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die Literatur zu den attischen Rednern aus

den Jahren 1886—1904.

Von

Kurt Em ini liger in München.

Erster Teil.

(Allgemeines. Von Gorgias bis zu Lysias*).)

Bei dem Bericht über einen Zeitraum von fast zwanzig Jahren mußte
ich mich natürlich im allgemeinen großer Kürze befleißigen; Ungleichmäßig-

keit war unvermeidlich.

Von der erschienenen Literatur hoffe ich nicht viel übersehen zu

haben; Autoren, die sich nicht genannt finden, verpflichten mich zu Dank,
wenn sie durch Zusendung ihrer Arbeiten, besonders der in Zeitschriften

versteckten Artikel, oder — noch lieber — kurzer Inhaltsangaben für

einen Nachtrag gelegentlich der zweiten Hälfte des Berichtes die Voll-

ständigkeit fördern.

Ebenso erbitte ich mir Dissertationen, Programme und andere Ab-
bandlungen, die sich auf die noch nicht besprochenen Redner beziehen,

oder — besser — kurze Skizzen davon, welche besonders ersehen lassen,

was der Verfasser zeigen wollte und welche neuen Ideen er

ans Tageslicht förderte.

Das war auch im folgenden mein Hauptbestreben, die Intentionen

der Autoren herauszuheben. Bei der zeitlichen Ausdehnung des Berichtes

erschien es mir das einzig Angezeigte, mich ganz auf den referierenden
Standpunkt zu stellen: daher auch häutige wörtliche Zitate. — Die Artikel

in Pauly-Wissowas Realenzyklopädie sind nicht berücksichtigt. — Ber.

mit dem Namen des Berichterstatters bezieht sich auf diese Jahresberichte.

Die sonstigen Abkürzungen sind die hier üblichen. —

I. Zu allen Rednern.

Bei irgendwelchen auf die attischen Redner bezüglichen Fragen

wird sich , soweit dieselben nicht ganz spezielle sind , ein Blick in

die Grammatik, Rhetorik und Literaturgeschichte verlohnen.

*) Der erste Teil des Rednerberichtes — von Gorgias bis zu Lysias

einschließlich, entsprechend dem 1. Bd. der AB von Blaß — ist seit

Weihnachten 1905 in Händen der Redaktion bzw. Druckerei.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXIII. (1907. I.) 1
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4 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

Gorgias, den „Sophisten" Antiphon und Alkidamas hier Einschlägiges,

hauptsächlich im dritten Teil. Zweckdienliche Bemerkungen finden sich

auch zerstreut für Isokrates, Andokides und Lysias, zumeist freilich,

wie es scheint, nach Blaß. Jedesmal werden die von dem betreffenden

Schriftsteller neu gebrauchten oder nicht attischen von ihm verwendeten

Wörter zusammengestellt. —
Zwei in erster Linie philosophische Begriffe, aper>j und X&pc,

werden lexikalisch behandelt von Koch (10) und Flipse(ll). Da

Koch nur bis Sokrates heruntergeht, kommt er hier nur für die

sophistischen Anfänge der attischen Beredsamkeit in Betracht. Die

Untersuchung schwankt zwischen der Entwicklungsgeschichte eines

dperq- Begriffes und des Wortes dpet^. Bei den in Frage kommenden

Sophisten ist das Wort auf der zweiten Stufe, der notio politica et

vulgaris, angelangt; diese Bedeutung unterscheidet sich von der

früheren notio epica zunächst dadurch, daß letztere einen Zustand,

erstere vorwiegend eine Fähigkeit ausdrückt, dann aber durch die

Beziehung des früheren Gebrauches auf Körper und Geist, des nun-

mehrigen fast ausschließlich auf den Geist allein. Beiden gegenüber

steht die dritte Stufe der notio philosophica. — Flipses Abhand-

lung zerfällt in drei Abschnitte; der erste, längste, gibt in acht

Kapiteln die Bedeutungsgeschichte von und seinen Ableitungen

von Homer bis Philo; die mannigfachen Bedeutungen werden aus

den Literaturdenkmälern dargestellt und aus den Grundbedeutungen

ratio und oratio abgeleitet. Vom Vorkommen bei den Rednern

Antiph.
,
Andok., Lysias, Isokr.

,
Gorgias, Antisth. , Alkid. handelt

das fünfte, von Demosth. und den ihm zeitgenössischen Rednern das

siebente Kapitel; der Verfasser geht dabei auf alle wichtigeren

Stellen ein.

Eine Vorarbeit zu einein lexicon technologicum der griechischen

Rhetoren gibt Brandstaetter (9) in seiner Untersuchung von

iroXmxfo und ao'ficmfc. Er beginnt in beiden Abschnitten mit Be-

deutung und Gebrauch dieser Wörter bei Isokrates; außerdem findet

von den zehn Rednern noch Demosthenes besondere Beachtung.

Wörter aus der Gerichtssprache der attischen Redner sammeln,

gruppieren und untersuchen historisch die Abhandlungen von Jobst (12)

und Schodorf (13). Jobst will eis vocabulis animum advertere,

quae non usurpantur nisi in foro et eis, quae in sermone iudiciali

notionem ac vim sibi asciscunt alienam ab ea, quam in aliis dicendi

generibus, quae vocant Äo-pu; oofißooÄeuTixo-j; et iriöetxTtxou?, sibi

vindicant. Dazu verfolgt er die Vorgänge vor Gericht, zählt die

einschlägigen termini technici auf und belegt sie mit Stellen, die
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aus den Jahren 1886—1904. (Emmingen) 5

zuweilen auch besprochen und erklärt werden. Einen Index , der

bei Jobst vermißt wird , bietet die das gleiche Thema behandelnde

Arbeit Schodorfs, die ohne Kenntnis von Jobsts Dissertation

abgefaßt ist. Sch. nimmt als Hauptdispositionsgrund die verschiedenen

Rechtsverhältnisse und gibt hierzu die jeweilige Terminologie. —
Beide Arbeiten gehören dem Grenzgebiet zwischen „Altertümern"

und „Rednern 1

* an, so daß sie auch zur sachlichen Erklärung der

Redner werden mit Nutzen herangezogen werden können, unigekehrt

wie sie selbst die Redner mehr als Quelle denn als Ziel betrachten. —
Rost (14) untersucht das Vorkommen der Zusammensetzungen mit

yetpoToveTv. wobei dbo-, 3n-, im-, xaxaysipoTovsiv keine Schwierig-

keiten bieten; zpo/sipoTovia dagegen muß an verschiedenen Stellen

verschiedene Bedeutung haben, teils = icporipa /eipoTovto, teils —
Vorfrage. Belege bietet vor allein Demosthenes.

Nicht nur aufzählen und gruppieren will

Schmid (8) die von den zehn Rednern gebrauchten Schimpf-

wörter, er will auch versuchen, daraus Schlüsse sowohl auf Echtheit

oder Unechtheit einer Rede sowie auf den Charakter des Redners

zu ziehen. Antiphon gebraucht convicia nur sparsam — ebenso die

Tetralogien. Bei Andokides kommen II und III als deliberative

Reden nicht in Betracht; in I sind ebenso wie in IV Schmähworte

häufiger und besonders schwerer als bei Antiphon. Letzterem da-

gegen ähnlich im spärlichen Gebrauch derselben ist Lysias — ihm

fehlt eben der ardor animi! Bei Isokrates steht natürlich die

Schüchternheit und Urbanität dem häufigen Gebrauch scharfer Aus-

drücke im Wege; für ihn auffallend ist schon XVII, 8 — doch

das ist Recht der Gerichtsrede*). Wie dieses sein Vorbild Isokr.

gebraucht auch Lykurg fast keine wahren , schwereren convicia.

Hypereides hat, in den erhaltenen Reden wenigstens, nur sehr mäßig

schmähende Worte angewandt, wenn aber, dann sehr passende!

Isaios ist fast stets einfach und natürlich. Demosthenis orationes

redundant conviciis: doch wird in den Staatsreden mehr in Metaphern,

in den Privatreden mehr in den gewöhnlichen Ausdrücken ge-

schimpft**). Aischines vollends findet kein Maß, auch steigt er viel

*) S. 18 Note 3 gibt Sch. gelegentlic h eine Zusammenstellung der

allocutiones, deren der Trapezitikos ebenfalls auffallend viel mehr als die

andern Reden aufweist. — Dafür vgl. bes. C. J. Rockel, de allociitiouis usu

qualis sit apud Thucydidem Xenophontem oratores Atticos etc. Königs-

berg 1884.

**) Die convicia sind auch Kriterium für die Echtheit von Reden S.

bei Demosthenes.
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(i Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

häufiger als Demosthenes zu Verleumdungen herab. Demosthenes

hat auch hier eine gewisse Kraft in sich , Aischines affektiert sie.

Mit Aischines hat Deinarchos viel gemein, unterscheidet sich jedoch

von ihm und Demosthenes zu seinem Vorteil dadurch, daß er es

unterläßt das Privatleben des Gegners mit Schmähungen anzugreifen,

und daß er auch vor Unanständigem sich hütet*).

Zur Grammatik der Redner.

1886.

15. P. Polack, de enuntiatorum interrogativorum apud Antiph.

et Andoc. uso. Diss. Halle.

1887.

16.* L. Egger, die Parenthese bei den attischen Rednern

(von Antiphon bis Demosthenes). Wien, in: Mittelschule 1. Heft,

S. 22—32. —
[Rez.: WklPh V 1888 Sp. 466 Hergel.]

17. J. Zycha, zum Gebrauch von rcepi bei den Histor. u.

Rednern. 23. Jhrber. des Leopoldstädt. Gymn. in Wien.

18. L. Lutz, die Präpositionen bei d. att. Redn. Ein Beitr.

z. histor. Gramm, d. griech. Spr. Prgr. Neustadt a. H.

1888.

19. L. G r ü n e n w a 1 d , der freie formelhafte Infin. d. Limitation

im Griech. Würzburg.

[= Schanz Beitr. Heft 6.]

20. Fr. Birk lein, Entwicklungsgesetz des Substantiv. Infinit.

Würzburg.

[= Schanz Beitr. Heft 7.]

21. E. R. Schulze, de figurae etymologicae apud or. Att. usu,

in: Comment. in honorem Ribbeckii. Leipzig. S. 155—171.

1889.

22. N. Sjöstrand, de oratorum Att. in oratione obliqua tem-

porum ac modorum usu. Comment. ex actis universit. Lundensis

seors. expr. Lund. —
[Rez.: BphW XI 1891 Sp. 1861 Thalheim.]

23. E. C. Marchant, the agent in the Attic or. CR III 1889

S. 250a — 251b und S. 436a — 439b.

24. E. R. Schulze, quaestiuneulae grammaticae ad or. Att.

spectantes. Prgr. Bautzen.

*) Zu den „Schmähungen" vgl. auch .1. Bruns (71).
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aus den Jahren 1886—1904. (Emmingen) 7

1890.

25. A. Gentsch, de enuntiatorura condicion. apud Antiph.,

Andoc. , Lysiam fonnis et usu, in: Comment, philol. Jenen6. IV =
1890, S. 211—310.

26. H. Kallenberg, der Artikel bei Namen von Ländern,

Städten und Meeren in der gr. Prosa. Ph. IL 1890 *= NF. III,

S. 515—547.

27. E. Kaiinka, de usu coniunct. quarundam apud Script.

Attic. antiquissimos, in: Dissert. philol. Vindob. II, S. 145—212.

1891.

28. J. R. Wheeler, the participial construction with vjfxdvw
and xopeiv, in: Hanard studies in class. pbilology II, S. 143—157,

Boston.

29. Car ol. Schmidt, de usu partic. xh earumque, quae cum

toI compositae sunt apud or. Attic. Diss. Rostock.

30. L. Lutz, die Casusadverbien bei den att. Rednern. Ein

Beitr. zur histor. Gramm, der griech. Sprache. Prgr. Neu. Gymn.

Würzburg. —
[Rez.: BphW XII = 1892 Sp. 43 Stolz.]

1892.

31.* L. Egger, über den Gebrauch der Parenthese bei Aichines,

Lyk., Dein, im Vergleich mit den andern att. Rednern. Prgr. Wien.

32. J. H. T. Main, locative expressions in the Attic or.

Diss. Johns Hopkins Univ. Baltimore.

1893.

33. A. Dy roff, Geschichte des Pron. refiexivuni [1. Abteil. Von

Homer bis zur att. Prosa 1892], 2. Abteil. Die att. Prosa und Schluß-

ergebnisse. 1898.

[= Schanz Beitr. HH. 9 u. 10.]

34. J. E i b e 1 , de vocativi usu apud X or. Att. Prgr. Würzburg.

35. O. Schwab, historische Syntax der griech. Komparation

in der kiass. Lit. 3 HH. 1893-1895.

H Schanz Beitr. HH. 11-13.]

36. C. W. E. Miller, the limitation of the imperative in the

Atüc orators. Johns Hopkins Univ. Circ. XII (Nr. 102, Jan. 1903)

Baltimore.

1896.

37. W. A. Eckels, Äaie in the orators with special reference

to Isocrates.

[= Nr. 16 auf p. XXXV der proceedings for July = appendix der

TrAPhA XXVII ]
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8 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

38. R. S. Radford, Personification and the use of abstract

subjects in the Att. or. and Thukydides I. Diss. Johns Hopkins

Univ. Baltimore. —
[Rez. z. B.: BphW XXIII = 1903, Sp. 1093 Fuhr.]

39. W. A. Eckels, wate as an index of style in the orators.

Diss. Johns Hopkins Univ. Baltimore. —
[Rez. z. B.: WklPh XX = 1903, Sp. 822 Sitzler.]

1902.

40. K. Fuhr, Besprechung des Vorhergehenden BphW XXII
= 1902 Sp. 870-874.

41. A. Fuchs, die Temporalsätze mit den Konjunkt. „bis" und

„solange als
u

.

O Schanz Beitr. H. 14*).]

Ich beginne mit der Formenlehre. Hier ist zunächst das

vierte Kapitel von Schulz es (24) quaestiunculae einschlägig: (quem-

admodum oratores Attici comparativos in — tcuv cadentes decli-

naverint). Nach Meisterhans (Gr. d. A. J.) finden sich im Zeit-

raum 440—410 in den Inschriften fast nur die kürzeren Formen

:

wie steht es bei Antiphon, Andokides, LysiasV Andok. gebraucht

die längeren Formen nicht
,

ebensowenig Lysias , außer in der

XIX. Rede: hier sei dementsprechend XIX 37 £Xar:a> dfv**) mit

Sauppe und Rauchenstein zu schreiben, ebenso XIX 15 ßsXtut) ***

)

und XIX 35 r/.sovf) zu ändern. Anthiphon „ut qui multa mira

habeat", hat beide Formen. — Isokrates liebt die kürzeren Formen;

bei seiner anerkannten Sorgfalt in Ausarbeitung seiner Reden seien

wohl an den übrigen Stellen, wo die längeren Formen noch stehen,

die kürzeren herzustellen. Isaios hat beide — hier dürfe man wohl

nicht ändern, nachdem auch Demo^thenes beide zugelassen. Wollte

man bei diesem selbst für die aufgelösten Formen die zusammen-

gezogenen herstellen, entstünde häufig Hiatus; nicht gebraucht werden

die aufgelösten Formen im nom. plur. gen. masc. — Hypereides

wiederum scheint die längern Formen nicht gebraucht zu haben. Bei

Lykurg, Aischines und Deinarch erscheinen etwa die gleichen Ver-

hältnisse wie bei Demosthenes.

Derselbe Schulze (24) untersucht ziemlich ausführlich im

*) Diesem Heft von Schanz Beitr. ist ein Prospekt über die
HH. 1— 13 mit Rezensionenverz. beigefügt.

**) Thalheim ed. QAyyrz* iv.

•••) So auch Th.

t) Th. 7r).e!v.
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aus den Jahren 1^6—1904. (Eniminger.)

ersten Kapitel der quaestiunculae , quae fuerit oratornm Atticorum

consuetudo in ponendis adiect'wis verbalibus secundis (auf —reo?).

Nirgends, am wenigsten aber bei den älteren Hednern, sind sie

häutig gebraucht; merkwürdig ist, daß sie auch von seltneren Verben

gebildet werden. Von allen bei den or. Att. sich findenden Verbal-

adjektiven gibt Sch. ein Verzeichnis. — Sowohl die persönliche wie

die unpersönliche Konstruktion findet sich bei den Rednern, letztere

jedoch nicht in Plural (wie häutig bei Thukydides). Es werden

sodann sechs Spezialfälle untersucht: A) Alle Redner mit Aus-

nahme von Lysias und Lykurg lassen iativ auch aus, tun es aber

lieber bei der unpersönlichen als bei der persönlichen Konstruktion.

B) Andere Formen von sivoti können nicht fehlen, außer wenn das

adi. verb. die Stelle eines part. vertritt. C) Auch zwei und drei

Verbaladj. werden verbunden. D) Gegen Kühner und Krüger, welche

meinen , die persönliche Konstruktion werde dann angewandt , wenn

das Subjekt besonders betont werden solle , stellt Sch. für die

attischen Redner acht Fälle auf, in denen die unpersönliche Kon-

struktion nötig ist. E) Die Kopula steht ineist nach der Negation

vor dem adi. verb. F) Die Person , welche die im adi. verb. aus-

gedrückte Handlung zu tun hat, steht nur bei besonderem Grund,

z. B. Häufung von Dat., im Akkus., sonst immer im Dat.

Von Dyroffs (33) Geschichte des Pronomen reflerivttm kommt

hier aus der zweiten Abteilung Kap. VIII (= S. 33— 76) und das

abschließende Kap. X (8. 110—186*) in betracht. Die Abhandlung

gibt sowohl zur Textkonstitution wie für Echtheitsfragen interessante

Beobachtungen und Beiträge ; so weisen z. B. (S. 37) die Tetralogien

von den zusammengerückten Formen des Reflex, im Plur. nicht nur

den Gen., wie Antiphon, sondern auch den Akkus, auf; und über die

vierte Rede des Andokides sagt D. selbst (S. 42): „Daß kauTi» für

o? und aoxeov einmal für ttpfrspo? autcuv steht, dient im Zusammen-

halt mit anderen Gründen zur Charakteristik der unechten Rede**)".

Natürlich steht im Vordergrund die sprachgeschichtliche Entwicklung

des Pronomens innerhalb der Dekas und der einzelnen Redner.

Hier mag das zweite Kapitel von S c Ii u 1 z e s (24) quaestiunculae

eingereiht sein, das dem Pronomen oioc bezw. oi6c xs bei den att.

Rednern sechs Abschnitte widmet. Beispielsweise hebe ich davon

•) Besonders S. 128, 134 f., 139 f., 1441'., 147, 152 f., 155-159, 176.

**) Es kommt mir bei Zitierung solcher grammatischer Arbeiten,

namentlich au9 der Sammlung von Schanz, vor allem darauf an auf sie

hinzuweisen und an Beispielen zu zeigen, wie nützlich sie auch für das

Studium der Redner unter Umständen sein können.
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10 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

heraus: (B) elvai steht vor der Formel nur zweimal bei Isokrates

(IV, 180 und XI, 16) und: (F) in den vielen Fällen, in denen

oioc Te als Adjektiv gebraucht wird, steht — von einigen Fällen bei

Demosthenes abgesehen — bei der persönlichen Konstruktion immer

eine Form von ihn oder Y^vsabat, bei der unpersönlichen nur dann

nicht notwendig, wenn die dritte pers. sing, verlangt ist.

Hier Einschlägiges bringt auch das dritte Kapitel von Eckels
(39) Dissertation, s. unten S. 12.

Das dritte Kapitel der mehrfach genannten Abhandlung

Schatzes (24) ist dem Verbum gewidmet: (quem admodum orat.

Attici sO^xa et eocuxa pluraliter declinarint). Die Analogieformen

(1. Aor.) sind Eigentümlichkeit wie der jüngeren Inschriften, so der

jüngeren Redner etwa von 389 an, dementsprechend bei Andok. III,

34 und Antiph. V, 77 die älteren Formen herzustellen, bezw. zu

korrigieren.

Zu den Partikeln übergehend, erwähne ich zuerst die Dissertation

von Main (32). Sie bringt im ersten Teil eine vollkommene

Statistik der als Ortsadverbien verwendeten Eigennamen , und zwar

Adverbien mit den Endungen -öev, -oe, -^e; -r,ai, -aai; -oi, und Dative

als Lokativadverbien (Mapot&um) aus allen einzelnen Rednern and

Reden. Beispielsweise sei darauf hingewiesen, daß von den demosthe-

nischen Ortsadverbien mehr als 78°/o auf die bei Blaß als unecht

bezeichneten Reden entfallen. Auf die nach den Rednern angeordnete

Statistik folgt eine zweite, nach den Ortsadverbienjangelegt. Ein zweiter

Teil gibt die näheren Erläuterungen und Untersuchungen zu diesen

statistischen Angaben.

In weiterer Ausführung seiner Dissertation von 1883*) unter-

sucht L u t z ( 18) die Präpositionen bei den attischen Rednern. Ergänzt

wird dieses Programm durch ein folgendes über die Kasusadverbien (30).

In beiden Schriften erhalten wir Zusammenstellungen und zusammen-

fassende Bemerkungen über Bedeutung, Vorkommen und Gebrauch

bei den einzelnen Rednern. Der Schlüsse aus seinem Material, z. B.

auf Charakterisierung der einzelnen Redner, enthält sich der Ver-

fasser im allgemeinen.

Nach einer Einteilung, die für das nicht allzu ausgedehnte Be-

obachtungsfeld allzusehr nur an den Stoff herangetragen anstatt aus

ihm herausgewachsen zu sein scheint, gruppiert Zycha(17) in sehr

sorgfältiger Arbeit die Verwendungsarten der Präposition -ept bei

*) Allgemeine Beobachtungen über die Präpositionen bei den att.

Rednern.
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aus den Jahren 1886—1904. (Emmingen) 11

Thukydides, Xenoph., Plato und bei den Rednern Lysias, Isokrates,

Isaios, Demosthenes.

Den Gebrauch von vno betw. ix mit Gen. beim perf. pass. und

bei entsprechenden intransitiven Verben und des dat. auctoris unter-

geht Marchant (23). Die Resultate sind etwa folgende: für

Antiphon und Andokides (Inhalt des ersten Artikels): 1. Dinge stehen

mit Gt:<$. 2. Bei Personen als Urhebern ist zu unterscheiden: bei

persönlichem Subjekt steht gleichfalls uro ; bei unpersönlichem Subjekt

steht in 26 Fällen der Dativ, und zwar besonders bei den Verben

zparrstv, X^eiv und bedeutungsähnlichen ; nur in drei Fällen uro\ was

M. als Zeichen von Emphase auffaßt. 3. ix steht identisch mit 6ir6

nar bei Antiphon ; sonst ist die Identität nur scheinbar, die Bedeutung

von ix = infolge, entsprechend, gemäß. — Ähnliche, auf alle Redner

ausgedehnte Beobachtungen gibt der zweite Artikel.

Die Untersuchungen zu den Konjunktionen sind ziemlich aus-

giebig*). E. Kaiinka (27) behandelt die Kausal- und Konsekutiv-

partikeln bei Gorgias, Antiphon, (Thukyd.), (iroXixeta 'A{bjvata>v),

Ändok., (tituli); vergleichsweise werden auch (Herodot), Lysias,

Uokr. , Demosth.
,

(Xenoph.)
,

(Piaton) herangezogen. Aus diesen

Schriftstellern bringt K. die interessanten -Stellen für -ptp (einschl.

Verbindungen mit -ptp wie «U* «yap, xal ?dp), oov (mit Verbindungen),

Toi'vuv — dies letztere erscheint e sermone vulgari reeeptum, so bei

Andokides und in einigen Reden des Lysias häufig, — (auch Sr^a),

apa, toi7«pToi und xoi^apouv. — Die Abhandlung trifft in einigen

Teilen zusammen mit der von

Schmidt (29), welche den Gebrauch der Partikel te und der

Zusammensetzungen mit xot (Torjfapoüv, TOt^apTOU xotfroi, jaevtou xot'vuv)

zum Gegenstand hat. Antiphon , der schon früher **) eigens nach

dieser Rücksicht durchforscht worden war, ist hier unberücksichtigt

geblieben; sonst bietet die Dissertation neben geordneter Zusammen-

stellung der einzelnen Fälle, bei denen auf die Überlieferung Rück-

sicht genommen ist, auch gelegentlich Vorschläge zur Textgestaltung

and Hinweis auf Auffälliges.

Über wc-re handelt, in Ergänzung der von Schwyzer (Ber. 1904

126 f.) mit gebührendem Lob hervorgehobenen Arbeiten von

W. Berdolt, der Schüler Gildersleeves Eckels (37 u. 39) ; der kurze

Überblick in den TrAPhA gibt zugleich — nur in der Hauptsache

•) Keinen Ertrag für die Redner geben die beiden Aufsätze von

0. Xavarre, REA 1904, S. 77/98 und S. 320/28.

*•) 1877 von Schäfer.
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12 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

auf Isokrates beschränkt — den Gedankengang des ersten und

Hauptteils der Dissertation (36). Eckels verglich den Gebrauch von

«ücjts bei Isokr. mit dem anderer Redner, die einzelnen Klassen von

Reden des Isokrates, in diesen Klassen wieder die einzelnen Reden und

in den Reden jeweils wieder die verschiedenen Teile. Es ergaben

sich drei Einteilungspunkte: der Gebrauch der modi, der Gebrauch

oder das Fehlen des Korrelativums und die Häufigkeit des Vor-

kommens im allgemeinen. Nach dem Vorkommen der Konjunktion

stünden sich z. B. Lysias und Isokrates und von lsokr. selbst wieder

Euthyn. und Helen. — ganz verschiedene Schriftsteller bezw. Werke —
nahe

;
dagegen gibt ein unseren Erwartungen entsprechendes Resultat

das Verhältnis der Korrelation zu <u3T£. Je einfacher die Rede

ihrem Charakter nach, desto weniger waren natürlich die Korrelative

und umgekehrt. Abweichende Zahlen innerhalb der einzelnen Gruppen

lassen sich erklären: z.B. weist der Archidamos relativ wenig Korr.

auf: die TrpoaeuTroicotta mochte es so fordern. Der reinsten Gerichts-

rede (Euthyn.), die für den Mangel an Korr. das Extrem ist, steht

unter den Gerichtsreden de bigis gegenüber — in Wahrheit ein

Enkomion *). — In Eckels Diss. folgt sodann Diskussion und

Gruppierung besonderer Fälle des wate, als dritter Teil ein Exkurs

über Ausdrücke ähnlicher Bedeutung wie ouxcuc 03ti?, xotouto; oio^

usw. (s. oben S. 10). Ein vierter Teil sucht auch die modi im Satz

mit okjts nach bestimmten Gesichtspunkten zu ordnen und stilistisch

zu verwerten, toats bei Demosthenes bildet den Inhalt des letzten

Abschnittes, jedoch mit Beschränkung darauf Belege zu dem bei

anderen Schriftstellern Gefundenen auch aus Demosthenes beizubringen

und zu eruieren, inwieweit der Gebrauch von roens zur Entscheidung

über die Echtheit einer Rede mitsprechen kann. — Von besonderem

Werte ist hierzu die Besprechung von Fuhr (40). Er gibt für die

Beobachtung von Gildersleeve und Eckels, daß das stilistisch Wichtige

in der Korrelation liegt, die Erklärung: Die alte Sprache reiht einfach

an ; auch <7me und so, itaque ist Anreihung ; so die alten Schrift-

steller, wcrrs ist aber auch = wie, dementsprechend auch oGtw? —
o>ate möglich : dann ist aus der X££i? sfpouivr) eine Periode geworden.

Der angespannte Geist des Redners aber liebt es zusammenzufassen;

so ist es erklärlich, daß die Redner die Korrelation besonders lieben.

Daß also der korrel. Gebrauch das Wichtige ist, ist richtig, daß aber

*) Die Demonicea fällt auf, schon durch die geringe Zahl der u>Tct gegen-

über II: „the fact perhaps deserves to be considered in connection with

the questions that have been raised as to the genuiness of the work u
.
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aus den Jahren 1886—1904. (Emminger.) lo

Eckels nur die Verhältniszahlen zwischen korr. und nichtkorr.

Gebrauch aufgestellt und daraus Schlüsse gezogen hat, ist falsch.

Demzufolge gibt Fuhrs eigene Darstellung für das Verhalten der

Redner in dieser Frage ein einigermaßen anderes Bild*).

Ich gehe über zur Syntax, zunächst des Nomens. Da die

Redner mitbehandelt sind, sei kurz hingewiesen auf

Kallenbergs (26) Abhandlung; K. stellt als Prinzip für die

Setzung des Artikels bei den Namen von Ländern, Städten und

Meeren folgendes auf: Die Wörter y<i>pa und 77; können nicht wie

roT«}i6f, opo; erklärend zu jedem beliebigen Namen treten,

sondern nur zu solchen, die als Adjektiva betrachtet und auch von

uns noch als solche zu erkennen sind. Ausnahmen sind höchst selten

und weisen stets auf Fehler in der Überlieferung hin; demnach ver-

bessert K. z. B. Hypereides III, 36**) u. a.

Die Verbindung eiucs unpersönlichen Substantivs als Subjekt mit

Verben der Tätigkeit untersucht fürs Griechische — auf die echten***)

Werke der attischen Redner und Thukydides beschränkt — zum

erstenmal Radford (38). Er gibt die Gesamtzahlen für die ver-

schiedenen Fälle und sucht, soweit möglich, den stilistischen Effekt

dieses Gebrauchs klarzulegen. Dabei unterscheidet er folgende Klassen

:

Erster Teil (bis jetzt allein erschienen): 1. Subjekte sind Natur-

gegenstände oder -erscheinungen, in denen die Naturkraft sich wirkend

zeigt (Beispiel Thuk. IV 3, 1). 2. Ausdrücke, die der Sprache einer

bestimmten Menschenklasse oder Geschäftsart angehören (vojxo? Xl^et).

3. Fälle, in denen die Handlung oder der Zustand von Personen

bewußt unbelebten Dingen zugeschrieben wird — eigentliche Per-

sonifikation. 4. Fälle, in welchen die Rolle einer Person hervor-

stechenden PJigenschaften derselben beigelegt wird — Periphrasis.

Letztere beiden Gruppen gehören eng zusammen und repräsentieren

den rhetorischen Gebrauch der Erscheinung. Der zweite Teil wird

die übrigen Fälle nach Verben ordnen ; er soll zeigen, daß abstrakte

Subjekte ganz gewöhnlich mit gewissen Klassen von Verben verbunden

werden. — Fuhrs zitierte Besprechung in der BphW, die besonders

den Stilunterschied , der sich hierbei zwischen den Tetralogien und

*) Die Tetralogien, Andokides IV u. Lysias Rede gegen Polystratos (XX.)

fallen auf!

*) Mit Cobet streicht er ^ M., nicht ytopa.

**•) Dabei folgt er Blaß mit einer Ausnahme: den Epitaphios (= II.)

des Lysias nimmt er mit auf.
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14 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

den Werken des Antiphon zeigt, hervorhebt, ist wiederum besonders

lesenswert.

Man wundert sich, daß die Redner nicht gar häutig von der

dem Griechischen doch eigentümlichen ftgura etymologica Gebrauch

machen; der Gedanke bewog Schulze (21)*), die einzelnen Redner

daraufhin durchzuarbeiten. Als Frucht seines Studiums erhalten wir

zuerst eine Aufzählung der Fälle dieser Figur — nur solcher jedoch,

bei denen Substantiv und Verb vom gleichen Stamm sind — bei den

einzelnen Rednern, zeitlich geordnet; daraus die Bestätigung des

allgemeinen Eindrucks, daß die Erscheinung sich nicht häufig findet

;

am stärksten beteiligt sind Demosthenes und Aischines, vermieden

erscheint die figura von Isokrates und Lykurgos, Die Regel der

Grammatik, daß der Begriff des Substantivs ein eingeschränkterer

sein müsse als der des Verbums, wird auch aus den Rednern be-

stätigt gefunden.

Der Gebrauch des Vokativs bei den Rednern oder besser in den

Ausgaben der Redner**), einschließlich der unechten Schriften, die

hier nach des Verfassers Meinung mit den echten übereinstimmen,

ist das Thema für die Dissertation von Ei bei (34). In 18 Punkten

werden wir unterrichtet über Zweck, Vorkommen, Art, Stellung des

Vokativs — z. B. setzen ihn Deinarchos und Antiphon nie nach

Totvov, Isokr. und Isaios nie nach ouv — Wirkung und Ergänzung

solcher Anredeformeln.

Die historische Syntax der Komparation ist bearbeitet von

Schwab ($5). Wenn auch nach seinem Zweck „ein rein chrono-

logischer Gang der Untersuchung von Autor zu Autor ausgeschlossen

war", sich also die auf den Gebrauch der Redner bezüglichen Resultate

nicht unmittelbar entnehmen lassen, so „liefert die Abhandlung doch

auch für diese Aufgabe" allenthalben „Beiträge".

Im Übergang zur Syntax des Verbums sei der Aufsatz von

Wheeler (28) erwähnt, der statistische Zusammenstellungen über

das sogenannte ergänzende Partizip bei To^X^vstv und xupeiv gibt.

Es fällt auf, daß sich bei den Rednern nicht viele Imperative

finden: auf einer Seite Teubnertext nach Millers (36) Berechnung

im Durchschnitt nur einer ! Zum Ersatz desselben dienen verschiedene

Verba (Seojioti — 8et, yjpi u. ä.), Adverbien mit Potent, (z. B.

*) W. Schneidawinds Pirmasenser Progr.: Über den Akkus, des«

Inhalts bei den griech. Prosaikern. Würzburg 1886 behandelt Thukyd ,

Plato, Demosthenes.

**) (Restat ut profitear me . . . , satis habuisse editiones manuversare

et modo eas allocutiones respicere quas hi commendant editores)!
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&xai'u>c iv), das adi. verb. auf -rlov, auch Kondizionalsätze (iotv

f. coni. , s? c. opt.)*). Daß der Imperativ aber mit Bewußtsein

gemieden wurde, ergibt sieh aus den Einschränkungen, Milderungen,

limitations , die ihm beigefügt werden, wenn er einmal verwendet

wird. An Zeugen, Schreiber konnte man ja wohl den bloßen Imperat.

richten, nicht aber an die Personen, vor denen gesprochen wurde.

Unterscheidet man drei Fälle des Gebrauches dieser Form : den Imp.

beim Befehl, bei der Ermahnung, bei der Bitte, so fehlen Belege für

die erste Gruppe — Befehl — eigentlich ganz, für die zweite ver-

langte die Urbanität eine Milderung entweder durch Beifügung von

Wörtern wie Uo\iai oder durch die Alltäglichkeit des Gebrauches

wie in sxo-eiie; das rein epideiktische genus (Beisp. Isokr.) weist

ganz wenig Imper. auf, mehr die Paränesen (Isokr. [I]-II1). Auch

in den symbuleutischen Reden ist der Gebrauch beschränkt (Beisp.

Demosth. : auf 100 Seiten Teubnert. nur 44) ; ziemlich häufig ist er

dagegen in den gerichtlichen Reden und hier wieder stärker in denen,

die Fälle des öffentlichen Rechtes behandeln. — Durch die Ver-

schiedenheit der Redegattung wird auch in erster Linie der Unter-

schied zwischen den einzelnen Reden bewirkt. — Verschiedenheiten

in den Reden gleicher Art des gleichen Autors hängen doch noch von

so vielen Umständen ab. daß eine allgemeine Statistik wohl nicht zu

machen ist !
— **)

Zum substantivierten Infinitiv verweise ich außer auf Wagner***)

und Gildersleeve f) auf die zusammenfassende Darstellung von Birk-

lein (20) und zwar auf die SS. 58-75, sowie auf den Rückblick

von S. 90 an, bes. S. 91. B. nimmt jedesmal auf die Echtheits-

fragen besondere Rücksicht, mit ausgesprochenem Resultat allerdings

nur für Pseudoisokrates rpöc Atjjx^vixov. — Für den bei den Rednern

in keiner seiner Erscheinungsarten besonders beliebten formelhaften

Infinitiv der Limitation zitiere ich Grünenwald (19), der aller-

dings die Redner nicht gesondert behandelt; doch vergl. bes. SS. 2,

6—9, 12, 19, 20, 23, 24, 80, 32—35.

Die Fragesätze, — um damit zur Syntax des Satzes über-

zugehen — , untersucht wenigstens für Antiphon , Andokides ff),

*) Cf. AJPh XIII S. 404.

**) Nur Anzeige und Inhaltsangabe von Wagner (s. Hüttner, Her. 1886)

ist B. L. Gildersleeve , the articular infinitive again, AJPh VIII = 1887

S. 329—337.
*•*) Cf. Hüttner, Ber. 1886 8. 12.

t) S. Birklein, 8. 2. Anm. 1.

ff) Andok. IV, als ca. 50 v. Chr. entstanden, bleibt unberücksichtigt.
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'AÖ7jvauDV iroMteta, Gorgias und dessen Schüler, zu denen er Polos,

Likymnios, Agatho und Thrasymachos zählt, Polack (15). Die
direkten Fragesätze dienen bei den Rednern in erster Linie rhetorischen

Zwecken; dementsprechend pflegen im Prooimion keine zu stehen.

Die narratio weist bei Antiphon, mit zwei Ausnahmen in VI, ebenfalls

keine Fragen , bei Andok. dagegen ziemlich viele auf. Diese all-

gemeine Übersicht des ersten Kapitels ergänzt später das fünfte.

Gegenüber der Ansicht von Kaikilios von Kaiakte und Blaß sei doch

auch schon bei Antiphon ein bewußtes Streben zu konstatieren, die

Fragesätze rhetorisch zu benutzen. * Auch hierbei ergeben sich Bei-

träge zur Charakteristik der Tetralogien und des gorgianischen

Palamedes. Für die Satzfragen resultiert entgegen der allgemeinen

Regel (z. B. bei Kühner-Blaß), daß bei den untersuchten Schrift-

stellern die geringere Zahl von Sätzen durch Partikeln eingeleitet

wird. — Das zweite Kapitel ist den Fragewörtern (Antiphon et

tetralogiarum auetor maxime adverbis Tttüc favent — qualis consensus

raro existere solet), das dritte der Stellung derselben gewidmet.

Während Antiphon ähnlich wie Gorgias die freiere Stellung — das

Fragewort nicht am Anfang des Fragesatzes — sehr selten verwendet,

gibt es in den Tetralogien überhaupt mir drei normal gestellte Fälle

unter 13. Audi im Gebrauch der tempora und modi (viertes Kap.)

zeigen sich Differenzen : optat. mit av findet sich in den Tetr. weit

häufiger als bei Antiph., und während in den Tetr. optat. aor. über-

wiegt , hat bei Antiph. der opt. praes. das Übergewicht. — Kürzer

unterrichtet der zweite Hauptteil über das wichtigste von den in-

direkten Fragesätzen: an eine Zusammenstellung der Fragewörter

schließt sich eine Erörterung über die Stellung und zum Schluß über

tempora und modi in ihnen an.

Aus der Abhandlung von Fuchs (41) über die Temporalsätze

mit „bis" und „solange als" ist hier das siebente Kapitel S. 89— 102

einschlägig. Es empfiehlt sich die Beiziehung von Fuhrs notierter

Besprechung *).

In der Hauptsache eine nach tl und idv, tempora und modi

geordnete Zusammenstellung der Kondizionahätze bei Antiphon,

Andok., Lysias bietet Gent sc h (25)**).

*) B. L. Gildersleeves Aufs.: temporal sentences of limit in greek,

AJPh XXIV 4 S. 388-407 gibt Berichtigungen zu Fuchs, mit besonderer

Beziehung auf die Redner S. 403/5.

**) St. Langdon, history of the use of for 5v in relative clauses,

AJPh XXIV 4 S. 447—451 kann aus den Rednern nur auf Lys. 24, 18 ver-

weisen.
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Sjöstrand^ (22) Arbeit beschränkt sich — nach Thalheims

Rezension — auf modi und tempora derjenigen Sätze, welche von

tempora der Vergangenheit abhängen. Es finden sich hierbei „bei

demselben Schriftsteller je nach dem Gegenstand und der Gelegenheit

auffallende Verschiedenheiten. Im ganzen ist jedoch bemerkbar, daß

der Optat. allmählich an Boden verliert, und daß die jüngeren Redner

tempus und modus der direkten Rede häufiger beibehalten als die

älteren* *).

Die parenthetischen Sätze bei den Rednern untersucht Egge r (16)

nach fünf Gesichtspunkten : 1. nach ihrem Vorkommen: Antiphon und

Demosth. weisen die meisten, Lysias und Isokr. die wenigsten auf;

2. nach besonderen Eigentümlichkeiten des Gebrauches: so benutzt

Antiph. die P. mit Vorliebe zu „Zwischenbegründungen", Lysias

stellt sie gerne unmittelbar vor den Vokativ, von Isokr. an steigt

ihr Gebrauch im Nebensatz; 3. nach dem Umfang: während die P.

bei Antiph., Isaios und auch bei Lysias selten umfangreich sind,

findet man bei Andok. nur ausnahmsweise kurze P. ; 4. zur Einführung

der P. dient am häufigsten 70p, bes. bei Demosth., ferner M, xai,

apa, dann xai = auch (Demosth.), Öifi
(ebenso Demosth.) und u>c

(Isaios); 5. bei den Rednern mindestens muß die Par. auch als

technischer Kunstgriff aufgefaßt werden zum Zweck der Hervorhebung

(so bes. bei Tadel, Lob, Zweifel, Anspielung, bitteren Bemerkungen) **).

*

Kunstprosa. Beredsamkeit.

1887 (ff.).

42. Fr. Blaß, die attische Beredsamkeit. I. Abteil. Von

Gorgias bis zu Lysias, 2. Aufl. Leipzig 1887. (II
9 1892, III, 1*

1893, III, 2 2 1898).

1890.

43. P. Wendland, die Tendenz des platonischen Menexenos,

H XXV, S. 171-195.

*) Beiläufig erwähne ich hier H. Vandaele, l'optative grec, essai de

syntax historique. These. Paris 1897, der unter Benutzung des Materials

von Weber — Schanz Beitr. H. 5, 1885 — namentlich für die 0 p t a t i v i s c h e n

Finalsätze bei den Rednern nützliche Zusammenstellungen gibt, in der

Hauptsache aber das Wesen des Optativs zu erkennen sucht.

**) Eggers 2. Prgr. (81) blieb mir unzugänglich. — Für DemoBth.

Tgl. bes. F. Heerdegen i. d. Festschr. d. Univ. Erlangen. Leipzig 1901 und

die Kontroverse mit Fuhr, BphW 1902, Sp. 417 u. 606, cf. unten bei Demosth.

Jahresbericht for Altertumswissenschaft. Bd. CXXXIII. (1907. 1.) 2
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18 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

1891.

44. G. Robert i, la eloquenza greca. Vol. 1. Pericle, Lisia.

Isocrate. Turin 1891. [Vol. II Eschine, Demostene. Palermo 1895.]

45.* J. C h a i 1 1 e t , de orationibus
,

quae Athenis in funeribus

publicis habebantur. Diss. Leyden.

1893.

46.* R. C. Jebb, the Attic orators from Antiphon to Isaeus.

2. ed., 2 volums. London.

1896.

47.* L. L e a r s , the history ot oratory from the ages of Pericles

to the present time. Chicago.

48.* H. Hardwicke,a history of oratory and orators ; a study

of the influence of oratory on politics and literature. New-York

and London.

49. Fr. W. Müller, über die Beredsamkeit mit besonderer

Beziehung auf das klassische Altertum. Regensburg.

1897.

50. L. Radermacher, Studien zur Geschichte der griech.

Rhetorik. RhMPh N.F. LH (S. 412—424); hier L Timaeus und

die Überlieferung über den Ursprung der Rhetorik, S. 412—419.

1898.

51. E. Norden, die antike Runstprosa vom 6. Jahrh. v.Chr.

bis in die Zeit der Renaiss. 2 Bände. —
[Rez. z. B. : von Schmid, s. unten Nr. 53.]

52. H. Peter, Rhetorik und Poesie im klassischen Altertum.

NJklA I = 1898 1. Abteil., S. 637—654.

1899.

53. W. S c h m i d , Besprech. v. Norden AK. BphW XIX = 1899,

Sp. 225—239.

1900.

54. 0. Navarre, essai sur la rhelorique grecque avant Aristote.

These. Paris. —
[Rez.: BphW XXIII = 1903, Sp. 1510, Radermacher.]

1901.

55. R. Nitzsche, über die griech. Grabreden der klassischen

Zeit. I. Teil. Prgr. Altenburg.

56. E. Drerup, die Anfänge der rhetor. Kunstprosa, in:

„Untersuchungen zur älteren griech. Prosaliteratur. Festschr. für
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Christ." (Erster Teil: Theodoros von Byzanz). Leipzig (1901) —
Jahrb. f. class. Philol. Sappl. Bd. XXVII, S. 219—351. —

[Rez. z. B.: BphW XXIII — 1903, Sp. 97 ff., Schwartz.]

1902.

57. T. C. Barge Ii, epideictic literature. Studies in class. philol.

III, S. 89—261, Chicago. —
[Rez. z. B.: BphW XXIII = 1903, Sp. 1539, Lehnert.|

Als die drei wesentlichsten Charakteristika der antiken Kunstprosa

stellt Norden (51), über dessen bekanntes Werk ich mich hier kurz

fassen kann, folgende auf: die gorgianischen Redefiguren, die Aus-

stattung mit poetischen Wörtern, den Rhythmus. Er verfolgt den Ur-

sprung dieser Postulate und leitet dabei die ersten beiden, wenigstens

über Gorgias, auf heraklitische Einflüsse zurück. Die Einführung

rhythmischer, d. i. periodisierter Prosa schreibt er nach alten

Zeugnissen dem Thrasymachos zu und untersucht nun nach der Er-

füllung dieser Forderungen — im alten, neuen und Yermittlungsstil —
Blüte und Verfall der antiken Beredsamkeit in ihrer Gesamtheit bis

zur Renaissance. Anhänge handeln 1. über die Geschichte des

Reimes — er ist aus dem Homoioteleuton hervorgegangen
;

II. über die Geschichte des rhythmischen Satzschlusses (in ihm ruht

hauptsächlich der Rhythmus).

Eine sehr eingehende und nützliche Besprechung dieses Werkes

besitzen wir von W. Schmid (53). Nordens Definition der Kunst-

prosa erscheint ihm zwar zu eng, doch gibt N. „tatsächlich eine

Übersicht über den Gebrauch jener uralten volkstümlichen . . .

Mittel , welche als echte Sophisten Gorgias und Thrasymachos aus

der kunstloseren populären Verwendung bezw. aus der Kunstpoesie

aufgenommen und mit Bewußtsein in den Dienst der sophistischen

Überredungskunst gestellt haben". Nur schade, daß „der technische

Zusammenhang von Gorgias bis Guevara und Marini" eine unüber-

brückte Lücke hat!

Ergänzend schließt sich an Norden Peter (52) an; er will das

Verhältnis der Literaturgattungen Poesie und Prosa — zueinander

untersuchen. Er meint, man solle für die antike Zeit den einen Teil

der Prosa, die kunstmäßige, oratio, mit der Poesie in unmittelbare

Verbindung bringen und den sermo, die kunstlose Prosa, etwa der

Geschichte der Wissenschaften zuteilen. Für den vollen Begriff der

Kunstprosa nun vermißt er bei Norden vor allem noch als Postulate

die Kunst der Gestaltung und Gliederung des Stoffes sowie die kunst-

gemäße Verbindung der einzelnen Teile, so daß Norden von der K.P.

nur das verlangt , was von der Poesie die Metrik , nicht aber was
o *
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20 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

die Poetik fordert. Jedenfalls hat aber auch nach seinem Urteil

Norden „zuerst die Entwicklung des dem modernen Gefühl am fernsten

stehenden Teiles der antiken Formgebung kunstmäßiger Prosa . . .

verfolgt". Isokrates hat des Gorgias Spielen mit dichterischen Mitteln

zur bewußten Kunst ausgebildet. Seine Absicht war, den Hörern
ästhetischen Genuß zu bereiten. Seine Rhetorik stellte (XI II, 16)

drei Aufgaben: 1. angemessene Ausschmückung der Rede (poetische

Steigerung des Ausdruckes und gorgianische Figuren : = 1. u. 2. Postulat

Nordens); 2. rhythmische, 3. musikalische Gestaltung der Rede. Er
streifte also das Metrum der Poesie ab und behielt nur den Rhythmus;

„dieser war bedingt durch die Periode, deren Ausdehnung in den

Gedanken und im Atem ihre Grenze fand; in ihrem Aufbau aus den

einzelnen Gliedern , die , wie sie erst durch die Einfügung in die

ganze Reihe ihre volle Bedeutung erhielten, so durch ihr Zahlen-

und Größenverhältnis zueinander und durch die zwischen ihnen zu

machenden Pausen den Wohlklang hervorbrachten, zeigte sich der

eine Teil der Kunst des Redemeisters; der andere bestand in dem
rhythmischen Tonfall der einzelnen Glieder zu Anfang und besonders

am Schluß". Wie wurde die Forderung des jiooaixcu; eteeiv erfüllt?

Hauptsächlich durch Vermeidung des Hiat , der goXivot, durch Be-

nutzung schöner Wörter, durch den Tonfall (Akzent) des Vortrages. —
Die weiteren Ausführungen Peters geben zu dieser Gedankenreihe

(was hat die Rhetorik von der Poesie?) das Gegenstück (Wirkung

der Rhetorik auf die Poesie) und schließlich Betrachtungen über die

Annäherung beider, auch dem Inhalt nach, in der Römerzeit.

Den Anfängen der rhetorischen Kunstprosa widmet E. Drerup (56)

seine Untersuchungen. Er will über die „Betrachtung schriftstellerischer

Eigentümlichkeiten" des einzelnen Autors und dessen stilistische Ana-

lyse „zu genetischen Entwicklungsreihen in der Abfolge der Schrift-

steller und Zeitalter gelangen", durch „historische Betrachtungsweise

über die im Altertum gewonnene Erkenntnis hinausführen". Dem-
entsprechend ist sein Streben „die Gesamtheit der Erscheinungen

mit kritischem Blick umfassend, das Einzelfaktum historisch zu be-

greifen und in seiner allgemeinen Bedeutung zu würdigen". Die

beiden Stilrichtungen
,

„deren Kampf miteinander in der späteren

Zeit" Norden (in dem eben genannten Buche) „uns vor Augen ge-

stellt hat", führt er in die ältere Sophistik hinauf, da „die Begründung

der attischen Kunstprosa zur Sophistenzeit nur in dem Kampf dieser

beiden um die Herrschaft ringenden Stilarten begriffen werden kann, des

periodisch-rhythmischen Stiles des Thrasymachos von Chalkedon und

des poetisierenden Antithesenstiles des Gorgias von Leontinoi". Die
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antiken Kunsturteile nur zum Vergleich heranziehend
,

„zergliedert

er nach den Gesichtspunkten Dialekt, Wortwahl, Wortzusammen-

setzung, Verwendung der gorgianischen Figuren, Verwendung der

belebenden Wort- und Sinnfiguren die Schriften der ältesten Rhetoren".

Nur nennen will ich hier die Neuauflage von Volkmanns
Griech. Rhetorik (Leipzig 1885), ferner A. Ed. Chaignet, la

rhe"torique et son histoire (Paris 1888), welche beide die Fhetorik

in erster Linie systematisch, nach ihrer Gestalt in einem gewissen

Zeitpunkt, darstellen. Im Gegensatz zu ihnen, vielmehr im Anschluß

an Spengels auvoq«^*) xeyvüiv , versucht Oct. Navarre (54) die

fortschreitende Entwicklung dieser Kunst zu verfolgen, jedoch nur

bis Aristoteles. Über Spengel hinausgehend erschließt er außer den

Fragmenten der voraristotelischen Techne und den ältesten Zeugnissen

über diese Rhetoren zwei neue Quellen: die attischen Redner und

die nacharistotelische Rhetorik. Für die Benutzung der ersteren

liegt die Berechtigung in dem Umstand, „daß die bedeutendsten

Redner Athens — Antiph.
,

Lysias , Isokr. , Isaios , vielleicht auch

Demosth. — auch Lehrer der Rhetorik waren". Indem N. also aus

der Praxis die Theorie rekonstruiert, sucht er in großen Zügen die

Rhetorik des Gorgias, Antiphon, Isokrates wiederherzustellen. —
Das Buch umfaßt zwei Teile: der erste zeichnet die Entwicklung

hauptsächlich der gerichtlichen Rhetorik oder vielmehr einzelner

wesentlichen Phasen dieser Geschichte, die sich an die Namen Korax,

Protagoras, Gorgias, Antiphon, Isokrates anschließen*); der zweite

Teil rekonstruiert hypothetisch eine Rhetorik des vierten Jahr-

hunderts. — Immerhin bleibt der Satz bestehen : „die wichtigsten

Quellen für unsere Kenntnis der Anfänge der griechischen Kunst-

beredsamkeit sind Nachrichten, die in letzter Linie auf Aristoteles

zurückgehen
4*: so L. Radermacher (50). Dieser weist aber auch

auf rhetorische Scholien bei Walz hin , deren Inhalt sich nicht mit

der Überlieferung des Aristoteles deckt. Durch Vergleichung mit

Vuintilian und Sextus Emp. ergibt sich ihm als Quelle dafür ein

Buch, „das wahrscheinlich vom stoischen Standpunkt aus geschrieben

*ar und die verschiedenen Definitionen der Rhetorik kritisch be-

leuchtete; in letzter Linie gehen sie auf Timaios, den Geschicht-

schreiber Siziliens, zurück 1*.

*) Thrasymachos fehlt, obwohl Navarre zugibt, daß er vielleicht

auch unter die tiptrii. nicht unter die bloßen xOmu-zai (nach Dion. Hai

)

gehöre.
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Wissenschaftlich ohne jeden Nutzen ist F. W. Müllers (49)

(Dr. med.) Stellensammlung ,,über die Beredsamkeit mit besonderer

Beziehung auf das klassische Altertum."

Von den Darstellungen der attischen Beredsamkeit steht unüber-

troffen voran die von Fr. Blaß (42). In der Berichtszeit ist die

neue, zweite Auflage erschienen. Eine Skizzierung des Inhaltes kann

bei dem Werke, das ohnehin jeder zur Hand hat, der sich mit den

attischen Rednern eingehender beschäftigt, füglich unterbleiben. Der

Hauptinhalt der einzelnen Bände ist aus den Untertiteln ersichtlich.

Hingewiesen sei aber auf die zuweilen übersehenen „Nachträge" zu

Abt. I, II, III, 1, die der Abt. III, 2 von S. 356 an beigegeben

sind. — Für England spielt eine ähnliche Rolle das allerdings nur

bis Isaios reichende Buch von

Jebb (46). Auch von ihm ist (1893) eine zweite Auflage

herausgekommen, die sich jedoch nach Keelhoofs Anzeige (RPh XIX =
1895, S. 83) auffallend wenig von der ersten unterscheidet. (Mir

blieb diese zweite Auflage unzugänglich.)

Von Ha rd wicke*) (48) und Lears(47) kann ich nicht mehr

als die Namen geben.

Anderer Art ist die „griechische Beredsamkeit" des Italieners

Roberti (44). Sie beabsichtigt nur den einen oder anderen zum

Studium der Redner aufzumuntern oder Leuten, die das Griechische

nicht genügend beherrschen, einen Einblick zu geben. Dementsprechend

bietet das Buch für die im Titel genannten Autoren jeweils Lebens-

beschreibung, Inhaltsangabe einzelner Reden, Übersetzung der Rede

und Noten dazu. Hierfür sind ausgewählt: Periklcs Epitaph, (b. Thuk.);

Lysias I, XII, XIII; Isokr. VII, IV; Aisch. III; Demosth. IV, VI,

IX, XVIII.

Von einem Zweig der rednerischen Kunstprosa, der epideiktischen

Beredsamkeit, versucht Burgeß (57) die Geschichte zu zeichnen.

Nach Lehnerts Rez. ist der Inhalt etwa der folgende: Bedeutung

von epideiktisch und £n8etxvou.t namentlich bei Isokrates; allgemeine

Übersicht; die Theorie, mit Anaximenes und Aristoteles beginnend

(statt mit Gorgias und Isokrates, wie Lehnert richtig hervorhebt);

die Haupttypen reichen schon bis in die erste Zeit der Gattung

zurück; epideiktische Literatur und Poesie; Epideixis und Geschicht-

schreibung (kannte der Verfasser H. Peters „geschieht!. Literatur" **)?);

•) Von Haeberlin, Ber. 1900, S. 265, als oberflächlich und unselbständig

bezeichnet.

**) Geschichtliche Literatur über die röm. Kaiserzeit bis Theodosios I.

und ihre Quellen. Zwei Bände. Leipzig 1897.
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die epideiktischen Elemente in der Philosophie. — Gerade anf den

von Burgeß verkannten Anfang der epideiktischen Beredsamkeit fällt

ein bedeutsames Licht durch die Untersuchungen von

Wen dl and (43): der Menexenos, dieser ironische Epitaphios

Piatons, ist nach Form, Disposition und Inhalt an Gorgias' Muster

angelehnt. „So läßt sich der Menexenos verwerten, um eine ungefähre

Vorstellung von dem Stoff sich zu bilden, den die ältere Epideiktik

in den Kreis ihrer Betrachtungen gezogen hat." Diese einzelnen

Gedanken nimmt W. heraus und verfolgt sie durch die zeitlich näher-

stehende, namentlich epideiktische Literatur. (Original erscheint

Piaton in der Schilderung der Ereignisse nach dem antalkidischen

Frieden, „weil für die Geschichte der nächsten Vergangenheit noch

keine stereotypen rhetorischen Formen ausgeprägt waren" ; als Zeit

der Abfassung wird 387—380 erschlossen.) Der Aufsatz selbst

könnte als Vorarbeit zur Geschichte der Epitaphien oder weiterhin

der epideiktischen Reden, ihrer Gedanken und deren Aasführung

gelten. — Das hier sich anschließende Programm von Nitz sehe (55)

wird unter Lysias wieder erwähnt werden*).

Einzelne Kunstmittel.

1893.

58. J. C. Robertson , the Gorgianic figures in early greek

prose. Diss. Johns Hopkins Univ. Baltimore.

1896.

59. A. Rosenau, die synonymen Verbindungen bei den

attischen Rednern. Prgr. Freising i. B.

1899.

60. E. Henrich, die sogenannte polare Ausdrucksweise im

Griechischen. Prgr. Neustadt a. H.

61. L. Previtera, de nnmero sive clausula sive strnetura

>i?e cursu. Syracusis. —
(Rez.: Boßel VII = 1900/1, p. 126, Rasi. - BphW XXIV = 1904,

Sp. 1550, Kroll.]

62. W. Crönert, über rhythmische und akzentuierte Satz-

^hlüsse der griech. Prosa in ihren Wechselbeziehungen, in VVDPh (45).

(Leipzig 1900), S. 66.

*) Unzugänglich sind mir geblieben Chaillet» (45) Diss. über die

athen. Grabreden und Fr. Schmidt, die epideiktischen Reden der alten

Athener, Zeitschr. für allgem. Geschichte, Nr. 8, Jahrgang?
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1900.

63. Fr. Blaß, der Rhythmus bei den attischen Rednern.

NJklA V = 1900, 1. Abt., S. 416—431. Cf. Lehnert, Ber. 1905

Nr. 69, S. 103.

64. U. v. W i 1 am o w i t z - Moellendorff, Asianismus u. Attizismus.

H. XXXV S. 1. Cf. Lehnert, Ber. 1905 Nr. 34, S. 89.

1901.

65. * J. Werner, über die Alliteration in der ältesten griech.

Kunstprosa. Prgr. Lundenburg.

66. Fr. Blaß, die Rhythmen der attischen Kunstprosa: Iso-

krates, Demosthenes, Piaton. Leipzig —
[Rez.: BphW 1902, 8p. 1346, Ammon. — LC 1902, Sp. 804, O. J. —

ZöGy 1903, S. 203, Schenkl.]

1902.

67. Fr. Blaß, in: Album gratulatorium in honorem Henrici

van Herwerden etc. Utrecht. Hier p. 22—31.

1903.

68. E. Kemmer, die polare Ausdrucksweise in der griecb.

Literatur (als Dissert. Würzburg 1900) = Schanz Beitr. H. 15.

69. H. Bornecque, wie soll man die metrischen Klauseln

studieren? RhMPh NF. LVIII, S. 371—881.

70. L. Previtera, il metodo statistico nelle nuove ricerche

della prosa metrica Latina e Greca. Giarre. —
[Rez.: BphW XXIV = 1904, Sp. 1550, Kroll.l

71. J. Bruns, das literarische Porträt der Griech. im fünften

und vierten Jahrh. v. Chr. Berlin 1896. Cf. Lehnert, Ber. 1905,

Nr. 16, S. 90.

72. Fr. Leo, die griech.-röm. Biographie nach ihrer literar.

Form. Leipzig 1901.

Blaß hatte früher schon auf die Beobachtung des Rhythmus großen

Wert gelegt; einzelne Redner waren nach dieser Rücksicht untersucht u. a.

von C. Joseph} *), Blaß, Adams, Wichmann, J. May. Die Aufstellungen

von Blaß in der A.B 2
. haben dann eine Diskussion zwischen Drerup**)

______
*) Der orator. Numerus bei Isokr. und Demosth. Zürich 1887; zur

Literatur vgl. außerdem die Besprech. Amnions zu Blaß, Rhythmen: BphW
XXII -= 1902, Sp. 1345, des Gleichen Ber. CV — 1900, II, S. 244 ff., zu May
vgl. Lehnert, Ber. 1905, Nr. 58, S. 103.

**) BphW XIX - 1899, Sp. 1-10.
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and T h a 1 h e i m *) einerseits , Blaß (63) anderseits hervorgerufen

:

hierüber berichtet Lehnert, Ber. 1905 zu den Nr. 45, 67, 69,

8. 103 f.

Durch Norden (51) war inzwischen die Frage noch brennender

geworden. Auf der 45. Versammlung deutscher Philol. und Schulm.

schloß sich an einen Vortrag von W. Crönert (62), der an und

fftr sich nicht hier einschlägt, ein Meinungsaustausch, in dem „Direktor

May betonte, daß man den Rhythmus nicht nur am Schluß einer

Periode, sondern auch in deren Innerem suchen müsse (wie für Cicero

namentlich eine genaue Untersuchung des Orators beweise). Gegen

ihn wandten sich die Herren Skutsch- Breslau , Schwartz-Straß-

burg und Stahl-Münster, die sich auf den Standpunkt E. Nordens

stellen , der den Rhythmus nur am Ende des Satzes annimmt und

die rhythmische Gestaltung des Satzinnern verwirft" — so nach dem

Bericht.

Im Anschluß an Norden verweise ich zunächst wieder auf

Peter (52).

Zu gleicher Zeit etwa hat ein Italiener, Previtera (61) ein.

wie es scheint, dem unklaren Titel entsprechendes Büchlein erscheinen

lassen : er scheint (cf. Rasi und Kroll) den Rhythmus nicht in den

Klauseln, sondern im Ganzen, in cursu, zu finden. Doch blieb der

Aufsatz ohne weitere Wirkung bei uns.

Wilamowitz (64) brachte seine von Norden und Blaß

differierende Meinung in einem Aufsatz des Hermes zum Ausdruck,

s. darüber Lehnert Ber. 1905 S. 135.

Drerup (56) nahm zur Rhythmusfrage neuerdings Stellung in

den „Untersuchungen" bes. S. 233—250, 262, 272.

Sein gegenwärtig letztes Urteil gab dann Blaß (66, 67) **) in der

Untersuchung über die Rhythmen bei Isokrates, Demosthenes, Piaton

und im Hermes XXXVI = 1901 S. 580 ff.). Nach der Einleitung

über die antike Theorie des Rhythmus, besonders der Prosa, folgen

hier rhythmische Analysen von je drei Stücken der genannten drei

Schriftsteller, woraus die neue Theorie abgeleitet wird
;
Betrachtungen

über Responsion, Rhythmusgliedmessung und Lizenzen, die einzelnen

Rhythmusglieder und ihre Entsprechung. Der Rhythmus basiert nach

Blaß auf den Entsprechungen von Wortkomplexen, die mit Perioden

und Kolen nicht zusammenfallen, auch nicht in unmittelbarer Folge

*) Der Rh. bei Lykurg. Hirschberg 1900 = Lehnert, Ber. 1905, Nr. 67.

**) Vgl. jetzt noch : B laß, d. Rhythmen d. asian. u. röm. K.P. 1905 S. 1—9.
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einander respondieren müssen, sondern durch andere Entsprechungen

oder Kesponsionsglieder getrennt sein können, die auch nicht so fest

geschlossen sind, daß nicht Schlüsse der Glieder einer Responsion Anfang

oder Teile einer anderen Responsion sein könnten. Diese seine Ent-

deckung glaubt Blaß in Übereinstimmung mit den antiken Nachrichten,

da seit dem Aufkommen der „asianischen" Beredsamkeit das richtige

Verständnis für Rhythmik verloren war. Die Textkritik soll an den

Beobachtungen über den Rhythmus eine Stütze haben.

Neben der genannten Besprechung von Ammon sind für uns

von besonderem Interesse die von 0. J(mmisch) und H. Schenkl.

0. I. betont gegenüber Blaß's Hauptlehre, der Rhythmus liege in

Responsion : der Rhythmus liegt schon in der Zeile selbst. „Wenn

die Reihe a nicht schon an sich Rhythmus hat, dann empfindet der

Hörer günstigenfalls erst nach Ablauf der Reihe a die rhythmische

Wirkung — tind wenn gar zwischen a und a' noch bb' . . . sich

einschiebt, . . . welches Ohr soll dann noch a' als Komplement zu a

zu erkennen vermögen." *). Gegenüber der Abgrenzung der Rhythmus-

glieder ohne jede Rücksicht auf Satzgliederung bleibt 0. J. dabei,

Cicero habe den Aristoteles richtiger interpretiert als Blaß. Die

Prosodie vollends habe zu viel Willkürlichkeitcn. — Schenkl be-

zeichnet als schwächsten Punkt in Blaß' Abhandlung den über die

Techne des Altertums. Bl. tue den Zeugnissen Gewalt an, um sie

passend zn machen.

Ich erwähne noch, weil schwer zu finden, die Verteidigung

Blaß' gegen Diels in der Festschrift für Herwerden (1902). Sein

Grundsatz für die Verwertung des Rhythmus für die Textgestaltung

ist hiernach der: „rhythmi saepe monstrant quid verum esse

non possit
,

rursusque quid possit. Quid verum sit nunquam per se

monstrant, sed id ut fiat Semper aliquid ad rhythmorum testimonium

accedat oportet, vel librorum fides vcl ratio". Vgl. Kroll BphW 1908, 139.

Über eine besondere Theorie von den rhythmischen Klauseln, die

im Gegensatz zu Norden — Skutsch — Wolff eine (wenn ich so sagen

darf) französische Schule**): (Wuest) — Havet — Bornecque

*) Freilich behauptet Blaß — etwas Richtiges liegt dem unzweifelhaft

zugrunde — der Rhythmus solle in der Regel nicht gesehen oder „gemerkt"

werden, sondern es solle nur gefühlt werden, daß überhaupt Rhythmus

vorhanden ist. Aber wie steht es dann mit der bewußten Kunst des

Rhythmus, ist ein Nachweis derselben überhaupt möglich?

**) Cf. auch H. Weil, etudes de litterature et de rhythmique grecque.

Textes litteraires sur papyrus et sur pierre. Rhythmique. Paris 1902>

namentlich zweiter Teil, Nr. 2, 3, 7.
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aufstellt, orientiert der letztgenannte (69): die Franzosen achten auf

die metrische Form des Schlußwortes und auf den Einfluß, den es

auf die vorhergehenden Wörter ausübt. Nicht einmal heim gleichen

Schriftsteller, noch weniger bei verschiedenen Autoren sind die an-

gewandten Gesetze die gleichen. Die nämlichen Verbindungen von

Längen und Kürzen können metrisch sein oder nicht je nach der

Verteilung der einzelnen Silben auf die Wörter. „Man kann sagen,

daß die Klauseln eines Schriftstellers in einem bestimmten Werk
metrisch sind, wenn er vor den Schlußwörtern mit gleicher metrischer

Form solche Wörter oder Wortgruppen annimmt, welche bestimmte

Füße bilden und fast ausnahmslos alle anderen ausschließt." Freilich

bezieht sich das alles in erster Linie auf das Lateinische, ebenso auch

Previteras (70) zweite Abhandlung, die sich gegen Bornecques

Rezension und gegen Wolff wendet.

Ich denke, in der Hauptfrage, wo der Rhythmus zu suchen ist,

kann man im wesentlichen vier, nicht unvermittelt aneinanderstoßende

Meinungen unterscheiden; je zwei davon stehen sich näher. A. III aß

findet den Rhythmus im Innern des Satzes in der Entsprechung

von Rhythmusgliedern. (Ihm steht vielleicht nahe Previtera.)

B. Drerup sieht den Rhythmus gleichfalls im Lauf des Ganzen, im

rhythmischen Fluß des einzelnen Kolons, nicht in Entsprechungen!

Ihm glaube ich näher stellen zu dürfen 0. I(mmisch). In der zweiten

Gruppe anerkennen 0. Havet-Bornecque als Hauptsitz des

Rhythmus Klauseln, jedoch keine allgemein gültigen Typen oder

Formen dafür, wie sie D. in Konsequenz zu Norden (nach Müller)

durch Wolff, wenigstens fürs Lateinische herausgearbeitet wurden *).—
Wilamowitz scheint entsprechend der Zweiheit der kommatischen

und periodisierten Kompositionsart die beiden Ansichten in gewissem

Sinne zu versöhnen**).

Über das Kunstmittel der gorgianischen Figuren nenne ich die

Dissert. von Robertson (58). Der erste Teil — definition —
wiederholt Bekanntes über Wesen und Wirkung der bekannten

Figuren an der Hand der alten Rhetorik. Darauf folgt die illustration

*) Dazu vgl. jetzt besonders Th. Zielinski, das Klauselgesetz in

Ciceros Reden. Grundzüge einer oratorischen Rhythmik. Ph. Suppl. IX

1904, S. 589—844.

**) Ich will nicht versäumen, auf K. Marbes Vortr. über den Rhythmus
der Prosa hinzuweisen (gehalten auf d. ersten d. Kongreß für exper. Psychol.

zu Gießen, gedr. 1904).
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durch Beispiele aus den „ältesten Prosaisten": Gorgias, Atojvauov

iroXiTsfo, Herodotos und Thukydides, nicht aber Antiphon. Cf. auch

W. Barczat, de figur. disciplina atque auct. Diss. Göttingen 1904.

Zum besonderen Schmuck der Rede dient die Alliteration. Hier-

über existiert eine mir unzugängliche Abhandlung von Werner (65).

Nicht selten ist sie verknüpft mit einer eigentümlichen Gegensatz-

verbindung, die m. W. durch Schanz mit dem freilich nicht ganz

leicht verstandlichen Namen der polaren Ausdrucksweise bezeichnet

ist*). Hierüber haben

E. Henrich (60) und E. Kemmer (68) geschrieben, zu

welch letzterem die Besprechung von Henrich zu vergleichen von

Interesse ist **).

Schließlich nenne ich noch A. Roschatt (59), der sein Pro-

gramm über die Verbindungen synonymer Worte bei den attischen

Rednern ausdrüklich als einen Beitrag zur attischen Kunstprosa

bezeichnet. Derartige Erweiterungen verfolgen die dreifache Absicht

der Verstärkung, der Verdeutlichung, der Abrundung der Periode.

Die Redner zeigen im Gebrauch natürlich Unterschiede; sie legen

eine Einteilung in drei zeitlich aufeinander folgende Gruppen nahe

(deren zweite mit Isokrates, deren dritte bei Demosthenes beginnt).

Im allgemeinen ist hierbei ein Fortschreiten in Zahl und Kühnheit

der synonymen Verbindungen zu beobachten ***).

Nur hinweisen will ich in diesem Abschnitt noch auf die zwei

in erster Linie für die technische bezw. künstlerische Seite mancher

Redner wichtigen Werke von J.Bruns (71) und Fr. Leo (72), die

im folgenden gegebenenfalls zitiert sind.

Einiges zur sachlichen Erklärung der Redner.

73. M. H. E. Meier-G. F. Schömann, Der attische Prozeß.

Neubearb. v. J. H. Lipsius, Leipzig 1883—1887.

74. H. Meuß, Die Vorstellungen von Gottheit und Schicksal

*) Wie z. B. Jung und alt", „arm und reich", 'EU^ve« xol ßoEpßapot = alle!

**) Die Beispiele für die Redner sind allenthalben zusammen zu suchen

!

***) Für Aischines ist Blaß AB III, 2», S. 231 dahin zu berichtigen,

daß die Synon.-Verbind. so ziemlich in allen Reden gleichmäßig gebraucht

werden; hinwiederum zu Deinarchos III, 2*, S. 325 dahin, daß die Be-

merkung über die Häufigkeit der Synon.-Verbind. nur für die erste Rede

zutrifft.
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bei den attischen Rednern. NJklPh CXXXIX = 1889 S. 445-476
und S. 801—815.

75. U. v. Wilarao witz -Moellendorff, Aristoteles und

Athen. Zwei Bände. Berlin 1893. —
fCf. Lehnen, Ber. 1905, Nr. 2, S. 87.]

76. E. Drerup, Über die bei den att. Rednern eingelegten

Urkunden. Hab.-Schr. München 1897.

[= NJklPh Suppl. XXIV, S. 223-3G5.1

77. A. Dougl. Thomson, Euripides and the Attic orators.

A comparison. London 1898.

78. J. Rent z sch , de ofcg <|<8o&ou.apTupfa>v in iure Attico com-

paratis Piatonis imprimis legum libris cum orat. Atticis. Diss.

Leipzig 1901.

79. C. M e d e r 1 e , de iurisiurandi in lite Attica decem oratorum

aetate usu. Diss. München 1902.

80. J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren

mit Benutzung des Attischen Prozesses von M. H. E. Meier und

G. F. Schümann dargest. Erster Band. Leipzig 1905.

Viel dringender noch als bisher muß ich für diesen Abschnitt

auf die entsprechenden Einzelberichte verweisen : für Geschichte,

Altertümer, Inschriften.

Ich nenne hier, um später im einzelnen darauf zu verweisen,

vor allem das nach so vielen Richtungen anregende und belehrende

Werk von U. v. Wilamo witz-Moellendorff (75) Aristoteles

und Athen.

Die Redner in ihrem Verhältnis zur griechischen Volksreligion,

zugleich als Quelle für dieselbe, weil sie allgemeingültige An-

schauungen aussprechen mußten, untersucht H. Meuß (74): Wider-

sprüche bei den Rednern erscheinen ihm als Abspiegelungen von

Widersprüchen im Volksglauben selbst; soweit die Reden, echte wie

anechte, in die Zeit von 425—325 fallen, sieht er vollgültige Zeugen

in ihnen. Der erste Teil behandelt die Vorstellungen von der Gott-

heit, ihrem Sein und Wesen und ihrem Verhältnis zum Menschen

(Recht, Schuld, Sühne; Frömmigkeit, Orakel, Gebet; Schicksal). —
Ein Anhang unterrichtet, ebenfalls durch sorgfältige und übersichtliche

Zusammenstellung, über formelhafte Beteuerungen und Götteranrufungen

bei den attischen Rednern. — Der zweite Teil gibt vom Standpunkt

der attischen Redner einen Einblick in die Anschauungen der Griechen
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vom Dasein nach dem Tod; daran schließt sich das Wenige, was

wir ans den Rednern über die Eleusinien erfahren.

Mit griechischem bezw. attischem Recht und Gerichtswesen muß

vertraut sein vor allem, wer die Reden des Sixavix&v -^vo; liest.

Nach dieser Richtung ist stets zu Rate zu ziehen der Attische Prozeß

von Meier-Schömann-Lipsius (73) und jetzt besonders die

Neubearbeitung dieses Werkes von Lipsius (80). Der bisher

erschienene erste Band bringt die Einleitung und das erste Buch:

die Gerichtsverfassung; dieses umfaßt folgende sechs Hauptstücke:

die Beamten, die Blutgerichte, die Geschworenengerichte, die Gerichts-

höfe , die Gerichtsbarkeit des Volkes und Rates , die Schiedsrichter.

Von der speziellen Literatur greife ich einige Arbeiten heraus,

die sich ausschließlich oder vorzugsweise mit den bei den Rednern

bestehenden Rechts- und Gerichtsverhältnissen beschäftigen. Für alle

Redner zugleich kommen die schon genannten Abhandlungen von

Jobst (12) und Schodorf (13) in Betracht; dann erwähne ich

Mederle (79): präzise und mit guter Ordnung werden wir von ihm

über die Verwendung der verschiedenen Arten des Eides bei den

Rednern unterrichtet, über oiü>jioata und dv:a>}i03ta , über Parteieid

und Schwur der Zeugen.

Ein wichtiges Beweismittel sind die Urkunden. Über die Echt-

heit der in den Reden überlieferten handelt Drerup (76), auf ihn und

Lipsius (80) S. 48, 123, 151 f., 212, 221 f. kann ich zugleich für alle vor-

ausgehende Literatur, die auch in der Berichtszeit nicht gering ist, ver-

weisen, ja auch zur Ergänzung der Literatur für das Thema Mederles.

Dr. strebt aus der Untersuchung von Form und Inhalt der Dokumente

allein ein endgültiges Urteil über Echtheit oder Unechtheit an. Der

erste Teil bespricht die Gesetze (Gesetzgebung und Heliasteneid —
Blutgesetze — Familien- und Erbrecht — die Reden gegen Meidias

und Timarch), der zweite die Prozeßurkunden in den demosthenischen

Reden gegen Lakritos, Pantainetos, Makartatos, Stephanos, Neaira,

sowie die in den Prozeßurkunden vorkommenden Eigennamen.

Für eine Reihe von Rednern einschlägig ist auch die Arbeit

von Rentzsch (78). der den Spezialfall der otxij ^eoSoiAaptupitov

behandelt und dabei natürlich auch die Fragen, wer Zeuge gewesen,

ob Sklaven schwören konnten u. a. untersucht.

Im Gegensatz zu seinen beiden großen Vorgängern in der Tragödie

spiegelt — so sagt ungefähr Thomson (77) — Euripides die „neue

Zeit" wieder, the new culture. Ähnliches läßt sich von den Rednern

behaupten; es ist also kein Wunder, wenn der Dichter mit ihnen

Digitized by Google



aus den Jahren 1886—1904. (Emminger.) 31

vieles gemein hat in style and in thought. Th. beschränkt sich

darauf, den Gedankeninhalt des Eurip. und der Redner in Vergleich

zu setzen und zusammenzustellen, was wir aus Dichter und Redner

gleicherweise erfahren über Philosophie, Religion, Tod und Fortleben

nach demselben, über das Leben des einzelnen in seinen verschiedenen

Gestalten, über Ethik, öffentliches Leben und Politik. Also haupt-

sächlich eine Sammlung von Parallelstellen, keine Diskussion der

Verschiedenheiten.

Redner-Kanon.

81. F r. S t r i 1 1 e r , de Stoicorum studiis rhetoricis. Breslau 1 886.

82. 0. Weise, quaestiones Caecilianae. 1888.

83. W. Stüde m und, scholion Plautinum neubearbeitet. 1888.

84. P. Hart mann, de canone X oratorum. Diss. Göttingen

1891. —
[Rez.: BphW Xll 1892, Sp. 1609, Cohn.]

85. A. Busse, zur Quellenkunde von Piatons Leben. RhMPh
XLIX 1894, S. 72. —

[Cf. Lehnert, Ber. 1905, Nr. 185, 8. 146.]

86. 0. Kröhnert, canonesne poetarum, scriptorum, artificum

per antiquitatem fuerint. Königsberg 1897. —
[Cf. Lehnert, Ber. 1905, Nr. 187, S. 146.]

87. H. Usener et L. Rad erma eher, ed. Dionysii Hali-

carnassei opuscula vol. pr. Leipzig 1899. —
[Rez.: cf. Lehnert, Ber. 1905, Nr. 171, S. 141.]

88. Guil. Heydenreich, de Quintiliani institutionis oratoriae

libro X., de Dionysii Halicarnassensis de imitatione libro IL, de canone

qui dicitnr Alexandrino quaestiones. Diss. Erlangen 1900. (IV. Teil =
epimetrum de canone X oratorum Atticorum.) —

[Cf. Lehnert, Ber. 1905, Nr. 183, S. 141 und 148.]

Ich kann mich um so eher mit der bloßen Aufzählung dieser

Arbeiten begnügen, als sie zumeist in diesen Berichten schon be-

sprochen sind von Hammer (Rhetorik-Ber.) 1895, S. 110 ff. , von

Ammon (Quintil.-Ber.) 1901, S. LH, oder von Lehnert (Rhet.-Ber.)

1905, S. 147 f. *).

*) Vgl. auch noch Fr. Susemihl, Geschichte der griech. Lit. in der

Alexandrinerzeit. Leipzig 1892, II, S. 485 und 694, sowie Volkmann-
Hammer, Rhetor. d. Gr. u. R. (Müllers Handb.), 3. Aufl. 1901, S. 8.
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II. Die Sophisten.

89. H. Diels, die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin 1903.

2. Aufl. 1906 f.

90. H. v. Arnim, Leben und Werke des Dio von Prosa usw.

Berlin 1898. —
[Vgl. Lehnert, Ber. 1905, Nr. 21, 8. 88, 96 ff.]

91. K. Lincke, zu Protagoras irepl öeöiv. NJklPh CLIII -

1896, I, S. 753.

92. Th. Gomperz, Beiträge zur Kritik und Erklärung griech.

Schriftsteller. SWA 1898, VI.

93. * E. Bodrero, le opere di Protagora. RF 1903 T

S. 558-595.

94. The Oxyrhynchus Papyri. Part. III ed. with transl. and

notes by ß. Grenfell and A. Hunt. London 1903. —
[Rez.: BphW XXIII — 1903, Sp. 1441—1448 Schroeder; und Sp. 147S

bis 1484, Fuhr.]

95. W. Rh. Roberts, the new rhetorical fragment in relation

to the Sicilian rhetoric of Korax and Tisias. CR 1904, S. 18—21.

96. E. Scheel, de Gorgianae disciplinae vestigiis. Diss.

Rostock 1890. —
[Rez.: BphW XII 1892, Sp. 372, Wendland.]

97. E. Schwärt z, commentatio de Thrasymacho Chalcedonio.

Rostock 1892.

98. M. W u n d t , de Herodoti elocutione cum sophistarum com-

parata. Diss. Leipzig 1903.

99. E. Maaß, Untersuchungen zur Geschichte der griechischen

Prosa L H XXII = 1887, S. 566—595.

100. O. Apelt, Gorgias bei Ps. - Aristoteles und bei Sext.

Empiricus. RhMPh XL1II 1888, S. 203—219.

101. H. Diels, Atacta. H XXIII = 1888, S. 279—288, hier

284—285.

102. A. Gercke, die alte t^x^ fatopix^ unQ* ihre Gegner.

H XXXII = 1897, S. 841—381. 1. Teil. —
[Vgl. Lehnert, Ber. 1905, Nr. 76, S. 106, 109.]
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103. Fr. Suse mihi, neue platonische Forschungen. Erstes

Stück. Ind. schol. Greifswald 1898; hier bes. S. 4—14. —
[Vgl. Lehnen, Ber. 1905, Nr. 81, S. 106.]

104. G. Thiele, jonisch-attische Studien. H XXXVI = 1901,

S. 218—271. I. Gorgias.

105. E. Drertip, vorläufiger Bericht über eine Studienreise

zur Erforschung der Demosthenesüberlieferung. München 1902 —
SMA 1902, drittes Heft, S. 287—325, hier S. 321 ff.

—
[Rez. : BphW XXII = 1902, Sp. 1596.]

106. K. Fuhr, zur Überlieferung von Gorgias' Helena. BphW
XXIII 1903, Sp. 61.

107. Fr. Dümmler. die Äfbjvauov iroXitefe des Kritias. H
XXVII = 1892, Sp. 260.

108. H. N. Patrick, de Critiae operibus pedestri oratione

conscriptis. Jenens. Diss. Glasgow 1896.

109. W. Nestle, Kritias, eine Studie. NJklA XI = 1903,

6. Jahrg., 1. Abt. (2. Heft), S. 81—107 und (3. Heft), S. 178—199.

Kurz muß ich zunächst jetzt die Sophisten, soweit sie Väter der

attischen Beredsamkeit sind, berühren:

Für alle insgesamt sei — abgesehen von den verschiedenen

Darstellungen der Geschichte der Philosophie — hingewiesen auf Blaß
AB I

2
, S. 12—91, Norden (51), Drerup (56). Diels (89),

Arnim (90), Wundt (98), der die Eigentümlichkeiten der sophistischen

Diktion zusammenstellt und mit Beispielen belegt, um sie mit der

Sprache Herodots vergleichen zu können. (Herodot ist nach W. von

den Sophisten nicht abhängig.) Außerdem vgl. Lortzing, Ber. XXVI =
1898 (96. Band), S. 156—276, XXX = 1902 (112. Band), S. 132

bis 322 und XXXI = 1903 (116. Band), S. 1—158, sowie Lehnert,

Ber. 1905, S. 105—112.

Dem Protagoras wurde von Gomperz (92) eine pseudohippo-

kratische Schrift, die Apologie der Heilkunst, zugeschrieben. Be-

merkungen zu Sprache und Stil derselben machen die Abhandlung

auch für unsere Zwecke interessant; zur elocutio vgl. außerdem

Wundt (97), S. 19: apposita, S. 28: gesuchte Metaphern, S. 34:

Personifikationen, S. 44: Prot, nicht Schüler der Epiker (gegen

Drerup (56). S. 222), sondern der Tragiker.

Jahresbericht för Alt«rtuin«wi*senschafl. Bd. CXXXIII. (1907. I.) 3
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•

Für die Sophistenfragmente bei Janiblichos scheint Protagoras

andeutungsweise als Urheber in Frage gezogen von Wilamowitz
A. und A. I, 178*). —

Vom Osten zum Westen! Nr. 410 der Oxyrhynchus papyri III (94)

bietet das Fragment einer t i y v tj in dorischem Dialekt. Dazu ver-

gleiche man Fuhrs Anzeige, der das Wichtigste aus dem Inhalt

mitteilt und namentlich auf Beziehungen zu Lysias aufmerksam macht.

Roberts (95) hebt die Beziehungen des Fragments zur Techne

des Korax und Teisias hervor; seine Erhaltung wird nach R. jeden-

falls der auvaY«uY>) Tc^vtov des Aristoteles verdankt.

Der älteste attische (vorgorgianische) Redelehrer war nach

E. Schwartz (97) Thrasymachos, freilich auch er kein Athener von

Geburt; s. darüber jetzt Lehn er t, Ber. S. 111 '112. Gegen Schwartz

ist außer den von Lehnert angeführten Gelehrten Keil**) und

Norden (51), S. 45 ff., noch mit Widerspruch im einzelnen aufgetreten

Reuter (148), der die antiphontischen Dispositionen nicht nach

dem Muster des Thrasymachos angelegt glaubt. Gegen Schw. spricht

sich auch Drerup (56), S. 226, aus. — Scheel (96), S. 22 f., ver-

mutet, daß des Thrasymachos IXeoi (fortasse) die gemeinsame Quelle

für die Schilderung des Jammers im Exil im Plataikos des Isokrates

(XIV 45—55) und in or. XII 96 ff. und XIII 45 des Lysias seien.

Geburtsjahr der attischen Beredsamkeit wurde früher (zu Un-

recht) das Jahr genannt, in welchem Gorgias in Athen auftrat.

Zuerst zur Echtheit*frage der unter seinem Namen noch er-

haltenen ira^vta, Helena und Palamedes ! Blaß nimmt jetzt AB 1
2

,

S. 72 und 75 ff. die beiden Reden für echt. Ebenso E. Maaß (99):

I. Eine im hippokratischen Korpus überlieferte Schrift rcepl

9<>au>v zeigt scharfe Disposition und zugespitzte Sprache, beides

gorgianische Eigentümlichkeiten. In dieser Schrift wird der d^p

metaphorisch als dovrfaxr,? bezeichnet. Dieser kühne Gebrauch wird

um so auffälliger, als er mit den zwei anderen rhetorischen Mitteln

der Personifikation eines körperlichen Wesens und der Wiederholung

des gleichen Stammes an gleicher Stelle und zwar am Schluß der

*) Zu dem Anfang des fr. nepl ttewv schlägt Lincke (Dl) vor zu lesen

oox lym cfactv statt o6x lytu etöivoti. — Die Vermutung, Prodikos von Keos

habe eine Lobrede auf den Landbau geschrieben, verwirft K. Kalbfleisch,

Festschr. f. Gomperz 1902 S. 94 f.

**) Hermes XXIX = 1894, S. 341 (137): „Vieles, was Schwartz auf

Thrasymachos zurückführt, halte ich für vorthrasymachisch, attisch."

Susemihl (108), S. 9, Anm. 11, erinnert neben Thrasym. au die Möglichkeit

des Einflusses von Teisias auf Euripides.
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beiden folgenden Sätze kombiniert ist. Die gleiche Korabination

findet sich auch Helena 8 ; der llippokrateer hat eben diese Glanz-

stelle der gorgianischen Schrift nachgebildet, (cf. Blaß AB I «, S. 90f

)

Für gorgianischen Ursprung der Helena spricht außerdem Disposition,

starker Figurenschmuck, Preis des Xvps, Allgemeinheit der Ver-

teidigung: Gorgias wollte eine Musterrede geben
;
Trotqvtov ist terminus

technicus, nicht = Scherz. II. Den gleichen Zweck hat auch der

Palaroedes ; er soll Typus sein für die Verteidigungsrede gegen Hoch-

verrat, überhaupt bei Kapitalverbrechen: damit erklärt sich der Mangel

an konkretem Inhalt ebenso wie das Fehlen einer Nachricht , daß

Gorgias Gerichtsreden verfaßte. Aus der Hiatvermeidung ergibt sich

die spätere Abfassungszeit. III. Ähnlichkeiten von Antiphon V 91,

88 mit Palamedes (namentl. §§ 84 ff.) zeigen nach Maaß „deutlich,

daß der Schüler das Musterformular des Meisters gut zu benutzen

verstand*. Vor 411 also muß Gorgias jedenfalls den Palamedes

und wieder früher die Helena veröffentlicht haben. — Nach

Suse mihi (103), S. 18 Anm. 30, hat Maaß jedoch mit all dem

nur so viel bewiesen, daß „die beiden Schüler des Gorgias, welche

die Helene und den Palamedes (wenn anders nicht • letzterer doch

von Gorgias selbst herrührt) verfaßten , so vollkommen der gorgia-

nischen Stilistik sich bedienten, daß insoweit Gorgias selbst recht gut

der Verfasser gewesen sein könnte." „Warum er selber es wenigstens

von der Helene nicht gewesen sein kann," scheint Susemihl sowohl wie

Wilamowitz (75), S. 172*), und G o mperz **) von Spengel

unwiderleglich bewiesen. Norden (51), S. 64. ist für die Echtheit,

Münscher***) gegen Echtheit der Helena, Navarre (54) verwirft

beide. Beiden Reden ersteht ein Verteidiger in

Thiele (104). Zum besseren Verständnis der Persönlichkeit

des Gorgias schiebt er zwischen die bisher angenommenen zwei

Perioden seiner Tätigkeit, die empedokleisch-physikalische und die

eleatisch-skeptische oder rhetorische, eine sophistisch-protagoreische

ein. Die beiden Schriften anlangend will er durch „eingehende

stilistische Analyse beweisen, daß nicht nur Helena und Pala-

medes von einem und demselben Verfasser stammen . sondern daß

auch für die beiden Stücke besonders charakteristische Stileigen-

tümlichkeiten in den sonstigen Fragmenten des Gorgias wiederkehren."—
Zu demselben Resultate gelangt die stilistische Untersuchung der

*) Cf. auch II, 286, Anm. 20.

Griechische Denker 1, S. 383, 475 f.; ebenso (}«), S. 165.

•••) RhMPh LIV = 1899, S. 276, cf. Lehnen, Ber. 1895, Nr. 82, S, 110.

Cf. auch Nr. 84, S. 110.

3*
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beiden Reden durch Drerup (56), S. 265 f., der sie dem Anfang

des vierten Jahrb. (Helena älter als Palamedes auch rücksichtlich des

Rhythmus) zuweist.

Beispiele für die stilistischen Eigentümlichkeiten des Gorgias sind

zusammengestellt bei Wundt (98), S. 20: apposita supervacanea

;

S. 24 f.: Vertauschung der gramm. Kategorien; S. 29: gesuchte

Metaphern; S. 34: Personifikationen; S. 52 ff. und 56 ff.: wirklich

gorgianische a^jxaxa Top-fieia.

Vorschläge zur TextVerbesserung des Gorgias bringen D i e 1 s (101

)

zum fr. d Olymp, (xö itXfyfia für xo aüvqjxa),

Schulze (24), S. 15 Anm. 1 (aol u&v oux t
4
v ol6v xe ji6vov fiapxopac,

oder noch lieber aol ji^v ol6v x' ou «a<5vov jiapxopac) u.Naber s. S.53***).

Zur Überlieferungsgeschichte der Helena vgl. Drerup (105), der

auf Coisl. 249 aufmerksam macht; wie jedoch Fuhr (106) bemerkt,

ist dieser cod. = V Imm. Bekkers. „Für die Textkritik bietet der

Kodex keinen positiven Ertrag" : darin sind die beiden einig.

Eine sprachliche Analyse zum Frg. des Epitaphios erhalten wir

von Navarre (54), S. 87 f.

Als Abfassungszeit des '0Xuu;uax<S? nimmt Wilamowitz
A. u. A. I 172 gegen Blaß 408. nicht 392 an*).

Über die Techne des Gorgias hat sich neuerdings eine Kontro-

verse erhoben. Während Blaß AB I
2
S. 53 ff., bes. S. 57, ihm zwar

x^xvoti, Sammlungen von Musterstücken, nicht aber eine xiyyr^ zu-

schreibt, tritt

Gercke (102) für die Existenz einer wirklichen xiyyri ein, die

allerdings im wesentlichen in rhetorischen Musterstücken bestanden

habe. Siehe darüber Haeberlin, Ber. 1900, S. 266, und Lehnert,

Ber. 1905, Nr. 76, S. 109. — Ihm widersprechen

Blaß im Anhang der AB III 2 2
S. 356, und

S u s e m i h 1 (103) : Gorgias hat eine Mustersammlung hinterlassen,

xotvoi xorcot, wohl auch mit einer Einleitung technischer Art. Dieses

Buch kann aber streng genommen nicht als x^v>j bezeichnet werden

;

so tut es auch Aristoteles nicht, auch nicht Dionys., der nur von

xiyiyai TIV^C redet. Piaton freilich kann mit freierem Gebrauch des

"Wortes (Phaedr. 261, B. C.)auch davon als von einer tiyyri sprechen**).

Zu Text und Sprache der philosophischen Fragmente des Gorgias

vgl. Apelt (100), bes. S. 206—211, und Drerup (56), S. 268 f.

*) Zu Palara. 20 vergleicht AYilamowitz A. U, A. II 236 Anm. 20
Pseudoandokides (IV) 37.

**) Das Fragment von Üxyrhynchos hat große Teile einer wirklichen

uralten xi/yr^ gerettet, die Theorie enthält!
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Das Fortwirken des Gormas*) verfolgt Scheel (96) im 1. Kap.

bei Isokrates, wobei namentlich die Zusammenstellungen der gleichen

Gedanken, die, wenn auch in verschiedenen Formen, bei beiden

wiederkehren, und die Sammlung der Parallelen in den Figuren

interessant sind; sodann im 2. bei Polos, Likymnios, Agathon,

Alkidamas, Antisthenes, Archytas, den Pseudohippokrateern, Lysias,

Thukydides, Antiphon.

*

Anzuführen habe ich noch den Versuch, den Theodoros von

Byeantion durch Zuteilung pseudepigrapher Schriften in die Literatur

einzuführen. Während Blaß AB III, 2 2
, S. 366, es nur wie einen

Einfall anmerkt, daß von ihm vielleicht die Tetralogien stammen

könnten, will

Drerup (56), S.334f., ihm Ps.-Lysias (VI) und -Isokr.(I) zuweisen,

für Ps.-Lys. VI gestützt auf Suidas, s. v. Oe«58copo? (so schon Bergk),

für Ps.-Isokr. I auf eine Identifikation von § 38 irapaaxeuaCe tjsautov

xt£ mit einem Zitat des Kephisodoros bei Athen. III, 122b. Dort

siehe auch die eingehendere Charakterisierung des Theodoros und die

Stilanalyse jener Reden.

Von Kritias, dem Sophistenschüler, dem bei Blaß AB I
2 die

Seiten 268—275 gewidmet sind**), wollte Dümmler (107) zu den

sicher verbürgten iroAixeiat der Lakedaimonier und Thessaler eine

'Afhiva&ov [Ttoki-zzia in erster Linie bei Aristoteles wiedergefunden

haben
;
(nebenbei führt er auch Stellen bei Isokrates und in Plutarchs

Perikles darauf zurück.) — Gegen ihn wendet sich besonders

Patrick (108), dessen sorgfältige Dissert. auch durch Sammlung

der Nachrichten über Kritias und seiner Fragmente von Wert ist;

hierzu tritt Blaß III, 2 2
, S. 369, mit einem Nachtrag. — Als Ver-

fasser der ps.-xenophont. iroXrc. 'A&r,v. sucht den Kritias neuerdings

Drerup (56), S. 313 ff., zu erweisen mit einer Stilanalyse der

echten Fragmente des Kritias.

In besonderer Studie behandelt diesen von Xenophon und Lysias

so ganz anders als von Piaton und Aristoteles beurteilten Mann

Njestle (109), in der Absicht, „den Inhalt der Schriften, soweit er

*) Ich mache aufmerksam auf K. Morawski, parallelismoi sive de

locutionum aliquot usu et fatis apud auetores Graecos nec non Latinos.

8ep. Abdr. aus d. Ber. der Krakauer Akad. Krakau 1902. - Rez.: BphW
1903, Sp. 262, Kroll.

**) Er trägt auch ein frg. nach S. 259, Anm. 4 (nach Bernhard)) =~

Patrick, Nr. 5.
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aus den Bruchstücken zu erkennen, zu dem Charakter, der Bildungs-

laufhahn und der Politik ihres Verfassers in Beziehung zu setzen,

zugleich unsere gegenüber früheren Zeiten doch stark veränderten

Anschauungen über die Sophistik und über die griechische, speziell

attische -x6ki<; hierfür zu verwerten." Schade, daß er Patricks Diss.

übersehen hat ! Als Wendepunkt im Leben und Denken des Kritias

erscheint ihm ähnlich wie Xenophon und Blaß AB I
2 267 die Ver-

bannung mit dem darauffolgenden Aufenthalt in Thessalien und dem

Eintreten in die Sphäre des Gorgias und Thrasymachos. Dort wurde

Kritias der „Tyrann". — Was seinen schriftstellerischen Charakter

anlangt, so folgt Nestle Dionys, v. Hai., der ihn im Gegensatz zu

Andokides, Antiphon und Lysias mit Antisthenes und Xenophon zu

den Vertretern des besten jüngeren attischen Dialektes zählt.

III. Antiphon.

1885.

110. A. Nieschke, de Thucydide Antiphontis discipulo *et

Homeri imitatore. Prgr. Münden 1885.

111. J. Kohm, ein Beitrag zur Frage über die Echtheit der

Tetralogien des Redners Antiphon. Erster Teil, Arnau 1885, zweiter

Teil, Hohenelbe 1886. —
[Rez.: DL VII «= 1886, Sp. 1820, Wilaraowitz-M.]

1886.

112. J. Kohm, kritisch - exegetische Studien zu Antiphon.

WSt VIII, S. 87—60 (geschr. Januar 1885).

113. P. Po lack, de enuntiatorum interrogativ, apud Antiph.

et Andoc. usu. Diss. Halle.

114. Ch. Cucuel, essai sur la langue et le style de l'orateur

Antiph. These. Paris. —
[Rez.: WklPh VI = 1889, Sp. 284 ff., 319 ff.. Kohm.l

115. H. Sauppe, ad Antiphontis orat. VI: quaestiones criticae

Nr. 5, index schol. hibern. Göttingen. —
[= Ausgew. Schriften, Berlin 1896, S. 785.]

116. A. Bohl mann, Antiphontis de caede Herodis oratio ex

fide Cripps. maxime cod. recogn, et in ling. German, conversa. Pars I

contin. §§ 1—48. Prgr. der Ritterakademie Liegnitz.

1887.

117. U. v. Wilamo witz-Moellendorff, die erste Rede

des Antiphon. H XXII, S. 194—210.
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118. Fr. J. Brückner, de tetralogiis Anthiphonti Rharan.

ascriptis. Diss. Bautzen.

119. B. Keil, Antiph. xata rr^ jAijTputa?. NJklPh CXXXV,
2. Heft, S. 89—102.

120. Car. Buresch, consolationum a Graecis Romanisque

script. historia critica. Leipzig St. IX, S. 1—170.

1888.

121. B. Brinkmann, de Antiph. oratione de choreuta comm.

philol. Leipziger Diss. Jena.

122. Er. Sonne, Anthipho Va 2. Genethliacon Gottingense.

Halle, S. 162 f.

123. J. Brandenburger, de Antiph. Rhamn. tetralogiis.

Prgr. Schneidemühl. —
[Rez.: WklPh X = 1893, Sp. 1814, Kohm.]

124. Ch. Cucuel, oeuvres completes d'A., traduction, in:

Mölanges grecs (Bibliotheque de la Facultö des lettres de Lyon,

tome V), p. 1—86. Paris.

125. J. Kohm, Antiphons Tetralogien. Deutsch. Prgr. Arnau.

1889.

126. Fr. Schierlinger, die unterordnende Satzverbindung

bei dem Redner A. Prgr. Schweinfurt.

127. C. Wetz eil, lexici Antiphontei specimen. Laubacher

Prgr. Grünberg.

128. U. v. W i 1 a m o w i t z - AI. . commentarioluin gramm. IV. ind.

schol. hib. Göttingen. S. 16—20.

129. Fr. Blaß, comment. de Antiph. sophista Jamblichi auctore.

Univers.-Schrift. Kiel.

130. A. Bienwald, de Crippsiano et Oxoniensi Antiphontis,

Dinarchi, Lycurgi codic. Breslauer Diss. Görlitz.

1890.

131. H. Weise, über die erste Rede des Antiph. Prgr. Stettin.

132. J. Kohm, zur Kritik und Erklärung des Redners Antiph.

WSt XII = 1890, S. 159—189.

1892.

1 33. J. H. T. H e m s t e g e , analecta Antiphontea. Diss. Leyden.

134. Fr. Hausen, de Antiphontis tetralogiis. Prgr. Berlin.
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1894.

135. W. Rosenthal, de Antiph. in particularum usu pro-

prietate. Rostocker Diss. Berlin. —
[Rez.: BphW XV = 1895, Sp. 1478 f., Thalheim.]

136. Br. Keil, Athens Amtsjahre und Kalenderjahre im fünften

Jahrh. H XXIX, S. 32—81.

137. Br. Keil, das System des kleisthenischen Staatskalenders.

H XXIX, S. 321—372.

1895.

138. Fr. L. vanCleef, index Antiphonteus. Cornell stud. in

class. Philology N. V. Boston. —
[Rez. z. B.: BphW XVI = 1896, Sp. 713, Thalheim. WklPh XIII =

1896, Sp. 566, Fuhr.]

1896.

139. E. Szanto, zu den Tetral. des Antiph. Archaeol.-

epigr. Mitt. aus Österr.-Ü. XIX, S. 71—77.

140. W. Dittenberger, Antiphons Tetralogien und das

attische Kriminalrecht. I. H XXXI, S. 271—277.

1897.

141. Idem. II. III. II XXXII, S. 1—41.

1898.

142.* St. Schneider, sotista Antyfont jako psychiatra. Eos

IV, S. 129.

1899.

143. J. Kohm, neue Antiphonstudien. Prgr. Wien.

1900.

144. U. v. W i 1 a m o w i t z - M. , die sechste Rede des Antiphon.

SPrA XXI, S. 397—416.

1901.

145.* A. Mayr, Antiphons Rede gegen die Stiefmutter. Prgr.

Klagenfurt.

1902.

146.* St. Schneider, die Ethik des Demokritos und der

Redner Antiphon. Eos VIII, S. 54—64 (tsch).

147.* K. Töpfer, die sogen. Fragmente des Soph. Antiph.

bei Jamblichos. Prgr. Arnau.

1903.

148. A. Reuter, Beobachtungen zur Technik des Antiphon.

H XXXVIII, S. 481—497.
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1904.

149. idem Forts, zu Nr. 148. H XXXIX, S. 348—356.

150. St. Schneider, ein sozialpolitischer Traktat und sein

Verfasser. WSt XXVI S. 14—32.

151. J. H. Lipsius, über Antiphons Tetralogien. BSG LVI

S. 191—204.

1905.

152. W. I> ittenberger, zu Antiphons Tetralogien. H XL
S. 450—470.

Eine auf die Lebensumstände des Antiphon bezügliche eigene

Abhandlung ist seit dem letzten Bericht nicht erschienen.

Von Blaß AB ist einschlägig l
a

, S. 91—102, sowie Nachtrag

S. 645, ferner III, 2 2
, S. 357—368.

In der Frage der Überlieferung*) ist die Dissertation von Bien-

wald (130) hier zu nennen. Er wendet sich gegen eine Über

Schätzung von A und Unterschätzung von N, dessen Schreiber man

zuviel Gelehrsamkeit zuschreibt. Eine Berücksichtigung beider Hss.

führt uns am ehesten zum Archetypos und zur rechten Entscheidung.

Einen etwas von Blaß (ed. altera 1881 praefat. S. XXV) ab-

weichenden Stammbaum der Handschriften gibt Cucuel im essai(114).

wiederholt in der Übersetzung (124):

a *
(non fragmentaire) (fragmentaire)

/\ /\
/ \

N Apr A 1 A 2 Q (Isaei)

B

I

L
/\

M Aid

I

Z

Dazu ist zu bemerken : a bot schon durchaus keinen vollkommenen

Text mehr; N ist mit mehr Sorgfalt kopiert als A. Es gewinnt bei

•) Nachdem für Deinarchos und Lykurgos die nämliche Überlieferung

besteht, sind mit Nutzen zu vgl. z. B. Th. Thalheim, de Dinarchi codic.

Prgr. Breslau 1886. Th. Thalheim, Dinarchi or. III, Berlin 1887. Fr. Blaß,

Dinarchi orationes, Leipzig 1888. Fr. Blaß, Lycurgi orat. in Leoer., Leipzig

1399, in den Praefationes. Dazu von den Rez.: ZöGy XXXIX 1888,

S. 32—36 J. Kohm; DL IX = 1888, Sp. 627, Fuhr.
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dieser Aufstellung vor allem A B
. Als Grundlage des Textes er-

achtet U. N, verbessert und vervollständigt durch die verschiedenen

Überlieferungen von A*).

Dagegen wünschte Hemstege (133) in der Einleitung seiner

Analecta den cod. A mehr berücksichtigt, als es bei Jernstedt und

Blaß geschieht**).

Eine Probe einer Ausgabe, die, Sauppe folgend. A zur Grundlage

des Textes nimmt, gibt Bohlmann (116)***) für die §§ 1—48

der or. V. Ttepl toö 'HpcuSoo <povou. Etwa ein halbes Hundert Ver-

schiedenheiten von Blaßens Text finden sich in dem verhältnismäßig

kleinen Abschnitt (= 19 Teubnerseiten), wovon mindestens 4
5 durch

die Zugrundelegung von A veranlaßt ist. — Eine deutsche Über-

Setzung des Abschnittes folgt dem griechischen Text.

Ins Französische sind Antiphons Werke übersetzt von C ucuel (124).

Hier füge ich die Doppelfrage ein: Sind Redner und Sophist

Antiphon eine Persönlichkeit oder zwei verschiedene? Und: Wie

steht es mit den bei Jamblichos bewahrten tYagmcnten älterer sophistischer

Prosa, die von Blaß (129) dem Sophisten Antiphon beigelegt werden?

Blaß AB I
2

, S. 108— 114, hält an der Trennung der Personen

fest und kommt betreffs der Verteilung der Schriften nach Erwägung

von Inhalt und poetisierender Form der Schriften repl d\rfis.(a^ zepl

ojiovoia«; und roXmxo» und ihrer Vergleichung mit den ^ovixoi zu

dem gleichen Resultat, wie Sauppe durch Streichung der ö^jx^Yopixol

X6-pt — bei Hermog. 414, 8 Sp. — aus den Werken des Sophisten.

Demgegenüber schließt

Drerup (56), S. 300—306, aus der zitierten Hermogenesstelle

vorläufig nur, daß dem Redner von Hermog. keine Schriften sophistischen

Inhalts zugeschrieben worden sind. Also können sicher die Fragmente

bei Stobaios (flor.) dem — angenommenen — Sophisten gegeben

werden, gleichviel welchem von den einzelnen Werken desselben sie

zuzuteilen wären. Diese frg. nun untersucht Dr. nach der stilistischen

Seite und konstatiert bei historischer Betrachtungsweise nur einen

graduellen, nicht einen prinzipiellen Unterschied vom Stilcharakter

•) Beachtenswert ist die zitierte Besprechung des Essai durch J. Kohm.
**) Er bringt auch Belege bei, aus denen hervorgehe „in Universum

cod. Crippsianum multo fideliorem ducem esse". Übrigens sprechen auch

Keil und Wilamowitz in den zu besprechenden Abh. mehr für A, wenigstens

gegen Überschätzung von N, wie sie bei Jernstedt und auch noch bei Blaß

vorliege. — Über das Alter von A vgl. Drerup (105) S. 322 Anm. 1.

•••) Cf. Hüttner, Ber. 1886, Nr. 17, S. 4.
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des Verfassers der cpovixol Infolgedessen würde er, „wenn er

sicher wüßte (was er als sehr wahrscheinlich annimmt), daß auch

Didyraos und die aXXot oux tAl-yoi (die Gewährsmänner des Hermogenes)

die Trennung der Persönlichkeit nur auf das Stilurteil hin vor-

genommen haben", und wenn nicht „anderseits nicht bloß der Name
Antiphon im Athen des fünften Jahrhunderts ziemlich häufig vorkäme,

sondern auch der Stil unserer sophistischen Fragmente ohne individu-

elles Gepräge . . . wäre", „die Identifizierung der beiden als positiv

erwiesen bezeichnen", für die er so nur hohe Wahrscheinlichkeit in

Anspruch nimmt.

Buresch (120), S. 75—86, dagegen war bei der Zweiteilung

geblieben, hatte den icoXmxoc dem Redner, dagegen die frg., die

unter dem Namen Antiphon bei Stobaios erhalten sind — aber auch

die t£/vtj — dem Sophisten zugeschrieben , und dies aus dem nach

Ungewöhnlichem suchenden, auffallenden Stil — dem Charakteristikum

des Sophisten, nicht des Redners — zu beweisen gesucht. Der Sophist

Antiphon, nicht der Redner, war auch der Lehrer des Thukydides— , und

nun fragt sich's, ob nicht auch die Tetralogien dem Sophisten gehören.

Für die sechs Fragmente einer sophistischen Abhandlung, die

Blaß (129) aus dem 20. Kap. des irpoTpeirxixoc des Jamblichos*)

herausgelöst hat, schloß er aus sprachlichen Kriterien auf einen

Autor um die Zeit des Gorgias und Antiphon. Mit Ausschluß anderer

Schriftsteller der Zeit (Gorgias, Kritias, Thrasymachos, Hippias) er-

klärte er sich danu für den Sophisten Antiphon als Verfasser und

bezeichnete wenigstens für die ersten drei Fragmente das erste Buch

ÄAijfteia? als Quelle. — Im Nachtrag der AB III, 2 8
. S. 358 ff.

hat er seine Ansicht über die Urheberschaft des Antiphon nochmals

begründet, den Inhalt der Fragmente kurz analysiert und es fürs

beste erklärt, „die sämtlichen Exzerpte des Jamblichos dem kqmtixoc

zuzuweisen".

Wie Wilamowitz A. und A. I 174 zugibt, daß die frg.

wirklich sophistische Prosa aus dem fünften Jahrhundert sind **), so

stimmt auch

Drerup (56), S. 806 f., Blaß insofern bei, als er für erwiesen

hält, daß die ... „Exzerpte einer moralischen Abhandlung des

fünften Jahrb. entstammen"; die Indizien aber für Antiphon erscheinen

ihm zu schwach.

•) S. 95, 12—24; S. 96, 1-97, 8; S. 97, 16—98, 12; S. 98, 18—99, 15

und S. 99, 18—28; S. 100, 5—101, 6; S. 101, 11—104, 14 (Pistelli).

**) Cf. jedoch oben bei Protagoras S. 34.
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Gegen Blaß' Hypothese wendet sich auch Töpfer (147), nach-

dem er Text und Übersetzung der frg. mit ausführlichen textkritischen

und erläuternden Bemerkungen gegeben hat*). Er hält es für un-

möglich, daß der Autor der 6|i6vota und des frg. 131 mit unserem

Anonymus ein und dieselbe Person sei.

Die Hauptgedanken der Studie von St. Schneider (150) sind

diese: irepi Ofiovota? gehört dem Redner Antiphon, ist also von

den neugefundenen Fragmenten ebenso wie vom Sophisten

Antiphon zu sondern. Die frg. bei Jamblichos stehen ihrem Inhalt

nach nicht, wie Diels (89), S. 597, meint, den Abderiten Protagoras

und Demokrit am nächsten, sie passen am besten zum Sophisten

Antiphon ; namentlich fällt beiderseits häufiges Zusammenstimmen mit

Euripides auf. Sie sind höchst wahrscheinlich aus der 'AX^deta ent-

nommen. Auf dieser Hypothese nun baut er ein kühnes Gebäude

literarischer Fehden auf: Antiphons „Wahrheit" und Herodots

„Maskerade" (im persischen Rat) seien eine Replik von gemeinsamem

Geist auf die Ä/r^eia des Protagoras, in dessen Sinn Thukydides

den Perikles in seiner Leichenrede eine Duplik vortragen lasse, worin

ihm der anonyme Verfasser der pseudoxenophontischen 'Afbjvauüv

iroXitefa sekundiere.

Zum Gegenstand spezieller Untersuchung wurde die erste Rede

xoctä ttjc (A^Tp.ttiac gemacht von Wilamo witz (117), Keil (119),

Weise (131).

Die Abhandlung von Wilamo witz erstrebt „die Einsicht in

den Rechtshandel, für den die Rede verfaßt ist", um „die Grundlage

zu gewinnen, auf welcher das Urteil über dieselbe allein aufgebaut

werden kann". Zu dem Zweck wird der Rechtsfall dargelegt; dem

folgt „die Analyse der ältesten attischen Gerichtsrede".

Gleichfalls in zwei Hauptteile , deren erster den Rechtsfall als

ßo'jXeocji; erklärt, deren zweiter die übrigen Teile der Rede behandelt,

zerfällt Keils Aufsatz. Weise handelt über Gedankengang und

Forum der Rede , die echt und nicht Übungsrede ist. — Was das

verwandtschaftliche Verhältnis des Sprechenden, sein Alter und die

die Vergiftung begründende Eifersucht der Angeklagten betrifft, so

nimmt ihn Wilamowitz als Bastard, entsprossen einem während der

Ehe angeknüpften unerlaubten Verhältnis; dem stellt Weise bes.

§ 19 (o^tputa!) entgegen. — Als Forum wird der Areopag an-

genommen. Der Fall selbst wird qualifiziert als <p<5voc fcxoutto? —

•) Für den Text ist Schenkls Rezension nicht ohne Interesse!
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wie mindestens der paatXeu? die Sache in seinem Vorurteil, dem
Aukläger folgend, aufgefaßt haben mußte (Wilamowitz) — oder als

ßo-j^Eoat? unter Erklärung des xsipoop-pfaaaa § 20 von der An-

geklagten im dramatischen Pathos des sophistischen Verfassers, aber

als ßooXeuat? <p<5voo ßiatoo jxsta 7rpovot'a? (Keil trotz Passow *) ; ebenso

Weise, S. 6 f.). — Daß die Sache des Klägers auf schwachen Füßen
steht, indem Grundlage des Urteils nur die Überzeugung des Toten

ist, betonen Wilamowitz und Keil und folglich Weise; die Rede ist

ein e2{iapTupoc. Dem muß die kunstvolle Anlage und Darstellung

entsprechen. Wilamowitz hebt besonders das Ethos und die drama-

tische Färbung der Rede hervor — überhaupt ist zum Verständnis

des Antiphon das der Tragödie nötig - , Keil die kunstvoll sophistische

Ausführung.

Mayrs (145) Programm blieb mir unzugänglich.

Für die Tetralogien steht noch immer die Frage nach ihrer

Echtheit im Mittelpunkt des Interesses **).

Kohm (III) benutzt zum Beweis der Echtheit der T. vor allem

die sogenannten testimonia der Lexikographen bis ins zweite Jahrh.

;

er führt diese auf eine vor Hermogenes zu setzende Quelle, wahr-

scheinlich das auvTorrua rcepl AvTtcptuvxo? des Kaikilios von Kaieakte

zurück. Als Übungsstücke aufgefaßt, widersprechen die T. dem

Charakter des Antiphon — der eine ilyyq fotopixi? geschrieben

hat — durchaus nicht; sie verstoßen nicht gegen die sonstige Rechts-

überlieferung; die sprachlichen Abweichungen sind nicht von Be-

deutung. Ein Zeichen der Echtheit ist die Gleichartigkeit der Beweis-

führung in den T. und den anderen Reden des Antiphon***).

Cucuel (114) findet (im dritten Teil seines essai) zwar „lexique,

grammaire, style" in den Tetral. vollkommen denen der Reden ent-

sprechend , wenn beim Vergleich im Auge behalten wird , daß die

Tetralogien nach Gattung und Zweck von den Ueden sehr verschieden

und keine Meisterwerke sind; im allgemeinen aber erkennt er selbst

*) De criminc ,3ou>.rjaeü>;. Diss. Leipzig 1886. — Cf. J. A. Heikel,
über die sogenannte poü).«uai; in Mordprozessen. Helsingfors 1886. Die

Abhandlung ist auch für die Tetralogien von Interesse.

**) Aus den im ersten Abschnitt aufgezählten, namentlich den gramma-

tischen Arbeiten läßt sich manches auch in dieser Frage Zweckdienliche

entnehmen.

***) Von Kohm (12o) ist auch eine Übersetzung der Tetralogien er-

schienen.
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den stilistischen Kriterien keine ausschlaggebende Bedeutung zu;

trotzdem geht er auf die Sach- und Rechtsverhältnisse nicht ein.

Auch Schierlinger (126), s. unten S. 54, hält trotz Ab-

weichungen im Gebrauch der Nebensätze an der Authentizität der

T. fest.

Brückners Hauptargument für die Unechtheit der T. liegt in

der elocutio. Mit Benutzung von Ignatius (de A. Rh. elocutione)

stellt er auffallende poetische Wörter, Neologismen (besonders Zu-

sammensetzungen), Jonismen, dann Besonderheiten in der a-jv&sst;

4vo{iaTü>v zusammen; als Maßstab der Beurteilung dient neben

Antiphon Thukydides
; Fälle, die ihre Analoga nur bei Dichtern oder

Herodot haben, können hier so wenig wie bei Thukydides Ver-

anlassung sein, die T. als unattisch zu bezeichnen. Als Resultat

ergibt sich, daß der attische Verfasser der T. jedenfalls Zeitgenosse

des Herodot und Thukydides war. Kann es Antiphon gewesen

sein V Nein : (Tetralogiarum scriptor et Antiphon non modo saepius

eandem notionem diversis vocabulis efferunt, non modo quas voces

pervulgatas alter abunde adhibet , alter plane neglegit : non modo

singulae formae, singulae dictiones aliae hic aliae illic exstant;

non modo non semper idem verborum ordo reperitur, sed etiam id

quod maximi momenti putarim, particularum usu consuetudo tetra-

logiarum ab orationibus eximie recedit.) Vielleicht war ein Schüler

Antiphons Verfasser der T.

Diesen Verfasser findet Buresch (120) in einem Exkurs, S. 133 ff.,

definitiv in dem Sophisten Antiphon. Gerade eine ältere Marburger

Dissertation von Both (1875), in der die tetr. und Reden miteinander

ohne Scheidung mit des Thukydides Stil und Sprachgebrauch verglichen

werden , hat ihm bewiesen , daß die Tetralogien unecht sind und

dem Sophisten Antiphon gehören. Denn alle ungewöhnlichen und

poetischen Wendungen, die aus „ Antiphon * zu Thukydides in Parallele

angeführt werden, sind aus den Tetralogien. Beispiele davon sind

angefügt.

Nach Jahresfrist schon erhält A., der Rhamnusier, seine Tetra-

logien zurück durch Brandenburger (123). Gegen den oben

genannten Brückner macht er in einer Note geltend, die Bedenken

seines zweiten Teiles schwänden bei der Annahme, daß die T. vor

or. V und VI verfaßt seien. Hauptsächlich wendet sich Br. gegen

v. Herwerden und Dittenberger *). Sicher ist jedenfalls der Übungs-

*) Cf. Blaß, Ber. 1882, S. 224.
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zweck der Tetralogien. Gegen Herwerden jedoch, der dieselben satis

recenti aetati zugeschrieben hatte, weist er für eine Reihe von

Wörtern nach, daß sie weder abweichend vom sonstigen Gebrauch

attischer Werke, noch viel weniger labentis graecitatis seien. Die

Zahl dichterischer oder ungewöhnlicher Ausdrücke darf in den Tetr.

größer sein, wenn man sie nur an den Anfang der schriftstellerischen

Tätigkeit des Antiphon setzt. Gegen Dittenberger untersucht Br.

sententias et argumenta . die Disposition , besonders die rechtlichen

Verhältnisse ; so wird z. B. die Möglichkeit des Prozesses in B (— III),

obwohl fahrlässige Tötung iv at)Xot? vorliegt, durch Heranziehung von

Demosthenes' Gesetzerläuterung ( Aristokr. 54) gegenüber dem viel-

leicht gefälschten Gesetz erklärt, f-, 4 hv. usw. als Interpolation

getilgt; auf ähnliche Weise werden sachliche Schwierigkeiten aus

allen T. behoben.

Hausen (134) hinwiederum will Herwerden und Dittenberger

ergänzen und bestätigen. Die „testimonia" erklärt er für wertlos,

bespricht die Meinungen neuerer Gelehrten über das Verhältnis des

Zwiegesprächs zwischen Perikles und Protagoras zu B (= III), über

Eingliederung der Tetralogien in die fragliche ri/yr* pijToptxVj des

Antiphon, über Auffassung derselben als Übungs- oder Musterreden. Die

Untersuchung der Rechtsverhältnisse gibt ihm das Resultat, der Autor

der T. habe weder Kenntnis noch Übung in gerichtlichen Dingen

besessen, überhaupt sei alles dunkel, verworren, unzusammenhängend.

Antiphon kann ihr Autor nicht sein.

Vor allem von der sachlichen Seite greift Dittenb erger ( 140 1

)

in zwei aufeinanderfolgenden Aufsätzen des Hermes die Tetralogien

an*). Seine erste Frage ist: Sind die Tetr., gleichgültig, wer ihr

Verfasser ist, eine zuverlässige Quelle für das zur Zeit ihrer Ent-

stehung in Athen geltende Recht V Der Satz (etwa): 6 v6\io; zfazi

ji^re doncoK pir^s Sixaito; «TroxTEtveiv und die Verteidigungsmethode,

die sich nirgends „auf die Straflosigkeit der gerechten Tötung beruft",

beweisen, „daß der Verfasser der T. ein Gesetz als geltend voraus-

setzte , welches den ofxaio? cp«5vo? ebensowohl wie den aotxo? verbot

und unter Strafe stellte". Aber der Grundsatz der Straflosigkeit der

gerechten Tötung hat im attischen Recht zu allen Zeiten Geltung

gehabt. Dieser Widerspruch besteht auch trotz Blaß AB 1
2 164 Anm. 8

und Brandenburger. Es ist also „die Fiktion, die für die Tat-

bestände der Fälle evident ist, auch auf die rechtlichen Nonnen

•) Auch Wilamowitz trat in der Akademieabhandlung (144) entgegen

«einer früheren Meinung Dittenberger bei.
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ausgedehnt.
44 Damit scheiden die T. aus der Zahl der Quellen für

das attische Recht aus. In Konsequenz davon können die T. fortan

auch nicht mehr zur Korrektur sonst ganz zuverlässig überlieferter

Gesetzesvorschriften verleiten. Kann für einzelne solcher Fälle

Irrtum angenommen werden, so liegt gerade für die wichtigsten

Punkte „absichtliche Ignorierung des bestehenden Rechtes
44

vor.

Dann können die T. auch nicht zu Unterrichtszwecken verfaßt sein

;

es bleibt also die Annahme eines allerdings für diese Zeit höchst

auffälligen, aber in der Sophistenära durchaus nicht unerklärlichen

lusus ingenii. Jedenfalls erwachen Zweifel an der Überlieferung,

„wonach die T. von dem bekannten Staatsmann und Redner
Antiphon", der (Thuk. VIII 68) „durch und durch Praktiker war

und Schriftsteller erst in vorgerückten Jahren auf eine äußere

Veranlassung
44

(Gorgias 427) „und zu praktischen Zwecken geworden

ist
44

, herrühren sollen. Muß man aber die Tetralogien wie alle

anderen schriftstellerischen Leistungen Antiphons in seine letzte Lebens-

zeit setzen, so schneidet man sich die Möglichkeit ab, „die auf-

fallenden Verschiedenheiten der Sprache unter Voraussetzung der

Identität des Verfassers plausibel zu machen 4
*. Diese Sprache

schließt 1. ihre Herkunft vom Verfasser der or. I. V. VI., 2. ihre

Abfassung durch einen geborenen Athener absolut aus. Was man

durch zeitlichen Unterschied erklären wollte, ist in einem solchen

des Ortes begrüudet, man wird nach Ionien gewiesen. Schlußergebnis

ist : „Die Tetralogien sind in Athen von einem dort lebenden . aber

aus dem ionisch redenden Osten der hellenischen Kulturwelt ent-

stammenden Manne zu Ende des perikleischen Zeitalters oder wahr-

scheinlicher während des peloponnesischen Krieges verfaßt; derselbe

war gebildet und namentlich von der sophistischen Zeitströmung nicht

unberührt, besaß aber keine genauere, auf praktischer Erfahrung

beruhende Kenntnis des Rechts- und Gerichtswesens ; er bediente sich

des attischen Dialektes, aber nicht ohne unabsichtlich mancherlei

aus seiner eigenen Muttersprache einfließen zu lassen.
41

Parallel hiermit gehen die Ausführungen von Szanto (139);

nach ihm sind mit Absicht nicht wirklich bestehende Gesetze und

Rechtsverhältnisse zugrunde gelegt , um rein theoretisch das Ver-

hältnis von Schuld und Sühne zu diskutieren und die Reformbedürftig-

keit des attischen Kriminalrechtes zu erweisen.

Blaß weist in den Nachträgen AB III 2 2
, S. 858 ff., gerade

die rechtlichen Gründe Dittenbergers gegen die Authentizität zurück,

anerkennt aber das Verdienst der Beobachtung bei (Herwerden und)

Dittenberger namentlich nach der sprachlichen Seite. Gleichwohl
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hält er die Unechtheit noch immer nicht für erwiesen, zumal da kein

besser passender Autor gefunden wurde.

Gerade nach der sprachlichen Seite wird diese Zurückweisung

der inhaltlichen Verdachtsmomente ergänzt durch die Verteidigung, die

Ü r e r u p (56) nach kurzer Besprechung der juristischen Streitfrage

aus der historischen Stilbetrachtung für die Echtheit der T. gewinnt.

Lipsius (151) nimmt nun die Frage von der juristischen Seite

wieder auf (I). Zuerst handelt es sich wieder um das angebliche

Gesetz, das gerechte und ungerechte Tötung gleichmäßig verbietet.

L. gibt nun zwar zu, daß kein attisches Gesetz bekannt ist, das jede

Tötung für strafiiar erklärt. Aber entscheidend ist das richtige

Verständnis der einschlägigen Stellen in T: „so wenig wird ein Gesetz

anerkannt, das auch die gerechtfertigte Tötung für strafbar erkärt,

daß vielmehr die Berechtigung zur Tötung aus dem Recht der Not-

wehr in allerentschiedenstcr Weise behauptet und daraus im folgenden

die Notwendigkeit der Freisprechung gefolgert wird." Der Kläger

kann also kein bestimmtes Gesetz meinen, „sondern er kann nur die

Blutgesetzgebung als Ganzes im Sinne haben, die auf Verhütung

jeder Tötung geht.
4

Auch die übrigen Argumente Dittenbergers fallen : (II) gegen die

Interpretation des dTreviaimauo? im wörtlichen Sinne führt er ein Scholion

zu B 665 ins Feld, das die Verweisung auf fünf Jahre ausdehnt ; den

Widerspruch aus Tetr. A mit den attischen Gesetzen löst er dadurch,

daß er UpoaoXia (Entwendung heiligen Gutes aus heiliger Stätte)

und fep&v •/fir^dxwv als zwei verschiedene Verbrechen scheidet,

die auch verschieden bestraft werden. Wr
enn nun auch sprachliche

Differenzen bleiben, so ist L. doch überzeugt, daß der attische

Rechtsbrauch den Boden bildet , auf dem die Tetr. erwachsen sind.

Hält das Dittenberger (152) auch gerade nach den sprach-

lichen Unterschieden (bes. direXo-p^fbjv) nicht für möglich, so will er

doch auch nicht den Hauptnachdruck darauf legen. Während er auf

die Zerlegung des Sacrilegiums in zwei Arten mit Vorbehalt eingeht

(III) und gegen das Scholion (II) die geringe Glaubwürdigkeit ins

Feld führt, ist sein Hauptargument gegen die Erklärung, die L. für

das jede Tötung verbietende „Gesetz" gibt: „es hat noch niemand

die Gründe widerlegt, aus denen ich überhaupt das Vorhandensein

eines direkten generellen Verbotes der Tötung in dem drakontischen

Kodex in Abrede gestellt habe".

Etwa vorbereitet durch Kohm ist die Ansicht Gerck es (102),

daß wir in den Tetr. die t^/vt, des Antiphon wiederfinden dürften.

Jahre«bericht für Altertumswissenschaft. B.l. CXXXIII. (1907. I.) 4
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Navarre (54) betont für den ganzen Antiphon besonders die

Wirkung auf die praktische Rhetorik, den Lehrzweck ; ihm sind die

T. Reste aus einer wahrscheinlich größeren Zahl verbesserter

Schülerarbeiten.

Das Verständnis der eweiten Tetralogie, deren Rechtsfall mit der

Kontroverse zwischen Perikles und Protagoras zusammentrifft, fördert

die Darlegung ihres Gedankenganges durch Wilamowitz (128),

der abermals als Grundbedingung für die Beurteilung des Antiphon

das Verständnis der Kunst der Tragiker betont. (Protagoras leges

ab hominibus datas iniustas esse xocxct x6v ipMiaiov ko^ov saepe

declamavit . . . Antiphon, qui patriarum legum semper agit laudatorem,

hic quoque ostendit leges quidem laudandas esse , sed opus esse

petita ac subtili iuris interpretatione).

Kritisch-exegetische Beiträge zu den Tetralogien gibt K oh m (112)

in Fortsetzung seiner Studien in ZöGy XXXV = 1884, S. 81—99,

worüber Hüttner Ber. 1886, S. 21.

Bei der fünften Rede handelt es sich zunächst um Bestimmung

der Art des Prozesses, für den sie geschrieben ist. Neben Lipsius (73),

S. 270, kommt hierfür Sorof*) und Schwartz (203) besonders

in Betracht. Wir haben die Klageform der ararrorpg. Diese war

ursprünglich nur gegen xocxoGp-pi statthaft, welche die öffentliche

Sicherheit gefährdeten, fand später aber auch auf Mordprozesse An-

wendung, wobei dann der Täter nach dem stehenden Ausdruck

aorocpcupq) ergriffen sein mußte. Sorof nun hält für die Erklärung

des Falles an der älteren Form fest, muß demnach das Wort

xaxoOpYo; betonen. Aus § 9, wo die Zeugen nicht bestätigen

können, daß der Angeklagte ein Raubmörder sei, schließt er, daß

wenigstens die Anklageschrift eine solche Behauptung aufgestellt habe

und der Angeklagte deshalb vor die Elfmänner, nicht vor den Areopag

gekommen sei. (Blaß AB I
a

, S. 177, Anm. 1, bemerkt dazu § 9

papTups? sei mißverstanden.)

Schwartz (203) läßt zur Zeit des Prozesses die Klageform in

die Entwicklung zu ihrer späteren Anwendung bereits eingetreten

sein ; er erklärt daher das In aüTO<pcup(i> dahin, daß der Kläger sich

auf Autopsie oder auf zwingenden Indizienbeweis stützen konnte, der

Ausdruck in aux. somit nicht allein auf das Ergreifen in flagranti zu

beziehen sei. — Hierzu vgl. man die Berichtigung von Lipsius (161)

und überhaupt unten zu Lys. XIII.

*) M. Sorof, die inaj. in Mordprozessen. NJklPh 127, 2 S. 105—113.
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Als den Mytilenäer, für den die Rede geschrieben wurde, nennt

Bohl mann (116) nach Mätzner und Meuß einen Euxitheos (Sopatros,

IV 316 Walz). Bedenken äußert hiegegen Wilamowitz A. u. A.

II 369 Anm. 3. Cf. Blaß ABl 2
,
Nachtrag S. 645.

Die Echtheit der sechsten Rede war 1870 von Wagener an-

gezweifelt worden ; er glaubte sie von einem späteren Rhetor verfaßt.

Gegen ihn wendet sich Brinkmann (121). Zuerst untersucht er

den Rechtsfall, den er als ßooXeoatc <p<$vou avsu rpovota? auffaßt;

jäouXsuai? erklärt er dabei als intellektuelle Urheberschaft , stellt

ßo'jXsosi? o^voo aveu 7rpovoia? mit ßooXeoai? cpovou dxooJia gleich und

setzt sich auf dieser Grundlage besonders mit Wagener, Philippi,

Herrlich , Passow auseinander. — Die Rede selbst ist verstümmelt

:

§51 ist untergeschoben; nach § 50 folgte ursprünglich eine kurze

Darlegung über die Bestechung des Ph. durch die Finanzunter-

beamten und Beweis hierfür, darauf die Ausführungen außer der

Rechtssache und schließlich ein Epilog. — Ein drittes und viertes

Kap. wenden sich gegen die in der Sache und Disposition begründeten

Anstöße, die Wagener zur Athetese veranlaßten. — Wie dieser ver-

gleicht er dann or. V und VI nach der Seite der elocutio; er stellt fest,

daß in VI der Periodenumfang größer sei, während Figuren, besonders

Antithesen, in V sich zahlreicher fänden; daß der Infinitiv mit Ar-

tikel in VI nie, in V mehrmals gebraucht werde. Doch hält er eine

so rasche Entwicklung vom Stil der V. zu dem der VI. Rede,

wie sie sich aus dem Vergleich ergäbe, bei dem schon alten Antiphon

nicht für wahrscheinlich, vielmehr scheint es Brinkmann, Antiphontis

ingenium complura dicendi genera, qualia quidem in uno oratore

esse possunt, complexum esse. Similiter iam Hoppius de oratoris

T^fMtoua quae vocatur judicavit.

Eine mehrfach erörterte Frage ist die nach der Abfassungszeit

der Choreutenrede. Mit Sauppe in den Or. Att. II 144 hatte

R. Schöll*) als Jahr Olymp. 92, 1 = 412/11 aufgestellt. Als

Frühgrenze wurde die sizilische Niederlage angenommen, nachdem

für die damalige Zeit der Not Zuteilung zweier Phylen an einen

Choregen und Ausrüstung der Theten als Hopliten zu passen schien.

Als Spätgrenze mußte die oligarchische Umwälzung vom Jahr 412 11

gelten. Die Thargelien der Rede waren also die des Jahres 412,

Ende 412.

*) Comment. philol. in hon. Theod. Mommsenii. Berlin 1877 (S. 451

-470).
4*
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B. Keil (136) nun führt gegen den ersten Grund des terminus

post quem unsere aus Arist. 'Aör^v. ^oXitsia 56 geschöpfte Erkenntnis

von der Ordnungsmäßigkeit dieser Choregiezuteilung ins Feld und

gegen den anderen die Möglichkeit des öfteren Eintretens dieses Zu-

standes. Es ist also die Festsetzung auf 412 unerwiesen — nach

den Berechnungen Keils sogar unmöglich. In der ganzen 92. Olympiade

wichen die athenischen Amtsjahre von den entsprechenden Kalender-

jahren ab, und zwar so, daß die Anfangs- und Endtermine der Amts-

jahre vor den gleichen Terminen der Kalenderjahre lagen. Die

Amtsjahre aber, von welchen unsere Rede berichtet (§§ 45 und 44),

beginnen nicht vor, sondern nach dem entsprechenden Kalenderjahr;

die Jahresreihe 415/10 ist also ausgeschlossen. — Aus CIA I 273

wird berechnet, daß während des (^uadrienniums Ol. 88, 3 — 89, 2

(= 427/6—424 3) der Anfang der Amtsjahre nach dem gleichen

Termin der entsprechenden Kalenderjahre fiel: dieselbe Erscheinung

wie in der antiphontischen Rede. „Es scheint damit etwa die Epoche

indiziert, welcher die Rede angehört." Diesem Ansatz widersprechend

könnte jemand aus stilistischen Gründen die Choreutenrede für die

jüngste der erhaltenen erklären wollen. Aber r es ist nicht aus-

geschlossen, daß Antiphon unter dem Druck, den die junge thrasy-

machische Schule nach dem lauten Zeugnis des Aristophanes schon

frühe machte , in einer Periode seiner rednerischen Entwicklung

dieses oder jenes von der neuen Richtung annahm, dann aber zu

einer älteren Weise zurückkehrte" wie Thukydides.

In einem zweiten Aufsatz vom gleichen Jahr sucht Keil (137)

auf Grund dessen, was er als Ursache der Verschiedenheit des Amts-

und Kalenderjahres (A.-J. um 412 vor, um 425 nach K.-J.) über

System und Einführungsjahr (508) des kleisthenisehen Kalenders be-

rechnet hat, die Abfassungszeit unserer Rede genauer zu bestimmen.

Nach seiner Tabelle kommen in Betracht 425, 430, 435. VI ist

einige Monate jünger als die philinische Rede (s. unten S. 53), diese

erst nach 427: es bleibt also 425 übrig*).

Dadurch wird einmal der politische Zusammenhang der Rede

beleuchtet: der Prozeß, in dem sie gehalten wurde, ist „ein demo-

kratischer Kontrecoup in dem Kampf" der Aristokratie gegen die

Demokratie, der am 17. Thargclion 412 zum Sieg der Oligarchie

führt. Zweitens aber rückt damit die Rede nahe an die Daitaleis,

„in denen wir den bedeutenden Eindruck, den Thrasymachos

*) § 44 demnach: rcapttaav xal toötou toü fir^vö; <Tpe!c xal) efxooiv:

23. Metugeitn., etwa 16.— 18. Dezember 425.
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gerade in jenen Jahren machte, erkennen". Noch wichtiger aber ist,

daß auf eine Technik zu schließen ist, „die Antiphon in Athen von

Athenern gelernt hat , die , wie wir jetzt nicht mehr zu vermuten

brauchen, sondern sehen können, lange bestanden haben muß, ehedem

ein Thrasymachos oder gar ein Gorgias auf dem Plan erschienen".

Es folgen Bemerkungen über das Verhältnis dieser „attischen"

Beredsamkeit zu der des Thrasymachos und Gorgias, wozu vor allem

Drerup (56), S. 278 zu vergleichen ist.

Blaß im Nachtrag AB III, 2 2
, 367 f. , schließt sich im

wesentlichen Keil an.

Wilamowitz (144)*) hat sich von Keils Ansatz nicht über-

zeugt fühlen können. Beispielsweise stimme die Rechnung für das

Jahr der Marathonschlacht nicht. „So deutlich es ist, daß das Rats-

jahr um viele Tage nachging, so unmöglich ist es, mit unserem

Material das Jahr festzustellen **). u Im übrigen ist der Inhalt dieses

Akademievortrags im Bericht selbst kurz dahin angegeben : „Aus der

Analyse der Rede ergibt sich, daß sie vollständig ist, aber die ersten

äechs Paragraphen ein Proömium. das auf diesen Fall gar nicht paßt,

vermutlich aus den Proömien des Antiphon stammend. Die in der

Rede gegebenen Daten sind heil, genügen aber nicht zur Fixierung

des Jahres*
1

.

Daß die Rede x<xt« OiMvoo ein Prozeß xXoTnj? war, wird bestätigt

durch schol. BT zu T 368 (? 369) : Wilamowitz A. u. A. II 347, Anm 3.

Zu irpoc Nixox>ia irepl opu>v cf. Wilamowitz a. a. 0. I 218.

Die Rede irepl xoG Aivötav <po*poi> ist (unter Vergleich von CIA I 233)

nach Bannier bei Keil (137), S. 339, ins Jahr 425/4 zu setzen.

Zur TexIkonstituUon und Erklärung einzelner Partien der Werke

Antiphons trugen außer den gelegentlich zitierten bei:

Sonne (122) (zu Ta 2: vor djsßetv iiiv lies irepl xov Öeov);

H. Seume bei Sauppe (115) zu Af 2;

Wilamowitz A. und A. II 347 zu VI, 36: o>? «OtoD 6. r
t
.

Kohm (132 und 143) zur I. V. und VI. Rede;

Herastege (133) und neuestens Naber***) zu sämtlichen

Schriften.

*) Cf. auch A. u. A. II 347 (u. Anm. 3).

**) Zu dem hier wichtigen § 44 hat eine Textveränderung Sauppe (115)

vorgeschlagen: . . ?oü fATjvä; xptfs (aut r^traapa;) r^pa;; dann irjiv. otaof;

*fc*Iv ij Tptdtxovxo.

•**) S. A. Naher, adnot. critic. Mn XXXIII = 1905 S. 157-185.
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Einen vortrefflichen Index Antiphonteus besitzen wir von

van Cleef (138). — Die Lexikonprobe von

Wetzell (127) reicht bis dfKpotspoi : findet man sich einmal

zurecht, so kann man vieles finden!

Auf Antiphon als Stilisten und seine Entwicklung ist vielfach in

den bereits aufgeführten Abhandlungen Rücksicht genommen (z. B.

bei Brinkmann, Keil, Wilamowitz, natürlich auch Blaß AB.)

Mit den Partikeln im besonderen beschäftigt sich die Diss. von

Rosen thal (135). Es sind die Konjunktionen xat tfc oü8s* o5re;

*J
efre; dXXa U ab — U; ur^ mit Zusammensetzungen; ^a'p erat;

ouv to(vuv opa toifapTOt xot^apouv aus allen Schriften des Antiphon

gesammelt und nach ihrer verschiedenen Verbindung, Stellung und

Wirkung gruppiert, eine Vorarbeit für ein Antiphonlexikon. Da-

zwischen ist eine Untersuchung de negationibus eingeschoben. Zwei

kleine Tabellen für xat — xaf und 70p erleichtern die Übersicht.

Auf das Vorkommen und die Verwendung der Partikeln in den

Tetralogien ist ein besonderes Augenmerk gerichtet; alle Reden

gelten dem Verfasser als echt.

Über Po lack (15) und Gentsch (25), s. oben S. 16. Ihre

Untersuchungen beziehen sich auf die Frage- bezw. Kondizionalsätze.

Schierlinger s (126) Plan geht dahin, „durch möglichst voll-

ständige Zusammenstellung und Vergleichung der unterordnenden

Satzverbindung, wie sie uns in den Gcrichtsreden und den Tetralogien

entgegentritt, das Verhältnis der einzelnen Reden zueinander näher

zu beleuchten". Nur wenige Beispiele zum Vergleiche stehen aus

den Tetralogien für Konsekutiv- und Kausalsätze zu Gebote, Final-.

Komparativ- und Relativsätze zeigen keine Abweichungen, wohl aber

die übrigen. Aber da die T. r nicht als vollendete zum Gebrauch

fertige Reden, sondern hauptsächlich als Entwürfe anzusehen sind",

können sie doch „mit Sicherheit als Schriften des berühmten Redners

Antiphon bezeichnet werden".

Umfassender ist der Essai über die Sprache des Antiphon von

Cucuel (114). Die Einleitung, deren S. 41 bereits Erwähnung

getan ist , handelt von den Handschriften und ihrem relativen Wert.

Der Hauptteil zerfällt in drei Abschnitte, deren erstere beide mit

allgemeinerer Tendenz den Zweck verfolgen „de reunir des maWriaux

qui serviront ä composer un jour un ehapitre de la syntaxe historique

du dialecte attique." In dieser Absicht ist im ersten Teil „le lexique"

(Komposita, Abstrakta, Wortbedeutung, poetische Ausdrücke, &ia$

efpTjueva. Synonyma, Metaphern und, gewissermaßen zusammenfassend,
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l'archaisme d'Antiphon), im zweiten Teil die Syntax des Antiphon

nach den gewöhnlichen Unterabteilungen behandelt. — Beigefügt ist

eine — nicht sehr einläßliche — Studie über die Echtheit der

Tetralogien, die angenommen wird.

In zwei Aufsätzen beschäftigt sich Reuter (148, 149) mit der

Technik des Antiphon , das heißt mit der Frage nach den Mitteln,

mit welchen der Aufbau seiner Reden hergestellt ist. Gegenüber

Scbwartz (96), der das Schema des gorgianischen Palamedes bei

Antiphon wiederzufinden glaubte, entdeckt R. des Antiphon Kunst-

regel aus der Zusammenstellung von Plato Phaedr. 266 D ff. und

Antiph. VI 30 f. Aus den Reden wird dann die Probe auf das

gefundene Schema gemacht. Doch muß R. einräumen, daß die ge-

wonnene Norm bedeutende Erweiterungen in der Praxis der drei

Reden erfährt und trotzdem manches sich nicht gut unterbringen

läßt. Gleichwohl „erschließt sich eine Symmetrie, die darum nicht

minder reizvoll ist, weil sie sich verbirgt." — Der zweite Abschnitt

behandelt die Elemente des Plaidoyers. An der Sonate von V

19—24, 31—35, VI 11—15, 34—41, läßt sich die Beobachtung

machen, daß häufig „stimmungmachende Bemerkungen die reinen

Tatsachen der Erzählung überwuchern" und „wo das nicht der Fall

ist, wie in I, der scheinbar objektive Ton nicht wenig subjektiv und

tendenziös gefärbt" sich zeigt. Ähnlich ist beim Beweisverfahren

sowohl mittels texu-^piov, wie ix toö efxöxoc die Überredung, Be-

einflussung der Zuhörer die Hauptabsicht
;
„durch die Zuversichtlich-

keit und den scheinbaren Scharfsinn", womit „ein ganz bestimmtes

Verfahren oder Verhalten als das einzig Normale hingestellt wird",

womit „die eine Möglichkeit als die einzige behauptet wird",

wird der Hörer verhindert, andere Möglichkeiten zu erwägen. Ebenso

kommt es bei der Erläuterung der Zeugenaussagen , der Abwägung

von Klage und Verteidigung und natürlich beim Ausfall auf den

Gegner ausgesprochen „auf einen moralischen Effekt" an.

Ein dritter Abschnitt: „Die psychischen Elemente der Rede

und das Stichwort" mustert diejenigen Teile der Reden, „in denen

das impulsive Element tiberwiegt", d. h. zunächst Einleitung und

Schluß, aber auch Stellen des Plaidoyers, die „bei näherem Zusehen

als Appell an das Gemüt aufzufassen sind". Dazu bedient sich A.

der Stichwörter. Reuter zeigt, wie sich diese, wie musikalische

Motive, mit ihren Variationen ineinander verschlingen, wiederholen,

zusammenfließen. Nach diesen Stichwörtern geht er die Reden durch.

Sie helfen vielfach auch über Lücken im Zusammenhang hinweg.

Hat A. vielleicht auch hier eine Regel befolgt, etwa die des Thrasy-
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machos (Phaedr. 267 CD), der, namentlich durch Siaßa'XXeiv, Mitleid

und Zorn erregte? Reuter läßt die Frage offen.

Ürerup (56) spricht S. 275—300 von dem Rhamnusier.

„Wesen und Eigenart der antiphontischen Beredsamkeit tritt uns

unverfälscht nur in seinen ältesten Reden, den Tetralogien, entgegen."

Die Gründe, die gegen ihre Echtheit vorgebracht wurden, werden

zurückgewiesen: Die Stildifferenzen der Tetralogien von den anderen

Reden sind zwar zweifellos bedeutend, nichts hindert indes, die

Tetralogien schon um 430 anzusetzen : Bei der Verpflanzung der

sophistischen Schriftstellerei auf attischen Boden sind dann Jonismen

natürlich. Dazu kommt die Anlehnung an die Dichtersprache, die

sich vorzüglich auch in der Prägnanz des Ausdrucks, einem Cha-

rakteristikum des ganzen Antiphon, kundgibt. Bei solcher zeitlichen

Datierung und Betrachtungsweise erscheint der Unterschied der

Gerichtsreden I und V von den Tetralogien nur als ein gradueller. —
Ein wesentlicher Fortschritt liegt in der bewußten Verwendung der

sogenannten gorgianischen Figuren. Aus dem Zusammenhalt von I

und V mit den Tetr. erhellt es als falsch, r den Antiphon ohne

weiteres zu einem Gorgianer zu stempeln, wenn schon die Grundlage

seines Stiles dieselbe ist wie bei Gorgias; Antiphon gehört vielmehr

seiner Grundrichtung nach einer vor Gorgias liegenden Periode der

Beredsamkeit an. Erst in seiner Spätzeit hat er mit voller Absicht

hier und da Anklänge an die gorgianische Manier gesucht , wie das

gerade dem Geschmacke seines Publikums angemessen war". — Wie

schließt sich nun dieser Folge : Tetralogien, or. I, or. V die VI. Rede

an, „deren völlig abweichender Stilcharakter ein fast thrasymachisches

Gepräge trägt" ? Antiphon, „im Grunde ein sophistischer Rhetor der

alten Schule", war in seiner innerlichen Entwicklung soweit ab-

geschlossen, „daß eine entschiedene Stellungnahme in dem . . . Streit

der Kunstschulen (Gorgias — Thrasymachos) von ihm nicht notwendig

zu erwarten ist". „Seine sophistisch(-eristische) Vergangenheit zwar

drängte ihn zur Richtung des Gorgias (des Antithetikers) hin" — kein

Wunder aber, „wenn Antiphon . . . sich einmal in dem von Thrasy-

machos gepflegten freieren Periodenstil versucht hat
44

,
(vgl. Keil oben

S. 52) zumal da sich dieser „in sehr viel höherem Maße als der

gorgianische für den Gerichtsgebrauch eignete".

Das Verhältnis von Thukydides und Antiphon (besonders auch

das hohe Lob des Ant. bei Thukyd. *) und Homer als beider Vorbild

*) Cf. Buresch' Ansicht oben 3. 43.
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namentlich auch für die cj^ji««) behandelt das Programm von

Nieschke (100). Sein Resultat ist: quodsi non est cur coni-

ciamus Thucydidem et Antiphontem a Gorgia studiis rhetoricis imbutos

aut in usu figurarum eum imitatos esse, ne probabile quidem esse

mihi videtur utrumque obsuletas ac peregrinas formas Attici sermonis

auctore Gorgia hic illic usurpavisse. Certe et Antiphontem et Thucy-

didem, antequam Gorgias Athenas princeps lcgationis missus est,

tragicorum auctoritatem secutos. quorum quidem studia nonnullis locis

elucere videntur, eisdem fere formis, quas apud tragicos usitatos esse

viderent usos esse censeo. Den Antiphon speziell] anlangend sagt

er . . . probabile nobis videtur Thucydidem, licet genus scribendi

tamquam ex ipsius scriptoris ingenio procreatum vel exortum sit,

tarnen pauca ex Antiphontis consuetudine, multa cum ex

poetarum studiis tum ex Homericis accepisse, at nihil Gorgiae acceptum

rettulisse.

Über das Nachleben des Antiphon in späterer Literatur vgl. man

Keil (136), S. 32 Anm.

IV. Andokides.

1885.

153.* A. Cinquini, de codice Q Andocideo. Giornale di

Mologia classica I, 4/5, p. 284/90.

1886.

154. * A. Cinquini, Andocidis de codieibus qui in bibliotheca

Ambrosiana exstant. Milano. —
[Rez.: BphW VII = 1887, Sp. 1366, Lewy.]

II. Sauppe: s. Nr. 115 (1886). «

1887.

155.* Job. Zelenka, vom Leben und der Wirksamkeit des

Redners Andokides, Übersetzung und Erklärung seiner Rede „von

den Mysterien". Prgr. des K. K. Staatsobergymn. Klattau (Böhm.). —
[Rez.: ZöGy XXXIX - 1888 S. 1047, Drechsler.]

156. R. Höver, Alkibiades Vater und Sohn in der Rhetoren-

schule Prgr. Kreuznach.

1888.

157. J. H. L ipsius, Andocidis orationes ed. Edit. stereot.

Leipzig. —
rRez. z. B.: BphW X = 1890, Sp. 77'8, Thalheim.]
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158. W. Francke, über die Echtheit der Friedensrede des

A. Gymn.-Prgr. Greifswald.

1889.

159. E. C. Marchan t, Andocides de mysteriis and de reditu.

London, 1. Aufl. 1889, 2. Aufl. 1900. —
[Rez. z. B.: BphW XI = 1891 Sp. 391, Thalheim.J

160. U. Köhler, Beiträge zur Geschichte der Pentekontaetie.

II XXIV, S. 85—100, hier S. 92 ff.

161. J. H. Lipsius, zu Demosthenes. Leipzig. St. XI

S. 351/7, hier S. 356 7.

1891.

162. J. M. Stahl, zum Psephisma des Demophantos. RhMPh
XLVI, S. 614 7.

163. G. Zutt, die Rede des A. rcepl t&v u.u<mjpi'a>v und die

Rede des Lysias xocx' Ävooxtöoo. erster Teil. Prgr. für Mannheim,

Leipzig.

164. H. Morris Morgan, some constructions in Andocides.

HSt II S. 57—69.

1894.

165. G. M. Sakorraphos, observationes criticae ad Aescliinis

orationes. Ph LH S. 485—441, hier S. 436.

1896.

166. R. u. F. Schöll, zu Andokides' Mysterienrede. Jahrb.

für Philol. u. Paedag. ( LI II, S. 545—552.

H. Sauppe, ausgewählte Schriften: quaest. crit. Nr. 6 S. 787.

[-= Ind. schol. hib. Güttingen 1886.J

Cf. Nr. 115.

1897.

167. L. L. Form an, index Andocideus, Lycurgeus, Dinarcheus.

Oxonii.

168. M. Nieder mann, quae sit causa cur in iudicanda Ando-

cidis patria inter duos pagos fluctuet Pseudoplutarchus. RPh XXI,

S. 167—172.
1899.

169. S. Sh. Kingsbury, a rhetorical study of the style of

Andocides. Diss. Baltimore.

1900.

170. A. Kilpeläinen, quaestiones Andocideae cum specimine

lexici. Kirchhainiae Lusatiae. —
[Rez.: DL XXII = 1901 S. 603, Heikel.]
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1901.

171. A. Schroff, zur Echtheitsfrage der vierten Rede des A.

Diss. Erlangen.

172. L. Radermacher, Andocideum. RhMPh LV1, S. 189

—141.

173. A. Wilhelm, Vermutungen II. Ph LX NF XIV S. 485

—487.
1903.

174. K. Fuhr, zur Echtheitsfrage der Rede des Andokides

gegen Alkibiades. BphW XXIII S. 411—416. I

1904.

175. H. Diels u. W. Schubart, Didymos Kommentar zu

Demosthenes (Pap. 9780) nebst Wörtern, zu Demosth. Aristokr.

(Pap. 5008) bearb. Berl. Klassikert. I. Berlin.

176. H. Diels et W. Schubart, Didymi de Demosthene

commenta cum anonymi in Aristocrateam lexico post ed. Berol. recogn.

Vol. Aegypt. ord. IV. gramm. pars I. Leipzig.

177. K. Fuhr, Anzeigen von Nr. 175 u. 176. BphW, Sp. 1121

—1131.
1905.

178. S. A. Naber, aduotationes criticae ad Andocidis orationes.

Mn XXXIII S. 269—292.

Über den Großvater des Andokides und dessen Tätigkeit*) wahr-

scheinlich 446 gegen die abgefallenen Megarer berichtet nach CIA II

1675 Köhler (160), ebenso über seine Teilnahme an den Friedens-

unterhandlungen des gleichen Jahres mit Bezugnahme auf Andok. III, 6.

Der Redner gehörte einem alten Geschlecht an ; daß er nicht

Keryke war, darüber stimmt gegen Töpffer (A. Geneal.) und I) itten-

berger (Herrn. XX 32) mit Blaß AB I
8 281, Anm. 2 und

Lipsius (in der Ausgabe), Wilamowitz (75 II 74 Anm. 5)

überein. Die Verwechslung ist daraus zu erklären, daß der Ahnherr

der gleiche (sc. Hermes) war : ein Keryke hätte I 127 nicht sprechen

können.

Wegen der D e m o s angehörigkeit des Redners hatte der Biograph

Zweifel: tov 5k 3r,u.ov Kooafoqvaio; r
t
Oopefo. Für uns steht sicher,

daß Andokides Kydathenäer war; woher aber kommt das Schwanken?

Stahl**) hatte vermutet, außer des Andokides Vater Leogoras, der

•) Cf. Blaß AB I
2 S. 282.

*) RhMPh XL = 1885 S. 439.
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KuSatbjvaie'j? war, habe es noch einen anderen Leogoras Öopaieoc

(Oopeüc) gegeben; er stützte sich dabei auf CIA I 179, eine

Inschrift, die er im Zusammenhang mit einer Ergänzung von

Thuc. I 51 gleichfalls ergänzte. Niedermann (168) weist dem-

gegenüber darauf hin, daß Andokides von Odysseus und noch weiter

von Hermes abstammte, dessen Sohn KiyaXo? . . . iv tj 0opat£«>v

(Wilamowitz für Bopilwv) xaKjJxst. Daher der Zweifel beim Biographen.

Über das böhmische Programm von Zelcnka (155) entnehme

ich der Rezension von Fr. Drechsler : Der erste Teil der Abhandlung

bringt eine im Rahmen des Herkömmlichen gehaltene Biographie des

Redners mit Exkurs über die politischen Hetärien ganz nach Büttner,

sowie mit Gliederung und Inhaltsangabe der Reden , dann ein Ver-

zeichnis der unter des Andokides Namen erhaltenen Schriften, eine

summarische Charakteristik seines genus dicendi , schließlich eine

Zusammenstellung der Ausgaben. Im zweiten Teil wird eine Über-

setzung der ersten 69 Kapitel der ersten Rede geboten, woran sich

als dritter Teil hierauf bezügliche kritisch-exegetische Bemerkungen

anschließen.

Zwei Handschriften kommen für Andokides in Betracht : A (Cripp-

sianus) und Q (ein Ambrosianus). Über Q hatte Cinquini (153)

in einem mir unzugänglichen Aufsatz berichtet , und danach (154)

eine Abhandlung über die ambrosianischen Handschriften des Andokides

im allgemeinen veröffentlicht : Lipsius urteilt darüber (Einl. der Aus-

gabe 157, p. XVIII): (etiam) huius codicis lectiones satis neglegenter

exscriptas edidit.

Herausgegeben wurden die Reden des Andokides grundlegend

von J. H. Lipsius (157). In der sehr lesenswerten Einleitung

werden wir über das Leben, die Schriften (IV unecht!), die bis-

herigen Ausgabeu und die Grundlagen der eigenen Ausgabe unter-

richtet. Neben A, über dessen Lesarten nach mehrmaliger Vergleichung

kaum mehr Unsicherheit bestehen kann, ist Q (Ambros. D 42 sup.)

zum erstenmal ausgiebig herangezogen.

Eine selbständige Ausgabe der ersten beiden Reden liegt vor

von Marchant (159). Der Herausgeber hat das Bedürfnis von

Studenten der Universität und höheren Schulen im Auge gehabt, will

jedoch auch das Augenmerk Reiferer auf die Lektüre dieser 1. im

Umgangsattisch geschriebenen und 2. als Quelle für die attische

Geschichte interessanten Reden lenken. Die Textkonstitution ist sehr

konservativ unter Benutzung von Blaß und Lipsius. Von lebendiger

Auffassung auch der Person des Andokides, des gentleman orator,

eines typical Athenian of the decline, zeugt die Beschreibung seines
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Lebens. — Die Einleitung in die Mysterienrede bandelt von der

Natur des Falles, vom Anklagegrund (otaeßetac), von den Beziehungen

des A. zu seinen Anklägern; sie bringt sodann eine Analyse der

Rede und Bemerkungen , die besonders das Fehlen des rhetorical

training bei Andokides betonen und daher den Charakter seiner

Sprache als der Umgangssprache nahestehend bezeichnen; Erläuterungen

über die politische Lage in Athen zwischen 403 und 399 bzw. 398

schließen sich an. — Die Einleitung zu II. de reditu bestimmt das

Jahr der Rede mit Jcbb auf 410, die Rede selbst als or^rjopt«; auf

die Disposition folgen Bemerkungen technischer Art, denen zufolge

diese Rede besser ausgearbeitet ist und weniger das Eigentümliche

der Umgangssprache zeigt als die I. und trotz Mangels eines" rheto-

risch en Planes doch wohl angelegt erscheint
;

angefügt sind auch

hier Untersuchungen über die Lage im Jahre 410. Unter dem Text

stehen die kritischen Noten, erklärende folgen demselben, ferner zwei

indices : der Vokabeln und der Eigennamen und Sachen.

Die liierarische Kritik hat dem Andokides natürlich schon alle

vier Reden abgesprochen; auch die erste. In ihr^m Verhältnis zu

Pseudolys. VI untersucht Zutt (163)*) die Mysterienrede und dabei

auch die Frage ihrer Echtheit. 1. Andokides I ist Gegenrede
zu Pseudolys. VI. Sluiter hatte Verdacht geschöpft aus Andok. I

137 — [Lys.] VI 19. Nach Zutt erhält im Gegenteil „die Rede

trspl fiucmjptav in einer Reihe von Stellen nicht nur ihre Pointe erst

durch die Rede xix Ävooxßoo, sondern wird sogar erst durch sie

verständlich". „Andokides hatte, als er seine Rede repl t&v jtucrof)-

pfo» überarbeitete, die Rede des Klägers vor sich liegen." —
Francken — gegen ihn richtet sich der zweite Abschnitt — hatte

die status causae der Reden mißverstanden. Nach Z. erklären sich

2. Unklarheiten und sachliche Unrichtigkeiten durch Annahme der

Überarbeitung, für die besonders an einer Wahrung der Prozeß-

formen nichts mehr lag; alle Widersprüche mit den Historikern

hängen mit dem Charakter der Rede als tendenziöser Rechtfertigungs-

schrift zusammen: Andokides lügt absichtlich und kunstvoll. — Die

folgenden beiden Kapitel befassen sich vorzüglich mit der pseudo-

lysianischen Rede, indem sie aus den bisherigen Thesen (1. und 2.)

den Schluß ziehen, auch Lysias xai' 'Avooxt'öou müsse für echt gelten,

wenigstens als Auszug der ursprünglichen alten Rede. — Auch

Naber (178) hält die Rede nunmehr für echt, aber von einem

Rhetor überarbeitet.

•) Cf. auch V. Schneider unten (268) Ber. zu Lysias.
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Fünf weitere kleine Abhandlungen zur ersten Rede ordne ich so,

daß sich ein Weiterschreiten vom Sachlichen zum Sprachlichen

ergibt. — Zu §§ 96—99 und § 95 (Psephisma des Demophantos)

erhebt Stahl (162) die Frage: „Warum wird in dem Bürgereide

der Fall der Tyrannenherrschaft noch besonders und wie es scheint,

ganz überflüssigerweise, erwähnt?" .... Die Eidesformel schließt

sich „in ihrem Wortlaut, zum Teil wenigstens, an eine ältere an, die

durch einen Volksbeschluß vorgeschrieben war", veranlaßt durch eine

vorhergegangene Tyrannenherrschaft und zwar die der Peisistratiden.

§ 95 xaxa 75 xöv 2oXa>voc v*Sjxov ist dann zu streichen, auch (r
(
jxi3ea)

xa yj>^jiaxa lyjtw zu schreiben.

Nach §§ 17, 18 und vor § 19 sind zwei Tatsachen durch Zeugnis

klargestellt worden : daß Lydos der Anzeiger war, und daß Andokides

den Vater aufs dringendste gebeten hat zu bleiben
;
dementsprechend

verlangt Radermacher (172) nach l'x!<pctvov starke Interpunktion und

mindestens eine Pause, wenn man nicht (Mapxupsc) danach einsetzen will.

Zu der Namenliste des § 47 vermutete schon Schöll (s. gl.

nachher) in dem ip^aa^evo? einen Vatersnamen; Wilhelm (173)

liest OpiSvtxo« 6 'Opy^aafisvoi und bringt Beispiele für Partizipien als

Namen ohne Anlehnung an Vollnamengruppen.

F. Schöll (166) selbst bringt seines Bruders und eigene Vor-

schläge zur Textänderung.

Sauppe (115) versetzte § 80 xai usxa xauxa . . xaxlXaftov in

§81: ^TreiOTj ö& (jiexa xaGxa . . xaxlXaßov xai) eirav^XO.; dagegen

Lipsius (157) p. XXIV.

Drerup (NJklPh, Suppl. XXII, 341 Anm. 1) tilgt $ 15 xai . .

xai irepl x. 'Fpu-aiv . . T(J5et als Interp. aus § 34.

Zur zweiten Rede, § 27, vgl. Lipsius (161) gegen Schwartz.

Die Friedensrede hat ihren schärfsten Gegner in K. Sittl**)

gefunden. Ihm treten entgegen Blaß AB 1
3 :129 und W. Francke (158),

der die Rede in erster Linie nach ihrem Inhalt prüft: die genaue

Kenntnis der politischen Lage kann als positiver Beweis für die

Urheberschaft des Andokides verwertet werden. Besonders aus

Dingen, die an und für sich nebensächlich sind, läßt sich die Echt-

heit ersehen. Franckes Schluß ist: „Die Friedensrede, die dem
Andokides zugeschrieben wird, konnte so, wie wir sie haben, gehalten

werden und ist wirklich gehalten worden. Ist sie aber gehalten

worden, so kann über ihren Verfasser kein Zweifel walten."

*) Über den Gerichtshof cf. Br. Keil, die solonische Verfassung in

Aristoteles' Verfassungsgeschichte Athens. Berlin 1892, 8. 110.

**) Gesch. der griech. Lit. bis auf Alex, d. Gr. München, 3 Bd. 1887 fT
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Für die Zeitbestimmung der Rede ist ein neues Philochoros-

fragment in dem kürzlich gefundenen Demostheneskommentar
des Didymos (175 und 176) von Wichtigkeit: col. VII 19 f.

berichtet von den Friedensverhandlungen im korinthischen Krieg, von

denen Xenophon und Diodor schweigen. Die Verhandlungen haben

stattgefunden unter dem Archon Philokles (392/1): so schon Fuhr
in seinen animadversiones 1877: „Aber diese Verhandlungen ordnen

sich anders in den geschichtlichen Zusammenhang ein , als ich an-

genommen hatte, sie schließen sich nämlich an die Gesandtschaft des

Antalkides an, von der Xen. Hell. IV 8, 12 ff. erzählt." Entgegen

dem Zeugnis des Xenophon ist damals in Sparta weiter verhandelt

worden. „Die athenischen Gesandten, die dahin geschickt waren,

hatten dem Frieden zugestimmt, wozu sie als Ttpiafcis ao-oxpctTopec

berechtigt waren; sie hatten aber eine Frist von 40 Tagen zur

Beratung ausbedungen (Andok. §§ 33, 40). Die Athener jedoch

verwarfen den Frieden, weil sie die kleinasiatischen Griechen den

Persern nicht preisgeben wollten (col. VII, 20), und die Gesandten

wurden auf Antrag des Kallistratos — doch wohl des späterhin

berühmten Redners — vom Volk, da sie sich dem Gericht nicht

stellten, mit Verbannung bestraft. Bekannt war von ihnen bisher

nur Andokides; jetzt erfahren wir die Namen der drei anderen:" so

Fuhr (177), Sp. 1123.

Zum Text des § 31 der dritten Rede cf. Sakorraphos (165):

er tilgt Äp^eToc.

Während für die drei ersten Reden die allgemeine Ansicht

Authentizität behauptet, spricht sie die vierte Rede dem Andokides

ab. Cf. Blaß AB I
a 336 ff. Auch nach dem Urteil Hoyers (156)

kann die Rede nicht gehalten sein, muß vielmehr von einem Rhetor

oder Sophisten, vielleicht nur einem Rhetorenschüler , verfaßt sein

und ist jedenfalls als Muster einer Schulrede zn betrachten. Die

Hauptsache sind Anekdoten über das Leben des Alkibiades *).

Doch auch die Rede xax' ÄXxtßiaooo hat ihre Verteidiger gefunden.

A. Schroff (171) versucht zu zeigen, „daß die Überlieferung des

Harpokration und Photios sich nicht nur gegen die Angriffe der

Neueren verteidigen läßt , sondern auch manches Positive für sich

hat." So behandelt denn die Dissertation im ersten Teile die „äußeren

Schwierigkeiten" (417—415; Andokides — Phaiax), die Gelegenheit

*) Über die Tendenz der Rede als Bewunderung im Angriff, cf.Brun s (71),

S. 514/18. Nach Br. ist die Rede ein „Dokument jener . . . Richtung, die in

diesem Staatsmann ein dämonisches Wesen verehrte"; ihre Zeit etwa Mitte

des vierten Jahrb.

Digitized by Google



04 Bericht über die Literatur zu den attischen Hednern

zur Rede. Im zweiten Teil werden „innere Fragen" besprochen:

1. Historisches: Das argumentum ex silentio ist nicht zu sehr zu

betonen; Andokides ist Redner in eigener Angelegenheit, nicht

Historiker. 2. Psychisches und Formales. Formale Unterschiede

zwischen IV einerseits, I und III andererseits, sind nicht zu leugnen

:

II dagegen steht zeitlich und stilistisch naher: beachtenswert ist

Antiphons Einfluß. Andokides war überhaupt kein schulmäßig ge-

bildeter Rhetor, daher auch keine regelrechte Entwicklung bei ihm.

Nach allem ist Schroffs Meinung, es „ bestehe vorläufig die Möglichkeit,

daß sich Andokides in der unserer Rede zugrunde liegenden Situation

befand und hierbei die Rede hielt. Phaiax hereinzuziehen ist kein

Grund vorhanden. Was die inneren Fragen betrifft . so sind von

Meiers*) Einwendungen historischer Natur mehrere inzwischen ver-

altet , viele nur einer falschen Behandlung des Redners entsprungen,

keine ist gänzlich unwiderlegbar. Das Psychische und Formale der

Rede steht im Einklang mit dem Charakter des Andokides und der

Eigenart seiner rednerischen Entwicklung. Solange also der Annahme

der Echtheit nicht absolut unlösbare Schwierigkeiten im Wege stehen,

erscheint es zum mindesten nicht angezeigt, die bestimmte Über-

lieferung, daß unsere Rede von Andokides stamme, als unzweifelhaft

falsch zu bezeichnen. u

Gleichfalls für andokideisch sieht die Rede Drerup (56) in

den „Untersuchungen" S. 327—331 an, gegen den Fuhr (174) auf

die alten Gründe verweist. Von der Auffassung Schroffs ist freilich

die Drerups sehr verschieden. „Soviel ist" auch nach Drerup (ent-

gegen Schroff), „sicher, daß Veranlassung und Abfassungszeit der

Rede fingiert sind; ... die historischen Ungereimtheiten machen es

vielmehr gewiß, daß die Rede einer späteren Zeit und zwar frühestens

dem Anfange des vierten Jahrhunderts angehört." Als Sprecher

gedacht nimmt Dr. den Phaiax an. Wir haben also eine XoiSopta

xat' ÄXxißwföoo. Trotzdem kann Andokides der Verfasser der In-

vektive gewesen sein. Die Stilkritik spricht dafür; Periodenbau,

Hiatvermeidung und Gebrauch der gorgianischen Figuren stellen sie

am nächsten mit der Friedensrede zusammen ; kleine Verschieden-

heiten weisen sie in noch etwas jüngere Jahre. Hier beginnt nun

schon bei dem Thrasymachcer Andokides der Einfluß der isokratischen

Schule — damit stimmen Beobachtungen an der Rede überein: So

unterliegt „unsere Rede, als das jüngste, unter dem Einfluß des

Isokrates entstandene Werk des Andokides betrachtet, nicht mehr

*) Cf. Blaß AB I«, 281, Anm. 1.
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dem geringsten Verdacht einer Fälschung -
, vielmehr kann sie dazu

dienen, „das Bild der Stilentwicklung des Andokides um einen

wichtigen Zug reicher zu gestalten , indem unser Redner , wie wir

ührigens auch schon an den älteren Heden erkannten, nicht als eine

kraftvolle Künstlernatur sich darstellt . die sich ihren individuellen

Stil schafft und dem Publikum aufzwingt wie ein Thrasymachos und

Gorgias, oder aber nach Gutdünken eine beliebige Stilform wählt,

weil sie alle beherrscht , wie ein Antiphon , sondern als ein Kunst-

redner zwar, aber als ein talentvoller, nicht selbst schöpferischer

Dilettant, als ein Mitläufer in dem Heerhaufen einer bestimmten

Kunstschule, der ihre Wandlungen widerstandslos mitmacht und nach

der jeweils herrschenden Mode schreibt und redet."

Damit haben wir zugleich das jüngste Gesamt urteil über den

Stil des Andokides. Von Arbeiten, die im einzelnen die Stäche des

Redners zum Gegenstand haben, nenne ich zuerst die von Morgan (164):

Der Artikel ist nach des Verfassers eigener Bemerkung rein statistischer

Natur. Er gibt Auskunft über das Vorkommen 1. des Infinitivs

nach unpersönlichen Verben, 2. des Infinitivs nach uiXXcu, 3. der

modi in der direkten Rede, letztere Sammlung sehr nahestehend etwa

einer Zusammenstellung der „Dalisätze bei Andokides 4
. Eine Tabelle

erleichtert die Übersicht.

Das Werkchen von Kilpeläinen (170) zerfällt in drei Teile.

Der erste bespricht sprachliche Unterschiede der Reden, besonders

Vorkommen von Elision und Hiatus wird in Tabellen zusammengestellt

und danach diskutiert. In der ersten und zweiten Rede ist der

Sprachgebrauch der gleiche (quartain autem orationem , si sermonis

formam speetes, non posse eiusdem esse scriptoris elucet. videmus

etiam in III. oratione quasdam dissimilitudines inesse , quibus

commoveamur ut iam dubitanter eam Andocidi tribuamus). — Der

zweite Teil gibt quaestiones criticae zu einzelnen Stellen; der dritte

bringt ein speeimen lexici und zwar bis lim (Sei). Die Substantive sind

in sich nach den Kasus geordnet, mit Angabe der Abhängigkeit und

Verbindung; beim Adjektiv ist das syntaktische Verhältnis (ob attri-

butiv, präd. usw.), Verbindung und Stellung notiert; die Verba sind

teils nach genus, modus, tempus, teils nach den Bedeutungen ein-

geteilt. Bei den Partikeln ersieht man Stellung und Verbindung

(U z. B. nimmt dadurch den Raum von S. 127 med. bis 141 m. ein!).

Jedesmal ist ein zum Verständnis hinreichender Teil der Textstellen

aufgenommen; bei verschiedener Lesart — wobei Blali und Lipsius

und ihre Noten berücksichtigt werden — sind die Stellen ganz aus-

geschrieben. Im allgemeinen liegt die Ausgabe von Fr. Blali zu-

J»br*«J^richt für Altertumiwissen&chAft. Bd. ( XXXIII. (H<u7. I.) 5
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gründe — leider sogar so weit, daß nach Seiten und Zeilen derselben

statt nach Paragraphen zitiert wird.

Nicht ein Lexikon, wohl aber einen genauen Index Andocideus

besitzen wir von Form an (167). Konjekturen sind nicht berück-

sichtigt, die verschiedenen Lesarten nur zum Teil aufgenommen.

Diesen in erster Linie der Wortwahl gewidmeten Arbeiten

schließen sich Abhandlungen an , die das Satzgefüge bei Andokides

behandeln. Hierher gehören Po lack (15) und Gentsch (25), siehe

oben S. 16.

Außer Drerup, der oben genannt wurde, untersucht den Stil des

Andokides in seiner Gesamtheit Kingsbury (169). Seine Disser-

tation bestimmt zunächst den Charakter, die Umgebung des Redners

und die Elemente seines Stiles ; dieser ist eine Mischung der Umgangs-

sprache mit Reminiszenzen aus der Sprache der tragischen Dichter.

Dem entspricht der Wortschatz — Analogon oder Muster ist Aristo-

phaues; natürlich finden sich viele sonst bei den Rednern nicht

gebräuchliche Wörter. Von den Tropen und Figuren gebraucht

Andokides solche, die besonders der kunstlosen Prosa oder den

Werken der dramatischen Dichter eignen , um die Erzählung zu

beleben oder emphatisch zu gestalten. Von den sogenannten gor-

gianischen Figuren „wendet er . . . hauptsächlich die an, welche

man schon in der Sprache lange vor Gorgias reichlich finden kann.

Außerdem erscheint ihre Verwendung so, wie sie der Sprache natur-

eigentümlich sind , und nicht nach der künstlichen Manier des

Gorgias
41

, mit dem Alter nachlassend. So hat auch die früheste

Rede überhaupt am meisten dichterisches Kolorit, später verblaßt es

zugunsten des volksmäßigen Elementes. - Von den beiden Schluß-

kapiteln führt das fünfte einen kurzen Vergleich zwischen Äschines

und Andokides durch, dem Paar nicht zunftmäßiger, dilettantischer

Redner im Kanon der Zehn, während das sechste die Unechtheit

der vierten Rede behauptet. —

V. Lysias.

1885.

179.* Fr. Rinder, ausgewählte Reden des Lysias (gegen

Eratosthenes) übersetzt. :L AuH. (Langenscheidt.)

180. W. Kocks- R. Schnee, ausgewählte Reden, für den

Schulgebrauch erklärt. Gotha, 2. AuH. 1885 7. 3. Aufl. 1904.

181. * E. J. Shuckburgh, orationes XVI with analysis, notes,

appendices and indices. New edit. London.

[Hez.: .lahresber. d. Berl. philol. Ver. 1SSS S. 198 Albrecht.]
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182.* 0. Aurenghi, ]e orazioni contro Eratostene e contro

Agorato; traduz. e note. Turin. 2. ed.

183. R. Rauchenstein- K. F uhr, ausgewählte Reden des L.,

erklärt; Berlin, I
11 1899, II 9 1886, II

10 1897.

184. G. Sachse, über die dreißigste Rede des Lysias. Prgr.

Posen. —
[Rez.: JBphV 1888 S. 210—215 All.recht.]

185. U. v. Wilamowitz-Moellendorff, de Gorgiae epi-

taphio ab Aristotele citato (Anhang zu Diels, über das 3. Buch d.

aristot. Rhetor.) SPrA IV S. 35—37.

1887.

186. G. Müller, cuntro Erat, e contro Agorato pell' uso d.

scuola. 2. Ausg.; cf. Hüttner, Ber. 1886 S. 82.

187. * F. J. Snell, epitaphios (II) ed. Oxford. —
[Rez.: BphW IX = 1889 Sp. 47 Stutzer.]

188. P. Thomaschik , de Lysiae epitaphii authentia verisimili.

Diss. Breslau 1887.

189. E. Maaß, Rezension von Blaß AB I
2

, ÜL VIII

Sp. 1545/47.

190. Hallensleben, de orationis, quae inter Lysiacas fertur

octava, ratione et tempore comra. Prgr. Arnstadt.

191. R. Hoyer, Alkibiades Vater und Sohn in der Rhetoren-

schule. Prgr. Kreuznach.

192. R. Hirzel, Polykrates' Anklage und Lysias' Verteidigung

des Sokrates. RhMPh XLII S. 239—250.

1888.

193. A. Weidner, Lysiae orat. selectae. Mit Einleitungen,

erklärendem Index und Anhang aus Xenophons griechischer Geschichte

für den Schulgebrauch herausgegeben. Leipzig. 2. Aufl. 1905 bes.

v. P. Vogel.

194. P. H. Damste\ ad Lysiae or. I 18, Mn. N.S. XVI S. 398.

195. C. S c h 1 i a c k , Proben von Erklärungs- bezw. Emendierungs-

versuchen zu einigen Stellen griechischer und römischer Klassiker.

Prgr. Cottbus, hier S. 9: zu Lysias XIII 86.

196. Fr. Nowack, de Isocratis irepl xoO Ce^-ou; oratione et

Lysiae xat' ÄXxißia'8ou priore (XIV) quaestiones epicriticae. In:

Comment. philol. quibus 0. Ribbeckio .... congratulantur diseip.

Leipzig S. 465—485.
5*
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197. A. Weidner. zu Lysias. NJklPh CXXXVII S. 305—323.

198. P. R. Müller, zu Lysias. NJklPh CXXXVII S. 471.

199. W. Kocks, kritische und exegetische Bemerkungen zu

Lysias. Prgr. Friedr. Wilh. Gymn. Köln.

1889.

200. R. Sc ho eil, Mitteilungen aus Hss. 1. zu Lysias' Epi-

taphios. SMA 1889 II S. 26—88.

201. M.Erdmann, zum Epitaphios des Pseudoly sias. WklPh VI

Sp. 1184—1189.

202. A. Nauck, analecta critica. H XXIV S. 446—472, hier

S. 456.

203. E. Schwartz, Quellenuntersuchungen zur griech. Ge-

schichte. RhMPh XLIV S. 104—126.

J. H. Lipsius = Nr. 161 S. 58.

1890.

204.* A. Cinquini, orazione contro Eratostene con note.

Milano.

205.* E. R., I. Rede gegen Eratosthenes, wortgetreu nach H.R.

Mecklenburgs Grundsätzen aus dem Griech. übers. II. Rede gegen

Agoratos. Berlin.

206. O. R. Pabst, de orationis u-kp xoO crrpaTUüioo (IX), quae

inter Lysiacas tradita est, causa, authentia, integritate. Leipziger

Diss. 1890 S. 3—56.

207. C Haeberlin, Lysias XIII, 4. Ph IL = NF III

S. 180.

208. C. Haeberlin, in Lysiam. NJklPh CXLI S. 183.

209. Fr. Nowack, de orationum quae inter Lysiacas feruntur

XIV et XV authentia. Leipz. St. Xll S. 1—110.

1891.

210. Th. Berndt, zu Lysias, in: kritische Bemerkungen zu

griech. und röm. Schriftstellern, Festschr. von Herford 1890/1 S. 4/5.

211.* (Anonymus), orazione contro Eratostene, testo, versione

e note. Verona.

Zutt -== Nr. 163 s. S. 58.

212. P. Hildebrandt, de causa Polystrati, in : commentationes

philol. conventui philologorum Monachii congregatorum obtulerunt

sodales seminarii philol. Monacensis. München S. 177—181.
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213. H. Weil, du discours de Lysias sur le nHablissement de

la d£mocratie ath6nienne. RPh XV S. 1—5.

214. M. Erdmann, Lysiaca. Prgr. d. Prot. Gymn. Straßburg.

1892.

215. H. Froh berger - (G. Gebauer-) Th. Thalheim .

ausgewählte Reden für den Schulgebrauch erklärt. II
2 1892 (I

8

1895).

216.* G. Zaccagnini, orazioni contro Eratostene e Agorato,

tradotte. Pistoia.

217. * C. Canilli, orazione c. Agorato con note. Verona.

218. M. H. Morgan, Lysias XVI, 10. HSt III = 1892

S. 191 f.

219. W. L. Devries, Ethopoiia: a rhetorical study of the

types of character in the orations of Lysias. Diss. Baltimore. —
[Rez.: CR VII = 1893 S. 64 Wrigbt.]

220.* ? Caccialanza, due orazioni tradotte. Acqui. 1892?

1893.

221.* Inamae Raraorino, orazioni scelte, in biblioth. Script.

Graecor. et Roman. Hoepliana. Mailand.

222. L. P. Roegholt, Ps. Lysiae oratio contra Andocidem.

Groningae. —
[Rez.: BphW XIV = 1894 Sp. 1063 Thalheim.]

223. M. L. Earle, emendations in Lysias. CR VII S. 19 f.

224. P. Hundeck, quaestiones Lysiacae. Prgr. Luckau.

1894.

225. Fr. Reuß, zu Lysias. Ph LH - NF VI S. 600-615.

226.* G. Crispi, oraz. contro Eratostene ed Agorato, traduz.

letterale preceduta della vita delF autore scritta da Plutarco. Neapel.

227. A. Masson et J. Hombert, discours choisis. Tournai.

228. * Cerny, fec Lysiova proti Eratostenovi. Prgr. Raud-

nitz. (tsch.) —
[Rez.: ZöGy XLVII = 1896 S. 5.*,3.]

229. H. Keller, die Rechtsfrage in Lysias' 9. Rede. Prgr.

Realgymn. Nürnberg.

230. M. H. Morgan, Notes on Lysias. HSt V S 49—:»»;.

231. Rutten, a propos d'un passage de Lysias. RJP XXXVII

S. 130—138.
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232. A. Büchle, Lysias Rede gegen Philon. Prgr. Durlach

1893/4.

1895.

233. K. Fuhr, zum cod. Palat. des Lysias. RhMPh L
S. 304—8.

234. M. H. Morgan, eight orations ed. with introductions

notes and append. Boston. —
[Rez.: AJPh XVI = 1895 S. 396 f.]

235. E. Wolff, quae ratio intercedat inter Lysiae epitaphium

et Isocratis panegyricum. Diss. Berlin. —
[Rez.: BphW XVII — 1897 Sp. 33 Thalheim.]

236* Nat. Vianeil o, Pottava orazione di Lisia e le societa

private Ateniesi. Genova.

237. 0. Crusius, (Ansichten über die Echtheit homerischer

Dichtungen.) Ph L1V = NF VIII, hier S. 738 Anm. 53.

238. H. Holmes, index Lysiacus. Bonn. —
[Rez.: WklPh XV = 1898 Sp. 394—9 Fuhr. Diese Rez. auch sonst

von Wert: cf. S. 95.]

1896.

239. H. Sc hen kl, zur ersten Rede des Lysias. WSt XVIII

S. 160 (Miszellen).

240. P. R. Müller, zu Lysias und Lukianos. NJklPh CLIII

S. 300—304, hier 300 f.

241. L. L. Form an, ethopoiia in Lysias. CR X S. 105.

1897.

242. * J. A. Prout, epitaphios (funeral oration) and xai'

'Epatosttevou; lit. transl. London.

243. H. van Herwerden, Lysiaca. Mn NS XXV S. 209—236.

1898.

244. E. Ziebarth, Inschriften aus Athen. MAJ 1898 S.24—37,

hier S. 27.

245.* W. II. \V a i t , ten selected orations ed. New York.

246.* P. P. Hruby, Ree Lysiova proti Agoratovi. Prgr.

Slauem (tsch).

247. C Hude, ad Lysiam. NTF VI S. 56.

1899.

248. E. Drerup, de Philisci in honorem Lysiae epigrammate.

MB III S. 207—11.
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249. H. van Herwerden, Lysiae orationes in quibus etiam

amatoria a Piatone servata cum fragm. brevi adnotatione instructa,

scholarum in usum ed. (18(53
!

) Groningen. —
[Ct BphW XXI — 1901 Sp. 1513 f.]

250. H. Traut, Zeitbestimmung und Gedankenordnung der

XIX. Rede des Lysias über das Vermögen des Aristophanes. Gy XVII

Sp. 697—708.

251. J. C. Vollgraff, Lysiaca. Mn NS XXVII p. 222—4.

252. Achille Co sattin i, 1' epitafio di Lisia e la sua auten-

ticitä. Studi italiani di filol. class. VII S. 1—36.

1900.

253. * J. Thompson and T. R. Mills, Eratosthenes and

Agoratos ed. Introduction, text, notes (Translation by W. H. Balgarni).

London.

254. S. Rossi, orazioni scelte ad uso dei licei commcntote

(VII, XXIII). Torino. —
(Rez.: BphW XXII = 1902 Sp. 124 Fr. Müller.

|

255. W. Weber, de Lysiae quae fertur contra Andocidem

oratione (VI). Diss. Leipzig. —
(Rez.: BphW XXI = 1901 Sp. 257 Dremp.]

256. Th. Thal heim, zu Lykurgos und Lysias. Prgr. Hirsch-

berg i. Schi.

257. U. v. W i l a m o w i t z - M o e 1 1 e n d o r f f , Lesefrüchte.

H XXXV S. 532—566, hier S. 530.

1901.

258. Th. Thalheim, Lysiae orationes. Leipzig, Teubner. —
[Rez.: BphW XXI - 1901 Sp. 1508 f. 1537 f. Fuhr.]

259. * J. Bassi, le orazioni contro Eratostcne e contro Nicomaco

annotate. Torino.

260.* J. Bassi, le orazioni contro Agorato e contro Filone,

annotate. Torino.

261.
::

A. Cosattini, 1' epitatio. Florenz. —
[Rez.: AeR Aprile 1901 S. 134.]

262. R. Nitz sehe, über die griechischen Grabreden der

klassischen Zeit I. Teil. Pr<ir. Altenburg.

263. * G. Wörpel, de Lysiae oratione Orko toO otvjvaToo quaest.

Leipzig. —
[Rez.: BphW XXII 1902 Sp. 548 Fuhr.l

264. II. J. Polak, paralipomena Lysiaca. Mn NS XXIX =
1901 S. 412—443 (Forts. XXX = 1902 S. 3G7—3s6 und XXXI =
1903 S. 157—184).
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265. Fr. Vogel, Analecta I aus griech. Schriftstellern. Prgr.

Fürth i. B. 3. Abschn.: zu Lysias S. 33—56.

1902.

266. E. Ferrai - G. Fraccaroli, orazioni scelte comm. vol. I
2

le accuse d'Eratostene e d'Agorato. Torino.

[Uez. z. B.: BphW XXII = 1902 Sp. 643 Fuhr.]

267.* J. A. Prout, pro Mantitheo and pro Invalido litteraly

translated. London.

268. V. Schneider, Ps. Lysias xat' 'Avooxioou disßsi'a* (VI.)

NJklPh Suppl. XXVII (1901) 1902 S. 352—372. Cf. Nr. 56.

269. W. D ittenberger, die Familie des Alkibiades. H
XXXVII S. 1—13.

270. W. Dittenberger, 'K^ojtixto;. H XXXVII S. 2'.-*

—301.

H. J. Polak s. oben Nr. 264 S. 71.

1903.

271. E. Sewera, Hede gegen Eratosthenes- und über den Öl-

baum. Samml. Meisterw. d. Griech. u. R. Leipzig.

272. 0. Crusius, Kleinigkeiten zur alten Sprach- und Natur-

geschichte. Ph LXI1 = NF XVI S. 125-140, hier Nr. 1 £/.a?o3tix-o;

S. 125—131.

273. P. Wolters, iXa?4jTtxT0? . H XXXV11I S. 205- 273.

274. J. Vahlen, ül er die Rede des Lysias in Piatos Phaedrus.

SPrA 2. Bd. S. 788—810.

H. J. Polak s. oben Nr. 264 S. 71.

275. Cl. Matzura, die Konsekutiv- u. Finalsätze bei Lysias.

81. Jahresber. d. niederösterr. Landes-Real- u. Obergymn. Horn.

1904.

276.* Kleffner, Lysias' ausgew. Reden, f. d. Schulgebr.

;

Text 1903, Komm. 1905. Münster i. W.
[Rez.: Gy 1905 Sp. 90/2 Wirmer.]

277. * U. Nottola, Tapologia del povero invalido tradotta. Alba.

278* S. A. Naber, Lysias Rede für Mantitheos (XVI). Mn
XI S. 310.

279.* V. Löwenthal, die Stellung der Platäer in Athen und

die 23. Rede des Lysias. Prgr. Böhm.-Leipa.

1905.

280. * C. G. Cobet-J. J. Hart mann. L. orationes in usum

studiosae iuvent. 4. Aufl. Leyden. —
[Rez.: BphW XXV = 190Ö Sp. 1297 Kühr.]
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281. A. Köhl ecke, znr Erklärung der 14. und 15. Rede des

Lysias. Prgr. Wilh. Gyni. Magdeburg.

282. S.A. Naher, adnot. crit. ad Lysiae or. Mn. XS XXXIII

S. 68—98.

283. W. Mötsch mann, Die Charaktere hei Lysias. Diss.

München.

[ltez.: NphR 196 S. 289 Wörpel.]

Das Jahr des Erscheinens war nicht festzustellen bei

284. C. Gelders, discours contre Erat. etc. text revu et

annote. Bruxelles.

285. A. Mottet, discours contre Eratost. etc. text grec, revu

avec sommaire, analyse et notes. Paris.

286. Westermann, ausgewählte Reden d. Lys. verd. Langen-

scheidt. 1. u. 2. Lf. 3. Aufl.

Bei den Lebensverhältnissen des Lysias ist einschlägig Zie-

harth (244), der das Fragment eines Volksbeschlusses aus dem

Jahre 401/0 veröffentlicht. Hiedurch ist einer Anzahl von Männern,

03oi ^'j- xat/jX^ov diro <l>oXr^, das Bürgerrecht verliehen worden und

den Kämpfen) bei Munychia eine nicht näher zu bestimmende Ehrung

zuteil geworden (cf. Aesch. III 187); die Namenliste der Geehrten

ist nur zum kleinsten Teil erhalten. Eine Beziehung zum Psephisma

des Thrasybulos „für Lysias" (dazu vgl. jetzt Aristot. ro/.it. 'Aöijv.

c 42. 2) zu vermuten liegt nahe; ob jedoch Lysias an jener Ehrung

Anteil gehabt hat. entzieht sich unserer Kenntnis*)

Von Philiskos, dem Freund des Lysias, bringt Ps.Plut. vit. X
orat. p. 836 C ein Epigramm auf den Redner, dessen Verständnis

trotz mehrfacher Heilungs- und Erklärungsversuche — unter denen

l-esonders die Textverhesserungen des Salmasius zu nennen sind —
in den Einzelheiten wenigstens ein sehr schwieriges Problem blieb

!

I)rerup (248) liest nun vor allem in der 5. Zeile statt des über-

lieferten oet dpsTTjc xsxetv: Kfooxpd~rj£ ^ ='l3oxpemjc)

iT
(
vjxi rXa'xoi xivd und dann mit Salmasius Auata Gavov: so wird

der erste Meister der Lobrede zu einem ^xwjmov auf Lysias auf-

gefordert. Damit ist auch der Zweck des Zitates bei Ps.-Plut. erklärt:

der Lobredner mußte jünger sein als der Tote, dem die Rede galt.

Die Textgrundlage für den Redner bildet der cod. Pal. X

:

uchverglichen**) wurde die Iis in der Berichtszeit von Weidner (193)

*) Cf. dazu auch A. Körte, zu dem Ehiendekret für die Phyle-

Umpfer. MAJ XXV = 1900 S. 392 tt".

•*) S. auch Lysiae or. ed. Th. Thalheim. Leipzig 1901 praefatio p. V f.
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für seine Ausgabe ausgewählter Heden 1888; Reuß (225) endlich

veröffentlichte 1894 die nach Lampros und Schöll noch unbekannten

Lesarten der Handschrift nach dem Handexemplar des Gymnasial-

direktors C. A. Pertz, der schon 1874/6 eine Vergleichung der Reden 1

und 3—25 vorgenommen hatte; Fuhr (233) gab Nachträge 1895.

Für den Epitaphios (II.) im besonderen hatte Erdmann in

seiner Dissertation und der darauffolgenden Ausgabe (cf. Blaß, Ber.

1882 S. 227 f.) die ganze Überlieferung dargestellt. Nur die Über-

lieferung des Marcianus F war aus der Ausgabe nicht vollkommen

zu beurteilen ; diese Lücke hat Schöll (200) ausgefüllt. Nach

Schölls Untersuchung fällt f (Yat. Gr. 09) weg; auch g (ein Laur.)

verliert. F erscheint als ältester und bester von acht Vettern, die

die Klasse 11« darstellen. Während nun aber Schöll der Hs F
selbständigen Wert beimißt und sie sogar V vorzieht (etwa dem

Standpunkt Bekkers entsprechend), stimmt Er d mann (201) Wila-

mowitz bei, Fg entstamme der byzantinischen Bearbeitung eines

Bruders von XV und sei darum nirgendwo als Grundlage des Textes

zu nehmen. (Ähnlich urteilen auch Fuhr und Seliger, die F gering-

schätzen.) Parallelstellen seien nützlicher für die Verbesserung des

Textes.

Einen anderen Zweig der Überlieferung, Randbemerkungen

aldinischer Drucke, behandelt Erdmann in den Lysiaca (214).

Sechs solcher Exemplare sind Erdmann bekannt geworden; davon

sind zwei in Cambridge und eines in Weimar als auf Klasse II*

weisend ohne Bedeutung. Ein Pariser Exemplar war nicht zugänglich;

die Randbemerkungen des Hamburger Exemplars endlich find aus

dem Leydener entlehnt. Diese Leydener Noten sind alle von

einer Hand in Venedig geschrieben, vielleicht von Paulus Manutius,

jedenfalls von einem des Griechischen und Lateinischen kundigen

Gelehrten. Ihr Schreiber benutzte neben zahlreichen Konjekturen

des Victorius und Muretus mehrere alte Handschriften, für den

Epitaphios mindestens zwei. Reichhaltig sind die Marginalnoten für

die beiden ersten Reden. Eine der benutzten Hss ist mit vv (vetus

venetus) angedeutet. — Kennzeichen der X- Familie ist im Epi-

taphios die Lücke § 24—28 (in X selbst eine fast unleserliche Seite),

für die Klasse II a das Fehlen von § 25 r
t

— «oßoojisvo; : zu keiner

von diesen beiden Gruppen gehört der eine Kodex der Marginal-

noten , da die ganze Lücke aus ihm mit Tinte am Rande ergänzt

ist. Diesen cod. Venetus hatte auch Muretus nach var. lect. XVII

11. — Die andere, schlechtere der beiden Epitaphioshss in den

Randnoten ist als G (Marc. 417, zu II a gehörig) nach Bekkers
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kritischem Apparat zu erkennen. — Erdmann macht sehr genaue

Mitteilung über diese Marginalien. Viele der Lesarten sind jedoch

schon bekannt, so daß für den Epitaphios „in summa etwa ein

Dutzend Stellen" sich ergeben, „an welchen die Lesarten des Venetus

der Marginalien in den Text gesetzt zu werden verdienen
u

. Die

Handschrift selbst „ist neben X und V zu stellen".

Als 4. Kapitel ist Erdmanns Aufsatz eine Übersicht und ein

Stemma der Hss zum Epitaphios angefügt:

Arch. I Arch. II

Byzant. Bearbeit.

Margin. G

Ausgaben des Lysias sind in der Berichtszeit nahezu zwei

Dutzend verschiedensten Umfangs und verschiedensten Wertes heraus-

gekommen.

Nur für den Schulgebrauch gedacht ist die Ausgabe (1885 f.)

von Kocks (180).

Gleichfalls für die Schule ausgewählte Reden bringt 1888

Weidner (193), und zwar 24. 7. 10. 16. 12. 25. 13. 19. 32. 31.

30. 22. 23. 1. in dieser Reihenfolge. Xenoph. Hell. II 2, 3 ff. ist

zum Vergleich mit orr. 12 und 25 angefügt, ebenso ein Sach- und

Namensregister.

Von der bekannten Auswahl mit Erklärung von Rauchenstein-

Fuhr (183) ist 1886 die 9. Aufl. des 2. Bändchens, 1899 bereits

die 11. Aufl. des t. Bändchens erschienen.

Von der Ausgabe von Frohberger-Gebauer-Thalheim (215)

liegt die 3. von Thalheim besorgte Auflage vor.

Außer einem Neudruck des Scheibeschen Textes erschien bei

Teubner die kritische Ausgabe von Thal he im (258), die allgemein

als Fortschritt in der Gestaltung des Lysiastextes anerkannt worden

ist. Grundlage ist natürlich der Kodex X, der in Zweifelsfällen für

Thalheim neuerdings von Stadtmüller eingesehen wurde. Über ihn

und die aus ihm abgeleiteten Hss, ferner über die Hss zum Epi-

taphios (s. unten) und die handschriftliche Grundlage der Lei Dion.

Digitized by Google



76 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

Hai. erhaltenen Fragmente (codd. FMT ; G ),
gibt die Einleitung kurze

Auskunft. Es folgen Verzeichnisse der früheren Ausgaben und der

neueren Arbeiten zu Lysias. Den Reden vorausgeschickt sind des

Dion. Hai. de Lysia iudicium , die vita des Ps. Plutarch und kurze

Inhaltsangaben- zu den einzelnen Reden, die zugleich über die

wichtigsten an die einzelnen Reden sich anknüpfenden Streit-

fragen und die Literatur dazu orientieren. — Der kritische Apparat

steht unter dem Text , Parallelstellen sind am Rand notiert. — Die

Fragmente sind nach Scheibe (bis 116), am Rande nach Sauppe

(bis 385) numeriert. — Den Schluß bildet ein index nominum et reruiu.

Auf der Grundlage der kritischen Ausgaben beruht die Be-

arbeitung der or. XII. (gegen Eratosthenes) und VII. (über den

Ölbaum) durch E. Sewera (271) in den „Meisterwerken der Griechen

und Römer" *). Schöner Druck und elegante Ausstattung, Einleitungen,

eingehender Kommentar und reichliches Wörterverzeichnis laden die

gewandteren Gymnasiasten zur Privatlektüre ein.

Die Ausgabe von Kleffner (276) enthält die Reden 12. 13, 16

zur Illustrierung der Verfassungskämpfe, u. 7, 22, 24 zur Einführung

in die sozialen Verhältn. Athens.

Große Vorliebe wird neuestens dem Lysias von den Italienern

entgegengebracht; in ihren Mittelschulen wird seine Lektüre eifrig

gepflegt. Diesem Bedürfnis in erster Linie kommen die Ausgaben von

G. Müller (186) =or. XII, XUI: 1887; Cinquini (204) -= or. XII

:

1890; einem Anonymus (211) = or. XII : 1891; Canilli (217) -

or. XIII: 1892; Inaina und Ramorino (221) 1893; Rossi (254)

1900; Cosattini (261) = or. II: 1901; Bassi (259/60) = XII,

XXX. XIII, XXXI: 1901: Ferrai-Fraccaroli (266) 2. Aufl. 1902

entgegen. Keine davon gibt den ganzen Redner. Die beiden letzt-

genannten Ausgaben haben auch bei uns Aufmerksamkeit gefunden.

Die Bearbeitung durch Ferrai-Fr. , die sich allerdings stark an

deutsche Vorbilder hält (ein Beispiel in Fuhrs Bespr. !), kann man
wohl als die italienische Hauptausgabe bezeichnen; ihre erste Auf-

lage (1885) bot den ersten Lysiastext in Italien seit der Aldina.

Die Änderungen Fraccarolis an Ferrais Arbeit betreffen vor allem

den Text, den er viel konservativer gestaltet, und den Kommentar:

die Erläuterungen sind vielfach kürzer und auch präziser gefaßt. —
Bei der Auslese wurden die unechten und zweifelhaften Reden II,

VI, VIII, XI, XV, XX, XXI ausgeschlossen, ferner die wegen ihres

Gegenstandes für die Schule ungeeigneten Reden (III und IV). sowie

*) Die Abweichungen vom Codex X sind 8. H9—42 mitgeteilt.
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diejenigen, welche sachlich allzuviel voraussetzen, übergangen. Das

erste Bändchen (2. Aufl. 1902) bringt or. XII und XIII. — Das

zweite Bändchen ist in der 1. Auflage noch von der Hand Ferrais

bearbeitet (1895). Ein drittes Bändchen sollte anhangsweise auch

eine Neuvergleichung des cod. Laur. C *) bringen , ist aber ra. \V.

nicht erschienen. — Die Absicht F.s, der selbst nicht viel Neues zu

geben hoffte, geht dahin: einmal die Reden in den historischen

Zusammenhang zu stellen — in den Einleitungen — , sodann die

Kunstprosa des Lysias ins rechte Licht zu setzen.

In englischer Sprache liegt aus dem Jahre 1885 die 2. Aus-

gabe von 16 Reden durch Shuckburgh ( 181) vor. Albrechts Urteil

zufolge ist in derselben weder für die Textgestaltung noch für die

Erklärung ein Fortschritt begründet. Dazu kommen die Ausgaben

von Snell (187) = or. II, Thompson und M i 1 1 (253) = or. XII,

XIII, W. H. Wait (245)— 10 Reden und Morgan (234) =
8 Reden; darunter wiederum keine Gesamtausgabe.

Von französischen Ausgaben sind zu verzeichnen die Aus-

wahlen von Masson (227), Mottet (284) und Gelders (283),

letztere beiden nur die Rede gegen Eratosthenes enthaltend.

Auch van Herwerden (249) hat eine Neuausgabe der Reden

einschl. des Erotikos und der Fragmente erscheinen lassen; die

ineisten seiner Konjekturen hatte er schon Mn XXV (243) ver-

öffentlicht.

Eine vierte — nicht verbesserte — Auflage von Cobets Aus-

gabe hat neuestens Hart mann (280) veranstaltet.

Den Text der [VI.] Rede — ohne Neuvergleichung von X —
bringt auch Roegholt (222).

Auch Übersetzungen ausgewählter Reden sind ziemlich viele er-

schienen ; sie mögen hier nur genannt sein : in deutscher Sprache von

Westermann (285), Binder (179), E. R. (205) (or. XII, XIII):

italienisch von Caccialanza (220), Aurenghi (182), Zacca-

gnini (216), Crispi (226), Nottola (277); englisch in der Aus-

gabe von Mills (253) und von Prout (242 u. 267), von II und

XII sowie von XVI und XXIV; böhmisch von Cerny (228), die

jedoch nach der Besprechung in der ZöGy samt Einleitung und

Erklärung wertlos ist.

Ich komme zum Bericht über Abhandlungen und Notizen , die

sich auf einzelne Reden oder einzelne Stellen derselben beziehen.

•) Auch von Thalheim nicht neu verglichen, cf. praef. ed. p. VI

und n. **.
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Zu or. I (viztQ tov 'Egaioo&tvoix; (fovov) machten textkritische

Vorschläge: zu § 18 DamstC (194); zu § 19 H. Schenkl (239);

der spätere Herausgeber Thalheim (256) zu §§ 7 , 41 , P. R.

Müller (198) zu §§ 21. 26; Weidner (197) zu 7, 38; Naher
(282) zu §§ 6. 9. 13. 14. 16. 22. 24. 31 *).

Zu den Handschriften und der Textgestaltung des Epitaphios

sind die Arbeiten von Schöll, Erdmann, lieuß oben bereits

angeführt. — Die Uede (§ 60) scheint schon von Aristoteles in der

Rhetorik (III 10 1411 a 31) ohne Verfassername (ev tüj £icci«<p{q>)

zitiert zu sein. Wilamowitz (185) erklärt das so: laudat Aristot

cum epitaphium , qui solus aut princeps hac appcllatione dignus est,

quem cum alii multi tum Lysias personatus imitatione dum superare

volunt corruperunt. epitaphium Gorgiae ; Aristoteles also bezieht sich

nicht auf den Epitaphios, quem Charisii aequalis nescio quis Lysiae

supposuit. Blaß „verschmäht diese Auskunft" AB I
2

S. 438, er

hält aber den Ep. für unecht. (AB 1
2

S. 444). „Sein Hauptargument

ist
u — ich lasse hiezu Maaß (189) in der Rezension von Blaß'

Werk sprechen — „der stilistische Gegensatz dieser Epideixis zu den

einfachen Gerichtsreden des Lysias .... Eingeführt hat jenen

stilistischen Gegensatz in die Literatur Gorgias und Th rasymachos

;

Lysias fand sie beide bereits entwickelt vor, ganz wie Piaton und

Thukydides. Wie diese, so hat auch Lysias die beiden sich aus-

schließenden Stile erlernt und sie, ganz wie jene, je nach den

Umständen angewandt." Maaß tritt also für die Echtheit der Grab-

rede ein , weil er in der Verschiedenheit der Redegattung die Er-

klärung für die stilistischen Verschiedenheiten findet. — Ohnedies

findet alles in schönster Harmonie Thom aschik (188). Man macht

dem Epitaphios den Vorwurf der Gedankenarmut, die sich hinter

Wortschwall verstecke. Diesem für die Rede ungünstigen Vergleich

mit Lysias liegt nach Th. eine zu hohe Schätzung des Redners selbst

zugrunde. Aus der Untersuchung über beider Reden inventio (Inhalt),

compositio, ornatus, sermo, anacolutha, collocatio verhorum ergibt sich

ihm aber, daß der Epit. das getreue Spiegelbild lysianischer Art ist.

Dem Isokrates hat bei Abfassung des Panegyrikos der E. vorgelegen.

Schlußurteil: der E. müßte selbst ohne jede Bestätigung durch alte

Zeugnisse dem Lysias vindiziert werden.

Ein Beweismoment gegen die Echtheit leitet Erdmann (201)

in dem schon angeführten Aufsatz aus einer Vergleichung der pseudo-

demosthenischen
,

perikleischen und hypereideischen Grabrede, zu-

*) Uber den Gerichtshof cf. Br. Keil, die solon. Verfassung in Aristoteles

Verfahsungsgesch. Athens. Berlin 1892 S. 111.
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sammengenommen mit Dion. Hai. ars rhet. VI, 2 p. 278, 15 ff. VR
(jüveXovxi jikv O'jv 6 farracpio; etc.) ab : unser Redner ist sehr ausführ-

lich (ganz im Gegensatz zu den anderen) im Lobe der rpo-pvot, macht

dagegen das Lob der zu Begrabenden in 2 §§ ab (§§ 6. 7): nur er-

klärlich bei einer {asXstyj eines späten Rhetors, unbegreiflich bei Lysias.

Über die Beziehungen des Epit. zu Isokrates bringt Reuß (225)

einen Zusatz zu seinen Ausführungen im RhMPh XXXVIII S. 148

(s. Hüttner Ber. 188b' S. 30 und Blaß AB I
2

S. 443). Der Ver-

fasser des Epit. hat nicht nur den Areopagitikos des Isokrates be-

nutzt, sondern aucli den Archidamos (Isoer. VI 100 Epit. 32).

„Dali Isokrates zu den verschiedensten Zeiten (:386, 365, 353) immer

wieder auf den Epitaphios zurückgegriffen habe, um durch Herüber-

nahme einzelner Sätze seine eigene Darstellung zu schmücken, scheint

ausgeschlossen zu sein, vielmehr dienten seine Reden der Gedanken-

armut eines späten Rhetors als Fundgrube."

Dieselbe Frage behandelt Wolff (235) in seiner Dissertation.

Er nimmt hier aus den früheren Untersuchungen über die Echtheit

des Epit. fünf Argumente heraus, die gegen lysianischen Ursprung

ins Feld geführt wurden. Während er nun den ersten vier hievon

[1. sprachliche Unterschiede — Wortschwall; 2. geschichtliche

Mängel; 3. Undatierbarkeit der Rede; 4. das Dilemma: Lysias als

Nichtvollbürger Sprecher der Rede, oder der auserwählte Sprecher

eines Logographen bedürftig] nicht die genügende Beweiskraft zumißt,

hält er einen fünften Punkt, die Ähnlichkeiten zum Panegyrikos des

Isokrates für ausschlaggebend. Nicht Isokrates hat den E. benutzt;

wahrscheinlicher ist beiderseits Beziehung zu Gorgias ! Aus der Ver-

gleichung des Inhalts beider Reden mit besonderer Berücksichtigung

der drei Hauptpunkte: der Prinzipat für Athen; die panhellenische

Politik; die Stellung zu den Lazedämoniern , im Zusammenhalt mit

den Zeitverhältnissen ergibt sich als Resultat: der Epit. ist nach

dem Panegyrikos, also nach 380, geschrieben und deshalb höchst

wahrscheinlich nicht von Lysias. Eine Spätgrenze ist schwer zu be-

stimmen ; die Nichterwähnung des kimonischen Friedens und das

Vorkommen der gorgianischen Figuren sprechen immerhin für hohes
Alter der Rede.

Co satt in i (252) untersucht nach einer kurzen Geschichte der

Kontroverse die Sitte der Epitaphien , die Überlieferung der Rede,

die antiken Zitate der Rede (Aristot. rhet. III, 10, 7 S. 1411a 31),

die Rede selbst nach ihrer rhetorischen Struktur, ihrer Veranlassung

und Abfassungszeit (387 oder wenig später), den historischen An-

spielungen und dem Stil, mit dem Ergebnis: dall' esame istituito di
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tutte le obbiezioni fatte . . . risulta che di esse nulla o ben poco

riraane. Die Rede ist echt lysianisch, wenngleich kein Meisterstück.

Neuestens*) schließlich hat Nitz sehe (262) die griech. Grab-

reden der klassischen Zeit im Zusammenhang untersucht oder vielmehr

zu untersuchen angefangen; denn von seiner Arbeit liegt bisher nur

der erste Teil vor, der sich mit dem (lysianischen] Epit. beschäftigt.

Ein Kapitel über die „Gebräuche bei den öffentlichen Bestattungen

in Athen" führt ein in die Erörterungen über „Echtheit und Ab-

fassungszeit der erhaltenen Grabreden". Während für Hypereides

(323) und Perikles-Thukydides (431) — letztere Rede betrachtet als

eine aufs engste an den originalen Wortlaut sich anschließende

Kopie — die Verhältnisse einfach liegen , erfordern sie bei den

anderen Reden eine eingehende Untersuchung. Für die Grabrede

unter Lysias' Namen sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen**):

1. Von den äußeren Zeugnissen könnte eventuell das des Aristoteles

für beweiskräftig angesehen werden; N. schließt sich jedoch in der

Auffassung dieses Zitates Wilamowitz (s. oben S. 78) an. 2. Der

Stil führt bei der unleugbaren Menge echt lysianischer Merkmale,

die neben den Verschiedenheiten stehen, zu keinem vollständig über-

zeugenden Resultate. 3. Wie Lysias ist der Verfasser des E.

Demokrat, ein so eifriger sogar, daß er einerseits vor Geschieh ts-

fälschung nicht zurückschreckt; anderseits „fällt er aus der Rolle

und erwähnt Tatsachen, wie sie zur Zeit des korinthischen Krieges

überhaupt kein Athener, geschweige denn ein entschiedener Ver-

treter der demokratischen Partei in einer öffentlichen Rede vorbringen

konnte" ***). 4. Im Anschluß an Wolff (s. oben S. 79) bezeichnet

N. als besonders beweiskräftig für die Abhängigkeit des E. von

Isokr. einen Vergleich der beiden Stellen Epit. 55—59 und Isokr.

103—106, 107—109; aus der Gegenüberstellung ergibt sich nämlich,

„daß die lysianische Stelle der Reihe nach aus Gedanken zusammen-

gestellt ist, die sich im Panegyrikos in den §§ 106 (resp. 104),

105, 106, 117, 118, 106 und 103 finden. Hiedurch wird eine

Abhängigkeit des Isokrates von Lysias sehr unwahrscheinlich; denn

ersterer hätte , wenn er Lysias folgen wollte, keinen Grund gehabt,

die Gedankenfolge zu ändern; dagegen ist viel eher anzunehmen, es

*

*) Chaillets (4o) Dissert. 1891 blieb mir unzugänglich.

**) Lebeau 1863 ist durch Sauppe widerlegt.

***) Eifriger Demokrat z. B. §§ 63 , 56; dagegen cf. § 59 (Sieg bei

Knidos). — Historische Versehen außerdem nicht § 21, wohl aber § 27 (Xerxes

für Dareios), §§ 32—34 (Lage der Athener bei dem Heranrücken der Perser).
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habe der Verfasser des Epit., dem es vor allem auf kunstvolle Form

der Darstellung .... ankam , seine Gedanken und Phrasen dem

Panegyrikos entnommen und sie dann seinem Zweck gemäß geordnet".

5. Über die Abfassungszeit des [lys.] Epit. läßt sich vorläufig nur

sagen, daß er nicht allzulang nach des Lysias Tode entstanden sein

wird. Die genauere Untersuchung ist zusammen mit der Frage nach

der Entstehungszeit der Grabrede überhaupt einem zweiten Teil vor-

behalten — der bis jetzt noch nicht vorliegt*).

Zur Verbesserung des Textes der Rede hat Thal heim (256)

für §§ 3, 13, 35, 79, Naber (282) zu §§ 9, 13, 15. 50 Vorschläge

gemacht.

Zur dritten Rede (ttqoq SifAiova anokoyia) liegen nur einige

Konjekturen vor: von P. R. Müller (198) zu § 15, von Thal-

heim (256) zu §§ 9, 18, 23, 39 und von Naber (282) zu §§ 10,

17, 26, 39, 44, 45.

Ebenso zu or. IV (nsgi TQavftatog ix nqovoiag xrf): Thal-

heim (256) zu § 11, Naber (282) zu §§ 1, 5, 8.

Eine Doppelfrage ist mit der sechsten Bede im lysianischen

Korpus {xcn l4vdo"/Lidov aaeßeiag) verknüpft: 1. Wurde die Rede

vor Gericht gehalten (vom Verfasser eventuell bei der Herausgabe

noch einmal durchkorrigiert), oder ist sie von Anfang an eine nur

zum Lesen bestimmte Invektive gewesen ? 2. Stammt sie von Lysias,

und wenn nicht, von wem sonst oder aus welchem Kreis?

Nach Blaß' Urteil (AB I
2

S. 562—570) ist Lysias nicht ihr

Verfasser, wohl aber ist sie als BeoxepoXoYta in jenem Prozeß, in dem

auch Andokides* Mysterienrede gehalten wurde, anzusehen.

Von den hier zu nennenden Spezialuntersuchungen läßt Roegholt

die Rede vor Gericht gehalten sein, verfaßt wahrscheinlich (nach

Bergk) von Theodoros von Byzanz ; Weber betrachtet sie als

Invektive eines Zeitgenossen; Drerup -Schneider gleichfalls**),

indem sie als Verfasser den Theodoros annehmen; Zutt endlich er-

klärt sie als Epitome.

*) F. Dümmler, „Die 'Aftrjvaftuv noXt-refa des Kritias**, Hermes XXVII =
1892 S. 282 Anm. 2 (= Kl. Schriften II 1901 S. 439 Anm.) „kann die Unechtheit

der Rede nicht für erwiesen halten" und gebraucht sie darum als „einen

wichtigen Terminus ante quem für den gorgianischen Epitaphios (394)", der

fl
gewissermaßen die feierliche Einführungsrede der neuen Demokratie war,

von Archinos am ersten Konstitutionsfeste gehalten". Gründe für die Echt-

heit der Lysianischen Rede führt D. nicht an.

**) Auch Bruns (71) glaubt nicht, daß die Rede vor Gericht gehalten

ist: S. 479/80, cf. S. 521—524.

Jahresbericht für Altertums Wissenschaft. Bd. CXXXI1I. (1907. 1.) 6
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Zutts (163) Gedankengang ist oben S. 61 kurz dargelegt. —
Den Inhalt von Roegholts (222) Dissertation gibt der Verfasser

selbst kurz in der 1. seiner Thesen: Pseudolysiae oratio xorr' lAv-

Soxtooo ab aequali Lysiae scripta et in lite contra Andocidem pro-

nuntiata est. Unmöglich scheint es R., die Rede einem Rhetor

späterer Zeit zuzuschreiben. Wer aber war der Redner? War
es Epichares oder Meietos? Jedenfalls hat keiner von den beiden

die Rede selbst verfaßt, sondern ein zeitgenössischer Logograph.

Dürfen wir der Suidasnotiz trauen ? Theodoros schrieb eine Rede

gegen A. ; ob es die vorliegende war, ist nicht ausgemacht, wenn-

gleich wahrscheinlich. Denn die Rede ist ieiuna, d. i. — nach

Blaß — allgemein kraftlos und unbedeutend , nach Cicero ein

Charakteristikum für die Werke des Theodoros. — Bemerkungen

über die handschriftliche Grundlage leiten über zum Text der Rede,

für deren Rezension jedoch cod. X nicht neu verglichen ist.

Weber (255) stellt zunächst zusammen, was die Mysterienrede

über den gegen Andokides angestrengten Prozeß uns lehrt. Dann

geht er an deiu Beweis auctorem invectivae ipso illo tempore

vixisse, quo actio adversus Andocidem intenta est. Während von

vielen behauptet worden ist, die Rede sei eine Deuterologie (cl. § 42),

kommt W. zur Überzeugung, die Rede könne überhaupt nicht vor

Gericht gehalten sein, zumal nicht von einem der Mitkläger. Zutts

Argumente , die die Rede als Exzerpt aus der Protologia erweisen

sollen , erscheinen für W. nicht überzeugend. W.s eigene Meinung

geht dahin post litem mysteriorum violatorum orationem conscriptam

esse. Wahrscheinlich hat der Autor die Verteidigungsrede ein-

gesehen. Er legt viel Gewicht auf die Religion, Hauptsache aber

ist ihm die Parteiangehörigkeit des Andokides: ein aristokratischer

Zeitgenosse des Andokides hat die Rede geschrieben. Is qui eam

conscripsit .... opus confecit forsan eo consilio, ut oratoris studiis

auctoritatis in civibus adipiscendae quam maxime noceret, quoniam

tieri non potuerat, ut causa mysteriorum profanatorum nobiles pro-

ditionem eius adversus sodales Euphileti hetaeriae commissam ulci-

scercntur.

Gleichfalls als „Werk eines Zeitgenossen des Lysias" , als

„sophistische Invektive u
,

„die von einem Rhetor jener Zeit

herrührt", betrachtet V. Schneider (268) die Rede: sie ist nicht

lysianisch, — das „altertümlich Gesuchte" ihrer Sprache fällt be-

sonders auf. Doch ist ihr Stil auch nicht der asianische eines

späten Rhetors, wie besonders Sluiter meinte. Letzterer fand auch

mit Unrecht in der Nennung des 'Epfir^ Anlaß, die Rede
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in spätere Zeit zu verweisen; gerade die Anführung nebensächlicher

Fakta spricht für Gleichzeitigkeit mit dem Prozeß. Deswegen braucht

die Rede jedoch nicht vor Gericht gehalten zu sein: der Widerspruch

in den §§ 42 und 19 macht das sogar ganz unwahrscheinlich.

Argumente, die für die Gerichtsrede unmöglich sind, und „geschichtliche

Ungenauigkeiten finden eine leichte und hinreichende Erklärung" in

der Annahme, die Rede sei eine sophistische Invektive. Jedenfalls

liegt diese Erklärung näher als die Annahme nachträglicher Über-

arbeitung. Die Invektive wird dann auf Grund der Suidasnotiz und

der Stilanalyse von Drerup (56) S. 338—340 dem Theodoros

v. Byzanz zugewiesen — zuerst hatte diesen Gedanken ausgesprochen

Th. Bergk, Griech. Liter.-Gesch. IV 1887 S. 356 f.

Für den Text der VI. Rede bringt Konjekturen Thalheim (256)

zu §§ 3. 7, 11, 44, 51, 53 und Naber (282) zu §§ 3, 26, 34, 45, 4ii.

Mehrfache Verbesserungsvorschläge liegen zur siebenten Bede 7C€qi

xov orfAOv vor: von Kocks (199) zu §§ 6, 12, 14, 18, 20 u. 22,

23; Weidner (197) zu §§ 12, (31), 18, 29, 30, 34, 39; Hun-
deck (224) zu §§ 3, 22, 26; Morgan (230) zu § 39 ; R.P.Müller

(198) zu § 2; Vollgraff (251) zu §§ 1, 5; Thalheim (256)

zu § 29; Naber (282) zu §£ 1, 6, 18, 27, 31, 35.

Der Verlust der achten Rede — xairjyoQta nQog toig awov-

ataatag xccxoloyitov — würde die griechische Literatur um nichts

ärmer machen, so urteilt Blaß und übereinstimmend mit ihm

Hallen sieben (190). Lysias hat sich zu einer solchen Nichtigkeit

kaum hergegeben. Mit der Annahme eines Exzerptes (Stutzers

Hypothese) wird der Echtheitsfrage nur ausgewichen; denn auch

dann ist jedenfalls die Rede , wie wir sie haben , nicht lysianisch.

Unlysianisch ist vor allem die HiatVermeidung; doch ist hierauf bei

dem schlechten Zustand der Überlieferung nicht allzuviel Verlaß.

Unlysianisch ist aber auch der Sprachgebrauch*). — Die Rede ist

auch keine pikivr^ „sed habita in coetu amicorum"; nur mit dieser

Annahme lassen sich die vielfach aufstoßenden Unklarheiten und

*J Namentlich nimmt H. Anstoß an dem Übermaß der Antithesen und

rhetor. Fragen; dem Gebrauch des Plurals für eine Person; dem Mangel

der Vokative zur Anrede; an Ungereimtheiten und Sophistereien wie §§ 4

und 8; lästigen Wiederholungen des gleichen Wortes, überhaupt einer loquax

verboBitas; an sprachl. Einzelheiten wie der Vorliebe für Komposita (Lysias

zieht simpl. vor), Konstruktion bezw. Gebrauch von fxi^aOat (mit Dat.),

rcpSrtpov, taya, <vavrfov, 7iop(C«#fl«> xaxenuiv; einem gewissen color poeticus

des ganzen.
6*

Digitized by Google



84 Bericht über die Literatur zu den attischen Rednern

Dunkelheiten erklären. Vor den Richtern gehalten wie als rhetorische

Übung müßte die Rede klarer sein; als Übung würde sie auch mehr

Gemeinplätze enthalten. Über Autor und Zeit läßt sich nichts Sicheres

ausmachen; vielleicht stammt sie aus der isokratischen Schule —
jedenfalls nicht von Lysias. — In ihrem Zusammenhang mit den

Privatgesellschaften Athens behandelt die Rede Vianello (236).

Ferrai (Boficl 1895, 101) berichtet über diese Untersuchung und be-

dauert, daß V. nach Wiederholung bekannter Dinge auch über certe

irregolarita di sintassi e di stile nur Allgemeinheiten vorbringt, da

ihn doch eine genauere Untersuchung abgehalten hätte die Echtheit

der Rede zu behaupten, oder ihn wenigstens zur Anerkennung einer

starken Überarbeitung des antiken Textes hätte führen müssen

;

ferner, daß Vianello auch im zweiten Teile sich begnüge wieder-

zuerzählen, was wir längst schon Über die verschiedenen Korporationen

jeglicher Art im alten Athen wußten, ohne auch nur zu sagen, in

was für einer Versammlung nun die Rede gehalten wurde. Thal-

h e i m (256) gibt auch zu dieser Rede Konjekturen zu §§ 1, 4, 19, 20 *).

Im Grunde dieselben Fragen wie bei der achten Rede erheben

sich wieder bei der neunten: vntQ tov atgctzuotov. Ist die Rede

vor den Richtern gehalten, ist sie echt, lysianisch — lassen sich

schließlich etwaige Auffälligkeiten einem Herausgeber, Epitomator

zur Last legen? — Nachdem Pabst (206) kurz das Argumentum

der Rede angegeben, tritt er in die Erörterung der dem Prozeß zu-

grunde liegenden causa ein: und zwar fragt es sich: 1. durfte Poly-

ainos von den Strategen nochmals zu den Waffen einberufen werden

;

2. was versteht man unter emßoXr, **) — ist diese dem Polyainos von

den Strategen wegen der Schmähungen auferlegt worden? Durch-

führung der Sache und Art der Strafe widersprechen, kurz gesagt,

nach P. den uns bekannten Gesetzen nicht auffällig, die Strafe war

in dem gegebenen Falle auch nicht unbillig***). — Anders ist das

Resultat aus der Untersuchung der Rede nach der formalen Seite: Ver-

*) Zu VIII 11 cf. A. Römer SMA 1901, -S4 Anm. 1 xcd oid to>to

(outo) Ü7rpcrrrov (für dvr^parrov).

•*) Hiezu vgl. Siegfried, de multa quae fcnßo).^ dicitur. Diss.

Berlin 1876.

***) Damit sind Einzelausführungen veranlaßt über die tatßo)^, die drei

Gesetze betr. Verbalinjurien, über die Totfxfat, warum ihnen die iTrißoX^ von

den Strategen übertragen wurde und welches ihre Machtbefugnisse waren; i

über die aito-rpoKpVj, die die Strategen gegen Polyainos anstrengten; über den
Ort des Prozesses (abhangig von der Zeit der Rede), über die §§ 15, 17, 18,

die Pabst auf den gegenwartigen Prozeß bezieht.
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stoße gegen die Reinheit der Sprache, in der Satzfügung eine über-

große Menge von Antithesen, (sententiarum nimia modo brevitas

modo verbositas), fallen ebensosehr auf wie das Fehlen der dem

Lysias eigentümlichen IvapyEia, ^ftorcou'a, gaptc: laater Dinge, die

einzeln vielleicht noch nicht von entscheidendem Gewicht wären,

in ihrer Gesamtheit aber zur Athetierung führen. — Als Jahr der

Abfassung wird ans der Erwähnung des Ktesikles § 6, der als

Archon des Jahres 834/3 aufgefaßt wird. 383/2 gewonnen*). —
Gewiß hat der Text der Rede gelitten

;
jedoch sieht P. nach Unter-

suchung der Stellen, an denen man wegen ihrer Dunkelheit oder

allzugroßen Kürze Anstoß nimmt [„plurimi eorum locorum . . . .

partim certo partim verisimili modo interpretari possunt"] und be-

sonders im Vergleich mit der 11. Rede keine Veranlassung, die

Rede als bloßen Auszug aufzufassen. Sicher ist aber Lysias nicht

ihr Verfasser.

Die Rechtsfrage allein erörtert namentlich im Hinblick auf die

Bedürfnisse Lysias lesender Schüler H. Keller (229). Seine Kapitel

handeln Uber a) die Sachlage , b) die d-rcofpoKpiq ,
c) den Ankläger,

d) die Verteidigung. — Terminus post quem ist ihm 403**), als

.Spätgrenze erscheint 898. — Vorausgeschickt ist eine Übersetzung

der Rede ins Deutsche, angefügt eine chronologische Tafel und in

einem Nachtrag einige Beobachtungen zur rhetorischen Kunst der

Rede nach Cicero und dem auctor ad Herennium.

Zum Text der IX. Rede vgl. Thal heim (256) zu §§ 16, 17,

18, 19: Naber (282) zu §§ 5, 19.

Die Echtheit der zehnten Bede xaza Geofivr^arov ist neuerlich

bestritten von J. Bruns (71) S. 460, der sie für eine Übungsrede

hält. Sprecher ist der Ankläger; aber gegen alle Gewohnheit des

Lysias charakterisiert er sich selbst sehr scharf, und zwar — wieder

gegen Lysias — sehr zu seinen Ungunsten als „aufbrausender, petu-

lanter" Mensch. Auch der Angeklagte wird unsachlich behandelt

und seine Individualität ungewöhnlicherweise geschildert***).

*) Schon Francken hatte in gleicher Weise argumentiert unter Wider-

spruch von Blaß AB I» 599 und Anm 4.

*•) Als Jahr, vor welches keine lysianische Rede fallt. Keller nimmt

die Rede für echt, schließt folglich — gerade umgekehrt wie Pabst — aus

dem Amtsjahr des Archonten Ktesikles, daß dieser nicht genieint >ein

könne, da ja damals Lysias nicht mehr lebte.

•**) Cf. unten S. 92 zu or. XXIV und S. 97 zu fr. I.
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Konjekturen zu X. bringt Weidner (197) zu §§ 10, 13, 26,

28, 31, 1, 29, 2; Naber (282) zu §§ 2, 8*).

Bei der berühmten 12. Rede xot "EQaxoa^lvovg stand Gerichts-

hof und Art der Klage in Frage : ist die Rede in einem Mordprozeß

oder in einem Rechenschaftsprozeß gehalten worden? Ich brauche

nur Thalheims wenige Worte — die mit Morgan (230) über-

einstimmen — zu zitieren , um den Fortschritt der Wissenschaft in

dieser Frage zu kennzeichnen und zugleich zu erklären ; er sagt

:

(ed. p. XLI) hanc rationem (sc. in rationibus reddendis contra

Eratosthenem Lysiam exstitisse) veram esse Aristotelis de
Atheniensium republica libellus testatur. Wilamowitz
AA 11 218 ff. sagt dazu: „Eratosthenes hat von der Klausel der

Versöhnungsurkunde Gebrauch gemacht, die den 80 Amnestie verhieß,

wenn sie sich der Rechenschaftsablage unterzögen". In dem Rechen-

schaftsprozeß nun steht der Isotele Lysias auf und führt die Klage,

wie jeder es konnte. Wie schon früher Schwartz (203) in den

beiden Reden XII und XIII eine tendenziöse „Verfälschung der

Tradition" begründet glaubte, der dann Xenophon in seiner Dar-

stellung der Zeit der Dreißig entgegentrat, so gibt auch Wilamowitz

der Rede außer dem persönlichen einen politischen Untergrund. „Die

Rede ist aufzufassen als Vorstoß der radikalen Partei auf formal

gesetzlichem Boden gegen das Versöhnungswerk; die Klausel, die

den 30 die Möglichkeit der Amnestie gewährte, sollte unwirksam

gemacht werden." Dem widerspricht Blaß AB III, 2 2 S. 372 ff.,

der dem Lysias auch in seinen Angaben über Theramenes **) , als

dem gleichzeitigen Bericht , lieber traut als dem Aristoteles

bezw. dessen späterem Gewährsmann (etwa Androtion).

Zum Text dieser 12. Rede bringen Vorschläge: Weidner (197)

zu §§ 32, 61, 92; Kocks (199) zu 25, 35, 53, 78, 81;

Morgan (230) zu 16, 44, 60, 63, 77; Nauck (202) zu 32;

C. Hude (247) zu 88; Thalheim (256) zu 58; H emstege (133)

Thesis VII S. 116 zu § 10; Naber (282) zu 1, 7, 14, 16, 19, 24,

43, 46, 53, 60, 83, 89, 99.

Über den historischen Hintergrund und die Prozeßform der

XIII. Rede nun lAyoQdxov ist wiederum Schwartz (203) zu ver-

gleichen, dagegen dann aber Lipsius (161).

*) Zum altattischen Sprachschatz der Rede cf. Br. Keil, d. solon.

Verfas*. in Aristot. Verfassungsgesch. Athens. Berlin 1892, S. 59 n.

**) Zur Beurteilung des Theramenes in or. XII et'. Bruns (71) S. 492.
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Der, wenn ich so sagen darf, auch kulturhistorisch interessante,

schwer erklärbare Beiname des Vaters des Theokritos (XIII, 19)

hat mehrere Gelehrte zu Untersuchungen gereizt. 0. Crusius (237)

hatte schon vor längerer Zeit festgestellt, 'EXacpfotixToc sei nicht

Name eines Bürgers, vielmehr Spitzname eines Freigelassenen. Von

Dittenberger (269) war das Wort dann gleich eXa<pov iati^uivoi;

gedeutet: mit einem Brandmal in Gestalt eines Hirsches gezeichnet; .

er denkt sich den Vater des Theokritos demnach als einen axi^^oLxifx^

einen Sklaven, der entlief, aber erwischt und zur Erschwerung aber-

maliger Flucht mit einem dergestaltigen Mal gekennzeichnet wurde.

Crusius (272) ergänzt diese Deutung wieder dahin , daß er an-

nimmt, „nicht das Wort iXa'fo*, sondern den xuiro? habe der dunkle

Ehrenmann bei Lysias auf der Stime getragen. Vielleicht sollte er

dadurch als ßapßapo? bezeichnet werden, noch eher aber als unsteter,

landflüchtiger
,
Wildfang 4

, als Sklave". Wolters (273) erscheint

die Wahl eines Hirsches als Mal in dem Fall, den Dittenberger an-

nimmt, nicht wahrscheinlich. Er deutet den Namen als den mit dem

Bild des Hirsches Tätowierten — ähnliche Verzierungen des Körpers

Huden sich auf Vasenbildern besonders bei Thrakerinnen — und

schließt damit auf barbarische Herkunft des Trägers dieses Schmuckes,

der demselben in Athen den Spitznamen einbrachte.

Konjekturen bezw. Vorschläge zur Textgestaltung liegen vor von

Weidner (197) zu 97; Kocks (199) zu 63, 74, 79, 86;

I». R. Müller (198) zu 19, 88; Haeberlin (207, 208) zu 4, 23;

Schliack (195) zu 86; Dittenberger (270) zu 19; Voll-

graf (251) zu 18; Thalheim (256) zu 96; Rutten (231) zu § 9:

hier zugleich eine Sammlung von Fällen, in denen frn, aber auch «>?,

£ts, sowie die Relativpronomina in der oratio obliqua den In-

finitiv nach sich haben; Hude (247) zu 88; Matzura (275 S. 15

u. 21) zu 9, 51; Naber (282) zu 8, 12, 14, 18, 22, 23, 33, 45, 68).

Über die Sonderausgaben der XII. und XIII. Rede, die wegen

der Bedeutung dieser Reden für die Geschichte und zugleich für die

Persönlichkeit des Lysias sehr häutig veranstaltet worden sind, vgl.

oben S. 75 f.

Bei den zusammengehörenden Reden XIV /.at l4l/.iiiddov (A)

Xinora^iov und XV v.at lAX'Aißiddov (B) uaxQCCTeiag handelt es

sich um verschiedene Fragen: nach ihrem lysianischen Ursprung —
gleichzeitig nach Einheit oder Verschiedenheit des Autors für beide

;

nach der Auffassung und Erklärung des Klagegrundes ; schließlich nach
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ihrem Platz im Kreis der Alkibiadesreden, wobei die Beantwortung

einer Frage die der anderen mit beeinflußt.

Allgemein — Höver (191) ausgenommen — ist man davon

abgekommen, or. XV den Charakter einer selbständigen Prozeßrede

abzusprechen : Blaß AB 1
2 S. 496 teilt beide dem gleichen Verfasser

zu — „ist die erste Rede (XIV) von Lysias, so wird es auch die

zweite (XV) sein" : der lysianische Ursprung freilich erscheint Blaß

S. 492 ff. sehr zweifelhaft.

Dieser Frage nach der Echtheit beider Reden widmet N o w a c k

(209) eine Spezialuntersuchung. Auch für andere Untersuchungen

sind die Zusammenstellungen aller Wörter dieser beiden Reden —
ein kleiner Spezialindex zu XIV und XV — vielleicht von Nutzen;

sie erfolgen in drei Gruppen : Wörter, die auch in anderen lysianischen

Reden vorkommen
;
Wörter, die nicht unlysianisch erscheinen, bei Lysias

sonst aber keine Belege finden ; vom lysianischen Sprachgebrauch ab-

weichende Wörter. Im allgemeinen ergibt sich im Wortgebrauch Über-

einstimmung mit Lysias ; die wenigen Besonderheiten können nur bei

anderen Differenzen verstärkend in Betracht kommen. Auch stimmen

die beiden Reden unter sich überein. — Anders in der Syntaxis

verborum. „or. XV laborat nimia subsidiorum rhetoricorum ab-

stinentia". Das ist nicht Zeichen ihrer Echtheit, sondern der

egestas. — Ebenso fällt die Rede auf durch „inopia ornatus et

argumentorum amplitudine\ während der Verfasser der XIV. Rede

alle Schmuckmittel, die Lysias in seinen gesamten Reden verwendet,

in dieser einen im üppigsten Maße gebraucht. — Der XV. Rede

fehlen sodann — das ergibt sich aus einem Vergleich der Vorzüge

und Mängel des Lysias und der Verfasser der beiden Reden unter

Führung des Diou. Halic. — sententiarum brevitas, argumentorum

perspicuitas et -tdavoTTj?, periodorum elegantia, orationis venustas et

suavitas. So wird ein verwerfendes Urteil bei XV dem Verfasser

leicht — nicht so bei XIV. Zwar ist er dem Gefühl nach gleichfalls

von ihrer Uneehtheit überzeugt, doch scheint ihm ein so sicherer

Beweis dafür wie bei XV nicht möglich. Sicher ist jedoch gegen

Blaß festzuhalten, daß die Reden nicht vom gleichen Ver-
fasser stammen!

Ohne Rücksichtnahme auf die Autorschaft der Reden legt sich

R ö h 1 e c k e (281) die Frage vor : „warum hat man denn Alkibiades nicht

nur als dooxi'uotcjTo; »rirsosa;. sondern in erster Linie auch als

Xi-ojv xr
4
v T«;tv angeklagt ?

u
Seine Gegner wollten ihn — so erklärt

R. das — möglichst hart treffen. Aber: in beiden Fällen wäre doch

ilie Strafe dtiuta gewesen — ja nach dem Text von XIV, 9 wäre
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unbefugter Reiterdienst sogar mit o^jisuau geahndet worden! Dem
zweiten Selbsteinwurf tritt Röhlecke mit Thalheim durch Streichung

des Passus entgegen, dem ersten durch Verweis auf die zwei Arten

der dnjiia, die große vollständige, mit der die Ankläger den Alki-

biades belegt wissen wollten, und die teilweise, die den „ungeprüften

Ritter" traf.

Außer Lysias wird Isokrates eine Rede (XVI) beigelegt, die

einen Prozeß des jüngeren Alkibiades betrifft. Isokrates und

Lysias zitieren sich beide wechselseitig. Nowack (196) meint: „Iso-

krates zwar zitiere in seiner später herausgegebenen Rede den Lysias,

Lysias aber habe nicht die isokratische Rede, sondern nur häufig wieder-

holte Äußerungen des jüngeren Alkibiades im Sinn". Dazu bemerkt

Bruns (71) : „indessen ist die Bezugnahme bei beiden gleich deutlich

und läßt nur den Schluß zu : als Isokrates seine Rede veröffentlichte,

nahm er auf das noch nicht veröffentlichte Plaidoyer Bezug, als

Lysias die seine herausgab, lag ihm die isokratische Publikation

vor". Beide Reden aber sind ihm literarische Produktionen. Die

Folge der Ereignisse denkt er sich so: 399/6 Alkibiades spricht gegen

Teisias nach Konzept des Isokrates; 395 Klage des Archestratides:

ein Mitkläger spricht „auf Grund einer von Lysias geschriebenen

Rede. Im Wortlaut kennen wir diese nicht, aber ein Teil von ihr

deckt sich inhaltlich mit §§ 1-22 der XIV. Rede". Während bis

hierher gegen den Vater nur Seitenhiebe fielen, „spielte jetzt Isokrates

den Streit in die Literatur hinüber, und damit tritt der Vater als

das eigentliche Kampfobjekt deutlich hervor". „Isokrates schrieb

das Enkomion auf ihn, Lysias antwortete mit der Invektive gegen

Vater und Sohn." Als solche ist letztere für lysianisch zu nehmen

;

(S. 500) „unter der Voraussetzung", daß sie Gerichtsrede sei, „müßte

sie allerdings die gewichtigsten Bedenken erregen". (Vgl. übrigens

auch zu Isokrates XVI.)

Gleichfalls als nie vor Gericht gehaltene — auch nicht zu

haltende — Buchreden faßt Hoyer (191) alle uns überlieferten

auf Alkibiades bezüglichen Reden*). Wie für Andoc. IV, „das Muster

einer Schulrede", „verfaßt von einem Rhetor oder Sophisten 1
*,

Anekdoten über das Leben des Alkibiades die Hauptsache sind, so

auch für die Gespannrede des Isokrates. Zu dieser aber, einem

rhetorischen Kunststück, einer fingierten Deuterologie, die aber trotz-

dem sehr wohl von Isokrates herrühren kann, ist von der andokideischen

Rede her ein entschiedener Fortschritt zu bemerken. Nicht minder

*) Auch die Frg. (IV Scheibe = V Thalheim) sind beigezogen.
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ist das der Fall für Lys. XIV; XV ist aus ihr entlehnt. — Alle

drei Reden gehören demnach zum fivos sTnSeutixov — „geschicht-

licher Glaube kann ihnen nur bedingungsweise gezollt werden". —
Alle Nachrichten, die wir über den jüngeren Alkibiades haben, er-

scheinen den Anekdoten über den Vater entlehnt oder nachgebildet.

Das legt H. die Folgerung nahe, „daß die Person des gleichnamigen

Sohnes, . . . überhaupt fingiert sei. Der junge Alkibiades der

Komödie ging von der Bühne in die Rhetorenschulen über und hat

dort sicherlich noch weit umfangreicheren Stoff zu Übungsreden ge-

boten, als uns erhalten ist. Ob Alkibiades, der athenische

Staatsmann, Uberhaupt einen gleichnamigen Sohn gehabt, läßt sich

so wenig behaupten wie verneinen".

Den Familienstammbaum des Alkibiades stellt Dittenberger

(269) auf; er unterscheidet vier Männer dieses Namens: die Stamm-

tafel selbst mag eine Übersicht geben:

Alk ib. I. (ca. 550—510)
I-.kr. XVI 2'i.

Kleinias I. Alk ib. II. (geb. um 510»!

» Lynias XIV. 39.

Andw. IV. 34.

l>emogth. XX. 115.

kleiniatt 11. (? 4*i 44.) A "
i o<b. 7i 4*15-408):

Alk. III. der berühmt.. <4.V> 4<HI. KU in las III. (geb. ? 449) \ Klelnias IV.

Alk! IV. (geb. ? 417).

Lysias XIV 39 (zweimaliger Ostrakism.) ist demnach auf den Groß-

vater des berühmten Alkibiades bezogen.

Textkritische Bemerkungen zu or. XIV 16, 31 gibt R. K. Boek-
meijer (6) S. 14 f., zu 2 Matzura (275), zu 25 Naber (282);

zu XV 5 Earle (223).

Für die XVI. Bede vntQ Mavti&iov machen textkritische

Vorschläge Weidner (197) zu 13; Hundeck (224) zu 13, 16,

18; Morgan (218 II. St. vol. III) zu 10; der näml. (230 H. St.

vol. V) zu 6, 7; Nah er (282) zu 5, 7, 18; Naber (278 Mu.
sie) blieb mir noch unbekannt.

Zu XVII (Ör<nooUov adi/.tjtduop) § 5 cf. Naber (282).

Ob die XVIII. Bede (xerra IJohovyov) neQi rtjg dr^evoetog

(tvjv) (EvxQaToiQ) tot Ntxi'ov döekyoi t.riXoyog vollständig ist, wird

bei Blaß AB I
2 S. 523 ff. erörtert. Boekmeijer (6) hat auch

hiezu (§ 7) eine Konjektur gemacht; vorher war ein Vorschlag von

Earle (223) zu § 1 vorgelegt worden. Vgl. Nah er (282) zu 10, 20, 24.
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Die Zeit der XIX, Rede vntQ tvjv IfQiozoyavovg XQ r̂ T(üy

.iQog t6 drjfivoiov bestimmt H. Traut (250) nach dem Vorkommen

eines Diomedes, der Befehlshaber der athenischen Flotte im Hellespont

war, Ol. 98, 1 — 888 als Frühgrenze und nach dem antalkidischen

Frieden als Terminus ante quem auf 388 oder 887. Dann spricht er

über den Gedankengang der Rede nach den gewohnten Gesichtspunkten,

mit Abschweifungen extra causam.

Zum Text von XIX bringen Weidner (197) zu 23, 38, 57,

62; Kocks (199) zum Proöm. 23, 25, 41, 62; Earle (223) zu

25; P. R. Müller (198) zu 18, 21, 51, 62; Thalheim (256) zu

63, 57, 61 ;
Boekmeijer (6 p. 14—17) zu 35; Vogl (265)

zu 50; Nabe r (282) zu 3, 15, 18, 26, 38, 45, 54, 61 Vermutungen

und Erläuterungen.

Plurimum hac de oratione disputatum est
,

sagt Thalheim (edit.

p. XLV) von der XX. Rede IntQ JIoXvoTQatov: die Berichtszeit

hat nur eine Spezialabhandlung gebracht: von Hildebrandt (212).

Gegen eine Auffassung des § 18 (zprpov .... cwxov Xaßovrec), als

ob Polystratos in Abwesenheit verurteilt worden sei, scheinen ihm

§§ 21 und 22 zu sprechen. — Ein zweites Problem betrifft den Zu-

sammenhang des vorliegenden Rechtsfalles (etwa vom Jahr 410)

mit einem früheren. Allgemein verlassen ist die Meinung, die Rede

sei in einem Prozesse ^euSojAapTopieöv *) gehalten: dagegen spricht

schon, daß P. reus, nicht accusator ist. Thalheim denkt an einen

Prozeß dmrjpufrfii weil die auferlegte Buße noch nicht bezahlt ist;

nach H. ist jedoch nicht erwiesen , daß die Strafe noch nicht be-

zahlt ist: zum Teil mit Pohl nimmt Hildebrandt, gestützt auf Aristot.

'Afbjv. iroX. 48 an, „priorem causam in compendiario iudicio

rationum reddendarum actam esse", in dem Prozeß aber, für den die

XX. Rede verfaßt ist, „post sollemne euthynarum iudicium iterum

vpoupijv irepl eoduvwv intendi". Dabei sei die Wahrscheinlichkeit

noch größer, es handle sich in beiden Fällen nicht um das gleiche

Vergehen, sondern um verschiedene.

Wilamowitz A. u. A. II S. 356—367**) untersucht die Rede

in Verbindung mit dem Bericht des Thukydides über die Ereignisse

des Jahres 411 und den „Urkunden" (der roXrrcia cap. 29, 30, 31).

Mit der Wahl zum xataXo^su? war Polystratos zugleich Ratsherr

geworden; während dessen konnte er dazu auch noch cppoopapyo?

in Eretria sein. Er verlor diese Festung und wurde bei der Rechen-

•j Cf. über diese Prozeßart Rentzsch (7*).

**) Cf. auch I S. 101-108.
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schaftsablage zu einer hohen Summe verurteilt, die er, ein reicher

Mann, bezahlen konnte. — Es kommt zu einer zweiten Anklage

(410), bei der eine unbezahlbar hohe Strafsumme beantragt wird :

„aus diesem Prozeß besitzen wir einen Teil der Verteidigungsreden L

unter dem Titel oTzkp noXodtpottou o^jxou xaTaMasco; fanlvfia

(Harpokr.). Ein Sohn führt hier das Wort. Polystratos hat auch

selbst gesprochen; da seine Rede aber verloren ist, wissen wir über

die Verteidigung gegen die eigentliche Anklage nur wenig. Was
wir haben, ist nicht von Lysias geschrieben. Es setzt sich aus zwei

selbständigen Teilen §§ 1—10 und §§ 11 ff., die zwei Sprechern

gehören, zusammen. „Als sie unter den schützenden Namen des

Lysias getreten waren , teilten sie das Schicksal von dessen Reden

;

zu beiden ist jedenfalls der Text nicht in bester Ordnung." So ist

§ 6 hinter -poiöwxs eine größere Lücke, „in der mindestens die

<*PX*1 ^v Kperpta erwähnt war". § 19 ist wohl der Eigenname bei

Verbreitung der Rede durch dvöpi = NN ersetzt worden. — Zu

§ 29 ein Vorschlag II S. 861 Anm. 14.

Weitere kritische Bemerkungen zu §§ 17, 86 von Thalheim (256).

Über den Prozeßfall der XXI. Bede — airoloyia dwQodo^iag

anaqdari^og — , ob Rechenschaftsklage oder diro^pacpr; , sind die

Meinungen geteilt. Gegen Blaß AB I
2 498. der das erstere annimmt,

vgl. Thalheim ed. p. XLV.

Aus § 11 der Rede schließt V o g e 1 (265) „es hätten sich zwölf

Schiffe von Aigospotamoi nach Athen gerettet, während Konon allein

zu Euagoras entkam".

Vorschläge zum Text von P. R. Müller (198) zu 25 ; Thal-
heim (256) zu 23; Nah er (282) zu 3, 5, 8, 16, 18, 20, 24.

Der ebengenannte Vogel (265) versucht aus § 5 der XXII. Bede

xara tiov oito7hüIojv die ursprüngliche Formel des Verhörs zu ge-

winnen, tut aber nach Kroll (BphW 1902 Sp. 774) der Überlieferung

Gewalt an.

Bemerkungen zum Text der Rede werden verdankt Weidner (197)

zu 1, 9, 11; Kocks (199) zu 8; Hundeck (224) zu 2, 15; Thal-
heim (256) zu 11, 12, 17.

I ber die XXIIJ. Btde xcrr« nay*UiD\>o$ ort o<jx r
(
v UXi-zolwU

urteilt Thalheim ed. p. XLVI: tempus incertum est, unter Hinweis

auf Wilamowitz A. u. A. II 368—373. Dieser gibt eine Er-

läuterung der Rede durch kurze Darlegung des Sachverhaltes. In

der Geschichte des attischen Rechtes tritt die Rede als drittes Bei-
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spiel einer zapa-fpa^ neben Isoer. XVIII und Antiph. V. — Löwen-
thal (279) blieb mir unzugänglich.

Zum Text Weidner (197) zu 3; Earle (223) zu 14; Naber
(282) zu 3, 5.

Auch in den Schulausgaben findet man häufig wegen ihres witzigen

Tones und ihrer Anpassung an den Charakter des Sprechenden die

XXIV. Rede vntQ tov advvekov. J. Bruns (71) S. 460 hat, wie

schon A. Boeckh*) und von den Alten Harpokration, die Echtheit

der Rede bezweifelt. Br. stellt für Lysias und seine Zeit die Regel

auf: Der Gegner als Angeklagter wird nur in seinem Typus

charakterisiert ; der Gegner als Kläger wird niemals charakterisiert —
eine Folge des allgemeinen Satzes: nicht von der Sache abschweifen!

Dagegen verfehlt sich (wie X) or. XXIV.: der Sprecher verteidigt

sich, „greift aber den Kläger beständig aufs gröblichste an u
. Zudem

sind diese Insulte völlig inhaltslos. Noch zwei andere Gründe sprechen

für Verwerfung: einmal „die prononcierte Selbstcharakteristik des

Sprechers" ; sodann die Entlehnung der Einleitungsphrase aus or. XVI

;

dort paßt sie, hier nicht.

Gegen Bruns polemisiert — nach einem begeisterten Nachruf

auf den feinsinnigen Lehrer — in den §§ 3—5 seiner Abhandlung

G. Wörpel (263): Auch unsere Rede wie XVI ist bei Gelegenheit

der Dokimasie gehalten. Die §§1 und 2 handeln über die Unordnung

der Rede
,

wogegen Fuhr in seiner Besprechung einfach auf Froh-

bergers Ausgabe verweist. In § 6 vermutet W.
,

Lysias habe die

Verteidigung des Krüppels deswegen übernommen , weil er sein

Parteigenosse war. Die §§ 7—9 beschäftigen sich mit dem sprach-

lichen Ausdruck, dem Gebrauch der gorgianischen Figuren und dem

Satzbau in der Rede.

Textvorschläge zu or. XXIV stammen von Weidner (197) zu

13. 14; Kocks (199) zu 9; Berndt (210) zu 13; Naber (282)

zu 5, 6, 9, 10, 11, 25.

Zu Hede XXV — [d^ov xajaXioeiog] anoloyLa — sind Er-

läuterungen und Konjekturen von Weidner (197) zu 15, 23, 33;

Kocks (199) zu 22: Müller (198) zu 11; Boekmeijer (6,

Lysias p. 14—17) zu 7; Naber (282) zu 11, 13, 24 zu verzeichnen.

E. Schwartz (203) schlägt zu §25 statt KXfiiaÖlvrjv KXei^vTjv

*) Staatshaush. der Ath. I
s S. 309; cf. Thalheim ed. praef. p. XLVI.

— Auch Naber (282) glaubt, XXIV sei nur Übungsrede.
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und statt Ar^o^a'vr^ A^jxo^pavto? vor, der das bei Andoc. I 96 er-

haltene Psephisma einbrachte.

Vgl. auch Wilamowitz A. u. A. II 361 n. 12.

Auch die Reden XXVI *)— XXIX haben in der Berichtszeit

keine eingehendere Behandlung erfahren; ich zitiere zu XXVI 12

Thalheim (256) und Matzura (275^ zu 13, 21 Naher (282);

zu XXVIII 9, 15, 14 Kocks (199), zu 5 Thalheini (256), zu 9, 17

Naher (282).

Um so eingehender befaßte sich Sachse (184) mit der XXX. Rede

/.axa i\txofjaxov. S. hält mit Harpokration die Rede für unlysianisch.

Wenn Lysias eine Rede gegen Nikomachos geschrieben hat, so ist

sie „so sinnlos verändert worden, daß man des Lysias klare, ein-

fache Darstellung nicht mehr erkennt. Aber auf keinen Fall ist in

unserer Rede nur die Tätigkeit eines Epitomators zu erkennen". —
Die Untersuchung betrifft zuerst die Stellung des N. in seiner ersten

Amtsperiode (nach dem Sturz der 400): dvotYporfsi; und voiioÖetat

waren damals in Athen identisch, ihr Amt ist nicht o^psata, sondern

dpxi^ darum rechenschaftspflichtig. — Auch in der zweiten Amts-

periode nach der Rückkehr der Demokraten in die Stadt war N.

dvaYpa<pe rj? oder vou-otHtr,?. —
Nachdem er ein Amt verwaltet, also in der ooxtuacjta bestanden

haben muß, kann sein Vorleben keinen Anstoß mehr gegeben

haben; sein Vater war wahrscheinlich mit dem Bürgerrecht be-

schenkt worden. — Gegen die erste Amtstätigkeit des Nikomachos

aber richten sich drei Vorwürfe: 1. tooc ja&v £v(dv-)£7pacpe, tou? 6s

i^Xetcpe (v6*[aoo?); 2. er blieb 6 Jahre im Amt; 3. er nahm Geld:

von diesen Vergehen „hat das Volk nach Lysias" 1. und 3. „einer

Untersuchung gar nicht gewürdigt" , nur 2. „ist wiederholt Ver-

anlassung zu allerdings erfolglosen Bestrafungen gewesen". „Ein

solches Verfahren ist in Athen undenkbar", jeder Satz der §§ 2

und 3 ist voller Unklarheiten und Widersprüche. — Nicht weniger

verworren erscheint nach Sachses Ausführungen, was wir über die

zweite Amtsperiode und des N. Verfehlungen in ihr erfahren:

hauptsächlich widersprechen sich die §§ 4/5 und 19/22: in den

ersteren handelt es sich um Übergriffe in das Gebiet der Amts-

genossen, in 19/22 um solche in des Nikomachos eigenem Amts-

bereiche. Nach §§ 4/5 wäre die ganze vierjährige Amtszeit un-

*) Von Wilamowitz A. u. A. 1204 Anm. 30 als besonders sykophantisch

bezeichnet.
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gesetzmäßig, nach 19/22 nur die letzten zwei Jahre, die ersten zwei

dagegen vorwurfsfrei. Mit diesen beiden Tatsachengruppen nicht zu

vereinigen ist dann noch § 7. „Eine so unklare und die einfachsten

Gedankenregeln nicht beobachtende Rede" hat nach S. „vor Gericht

irgendwelchen Erfolg nicht erringen können"; er „billigt also

Schoemanns Ansicht, daß die Rede gar nicht vor Gericht gehalten

ist". Die Frage, ob sie eine Schmähschrift gegen N. ist, läßt er offen.

Um die Rede, die als Hauptrede nicht zu denken ist, aber auch

als Deuterologie „zu unklar und unsinnig" erscheint, doch für Lysias

zu retten, wollte man sie als Epitome ansehen : dagegen spricht aber

neben dem ganzen Inhalt auch die Form. Ihre Mangelhaftigkeit

ergibt sich besonders aus der Gegenüberstellung*) der Nikomachos-

rede mit echt lysianischen und aus der Untersuchung der ungenügenden

Disposition.

An Bemerkungen zum Text der or. XXX sind zu verzeichnen

die von Weidner (197) zu 6; Kocks (199) zu 9, 23ff.;

Hundeck (224) zu 6, 7; Earle (223) zu 24; Boekmeijer (6)

zu 6, 10; Thalheim (256) zu 9**); Naber (282) zu 20, 29.

Scheibes Verwerfung der XXXI. Rede Aata 0iX(ovog wurde

neuerdings von Büchle (232) wiederholt. Die Rede enthält drei

Erzählungen (I.). Die erste zeiht den Philo der Parteilosigkeit : ihr

mangelt die Rücksichtnahme auf bestimmte Ereignisse und Zeiten,

sie ist farblos und nicht individuell. Die zweite bezieht sich auf die

Beraubung der alten Bürger durch Ph. : auch sie erhält das Prädikat

leblos. Die dritte endlich soll dem Angeklagten die Nichterfüllung

der notwendigen Pflichten vorwerfen; auch hiebei hören wir von Ph.

selbst gar nichts. „So steht B. nicht an zu behaupten, daß die Art,

wie in dieser Rede die Tatsachen erzählt oder behandelt werden,

mit Lysias' Kunst nicht übereinstimmt." — Allerhand Ausstellungen

sind an der „Gliederung" (II.) der Rede zu machen; sie versäumtes,

sich auf einschlägige Gesetze zu stützen, bringt dafür vielmehr all-

gemeine Erörterungen (III.): „das alles spricht jedoch noch nicht

gegen Lysias". — Einzelne auffällige Erscheinungen, davon 34

im IV. Abschnitt zusammengestellt , wie man sie sich etwa beim

Lesen zuweilen anstreicht, führen den Autor zu dem Schlüsse: es

*) In Ergänzung von Blaß AB I
8 S. 468 und Schultze (cf. Hüttner,

Ber. 1885 S. 26) vor allem

XXX, 1 XIV 24 XXX, 27 ... . XIV 23

23/24 . . . XXVII 7, 5 26 .... XIV 25

29 ... . XXVI 11 26 ... • XIV 41

**) Cf. zu XXX, 19 auch Ziebarth (244) 8. 27.
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mangelt „des Lysias vielgerühmte Kunst der naturwahren Charakter-

schilderung"
,

„dagegen sind alle rhetorischen Mittel fast

bis zum Ekel übertrieben
44

. „ Diese Häufung alles Technischen weist

auf den Ursprung der Rede hin"; „sie ist ... . eine Übungsrede,

aber aus wirklichen lysianischen Flicken meist nicht immer glücklich

zusammengesetzt" *).

Auch Vogel (265) S. 46—54 verwirft die Rede. Sie ist ihm

eine Schultibung aus jüngerer Zeit; daher sind auch die geschicht-

lichen Personen nicht greifbar, die Zeitverhältnisse unklar geschildert.

Besonders nimmt V. Anstoß an den zahlreichen und gesuchten Wort-

spielereien, den vielen Gemeinplätzen und Sentenzen, den schablonen-

haften Übergängen. Ebenso verraten den Fälscher Euphemismen, die

durch ifloucma nicht mehr zu entschuldigen sind, lexikalische und

grammatische Unterschiede von Lysias (Gebrauch von av
,

irspt mit

Acc.
,

pronom. demonstr. stellvertretend für Verbalausdruck, sub-

stantivierter Infinit, nach Praepos.), schließlich logische Mängel im

einzelnen und im Aufbau.

Cf. außerdem zum Text der Rede Weidner (19?) zu 9, 32,

6; Kocks (199) zu 24, :J1; Hundeck (224) zu 24, 26; Thal-
heim (256) zu 26: Fuhr WklPh XV = 1898 Sp. 398 f.

zu 34; Naber (282) zu 17, 18, 31.

Zur XXXII. Rede xara Jioyefroiog sind TextVerbesserungs-

vorschläge von Wilamowitz (257) zu 7, 5, 20, von Thal he im

(256) zu 3, 13 und von Naber (282) zu 18, 16 zu verzeichnen.

Der
y

OXvft7Tiax6g, die XXXIII. Rede, hat in der Berichtszeit keine

eigene Behandlung erfahren, abgesehen von der Neuherausgabe der

Werke des Dionys. Hai. durch Usener und Radermacher.

Zu § 4 vgl. Thalheim (256).

Eine französische Ausgabe des dionysianischen Urteils über Lysias

von Desrousseaux und M. Egger hat H. Weil (213) veranlaßt, Gedanken-

gang und Hauptinhalt der XXXIV. Rede über die Aufrechterhaltung der

Demokratie (nEQi tov /uty %ataXToai ttjv naxqiov nolizEiavlAdrprfli)

darzulegen. Dionys, selbst zweifelt, ob er die Rede für wirklich vor

dem Volk gehalten oder als Flugschrift auffassen soll. Weil erscheint

es für die Auffassung vor allem wichtig, daß der Redner vor den

„Grundbesitzern" (propriötairs) spricht und diesen darlegt, daß es

ihr eigener Vorteil sei, die Demokratie voll herzustellen. Alles ist

*) Von der Schullektüre schließt er die Rede aus.
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dementsprechend auf das eigene Interesse der Zuhörer berechnet,

keine Rede von Gerechtigkeit oder anderen Idealmotiven.

Ähnlich urteilt Wilamowitz A. u. A. II 225, der die Rede

als Volksrede einer bestimmten Person in den Mund legt: das Volk

aber waren die nu^u-crca irapexovTE£ , wie in der XII. Rede. Vor

die Nomotheten hatte die Rede E. Schwartz verwiesen RhMPh
XLIV — 1889 S. 625.

Den Erotikos, der in Piatons Phaedros als lysianisches Werk
eingelegt ist, hat v. Her werden in seine Ausgabe aufgenommen,

Holmes in seinen Index verarbeitet , während er bei Thal-
heim fehlt.

Gegentiber E. Norden (Minuc. Felix 1897 S. 27) und F. Thiele

(Hermes XXXVI = 1901 S. 268), die gelegentlich den lysianischen

Ursprung des Erotikos geleugnet haben auf Grund der Überzeugung, so

sicher wie uädoc und in Protagoras und Symposion sei auch die

Liebesrede ein Werk der nachahmenden Kunst Piatons, betont Vahlen

(274) zunächst den großen Unterschied in der Komposition dieser Werke

und des Phaedros. Letzterer ist kein erzähltes, sondern ein dramatisches

Gespräch. „Der Plan des Dialogs kann nach V. nicht bestehen

mit der Annahme, der X670? des Lysias sei eine Parodie oder eine

Karikatur von Piatons Hand." Im Theaitetos wird ausdrücklich be-

tont, es seien „Aufzeichnungen", was vorgelesen wird. — Ein festes

Urteil jedoch ist nur zu gewinnen aus der Prüfung „der Art und

Qualität der vorgelesenen Rede des Lysias an sich und in ihrem

Verhältnis zu seiner sonstigen Schriftstellerei", und „der Anwendung,

die Plato von dem Vorgelesenen macht". „Durch Zeugnis steht fest,

daß Lysias in seiner früheren Periode .... auch £pumxotS? verfaßt

hat." Wie überhaupt den geschickten Sachwalter die Verteidigung der

schlechteren Sache reizen mochte, so hier den Lysias das Thema,
die Vorzüge der Hingabe an den Nichtverliebten zu empfehlen. Die

Argumente sind nicht zahlreich, aber eindringlich. Die Ordnung
ist nicht von innerer Notwendigkeit eingegeben und Wiederholungen

ausschließend. Die Darstellung ist klar, sogar fast eintönig, und

dem Zweck angemessen. Man muß also ohne Furcht für den Ruhm
des Lysias seine Arbeit darin erkennen. Proben lysianischer Stellen,

die sich unserer Rede vergleichen lassen, sollen zeigen, „daß der

so wie er ist, von Lysias nach seiner ganzen Stilweise ge-

schrieben sein konnte. Daß er ihn wirklich geschrieben hat, erweist

der Gebrauch, den Plato von demselben macht". Sokrates' Rede

überbietet die lysianische an Beredsamkeit; aber die lysianische ist

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXIII. (1907. 1.) 7
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nicht schlecht. Die Kritik an der Rede des Lysias ist scharf, fast

beleidigend; aber sie ist ungerecht, weil von dem Redner verlangt

wird, was dieser als wirkungslos von sich weisen würde. —

Nicht nur Lysias wurde von Piaton angezogen, sondern auch

umgekehrt: Aristid. Rhet. 46 p. 407 Dindorf schreibt: Austa;

rUflfaova ao^itJTTjV xaXeT xal -aXtv Afoxmjv; „diese letztere Angabe

bezieht sich auf die Rede gegen Aischines, Fragment I, 5. (Wo . .

Lysias Piatons gedacht habe, läßt sich nicht sagen.) .... Jedenfalls

muß das Wort unter die Fragmente aufgenommen werden", so Fuhr

BphW XXII = 1902 Sp. 647 (so auch schon Hölscher p. 127) —
Bruns (71) S. 464 verwirft diese Rede gegen den Sokratiker

Aischines: „sie stellt den Aischines direkt als Lumpen hin; das ist aus

der lysianischen Zeit unmöglich; in demosthenischer Zeit würde der

Ton keinen Anstoß erregen". Mit Welcker ist die Rede für ein

literarisches Pasquill zu halten. —
Noch auf ein weiteres Fragmentchen weist Fuhr hin WklPh

XV s« 1898 Sp. 394—9: izl v(j>v dv-rl xoO f,juv aov tc5 t Trapde

Auata: Miller mölanges p. 122 = Reitzenstein, Geschichte der griech.

Etymologica S. 292.

Zu Frg. V (Thalheim) cf. Hoyer (191) und oben S. 89.

Nach Mötsch mann (283) hat Lysias zufolge der Scholiasten-

notiz RhG IV 352, 5— 11 W in einer rcapaaxeoai betitelten Schrift

die typischen Charaktereigenschaften größerer Menschenklassen nieder-

gelegt.

Es ist leicht verstandlich, daß ein Text, der im wesentlichen auf

einer einzigen Hs. (X) beruht, zur Konjekturalkritik einlädt; dieser

Beiträge ist — mit zwei Ausnahmen — bei den einzelnen Reden

Erwähnung getan*). Zusammenfassend nenne ich hier

Thal he im 1900 (256): Diese Arbeiten sind auch Thalheini

bekannt gewesen und in seiner Ausgabe ausgenutzt **), indirekt viel-

*) Ich erinnere nochmals an die Nachlese aus dem cod. X durch

Pcrtz-Reuß (225) und dazu Fuhr (283), sowie an die Ausnutzung der

Leydencr Marginalnoten durch Erdmann (214).

**) Vgl. hier das Literaturverzeichnis p. IX—XII.

Kocks 1888 (199),

Damstc* 1888 (194),

Weidner 1888 (197),

Nauck 1889 (202),

Haeberlin 1890 (208),

Müller 189G (240),

II und eck 1893 (224),

Vollgraff 1899 (251),
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leicht auch Morgan 1892 und 1894 (218 u. 230) durch dessen

Ausgabe 1895 (cf. Thalheim praef. ed. p. VIII)*).

Nicht berücksichtigt scheinen in Thalheims Ausgabe zu sein oder

erst später erschienen sind : Müll er 1888 (198) zu XXI; Schliack

1888 (195) zu XIII; Berndt 1891 (210) zu XXIV; Kütten 1894

(231) zu XIII; H. Schenkl 1896 (239) zu I; Hude 1898 (247)

zu XII; Wilamowitz 1900 (257) zu XXXII; Dittenberger

1902 (269) zu XIII; ferner Earle 1893 (223) zu den Reden XV,

XVIII, XIX, XX11I, XXX, Boekmeijer 1893 (6) zu XIV, XVIII,

XIX, XXV (dieser zitiert im Apparat zu or. XXX, 6), Naber (282)

zu fast sämtlichen Reden. — In diesen Abschnitt gehören auch die

bei den einzelnen Reden von mir noch nicht verzeichneten Arbeiten

von van H e rw erd e n 1897 (243) und Polack(264). Herwerdens

Lysiaca sind als Vorläufer seiner neuen Ausgabe (1899) anzusehen;

nur die Reden V, XI, XVII, XXXII bleiben ohne kritische oder

exegetische Bemerkungen. — Polack knüpft ausdrücklich an das Er-

scheinen der beiden Ausgaben von Herwerden und Thalheim an

;

bereits durch drei Bände (1901 - 3) der Mnemosyne ergießen sich die

Fluten seiner kritischen Beiträge zu den lysianischen Reden; und

doch ist P. nach ca. 77 Seiten erst bei or. XII angelangt; allerdings

hat er nur die V. Rede, bis jetzt wenigstens, unberührt gelassen**).

Einen brauchbaren***) Index zu Lysias haben wir in der

Berichtszeit von Holmes (238) erhalten. Zu den Reden gegen

Kratosthenes und Agoratos gibt die Ausgabe von Mills (253) einen

solchen. Einem Index zu XIV und XV kommt das 1. Kapitel von

Nowacks Abhandlung (209) nahezu gleich.

Ein Beitrag zur lysianischen Syntax ist das Programm von

Matzura (275), das auf der Grundlage von Thalheims Ausgabe die

Konsekutiv- und Finalsätze verzeichuet und gruppiert. M. bemerkt

sogleich selbst , daß Thalheim die selbständigen und abhängigen

Konsekutiv- (w3-£-) Sätze nicht nach einem festen Prinzip geschieden

habe. Indem M. die sämtlichen 230 Fälle in zwei Gruppen teilt:

A w3-s cum verbo tinito, B o>ais cum infinit., findet er für den

Gebrauch der beiden Konstruktionen folgende Regeln: A ist vor-

wiegend, wenn kein Korrelativum im Hauptsatz steht ; B überwiegt,

wenn der »oTcs-Satz abhängig ist von einem Verbum des Könnens

oder Bewirkens oder entsprechenden Adjektiven oder einem Infinitiv
;

*) Im Apparat allerdings habe ich M. nicht verzeichnet gefunden.

**) Durch Nennung dieser Heden glaube ich mich bei den anderen der

jedesmaligen Erwähnung Herwerdens und Polacks überhoben.

***) Vgl. jedoch Kührs Rez.
7*
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nach dem Optativ der innerlichen Abhängigkeit ist nur diese Kon-

struktion B verwendet. A und B finden sich gleichmäßig, wenn im

übergeordneten Satz ein Korrelativum steht, oder wenn der über-

geordnete Satz negativ oder selbst schon abhängig ist. Im ganzen

steht der Modus der Aussagesätze in 155, der Infinitiv in 75 Fällen.

Die Finalsätze sind geschieden in solche mit ?va, Tva \lt
I}

fir], <J>?

und solche mit Sic«»?. Da sich nach einem historischen Tempus bei

Lysias 29 Finalsätze mit optat., 26 mit coni. finden, so gilt für diesen

Redner die allgemeine Regel nicht, daß in Finalsätzen g e w ö h n 1 i c h

der Optativ stehe, wenn sie von Nebenzeiten abhängig sind.

Die rhetorische Kunst des Lysias findet vielfache Behandlung

in den S. 7 ff. aufgezählten allgemeinen Schriften zu den Rednern.

Hier ist zunächst eine Abhandlung und eine kurze Notiz zu erwähnen,

die von dem speziell lysianischen Vorzug der Ethopoiia handeln.

Devries (219) definiert Ethopoiia als dramatische Zeichnung des

Charakters, speziell der Persönlichkeit des Klienten, für den eine

Rede verfaßt ist ; er erläutert den Begriff rfioz näher und stellt der

7rpo(J<o~07roua, etötoXoitouoc und besonders dem TTpercov als dem weiteren

Begriff die nur den Charakter des Sprechers betreffende rfionoii* ent-

gegen. Der Wert dieser „Figur" war natürlich wegen ihres Reizes

für die praktische Beredsamkeit namentlich Athens sehr groß: Lysias

hat ihn ausgenutzt; ihr Einfluß macht sich auch in seinem Stil

geltend, vor allem im Schmuck der Rede. Ein auffallendes Beispiel

hiefür ist die in eigener Sache gehaltene or. XII.

Sechs Typen von Männercharakteren werden von D. unterschieden,

ihre Züge prägen sich in Gedanken, Sprache und Komposition der

einschlägigen Reden aus. Dieselben sind : 1. Der patriotische Mann —
er ist cptXotijio? im guten Sinne — , oft von Lysias mit Grund und

Erfolg bei den Richtern gezeichnet, Muster ist Mantitheos (or. XVI)

;

hiezu Personen aus den Reden*) VII, XVI, XVII, XIX, XXI, XXV,
XXVI, XXXI. 2. Der bescheidene Bürger, z. B. Euphiletos der

I. Rede und Gestalten aus XIII , XXXII ; dazu in Parallele solche

aus VII, XVI, XIX, XXI. 3. Der gescheite, sarkastische Mann (the

clever man) in drei Variationen der Reden X, XXIV, XXX. 4. Der

Mann niedriger Herkunft: orr. XIII, XXIII, XXX und I, XXIV.

5. Der unsittliche Mann : orr. I, III, IV. 6. Der junge Mann : orr.

XVIII, XVI, XIX. — Beigefügt ist ein Abschnitt über die Frauen-

*) Nur die echten Gerichtsreden sind herangezogen, davon I, XVI,

XXIV besonders studiert, III, IV, VII, X, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIII,

XXV, XXVI, XXXI, XXXII mehr zur Bestätigung benutzt.
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typen: die L Rede bringt vier verschiedene Charaktere von Frauen*) —
alle unsympathisch (unsavourv); mit der Schilderung der edlen Mutter

der XXXII. Rede schließt die Abhandlung.

Mit Rücksicht auf Devries hat dann Morgan in seiner Ausgabe

die T^oroito stark betont. Nach Formans (24t) Nachweisen

ist sie auch an kleinen Hilfsmitteln zu erkennen, z. B. in der

XXIV. Rede an der Stellung von ira?. Nur in dieser Rede findet

sich die 'Wortfolge: nomen (pronomen) + verbum -f ra?; so ist

T
4
0oroua daraus offensichtlich §§ 13, 14, 19. 21, 27.

Hierzu ist zu vergleichen J. Bruns (71) bes. S. 428—524, der

individuelle oder persönliche und typische Charakterisierung (s. oben

S. 93) scharf scheidet**) und diese Scheidung auch zur Grundlage

der höheren Kritik nimmt (oben S. 85, 93, 98); ähnlich Mo t Sell-

in an n (283), der jedoch außer in or. XIV und frg. I nirgends über

das Typische hinausgehende Charaktere findet und so auch X (S. 28 9)

und XXIV (S. 47 ff.) für echt erklärt.

Was die Beziehungen des Lysias und seiner Werke zu anderen

Autoren anlangt, so ist hier einmal Hirzeis (192) Untersuchung

über des Redners Verhältnis zu Polykrates im Sokratesprozeß zu

nennen ***). Die Rede, gegen welche sich Libanios in seiner Verteidigung:

des Sokrates (gleichfalls einer fingierten Gerichtsrede) wendet, kann

keine andere sein, als die des Polykrates, die dieser dem Anytos in

den Mund gelegt hatte; denn „von dieser Rede eine Anklageschritt

zu unterscheiden , die Polykrates in eigenem Namen gegen Sokrates

richtete, liegt gar kein Grund vor" ; und das, „was uns von anderer

Seite über die Rede des Polykrates bekannt wird, stimmt überein

mit dem , was wir uns aus der Verteidigung des Libanios in betreff

der hierin berücksichtigten Anklagerede entnehmen können". Es ist

von vorneherein wahrscheinlich, daß auch zur Verteidigung Libanios

ältere Vorlagen genommen hat: vieles geht auf Piaton und Xenophon

zurück, einiges aber auch auf andere Quellen, vor allem auf des

Lysias Rede gegen Polykrates f ):

1. Schol. z. Plato S. 330 Bekker — Liban. S. 11, 7. 10, 2.

2. „ codd BD z. Arist. p. 819, 85 ff. Dind.
|
Liban. S. 36, 5

Or. Att. Baiter Sauppe II, 204 (cf. Schol. > und

C Dind. p. 320, 23.) J
S. 37, 3 u. 8.

*) Dazu das schreiende Kind.

**) Bruns selbst spricht über den Unterschied der persönlichen

Charakteristik von der Ethopoiia S. 433.

Cf. R. Hirzel, der Dialog. Ein literarhistorischer Versuch. 1. Teil

S. 142 u. bes. Note 1.

f) ürep ücoxpaTou; rpö; llc/.jxpcl-njv cf. Blaß AB I* S. 351.
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Kein Grund ist vorhanden, zwischen einer Rede des Lysias,

die Sokrates vor Gericht halten sollte, und einer mehrere Jahre nach

seinem Tod verfaßten Verteidigungsschrift zu unterscheiden. Lysias

hat eben auch an der Fiktion einer Gerichtsrede festgehalten*).

In der Absicht, an der „Tradition über die Ereignisse von der

Schlacht bei Aigospotamoi bis zur Einsetzung der Dreißig in Athen"

konsequente und methodische Geschichtsbehandlung zu zeigen, stellt

Schwärt z (203) Xenoph. Hell. II 2, 10—3, 11 in Parallele mit

Lysias XII 62—78 und XIII 5—35. Sein Resultat faßt er selbst

dahin zusammen: „Lysias kennt nur e i n e Sendung des Theramenes".

Hiefür (cf. XII 69 , XIII 9) wie bei den Volksversammlungen vor

und nach der Kapitulation der Stadt (cf. XII 71) lag es im ad-

vokatischen Interesse des Lysias, den Theramenes möglichst schwarz

zu malen. „Xenophon hält beide (Sendungen) genau auseinander,

gibt auch ausdrücklich seine Quelle an, um die Zuverlässigkeit seiner

Angaben zu erhärten. Lysias erzählt vom Widerspruch, den Strom-

bichides und andere gleich bei Theramenes' Rückkehr gegen den

von ihm mitgebrachten Frieden erhoben: Xenophon berichtet, daß

viel Volkes die Gesandten mit Freuden begrüßt hätte. Lysias ver-

breitet über die Zeit der Ekklesie, die den Frieden beschloß, ab-

sichtlich Unklarheit: Xenophon gibt ausdrücklich an, daß sie am

Tage nach der Rückkehr der Gesandten stattfand. Nach Lysias

vertraten die Gegner des Friedens die Demokratie: durch Xenophon

wissen wir, daß sie stark in der Minorität blieben. Lysias Be-

schuldigung, daß Theramenes die Beratung über die Volksversammlung

hinausgeschoben habe , wird durch Xenophons Zeitbestimmung hin-

fällig. Sollte das alles Zufall sein? Sollte sich die Vermutung ganz

abweisen lassen, daß Xenophon seine Darstellung absichtlich so ein-

richtete, um der Verfälschung der Tradition entgegen zu treten,

welche infolge der beiden Reden des Lysias immer mehr um sich zu

greifen drohte ?"

Freilich ist Blaß AB III, 2 2 S. 372 anderer Meinung. Er

mißtraut lieber der Quelle des Xenophon als dem zeitgenössischen

Lysias, der „sich geradezu auf das Mitwissen der Richter beruft".

Über Zutts (163) Untersuchungen über das Verhältnis der Rede

xat' 'Avooxtoou ( VI.) zur andokideischen Mysterienrede und Wolffs (235)

*) Hir/.el vermutet, neben des Lysias Apologie und Xenoph. Memor.

sei — durch des Polykr. Angriff hervorgerufen — wohl die Anytosepisode des

Menon (Plato 90 An".) zu stellen, während Piatons Apologie, weil schon

früher verfaßt, dieser Gruppe nicht beizuzählen ist.
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Dissertation über die Beziehungen des Epitaphios zum Panegyrikos

des Isokrates ist oben S. Gl bzw. 81 und 79 berichtet.

Zum Fortleben von Pseudolys. Epitaphios vgl. neuestens

X. Hürth, de Gregorii Nazianzeni orationibus funebribus. Straß-

burg 1907 (= Diss. Argentor. XII 1), bes. p. 5, 9 ff , 13.

Literaturberichte zu Lysias liegen vor von E. Albrecht in den

Jahresberichten des Berl. philol. Vereins XIV = 1888 S. 162—216,

XV == 1889 S. 307—318, XVIII = 1892 S. 157—161.

Den Herren Prof. Dr. D r e r u p , München, und Koll. Schreiner,
Straubing, bin ich für freundliche Hilfe zu vielem Dank verpflichtet.
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Jahresbericht über die griechischen Lyriker (mit Ausnahme

Pindars), die Bukoliker, die Anthologia Palatina und die

Epigrammsammlungen für 1898—1905.

Von

J. Sitzler in Freiburg i. Br.

Von den Arbeiten aus dem Jahre 1898 werden hier alle berück-

sichtigt, die im vorigen Jahresbericht keine Erwähnung mehr finden

konnten, von denen aus dem Jahre 1905 dagegen nur die, welche

dem Ref. zugänglich waren.

A. Arbeiten, die sich auf das ganze Gebiet erstrecken.

Unter diesen ist an erster Stelle

U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Die Textgeschichte

der griechischen Lyriker. Abb. der kgl. Gesellsch. der

Wissenschaften zu Güttingen. Philol.-hist. kl. N.F. Bd. IV, Nr. 3.

Berlin, 1900,

zu nennen; denn wenn sich diese Untersuchungen auch der Haupt-

sache nach auf die Meliker beziehen, so werden doch besonders in

den Exkursen auch die elegischen und iambischen Dichter berührt.

Der Verfasser beginnt damit, die schon früher von ihm aus-

gesprochene Behauptung, daß der sogen. Kanon der neun Lyriker

keine Auswahl, sondern den ganzen zur Zeit seiner Entstehung noch

vorhandenen Bestand an griechischen Lyrikern darstelle, zu beweisen.

Zunächst beruft er sich auf das Epigramm Anth. Pal. IX, 184, wo

es nach namentlicher Aufführung der neun Lyriker V. 9 f. heißt:

fXaxe TraofTj? dpyr
t
v oi Xoptxr,? xal ~spa? iar.daaxE. Diese Worte um-

schreibt er mit sGpsxs xal dTsXeiaxjats und folgert daraus: r also sind

sie keine Auswahl, sondern die Lyriker alle". Eine solche Er-

klärung könute man sich gefallen lassen . wenn die hier genannten

Dichter auch sonst als »»Sosiotl xal TEXeicuTai rr
t ; Xuptxr,; bezeichnet

würden; so aber wird man sie bei dem Epigrammatiker, den Wila-
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mowitz „um 100 v. Chr. mit weitem Spielraum auf und ab u
ansetzt,

nicht für richtig halten. Die genannten neun Dichter gelten sonst

als die tüchtigsten Vertreter der gesamten Lyrik . und dasselbe be-

sagen auch die angeführten Worte des Epigramms; denn apyyjv xat

Tziprxz ist polare Ausdrucksweise für ih oXov. die sich auch sonst

findet, vgl. z. B. Find. P. X, 10 t&oc dp/ct te. Scythin. 1 (Dielst

Wird so die Auffassung des Kanons als einer Auswahl durch

dieses Gedicht bestätigt, so spricht dafür auch die Analogie der

Kanones in den anderen Literaturgattungen, vgl. darüber den ersten

Exkurs, ferner die Königsberger Diss. von 0. Kröhnert, Canonesne

poetarum scriptorum artiticum per antiquitatem fuerunt ? 1897 und

L. Radermacher, Rhein. Museum 1902, S. 140 f. Nur darf man

nicht glauben, daß die alexandrinischen Gelehrten damit etwas ganz

Neues geschaffen haben; sie fußten auch hier, wie in allem anderen,

auf der gelehrten Arbeit der früheren Zeit, die sie weiterführten und

in ihren Ergebnissen feststellten, so wie von ihnen wieder die perga-

menischen und römischen Gelehrten abhingen. Auch muß man sich

hüten, was W., wie mir scheint, nicht getan hat, die als die be-

zeichnendsten Vertreter der einzelnen Literaturgattungen ausgewählten

Dichter und Schriftsteller mit den Ttpctrr^asvoi zu identifizieren; die

alten Gelehrten beschäftigten sich auch mit solchen, die nicht in die

Kanones aufgenommen waren, ebenso wie es anderseits vorkommen

konnte , daß ein im Kanon stehender einer besonderen wissenschaft-

lichen Arbeit nicht bedurfte. Was insbesondere die Lyriker betrifft,

so zeigt die Siebenzahl bei Hygin und die Vierzahl bei Dionysios

und Quintilian, auf die W. selbst hinweist, daß Auswahlen aus ihnen

getroffen wurden.

Um die Richtigkeit seiner Ansicht über den Kanon der Lyriker

zu bekräftigen, wirft W. die Frage auf, wer davon ausgeschlossen

sei. Darauf könnte man mit der Gegenfrage antworten, ob er bei

dem Zustand unserer Überlieferung sich getraue, bis ins einzelne

genau anzugeben, was den Alexandrinern von der früheren Literatur

bekannt gewesen sei. Und doch sind auch so Namen und Fragmente

mancher Lyriker auf uns gekommen, die nicht in den Kanon auf-

genommen waren. Nach W. sind dies entweder Fälschungen oder

Zitate, die sich in anderen Werken fanden und von da übernommen

wurden. Aber von Korinna muß er zugeben , daß sie später von

einigen als zehnte zu den neun Lyrikern hinzugefügt worden sei.

Freilich bezeichnet er es als „bare Gedankenlosigkeit", zu glauben,

daß sie ihres poetischen Wertes wegen ausgewählt worden sei.

Worauf er aber dieses Urteil gründet, sagt er nicht ; die Überlieferung
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wenigstens läßt Korinna den Sieg über Pindar davontragen, und

die wenigen Fragmente, die wir besitzen, genügen nicht, ihr zu

widersprechen. Aber auch wo wir in der Lage sind, selbständig

urteilen zu können, wie z. B. bei Bakchylides, müssen wir neben

unserem Urteil das der Alten berücksichtigen, wenn wir den Dichtern

und Schriftstellern jener Zeit gerecht werden wollen. Ich kann

daher auch das wegwerfende Urteil des Verfassers über Bakchylides

nicht teilen, den doch ein Hieron dem Simonides und Pindar vorzog,

um sich von ihm verherrlichen zu lassen.

Die Folgen, welche die Aufstellung des Kanons, den ich auf

Grund der angeführten Erwägungen auch ferner als eine Auswahl be-

trachte, für die Erhaltung und Überlieferung der darin aufgenommenen

Lyriker hatte, setzt W. klar auseinander. Er betont mit Recht, daß

die Zuweisungen von Gedichten an einzelne Dichter durch die

Alexandriner im allgemeinen Glauben verdienen, und hätte dies auch

bei Alkman und Anakreon nicht bezweifeln sollen; denn wenn diese

jetzt die einzigen Vertreter der lakonischen und ionischen Lieder-

dichtung sind, so erklärt sich dies aus ihrer Überlegenheit über die

anderen und der auf Grund davon erfolgten Aufnahme in den Kanon

zur Genüge, berechtigt aber nicht dazu, sie mit W. für Kollektiva

zu halten, unter deren Namen der gesamte Nachlaß der lakonischen

und ionischen Liederdichtung auf uns gekommen sei; gegen diese

Annahme spricht auch die einheitliche und gleichmäßige Beschaffen-

heit der erhaltenen Fragmente. Den gleichen Vorgang sehen wir

bei Sappho, von deren Nebenbuhlerinnen sich auch nichts erhalten

hat. Ja , selbst hinsichtlich der Epigramme kann ich die Ansicht

des Verfassers nicht teilen, daß nämlich keine Möglichkeit abzusehen

sei , wie sich die Tradition des Ursprungs bei so gleichgültigen

Stiftungen erhalten sollte; denn meiner Überzeugung nach wurden diese

von ihren Verfassern ebenso aufbewahrt wie die anderen Gedichte

und erhielten sich demnach auch auf die gleiche Weise wie diese.

Besonders gilt dies von Simonides.

Hinsichtlich der Sprachform kann ich W. fast Uberall beistimmen

;

nur glaube ich nicht, daß Stesichoros und Ibykos ihre heimische

Rede mit epischen Bestandteilen aus Homer und Äolismen versetzt

haben, sondern gerade umgekehrt die epische Sprache mit Dorismen,

Ibykos auch mit Äolismen; denn sonst wäre der Gesamteindruck

ihrer Sprache nicht der epische. Die Psilose bei den Äoliern durch-

zuführen, bei Anakreon aber nicht, hält \V. für inkonsequent; meiner

Meinung nach darf man hierin so wenig wie in der Akzentuation und

in betreff des Digammas von der Überlieferung der Grammatiker ab-
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weichen, die gewiß ihre Gründe für ihr Verfahren hatten, wenn wir

sie auch nicht mehr kennen.

Auf Einzelheiten werde ich im Laufe des Berichtes bei Be-

sprechung der einzelnen Dichter zurückkommen, und dort werden

auch die Exkurse , soweit sie die Lyriker betreffen
,

entsprechende

Berücksichtigung finden.

Eine Auswahl aus dem ganzen Gebiete gibt

Fr. Bücherei-, Anthologie aus den griechischen
Lyrikern. Gotha 1904,

zunächt zwar für den Schulgebrauch bestimmt, aber wegen der neuen

Konjekturen des Verfassers und besonders H. Stadtmüllers auch hier

zu nennen. Darin sind die bedeutendsten Elegiker, Jambographen

und Meliker mit ihren wichtigsten auf uns gekommenen Gedichten

oder Fragmenten vertreten, auch Bakchylides und Pindar, außerdem

Epigramme, Volkslieder, Skolien und Anakreonteen.

Mit der Grammatik der Lyriker beschäftigen sich

1 . J. A. S c o 1 1 , III. Additional notes on the vocative.

Am. Journ. of Philol. XXVI, S. 32 f.

2. A. Fuchs, Die Temporalsätze mit den Kon-
junktionen „bis" und „so lange bis". Beitr. z. hist. Synt.

der griech. Sprache, hrsg. von M. Schanz Heft 14. Würz-

burg 1902.

Scott stellt auf Grund des gesamten bei den Lyrikern vor-

liegenden Materials fest, daß der Vokativ auch bei diesen gewöhnlich

ohne die Interjektion o> gebraucht wird ; wo die Interjektion hinzu-

gefügt wird , ist eine besondere Wirkung beabsichtigt , wie der Aus-

druck der Vertraulichkeit, der Ungeduld, der Erregung. Daher findet

sich der Vokativ mit to besonders bei Alkäos , Anakreon , in den

Skolien und in den Volksliedern. Bemerkenswert ist, daß bei Theognis

im ersten Teil der Vokativ 123 mal ohne und nur 5 mal mit co, im

zweiten Teil dagegen 7 mal ohne und 17 mal mit u> steht.

Fuchs behandelt im dritten Kapitel seiner Untersuchungen die

lyrischen Dichter. Bei diesen finden sich an neuen Konjunktionen

ssxe Archiloch. 14 und uixf" °& Philox. 2, 2; hinsichtlich der

Tempora und Modi bieten sie nichts Bemerkenswertes. Da o?pa nie

av oder xe bei sich hat, so ist dies auch Theog. 252 zu streichen.

Zu vergleichen ist auch die tüchtige Arbeit von

E. Kemmer, Die polare Ausdrucks weise in der

griechischen Literatur. Beitr. z. hist. Synt. d. griech.

Sprache, hrsg. von M. Schanz. Heft 15. Würzburg 1903.
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die den Lyrikern zwar kein besonderes Kapitel widmet, aber sie

überall neben den anderen Dichtern und Schriftstellern ebenfalls be-

rücksichtigt. Die Lyriker halten sich in betreff dieser Ausdrucks-

weise innerhalb der sonst geltenden Grenzen.

Der Erforschung des Inhalts wendet sich

W. Schräder, Die Seelenlehre der Griechen in

der älteren Lyrik. Philosoph. Abhandlungen. Dem Andenken

lt. Hayms gewidmet von Freunden und Schülern. Halle 1902.

S. 1 f.,

zu, womit er seine in den Jahrb. f. klass. Phil. 1885, S. 145 f., ver-

öffentlichten Untersuchungen über denselben Gegenstand in dem

älteren griechischen Epos fortsetzt. Er stellt in der vorliegenden

Abhandlung die psychologischen Vorstellungen der griechischen

Lyriker durch drei Jahrhunderte hindurch übersichtlich zusammen,

und zwar in drei Gruppen gegliedert, zuerst die Zeit von 750— 630,

dann 630—530 und zuletzt 530—450 v. Chr. Trotz der trümmer-

haften Überlieferung der lyrischen Gedichte zeigt sich doch ein

stetiger und notwendiger Fortschritt der psychologischen Vorstellungen

bei den Griechen von ihrer natürlichen Wurzel zu sittlicher Ent-

faltung, bis sich zu ihrer Ergänzung von fremdher und gleichsam

oflenbarungsweise Anschauungen und Lehren über das Geisterreieh

gesellten, die über dieses Leben hinauswiesen und doch das Jenseits

mit dem Diesseits in Verbindung hielten. Die Marksteine sind

Theognis und Pindar.

Außerdem erwähne ich

T. Stickney, Les sentences dans la poesie grecque
d' Homere ä Euripidc. Paris 1903.

Diese Arbeit macht es sich zur Aufgabe . die Verwendung und

Bedeutung der Reflexion und des gnomischen Elements im weitesten

Sinn in den einzelnen Gattungen der griechischen Poesie festzustellen.

Der dritte Abschnitt behandelt die elegische Dichtung, der vierte

Abschnitt die melische Poesie in ihren am besten erhaltenen Ver-

tretern Pindar und Bakchylides. Etwas wesentlich Neues auf diesen

Gebieten fördert die gründlich geführte Untersuchung nicht zutage;

aber die zusammenhängende Behandlung der Frage, die freilich bis-

weilen zu sehr in die Breite geht, ist dankenswert und enthält

'interessante Ausführungen.

A. Pisc hinger, Der Vogelgesang bei den griechi-

schen Dichtern des klassischen Altertums. Progr.

Eichstätt 1901 und
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A. Pischinger, Der Vogelzug beidengriec bischen
Dichtern des klassischen Altertums. Progr. Eichstätt

1904.

Der Verfasser bezeichnet seine fleißigen und sorgfältigen Ab-

handlungen als Beiträge zur Würdigung des Naturgefühls in der

antiken Poesie. In der ersten betrachtet er den Vogelgesaug nach

drei Seiten, nämlich als einfachen Naturlaut, als sprechenden Emp-
tindungslaut, besonders als Klage, und als kunstvolle, der mensch-

lichen Kunstübung verwandte Musik; die zweite Abhandlung be-

schäftigt sich im ersten Kapitel mit dem Frühjahrszug der Vögel,

im zweiten mit dem Herbstzug und Winteraufenthalt, im dritten mit

dem Zug im allgemeinen, im vierten mit der volkstümlichen Ansicht

vom Winterschlafe der Vögel und im fünften mit der Verwandlung

der Vögel in andere Vögel. Überall sind die einschlägigen Stellen

mit Sorgfalt gesammelt, unter denen die aus den Bukolikern, Babrius

und der Anthologie einen breiten Raum einnehmen. Es zeigt sich,

daß in der Auffassung des Vogelgesangs von der ältesten bis in

späte Zeit eine Entwicklung und Fortbildung nicht vorkommt, und

daß der Frtihjahrszug der Vögel der Natur des Landes entsprechend

nur geringe Bedeutung hat; wenigstens wird er in der Poesie kaum

berücksichtigt.

B. Die einzelnen Gattungen der Poesie.

I. Elegiker und Jambographen.

a) Alleremein es.

Über die Benennung der elegischen Dichtung handelt

K. Zacher, Beiträge zur griechischen Wort-
forschung. Philologus 57, S. 8 f.,

der mit Recht die Ansichten H. Useners, 0. Iminischs und

F. Dümmlers über die Entstehung der Elegie zurückweist, vgl.

den Jahresbericht Bd. LXXXX1I (1897), S. 7 f. Er weist darauf

hin, daß die in Distichen abgefaßten Gedichte ursprünglich ir^

hießen, und daß die Bezeichnung IXe^eiov bzw. l/.e^eta für die

distichische Form erst im fünften Jahrhundert aufkam; die älteste

Belegstelle ist Pherekrates Xetpwv 153 K. Das Adj. l^zios gehört

zu D.e-foc, das ein zur Flöte gesungenes Klagelied, im engeren Sinn

eine Totenklage bedeutet. „Da nun", so fährt Z. fort, „die iXz^zXoL

mit dem iXe^oc inhaltlich ihrem Wesen nach nichts zu tun haben.
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so muß es die Form gewesen sein, welche beiden Dichtungsgattungen

gemeinsam war, und dieser Schluß wird dadurch bestätigt, daß sich

der Name IXs^eTov nur auf die metrische Form bezieht. Es ergibt

sich also, daß auch die £Xe*pi in elegischen Distichen abgefaßt waren,

ja daß das elegische Distichon die charakteristische Form für den

sXefo; war".

Diese Schlußfolgerung kann ich nicht für zwingend halten ; denn

im fünften Jahrhundert, wo die Disticha ile^eiT. genannt wurden,

standen sie inhaltlich in engster Beziehung zu den =Xs*pt: sie waren

größtenteils Klagelieder bzw. Totenklagen . und weil sie demnach

in dieser Zeit wirklich die charakteristische Form für den sXsfoc

waren , wurden sie D^eXol genannt , ihrer hauptsächlichsten Ver-

wendung entsprechend. Daraus läßt sich also kein Schluß auf die

Form der eigentlichen und ursprünglichen aXe^ot ziehen. Ja, mir

scheint es im höchsten Grad unwahrscheinlich , daß das Distichon,

wenn es von Haus aus den IXe-pi eigentümlich war, je anders ver-

wandt worden wäre, und daß die distichischen Gedichte den Namen

£7T7) statt aXs-pt erhalten hätten. War dagegen das Distichon, aus

dem Epos hervorgegangen, eine lyrische Form zum Ausdruck der

Gefühle und Empfindungen des menschlichen Herzens* so ist nicht nur

seine Verwendung zur Klage verständlich, sondern auch seine ur-

sprüngliche Benennung ettt, ebensowohl, wie seine Umbenennung in

eXe^eict in späterer Zeit, wo die darin ausgedrückte Klage über-

wiegend war und die beginnende literarische Forschung eine genauere

Bezeichnung zur Unterscheidung vom epischen Vers nötig machte.

Damit fallen auch die Folgerungen , die Z. an seine Hypothese

knüpft , nämlich daß das elegische Distichon für den auletischen

Elegos geschaffen worden sei , daß der Hexameter von dem Flöten-

spieler bzw. Sänger vorgetragen worden sei , an den sich dann

jedesmal zwei &XoXir
j
'|xot des Chores angeschlossen hätten , und daß

als Epiphonem zkz^z (oder ^Xs^s) verwendet worden sei. ursprünglich

eine an sich bedeutungslose Zusammenstellung von Silben, wie TTjVsXXot,

afXivov, IXeXsO, dXotXai. ^ä£|as, welaga usw. Auf die Schwierigkeit,

die der kurze Anlaut bei iXe-p; bereitet, hat Z. selbst hingewiesen;

ich kann aber auch an die „bedeutungslose Zusammenstellung von

Silben" nicht glauben.

In neuer Auflage erschien

Anthologie aus den Lyrikern der Griechen von
Dr. E. Buch holz. Erstes Bändchen: Die Elegiker und Jambo-

graphen enthaltend. Fünfte umgearb. Auti. bes. von R. Pepp-
m üller. Leipzig 1900,
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in Text und Kommentar vielfach verbessert, um den Didaskalos des

Herodas erweitert und im Anhang ergänzt.

Außerdem erwähne ich

Poetarum p h i 1 o s o p Ii o r u m f r a g m e n t a edidit H. D i e 1 s.

Berlin 1901,

da darin auch Xenophanes
,

Skythinos und Krates neu heraus-

gegeben sind.

Mit der Sprache der Elegiker und Jambographen befassen sich

1. A. Thumb, Zur Geschichte des griechischen
Di gamma. Indogerman. Forschungen IX, S. 294 f.

2. M. Fuochi, De vocalium in dialccto Jonica
concursu observatiunculae. Florenz u. Rom 1899.

3. 0. Hoffmann, Die griechischen Dialekte. Dritter

Band: Der ionische Dialekt. Göttingen 1898.

4. A. v. Meß, Quaestiones de epigrammate Attico

et tragoedia antiquiore dialecticae. Diss. Bonn 1898.

Thumb weist darauf hin. daß sich das Digamma im Ionischen

noch finde; zuerst sei es im ionischen Kleinasien (um 900—800 v.

Chr.), dann auf den Inseln und in Attika (im achten und siebenten

Jahrhundert v. Chr.) geschwunden. Vgl. dazu H. W. Smyth, On

Digamma in post-homeric Jonic, Jahresb. LXXV, Bd. (1893) I,

S. 119. — Fuochi, der schon in seiner Abhandlung: De titulorum

Ionicorum dialecto in Studi italiani 1894, S. 209 f. , den Dialekt

der ionischen Inschriften erforschte, untersucht jetzt das Verhältnis

der Vokalkontraktion auf den Inschriften zu den entsprechenden

Lehren der Grammatiker. Kr findet, daß diese viel Unrichtiges und

Verkehrtes bieten, das man beseitigen müsse. — Derselben Ansicht

neigt auch Hoffmann zu, nur daß er sie auch auf die ionischen

Dichter, die er in selbständiger Bearbeitung seinem Werke einverleibt

hat, anwendet. Die Abänderung der Iis. Überlieferung der Dichter

und Schriftsteller nach den Inschriften hielte ich dann für berechtigt,

wenn der sprachliche Charakter der letzteren und ersteren im ganzen

miteinander übereinstimmen würde. Nun hat aber H. Stein im

ersten Bande seiner kommentierten Herodotausgabe, sechste Auflage

1901, S. LVf., nachgewiesen, daß die hs. Überlieferung nur in der

Ersetzung des G durch tj mit allen Gruppen der ionischen Inschriften

zusammentrifft, während sich die Psilosis nur auf den Inschriften der

kleinasiatischen Dodekapolis durchgängig zeigt, der Pronominalstamm

ko, der Diphthong cot> , die mit t anlautenden Formen des Kelativs

und die Unterlassung der Kontraktion aber auf allen Inschriften in
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der Regel fehlt. Daraus ergibt sich , daß die Dichter und Schrift-

steller, nicht die durch die Inschriften vertretene Volkssprache,

sondern eine allen Ionikern in der Hauptsache geraeinsame Literatur-

sprache gebrauchten. — Meß kommt in seiner Untersuchung über

den Gebrauch von ö = ion. rj bei den attischen Dichtern zu dem

theoretisch gewiß richtigen Ergebnis, daß man sich vor Uniformierung

hüten und eine in der Entstehungs- und Entwicklungsart dieser

Poesie begründete Mannigfaltigkeit in der Verwendung von ä und rj

zulassen müsse : aber in der praktischen Durchführung dieses Grund-

satzes geht er zu weit, insofern er r
t
auch in Wörtern duldet, auf

die der von ihm selbst aufgestellte Grundsatz keine Anwendung

linden kann; homerischer Einfluß kann sich nur in homerischen

Wörtern und Wortverbindungen äußern. Auch in den Dichtungen

des Solon darf Ct und yj in den Endungen nicht beliebig wechseln,

wie der Verfasser unter Hinweis auf homerisches Öea. Afvsiot? u. a.

neben gewöhnlichem tj verlangt ; im Gegenteil
,

gerade weil bei

Homer schon eine so feste und bestimmte Norm hinsichtlich der

Endungen herrscht , muß man annehmen , daß dies auch bei den

Elegikern und sonst der Fall war.

Metrische Fragen aus dem Gebiet der elegischen und

jambischen Dichtung behandeln:

1. A. v. Meß, Zur Positionslänge vor muta cum
liquida bei- den attischen Dichtern. Rhein. Museum 58,

S. 270 f.

2. G. Schulz, Beiträge zur Theorie der antiken
Metrik. Hermes 35, S. 808.

8. K. F. Smith, Sorae irregulär forms ofthe elegiac

di stich. Am. Journal of Philol. 22, S. 165 f.

4. J. Mesk, SatzundVersimelegisetienDistichon
der Griechen. Programm Brünn 1900.

5. A. Taccone, II trimetro giambico nella poesia
greca. Accad. R. delle science di Torino. Ser. II, tom. LIV,

S. 29 f.

6. H. It. Fairclough, The connection between
music and poetry in early greek literature. Stud. in

hon. of B. L. Gildersleeve. Baltimore 1902, Nr. 18.

Meß stellt sich die Aufgabe nachzuweisen, wie sich die Be-

handlung der positio debilis, die in der attischen Dichtersprache,

vornehmlich in der Tragödie, zutage tritt, im Laufe der Zeit all-

mählich entwickelt hat. Dabei betrachtet er, von der homerischen
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Poesie ausgehend, die Elegie, die jambische Dichtung und das ältere

Epigramm; aber nur hinsichtlich des letzteren kann er Neues bieten,

da ihm auf den anderen Gebieten Frühere zuvorgekommen sind.

Er zeigt, wie das Epigramm die Längung vor muta cum liquida auf

gewisse Fälle beschränkt, vor anlautender muta und liquida aber

vermieden hat und so die Übergangsstufe von der älteren zur späteren

attischen Dichtung bildet, die sich von dem früheren Zwange los-

gelöst hat. — Schulz führt zum Nachweis, daß die Alten keinen

Versakzent, sondern nur lange und kurze Silben kannten, auch den

Pentameter an, der sonst Hexameter heißen müßte; aber diese Be-

nennung stammt doch ohne Zweifel nur von Metrikern, die den Vers

in Füße zerlegten , unbekümmert um den Rhythmus , den er beim

Vortrag hatte, vgl. auch H. Weil, Stüdes de litterature et de

rhythmique grecques. Paris 1902, S. 171 f. Die Verwendung des

Pentameters in der Poesie untersucht Smith, und zwar betrachtet

er ihn zunächst außerhalb des Distichons, wo er in Verbindung mit

anderen Versen, als Monostichon und xotä itfyov vorkommt. Für

monostichisch hält er die Pentameter des Hipparchos, was zweifel-

haft bleibt, da diese mit der Aufschrift auf der linken Seite der

Herme ein Distichon gebildet haben können; auch Preger 257 ist

nicht sicher; jedenfalls waren aber Solon 7, Kritias 6, Fragm. adesp. 12

(Hill.-Crus.), Simonid. 87 keine Monosticha, und ebensowenig Euenos 6,

da die Korrektur Doehners Plut. de am. prol. 4: toöto xb jxov6-

orr/ov Irffpappa zu dem folg. d\V o^toc, das einen Gegensatz im

Vorhergehenden verlangt, nicht paßt, etwa toüto \ikv u>c s«j SYpa-j/ev?

Zu dem xoxa <m'xov gebrauchten Pentameter vgl. auch L. Rader-
macher, Philologus 60, S. 476 f. Hierauf geht der Verfasser zur

Besprechung des Pentameters in Verbindung mit dem Hexameter

über und zählt außer dem Distichon auch die seltenen Verbindungen,

die in der Anthologia Pal. und bei Kaibel begegnen, auf. — Mesk
stellt das Verhältnis, in dem Distichon und Gedankenabschluß zu-

einander stehen, dar, wobei er die ältere und spätere Elegie, die

Epigramme , Kallimachos Hymn. V und Theokrit Id. VH1 in den

Bereich seiner Untersuchung zieht. Er findet, daß bei Archilochos

und Mimnermos selten, bei Tyrtäos und den folgenden Elegikern

häufig, aber bei den Alexandrinern wieder selten Hexameter und

Pentameter je einen Sinnesabschnitt enthalten. Zwei-, Drei- und

Mehrteilung des Distichons durch den darin ausgedrückten Gedanken

ist häufig, besonders bei den Alexandrinern und unter diesen wieder

bei Kallimachos; dabei zweigt der Gedanke mit Vorliebe von der

bukolischen Cäsur des Hexameters ab. Fälle, in denen das Distichon

Jahresbericht für AlUrtanuwistenxchaft. Bd. CX XXIII. (1907. I.) 8
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nur einen Gedanken enthält, sind selten, am häufigsten noch bei

Simonides; dagegen finden sich inhaltliche Verbindungen von zwei

und mehr Distichen bespnders bei den Alexandrinern und bei Mim-

nermos, der als bevorzugter Liebling der Alexandriner erscheint. —
Dem Trimeter widmet T a c c o n e eine fleißige und verständige Unter-

suchung; hinsichtlich des Versiktus entscheidet er sich mit Recht

für die geraden Füße, wie er auch im Choliambus die Betonung der

vorletzten Silbe verwirft. — Faircloughs Aufsatz beschäftigt sich

hauptsächlich mit der homerischen Poesie, weist aber auch darauf

hin, daß noch in der Jambendichtung des Archilochos Musik und

Poesie nicht ganz geschieden waren.

Eine fleißige und schön geordnete Übersicht über den ethischen

Gedankengehalt der elegischen und jambischen Poesie gibt

M. Schulze, Der ethische Gedankengehalt der griechi-

schen Elegiker undJambographen. Progr. Freiberg 1899,

in fünf Kapiteln, welche die Überschriften tragen: Der Weg zur

Tugend, Begriff und Arten der Tugend, Die sittliche Verfehlung,

ihre Ursachen und Folgen, Lebensgüter und Lebensübel, Die be-

sonderen Lebenspflichten; aber die Mitteilungen über die Ergebnisse

der wissenschaftlichen Forschung, besonders auf S. 2 und 3, leiden

an manchen Ungenauigkeiten.

b) Die einzelnen Dichter.

Kallin os.

J. M. Schulhof, Callinus und Tyrtäus. Class. Review.

1900, S. 103 f.,

weist, wie schon andere vor ihm, nach, daß das Fragment des Kallinos

seinem Inhalt und seiner Form nach nicht dem Tyrtäos zugeschrieben

werden könne. Wenn er aber weiter den Tyrtäos in das sechste

Jahrhundert v. Chr. versetzt und meint , er sei kaum mehr als ein

geschickter Versktinstler gewesen, der den Hexameter dem Homer,

den Pentameter dem Kallinos entlehnt habe, so wird er nicht viel

Zustimmung finden.

Archilochos.

Mit dem Leben und den Dichtungen des Archilochos be-

schäftigen sich

1. H. Jurenka, Archilochos von Paros. Aus den

Fragmenten dargestellt. Progr. Wien 1900.

2. U. Bahntje, Quaestiones Archilocheae. Diss.

Göttingen 1900.
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3. A. Hauvette, Archiloque. Sa vie et ses poösies.

Paris 1905.

4. A. Hauvette, A propos de la prö tendue raention

d' Archiloque dans la chronique de Paros. Bullet, de

la Soci&e* nationale des Antiquaires 1901, S. 138 f.

5. A. Hauvette, Me" langes Perrot. Paris 1903,

S. 161 f., vgl. auch Rev. des Stüdes gr. Sitzung vom 9. Januar 1902,

S. 113 f. [Pind. P. II, 49 f.].

6. A. Hauvette, Sur un vers d'Archiloque [fr. 31].

Festschrift Th. Gomperz dargebracht. Wien 1902, S. 216 f.

7. H. Dettmer, De arte metrica Archilochi quae-
stiones. Diss. Marburg 1900.

8. S. A. Naber, Mnemosyne 1899, S. 155 f. [fr. 3, 4. 5].

9. U. v. Wilamowitz, Hermes 1898, S. 515 [fr. 32, 2].

Die Chronologie des Archilochos untersucht Hauvette in dem

ersten Kapitel der unter 3 angeführten Schrift von neuem, ohne

jedoch zu sicheren Ergebnissen zu kommen. Wenn er die Erwähnung

des Gyges fr. 25, 1 — Herod. I, 12 ist interpoliert, wie er mit

Recht bemerkt — als festen Punkt zur Datierung zurückweist, so

darf er auf allgemeine Zustimmung rechnen ; aber an der Festsetzung

der fr. 74 erwähnten Sonnenfinsternis auf den 0. April 648 hätte er

festhalten sollen, da die Worte jeden Zweifel an der Autopsie aus-

schließen und ebenso an der Beziehung der Morp^ttov xaxd fr. 20

auf die Zerstörung Magnesias durch die Kimmerier, weil dies das

schwerste und bekannteste Unglück war, das die Stadt in jener Zeit

traf. Folgt man der Berechnung G e 1 z e r s , so geschah dies im

Jahre 651 , ein Jahr nach dem Tode des Gyges , dessen sprich-

wörtliche Nennung in fr. 25 also damit in bestem Einklang steht.

Nach dem Verfasser freilich erlebte Archilochos den Einfall der

Kimmerier nicht mehr, sondern starb vorher, noch jung. Seine

Geburt setzt er um 708 an, hält ihn also für älter als Kallinos, was

bei den uns zu Gebote stehenden Mitteln dahingestellt bleiben muß;

denn die Notiz Strab. XIV, 647, ist nur eine unsichere Vermutung.

Die Lebensschicksale des Dichters behandeln Bahntje und im

Anschluß an ihn Hauvette, indem sie für die Wahrheit der auf

uns gekommenen Nachrichten eintreten, Hauvette unter Hinweis

auf die Inschrift auf dem von Killer v. Gärtringen entdeckten

ArchüochossDcnkraal. Jurenka dagegen, der sich gegen die Über-

liefernng ungläubiger verhält, sucht durch Neuordnung der Fragmente

und Vergleichung mit Alkäos und Theognis das Leben des Archi-

8»
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lochos aufzuklären, ein geistreicher und recht interessanter, aber, wie

der Verfasser selbst zugibt, im einzelnen problematischer Versuch.

An Telesikles als Gründer der Kolonie halten Bahnt je und Hau-
vette mit Recht fest, ebenso daran, daß Enipo die Mutter des

Dichters war, daß er wegen Armut mit seinem Vater nach Thasos

ging, sowie daß er im Kriege mit Naxos durch Kalondas den Tod

fand; aber mit Unrecht leugnen sie, daß er an den Kämpfen auf

Euböa teilgenommen habe, indem sie aus xetvot fr. 3, 4 und aus den

Futura schließen, daß das Gedicht in Faros oder doch in der Ferne

auf die Kunde des Strab. X, 448, überlieferten Vertrages hin gemacht

sei. Dagegen macht schon Jurenka, Zeitschr, f. österr. Gymn.

1901 S. 119 f., geltend, daß das Gedicht in diesem Falle ja nur

eine Paraphrase des genannten Vertrages wäre. Ich füge hinzu, daß

die Annahme, eine solche Kunde hätte den abwesenden Archilochos

zu einem die zukünftige Kriegführung schildernden Gedicht begeistern

können, mit dessen ganzer Dichtung im Widerspruch steht ; es kommt
noch dazu, daß V. 4 u. 5 diese Kampfesweise als bei jenen Völkern

schon vorhanden und den Dichter mit dieser Tatsache wohlbekannt

zeigen. Ich glaube also, daß Archilochos wirklich auf Euböa kämpfte

und in diesen Versen auf die bevorstehende Schlacht, die ja in V. 2

euY äv 5tj xtX. klar angedeutet ist, hinweist und gegen die Feinde

(xetvoi) ermutigt. Ebenso folgt für mich wie für Jurenka aus

fr. 24, daß Archilochos Söldnerdienste tat, was Hauvette gleich-

falls bestreitet. In welche Zeit das Verhältnis des Dichters zu

Neobule fällt, bleibt zweifelhaft; Hauvette sagt nur: „dans la

force de Tage et du talent" des Archilochos, Jurenka dagegen

verlegt es in die Zeit vor der Auswanderung des Dichters nach

Thasos ; mir erscheint die Zeit nach der Rückkehr nach Paros an-

gemessener, weil die Überlieferung ihn den Lykambes und dessen

Familie mit Hohn und Spott überschütten und verfolgen läßt, was

den Aufenthalt in Paros voraussetzt, und wer mit mir in der Auf-

fassung der fr. 74 erwähnten Sonnenfinsternis übereinstimmt, kann

diese Verse, in denen Lykambes jener Sonnenfinsternis gedenkt, zum
Beweise dafür anführen.

Mit den Dichtungen des Archilochos befassen sich Bahnt je und

Hauvette in den übrigen Teilen ihrer Schriften. Sie besprechen

die Art ihrer Entstehung und ihres Vortrages, ihr Fortleben in der

späteren Zeit und ihre Überlieferung, ihre Zusammenfassung und

Anordnung in der Ausgabe der Alexandriner, die wissenschaftliche

Beschäftigung der Gelehrten mit ihnen, sowie die auf uns gekommenen

Fragmente. Etwas wesentlich Neues wird dabei nicht vorgebracht;
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Bahntje vermutet, daß es drei Bücher Jamben gab, welche die

Überschriften rptu-expa, xeTpajAetpa und iiapfot trugen, und Hau-
vette betrachtet auch die Epigramme als echt und läßt sie in der

Ausgabe den Elegien angefügt sein. Die Ausgabe war noch in den

Händen des Plutarch und Lukian, nach Bahntje auch in der Zeit

Julians noch vorhanden; aber der Scholiast des Aristides kannte sie

nicht mehr. Unter den Fragmenten hält Hauvette die elegischen

und jambischen für die am besten beglaubigten.

Die Verdienste des Archilochos um die griechische Poesie nach

Inhalt und Form hebt Hauvette treffend hervor ; aber hinsichtlich

des Dialekts will er Aspiration und Psilose, den Pronominalstamm

iro und xo nebeneinander zulassen , was innerhalb derselben Dicht-

gattung nicht angeht; für oic und an tritt auch Bahntje ein, und

im Distichon sind diese Endungen neben oi?i und tq<ji unbedenklich,

da sie schon bei Homer vorkommen; aber im Jambos bleiben sie

zweifelhaft. Den Wortschatz untersucht Bahntje im vierten Kapitel

seiner Dissertatio aufs genaueste, jedoch scheint ihm die Arbeit

G. Settis (vg^ Jahresb. Bd. 104, S. 99) entgangen zu sein; be-

sonders dankenswert ist der vollständige Index [vocabulorum] , den

er am Schlüsse beifügt. Verbesserungen zu Archilochos liefern

Wilamowitz, Naber, Jurenka und Bahntje; von diesen

wird Wilamowitz mit sptuCe fr. 32 das Richtige getroffen haben,

Bahntje mit der Bemerkung, daß die zwei von B e rg k unter fr. 21

vereinigten Bruchstücke nicht unmittelbar aufeinander folgten ; auch

fr. 181 bringt der letztere in wohlbegründete Beziehung zu fr. 147, nur

darf der Name ÄpytXoyoc (sc. X^ei) nicht in 'AyeXtpo? geändert

werden. Eine sorgfältige Untersuchung der Metra des Archilochos

liefert Dettmer, und Hauvette legt dar, wie sie vom Dichter

zum Ausdruck seiner Gedanken und Stimmungen verwendet wurden.

Die Gedankenwelt und das Empfindungsleben des Dichters be-

handelt Hauvette im dritten Kapitel seines Buches. Er spricht

da über die Verwendung von Sagen, Beschreibung und Fabeln in

der Poesie des Archilochos, setzt die religiösen und politischen An-

sichten, sowie das Privatleben des Dichters nach seinen verschiedenen

Seiten hin auseinander und schildert den Ursprung und Charakter

seiner Satire. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die der

epischen Poesie oder dem Volksglauben entnommenen Gottheiten für

Archilochos nur Symbole der Naturkräfte oder Personifikationen der

menschlichen Tätigkeit sind, daß der Dichter von sich selbst nichts

Unanständiges oder sittlich Anstößiges sagte, und daß er auch

Neobule mit seiner Satire verschonte. Ich kann dem Verfasser
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hierin nicht beistimmen ; denn die von ihm selbst gesammelten Stellen

über die Götter zeigen, daß sich Archilochos, weit entfernt von allem

Rationalismus, seine Götter als persönliche, in der Natur und in der

Menschenwelt wirkende Wesen vorstellte, das unanfechtbare Zeugnis

des Kritias bei Aelian. v. h. X, 13, beweist, daß er sich nicht anders

behandelte als die anderen, und die einstimmige Überlieferung weiß

nichts von einer Rücksicht, die er auf seine frühere Braut ge-

nommen hätte; solche Gefühle lagen ihm fern. Die Betrachtung der

Kunst des Archilochos in Sprache und Versmaß, in Komposition und

Stil bildet den Inhalt des letzten Kapitels der II au vett eschen

Schrift.

Als neue Fragmente weist Fr. Blaß, Hermes 83, S. 656,

nach Di eis dem Archilochos die verstümmelten Überreste in

Flinders-Petrie pap. ed. Mahaffy I, tab. IV, 2 zu. Im Rhein.

Mus 1900, S. 102, veröffentlicht er Nachträge dazu, welche die

frühere Lesung berichtigen, aber immer noch kein Verständnis er-

möglichen; soviel steht indes nach der neuen Vergleichung fest, daß

col. II, 3, e? S> [c . . . mit fr. 71 nicht identisch ist, da die

Buchstabengruppe, aus der bisher nur v bekannt war, eivyj heißt.

Col. II, 8, steht ttov xatvGv, das also auch außerhalb des Attischen

gebraucht wurde, vgl. auch Bakch. 18, 9.

Vollständiger sind zwei andere Funde erhalten, die

R. Reitzenstein, Zwei neue Fragmente der Epoden
des Archilochos. Mit einer Tafel. Sitzungsber. der K. Preuß.

Akad. d. Wiss. 1899, S. 857 f. und

F. Hiller v. Gärtringen, Archilochos - Inschrift

aus Paros. Mit drei Tafeln. Mitteil. d. K. Deutsch. Archäol.

Inst. att. Abt. 1900, S. 1 f. und dazu als Nachtrag: Archilochos-
Denkmal aus Paros. Sitzungsber. d. K. Preuß. Akad. d.

Wiss. 1904, S. 1236 f.,

machten, der erstere auf einem Papyrusstreifen der Straßburger

Universität aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. , der letztere auf

einem Denkmal auf Paros, das Sostheus (oder Sosthenes), der Sohn

des Prosthenes, wahrscheinlich im ersten Jahrhundert v. Chr. zu

Ehren des Archilochos errichten ließ, wie aus dem Widmungs-

epigramm hervorgeht. Mit diesen Funden haben sich außer

J u r e n k a und Hauvette in den angeführten Schriften be-

schäftigt :

1. A. Gercke, Zwei neue Fragmente der Epoden
des Archilochos. Wochenschr. f. klass. Philol. 1900, S. 28 f.
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2. E. Piccolomini, Un frammento nuovo diArchi-
locho. Nuova Antologia 1900, Januar.

3. Fr. Blaß, Rhein. Mus. 1900, S. 102, Anm. 1 und

S. 341 f.

4. 0. Schultheß, Zum ersten Straßburger Archi-

lochos-Fragment. Rhein. Mus. 1902, S. 157 f.

5. A. Hauvette, Les nouveauxfragmentsd'Archi-
1 o q u e publik par Reitzenstein et Hiller v. Gärtringen. Rev. des

Stüdes gr. 1901, S. 71 f.

6. F. Leo, De Horatio et Archilocho. Progr.

Göttingen 1900.

Reitzensteins Zuweisung an Archilochos wurde von allen

gebilligt außer von Blaß und Jurenka; der erstere, der die links

vom Ende des ersten bzw. vom Anfang des zweiten Fragm. stehenden

Buchstaben jiatvei
| . . . . itaX zu ar^aivei tov Boo7raXov ergänzt, weist

beide, der letztere das zweite Fragm. dem Hipponax zu, in ihrer

Meinung noch dadurch bestärkt, daß im zweiten Fragm. ein Hipponax

genannt ist. Da von diesem Dichter aber keine Epoden bekannt

sind , so wird die Ergänzung unrichtig und der erwähnte Hipponax

nicht der Dichter sein, vgl. auch R. Reitzenstein, Hermes 1900,

S. 621, Anm. 2. Gercke möchte beide Fragm. einem Gedichte

zuweisen
,
wogegen sich Hauvette mit Erfolg wendet. Die Be-

deutung des Fundes liegt nicht nur darin, daß jetzt ein größeres

und charakteristisches Bruchstück der Archilochischen Epoden vor-

liegt, sondern noch mehr darin, daß dieses Bruchstück das Vorbild

für die zehnte Epode des Horaz ist und uns so über das Verhältnis

der beiden Dichter zueinander aufklärt. Mit dieser Frage befaßte

sich Leo, der zu dem Ergebnis gelangt, daß Horaz die Schärfe des

Archilochos durch die sanftere Tonart der Elegie mildere und auch

im Versmaß sich manche Änderung gestatte. Zum Schluß füge ich

noch bei, daß im ersten Fragm. V. 12 xaöV eö&otfi' <5v töeTv als

Zwischensatz zu fassen ist; V. 13 Sc p ifiUrpe. schließt sich an

V. 11 an.

Die Fragmente der Inschrift, die auch in der Inscript. Graec.

vol. XII, fasc. V, Nr. 445, abgedruckt ist, sind weniger gut erhalten

und infolgedessen in ihren Beziehungen unklar. In einem ist von

Verrat und Beraubung der Thrakier die Rede ; aber diese Vergehen

wurden, wie Hauvette zeigt, von einer Bande unter Führung des

Sohnes eines Peisistratos verübt , dürfen also nicht mit H i 1 1 e r

v. Gärtringen dem Archilochos zur Last gelegt werden. Daß
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die Kämpfe auf Thasos lange dauerten und schwer waren, geht aus

der Inschrift hervor. Das wichtigste ist aber, daß sie uns den Be-

weis dafür liefert, daß die alexandrinischen Gelehrten in ihren chrono-

graphischen und biographischen Angaben nicht immer auf eigene

Kombinationen angewiesen waren, sondern sich auch auf eine Über-

lieferung stützen durften, die freilich mit Legenden und Irrtümern

durchsetzt sein konnte; denn wir ersehen aus ihr, daß ein bis jetzt

unbekannter Historiker Demeas, den H i 1 1 e r in die erste Hälfte des

dritten Jahrhunderts v. Chr., Hauvette mit Recht früher ansetzt,

das Leben des Archilochos zum Gegenstand seines besonderen Studiums

machte und in die parische Chronologie einfügte.

Semonides.

Die Ausgabe von

P. Malusa, Simonide Amorgin o. I frammenti con

proemio e note. Venezia 1900,

beruht auf fleißiger und besonnener Benützung dessen, was die Kritik

und Exegese des Dichters zutage gefördert hat, bringt aber für den

Kenner nichts Neues. Einen Nachtrag mit Verbesserungen enthält

die Abhandlung des Verfassers: Simonidis Cei Carmen 85 Amorgino

non est tribuendum, Venezia 1900, am Schlüsse.

Ein neues Gedicht erschließt

R. Reitzenstein, Das Trostgedicht des Semonides.
Philologus 57, S. 42 f.,

indem er Plut. consol. ad Apollonium cap. 17: x6 ts xo\b S^irooÖev

xtL und cap. 31 : TreiraiSeojjivuiv 8' !<rrlv xtX. unter Vergleichung von

Senec. ad Marc, de consol. 21 zur Herstellung der Verse: rpoc ov

(SC. TOV CUWVa) TÄ J^Xl* *l
T* r^P 1

' ^T> ^T8a
I «1?!«! TIC

*i ^t\»-Tfi

ßpaxuxepov eX ti benützt , an die er unmittelbar fr. 3 iroMöc

ajxfiiv xtX. anreiht, mit Verweisung auf Leonid. Tarent. A. P. VII,

472; den Anfang des Gedichts bildet fr. 1, und auch fr. 2 und 4

stammen aus ihm, möglicherweise auch Simon, fr. 210 B, da es in

dem Trauerepigramm Kallimachos 14 (W.) berücksichtigt ist. Als

Parallele zu diesem Gedicht vergleicht er die Elegie des Archilochos

irpo? riepixK&x.

Was nun die von R. hergestellten Verse betrifft, so zeigen sie

kein semonideisches Gepräge; man vergleiche nur die Apostrophie-

rungen im ersten, den Mangel einer Caesur und die Schlußworte

ef *(i xt im zweiten Vers. Doch diese Ausstellungen ließen sich vielleicht

durch eine andere Gestaltung der Verse beseitigen. Schwerer ins
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Gewicht fällt, daß bei Plutarch gar nichts auf Jamben und Seinonides

hinweist. Die Worte xaxdk IificoviÖTjv wird man ohne weiteres mit

denselben Worten cap. 11: 6 ^ouv 2t|u»vftqc in Beziehung bringen,

um so mehr, da die beiden Zitate sich auch inhaltlich nahe stehen,

und daß der cap. 17 ausgesprochene Gedanke dem Keier nicht fern

liegt, zeigt Stob. 96, 41 und Strabon XV, 711. Es kommt dazu,

daß Plutarch , worauf schon B e r g k aufmerksam gemacht hat , den

Semonides sonst nicht zitiert; denn fr. 5 gehört sicher dem Lyriker

Simonides und ist vermutlich einem Hyporchem entnommen
,

vgl.

fr. 29 f. Ich kann also an das erschlossene Trostgedicht des Semonides

nicht glauben und führe zum Schlüsse auch noch die Bemerkung

Bergks zu fr. 196 (= Plut. cons. ad Apoll. 17) an: „nisi hoc

inter apophthegmata est referendum".

Über das Verhältnis des Semonides zu Euripides spricht

W. Nestle, Untersuchungen über die philoso-

phischen Quellen des Euripides. Leipzig 1902. (Ab-

druck aus Philologus Ergänzungsband VIII, S. 629 f.).

Beide Dichter stimmen in ihrer Beurteilung des weiblichen Geschlechts

miteinander überein, wofür der Verfasser Parallelstelleu beibringt.

Ty rtäos.

Beiträge zur Verbesserung und Erklärung des Textes liefern

1. R. Peppmül ler, Ty rtäos fr. 4. Berl. phil. Wochensch.

1899, Nr. 25, S. 794 f.

2. G. F. Abbott, On Tyrtäus eußaxijpia 2, 2. Class.

Rev. 1900, S. 263.

3. S. A. Naber, Mnemosyne 1904, S. 357 [fr. 10, 25].

Während Abbott ohne Erfolg für die Überlieferung 7roXt5jxai

als Apposition zu xoupoi izaHpiuv in fr. 15, 2 eintritt, da iror:£pa>v

nicht ohne Attribut stehen kann, hält Peppmüller fr. 4, 9 f. für

unecht , weil sie mit Vv. 5 f. im Widerspruch ständen ; ein gefähr-

licher Volksbeschluß habe nämlich aufgehoben werden können. Dieser

Widerspruch ist aber nicht vorhanden, wenn man die Überlieferung

^{xoo te xtX. beibehält und diese Verse in engen Zusammenhang

mit den vorhergehenden bringt: „und so", d. h. wenn das in Vv. 5 f.

Gesagte eintritt, „soll der Volksgemeinde die Entscheidung zustehen".

Damit fällt die weitere Vermutung des Verfassers, daß fr. 3, 2 f.

Bt, 7<ip <p*> flipfopo^oco? xtX. sich an V. 8 anreihten. Vgl. übrigens

auch Busolt, Griech. Gesch I
2

, S. 544, Anm. 2. Wilamowitz
a. a. 0., S. 107 f.
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Ein lebhafter Meinungsaustausch fand unter den Gelehrten über

die Lebenszeit des Tyrtäos und das Alter der unter seinem Namen
überlieferten Gedichte statt. Daran beteiligten sich

1. E. Schwartz, Tyrtäos. Hermes 34, 427 f.

2. H. Weil, Les öUgies de Tyrtöe. Leur authenticite^

leur ftge. Journ. des Savants 1899, S. 558 f. [Abgedruckt in

Etudes sur l'antiquite" grecque. Paris 1900.] Vgl. auch Acad.

des Inscript. 25, VIII, 99, S. 548.

3. E. Meyer, Forschungen zur alten Geschichte.
0. Bd. Halle 1899.

4. J. Beloch, Zur Geschichte desEurypontiden-
h aus es. Hermes 35, S. 254 f.

5. U. v. Wilamowitz - Moellendorff, Die Text-
geschichte der griech. Lyriker. Berlin 1900, S. 96 f.

6. H. Piste Iii, De recentiorum studiis in Tyrtaeum
collatis. Firenze 1901. [Estratto dagli Studi italiani di Filol.

class. IX, S. 485 f.]

7. H. Grögoire, Les recherches röcentes sur la

q u e s t i o n de Tyrte* e. Rev. de l'instruction publ. en Belgique 43,

S. 309 f.

Nachdem V e r r a 1 1 den mißglückten Versuch gemacht hatte, auf

Grund von Lykurg, c. Leoer. 102 den Tyrtäos und seine Gedichte

in den sogen, dritten Messenischen Krieg nach den Perserkriegen

zu setzen, vgl. vor. Jahresb. Bd. 104, S. 80 f., behandelt Schwartz
die Frage eingehend nach allen Seiten hin. Die Untersuchung der

Überlieferung über den zweiten Messenischen Krieg und die Be-

trachtung der Gedichte nach Form und Inhalt führen ihn zu der

Schlußfolgerung, daß die uns als tyrtäisch überlieferten Verse in

Athen entstanden seien, und zwar habe sie ein Athener aus der Zeit

des Peloponnesischen Krieges einem Spartiaten, dessen politische und

militärische Stellung er unbestimmt ließ, in den Mund gelegt ; Dichter

und Gedichte seien also gefälscht.

Diese Ausführungen widerlegen Beloch, Meyer und Weil,
wie mir scheint, mit vollem Erfolg. Beloch weist darauf hin, daß

mit dem bei Rhianos erwähnten Leotychides nicht der in Sparta von

498 —476 herrschende Leotychides gemeint sei, sondern ein älterer,

der nach Herodot gleichzeitig mit Anaxandros war. Damit ist be-

wiesen, daß auch Rhianos den zweiten Messenischen Krieg in das

siebente Jahrhundert setzte; denn die Annahme von Wilamowitz,
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der „Überarbeiter" habe den von Rhianos gemeinten Leotychides II

in Leotychides I umgesetzt und auch Anaxilas und Damagetos durch

neue Fictionen verdoppelt, entbehrt jeder Grundlage und Glaubwürdig-

keit; vgl. auch V. Costanzi in Riv. di filol. 1904, S. 33 f. In

diesem Kriege lebte Tyrtäos, wie aus seinen eigenen Worten fr. 5, 6

:rorr£p<ov r^&xipfov iratepec hervorgeht, die man nicht mitSchwartz
im Sinne von „Vorfahren" fassen darf, und dichtete die Verse, die

unter seinem Namen auf uns gekommen sind ; die gegen ihre Echtheit

vorgebrachten Gründe lassen sich weder dem Inhalt noch der Form

nach aufrecht erhalten. So urteilt auch Grlgoire. Daß manche

Verse interpoliert sind, stellt Weil nicht in Abrede.

Mit dem ersten Teil dieser Darlegungen ist auch W i 1 a m o w i t z

und im Anschluß an ihn Pistelli einverstanden; aber hinsichtlich

der überlieferten Gedichte haben sie eine abweichende Ansicht.

Wilamowitz schreibt die Eovofifa dem Tyrtäos zu; sie ist, wie

er gegen Schwartz bemerkt, Vorbild, nicht Nachahmung der

Solonschen. Die Verbindung der drei in fr. 5 miteinander ver-

einigten Fragmente billigt er nicht; ich habe Jahresbericht Bd. 75,

S. 122, dieselbe Meinung ausgesprochen. Was die anderen Gedichte

betrifft, so hält Wilamowitz fr. 10, wie es vorliegt, nicht für ein-

heitlich; denn nach V. 14 reiße jeder Zusammenhang ab. Gewiß

richtig, und deshalb habe ich schon vor Jahren den Vorschlag ge-

macht, mit den Vv. 13—14 zu beginnen, damit unbewußt eine Ver-

mutung Wasenberghs erneuernd. Das Ganze paßt nach Wila-
mowitz allein für einen schweren Verteidigungskrieg; ein solcher

war meiner Ansicht nach der zweite Messenische Krieg, in dem die

Spartiaten ihren .früher erworbenen Besitz gegen schwere Angriffe zu

verteidigen hatten. W. hält das Gedicht für überarbeitet ; es stört

ihn sowohl die Allgemeinheit der Ermahnungen als auch das V. 18

gebrauchte Wort <piXo^oxeTv. Daß dieses Wort spätes Gepräge zeigt,

muß man dem Verfasser zugeben ; aber kann es nicht ein Verderbnis

sein, etwa für jitj <petö<o tyuyrfa sc - rcoiatade, das im vorhergehenden

Verse steht? Auch die Mahnungen sind für den vorliegenden Zweck

bezeichnend, wie Wilamowitz' Bemerkung über den schweren

Verteidigungskrieg beweist. Wie treffend ist der Hinweis auf die

Leiden des mit Frau und Kind von Haus und Hof Vertriebenen, wie

echt spartanisch die an die v£ot gerichteten Worte! Ich kann also

an die Überarbeitung nicht glauben; nur das letzte Distichon erscheint

mir als späterer Zusatz.

Fr. 11 betrachtet auch W i 1 a m o w i tz als echt. Wenn er aber

Vv. 15— 18 auswerfen will, so kann ich nicht beistimmen; denn man
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vermißt dann die notwendige Ausführung zu V. 14: Tcaa' aizoXtuV

ctpe-nq und das fuxacppevov M&iv vor dem folg. vlxuc xaxxetfj-evoc.

V. 16 lese ich: foaa 8rj ala%p& Traft/, Y^vetat av8pl xaxcf , während

ich V. 17 dpfakiov beibehalte unter Verweisung auf Nitzsch Od. 2,

244: „denn kaum zu ertragen ist es (nämlich für den Fliehenden),

wenn einer" usw. Auch die Vv. 29—34 lassen sich nicht mit W e i 1

und Wilamowitz auswerfen, vielmehr muß 29—80 beibehalten

werden, da man sonst nach u.yj5' dxroc ß&Aiwv xtX. die positive An-

gabe vermißt : dXXct Tic l^fbe ?«>v xtX. ; die Interpolation beschränkt

sich also auf Vv. 31—34. Ebenso möchte ich für das Schlußdistichon,

das die beiden Gelehrten beseitigen , eintreten , da es das Vorher-

gehende in passender Weise näher ausführt ; denn zu den Feldsteinen

fügt es die Wurfspeere, und V. 38 toicji 7tav6*icXoici irfaQOiov forau.svot

findet in otc' dairtöo? ircc&aaovxec seine Erklärung. Von einer ver-

schiedenen Aufstellung, die Wilamowitz hier im Gegensatz zu den

vorangehenden Versen herausliest, hier geschlossene Phalanxstellung,

vorher mehr Einzelkampf hinter dem riesigen Telamonschild, ist also

keine Rede; übrigens kam auch bei dem Gebrauch des Telamon-

schildes schon in der llias Phalanxstellung vor, vgl. Reichel,
Horn. WT

affen 2, S. 33 f., und die Spartaner sollen diesen Schild bis

auf Kleomenes III herab als nationale Waffe beibehalten haben, vgl.

ebenda S. 45.

Das zwölfte Fragment spricht auch Wilamowitz dem Tyrtäos

ab. Zunächst vermißt er darin das eigentümlich Spartanische; aber

kann es etwas Spartanischeres geben als die Erhebung der kriegerischen

Tüchtigkeit über alle anderen körperlichen und geistigen Vorzüge

und die Ehrung des Helden vor allen anderen Bürgern? Sodann

nimmt er am Inhalt Anstoß. Er meint, in Sparta würde man schwer-

lich den Tantaliden Pelops den königlichsten Mann genannt haben

und die im Gedicht vorkommende Erwähnung der Phalanx, des runden

Schildes und des Panzers spreche gegen Tyrtäos. Was nun den

Pelops betrifft, so steht er, wie mir scheint, Sparta sehr nahe, da

er nicht nur der gewaltige Beherrscher des ganzen Peloponnes war,

der sein Szepter von Zeus selbst erhalten hatte, sondern auch der

Stammvater der Atriden und des Herakles, dessen Macht und Reich-

tum sprichwörtlich war. Von einem runden Schilde ist im Gedicht

keine Rede; denn fyx<paX6eacja wird auch vom Telamonschild gesagt,

und mit diesem ist auch in der llias der Panzer verbunden. Ebenso

bezeichnet der Ausdruck §oajj.ev£ü>v dvöptüv ^dXorjflfac nicht das, was

W. Phalanx nennt, sondern allgemein die Reihen oder Scharen, wie

auch bei Homer. An der Richtigkeit dieser vom Heerwesen her-
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genommenen Beweise zweifelt auch Pistelli, der im übrigen

Wilamowitz beistimmt. So bleibt noch die Sprache übrig, an

der manche rhetorische Einwirkungen wahrnehmen wollen und die

auch Th. Reinach, Rev. des ctud. gr. 1901, S. 110 f., verdächtig

vorkommt, trotz der gegenteiligen Darlegungen H. Weils, der mit

Recht auf das schon bei Homer so stark hervortretende rhetorische

Element hinweist. Ein -Vergleich von fr. 12 mit Archilochos und

Kallinos, Solon und Xenophanes muß jeden Zweifel beseitigen, als

ob diese Verse vor dem Aufkommen der Rhetorik nicht hätten ge-

schrieben werden können.

Bei diesem Sachverhalt kann ich mich den Folgerungen nicht

anschließen, die Wilamowitz aus seinen Ausführungen zieht, näm-

lich daß das Buch Tyrtäos, das Piaton und Lykurg gelesen haben,

sich zum wirklichen Tyrtäos wie unser Theognis zum wirklichen

verhalten habe; denn ein Beweis dafür läßt sich aus unseren Frag-

menten nicht führen, und wäre eine solche Sammlung im vierten

Jahrhundert in Athen so verbreitet und bekannt gewesen, wie der

Verfasser will, so wüßten wir sicherlich mehr davon. Ganz unwahr-

scheinlich ist mir, daß auf Grund dieser athenischen Tyrtäos-Sammlung

die Sage von der athenischen Abstammung des Tyrtäos entstanden sein

soll; eine solche Erfindung hätte doch die Ansprüche der Athener

auf die in Sparta gedichteten Lieder nicht rechtfertigen und die

Authentizität der Sammlung nicht beglaubigen können, da ja Tyrtäos

anerkanntermaßen bei den Spartanern lebte und sang.

Hinsichtlich der spartanischen Embateria nimmt Wilamowitz
mit Recht an, daß sie gesammelt und bekannt waren, daß aber die

erhaltenen den ursprünglichen Dialekt nicht mehr zeigen. Ich sehe

auch hier keinen Grund ein, die Überlieferung, daß Tyrtäos solche

dichtete, zu bezweifeln; fr. 15 kann wohl auf ihn zurückgehen.

Solon.

Mit der Kritik und Erklärung des Solon beschäftigen sich

1. J. Kraßnig, ZurErklärung der in Ari stot el e s

'

ftöijvaftov iroXitefa enthaltenen Fragmente Solons.

Progr. Mähr.-Ostrau 1898.

2. A. Ludwich, Zu den Solonischen Fragmenten
in der iroXitefa 'AO^vafcov. Berl. philol. Wochenschrift 1903,

S. 700, 732 f., 765.

8. A. Platt, On a fragment of Solon [36, 1 in ÄOtjv.

t:ok. 12]. Journal of Philol. 1898, S. 64 f.
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4. S. Larsen, Eine Solonische Studie. Festskrift

til J. L. üssing. Kopenhagen 1900, S. 168 f. [13, 51 f., 5, 4 f.,

36, 8 f.].

5. J. J. H (artmann). Mnemosyne 1902, S. 364 [11, 2].

6. W. S. Hadley, A correction in Solon. Class. Rev.

1903, S. 209 [fr. 11, 6].

7. J. v. Leen wen. Mnemosyne 1904, S. 259 f. [fr. 13, 34].

8. H. Diels, Onomatologisches. Hermes 1902, S. 480 f.

[fr. 20, 3].

9. J. E. Hammer, Ad Solon em. Nord. Tidsskrift 1902 8,

S. 47 [fr. 38—41].

Ich hebe daraas hervor, daß Kraßnig für die Überlieferung

bei Aristoteles eintritt, der er den Vorzug vor der sonstigen Über-

lieferung Solonischer Verse zuerkennt. L u d w i c h nimmt fr. 27 c. 4

(Hill.-Crus.) Kenyons Ergänzung tc&X' lasten in Schutz, indem

er erklärt: „auf Maßvolles richtet euren Hochsinn; denn weder

werden wir zu leiden haben, noch wird euch das andere (das

Maßlose) für angemessen gelten". Aber diese zwei Gedanken hätte

Solon kaum mit oute . . . oute verbunden, sondern vielmehr gesagt:

„denn dann werden wir nicht zu leiden haben und für euch wird

dies angemessen (schön) sein". Ich halte ofrce . . . ouxe für un-

richtig und lese: ob ^ap e&' r^ei?
|
iraiaojuö' o&8* ujuv apxia iraW

eaexat: „denn wir werden nicht mehr gehorchen und euch wird nicht

alles entsprechend (nach Wunsch) sein", vgl. 4, 33. 40. Fr. 36, 2

vermutet Lud wich a&ov' f^ov
I
Sr^ov T8 *outu»v xtL, wodurch

diese schwierige Stelle auch noch nicht in Ordnung gebracht wird.

Fr. 36, 21 (32 b, 3 Hill.-Crus.) leitet er dvxapaSa? von dv?-apaaaa>

ab: „bis er den Demos von der Milchschüssel zurückgestoßen und

den Rahm für sich abgeschöpft hätte", weder zum Vorhergehenden

noch zum Folgenden passend; jedenfalls müßte es statt Demos die

Vornehmen heißen, denn zur Zurückdrängung dieser und zur Er-

langung der Herrschaft für sich selbst hätte ein anderer das Volk

benützt. Läßt sich aber dieser Begriff zu cüvTotpa'cac ergänzen ? Diels

hält 20, 3 Arj-oaTcaSi) für ein Scherzkompositum, das man Arp^araör,

zu schreiben habe
,

abgeleitet von Aquaarrr^ , die Zugehörigkeit zur

Zunft der „hellen Sänger" bezeichnend. Die Erklärung ist gewiß

richtig; aber der Ableitung und infolgedessen der Schreibung mit i

subskript. kann ich nicht zustimmen, da ich an eine Bildung airrj?

von a8ü>, zumal zu Solons Zeit, nicht glauben kann. Meiner Meinung

nach ist das Patronymikon unmittelbar von Uyk gebildet. Hammer
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vergleicht zu -pupooc (38, 3) Hesych. ynpoiszau' aotpxoT und schließt

daraus, daß fÄpot = aapxc? „ Fleischstücke " seien, was mit dem
Zeugnis des Athen. XIV, 645 F Tfoopo?- fat iriaxouvro? etöo? im

Widerspruch steht. Die fr. 38—41 hält er nach Form und Inhalt

für Angriffe auf reiche und verschwenderische Leute, wohl solche,

die gegen ihn auftraten, eine Vermutung, die mir sehr beachtenswert

scheint; ähnlich freilich schon Härtung.
Mit der Sprache Solons beschäftigt sich

N. Riedy, Solonis elocutio qnatenus pendeat ab

exemplo Homer i. Accedit index Soloneus. Progr. München

1903/4,

der das Verhältnis unseres Dichters zu Homer eingehend untersucht,

und zwar im ersten Teil hinsichtlich der Übereinstimmungen, im

zweiten Teil hinsichtlich der Abweichungen; auch die Frage nach

etwaigen anderen Quellen hat er im letzten Kapitel gestellt und mit

Recht auf Hesiod als solche hingewiesen , mit Unrecht auf Tyrtäos,

der, sprachlich von denselben Dichtern wie Solon abhängig, höchstens

in der Anregung zur E&vofAi'ot für diesen in Betracht kommt. Unter

den Ergebnissen, welche die Untersuchung liefert, ist der Nachweis,

daß sich in dem Verhältnis Solons zu Homer ein Unterschied zwischen

den früheren und späteren Gedichten nicht feststellen läßt, und daß

die Solonschen Anklänge die Ilias und Odyssee in ihrem ganzen Um-
fange voraussetzen , am wichtigsten

;
dagegen scheinen mir die an-

geführten Stellen nicht zu genügen, um zu beweisen, daß der Hymnus

auf Demeter vor Solon abgefaßt sei. Der am Schluß beigegebene

index Soloneus erhöht noch den Wert der fleißigen Arbeit.

Ein anschauliches Bild der dichterischen Tätigkeit

Solons entwirft

R. Peppmüller, Solons Gedichte. Progr. Stralsund

1904,

indem er uns den Dichter zuerst in seiner politischen Wirksamkeit,

dann in seinem Fühlen und Denken als Menschen vorführt, beides

dargelegt an seinen Gedichten, die der Verfasser in wohlklingenden

deutschen Versen wiedergibt.

Vom Gesichtspunkt der Moral und Sittlichkeit aus untersucht

M. Croiset, La m orale et la cit£ dans les potfsies

de Solon. Acad. des Inscript. 1903, S. 581 f.,

die Dichtungen des Solon, in denen er noch den Fortschritt wahr-

nehmen zu können glaubt, den das Leben der Großstadt auf die

Entwicklung besonders des Gerechtigkeitsbegriffes ausgeübt
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habe; im 13. Fr. nämlich, das er für eines der ersten Gedichte

Solons, also für den Beweis seiner frühesten Anschauung hält, werde

die Gerechtigkeit noch von einem ganz individuellen und privaten

Gesichtspunkt aus behandelt und regle nur die Beziehungen zwischen

Privatleuten, ohne die Gesellschaft im ganzen zu interessieren, während

in dem Gedicht 'Afhp. roX. 5 der erste Appell an eine soziale

Gerechtigkeit erscheine, der dann in der HOvojAia noch deutlicher

zum Ausdruck komme; dies sei die Folge der sozialen Entwicklung

der Verhältnisse, die ihn zu der Einsicht geführt habe, daß die Dike

allein einen dauernden Zustand schaffen könne, und daher zu dem

festen Entschlüsse, zwischen den Ständen auszugleichen. Daß die

sozialen Zustande seiner Vaterstadt Solon zu seiner Gesetzgebung

veranlagten, und daß er dieser seine Begriffe von sozialer Gerechtig-

keit zugrunde legte, ist bekannt und natürlich ; das tut jeder Gesetz-

geber. In seinen Gedichten läßt sich aber eine solche Entwicklung

des Gerechtigkeitsbegriffs, wie der Verfasser sie darlegt, nicht nach-

weisen. Das 13. Gedicht, das er an den Anfang der poetischen

Tätigkeit Solons setzt, wird allgemein und mit guten Gründen an

das Ende derselben gelegt, und der Begriff der 8tx7j in ihm und der

Eövojiia ist der gleiche, das den Menschen von der Gottheit gesetzte

Recht, das einzelne aus Übermut durch ungerechte Handlungen über-

treten, um sich zu bereichern; von der Verletzung des Rechts eines

Standes durch einen anderen im allgemeinen ist auch in der Eovofiia

nicht die Rede. Wohl aber spricht Solon wiederholt davon, welchen

Schutz seine Gesetze dem Volk und den Vornehmen gewähren.

Das Verhältnis zwischen Solon und Euripides
bespricht

W. Nestle, Untersuchungen über die philosophi-

schen Quellen des Euripides. Leipzig 1902.

Er vergleicht fr. 29 mit Herakl. 1346, fr. 13, 25 f. mit Bakch. 1348.

Hippol. 120, fr. 13, 55 f. mit fr. 3—7. Hik. 238 f. Orest. 917 f.,

fr. 13, 7 und 71 f. (vgl. Theogn. 145 f., 718 f.) mit Hei. 903 f.

Phoen. 555. Erechth. fr. 362, 11 f.

K 1 e o b u 1 i n a.

U. v. Wilamowitz, Hermes 1898, S. 219, liest in dem Zusatz

zu fr. 2 richtig iv raXa taöta st. r,v TraXai taDia und versteht das

Rätsel von dem Ringkampf. Was die Dichterin selbst betrifft, so

wiederholt er die Vermutung Hartungs, Griech. Lyriker VI, S. 115,

daß sie aus Kratinos' KXeoßooXtvoct stamme, der sie mit Anlehnung
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an den Namen Kleobulos erfunden habe; im vierten Jahrhundert sei

sie dann in die Novelle von den „ Sieben" eingeführt worden. Dem-

nach nimmt er nachträgliche Einführung der Kleobulina in die Novelle

an, die früher, nach 0. Crusius, Anthol. lyr. S. XX, in der Zeit

zwischen Solon und Herodot , entstanden ist. Ich halte dies für

unwahrscheinlich , für ebenso unwahrscheinlich aber auch die Er-

findung der Dichterin durch Kratinos; denn wie die 'OSuaa^? des-

selben Dichters einen Odysseus, die Xei'ptovec einen Cheiron, die

'ApyiXoyoi einen Archilochos, so scheinen mir auch die KXeoßouXtvai

eine Kleobuline vorauszusetzen, und daß ich bis jetzt keinen Grund

einsehe, dieser die historische Persönlichkeit abzusprechen, habe ich

im vor. Jahresb. Bd. 104, S. 86, dargelegt.

Pseudophocy lidea.

J. Nicole teilt in dem Album gratulatorium in honorem
H. v. Herwerden. Utrecht 1902 mit, daß er in einer jungen

Genfer Hs. Auszüge aus den Pseudophocylidea entdeckt habe; es

seien drei Gruppen, und vor der ersten stehe der Name Phokylides,

vor der zweiten aber HpoxXoc Me^apeu? 6 Tcotr^xr^ und vor der dritten

'Hptootovou pr^opof, Namen, die er an diesen Stellen nicht erklären

könne. Sonst bieten die Auszüge nichts Bemerkenswertes.

Mit der hs. Überlieferung der Pseudophocylidea beschäftigt sich

A. Ludwich, Über das Spruchbuch des falschen
Phokylides. Ind. lect. Königsberg 1904 und Quaestionum
Pseudophocy lidearum pars altera. Progr. Königsberg

1904 [Fortsetzung der zuerst genannten Schrift].

Auf Grund einer eingehenden Prüfung kommt der Verfasser zu

dem Ergebnis, daß der Vindobonensis V bei weitem die lauterste

und beste Quelle der Pseudophocylidea darstelle; in zweiter Linie

komme OP (LF), in dritter MB (fP 2 H), in vierter L ! L 2 1YXJ
(TWAM ab

), die unzuverlässigste und schlechteste Quelle aber sei V
;

jedoch seien bei der Feststellung des Textes auch die schlechteren

und schlechtesten Hs. nicht ganz zu entbehren. Daß bei der Unt»y-

suchung auch manches für die Kritik und Erklärung des Gedichts

abfällt, braucht kaum besonders erwähnt zu werden. Zum Schluß

kommt der Verfasser auch auf die Anordnung der Sprüche und die

Konfession des Dichters zu sprechen ; von einer logischen Gliederung

des Ganzen findet er ebensowenig eine Spur, wie von der Zugehörig-

keit des Verfassers zum Judentum oder Christentum ; was auf letzteres

hinweist, ist von *V durch Interpolation hereingebracht. Der Dichter

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXIII. (1907. I.) 9
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war ohue Zweifel ein heidnischer Grieche, dessen polytheistische

Anschauung in seinen Versen zum Ausdruck kommt.

Zum Schlüsse nenne ich noch

K. F. A. Lincke, Samaria und seine Propheten.
Ein religionsgeschichtlicher Versuch. Mit einer Textbeilage: Die

Weisheitslehre des Phokylides, griechisch und deutsch. Tübingen

1903.

Xenophanes.

Die Metrik des Xenophanes behandelt

Jacobs, De Xenophanis arte metrica. Progr.

Schneidemühl 1904.

Nachdem er die Fragmente nach der Ausgabe von H. Diels mit-

geteilt hat, untersucht er in Kap. 1—III den daktylischen Hexameter,

der, wie er findet, dem in der Odyssee nahe steht und von dem der

Alexandriner weit abweicht. Mit Kap. IV geht er dann zum Distichon

über, dessen Cäsurcn in Kap. V und VI besprochen werden; die

trochäische steht bei Xenophanes der männlichen nach , und Drei-

teilung ist unserem Dichter eigentümlich. In Kap. VII und VIII

wird das Verhältnis von Daktylus und Spondeus im Hexameter und

Pentameter dargelegt, und Kap. IX ist der Betrachtung des Hiatus

gewidmet, ohne daß neue Ergebnisse zutage gefördert werden.

Die Frage, ob unser Dichter zu den Sillographen gehört, wirft

G. Voghera, Senofane e i cinici autori di Silloi.

Contributo alla storia della poesia sillogratica. Studi ital. di filol.

class. 1903. S. 1 f.,

von neuem auf und verneint sie , da die zwei Merkmale der Sillen,

Spott und homerische Parodie, in den zu den Sillen gerechneten

Versen fehlten; als Sillographen nenne ihn die Überlieferung nur

infolge eines Mißverständnisses, weil er nämlich im zweiten und

dritten Buch der Sillen des Timou als Sprecher eingeführt sei. Aber

warum hat ihm deun Timon wohl diese Rolle übertragen V Vermutlich

weil er sein Vorgänger in dieser Art von Poesie war. Wenn der

Verfasser den Charakter der Sillen in den vorhandenen Fragmenten

des Xenophanes vermißt, so darf man nicht vergessen, daß nur kurze

Bruchstücke auf uns gekommen sind, die nicht genügen, das Wesen

dieser Gedichte des Kolophoniers vollständig klar zu machen. Auch

haben sie, worauf schon C. Wachsmuth hinweist, offenbar bei ihm

noch nicht den Titel üt'Mot getragen, ja überhaupt keinen besonderen

Titel, weshalb sie auch von anderen "lajxßot und Ila/xoStai genannt
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wurden. Daher hätte H. Di eis die Überschrift llap<poiai über fr. 22

weglassen und die Konjektur irapq>3ijaa? xa 'Oji^pou nicht erwähnen

sollen. Die von F. Paul ausgesprochene, von dem Verfasser wieder-

holte Meinung, diese Verspottungen seien da und dort in den

Dichtungen des Xenophanes zerstreut vorgekommen , wird schon da-

durch widerlegt, daß sie mit einem besonderen Titel, sei es nun

StXtot, Tlapcpdiai oder "lapßoi, bezeichnet werden; sie müssen also

eine besondere Gruppe für sich gebildet haben.

Theognis.

Mit der hs. Überlieferung der Theognidea beschäftigt sich

T. H. Williams, A note on the Mutinensis Ms. of

Theognis. Gass. Rev. 1903, S. 285 f.,

der die bis jetzt vorliegenden Vergleichungen des A für noch nicht

genügend hält. Was er aber zum Beweise dafür vorbringt, ist nicht

geeignet, große Hoffnung auf Gewinn zu erregen; denn sowohl V. 104

als auch V. 111 bringen, mit PLGr. Bergk 4 verglichen, uns keine

neue Kenntnis, abgesehen davon, daß die ursprüngliche Lesart in A
toj ui?a Soovai Hloi verdorben ist.

Die Theognisfrage behandeln von neuem

1. J. Heinemann, Theognidea. Hermes 1899, S. 590 f.

(Vgl. dazu auch Die Elegiensammlung des Theognis und
ihre Entstehung. Ber. des Freien Deutschen Hochstifts zu

Frankfurt a. M., N.F. XV);

2. F. Wendorff, Ex usu convivali Theognidea

m

syllogen fluxisse demonstratur. Diss. Berlin 1902;

3. E. Harri so n, Studies in Theognis, together

with a text of the Poems. London 1902;

4. T. H. W i 1 1 i a m s , T h e o g n i s a n d h i s p o e m s. Journal

of Hell. Studies 1903, S. 1 f.,

nur daß E. Harrison auf S. 13-84 noch den Text der Gedichte

beifügt samt den in den Hs. sich findenden Wiederholungen, was

man nur billigen kann, jedoch ohne Benützung der Abschrift von O

durch W. Studeraund, worüber man sich wundern muß. Neues

von Belang wird dabei nirgends geboten.

In der Behandlung der Theognisfrage ist besonders Harrison

sehr breit, selbst da, wo er nichts Neues zu sagen hat. Ich will

mich bei der Berichterstattung auf das beschränken, was entweder

neu ist oder der endgültigen Entscheidung näher gebracht wird.

9*
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Daher erwähne ich nur kurz, daß Harrison und Williams an

dem nisäischen Megara als Heimat des Dichters festhalten, während

Wendorff im Anschluß an He loch für das sizilische eintritt, daß

Wendorff und Williams hinsichtlich der Lebenszeit bei der

Überlieferung stehen bleiben, während Harrison das Leben des

Theognis bis zum Jahre 480 v. Chr. sich erstrecken läßt, und daß

auch K. Joel, Der echte und der xenophontischeSokrates.
Berlin 1901, Bd. II, Teil 1, S. 849, die bei Stobäus genannte Schrift

des Xenophon Uber Theognis dem Antisthenes zuschreibt; jedoch

hätte Williams die V. 773 f. nicht mit Kyros' Angriffen auf die

asiatischen Griechen in Verbindung bringen sollen, vgl. auch E. Meyer,

Geschichte des Altertums Bd. III, erste Hälfte, S. 368.

Allein unter allen Theognis-Forschern steht Harrison, der die

Ansicht vertritt , daß der Dichter alle oder doch nahezu alle Verse

geschrieben habe, die unter seinem Namen vorhanden seien. Da

sich nun aber in unserer Sammlung unleugbar viel fremdes Eigentum

findet, Wiederholungen früherer Verse an späteren Stellen nicht selten

sind und öfters auch Verse vorkommen, die im Gegensatz zu den

vorhergehenden stehen oder überhaupt irgendein Urteil über sie ab-

geben , so schreibt er auch alle diese Verse dem Theognis zu, der

sie den Werken älterer Dichter oder auch seinem eigenen entnommen

habe, um sie an passender Stelle zu verwenden oder wieder zu ver-

wenden, teils unverändert, teils mehr oder weniger abgeändert, dem

neuen Zusammenhang entsprechend. Um die Berechtigung dieses

Vorgehens darzutun , beruft er sich auf das bekannte Gedicht des

Solon an Mimnermos (20), das doch ganz anderer Art ist, sowie auf

Clem. Alex, ström. IV p. 740 , wo gesagt wird , daß Theognis die

V. 153—154 aus Solonischen abgeändert habe, eine Stelle, die ihn

hätte darauf hinweisen können , daß die von ihm vorausgesetzte Be-

nützung anderer Dichter durch Theognis den alten Schriftstellern

sicherlich nicht entgangen wäre. Ja, auch die Verse 769 f. will er

für sich verwerten, indem er irotsiv von den Gedichten versteht, die

wenig oder nichts von älteren Dichtern entlehnten, {iwcrOai und

öeixvüveu dagegen von denen, in denen ältere Vorlagen zur Ver-

wendung kamen, und zwar soll n&attai auf die Anpassung an den

neuen Zusammenhang, Setxvüvat auf die Klarlegung des Gedankens

gehen. Aber trotz alledem muß er zugestehen, daß das lange Gedicht

903 f. ein späterer Zusatz ist , und damit selbst seiner Hypothese

das Urteil sprechen: denn die zweifellose Einschiebung eines so

umfangreichen Gedichts macht auch die Einschiebung der unter fremden

Namen überlieferten Gedichte der Sammlung zweifellos, und damit
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auch die vieler anderen Verse wahrscheinlich. So kann auch fortan

kein Gedicht der Sammlung ohne Beweis für theognideisch angesehen

werden. Nicht glücklicher ist Harrison mit seiner Beurteilung

der Gedichte, die er alle für vollständig hält, abgesehen von fünf,

nämlich 563—6, 857—60, 895—6, 971— 2 und 1063—8. Die

Sammlung ist nach ihm nicht für Schulzwecke bestimmt , und die

acprji'c besteht in der Nennung des Namens Theognis. Vgl. auch,

was Williams am Schlüsse seines Aufsatzes gegen Harrison
ausführt.

Daß die auf uns gekommene Sammlung nicht der ursprüngliche

Theognis ist, darüber kann kein Zweifel herrschen; die Frage ist

nur. wie man sich die Entstehung dieser Sammlung zu denken hat.

Wendorf f nimmt an, daß sie sich aus der ursprünglichen durch

Auslassungen, Zusätze und Umgestaltungen jeder Art allmählich heraus-

gebildet habe, und auch ich teilte früher diese Ansicht, nur daß

ich die Veränderung aus dem Gebrauche des Theognis beim Unter-

richt herleitete, während sie Wendorff der Verwendung des Buches

beim Gelage zuschreibt, da er mit R. R eitzenstein der Meinung

ist, daß nicht nur unsere Sammlung, sondern auch das echte Buch

von Theognis selbst für Gelagezwecke bestimmt gewesen sei, vgl.

darüber den Jahresber. Bd. 92, S. 21 f. Diese Ansicht über die

Entstehung unserer Theognis-Sammlung läßt sich aber nicht aufrecht

erhalten; denn sie erklärt weder die Form, in der die in der

Sammlung wiederholten Verse überliefert werden, noch die Stelle,

die sie darin einnehmen. Die wiederholten Verse, im ganzen 48,

stimmen nämlich im Wortlaut mit den ursprünglichen nicht übereiu,

sondern weichen von ihnen zum Teil erheblich ab, ohne daß sich

ein Grund für die Abänderung erkennen läßt; außerdem finden sich

42 davon in den letzten 200 Versen der Sammlung, während auf

den vorhergehenden Teil nur sechs kommen; endlich ist zwar die

Wiederholung dieser sechs Verse im Zusammenhanf der betreffenden

Stellen begründet, nicht aber die der meisten jener 42 Verse. Diese

Tatsachen machen, wie mir jetzt scheint, die Annahme einer zweiten

Sammlung nötig, die teilweise dieselben Verse wie die erste, aber

in verschiedener Rezension enthielt. Beide wurden dann zu einer

Sammlung vereinigt, und der überschüssige Rest der zweiten wurde

als Schluß der neuen Sammlung angehängt. Nach diesem Schluß

zu urteilen, war die zweite Sammlung nach Form und Inhalt von

der ersten sehr verschieden; der Wortlaut war mehr oder weniger

stark geändert, manche Stücke völlig umgearbeitet, neue Distichen

nach dem Muster alter und unter Benützung vorhandener Verse bei-
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gefügt, wie z. B. 1039—40 und 1069—70, 1153-4 und 1155—6,

1095—6 und 1160ab, 1105 und 1164g, Wein, Liebe, besonders

auch Knabenliebe waren darin verherrlicht. Man darf daher an-

nehmen, daß die in diese Gebiete einschlagenden Verse des voraus-

liegenden Teils unserer Sammlung ebenfalls aus der zweiten Sammlung

stammen, besonders auch 237 f. Aber ich glaube, man darf noch

weiter gehen und die Vermutung aussprechen , daß die Sammlung

iXe-^etcov $ »us dieser zweiten Sammlung ausgezogen ist; denn es

finden sich darin vier Disticha (1151 — 2 nach 1238, 1101— 2 und

949 -50 nach 1278 und 1107—8 nach 1318), die mit solchen der

zweiten Sammlung wörtlich übereinstimmen ; die Abweichung in 1 108

kann nämlich kaum in Betracht kommen.

Die Entstehung unserer Sammlung aus zwei Sammluugen nimmt

auch Williams an, der gegen das Stichwort-Prinzip vielleicht zu

stark zu Felde zieht ; denn ganz ableugnen läßt sich seine Anwendung

ja doch nicht. Er glaubt, daß die V. 1—254 eine kleine Sammlung

für sich sind, womit freilich für die Erklärung der ganzen Sammlung

nichts gewonnen ist. Tiefer geht Heinemann, der auf Grund ein-

gehender Würdigung der Wiederholungen zwei heterogene Bestandteile

unserer Sammlung annimmt, nämlich die in Originalversen mitgeteilten

Gedichte des Theognis und eine Bearbeitung ausgewählter Distichen

der verschiedensten Elegiker, Theognis mit inbegriffen, für alle Freunde

vaterländischer Dichtung zusammengestellt. Diese letztere leidet nach

ihm an groben Fehlern, die er der zeitweiligen mündlichen Über-

lieferung der in ihr zusammengefaßten Gedichte zuschreibt. Noch

weniger als die mündliche Fortpflanzung wird man die Vermutung

billigen, daß der Redaktor, der die zwei Bücher unter dem Namen

Theognis verband, die verschiedenen Versionen der wiederholten

Verse stets durch Zwischenräume von mindestens 100 Versen von-

einander trennte, damit nicht gleich jedermann beim ersten Durchlesen

die Blöße seines Werkes ins Auge falle; denn diesen Zweck hätte

er doch durch einfaches Weglassen der Wiederholungen viel sicherer

erreicht. Die Entstehungszeit der Sammlung setzt Heinemann
zwischen Aristoteles und Stobäus. Wilamowitz, Textgeschichte

der griech. Lyriker, S. 58 f., sagt, daß unser Theognis „nichts anderes

sei als zunächst das mannigfach vermehrte und veränderte Buch des

Theognis von Megara, das Piaton und Xenophon gekannt haben, ein

Buch, das doch auch nicht der Dichter selbst geordnet hatte —
verträgt sich dies mit V. 19 f. V — , sondern eine Sammlung, wie sie

die Grundlagen für die Ausgaben des Anakreon oder Alkaios ge-

wesen -ein werden: dann ein anderes Buch ähnlicher Art, vieler
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Dichter, auch des Theognis, Sprüche umfassend, oft zu moralischem

Zwecke umgeformt, darunter Erzeugnisse der Sophistenzeit, endlich

die reizvolle (?) uooaot rotiStx^ des zweiten Buches, Trinkspruche,

die so recht dem Leben des frühen fünften Jahrhunderts entsprechen",

ein aus diesen disparaten Stücken zusammengewachsenes o^uvr^a,

das einem Athener des vierten Jahrhunderts die rezitative Poesie

lieferte, die er beim Weine brauchte, zur Begleitung der Flöten-

spielerin.

K r i t i s c h e und exegetische Beiträge liefern

1. J. L., Quelques corrections au texte deTheognis.
Rev. de Philol. 1901, S. 45f. [V. 310 f., 359. 729, 846, 90;],

1032, 1194].;

2. H. Röhl, Zu griechischen Texten. Progr. Halber-

stadt 1903. [S. IG: V. 118, 1063];

3. R. El Iis in Proceedings of the Oxford Philol. Society

1904, 25. Febr. [V. 894, 897 f., 1085];

4. R. C. Kukula, Theognidea. Wiener Studien 1904,

S. 338 f. [V. 729 f.. 1259 f.];

jedoch ist der wirkliche Ertrag gering. Ich erwähne 846, wo J. L.

S'j Biusvai Ik xatxwf xsfusvov, sc. avBpa, vorschlägt, 1194, wo er

covov f',
zl axXr^ov xtX. liest unter Verweis auf Parmenides fr. 14

(Mull.): cov&v 8£ u-ot ianv, oir-oösv ap;<u}iai, und 1260, wo Kukula
styvouov Torheiten, Fehler" st. d^vw[itov vermutet, indem er bemerkt :

„Das Bild ist zweifellos vom Agon entlehnt; aber an Stelle des

.Tugendkranzes 4
ist ein ,Kranz der Untugenden 4

getreten."

Die Verwendung des Theognis im Unterricht bespricht

G. S. Castagnola, Un poeta gnomico nella tradi-

zione educativa. Catania 1899,

ohne jedoch auf die Theognis-Frage einzugehen. Das erste Kapitel

behandelt die Erziehung bei den Griechen, die einen den praktischen

Zwecken angepaßten Auszug aus dem echten Theognis gebrauchten,

der infolge der Aufnahme von Versen anderer Dichter zu einer

Anthologie griechischer Elegiker wurde. Den Einfluß und die Spuren

dieser Sammlung in der römischen Schule und Erziehung verfolgt

das zweite Kapitel, während das dritte Kapitel nachweist, daß Theognis

im Mittelalter verschwunden war.

Eine Beziehung desTheognis zu den Sophisten glaubt

R. Reitzenstein. Literarhistorische Kleinig-

keiten. Philologus 1898. S. 45 f.,
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zu entdecken. Da nämlich bei Theognis 43 f. und Herodot III, 80

die Reihenfolge raau, ^ovo? sjKpoXo;, fiovap^o; vorkommt, so folgert

er, daß beide dieselbe Quelle benutzten, und auf diese Quelle gehe

auch die sophistische Schrift rrepl eOvoutac, von der noch ein Fragment

vorhanden sei, zurück. Theognis wende sich ebenso wie der Ver-

fasser dieser Schrift gegen einen älteren ionischen Schriftsteller, der

nicht lange nach der Vertreibung der Tyrannen durch die Perser

und der Einführung der minder verdächtigen Demokratien in lonien

für die Tyrannis eingetreten sei. Spricht schon diese Zeitbestimmung

gegen die Berücksichtigung der Schrift durch Theognis, so noch

mehr die Tatsache, dal* der megarische Dichter die wirklichen Ver-

hältnisse seiner Vaterstadt im Auge hat, nicht die Bekämpfung irgend-

welcher theoretischen Streitfragen, ganz abgesehen davon, daß eine

so natürliche Reihenfolge wie stasi?, «ovo; sptpu/.o? und jxovapyo;

solche Schlüsse nicht stützen kann.

Auf das Verhältnis des Euripides zu Theognis hat

früher schon F. Hofinger kurz hingewiesen, vgl. Jahresber. Bd. 104,

S. 90; jetzt behandelt es ausführlich

W. Nestle (S. 0.),

der zeigt, daß außer jenen unbewußten Reminiszenzen bei Euripides

auch wirkliche Nachahmungen vorhanden sind. Beide Dichter

heben hervor, wie schwierig es ist, den Sinn der Menschen zu er-

kennen (vgl. Th. 119 f., Eur. Med. 516 f., El. 550, Her. 669 t.,

Hippol. 925 f.), wie oft die Gerechten unglücklich, die Frevler glücklich

sind (vgl. Th. 743 und Eur. Belleroph. fr. 286, 293, Phrix. fr. 832).

wie die Sünden der Väter sicli an den Kindern rächen (vgl. Th. 731 f.,

Eur. Hipp. 1329 f.), wie die Menschen nur die Werkzeuge in der

Hand der Götter sind (vgl. Th. 133 f., Eur. Hik. 734 f., El. 830 f.).

wie der Umgang den Charakter beeinflußt (vgl. Th. 31 f. Eur.

Androm. 683 1., Ägeus fr. 7, Bell. fr. 296, Pel. 609, Phoin. 812,

1067, 1024), wie hoch die otpsTij über dem Reichtum steht (vgl.

Th. 317, Eurip. El. 941), da man sie einem nicht nehmen kann, ja

sie sogar den Tod überdauert (vgl. Th. 867, Eur. Temen, fr. 867),

wie natürlich der Haß der Feinde und die Freude über ihre Be-

siegung ist (vgl. Th. 327 f.. Eur. Her. 732 f., Herakl. 881 f., Bakcli.

877 f.), wie es das beste sei, nicht geboren zu sein, das zweitbeste

aber, möglichst frühe zu sterben (vgl. Th. 425 [Hes. cert. 74 f.,

Bakch. fr. 2, Soph. Öd. Col. 1224], Eur. Bell. fr. 285. 1. 908), wie

die Hoffnung den Menschen durch das Leben hindurchhilft (vgl.

Th. 1135, Eur. Ino fr. 408, Hypsip. fr. 761, Phoin. fr. 826). Theognis

und Euripides fühlen sich als Dichter, vgl. Th. 789 f.. Eur. Her. 674 f.,
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fr. 910. Aber es besteht auch ein Unterschied zwischen beiden;

Theognis hält edle Gesinnung und edle Geburt für zusammenfallende

Dinge, während Euripides von dem Geburtsadel nicht viel wissen

will, vgl. Dikt. fr. 336, Alex. fr. 52, EL 367 f.

Sophokles.

Th. Gomperz, Hßrodote et Sophocle. M^lauges Henri

Weil. Paris 1898, S. 141 f., ergänzt im fünften Fragm. revr' im
rsvrqxovö' (4;axt? STrra^Tsi), indem er ungenaue Ausdrucksweise an-

nimmt, da nach Pamphilas Angabe der Altersunterschied zwischen

Sophokles und Herodot zwölf Jahre betrug. Geistreich, aber ohne

Mchere Gewähr, weil auch andere Ergänzungen möglich sind.

Jon.

Th. Kein ach, Un fragment d'Jon de Chios. Rev. des

Itudes gr. 1901, S. 8 f., vermutet fr. 3, 2 twv <joji?ü>voo3u>v apuovtwv

xpioSoo? „trident de tetrachordes consonnants entre eux u
. Einfacher

ändert Wilamo witz, Hermes 1902, S. 305 f., xa? aujx^aivooaac

in sls 3., „die du für die symphonischen Dreiwege der Harmonie

eine zehnstufige Ordnung hast" ; die Anlage von zehn Intervallen

ermöglicht drei Tetrachorde. Aber das äolische s^oiaa hätte er bei

Jon nicht verteidigen sollen.

Kritias.

W. Nestle, Kritias. N. Jahrb. f. klass. Altert. 1903,

S. 94 f.. spricht über die Elegien des Kritias, als dessen Vorbilder

auf dem Gebiet der politischen Elegie er Solon und Theognis be-

trachtet. Fragment 1 über die Erfindungen führt er auf Protagoras

cspi twv iv äpyji xaTaaxaastuv zurück.

An t i m a c h o s.

E. Rohde, Der gricch. Roman 2
, S. 77 f., bezeichnet den

Antimachos mit Rücksicht auf seine Lyde als den eigentlichen Be-

gründer jener Kunst einer lyrischen Erzählung, richtiger vielleicht,

einer erzählten Lyrik, wie sie, im vollen Gegensatz zum reinen Epos

der alten Zeit , von den alexandrinischen Dichtern eifrig ausgebildet

wurde. Die Richtigkeit dieses Urteils prüft

E. Romagnoli, L'elegia alessandrina prima di

Callimaco. Atene e Roma 1899, S. 177 f.,
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nach. Dabei gelangt er zu dem Ergebnis, daß unser Dichter die

mythischen Stoffe nur wegen ihrer Seltenheit und Entlegenheit, nicht

wegen ihres erotischen Charakters ausgewählt habe; sein Verdienst

bestehe also nur darin, weniger bekannte Mythen in Distichen dar-

gestellt zu haben, und insofern deute er zwar auf die alexandrinische

Zeit hin, sei aber kein Vorgänger der Alexandriner, da er im

klassischen Fahrwasser bleibe. Zum Beweise beruft er sich auf

Plut. consol. ad Apoll. S. 106 B, eine Stelle, aus der doch im

Zusammenhang hervorgeht, daß Antimachos die Liebesleiden anderer

besang, und dasselbe folgt aus Hermesian. fr. 2, 41 f., wo man -otov

mit dem Verfasser nicht von den Klagen des Dichters verstehen darf,

sondern von den Klagen derer, die er darstellte. Wenn die erotische

Seite in den erhaltenen Fragmenten nicht so stark hervortritt , wie

man vielleicht erwartet, so darf man nicht vergessen, daß wir nur

spärliche Überreste besitzen , die uns über die Art der Behandlung

der Sagen keinen Aufschluß geben. Ebensowenig läßt sich angesichts

der Überlieferung der Einfluß der Lyde auf die Alexandriner in

Abrede stellen, den ja schon die Elegie Leontion des Hennesianax

bezeugt. So wird Roh de recht behalten, der übrigens die Be-

deutung des Philetas für die Alexandriner so wenig wie der Ver-

fasser verkennt ; denn er nennt ihn den eigentlichen Archeget der

spezifisch hellenistischen Dichtung.

IMaton.

D. Fava, Gli epigrammi di Pia tone (testo, varianti.

versione) preceduti da uno studio sull' autenticita di

essi. Milano 1901.

Der Verfasser untersucht, von der im Jahre 1834 erschienenen

Abhandlung Wernikes ausgehend, die Frage nach der Echtheit

der dem Piaton zugeschriebenen Epigramme Das Ergebnis stimmt

mit dem früherer Forscher überein , nämlich alle Epigramme seien

dem Piaton abzusprechen; daß eine solche Kritik zu weit geht, habe

ich im Jahresber. Bd. 92, S. :J2, dargelegt. Auch die Erklärung,

die der Verfasser für die Zuweisung von Epigrammen an den

Philosophen anführt, genügt nicht; er meint nämlich, in der zweiten

Hälfte des dritten Jahrhunderts habe ein Rhetor, um Piaton in

ein schlimmes Licht zu setzen, unter seinem Namen Epigramme,

welche die natürliche und unnatürliche Liebe verherrlichen, verbreitet.

Aber selbst, wenn man diese gewiß nicht sehr wahrscheinliche

Hypothese gelten läßt, muß man nach dem Grunde fragen, warum
Piaton die nicht erotischen Epigramme, die ja viel zahlreicher sind,
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zugeschrieben wurden , und darauf erhält man von dem Verfasser

keine Antwort. Der Text der Epigramme ist von einem kritischen

Apparat und einer italienischen Übersetzung begleitet.

Philiskos.

E. Drerup, De P h i 1 i s c i in honorem I, y s i a e c p i -

grammate. Milspe beige 1899, S. 206 1'., will aus Ps.-Plut. X.

orat. vitae p. 836 C schließen , Isokrates sei in dem Gedicht des

Philiskos so erwähnt gewesen . daß man ihn für jünger als Lysias

habe halten müssen. Dies ist unrichtig: der Schreiber folgert aus

der Tatsache, daß Philiskos, der 'laoxpdxoo? jisv ^viopiao?, hoiipo;

Aoaioo war, den Nachruf auf den verstorbenen Lysias verfa-ßte, daß

dieser älter als Isokrates war. Aber auch die Vermutungen zu V. 5 f.

an und für sich: 'laoxpdx^? x^poxa r/ixoi xiva Aoai'a ujxvov, Mvia

x/.eoc Xajnrpiv xal ao?q> dÖdvaxov sind nicht zu billigen; denn nach

Ps.-Plutarch schreibt Philiskos, nicht Isokrates, den Hymnos, worauf

auch die Anrede in V. 1 f. hindeutet ; sodann sind die Änderungen

willkürlich und gewaltsam, und die Redensart oovxa xXso* vom Hymnos

ungewöhnlich. Ich lese, indem ich nach V. 4 keine Lücke annehme,

sondern mit Salmasius und anderen V. 3 xi(> ^dp . . . jisÖotpjioa&svxi,

jedoch V. 4 Sxepov in exdpcp (vgl. Ps.-Plut. excupo? 8fc A01100) ändere,

in V. 6 ouvxa xaxacptkjiivcov xdc (oder xsfc) Cocpov, dftavaxov und in

V. 7 6^oiov st. araatv, um das Zusammentreffen von ZTzaziv und Ttzai

(V. 8) zu vermeiden: die Phrontis soll zu Ehren des verstorbenen

Lysias einen Hymnos schaffen , der sogar hinab in das Dunkel des

Hades dringt und unsterblich ist, also überall und immer ertönt.

[Demosthenes.]

Das in Demosthenes' Kranzrede § 289 eingelegte Epigramm
auf die bei C häroneia Gefallenen behandelt

K. Peppmüller, Zu Demosthenes de Corona 289.

Philologus 1899, S. 469 f.

Er nimmt mit Recht an, daß es nicht gefälscht, sondern vom Original

abgeschrieben sei, vgl. Jahresber. Bd. 75. S 143 f.: aber manches

sei auf dem Steine unleserlich gewesen, und das habe der, welcher

das Epigramm abschrieb und in die Rede einschob, auf eigene Faust

hergestellt; so sei V. 5 ut) iict Co-;iv au^vt ftevxe? st. cb; ur, tybv

xxX. und V. 8 mit Polyb. V, 10, iaxi' st. au^ax' zu lesen, das

letztere gut, das erstere kaum nötig, weil \hivn hier poetisch den

Sinn des Kompositums £7n&eivai hat.
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Äschrion.

Dem Äschrion weist

W. Headlam, On Herodas. Class. Kev. 1899, S. 151 f.,

die Fragmente bei Cramer Anecdot. II, 871. 480. 488 zu, nämlich

vom Salamander: C*j>ov Iv itupl axaTpov, ferner r
4
v vuxte; ^apt'Covraf

vuxxepival stufiatcuv luvooitat, eine Zuweisung, die natürlich unsicher

bleibt.

Philetas.

Über den Namen spricht

\V. C r ö n e r t , P h i 1 i t a s von Kos. Hermes 1902, 21 2 f.,

der Philitas als richtige Form verlangt, worin ihm Wilamowitz
in seiner griechischen Literaturgeschichte gefolgt ist. Doch ist die

Sache meiner Meinung nach noch nicht sicher; denn die Überlieferung

schwankt zwischen Philetas, Philitas und Phileitas, und aus ursprüng-

lichem Philetas konnte infolge des Itazismus ebensogut Philitas und

Phileitas werden wie umgekehrt. Die Schreibart bei den römischen

Dichtern scheint mehr für Philetas zu sprechen, und die Auffindung

des Namens Philitas auf einer koischen Inschrift entscheidet die

Frage auch noch nicht , weil beide Namen nebeneinander möglich

sind , wie z. B. Onites neben Onetes , Komitas neben Kometas.

Philetas ist gebildet wie Kometas, Niketas, Onatas ; das Appellativum

(pi/^TTj? steht Anth. Pal. V, 270. Auch ist die Bildung keine späte,

wie Onatas zeigt.

Die Dichtkunst des Philetas nach Form und Inhalt würdigt

E. Romagnoli, L'elegia alessandrina prima di

Callimaco. Atene e Roma 1899, S. 177 f.

Er schreibt ihm das Verdienst zu, in die alten Sagen die neuen

Liebesgeschichteu eingeflochten zu haben , und leugnet damit seine

Beeinflussung durch Antimachos , mit Unrecht , wie ich bei der Be-

sprechung des letztgenannten hervorhob, wenn ich auch gerne zugebe,

daß er auf der von seinem Vorgänger eingeschlagenen Bahn viel

weiter gegangen ist. Mit Recht betont er, wenn auch nicht zuerst,

seine Vorliebe für das Wunderbare und Entlegene, sowie die durch

ihn erfolgte Einführung des bukolischen Elementes in die Elegie.

Auch darin bin ich mit ihm einverstanden, daß die Poesie des

Philetas nicht nur das Erzeugnis mühseliger Anstrengung ist, wie

Couat meint, sondern auch einer namhaften poetischen Begabung,

die es ihm ermöglichte, einer der ersten oder geradezu der erste

unter den gelehrten alexandrinischen Dichtern zu werden. Ob er
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jedoch neben Büchern auch noch andere direkte Quellen benützte,

um seine Stoffe daraus zu schöpfen, wie der Verfasser annimmt, er-

scheint mir zweifelhaft. In der Darlegung der Metrik und der Sprache

des Philetas folgt der Verfasser Couat, und er hätte auch hin-

sichtlich der metrischen Form des Hermes nicht von ihm abweichen

und die Abfassung dieses Gedichtes in daktylischen Hexametern nicht

bezweifeln sollen. Der Hermes ist ein Epyllion , wie sie bei den

Alexandrinern nicht selten sind, vgl. J. Heumann, De epyllio
Alexandrino. Diss. Lips. 1904. Zum Schlüsse bemerke ich

noch kurz, daß K. K u i p e r in dem Album gratulatorium in honorem

H. v. Herwerden, Utrecht 1902 über den Hermes des Philetas handelt.

Herrn esianax.

Mit der Er k 1 äru n g und V erbesserung des bei Athen. XIII,

597 erhaltenen fr. 2 (Bergk), 8 (Härtung) beschäftigen sich

1. W. Headlam, Journal of Philology 1898, S. 94 f.

2. A. Lud wich, Coniectaneorum in Athenaeum
fasc. H.Hermesianactisfragmentumcontinens. Königs-

berg 1902.

Von den Vorschlägen des letzteren Gelehrten erwähne ich V. 4

dxop7]v st. dxoTQv, 23 iywv 8' st. &x6vf)', 25 Trdaa? o' l\i'(uov st. Ih

A07<ov, 55 t6 vo jtfov st. tb Ik jxopt'ov, 82 jkS/Öuiv st. jjlu&ü>v,

U6 aty' töavYj? st. dn töavSj?, von denen des ersteren 66 dp-j-eocuv st.

afyeuov; aber V. 8, wo Lud wich iravToi'oo? in irav 5oio'uc ändert,

ist eher ira-ptoitac zu lesen.

Eine Würdigung des Herrn esianax als Dichter gibt

E. Roinagnoli, L ' e 1 e g i a alessandrina prima di

Callimaco. Atene e Roma 1899, S. 177 f.

Er schätzt seine Phantasie, sein plastisches Talent und seinen

Geschmack ziemlich niedrig ein, schlägt aber seine Bedeutung für

die Entwicklung der Elegie hoch an , weil er zuerst seine Poesie

vom Mythos frei gemacht habe, wenn er auch seine Hauptpersonen

noch zum Teil von den alten Heroen abstammen lasse, um so den

Zusammenhang mit den Klassikern herzustellen. Ich glaube, daß

der Verfasser mit dieser Annahme zu weit geht; Hermesianax be-

handelt allerdings nicht die alten Sagen, aber er setzt an ihre Stelle

nur andere Sagen und Erzählungen, die den Heiz der Neuheit

haben, und schreitet so auf dem von Philetas betretenen Weg
weiter, ohne sich in der Art der gewählten Stoffe wesentlich von

ihm zu unterscheiden. Von dem Mythos und der Sage hat sich die
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alexandrinische Elegie nie freigemacht, nur hat sie immer entlegenere

und gelehrtere Sagen gesucht.

Alexander Ätolus.

U. v. Wilamowitz. Lesefrüchte. Hermes 1902, S. ;J03,

behandelt das bei Macrob. saturn. V, 22, erhaltene Fragment der

Musen, fr. 2 (Hergk und Härtung). V. 4 vermutet er alpwv (st. spr
(
v),

indem er erklärt: „als das Volk in der Lage ist, 1000 Schekel,

Dareikeu , zu erheben , beschließt man , den ausgezeichneten Dichter

zur Abfassung eines Kultliedes zu bestimmen*. Daß in spr^v ein

Partizip steckt, ist gewiß richtig, aber atpetv wird sich kaum in der

hier verlangten Redeutung finden. Man braucht ein Kompositum des

seltenen ipao>. also sovspcüv = aruu/fspu>v : der Ausfall von atSv nach

Zpuasuov kann nicht auffallen.

Iber die poetischen Verdienste des Alexander spricht

E. Ro magno Ii a a. 0.

Er wirft ihm vollständigen Mangel nicht nur des poetischen Gefühls,

sondern auch des guten Geschmacks vor, und beides mag für uns

zutreffen. Um jedoch den alten Dichtern und Schriftstellern gerecht

zu werden , dürfen wir sie nicht allein mit unserem Maßstabe be-

messen, sondern müssen auch das Urteil ihrer Zeitgenossen über sie

berücksichtigen, und das war für Ätolus entschieden günstiger. Was
der Verfasser an ihm besonders verurteilt, nämlich daß er in seinem

„Apollon" die Geschichten dem Gotte selbst in den Mund legt, galt

zu seiner Zeit gewiß für einen Vorzug; Lykophron mit seiner

„Alexandra" war ihm darin vorangegangen.

Höher schätzt E. Romagnoli a. a. 0. den

P h a n o k 1 e s

ein. dem er Phantasie. Erfindungsgabe und anziehende Darstelluugs-

weise zuerkennt, aber das dramatische Talent, die Fähigkeit, die

Gestalten plastisch vor Augen treten zu lassen, abspricht, beides im

Anschluß an Uouat. Aber auf eine Frage ist der Verfasser bei

seiner Übersicht über die alexandrinische Elegie von Kallimachos

nicht eingegangen, die jetzt eine große Rolle spielt, nämlich wie sie

sich zur römischen Elegie verhält ; über die Beziehung zwischen
der griechischen und römischen Liebeselegie einige

Worte.

Fr. Leo hat in seinen „Plautinischen Forschungen" 1895 die

Ansicht ausgesprochen, daß die römischen Elegiker nicht unmittelbar

aus den attischen bzw. aus den auf ihnen beruhenden römischen
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Komödien geschöpft haben, sondern nur mittelbar infolge ihrer Be-

nützung der alexandrinischen Elegie, die Liebesszeneu der attischen

und neuen Komödie nachgeahmt habe. vgl. auch Gött. Gel. Anz. 1898,

S. 47 f. 722 f. Rhein. Museum 1900. S. 604 f. Rom. Literatur 1905,

S. 349. Der Gedanke wurde von anderen weiter ausgeführt, so von

Fr. Wilhelm in der Satura Yiadrina 1896 und im

Philologus 1901, S. 579 f.

V. Hölzer, De poesi amatoria a com i eis Atticis

exculta, ab elegiacis imitatione expressa. Diss.

Marburg 1899.

R. Bürger, De Ovidi carminum amatoriorum lu-

ven tione et arte. Diss. Wolfenbüttel 19ol.

"Wenn wir aber die alexandrinische Liebeselegie, soweit sie uns

aus den Überresten und der Überlieferung bekannt ist, mit der

römischen Elegie vergleichen, so zeigt sich ein großer Unterschied;

sie zeigt keine Spur von der subjektiven Erotik der Römer, sondern

beschränkt sich in der Hauptsache auf Liebesgeschichten aus Mythos

und Sage, wozu Phanokles noch die Knabenliebe hinzufügt. Eine

Abhängigkeit von der Komödie läßt sich nirgends nachweisen, und

die Berührung der römischen Elegie mit ihr beschränkt sich auf die

Einflechtung von Mythen, die jedoch hier nur Ausschmückung und

gelehrtes Beiwerk, nicht die Hauptsache wie bei den Alexandrinern

ist, oder auf die Beimischung eines bukolischen Elementes.

Die Übereinstimmung zwischen der römischen Elegie und der

griechischen Komödie auf dem Gebiet der subjektiven Erotik kann

also nicht aus der alexandrinischen Liebeselegie abgeleitet werden;

ebensowenig kann sie aber, wie Leo richtig gesehen hat, auf direkter

Benützung beruhen. Das Bindeglied ist das griechische Epigramm,

das die Liebesmotive der Komödie aufnahm und nach allen Seiten

hin weiter ausgestaltete; aus ihm schöpften die römischen Elegiker.

Dies führt weiter aus F. Jacob y, Zur Entstehung der

römischen Elegie. Rhein. Museum 1905. S. H8f.; vgl. auch

U. v. Wilamowitz, Griech. Literatur 1905, S. 140.

Archelaos.

Zwei neue Fragmente des Archelaos wurden im cod. Vatic. 10*7,

S. 300 f. unter den 'ATcepi3u.oi u.exa ttjc epuTjveia? xal toiopia? ent-

deckt, wo zu Nr. XXXIV 7repl too Aa-jtooO am Schlüsse die Worte

beigefügt sind : x6v 8i ocÖt&v Tporcov xal ApyeXao; iv toic 'loiocpusji

xatka or/ot, und zu Nr. XLI irspt toü Topou, Iv* «> Kpa7r
4
p xal
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KopaS ähnlich: xal 'Ap/lXaoc os ^rjaiv 6fioiwc 4v toi« 'loifxposaiv,

vgl. A. Rehm, Eratosthenis catasterismorum fragmenta Vaticana.

Progr. Ansbach 1899, S. 12 und 15 und E. Maaß, Conunentariorura

in Aratuni reliquiae, Berlin 1898, S. 254 und 267. 580. Vgl. auch

noch S. 79, 6. 7 Adn. zu Achillis fr. 6, wo Maaß bemerkt, daß

Archelaos auch noch an anderen Stellen in den Arat-Kommentaren

erwähnt gewesen sei.

K a 1 1 i ra a c h o s.

Eine neue II s. des Kall i mach os bespricht

U. v. Wilamowitz, Eine Handschrift des Kalli-

m ac hos. Hermes 1901, S. 309.

Sie ist als cod. Perusinus scr. 23, Nr. 57, bezeichnet, und eine

sorgfältige Vergleichung von ihr fand sich im Nachlasse Tycho
Mommsens. Da sie aber, wie sich herausgestellt hat, nur eine

Abschrift der editio prineeps ist, so ist sie ohne Wert.

Zur Kritik und Erklärung der Gedichte tragen bei

1. G. Wörpel, Eine Anspielung in dem Zeus-
hymnus des Kall imachos. Rhein. Museum 1902, S. 460 f.

[V. 79 f.]

2. C. Cessi,Spigolaturealessandrine,lI, Callimaco I,

78—80. In Memoria di Oddone Ravenna. Padova 1904.

3. O. A. Daniels son, C all i mach ea. Eranos. Acta

phil. Suecana edenda curavit W. Lund ström IV. Upsala 1900

bis 1902, S. 77 f. [Konjekturen zu Hymn. 2—6.]

4. L. Radermacher, Griechischer Sprachgebrauch.

Philologus 1901, S. 500 f. [Hymn. Apoll. 97 f.]

5. G. Wörpel, Textkritisches zum Artemishymnus
des Kai Ii mach os. Wochenschr. f. klass. Philol. 1902, Nr. 15,

S. 420 f.

6. G. Kaibel, Sepulcralia. Hermes 1900, S. 567.

[Epigr. 28.]

7. W. G. Headlam, Various conjectures. Journal

of Philology 1898, S. 909. [Fr. 308, Epigr. 28.]

8. U. v. Wilamowitz, Lesefrüchte. Hermes 1902,

S. 314 [fr. 536. 525], 327 [fr. 481].

Daraus führe ich folgendes an: Wörpel erkennt zwar an, daß

h. I, 79 f., allgemein gehalten ist, meint aber doch, daß der Dichter

dabei den Philadelphos, den besonderen Liebling des Zeus, im Auge
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hatte, und daß auch die Leser bzw. Hörer an diesen denken mußten;

daraus schließt er, daß unser Hymnus nicht viel nach 270 abgefaßt

ist. Ich halte mit Vahlen, Suse mihi u. a. diese Beziehung

für irrig und demnach auch die daraus abgeleitete Abfassungszeit.

Danielsson vermutet h. Hl, 218, gut iiu'xXiiTOv st. £tuxXtjtoi:

IV, 180 f., weist er mit Recht darauf hin, daß aus den Worten

zapi Tj>t7r<58e<JOiv ijxeto „bei meinem Heiligtum" nicht geschlossen

werden dürfe, daß die Gallierhorden in das Tempelgebäude ein-

gedrungen seien, und VI, 92, schützt er die Überlieferung exi jisiCov

durch Verweisung auf Eurip. Her. 1120 f. Radermacher meint,

die Worte II, 97 f., lr
t

ttj :rair
4
ov hätten nur einen Sinn, wenn sich

eine etymologische Spielerei darunter verberge = fei fei 7raT Wv,

erklärt vom Dichter mit fei [teXo?, woraus dann folgen würde, daß

T| ei und 1 schon zu Kallimachos' Zeiten aneinander angeklungen

hätten; ich könnte diese Auffassung nur teilen, wenn die Worte fei

fteXoc nicht auch dem Volke in den Mund gelegt wären, sondern

vom Dichter zur Erklärung von Hj 7,ov beigefügt wären; so können

iij iraiijov nur ein ermunternder Zuruf an den Päeon sein, der

Aufforderung fei ße*Xoc vorausgeschickt, ein Zuruf, aus dem Kallimachos

das Ephymnion der Apollonlieder ableitet. Wörpel liest h. IH, 4,

apX^pevoc free, indem er ok für Dittographie der Endung von dpx^fxevoc

erklärt. Kaibel vergleicht mit Epigr. 28 Bücheler carm. epigr. 991.

1321 ; an Kallimachos schließt sich Meleager Anth. P. VII, 461, an,

womit vgl. Martial V, 31, und Diodor. Anth. P. VU, 632, mit dem

Bücheler carm. epigr. 1152 und 1192 zu vergleichen sind. Daß

Epigr. 28, 3 f., richtig sind, zeigt Headlam durch Verweis auf

Aeschyl. Pers. 648. 031, Choeph. 125. 398. Wilamowitz schreibt

fr. 536 lot, xrfiia und hält es für ein Bruchstück aus looc aspicw.

Fr. 525 vermutet er itoaato und zu fr. 481 vergleicht er Gregor v. Naz.

an Nikobulus ep. 2, 9: ti ?dp; r
t
xft riepaix^ a^01^ ^tpitaftai Sei

ttjV ao<ptav xtX.

Neue Scholien zum Artemishymnus veröffentlichen

B.P.Grenfell and A.S.Hunt, T h e Am h e r s t P apy ri.

Part. U. London 1901,

unter Nr. 20; sie beginnen mit V. 107, sind mit den schon bisher

bekannten verwandt, aber reichhaltiger und bringen zwei unbedeutende

Abweichungen im griechischen Text des Hymnos. Behandelt sind sie

mit Beiträgen zu V. 107, 138, 143, 172 f. und 178 von

L. Radermacher im Rhein. Museum 1902, S. 141 f.

Zu den Beiträgen hat auch H. Usener beigesteuert.

Jahresbericht fttr AltertMMwi«atMch»ft. Bd. CXXXIII. (1907. I.) 10

Digitized by Google



146 Jahresbericht über die griechischen Lyriker. (Sitzler.)

#

Mit der Feststellung des Inhalts einiger Gedichte der
Aitien beschäftigen sich

1. S. Eitrem, Obscrvationes m y thologicae ad
Ovidium spectantes. Philologus 1899, S. 451 f. ['IoG? acpici?].

2. G. Knaack, Hero und Leander. Festgabe für

Fr. Susemihl. Leipzig 1898, S. 46 f.

3. R. Holland, Die Sage von Dädalos und Ikaros
Progr. Leipzig 1902 und dazu

4. G. Knaack, Zur Sage von Dädalos und Ikaros.

Hermes 1902. S. 598 f.

5. J. Nicole, Un fragment des Aetia de Calli-

raaque. Collection de la ville de Geneve Nr. 97. Rev. des

Stüdes gr. 1904, S. 215 f.

Eitrem nimmt als Inhalt der 'loD? a<puu die erste Ankunft

der Io in Ägypten an; das afnov war nach ihm die Verwandlung

der Io in die Isis. Außerdem glaubt er, daß in dem Gedicht die

Versetzung der Io unter die Gestirne erwähnt und auch ihre der

Ankunft vorausliegenden Schicksale, und zwar von Hera selbst, er-

zählt worden seien. Danach weist er diesem Gedichte eine Anzahl

der erhaltenen Fragmente zu, von denen die meisten aber so un-

bestimmten Inhalts sind, daß ihre Zugehörigkeit zur 'IoDc dfyictc zweifel-

haft bleiben muß.

Knaack nimmt eine von J. Klemm, De fabulae, quae
est de Berus et Leandri amoribus, fönte et auctore. Diss.

Leipzig 1879 ausgesprochene Vermutung, nämlich daß Ps.-Ovid ep.

17 f. und Musäos' Epyllion Hero und Leander auf die Ätien des

Kallimachos als Quelle zurückgehen, wieder auf und sucht sie möglichst

wahrscheinlich zu machen, gesteht aber selbst, daß das uns dafür

zur Verfügung stehende Material nicht ausreicht. Die Elegie des

Kallimachos enthielt nach ihm die erste Bekanntschaft der Liebenden,

Leanders Schwimmen über das Meer zur Nachtzeit und den Tod des

Paares. Die fr. anon. 12 und 61 weist er diesem Gedicht zu.

Holland bekämpft R. Wagner, der in der epitome Vaticana

ex Apollodori bibliotheca, Leipzig 1891, S. 133 f. Kallimachos in

seinen Ätien als Vorbild Ovids in der Darstellung der Sage von

Dädalos und Ikaros bezeichnet hat, indem er aus Schol. A Horn. B 145

und Diodor IV, 77, eine Version der Sage konstruiert, die mit

Apollodor und Ovid im Widerspruch steht und von ihm als kallima-

cheisch in Anspruch genommen wird. Knaack zeigt, daß diese mit

Kallimachos nichts zu tun hat , während die von Ovid dem Dädalos
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in den Mund gelegten Anweisungen an Ikaros über den Flug mit

Apollodor übereinstimmen und auch dem Kallimachos zugeschrieben

werden dürfen, da sie auf die Erklärung des 'Ixapiov it£Xa*j'0{ hinaus-

laufen. Wagner wird also mit seiner Annahme recht behalten,

obgleich auch hier bei dem Mangel an beweiskräftigen Fragmenten

aus der Dichtung des Kallimachos keine Sicherheit zu erlangen ist.

Daß aber Ovid neben dem Kyrenäer noch andere Quellen, besonders

die Tragödien, benützte, gibt auchKnaack zu. Holland schreibt

fr. 178 lt& Y<xiav st. £irl atmjv, das durch Dithographie von Iüi aus

ixl 7Y)v entstanden sei.

Ein neues Fragment der Ätien hat Nicole auf einem zu Gizeh

gefundenen, von Genf angekauften Pergamentstück entdeckt, das nach

dem Charakter der Schrift dem fünften oder sechsten Jahrhundert

n. Chr. angehört und neben dem distichischen Text Scholien gramma-

tischen, mythologischen und geographischen Inhalts aufweist. Da in

den Versen Äetes und Arete genannt werden, die bei Apoll. Rhod. IV,

980 f.
,

vereinigt sind , so stammen sie aus den Argonauten des

Kallimachos und schildern die Zeit, wo diese auf Scheria ankommen

und Alkinoos zwischen ihnen und den Gesandten des Äetes das

Urteil fällt. Den Anfang erklärt der Verfasser für ein Gespräch

zwischen Hera und Iris, das Folgende für ein Gespräch der Hera

mit Jason und Medea. Das Gedicht muß umfangreich gewesen sein,

da im Scholion ein 33. Teil erwähnt wird. Die Verse tragen zur

Aufklärung des Verhältnisses zwischen Kallimachos und Apollonios

bei, die nicht miteinander übereinstimmen.

Den Gebrauch der Präpositionen bei Kallimachos
untersucht

P. Priewasser, Die Präpositionen bei Kallimachos
und Herondas, verglichen mit denen bei Bakchylides und dem

bereits für Pindar bekannten Resultate. Progr. Hall 1903,

ohne jedoch die Überlieferung genügend zu berücksichtigen und das

Verhältnis des Dichters im Gebrauch der Präpositionen zu den

früheren und späteren Dichtern gebührend hervorzuheben; auch

Pindar und Bakchylides sind trotz des Titels nur wenig zum Ver-

gleich herangezogen. Der erste Teil beschäftigt sich in zwei Kapiteln,

einem allgemeinen und besonderen Teile, mit Kallimachos. Die

statistische Übersicht zeigt, daß iv und lr>( die Lieblingspräpositionen

des Dichters sind; xata mit Gen., ava mit Dat. und jxeta mit Gen.

gebraucht er nicht. Wiederholung der Präposition bei mehreren

Satzgliedern ist selten
,

gewöhnlich steht sie nur beim ersten Glied,

h. IU, 246 nur beim zweiten Glied; doch findet sich bei xat,

10*
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zL fr r/jzz r/jra., ar
4
i£ and der Präp. iv auch Wiederholung.

Ebenso selten ist die Verbindung Ton Präposition mit Adverb , wie

IHzu l&zti sterct, lz roÄtv, i^jicspfc. xafr'j^pfrs, oder or/pic, pl/pt,

jiiafx, lazt mit iroru Einschiebungen zwischen Präpos. und

Nomen stimmen mit dem sonstigen Gebrauche überein und ebenso

die Vermeidung des Hiatus, der nur bei xcn und r
t
vor einer Prä-

position, bei der Nachstellung von &vt und um, bei der Zwischenstellung

von 4v, ert und 6ir6, bei Iv&ofk, dr&, sie. ev. sx, Girip, saai, ecsti,

sowie vor l und ot vorkommt. Bemerkenswert ist iv et>3e^<ov

ep. 10, 4.

Die Mythologie des KalHmachos behandelt

K. Kuiper, Studia Callimachea, IT. De Callimachi

theologumenis. Lugduni ßatavorum 1898, VIII, 159, S. 8.

In 13 Abschnitten legt er dar, wie KalHmachos das Wesen der

Gottheiten schildert, zeigt, daß der Dichter bestrebt ist, seinen

Göttern griechische Abstammung zu sichern, betont die Vorliebe, die

KalHmachos für das Altertümliche, besonders für die Sagen und

Kulte der Minyer, der Urahnen der Kyrenäer, hat, weist darauf hin,

wie angelegentlich er den delischen Kult allen anderen vorzieht, setzt

aufeinander, daß KalHmachos weder von einer Verschmelzung der

griechischen mit den ägyptischen Gottheiten noch vom Synkretismus,

OrphinmuH , der naturalistischen Erklärung der Götter und dem

Kiihemerismus etwas wissen will, und macht uns mit den eigenen

religiösen Anschauungen des Dichters, mit den von ihm vorgenommenen

Änderungen des überlieferten Sagenstoffes und mit seinen Ansichten

Hl n»r Macht und Heiligkeit der Götter, über Leben und Tod der

MtMiurlintt bekannt. Die Darlegungen des Verfassers sind verdienstlich

ttiifl dankenswert, insbesondere seine Nachweise über das Verhalten

de«« lUllimachos gegen die Bestrebungen derer, die die griechische

IMigion mit der Ägyptischen vermischen wollten ; um so bedauerlicher

M es, .laß or es unterlassen hat. alle Abweichungen des Dichters

vom der tUterliolorung zusammen zu stellen und uns so ein ab-

•m IiImWmioV« l'rtoil zu ermöglichen, und daß er auf Grund der von

tlnn g»Mvilltlton Disposition öfter Zusammengehöriges auseinander-

gerjwKiMi Imi. Im einzelnen erwähne ich, daß er die Verlegung des

Wohnsitzes iItn llrphastos nach l.ipare den gelehrten Studien des

Dichter» mim hreiM, der von den Wundern dieser Insel bei Theophrast,

KuIUhm und pyiheas Ma**iliote<< gelesen habe, daß er den Artemis-

humum, «li«n er S. «M f, behandelt, auf die arkadische Diana ge-

dichtet M>t n laiu, daß er einen engeren Anschluß des Dichters an

.he Pboi-Ueioi-wng in den llxmnon als in den anderen Gedichten
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findet , daß er den sechsten Hymnus auf die Thesmophorienfeier in

Kyrene bezieht; beachtenswert ist auch der Hinweis darauf, daß der

Gebrauch der alten Namen und Bezeichnungen nicht immer aus dem

Streben, Gelehrsamkeit zu zeigen, entsprungen ist, sondern auch aus

dem Wunsche, damit einen Beweis für die älteste Kultstätte des

Gottes zu erbringen, und recht interessant ist die Aufzählung von

Anachronismen bei Kallimachos S. 31 f. Die fr. 561 und 556 spricht

Euiper unserem Dichter ab.

Über Leben und Werke des Kallimachos stellt neue Unter-

suchungen an

C. Cessi, Studi Callimachei. Studi italiani di filologia

class. 1899, S. 301 f.

Hinsichtlich des Geburtsjahres stimmt er mit Fr. Susemihl u. a.

überein, indem er es in das Jahr 310 verlegt; aber seinen Tod setzt

er mit 245/6 entschieden zu früh an. Um 290 studierte Kallimachos mit

Aratos in Athen, bereiste dann Griechenland und war etwa von

284—270 vectvfoxo? tt;c aoXr-c in Alexandreia, eine Bezeichnung,

deren Aufklärung auch dem Verfasser nicht gelungen ist. Daß er

nie Bibliothekar w*r, wird mit Recht bemerkt. Indem Cessi dann

zur Betrachtung der Werke des Kallimachos übergeht, wendet er

sich zunächst den Hymnen zu, die er in zwei Gruppen zerlegt; den

5., 6. und den durch die fr. 146 a. b. c. vertretenen auf Persephone,

für Argos , Kos und Syrakus geschrieben , läßt er , bei h. 5 und 6
•

dem Vorgang Spiro s folgend, in der Zeit vor dem Aufenthalt des

Dichters am Hofe der Ptolemäer verfaßt sein. Sie unterscheiden

sich nach ihm von den anderen dadurch, daß sie noch kein Bestreben

nach Vermischung griechischen und ägyptischen Kultus zeigen, um
dadurch in religiöser und moralischer Hinsicht die Politik des Königs

zu unterstützen. Die letztere Ansicht ist nach den Darlegungen

Kuipers zurückzuweisen, aber auch die erstere bleibt aus Mangel

an ausreichenden Beweisen zweifelhaft. Dies gilt auch für die

folgenden chronologischen Bestimmungen. Der Hymnus auf Zeus,

nach Hesiod mit polemischer Spitze gegen Homer gedichtet, fällt

nach ihm in die Jahre 266/3, in dieselbe Zeit auch der Hymnus auf

Delos, der auf Artemis um das Jahr 260 und der auf Apollon in

die Jahre 247/6. In der Annahme politischer Anspielungen ist er,

der Mahnungen Vahlens eingedenk, mit Recht vorsichtig, wie auch

Kuiper. Die Epigr. 46 und 32 fallen in 284/75, Epigr. 2 in

260/50, Epigr. 21, 28, 7 und 8 nach 260, Epigr. 5 und 10 in

250/45, Epigr. 48 in 290 284, Epigr. 27 in 278/70, fr. 70 und 74

nach 290, Epigr. 52 in 260 oder 247, Epigr. 59 in 247 6. In die
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Jahre 284—270 verlegt er Elegeia und Grapheion, 278—270 die

Ätien, 276 den Epithalamios auf Arsinoe und fr. 196, in 262 den

Beginn des Streites mit Apollonios, in 260 die Abreise des Apollonios

von Alexandria, in 255—247 den Ibis und in 245 die Locke der

Berenike.

Eine Würdigung der Dichtkunst des Kallimachos geben

1. F. Kortz, Die Eigentümlichkeiten der Kalli-
macheischen Dichtkunst. Eine Studie zum Artemishymnus

des Kallimachus und Catulls carm. 66. Progr. Cöln-Ehrenfeld 1902.

2. P. Cesareo, Un decadente dell' antichitä. Riv.

di filol. 1903, S. 285 f.; 1904, S. 74 f.

3. Th. Zielinski, Marginalien. Philologus 1901, S. 13 f.

Kortz, der in der Einleitung über das Leben und die Dichtkunst

des Kallimachos spricht und dann den Artemishymnus und die Locke

der Berenice griechisch , bzw. lateinisch und deutsch mitteilt , und

Cesareo stellen die charakteristischen Merkmale der alexandrinischen

Poesie übersichtlich zusammen und belegen sie mit Beispielen aus

unserem Dichter, Cesareo, indem er sie aus der Beschaffenheit

und den Verhältnissen jener Zeit ableitet, Kortz, indem er zum
Schlüsse noch zeigt, mit welcher Kunst es unser Dichter verstanden

hat, die Artemis nach den verschiedenen Seiten ihrer Verehrung und

Wirksamkeit hin in unserem Gedichte zu verherrlichen; allerdings

scheint ihm dabei entgangen zu sein, wie wenig die hier zusammen-

gestellten Züge zu einem einheitlichen Bilde passen, worüber Kui per

S. 21 f. zu vergleichen ist. Wenn dabei auch nicht gerade neues

zutage gefördert wird, so ist doch besonders die Arbeit Cesareos
wegen der Art der Auffassung und Erklärung recht lesenswert.

Zielinski macht im Anschluß an h. 5, 70 f. noch auf den Stimmungs-

zauber aufmerksam, der dadurch erreicht wird, daß der Dichter einen

schönen Moment mit leicht variierten Ausdrücken noch einmal schildert

und so zu längerem Verweilen nötigt.

Die Frage nach dem Zweck der Hymnendichtung des

Kallimachos wirft

Ph.-E. Legrand, Problemes Alexandrins, I. Pourquoi

furent composös les hymnes de Callimaque? Rev. des ötud. gr.

1901, S. 281 f.,

auf und beantwortet sie dahin , daß der zweite , fünfte und sechste

Hymnus nur zum Lesen, die drei anderen dagegen für Feste geschrieben

worden seien, und zwar der erste für die ßaa&sia in Alexandreia, um
bei dem dabei stattfindenden Agon vorgetragen zu werden, der dritte
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für einen Agon in Ephesos und der vierte für einen solchen auf

Delos. Die schon von Couat ausgesprochene Ansicht, daß der

dritte Hymnos für Ephesos geschrieben sei, wird sich nicht aufrecht-

halten lassen; richtiger wird es sein, ihn mit Kyrene in Verbindung

zu bringen, wie auch K u i p e r tut. Ebensowenig kann ich aber der

von dem Verfasser schon in seinen Studien über Theokrit, S. 429,

Anm. 4, vorgetragenen Hypothese über den zweiten, fünften und sechsten

Hymnos beistimmen. Zu ihrer Begründung betrachtet er zunächst den

fünften Hymnos, der einen Widerspruch zwischen Text und begleitender

Handlung zeige und in eine ganz unpassende Zeit verlegt werde;

die darin behandelte Sage stehe nicht in engem Zusammenhang mit

der Handlung, es seien zu viele Worte über die Gebräuche gemacht,

and daß diese gerade an die Xtutpo^oot gerichtet würden, sei wenig

geschickt. Dasselbe gelte von dem sechsten Hymnus.. Gibt man

nun auch alles dies dem Verfasser zu, so drängt sich doch von selbst

die Frage auf, ob sich denn diese Ungeschicklichkeiten und Fehler

beim Lesen, für das doch die Illusion der Aufführung vorausgesetzt

wird, weniger fühlbar machen. Ich kann mich davon nicht über-

zeugen, aber bei einem Dichter wie Kallimachos, dem es doch weder

an Sachkenntnis noch an Überlegung und Berechnung fehlte, auch

an so schwere Verstöße nicht glauben. Gegen den zweiten Hymnos

erhebt der Verfasser auch keinen solchen Tadel , sondern findet nur

die Art des Vortrags mit Schwierigkeiten verknüpft, eine Ausstellung,

die gewiß nicht schwer ins Gewicht fallen kann, zumal wenn man

bedenkt, daß der Verfasser selbst annimmt, der Hymnos sei gegen

Rivalen gerichtet, denen gegenüber Kallimachos sich gewiß keine

Blöße gab. Den Gedanken an Aufführung dieser drei Hymnen bei

den d-ytuvec &opi8Xtxoi oder an Rezitation weist der Verfasser mit

Recht zurück, um dann ihre Abfassung und Verbreitung in Buch-

form zu rechtfertigen. Dagegen erhebt sich aber das Bedenken,

daß Hymnen in damaliger Zeit schwerlich die Dichtgattung bildeten,

zu der man griff, wenn man nur des Dichtens wegen dichtete. So-

dann fällt der zweite Hymnos mit seiner Anspielung auf den Streit

mit Apollonius, sowie auf Euergetes und Berenice in eine Zeit, wo

Kallimachos ohne besondere Absicht gewiß keine Hymnen mehr

schrieb. So blieben nur der fünfte und sechste Hymnos übrig, die

ja in Dialekt
,

Komposition und Mangel an Anspielungen einander

ahnlich sind; aber auch bei diesen liegt kein Grund vor, sie hin-

sichtlich ihrer Entstehung von den anderen zu trennen.

Das Verhältnis zwischen Kallimachos und Quintus

Smyrnaeus betrachtet
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A. Taccone, Qainto Smirneo e Callimaco. Bolletino

di filologia class. 1904 5, S. 205 f.,

der gegen F. Kehmptzow, De Quinti Smyrnaei fontibus
ac mythopoeia. Diss. Kiel 1891, unter Berufung auf R. Wagner,
Mythographi Graeci, I, S. 173 f., nachweist, daß sich die An-

nahme, Quintus habe die Schändung der Kassandra durch Aias im

Tempel der Athene, das Verschweigen der ihm von Poseidon beim

Schiffbruch geleisteten Hilfe und die Zertrümmerung seines Schiffes

mit dem Blitz durch Athene aus Kallimachos geschöpft, nicht be-

weisen lasse; denn der Epiker kann auch ein mythologisches Hand-

buch benützt haben.

Zum Schlüsse verweise ich noch für die Geschichte der

Alexandriner auf

1. J. Beloch, Griechische Geschichte. HI. Bd. I.

und II. Abteilung. [Diadochenzeit.] Straßburg 1904.

2. A. Bouch^-Leclercq, Histoire des Lagides.
Bd. I und 11. [323—30 v. Chr.] Paris 1903 04.

Phoenix.

W. G. Headlam, Various conjectures. Journal of Philol.

1898, S. 97 f., vermutet fr. 2, 4: oox W <iW o&5e v&v IStlijro

oder oox Re C«>v dTr£p' oü5' ioi'ijro, das erstere mit Bezug auf

das homerische tto/Acov 8' dv&p<o7?<ov föev airsa xai voov s^vtu ; aber

gerade der mit ttoXXäv ausgedrückte Begriff fehlt hier. Es ist wohl

zu lesen: o? oox R' «siciS' o08' fosTv iSi&jTo: denn daß er sich um
Heer und Krieg nicht kümmerte, war doch an erster Stelle hervor-

zuheben. — V. 17 ergänzt er, indem er V. 16 mit Kai bei Siran«

liest: (yeoxosa' EOcuxa ^aiTpe) ytoxoV ^pasörjv.

Herodas.

Neue hs. Mitteilungen zu Herondas veröffentlicht

F. G. Kenyon, Some new fragments of Herodas.

Archiv für Papyrusforschung 1901, S. 379 f.

Sie wurden auf zum Teil recht kleinen Papyrusstreifen entdeckt und

vorn Herausgeber im Anschluß an die früher veröffentlichten Fragmente

r/iit den Nummern 12—50 bezeichnet. Durch genaue Untersuchung

<l*r I'apyrüsfasern gelang es Kenyon , die fr. 12—30 den Kolumnen 42,

r;rj'J 44 zuzuweisen und so dem achten Mimiambus einzureihen,

V<-r-tändnis dadurch bedeutend gewinnt, freilich noch lange

v/Il-taridig wird; der Herausgeber hat ihn in der jetzt fest-
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stehenden Gestalt am Ende seiner Veröffentlichung beigefügt. Die

fr. 31—56 sind bis jetzt noch nicht untergebracht; dagegen hat sich

ergeben, daß die Einfügung des fr. 10 in die drei ersten Zeilen der

Kolumne 35, die Crusius vornahm, richtig ist; aber ans Ende der-

selben Kolumne gehört auch das kleine Stück, das bisher ans Ende

der 42. Kolumne gestellt wurde , so daß Mim. VII , 22 f. lauten

:

£piju\ o*7ta>c tf&njTffi xl"*71 <j]<p*iv[foxoic
|
i€i|ßTfotai TtaioaL* xo[o tAJjjlsv

x[aX]5>c, |
xd 8' oö^l xaX&c, AAAAI1A . TICA1X . . . . C|. xö /po^a

8' ooto>> öja[T]v fj IIa[XXdc] 5ooj xtX. In V. 24 vermutet Kenyon
dXX' d::apxhon xu>Xouc Diese Fragmente bespricht

H. Weil, Nouveaux papyrus litteraires. Journal

des savants 1901, S. 745 f.,

der Mim. VIII, 11: jiy) dt Ifxa <si tptSxooaiv, 60: SXtq xat' f&o rfc

ßaxTr
(
pi^ x<fya>, 69: ja' d<pi&psGvTO, 70: iSeixvovxo, 71 : auyvobs fiox&ous,

72: w8' l-j-dj vcotcov, 73: euSoxeov £X<ov, 75: $6V lizprfia ergänzt.

Hieran schließe ich

A. Ludwich, Über zwei Scholien zu Herondas.
Ind. lect. Königsberg 1902 03.

Der Verfasser liest die Buchstaben auf dem Rande zu I, 25 : xoXtj?

mit darübergeschriebenem Xixoc und zu I, 79: xo>jv mit nachträglich

übergeschriebenen X und dann xo. Die Scholien hießen also ur-

sprünglich xuXt)? und xüXkjv, eine andere Form für das gewöhnlichere

xtiXtxoc und xöXixa, wie eine spätere Hand korrigierte. Die Form

xütoj sucht der Verfasser wahrscheinlich zu machen.

An Ausgaben liegen vor

I. Herondae Mimiambi. Accedunt Phoenicis Coronistae,

Mattii mimiamborum fragmenta. Tertium edidit 0. Crusius.

Editio minor, exemplar emendatum. Leipzig 1900,

mit verkürzter Einleitung und ohne den vollständigen Wortindex,

aber mit manchen Verbesserungen des Textes, die zum Teil einer

erneuten Durchsicht des Papyrus verdankt werden.

2. The mimes of Herodas. Edited with introduction,

critical notes and excurses by J. A. Nairn. Together with facsi-

miles of the recently discovered fragments and other illustrations.

Oxford 1904.

Der Verfasser hat die einschlägige Literatur fleißig und im ganzen

mit gesundem Urteil benutzt, wenn es auch an Versehen im einzelnen

nicht fehlt. Die etwas breite Einleitung klärt über Mimen, aber

ohne die Untersuchungen von H. Reich beizuziehen, über Mimi-

amben, über die Persönlichkeit des Dichters, über Zeit und Ort
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seiner Tätigkeit, über seine literarischen Vorbilder, jedoch ohne die

Arbeit von H. Krakert zn kennen, und über die Vortragsweise

seiner Gedichte, aof die ich weiter unten zurückkommen werde, auf.

Was den Namen des Dichters anlangt, so hält er die Form Herodas

für die richtige Hinsichtlich der im Papyrus sich findenden

Korrekturen vertritt er die Ansicht , daß man jede einzelne für sich

auf ihre Echtheit prüfen müsse, worin ich ihm, wie ich schon öfter

darlegte, beistimme. Der Text bietet wenig Neues, wie I, 82: oO

7:apaXXaTTetv zefoooaa xtX„ recht ansprechend, wenn man izapakXdmiv

auf die Veränderlichkeit und Untreue in der Liebe bezieht, was der

Herausgeber freilich nicht tut, indem er „to go astray, desipere"

erklärt : aber die Behandlung des Dialekts, die neben Jonismen auch

Dorismen und Attizismen zuläßt, befriedigt nicht. Die Erklärung

schöpft besonders aus C r u s i u s und H e a d 1 a m. Einen wesentlichen

Fortschritt bedeutet die Ausgabe nicht.

Mit der Kritik und Erklärung der Mimiamben befassen sich

1. W. Headlam, On Herodas. Class. Rev. 1899, S. 151 f.

und 1904, S. 308 f. [Zu allen Mimiamben.]

2. A. Ludwich, Zum ersten Mimus des Herondas.
Berl. phil. Wochenschr. 1902, Nr. 27, S. 860 f. — Zum sechsten
Mimus des Herondas. Ebenda Nr. 18, S. 575. — Zum
siebenten Mimus des Herondas. Ebenda Nr. 20, S. 685 f.

3. R. Ellis, Herondas III, 24 f. Journal of Philol 28,

S. 17.

4. A. Huemer, Zu Herondas 5t6a3xaXoc, V. 60 f.

Zeitschr. für Österreich. Gvmn. 1899, S. 585 f.

5. W. J.M. Starkie, Herondas IV, 45 f. Hermathena 24,

S. 247 f.

6. L. Radermacher, BATBS2. Rhein. Museum 1904,

S. 811 f.

7. J. J. Beare, Class. Rev. 1904, S. 287 f. [VII, 96].

R. A. Brinkmann, Ein Schreibgebrauch und seine

Bedeutung für die Textkritik. Rhein. Museum 1902,

S. 481 f. [VII, 99].

Für besonders erwähnenswert unter den hier vorgebrachten Ver-

besserungsvorschlägen halte ich I, 78: aXXoo Öfc tootcov xtX. „etwas

anderes aber als" usw. von Lud wich, II, 8: iv ootJjxevefy &' lorl

rij« -6Xiof x^c&, da die Us. CMKMHAKCT1 hat, von Headlam,
von demselben 11, 16: UUi[ X%oo? }U]v, 17: iyo ofc wSpvac ix
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Tupou- ti Ttp or^jMp | toöV esTt;, 73: 6 ßpeoxo? = ßpoöxoc eine Heu-

schreckenart als Ausdruck der Verachtung, vgl. Athen. 163 d, 310 d.

Anth. Pal. XI, 265. Plaut. Cas. 239. Photios s. v. xpe*£, xif6vtov.

Hesych. p. 398, 400 f., das Ganze eine Anspielung auf das Sprichwort

t&v ev £d}x<p xoti^TTjv, vgl. Kock, com. att. fr. III, S. 749; Battaros

vergleicht sich mit diesem xofujxijc, und da xofA^Trjf gewöhnlich den

Begriff xtvottooc einschließt, so erklärt sich -yeXä? V. 74. Huemer
erklärt DI, 60 f.: ttJ ft. aeX^vaiTj) — Tq5 irptoxTcp coli. Zenob. 1, 52:

Axsatac tov irpcoxt&v fdaaxo, also „um ihn mit der Scheibe des Akesias

zu präsentieren". Mim. V, 77: ttjv tupavvov bezieht Headlam auf

Hera, indem er Zeus Tupavvos vergleicht. Ebenderselbe vermutet

V. 80 xal ÄYptTjVt' = A^pidvia, ein Totenfest bei den Argivern; er

weist darauf hin, daß ein koischer Monat 'A-ypidvioc heißt (vgl.

Paton, Inscript. of Cos., S. 326 f.), an dem 1. dem König Nikomedes

geopfert wird, 2. dem Hippokrates, dessen Geburtstag auf den 27.

oder 26. Tag dieses Monats fällt, vgl. Westermann, Biogr., 8. 449.

Mim. VI, 12 liest Headlam taut' ejioi Coföv, wohl richtig; V. 16

faßt er vtoßuatpa — vooßoCTixat, Gegensatz von Tryphiod. 450 =

«ppaSfy ts ßißoato jxeÖ7}fi.o<jüVT(j ts xe^vet Trdaa 7rö*Xt?: sie lernen

ihrer Herren Geheimnisse und lauern. Das Wort ßauß&va, V. 19,

bringt Radermacher in Verbindung mit Botoßu», die er für eine

dämonische Hündin im Gefolge der Nachtgöttin hält, unserem „Wau
wau* vergleichbar. V. 41 schlägt Headlam ti 7coXXd „kurz" vor.

V. 94 liest L u d w i c h : xolutq -j-dp , faöi , iffl(*Tk arpjv , Mijtpoi und

V. 99 Headlam mit D i e 1 s : aGmfj aiS , veoaaoir&Xt. Mim. VU , 26

ergänzt Headlam xaX&v (ea&Xcöv) fotuvTrsp, 47: tdXXa 5' d^o^ptuc

TjVxai, 57: Noast&ec, Xtai coli. Schmidt, Hesych. IV, S. 286.

V. 96 schlägt Beare vor: <oax' ex \ikv fjjiicov AfoXe*o? irX£o> rcp^etc,

indem er bemerkt: AfoXe6; entweder als 6 xaxtac avejioc Hesych. s. v.

oder als „prince of extortioners", vgl. afoXfciv. Zu V. 99 weist

Brinkmann darauf hin, daß der Schreiber ascooioG ausgelassen

hatte, dann es aber auf dem freien Raum Uber Columna 40 nachtrug,

zugleich mit dem WT
ort, vor dem es einzuschalten ist, nämlich

aTaT5;pa?; dazu setzte er das Verweisungszeichen, das O. Crusius
als outük las.

Zur Kenntnis der Grammatik des Herondas liefern Beiträge

1. L. Valmaggi, De casuum syntaxi apud Heroda m.

Rivista di filol. class. 1898, S. 37 f.

2. P. Prie wasser, Die Präpositionen bei Kalli-

machos und Herondas, verglichen mit denen bei Bakchylides

und dem bereits für Pindar bekannten Resultate. Progr. Hall. 1903.

Digitized by Google



l.Vi Jahresbericht über die griechischen Lrriker. (Sitzler.)

V a 1 m a g g i behandelt den statt des Vokativ stehenden Nominativ,

den Vokativ, den Akkusativ, den Genetiv und Dativ nach den ver-

schiedenen Seiten ihres Gebrauchs, indem er jeweils die bei Herondas

vorkommenden Beispiele zusammenstellt und die zweifelhaften Fälle

kurz bespricht. Die dankenswerten Sammlungen zeigen, daß Besonder-

heiten im Gebrauche der Kasu* bei Herondas nicht vorkommen:

auch reta&T
(
vai mit Gen. I, 66 ist ionisch. In die Sammlungen

haben sich einige Ungenauigkeiten eingeschlichen ; so ist z. B. II, 36

twv 7r*>pv£«DV Gen. part. und nicht abh. von Xaßeiv, IV, 43 und

V, 50 verdanken die bei X£feiv stehenden Gen. ihre Entstehung der

Assimilation und VII, 64 hängt der Gen. von dreji^oX^v, nicht von

Zpet'etv ab.

Priewasser behandelt die Präpositionen bei Herondas wie die

bei Kallimachos, wovon ich bei diesem Dichter gesprochen habe.

Nach ihm kommen mpt, dvd und dfi?t bei Herondas nicht vor,

während ef;, zpo>, ex und ev sehr häufig sind, und zwar et? mit 34,

die anderen mit 25—24 Beispielen. Am öftesten findet sich bei

den Präpositionen der Akkusativ, dann folgt der Genetiv und zuletzt

der Dativ; aber Zid mit Akk., M mit Gen. und Dat. und u-rca mit

Dativ werden nicht gebraucht; ebensowenig Wiederholungen der

Präpositionen bei mehreren Satzgliedern. Besonderheiten in der

Stellung der Präpositionen finden sich nicht; IV, 18 steht so, V, 76

|teu oixottoK zwischen Präpos. und Substantiv. Der Hiatus wird durch

die gewöhnlichen Mittel beseitigt, so auch bei xai IV, 80, 93, dXXa

I, 88, im III, 4, 16, 21, IV, 75, 93, ev V, 15 und 6irep X, 3. Auf-

fallend sind icap' Tjjjitov I, 2 und e? »xeo III, 78.

Das Verhältnis des Herondas zu anderen Dichtern
und Schriftstellern untersuchen

1. 0. Hense, Zum zweiten Mimiamh des Herodas.
Rhein. Museum 1900, S. 222 f.

2. H. Krakert, Herodas in mimiambis quatenus
comoediam Graecam respexisse videatur. Progr.

Tauberbischofsheim 1902.

Hense hat in einem Aufsatze des Rhein. Museums 1895,

S. 140 f., die attische Gerichtsrede als Vorbild des zweiten Mimiambos

des Herodas bezeichnet, vgl. vor. Jahresber. Bd. 104, S. 103 f. Diese

Ansicht verteidigt er jetzt mit Erfolg gegen R. Herzog, der in

seinen koischen Forschungen und Funden, Leipzig 1899, S. 214, in

der Rede des Pornoboskos speziell den Tirspei'Ösio; xaPaxT15p finden

will. Dabei modifiziert er aber auch seine eigene Ansicht; der
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Mimiambos ist ihm jetzt keine Travestie der attischen Gerichtsrede

mehr, „vielmehr soll der kunstreiche Apparat dieser Beredsamkeit

und ihr bisweilen hochgegriffener Ton in komischen Kontrast treten

wie schon zu dem Namen des Battaros und seiner sittlichen Ver-

kommenheit und Halbbildung, so insbesondere zu der Niedrigkeit und

Geringfügigkeit des Objekts" ; denn die Kontrastwirkung ist der

Lebensnerv der Herodasschen Kunst.

In demselben Aufsatz wies Hense auch auf die mannigfachen

Berührungspunkte hin, die zwischen den Mimiamben des Herondas

und der griechischen Komödie bestehen. Dieses Thema behandelt

Krakert, einer seiner Schüler, in seiner Arbeit, einer Freiburger

Dissertation. Er zeigt, wie nicht nur im allgemeinen die von Herondas

behandelten Themen, Situationen und Personen mit denen der Komödie

übereinstimmen, sondern daß sich diese Ähnlichkeit selbst auf Ge-

danken und Wörter erstreckt. Die Untersuchungen des Verfassers

sind verdienstlich; nur darf man sie nicht so auffassen, als ob der

Dichter bei Abfassung seiner Mimiamben bis ins einzelne Anlehen

bei der Komödie gemacht habe ; sie zeigen nur die große Verwandt-

schaft zwischen Mimiambos und Komödie hinsichtlich der Wahl der

Stoffe und der Art ihrer Behandlung.

Ein lebhafter Meinungsaustausch fand über die Art und Weise,
wie dieMimiamben zum Vortrag gebracht wurden, statt,

ohne bis jetzt zu einem allseitig angenommenen Ergebnis zu führen.

Daran beteiligten sich

1. C. Hertling, Quaestiones mimicae. Diss. Straß-

burg 1899.

2. Ph. Legrand, Problemes alexandrins, II. A
quelle espece de publicitö Herondas destinait-il ses

mimes? Rev. des etudes anciennes 1902, S. 5 f.

3. C. Watzinger, Mimologen. Mit einer Tafel. Mitteil,

d. arch. Instituts ath. Abteil. 26, S. 381 f.

4. 0. C rusius, Die Anagnostikoi. Festschrift für

Th. Gomperz. Wien 1902, S. 1 f.

5. R. Herzog, Zur Geschichte des Mimus. Philologus

1903, S. 35 f.

6. U. v. Wilamowitz, Hermes 1899, S. 207 f.

7. J. A. Nairn in der Einleitung seiner Ausgabe.

8. R. Meister, Berl. phil. Wochenschr. 1904, Nr. 26,

S. 801 f.
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Hertling sucht in seiner fleißigen Dissertation zu beweisen,

daß die Mimiamben nicht für die Aufführung, sondern zum Vortrag

durch einen Mimen mit wechselnder Stimme bestimmt gewesen seien

und ihren Platz bei den drfäivs? öujAeXixof gehabt hätten. Legrand
unterzieht die von II e r 1 1 i n g vorgebrachten Gründe einer eingehenden

Prüfung. Zunächst weist er unter Berufung auf J. Frei, De
certaminibus thymelicis, Basel 1900, den Vortrag der Mimi-

amben bei den oqävec OojxeXixof mit vollem Rechte zurück; aber

auch von den anderen Gründen stellen sich bei der Prüfung manche

als unhaltbar heraus. Beachtenswert erscheint ihm dagegen der

Umstand, daß einige der Mimiamben bei der Annahme einer Auf-

führung zu viele Schauspieler, bzw. stumme Personen erfordern und
keine vollständige Handlung ergeben würden. Daher lehnt auch er

die Aufführung ab, ohne jedoch Hertlings Hypothese für mehr

als möglich zu erklären. Entschieden auf Hertlings Seite treten

Wilamowitz und Nairn, welche die Mimiamben von einem Manne

mit entsprechender Gestikulation und dem nötigen Stimmenwechsel

vorgetragen sein lassen. Wenn aber Wilamowitz die Mimen

geradezu von der dramatischen Gattung ausschließen will, so wird

er durch Plut. quaest. symp. VII, 8, 4 widerlegt, wo zwei Arten

unterschieden werden, wv tou? jjl^v uTroÖ^aet?, tou? 8& itaiyvia xaXouaiv,

beide zur Unterhaltung beim Mahle nicht geeignet, die erstere 5i4

to jirjXTj xtov 8pajj.dTo)V, die irai'YVia wegen des Inhalts. Mit diesem

schriftstellerischen Zeugnis stimmt das archäologische überein, das

wir Watzinger verdanken; dieser hat nämlich am Westabhang

der Akropolis eine Tonlampe gefunden, die, dem Ende des dritten

Jahrhunderts v. Chr. angehörend, die Darstellung der drei Schau-

spieler eines Mimos Hekyra zeigt. Herzog macht darauf aufmerksam,

daß der Titel Hekyra auf den engen Zusammenhang der Mimen äer

hellenistischen Zeit mit den Komödien dieser Zeit hinweist. Diese

entsprachen offenbar den Hypotheseis bei Plutarch, und aus ihrer

dramatischen Aufführung läßt sich kein Schluß auf die Vortragsweise

der hexametrischen Mimiamben des Theokrit oder der Mimiamben

des Herondas nach Herzog machen. Jedenfalls widersprach der

Dialekt und das Versmaß des Herondas der Aufführung nicht; denn

wie Herzog richtig bemerkt, dienen diese nur dazu, die realistische

Kunst seiner Charakterdarstellung in eine freiere Sphäre zu heben,

da ohne diesen Rahmen der Inhalt zum Teil brutal wirken würde.

Herzog neigt sich demnach dem Standpunkt von Crusius zu, der

für Herondas jedenfalls lebendigen, schauspielerischen Vortrag in

Anspruch nimmt, aber, von dem vierten Mimiambus abgesehen, auch
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dramatische Aufführung mit den einfachsten szenischen Mitteln in

geschlossenem Räume, bei häuslichen Festlichkeiten, kurz, was wir

jetzt intim nennen, für möglich hält. Nach Herzog gehören sie

ins Kabarett oder aufs Überbrettl. Für dramatische Aufführung tritt

entschieden Meister ein, und ich stimme ihm darin bei; denn dies

ist an sich wahrscheinlich, weil der dritte, fünfte und siebente Mimi-

ambos nur bei wirklicher Aufführung durch mehrere Personen zum

richtigen Ausdruck gebracht werden kann. Die Prügelszene ohne

realistische Darstellung ist für mich undenkbar. Sodann scheint mir

aber auch die Plutarchstelle bei beiden Arten von Mimen die dramatische

Aufführung vorauszusetzen; denn es wird hier nicht Aufführung und

Nicht-Aufführung einander entgegengestellt, sondern Länge und Inhalt.

Was Leg ran d über die große Zahl der Schauspieler und die Unvoll-

ständigkeit des Inhalts sagt, steht dieser Ansicht nicht entgegen;

kein Stück verlangt , von den stummen Personen abgesehen , mehr

als drei Schauspieler, und das Abgerissene am Anfang und am Ende,

ich möchte sagen das Rhapsodische, stimmt vortrefflich zu dem ganzen

Charakter dieser aus dein wirklichen Leben herausgegriffenen Szenen.

Die Aufführung kann im Theater, auf dem Markte und intim vor

sich gegangen sein; in der Inszenierung hatte man hinsichtlich des

Mehr oder Weniger freie Hand, selbst beim vierten Mimiambos.

Zum Schlüsse erwähne ich noch

H. Reich, Der Mimus. Ein entwicklungsgeschichtlicher

Versuch. I. Bd., erster Teil. Theorie des Mimus. Zweiter

Teil. Entwicklungsgeschichte desMimus. Berlin 1903, und

A. Huemer, Gibt es einen Vers |Ai{itajxßoc? Wiener

Studien XXVI, S. 33 f.,

de» das Vorhandensein eines solchen Verses in Abrede stellt , da

Mimiamben eine Dichtgattung und keine Verse seien; die Eigen-

tümlichkeiten des Herondas führt er auf ältere Vorbilder zurück.

Partheni os.

Als neue Ausgabe ist

Parthenii Nicaeni quae supersunt edidit E.Martini.

Leipzig 1902,

erschienen, der Bearbeitung der mythographi Graeci angehörend wie

die Ausgabe Sakolowskis, aber sorgfältiger und besser als diese;

sie wird von jetzt ab die Grundlage für die Parthenios- Studien

abgeben.
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Mit der Kritik und Erklärung des Parthenios be-

schäftigen sich

1. R. Ellis, New conjectures on Parthenius repi

epcottxcüv zadr^fiaTtov. Americ. Journal of Philology XXIII,

S. 204 f.

2. A. K. Za^YO-jf i«vvr
( {, Kptttxai TrapaT^p^aet? ef?

üapOeviov repl epwxixaiv iraö^jidtco v. Wbr^a XII, S. 459 f.

8. L. Radermacher, Griechischer Sprachgebrauch.
Philologus 1904, S. 1 f.

Die Abhandlung von Za^o^idvvr^ war mir leider nicht zugänglich;

aus den anderen erwähne ich, daß Radermacher im Anfang der

ersten Geschichte irepl Aopxoo mit Recht jia(rcr
4
pa? te xal epeuvrxa?

aXXou? xaör;xev, e\ 8e aotoi? Aopxov xtX. in Schutz nimmt
;
allerdings

hätte er sich dafür nicht auf Beispiele wie Lukian. de saltat. 9:

exaipov lr\ t(j> xaXXet xal rft aXX^ dXx$ a&iou berufen sollen, die <

hier nicht zutreffen, wie schon Meineke zu der Stelle bemerkt,

sondern er hätte an Herodot, das Vorbild des Parthenios in vielen

sprachlichen Dingen, erinnern sollen, der oft aXXoi te oder -oXXol

jiiv xal aXXoi, ev oe* gebraucht, vgl. Stein zu I, 74; lAacrr^pa'^ ts

xal lp. an unserer Stelle sind Prädikativa zu aXXoo;: „andere als

Sucher und Nachforscher, darunter aber besonders u usw. Ellis

schlägt in der 27. Geschichte repl ÄXxiv^t;? in der Mitte e?c toaoGxov

ti e*XÖetv und in der 29. irepl Aa'cpviooc am Anfang aopi^t ei 8^ xi?

8eSt&; xP^aac,^ai vor -

Die Sprache des Parthenios untersucht eingehend

R. Mayer-G'Schrey, Parthenius Nicaeensis quäle
in fabularum amatoriarum breviario dicendi genus
secutus sit. Diss. Heidelberg 1898.

Er betrachtet in gleicher Weise den Dialekt , die Wortauswahl , die

Formenlehre , die Syntax , die Satzbildung , den Hiatus und die

rhetorischen Figuren, überall die früheren Dichter und Schriftsteller

zum Vergleiche heranziehend. Das Ergebnis faßt er auf S. 68 dahin

zusammen, daß die Sprache des Parthenios sowohl den Dichter als

auch den Grammatiker verrät; sie ist vielfach mit gelehrten and

poetischen Ausdrücken ausgeschmückt , die zum Teil aus den Vor-

lagen genommen sind. Parthenios ist mit den Attikern bekannt, ins-

besondere aber mit Herodot, dessen fXux'jTjjc er mit der chpe'Xeia der

Mythographen zu verbinden sucht. Er hält sich von allem Rhetorischen

fern und gehört auch nicht zu den Attizisten; in seiner Darstellung
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zeigt er Nachlässigkeit, besonders im Grammatischen. Daher ist bei

der Behandlung des Textes Vorsicht geboten.

Bisher nahm man mit H e r c h e r allgemein an, daß die auf dem

Rand der Hs. überlieferten Quellenangaben zu den Geschichten

des Parthenios (und Antoninus) nicht von dem Verfasser selbst,

sondern von einem belesenen Grammatiker etwa des dritten Jahr-

hunderts n. Chr. stammen. Dagegen wendet sich jetzt

£. Bethe, Die Quellenangaben zu Parthenios und
Antoninus Liberalis. Hermes 1903, S. 608 f.

Er hält die Angabe der Quellen durch Parthenios, wenn er mit seiner

Schrift den Cornelius Gallus im Dichten unterstützen wollte, für un-

bedingt notwendig; die Quellenangaben müssen also von ihm selbst

herrühren. Wenn wir sie trotzdem nur selten im Text finden , so

erklärt sich dies daraus, daß Parthenios uns nur im Auszug vorliegt.

Auf dem Rand dieses Auszugs fügte ein interessierter Mann, etwa

Arethas, aus einem vollständigeren Exemplar die Quellenangaben,

die er darin fand, bei ; wo keine verzeichnet waren, schrieb er l = ol»

bei. So kommt es, daß sie bei den meisten Stücken vorhanden

sind , bei anderen aber fehlen , und daß zuweilen die Angaben auf

dem Rande von denen im Text verschieden sind, beide sich also

ergänzen. Ein solches Exemplar ist im Heidelberger cod. 398 auf

uns gekommen.

Mit den Gedichten des Parthenios befassen sich

1. R. Sabbadini, Partenio ed il Moretum. Rivista

di filologia class. 1903, S. 471 f.

2. G. Knaack, Hellenistische Studien I. Nisos
und Skylla in der hellenistischen Dichtung. Rhein.

Museum 1902, S. 205 f.

Sabbadini weist darauf hin, daß J. G. V o s s i u s das Scholium,

das er de poetis Graec. p. 70 veröffentlichte, dem cod. Ambros. T 21

snppl. chart. saec. XV entnahm, wo auf S. 33 oben geschrieben

steht : Parthenius moretum scripsit in graeco quem Virgilius imitatus

ist. Die Notiz ist nach ihm wertlos, da sie sich aus der interpolierten

Stelle bei Macrob. sat. V, 17, 18: versus est Parthenii, quo grammatico

in Graecis Virgilius usus est und aus dem Kommentar des Eustathius

zu Perieges. Dionys. 420: w? yrpi Ilap&ivtoc h tä? |xrrau.op<?u>3stc

Kpctyai /.e-jffyievoc, herleitet. Aus der letzteren Stelle hätte man auf die

Ciris, nicht auf das Moretum schließen sollen. Damit fällt der bisher

schon von allen Seiten angezweifelte Motto>t6c des Parthenios.

JaHrMbwicht flr Altortnintwiii^eawbaft. Bd. CXXXIII. (1907. I ) 11
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Die Ciris des Pseudo-Virgil führte schon Heyne auf Parthenius

zurück, dem E. Rohde und Fr. Skutsch in seiner Schrift „Aus

Vergib Frühzeit
u

folgen. Daß der Römer aber keine Übersetzung,

sondern eine freie Bearbeitung lieferte, weist Knaack nach, der den

von Antoninus exzerpierten Bericht als Quelle des Parthenios an-

nimmt. Nach ihm geht die älteste Gestaltung der Sage auf einen

Epiker zurück, dessen Darstellung schon alle Züge der späteren

Ausbildung im Keime enthielt. Die weitere Entwicklung übernahm

die Tragödie, die das Liebesmotiv ausgestaltete, und die hellenistische

Dichtung, als deren letzter Vertreter Parthenios noch einmal alle

Momente zu einem wirksamen und ergreifenden Seelengemälde

zusammenfaßte.

Babrios.

Neue hs. Mitteilungen zu Babrios macht

A. Hausrath, Ad Babrii editionem novissimam
additamenta duo. Philologus 1899, S. 258 f.,

aus dem cod. 27 des St. Basils Kloster zu Grottaferrata und aus dem

cod. Vatic. gr. 949 fol. 99—106. Der erstere, eine Abschrift des

cod. Cryptoferratensis, enthält die Anfänge von folgenden 20 Fabeln

der Crusius sehen Ausgabe: 12, 8, 17, 143 : cd öpbc ttot! efc rpoawTrov.

10: afexpornje. 5: oftixTcop. 7, 84, 11: aXanrrjc lyftpav. 1, 22, 20,

13, 27, 29, 39, 35, 52, 43? (&a<po< tfc). 147: efctv Ta>a>pT6c. Drei

von diesen Fabeln sind im Vatican. : 1 = Vat. 216, 12 = Vat. 18 t

14 — Vat. 30. Sechzehn stimmen mit dem Athous ungefähr überein.

Bei 5 bleibt es zweifelhaft, ob die Fabel 5 bei Crusius oder 218:

dXextpoove? xotl ir£p8i& gemeint ist; ähnlich ist es mit Fabel 43.

Damit wird bestätigt, was Crusius proleg. p. X sagt, nämlich daß

es Hs. gegeben habe, die nicht aus dem jetzt verstümmelt vorliegenden

Athous abgeleitet seien.

Der cod. Vatic. gr. 949 enthält die bis jetzt nicht veröffent-

lichten Paraphrasen zu folgenden 39 Fabeln bei Crusius: 143, 7,

14, 23, 18, 31, 144, 37, 145, 42, 38, 36, 35, 52, 53, 49, 45—47,

54, 50, 59, 58, 148, 62, 64, 75, 71, 150, 76, 151, 152, 78, 83,

153, 84, 104, 103, 95, 154. Sie stimmen in der Regel mit den

Paraphrasen des Bodl. überein ; wo aber beide voneinander abweichen,

schließt sich der Bodl. enger an Babrios an. Der Vatic. hat den

Bodl. benützt, aber auch den Babrios selbst beigezogen; daher kann

manches aus ihm gewonnen werden, was im Bodl. verdorben oder

ausgelassen ist.
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Daran schließe ich

The Amherst Papyri by B. P. Grenfell and A. S. Hunt.

Part. n. London 1901,

wo als Nr. 26 drei Fabeln des Babrios (11, 16, 17) veröffentlicht

werden, denen eine lateinische Übersetzung beigegeben ist. Alle

drei fangen mit A an, stehen aber hinsichtlich des Textes dem Athous

nach; 17, 2: xopoxoc oia — xiupuxoc oia (st. «>c OoXaxoctic); 16, 9:

a>? rplv sfcu&eic, wie Bergk schrieb (st. Sszep efco&r,?); 11, 1:

e'X&pekv d[nzsk . . . te xal xifcoo, wo die lat. Interlineartibersetzung

auf djiice*Xü>v führt; 5: tou ßaX6\ioc, wie der Athous. Das prosaische

Epimythion zu 17 und 16 fehlt, das poetische zu 11 dagegen ist

vorhanden. Der Papyrus stammt aus der Zeit um 400 n. Chr. Vgl.

dazu H. Weil im Journal des savants 1901, S. 736 f. Nach

L. Radermacher, Aus dem zweiten Bande der Amherst
Papyri. Rhein. Museum 1902, S. 142 f., sind es Schulübungen.

Zum Beweise, daß Babrios in der Schule gebraucht wurde, weist

Radermacher auf den cod. Paris, gr. 425, eine Miscellanhs., hin,

die am Schlüsse Institutiones grammaticae latino - graecae und als

Fortsetzung drei äsopische Fabeln, ebenfalls griechisch und lateinisch,

enthält, deren mittlere er mitteilt. Mit der den Fabeln in den

Amherst Papyri beigegebenen lat. Übersetzung, die viel Auffallendes

bietet, beschäftigen sich

1. M. Ihm, Eine lateinische Babrios-Übersetzung.
Hermes 1902, S. 147 f.

2. R. Ellis in dem Album gratulatorium in honorem H.v. Her-

werden. Utrecht 1902.

3. A. Klotz, sorsus. Archiv für lat. Lexikographie und

Grammatik XIH, S. 117.

4. W. Heraeus, Aus einer lateinischen Babrios-
Übersetzung. Ebenda S. 129.

In neuer Auflage liegt vor

Babrius, Fable s. Texte grec, publik ä l'usage des classes,

avec une introduction , des notes et un lexique, par A. M. Des-
rousseaux. 4. Edition, revue et corrigöe. Paris 1902, XX,
239 S.

Beiträge zur Erklärung und Kritik des Babrios liefern

1. 0. Immisch, Babriana ad Ottonem Crusium.
Philologus 1899, S. 401 f.

2. H. v. Herw erden, Babriana. Mnemosyne 1900, S. 157 f.

11*
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3. R. E Iiis in Class. Review. 1898, S. 119 f.

4. A. Ludwich, Über einige Verderbnisse bei

Babrios. Ind. lect. Königsberg 1902 03.

Daraus führe ich als besonders bemerkenswert folgende an.

Proöm. I, 5 nimmt I m m i s c h mit Recht jisfiTmfi in Schutz, während

V. 1 7 f. L u d w i c h s Schreibung : <üv vov gxaixov ävbzp etff' iji-g

I V- 9(f V(
l
5 T& *• ^aa> kaum Bil,igung finden kann

; ich schlage

<ov vuv Sxaaxov, t,v deXiQC &x8lv F^WQ, ja. tJejj v<j> ti x7jpiov ö. vor,

?Xeiv JA^H-Xi nm^ dem Gedächtnis festhalten, sich merken", wie ^peaiv

l^etv Horn. B 33. v<j> eyetv Plat. de rep. VI, p. 490 a. Auch was

derselbe Gelehrte 1, 11 zur Vermeidung von xouxoo und xauxij* (12)

vermutet: xpoxoO paßt für Babrios nicht; V. 12 ist vielmehr xt
4
;

8' auxe dapoetv xxX. zu lesen, vgl. 12, 19. — 6, 5 will Lud wich
den Anstoß durch ixxo? sfc xaYqvov xxX. heben; ich ziehe oux ovx'

th x. wpatov vor. — 11, 5 schreibt Herwerden richtig ßXaßovro*

(st. ßXaß6vxoc). — 12, 17 f. schlägt Lud wich xal xaujxa daXrei,

Flava 8' dfypäxrjv x^xst und jitj Xuaov vor; im letzteren Verse ist ohne

Zweifel a^e 8tj aeauxrjv 309a XaXoücja 8^Xu>3ov zu lesen, vgl. Herod.

IV, 42 Atß6>j 8>)XoT IcouxTjv iooaa irepi'ppoxoc; V. 17 vermute ich

Oa'XTrei za'vxa Xptojxa auvx^xst. — 27 , 1 korrigiert Lud wich: xal

irvßcov
|

lirrjev 58axi xtj> 'v auva^xt^ xotX^. — 28, 4 ändert Her-
werden ansprechend apxi -j-ap flbrö xf^ /tupr^ i. e. ab agro (st. izph

xr^ topyjc — 29, 5 ersetzt Lud wich das metrisch anstößige Xiav

durch Wjfj.'; näher liegt a^av, so daß jit) afyav mit Synizese gelesen

werden. — 44, 2 emendiert derselbe richtig iveopeutov st. lcpe8peoa>v. —
45, 8 wünscht Her werden, metrisch bedenklich, xac 81

f' töfac d<p^xs,

Lud wich mit Umstellung töia? 8k xrjaS' d<p?jxe; aber xaic jilv und

xa? 8£ sind zu halten, dagegen verlangt V. 7: cpipcuv IßaXXa ftaXXov

iz uXrj; in V. 8 die Änderung xd? 6' iv8eeT? dcpr;xe xxX. — 47, 8

vermutet Lud wich gut: elx' (00 ^ap ISovavxo)* xaxd xxX. — 66, 6

liest Ellis töuuv 8' oTua&ev, ijxw 9jv 8Xq> |ietCa>v (st. iroXu |ju); ich

schlage xoaq> ja. vor. — 70, 8 korrigiert Lud wich r
t
v XaP6^ *•

st. aprjc; V. 7 und 8 ist mit Her werden Tßpt? und I16Xe[xoc zu

schreiben. — 72, 20 entschuldigt Crusius die metrische Unregel-

mäßigkeit xal xopo8aXX8c oov x. mit der Freiheit im Gebrauch der

Eigennamen; richtiger Lud wich xaxi xopu8oc oöv x. — 76, 12

ändert Ellis x' £x£Xeue gut in x' exXsiCs. — 89, 5 liest Herwerden

8? t68' £xo? £7. st. 8? in exoc — 95, 8 stellt man gewöhnlich um

X£tpa; ete ijxd? ^st, was nicht angeht, wie Lud wich bemerkt; aber

st. t,U XaP^ was er vorschlägt, ist besser efc öopac Ijia?, vgl,

97, 5: lirl öopatf Xeovxeiot?. — 111, 12 schlägt Lud wich iraXififtö-
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Xoüj st. des überlieferten wx'Xiv ffXooc vor, was dem Sinne nach zu

weit abliegt; der Fehler liegt in xaxivzat xal, wofür xatlrsaev, efea

(oder xatT^eae xaxa) zu lesen ist. — 115, 4 ändert derselbe Gelehrte

ix irn>X7j? ik. odtxbs Taupou, wo der Sing. irn>xr
]
and der Tauros

mißfällt; es fehlt der Begriff „hören", der in ix xuXTi^ stecken muß,

also t§ xXutov IX. — 128, 10 emendiert Lud wich gut: totOx'

o>; ouv^xoua' t; xücov xtX., aber 129, 9 paßt xpivOet? st. xpiftofc nicht
;

man muß sTpu>*rev dfyupa lesen, vgl. 76, 9: £ir' d/tSpoiai Sojt^voic. —
138, 2 schreibt Her werden &3ir£pir;c *re 8. Außerdem behandelt

er die Metrik des ßabrios und versucht, eine ganze Reihe

von Paraphrasen wieder in Verse zu bringen.

Das Leben und die Dichtungen des Babrios behandelt

M.Marchiano, Babrio, fortuna de' suoi mitiambi,
etä e patria del poeta. Trani 1899.

Der Verfasser schließt sich im wesentlichen an 0. Crusius an.

Sein Buch bringt dem Kenner nichts Neues, ist aber zur Verbreitung

der Kenntnis des Babrios unter seinen Landsleuten nicht ohne Wert,

vgl. die ausführliche Besprechung von L. A. Michelangel i in

Rivista di storia antica N. S. V, S. 8 f.

Zum Schlüsse erwähne ich noch

M. Marchianö, L'origine della favola greca e i

suoi rapporti con le favole orientali. Trani 1900,

der in übermäßig breiter Ausführung zu beweisen sucht, daß die

griechische Fabel rein einheimischen Ursprungs sei, was ihm natürlich

nicht gelingt und auch nicht gelingen konnte.

Neue Funde.

Zu der von H. Di eis veröffentlichten Elegie des Posei-

dippos (vgl. vor. Jahresber. Bd. 104, S. 164) gibt

R. El Iis, Notes on the newly discovered elegy of

Poseidippos. Amer. Journal of Philology 1900, S. 77 f.,

eine Reihe von Verbesserungen.

B. P. Grenfell and A. S. Hunt, The Oxyrhynchos
Papyri with eight plates. London 1898,

veröffentlichen unter Nr. 14 achtzehn zum Teil sehr verstümmelte

Verse einer hellenistischen Elegie, welche die einfache Lebensweise

der ersten Menschen preisen. Vgl. darüber U. v. Wilamowitz in

Gött. gel. Anz. 1898, S. 659. G. Fraccaroli, Un elegia di

Archiloco (?). Bollet. di filol. class. V, S. 108 f. H. Weil,
J»hrMWricht für AltertumswiMenschaft. Ud. CXXXIII. (1907. I.) 11**
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Sur un texte poätique conserve" sur papyrus. Rev. des

e*tud. gr. 1898, S. 239 f., abgedruckt in Stüdes de litterature

et de rhythmique Grecques. Paris 1902, S. 25 f.

P. N. Papageorgiu, Zwei iam bische Gedichte saec.

XIII und XIV. Byzant. Zeitschrift VIII, S. 672 f.

Das erste, 10 Verse, steht am Ende eines codex und ist das Gebet

des Abschreibers, KpTjTr^ rpoedpoc Ntxr^poc, um Gottes Segen für

seine Mühe. Das zweite befindet sich am Anfang von Kaiser Michael

Paläologos Tü7tixöv tt^ l~\ tou ßoovou tqG AoSsvTiou ueßaortju'ac (javt,;

MtXarjX tou 'Ap^an^Xou, ein Gebet an den Erzengel Michael um

Beistand in 108 Versen.

H. v. Herwerden, Mnemosyne 1900, S. 24 f., erkennt in

Plutarch Lacaen. apophthegm.
, p. 241 A (Bernad.) das Distichon:

SeiXol xXouiaftaxJav • l^w 8£ ae, t£xvov, aöaxpoc [xal tXapa]
|
dar?©

tov xai ijiov xal Aaxe8ai[i6viov.

U. v. W Hämo witz, Hermes 1902, S. 324, entdeckte in

Apollonios über die Konjunktionen S. 251 (Sehn.) den unvollständigen

Pentameter otu<ppü>v zep (£)<bv tootq* iaoi x«pw«*
W. Headlam, Class. Rev. 1899, S. 151 f., am Schlüsse seines

Aufsatzes liest das Sprichwort dst txs xotot (st. xoiootot) roXejuot

Situxoisv und führt es auf eine Fabel zurück.

II. Melische Dichter.

a) Allgemeines.

An neuen Ausgaben sind erschienen

1. Greek melic poets by H. W. Smyth. London.

Macmillan and Co. 1900.

2. Antologia della melica Greca con introduzione,

comento e appendice critica del A. Taccone. Torino, E. Loescher

1904.

Beide Ausgaben verfolgen denselben Zweck , nämlich in das

Studium der indischen Dichter der Griechen einzuführen. Die Ein-

leitung klärt über den Begriff Melik und die verschiedenen Arten

der griechischen Melik auf. Daran schließt sich bei beiden eine

ausführliche Bibliographie. Die Fragmente sind nicht vollständig,

sondern nur in Auswahl aufgenommen ; S m y t h fügt in einem Anhang

noch die Skolien der Weisen, eine Anzahl Anakreonteen, den delphischen

Päan auf Dionysos, den Päan des Aristonoos und den des Isyllos von

Epidauros, außerdem die zwei delphischen Hymnen auf Apollon mit
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Noten bei; auch die Fragmente Pindars, sowie die neu aufgefundenen

Gedichte des Bakchylides hat er berücksichtigt, von denen er 3, 5,

•
, 9, 11, 18, 14, 15, 17 und 18 (bei Kenyon) behandelt hat.

Taccone hat Bakchylides, Pindar, die genannten Hymnen und

l'äane. sowie die Anakreonteen und Skolien der Weisen beiseite

gelassen, dafür aber ein Stück aus den neu gefundenen Persern des

Timotheos mitgeteilt. Der Kommentar, bei Taccone an die einzelnen

Fragmente angeschlossen, bei Smyth hinter die Fragmentsammlung

gestellt, ist vorwiegend exegetisch; doch ist auch die Erörterung

kritischer Fragen nicht ausgeschlossen und immer eine kurze Bio-

graphie der einzelnen Dichter beigegeben. Smyth dehnt ihn sehr

weit aus, zieht Parallelen aus Homer, Theokrit und Horaz bei und

widmet auch der Sprachgeschichte und Etymologie einen großen

Raum. Hinsichtlich der Metrik zeigt sich Smyth konservativ,

während Taccone die neuen Grundsätze mit gutem Erfolg durch-

führt. Auf einzelnes werde ich bei Besprechung der Dichter zurück-

kommen.

Eine außerordentlich rege Tätigkeit herrschte in den letzten

Jahren auf dem Gebiet der griechischen Metrik und Rhythmik,
indem man bestrebt war, an die Stelle der jetzt herrschenden Theorie,

die aber auch ihre Verteidiger fand, die Grundsätze der Griechen

selbst zu setzen. Hier können jedoch nur die Arbeiten Berück-

sichtigung finden, die sich speziell auf die melischen Dichter be-

ziehen.

Den Hiatus in der melischen Poesie der Griechen untersucht

E. B. Clapp, Hiatus in greek melic poetry. University

of California publications. Classical Philology. Vol. I, S. 1—34.

Berkeley 1904.

Der Verfasser stellt alle Fälle, wo bei den Melikern auf

vokalischen Auslaut des einen Wortes vokalischer Anlaut des nächsten

folgt, zusammen. Dabei trennt er Pindar, von dem uns am meisten

erhalten ist, von den anderen Lyrikern. Die Fälle von Hiatus teilt

er ein in scheinbaren Hiatus, in Hiatus nach einem Diphthong oder

langen Vokal und in Hiatus nach einem kurzen Vokal. In der ersten

Gruppe handelt es sich um Wörter, die ursprünglich mit Digamma

anlauteten, und eine Vergleichung der Meliker einerseits mit Homer,

anderseits untereinander zeigt, daß die Wirkung des Digamma mit

der Zeit immer seltener wird. Die zweite Gruppe weist den Diphthong

oder langen Vokal bei Pindar in 16 Fällen als Länge, 212 als Kürze,

bei den anderen Melikern in 12 Fällen als Länge, in 140 als Kürze

auf. Die Verkürzung ist fast ausschließlich auf den Daktylus und
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hier wieder in der überwiegenden Zahl der Fälle anf die zweite

Kürze beschränkt; anf den Tribrachys treffen 5, auf den Creticus 4

und auf den Trochäus 5 Fälle, die letzteren zweifelhaft. Die dritte

Gruppe umfaßt nur wenige, teilweise unsichere Ausnahmeerscheinungen.

Viele Mühe gibt sich der Verfasser mit der Erklärung der Gründe,

die in der zweiten Gruppe zur Beibehaltung der Länge oder zur

Verkürzung führten, meiner Meinung nach ohne Not; diese Frage

mag man für die alten Dichter, wie Homer, stellen, die Meliker aber

waren hier, wie in den Fällen vor ursprünglichem Digamma, nur

Nachahmer. Auch der Verfasser kommt um das Zugeständnis nicht

herum, daß manche Fälle eben auf früherer Übung beruhen. Daß

Korinna 2 ytupotv t' dbc' §oGc iraaav (uvoufrqvev fehlerhaft überliefert

ist, wird mit Recht bemerkt ; ich vermute ywpav ts so5> (ta J eo5«)

Traiotv (ov.

Mit den äoli sehen Versmaßen beschäftigen sich

1. C. Fries, Das Sk o 1 i e n ine t rum und Alkaios.

Wochenschrift für klass. Philol. 1904, S. 1019 f.
I

2. 0. Schröder, Die alkäische und sapphische

Strophe. Berl. phil. Wochenschrift 1904, S. 1628 f.

8. F. Blaß, Die Punkte zur Bezeichnung des

metrischen Iktus. Hermes 1900, S. 842 f.

Fries hat in seinem Aufsatze Symbola metrica im Philol. 1902.

S. 503 f., auf die Ähnlichkeit des sapphischen Elfsilbers mit der

indischen Trishtubhreihe hingewiesen. Im Zusammenhang damit sucht

er jetzt nachzuweisen, daß die Skolienstrophe und das nach Alkaios

benannte System eine Fortbildung ostarischer Metrik sei, aus der-

selben Trishbuthzeile hervorgegangen. Den 3. Vers der Skolien-

strophe faßt er nämlich als 2 iambische Dipodien , den 4. Vers als

Doppelsetzung der 2. Hälfte des Sapphicus mit Katalexis; der auf-

steigende Rhythmus in der Schlußhälfte der Skolienstrophe aber

stamme aus der meistens aufsteigenden Trishbuthzeile. Ähnlich sei

es im Alcaicum . wo im 1. und 2. Vers der aufsteigende Rhythmus

auf das Ganze übertragen sei . während der 3. und 4. Vers wie in

der Skolienstrophe aus der Doppelsetzung der beiden Vershälften

mit Verkürzung entstanden sei. Als Mittelglied zwischen Indien und

Griechenland betrachtet Fries die kleinasiatischen Rhythmen.

Die historische Metrik wird Fries für den Hinweis auf die

Ähnlichkeit zwischen der Trishtubhzeile und dem sapphischen Hende-

Kasyllabon dankbar sein. Eine Übertragung des indischen Verses

auf griechischen Boden durch Kleinasien läßt sich aber nicht nach-
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weisen und ist auch an sich unwahrscheinlich ; die beiden Verse haben

sich unabhängig voneinander bei den Gliedern desselben Spraeh-

stammes entwickelt. Das gleiche gilt auch von dem Skolionmetrum

und der alkäischen Strophe. Die Skolionstrophe zeigt to xaxa

fiax/siov el&o?, aus 8 -f 3 + 2 + 3 Dipodien bestehend ; die sapphische

and alkäische Strophe aber wird nach den bisherigen Forschungen

am besten als iambisch mit Umstellungen gefaßt. Hephaestion nennt

den sapphischen Elfsilber epichoriarabischen, den alkäischen epionischen

Trimeter, jeweils vom 2. Metrum ausgehend. W. Döhrmann, De

versuum lyricorum incisionibus quaestiones selectae. Diss. Göttingen

1902 (vgl. Jahrb. f. klass. Philol. Supplementb. XXV1I1, S. 251 f.)

rechnet den sapphischen Vers mit Unrecht unter die ionischen, vgl.

0. Schröder, Die enhoplischen Strophen Pindars. Hermes 1908,

S. 202 f., wo aber an dem ionischen Charakter des alkäischen Verses

festgehalten wird.

Gegen die übliche Vereinigung des 3. und 4. Verses der

sapphischen und alkäischen Strophe wendet sich 0. Schröder; er

erklärt den Adonius in der sapphischen Strophe für einen alten

Zweisilber, dazu bestimmt, die drei vorhergehenden Elfer zu einer

Einheit zusammenzufassen, das ganze also, wenn man will, drei Stollen

mit Abgesang, eine Bildung, die auffallen muß, da nach demselben

Gelehrten im Philologus 1903, S. 161 f., die Strophen sonst in zwei

Stollen mit Abgesang zerfallen. Die alkäische Strophe besteht nach

ihm aus drei Fünfhebern (Elfern und Neunern), die mit ihrer

Anzipität der 5. Silbe auf steigenden Zwei- und Dreiheber, auf

Jambikon und Telesilleion, hinweisen, und aus einem Vierheber oder

Dimetron, dem daktylisch-trochäischen Zehner. Dabei faßt er den

Daktylos als dreizeitig, dem Trochäus entsprechend, vgl. Berl. phil.

Wochenschr. 1903, S. 1490 f. Von der Richtigkeit dieser Annahme

kann ich mich bis jetzt nicht überzeugen und ziehe daher die Drei-

teilung der Strophe mit dipodischer Taktmessung zu je 6 Zeiten vor.

Der Trimeter iambicus hat jeweils auf dem zweiten Jambus des

Metrons den Iktus; darüber kann kein Zweifel mehr sein. Nun sagt

aber der Anonymus Bellermanni rrepl jxouaixr,?, daß die metrische

Arsis, der unbetonte Taktteil, durch einen Punkt über der Note be-

zeichnet werde, während bei der Thesis der Punkt fehle. In dem

Seikelos-Liedchen nun steht der Punkt auf dem 2. Jambos. Daraus

wollte H. Weil schließen, daß Bentley recht habe, wenn er den

Ton im Trimeter auf dem 1. Jambus ruhen lasse, vgl. H. Weil,
£tudes de litterature et de rhythmique grecques. Paris 1902,

S. 138 f. F. Blaß (vgl. auch Bacchylides carmina. Lipsiae 1900,
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S. 50 f.) weist aber darauf hin, daß der Anonymus nicht den Trimeter.

sondern den öaxToXoc xati r«u.ßov meine; dieser sei auf dem 1. Jambos

betont. Damit stimme die Bezeichnung des Seikelos-Liedchens and

Herondas I 40, wo die Punkte zur Bezeichnung der betonten Silbe

unten stehen
;
gewöhnlich habe man aber nicht betonte und unbetonte

Silben bezeichnet, also Punkte über und unter die Silbe gesetzt,

sondern sich mit den oberen begnügt und nur da, wo Noten hinzu-

kamen, die unteren gewählt, weil oben schon die Noten standen.

Demnach besteht in der Betonung ein Unterschied zwischen dem

• melischen Dijambus und der iambischen Dipodie im Trimeter; der

erstere vertritt den schweren Ionikus.

Mit der Sprache beschäftigen sich

1. R. Meister, Dorer und Achäer. I. Teil. Leipzig

1904. [Abh. der K. sächsischen Ges. d. Wissensch. XXIV

Bd. Nr. 3].

2. Ch. Lambert, De dialecto aeolica quaestiones

ad graramaticam pertinentes. Dijon 1903.

Meister geht von der Voraussetzung aus, daß sich in den

von den Dorern eroberten Gebieten noch Überreste der Sprache des

achäischen Volksstammes erkennen lassen. Zu den echt dorischen

Eigentümlichkeiten rechnet er 1. die Verhauchung des intervokalischen ?

in Lakonien und Argos, aber nicht in Kreta; 2. die spirantische Aas-

sprache des 0; 3. die spirantische Aussprache des 5 und die Ver-

tretung des C durch 85 (8); 4. die Schreibung ß für J1
\ 5. den

Übergang des ursprünglich durch <j oder ^ getrenntan e in t vor 0-

und A-Lauten. Das Vorkommen von a und h nebeneinander auf

lakonischen Inschriften erklärt sich daraus, daß in Lakonien, Argos

und Kreta auch noch in späterer Zeit verschiedene Dialekte neben-

einander bestanden, eine für die richtige Beurteilung der Sprach-

überreste wichtige Beobachtung.

Lambert behandelt zunächst die Laute C und a8; C ist die

explosive Sonans -f i, neben der 3 8 lange bestand, bis es dann all-

mählich mit ihr verschmolz. Hierauf wendet er sich der Betrachtung

der Diphthonge zu. Das Digamma verschwand nach ihm im 7. Jahr-

hundert v. Chr. aus der Sprache der Äolier, das t in den Laut-

gruppen 7jt dt an ato wo 7)io eio im 4. Jahrhundert v. Chr.

Hieran reihe ich

G. E. Rizzo, Saggio su Imerio il sofista. Riv. di

filologia 1898, S. 513 f.,

der im 1. Teil die poetischen Quellen des Himerios behandelt, im
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2. Teil eine Betrachtung des 4m&aXa>ioc sfc Seßijpov anstellt. Der
Verfasser meint, daß man dem Himerios, der von der Schönheit und

der großartigen Wirkung der griechischen Poesie durchdrungen sei,

in seinen Zitaten aus den Dichtern glauben dürfe, allerdings mit

einer gewissen Vorsicht. Ich kann dem nicht zustimmen ; denn wenn

auch die von dem Sophisten behandelten Stoffe den Dichtern ent-

nommen sind, so hat Himerios doch in der Wahl der Worte die

einzelnen Dichter so wenig voneinander geschieden und so viel

eigenes beigemischt, daß Zuweisungen an den oder jenen Dichter

ganz unsicher bleiben müssen. Man kann aus ihm nur ein Bild,

wie die Dichter überhaupt einen Stoff behandelten, gewinnen, nicht

aber unterscheiden, was davon den einzelnen Dichtern oder dem
Himerios selbst angehört.

Auch einige Gattungen der me Ii sehen Poesie wurden,

zum Teil auf Grund neuerer Funde, wieder untersucht, um ihr Wesen

richtiger zu bestimmen und ihr Verhältnis zu den andern genauer

darzulegen. Dahin gehören

A. Fairbanks, A study of the greek Paean. New
York 1900.- (= Cornell studies in classical philology Nr. XII),

der unter Berücksichtigung der delphischen Funde den Päan zum

Gegenstand eingehender Forschung macht. Die Arbeit ist verdienstlich,

besonders auch durch die fast vollständige Zusammenstellung der

alten Zeugnisse, S. 69 f., und die Mitteilung der erhaltenen Päane

oder Reste von Päanen, S. 99 f., dankenswert, wenn auch nicht völlig

befriedigend. Der Verfasser läßt den Päan ursprünglich an den alten

Heilgott Päeon gerichtet sein, was an sich unwahrscheinlich ist und

auch in unserer ältesten Quelle Homer keinen Rückhalt findet (vgl.

meine Bemerkungen in der Wochenschr. f. klass. Philol. 1901,

S. 59 f.). Hier ist er ein Lied, durch das man eine Gottheit um Ab-

wendung eines Unglücks bittet oder ihr Dank und Freude für geleistete

Uüfe ausspricht. Über die Form dieses Päan läßt sich allerdings

kein sicheres Urteil abgeben; aber der Verfasser hätte doch darauf

hinweisen sollen, daß sich aus X 391 mit großer Wahrscheinlichkeit

die Vortragsweise durch einen £&apx«>v ergibt, wobei die Menge in

den Refrain, von dem der Päan seinen Namen hat, einstimmt. Das-

selbe wird man für A 473 annehmen, wenn man die Stelle mit

Alkman 22 und Archilochos 76 in Zusammenhang bringt. Auch

später werden noch Päane an verschiedene Götter gedichtet ; aber

der Gott, zu dessen Verehrung sie an erster Stelle gehören, ist

Apollon, der eigentliche 0eo? dXect'xoxo?, der von dem Lied geradezu

den Namen Päan erhielt. Der Anstoß zu dieser Änderung ging von
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Kreta, neben Lesbos dem Hauptsitz des Päan, und von Thaletas und

seiner Schule aus, was der Verfasser nicht gebührend hervorhebt:

von hier verbreitete sich der Päan in alle Teile Griechenlands, wofür

schon Name und Versmaß sprechen, besonders auch nach Delphi,

dem Sitze des Pythischen Apollon, dem Mittelpunkt der Verehrung

des Apollon Päan in der folgenden Zeit, wo auch dessen Verbindung

mit Dionysos zustande kam. Die Form dieses Päan war chorisch.

Die einzelnen Arten des Päan hat der Verfasser zu sehr auseinander-

gerissen; sie gehen alle auf das ursprüngliche Wesen des Päan, das

Bitte, Dank und Freude in sich vereinigte, zurück. Besondere Dar-

legung hätte das Verhältnis des Päan zu dem Dithyrambos verdient,

da nach den Andeutungen bei Plat. leg. 700 D die Grenzen zwischen

den beiden Dichtungsarten verwischt wurden; dabei wäre Verfasser

dann auch auf Bakchyl. 17 zu sprechen gekommen, eine Stelle, die

er tibersehen hat.

Besonders lebhaft war, hauptsächlich im Anschluß an Bakchylides,

die Beschäftigung mit dem Dithyrambos. Damit befaßten sich

1. 0. Crusius, Dithyrambos. Pauly-Wissowas Realeu-

cyklop. Bd. V, S. 1208 f.

2. W. Schmid, Zur Geschichte des griechischen

Dithyrambos. Progr. Tübingen 1901.

3. G. E. Kizzo, Studi archeologici sulla tragedia

e sul Ditirambo. Riv. di Filol. 1902, S. 447 f.

4. D. Comparetti, Les Dithyrambes de Bacchylide.

M<51anges H. Weil. Paris 1898, S. 25 f.

5. H. Jurenka, Die Dithyramben des Bakchylides.

Wiener Studien 1899, S. 8 f.

Das Wesen und die Geschichte des Dithyrambos legt Crusius

vortrefflich dar. Durch die Auftindung der Gedichte des Bakchy-

lides ist unser Verständnis dieser Dichtungsart bedeutend gefördert,

wenn auch nicht vollständig erreicht worden. F. Blaß, der, auf

das Servius-Zitat zu Aen. VI, 22 gestützt, die sechs letzten Gedichte

unter dem Titel Dithyramben in seiner Ausgabe zusammenfaßt , be-

zweifelt in der Praefatio zu seiner Ausgabe doch, ob sie alle wirk-

liche Dithyramben sind, vgl. auch U. v. Wilamowitz, Gött. Gel.

Anz. 1898, S. 145; dagegen treten Comparetti und Schmid für

ihre Echtheit ein. Jurenka prüfte diese Frage genauer und kam

zu dem Ergebnis, daß man 19 (18) als Dithyramb ansehen könne,

auch 18 (17) stehe als lyrisches Drama den Dithyramben nahe, aber

20 (19) sei ein Epithalamios, 17 (16) ein Hymnus, 16 (15) ein Päan
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ond 15 (14) lasse sich nicht genauer bestimmen. Man sieht also,

daß die griechischen Grammatiker ganz verschiedenartige Gedichte

mit dem Namen Dithyramben bezeichneten, was wir ja auch aus der

literarischen Überlieferung wissen. Der Grund davon liegt darin,

daß die r^pcotxTj uitäfteenc das eigentlich Charakteristische des Dithy-

rambos war, und daß man demgemäß alle Gedichte ohne bestimmt

aasgesprochenen Charakter, wenn sie eine -Jjptotx>) uic^Öeaic enthielten,

eben zu den Dithyramben rechnete. Schmid hat nun die Frage

aufgeworfen , wie es kam , daß in dem Dithyrambos , dessen eigent-

lichen Inhalt doch r
t
Aiovuoou ^vsai? (Plat. leg. III, 700) ausmachte,

außer den Sagen dieses Gottes auch die übrige Heroensage Behand-

lung fand. Er betrachtet dies als das Werk der Tyrannen, die durch

Einführung der beim Adel beliebten Heroensage in das volkstümliche

Dionysoslied beide Stände miteinander verbinden und für sich ge-

winnen wollten. Aber Crusius macht mit Recht darauf aufmerksam,

daß die Verwendung der Heldensage im Dithyrambos schon vor das

Auftreten der Tyrannen falle, vgl. Sp. 1208. Auch über den Dionysos-

kult urteilt Schmid nicht richtig, wenn er ihn nur dem niederen

Volke zuweist; er war auch in dem Adelsstaat ein Hauptkult, vgl.

Crusius Sp. 1215; galt doch Dionysos als Herr der Seelen und

Schützer der Ahnen, der das Fortbestehen der Adelsfamilien und des

Königshauses sicherte, vgl. Sp. 1208. Jedoch geht Crusius zu

weit, wenn er auch ttjv Aiovuaoo flvsoiv als Inhalt der ursprünglichen

Dithyramben in Abrede stellen will ; darin muß man Piaton Glauben

schenken. Allerdings scheint der Kreis der Mythen für den Dithy-

rambos bald erweitert worden zu sein , und wie dies kam , deutet

Crusius gut an, wenn er darauf hinweist, daß ja auch Dionysos

von Haus aus ein Heros war. Überdies sehen wir in der Tragödie

denselben Vorgang, so daß diese Erscheinung für uns kaum mehr

etwas Auffallendes haben kann. Dithyrambenstoffe finden sich nicht

selten auf Vasen dargestellt, wie R i z z o dartut, der die Darstellungen

auf den Vasen auf die Pinakes zurückführt, welche die Dichter

weihten.

b) Die einzelnen Dichter.

Terpander.

U. v. Wilamowitz, Textgesch. d. griech. Lyriker, S. 7 f.,

läßt es dahin gestellt, ob sich echte oder angebliche Kompositionen

des Terpander bis in die Zeit der Alexandriner erholten haben;

die alexandrinischen Ausgaben berücksichtigten ja die Musik nicht.

Dagegen bezweifelt er nicht, daß kitharodische Prooimia — er konnte
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noch hinzufügen : und Nomen — unter Terpanders Namen vorhanden

waren ; nur glaubt er, die alexandrinischen Kritiker hätten alle diese

für unecht erklärt. Zum Beweise dafür verweist er auf ihr Urteil

über die rhapsodischen Prooimia Homers und auf die Worte Strabons

XIII, 618: iv toI; dva?epOfi£voi? ETreaiv zk oötov (sc. Tepiravopov).

Dies genügt aber nicht ; denn die zuletzt angeführten Worte beziehen

sich nur auf die zitierten Verse, und zwischeu der dichterischen

Persönlichkeit Homers und Terpanders ist doch ein großer Unter-

schied. Es kommt noch dazu, daß Terpander in dem konservativen

Sparta wirkte, und zwar auf religiösem Gebiete, wo man am Über-

lieferten zähe festhielt. Was insbesondere seine Nomen betrifft, so

hatten diese in der Sphragis auch für die Späteren ein sicheres

Erkennungszeichen. Ich halte daher die Vermutung von 0. Grus ins

in Pauly-Wissowa, Bd. V. Sp. 1225* für recht wahrscheinlich, daß

es ein spartanisches Liederbuch gegeben habe, dessen Hauptbestand-

teile man — wohl auf Selbstzeugnisse in der Sphragis hin — dem

Terpander zuschrieb; dieses habe typische Formen der Nomenpoesie

enthalten und neben den ionischen Hymnen dem Kallimachos als

Vorbild für seine archaisierende Hymnendichtung gedient. Auf diese

Sammlung gehen die Mitteilungen der Alexandriner über Terpanders

Nomen- und Prooimienpoesie zurück.

J. J. H(artmann), Mnemosyne 1902, S. 168, tritt für Bergk*
Konjektur euOuoqoia st. eupuavuia fr. 6, 2 ein, wofür Smyth Solon

4, 37 und Pind. P. 4, 153 anführt. Daß sie aber unnötig sei, er-

kennt Smyth und Taccone an.

A 1 k in an.

Kritische und exegetische Beiträge zu Alkman liefern

außer den Herausgebern Smyth und Taccone

1. F. Blaß, Vermischtes zu den griechischen
Lyrikern und aus Papyri. Rhein. Mus. 1900, S. 91 f.

2. P. Egenolff in Rhein. Mus. 1901, S. 287 f.

3. W. Headlam, Notes on the greek lyric poets.

Class. Rev. 1900, S. 5 f.

Blaß weist darauf hin, daß bei Alkman Gleichklänge an den-

M'lben Versstellen der Strophen vorkommen, so XXIH, 53 £7rav&et

und Hl $7taivet, 57 uiv otGxa und 85 jxb auxa. 64 ropcpupac und 78

HoXXt'a^upoc. Einen solchen Gleichklang findet er auch in fr. 9

(htt/. ^ wfcfc und fr. 24 ^apot aocpoCaiv; daraus schließt er, daß beide

'
< demselben Gedichte angehören. Ebendasselbe vermutet
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er von fr. 4 und fr. 48, wo er xal Travoi'a; 1'sXava; liest, wegen des

Gleichklangs 2spa7rvac und SeXdvac Ich kann solchen Anklängen

kein Gewicht beilegen. XXIII, 26 vermutet er l-^apiov = iireS^fioov.

Srayth meint fr. 33, 5, ich hätte r,p saftet (st. r^pda&T)) nur

vermutet, weil ich glaubte, auf den gnomischen Aorist könne kein

Präsens folgen. Er hat also die Hauptgründe ganz übersehen, die

darin liegen, daß ^pdadr, hier den Akkusativ bei sich hat und über-

dies eine jüngere Form für das ältere ^paaaato ist. — Fr. 34 leitet

er icoXucpavo? von <pavd? „Fackel*
4 ab und erklärt axpocpov = aftpuircov

unter Hinweis auf apxov letpaTpu^ov Hes. ep^a 442, beides gut. —
Fr. 86 schlägt er v6<p st. Ö6*nq>

vor, was ich schon vor 20 Jahren

getan habe.

Egenolff schlägt fr. 44 vor: tqji oe astopivotv öea xapav
{

$uuaire*aK ircfaCe, sich ziemlich eng an die Hs. anschließend.

Headlam liest fr. 145 recht ansprechend iopxcuv, Acc. von

Aopxe», st. Öopxov.

Im 1. Band der Oxyrhynchos-Papyri Nr. 8 wurden einige Hexa-

meter veröffentlicht, die F. Blaß dem Alkman zuwies. Sie wurden

behandelt von

1. ü. v. Wilamowitz, Gött. Gel. Anzeigen 1898, S. 673 f.

2. H. Di eis, Sitzungsber. der Berl. Akad. der Wissensch.

1898, 7. Juli.

3. F. Blaß, Neuestes aus Oxyrhynchos. N. Jahrb.

1899, S. 30 f., 80.

4. J. v. Leen wen, Mnemosyne 1899, S. 221 f.

5. H. Jurenka, Zum neuen Alkmanfragment. Wien.

Stud. 1900, S. 25 f.

Die drei ersten Zeilen des Bruchstückes sind stark verstümmelt.

Nach ihnen steht die Paragraphos auf dem linken Rande; sie bilden

also den Schluß eines Gedichtes. Anderer Meinung ist freilich

Jurenka, nach dem die Paragraphos die Stelle bezeichnet, wo die

obligate mythische Erzählung des Partheneion zu Ende ist und die

Jungfrauen ihr neckendes Spiel untereinander beginnen; die letzten

Worte liest er oö pa\ax6v ti tuttcu«*»?
|

ßijvai dp' avop' dcp&jTf te

«Joxivbv ev vexueaaiv. Aber darin hat Jurenka recht, daß die vier

auf die Paragraphos folgenden Hexameter einem Partheneion an-

gehören, und zwar bilden sie dessen Anfang; Blaß wollte sie als

eine Erzählung aus fremder Person fassen, die von Alkman zur

Zither vorgetragen worden sei. Es sind neun Mädchen, die erzählen,

daß sie, festlich geschmückt, in den Tempel der großen Demeter
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gekommen sind. Am Schlüsse ist mit Blaß und Leen wen «T^Xa

zu lesen. Für den Verfasser halten Blaß und Jurenka Alkman.

was zuerst Wilamowitz und dann , soweit ich sehe , auch alle

anderen bezweifelt haben. Auch ich stimme diesen bei; denn der

Charakter der Verse ist nicht alkmanisch. L e e u w e n bemerkt, daß

in demselben Verse nicht xaXct als Pyrrhichius gemessen und sppara

mit Digamma begonnen werden durfte. Dazu kommt der rhetorische

Aufputz, die Anaphora raisat rap&evixai, ra'tsat xaXi £fA|iat' iyUznx

mit der Epanaphora xaXa jjiv su^ax' iyoaai, dpnrps^a? 8e xtX.

Allerdings fehlt eine solche Epanaphora auch bei Homer nicht, vgl.

X, 116 f., allein in unserem Gedicht macht sie den Eindruck des

Gesuchten, der durch den gekünstelten Quantitätswechsel xaXd und

xäXa noch gesteigert wird, wozu man auch fip^wi und efijiat'

rechnen kann. Solch gesuchte Künstelei ist das Charakteristikum

der Alexandriner; von einem Nachahmer aus dieser Zeit müssen

also die Verse stammen. Übrigens gibt Blaß, S. 80, zu, daß die

Verse auch von Erinna sein können.

[A rion.]

Taccone in seiner "Ausgabe schreibt V. 3 f. Syxujxov' oXjxav

ßparyxi01 TC^pi 3& Te rckarrol ÖTjpe? yopsuoojt xuxXq>, worin iyxoaov'

aXaav von irept und as von yopeuouat abhängen soll. Ich habe früher

iv xuuasi icdXjiu ßpoyioi? xtX. vermutet ; mit Rücksicht auf das Vers-

maß lese ich jetzt 1-piofi.e -aXfj-u, ßpay/toi -epl ak zXtotol xtX., indem

ich zu s^xu^if vergleiche evaijio; evaiwpuo; Iv3to}ao; Ivscopo?.

S a p p h o.

Mit der Kritik und Exegese der schon bisher bekannten

Fragmente beschäftigen sich

1. 0. Wöhlermann, In Sapphus Carmen II quaestiones

criticae. Progr. Stettin 1903.

2. L. Cerrato. Riv. di Filolog. 1898, S. 130 f. [fr. 2, 7,

fr. 4, 95].

3. W. R. Paton, T wo emendations of Sappho. Class.

Rev. 1900, S. 223 f. [fr. 2, 16. 28, 3].

4. C. Robert, Die Knöchelspielerinnen des Alex an

-

dros. Halle 1897 [fr. 31].

5. P. Egenolff. Rhein. Mus. 1901, S. 303 [fr. 35].

6. U. v. Wilamowitz, Textgeschichte der griech.

Lyriker. Exkurs 2 [fr. 50, 81, 67].

7. H. Usener. Rhein. Mus. 1900, S. 288 f. [fr. 109].
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Daraus erwähne ich, daß Paton 2, 16 cpoivofj.' 'AfkkXl vor-

schlägt, der Überlieferung näher als Hermanns yafo|MU 'At&t;

aber der Abschluß des Gedichtes mit der Anrede der Person, an

die es gerichtet ist, gefällt mir nicht; ich ziehe Bergks aXXa vor,

das auch Smyth aufnahm. Damit ist nämlich meiner Meinung nach

das Gedicht beendigt
5
die folgenden Worte r.iv xoXjxaxov kml irevijxa

vj faupaCeic xxX. gehören dem Longinos und sind wahrscheinlich

verschrieben aus irav xo qtajiaxiov sy' tlrzh öyjxa 06 daojia£ei* xxX.
;

to a3{iatiov hat schon Hersel gefunden: „was das ganze Lied be-

trifft, wohlan sage doch, wunderst du dich nicht" usw. — Cerrato
vergleicht zu fr. 4, wo er tyü'/jpov mit Recht auf die Luft bezieht,

Hör. epod. 2, 27. Quintil. X, 3, 24. — Robert vermutet unter

Berufung auf fr. 31 , daß die Dichterin die Entstehung der Feind-

schaft zwischen Leto und Niobe darstellte, die, einst Jugendfreunde,

sich beim Spiele entzweiten, wie es Alexandras in seinen Knöchel-

spielerinnen schildere; aber diese Darstellung geht doch eher auf

eine epische Quelle zurück, die auch Sappho benutzt. — Egenolff

liest fr. 35 aXXotv jaoi aeyaKuvso SaxxoXuo xipi in engem Anschluß

an die Überlieferung, aber jAe'/aX^veadat xtva ungewöhnlich. —
Wilamowitz hält fr. 50 und 81 für ein Fragment, indem er

rjXav xaaroXea) für eine nachgetragene Verbesserung zu xtfXav airoXea>

ansieht, und liest i^tu oiid iiaXttaxav
|
xoXotv xaaroXetu ji^Xe' af xs

xa'jx^ tsrf, den Schluß frei gestaltend. Aber warum soll die Dichterin

nicht einmal xöXav cnroXsa) txsXEa, ein anderes Mal xuXav xaaitoX£u>

gesagt und Herodian beide Stellen angeführt haben? Ich halte also

daran fest, daß wir hier zwei Bruchstücke haben, was Herodian

sjewiß auch äußerlich kenntlich gemacht hatte, wenn es infolge von

Verderbnis auch jetzt nicht mehr klar hervortritt. Etwa xat* od jxev

t*? Jedenfalls kann das ausdrücklich bezeugte xe nicht einfach be-

seitigt werden, wie es Wilamowitz tut. Fr. 67 schreibt er unter

Berufung auf Pollux X, 10, 78: -iXXtxa
|
xatvapiOfia -oxijpta xal

siaXaic das letztere mit Hermann. Ich habe schon früher darauf

hingewiesen, daß in dem überlieferten xaXai'cpi? oder xaXXai^i? nicht

sowohl xal «la'Xai? stecke, als vielmehr xaV oder xa'XX' a<J<ptv, vgl.

Jahresber. Bd. 75, S. 213. Woraus roXXa verschrieben ist, läßt sich

nicht erraten: woeXXo, cocsXXs? — Fr. 08, 2 schreibt Bucherer
in seiner Anthologie recht ansprechend 000k «6öa 1$ oaxepov. —
Usener erkennt in fr. 109 einen feststehenden Hochzeitsbrauch;

ein Mädchen des Brautchors stellte die Jungfrauschaft dar und

schickte sich zum Weggehen an; die Braut rief ihr klagend nach,

aber jene erklärte, nie mehr zurückzukommen. Dazu vgl. R. Reitzen-
Jahresbericht för Altertumswissenschaft. Bd. CXXXIII. (1907. I.) 12
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stein, Die Hochzeit des Peleus und der Thetis, Hermes

1899, S. 78 f., wo über Hochzeitslieder und ihre Motive von der

Ältesten bis in späte Zeit eingehend gehandelt wird.

Als neues Fragment weist

E. Schwyzer, Varia zur griechischen und lateini-

schen Grammatik. Indogerm. Forschungen XIV, S. 24 f.,

die Glosse bei Hesych (updva* ysAi5«$vu>v fy>o©r, der Sappho zu; er

bringt das Wort mit äol. wpavo; „Himmel" zusammen und vergleicht

damit schweizerisch „Himmel" = Dachraum für Geflügel.

Recht ergiebig für die lesbische Dichterin waren die neuen

Funde. Die erste Bereicherung brachten

B. P. Grenfell and A. S. Hunt, The Oxyrhynchos
Papyri. London 1898,

die unter Nr. VII aus einem von ihnen in das 3. Jahrhundert v. Chr.

gesetzten Papyrus 5 sapphische Strophen, leider keine vollständig,

veröffentlichten. Mit ihrer Erklärung und Ergänzung beschäftigten sich

1. H. Di eis, Zu den Oxyrhynchus-Papyri. Sitzungs-

ber. der Berl. Akad. der W'iss. 1898. 7. Juli. XXXV, S. 497.

2. U. v. W i 1 a m o w i t z -M ö 1 1 e n d o r f f. Gött. Gel. Anzeigen

1898, S. 697.

8. Fr. Blaß, Neuestes aus Oxyrhynchos. N. Jahrb.

1899, S. 30 f.

4. H. Jurenka, Die neugefundeneOdederSappho.
Wiener Studien 1899, S. 1 f.

5. G. Fraccaroli, L'ode di Saffo recentemente
scoperta. Boll, di Filol. class. V, S. 83 f.

In dieser Ode bittet Sappho die Nereiden um glückliche Heim-

kehr für ihren Bruder; daß Charaxos — vgl. über ihn fr. 138 —
gemeint ist , hätte W i 1 a m o w i t z nicht bezweifeln sollen

,
vgl. be-

sonders Jurenka, S. 8 f. Die letzte Strophe ist zu verstümmelt,

um wiederhergestellt zu werden; aber auch die bis jetzt vorgebrachteu

Ergänzungen zu den vier ersten Strophen befriedigen nicht durchweg.

Die Bruchstücke von drei weiteren Gedichten der Sappho ent-

deckte W. Schubart auf einer Pergamentrolle, die er dem 6. oder

auch dem 7. Jahrhundert n. Chr. zuschreibt, die aber K. Wessel)

für älter hält, und veröffentlichte sie, von Wilamowitz unter-

stützt, in den Sitzungsber. der Preuß. Akademie der Wissensch. 1902,

S. 195 f. Die beiden ersten Gedichte sind etwas vollständiger, das

dritte sehr trtimmerhaft erhalten. Sie bestehen aus dreizeiligen
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Strophen; die Strophe des ersten Gedichtes enthält zwei Glykoneen

und einen Vers, der um einen Daktylos länger als der Glykoneus

ist, das afohx^v TeTpa|At?pov axaxabjxTov
,

vgl. Hephaest. 7; die

beiden anderen haben das gleiche Metron. einen bis jetzt unbekannten

Vers, bestehend aus Creticus und Glykoneus, einen Glykoneus und

einen Phaläceus, zu einer Strophe vereinigt. Die Oden stammen also

aas dem fünften Buche der Sappho-Ausgabe. Sie beziehen sich, wie

es scheint, alle auf Atthis; im ersten Gedicht ruft sich die Dichterin

den Abschied von ihr ins Gedächtnis zurück, im zweiten gibt sie

ihrer Sehnsucht nach der in Lydien Weilenden Ausdruck.

Mit der Erklärung und Herstellung der Bruchstücke befaßten sich

1. Fr. Blaß, Die Berliner Fragmente derSappho.
Hermes 37, S. 456 f.

2. H. Jurenka, Die neuen Bruchstücke der Sappho
und des Alkäos. Zeitschr. f. österr. Gymn. 1902, S. 289 f.,

1903, S. 481 f.

3. Th. Reinach, Nouveaux fragments de Sappho.
Rev. des Stüdes grecques 1902, S. 60 f.

4. G. Fraccaroli, I nuovi frammenti di Saffo nei

papiri berlinesi. Boll, di Filol. class. VIII, S. 252 f.

5. F. Solmsen, Die Berliner Bruchstücke der

Sappho. Rhein. Mus. 57, S. 328 f.

6. G. Wörpel, Zu Sappho. Wochenschr. f. klass. Piniol.

1902, Nr. 21, S. 588 f.

7. J. Nicastro e L. Castiglioni, Nuovi frammenti
di Saffo. Atene e Roma 1902, S. 541 f.

8. V. Hahn, Die neugefundenen Sappho- Verse.

Eos VIII, S. 38 f.

Der Anfang des ersten Gedichtes fehlt. Den ersten erhaltenen

Vers spricht Sappho, wie Fraccaroli und Jurenka gegen

Schubart und Solmsen, die ihn der scheidenden Schülerin zu-

weisen wollen, mit Recht bemerken. In V. 3 stellt Blaß als hs.

Lesart etiie, nicht esv, wie Schubart las, fest; er ergänzt demnach

luzi jj.01, während Jurenka hi~* Sjxoi wünscht, uuoi = ojxou.

V. 8 und 10 hat die Hs. irrtümlich u£}Avai3Ö' und ijxvaTaat, was mit

Blaß und Solmsen in jjijivaaö' und ijxva^at zu korrigieren ist;

jWjivaaöat steht imperativisch. V. 9 f. ergänzt Blaß, der sah, daß

die Hs. ö£Xu>, nicht Dsu>v, und u . . . ^s«u nicht X . . . <J/sai hat,

vortrefflich : al oe , d>X6i Hlm f)iXu>
|

£jivawt , zh 8' d;xst^sai
\

12»
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I8tK- „itoXXa xs xal xaV siraV/ojAEv". V. 13 hat die Hs. nach

Schubart . . . xitov xuXXoi, nach Blaß oxicuv 7 ouoi; daher liest

Blaß xal pp6oa>v axtvco x' fyoi und V. 14 xdvvr/rto; möglich ist auch

Taccones xdv&p-jaxouv und Jurenkas xal xpt'vcuv. Am Ende des

Verses hat Jurenka das hs. uapeö^xao gut in irepeÖr^xaa gebessert.

Die V. 15 und 16 sind bei Athen. XV, 674 d überliefert, vgl. fr. 46.

V. 17 ist mit Blaß nach den hs. Spuren dvfts'wv r,apiva>v zu lesen,

und V. 18 f. bietet die Hs. xal iroXXtp c P^PM* ßpevfteup

ßaaiXijup (vgl. Athen. XV, 690 e, wo diese Worte überliefert sind,

fr. 49)
|
IcaXsi^ao x . . ., was Blaß durch Einfügung von dduaxt?

und Beifügung von xaXXtxojiov xa'pa vervollständigt. Für Ödaaxi?

schreibt Jurenka besser Xiirdpa>? und wünscht auch xaXXixojxov xa'pa

durch xal xdpa xal olpav (oder xaux^va) ersetzt, was mir weniger

gefällt. Wörpels Vorschlag, V. 18 xdirdXaic 8e <p<5ßai? jiup<{> zu

lesen, zerstört die Anaphora roXXai?, vgl. V. 12 und 15. Von V. 21

ab ist eine auch nur einigermaßen sichere Ergänzung unmöglich.

Auch das zweite Gedicht ist am Anfang unvollständig und rief

dadurch Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten über die

Auffassung der ersten Verse hervor. Schubart erblickte darin

eine Anrede an eine gemeinsame Freundin der Sappho und Atthis,

„die es besonders schmerzlich empfinde, daß Atthis jetzt im fernen

Lydien ist", und Wilamowitz will in dieser Freundin Andromeda

erkennen. Diese Auffassung weisen Jurenka und Fraccaroli
mit Recht zurück. Fraccaroli glaubt, Sappho spreche von sich

in der dritten Person und rede die abwesende Atthis wie anwesend

an, Jurenka aber faßt dpt-j-vtoxa jxoXra als Subjekt und liest: <u;

ttox' su CtüOfxev* ooxi'jito 0' euev
|

ae ösa ixlXav dpi
|
Y^tuxa, aol

gs fxa'Xitjx' s/atpE iioXira, unter der Angeredeten Atthis verstehend.

Beidemal ist der Übergang zum folgenden, wo von Atthis in der

dritten Person gesprochen wird, hart. Ich stimme daher Blaß bei,

daß auch im vorhergehenden die dritte Person Atthis bezeichnet und

mit der zweiten Person die Dichterin sich selbst anredet. Blaß
liest auf Grund seiner Vergleichung der Hs. dnh Sapöuov

|
-po* as

w&Xaxi xotös vu>v s^oisa,
|

<u? ^ox' £Co(>o|isv 6uo, xcfc vsjisv
|
ah Dsa

Jüx£Xav dpi
|
7V(uxa, aa 5* }idXi3x' E/.atps {xoX-a, worin aber das in

der Hs. hinter Ccuojxsv stehende Satzzeichen unberücksichtigt bleibt,

dpqvtuxa ohne Beziehung steht und der ganze erste Satz xw« vs^ev

xxX. zu farblos ist. Fraccaroli hat mit Recht dpi-vcuxa mit Bezug

auf vi geschrieben; mit Aufnahme dieser Verbesserung lese ich wq

irox' • öuas'puK xXssv
|
~k dsa i/VxsXav dpt*;vo>xa, 3a 8s xxX.

;

zu xXeev as dsa ^ixsXav dpi^ytuta vgl. Horn. 8 873 : saxai jxdv oV
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3v «ins ^r^v ^auxoiitiSa z(t?q. Die folgenden Verse sind richtig

überliefert. V. 18/14 erkannte Blaß in der Hs. xdiraX' av
|

öpojxa,

wozu er Athen. XV, 685 b und c vergleicht, und ein glänzendes Er-

gebnis lieferte seine Nachprüfung der Hs. V. 15 f. Ca^ottaia' dfa'vac

im
|
jAvaaften' ....

|
Xsircav fxoi cppsva xap8t'a ßapr^ai, wo Schubart

Cacpov^ai? d^avat 5m . . . Utkolv irot . . . ßdXijxai gelesen hatte.

Das folgende ist zu verstümmelt, um es zu ergänzen.

Ebendasselbe gilt vom dritten Gedicht, das durch Blaß' Lesung

gleichfalls gewonnen hat. Im vierten Vers wird Gongyla, eine andere

Schülerin der Sappho genannt, an die, wie es scheint, die Verse ge-

richtet waren. J u r e n k a schließt aus den Resten der V. 7 f., daß

von der Epiphanie einer Gottheit, die Rede ist, der Sappho ihre Not

klagt, dem Vorgang von Blaß folgend, der an Hermes dachte wegen

ä Siairox' V. 8. Ob dies auch für u> o&j-oti stehen kann, wie

Jurenka vermutet, der an Aphrodite denkt, ist sehr zweifelhaft.

Klar ist V. 11 xsövdxrv 8' ijiep<fc syei fis, und man kann

Jurenka beistimmen, wenn er in den nächsten Worten die Angabe

des Grundes für diesen Wunsch vermutet; der Wortlaut allerdings

läßt sich nicht mehr feststellen.

Solmsen untersucht, inwieweit die Ansichten, die er in seinen

Untersuchungen zur griechischen Laut- und Verslehre, S. 137 f., über

das Digamma bei den lesbischen Lyrikern ausgesprochen hat, durch

die neuen Funde bestätigt bzw. widerlegt werden. Seine Aus-

einandersetzungen liefen darauf hinaus, daß das Digamma im Anlaut

noch durchweg vorhanden sei und auch alle die Wirkungen ausübe,

die es auf griechischem Boden überhaupt jemals ausgeübt habe, also

seine konsonantische Kraft überall zur Geltung bringe, nur daß eine

kurze konsonantisch schließende Silbe in der Senkung dadurch nicht

gelängt werde. Sieht man von V. 12 des zweiten Gedichtes ab, wo

sich d 5e epaa lesen läßt, so widerspricht nur V. 8 des ersten Ge-

dichtes jiijAva<j&'' oTaöa; Solmsen ändert fiijAvor ^oTafht, \i£\iva

Imperativ aus uifxvoco, was wenig wahrscheinlich ist. Was das Wort-

innere betrifft, so hat 0. Ho ffmann, Dialekte Bd. II, S. 461 f.,

festgestellt, daß ursprünglich durch sF getrennte Vokale in den Texten

der lesbischen Lyriker niemals kontrahiert erscheinen, wenn der

erste von ihnen kurz war, während bei langem ersten Vokal gelegent-

lich Kontraktion, bei Diphthong gelegentlich Verkürzung eintritt.

Daraus schloß Solmsen, daß das Digamma in der zuerst genannten

Stellung zur Zeit der Sappho und des Alkäos noch tatsächlich vor-

handen gewesen sei, und damit stimmt auch das neue Material

überein.
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Zum Schiaß bemerke ich noch . daß auch im dritten Band der

Oxyrhynchus Papyri unter Xr. 424 Reste von drei sapphischen

Strophen mitgeteilt werden, die wahrscheinlich von Sappho selbst

herrühren. Der Papyrus, dem sie entnommen sind, gehört dem

3. Jahrhundert n. Chr. an.

Das Leben und die dichterische Tätigkeit der

Sappho schildert

P. Brandt, Sappho. Ein Lebensbild aus den Frühlings-

tagen altgriechischer Dichtung. Leipzig,

für weitere Kreise, aber auf wissenschaftlicher Grundlage. Da er

darauf ausgeht, dem Leser ein möglichst vollständiges Bild jener

Zeit zu entwerfen, so zieht er vieles in den Kreis seiner Betrachtung,

was, streng genommen, nicht dazu gehört, wie die Schilderung von

Lesbos und dessen Bewohnern, die soziale Stellung der Frauen anf

Lesbos, die griechischen Dichterinnen usw. Die Lieder der Sappho

sind teils in fremder, teils in eigener Übertragung ins Deutsche ein-

gefügt ; dabei sind die Hochzeitslieder besonders ausführlich be-

handelt. Im einzelnen durfte der Verfasser etwas zurückhaltender

sein, so z. B. in der Bezeichnung der Kleis als Tochter und des

Kerkylos als Mann der Sappho, sowie in der Behauptung, sie habe

ihrem Bruder Vorwürfe gemacht, oder Alkäos habe um sie gefreit.

Im ganzen al er liest sich die Darstellung gut und erfüllt ihren Zweck.

Nicht zur Verfügung stand mir

A. Stringer. HephaestusPersephone at Enna and

Sappho at Leucadia. London 1903.

Cl-er die Bucheinteilung der alexandrinisehen Sappho-

Ausgabe handelt

l\ v. \V i 1 a m o w i t z. T e x t g e s c h i c h t e de r g r i e c h i s c h e n

Lyriker. Zweiter ExJcurs.

Die l isuerige Annahme, daß das Versmaß das Einteilungsprinzip war,

wird durch die neue Untersuchung bestätigt: die Epithalamicn

rullteu das achte Buch. Der Verfasser nieint. weil sie viele oder

doch mehrere Mai>e machten. Den Beweis entnimmt er aus den

Fr. vS, 94. 95 und 91. die er auf Grund von Catulls bekanntem

Gedicht miteinander einem einzigen Epith.Uamios angehören läßt, was

durchaus unwahrscheinlich ist; ebensowenig stammen Fr. 99, 100

und l"ö aus einem Gedicht. Es *are doch auch wunderbar, wenn

bei der grwien Zahl von Epi:haiam:en . die Sappho dichtete, unsere

Fragmente einem oder zwei en:no: - en waren: Von einer Mischung

verschitdener Versmaße in eine- E*. i:haIa:;.:o> weiß unsere Über-
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lieferung nichts; nach allem, was nns bekannt ist, hatte jedes Gedicht

sein Versmaß, was Theokrit und Catullus bezeugen. Dagegen scheinen

diese Gedichte in einem besonderen Buche zusammengestellt worden

zu sein, weil sie gleicher, d. h. chorischer Form und gleichen Inhalts

waren. Der Erklärer der Sappho und des Alkäos, Kallias von

Mytilene, lebte, wie der dritte Exkurs dartut, nach Aristophanes dem

Grammatiker, nicht vor diesem, wie man bisher annahm.

Über die bildlichen Darstellungen der Sappho handeln

1. L. Forrer, Les portraits de Sappho sur les

monnaies. Rev. Beige de numismatique 1901, S. 413 f.

2. G. E. Rizzo, Sur le preUenduportraitde Sappho.

Rev. archeol. 1901, S. 301 f.

Forrer beschreibt die Münzen von Eresos und Mytilene, die

den Kopf oder die ganze Figur der Sappho darstellen von mehreren

gibt er auch Nachbildungen. Alle stammen aus der Kaiserzeit.

Rizzo dagegen behandelt den Marmorkopf der Sammlung Biscari

in Katania, der unter dem Namen der lesbischen Dichterin geht und

bis jetzt noch nicht veröffentlicht ist. Die Herkunft des Kopfes ist

unbekannt, die Arbeit unvollkommen, die Erhaltung gut. Der Kopf

ist die Kopie des Kopfes einer Muse oder Nymphe. Eine Nach-

bildung der Sappho des Silanion
,
ja überhaupt eine Darstellung der

Sappho ist nach Rizzo bis jetzt nicht sicher nachgewiesen; denn

keine der sogenannten Sappho-Büsten geht auf ein authentisches

Original zurück.

E r i n n a.

F. Blaß, N. Jahrb. 1899, S. 80, stellt es als möglich hin, dali

die im ersten Band der Oxyrh. Pap. Nr. VIII veröffentlichten und

gewöhnlich — allerdings mit Unrecht, vgl. unter Alkman — dem

Alkman zugewiesenen Hexameter von Erinna seien; dagegen scheint

mir Form und Inhalt in gleicher Weise zu sprechen.

Alkäos.

Beiträge zur Kritik und Erklärung liefern

1. Br. Keil, Zu Alkäos [5, 2]. Hermes 1899, S. 479.

2. 0. Hoffmann, Zum äolischen Dialekt [5, 2].

Philol. 1900, S. 41 f.

3. F. Solmsen, Zu Alkäos [9, 2. 66. 37 A]. Rhein.

Mus. 1900, S. 310 f.

4. L. Cerrato in Riv. di Fiiologia 1898, S. 130 f. [fr. 18, 1].
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5. W. Headlam, Notes on the greek lyric poets.

Class. Rev. 1900, S. 5 f. [fr. 50].

6. P. Egenolff. Rhein. Mus. 1901, S. 303 [fr. 86].

Daraas führe ich an, daß Hoffmann jetzt die Überlieferung

in fr. 5, 2, die er früher in xop'j^a; Ik au^at? änderte, für tadellos

hält, während Keil xopu^pai; ov d^vai? verlangt, was inhaltlich

unmöglich ist, vgl. Jahresb. Bd. 92, S. 123. — So Imsen liest 9, 2

5 ttw; = 7:00. Dasselbe wünscht er auch fr. 66, ohne die ver-

dorbenen Worte jedoch zu verbessern. Ich vermute, mich möglichst

an die Überlieferung haltend
;
r

t
r.oi suva?' avoptuv Ca{"V£a>v arpotov

v6|xotc imirveooiaa (8ixav xe öeu>v), Worte, die einen zur Wahrung

von Sitte und Recht unternommenen Zug schildern. — 37 A, 2 leitet

So Imsen dy6\m von yaX (vgl. yvXZv) ab und erklärt „der keine

Ruhe beschieden ist" unter Hinweis auf Hes. yaXia- rpuyia. —
Headlam schlägt in dem trostlos tiberlieferten Bruchstück 50. 2

olvo? oTXttuTato; und 4 rsSatpooiisvo? t' dyz6rr xb o' oüxsti vor. —
Egenolff schreibt fr. 86 sXfhß. ab oe o^c; ebenso Hiller, nur

daß dieser richtiger <pat; schrieb.

Neue Bruchstücke von zwei oder drei Gedichten des Alkäos

veröffentlichte W. Schubart in den Sitzungsber. der Preuß. Akademie

der Wiss. vom 20. Februar 1902 aus einem Berliner Papyrus des

1. oder 2. Jahrhunderts n. Chr. Sie sind auch abgedruckt in

Th. Reinachs Aufsatz Nouveaux fragments de Sappho in Rev. des

(Hudes gr. 1902, S. 68 f. Einige Bemerkungen dazu gibt H. Jurenka

in der Zeitschrift f. die österr. Gymnasien 1903, S. 492. Der Zu-

stand der Fragmente ist so trtimmerhaft, daß an Ergänzung und

Erschließung des Inhaltes nicht gedacht werden kann. Der zehnte

Vers des ersten Bruchstückes ist das 23. fr. Bgk., dessen Wortlaut

avöpe? *ydp r6Xio? Tryp-p? dpsjiot jetzt festgestellt ist. Daraus ersieht

man, daß das Gedicht aus kleineren Asklepiadeen bestand und zu

den Stasiotika gehörte.

Den Versen sind einige Scholien beigegeben, von denen das

folgende wichtig ist: xard tt;v ou^rp
*"i

v ~pwT7;v, frc' i~\ MtSpatÄov

xaxaaxeoaöaasvot £-tßou/.7
(
v o? r.tpt xhv 'AXxaiov x. »avspaj ?s-

vojisvr^ <pda'aav:$c zptv r, oixr^v uttoj/sTv loo-pv zk Il-jppav; denn

es ermöglicht uns einen interessanten Einblick in die damaligen

politischen Kämpfe auf Lcsbos und zeigt, daß die Aristokraten auch

unter der Tyrannis des Myrsilos schon fliehen mußten; man kannte

mehrere cpuyai derselben. Zugleich fällt neues Licht auf das Jubel-

lied des Alkäos über den Tod des Myrsilos (fr. 20).
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Ein weiteres Bruchstück enthält der zweite Band der Oxyrhynchos

Papyri von G renfeil und Hunt, London 1899, unter Nr. 221,

C'ol. XI, 9 : UTSvto jiav Ea'vf)a> f^o? I; Ha'Xasisv Txav*.

Chilon.

W. II e ad 1 am, Notes on the greek lyric poets. Class.

Rev. 1900, S. 5 f., vermutet V. 3 h hh XP*W* was einen geläufigen

Gedanken ergibt, aber gewiß nicht nötig ist; die Überlieferung iv

II xp-jcrtj) gestaltet den Gedanken des Gedichtchens einheitlicher.

Stesichoros.

Zur Geryoneis fr. 5 f. vergleiche man E. Romagnoli,
Limpresa d' Eracle contro Gerione su la coppa
d'Eufronio. Riv. di filol. class. 1902, S. 249 f., der die Ansicht

ausspricht, daß in der Darstellung der Geryoneis auf dem Euphronios-

Becher die vier Hopliten auf dem zweiten Bilde, die gegen fünf

Rinder vordringen, nicht Gefährten des Herakles seien, wie man ge-

wöhnlich annimmt, sondern Neleus mit drei Söhnen, welche die Rinder

dem Herakles rauben, vgl. Horn. A 690 f. Isokrat. Archidam. 19. —
Die in fr. 8 geschilderte Szene, Herakles im Sonnenbecher, weist

P. Hartwig, Mitteil, des K. deutsch, archäol. Instituts, Röm. Abt.

1902, S. 107 f., auf einer in seinem Besitze befindlichen schwarz-

ägurigen attischen Kanne aus dem 6. Jahrhundert nach; bisher war

uur eine Darstellung auf einer rotfigurigen Trinkschale bekannt, vgl.

Roscher, Lexikon I, S. 2204.

Über die Oresteia, fr. 34 f. , handelt A. Olivieri, Sul

mito di Oreste nella letteratura classica, Riv. di Filol.

1898, S. 266 f., indem er den Gang der Handlung festzustellen sucht

und das Verhältnis des Stesichoros zu den Epikern und Tragikern

erforscht. Stesichoros ist für uns der erste, der den Tod Agamemnons

mit der Opferung Iphigeneias in Zusammenhang bringt. Wenn aber

der Verfasser Iphigeneia Nichte des Agamemnon nennt, so stimmt

dies zwar für die Dichtung Helena, in der Iphigeneia nach dem

Zeugnis des Pausanias II, 22, 6 als Tochter des Theseus und der

Helena bezeichnet wurde, vgl. fr. 27, nicht aber für die Oresteia,

die nach Angabe des Philodemos rspi cyjfiß., p. 24, Iphigeneia als

Tochter des Agamemnon kennt, vgl. fr. 38. Dies verlangte auch die

Motivierung der Tötung des Agamemnon, und wir sehen, daß

Stesichoros, wie andere Dichter, jeweils die Sagenform wählt, die

seinen Zwecken am meisten entspricht. Die Ermordung des Agamemnon
fand in Sparta statt, vgl. fr. 39, die Rettung des Orestes durch die
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Amme Laomedeia, vgl. fr. 41. In der Darstellung der folgenden

Ereignisse schließt sich der Dichter an die Nosten an; nur daß er

den Apollon dem Orestes seinen Bogen zum Schutze gegen die Erinyen

geben läßt, vgl. fr. 40.

Fr. 60 und 62 führt H. üsener im Rhein. Museum 1901.

S. 186, auf ein hesiodisches Gedicht Typhon zurück, das im Hymn.

in Apoll. Pyth. 127—176 ausgeschrieben sei. Bei Stesichoros liege

eine Verschmelzung der älteren Sage von der Geburt der Athene

(vgl. Galen, de Hippoer. et Plat. dogm. III, 8, Bd. V, p. 320 Iwan

Müller) mit der späteren, die wir in Hesiods Theogonie finden, vor.

Über das Verhältnis zwischen Euripides und Stesi-

choros spricht

W. Nestle, Untersuchungen über die philosophi-

schen Quellen des Euripides. Philologus Ergänzungsb. VIII,

S. 629 f.

Euripides schloß sich in der Behandlung der Helena -Sage an

Stesichoros an; der Palinodie entnahm er das Eidolon, das er be-

nützt, um die Sage lächerlich zu machen.

I b y k o s.

Fr. 2 will C. Häberlin in der Wochenschr. f. kl. Piniol. 1899.

Nr. 7, S. 176, da Hesponsion und Katalexe unverkennbar seien, in

zwei einander entsprechende Teile von je vier Versen zerlegen:

"Epo; . . . Cizo
|
ßXs^apoic .... &2pxojisvoC I

^J^a^i
a-si-

|

pova . . . rorpioo; sXxu und r
t
udv . . . £-£py<5usvov,

]

<«>3'>'

fairo; deÖAo^opo; -oti 77]-
|

per. £atvs 'fepivJTfo; rfi dsxaiv |
cr>v

o/s3ft Öooic k i|Ai/.Xav ; man sieht, daß in den letzten drei Versen be-

deutende Umstellungen und Änderungen nötig werden. Die Schreibung

K-j-piSo; eXxsi V. 4 stammt von Blaydes. — Fr. 7 verlangte

W. Headlam früher i-'stpyjat ysXioova;; jetzt verweist er Gass.

Rev. 1900, S. 5 f., auf Eurip. Phaeth. fr. 773, 23 zum Beweise da-

für, daß die Nachtigall aucli als Vogel des Morgens genannt werde.

Anakreon.

Fr. 49 lautet, wie P. Egenolff, Zu Anakreon. Philol.

1900, S. 618 f., mitteilt, in der noch nicht veröffentlichten Ortho-

graphie des Joannes Charax
, p4 745 , des cod. Hauniensis 1965:

6ptxTjv atovxa was der Verfasser in wpix^v abändert und dann die

Frage aufwirft, ob diese Lesart oder die bisher bekannte Hp^xt'ijv

richtiger sei. Meiner Meinung nach könnte ein Zweifel nur ent-
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stehen, wenn ebpix^v in der Hs. stände; so aber stellt sich 6pixVjv

nur als verschrieben aas Bp^xi'^v dar, zu dem Egenolff Anth.

Pal. VII, 10, 4. 25, 8. 27, 6 vergleicht. — Zu fr. 136 bemerkt

W. Headlam, Notes on the greek lyric poets. Class. Rev.

1900, S. 5 f., mit Recht, daß, wie sich aus dem Wortlaut des Et.

M. 514, 28 ergibt, tu»xv<xxiq st. ttuxiva'x^ zu schreiben sei. Übrigens

legt der Zusatz <o«itep co "AiroMov "ÜicoXAov die Vermutung nahe, daß

es ursprünglich wxvdxTj (als Vokativ) hieß.

T e 1 e s i 11 a.

Die Nachricht von Telesillas heldenmütiger Verteidigung der

Stadt Argos gegen Kleomenes (vgl. Paus. II, 20. Plut. -pv. dptx. 4)

fand verschiedene Beurteilung, indem die einen sie als historisch be-

trachteten, so Dun ck er VII 5
, 72 f., die anderen sie für eine spätere

Sage hielten, unter diesen auch Busolt gr. Gesch. II
8

, S. 563.

Wilamowitz, Textgeschichte der griechischen Lyriker
Exkurs 4 verteidigt von neuem die Überlieferung als geschichtlich,

gewiß mit Recht, wenigstens was ihren Kern anlangt. Auffallend

bleibt allerdings, wie sie dem Herodot entgehen konnte, der doch

nach VI, 75 fin. mit der argivischen Darstellung bekannt war; denn

diese Notiz Herodots einfach als unwahr zu bezeichnen, wie es z. 13.

Mac an z. d. Stelle tut, geht nicht an. Wilamowitz äußert sich

darüber überhaupt nicht.

Fr. 2 will Wilamowitz im Hermes 1902, S. 313, cpitajaa?

st. %iky]hdi schreiben ; es sei ein Lied an den Philesios ; denn wenn

dieser Kultname des Apollon auch nur für Milet bezeugt sei, so dürfe

man doch annehmen, daß auch ein Gedicht aus Argos an ihn ge-

richtet sei. Aber zu dieser — doch immerhin gewagten — Änderung

liegt kein Grund vor, wenn man sich erinnert, wie Apollon und Helios

schon im 5. Jahrhundert ineinander flössen (vgl. carm. pop. 22 A, 12.

Timotheos 13). Danach konnte ein Gedicht an Apollon wohl

hi; genannt werden.

S i m o n i d e s.

Kritische undexegetischeBeiträgezu den Fragmenten

des Simonides liefern

1. ü. v. Wilamowitz, Das Skolion des Simonides

an Skopas [fr. 5]. Gött. Gel. Nachr. 1898, S. 204 f.

2. Th. Reinach, Deux fragments d' hyporchemes
anonymes. Mölanges Henri Weil. Paris 1898, S. 418 f.

[fr. 29, 30, 81].
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3. W. Headlara, Notes on the greek lyric poets.

Class. Rev. 1900, S. 5 f. (fr. 37].

4. G. E. Marindin, The word yXcopayx^ v in Simo-

nides and Bacchylides. Class. Rev. 1898, S. 37 [fr. 73].

5. P. Malusa, Simonidis Cei carmen LXXXV Amor-

gin o non est tribuendum. Venezia 1900.

Fr. 5 wird von Wilamowitz eingehend behandelt. An den

von Sokrates zwischen fev^Öat und sjijievat gemachten Unterschied

glaubt er nicht; denn sonst hätte Simonides auch zwischen dfa&o;

und iaÖXoc ebenso scharf unterscheiden und die Möglichkeit des

feviaöai im folgenden ebenso deutlich nachweisen müssen, wie die

Unmöglichkeit des suusvoci. Dagegen bemerkt N. Festa in Atene

e Roma 1898, S. 238 f.. mit Recht, daß beides geschehen sei;

V. 16 f. sage der Dichter, wer ein dfadoc dvr,p sei, am Anfang gebe

er aber die Definition des &3OX6;, der dem Travautofio; näher stehe

als dem cqaÖo?, und auch die Möglichkeit des ftviabai sei dargelegt,

nämlich in dem Hinweis auf die Gunst oder Ungunst des Himmeh.

Ich füge noch hinzu, daß die Unterscheidung zwischen ^eveaöai und

sfijxevat seitens des Simonides ihm durchaus nicht die Notwendigkeit,

auch zwischen äyiHz und is&Xo; zu unterscheiden, auferlegte; denn

jener Unterschied ist ganz anderer Art als dieser, und es kommt

dem Dichter nur auf die Hervorhebung des Werdens und Seins

an. Ein Widerspruch liegt also in dem Gedichte nicht.

Wilamowitz muß bei seiner Auffassung natürlich an dem von

Protagoras nachgewiesenen Widerspruch festhalten, und da man nicht

annehmen kann, Simonides habe ihn nicht bemerkt, so muß er eine

Erklärung dafür suchen, warum er ihn gewollt habe. Simonides

geht nach Wilamowitz von dem Satze des Pittakos aus, dem er,

wie ulsv zeigt, einen anderen Gedanken entgegenstellen will. Da be-

merkt er aber, daß jener Satz nicht völlig der Wahrheit entspricht

und daß es doovatov statt ya/.sr»5v heißen müßte. Daher bekämpft

er den Pittakos nicht, sondern ergänzt ihn und fügt schließlich seine

Ansicht bei: dXXd }iot £$apxet xxX. Daß Wilamowitz im Gegen-

satz zu Sokrates in den letzten Worten keine Polemik des Simonides

gegen Pittakos annimmt, muß man billigen; auffällig bleibt nur, daß

der Dichter, der doch den Spruch des Pittakos vorher schon kannte

und überlegte, erst nach Beginn seines Gedichtes einsah, daß er nicht

ganz der Wahrheit entspricht, und ebenso auffällig ist die Ver-

anlassung, die Simonides nach der Meinung von Wilamowitz zur

Abfassung unseres Gedichtes hatte
;
Skopas, der sich in seinen Muße-

stunden mit dem Wesen und der Wirklichkeit der aperr, beschäftigte,
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habe nämlich an den Dichter die Frage nach seiner Meinung über

die Ansicht des Pittakos gerichtet, und unser Gedicht sei die Ant-

wort auf diese Frage, die sich kurz in die Worte zusammenfassen

lasse: „Verzichten wir auf die Heroen, aber wir wollen rechtschaffene

Menschen". Wilamowitz hält das Lied mit Blaß für ein Skolion,

trotzdem wir von Skolien des Simonides nichts hören und Plato

Protagor. 346 B sagt l\fi€uvi07jc $ftyp*-ti xal aox&c ?j xupavvov 5] aXXov

Tivi io)v ToiooTtov xai iyAwudsai oj/ £xa>v. Smyth tritt

denen bei, die es für ein Enkomion halten.

Fr. 29 verbindet Reinach, wie vor ihm schon G. S. Farne 11,

mit 30. Ich kann dies nicht billigen, da es ohne große Willkür nicht

möglich ist; zunächst muß er die hinter oicuxwv überlieferten Worte

r
t
xo (E töv jjiv) einfach weglassen, dann oto?, was durch uavuujv

gestützt wird, in oF und jiavotuv in uavooia' ändern, endlich sopiaev

vor jiavocov tilgen. Hält man da nicht besser an zwei Fragmenten

fest ? Fr. 30, 4 f. liest er xav V ix ao/^vt atp£<potaav eOpev Sv xapa

xat' oTaov, und fr. 31 beginnt er mit IXacppov opx7ju\ ohne die vorher-

gehenden Worte zu berücksichtigen. Die drei Fragmente spricht er

dem Simonides ab. was, wie er meint, schon aus der Art und Weise,

wie sie bei Plutarch zitiert werden, hervorgehe, und weist sie dem

Bakchylides zu, zu dessen fr. 23 sie vielleicht gehören. Auf diese

Zagehörigkeit zu fr. 23 deutet weder Form noch Inhalt; auch ist

bei Plutarch an der ganzen Stelle von Bakchylides keine Rede,

während dagegen von Simonides unmittelbar zuvor gesprochen wird,

so daß man die Worte Ö^Xot lk 6 fxa'Xtcrca xaicoptttuxsvai 8ö;a? Iv

oTtop/TjjiaJi x-X. unwillkürlich auf ihn bezieht, zumal sie auf ihn

besser als auf seinen Vetter passen. Ich bleibe also bei der Autor-

schaft des Simonides, trotzdem Weil und Wilamowitz dem Ver-

fasser beistimmen.

Fr. 37, 19 schlägt Headlam eu^opai eüre v6*a<pt Btxac vor;

ähnlich schon Ahrens r, v<fo<pt o. — Zu fr. 73 (und Bakchyl. V,

172) führt Marindin aus, daß /Xcopauy^v nicht von der Farbe

gebraucht sei, sondern entweder die Gestalt „supple-necked, flcxible-

necked 14

oder die Stimme „clear-voiced
,

liquid-voiced" bezeichne.

Anders J. v. Leeuwen, Mnemosyne 1903, S. 114 f.: y>a>pa6xr
i
v von

yXtopo? vegetus, floridus, hinc de colore novorum foliorum et her-

barum, tum de puellae collo. — Fr. 85 verteidigt M a 1 u s a gut gegen

das Bestreben, das Gedicht dem Amorginer zuzuweisen.

Die Frage nach der Echtheit der dem Simonides bei-

gelegten Epigramme ist immer noch nicht gelöst. Es äußern

sich dazu
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1. G. Setti, Simonide di Ceo e l'autenticitä de 1

suoi epigrammi. Riv. di Filol. class. 1900, S. 471 f.

2. M. Boas, De epigrammatis Siraonideis. Pars

prior: coramentatio critica de epigrammatum traditione. Groningae

1905.

Setti glaubt nicht, daß man den Angaben der Anth. Pal. nnd

Plan, bezüglich der Verfasser der Epigramme schon von vornherein

jeden Glauben absprechen dürfe. Nach seiner Ansicht legt A. Hau-

vette (vgl. vor. Jahresber. Bd. CIV 1900, S. 128 f.) zu großes

Gewicht auf die ästhetische Beurteilung, was bei diesen kleinen

Gedichten nicht wohl angehe, und beachtet die Beziehung der Epi-

gramme zu den lyrischen Fragmenten des Simonides nicht, die auch

manchen Aufschluß bringen könne. Setti hält im ganzen 21 Epi-

gramme für sicher echt: 89, 92, 94, 99, 100, 108, 111, 112, 130,

131, 136, 187, 140, 147, 149, 152, 158, 155, 157, 148, 169, von

denen die Untersuchung ausgehen müsse, mit Hauvette stimmt er

also in 92, 94, 111, 130, 181, 186, 187, 147, 157 überein. Vgl.

dazu H. Stadtmüller, Anth. Pal. Bd. II, S. LXVII f., der von den

Simonideischen Epigrammen des siebenten Buches der Anth. Pal. —
nach Bergks Zählung — 91, 92, 109, 121, 169, 114, 124, 118.

120, 94 als echt, bzw. möglicherweise echt anerkennt.

Anderer Art ist die Arbeit von Boas, der die Frage nach der

Echtheit der unter Simonides Namen überlieferten Epigramme in ihrem

ganzen Umfange gründlich untersuchen und zum Abschluß bringen

will. Der vorliegende erste Band behandelt die Überlieferung der

Epigramme. Der Verfasser geht dabei von Herodot VII, 228 aus,

wo er richtig erklärt: die Amphiktyonen errichteten die drei Denk-

mäler, ließen aber nur auf zwei Inschriften anbringen, während dies

auf dem dritten für Megistias Simonides tat; denn auf seinen ver-

unglückten Erklärungsversuch der Worte s£<o r
t

toG }iaVriof

fpot|x;j.a brauche ich hier als für unsere Frage belanglos nicht ein-

zugehen. Wenn er nun aber weiter im Anschluß an diese Erklärung

meint, Simonides sei nur deshalb als derjenige genannt, der die

Inschrift auf den Gedenkstein für Megistias setzte, weil er das Epi-

gramm den Amphiktyonen unentgeltlich zur Verfügung gestellt habe,

so 6tirnmt dies mit seiner eigenen Erklärung von £7crrpa<psiv „darauf

schreiben oder darauf schreiben lassen" nicht überein; denn in diesem

Fall waren die Amphiktyonen o? Imfpvlwzts. er nur 6 ronfca;. An

unserer Stelle wird also, was den Simonides betrifft, nur bezeugt,

daß er die Inschrift auf die Grabstele seines Freundes, welche die

Amphiktyonen setzten, anbrachte bzw. anbringen ließ; alles weitere
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müssen wir durch Schlüsse gewinnen. Als sicher ergibt sich, daß er

das Epigramm, das er auf den Stein setzen ließ, auch selbst dichtete,

als höchst wahrscheinlich, daß er auch die beiden anderen Epi-

gramme den Amphiktyonen geliefert haben wird ; ob gegen Bezahlung,

wie der Verfasser annimmt, ist zweifelhaft, ja unglaublich bei dem

Zusammenwirken der Amphiktyonen und des Dichters zur Schmückung

der Gräber der Gefallenen, unter denen auch der Freund des

Simonides war.

So ist nach Herodot die Abfassung des Epigramms 94 durch

Simonides sicher, die der Epigramme 91 und 92 wahrscheinlich,

vorausgesetzt, daß die Quelle des Geschichtsschreibers glaubhaft ist.

Welches ist nun diese? Nach dem Verfasser die spartanische Über-

lieferung, richtiger die amphiktyonische oder delphische, an deren

Wahrheit zu zweifeln kein Grund vorliegt. Der Verfasser hält sie

in dem Punkte für irrig, weil sie nur von drei Säulen spreche statt

von fünf, wie Strabo IX, 4, 2, p. 425; aber ursprünglich scheinen

tatsächlich nur drei vorhanden gewesen zu sein, eine für die Gesamt-

heit, eine besondere für die Spartaner und die für Megistias; erst

später wurde die Zahl vermehrt, als andere Städte, dem Beispiel

Spartas folgend, ihre Gefallenen auch besonders geehrt wissen wollten.

Dieser Umstand läßt sich nicht mit dem Verfasser als Beweis dafür

verwenden, daß Herodot die Säulen nicht selbst gesehen habe. Sicher

ist dagegen, daß er den Namen Simonides nicht darauf gefunden hat ;

diesen lieferte ihm die Tradition , die in keiner Weise eine schrift-

liche gewesen zu sein braucht. Daraus sieht man aber auch , daß

der Verfasser zu weit geht , wenn er für seine Untersuchung den

Grundsatz aufstellt, daß alle inschriftlich überlieferten Epigramme

namenlos, alle literarisch tiberlieferten mit Namen versehen seien:

auch mit dem Denkmal kann die Überlieferung den Namen des

Dichters verknüpfen, ebenso wie eiu Schriftsteller bei Benützung einer

Epigrammensammlung den Namen des Verfassers beiseite lassen kann

;

Beifügung oder Weglassung des Dichternamens ist also an sich noch

kein sicheres Kriterium für literarische oder inschriftliche Über-

lieferung.

Man sieht, daß man aus Herodot zur Entscheidung der Frage

über die Sammlung der Simonideischen Epigramme nichts gewinnt.

Die Annahme, daß sie von dem Dichter selbst bzw. von einem seiner

Verwandten oder Freunde veröffentlicht worden seien, weist der

Verfasser mit der Begründung zurück, „cum antiqui epigrammatis

Status rationem non haberet". Was er damit meint, deutet er durch

die Verweisung auf § 19 und § 34 seines Buches an; an der ersteren
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Stelle führt er nämlich aus, daß man zur Zeit des Simonides die

Epigramme noch nicht mit dem Namen des Dichters, sondern nur

mit dem des Stifters verbunden habe , an der letzteren , daß man

sich unter dem Sammler der Epigramme keinen Periegeten vorstellen

dürfe. Hinsichtlich des letzten Punktes stimme ich dem Verfasser

bei; aber was den ersten betrifft, sehe ich nicht ein, wie die Sitte,

den Dichter auf dem Denkmal nicht zu nennen, diesen hätte hindern

sollen, seine Epigramme ebenso wie seine anderen Gedichte auf-

zubewahren und zu veröffentlichen. Daß mau für den Dichter der

Epigramme kein Interesse gehabt habe, ist unrichtig; dies beweist

die Tatsache, daß sein Name in der Tradition mit der Stiftung weiter

lebte, wie z. B. in dem oben besprochenen Fall bei Herodot. Diese

an besonders bemerkenswerten Denkmälern haftende Tradition genügt

aber nicht, die Zuweisung ganzer Sammlungen an bestimmte Dichter

zu erklären, wie an Anakreon und Simonides; dies war nur möglich,

wenn von diesen Dichtern Epigramme vorlagen, an die sich namenlose

Epigramme anschließen konnten. Ich halte also an der Meinung fest,

daß die unter Simonides Namen vorhandene Epigrammensammlung

auf den Dichter selbst zurückgeht , wenn sie auch bald mit vielen

fremden Bestandteilen erweitert wurde.

Nach dem Verfasser ist die Sammlung erst entstanden, als man

Sammlungen epideiktischer Gedichte hatte, also nicht vor der Zeit

Alexanders des Großen. Eine genauere Zeitbestimmung gewinnt er

aus der Untersuchung der Überlieferung des 187. Epigramms. Dieses

stand nach ihm mit den vier anderen Epigrammen, die Plut. de Herod.

malign. 39 anführt, bei Ephoros in der Form, welche die inschrift-

liche Überlieferung hatte; aus diesem Schriftsteller übernahm es der

Veranstalter der Simonideischen Sammlung mit den anderen Epi-

grammen, jedoch in veränderter Gestalt, und so zitierte es — aller-

dings wieder mit eigener Abänderung — Timäos. Da nun aber ferner

Aristoteles rhetor. I, 9, p. 13G7 b das 163. Epigramm namenlos,

Aristophan. Byz. bei Eustath. ad Od., p. 1761, 25 dagegen mit dem

Namen des Simonides erwähnt, so schließt der Verfasser, daß die

Sammlung auch nach Aristoteles Rhetorik verfaßt sei; denn aus dieser

habe der Sammler das Epigramm entnommen, das er versehentlich

den Sinionideischen einverleibt habe, weil das bei Aristoteles darauf-

folgende (111) dem Simonides zugeschrieben sei. So falle die Ent-

stehung der Sammlung zwischen 335—300, etwa in das Jahr 310;

sie sei in Athen von einem Peripatetiker verfertigt, in die alexan-

drinische Bibliothek aufgenommen, von Meleager benützt und auf

diese Weise in die Anthol. Pal. gekommen.
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Macht schon diese genaue Zeitbestimmung bei einer so dunklen

Sache argwöhnisch, so erweist sie sich bei einer genaueren Prüfung

als nicht stichhaltig. Was zunächst das Epigramm 163 betrifft, so

bezeichnet es Aristoteles allerdings nicht als Simonideisch , aber er

weist das folgende Epigramm 111 dem Simonides zu, wie der Ver-

fasser meint, auf eigene Faust, da er einen Gewährsmann brauchte,

richtiger auf Grund der Sammlung, der er auch das 163. Epigramm

verdankt. Daß er bei dem letzteren den Verfasser nicht nennt, rührt

daher, weil der Olympionikes, den das Epigramm verherrlicht, redend

eingeführt war. So konnte er dies Gedicht als t6 tou 'O/.ojattiovixoo

anführen wie das vorhergehende to to*j 'leixpatou; und hatte dadurch

den Vorteil, drei Zeugen für seine Ansicht zu erhalten. Bestand

demnach die Sammlung schon vor Aristoteles, so ist es wahrscheinlich,

dal} sie auch schon von Thukydides benützt wurde. Bei diesem finden

sich die Epigramme 111 und 138, beide ohne des Simonides Namen.

Das erste konnte dem Geschichtsschreiber infolge seiner Beziehungen

zu den Peisistratiden bekannt sein; von dem zweiten erklärt der

Verfasser, daß er nicht wisse, woher es Thukydides habe, da es vom

Denkmal nicht abgeschrieben sein könne, von dem es ja die Lake-

damonier sofort entfernten. Erhaltung durch mündliche Überlieferung

erscheint unter diesen Umständen als kaum wahrscheinlich; es muß
aus der Siraonideischen Sammlung stammen. Wie kam es aber in

diese? Durch inschriftliche Überlieferung nicht, da es auf keinem

Denkmal stand , aus einem Schriftsteller auch nicht , da keiner es

mitteilen konnte, also nur durch den Dichter selbst ; denn daß Simo-

nides der Verfasser ist , läßt sich bei den freundschaftlichen Be-

ziehungen zwischen ihm und Pausanias nicht in Abrede stellen (vgl.

Simonidis Cei carm. rell. ed. Schneidewin , S. XIX). So haben wir

liier einen direkten Beweis dafür, daß die ursprüngliche Sammlung

auf Simonides selbst zurückgeht , und daß die Schriftsteller sie be-

nützten, auch ohne den Namen des Dichters zu erwähnen.

Ähnlich verhält es sich mit dem aus dem 137. Epigramm ent-

nommenen Beweis. Angenommen — was der Verfasser allerdings

nicht bewiesen hat — daß die fünf bei Plutarch a. a. 0. angeführten

Epigramme in der inschriftlichen Fassung bei Ephoros standen, wie

Will der Verfasser die Behauptung, der Sammler habe sie als Ganzes

daher entnommen
,

begründen , zumal da er noch annehmen muß,

der Sammler habe sie bei der Übernahme abgeändert, wozu wohl ein

Schriftsteller , der eine Belegstelle mit seinen Darlegungen in Über-

einstimmung bringen muß, nie aber ein Sammler Veranlassung hat ?

Ist es da nicht wahrscheinlicher, daß sie anderswoher stammen, und
Jtkrertwicht für Altertumswissenschaft. IM. I XXXIII. (1!K)7. I.J 13
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müssen sie denn als Ganzes, können sie nicht auch einzeln entlehnt

sein? Damit fällt aber die Bestimmung des Terminus post quem,

und nicht fester steht der Terminus ante quem, weil Timäos tat-

sächlich in gar keiner Beziehung zu den Epigrammen steht, wie sich

sogleich zeigen wird.

Chamäleon bei Athen. XIII, p. 573 c. spricht über die Teilnahme

der Korinthischen ixaipai an den an Aphrodite gerichteten Gebeten

der Stadt und erzählt unter Berufung auf Theopomp und Timao>,

daß sie auch beim Zug der Perser gegen Griechenland zu Aphrodite

um die Kettung der Griechen gebetet hätten. Zum Beweise dafür

verweist er auf das ihnen zur Ehre von den Korinthiern gestiftete

Weihegeschenk mit der Inschrift des Simonides (137). Dieselbe In-

schrift wird von dem Schol. zu Pind. Ol. 13, 33 und von Plut. de

Herod. mal. 39 beim gleichen Anlaß im Anschluß an Theopomp air

geführt. Wäre nun die Stelle bei Chamäleon aus Theopomp und

Timäos. die nach der Art des Zitates doch übereinstimmten, genommen,

so müßte sie mit den Stellen bei Plutarch und dem Scholiasten zu-

sammentreffen ; so aber weichen alle drei sowohl hinsichtlich des

Weihegeschenkes als auch hinsichtlich des Textes voneinander al>.

jedoch so, daß sich Plutarch und Chamäleon näher stehen. E>

scheint also, daß jeder das Epigramm nach seiner Auffassung für

seine Zwecke verwandte. Demnach trifft auch Bergk mit der

Änderung von s?voti oi x*t vOv in Itci ofe xat vOv das Richtige; es

liegt hier kein Zitat aus Theopomp, sondern ein Zusatz des Schol.

vor. Daß dem wirklich so ist. zeigt auch der Umstand, daß da>

Epigramm nur von Chamäleon richtig erklärt und benutzt wird, der

von einem itt'vac als Weihege>chenk spricht und von kxaTpxi . aui

welche die Worte ot?o' uidp 'EMavcov -z xoti eu&o^a/oiv iroXi^tav x^-

passen , nicht aber von dem Schol. und Plutarch , die berichten ti;

^ovaixou 7<uv KopivIK'cov so;actOoct ttJ 'A'fpootVr, £f>a>T2 ^»x^sastv r/i

dvfyaaiv auTojv jxayssUai uirfco -r^ 'E/.Xaooc toi? Mi^oot?, was au*

den Worten des Epigrammes nicht hervorgeht und durch diese nicht

bewiesen wird. Damit soll aber die Richtigkeit von y^vocixec bei

Plutarch und dem Schol. nicht angezweifelt werden; dies ist sowohl

durch den Wortlaut des Gebetes gesichert , als auch durch den

Zweck der Anführung, der darin besteht, die Tapferkeit der Männer

durch Hinweis auf die mutige Gesinnung der Frauen zu beweisen.

Erwägt man nun. daß der Schol. (und Plutarch) ebenso wi*

Chamäleon Theopomp als Gewährsmann für ihre Darstellung an-

geben . so wird man zu der Vermutung gedrängt werden . daii

Theopomp beides, das Gebet der Frauen und das der Hetären.
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berichtete, seine Ausschreiber aber nur das anführten, was sie gerade

brauchten.

Nach der Feststellung der Abfassungszeit der Sammlung geht

der Verfasser dazu über , die Zeugnisse , durch die dem Simonides

Epigramme zugewiesen werden, auf ihren Ursprung und ihre Glaub-

würdigkeit hin zu untersuchen, und zwar zunächst die Inschriften,

dann die Schriftsteller, hierauf die Nachahmungen und schließlich

die Stellen, in denen von Simonides als Epigrammendichter die Rede

ist. Hier findet sich manche gute Bemerkung, auf die ich bei Be-

sprechung der einzelnen Gedichte und der Anthol. Pal. zurückkommen

werde. Im ganzen wurden von dem Sammler nach dem Verfasser

34 Epigramme in die Sammlung aufgenommen; für echt hält er 11,

nämlich 91, 92, 94, 96, 97, 102, 107, 137, 145, 147, 149.

Über einzelne Epigramme handeln außer M. Boas noch

1. A. Wilhelm, Simonideische Gedichte. Jahresh.

d. österr. arch. Instituts Bd. II (1899), S. 221 f. [108, 96, 150, 107].

2. A. B. Cook in Class. Rev. 1901, S. 338 f. [148].

3. Th. Horn olle, Les off ran des delphiques des

fils de Deinomtfnes et l'äpigramme de Simonide [141].

Melanges Weil. Paris 1898, S. 207 f.

4. Th. Reinach, Les trlpieds de Gölon et de ses

freres. Rev. des etudes gr. XVI (1903), S. 18 f. [141].

5. W. Headlam, Various Conjectures. Journal of

Piniol. 26, S. 93 f. [159].

Notes on the greek lyric poets. Class. Rev.

1900, S. 5 f. [151, 155, 159, 174].

Trans position of words in Mss. Class. Rev. 1902,

S. 243 f. [148].

Daraus erwähne ich folgendes: Epigr. 89, 3 und 4 nimmt Boas,
ö. 235, Anm. 8, mit Recht gegen Wilhelms Verdächtigung, als

ob dies Distichon unecht sei, in Schutz. — 90 ist in dem einen cod.

der Aristides-Scholien, in dem es sich findet, cod. Paris. D Frommel

289 — die anderen Codices haben das Epigramm nicht — späterer

Zusatz, wie Boas richtig sah; wenn er aber mit Berufung auf

Justin II, 9, 20, der nach E. Meyer III, 332 auf Ephoros fußt,

ekooi jAupiaoac für die alte Lesart erklärt, die Aristides II, 511 nach-

lässig durch Iwia ersetzt habe, so übersieht er, daß Aristides ja

gerade Beispiele von prahlerischer Übertreibung an dieser Stelle

zusammenstellt und demgemäß gewiß nicht ivvsot geschrieben hätte,

13*
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wenn ihm tixoJt bekannt gewesen wäre. Die Lesart evvecc muß also

nach wie vor für die ältere gelten, aus der erst spätere Übertreibung

erxoai machte ; wenn sie auch von keinem Schriftsteller als Zahl der

gefallenen Feinde angegeben wird, läßt sie sich doch leicht erklären

als das Zehnfache der Zahl der Athener, die 9000 waren
(
vgl. Plut.

parall. 1; auf jeden Athener kamen zehn Tote). — 95 schreibt Boas.

S. 219 f., dem Mnasalkas, dem bekannten Nachahmer des Simonides

(vgl. Anth. Pal. XIII, 21), zu und weist A. Wilhelm, der das letzte

Distichon für späteren Zusatz erklärt, zurück, worin ich ihm bei-

stimme. — 99 ist in der im Bullet, de corr. Hell. 1889, S. 59, ver-

öffentlichten Inschrift von Knosos aus der römischen Zeit nachgeahmt

(vgl. H. Stadtmüller, Anth. P. Bd. IL S. LXXVI und Boas,

S. 222 f.); ebenso von Mnasalkas A. P. VII, 242 (vgl. Boas, S. 21 lf )-

103 rührt nach Boas, S. 216 f., von Mnasalkas her als Nachahmung

von 102: die Worte Tva awi'ai jatj x. xtX. erklärt er: ne Graecia iis

(aoi'st, cf. o tiM "jSp«» ofysTai a).Xift) a capite suo extineto coronain

libertatis deriperet, eine geschraubte Ausdrucksweise für: ne Graecia

eis in servitutem redigeretur. Aber nicht nur an dieser, auch an

der für xitekr^aa angenommenen Bedeutung nehme ich Anstoß. Ich

fasse xpaTO? in übertragener Bedeutung als „Haupt, Burg", wie das

hom. xapT
4

va (vgl. auch Ilerod. VII, 140, 148) und beziehe es aaf

Tegea, das hier hyperbolisch als Burg der Freiheit Griechenlands

gefeiert wird; xailsXr^ai ist aus dem seltenen xaöu^Tjtat verschrieben:

sie fielen als Schirmer Tegeas, Lanzenschwinger zum Schutze der

Stadt, damit ihnen nicht Hellas, wenn die Burg vernichtet, die Frei-

heit preisgebe. — 205 verteidigt Boas, S. 235, Anm. 8, gegen

A. Wilhelm, der das zweite Distichon als unecht verdächtigte,

indem er darauf hinweist, daß so der Gegensatz zwischen to£o?p6p«>v

und ai/jjLTjTflti verloren gehe. — 106 ist nach Boas, S. 213 f., eine

Nachahmung von 105 durch Mnasalkas ; das Adj. ocxovtooöxo? erklärt

er mit hasta instruetus. also — ott/jAr,-^. unter Hinweis auf tooozov

Ich fasse es im Sinne von: 8; or/.ovu oi/srat (to jx itoXe|i(boc), stelle

also das Kompositum zusammen mit ciqoxtqwj?, roXsiiocpöopo*. 5o
t

w-

jia/o?, }>-/j/.oxxovos und ähnlichen, bei denen das erste Wort instrumental

zum zweiten tritt. Etym. Magn. 50, 51 und Schol. ad 11. II, 361

sind zur Erklärung unserer Stelle, wie Boas mit Recht bemerkt,

unbrauchbar. — 107 lag bisher nur in der Abschrift Fourmonts
vor: Wilhelm hat im Jahre 1898 zu Paläochori in der Landschaft

Megaris an der Kirche des hl. Athanasios die Inschrift wieder auf-

gefunden und von neuem mit Erfolg verglichen. Die Überschrift hat

nach 'KM.aoio? 6 ipyispzus die Worte im'(pa^7
t
vai Imirfizv k tstuv
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-füv xstjxivwv xal t/^ -oXstu;. Siuwvioij; i-oiet V. 1 bietet der Stein

richtig 'KX/.aot, 3 'V Eoßot'a xal MaX«i> (aber ohne Jota subscript.),

4 d^va? und TQ£o?opoo, 6 ist tatsächlich verloren, 7 Boicorup,

9 oasaXcp du'ffc und 10 Neia£tov sropov )vaoooxu>v a^op^. Die Unter-

schrift lautet i-is/pt? e?' 7j}iu)v roXt; xaüpov ivayt'sv. Der letzte

Vers ist fehlerhaft ; von dem ionischen d-ppift abgesehen . wünscht

man. wie Wilhelm bemerkt, Xaoooxo; auf d-ppoc bezogen und zu

ousaXo* einen Genetiv. Wilhelm glaubt , Helladios habe sich bei

der Herstellung der Inschrift einer literarischen Überlieferung bedient,

und Boas, S. 78 f., stimmt ihm darin bei, indem er Meleagers Kranz

nennt. Ich habe Bedenken; in der literarischen Überlieferung fehlte

sicherlich der sechste Vers nicht, sondern war, wenn nötig, jedenfalls

ergänzt; hätte ihn der Steinmetz weggelassen, so wäre dies dem

dpytcpeuc nicht entgangen. Ich schreibe das Fehlen dem ct-oXs'aftai

Toi yjiovw zu, das die Überschrift bezeugt, und nehme demgemäß

Herstellung der Inschrift aus den Spuren der früheren an. Der

Name Simonides haftete in der mündlichen Überlieferung an der

Inschrift, durch die in der Unterschrift erwähnten jährlichen Opfer

zu Ehren der Toten unvergeßlich erhalten. Wilhelm und Boa

9

halten nur das erste Distichon für ursprünglich, die anderen Verse

für spätere Erweiterung, was ich nicht billige, da das Epigramm so

unvollständig wird. — 108 erkannte Wilhelm in den von U. Köhler,

(JA II, 1677 veröffentlichten Resten einer Marmorinschrift wieder;

wir sehen daraus, daß auch in Athen Formen wie e-Troauva vorkamen.

Das Epigramm bezieht Wilh el m auf die Schlacht bei Tanagra 457:

die Schrift zeichen deuten auf die Mitte des 5. Jahrhundert s. Vgl.

auch Ephemeris vom 6./18. Februar 1899 und Sitz.-Her. d. deutschen

arch. Instit. zu Athen 15, II, 1899. — 110 weist Boas, S. 162 f.,

dem Antipater Sidonius zu, indem er die zwei Distichen für ein ein-

heitliches Gedicht hält; zum zweiten Distichon verglich schon Stadt-

müller Antipater (vgl. Anth. P. II, S. 231), war in der Zuweisung

aber vorsichtiger als der Verfasser. — Auch 120 gehört nach Boas,
S. 137, Anm. 103, dein Antipater Sidonius. — 122 ist nach Boas,
S. 165, Anm. 138, von Kallimachus, 130 von Simmias (vgl. S. 115

Ms 125). Dandes' Siege fallen in die Jahre 476 und 472 (vgl.

(.Robert, Hermes 1900, S. 164). — 128 ist nachgeahmt in einer

hei Paton-Hicks, Nr. 324. mitgeteilten koischen Inschrift der römischen

Zeit und in einer zu Panticapäum gefundenen Inschrift, ebenfalls der

römischen Zeit, die Recueil des publications de la coinmisson arch.

russe. Petersburg 1892, S. 47, veröffentlicht wurde (vgl. E. Zie-

harth, Philol. 1895. S. 149, 296 — Boas, S. 223 f.). — 136
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hält auch Boas, S. 86 f., für kein Epigramm ; er meint, die Naxier

hätten es auf eigene Faust für Simonideisch ausgegeben. — 140. 1

vermutet Boas, S. 238 f.
,

vix^j xpatspsp-pC "Apr/>c st. vtxij? xp*TS»

Ep-/«) 'A.; aber Ip-yy !\. •= fiayjj ist nicht zu tadeln, während vi'xt,

xp. "ApTjoc befremdliche Ausdrucksweise ist ; verschrieben ist offenbar

xpaxei, ich glaube aus yaptv ; zu vtxr^ yapiv vgl. Soph. Ai. 177.

Am meisten wurde das 141. Epigramm behandelt, auf das auch

im Anschluß an Bakchyl. III, 18 f. F. Blaß in der Praefatio seiner

Ausgabe, S. LVI f. , P. Dessoulavy, Bacchylide et la troisieme

ode. Neuchatel 1903, S. 18 f. und R. Jebb in seiner Ausgabe

Appendix, S. 452 f., eingehen. Das Gedicht ist in zwei Überlieferungen

auf uns gekommen , von denen die eine , ohne den Namen des Ver-

fassers, bei dem Schol. Pind. P. 1, 155, die andere, mit der Zuweisung

an Simonides, in der Anth. Pal. VI, 214 steht; die letztere findet

sich auch bei Suidas s. v. Aapetfou. Beide sind voneinander ver-

schieden; das Ende des zweiten Verses lautet beim Schol. to5>>*

TptTroöots O^jievat, in der A. P. xov xpiicoS' ovft£ji£vat, und das zweite

Distichon gibt dort die Veranlassung der Widmung ßapjtapa vix^aavra;

sÖvr; xtL, hier das Gewicht des Weihegeschenkes iz sxatov Xi-p&v

xx>». an. Boas. S. 128 f., *ill die bei dem Schol. vorliegende Fassung

des Epigrammes auf Ephoros zurückführen, der vom Schol. zu V. 147

erwähnt wird ; aber was hier berichtet wird, hat mit dem Epigramm

nichts zu tun, und auch die Ausdrucksweise ^aai II xxX. spricht

dagegen; wäre Ephoros gemeint, so hätte ihn der Schol. auch hier

wie kurz zuvor genannt. Die Gelehrten nun, gestützt auf die wider-

sprechende Form des zweiten Distichons, halten teils, wie z. B.

Wilamowitz, nur das erste Distichon für das Epigramm, obgleich

dieses so unvollständig ist, teils verwerfen sie nur die eine Fassung

des zweiten Distichons, nehmen aber die andere an, wie z. B.

Horn olle dem Schol., Hei nach der Anth. P. recht gibt, teils

fügen sie die drei Distichen zu einem einheitlichen Gedicht zusammeu.

Obwohl H o m o 1 1 e s Fassung an sich möglich ist
,

liegt doch kein

Grund zur Verwerfung des in der A. P. überlieferten Distichons vor.

wie Bei nach nachweist. Das nach sizilischem System angegebene

Gewicht von 50 Talenten und 100 Liträ entspricht, die Eitra zu

273 g und das Talent dementsprechend zu 32 kg 75 g gerechnet,

einem Gesamtgewicht von 1664 kg; auf die vier Tripodes gleich-

mäßig verteilt, kommt auf jeden 416 kg ^- 16 attische Talente, das

Talent zu 26 kg gerechnet, also genau das Gewicht, das Diodor XI. 20

für den Dreifuß des Gelon angibt. Auch die sprachlichen Anstolie

lassen sich beseitigen. Mit der Lesung Aafiapfca;, für die Boas.
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S. 234 f., eintritt, ist es allerdings nicht getan, weil nicht das ganze

Gewicht als Gold der Damarete bezeichnet werden kann, wohl aber

entspricht das von Rein ach empfohlene oapeixoü = cMcpDou (vgl.

Pollux XII, 98). Ebenso steckt in den Worten ta? SexaTa? öexa'xav

ein Fehler; denn wenn die 1664 kg reinen Goldes der 100. Teil

der Beute wäre, mußte diese, wie Reiaach bemerkt, unglaublich

groß sein. Mir erscheint ta? osxata? aus tcj5 'Exernp verschrieben,

eine Benennung des pythischen Gottes, die ausdrücklich für Simonides

bezeugt ist (vgl. fr. 26) ; so erfährt man auch , wem die Weihung

galt. Das zweite Distichon des Schol. möchte ich aber als Schluß

des Epigramme s zur Angabe des Grundes der Weihung nicht missen;

nur ist, wie ich schon früher betonte, mit P reger Kapir/ov st.

-apaoyeiv zu lesen.

Aus der bisherigen Darlegung geht hervor, daß die Überlieferung

des Schol. toC? Tpfaoöa? ö£u.svat richtig, die der A. P. -zbv tpi'iroö'

dvÖijASvai daraus verschrieben oder korrigiert ist, und dies wird auch

durch den Ausgrabungsbefund bestätigt. Horn olle fand nämlich in

Delphi vier Sockel für Dreifüße, zwei größere mit Aufschrift und

Basis und zwei kleinere ohne Aufschrift und Basis. Der erste der

größeren Sockel zeigt den Namen Gelon, auf dem zweiten ergänzt

Homolle ohne Zweifel richtig Hieron, während er die beiden anderen

mit großer Wahrscheinlichkeit dem Polyzelos und Thrasybulos zuweist

und annimmt, daß die Aufschrift, eben unser Epigramm, auf der jetzt

fehlenden Basis stand. Die Verschiedenheit der Größe der Sockel

erklärt Reinach daraus, daß die für Gelon und Hieron noch die

Nike neben dem Dreifuß zu tragen hatten. Dieser Annahme Horn oll es

widersprechen weder Theopompos und Phanias bei Athen. VI, p. 231 f.,

noch Diodor a. a. 0. ;
jene erwähnen von Gelon und Ilieron Dreifüße

and Xiken, dieser von Gelon, schweigen aber von den Dreifüßen des

Polyzelos und Thrasybulos, zu deren Nennung sie keine Veranlassung

hatten* Blaß, der drei von den vier Denkmälern dem Hieron als

Weihungen anläßlich seiner drei pythischen Siege zuschreiben will,

wird von Jebb gut widerlegt.

Schwierig ist die Frage nach dem Stifter und der Zeit der

Stiftung. Es steht fest, daß Gelon nach dem Sieg bei Himera einen

Dreifuß mit Nike aufstellte. Nach dem Pindar-Schol. hätte er aus

Liebe auch seine Brüder an der Weihung teilnehmen lassen, indem

er auch für einen jeden von ihnen einen Dreifnß gestiftet hätte.

Dagegen erheben sich aber, auch von der Nichterwähnung der Niken

des Gelon und Hieron abgesehen, gewichtige Bedenken; die Weihe-

geschenke für die Brüder sind verschieden, und die Buchstabenform
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der Aufschrift Hierons deutet auf eine spätere Zeit als die der Auf-

schrift Gelons, womit auch, was Jebb hervorhebt, die Überlieferung

bei Athenäus stimmt, die nur Gelons Weihegeschenk in die Zeit des

Xerxeszuges verlegt. Diesen Tatsachen wird auch Homolles An-

nahme nicht gerecht, Hieron habe es bei Gelon durchzusetzen gewußt,

daß sein Weihegeschenk nebeu das Gelons, dessen Basis zu diesem

Zwecke erweitert wurde, gesetzt worden sei, und daraufhin habe

Gelon an derselben Stelle auch den jüngeren Brüdern kleinere Drei-

füße, ihrem jüngeren Alter entsprechend, aufstellen lassen. Meiner

Meinung nach ist im Schol. Mspwva an Stelle von F&cova zu schreiben;

Hieron wird nach dem Sieg bei Kume im Jahre 474 das gleiche

Weihegeschenk wie Gelon nach dem Sieg bei Himera nach Delphi

geweiht und neben dem des Gelon auf derselben Basis aufgestellt

und mit ähnlicher Inschrift versehen haben. Daneben hat er aber,

wenn man den Worten des Scholiasten Glauben schenken darf, auch

für seine Brüder Dreifüße gestiftet und so ein Denkmal aller vier

Deinomeniden geschaffen, was das Epigramm auf der Basis der zwei

kleineren Dreifüße zum Ausdruck bringt. Mit 915 jit xt/.. ist die

Mitteilung dem Denkmal selbst in den Mund gelegt ; die Verse mit

Boas für epideiktisch zu halten, ist nicht notwendig.

Epigramm 142 wird von Boas, S. 104 f.
,

behandelt; er tritt

besonders für die Ursprünglichkeit von iv Ko7rp<p ein, das meiner

Meinung nach eine Erklärung oder Korrektur st. £v ifctfy ist. Das

Gedicht ist auf der Xanthos-Säule nachgeahmt, kurz nach 412 (vgl.

O. Benndorf. Zur Stele Xanthia, Jahresh. d. öst. arch. Instit.

Bd. III [1900]. S. 98 f.). — 143 gehört nach Boas, S. 221, dem

Mnasalkas. — 147 findet sich, worauf Boas, S. 134, hinweist, auch

bei dem Schol. Ilermog. VII, 1084 Walz: dieses Epigramm ist zu-

sammen mit 150 in der choregischen Inschrift ('JA III, 82 a, S. 484,

nachgeahmt, w ie Wilhelm, S. 232 und Boas, S. 224 f., bemerken. —
118. 5 1. vermutet W. Headlam, um die Annahme einer Lücke zu

vermeiden, mit Umstellung O^xav 5s tpi-ooa . . . ail^tov
|

f?. tovos.

xst'vou? '.Av-cysvr^ xtä. : aber das Nachhinken von ot xovos ist störend,

leichter wäre t<5vo' o? tpi'-ooa . . . sftevTO, xetvo-j? A. xxK. —
150 war. wie Boas, S. 150 f., in einer für mich nicht überzeugenden

Beweisführung darzutun sucht, nie dem Simonides, sondern nur dem

Anakreon zugeschrieben. Wilhelm erkannte das Epigramm auf der

von A. Mi Ichhöf er 1897 im Hause des Georgios A. Tetros zu

Markopulo in der attischen Mesogeia aufgefundenen verstümmelten

archäischen Herme, welche die Buchstaben tragt . . . tpotfi ... t. . t

• - *ro . . . . |i« '^ £0
I
Mepusi o'jx sXotDsc; er
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1

halt das Epigramm damit für abgeschlossen und glaubt, daß nie mehr

auf der Herme gestanden habe. Boas stimmt dem bei uud bestreitet,

dali die Herme je etwas mit der Akademie zu tun gehabt habe (vgl.

auch A. Hauvette, Bull, de la soc. nat. des antiquaires de la

France 1900 fasc. 1 und E. Bormann, Jahresh. d. öst. arch.

Jnstit. VI, 1903. S. 247). Es läßt sich jedoch nicht leugnen. daß

das zweite Distichon inhaltlich gut zum ersten paßt und auch seiner

Form und Sprache nach keinen Falscher verrät, vgl. den gewählten

Ausdruck tt
(
? iv d-fOTrip und das bezeichnende Attribut iro^o^aH^a,

das ich gerade auf diese Stiftung beziehe. Infolgedessen ist mir die

spätere Beifügung des zweiten Distichons zweifelhaft , zumal da die

Beschaffenheit und Beschreibungsweise der Hermen noch nicht hin-

reichend bekannt ist ; das Distichon kann in einer zweiten Reihe

(vgl. Fourmonts Herme C.TA I, 522) oder auf dem jetzt fehlenden

Teil angebracht gewesen sein. Eine Nachahmung ist CIA III. 82 a,

S. 484. — 154 und 156 weist Boas, S. 137. Anm. 103. dem

Antipater Sidonius zu. — 155. 5 f. wünscht Headlam Imyipb,
vj t' ^svovto

I
dxTeivtov tofitouv itot' otfRot. Die Überlieferung

ist unzweifelhaft verdorben, aber eine solche antiquarische Bemerkung

paltt in unser Gedicht nicht; ich vermute ooö' Iysvovto
|

dxTtvcov

TO'tov ttot' dö/.ot als Zwischenbemerkung: „und niemals fanden so

strahlenglänzende W. statt". — 159 schlägt Headlam vor 'Epa^v

tovS' dv£{)>j A^u^tpio? 'Üpötdöou xev
|

kv «rpoö'jpoi? mit Trennung von

dv£i)rjxsv durch Ar^jxr^pio? '0. Beispiele für derartiges kann er

natürlich nicht anführen, und das Zeugnis des Ps.-Trypho, der das

Hyperbaton in opihot o° oox st. oox opbta H angibt, spricht dagegen;

trotzdem stimmt Boas, S. 194 f., bei. Der Fehler der Überlieferung

steckt offenbar im Eigennamen. — 164 war nach Boas, S. 156,

das Vorbild für Anth. I\ VI, 143. Das letzte Distichon erklärt

Wilamowitz in den Nachr. d. Gött. Ges. ph.-hist. Kl. VI (1897),

S. 318, Anm. 1 : „demselben (d. h. dem Kyton) haben die korinthischen

Bürger und Metöken durch Kränze, die sie ihm votiert haben, ihren

Dank ausgesprochen : hiprpav iza.vwv /puasoi? aTssdvoi;, Tva saivotTO

i or^jio? (to xoiviv) ydpiTa? ct7ro5iöVj? toi? 7rept aoTOv «i/.oTiuot?

^svr^vot*", gewiß richtig. Boas ist aber damit nicht einverstanden;

im Anschluß an Wilhelm, der Epigramm 150 oOx eX-jcDs? XdpiT*;

erklärt: „dem Stifter solle der Dank des Gottes und der ihm zu-

gesellten Chariten (soll heißen: der Dank der Chariten und der

Akademie) nicht fehlen", liest er auch hier Xotp-trov und läßt dies

von atvov abhängen: „Gratiae, cum cives peregrinique tibi coronis

grates agerent pro donario Apollini dedicato, testiticatae sunt sc tibi

Digitized by Google



202 Jahresbericht über die griechischen Lyriker. (Sitzler.)

tuaeque dedicationi faventes affuisse", was nicht in den Worten liegt

und zum Gedanken nicht paßt, der kurz ausgedrückt lautet: Der

Gott möge sich über das Weihegeschenk ebenso freuen wie Bürger

und Fremde, die ihre Freude durch Dankeskränze aussprachen. —
166 Boas, S. 131 f., vermutet, daß das von Aristodemos erwähnte

Epigramm auf dem Denkmal stand, das dem Sogenes zu Ehren nach

seinem pythischen Sieg im Jahre 467 von den Ägineten errichtet

wurde. — 177 sind von Tzetzes auf eigene Faust dem Simonides

zugewiesen (vgl. Boas, S. 89, 197). — 180, 183, 184 und 187

weist Boas, S. 137, Anm. 103, dem Antipater Sidonius zu; Stadt-

mttller stimmt bei 180 mit ihm überein, 183 möchte er aber dem

Simmias oder Üioskorides und 184 dem Alkäus geben. Man sieht,

wie unsicher solche Zuweisungen sind. — Neu tritt zu den Simonidea

nach dem Zeugnis H. Stadt müllers Anth. P. VII, 349, eine Nach-

ahmung des Epigramms 169.

Einen Beitrag zur Lebensgeschic htedesSimonides liefert

H.N. Fowler, The Visits ofSimonides, Pindar and

Bacchylides at the court of Hiero. Proceedings of the

Am. philol. assoc. held at Philadelphia 1900 and at Cambridge

1901, P. XXX,

der die Meinung vertritt , Simonides sei die ganze Zeit über von

seiner Ankunft in Sizilien im Jahre 476/5 bis zu seinem Tode im

Jahre 467 an den Höfen der sizilischen Fürsten geblieben; dagegen

seien Pindar und Bakchvlides im Jahre 476 wahrscheinlich nicht

dorthin gegangen, sondern sonst mehrere Male, ohne sich jedoch

jedesmal lange dort aufzuhalten.

Timokreon.

F. B 1 a ß , Vermischtes zu den griechischen Lyrikern

und aus Papyri. Rh. Mus. 1900, S. 91 f.,

glaubt mit Härtung, daß das erste Gedicht nicht aus Strophe,

Antistrophe und Epodos, sondern aus drei gleichen Strophen bestehe;

dies sei bei einem für den Gesang, nicht zur Aufführung bestimmten

Gedicht schon von vornherein wahrscheinlich; außerdem seien die

Unterschiede zwischen den Strophen und der Epode nur gering, und

dazu kämen noch deutliche Gleichklänge : 1 und 9 : afvet; und xatvtov,

6 und lu: dp-pptotai und ap-ppiiuv, 4 und 12: HejAicnox^ und

HtjMOT'ix/.sG;. Was diese Anklänge beweisen sollen, ist mir unklar;

derartiges findet sich auch zwischen Strophen und Epoden. Wichtiger

ist, daß Gleichheit des Rhythmus, die doch in monodischen Strophen
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Regel ist. nur gewaltsam hergestellt werden kann. Auch Wilamo-
witz, Textgeschichte der griechischen Lyriker 1900, S. 50, Anm. 2,

hält an der triadischen Komposition fest, und warum sollte diese

nicht auch damals in Skolien gebraucht worden sein V Pindar wandte

sie ja auch an. Was den Text des Gedichtes betrifft, so hat der

cod. Seitenstettensis, wie Wilamowitz bemerkt, in V. 1 und 2

TU7« erhalten, was Ahrens verlangte und Blaß empfiehlt. V. 4

ist mit Wilamowitz HejiKjToxXTjv zu lesen. V. 7 vermutet Blaß

i; r.aipila JuctXuaov; einfacher und richtiger ist es, das i in 'Ic&oaov

als Länge zu betrachten, wie auch Wilamowitz tut, der V. 10

durch die Umstellung von -ctvooxEos feXottuc ebenfalls herstellt:

df>7upfoo ö° G~o7rXs«><; 'laÜjAOi -j'sXottu? ravooxsoe (cip-jfoptVj oi Fa.).

K orinna.

Zu Korinna lieferten Beiträge

1. U. v. Wilamowitz, Textgeschichte dergriechi-
schen Lyriker. Berlin 1900, 8. 21 f.

2. P. Egenolff, Zu Lentz' Herodian. Piniol. 1900,

S. 249 [fr. 23].

3. W. Headlam, Notes on the Greek lyric Poets.

Class. Rev. 1900, S. 5 f. [fr. 34).

Daraus ergibt sich folgendes: fr. 7 überschrieb Bergk auf das

Zeugnis bei Antonin. Lib. 25 hin T/rspota, sprach aber die Ver-

mutung aus, daß das Wort eTapouov nach Köptvva aus dem vorher-

gehenden fiTepoioojjtlvtuv versehentlich in den Text gekommen sei; er

hätte noch etwas weiter gehen können, da auch die auf etepoteuv

folgende Buchbezeichnung a offenbar dem hinter sxspotoouivojv stehenden

& seine Entstehung verdankt. Zur Bestätigung dafür, daß diese Worte

hier irrtümlich beigefügt sind, dient Kap. 10, wo auch an NtxavSpo?

&T£potou{iiva>v o' nur xat kopivva angereiht ist. Ich kann es daher

nicht billigen, daß auch Wilamowitz, dem Beispiel Herchers
im Hermes XII, S. 315 f., sich anschließend, der hs. Korrektur

•ffipouDv aus etepouov Wert beilegt und einen Liedertitel fspoia bei

Korinna annimmt, der allerdings scheinbar durch fr. 20, 1, wo ^apoiot

«eben fipsia überliefert ist, Unterstützung erhält. Aber -^pota ist

der Form und der Bedeutung nach anstößig; eine so anomale

Bildung wäre den Grammatikern, zumal wenn sie Überschrift einer

Gedichtsammlung gewesen wäre, nicht entgangen und von ihnen

ebensogut wie 7,010? -atpoto; ^poto; und ähnliche angemerkt worden.

Die Bedeutung soll „Geschichten der alten Leute u
sein, d. h. wir
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wurde nur wegen des Metrums als Verfasser genannt. Daher ist

Bergks Vermutung, Stesichoros, Lamprokles und Phrynichos hätten

alle drei Hymnen auf Athene mit dem gleichen Anfang gedichtet,

unbegründet, und Phrynichos fr. 1 (bei Bergk) zu streichen. Da
auch fr. 2 wahrscheinlich einer Tragödie angehört, so sind uns lyrische

Fragmente des Phrynichos nicht erhalten. An dem Athen. VI, S. 250 b,

erwähnten Päan möchte ich allerdings nicht zweifeln.

Diagoras.

E. Well mann in Pauly-Wissowas Realenc. Bd. V, Sp. 310 f.,

sammelt und bespricht , was uns von Diagoras' Leben und Werken

erhalten ist. Dazu ist Wi 1 a m o w i tz . Textgesch. d. gr. Lyr., S. 80 f.,

zu vergleichen, der nachweist, daß sich die Angaben der Chrono-

graphen hinsichtlich der Blüte des Dichters (468) und Diodors über

seine Verurteilung in Athen (415) wohl miteinander vereinigen lassen,

und nebenbei noch für die Lesart oi' aryopac st. Aia-j-opa? bei

Aristoph. Frösche 320 eintritt. Der Titel ?o«>c xa/.o»ja£vouc 'Atto-

iwpYtCovT«? Xoyoo? bei Suidas, den Wilamowitz nicht zu ver-

stehen erklärt, halte ich für verschrieben aus Wizo^j^vTa^ einer

anderen Bezeichnung der bei Tatian 28 genannten «Pp-j^ioi X^ot: zu

dzo^puTffoiv vergleiche dhrosxi>f>^*tv.

Pra x i 1 1 a.

0. Crusius in Pauly-Wiss. Realenc, Sp. 1214, weist darauf

hin , daß die dithyrambenartigen Dichtungen der Sikyonierin für

den Kult bestimmt waren, daß also schon aus diesem Grunde Praxilla

keine Hetäre gewesen sein könne, wie Wilamowitz , Herakl. I, 71

meint. In fr. 1 ist nach ihm iv <oo^ im^. A;(tUe6c möglicherweise

Korrektur der ungenauen eisten Bezeichnung Iv ötöopa|ißot£.

B a k c h y 1 i d e s.

Der Bakchy lides-Papy ros wurde, wie wir aus

Fayüm towns and their papyri by B. P. G renfeil,

A. S. Hunt and D. G. Hoggart. London 1900, S. 19,

erfahren, in Ashmun£n gefunden; damit sind wir jetzt auch über

den Fundort dieser wertvollen Hs. , der bisher unbekannt war, auf-

geklärt.

In zweiter und dritter Auflage liegt vor

Bacchylidis cai mina cum fragmentis ed. Fr. Blaß,
Lipsiae. iterum 1900, S. 8, tertium 1904.
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Beide Auflagen sind nur wenig voneinander verschieden; schon in

der zweiten sind die kleinen Überreste auf abgetrennten Papyros-

stückchen, die K e ny o n in der editio prineeps als besondere Fragmente

veröffentlicht hatte, an ihren ursprünglichen Stellen im Papyros —
einige allerdings nur vermutungsweise — eingefügt. Die dritte Auf-

lage bringt eine Anzahl Berichtigungen, Ergänzungen und Zusätze,

größtenteils den neuen Forschungen der Gelehrten zu Bakchylides

entnommen. Auf einzelnes werde ich unten zurückkommen.

Eine Auswahl aus Bakchylides veröffentlichen

1. H. W. Smyth. Greek melic poets. London, Mac-

millan 1900.

derEpin. 3, 5, 6, 9 (8), 11 (10), 13 (12), 71 (104) — 174 (207),

14 (13), 15 (14), 37 f., 17 (16), 18 (17) nebst einer Anzahl Frag-

mente in seine Ausgabe der griechischen Meliker aufgenommen hat.

2. Odi scelte di Bacchilide commentate da I). Nessi.

Milano 1900,

eine Ausgabe der Gedichte 1, 13—46, 2, 3, 23—62, 5, 9 (8), 1 — 52,

11 (10), 15 (14), 37—63, 17 (16), 18 (17), 19 (18), 1—25, weder

in der Textesgestaltung noch im Kommentar bedeutend , in letzter

Zeit in neuer Auflage erschienen.

Daran schließe ich die Übersetzungen

1. E. Romagnoli, Bacchilide. Saggio critico e versione

poetica delle odi. Roma 1899.

2. A. Hausrath, Übersetzungs proben aus Pin dar
und Bakchylides. Festschrift des Gymnasiums zu Karlsruhe

1902, S. 40.

Enthält poetische Nachbildungen von III, 10-67, XVI (XV),

15-35, XVII (XVI) und XVIII (XVII).

3. N. Möller, Digte af Bacchylides. Nord. Tidskrift

f. Filol. VI, S. 145 f.

Poetische Übersetzung von II, III und XVII ins Dänische.

Kritische und exegetische Beiträge liefern

1. St. N. Dragumis. Äör,va X, S. 413 f., 556 f.

2. D. Nessi, Osservazioni Bacchilidee. Bollet. di

Filol. class. V, S. 183 f., 229 f., VI, S. 38 f.

3. J. B. Bury. Class. Rev. 1899, S. 272 [XIX (XVIII), 33.

34], Class. Rev. 1900, S. 62 [XI (X) 118].

4. U. v. Wilamowitz. Hermes 34, S. 637 [XIII. 119

(XII, 152)].
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5. Th. Zielinski, Bacchylidea. Eos V, S. 25 f.

6. A. B. Drachmann, Bacchylidea. Nord. Tidskrift f.

Filol. VI, S. 160 f.

7. G. Fraccaroli, Come si fa un' edizione di

Bacchilide. Kiv. di Filol. 1899, S. 513 f., gerichtet gegen

N. Festa, und dazu die Erklärung G. Vitellis ebenda 1900, S. 93.

8. F. BlalJ, Ou so nie passages ot* Bacchylides.

Hermathena 25, S. 356 f.

— Nachlese zu Bakchylides. Hermes 36, S. 272 f.

9. Ch. Wald stein. The Argive Heraeum and
Bacchylides XI (X), 43—84. (Mass Rev. 1900, S. 473 f.

Athenäum 1900, S. 709 f.

10. E. Schwartz, Zu Bakchylides. Hermes 1904,

S. 629 f.

IL 0. Hense, Bakchylides VIII (IX), 36. Rhein. Mus.

56, S. 305 f.

12. A. Mancini, Note su Bacchilide. Lucca 1901,

35 S. [Estr. d. Atti d. Ii. Acc. Lucchese di scienze, lettere ed

arti vol. XXXI].

13. W. F. R. S h i 1 1 e t o, öbpijxa (i-ptazi) — slightly, leniter

[V, 7]. Class. Rev. 1902, S. 284. Dazu A. W. Mair und

W. Headlam ebenda, S. 319.

14. W. S c h ä f e r , Dissertatio de t e r t i o B a c c h y 1 i d i

s

carmine. Erlangen 1901.

15. P. Dessoulavy, Bacchilide et la lll me Ode.

Neuchatel 1903.

16. A. Wolff, Bacchylidea. Patavii 1901.

17. J. v. Lee u wen, Quid signiticat Xstpio? sive

/.siptosts? (XIII (XVI), 94]. Mnemosyne 31, S. 114 f.

18. C. Hab erlin. Wochenschr. f. klass. Philol. 1899,

S. 177 f.

19. \V. Headlam. Class. Rev. 1900, S. 10 f., 1902, S. 247 f.

20. H. J u r e n k a , S i n d B a k c h y 1. VI u n d VII a u f e i n e n

Sieger gedichtet oder auf zwei? Festschrift für Gomperz.

Wien 1902, S. 220 f.

21. J. A. Nairn. Class. Rev. 1899, S. 167 f.

22. G. Kai bei, Sent entiarum über ultimus. Hermes

1901, S. 606 f. [XII, 81 f.].
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23. H. v. Herwerden. Mnemosyne 27, S. 1 f. — Museum
1899, Nr. 12.

24. H. Diels. Hermes 1898, S. 334 f. (X, 119].

25. R. C. Jebb. Album gratulatorium in honorem H. v. Her-

werdeni. Utrecht 1902.

Man sieht, daß eine ausgedehnte Tätigkeit auf Bakchylides ver-

wandt wurde, die der zweiten und dritten Auflage von Blaß zugute

kam. Das erste Gedicht, das in der editio princeps Kenyons mit

dem Vers, der in der Ausgabe von Blaß als 111. bezeichnet ist,

begann, wurde von Blaß aus verschiedenen Papyrusresten in seinem

Anfang ergänzt. Dabei stützte sich Blaß auf das Metrum , den

Sinn und die Farbe und Schrift des Papyrus, drei Beweise, die bei

kleinen Stücken, wie sie hier zum Teil vorliegen, nicht genügen, um
Sicherheit zu geben. Jedenfalls muß man sich , was B 1 a ß nicht

immer getan hat, bei der Herstellung genau an die Ibis-Scholien

halten, die meiner Überzeugung nach den Gedankengang des Bak-

chylideischen Gedichtes getreu wiedergeben. Danach war nach der

Einleitung zuerst die Ankunft des Zeus und Apollon bei den Teichinen

nnd ihre gastliche Aufnahme durch die Tochter Dämons, des Fürsten

der Teichinen, erzählt: dann folgte der Bericht über die Errettung

der Töchter, die, nach V. 49 f. zu schließen, durch einen Traum be-

wirkt wurde, den Zeus einer von ihnen schickte; diese teilte ihn

den andern mit, und alle beschlossen, ihm zu folgen und ihre Heimat

zu verlassen, außer Makelo, die nach V. 81 ihre Schwestern zur

Flucht aufforderte, selbst aber bei ihrem Bräutigam zurückblieb;

daran schloß sich die Schilderung der Bestrafung der Teichinen, bei

der auch Makelo mit umkam, und hier setzten dann die erhaltenen

Verse 111 f. ein, die von der Ankunft des Minos an dem neuen

Wohnort der Töchter und der Geburt des Euxantios handeln. V. 142

ergänzt II c r w e r d e n dxfxr^a Xsovto; ttouöv eytov ; mir gefällt döur/ca

besser (vgl. fr. 34, 1). Schwartz wünscht 6|j.(o? ts, ebenfalls besser

als Headlams saco te, das Blaß aufnahm. Auch V. 144 ist

Blaß' Ergänzung ottots ypsio? s xepßoXo! jxdya? nicht zu billigen;

denn xepßoXstv bedeutet nicht „antreiben*
4

, st. xspßoXot erwartet man

xEpßoXeoi, und die Silbe ßoX sollte nach Ausweis der anderen ent-

sprechenden Verse lang sein. Demnach muß das überlieferte JtoXoi

verschrieben sei; etwa ypsTo; ti aujißdXXot a.V V. 180 verstößt die

Überlieferung oaaov <Sv £u>t
4

ypovov, tovo* Xdysv Ttaa'v gegen die

Responsion; daher hat Housman Xdys tovoe ypovov t. umgestellt,

undHeadlam tritt nachdrücklich für diese Umstellung ein, weshalb

Jahresbericht für Altertum*wiS ->«nsrhaft. Bd. CXXXIII. (1»>7. I.) 14
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Blaß 8 sie auch ihm, wie es scheint, zuschreibt. Mir gefällt die

dadurch entstehende etwas gezwungene Wortstellung nicht, und

deshalb ändere ich lieber tovSs in (u5s „auf diese Weise", nämlich

xQO^OT&ote |iepi'u.vatc; oio» wurde im Anschluß an ypovov zu tovos.

Blaß zieht der Schreibung tiaav die getrennte xi jxav, auf die der

Papyros hinweist, vor; aber diese Frage, welche die einander gegen-

übergestellten Sätze (oaaov 5v ^coy, und x«t rjts ttocvr,) auseinander-

reißt, ist hier störend.

Epin. II, 1 ergänzt Blaß im Anschluß an andere Gelehrte

aic'v a cj. <l)r,;ia; denn, wie es in der Praefatio zum zweiten Gedicht

Anm. 2 heißt, „certe dvljiva^ev (6), etsi ad Argium referatur (sicut

8paa»j5otio? I{xvaaev est apud Pind. P. XI. 13), utique Ceos habet

obiectum : itaque non veniet nuntius, sed venit". Aber den Keern

brauchte Argeios die Siege ihrer Landsleute sicherlich nicht ins

Gedächtnis zurückzurufen, und ebensowenig die <I>r]|xa, wenn man

diese als Subjekt zu dvlu.vot<jev etwa betrachtet : denn diese hatten

sie gewiß nicht vergessen. Wer Erinnerung brauchte, war die Fest-

• Versammlung, der bei dem neuen Sieg des Reers auch die früheren

keischen Siege wieder einfielen. Spricht also dieser Umstand nicht

gegen K enyons Ergänzung , so empfiehlt sie die Erwägung , daß

das kurze Gedicht zur Begrüßung des Siegers an Ort und Stelle

geeigneter ist als zu Hause, und daß di'aseiv zur Bezeichnung des

Aufbruches eher als zur Bezeichnung der Ankunft paßt, wie schon

0. Schröder bemerkt hat. Die letzten Verse xaXei 5£ xtX. , in

dichterischer Weise als selbständiger Satz angefügt, stehen final:

daher ist weder eine Änderung nötig, noch läßt sich daraus auf

Anwesenheit des Dichters in Keos schließen. Nebenbei bemerke ich,

daß die Ergänzung «j-ax«? (4) schon in meiner Ausgabe der Buch-

holzschen Anthologie steht.

Epin. III, 16 hat der Pap. <pita£svta;, wofür manche Gelehrten

wünschten, und in der Tat ist die Stelle anstößig; denn

ßp»'j£iv verbindet Bakchylides sonst nur mit dem Dativ, ein Wechsel

in der Konstruktion des »Verbums , wie hier zwischen Dativ und

Genet. bei ßpustv in den verschiedenen Satzgliedern, findet sich sonst

bei unserem Dichter nicht, und ebensowenig die Weglassung von Ii

in der Epanaphora nach |a£v, die überhaupt äußerst selten ist. Ich

vermute daher <ptXo$svia 8' st. <ptXo;evi*c: die Stellung von H an

dritter Stelle war Grund der Verschreibung. V. 18 empfiehlt sich

Blaß' u^iootioaXtuv st. 6<}»i8aiöo&Tü>v , um die richtige Besponsion

herzustellen. Aus ebendemselben Grunde läßt sich V. 64 o-> fiE-pu-

vr
(
t£ 'lipwv nicht halten, da man an vierter Stelle eine kurze Silbe
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erwartet ; es kommt noch der unerträgliche Hiatus mit Längung des *

hinzu. Beachtet man nun, daß in V. 62 die Silbe dv vor eVeu^e,

in V. 63 das Wörtchen 7s nach faoi fehlt, so scheint es wahrscheinlich,

daß auch in unserem Vers die Verderbnis von der Auslassung einer

Silbe herrührt, also jjle^ht' dfrpi bzw. y.e^xd^xs. zu schreiben ist,

mit Wegfall des e vor 'lipwv. Schwierig ist der Wortlaut der V. 26 f.

herzustellen, wenn auch der Sinn nicht zweifelhaft ist. Blaß schreibt

tav zeTTpwjisvav
|
Zrjvö? xeXetoo vsuuafftv I Sapouc Ilspsav u::' exrt'nirXav

srpcrrej), so daß die Zerstörung der Stadt nur angedeutet wäre, die

man doch hier deutlich ausgesprochen wünscht; auch mißfällt das

Äschyleische vsujiaaiv und ist nach der langen Endsilbe des vorher-

gehenden Wortes metrisch nicht unbedenklich. Daher versuche ich

Zijvo? teXeuTwaai «ppeslv | 1. Ilspsav epetirovro aTpatoJ. Wenn Blaß
den folgenden Satz mit fdp anknüpft, aber jxoX' u>v liest, so übersieht

er, daß ?dp mit -oXoSaxpoov oux su.eXXe fii'txvetv xtX. verbunden werden

muß: außerdem ist cov nicht Bakchyüdeisch und fioXeTv mit Accus,

in übertragener Bedeutung ungewöhnlich. Deshalb ist Jebbs Her-

stellung 6 8* it aeXircov daap
|
jaoXwv TtoXuoaxpuov txk» vorzuziehen,

und auch oouXoaovav, das derselbe Gelehrte V. 31 schreibt, ist be-

zeichnender als Blaß' Sos^poaovav; denn gerade die Furcht vor

der oouXoauvrj bestimmte sein Tun , nicht vor der Soacpposuvr, , der

kein Mensch entgehen kann. Ansprechend ist V. 43 Herwerdens
uefoiu-ov a3T0, richtig V. 47 F raccarolis Tilgung des überlieferten

V nach rpoaÖEv; denn wir haben hier, der Aufregung des Königs

entsprechend, lauter kurze, unverbundene Sätze. Auch darin scheinen

jetzt die meisten Gelehrten übereinzustimmen, daß V. 48 aßpoßaxotv

ein Appellativum ist, das den orientalischen Palastsklaven nach seinem

weichlichen Gange bezeichnet. Vgl. z. B. Eur. Troad. 820, wo es

von Ganymedes heißt : ypossai? iv ofvo/oai? dßpa ßaivtov; an eine

weiche Fußbekleidung darf man dabei nicht denken, wie es Bury
tut. V. 58 will Her werden xsuysi in teuyj, ändern unter Berufung

auf XVI, 118; daß dies unnötig ist, bemerkt W. Schäfer mit Recht,

Blaß hätte es also nicht in den Text setzen sollen. Auch V. 69
ist U e r w e r d e n s ÖsocptXrj, trotzdem es auch bei Blaß Billigung fand,

zweifelhaft wegen des Mißklanges Oso^tX/j cpt'XtTr-ov, worauf Des sou -

lavy hinweist; man muß ein anderes Wort auf X73 suchen, etwa

SuaraXT) „schwer niederzwingen, unüberwindbar", wie es für den dvrjp

ttpT^io? paßt. Hieron wird als unüberwindlicher Kriegsmann und Freund
der musischen Künste gepriesen ; dieser Gegensatz ist in V. 72 f.

ausgeführt, wie Blaß gesehen hat. Jedoch ist t<ox£ meiner Meinung
nach unmöglich; die Ode fällt in das Jahr 468 und die Besiegung

14*
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der Etrusker bei Cumae in das Jahr 474 , und überhaupt kann der

Dichter die kriegerische Tätigkeit des Hieron nicht mit mxi als der

Vergangenheit angehörend bezeichnen. Ich ergänze daher das über-

lieferte ttot zu icott „außer, neben u
, wozu ein Begriff wie xtarpfl

Soupcuv oder pofto if/imv trat. Ebensowenig scheint mir V. 73

£<pduepov richtig; dieses Wort folgt V. 76 in ifpaixepuüv. Ich schlage

ajiepov vor, ijispo? im Gegensatz zu dem vorhergehenden SsifiaHoc.

V. 77 weist BlalS die, wie es scheint, allgemein gebilligte Ergänzung

Kenyons 6 ßooxoXo; mit Recht zurück; dieses Attribut, das auf

das Verhältnis zwischen Apollon und Admetos hinweisen soll, ist hier

völlig bedeutungslos, während das von Blaß vorgeschlagene <pt7,oc zur

Empfehlung der Mahnung Apollons wesentlich beiträgt; denn der Freund

rät dem Freund das Beste. Vor ?fro? fehlt wohl ein Attribut zu Oepr^oc

utu wie xXotco. Der Nachdruck in den Worten Apollons liegt auf ona
optuv, was von vielen nicht beachtet wurde : das Rechttun, die dpsxo.

wie es im folgenden heißt, wird dem Menschen empfohlen, und dieses

soll die Richtschnur für das su^paivstv dotiov bilden; denn nur so

erlangt er Unsterblichkeit. Daraus ergibt sich, daß die V. 85 f. an-

geführten drei Beispiele — Äther, Meer und Gold — nur erwähnt

sind, um im Gegensatz zu ihrer Unvergänglichkeit die Vergänglichkeit

des Menschen mehr hervortreten zu lassen und so beim schnellen

Dahinschwinden des Körpers die Notwendigkeit und den Wert der

Gipstet stärker zu betonen. Damit ist aber auch klar, daß die Über-

lieferung £j^po3ova o' 6 xp
ü3r̂ unhaltbar ist. mag man nun mit

Ken von „gold is a joy for ever
tt — dieses Jor ever" steht nicht

im Text — , oder mit Schäfer „auruni purissimum hilaritati animi

comparandum est
u oder mit Schwärt z „Festesfreude ist das Vor-

trefflichste, wie Himmel, Wasser und Gold" erklären; denn selbst

wenn man die beiden zuletzt genannten Erklärungen mit dem Texte

für vereinbar hält, passen sie nicht, weil der Zusammenhang den

Hinweis auf die rnvergängliehkeit des Goldes verlangt. Blaß
schreibt daher sCr/poJvva h" h /pojo;. wofür es doch — das sonst

nicht vorkommende s>j/j>03uva als möglich zugegeben — t<|> Xpoaeo

heißen müßte. Ich betrachte süspoeruva für verschrieben, entweder

wegen des vorhergehenden s*j<3paivs Houov oder wegen einer bei-

getügten Erklärung, und halte sv»/po.os es /p*j3«k für das ursprüng-

liche. Ebenso glaube ich. daß in V. i»0 das Fut. utvtSsst hergestellt

werden muß, da das l'raes. uivjUsi gegen die Respoi^ion verstößt;

der Aor. Pass. von uivjst ist V, 151 st. uivjvfta zu le>en. In V. 96

aber darf man xo/.tuv nicht als Particip. fassen, wie viele tun; es

ist vielmehr Neutr. Plur. Die richtige Erklärung deutet Blaß an:
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referenda haec ad veram gloriam ab Hierone partam. Der Dichter

sagt also, daß man zugleich mit dem wahren Ruhme Hierons auch

seine anmutigen Loblieder auf ihn preisen wird.

Epin. IV, 6 vergleicht Drachmann zu dpsxa fav, das

Crusius und andere ergänzten, Horn. *T 276; ich füge Pind. P. X, 23

dpsxa TTootov bei. Fr. 22 K., das Blaß in der ersten Auflage nach

V. 7 eingereiht hatte, verweist er jetzt in das 14. Gedicht nach V. 23.

Das Zeichen vor ac in V. 8 hält er für einen Apostroph ; es kann

aber ebensogut der Überrest eines Akzentes oder ein Flecken sein,

und deshalb ist dt?, wie er schreibt, zweifelhaft. Auch kann ich es

nicht billigen, daß er jetzt in V. 13 das nach Azivotxsveo; Uberlieferte

x' streicht ; die ganze Stelle ist so lückenhaft, daß sich nicht einmal

der Sinn erraten läßt; selbt die Einreihung des fr. 19 K. an dieser

Stelle ist ganz unsicher.

Epin. V zeigt mehrere Verstöße gegen die Responsion, die meiner

Überzeugung nach alle durch Textesverderbnis entstanden sind; V. 8

emendiert Richards richtig eitddpirjsov st. aftprjtjov; Kenyons
<tjv vo<j> st. vo<i> ist metrisch bedenklich, da dem Versschluß <jüv v6\p

regelmäßig eine Kürze als Endsilbe des vorhergehenden Wortes voran-

gehen müßte. V. 1 1 f. ist mit Änderung der Stellung und Vers-

teilung zu lesen ojAE-cipav
|

t^x-izei U xXstvav TreSXtv, wodurch auch

der metrische Anstoß — Creticus nach langer Endsilbe — gehoben

wird
;

entsprechend ist dann in V. 26 f. das auffallende Medium

vtuaa-at mit Walker und anderen Gelehrten in vw-ja^ zu ändern.

V. 30 ist das unerklärliche \xzx vor dvöp<o7Mi? zu streichen und dpi'-

pcuTo? dvOpturot? herzustellen, aber schwieriger ist die Sache in V. 14;

Tilgung des überlieferten Ii ergibt einen unerträglichen Hiatus. Ich

glaube, in IMh&i steckt 0 fteXei; die seltene Maskulinform des Relat.

Z veranlaßte die Verschreibung in ift&ei und dann die Hinzufügung

von S£, die jiex
>

in V. 30 nach sich zog. Daß in V. 151 »mvuv&oi

aus ixtvoDr^ dem pass. Aor. zu jaivow (vgl. III, 90), verschrieben ist,

habe ich schon erwähnt. V. 115 hat Kenyon gewiß richtig ouc

st. touc hergestellt, für das unter anderen auch Schwartz eintritt,

und das Blaß nicht hätte zurückweisen sollen.

Aber auch abgesehen von der Responsion enthält das Gedicht

manche Schwierigkeiten. V. 7 wollte Mair crcpEu* im Sinne von

„slightly" fassen; es steht aber in seiner ursprünglichen Bedeutung,

die Folge des dji-ausa? bezeichnend, — ätts dxpifia? iyetv. V. 9

liest Blaß rn indem er bemerkt: „t; interrogat. (in interrogationibus

obliquis simplieibus) et ap. Horn, est et in titulis Doricis" ; die

letzteren kommen hier kaum in Betracht, bei Homer und den epischen
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Gedanken Find. N. VII, 50. In den V. 198 und 200 ergänzen

Jurenka u. a. richtig iaM&v und cpuXawoi, wie auch Blaß hat.

Epin. VI, 3 schreibt Blaß irpoyoaiat vtx&v, weil im dritten Vers

der Antistrophe am Schlüsse vfxa? steht
;
infolgedessen muß er V. 4

8t' 03ia als Ausruf fassen, was an unserer Stelle und überhaupt bei

unserem Dichter wenig wahrscheinlich ist. Ich vermute osi'fcx? oder

cpaivtov „all die Vorzüge zeigend, infolge deren usw.". In V. 14

ist jetzt Blaß zur Überlieferung irpo^Ofioi? zurückgekehrt, die gewiß

nicht in irpo8p*5jj.oiv geändert werden darf; das Liedchen wurde bei

der Heimkehr des Siegers als Ständchen vor seinem Hause gesungen.

Epin. VII und VIII verherrlichen nach der Überschrift denselben

Sieger; daher hat Blaß sie unter VII vereinigt. Es kann nämlich

als sicher gelten, daß auf der fehlenden Seite zwischen VII und VIII,

die etwa 24 Verse enthielt, keine neue Überschrift war; Blaß hat

von diesen 24 Versen die Überreste von 15 in den Fr. XII und VII

bei Ken von mit großer Wahrscheinlichkeit nachgewiesen. Dazu

kommt, daß VII, wenn VUI ein neues Gedicht begönne, nur ganz

kurz wäre, was unwahrscheinlich ist, da Bakchylides den Lachon

nicht in zwei kurzen Gedichten gefeiert haben wird; auf das kürzere (VI)

wird ein längeres (VII) gefolgt sein. Man hat aber auch keinen Grund

zu der Annahme, daß VII und VIII unvollständig im Papyros ent-

halten gewesen seien, VII am Schlüsse, VIII am Anfang verstümmelt.

W. K. Prentice, De Bacchylide Pindari artis socio et imitatore

1900, S. 51 f., weist noch darauf hin, daß sowohl in VII wie in VIII

Pindar Ol. III dem Dichter vorschwebte ; ist dieses Argument für die

Zugehörigkeit der beiden Fragmente zu einem Gedicht auch nicht

beweiskräftig, so ist es doch als Zugabe willkommen.

Hält man VII und VIII für ein Gedicht, so entsteht sofort die

weitere Frage nach Hessen metrischer Form. Blaß, der früher

strophische Gliederung annahm
,

spricht sich in der dritten Auflage

für d-oXe).uiiiva aus, ohne jedoch Zustimmung zu finden. O. Crusius

in Pauly-W'issowas Realencykl. Bd. V, Sp. 1215, macht darauf auf-

merksam, wie unwahrscheinlich dzo\zhj\iiva in einem Epinikion seien,

da ja sogar die Dithyramben strophische Gliederung zeigten, und

auch P. Maas Philol. 1904, S. 308, der an der Annahme zweier

Gedichte festhält, glaubt, daß jedes Strophe und Antistrophe gehabt*

habe, wie Epin. IV. Die Spuren davon lassen sich meiner Über-

zeugung nach in den Überresten noch auffinden; VII, 1 entspricht

metrisch VII, 8, wenn man veu^; st. vstaiQ« schreibt; ebenso VII, 2

und 9, soweit sie überliefert sind, und auch VII, 3 und 10, wenn

man im ersten Fuß - neben zuläßt
;

allerdings kann
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dann die Ergänzung ::oXoC?}[X<oto; nicht richtig sein. Weiter ent-

spricht aber auch VIII, 1—3 den Versen VII, 6 und 7, wenn man mit

Sfxi
|
av den ersten Vers schließt und die Füße neben

un(j _ neben annimmt. Die erste Strophe

umfaßt VII, 1—7. die zweite VII, 8 f.; VIII, 1—3 sind die zwei

letzten Verse einer Antistrophe und mit VIII, 4 beginnt die Epodo^.

VIII, 9 schreibt Blaß '
j natürlicher ist es, In mit dvftptu-

rotitv zu verbinden, im Sinne des häufigen Itz
1

dvöpcuTroo?
;
jedoch

kann ich diese Konstruktion nicht belegen, und so ist es vielleicht

besser, mit Housman foc' in iv zu ändern. Jurenka, der Vlll

von VII trennt, weist ebenfalls auf die antistrophische Gliederung

von VII hin.

VIII (IX), 2 schreibt Hl aß richtig krei; dabei ist aber das

folgende xe unmöglich. Am nächsten liegt ^, wie Blaß in der

ersten, oder toi, wie er in der dritten Auflage ändert; jedoch sind

diese Partikeln hier ihrer Bedeutung nach nicht am Platze. Wila-
niowitz nahm daher eine größere Verderbnis der Überlieferung an

und las £XtxoßXe?dpojv st. ts foßXs?dp(ov , worin ihm Smyth folgte.

Man könnte auch an dfavoßXs'fdpcov oder eavoßXsodpwv (vgl.

Alkm. 23, 69) denken; war sav nach actv ausgefallen, so lag die

Änderung xe foßX. durch willkürliche Konjektur nahe. Noch

schwieriger ist es, V. 10 herzustellen; das erhaltene vtxacmos?, das

nach Kenyon und Blaß hinsichtlich der Lesung keinem Zweifel

unterliegt, läßt nur die Ergänzung in cpoivr/d^Trios? zu, die aus zwei

Gründen bedenklich ist, einmal weil die Krieger Adrasts sonst „weiß-

beschildet" genannt werden und „purpurrote" Schilde überhaupt

nirgends erwähnt sind, sodann weil man eine Partikel vermißt, die

diesen Satz zum vorhergehenden in Beziehung setzt. Ich betrachte

daher vix für verschrieben aus y )aXx(d3ittoe?, wie Nairn vermutet, oder

aus dix(ot'j~toec vgl. xopoödu u. a. und lese xei&s xott y. oder dixd-

ottioe;, das letztere mit Synizesis von xai d. Am Schlüsse von V. 20

ergänzt Blaß icXa-p/TU) und reiht fr. 35 (Kenyon) irp6;svov an; aber

die lange Silbe vor irp6;evov ist metrisch anstößig. Offenbar gehört

dieses Fragment gar nicht an unsere Stelle, an der richtiger TcXact'-r«)

<pö.ov gelesen wird. V. 28 behält jetzt Blaß mit Recht die Über-

lieferung otaxptvei — der Akzent ist überliefert — sdr, bei. Die

Bedeutung von Staxptvsiv ist freilich sonst nirgends belegt, aber nicht

unerklärbar: „er strahlte unter den Mitkämpfern hervor, wie der

helleuchtende Mond in einer Vollmondsnacht , der der Sterne Licht

absondert, in Abstand von sich hält, hinter sich zurückläßt
u

. V. 3»>

stellt Hense durch die Änderung von xsXsu-ata? in zzlvj'diOL; gut
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her; nur muß dann der Punkt hinter Xouüv (35) getilgt werden, der

bei Blaß infolge eines Versehens stehen geblieben ist; Stahl ver-

langte IxxsXsoxdsct? x\ was zu weit geht.

Epin. IX (X), dessen Überschrift nicht erhalten ist, verherrlicht

einen Athener, der am Isthmus im Laufe siegte; Blaß hat in V. 9

AfXatp ft l s Namen hergestellt; ist dies richtig, so muß man 'A-yXot', tp

lesen, damit die V. 13 f. zweite Person eine Beziehung hat. Mir

scheint aber das Adjektiv dfXatjj die Einleitung , die das Verdienst

der Qr^a um den Nachruhm der Menschen preist, abzuschließen und

xai vOv zu dem vorliegenden Fall, dem Lob des Siegers, überzuleiten.

Wilamowitz u. a. wollten nun den Namen in V. 10 finden, indem

sie vaatwtiv in Uaiia. , xiv linderten ; aber dann vermißt man die

nähere Bezeichnung zu XqucpOof-p* n-eXuwav, die eben in vaaiwnv

liegt. So bleibt nichts übrig, als mit J u r e n ka u. a. in dem unvoll-

ständig erhaltenen Anfang von V. 11 den Namen zu erblicken, nach

Jurenka Ko/sipsc, was allerdings nach den Buchstabenresten

zweifelhaft ist. Keinesfalls kann man mit Blaß d/etpsc als Attribut

zu a-ra/.jAa lesen; man müßte vielmehr dxsipi? „unaufreibbar, ewig"

schreiben und dann dÖdvaxov, wie Blaß vorschlägt, in dOavdx<uv

verwandeln. Kann aber nicht A/sip/jf oder Axsi'pr,* auch Eigenname

sein? Mit V. 19 f. beginnt die Ausführung von V. lf>f. oaadxtc xxX.

;

da V. 20 die zweite Person, dem Vorhergehenden entsprechend, ge-

braucht ist
7

kann in den folgenden Versen nicht unvermittelt die

dritte Person eintreten, eine Vermittlung aber ist nicht vorhanden;

daher ist V. 23 soxet? zu schreiben und die Korrektur 5' auxs für

o' aics als richtig anzusehen, während die Ergänzungen in der dritten

Person V. 26, 27 und 31 unhaltbar sind. V. 20 schreibt Blaß
eODuc £vösi;ctc xxX. ; dabei vermisse ich aber den Hinweis auf den

Sieg und möchte daher iza^xpaxr^ osica? lesen (vgl. Aesch. Ag. 1648

^a-.'xpaxY)? 9ovsuc). Am Schlüsse des Verses ist mit L u d w i c h u. a.

der Uesponsion wegen opjidv xa/siav umzustellen. V. 23 f. ist sßpe;ac

(oder otavac) o aOxe . . . I; suxpoxov xxX. zu lesen und daran

xsxpotsXixxov IrA xajx'}ac opdjxov anzuschließen ; denn mit ojiiXoc kann

nur die Menge der eben erwähnten Zuschauer gemeint sein, die ihn

nach Beendigung des forio? opojxo? mit lautem Beifall aufnahm. Die

Folge drücken V. 26 f. 'lab>iovtxav xtX. aus; V. 27 ergänze ich öi'c

vov d-pedpueav eoßo'jXtov a d^iavap'/OLv irpo'fdxai; vov folgernd wie 18, 8,

jedoch liegt auch Xi'-f' nahe. V. 31 ist öexxo asf' xxX. der Ergänzung

von vuv vorzuziehen. Zu V. 35 f. vgl. Solon 13, 43 f. In V. 42

hat Blaß in der dritten Auflage seine schon in der ersten Auflage

gemachte schone Verbesserung im rcdai (st. rottst) niit Recht wieder-
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hergestellt; dagegen hätte er V. 46 das überlieferte dxpixou?, das

Wilamowitz und Herwerden richtig erklären: „die Zukunft

bringt Ausgänge , hinsichtlich deren noch nicht entschieden ist , wie

das Schicksal ausschlagen wird", nicht in dxpi'xot? ändern sollen; denn

die Zukunft ist für alle, nicht bloß für die dxpixoi unsicher.

Epin. X (XI). 31 ist im I'apyros verloren gegangen. Blaß

schlägt als Ergänzung dvxurdXu> W i~sl vor, weder den Worten noch

dem Zusammenhang nach glücklich; auch Festas xt 8oXo?po3uva

genügt nicht. Man erwartet eine Überleitung von V. 20 f. §i'xa?

xs/e'jÖov ti jat, xic d-ixponrev £pt)«c zu V. 34 f. dXX' r
t
öek xxX.

Palm er vermutete dXXa to/ot cpOovspd; aber dXXa (vgl. V. 84) und

die Einführung der vr/r
t

stört; die Kampfrichter mußten gegen den

Verdacht absichtlicher Ungerechtigkeit in Schutz genommen werden

;

ich lese also oö 5s yc S'jsvoia oder oooe v*5oo xaxoxctc; auch an oOSs

72 voüc «Üovcpo? kann man denken; mit iroixiXat xi/vai werden die

schlechten Mittel bezeichnet, die einen um die Ehre des Sieges

bringen können, während mit iv yDovt xaXXtyopm Olympia angedeutet

wird. V. 52 bietet die Hs. eOpußta , woran die meisten Gelehrten

festhalten , und daß dies Epitheton mit irXouxtp verbunden werden

kann, zeigt Pind. P. V, 1 und Rakch. XV, 31; aber an unserer

Stelle vermißt man kein Attribut zu rXouxm, und die von diesem

Substantiv weitentfernte Stellung des Attributs hinter Äibs spricht

entschieden für supußi'ot und Verbindung mit Aioc. V. 77 ist aus

metrischen Gründen mit Platt xduov in xctuovx' zu ändern ; so rindet

sich das Medium auch bei Späteren, offenbar in Nachahmung früheren

Gebrauches. V. 93 änderte Kenyon das Uberlieferte ^Xuxxacov in

V.'jxxaCov, und so schrieb Blaß, nur daß er ohne Not das Augment

wegließ; in der dritten Auflage korrigiert er d/.oixaCov , mit Recht,

wie ich glaube; denn es handelt sich hier darum, daß sie den Be-

mühungen ihres Vaters, sie wieder nach Hause zurückzuführen,

immer auswichen und zu entgehen wußten , wie die folgenden Verse

zeigen; jedoch sehe ich keinen Grund, das Augment zu beseitigen.

V. 114 schiebt Jebb vor iirzoxpocpov die Präpos. is ein und ver-

mutet -oXiajx' st. -oXiv, um das Versmaß herzustellen. Aus dem-

selben Grunde schreibt L u d w i c h zo/.ivo', das Blaß in der zweiten

Auflage „dubitanter
a aufnahm; jetzt liest er roXtv x\ dem d/.aoc xe

V. 118 entsprechend, indem er V. Höf. auv oe xxX. als Parenthese

faßt. Dies geht aber nicht an, da Eazeo erst in u» ypuaia Sia-oiva

Xawv seine Erklärung findet, der Satz auv 5e xxX. also aufs engste

mit dem vorhergehenden verbunden ist, und auch ohne dies ist die

Verbindung der zwei Satzglieder durch xe . . . xe hier wenig passend •
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Ich halte w5)»tv für verschrieben; Housman und He ose schlagen

iroiav vor, ich voaav ; das allgemeine U tmtoTpocpov vojxav wird durch

das unmittelbar folgende MetaTrovTiov bestimmt. Einen Fehler zeigt

die Überlieferung auch in V. 119, wo rpo^ovoi weder dem Metrum

noch dem Sinne nach paßt; denn die den Hain weihten, sind doch

dieselben wie die vorher genannten. Das Wort ist offenbar aus

einer Erklärung in den Satz gekommen und hat das notwendige

Verbum, etwa axaHjiaaavTo (vgl. Pind. 0. X, 45), verdrängt; -po^vcov

e3 3otjisvto v , wie Wilamowitz und Blaß verbessern, heben den

metrischen Fehler nicht und belassen das anstößige -po^ovoi. Der

Kasas, vielleicht der k^aoc des Suidas s. v., heißt bei Plin. n. h. III,

15, 3 Casuentus, jetzt Basiento (vgl. Di eis Hermes XXXIII,

S. 334 f.). Nach Wald stein, unter dessen Leitung das argivische

Heräum ausgegraben wurde, war dieses weder für Mykenä noch für

Argos gebaut, sondern für Tiryns und Midea; es war der älteste

politische und religiöse Mittelpunkt des argivischen Landes, wie das

Bakchylideische Gedicht beweist.

Epin. XI (XII) auf Teisios von Ägina, den Sieger im Ring-

kampf zu Nemea, ist bis auf die acht ersten Verse verloren. V. 6

hat der Papyros dzdpx&i, wozu J e b b Anth. Pal. IX, 189 vergleicht:

ujijAi 8' arapSsi 2a7T<pu> „Sappho wird euch (beim Tanze) anführen
u

.

Offenbar ist airdpyet verschrieben; Crusius und Jebb vermuten

chrafpei, Jebb außerdem chratTe?, was beides möglich ist, aber die

Korruptel nicht erklärt. Ich halte dirapta für das ursprüngliche,

von dTtapTdo) „entfernen, wegführen", von Sachen Demosth. 18, 59;

intrans. findet es sich Thuk. VI, 21; häufiger steht so das Passiv.

Die seltene trans. Form war Ursache der Verschreibung. Dem
elften Epin. gehörte meiner Überzeugung nach auch fr. 4 (Bergk)

an, wo u>; 8* är.az
|
shreTv, <ppeva xol wmvctv <xb)

|
xepSo? dvöpcuTrcov

ßidtat zu schreiben ist, den V. 4—6 der Strophe bzw. Antistrophe

entsprechend. Diese Worte in ; .Verbindung mit der Tatsache, daß

Äginete in dem Gedicht gefeiert wurde, lassen auch einen Schluß

auf den im Epinikion behandelten Mythos zu ; es waren die Ruhmes-

taten Telamons bei der Eroberung Trojas und der Bestrafung des

durch Gewinnsucht verblendeten Laomedon durch Herakles; an

Laomedons Unrecht aus Gewinnsucht knüpfen die erhaltenen Worte

an. Das Gedicht muß also ziemlich umfangreich gewesen sein, worauf

auch die Art der Einleitung hinweist.

Epin. XII (XIII) hat am Anfang nach Blaß' wahrscheinlicher

Berechnung 43 Verse bis auf drei kleine Trümmer vollständig ein-

gebüßt. V. 44 f. gehören einer Rede an, in der ein Augenzeuge
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Herakles' Kampf mit dem Ncmeischen Löwen schildert und Weis-

sagungen über des Helden zukünftiges Wirken und die Einsetzung

der Nemeischen Festspiele daran knüpft. Nach Blaß und W Hä-
mo witz ist die Sprecherin Nemea: ich halte dies für unwahrschein-

lich, weil Nemea, die am Kampf und an den Spielen persönlich be-

teiligt war, gewiß einen Hinweis darauf nicht unterlassen hätte. Eher

kann es Athena, die Beschützerin des Herakles, gewesen sein, an

die Jebb, der früher eine Weissagung des Teiresias angenommen

hatte, auf Grund von Vasenbildern jetzt denkt (vgl. Proceedings of

the British Academy vol. I [1904] 29. Juni). Gewöhnlich läßt man

die Rede mit V. 57 (24) enden. Wäre dies richtig, so müßte im

folgenden Vers in irgendeiner Weise darauf hingewiesen sein ; es

kommt noch dazu, daß man die Festspiele genauer gekennzeichnet

wünscht und irapck ßtujiiv Ali? ctpiTrctp/oo ganz unwillkürlich mit dem

Vorhergehenden verbindet (vgl. IX, 29 f.). Daher ziehe ich die Epode

bis V. 66 (33) noch zur Rede, deren Ende mit V. 67 ttov xfld ab

vr/wv xtX. klar bezeichnet ist, indem der Dichter, an die Rede an-

knüpfend, zu dem Sieger Pytheas übergeht. V. 58 ist vor rcotpi

fJcopov etwa oqvov (vgl. IX, 29) oder xXsivov zu ergänzen unter

Tilgung des Punktes nach £jsal>at und V. 59/60 ctv
|

8p£irou<iiv, Dat.

Plur. im Anschluß an ' EXXavsatJtv von avaop£rto. einem zwar erst

bei Späteren belegten, aber auch für die ältere Zeit unbedenklichen

Kompositum von opimu; die Ergänzung von Blaß avöpairoiJiv ist

metrisch zweifelhaft. So erhält man die notwendige Bestimmung zu

dem sonst alleinstehenden 'KXXavssstv: .für die Griechen, die am

Altar des Zeus des hochehrenden Sieges Blumen pflücken wollen
44

,

und daran schließt sich dann das folgende, die hohe Ehrung des

Siegers darlegend. V. 61 ergänze ich ta xXuxav und mit Jebb Iv

atovt, dem die Worte xotl frrav ftavaxoto xtX. gegenüberstehen; aber

am Anfang des V. 63 gefällt mir otoi(v) besser als atet, und s und <j

sehen sich im Pap. sehr ähnlich. V. 69 ist ravMaXsujv dorisch =
iravfhjXetov (vgl. Anth. P. IX, 182, 6); der Vers stimmt also metrisch

mit den anderen ihm entsprechenden überein. V. 71 schreibt jetzt

Blaß 7EU£ic, nachdem er in der zweiten Auflage a-lfoi?, in der

ersten Auflage vojtsi? ergänzt hatte: das letzte scheint mir das

wahrscheinlichste, weil die V. 67 f. dazu am besten stimmen; jedoch

ziehe ich die Ergänzung von Schwartz r^He? vor. Von diesem

Verbum hängt der Akkus. -oXiv ab ; es ist daher in den folgenden

Versen ein Verbum zu ergänzen, von dem der Akkus, irarptpav vaaov

abhängt; denn diesen zu cpatvtov zu ziehen, ergibt eine unklare und

unnatürliche Konstruktion, da man dann uzipfliov prädikativ zu v«ov
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und It/uv als Akk. der Beziehung zu Gzspßiov fassen muß, während

doch sprachlich die Verbindung ÖTc£pßiov foyuv am nächsten liegt,

und auch sachlich der Hinweis auf des Pankratiasten überlegene

Körperkraft viel naturgemäßer ist. Es wird also am Anfang des

V. 72, wo Blaß Afaxou liest, ein Partie, wie irt}A7rX*«>v ausgefallen

sein; auch an {j.errvtjwv könnte man denken, wenn man V. 73 <z-jX<uv

fjizi x dspaiv^tuv x. liest, asp mit Synizesis. Das Adj. dsp3tv«5o)v hat

Blaß gut ergänzt, und ebenso stimme ich ihm V. 76 zautior/iav ava

bei, worauf der Akzent der Hs. hindeutet : andere lesen ir*jijxotyi5v.

V. 82 schreibt Blaß -njXe ?ai'vfov: da aber in allen entsprochenden

Versen die betreffenden Silben lang sind, so ist bedenklich.

Besser ist Kenyons dXxdv; doch erscheint mir auch dieses nach

Tifictv entbehrlich und eher XajAirpa'v im Anschluß an Tifictv am Platze

:

„die er Überall helleuchtend wie ein Feuerzeichen den II. erscheinen

läßt". Wie Blaß jetzt die V. 83 f. auffaßt, wird nicht ganz klar.

Die Deutung der V. 84 erwähnten xopa als Athene hat er mit Recht

aufgegeben; dagegen muß man aus seinen Worten: „reliqua supplevi

sec. Pausan. II, 30, 3 usw." schließen, daß er jetzt unter der xopa

die Artemis-Aphaia versteht und daher V. 85 itsi/ouj' dvA xxX.

schreibt und V. 90 an der Ergänzung N'jucpat* festhält. Dagegen

spricht aber einmal die Bezeichnung u; (j<lavyr
t ; x6pa , dann aber

besonders die Vergleichung mit vsßp^c direvör^, die doch kaum einer

Gottin gelten kann. Es ist hier die Rede von einer Tochter des

Landes, die sich mit ihren Gespielinnen auf den blumigen Gefilden

vergnügt unter Lobpreisung der Ägina und Endais, der Göttin und

der Königin, wie es den Mädchen geziemt. Daher ist V. 85 am
Anfang ein Attribut zu rMtm zu ergänzen, wie xctXoi;, >.soxot? und

V. 90 Kenyons Vorschlag cqaxXEixotTc erafpat? beizubehalten. V. 97

kann man zu Palmers und Jebbs Ergänzung ixix-ev Ur^ia den

V. 64 vergleichen; sicherer wird man aber mit Rücksicht auf die

Metrik stixte schreiben, vorausgesetzt, daß die Ergänzung überhaupt

richtig ist. Im folgenden Verse schlägt Schwartz passend ßtatdv

vor, und im nächsten Vers ist gewiß h sOva besser als Blaß' hrpl.

V. 100 wurde von Jebb zwischen xwv und otaf, wie Christ das

überlieferte uUa? richtig verbesserte, eingeschoben, um auch diese

Verse noch von }a£Xitoi>3i abhängen zu lassen; Blaß nahm dies auf

und schrieb daher V. 103 ßiardv. Aber die Mädchen besingen, wie

schon gesagt, nur Ägina und Endais ; die Verherrlichung des Achilleus

und Aias ist das Thema des Dichters, wie ja das Folgende zeigt.

Ich halte daher mit Housman u. a. V. 103 ßoetau) für richtig, auf

das auch der Pap., der kein U' hat, hinweist; ein weiteres Attribut
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braucht man hier nicht. V. 112 f. ergänzt Maß Tptooi os r.ivx

D.yssv cdvd. Dieser Gebrauch von xlvd ist auffällig, und der Gedanke

nicht richtig; denn von allem Schrecklichen wurden die Trojaner

nicht erlöst. Dies gilt auch gegen den Vorschlag Desrousseaux'
A*ptavt'8a; t

1
IXoiJev crrot;. Auf richtigem Wege ist Kai bei. der

iapoavßaic t' zk'jsz vapxav vermutet; nur daß unser Dichter vctpxij

kaum gebraucht haben wird; in gleichem Sinne ergänzt J e bb Aotpoot-

vioav t' ü. dXxot'v. Ich ziehe Aap8avi55v zkuizv 'Apza vor: „ent-

fesselte den Kampf der l).
u

, wie das Folgende zeigt. Die V. 124 f.

paraphrasieren Horn. 0 62 4 f.. wie Schwartz bemerkt. Gut ist

V. 128 die Ergänzung dvrr-).Xo;jivot; , mit vjxt&c zu verbinden, die

auch Schwartz vorschlägt, und die Interpungierung hinter ttovtov

V. 129; oOpfe (V. 130) gehört zu 7rvo#. Aber Blaß' Vermutung

oüpiai irvoat halte ich für verfehlt; denn sie bedingt einen harten

Subjektswechsel und verkennt die Tätigkeit der Schiffer, die erst

nach dem Sturme die Segel wieder aufziehen, damit sie der günstige

Wind schwellen kann. V. 155 f. schreibt Blaß jetzt rr^a jas?*

T,uift£otc <v;sTctv hoMaiV oV oppav mit Jebb, während er früher,

metrisch weniger sicher, ßapstav vorschlug; er bemerkt dazu : „nempe

Achillis et Agamemnonis", gewiß unrichtig, da man doch nach dem

Vorausgehenden und Folgenden bei tsoMwv 5t' opuotv nur an den

siegreichen Hektor und die Seinen denken kann. Aber auch die

appositive Anknüpfung ist hier nicht am Platze, ja geradezu unmöglich,

da so die Worte izzlw teoUscuv 8i' opjxa'v überflüssig werden. Passender

ergänzt Schwartz t
4
v os r^tüiouiv TtivUoc fooH. x-L, der auch

die Wiederherstellung der folgenden ganz lückenhaft überlieferten

Verse versucht. V. 158 hätte Blaß mit Jurenka und Lud wich

7rv£iovTe? st. rvcovts; schreiben sollen, da in allen entsprechenden

Versen, soweit sie erhalten sind, die erste Silbe lang ist.

Epin. XIII (XIV), 3 ist £<jJ».ov t' mit Jebb zu lesen, da ov,

wie die Gegenstrophe zeigt, lang sein muß. V. 5 hat die erste Hand

geschrieben . . . ovTjor/r^avr, ; der Korrektor tilgte tjot] und schrieb

darüber xai, und in der Tat kann rfirn wie das Versmaß zeigt, an

dieser Stelle nicht richtig sein. Blaß glaubt, es stecke rfii darin

und liest r
t

xuSpov iß' u. gegen das Metrum; andere ersetzen es

durch IV. Richtiger vermutet Schwartz r
t

töv xetx&v 6. ; nur bleibt

so ffiri unerklärt, und auch r
t
am Anfang ist wenig passend. Meiner

Meinung nach i>t rfa durch Umstellung, die ja in dem Pap. nicht

gerade selten ist, an seine jetzige Stellung gekommen; ursprünglich

hieß es wohl xr; or, xax&v o^i<pav9) t*0;sv x.
;
tsj/si fanden Blaß u. a.

V. 10 schreibt Blaß jetzt mit Headlam zl 7a, in der zweiten
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Auflage hatte er a xd: richtiger ist vielleicht Sc xa, wie Wilamo-
witl und E. Bruhn vorschlugen.

Dith. XIV (XV) ist am Anfang hoffnungslos verstümmelt. In

diese Lücke gehört nach Blaß fr. 9 Kenyon; ob dies aber gerade

den Schluß des zweiten Verses der zweiten Strophe bildete, muß
dahin gestellt bleiben. Vermutungsweise spricht Blaß auch fr. 22

Kenyon und fr. 59 Bergk unserem Gedicht zu. Dem fr. 26

B e r g k , das Hill auf Grund des Versmaßes mit Recht dem Dithy-

rambus zugesprochen hat, obwohl Schwartz die Zugehörigkeit in

Abrede stellt, weist Blaß seine Stelle in der zweiten Antistrophe

V. 2—3 zu, was bei dem trümmerhaften Zustand des Gedichtes

ebenfalls unsicher ist. V. 38 ändert Blaß die Überlieferung aa-

}xaiv»v ohne Grund in aa'jiavsv; wir haben hier eine Schilderung wie

d^ov und doXXuov dartun. V. 50—56 ist fr. 29 Bergk, mit den Ab-

weichungen V. 54 tfxav tthiav (st. oertav) und V. 5ü aipeGvxai (st.

eopovxec). Crusius, Blaß und die meisten Gelehrten halten das

Gedicht für vollständig; der Dichter habe einen kleinen Abschnitt

aus der Sage herausgegriffen und als Bild für sich dargestellt. Dann

sollte man aber doch meinen, daß er alles, was zu diesem Bild nicht

paßt, weggelassen hätte; Worte, wie V. 47 VioOaa, xt; Trpnjxo? Xdycov

op»j(sv oixaitov, fordern eine entsprechende Gestaltung des Folgenden,

was in unserem Gedichte nicht geschieht. Ich halte es also mit

Wilamowitz und Th. Reinach für unvollständig.

Dith. XV (XVI) ist ebenfalls in den ersten Versen verstümmelt.

Blaß ergänzt IluHtou £7' otu.', indem er zu otuo? Pind. 0. IX, 47

vergleicht. Was der Dichter in diesen ersten Versen sagte , wird

aus d~et &Xxao' iz&[i'l>zv xxX.. aus sa' dtp' £tt' xxX. und aus Tx^j -cutjovcov

xxX. klar; der Dichter, der Lieder auf Apollon hat, ruft den in der

Ferne weilenden Gott herbei, um sie entgegenzunehmen. Dazu stimmt

auch V. 13 f. TTptv 72 xXsojxsv; bis zum Erscheinen des Gottes will er ein

anderes Lied singen. Dementsprechend vermute ich Iluihou avaxx',

ir,s\ . . . Gjxvuiv, afxs'cu (oder avxoaai, d^xccX*«)), su' dp' Ik dvlhfiostost

"Eßpm
|
xo;ij) dYa'XXsxat . . . xuxvcp

1

ßoa dosta (vgl. Aristoph. Av. 772 f.)

. . . xsp7:6{isvoc • ?sp' orwe orxao' xxX. V. 5 ist dvihuosvxi T,ßp<p

verschrieben; der Hiatus wird durch dvftejxosiosi gehoben; zi ist kurz,

und in der Antistrophe entschuldigt der Eigenname k^vauu die un-

regelmäßige Länge. 0. M eis er, Mythologische Untersuchungen zu

B. Diss. München 1904, schlägt dvÖSjxoevxi 2xpo|xß(j> vor, üxpo}j.ßo?

als alter Name für "Eßpo?. Blaß fügt gegen das Metrum nach

ctvH'uosvxi das Wörtchen 7:00 ein. V. 6 ergänzt B 1 a ß odsva, dem

ich xo;(o vorziehe; Jagd und Gesang, Bogen und Singschwan sind
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die Freude des Gottes. Daher kann ich auch V. 7 Blaß' o<pp' Äv

nicht billigen und ebensowenig V. 8 fort IIud<Sa8\ was dem Versmaß

der Antistrophe nicht entspricht. Nach V. 10 ist starker zu inter-

pungieren; denn wie der Aorist xeXdSTjaav zeigt, sind die Worte

xoaa xopoi xxX. kausal zu dem Vorangehenden: so laut riefen dich

ja die Chöre zu deinem Tempel. Blaß faßt xfoa Relativ mit

Hinweis auf I, 147. V. 13 ist Blaß jetzt zur überlieferten Lesart

xkio\LS.v und zur Erklärung Jurenkas zurückgekehrt. V. 20 fügte

er aber nach £ßpi[j.o5epxeT unnötigerweise «y' ein; eine kurze Silbe

ist hier unanstößig und überdies auch, wie J u r e n k a bemerkt, V. 8

in 7raoj<5v<uv möglich. Das Gedicht zeigt rhapsodenhaften Charakter,

braucht aber nicht mit Wilamowitz und Th. Reinach für un-

vollständig gehalten zu werden
;

jedenfalls liegen keine inneren Be-

weise dafür vor wie beim vorhergehenden. Dies ist auch die Ansicht

Meisers a. a. 0., der außerdem noch über die Verteilung des Fest-

jahres zu Delphi zwischen Apollon und Dionysos ausführlich spricht.

Dith. XVI (XVII), 10 schreibt Blaß jetzt d-rvot 85>pa; dies

kann an sich ohne Zweifel von den Gaben der Kypris gesagt werden,

aber gewiß nicht in unserem Fall, wo sie das Gegenteil von d^vot

sind; ich halte daher an Kenyons afvd fest, das auch Homer von

heftigen Leidenschaften gebraucht, die einen mit unwiderstehlicher

Macht erfassen (vgl. V. 11 f.). V. 14 f. schlägt Schwartz x«Xxodpeot

vor (st. x«^xo8cupaxa), °m die Responsion mit 37 f. herzustellen; es

scheint aber an letzterer Stelle eine Verderbnis vorzuliegen. Die

V. 28 f. teilt Blaß in der neuen Auflage nach d und xlxev; aber

die Trennung von d xal ist hart, jedenfalls ist es sicherer, hier

sowohl wie V. 5 f. die überlieferte Abteilung der Verse beizubehalten.

Überdies verlangt der Sinn nach jxr^xiv eine stärkere Interpunktion

und nach <p£pxaxov eine schwächere, da d xai und dXXd xdjii einander

entgegenstehen V. 37 f., verglichen mit den entsprechenden Versen,

sind um eine Silbe zu kurz; daher vermutet Lud wich xaXou.fi' döu

;

richtiger ist wohl, in xaXo|A}xa eine Verschreibung aus xaXüTrrrjpa zu

sehen. V. 39 ändert Blaß die Überlieferung Kvcoauov ohne Grund

in Kvu>aie; Kveoauuv, mit Synizesis gelesen, entspricht den V. 16,

82 und 105. V. 43 ist irrst ziemlich sicher mit Her werden in

Ix d zu verbessern. V. 47 billigt Blaß Wackernagels Er-

klärung von dpixatxfioc = dpiacuypoi = dpe<jx<5u.£vo? x-ft ai/p-ft;

Wackernagel vergleicht ÄpeaavSpoc und hätte auch noch ÄpeWiro?

beifügen können ; zum Übergang von a in x verweist er auf ßumdveipa.

was offenbar nicht paßt, da hier x nicht aus <j entstanden ist. Man

wird also bei der Ableitung aus dpexr, und afyy^ stehen bleiben

JahrMlwricht für AltertuiMwUs«n»ch»ft. Bd. CXXXUI. (1907. I.) 15

Digitized by Google



22b' Jahresbericht über die griechischen Lyriker. (Sitzler.)

müssen. V. 62 und 63 hat Blaß der Respousion wegen umgestellt,

indem er vor ßadeta? dXoc noch ix einfügte; so erhalten sowohl

x<fyiov wie rottpoc ic 86fiou; ihre richtige Stellung. V. 67 liest

Blaß im Pap. ojieirrov und schreibt daher mit Herwerden
ofiefiirrov „probatum sibi" ; bezeichnender für Minos' Gebet ist aber

(Jjietpov, wie K e n y o n las. Im folgenden Vers verstößt Miveoi gegen

das Metrum, das einen Kretikus erfordert; Wilamowitz gewinnt

ihn durch die bedenkliche Messung - ~ - . Ich halte Mi'vcm für ein

Glossem, das die ursprüngliche Lesart verdrängt hat, etwa vi -axr,p.

Den folgenden Dat. cp&cp 7rat8t ändert« Housman gut in <pi'Xov

TTottÖa; Blaß folgt ihm. V. 71 f. und entsprechend 94 f. teilt Blaß
in der dritten Auflage anders ab, meiner Meinung nach ohne Not;

auch stimmt so V. 72 nicht mit 95 überein, trotz der Änderung von

ytXpat in yi?***. Die Überlieferung läßt sich festhalten, wenn man
V. 72 mit Wilamowitz u. a. /eipot? TtexcKjae in it^xaae X^P**
ändert und V. 95 mit 8a aufhören läßt, so daß xpo yiov in den

nächsten Vers kommt. Die V. 74 f. sind um eine Silbe zu kurz

;

Blaß schreibt daher mit Richards jxev
|
EpXeirec; in diesem Fall

erwartet man aber den Aorist st. des Imperf., das sonst zum Hinweis

auf gerade Geschehenes nicht gebraucht wird. Auch Jebbs Ein-

schiebung von ou vor xa'Be ist wegen des folgenden ou 8' wenig

wahrscheinlich. Demnach muß man entweder mit Platt ta'8' iaa
|

jaev oder, was mir besser gefällt, jUv
|
oo ßXeVet? mit Fragezeichen

hinter 85>pa lesen. V. 86 erkennt Blaß im Pap. sichere Spuren

des <p; xa<pev, wie Pearson u. a. vermuteten, steht also fest. V. 87 f.

nimmt Blaß mit Hinweis auf Pollux I, 82 exaiovxopov aylv auf;

denn „remis navis cohibenda erat ; hinc epitheton" , eine leichte

Änderung, die einen besseren Sinn ergibt als die Überlieferung xax*

oupov r<j)retv , die indes auch möglich ist. V. 93 fehlt eine Silbe

;

daher hat Weil foc , Kenyon besser -äv vor -^vo? eingeschoben

;

aber 'AOavafov r/Oiiuv irav y^vo? ist von den 14 jungen Leuten doch

auffällig gesagt, und auch die Konstruktion xp^asetv . . . ^ivoc ist

bei Bakchylides ungewöhnlich. Ich glaube, daß infolge des Ausfalles

nach r^bitov auch -^ivof entstellt ist, und lese r^fHcov hizi <pps*vec,

8<£ei mit Synizesis (vgl. 124 f.) Das Adj. Xetpio; V. 94 bezieht

Leeuwen mit Recht auf den Glanz und Schimmer der jugendlichen

AuKen: „qui nativo fulgore splendere solebant oculi, dolore iam

lacrimisque offuscabantur". V. 100 haben Housman u. a. gut um-

gestellt: pifap6v xe &eo>v fioXsv und ebenso Richards u. a. V. 102

sSeta' iXßtoio N^-pso* x<5pa;. V. 105 hat der Pap., wie Blaß sah,

cüite, d. h. (üxe, nicht «oorxs, wie Kenyon las, und 107 StvTjvxo, was
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Blaß richtig in Mv^vxo korrigierte von äol. Sivtjju: „wanden sich",

malerischer als „waren gewunden"; aber V. 108 hatte er Kenyons
frrpotöi icocrciv nicht zurückweisen sollen, da Iv in dem überlieferten

«Ypoioiv h irocrtv offenbar Dittographie ist. V. 110 verstößt die

Überlieferung aspiv ßoumv gegen das Versmaß ; ich sehe in aeu-vav

«ine Erklärung zu ßotümv, die das ursprüngliche fredv verdrängte.

Unerklärt ist bis jetzt noch V. 112 ajA'feßaXXev öl(6vol •KQpyup£*v.

Ich nehme eine Verschreibung aus du.<p£ßotXe Xaidv r. oder Xaiov

Top^opsov bzw. X5ov aXirop^popov an, das letztere weniger wahr-

scheinlich , weil in den entsprechenden Versen die Länge nicht auf-

gelöst ist. Zu Xaw und Xaiov vgl. Suidas s. v. Xotta und Xr^iov; das

Wort ist verwandt mit XyjSoc, dor. XöTöo?, X^ßtov usw. Das Anfangs-X

des seltenen Wortes konnte leicht zu v werden, und dann lag

d'.6voi nahe. V. 116 nimmt Blaß Weils £epasvov in der Form

sJpuivov auf st. des überlieferten £psjxv6v; aber so entsteht die Auf-

fassung, als ob der Kranz aus Rosen gewunden gewesen wäre, während

er doch golden war, dicht mit daran befestigten dunkeln Kosen be-

setzt und von diesen überschattet, daher poöot? ipeuv^v. Der Dichter

schildert hier einen Kopfschmuck, wie wir ihn in der „prachtvollen

Krone von Gold", gefunden auf dem Haupte einer der drei in dem

dritten Grabe zu Mykenä beigesetzten Personen, kennen (vgl. S ch He-
ra an n, Mykenä, S. 215, Abb. 281. Schuchhardt, S. 214,

Abb. 163).

Ditb. XVII (XVIII) ist, wie man jetzt allgemein annimmt, ein

Zwiegespräch zwischen Ägeus und dem Chor der Athener bzw. einem

der Choreuten, der für die anderen das Wort führt. V. 28 will

Blaß hinter a<pupav interpungieren, so daß dieser Akkus, noch von

scr^Ev abhängt; zu dem folgenden d;ißaXsv ergänzt er ihn und hält

Prokoptas für einen Beinamen des Polypemon, beide dieselbe Person

bezeichnend. Ist schon die asyndetische Nebeneinanderstellung dieser

zwei nur einen Gedanken enthaltenden Sätze unerträglich, so noch

mehr die Bezeichnung der gleichen Person mit zwei verschiedenen

Kamen unmittelbar hintereinander ohne irgendeinen sichtbaren Grund.

Am besten betrachtet man mit Ovid Ibis 409 Prokoptas oder, wie

er sonst genannt wird, Prokrustes als Sohn des Polypemon, der den

Hammer von seinem Vater erbte. V. 35 ist mit W e i 1 ,
GoUgheru. a.

OTTOtooiv st. forXotaiv zu schreiben, und V. 39 mit Platt 8? tosootouv,

was Blaß jetzt aufgenommen hat. V. 48 ergänzt Desrousseaux auf

Grund von Ovid met. VII, 421 passend £Xe<pavT<$xü>7rov. V. 50 läßt

sich das tiberlieferte xt/jtuxtov , das Kenyon in xtjutoxov änderte

(vgl. VIII, 4), halten (vgl. V. 35), wo die zweite Silbe auch lang ist.

15*
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Dith. XVIII (XIX), 9 hat der Pap. xotivov, und ein Grund zur

Änderung liegt nicht vor; das Adj. xctivoc ist durchaus nicht bloß

attisch. Der Korrektor, der über ai e schrieb, scheint xXstvlv haben

bessern zu wollen, und dies nimmt Blaß auf. Auch V. 15 ist xt

Tjv sowohl dem Metrum als dem Inhalt nach auffallend; wenigstens

beginnt der entsprechende V. 33 mit einem Trochäus, und eine

passende Bedeutung von xt läßt sich nicht gewinnen; denn xt

ist nicht = xt £^vexo. Es wurden viele Änderungsvorschläge ge-

macht; aber alle, welche in den Worten einen Zusatz zum Vorher-

gehenden finden, sind unwahrscheinlich. Blaß hält "ApYO? tj roft*

SV für möglich, was ich mit Rücksicht auf die Euphonie nicht

billigen kann. Besser ist H e a d 1 a m s r^v ; ob aber unser Dichter

•Jjev gebrauchte ? Ich glaube , xt f
(
v ist verschrieben aus \U\iv& =

jiijiveo = jiifiVTjao, Fortführung der Anrede: „gedenke der Zeit

wo" usw. Von V. 29 ab fehlt fast überall das Ende der Verse,

das in den meisten Fällen nur beispielshalber ergänzt werden kann.

V. 43 ist die richtige Lesart des Pap. Xivoax^Xtuv, nicht aivo<jx6X<ov,

wie Kenyon hat ; XivoaxoXoi ist Epitheton der Ägypter, wie Blaß
bemerkt, der auf Herod. II, 37, 81, Plut. de Is. et Osir. 3. Kaibel

epigr. 1028, zum Teil nach dem Vorgang Jurenkas und Jebbs,
hinweist. Weitere Verse scheinen am Schlüsse des Gedichtes nicht

zu fehlen, sondern das Gedicht der Verszahl nach vollständig

zu sein.

Dith. XIX (XX) ist nur in seinen Anfangsversen erhalten, und

auch diese sind am Ende verstümmelt. Der Anfang erinnert an den

Hymenäos bei Aristophan. av. 1727 f.; ob das Gedicht aber ein

Hymenäos war, wie C. Robert und Pingel annehmen, muß dahin

gestellt bleiben. Aus V. 3 xowvös fxeXo? kann man ziemlich sicher

schließen, daß Bakchylides den Inhalt des Liedes angab. Ich halte

es aber für wahrscheinlich, daß er dabei nicht stehen blieb, sondern

auch noch auf die Taten des Idas einging: vgl. fr. 61 Bergk, das

Blaß mit Recht auf unser Gedicht bezieht. So ist das Gedicht mit

Recht unter die Dithyramben eingereiht.

Unter XX fügt Blaß ein Fragment an, das er vermittels fr. 41

Bergk ergänzt; dazu zieht er auch fr. 18, 38 und 42. In dem
Dithyrambos , dem er diese Stücke zuschreibt , erkennt er das von

Porphyrio erwähnte Vorbild für Horat. carm. I, 15: hac ode Bacchy-

lidem imitatur ; nam ut ille Cassandram fecit vaticinari futura belli

Troiani, ita hic Proteum, und vermutet daher, daß er die Aufschrift

KdaaovSpa trug ; als Inhalt nimmt er die Aufzählung der griechischen

Truppen und Führer an wie bei Horaz.
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Die Zahl der bei Bergk abgedruckten Fragmente ist mit

der Auffindung des Papyros bedeutend gemindert ; von den Epinikien

bleibt keines übrig : 1 = V, 50 f., 2, 1—2 = V, 160 f., 6 = V, 37 f.,

8 = 1, 76 : irpoacpa»v»i xi vtv ; iv\ vixai? ist aus iinvtxoic entstellt,

9 = X, 1, 4 f. ; außerdem hat Blaß 7 zu Epin. I, ich 4 zu Epin. XI

gezogen; 10 bezieht sich auf XVI, 38 f., 5 ist als unglaublich seinem

Inhalt nach zurückzuweisen, und 2, 3 und 3 gehören nicht zu den

Epinikien. Von den Dithyramben bezieht sich fr. 17 auf XVI, 2,

18 nach Blaß auf XX. Unter den a$7]Xa etö>j wurde 29 in XIV,

50 f., 30 in I, 159 (49) f. und 47 in V, 26 gefunden; ferner weist

Blaß, dem Vorgange Hills folgend, 35 dem Epin. XIV zu; 46

gehört nach ihm zu XII, 205; 38 und 42 zu XX, aus dem fr. 41

stammt, 52 bezieht sich auf XII, 58, 59 nach Blaß auf XIV und 61

nach demselben auf XIX.

Fr. 10 enthält ein Zitat des Ammonios aus Didymos' Kommentar

zu Bakchylides Epinikien, nach dem manche Alten einen Unterschied

machten zwischen NrjprjtSec und Nr
(
p£tü? ftüfat^pec; daß ein solcher

zu XVI, 38 und 102 nicht stimme, sondern beide Stellen dieselben

Personen bezeichnen, bemerkt Nairn mit Recht. — Aus fr. 16

schließt Blaß auf einen Dithyrambos des Bakchylides mit dem Titel

Philoktetes; dies ist wahrscheinlich. Wenn er aber auf Grund von

fr. 32 einen Dithyrambos Laokoon und auf Grund von fr. 56 einen

Dithyrambos Europe annimmt , so übersieht er , daß diese Zeugnisse

nicht von Dithyramben sprechen und die angeführten Tatsachen auch

in anderen Gedichten vorgekommen sein können. E. Schwartz
stellt den Dithyrambos Europe entschieden in Abrede unter Hinweis

auf den Ind. Rostoch. 1890. — Fr. 27, 6 schreibt Blaß eöxxtjxevav

iroXuuv xpaSejiva Xuaeiv, weil er glaubt, daß Bakchylides mit

langem o so wenig wie Pindar gebraucht habe ; aber vgl. Horn. II. 23,

513, Od. 7, 74. Jedenfalls wird so die Kraft der Rede abgeschwächt,

der auch am Anfang des Verses Kai b eis aorfxa \ikv angemessener

ist. — Fr. 31 schreibt Blaß des Metrums wegen den Dithyramben

zu, mit Recht, wie ich glaube ; auch seine Lesart u> TreptxXetxe AaX\

efyvo^aetv xtX. unter Verweisung auf fr. 57 ist sehr wahrscheinlich. —
Epigr. 49 spricht Blaß mit Recht dem Bakchylides ab ; es ist offenbar

ein epideiktisches Epigramm. — Fr. 62 bezweifelt Blaß: „nisi

alius hic est Bacchylides" ; dazu liegt angesichts des bestimmten

Zeugnisses bei Bakchylides' Verhalten gegen Mythologie und Lokal-

sagen kein Grund vor. — Fr. 69 bringt Blaß mit Recht mit dem

ersten Epinikion in Zusammenhang.

Als neue Fragmente werden dem Bakchylides zugewiesen
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von Blaß Adespota 86 B und das bei Bergk, p. 748, aus Gem.
Alex, paedag. I, 154 angeführte Fragment dpexA jap xt^.; mit der

Änderung dptxä 8' a?v£U|x£va oivöpeov &c diUxai paßt es zum ersten

Gedicht; ferner Plut. de mus. 17 und Apuleius de magia 8, wo et

Cius (st. civis) zu lesen ist; von Headlam Adesp. 97, von P. Maas,
Philol. 1904, S. 308, Oxyrhynchos Pap. III, Nr. 426, das die Heraus-

geber und Blaß dem Pindar geben, dessen Kolometrie aber für

unseren Dichter stimmt, endlich von H. Weil die drei kurzen

Fragmente aus Aristot. rlfet. III, 8, die Bergk als Nr. 26 B unter

die Fragmente des Simonides einreihte.

Die Sprache des Bake hy Ii des untersuchen

1. H. v. Her werden. Mnemosyne 27, S. 36 f.

2. J. Schöne, De dialectaBacchylidea. Diss. Leipzig

1899. (Auch in Leipz. Stud. z. klass. Philol. XIX, S. 181 f.).

3. B. Reynolds, [Das Digamma bei Bakchylides].
Proceedings of the Amer. Philol. Association 1901, S. LV.

4. H. Mrose, De syntaxi Bacchylidea. Diss. Leipzig

1902.

Herwerden spricht über Dialekt, Position, Synizesis und Tmesis,

sowie Digamma. Darüber handelt auch Schöne, der aber seine

Abhandlung auch auf v e<peXxuaTix<$v ,
Elision, Hiatus und die ganze

sogenannte Formenlehre ausdehnt. Die Syntax betrachtet Mrose,
um zu zeigen, was unser Dichter mit Homer, Pindar und den

Tragikern gemeinsam und was er eigenes für sich hat; jedoch be-

gnügt er sich mit der Sammlung des Bemerkenswertesten. Im Epi-

logus fügt er noch bei, was Bakchylides dem epischen Dialekt und

was er dem Attischen entnommen hat, und iu der Appendix weist

er auf die Übereinstimmung im Wortgebrauch mit Homer, Herodot

und den Attikern hin und stellt die nur bei Bakchylides oder etwa

wieder später vorkommenden Epitheta zusammen.

Aus diesen Arbeiten ergibt sich, daß sich Bakchylides mehr als

Pindar dem ionischen Dialekt zuneigt
;
jedoch zeigt die Syntax nichts

speziell Ionisches. Mit Homer hat er vieles, mit Herodot weniger,

mit Pindar sehr wenig gemeinsam (vgl. auch H. Schultz, De
elocutionis Pindaricae colore epico. Diss. Göttingen 1905). Da»

Digamma verwendet er nach Bedarf, benützt es aber nie, um Position

zu bewirken, was auch bei Pindar sehr selten ist. Attische Correption

kommt im Wortinnern ziemlich selten vor, häufiger am Anfang; im

ganzen kommt etwa eine Kürzung auf dreieinhalb Längungen, also«

eine viel seltenere Anwendung der Kürzungen als bei Pindar. Da-
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gegen ist die Synizesis häufig and zum Teil sehr kühn; auch bisher

unbekannte Fälle von Diäresen finden sich, wie a&eia XV, 7. Elision

und Hiatus bieten nichts Besonderes.

Beiträge zur Metrik undRhythmik unseres Dichters liefern

1. C. A. Fenne 1 , The scansion ofBacchylides XVII.

Class. Rev. 1899, S. 182.

2. W. Christ, Grundfragen der nielischen Metrik
der Griechen. Abh. der Bayr. Akad. d. Wiss. 1. Kl. Bd. XXJI,

S. 211 f., Anhang: Bakchylides XVII (XVIII) (vgl. Sitzungsb. der

Akad. 1898, S. 32 f.).

3. P. Maas, Kolometrie in den Daktyloepitriten
des Bakchylides. Philol. 1904, S. 297 f.

Während Fenn eil nur das metrische Schema des 17. (16.) Ge-

dichtes, das er für päonisch hält, gibt und Christ die Strophe des

ionischen 17. (18.) Gedichtes erklärt, indem er es in zwei zwei-

gliedrige, zwei dreigliedrige, zwei zweigliedrige Kola und einen Ab-

schluß aus drei Doppelfüßen zerlegt, unterwirft Maas den metrischen

Bau der daktyloepitritischen Kola einer sorgfältigen und ergebnis-

reichen Untersuchung. Er findet, daß Bakchylides innerhalb der

daktyloepitritischen Perioden Wortschluß nach einer langen unbetonten

Silbe vor der Hebung des zweiten und hinter der des vorletzten

Metrums mied; in Dimetern und Trinietern sind diese Wortschlüsse

also überhaupt aus dem Innern der Periode verbannt, in Tetrametern

nur an einer Stelle möglich. Ausnahmen von dieser Regel sind

selten, wie ich glaube, teilweise durch Verderbnis entstanden, wie

V, 12 ; nur in I sind sie zahlreicher, was daher rührt, daß Bakchy-

lides hier Pindars Technik nachahmt; denn dieser ist der erste, der

sich von diesem auch in der älteren Lyrik herrschenden Gesetze frei

macht, einem Gesetze, das dem Porsonschen für den iambischen

Trimeter entspricht. Was nun die innerhalb einer daktyloepitritischen

Periode möglichen Einschnitte betrifft, so zerfallen sie in solche, die

auch zwischen zwei Perioden möglich wären, und in die übrigen;

die letzteren nennt Maas unrhythmisch, die ersteren rhythmisch.

Bakchylides zeigt das Bestreben, jede Periode von mehr als drei

Metren rhythmisch in Glieder von je zwei oder drei Metren zu teilen

;

ungeteilt bleiben solche Tetrameter, die eine rhythmische Teilung

nicht zulassen, und mit dieser vom Dichter bevorzugten Teilung ist

die im Papyros durchgeführte identisch. Für die Wahl der Stelle

zur rhythmischen Teilung war Vermeidung der Wortbrechung, soweit

als möglich, Regel.
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Viel Arbeit wurde den von dem Dichter behandelten Mythen
gewidmet; ich erwähne

1. M. Croiset, Sur les origines du rCcit relatif ä

M61e"agre dans 1'odeV de Bacchylide. Mölanges H. Weil.

Paris 1898, S. 73 f.

2. It.-C. Jebb, Bacchylidea. Ebenda S. 225 f.

3. —
,
Bacchylide s. From the Proceedings of the British

Academy vol. I. London 1904, 29. Juni.

4. A. Olivieri, A proposto di Teseo e Meleagro
in Bacchilide. Bologna 1899.

5. E. Rom agnoli,L'epinicioXdi Bacchilide. Atene

e Roma I (1898), S. 278 f.

6. W. Christ, Die Mythologie des Apollodor und
der neugefundene Bakchylides. Sitzungsb. der phil.-hist.

Klass. d. Bayr. Akad. der Wissensch. 1900, S. 97 f.

7. G. Mellen, DeJusfabulacapitaselecta. Comment.

academ. Upsala 1901. [Dithyr. XVIII (XIX)].

8. H. Preuß, De fabulis apud Bacchylidem. Diss.

Königsberg 1902.

9. O. Meiser, Mythologische Untersuchungen zu

Bakchylides. Diss. München 1904.

10. S.Wide, Theseus und der Meeressprung. Fest-

schrift f. 6. Benndorf. Wien 1899.

11. A. H. Smith, Illustrations to Bacchylides.

Journal of Hell. Studies 1898, S. 267 f.

Das erste Gedicht behandelt die Sage des Euxantios, deren

Aufklärung wir E 1 1 i s und v. W i 1 a m o w i t z verdanken. Er war

der Sohn des Minos und der Dexithea, der Heros von Keos, das

nach ihm II, 8 EöSavtl? vaaoc genannt wird. Ob in der Sage Minos

an Stelle des ursprünglich als Vater genannten Zeus trat, wie W Ha-
rn o w i t z aus dem Namen Dexithea schließen will, muß dahin gestellt

bleiben. Jebb bringt Euxantios mit den railesischen Euxantiden in

Verbindung und gründet auf den Umstand, daß Apollodor den

Euxantios nicht nennt, die Vermutung, dieser sei eine Erdichtung

der Euxantiden, die einen göttlichen Ahnherrn haben wollten; das

Scbolion zu Apoll. Rhod. I, 186 bezeichnet Euxantios als Vater des

Miletos. Dagegen bemerkt Preuß richtig, daß Stammessagen und

Lokalhcroen von Schriftstellern öfter nicht erwähnt werden, da sie

ja nur auf einen engen Raum beschränkt sind.
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Das dritte Gedicht enthält die Erzählung, wie Apollon den

Krösos von dem selbstgewählten Scheiterhaufen in das Land der

Hyperboreer versetzt. Eine bildliche Darstellung des Vorganges

findet sich auf einer rotfigurigen Amphora des Louvre (Nr. 194),

die in die Zeit vor 49 D fällt; jedoch mit dem Unterschied, daß hier

Krösos allein auf dem Scheiterhaufen sitzt, nicht mit der ganzen

Familie, wie bei Bakchylides. Ein Sklave Euthymos zündet den

Scheiterhaufen gerade an. Gewöhnlich führt man den Teil der

Legende, der den Entschluß des besiegten Krösos, mit seiner Familie

auf dem Scheiterhaufen zu sterben , berichtet , als orientalisch auf

Irdischen Ursprung zurück; daran habe die delphische Priesterschaft

dann die Entrückung des frommen Königs ins Land der Hyperboreer

durch Apollon angefügt, um zu zeigen, wie der Gott seine Verehrer

belohnt. Ich halte die Beiziehung der Lydier für unnötig; die ge-

wandte, land- und völkerkundige delphische Priesterschaft genügte

gewiß zur Erfindung der Legende. Preuß will auch die aus Herodot

bekannte Fabel über die Errettung des Krösos vom Tod auf dem

Scheiterhaufen als delphisch in Anspruch nehmen, indem er glaubt,

sie sei später, als man hörte, daß Krösos bei den Persern lebe,

der ersteren untergeschoben worden. Ich kann diese Ansicht nicht

teilen ; denn der Zweck der herodotischen Erzählung ist doch offenbar

die Verherrlichung des Solon; die Nennung seines Namens infolge

der Erinnerung an sein weises Wort rettet den in die äußerste

Lebensgefahr geratenen König, und um dies zu ermöglichen, ist der

selbstgewählte Tod auf dem Scheiterhaufen zu einer Verurteilung zu

diesem geworden. Die Geschichte ist ohne Zweifel später als die

bakehylideische und gehört zu dem Kreise jener Sagen, die sich an

die Sieben Weisen anschlössen; sie will beweisen, welchen Wert ein

Wort eines solchen Weisen hat , auch wenn es für den Augenblick

nicht verstanden oder nicht beachtet wird.

Der Mythus des fünften Gedichtes, das Zusammentreffen Meleagers

und des Herakles in der Unterwelt, kam nach dem Schol. zu <I> 194

auch bei Pindar vor, mit dein Unterschied, daß bei Pindar Meleager

den Herakles bittet, seine Schwester Deianira zu heiraten, während

bei Bakchylides Herakles den Meleager fragt, ob er nicht eine

Schwester habe, die er heiraten könne. Ich halte die für Pindar

bezeugte Form der Sage für die ursprüngliche, weil es das Natür-

lichste ist, wenn Meleager den Herakles, den er bei dessen Besuch

in der Unterwelt trifft, um Heirat und damit um Beschützung seiner

Schwester angeht, und glaube darin mit M. Croiset zusammen-

zutreffen
;
Bakchylides änderte diese Erzählung seinem Zwecke gemäß
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ab. Er will den Hieron in seinem Leide trösten nnd weist ihn

daher auf die gefeiertsten Helden Meleager and Herakles hin, die

auch nicht in allen Stücken glücklich waren, sondern dem Verhängnis

sich beugen mußten, der erstere dem Holzscheit, der letztere der

Deianira, die er sich in ganz anderer Absicht selbst in der Unter-

welt erwählt hatte. Beide Dichter, Pindar und Bakchylides, ent-

nahmen dieses Zusammentreffen der beiden Helden in der Unterwelt,

wie man jetzt allgemein annimmt, einer epischen Quelle, der Minyaa

oder den Eöen. In diesen wurde aber Meleager von Apollon ge-

tötet , und dies war nach der Ansicht C r o i s e t s die ursprüngliche

Sage. Jebb und Preuß machen jedoch mit Recht darauf auf-

merksam , daß das Epos den ätolischen Helden verherrlichen wollte

und so den Apollon an Stelle des Holzscheits setzte , das ja auch

an die Yolkssage, die Seelen- und Lebenslichter, erinnert. Aus dieser

Volkssage schöpfte der Tragiker Phrynichos, der nach Paus X, 81, 4
zuerst das Holzscheit erwähnte 7:po<5at|;d}iSVQc aGxou \i6vov , also nur

nebenbei, und auf sie gehen auch Äschylos und Bakchylides zurück.

Croiset hat also nicht recht, wenn er die Einführung des Holz-

scheits dem Stesichoros zuschreibt. Preuß bemerkt noch, daß die

Darstellung der Tötung Meleagers bei Bakchylides zwischen den

beiden schon bekannten, nämlich der Tötung im Kampfe und der

Tötung durch das Scheit, vermittle.

In dem achten Gedicht wird zwar nicht als Hauptmythus, aber

doch nebenbei das Schicksal des Archemoros erwähnt. V. 18 heißt

es von ihm ir^cpv' daa-yetSovxa öpdx<uv, daa-](s6ovxa aus daa^epovta

korrigiert; Neils wahrscheinliche Verbesserung dtuxEuovxa gibt leider

auch keinen Aufschluß über den Zustand, in dem Archemoros getötet

wurde; denn nach Hesych. dwxeoeiv dTravfh'Ces&at wäre dies geschehen,

während der Knabe Blumen pflückte, wozu sich Plut. de araic. mult.,

p. 93 D, vergleichen läßt = Eurip. fr. 754. Näher aber liegt noch,

d<uxeueiv für eine Nebenform von dcuxeTv zu halten und anzunehmen,

daß Opheltes gerade schlief, womit Pausan. II, 15, 2 und Stat. Theb. V,

502 f. übereinstimmen. Die eigentliche Sage , die in das Gedicht

verwoben ist, behandelt die Töchter des Asopos, des Flusses bei

Phlios (vgl. Diod. IV, 72), nicht in Böotien, wie Jebb bemerkt.

Im zehnten Gedicht wird die Sage von den Prötiden, den Töchtern

des Königs Prötos von Tiryns, behandelt, die von Meiser er-

schöpfend besprochen wurde. Apollod. II, 24 (= II, 2, 1 Heyne)

berichtet, daß Akrisios und Prötos xaxa «raaxpo? txfev ext ovxe? iaxaafeCov

irpoc dXXr^ou?. Christ glaubt , daß dieser Bericht aus V. 64 f.

stammt, indem man die Worte ßX^ypa? drS dpyac fälschlich als
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„tenera a pueritia" anstatt „aus schwachem Anlaß" im Gegensatz zu

vetxo? djMtifjiaxeTov (vgl. Horn II. XXII, 116) deutete. Diese Ver-

mutung weist Meiser mit Recht zurück; Apollodor hatte für seine

Angabe ohne Zweifel andere Quellen, und nur weil solche vorlagen,

wollte man auch Bakchylides' Worte mit ihnen in Einklang bringen.

Ebenso begründet ist Meisers Zurückweisung der Ansicht Wald-
steins, der Americ. Journal of Archaeol. 1900, S. 55, aus den

V. 50 f. auf feindliche Wettbestrebungen zwischen Tiryns und dem

Heräon, das er mit Argos identifiziert, schließt und so die Schuld

der Prötiden auf die alten Familienstreitigkeiten zurückführt; eine

solche Gleichsetzung des Heräons mit Argos läßt sich durch nichts

rechtfertigen. In der Darstellung der Sage weicht Bakchylides etwas

von den anderen Gewahrsmännern ab. Zunächst scheidet er den

Seher Melampus, der nach den anderen Berichten die Heilung der

Töchter gegen hohes Entgelt vollzog, aus seiner Erzählung aus, weil

er, wie Preuß sagt, der einheimischen Sage folgte, Melampus aber,

worauf Meiser hinweist, kein Achäer, sondern ein Thessaler, ein

Nachkomme des Äolos, war. Dazu kommt noch die treffende Be-

obachtung Meisers, daß unseres Dichters Bestreben dahin geht,

das Wesen der Sage freundlicher zu gestalten; daher stellt er den

Streit der Brüder menschlicher und die Krankheit der Töchter milder

dar, indem er an Stelle der dionysischen |xovi'a die von Artemis

erregte setzt, die nur scheues, einsames Umherschweifen der Töchter

zur Folge hatte. Dadurch wird Melampus entbehrlich ; die Göttin

bewirkt selbst auf die Bitte des Königs die Heilung. So ist der

Grundzug der Sage die fA£TaßoX>7) ii erruyia? sfc eüto^av durch

Artemis, die auch im neuen Lande, d. h. in Metapont, ebenso hilft

wie im alten. In den V. 118 f. will Meiser eine Anspielung auf

die Beziehungen zwischen der Heimat des Siegers Metapont und der

Heimat des Dichters Keos erkennen, da jene Stadt nach Strab. VI,

p. 264, von Nestor gegründet wurde, der auch auf Keos den Tempel

der Athene Nedusia stiftete. Diese Beziehung würde die Lesart

irp<5fOvot voraussetzen, die ich nicht für richtig halten kann. Dagegen

stimme ich Meiser in der Zuweisung von Oxyrh. Pap. III, Nr. 426

an Bakchylides zu, eine Zuweisung, die, wie schon erwähnt, auch

P.Maas befürwortet; der Dichter hat, wie man daraus ersieht, die-

selbe Sache je nach Bedarf verschieden behandelt.

Das 14. Gedicht, die Antenoriden, führt Jebb seinem Inhalte

nach mit Recht auf die Kyprien zurück ; aber auch hier verfuhr der

Dichter frei. So ersehen wir aus fr. 59, daß er 50 Söhne des

Antenor und der Theano annahm. Etwa mit Rücksicht auf den
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Dithyrambenchor V Daraus würde sich auch die Überschrift erklären.

Die Bezeichnung des Menelaos als IlXeiTceviSa? (V. 48) erinnert an

Stesichoros, der den Bakchylides ebenfalls beeinflußt hat. In der

Einleitung zum 15. Gedicht erkennt Jebb Anlehnung an Alkäos

(vgl. fr. 2, 3, 4 und 109) und findet diese durch die Form -eSotyvsiv

bestätigt, die unser Dichter nur hier gebraucht, während er sonst

immer fiexa hat. Der Mythos, nämlich der durch Deianira un-

absichtlich herbeigeführte Tod des Herakles, ist nach Jebb der

OfyaXta? aXcuai? des Kreophilos von Samos entnommen.

Die Fabel des 16. Gedichtes, Theseus
1

Besuch bei Amphitrite,

ist in keinem anderen Gedicht auf uns gekommen; wir kennen sie

nur aus Pausanias und Hyginus, sowie aus bildlichen Darstellungen,

aus denen aber die Franc,ois-Schale, die den ^epavoc-Tanz auf Delos

nachbildet , auszuscheiden ist (vgl. Plut. Thes. 21). Am ausführ-

lichsten behandelt auf Grund früherer Untersuchungen, besonders

K.Roberts, Preuß die Fabel. Bakchylides stimmt mit Hellanikos

(vgl. Plut. Thes. 17) darin überein, daß er den Minos selbst in Athen

die 14 Opfer für Minotauros aussuchen läßt, weicht aber darin von

ihm und Hygin ab, daß er den Thcseus nicht dazu rechnet. In

welcher Eigenschaft und Absicht Theseus mitfuhr, wird aus dem
Gedichte nicht klar; ich vermute aus der Art, wie er für Eriböa

eintritt, und aus dem Verhältnis, in dem ihn die Sage zu dieser

stehen läßt, daß er im Auftrage des athenischen Königs die als Opfer

Ausgewählten begleitete, um darüber zu wachen, daß sie ihrer Be-

stimmung richtig zugeführt würden , mit der geheimen Absicht , sie

von ihrem schrecklichen Lose zu befreien ; als Vorbereitung darauf

ist unsere Szene, die ihn als mutigen Beschützer und unerschrockenen

Sohn des Poseidon zeigt, vorzüglich am Platze. Daraus schließe ich,

daß der Meeressprung des Theseus nachträglich als Episode in die

Wegführung der Athener durch Minos eingelegt wurde und dann

für immer fest damit verbunden blieb. Die Fabel ist bekanntlich

auf dem Becher des Euphronios (500—490), auf dem Gemälde des

Mikon (474—470), auf das vermutlich der Krater von Bologna

zurückgeht , und in etwas abweichender Form auf dem Krater von

Agrigent und der Vase Trikase dargestellt. Auf dem Becher des

Euphronios und dem Krater von Bologna wird Theseus von einem

Triton in die Behausung des Meergottes gebracht; Bakchylides hat

den Triton durch Delphine ersetzt, weil diese, worauf Preuß gut

hinweist, dem Apollon heilig sind und das Gedicht den Apollon

feiert. Dagegen stimmt unser Dichter mit diesen bildlichen Dar-

stellungen darin überein , daß er den Poseidon und den Ring un-
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beachtet läßt; der Krater von Bologna zeigt Poseidon mit dem Eros

ganz im Hintergrande, und auf dem Becher des Euphronios fehlt er

vollständig, während er auf dem Krater von Agrigent und der Vase

Trikase seinen Sohn begrüßt und dieser auf der letzteren vielleicht

auch den Hing in der linken Hand hat. Der Ring wird von dem
Dichter nach dem einstimmigen Urteil aller Gelehrten nicht mehr

erwähnt, weil er neben den anderen Beweisen bedeutungslos geworden

ist, ja seine Zurückbringung des Theseus geradezu unwürdig wäre;

Pausanias und Hyginus freilich vergessen in ihren Berichten die

Erwähnung des Ringes nicht. Daß das Ringmotiv keine Erfindung

des ßakehylides ist, betont Jebb mit Recht; wenn er es aber erst

später, jedoch noch vor der Zeit des Mikon in die Sage eingeführt

sein läßt, so irrt er; Preuß zeigt, daß dies ein indogermanischer

Zug des Märchens ist. In der freundlichen Aufnahme des Theseus

durch Amphitrite sind alle Quellen einig , ein Zug der Sage , der in

scharfem, wohl beabsichtigtem Gegensatz zu dem Verhalten Heras

gegen Herakles steht. Auf den bildlichen Darstellungen ist als

Geschenk an Theseus ein Kranz angegeben; diesen hält auf dem

Becher des Euphronios Amphitrite in ihrer Linken, wie Preuß
unter Verweis auf Furtwängler und Reichold, griech. Vasen-

malerei fasc. I, tab. 5 bemerkt. Ob dieser ursprünglich von Ariadne

anstatt von Amphitrite dem Theseus gegeben wurde, wie Robert
und Jebb vermuten, muß nach Preuß dahin gestellt bleiben. Der

Dichter fügt als weiteres Geschenk noch ein purpurnes Kleidungs-

stück bei , wie ich glaube , in Erinnerung an das xp^osjxvov , das

Ino-Leukothea e 351 dem Odysseus gab, und an die purpurnen tatviai,

welche in Samothrake die Mysten zum Zeichen der göttlichen Hilfe,

die ihnen gegen Seegefahren zuteil wird, trugen (vgl. Schol. Apoll.

Rhod. I, 917). Als Quelle unseres Dichters für die Theseus-Fabel

nimmt Preuß ein in Attika verbreitetes episches Gedicht an, aus

dem auch die Künstler schöpften. Wir haben aber gesehen, daß

Bakchylides seine Quelle, sei sie nun ein Gedicht oder die Volkssage,

selbständig benützte.

In dem eben behandelten Gedicht ist Theseus der Sohn Poseidons,

im 17. dagegen der Sohn des Ägeus, der auf der Reise von Trözen

zu seinem Vater ist, wieder ein Beweis dafür, wie der Dichter seinen

Mythus je nach Bedarf wählt. Ägeus' Gemahlin wird Kreusa genannt,

nicht Pylia, wie sonst, und die Tötung des Periphetes fehlt unter

den Heldentaten, wie auch auf den älteren bildlichen Darstellungen,

weil sie, wie Robert bemerkt, den andern noch nicht eingefügt

war; die älteste Abbildung tindet sich auf einer Vase aus der Zeit
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450—440. Auch darin stimmt Bakchylides mit den Vasenbildnern

Überein, daß er dem Theseus zwei Begleiter, vermutlich Peirithoos

und Phorbas, gibt. Da dies der ursprünglichen Sage widerspricht,

so sieht man daraus, wie sich unser Dichter an die verbreitete Sageu-

form hält. Preuß nimmt ein episches Gedicht als Quelle an.

Das 18. Gedicht, das die Io-Sage behandelt, bringt nichts Neues,

wie Mellen zeigt, beweist aber, daß schon verschiedene Über-

lieferungen dem Dichter vorlagen. Nach J e b b ist es inhaltlich und

sprachlich von Äschylos beeinflußt. Preuß schließt sich an

J. C. 'Koppin in Harvard Studies in Class. Philol. 1901, S. 335,

an, glaubt aber, daß der Stoff schon vor Äschylos tragisch behandelt

wurde; nach ihm folgt Bakchylides keiner tragischen Quelle, was

vielleicht doch zu weit geht.

Über den Mythus des 19. Gedichtes spricht Jebl>; er weist

darauf hin, daß die Apharetiden messenische Lichtgottheiten waren,

wie die Dioskuren spartanische. In der Sage von beiden spiegelt

sich die politische Geschichte der beiden Länder; die Messenier

unterlagen den Spartanern. Die Geschichte der Marpessa zeigt

jedoch, daß die Lakedämonier die messenische Sage herübernahmen

(vgl. auch Paus. III, 13, 1). Meiser will aus dem Schol. zu Horn.

II. 1 557 f. (vgl. Simonid. fr. 216) den Inhalt unseres Gedichtes

wiedergewinnen , ohne daß es ihm jedoch gelingt
,
irgendwo festen

Boden unter die Füße zu bekommen.

Preuß kommt bei seiner Untersuchung über die Mythen des

Bakchylides zu dem Ergebnis, daß unser Dichter in der Regel die

ältere Sagenform wählte, weil sie die allgemein bekannte war. Seine

Hauptquellcn waren Homer, der epische Kyklos, alte epische Gedichte

der Athener und Lokalmythen. Die Tragiker schließt Preuß aus,

jedoch mit Unrecht, und auch Stesichoros hätte er unter den Quellen

nennen dürfen. Die Sagen er zählt Bakchylides in der zu seiner Zeit

üblichen Form, ohne jedoch vor Änderungen, wie sie seinen Zwecken

dienen, zurückzuschrecken. Ich füge noch bei, daß er auch ver-

schiedene Sagenformen verwandte, wo es ihm nötig oder passend schien.

Mit dem Leben und Wirken des Bakchylides beschäftigen sich

1. A. Baumstark, Zur Chronologie des Bakchy-
lides. N. Heidelberger, Jahrb. VIII, 1898, S. 123 f.

2. R. C. Jebb in MeUanges H. Weil, vgl. oben.

3. U. v. Wilamowitz-Möllendorff, Hieron und
Pin dar os. Sitzungsb. der Kgl. Preuß. Akad. der Wissensch.

1901, S. 1273 f.
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4. The Oxyrhynchos Papyri, part II. Edited by

Grenfell and Hunt. London 1899, N. 222.

Baumstark behandelt die drei Ansätze der dx^ des Bakchy-

lides, die auf uns gekommen sind, um zu sehen, welche Tatsachen ihnen

zugrunde liegen. Den ersten Ansatz des Eusebios in Ol. 78, 1 (= 468)

bezieht er, wie andere vor ihm, auf das dritte Gedicht, das Hierons

Wagensieg in Olympia feiert. In einem zweiten Ansatz in Ol. 82, 2

<= 451) wird der Dichter mit Praxilla, Telesilla und Kleobuline

zusammengestellt ; dies ist vielleicht die Zeit, wo er aus seiner Heimat

verbannt wurde und im Peloponnes seinen Aufenthalt nahm. Dagegen

ist mit dem zweiten Ansatz des Eusebius in Ol. 87, 3 (= 430)

nach dem Verfasser nichts anzufangen , wenn er nicht etwa das

Todesjahr des Dichters angibt. Den Ansatz des Chronikon Paschale

in Ol. 74 berücksichtigt der Verfasser, wie man sieht, nicht. Epin. X,

118 f. will Jebb mit Palmer 7rp<$fovot iaaav (Össaav) Ip'A lesen

und daraus unter Hinweis auf Metaponts Gründung durch Nestor und

die Erbauung des Heiligtums der Athene Nedusia auf Keos durch

denselben Helden schließen, daß Bakchylides sein Geschlecht auf die

Keleiden zurückführte wie Pindar auf die Ägiden; ich kann weder

die Lesart noch die Folgerung billigen, da ein solcher Umstand der

Überlieferung sicher nicht entgangen wäre. An dem Streit zwischen

Simonides und Bakchylides einerseits und Pindar anderseits hält

auch Wilamowitz fest; aber er glaubt, daß schon die Chronologie

verbiete, Pind. 0 II, 86 f. darauf zu beziehen, und billigt daher

Bergks fapvixuiv. Wie zweifelhaft eine solche Form ist, zeigt die

Zusammenstellung bei Kühner- Blaß, griech. Gramm. 8
II, S. 50;

die Chronologie aber steht der Überlieferung der Scholiasten, die

sich auf ältere Angaben stützten (vgl. z. B. das von Hill er

v. Gärtringen aufgefundene Archilochos-Denkmal) gewiß nicht

entgegen; denn Pindars zweite olympische Ode fällt in das Jahr 476,

eine Zeit, wo Simonides und selbst Bakchylides schon länger tätig

waren und gewiß auch schon Gelegenheit zu gegenseitigen Anfeindungen

hatten; ich erinnere nur daran, daß Pindar und Bakchylides den

nemeischen Sieg des Ägineten Pytheas verherrlichten.

Für die Chronologie des Bakchylides ist die Auffindung der

Liste der olympischen Sieger aus den Jahren 480—448 v. Chr., die

in den Oxyrh. Pap. II, Nr. 222 veröffentlicht wurde, außerordentlich

wichtig. Durch sie ist die Frage nach dem Anfang der Pythiaden

entschieden, die Ol. 49, 3 (= 582) beginnen, und die Abfassung von

Bakchylides V im Jahre 476, IV im Jahre 470, UI im Jahre 468

und VI und VII im Jahre 452 bewiesen. Die Liste geht, wie
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II. Diels Hermes 36, S. 72, dartut, nicht auf Phlegon, sondern auf

ein Handbuch der Kaiserzeit zurück, das die gelehrte Ausstattung

der Verzeichnisse des Aristoteles und Eratosthenes nicht mehr ent-

hielt; die darin befindlichen Abkürzungen bedeuten:

iv et, ouTcu? <Dßa<JTO?, ouxtuc KaXXiaftevTjc. Aber nicht bloß unmittelbar,

sondern auch mittelbar erweist sich die Liste nützlich, insofern sie

feste Anhaltspunkte für weitere Schlüsse bietet. So können wir aus

der Notiz der Liste, daß das sechste Gedichtchen, das seinem ganzen

Inhalt nach auf Keos entstand, im Jahre 452 abgefaßt wurde, mit

Sicherheit schließen, daß Bakchylides in diesem Jahr nicht verbannt

war, daß also seine Verbannung in die frühere oder spätere Zeit

fallen muß. Nun sagt Pindar in Is. I, das man gewöhnlich in das

Jahr 458 verlegt, daß ihm die Keer die Abfassung eines Liedes auf

Apollon Ubertragen hätten. Hält man diese beiden Tatsachen zu-

sammen, so wird man geneigt sein, die Verbannung des Dichters in

die Zeit vor 452 zu setzen; denn die Keer hätten sich gewiß nicht

an Pindar gewandt, wenn sie ihren berühmten Sänger noch als Mit-

bürger gehabt hätten. Die Verbannung wird um das Jahr 452

wieder aufgehoben worden sein, und auf diese Zurückberufung aus

dem Peloponnes deutet vielleicht der oben erwähnte Ansatz seiner

dxjnj in Ol. 82.

Unter den anderen Epinikien läßt sich nur über die Abfassungs-

zeit von XII etwas Genaueres sagen, das den nemeischen Sieg des

Pytheas von Ägina verherrlicht, den auch Pindar N. V besungen

hat. Daß Pytheas ihn nicht als irotic, sondern als d^vstoc gewann,

bemerkt Blaß mit Recht. Fraccaroli Pind., S. 568, und Riv.

di fil. XXIX fasc. 3, S. 29 f. im Separatabdruck, setzt das Gedicht

in das Jahr 484. Blaß bemerkt dagegen , daß vor der Schlacht

bei Salamis ständig Feindseligkeiten zwischen Athen und Ägina be-

standen hätten, und daß es daher wenig wahrscheinlich sei, daß

Lampon seinen Sohn während dieser Zeit nach Athen zu Menandros

zu seiner Ausbildung gesandt und Bakchylides in seinem Gedichte

den Athener gelobt habe; er schreibt daher das Gedicht dem Jahre

479 oder 477 zu. Aber daß sich dieser Ansatz mit Pind. Is. V,

das in das Jahr 480 fällt und unserem Gedicht um mehrere Jahre

vorhergeht, nicht verträgt, zeigt C. Gaspar, Essai de Chronologie

Pind. 1900, S. 00 f. Nichtsdestoweniger bleibt der Hauptgrund, den

Blaß anführt, das zur Zeit der Feindschaft zwischen Athen und

Ägina auffällige Lob des Atheners, bestehen; denn an Stelle der

Sendung des Pytheas nach Athen kann man ja auch annehmen, daß

Lampon den Menandros nach Ägina kommen ließ. Ich glaube daher,
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daß das Gedicht vor Ausbruch der Feindseligkeiten, die im Jahre 487

ihren Anfang nahmen , entstanden ist ; der Dichter war damals

mindestens 20 Jahre alt, und mit 20 Jahren hat auch Pindar P. X
geschrieben, das nicht einmal sein erstes Gedicht war. Gaspar
setzt das Gedicht in das Jahr 48^.

In höherem Grade als der Chronologie wandten sich die Studien

der Gelehrten der dichterische n K unst des Bakchy lides zu

;

hierher gehören:

1. R. C. Jehl» in Melanges II. Weil vgl. oben.

2. L. M allinger, Le caraetere, la philosophie et

1
' a r t de B a c c h y 1 i d e. Musee Helge 1 81)0, S. 2 1 f.

3. H. Jurcnka, Der Mythus in Pindars erster

olympischer Ode und in Hak chy lides III. Piniol. 1000,

S. 813 f.

4. S. Rossi, La composizione teenica delle odi

di Bacchilide. Riv. di stor. antic. 1003, S. 472 f.

Die Vorzüge der Hakchylideischen Dichtkunst schildern J e b b

und Mal Ii nger treffend; sie bestehen in der durchsichtigen Dis-

position, in der einfachen und schönen Sprache, die durch Anwendung

von Metaphern und Figuren geschmückt ist , in der Kunst der Er-

zählung, die oft durch Eiuschiebung von Gesprächen belebt wird, in

der anschaulichen Beschreibung und Ausmalung des einzelnen. Die

Epitheta sind fast ausnahmslos geschickt gewählt, oft gehäuft
;
jedoch

fehlt es ihm, wie Jebb sagt, an der Phantasie, um schon durch die

einfachsten Wörter glänzende Bilder hervorzuzaubern, eine Kunst,

die wir an Pindar so sehr bewundern.

Sind nun diese künstlerischen Vorzüge des Bakchylides im großen

und ganzen schon allgemein bekannt, so harrt die Frage über die

Verwendung des Mythus in den Epinikien immer noch einer all-

gemein gebilligten Lösung. Die früher herrschende Ansicht , als ob

in den Mythus politische Beziehungen oder persönliche Verhältnisse

des Siegers vom Dichter hineingeheimnißt seien , scheint jetzt all-

gemein aufgegeben zu sein. Jurenka weist mit Recht darauf hin,

daß das, was der Dichter mit dem Mythus bezweckte, jedem Hörer

oder Leser sofort verständlich sein mußte. Rossi hält den Mythus

für ein Bild , das der Dichter gebrauche , um die von ihm gefeierte

Person größer hervortreten zu lassen: er sei sozusagen das andere

Glied einer Vergleichung, deren eines der Sieger sei; je großartiger

und wunderbarer jenes sei , um so herrlicher und glänzender stehe

auch dieser da; jedoch sei es nicht notwendig, daß sich alle Züge

Jahresbericht für Altertums U^n,«haft. Bd. CXXXII!. (11*07. 1.) 16
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völlig entsprechen; eher sei eine absichtlich gesuchte Unähnlichkeit

bemerkbar, weil so die "Wirklichkeit mehr hervortrete und die Be-

wunderung der Hörer in höherem Grade auf sich ziehe als die

mythische Persönlichkeit. Von diesen Grundsätzen aus mustert er

die in Betracht kommenden Gedichte des Bakchylides durch, um so

die Richtigkeit seiner Ansicht zu erweisen. In III besteht nach ihm

das Band zwischen Wirklichkeit und Mythus, zwischen Hieron und

Krösos in dem Glück, das die Götter ihren Verehrern geben; ähnlich

findet Jurenka darin den Gedanken, daß auch König Hieron zu

den Hyperboreern kommen werde. Weniger stimmt schon V, in dem
nach Rossi das Glück des Hieron gepriesen werde, das um so be-

neidenswerter sei, als berühmte Helden nichts weniger als glücklich

gewesen seien, eine Annahme, die gewiß nur wenige teilen werden,

und noch schlimmer steht es mit der Erklärung von VIII, X und XII.

Man sieht daraus, daß auch Rossis Ansicht, wenn sie auch da und

dort zu passen scheint , als allgemeine Regel unhaltbar ist. Der

Mythus ist ein feststehender Teil in den Festgedichten zur Feier

von Siegen wie in den anderen Festgedichten ; er dient zur Aus-

schmückung und Veranscliaulichung des Grundgedankens des Ge-

dichtes ; da dieser mit der Feier in Beziehung steht, so ist dies auch

beim Mythus der Fall . und je mehr dies dem Dichter gelingt
, je

inniger die Verbindung zwischen Lied und Feier und je fester die

Einheit des Gedichtes ist, um so höher stellen wir die Kunst des

Dichters. Dem Bakchylides ist dies in III und V am besten, in VIII

am wenigsten gelungen. Jebb bemerkt noch, daß die Mythen bei

unserem Dichter nicht in die idealen Regionen einer höheren Poesie

gerückt sind wie bei Pindar.

Über die Charaktereigenschaften und philosophischen
Grundsätze des Bakchylides handelt eingehend

L. Mallinger, Le caractere, la Philosophie usw.

vgl. oben,

der Friedfertigkeit, Liebe zur Wahrheit, Tugend und Gerechtigkeit,

Religiosität, aristokratische Gesinnung, glühenden Patriotismus, pessi-

mistische Weltanschauung, Harmonie in allem und Abneigung gegen

jedes Übermaß an ihm hervorhebt und ihn als Mensch über seinen

Oheim Simonides stellt, und

E. Rieß, Studies in Superstition. Am. Journ. of

Phil. 1903, S. 42:H.,

sammelt die Spuren von Aberglauben, die sich in des Dichters

Werken finden, und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß sie an Zahl
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und Bedeutung zu gering sind, um uns zu gestatten, dem Dichter

hinsichtlich seiner religiösen Ansichten einen bestimmten Platz an-

zuweisen, vgl. V, 42, VIII, 3 f., XVI, 23 f., V, 19 f., 187 f., XVII,

103, EH, 86 f., XVII, 72.

Vielfach wurde das Verhältnis des Dichters zu seinen

Vorgängern und sein Einfluß auf seine Nachfolger
untersucht. Ich erwähne

1. V. Tommasini, Imitazioni e Reniiniszense
Omeriche in Bacchilide. Studi ital. 1899, S. 415 f.

2. W. K. Prentice, De Bacchylide Pindari artis

socio et imitatore. Diss. Halle 1900.

3. R. C. Jebb, Bacch y Ii des. From the Proceedings of

the British Academy vol. I, 1904. [Verhältnis zu Pindar].

4. L. Maccari, Bacchilide e Orazio. Urbino 1899.

5. K. Brandt, De Horatii studiis Bacchy lideis.

Festschrift für Joh. Vahlen. Berlin 1900, S. 297 f.

6. E. Bomagnoli, Appunti sulla gnomica Bacchi-
lidea. Firenze 1899. [Estr. d. Stud. ital. di filol. class. VII.]

7. M. Rubensohn, Apollinische Weisheit. Berl.

phil. Wochenschr. 1899, S. 1499 f., 1631 f. [Bakch. III, 78—84.]

8. A. Roersch, Bacchylide etlespoetesnlo-latins.

Musee Beige 1899, S. 211.

Bakchylides ist, wie Tommasini in seiner fleißigen Abhandlung

zeigt, von Homer stark abhängig, sowohl in Mythen und Gleichnissen

(vgl. auch E. Schwartz, Hermes 1904, S. 630 f., zu XIII, 91 f.),

als auch in einzelnen Gedanken, Formeln und Wörtern
;
jedoch scheut

er sich in keiner Weise vor Abänderungen, die für seine Zwecke

nötig sind , und bildet auch neue Epitheta. Dagegen hat er nach

Prentices besonnenen Darlegungen nur weniges aus Pindar ge-

nommen ; das meiste , was beide gemeinsam haben , ist Gemeingut

der Lyrik überhaupt, das jeder der beiden Dichter in seiner Weise

behandelt. Daß Bakchylides aber als jüngerer Dichter von dem

älteren angeregt und in der Komposition seiner Oden gefördert wurde,

weist Jebb überzeugend nach. Aus Porphyr, zu carm. I, 15 wissen

wir, daß Bakchylides unter den Vorbildern des Horaz war; Brandt
sammelt nun die Ähnlichkeiten und Anklänge zwischen den beiden

Dichtern, und es zeigt sich, daß auch der Römer dem Griechen

frei gegenüberstand und ihn mit selbständigem Urteil benützte.

Ro magno Ii vergleicht die Sentenzen des Bakchylides mit denen

16*
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des Solon und Theognis , die sich vielfach enge berühren ; ohne

Zweifel hat der Keier die beiden Klegiker gekannt. Die Lehre, die

unser Dichter III, 76 f. dem Apollon in den Mund legt, ist in anderer

Fassung auch schon früher ausgesprochen, wie K u b e n s oh n darlegt,

der sie durch die alte und neue Literatur hindurch verfolgt. Endlich

macht Roerseh darauf aufmerksam, daß Fr. Ilaemus (1521-1585)

in seinen poetischen Werken das Fragment auf den Frieden über-

setzt, IL Grotius aber ( 15s:j— ltUti) in seinen Dicta puetarum.

Paris 1623 alle Verse des Bakchylides, die bei Stobaus vorkommen.

Die Übersetzung des Ilaemus fügt Roersch bei.

Zum Schiuli führe ich noch an

1. J. Ii. Bury. Class. Rev. 1899, S. 98 f. und

2. U. v. \V i 1 a m o w i t z , II i e r o n u n d P i n d a r o s vgl. oben,

die darauf hinweisen, daß die Tyrannen Gelon und Hieron verfassungs-

mäßig den Titel ßasiXso? nicht führten , wenn sie ihn auch gerne

hörten. Bury vermutet, daß sie arpcc-r^oi aoxoxparopE; hießen,

wobei er auf die Anrede dis Hieron bei Bakchylides besonderes

Gewicht legt; ferner

3. C. Robert. Die Ordnung d er oly m pi sehen Spiele

und die Spieler der 75.—83. Olympiade. Hermes XXXV,
S. 141 f. und dagegen

4. Fr. Mie, Die Festordnung der olympischen
Spiele. Piniol. 1901, S. 161 f.

5. E. N. Gardiner, The in et ho d of deciding ihe

Pentathlon. Journal of Hell. Stud. 1903, S. 54 f.

6. P h. L e g r a n d , La v i c t o i r e au p e n t a t h 1 e , a p ro p o s

d'un passage de Bacchilide [VIII
, 30]. Rev. des e"tud.

anc. III, S. 1 f.

M e 1 a n i p p i d e s.

4, 3 schlägt W. Headlam, Notes on the greek lyiic

poets. Class. Rev. 1900, S. 5 f., xa/a 8' r
t
xot/a st. Zr

t
vor; aber

9j findet sich nicht zur Verstärkung der Epanadiplosis , und oe darf

nicht eingefügt werden, da mit V. 3 auch der Nachsatz beginnen

kann; der Vordersatz wäre dann nicht vollständig, sondern nur in

seinem letzten Teil überliefert. Zu raya or
(
xaya vgl. x6xe lr

t
xots,

das öfter den Nachsatz einleitet, z. B. Demosth. errsep. 47. —
Fr. 7 schreibt Smith -oltou st. tjä)w oder rJtiy, Bergk ver-

mutete ttMwv.
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P hiloxenos.

\V i 1 a m o w i t z , Tcx
t
gesch ich t e der g riech. Lyriker,

S. 85 f.. untersucht, wer der Verfasser des unter Philoxenos' Namen

gehenden oeirvov ist; er weist darauf hin, daß es die Überlieferung

unserem Philoxenos nicht mit Sicherheil zuteile; denn wenn Atheniios

auch au den meisten Stellen 6 $tdupa;xßQ~oi'fc oder 6 KuH^pioc dem

Namen beifüge, sage, er doch IV, 14(5 f. stirsp to-jto-j xai o xrujjup-

oioroi^? riXaT<ov £v tcjj <I>aruvt luvr^ll/, /ctt urj too Asuxaoiou <l>i/.o-

civou, und sonst bezeichne die Überlieferung den Verfasser Philoxenos

nirgends genauer. Nimmt man noch dazu, daß Inhalt und Versmaß

zu dem Dithyrambendichter nicht passen, so wird man wohl geneigt

sein. Wilamowitz in der Aberkennung des Gedichtes von unserem

Philoxenos zuzustimmen. Smith und Taccone legen es dem

Leukadier bei, was wahrscheinlich ist.

Timotheos.

Hei der von der Deutschen Orientgesellschaft unternommenen

Aufdeckung eines Königsgrabes des alten Reiches samt seiner Um-

gebung bei dem Dorfe Abusir, dem alten Dusiris bei Memphis in

Ägypten, fand L. Horchard t am 1. Februar 1902 eine Papyrus-

rolle, die nach Berlin gebracht und hier von I lisch er, Schubart
und Wilamowitz studiert wurde. Ks stellte sich heraus, daß sie

aus der Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. stammt, also das iiiteste

Buch ist, das wir bis jetzt besitzen, daß sie aber leider nur in

ihrem letzten Teile erhalten ist. also weder Titel noch Verfasser des

Gedichtes enthält. Trotzdem konnte über beides keinen Augenblick

ein Zweifel bestehen, da sich der Dichter im Gedichte selbst Timotheos

nennt und ein Gedicht des Timotheos, in dem eine Niederlage der

Perser in einer Seeschlacht gegen die Griechen geschildert wird, nur

dessen berühmter kitharodischer Nomos „die Perser" sein kann.

Der kostbare Fund, den die Woehcnschr. f. klass. Phil. 1902,

Nr. :3b\ S. 990 und die Herl. phil. Woehenschr. 1902, Nr. 45,

S. 1404 f., anzeigten, wurde der gelehrten Welt in folgenden Ver-

öffentlichungen bekannt gegeben

1. Der Timotheos-Papy ros. Gefunden bei Abusir am

1. Februar 1902. L ic h t d r u c k a u sga b e. Leipzig 1903. 15 S.

kl. Folio und 7 Lichtdrucktafeln. Wissenschaftliche Veröffent-

lichungen der Deutschen Orientgesellschaft. Heft

2. U. v. W i 1 a m o w i t z - Moel 1 e n d o r ff
,

Timotheos,
Die Perser. Aus einem Papyrus von Abusir im Auftrage der
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Deutschen Orientgesellschaft herausgegeben. Mit 1 Lichtdrucktafel.

Leipzig 1903.

Die Faksimileausgabe gibt auf 7 Lichtdrucktafeln ein möglichst

getreues Abbild des Papyros; jedoch warnt der Herausgeber, sich

an den Stellen, wo nur noch Buchstabenreste vorhanden sind, all-

zusehr auf die Photographie zu verlassen.

In dem den Lichtdrucktafeln beigegebenen Text, besonders aber

in seiner Timotheos-Ausgabe bespricht W i 1 a m o w i t z die Bedeutung

des Fundes; er ist das einzige umfangreichere Bruchstück, das wir

bis jetzt von einem Nomos besitzen, und gibt uns infolgedessen zum

erstenmal über das Wesen dieser Dichtungsart näheren Aufschluß.

Das Versmaß besteht aus sogenannten a-oXeXojjiva, und die Sprache

zeigt einen festen überlieferten, wenn auch ausgearteten und manie-

rierten Stil. Besonders eingehend behandelt Wilamowitz die

Entwicklung der Nomenpoesie von der ältesten Zeit bis herab auf

unseren Dichter. Durch die Perser des Timotheos ist der epische

Charakter des ^jicpoXo? bestätigt , und sein Inhalt wird jetzt noch

genauer dahin bestimmt, daß darin Personen redend eingeführt werden,

um so verschiedene "Stimmungen und Gefühle zum Ausdruck zu

bringen. Die acppa^i? aber ist, wie sich jetzt zeigt, wirklich das

Siegel, das den Namen des Dichters nennt und so sein Eigentums-

recht an der Dichtung wahrt. Wie die acppot-fic rein persönlicher

Art ist, so auch der kurze Epilogos, der einen Glück- und Segens-

wunsch enthält.

Der Text des Papyrus, der nach Wilamowitz jedenfalls nicht

attischer, wahrscheinlich ionischer Herkunft ist und besonders gegen

Ende manche Fehler und Versehen aufweist, wird zunächst in einer

wortgetreuen Abschrift mit genauer Angabe aller unsicheren und

zweifelhaften Buchstaben mitgeteilt; darauf folgt seine Bearbeitung

durch Wilamowitz, die am Fuße jeder Seite eine fortlaufende

Paraphrase des Textes im Scholiastengriechisch als Erklärung gibt.

Auch Ort und Zeit der Abfassung des Gedichtes sucht er genau

festzustellen, worauf ich unten zurückkommen werde.

Wilamowitz' vort reifliche Ausgabe wurde überall freudig und

dankbar begrüßt, und sofort machten sich die Gelehrten daran, die

Kritik und Exegese des Fundes weiter zu fördern. So erschienen

1. 0. I(mmisch), Das älteste griechische Buch.

N. Jahrb. f. kl. Altert. 1908, S. 65 f.

2. 0. A. Daniels son, Zu den Persern des Timo-
theos. Eranos V, 1903, S. 1 f., S. 98 f.

Digitized by Google



Jahresbericht über die. griechischen Lyriker. (Sitzler.) 247

3. Th. Keinach, Les Perses de Timothöe. Acad.

des Inscript. 27, III, 1903. Rev. des 6tud. gr. 1903, S. 62 f.

4. M. Croiset, Observations sur les Perses de

Timothle de Milet. Rev. des etud. gr. 1903, S. 323 f.

5. B. L. Gilderslee ve. Amer. Journal of Piniol. XXIV,*

S. 222 f.

6. V. Inama, I Persiani di Timoteo da un papiro

di Abusir. Estr. di Rendiconti del R. Istit. Lamb. di scienze

e lettere. Ser. II, vol. XXXVI 1903, S. 626 f.

7. M. Fuochi, I Persiani di Timoteo. Atene e Roma.

1903, S. 56 f.

8. L. Levi, Intorno a Timoteo. Riv. di stor. ant. N.

S. IX, S. 14 f.

9. H. Jurenka, Der neuaufgefundene Timotheus-
Papyrus und die editio princeps. Zeitschr. f. österr. Gynin.

1903, S. 5877 f.

10. S. Sudhaus, Zu den Persern des Timotheos.
Rhein. Mus. 1903, S. 481 f.

11. Fr. IHaß. Gott. gel. Anzeigen 1903, S. 653 f.

12. O. Schröder. Berl. phil. Wochenschr. 1903, S. 897 f.

13. J. Sitzler. N. phil. Rundschau 1903,.S. 409 f.

14. J. v.Leeuwen, A d T i m o t h e i P e r s a r um c a r m i n i

s

lyrici fragmentum nuper repertum. Mnemosyne XXXI,

S. 337 f.

15. H. v. Her werden, Timotheos' Perser 105. Berl.

phil. Wochenschr. 1903, S. 896.

16. P. Mazon, Timoth6e de Milet — les Perses —
traduction. Rev. de Philol. 1903, S. 209 f.

17. J. M elber, Der neuaufgefundene kitharodische

Nomos des Timotheos von Milet „Die Perser*1

. Blätter

f. das Bayr. Gymn. 1903, S. 419 f.

18. N. Terzaghi, Timoteo ed i Persiani. Nuova

Antologia 1, IV, 1904,

19. V. Strazzulla, I Persiani di Eschilo ed il

iiomo d i Timoteo volgarizzati in prosa con introduzione storica.

Messina 1904.

Die erste Kolumne ist zu verstümmelt, um daraus etwas Sicheres

lesen zu können ; die zweite Kolumne ist zwar auch lückenhaft, aber

Digitized by Google



2-18 Jahresberic ht über die gi itchisi hen Lyriker. 'Sitzler.)

der Sinn läßt sich überall, der Wortlaut in den meisten Fällen mit

Wahrscheinlichkeit feststellen In den sieben ersten Versen wird der

Angriff geschildert . und zwar zunächst das tjv dußoXoiai yipiz-ziv,

dann das 7rapaTjp£iv yzXpi; d/.aTi'vcc? ; daher ist mit Danielsson
V. 6 at oa zu lesen. In demselben Verse ergänzt Wilamowitz
du/pErcsu-UiVou ; da aber das -otpasupsiv die rasche Bewegung des

angreifenden Schiffes erfordert , so ist eher dvihopuTjjAEvai oder i~zi-

•pttivai zu lesen. V. 4 f. lautet bei Wilamowitz -osi 0£ ^siaöXoY/ov

oyxcojx« du?iösvto ^oovtcov . it . worin yEisoz/j^/ov von II. D i e 1 s

herrührt. Danielsson legt die Unzulänglichkeit dieser Lesung dar

und vermutet selbst roxi 5£ ~£V7£Xoyyov ot}i'i£i)£VTO ooovTtov

3to»jic; aber trotl („und dazu") stört den Fortgang der Erzählung,

und was D. itevt^X. liest, fängt im Mscr. sicher mit *

(
s an Ich möchte

vorschlagen ~ep\ ok y=r32 Xo-yosioituv ct. oo. ttovl»/' „mit den Schnäbeln

rissen die Schiffe die -ctpappojxocroi auf und legten um die fst3a die

Spitzen ihrer lanzettförmigen Zähne herum" (vgl. Eurip. ()r. 959

ttHsis« Xeo/ov ovj/a oii Ttapr/owv) ; auch an atovov ließe sich denken:

„und ließen um die y. ihre 1. Zähne ringsherum erdröhnen".

Mit V. 8 beginnt die Schilderung der Abwehrmaßregeln, zuerst

gegen den Front- und dann gegen den Flankenangriff. V. 8 schlägt

Wilamowitz beispielshalber d-po'fdstcrroc zur Ergänzung vor; mir

erscheint Tic dv««ircoc passender, und auch V. 10, wo W. pr^i'oyo;

herstellt, halte ich die Erwähnung, daß der Stoß gegen das Vorder-

deck geführt wird, für nötig und wünsche daher pr^isiojio? oder

pT^tTrpwpoc. Im folgenden ergänzt Danielsson gut ttccvte? £-ocve-

ttitttov iv.zizz vaOioti . und ebenso W i 1. V. 12. W. Schubart er-

kennt am Ende von V. 13 im Ms. siuov und schließt daraus, daß

hier die dirosiiifusi; (vgl. Thuk. 4, 25, 5) erwähnt war. Im Anschluß

daran vermutet D a n. r^b; zi\l6v: „sie fuhren seitwärts von der viel-

schlngenden Fichte (dem vielberuderten Schiffe) zurück". So ver-

misse ich aber die nähere Tiestimmung zu £povro. während mir die

Nennung des Schiffes, von dem sie zurückfuhren, unnötig erscheint,

da es ja im Vordersatz enthalten ist. Demnach müßte man tcoX'j-

xpo-ot; i-t ai\xbv T.zrmi; lesen; doch ist bei Timotheos roXuxpoToo?

eVi a. izzuxz; r.. i'fipovto vorzuziehen: „sie schlugen (bewegten) die

vielrauschenden Kuder nach der Seite hin (im Bogen) rückwärts",

d. h. sie ruderten rückwärts im Bogen; zu ?spsiv xwra; vgl. Thuk. 2,

84 und Plut. Dem. 53, Anton. 24 r
t
dpzai* dvet?epet«.

Hinter V. 14 ist stark zu interpungieren ; denn V. 15 f. be-

schreiben die Wirkung des Angriffes in drei Hauptsätzen mit ott IL
xd? und eu Ii , wie Danielsson und Gilde rsleeve sahen

;
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die erste Gruppe umfaßt die Schiffe mit lecker Seite, die zweite die

vom Fallklotz getroffenen und die dritte die seitwärts umgefallenen.

V. 15 ergänzt W i 1 n m o w i t z ae 3s -spt za'vxy) ynn oiccpspooaai

-Xsopa? Xivo'cuffTO'jc i'faivov und erklart : oaou xotxotUpctoslhijiüv

T(ov xmiruiv 3s'jpo xsxsTas »cpousvott xd; -Xsopdc xi? oexCiotjLOcii ~spt£t-

/.Tjti;»sva? i- uiAvo'jv und dazu S. 57, Anm. •'»
: „die -/.Eopcd )

werden er>t sichtbar, wenn sie die tipziin nicht mehr verbirgt";

Gildersleeve macht auf das Unzutreffende dieser Bemerkung auf-

merksam und faßt oict'fspsiv in der P.cdcutung „trennen", worin ich

ihm folge; ich lese demnach nl ZI sosova-xa '-uw fjiivs.pr/j3i<: r/.sup^c

xxX.: „zeigen die Seiten als solche, die die wohlgefügten Glieder

trennten", d. h. sie zeigten klaffende l ugen. V. 17 stellen G Uders

-

1 e e v e und D an i e 1 s s o n übereinstimmend her : xi? oz ixoXoßotvov

(oder po/.ißivov Dan.) t-<s/tX;. das letztere von Wilamowitz. der

auch das Folgende ergiinzt hat.

Die V. 22—35 geben eine lebhafte Beschreibung des Kampfes

der i-ißotTctt. freilich der Zeit des Timotheos entsprechend. Sie sind

v..n Wilamowitz vortrefflich ergänzt; nur hatte er die vai'oi

ax2/.cry}ioi V. 33 f. von Blutstropfen, nicht Feuerfunken verstehen

s(dlen, wie so ziemlich alle Gelehrten bemerken. V. 35 hat der Pap.

nach Wr

. ocjttoci : ich tinde vjzh. W. liest also xoauv/ ßo-i oe Tjuu'vr.j

xaxetysv; vergleicht man aber Aeseh. P. 427: o»aw
(

T
(

x<uxu;a23iv

xaT£i/£ 7TS/.7*j'iav cT/.ct. so wird man rAvz ioyj. ßoi ok xxX. vorziehen,

zumal da so auch die Lücke mit vier bis fünf Buchstaben ausgefüllt

wird, die für xp zu breit ist.

Von V. 36 an folgen einzelne Stimmungsbilder au* der Schlacht.

Das erste zeigt uns einen reichen Perser, der beim Angriff auf die

Feinde ins Meer stürzte und nun auf Schiffstrümmern sich zu retten

sucht, aber von den Fluten verschlungen wird, nachdem er seinem

Perserstolz in verächtlichen Worten gegen das Meer Ausdruck ge-

geben hat. V. :{7 ergänzt Wilamowitz ajxu.r;a ocjxic; da alter

noch von keinem Unterbrechen des Angriffes die Hede war. gefällt

mir auuey' dz( Trox' oder aau.cy' aoxvj; besser. V. 3K ändert

Danielsson rytbssxE'f es- gut in lySMaxs'fsai ; statt aapjiotporxEpo-.;,

wie Wil. vermutet, wünscht er uapjxapoirsr/.oi? . besser I.eeuwen

jiapfxapoirxuyoi?; auch an aapaotporXct/oi? „marmortläehig
,
glänzend"

könnte man denken. In V. 40 verlangt Wil. mit Hecht ein Fthnikon

zur Ausfüllung der Lücke; aber daß der Sprecher kein Phrygier ist,

verraten seine Worte V. 83 f. Ich lese svOa xoi xi? Ilspsr)?. Das

Adj. rlSio? erklärt Danielsson richtig als „Ebenenbewohner,

Binnenländer" im Gegensatz zu vr^twxr^; ob aber nicht 7:soivo; zu
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lesen ist? Einzelne Buchstaben fehlen im Pap. öfter. Die Worte

dtjxepoöpoaoio /<opac dva? faßt Wil. richtig: Ssa-nox/jc d-fpaiv, oO;

(aoXi? 5v rpipoLs Sp(5uo? ixßaufj; ähnlich Th. Rein ach: „mattre d'une

domaine qu'il faut un jour entier pour traverser", obgleich er, durch

Wilamowitz' Übersetzung: „Herr eines Gebietes, das kaum eine

Tagereise durchmaß" getäuscht, im Widerspruch zu ihm zu stehen

glaubt. Auch die folgenden Verse hat Wil. vortrefflich hergestellt;

nur möchte ich noch darauf hinweisen, wie geschickt der Dichter

dpoüv und Ttatsiv (sc. aep-jpa ßwXoxa-q)) . die gewöhnlichen Be-

schäftigungen des Gutsbesitzers, auf seine jetzige Lage überträgt.

V. 46 ist eher •niko^ins als xu|iaxoTrX^c , wie Wil. will, am Platze;

denn der Begriff des xoixaxoTrX^c ist schon hinlänglich geschildert,

während man zu 5ts;o8oo? eine Bestimmung vermißt. Nach diesem

Verse darf man nicht mit Wilamowitz interpungieren , da die

Schilderung weiter geht; denn in xsiraXeuo, das er in xs irocXeuov

auflöst, steckt xs d-aXe-joasvo? ; a nach s ist ausgelassen, wie ja

Buchstabenauslassungen im Pap. nicht selten sind. Der Perser sucht

dem gleichen Schicksal, wie es die anderen trifft, zu entrinnen, und

in seiner Bedrängnis wendet er sich um Hilfe an die Götter. Der

Schluß seines Gebetes läßt sich aus V. 55 noch gewinnen: ^av aoov

i:pö? TOrcpt'oa NepaSv. Das Gebet war in direkter Hede mitgeteilt,

wie aus dem Anfang des V. 56 folgt : xoaaOx' sepa. Den Buchstaben

dahinter hält W i 1. für a, er ist aber eher ein x, und so lassen sich

die folgenden Verse beispielsweise herstellen : xal pqiovxa yina 7cdvx'

^xsxpax^xei ost|td vtv xeXaivov, dußXo V ai/pov zX'/t xd; rapyjtoat;

xaxE<J9pa7t3}A£vac. Der Grund für die Angst, die ihn fesselt, ist in

V. 60 f. enthalten : «oxiaxa -j-dp eitzb TrajxTroXXeuv ßod ttixuXoo xs xpfSxo?

d^/t xaxd vtoxou. Dieser plötzlich drohenden Gefahr will er aus-

weichen und sucht in die Mitte seiner Landsleute zu gelangen, um
einen Schiffsbalken sich schmiegend : 6 oe a/ihi d7raXEucuv öetV löiC^Ö'

(oder Indn-cry), Z-oo ßdsifiov sopsiv Si'oöov 8'jvatx' I; jxiaa yetpoc

II spat So; dfx'fi vatoi; xpo'fsatv sXtyÖst'c, das letzte dfi'fl xxX. mit

Danielsson; zu dem Akt. d-raXsuco vgl. Aeschyl. sept. 87, 141,

suppl. 521*. Doch es gelingt ihm nicht; denn der Wind treibt ihn

wieder zurück: dXXd viv dijxou Xdß' EjxzaXtv axpscpov 7rvso|ia. Jetzt

kommen von überall die Windstöße ohne Unterlaß heran und Über-

schütten den Perser mit dem Seewasser. dessen er sich nicht mehr

erwehren kann: xoxs os\ xd Xet'-oisv aupat, xdo' iirEiasriTrxov, deppuev

V dßa//i'u>xof xxX. Wil. liest oxs 8s xa X. aopai, xao' iKtiaimTrztv

d'fp&Zrfi dß. xxX. Daß aber das hs. i-stas-i-xov mit dem Subjekt

ot-jpai zu halten sei, hat Sudhaus gesehen, und die Beziehung
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xä . . . xaoe wurde von Danielsson erkannt, der auch d<pp«3 8k

(zepisCeaev) aß., wie Sudhaus das überlieferte acpponröe ändern

wollte, gut zurückweist; er selbst vermutet a<ppei 6' aß., aber der

Überlieferung und dem Versmaß entsprechender ist «9piCe(v) 8' aß.;

e ging in a über, und iC wurde wt. Noch nic*ht geheilt ist V. 79 f.

dhrei'Xst 1^901? ijA-pituv jxijxoujisvo? Xi>|asu>vi at&|xato? öaXdaaa, wie

W i 1 a m o w i t z st. ÖaXaaa; geschrieben hat, indem er erklärt: r^ei'Xei

rft ÖoXadaiQ -qj t6 aujjia 8taXujAatvo|x£vfy otd jitj^asaK y°'-*v to^ ^Soucri

xaxa7rpia>v. Wie unwahrscheinlich diese Auffassung ist , weist

Danielsson nach
;

jujao'jjisvoc = otd jAtu-^ssco* ist , so gebraucht,

unmöglich. Sudhaus verwandelt den Dativ in den Accus, abh.

von fwfio'jaevoc : u.iu.o6|xevo? Xojxewva a. ÖdXaaaav: „der Barbar hat

mit seinen Evolutionen dem übermächtigen Verderber nachgeahmt;

das Folgende ist also ein öaXaaat^öo^o? jnjio?, und das muß in der

Musik dargestellt gewesen sein, also eine Parallele zu der Nauplios-

partie, in der Timotheos mit musikalischen Mitteln den Sturm am
Kap Kaphareus darstellte (Athen. VIII, 338 a)

1
*. Ich bezweifle die

Musikmalerei an unserer Stelle nicht, wohl aber, daß sie der Dichter

als von dem Ertrinkenden beabsichtigt hinstellte; seine irren Reden

sind die Folge seiner Verzweiflung (vgl V. 76 f.). Danielsson
will das unerklärliche jii}io'j}i.£voc in ßpijAOujisvo; , Lee u wen in

Öu|i.O(jp.evof verwandeln, was möglich, aber neben ^jx^ok; Sfi-puuv

wenig wahrscheinlich ist. Vielleicht ist }ii}xo'jjievoc aus einer Hei-

schrift zu i|j.rptü>v : jiijj.oup.Evo? töv xd-pov xöv xtX. entstanden

vgl. V. 98 ßdpßapo;. Zu -y. ^^pitov darf man nicht mit Wil.

ÖdXaaaav hinzu denken , sondern wenn ein Objekt nötig ist , was

Danielsson bestreitet, nur yojjlcpooc V. 89 schreibt Wil. vou.a'<siv

au^aCf, was nicht genügt; daher haben Danielsson. Croiset und

ich unabhängig voneinander vojxdat vauxaic gebessert, und das scheint

mir auch jetzt noch richtig. Der Hauptgedanke der Rede ist der,

daß „die souveräne Ungebundenheit des Meeres eine demütigende

Beschränkung erleiden soll". Das Bild ist von der Behandlung des

unfolgsamen 8oüXo? hergenommen; wie ein solcher, ist das Meer

früher wegen seines Ungehorsams in Fesseln gelegt worden . ein

Hinweis auf die Überbrückung des Hellesponts, und auch jetzt wird

es wegen der neuen Auflehnung mit Schlägen und Einkerkerung be-

straft werden; das Schlagen wird an ihm durch die Ruder, die

-süxat opt-fovot, vollzogen, und daher ist V. 86 wohl dvxapdUi st.

dvaxapafei zu schreiben, abgeleitet von dvi-apdaasiv; dvTt „zur Ver-

geltung"; Schloß und Riegel aber, hinter die das Meer kommt,

stellen die vojidös? vaGrai dar, die es infolge ihrer Menge unter sich
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bedecken. Das Wort t.olIzW^iol (V. 90) erklärt Wil. -a/.at ~i

jxsuixrjxa ; Dan i eis so n nimmt richtiger ein von zolIoh6; getrenntes

Adjektiv ~olIz6; „töricht, toll" an und übersetzt „Tollscheusar;

auch in der Erklärung von «ttistov te ot-j-xa/asixa xX'JSiOp'jjxaooc 2-jpa?.

die bei Wil. lautet: xsl TrpoooTixw; ut zspißaMoosocv l)a).oc3Jav ixet'

«•jpa? o*jt(oc Tot/£a>; l^E^yousv^c «otce xaTaxXo^ai , stimme ich

Danielsson bei: „und tückischer Buhle des im Wellenspiel

dahineilenden Windes", mit dem auch (i i 1 d e r s 1 e e v e zusammen-

trifft. Dal'» nach V. 89 nur mit Komma zu interpungieren ist, be-

merkt Danielsson.

Das nächste Bild ( V. 97 f.) stellt die Niederlage und Flucht

der l'erser samt ihren Klagen dar. In V. 99 herrscht große Ver-

schiedenheit in du Auffassung von aupti;; Wilamowitz erklärt

a/./jr, o' aXXr^v Tjvr^^aas y>[A und fuhrt dies S. 44 weiter aus: „ein

Strudel von Schiffen , die in eine Richtung gerissen sind und nun

zusammenstoßend zerschellen"; aber gerade dieses „zusammenstoßend"

sucht man im griechischen Text umsonst und fragt sich dabei un-

willkürlich, wie dies möglich ist. wenn die Schiffe „in eine Richtung

gerissen sind". Inama faßt supii? als „lunga fila di navi" und

verbindet damit fiaxpot'j/£v5r/v0»jc — 3'jprt? vswv uor/pa-j/EvoTr/vOuiv.

Croiset versteht unter a-jp-ic aotxpot'jysvo-Xoüf „le vaisseau entraine"

ä travers le long col du detroit". Sudhaus „die Woge% indem er

übersetzt: „im Wirbel der Brandung zerschmettert eine Woge die

andere, mit langem Kamine heranrollend" , und die Wogen auch

Subjekt zu dem folgenden sx3a)Aov sein läßt. Alle diese Erklärer

nehmen olusj. oIWolv reziprok , was nicht unmöglich ist , aber doch

viel seltener als die distributive Bedeutung. Ihren auseinander-

gehenden Erklärungen gegenüber erscheint es als das Sicherste, bei

der gewöhnlichen Bedeutung von 3upn* stehen zu bleiben, nach der

es eine Sandbank und dann allgemein alles bedeutet, worin ein Schiff

und weiterhin auch anderes scheitert ; zu d'/Aotv ist vaOv zu denken,

und aotxpoej/evorXo'j? gebort zu dem folgenden Satz als Attribut zu

den Rudern, die ott/.oc jiaxpou; aO/svaj s/ovta sind. Ähnlich ist

Daniel sso ns Erklärung, der auf Hesych. uuptic- ?f)opot xai Xujxtj

hinweist und an unserer Stelle das Wort ^ voc>a-|ia faßt: „das eine

Schiff wurde durch diese, das andere durch jene Art von Schiffbruch

zertrümmert". So sehr in der Auffassung von 3'jpn; die Meinungen

auseinandergehen, so einmütig sind sie in der Deutung der «xotpuapo-

?s-'YSic Trcuos? (V. 103 f.). unter denen Wilamowitz auf Anregung

Diels' „die im Dollenbord i-rAvr^' to tt
(
? vstoj yzTkos Hesych;

daher .der Mund") eingesetzten Dollen (axa/.uoi, tuaoi)" verstand,
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„an denen die Kuder befestigt sind, und die weiß sind, weil sie

nicht gestriehen werden können und durch die Kuder stark gescheuert

werden"; Kein ach u. a. denken an die wirkliehen Zahne im Mundo

der Schiffsleute, und nur ( roiset bezieht die Worte auf einen

Schmuckgegenstand am Vorderdeck des Schiffes. V. lOti hat der

Pap. ey Äi-o-vor^ h . . TTspsstv, was \V i 1 a m o w i t z in -Vj/oTCcpesiv

korrigierte, indem er annahm, daß der Sehreiher a . . aus Xitto

irrtumlieh wiederholte, und dies ist immer noch die einfachste Lösung

der Schwierigkeit. 13 1 a IS und Sudhaus lesen Xtvoaispsstv , der

erstere mit der Abänderung des vorhergehenden £y Xi-ottvotjs in b;h-

irorcvooi;, ein verstärktes Xitcottvooi? , sonst nicht vorkommend und

auch seiner Hildung nach singulär, der letztere mit der Erklärung:

„von dem Moment ab. wo der Wind sich gelegt hat", was nicht

paßt, wie Danielsson nachweist; dieser selbst aber dachte an

XißoiTcpssiv von dem sonst nicht vorkommenden XißoiTEp^f „tot",

das er mit d/ajta? zusammenbringt. V. 112 ziehe ich Hp6o> dem vom

Herausgeber ergänzten yoep vor, einmal weil so der Raum besser

ausgefüllt wird, dann weil unmittelbar darauf yor^at folgt, und endlich

weil öpo<p besser zu rrspvox-'j-tp, das nicht in atepvoxTu-ot abgeändert

zu werden braucht, paßt. Taccone wünscht S>o«5. Auch V. 114

scheint mir yäv die Lücke nicht auszufüllen; etwa /OovaV Freilich

kann auch der Lichtdruck täuschen. V. 117 ist die Überlieferung:

p'jsaaöe ix'- hHvU vOv dr^at? 'fspouLsDa beizubehalten, wie

Danielsson u. a. bemerken; allerdings wünscht der letztere

cpspoip-eUa und möchte auch st. o-jiccjUs lieber Optativ; aber daß

der Sturm wirklich tobt, sagt der Dichter ausdrücklich, und dieser

droht ihn jetzt mit sich fortzutragen: da muß göttliche Hilfe ein-

treten; denn sonst wird er nicht mehr in seine Vaterstadt gelangen,

sondern spurlos verschwinden: yap Ixt xt/.., mit der Ergänzung

7to),t;, die Danielsson st. x*W (Wil.) vorschlägt ; an rcaTpfc dachte

Inama und ich. Die Herstellung der V. 120 f. ist noch nicht ge-

lungen. Sie müssen nach dem Zusammenhang den Grund enthalten,

warum der Sprecher göttliche Hilfe anruft; er ist zu weit von der

Heimat entfernt , um sich selbst dahin retten zu können. Die>cr

Forderung wird Sudhaus' Ergänzung nicht gerecht: jjlsöev ydp yspi,

rdtsp vuu/f ottofov' 'OpTjöijJiov dvtpov ofaiov, kvdli *\T:ax\ ajitoaaov

efrs 0 ßalbrrspov ttovtoio ya'Gjia d-s/s udytuLOv 'Idova; außerdem

stimmt sie mit der Wiederholung von «ire/s und der mythologischen

Gelehrsamkeit nicht zur Art des Timotheos, und endlich ist auch

asösv (=- ijxiUsv vgl. Kaibel com Gr. fr., S. 157) und 'Idova im

Munde des Asiaten für Athener wenig wahrscheinlich. Aber richtig
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hat S u d h a u s im ersten Wort 0 vor *v gelesen, ferner a vor ovsrrso

und /a'ijia nach z<5vt«>io (st. tspua). Danielsso ns Ergänzung

entspricht dem Gedanken, wenn man sie auch nicht in allen Einzel-

heiten billigen kann : xsitte? ^otp /epipporrfee Nou/paioyovtov sxiov avtpov,

SJ>ev svaXioc? xata ireCot; uoXov. sH)' 8 ßaöuTsp'jv "/«na ars/s

|Acr/t!AOv ^X6i|xov TUav'. Für richtig halte ich xeiDsfr), das an das

vorhergehende iroXi? anschließt ; wenn er aber bei vufi?atoy. avipov

an den Athos-Kanal des Xerxes denkt, so kann ich ihm nicht mehr

folgen. Ich erblicke darin die Bezeichnung einer als tief bekannten

Stelle des Meeres, über die die feindliche Flotte hinweg und weiter

fuhr; die letztere ist mit yepi gemeint. In otarraxa steckt meiner

Meinung nach mit einem kleinen Versehen oi&st/jxou das mit xsiftsv

verbunden die Entfernung von der Heimat des Sprechenden aus-

drückt, also etwa: xsTOey T^P X£P l
Tf'

*K °* NujJ-'fsioyovov dv
}

ctXiov

avTpov 6jj.apTo)v (oder ^raö&v) SisaToexa Trepav tosov (oder cncsipa

x^sov, Ttepiasov) efte &*o (nämlich als N. ivipov) n. /otcj;ia iizv/t

|ActyijAOv oa'iov ; der [i. 8aio? sind die Hellenen. Damit läßt Sudhaus
die Ilede des Mysiers zu Ende sein und die Klage eines Lydiers

einsetzen. V. 125 ergänzte Wil. s^orp); da o auf dem Faksimile

nicht vorhanden ist, sondern nur eine Spur, die ebensogut auf i

deuten kann, schlug Danielsson sfih ut) vor, was vortrefflich zum

Vorhergehenden und Nachfolgenden paßt
;
dagegen ist Dan.s t

(
|mtsXso-

uopov nicht so gut, wie Wil. tt^et. oder Sudhaus' sxTjXoTsXso::.,

und auch "KXXccvd x' sp;a>v *\p7j. wie Dan. mit dem Pap. liest, gefällt

weniger als Wil. leichte Korrektur "EXXav' a-spewv. V. 132 nimmt

Dan. 'iXiowSpoc mit Recht gegen Sudhaus' ?5io7r*$po; in Schutz und

sieht in Xuafo = Xosi? das Subjekt des Satzes, freilich will er 'I>a4-

iropo? schreiben, was ich nicht billige. Die Worte zl $uv<rcct halte

ich für einen Zwischensatz, so daß rcp^; u£Xa|i7:eTacXoyi-u>va xtX. von

'I/aorropo? xxX. abhängt in finalem Sinn: „um zu fallen und usw.".

In V. 137 ist afjL'fißotXXujvXtjatüv überliefert, woraus Wil. du/^ßotXXov.

XOaov machte; aber zu izphz yjvx-ct ~zazXv gehört notwendigerweise

das yeipccs dji/fißa'XXEtv, und daraus ist meiner Meinung nach die über-

lieferte Lesart entstellt. Danielsson nimmt an £6(u)ivoo; /sipac.

das der Sprechende von sich gebraucht, Anstoß und schlägt dji^t-

ßdXXoi, abh. von ef, vor, um dieses Glied auf die Göttin beziehen

zu können, sprachlich und sachlich gleich bedenklich, da der Subjekts-

wechsel hart und das du/f.ßdXXEtv ysipa? toi? ^ovaat Sache des

Bittenden ist. Verbindungen wie suwXsvoi ystpec, auch mit Beziehung

auf den Redenden gebraucht, sind bei den Griechen schon seit

Homer im Gebrauch; so sagt z. B. Eurip. Hipp. 200 Phädra mit
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Beziehung auf sich zu den Dienerinnen : Xaßs?' Eu-^yeic ystpa? und

Bakch. 1206 Agaue von sieh: taüxoinjysai yeiptov axjxaTat. Die Ver-

besserung von Wilamowitz Xuaov iji^v attovot im Sinne von auisov

x&v ijiöv ßfoy ist zwar nicht unmöglich, wie auch Dan. in der Be-

richtigung zu S. 117 zugibt, aber docli ungewöhnlich; außerdem

vermißt man die Verbindung mit dem Vorhergehenden. Ich glaube

daher, daß hinov nach aUwv durch Auslassung und Entstellung

aus dXXa a&aov (oder crawV) entstanden ist; die Gleichheit der

Buchstaben war die Ursache. Sudhaus nimmt den Ausfall einer

ganzen Zeile an: dpv$d)liov Xfa^sssOat as, uaxatpa, viv äuvat'jiav

ip'jaaaOat oia)o(uv xtX. Das Adj. pr^-wp V. 143 scheint Dan. richtig

mit „kriegerisch, streitbar
1
" zu erklären (vgl. Hesych. jxr,xr<op- ttoäs«

uittt,?) ; sonst läge die Annahme einer Verschrei bung aus aHatopi

nahe. V. 147 f. bezeichnet fouov sloo; u'favrov die Kleidung, wie

Inama, v. Arnim (bei Jurenka) u. a. sahen; die Abänderung

von eiÖo? in £pxo?, die Sudhaus verlangt, erklärt Dan. mit Recht

für unnötig.

V. 151 f. hören wir die Klagen eines Phrygiers, der gefangen

genommen wird. V. 156 hat der Pap. avsi, was Diels in a^ev

änderte; da aber a-fsv nach a-pt auffallend ist, zieht Danielsson
die Schreibung dqot st. a-fet auch an zweiter Stelle vor, indem er an

eine Wiederholung des J'erbums im Vordersatz denkt und mit V. 157

6 8'
&\L'f\ xta. erst den Nachsatz beginnen läßt Das letztere halte

ich für richtig, nicht aber die Wiederholung des devot, das aus einem

anderen Wort, etwa aus dtesa „mit festem Griff", verschrieben ist,

unter dem Einfluß des gewöhnlichen aysiv xojat^ imarofra? vgl. Eur.

Hei. 116, Androm. 710, Troad. 882. In der Erklärung von V. 162

ftot aoi stimmt Gilder sleeve W il. bei: e^to^s at; sfju, indem

er bei £70» jxoi an eine Krasis aus i^tu zlpi nach Analogie von i^fiou

denkt, die bei dem Phrygier wohl möglich wäre; -1 Trpafjxa faßt er

dann im Sinne von ti osi jxs iroteiv. Miller dagegen meint , der

Barbar wollte auf seine Art nur dem Gedanken: „was habe ich mit

dir zu tun? Wir haben keinen Streit" Ausdruck geben, und dieser

Ansicht bin auch ich; das Stottern iyw jaoi malt die Todesangst

des Phrygiers vortrefflich. Neben den Formen £>,öo>, r^e, spyto,

xdftto darf auch uoeys? nicht mit Wil. in nayesÖ' geändert werden;

es ist — {xa/sscti.

Das letzte Bild zeigt uns den besiegten König und die sieg-

reichen Hellenen. V. 178 f. bietet der Pap. ov»j;l was Wil. in

ovuyi abändert; dagegen behält er das Asyndeton Ilspstoa s-oXtjv x-X.

bei, obgleich es unbegründet ist. Der Felder steckt in der Doppel-
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Schreibung von ov in -poaw-'vv ovu;, und in der Auslassung von

Ii nach I Ispaioa ; ich lese also r-post«-' ovufci, [lEpstoa 8*

xta. Sudhaus hält an ^voyt fest und schiebt xod vor Ilspsto? ein.

V. 193, wo \Y i 1. ai schreibt, wird wohl richtiger ai „wehe" zu lesen

sein. Die Annahme einer Lücke nach vots? ok in V. 195 halte ich

für unnötig. Was der Herausgeber vermißt , deutet er mit den

Worten: ott r^z-tpai xcti a'kal ä-o/voj/saiiv an, und Leeuwen ergänzt

du£T£pai viv ; aber aus dem Zusammenhang ergibt sich dies von selbst.

Mit V. 2 15 beginnt die 3?pa-;i's. in der Timotheos seine Kunst

verteidigt. V. 235 hat der Pap. zouuo;jLOu3oaopt'j3'jv , was \Y Hä-
mo witz in TTotxiXoaooaov 'Op^eui /s/.uv verbesserte; Jurenka
wünscht Äopav; Ii laß T:otxt).ojxo'jaa? '0. Gavoi»? ( st. /sXov). An
der immerhin starken Abweichung von der Überlieferung nehmen

Th. Kein ach und Dan i eis so n Anstoß, daher vermutet der

erster« -otxi/.ououjjoxpoOaiv , der letztere roixiXouiousootpiai'JV , zwei

Vermutungen, die auch eine Änderung des Metrums bedingen würden.

Die Nennung des Orpheus erscheint mir im Gegensatz zu Dan. mit

Rücksicht auf die genaue Bezeichnung des Terpandros und Timotheos

auch hier unerläßlich. Aber V. 230 nimmt Dan. mit Recht das

überlieferte teO;£ gegen '£'j;£« das Wil. aus metrischen Gründen

herstellte, in Schutz; ebenso V. 248 rptut^oc gegen M. Croiset
und Blaß; dagegen ist mit dem letzteren Ope^aacc st. Hps^as' ot zu

schreiben.

Die Perser sind nach Wilamowitz zwischen 398 und 396

am Feste der Panionien im Heiligtum auf Mykale aufgeführt ; aber

weder Zeit noch Ort läßt sich so genau bestimmen. Aus fr. 10

(Bergk) wissen wir, daß sie vor 396/95 gedichtet sind, und daraus

können wir auch schließen, daß ihre Abfassungszeit nicht zu weit

vor diesem Jahre gelegen war. M. Croiset weist darauf hin, daß

die Phrygierszene V. 162 f. ihr Vorbild im Orestes des Euripides

habe; dasselbe bemerken auch Kein ach u. a. Ist dies richtig, so

gewinnen wir 408, das Aufführungsjahr des Orestes, als terminus

post quem. Weiter weist Jurenka auf V. 226 f. hin, nach denen

der Dichter ooxe v£oc vkz ^Epoio? ist ; nimmt man als sein Alter

rund 50 Jahre und als sein Todesjahr 360 an, so ergibt sich 400
als Abfassungszeit , da er 90 Jahre alt wurde. Die Anhaltspunkte,

die W i 1 a m o w i t z aus dem athenerfeindlichen und spartanerfreund-

lichen Inhalt des Gedichtes, sowie aus dem Bestreben der Dodekapolis,

nicht als ionisch zu gelten, gewinnt, um das Jahr der Abfassung

genauer zu bestimmen, sind nicht beweiskräftig genug, wie Jurenka
darlegt.
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Der Ort der Aufführung wird mit xav8s roSXiv V. 250 angegeben;

welcher dies aber ist, läßt sich nicht sagen, nach Rein ach nicht

das Poseidonheiligtum auf Mykale, nach Jurenka jede griechische

Stadt, auch Sparta, aber nicht Athen, da sonst das Verdienst der

Athener um den Sieg mehr hervorgehoben wäre. Mit Recht betont

aber Jurenka, daß von feindseliger Gesinnung gegen diese Stadt

im Gedichte keine Rede sein kann. Ich finde dies auch durch die

erhaltenen Fragmente bestätigt; als Subjekt zu fr. 8 wollen Reinach
orywv, "Apr^. AuaavSpoc, Croiset Zsu? oder '.A-oUtuv hinzudenken.

Näher liegt doch Themistokles , der jedem Unbefangenen von selbst

in den Sinn kommen wird. Auch als Sprecher des fr. 9 ist niemand

geeigneter als Themistokles, und in der Tat legt Croiset diese

Worte auch einem griechischen Führer in den Mund , während

Reinach sie von dem Dichter selbst gesprochen sein läßt. Fr. 10

endlich zeigt , wie bekannt die Dichtung in Athen war (vgl. cod.

Millen Mise. 363), was gewiß nicht der Fall gewesen wäre, wenn

sie athenerfeindlich gewesen wäre. Allerdings ist richtig , daß in

dem erhaltenen Teil die Athener, Themistokles und Salamis nicht

genannt werden ; es werden aber auch keine anderen Griechen ge-

nannt, und brauchten auch keine genannt zu werden, da die all-

gemeine Bezeichnung hier genügte. Anders wird es dagegen im

vorlorenen Teile gewesen sein ; ich bin überzeugt, daß hier deutliche

Hinweise nicht fehlten.

Das Verhältnis des Nomos zu den Persern des Äschylos ist von

W i 1 a m o w i t z , R e i n a c h , Croiset und besonders von T e r z a g h i

und Strazzulla untersucht; doch gehen die beiden letzteren in

der Annahme der Abhängigkeit zu weit. Dem Timotheos kam es

nicht auf eine wahrheitsgetreue Schilderung der wirklichen Schlacht

an, sondern auf musikalisch wirksame Empfindungen und Stimmungen

;

die Beschreibung der Schlacht selbst ist, wie "Wilamowitz sagt,

typisch. Damit soll aber der Einfluß des Tragikers auf unseren

Dichter nicht geleugnet werden, der sich auch in der Sprache verrät,

vgl. Rein ach, S. 73. Anm. 2, Croiset und Strazzulla.

Croiset weist auch Nachahmungen Anderer Dichter nach, wie z. B.

Euripides' Orestes. Von patriotischer Begeisterung für die Sieger

oder allgemein menschlichem Mitleid mit den Besiegten enthält die

Dichtung nichts; Timotheos will nur Künstler, keine Autorität in

sittlich-moralischer Hinsicht sein, wie Croiset sagt, und darin liegt

der Unterschied zwischen ihm und den früheren Dichtern.

Ich gehe jetzt zu den Fragmenten über, die Wilamo w itz mit

in seine Ausgabe der Perser aufnahm. Fr. 1 (3 W.) hält Wil.
Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. ( XXXIII. (1907. I.) 17
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mit Recht an der Stellang, wie sie Plut. de superstit. 10 tiberliefert

ist. fest ; nur wünscht er cpoita'Sa st. <poißaÖa. Fr. 2 und 3 (28 und

2 (J W.) trennt er mit Recht von dem Artemishymnos, dem sie auch

die Überlieferung nicht zuschreibt. Als fr. 5 führt er Aristot. poet. 2

an, eine Stelle, die Bergk in der Einleitung zu Timotheos, S. 619.

ausschreibt. W i 1 a m o w i t z billigt die Lesung V a h 1 e n s cutjrcep fap

KüxKo>7:a? xtX. und schließt daraus, daß der Kyklop wahrscheinlich

ein Nomos war. Reinach tritt für Vettoris Konjektur <o37rep

rispcia? xal KäxXaitac ein, und Croiset will msitep <I>püfa? xal K.

schreiben. Um Ofiot'cu; xal repl tob; 8tö'jpa'|A?0'j; xal to!>? vo^ou?

aber zu beweisen, genügt KuxXou-ac, wenn der Kyklop des einen

Dichters ein Dithyrambos , der des anderen ein Nomos war. Fr. 6

(11 W.) weist Wil. die Konjektur Naucks gpjxa st. epofia gut

zurück; ich glaube aber nicht, daß sich die Überlieferung halten

läßt; vielleicht ist eußa* ropÖjxU e-otpa (oder iad' £xot}ia) zu lesen

(vgl. Athen. VIII, 34 Ic ytnpelv ?A r^W^io 1

avaßoi von Charon bei

derselben Gelegenheit). Fr. 7 (24 W.) ist seiner Herkunft nach

ungewiß; auf die Beischrift 'OStsasia? 5' ist kein Verlaß, Vie Wil.

bemerkt, und auch die Beziehung der Worte ist unklar. Fr. 15

(S. 115 W.) streicht Wil. mit Recht aus den Fragmenten unseres

Dichters. Fr. 18 (S. 115 W.) bezieht sich, wie Wil. bemerkt, auf

Hermippos 'Aörjva; -jovat 4 (aus dem VI. Seguerianum) Xeirrou? Bta-

«}aipoo3a -inlons.

Neu fügt Wilamowitz aus CJA II, 1246 nach H. Koehler
Mitt. Ath. X, 231 den Dithyrambos Elpenor bei, der im J. 320/19

in Athen zur Wiederaufführung kam. Auf eine solche Wieder-

aufführung des Afa? ijAjxavVs; bezieht sich auch Lukian. Harmon. 1

(vgl. fr. 1 und 4 [W.]). Als fr. 17 und 18 stellt er zusammen, was

wir von dem Dithyrambos Skylla wissen (vgl. Jahresb. Bd. LXXXXII

[1897], S. 138), und diesem spricht er fr. adesp. 124 (fr. 19 W.)

zu, was zweifelhaft ist, da die Worte sfra axoMa (bzw. efts JxuXa)

immer noch der Erklärung harren. Sicherlich hat der Schol. (Spengel II,

427) keine Beziehung auf Skylla darin erkannt.

Te lest es.

Fr. 8 ergänzt Wilamowitz Hermes 1898, S. 521: xal T&kia-:r^

ev Aio? ^ovai? t6 a<j'h xal Ts'av zxi . . . (vgl. Soph. Phil. 392).

Meli n n o.

II. Usener Rhein. Mus. 1900, S. 288 f., setzt die Ode auf

Rom mit Th. Birt in die Zeit nach Horaz und vor Statius; denn
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13 von den 15 Elfsilbern haben den Horazischen Bau — w — —

,

and die 2 anderen lassen sich leicht korrigieren: V. 8: o<ppcc x
1

efpavcuov and V. 11: T<j> S' (st. ah 5').

S k o 1 i a.

Über die Gelagepoesie der Griechen im ganzen handelt

P. Pasella, La poesia convivaledeiGreci. Livorno

1901, 61 S. 8°,

in fleißiger Zusammenstellung, jedoch ohne Neues zu bringen. Das

erste Kapitel betrachtet die Entwicklung der Lyrik von Homer und

Hesiod bis Archilochos, das zweite die ionische und attische Zeit,

das dritte das' eigentliche Skolion nach Entwicklung, Benennung und

Verbreitung, das vierte endlich die Chorlyrik, Hybrias, Timokreon,

Simonides, Pindar und Bakchylides. Den Schluß bildet eine Zu-

sammenstellung der auf uns gekommenen Überreste der griechischen

Gelagepoesie in der vom Verfasser für richtig gehaltenen Gestalt,

ohne Angabe, was Überlieferung und was Konjektur ist.

Zu Skol. 5 vergleicht W. He ad Um Class. Rev. 1900, S. 5 f.

Aristophan. Thesmoph. 978 f.

Mit den Skolien 9—12 beschäftigen sich

1. Fr. Kopp, II armodios und Aristogeiton. N. Jahrb.

f. kl. Altert. 1902, S. 609 f.

2. Corssen. Archäol. Ges. zu Berlin. Januar-Sitzung 1903.

Wochenschr. f. kl. Piniol. 1903, S. 136 f.

3. 0. Taubert. Skolion des Kallist ra tos. Partitur.

Leipzig.

Kopp wendet sich zunächst gegen R. R eitzenstein, der

Epigramm und Skolion, S. 3 f., die Skoliensammlung bei Athen. XV,

694 f. als ein altes Kommersbuch betrachtet, und sucht diese Ansicht

mit. ähnlichen Gründen, wie ich im Jahresb. LXXXXII, S. 138 f., zu

widerlegen. Dann geht er auf die Skolien auf Harmodios und

Aristogeiton genauer ein , die er für eine Paralleldichtung in vier-

facher Form erklärt. Dafür scheinen mir aber die Formen zu sehr

zu wechseln; Paralleldichtung können nur Strophe 9 und 11 und

Strophe 10 und 12 sein, und zwar ist 9 und 12 das ursprüngliche

Gedicht, 10 und 11 die Paralleldichtung, beide je Tat und Folge

darstellend. Smith hält die vier Strophen für ein einziges Gedicht,

das aus zwei Teilen besteht, von denen jeder zwei Strophen umfaßt

und mit dem andern verbunden ist; 12, 4 wiederholt 9, 4, der

Schluß den Anfang. Die Abfassung des Gedichtes durch Kallistratos

17*
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bestreitet K öp p ohne hinreichenden Grund. Daran schließt er dann

Betrachtungen tiner die Tat der Tyrannenmörder und deren bildliche

Darstellungen. Das letztere Thema behandelt auch Corssen, der

für die Richtigkeit des Thukydideischen Berichtes gegenüber der

Darstellung bei Aristoteles in der 'AÖ/;vato>v ttoXiteiä eintritt; die

gewöhnliche, schon im Altertum gegebene Erklärung der Worte: iv

ji,t>pT0u xXctSl to £frpoc <pop^3u> sei falsch; Aristoph. Lys. 631 f. zeige,

daß der Sinn sei: „ selbst beim Opfer werde ich das Schwert tragen,

um gegen Tyrannenanschläge gesichert zu sein". Die Aufstellung

der Gruppe der Tyrannenmörder, deren Schöpfer Antenor ist, wurde

nach ihm höchstwahrscheinlich im Jahre 487 im Zusammenhang mit

der Ächtung des Hipparchos vom Demos beschlossen. Vgl. auch

Pauly-Wissowa, Supplem. s. v. Aristogeiton.

Carraina p o p u 1 a r i a.

Zu 41 bemerkt G. F. Abbott Athenäum 1899, S. 460, daß

sich die Sitte des /eXtSovtajict in Griechenland bis auf den heutigen

Tag erhalten habe ; er teilt ein Volkslied mit, das Knaben bei dieser

Gelegenheit am Feste der TcaupOTrpoxuvr^ic x9)c Ms-yaXr^ TescrapaxoTnjc

Ende Februar singen; dabei tragen sie eine hölzerne Schwalbe, die

um einen Zapfen gedreht wird, und bekommen als Geschenke Eier,

Käse u. dergl. — 44. 3 verlangt Headlam Class. Rev. 1900, S. 5 f..

xolUaw oder iroXeasiv. — Den Hymnos auf Attis bei Bergk, S. 685 f.,

zerlegt "Wilamowitz Hermes 1902, S. 329. in seinem ersten Teil

efre Kpovoo bis dvspa aopixxot'v in daktylische Tetrameter, indem er

V. 2 pz^aKr^ /«Tp* ('»>) to xatTj'fS? x-X. schreibt — besser ist Bergks

ji. tu //xips xatr^sf — , V. 10 iroxk o' au mit Bergk und V. 12

tj tov 7roX(jxap7:o? stixtsv schreibt ; das folgende Stück ist nach ihm

spondeisch, d. h. es sind nach unserer Bezeichnung Klaganapäste;

V. 3 f. ist zu lesen : oix aOX<jj 'I. K. fioxr^tÄ.

F r a g m e n t a a d e s p o t a.

\V. Headlam, Notes on the Greck lyric poets. Class Rev.

1900. S. 5 f.
,

gibt Verbesserungen zu 43 B und 90, wo er V. 4:

ire'XXat Xi'Divoi TS 7r(f)ot -X^attev V otTtavTs? vorschlägt. Fr. 126 ver-

mutet er: (ovstpiov) oiz-ovx IIXootojv u.sXavoirre'pirif' avru*]ft8tvü>v

XiropoTrxsp'jYcov auxoizmr^w^. Neu fügt er Blut, de fort. Rom. 4,

p. 81He, bei: tt,; 8e \(>/r^ jxev t6 xivTjuct . . «Oa'vooaa hk

tr,v 'ApsxTjv ßjtiv, oo „rtepotc iXaspt'Couaa xo'j^oi?" eaurijv oo8'

„dxpwvoyov 07rkp a?aipa?
a

xivo? T/vo; tafktja.

Digitized by Google



\

Jahresbericht über die griechischen Lyriker. (Sitzler.) 2(31

Neue Funde.

Diejenigen neuen Funde, welche bestimmten Dichtern zugewiesen

werden können, habe ich schon bei Behandlung dieser Dichter er-

wähnt. Hier stelle ich noch die namenlosen Stücke zusammen, die

in den Papyrus-Funden enthalten sind.

Der erste Band der von Gren feil und Hunt im Jahre
1898 herausgegebenen Oxyrhynchos Papyri bringt unter

Nr. 9 Bruchstücke aus den puö(iixd stoi/sia des Aristoxenos, in

denen Stellen r aus lyrischen Dichtern als Beispiele eingestreut sind,

und unter Nr. 15 ein lyrisches Gedicht in vierzeiligen Strophen,

Moralsprtiche enthaltend ; das Metrum ist der daktylische Hexameter

mit Umbiegung am Ende, der sogenannte jistoupoc, und die Strophen

sind durch das dem Skolienbrauch entlehnte a-j/.et jxot voneinander

getrennt (vgl. G. Fraccaroli, Bollet. di filol. class. 1898, S. 112 f.,

Wilamowitz, Gött. gel. Anz. 1898, S. 695 f.). Der 1903 er-

schienene dritte Band enthält unter Nr. 425 einen kurzen

Auszug aus einem lyrischen Gedicht, eine Schulübung aus dem 2. oder

3. Jahrhundert, und der im Jahre 1904 veröffentlichte

vierte Band unter Nr. 660 einen Päan in verstümmeltem Zustande

aus dem 1. oder 2. Jahrhundert, den Blaß dem Simonides zu-

schreiben möchte, unter Nr. 661 Beste von Epoden in dorischem

Dialekt, iambische Trimeter abwechselnd mit kürzeren trochäischen

Versen, im ganzen 28, aus dem 2. Jahrhundert, nach Blaß von

Kallimachos, und unter Nr. 675 wieder Reste eines Päan, den Blaß

gleichfalls dem Kallimachos zuweist. Fayüm towns and their

papyri by Grenfell, Hunt and Hoggart, London 1900,

teilen unter Nr. II das Bruchstück eines lyrischen Gedichtes in

logaödischem Versmaß, bzw. Anapäst mit Jambus im letzten Fuße,

mit, das nach Crusius eine Schilderung der Unterwelt gibt. Vgl.

H. Weil, Journal des savants 1901, S. 24 f. und Th. Bei nach,

Rev. des ötud. gr. 1901, S. 337 f. The Tebtunis Papyri edited

by Grenfell, Hunt and Smyly, London 1902, bringen unter

Nr. 1 und 2 Bruchstücke einer Anthologie, wohl Schulübungen, da

dasselbe Stück dreimal vorkommt, aus der Zeit um 100 v. Chr.

Das Metrum des ersten Fragments ist kretisch; Helena macht darin

dem Menelaos Vorwürfe, der sie nach der Rückkehr von Troja ver-

läßt. Das zweite Fragment, Anakreonteen und Ionici, schildert eine

Landschaft mit singenden Vögeln und summenden Bienen. Das dritte

Fragment sind Verse auf die Liebe. Vgl. H. v. Her wer den,

Rhein. Mus. 1904, S. 143.
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Zum Schlosse erwähne ich noch

Musici scriptores Graeci rec. C. Janas. Supple-

mentum, melodiarum reliquiae. Leipzig 1899,

worin die beiden in Delphi gefundenen Hymnen auf Apollon , das

Seikelos-Liedchen und Mesomedes' Hymnen an die Muse, an Helios

und an Nemesis musikalisch bearbeitet sind.

0. Fleischer, Die Reste altgriechischer Tonkunst.
Leipzig 1899, der den ersten delphischen Hymnos, die Hymnen an

Helios, Nemesis und Kalliope, Pindars erste pyth. Ode, das Seikelos-

lied und außerdem zwei der Instrumentalspiele des Bellermannschen

Anonymus behandelt. Den Hymnus an die Muse Kalliope schreibt

er noch dem Dionysius zu, trotzdem doch dieser schon lange aus

der Zahl der Hymnendichter und Komponisten gestrichen ist, vgl.

0. Crusius in Pauly-Wissowas Realencykl. Bd. V, S. 927 unter 100)

Dionysios, der mit Kecht in Abrede stellt, daß irgendein Grund

vorliege , den Hymnos dem Mesomedes abzusprechen. Diese Be-

merkung gilt auch für

A. Tierfclder. Dionysios an Kalliope. Bearbeitet

und mit griechischem und deutschem Text herausgegeben. Leipzig

1901.

Mit der musikalischen Analyse der delphischen Hymnen be-

schäftigen sich außerdem

F. 1). Allen in Harvard Studies in class. philol. IX, S. 37 f.

und

E. Poiröe, Une nouvelle Interpretation rhyth-

mique du second hymne delphique. Solesmes 1900.

Nachtrage.

Sc mo nid es Amorg. 12 vermutet H. Stadtmüller bei

r. Egenolff, Zu Lentz' Herodian III. Philol. 1903, S. 44:

cirXdf/y IfA^a-py-rsc at/rtV ?xtivoo otxrjv (st. dfi7r£/ovT£?).

Zu Aristoteles' Epigramm und Päan auf Hermias
von Atarneus (4 und 7) ist jetzt Didymi de Demosthene
coramenta. ltccognoverunt H. Di eis et W. Schubart. Leipzig

1904, zu vergleichen.

Die Abweichungen im Text beschränken sich bei dem Epigramm

auf V. 3 'fotvepoc; ^7Xr
<
? ' das die Herausgeber in <pavepd X<$y/tq

ändern, sind dagegen im Päan zahlreich, aber wertlos; erwähnenswert

ist nur V. 7 foaddvaxov st. ds aOavatov. Das Leben und die Schick-
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sale des Hermias, ebenso die Urteile der alten Geschichtschreiber

über ihn werden von Didymos ausführlich mitgeteilt.

Außerdem ist in der Schrift des Didymos das Epigramm
enthalten, das der Chier Theokrit, wie Bryon in seiner Schrift

über Theokrit sagt, gegen das Epigramm des Aristoteles verfaßte

(Bergks Anth. lyr.
8

, S. 180. Anth. Pal. App. 38), mit der be-

merkenswerten Abweichung in V. 3: ^aatpo? tijx&v avojxov <puaiv.

Zu Herondes I, 25 bemerkt A. Brinkmann, Aaußoa

TrepisatiYiiivov. Rhein. Mus. 1904, S. 159 f., daß das übergeschriebene

\V, wie schon Palm er sah, auf die Randbemerkung hindeute; da

die linke Hasta des A mit dem linken Vertikalstrich des darunter

stehenden II zusammengeflossen sei, so sei \V im Zusammenhang

mit dem Text geschrieben, stamme also aus der Vorlage. Dasselbe

Zeichen finde sich bei Galen im Kommentar zum ersten Prorhetikos

des Hippokrates. \ 7rsptsTcqjjivov sei demnach ein Verweisungszeichen

der alten Grammatiker gewesen.

Des Mädchens Klage bespricht C. Fries, Alexandri-
ni sehe Untersuchungen. Rhein. Mus. 1904, S. 211 f., indem

er das Gedicht mit ägyptischen und lateinischen Parallelstellen ver-

gleicht, auch das Hohelied beizieht und auf das ägyptische Ostrakon

hinweist, das Th. Rein ach in der Sitzung der Acad^mie des

inscriptions et belles-lettres vom 23. Mai 1902 behandelte. Auf

diesem Ostrakon stehen 14 Zeilen eines griechischen Dialogs in

rhythmischer Prosa, deren Inhalt der „Klage des Mädchens" ganz

ähnlich ist (vgl. Wochenschr. f. klass. Philologie 1902, Sp. 885).

III. Bukoliker.

a) Allgemeines.

Über die Entstehung der Bukolik handeln

1. G. Knaack, Bukolik, Pauly - Wissowa Realency kl.

erster Supplem.-Bd.

2. E. Schwartz, Theokrits Daphnis. Gött. Nachr.

Phil.-hist. Kl. 1904, S. 285 f.

3. U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Textgeschichte

der griechischen Bukoliker. Berlin 1906, S. 111 u. 105.

Knaack stimmt in dein genannten Nachtrag zu seinem Artikel

Bukolik in Pauly-Wissowas Realencyklopädie (vgl. vor. Jahresber.

Bd. CIV 1900, S. 145 f.) M. Haupt bei, der meint, daß alle Er-

zählungen der Alten über die Entstehung des Hirtengesangs für die
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Erklärung des Ursprungs der bukolischen Poesie unergiebig seien,

und daß aus diesen Volksliedern die Kunstpoesie des Theokrit nicht

hervorgegangen sein könne (vgl. Chr. Belger. M. Haupt als

akademischer Lehrer, S. 226 f.). Dieselbe Ansicht vertritt

auch W i 1 a m o w i t z. Daß diese Gelehrten damit aber zu weit gehen,

habe ich schon im letzten Jahresbericht a. a. 0. betont. Allerdings

wird man ihnen gerne zugeben, daß die bukolische Poesie aus den

Hirtengesängen an den Artemisfesten nicht in derselben Weise hervor-

ging wie die dramatische Poesie aus den Dionysosliedern; aber ohne

die Überlieferung bliebe die Einführung der Hirten in die Poesie

Theokrits und deren Verwendung unverständlich; die singenden und

musizierenden und sich in Musik und Gesang miteinander messenden

Hirten nahm Theokrit aus dem wirklichen Leben, wenn er sie auch

in seiner Weise verwandte, vgl. auch C.Wendel. De nominibus
bucolicis. Diss. Halle 1899, S. 21. Wilamowitz und Knaack
heben den Einfluß Sophrons auf Theokrit hervor. Daß dieser nicht

gering ist, zeigen zur Genüge die Pharmakeutria und die Adoniazuseu;

alier für die Hirtenmimen ist er nicht nachzuweisen. Hirten als

Gegenstände von Mimen scheint Theokrits eigene Erfindung, dessen

Originalität also doch wohl höher anzuschlagen sein wird, als es

Wilamowitz tut. Neben dem Mimus weist Schwanz noch auf

die Musik hin , wie sie sich in der nomisch-dithyrainbischen Poesie

entwickelt liatte; aus dieser stammt auch die Kleinmalerei. An einem

poetischen Hirtenverband auf Kos hält jetzt auch Knaack nicht

mehr fe:-t; Theokrit war, wie Schwartz schön ausführt, der einzige,

der hier Hirtenmimen dichtete und in diesen auch seine Freunde in

der Hirtenmaske auftreten ließ.

Gegen K. R e i t z e n s t e i n s Annahme einer arkadischen Bukolik,

die auch Theokrit beeinflußte (vgl. vor. Jahresber. , S. 186 f. ),

wendet sich

Ph.-E. Leg ran d, l'Arcadie et ridylle. Rev, des

(Hudes anciennes 1900, S 101 f.,

mit Erfolg. Auf Grund einer eingehenden Betrachtung der Über-

lieferung weist er nach , daß von einer solchen im Altertum keine

Rede sein kann; erst Virgil, der nach Wilamowitz aus den mit

dem Theokritkommentar verbundenen Prolegomena zept eupissoK

ßouxoXixcöv schöpfte, spricht davon. Auch Knaack und Wilamo-
witz verwerfen sie.

Eine besonders eingehende Behandlung von Seiten der Gelehrten

wurde dem bukolischen Hirten Daphnis zuteil. Mit ihm be-

schäftigen sich
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1. R. Helm, Daphnis bei Theokrit. Philol. 58,

S. Ulf.

2. H. W. Prescott, A study of the Daphnis-myth.
Harvard Studies in class. philology X, S. 121 f.

3. Röder, Über die Sage von Daphnis. Festschrift

für Ussing, S. 216 f.

4. E. Schwartz, Theokrits Daphnis vgl. oben.

5. G. Knaack, Daphnis. Pauly - Wissowas Realency-

klopädie.

6. Wilamowitz, Textgeschichte der griech. Bukoliker,

S. 234 f., vgl. oben.

7. C. Wendel, De
/
nominibus bucolicis. Diss. Halle

1899, S. 22.

Das Schol. zu Theokr. VIII, 53 überliefert, Hermesianax habe

den Daphnis zum Liebhaber — nicht Geliebten, wie Knaack sagt —
des Menalkas aus Chalkis auf Euböa gemacht. Da nun nach Älian

v. h. X, 18 Stesichoros aus Himera zuerst von Daphnis sang. Himera

aber eine Kolonie von Zankle und Chalkis ist, so schließt Knaack,
daß Stesichoros diese Sage der chalkidischen Überlieferung ent-

nommen habe und daß ihre älteste Gestalt die bei Hermesianax vor-

liegende sei. Dieser Schlußfolgerung kann ich nicht beistimmen;

denn Stesichoros kann die Daphnis-Sage auch in Sizilien , wo sie

besonders im nordöstlichen Teil fest lokalisiert ist , kennen gelernt

haben, und dies ist viel wahrscheinlicher, weil er die Blendung des

Daphnis durch die sizilische Nymphe , nicht seinen Verkehr mit

Menalkas auf Euböa darstellte. Von Sizilien wanderte die Sage

dann nach Euböa wie nach anderen Ländern. Prescott vergleicht

die Verbindung des Daphnis mit Menalkas gut mit der des Daphnis

mit Lityerses, und auch Schwartz nimmt eine Umarbeitung der

Daphnis-Sage durch Hermesianax an, die nach ihm möglicher-,

ja wahrscheinlicherweise noch vor die Theokritische Bearbeitung der

Sage fällt. Aus der Verlegung der Sage von Sizilien nach Chalkis

erklärt sich auch das Hineintragen des Motivs der Knabenliebe, die

ja hier besonders zu Hause ist (vgl. auch Hypothesis zu Theokrit IX).

Der älteste Bearbeiter der Daphnis-Sage ist nach unserer Über-

lieferung Stesichoros. Prescott meint allerdings, aus der schon

erwähnten Stelle Älians folge nicht notwendig, daß Stesichoros die

Daphnis-Sage behandelt habe; wenn es aber bei Älian heißt: äx o&

toutoü tat ßouxoXtxa ^teXr, irpwTOv tq^Otj xal efyev üiro&sanv -zb uafto;

th xotta tau; öcpöaX(iobc aoxoo, xal 2"n)atyop6v 7s tov 'lu-epaiov xtfi
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T0iaüT7jc fis^oitou'a? ÖTra'pSaaÖat, so ist jede andere Deutung un-

möglich; Älian sagt, die ersten Hirtenlieder hatten die Blendung des

Daphnis zum Gegenstand, und Stesichoros machte die ersten Hirten-

lieder, also mußten diese doch die Blendung des Daphnis zum Gegen-

stand haben. Eine andere Frage ist freilich, ob diese Überlieferung

glaubwürdig ist. Schwartz verwirft sie, indem er sich auf Apollodors

Zeugnis bei Strabo VIII, 347 beruft: xal r
t

'PaSivr, 51 [efc] r
t
v

StTjaiyopoc icoiTjOai 8oxeT, und denkt an ein altes namenlos über-

liefertes Volkslied, dem man des Stesichoros Namen beigelegt habe.

Man darf aber nicht tibersehen, daß Apollodor nur von der Rhadine

spricht und auch hier nicht dvacpepeTai ete 2t. sagt, sondern 7roiT
4
aai

öoxet, womit er doch ausdrückt, daß er persönlich der Annahme zu-

neigt, Stesichoros habe die Rhadine gedichtet. Neben der Rhadine

steht aber die Kalyke und der Daphnis, die nicht angezweifelt sind,

und so wird man am sichersten gehen, wenn man bei der Über-

lieferung bleibt.

Die Bearbeitung der Daphnis-Sage durch Stesichoros bezeugt,

daß sie alt ist, und dies ist auch die Ansicht der Gelehrten; nur

Schwartz halt sie für „nicht besonders alt" und meint, Epicharm

habe sie noch nicht gekannt; sie sei spätere Erdichtung, um den

Hirtenliedern einen Erfinder zu schaffen. Wenn Schwartz aber

auch von Stesichoros absieht, so bleibt doch das alte Volkslied, das

man nach ihm fälschlich dem Stesichoros zugeschrieben hat, be-

stehen; außerdem stellt er den Daphnis mit Figuren wie Linos,

Lityerses
,
Hyias und Bormos zusammen , und auch dies spricht für

das Alter der Sage. Daphnis ist offenbar eine uralte Gestalt der

Hirtensage, ein idealisierter Hirte, das menschliche Gegenbild des

göttlichen Hirten Hermes , dessen Sohn er auch heißt. Ich sprach

früher schon die Vermutung aus, daß er wohl eine Hypostase dieses

Gottes sein wird.

An den Namen des Daphnis knüpfen sich verschiedene Sagen,

die Knaack und Prescott zusammenstellen. Trotzdem ist es mir

zweifelhaft, ob siel» die Angabe des Schol. zu Theokr. VIII, 78, daß

Chrysas sein Vater sei, mit Usener gegen Lenneps Konjektur
(

Ep|iOu aufrecht erhalten lassen wird; es fällt doch schwer ins Gewicht,

daß sonst nur Hermes als Vater des Daphnis genannt wird. Der

Grund für die Mannigfaltigkeit der Daphnis-Sagen liegt nachWila--
mowitz in dem Mangel einer durchschlagenden und so allgemein

angenommenen Bearbeitung. Stesichoros scheint die Fassung gehabt

zu haben, die dann durch Tiniäos in Umlauf kam. Von ihrem ur-

sprünglichen Sitze im nordöstlichen Sizilien verbreitete sich die
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Sage in andere Teile der griechischen Welt, wie nach Euböa, Kreta,

selbst Asien, wodurch neue Verbindungen und Umgestaltungen ent-

standen. Die verschiedenen Sagenformen der hellenistischen Zeit

untersucht R ö d e r , der auch nachweist, wie das Sagenmotiv durch die

verschiedenen Bearbeitungen immer mehr vertieft und vergeistigt wurde.

Die Theokritische Darstellung der Daphnis-Sage ist nach fast

allgemeiner Annahme diesem Dichter eigentümlich; er lehnt mit ihr,

worauf Wilamowitz hinweist, die durch Timäos verbreitete Sage

ab. Mit dem Daphnis-Lied im ersten Idyll verbinden Wendel und

Schwartz mit Kecht Id. VII, 73 f.; Theokrit hat nur eine Fassung

der Sage, die man aus sich selbst erklären muß und mit anderweitig

bekannten Fassungen nicht in Zusammenhang bringen darf, wie es

manche tun. Das Motiv der eifersüchtigen Nymphe scheidet Schwartz

mit Recht als unverträglich mit der Theokritischen Dichtung aus;

wenn er aber mit anderen daran festhält, daß es sich bei Theokrit

um zwei Mädchen handle, von denen das eine den Daphnis liebe,

ohne von ihm geliebt zu werden, das andere von Daphnis geliebt

werde, ohne ihn zu lieben, und daß Daphnis wegen dieser unerwiderten

Liebe an gebrochenem Herzen sterbe, so steht auch dies mit der

Thcokritschen Darstellung nicht im Einklang. Denn in diesem Falle

könnte Daphnis die Worte V. 105 f., die Wilamowitz vortrefflich

erklärt, nicht sprechen, weil er ja in derselben Weise wie Aphrodite

der Liebe erliegen würde, wenn nur das Mädchen darauf einginge,

noch die Worte V. 100 f., weil nicht er, sondern das Mädchen, das

seine Liebe zurückweist, dem Eros Trotz böte. Es ist nur von

einem Mädchen, der Xenea, wie es im siebenten Idyll genannt wird

die Rede. In dieses haben Eros und Aphrodite den Daphnis sterblich

verliebt gemacht, um ihm ihre Macht zu zeigen, weil er erklärt

hatte, ihnen nicht zu erliegen; um die Versuchung für ihn noch zu

erhöhen, haben sie auch dem Mädchen leidenschaftliche Liebe zu ihm

eingeflößt (vgl. V. 82 f.), wodurch die Gefahr des Erliegens für ihn

größer wird, aber auch der Ruhm im Falle des Sieges, und diesen

gewinnt er, da er lieber stirbt, als sich der Liebe hingibt, ein zweiter

Hippolytos. Daß dieser Festigkeit des Daphnis ein Keuschheitsgelübde

im Dienste der Artemis zugrunde liegt, bezweifeln Wendel und

Pre scott, und aus Theokrits Worten läßt es sich auch nicht be-

weisen, obgleich es mir nicht unwahrscheinlich ist. Aus diesen

Darlegungen ergibt sich, daß V. 85 Cccceta', das Helm ändern will,

ganz passend ist. Die Geschichte des Komatas Id. VU , 83 f. ist,

wie Schwartz im Anschluß an die Scholien hervorhebt, aus der

Daphnis-Sage umgestaltet: ob Theokrit dabei aber die Wunder-
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geschichten des Lykos von Rhegion vor Augen hatte, istSchwartz
mit Recht sehr fraglich, da gerade das Wesentliche, die Ernährung

des Dichters durch die Bienen, fehlt.

Die hs. Überlieferung der Bukoliker unterzieht

U. v. Wilamowitz, Die Textgeschichte dergriechi-
schen Bukoliker. Berlin 1906,

einer eingehenden Untersuchung, wobei er auch Oxyrhynchos Papyri

Bd. IV. London 1904, Nr. 694: Theokr. XIII , 19—84 mit der

nennenswerten Variante V. 34 a^iv uapsxsito berücksichtigt (vgl.

dazu auch C. Wendel, Philol. 1905, S. 275). Einen Nachtrag dazu

gibt Wilamowitz in dem Aufsatz : DeantiquissimisTheocriti
membranis. Gass. Review 1906, S. 103 f., in dem er vorher von

ihm übersehene , aber für den Text unwichtige Hs.-Reste bespricht,

vgl. auch C. Wessely in Bcrl. phil. Wochenschrift 1906, S. 831;

außerdem C. Wendel a. 0., S. 276 f., der einige Mitteilungen über

die Hs. y macht, insbesondere daß sie wirklich im Jahre 1298

geschrieben ist, wie schon Sanctamandus angab, sowie über die hs.

Personenverteilung in V, 72 f.. IV. 44 f.

Wilamowitz zollt den Verdiensten Ahrens' um die griechi-

schen Bukoliker Anerkennung und schreitet auf der von ihm be-

tretenen Bahn weiter, um zur richtigen Würdigung unserer Über-

lieferung zu gelangen. Mit seiner Gruppierung und Beurteilung der

Hs. kann man Uberall einverstanden sein; nur im Herakliskus scheint

er mir X zu niedrig eingeschützt zu haben, wenn er ihn für wertlos

hält; denn er bietet doch mit T033' V. 72 auch nach Wilamowitz 1

Urteil das Richtige, mit eoi; V. 36 und zip*; V. 66 meiner Meinung

nach entschieden das Gewähltere und Bessere, und auch Tootte V. 9

würde ich bevorzugen, wenn fxoue nicht durch Odyss. 17, 497 ge-

schützt würde. Wilamowitz gelangt zu dem Ergebnis, daß es am
Ausgang des Altertums eine kommentierte Ausgabe des Theokrit samt

den Technopägnien, ferner eine Ausgabe der Bukolika des Moschos und

Bion für sich und endlich eine Ausgabe von Bukolika des Moschos,

Bion und anonymer Dichter aus der alten hellenistischen Zeit und

um die Zeit gleich nach Bions Tod gab, die vermutlich ein Anhang

der Theokritausgabe war.

Die kommentierte Ausgabe, am besten durch KB vertreten, be-

steht aus zwei Teilen. Die ursprüngliche Sammlung enthielt 12 Ge-

dichte, nämlich 1, 3—13, von denen die 10 ersten rein bukolisch

sind, die decem eclogae mere rusticae des Servius, während die

2 letzten anderen Charakter zeigen. Diese 12 Gedichte haben einen

einheitlichen, durch grammatische Kontrolle gesicherten Text. Der
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zweite Teil, ebenfalls mit Scholien versehen, umfaßt die Gedichte 14,

2, 15— 18. An diese schließt sich der Theokrit zugeschriebene

'EmTotyto? Bicovo?, der seiner Überlieferung nach zwar noch zur

zweiten Gruppe gehört, aber weil kein Zitat und keine Nachahmung

daraus bekannt ist, nicht in der kommentierten Ausgabe stand, sondern

die Reihe der Zusätze eröffnet, die in n und O erhalten sind. Beide,

II und <l>, gehen auf die gleiche Sammlung unkommentierter Gedichte

zurück , aus der in der Byzantinerzeit die Theokrit-Hs. bereichert

wurden ; aber 11 verband sich mit einer sehr reichen und guten Iis.

der kommentierten Ausgabe, während <1> auf eine geringere Über-

lieferung gepfropft wurde.

Theokrit selbst hat bekanntlich keine Sammlung seiner Gedichte

veranstaltet, sondern sie einzeln erscheinen lassen; daher trägt jedes

seine Überschrift , und daher rührt auch die Bezeichnung eföuXtax,

die der Bezeichnung der Pindarschen Gedichte als dhr
t

entspricht.

Die älteste Sammlung stammt von Artemidoros im 1. Jahrhundert

v. Chr.; auf sie geht das Epigramm Anth. Pal. IX, 205: ßooxoXuctt

u.oiaai x-X. Aber Artemidoros hatte nicht alle Gedichte aufgefunden;

Athen. VII, 284 erwähnt noch fünf Verse aus einer Berenike, und

Suidas nennt, wohl aus Bibliothekskatalogen, allerdings mit dem

Zusatz zivU avacipouaiv ef; ocutov noch rTpoiTföe?, 'EXn'Sec und

iirur]Seia.

Aus der Bukoliker- Ausgabe des Artemidoros sonderte dessen

Sohn Theon das Theokritische Gut aus und erklärte es; aus diesem

Kommentar flössen unsere Scholien. Jedoch verschweigt Wilamo-
witz die Bedenkeu nicht, die E. Scheer, Theon und Sextion.

Progr. Saarbrücken 1903 gegen die Abfassung des Theokrit-Kommentars

durch Theon erhebt. Auf Theons Ausgabe bezieht sich das Epigramm

Anth. Pal. IX, 434: aXXoc h Xto?- lf& ok Bsoxpixoc xtX. Wenn
aber W i 1 a m o w i t z in diesen Versen unter Berufung auf Theokr.

VJI, 47, XXII, 218 unter 6 \to; Horner versteht und erklärt: „Homer

16t ein anderer; ich bin zwar ein Epiker, aber kein Homeriker,

sondern habe meine eigene Muse", so kann ich ihm nicht beistimmen.

Theokrit galt den Griechen nicht als Epiker, sondern als Bukoliker,

als Erfinder der Bukolik : keinesfalls aber hätten sie ihn in dieser

Weise dem Homer gegenübergestellt. Sodann ist doch gewiß der

Ausdruck Mveitj fioöia von der Homerischen Poesie im Munde eines

Griechen mehr als auffällig; ein Grieche hätte den Gedanken anders

gewendet. Dagegen hat die Gegenüberstellung des Chiers und Syra-

kusaners nichts Überraschendes; sie findet sich auch bei Suidas s. v.

Der Sinn der Verse ist also der, daß die folgenden Gedichte nicht
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von dem Chier, sondern von dem Syrakusaner Theokrit sind, der

sie nicht aus der Fremde holte, sondern der Heimat entnahm. Die

Bukolik ist Eigentum der Syrakusaner und überhaupt Siziliens.

Als Anhang sind dem Buche elf Beilagen beigegeben, auf die

ich bei Besprechung der einzelnen Bukoliker zurückkommen werde.

Mit W i 1 a m o w i t z
1 Untersuchung berührt sich vielfach

W. Christ, Die überlieferte Auswahl theokriti-

scher Gedichte. Sep.-Abdr. a. d. Sitzungsber. d. philos.-

philol. und d. hist. Kl. der kgl. Bayer. Akad. d. Wissensch. 1903.

Heft III, S. 381 f.

Die Schrift besteht aus sieben Aufsätzen, von denen der erste über

die Preisgedichte auf Ptolemäus und Hieron handelt. Nach Christ

schloß sich ursprünglich das 18. Gedicht, das Epithalamion auf

Helena, an das 15. an, während 16 und 17 später eingeschoben

wurden, und zwar zunächst 17, dann 16, so daß die alte Reihen-

folge 17, 16 war. Allein ein innerer Zusammenhang von 18 mit 15

und den früheren Gedichten läßt sich kaum entdecken, und wäre

die ursprüngliche Stellung 17, 16 gewesen, so könnte man nur schwer

begreifen, was die Umstellung in 16, 17 in anderen Hs. hervorgerufen

haben sollte. Dagegen liegt der Grund zur Anordnung 17, 16, wenn

die anfängliche Stellung 16, 17 war, klar zutage; 17 reiht sich

inhaltlich gut an das Ende von 15 an. Der alte Sammler scheint

an die Idyllen und Gedichte mimischen Charakters die Enkomien

auf Herrscher augefügt zu haben, und zwar in zeitlicher Folge Hieron

und Ptolemäos; übrigens trägt das dem Hieron vorangehende Ge-

dicht die Aufschrift lopaxoatat, so daß es auch an einem äußeren

Bande nicht fehlt.

Der zweite Aufsatz beschäftigt sich mit den Hymnen Theokrits

und den unechten Heraklesgedichten, der dritte mit den Heroinen.

Zu den Hymnen rechnet Christ die Enkomien auf Ptolemäos und

Hieron und mit mehr Recht die Dioskuren, während er das 25. Ge-

dicht, den 'llpocxATj? Xeovto^vq?, für unecht erklärt, worauf ich unten

noch zurückkommen werde. Zu den Heroinen gehören nach ihm das

26. Gedicht, A^vai yj Ba'x/ai, dann das 24 , der 'HpaxXfaxoc,

was ihm kaum jemand glauben wird , und endlich die Berenike,

was ebenso unwahrscheinlich ist wie die Einreihung des Ptolemäos

und Hieron unter die Hymnen. Die Megara weist Christ dem

Moschos zu.

Die letzten vier Aufsätze wollen die Sammlungen der Theokri-

tischen Gedichte feststellen, soweit wir sie noch aus unseren Hs.
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und anderweitigen Nachrichten erkennen können. Die Ergebnisse

dieser Forschungen sind aber unsicher oder geradezu unhaltbar; sie

werden besonders durch die Annahme Christs beeinträchtigt, daß

Theokrit seine Bukolika selbst herausgegeben habe. Dies soll nach

ihm aus der kunstvollen Anordnung dieser Gedichte folgen; was er

aber zur Begründung dieser Ansicht vorbringt, übersteigt das Maß
dessen, was man auch einem Sammler zutrauen kann, nicht. Das

19. Gedicht weist er dem Moschos, das 28. dem Bion zu, während

er 20 und 21 für theokritisch hält; keinesfalls kann 20 von Moschos

sein, da ein Schüler des Aristarch xprjoov (V. 19) nicht im Sinne

von dlrfiU gebraucht hätte. In dem Epigramm aXXo? 6 Xtoc xtX.

will er {Aouaav ^övct^v o'jtiv' icpeXxuaaji^v von dem Ausschluß jeden

fremden Elementes , insbesondere jedes nicht im syrakusanischen

Dialekt geschriebenen Gedichtes verstanden wissen — eine Ver-

sicherung, die zwar für einen Sammler, nicht aber für den Dichter

(o? xot'8' sypa^a) passen würde.

Was von den griechischen Bukolikem auf uns gekommen ist, hat

U. v. Wilamo witz-Moellendorff, Bucolici Graeci.

Oxonii [o. J.],

neu herausgegeben, unter Verwertung der Ergebnisse seiner Unter-

suchungen über die Textgeschichte der griechischen Bukoliker. Die

Praefatio gibt eine kurze Übersicht über die hs. Überlieferung der

Bukoliker. An sie schließt sich auf S. XII und XIII ein Verzeichnis

der bukolischen Gedichte, das notwendig wurde, weil Wilamo witz,

dem Vorgange von Ahrens folgend, die hs. Anordnung der Gedichte

beibehielt, die von der gewöhnlichen abweicht. Dann folgt die Auf-

zählung der benützten Hs. und alten Ausgaben; hier hat sich aber

ein Fehler eingeschlichen, indem als Q der Parisinus 2835 saec. XIV

bezeichnet wird anstatt der Parisinus 2884 saec. XIII (vgl. Text-

geschichte, S. 8). Hieran reihen sich die zwei Epigramme, das des

Artemidoros und das auf die Bukolika Theokrits, die in den Scholien

überliefert und von da in die Anthol. Pal. IX , 205 und 434 auf-

genommen sind. Darauf wird der Text der Bukolika nebst den

Epigrammen Theokrits und den Technopägnien gegeben. Bei seiner

Bearbeitung ging Wilamo witz darauf aus, soviel als möglich der

Überlieferung wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen; alle Abweichungen

von dieser sind in der kurzen Adnotatio critica, die sich am Fuße

der Seiten befindet, verzeichnet, und außerdem ist eine Auswahl

von Verbesserungen und Verbesserungsvorschlägen beigefügt, darunter

viele von Wilamo witz selbst. Überdies sind die Technopägnien

von einer griechischen Paraphrasis begleitet, um ihr Verständnis zu
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erleichtern. Den Schluß der Ausgabe bilden von Wilamowitz
verfaßte lateinische Argumenta carminum, die außer dem Inhalt auch

noch andere das Verständnis fördernde Angaben enthalten.

b) Die einzelnen Dichter.

T h e o k r i t.

An neuen Ausgaben liegt vor

The i d y 1 1 s o f Theocritus. Kdited with introduetion and

notes by R. J. Cholmeley. London 1901.

Diese Ausgabe , die für englische Leser dasselbe sein will , was die

Ausgabe von Fritzsche-Hiller für uns Deutsche ist, besteht aus einer

Einleitung, die in vier Abschnitten über Theokrits Leben, über Vers,

Stil und Dialekt , über Echtheit der Gedichte und über die Hirten-

gedichte handelt, aus dem Text, der von einer kurzen adnotatio

critica in lateinischer Sprache begleitet ist, aus einem ausführlichen

Kommentar, der sprachliche und sachliche Erklärungen gibt und be-

sonders an Parallelen aus griechischen, lateinischen und englischen

Dichtern reich ist , und aus einem Index zu den sprachlichen Be-

merkungen. Die einschlägige Literatur ist in großem Umfange, wenn

auch nicht vollständig beigezogen: so fehlt z. B. E. Bethes Aufsatz

im Rostocker Lektionskatalog von 1896 und C. Prinz' Quaestiones

de Theocriti carmine XXV et Moschi carmine IV in den Dissertat.

Vindob. V , S. 65 f. Was die Bearbeitung des Textes hetrifft , so

nimmt Cholmeley die Überlieferung öfters mit Erfolg in Schutz,

noch häufiger aber sind unhaltbare Lesarten eigener Erfindung. Von

den Gedichten verwirft er 19, 20, 21, 23 und 27; von diesen will

er 21 dem Leonidas zuweisen.

Mit der Kritik und Erklärung des Theokrit beschäftigen

sich außer den schon genannten Schriften von Wilamowitz,
Schwartz und Christ

1. J. Vahlen, Varia. Hermes 1898, S. 248 f. [XVI, 62,

83, XV, 37].

2. U. v. Wilamowitz, Theokrits Hymnus aufPtole-
mäos. Hermes 1898, S. 520 f. [XVII, 82 f.].

3. — , Zu den Thalysien desTheokritos. Hermes

1899, S. 615 f. [VII, 70].

4. — , Lesefrüchte. Hermes 1905, S. 138 f. [XXIV, 61].

5. S. Rossi, Ricostruzione di un xtasoßtov. Riv.

di Storia antica IV, S. 104 f. [I, 27 f.].
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6. H. v. II er werden, Ad Theocritum I, 78, IV, 49,

VIII, 58. Mnemosyne 27, S. 379 f.

7. -, ANHAinO(V)2 (Theoer. IV, 56). Mnemosyne 28,

S. 364.

8. —
, Theokrit XXII, 95 f. Rh. Mus. 1904, S. 143.

9. F. Bechtel, Varia. I. suaooc [Theoer. 24, 8]. Hermes

36, S. 422 f.

10. A. B. Cook, Associated reminiscences. Class.

Kev. 1901, S. 341 f. |I, 5 £.]. Vgl. W. Everett ebenda S. 466.

11. E. Roßbach, Theocritea. Berl. phil. Woch. 1901,

Nr. 36, S. 1117 f. [XV, 127 f., XXI, 4, 58].

12. G. K a i b e 1 , S e n t e n t i a r u m 1 i b e r u 1 1 i m u s. Hermes

1901, S. 606 f. [III, 29, XV, 84].

13. Th. Husemanu. Hermes 1901, S. 607 [II, 48].

14. W. Prescott, Notes on tue scholia aud the

text of Thcocritus. Class. Rev. 1903, S. 107 f. [XIV, 23].

15. T. G. Tücke r. Class. Rev. 1898, S. 23 f. [XU1, 15,

XIV, 51, XVII, 2. XXIII, 50].

16. II. Usener, Theo kr. XVII, 124. Rh. Mus. 1900,

S. 288 f.

17. Th. Sinko, Ad Theoc. XI, 72 f. Eos X, 8. 112 f.

18. 0. Wendel, Theocritea. Piniol. 1905, S. 269 f.

[XV. V, IV, VIII].

19. A. B. A ins worth, A note on Theocritus I, 51.

Class. Rev. 1905, S. 251.

20. E. Faral, Thöocrite imitateur de Sophrou.

Rev. de Piniol. XXIX. S. 289 f. [II).

21. U. R. Fairclough, u> c . . . & e i n Theocritus and
Homer. Class. Rev. 1900, S. 394 f.

Von den Ergebnissen dieser Forschungen hebe ich folgende be-

sonders hervor:

Id. 1, 30 ist xexovtji^voc eine zwar alte, aber unhaltbare Lesart,

wie W i 1 a m o w i t z in der zehnten Beilage , S. 223 f. , nachweist.

Meiner Meinung nach hat es Heck er durch xexo[A7jjiivoc gut ersetzt,

vgl. hymn. Cerer. 456: ouftap dpo6pr
t
z \ii\lev . . . xou^aeiv aata-

Xoeaat. Call. Dian. 41: opoc xExofir^vov uXtq- Apoll. Rhod. 1, 928:

afyetpoc 'fj'XXoiaiv xojxocoaa; der eXi/poao; bildete sozusagen den

prangenden Kopfschmuck des Epheus. Zu dem hier geschilderten

Jahresbericht für Altertumswis^nschaft. Bd. CXXXIII. (1907. I.) 18
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Becher vgl. Rossi. — V. 78 schreibt Wil. spaaoti, wie II, 149

epcrcat mit der Bemerkung zu ä: productio permira; Herwerden
wünscht epaaaai, wie manche Iis. bieten, weil es ipaojiat nicht gebe.

Aber Horn. II 208 steht Ipaaafte, und außerdem wissen wir, daß

die Alexandriner öfter neben dem Aktiv des Med. in gleichem Sinne

gebrauchen (vgl. 0. Schneider, Callimachea I. S. 160 f.).

Daher glaube ich mit anderen, daß Theokrit Ipasoti und iparm

schrieb , und werde darin durch die Analogie von TrsTaojiat neben

irfcajxai bestärkt (vgl. Anacreontea 15, 28 irenfvTo, 14, 2 iretaaai

und 21 -etaaftai. Anthol. Pal. XIV, 63, 1 -sTiojiiva). — V. 106 f.

weist W i 1 a m o w i t z aus Gisbert Longolius' Übersetzung der

Physischen Fragen des Plut. 36, 1 als richtige Lesart Spo'e? r,ok

xoireipoc, ai nach, die durch die Parallele aus V. 45 und 46 ver-

drängt wurde.

Id. II lehnt sich in seinem ersten Teil bis V. 68 nach Faral,

der V. 1 mit Sophron fr. 5 (Kaibel) vergleicht , an Sophron an. —
V. 48 nennt Theokrit das [r-^iiavU eine Pflanze; dazu vergleicht

Husemann Theophrast. h. plant. IX, 15 xb xif>t>{iaMov , i; oC xb

t7r7ro{iocvlc und Plin. N. H. 26, 99: tithymalli quoque ramorum

medullam habentes ad Venerem proniores fieri ducuntur. Das nö'j-

iiallov gehört dem genus Euphorbiae an. — V. 60 ist verdorben;

ich schlage uir'ijiacov tat? xfput cpXiaTc* xaOoir£pTepov (oder noVj

^psprspov?) (o? syet' r
(
vOv „so wird er noch fester als jetzt gehalten",

nämlich durch den Zauber.

Id. III, 7 verbindet Wilamowitz x&v Ipwx'jkov mit ^ pa |as

titaet?, während man es bisher zum Vorhergehenden zog, und zwar,

wie ich glaube , mit Hecht ; denn aus dem Umstand , daß sie ihn

nicht mehr als Liebchen zu sich einlädt, schließt er, daß sie nichts

mehr von ihm wissen wolle. — Die V. 28 f. werden von Kaibel,
der übrigens unnötigerweise jiot aejAvapiv«) st. des richtigeren jasd

ixejxvaaEvto liest, gut erklärt; xb -haxd-fr^a » das Mohnblatt" (vgl.

XI, 57) ist Erklärung zu xb xt
(
HviIqv. Der Liebhaber prüfte, ob

das abgepflückte Blatt auf dem Arme Leben, Farbe und Saft behielte

oder welk herabfiele; jenes hielt er für ein Zeichen der lebendigen,

dieses der absterbenden Liebe. An einen Knall darf man bei rcXaxa-

YTjaa nicht denken.

Id. IV, 26 erinnert Christ daran, daß der Witz der Stelle

erst seine Pointe erhalte, wenn man zu efc 'Atoav, in den die armen

Rinder ziehen müssen, den Ort der Landschaft, wo die olympischen

Spiele gefeiert werden, s;ellt, und zwar in der heimischen Mundart

efe "AXi&a; so erhält man ein Wortspiel wie VII, 100 Hpum« . . .
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apioro?. — V. 49 verlangt Herwerden mit Recht ein Komma nach

X«7»ftöXov, so daß tfc tu iraxa&a ein Finalsatz ist; Wilamowitz
hat so interpungiert.

Id. V, 15 nimmt Wilamowitz Bechtels KoXaftHoo? st. des

tiberlieferten KaXatfhöo? auf (vgl. Herond. 6, 50). — V. 36 ver-

dächtigt Wilamowitz ojijiacn toTc ipftotai mit Recht ; es müßte

tou ojxjxaiiv iptlotai oder ins Metrum passend o<pÖaX{iot? ip&otart

heißen (vgl. Bentley zu Hör. carm. I, 3, 18). Blaydes spicil.

Soph. ad Oed. tyr. 528 ändert toi? in arot? und versucht ebenda 1885

Tot? oorejot? Ipftolai , beides wenig glücklich ; toi? wird vielmehr ans

toisö' entstanden sein: „mit deinen Augen, die ich da gerade auf

mich gerichtet sehe", eine nachdrückliche Hervorhebung, die vor-

züglich in unsere Stelle paßt. — V. 73 erklärt Wilamowitz in

der zehnten Beilage, S. 235 f., für interpoliert ; mit Unrecht, wie ich

glaube. Was den Widerspruch mit dem ersten Vers betrifft, so ist

dort xov 2o(kptT<xv falsch überliefert statt rffit oder tsiSs Stßüpta

;

denn zu itotjiiva muß der Name des Herrn treten. Morson ist aber

nicht nur dem Komatas, sondern auch dem Lakon bekannt; denn

sonst könnte Komatas nicht zu Lakon sagen: stci hk Mop3<uv, und

ebensowenig könnte Lakon den Morson «u^aftk M6p:j<ov anreden; die

Beztichnung ;£vs steht dem nicht im Wege. Wenn Wilamowitz
meint , man könne schlechterdings nicht absehen , welchem Zwecke

der fragliche Vers diene, so weise ich darauf hin, daß in dem ganzen

Gedicht Komatas als der friedlichere, Lakon als der gereiztere und

streitsüchtigere hingestellt wird. So teilt er hier dem Morson mit,

in wessen Dienst sie beide stehen, und da er auch sich in die Mit-

teilung mit einschließt, so liegt für Lakon gewiß kein Grund vor,

unwillig zu werden. Trotzdem wird er dies, und deshalb kann ihm

Komatas mit Recht erwidern: tu -re jxdv «iXoxspTotAO* ln( und bei-

fügen, daß er die ganze Wahrheit gesagt habe und sich nicht rühme

;

dies wäre doch unmöglich gewesen, wenn er nur von Lakons Ver-

hältnis gesprochen und das seinige geheim gehalten hätte. Dann

hätte es den Anschein gehabt, als ob er sich dem Lakon gegenüber

als etwas Besseres hinstellen wolle, und Lakon hätte ihn mit Grund

dafür getadelt.

Id. VII, 71 f. schreibt Wil amowitz AoxooirstTa? und führt dies

mit einem Scholiasten auf Lykopeus, den Vater des Phrasidamos

und Antigenes (vgl. V. 3 f.) , zurück ; nach ihm hieß sein Landgut

Auxw-siov, und davon ist Auxa>7:eiTac gebildet, das einen Hörigen

des Lykopeus bezeichnet. Acharnä wird also ebenso ein ursprünglich

karischer Ortsname sein, den Theokrit an einen attischen, d. h.

18*
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literarisch bekannten, angeähnelt hat (vgl. Halasarna). Schwartz,

S. :J01 . Anm. 1 , kann an die koischen Lokalitäten nicht glauben,

sondern denkt an wandernde Musiker, wofür aber bei Theokrit nichts

spricht : denn nach diesem wohnen die Personen auf Kos.

Id. XL 72 f. faßt der Scholiast als Selbstaniede des Kyklopen,

der sich wieder auf sich selbst besinnt, was gut in den Zusammenhang

paßt und auch mit den Angaben des Dichteis übereinstimmt ; denn

da sich V. 80: orrto toi IIoXu?«jio; xt/.. offenbar auf V. 18 osto*

TOiaGxa zurückbezieht , so wird alles Dazwischenliegende als Gesang

des Kyklopen bezeichnet. Sinko denkt zu kztX xrjwv avtömat

(V. 71) Ott' aorr^ hinzu und nimmt dann V. 72 f. als Worte der

Mutter, die Polyphemos anführe, um zu zeigen, wie er von ihr ge-

kränkt werde. Diese Auffassung scheitert an dem Widerspruche,

in dem dann die V. 72 f. mit dem Vorhergehenden stehen ; nach

jenen beklagt sich Polyphemos nur darüber, daß seine Mutter nicht

mit empfehlenden Worten bei seiner Geliebten für ihn eintritt : nach

diesen würde sie ihn auf das Törichte seiner Liebe aufmerksam

machen, um ihn davon abzubringen. Es kommt noch dazu, daß der

Kyklop, wenn er die von ihm mißbilligten Worte seiner Mutter hier

anführen würde, gewiß nicht weiterfahren würde ttoXack suuTtataoEV-

p.e xtä., wie er es V. 77 f. tut. Diese Erwägung hindert mich auch,

Wilamowitz beizustimmen, der zu V. 72 f. bemerkt: „interpellatur

ab alia persona, ad certum hominem omnino non relata, quaerendas

esse alias puellas
4
*. Wäre dies der Fall, so würde der Kyklop

darauf eine scharf zurückweisende Antwort geben, wenigstens nach

den Worten zu schließen, die er im Vorhergehenden über seine Mutter

gebraucht hat. Außerdem verstoßt die Annahme einer zweiten Person

als Sprecherin, wie ich oben schon sagte, gegen die ausdrückliche

Einkleidung des Polyphemos-Liedes durch den Dichter.

Id. XII, 22 f. sind fehlerhaft überliefert und noch nicht be-

friedigend hergestellt; das Beste ist bis jetzt, nach Oöpavuovs; zu

interpungieren und dann mit P i c c o 1 o s Or^ovö' zu lesen st.

£33ovD\ Aber ich nehme auch an dem Gebrauch von oTrspTepoi

Anstoß und vermute daher tqjtcov jxsv Grep öeol Oupavuuvs?

u.r^ov«}' ü>; Ifts'Xouatv. Über dieses Idyll spricht Wilamowitz
in der vierten Beilage: der Eingang erinnert nach ihm an

Sappho, und es ist mit dem Hylas (Id. XIII) der Form wegen

zusammengestellt und den bukolischen Gedichten angefügt. Beide

Gedichte sind eine Apologie auf die Knabenliebe, an Nikias ge-

richtet, der dem Theokrit, wie es scheint, in dieser Hinsicht Vor-

würfe machte.
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Id. XIII behandelt Wilamowitz ebenfalls in der vierten Bei-

lage; er weist darauf hin, daß Apollonios' Darstellung des Hylas den

Theokrit zur Wahl des gleichen Themas bestimmte, „um es besser

zu machen". V. 7 nimmt er an den Worten tou t«v ir^oxaaT8a

'fopsuvxoc. die als ein Kennzeichen des Hylas dastehen, mit Recht

Anstoß. Ich vergleiche Id. V. 91, wo von dem schönen Kratidas

gesagt wird : Xtrcapi 5fc r.ap ot'jyeva astet' ifteipot. und betrachte dem-

nach toü (bzw. tä) tav für verschrieben aus Ttoßpiv = -5 otßpa'v

;

die üppigen Flechten waren ein besonderer Schmuck des Hylas. —
V. 15 vermutet Tucker ansprechend «utoO S' e?x<bv h dXafhvov

<xvop' diroßai'r; st. avttp 5' eu iXxcov; leichter ist noch die Änderung

<x6tü) o' eo e?xii>c: „ihm selbst wohl gleichend". — Große Schwierig-

keit machen die V. 68 f. Sicher ist jedenfalls , daß in V. 69 die

Abfahrt der Argonauten erzählt wird; daher muß in V. 70 uivovts?

aus Xiirovre? entstanden sein ; sie lassen bei ihrer Abfahrt den

Herakles zurück , wie auch das Folgende zeigt. Was war nun in

V. 68 gesagt? Doch wohl, daß sie reisefertig warteten, ob er noch

komme ; es wäre also zu lesen : vcto* o' eusv' ap|xsv' v/oiia iie-rapsta

tzkw (bzw. ttao'j) irapi<$vxoc „das Schiff wartete reisefertig , da die

Zeit zur Abfahrt da war; um Mitternacht aber entfalteten die Helden

die Segel, Herakles zurücklassend".

Id. XIV, 33 steckt in kzii-cr^ ein alter Fehler, offenbar daher-

rührend. daß der ursprüngliche Schreiber auf ISctTrtv*? in der vor-

hergehenden Zeile abirrte; denn von sechsjährigen Mädchen kann

man doch x<$Xtto'j l^hjiirpn nicht mehr sagen. Es wird fydxrf

oder ähnlich gelautet haben. — V. 38, wo rr^wp xsä odxpoot tiaXa

££ovTt überliefert ist, beschäftigte die Gelehrten schon vielfach.

B. 0. Foster, The symbolism of the apple in Classical

Antiquity, Harvard studies X, S. 39 f., nimmt die Überlieferung

in Schutz, indem er V, 124 und 126 vergleicht: „deine Tränen fließen

als Liebeszeichen für ihn", was wenig passend ist. Wilamowitz,

Textgesch., S. 40 , Anm.
,

schlägt t^vcjj tsd odxpoa ; dX)A ps^vtco

vor: „ihm fließen deine Tränen? So sollen sie fließen!". Daß aber

dies in jiaXa verschrieben worden wäre, ist wenig wahrscheinlich.

Vielleicht verbirgt sich Xctcyua in jxaXa, vgl. Hcsych.: XaqjxaTor

tA\i\lqlx<i iepa, ctTrapY^axa und Suidas XaTu.or to tep<5v, ÖCjia; die

Tränen werden dann von dem erbitterten Aeschines als Erstlings-

opfer bezeichnet, die Kyniska ihrem neuen Liebhaber darbringt.

Id. XV, 4 wird von W i 1 a m o w i tz, Textgesch., S. 48, Anm. 1,

erklärt ; u> x5? aXsaaio) 'W/*<; bedeutet nicht, wie man es gewöhnlich

faßt, „o das bißchen Leben", sondern „o über die töricht-eitle Seele";
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Gorgo schilt damit ihre eitle Tollheit, daß sie sich auf die Expedition

eingelassen hat; schon den ersten Gang hat sie kaum überstanden. —
V. 7 ist x* o' £xaax£pa> i[i dirotxst? überliefert, was keinen Sinn

gibt; ich lese £xaax£pu> ottv dnoixsi? „du wohnst immer weiter von

mir weg", ein Vorwurf, den Praxinoa auf ihren Mann schiebt (vgl.

8 f.). — V. 30 nimmt Wilamowitz E. Schwärt/' Konjektur

Xouaxpi st. iirXrjcjxe auf. — V. 37 : toi? o' epfotc xxX. erklärt Vahle n:

„ich habe aber auch alle Mühe an die Arbeit gesetzt" , dem Zu-

sammenhang entsprechend. — V. 60 lautet die beste Überlieferung,

die man auch bisher beibehalten hat: ivuiv <o x£xva. — 7tapevftetv

eiijAccpi; ; dafür nimmt Wilamowitz aus anderen Hs. £f<uv x£xva. —
glxa ir. xxX. auf, weil er meint, daß der Hiatus t^xv« elxa die

Schreibung l^v o> x£xva *. xxX. veranlaßt habe. Näher liegt es

aber doch, die Lesart xexva eha darauf zurückzuführen, daß w nach

i^tiv ausfiel und mit tha die so entstandene Lücke ausgefüllt wurde,

eine Annahme, die dadurch sicher wird, daß etxa, das Wilamo-
witz für vortrefflich erklärt, hier nicht paßt (vgl. Kühner gr. Gr.

§ 587, 15); euot in der Frage würde yaktT:6v st. fujiapec verlangen:

die Alte ist aus dem Hofe gekommen , und da sollte es für uns

schwierig sein, hinein zu kommen? — V. 84 f. nimmt Kai bei mit

Recht an der Verbindung in dpfopfoc xXtSjxw Anstoß; er ergänzt

zu atp-pp&xc etwa xXiv7j; und hält xXiajxtü für verschrieben aus dpfiol

(vgl. Callim. fr. 44. Apoll. I, 972); ich glaube, daß xXiau-co aus

irgendeinem Grunde an die Stelle von xXi'vot? getreten ist (vgl. V. 127 ).

Id. XVI, 24 schreibt Wilamowitz mit <l> U kou xm; ohne

Zweifel ist aber dem xh u£v ^oyoT gegenüber mit den anderen Hs.

xo öfe Xfltf xtvi 8o0vai vorzuziehen. Überdies ist dotöuiv am Schlüsse

des Verses unrichtig überliefert; denn die Sänger folgen erst V. 29.

Das Ursprüngliche scheint d?stou>c gewesen zu sein. — V. 61

schützt Vahle n die Überlieferung uex« fXauxa; dX6"c durch Hinweis

auf Strabon I, 8 und Livius XXVI. 45, 8: Wind und Meer treiben

die Wellen an das Gestade. Derselbe vergleicht zu V. 86 f. Horn.

II. XII, 7;3. Diod. XI, 23, 2. 24, 2, XIII, 21, 8, XIV, 67. 1, Livius

IV, 10, 5. V, 49, 6, X, 26, 10.

Id. XVII, 57 nennt Theokrit die ältere Berenike dpt'Cr^Xo?; das-

selbe Wort gebraucht Kallimachos Epigr. 51 von der jüngeren

Berenike. Daraus zieht Wilamowitz den Schluß, daß sich Kalli-

machos an Theokrit angeschlossen und das Attribut von ihm über-

nommen habe. Mir erscheint dies zweifelhaft; denn dpi^Xo? ist

auch sonst nicht gerade selten. Es wird mit Vorliebe von Sternen

gebraucht, und da Kallimachos die unter die Gestirne versetzte Locke
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der Berenike besang, so lag ihm das Wort, wo es sich um Berenike

handelte, doch nahe genug, auch ohne Anschluß an Theokrit. —
V. 66 f. erklärt Wilamowitz gut; allein er geht auch hier in

seinen Folgerungen zu weit , wenn er meint , Knidos und Rhodos

würden hier mit Rheneia verglichen, und daraus den Schluß zieht,

daß Theokrit von Kos her die Verhältnisse beurteile. Ein solcher

Gedanke liegt unserem Dichter ganz fern, der nur die Liebe des

Ptolemäos zu Kos und Umgegend hervorheben will und sich dazu

des Hinweises auf die Liebe des Apollon zu Delos und Umgegend

bedient. — Zu V. 82 f. weist Wilamowitz auf Diodor I, 31, wo

mehr als 33 000 Städte, und auf die Homerschol. BT zu I, 383

hin, wo 33 030 Dörfer genannt werden, wohl durch Schuld des

Schreibers st. 33 333. Die Quelle für beide ist Hckatäos von Abdera;

denn <b? Kdxwv iatopsi ist verschrieben aus uk o' 4xa — T/xaTcuo;.

Die hohe Zahl stammt aus der amtlichen Statistik des Ptolemäos. —
V. 124 f. sind, wie Usener bemerkt, die vergöttlichten Herrscher

Nothelfer für alle Menschen geworden , sowie es die Heroen ihren

Nachkommen und Verehrern sind; denn die Fürsprache der Heiligen

hat im Altertum ihr Vorbild. — V. 137 hält Wilamowitz die

Überlieferung dptxfp fe p&v £x <Ai6c afceo für ursprünglich, mit Un-

recht, wie mir scheint; denn nach den Worten yaXpz ovot; UtoXsjious •

asÖev 6'
£")fu> iaa xal aXXwv uvaaojxat r

(
a»öeu>v, ooxsto 6' ir>oz oOx

diropXr^ov ^ftsYcopai iaaouivoic erwartet man nicht das einschränkende

und bedingende: Jedoch flehe zu Gott um Segen", sondern das

zuversichtlich -prophetische: „sicherlich wirst du von Zeus Segen

haben"; nur so schließt das Ganze befriedigend ab. Für £;si? tritt

auch Schwartz ein.

Id. XVIII, 25 ist xäv ouo' av tt? au.u>|io? überliefert, wofür

Wilamowitz apuüv otme a. vorschlägt; ich glaube aber, daß tav

als Relat. im Anschluß an das Vorhergehende beibehalten werden

kann , und vermute demnach tav oo fxav Tic «• Im folgenden Vers

schreibt Wilamowitz otw? als Genet. , abh. von xaXov rcp<5cru>7:ov,

und versteht dtut von der Abendröte. Ich erinnere mich nicht, von

einem xaX&v irpoawrov atö? gelesen zu haben; die Erwähnung der

z^xvia vo; in Verbindung mit xaX&v Sistpavs 7:p4ou>7rov weist vielmehr

auf fiTjva; st. aa»? bin. Die Nacht läßt des Mondes schönes Antlitz

wie den lichten Frühling nach dem Winter erscheinen, und so er-

schien auch Helena unter ihren Gespielen (vgl. Sappho 3).

Id. XIX, 5 korrigiert Wilamowitz gut oeusv iav oöuvav

xal i|AS|iy>£TO st. xav und {isjAcpeto. Zu V. 8 bemerkt er:

„vereur ne eet? st sibi indulserit scriptor". Mir scheint es
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wahrscheinlicher, daß uiv ir
t
s aus te>i&si? (oder tsXs'öe;) ver-

schrieben ist.

Id. XX, 22 schreibt Wilamowitz mit Hermann i-uxaCov

;

aber die Änderung von xterco; in xi33*5v erscheint unnötig, da zu u>s

xi33o; rott Trpsjxvov die Ergänzung iruxivä? stciv nahe liegt. — V. 26

ändert Wilamowitz 7XüxepciVc2pov , das aus dem folgenden Versirr' °

durch ein Versehen des Schreibers eingedrungen ist, gut in Y^acpoptu-

tspov; aber weniger gelungen scheint mir seine Änderung in V. 39,

wo er xal eis sa iroiSi xdlteuSs in xal eis ed -aiSixa vsGiis korrigiert.

Da der durch das überlieferte xnU xa'ÖEoSs angedeutete Sinn dem

Zusammenhang vortrefflich entspricht, so möchte ich lieber xaXu> ori»v

7:at5i xadsuSsiv lesen, final zu tyM.
Id. XXI, 10 ist toi «puxiosvTa x£ Xrja überliefert ; Wilamowitz

bemerkt dazu: „vereor ne Xiva prava produetione scripscrit". Bei

dem korrupten Zustand, in dem uns dieses Gedicht Überliefert ist,

glaube ich dies nicht. Vielleicht steckt t
1

d-rpr
4
va in t* fcifra

;

d-'pr^v „Fangnetz". — V. 49 schreibt Wilamowitz gut tzws

dvsXüj für zS? jxsv iho.

Id. XXII behandelt Wilamowitz in der fünften Heilage der

Textgeschichte. Er weist darauf hin , daß es kein Kultlied ist,

sondern zum mündlichen Vortrag bestimmt. Die Stichomythie V. 54 f.

ist ganz dramatisch gestaltet, was auch sonst bei Theokrit der Fall

ist. Auch die Quellen, die Theokrit benützte, untersucht Wilamo-
witz und legt die Abweichungen von diesen dar. Das Gedicht ist

nach ihm gegen Apollonios gerichtet, aber nicht aus persönlicher

Animosität, sondern als Protest der freien Kunst gegen unfreie Nach-

ahmung. Nach V. 1 70 ist, wie der Verfasser überzeugend nachweist,

eine größere Lücke.

Id. XXIII, 30 und :U nimmt Wilamowitz erfolgreich gegen

M. Haupts Verdächtigungen in Schutz und ändert xal taxsiat richtig

in xataTa'xetai ; ebenso gelungen ist V. 51 evtaXXa st. eßaXXs und

V. 57 2x7jXa st. Xe.

Id. XXVI bespricht Wilamowitz in der achten Heilage der

Textgeschichte. Er weist mit Recht die Ansicht zurück, als ob wir

es hier mit einem Hymnus auf Dionysos zu tun hätten; aber auch

seiner Erklärung des Gedichtes kann ich nicht zustimmen. Er meint

nämlich, ein Kind sei umgebracht worden, die Mörder hätten An-

feindung gefunden, und da habe der Dichter ihre Partei ergriffen

und die Tat als Gott wohlgefällig hingestellt. Diese Erklärung wäre

nur annehmbar, wenn man wüßte, wer das Kind und die Mörder

waren, warum sie die Tat vollbrachten und was Dionysos damit zu
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tan hatte. So aber kennt man nicht einmal den Dichter, der diese

Verse machte, und wird daher am besten tun, bei dem Wortlaut des

Gedichtes stehen zu bleiben. Auch der Vers 29 scheint nur die

Worte jiTjo' sf yaXeiHoxspa xtovSe jjLQ-p^at verstärken zu wollen:

„und erst neunjährig wäre oder das zehnte anträte", also in noch

unschuldigem Alter und damit übler daran als Pentheus , der doch

eine Verschuldung gegen den Gott auf sich geladen hatte.

Id. XX VII gibt Wilamowitz im wesentlichen in der Form,

die er Hermes XIII (1878) 276 festgestellt hat. V. 23 schreibt er

v<5ov 8' lu-ov ooxi? tefvst, wie schon Meineke vorschlug. Die Hs.

haben deiöei, was auf Ia8s führt; die Verderbnis in esktSsi zog den

Accus. voov iu.6*v nach sich. Es ist also mit Fritz sehe v6<j> 8*

iiup ooxte Ia6ev zu lesen , was auch dem Sinn mehr entspricht. —
V. 59 ist xdjr^yovov st. Tdu-£yovov zu lesen, das xai mit Beziehung

auf V. 55 xäv jjurpav diciayiaac; daher hätte Wilamowitz mit

dieser Stelle nicht V. 72 xav aSpt^a xedv schützen sollen. Statt xdv

muß es wohl jidv heißen, und V. 73 steckt in toiv eher vOv als xa,

wie Wilamo witz schreibt, der für Beibehaltung der Verse 72 und

73 eintritt.

Id. XXIX, 19 nimmt Wilamowitz mit Recht die Verbesserung

von Ahrens dr.lp dvoplav auf; das davorstehende unhaltbare dvopwv

xäv verwandelt er in dvöpu>i:a>v. Da von dvopia die Rede ist, ver-

dient dvSpoiv den Vorzug vor dvÖpwrwv, in xwv aber wird udv

stecken, das als Beteuerungspartikel hier gut am Platze ist.

Id. XXX , 4 ist xal vOv \ikv xo xax&v xat? jx£v eysi xatc o' oo

tiberliefert, dem Wortlaut nach entstellt , der Sinn aber ergibt sich

aus den folgenden Versen
;

jetzt läßt ihm die Liebe wenigstens

manchmal noch Ruhe , bald aber wird sie ihn ständig quälen und

nicht einmal mehr schlafen lassen. Diesen Gedanken gewinnt man,

wenn man zh xax&v xavt'x' syst, xotvi'xa o' oü> ja' syst schreibt. —
V. 10 läßt sich IXxof eycuv (xaivov Ivl eppest) vervollständigen. —
V. 13 vermutet Wilamowitz gut ^cfÖ' st, iTttsÖT^Ö', V. 32

Cholmeley £ x£ <0£Xtq> epopsu wie Wilamowitz schreibt.

Mit den Scholien beschäftigen sich

1. P. Egenolff, Zu Lentz' Herodian II. Philologus

1902, S, 540 f.

2. H. W. Prescott, Notes on the Scholia and the

Text of Theocritus. Class. Rev. 1903, S. 107 f.

Egenolff liest, S. 546, im Schol. zu XI, 78 (S. 75): xiyXt'Covxi-

<rf$opa ^sXSiai xal afoypoop-poat. Prescott dagegen behandelt die
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Scholien, die sich auf Daphnis beziehen, und stellt dabei einige

Ausführungen seines in den Harvard Studies X veröffentlichten Auf-

satzes (vgl. oben) richtig. Zunächst bespricht er die Scholien zu

I, 65, 66, 69, 81—85, 97 und VIII, 93, die alle den Zweck haben,

Theokrits Darstellung der Daphnis-Sage mit der gewöhnlichen Sage

in Übereinstimmung zu bringen, allerdings ohne Erfolg, da Theokrit,

wie oben schon nachgewiesen ist, seine eigene Sagenform hat. Dabei

bemerkt der Verfasser mit Recht, daß kein Grund vorliege, im ersten

Idyll eine unerwiderte Liebe des Daphnis anzunehmen. In der

zweiten Abhandlung weist er nach, daß das Schol. zu VIII, 55 auf

einem Mißverständnis des Theokrit-Textes beruht , also eine recht

zweifelhafte Grundlage für die Nachricht, daß Herraesianax Daphnis

und Menalkas miteinander verbunden habe, sei; der euböische

Menalkas habe mit dem Theokritischen nichts zu tun.

Den Inhalt der Theokritischen Gedichte machen

1. Sutphen in Studies in honour of Basil L. Gilders-

leeve 1902,

2. R. Dedo, De antiquorum superstit ione amatoria.

Diss. Greifswald 1904.

3. E. Rieß, Studies in superstit ion. Am. Journ. of

Phil. 1903, S. 423 f.,

zum Gegenstand ihrer Untersuchungen, um zu sehen, was sich daraus

für die Erkenntnis des Aberglaubens und der Volksreligion jener

Zeit gewinnen läßt. Sutphen behandelt den Liebeszauber bei

Theokrit und Virgil, ohne wesentlich Neues vorzubringen. Umfassender

ist die Arbeit von Dedo, die alle alten Zeugnisse über den Liebes-

zauber sammelt und die Spuren davon bis herab auf Horaz und die

lateinischen Elegiker verfolgt. Rieß dagegen faßt das ganze Gebiet

des Aberglaubens ins Auge, das bei Theokrit allerdings keine große

Rolle spielt. Er erwähnt die Göttin dvotfxYj XVI, 82 f. , die in

Korinth verehrt wurde (vgl. Paus. 11, 4, 6), die Traumdeutung

'AXteic XXI (vgl. Artemidoros I, 8. Plut. quaest. conv. VIII, 3, 1),

die dankbaren Bienen VII, 78 f. , die die Musen vertreten, wie der

Verfasser gegen A. Marx, Märchen von dankbaren Tieren,

S. 124 8 und Olck s. v. Biene in Pauly- Wissowas Realencyklopädie

bemerkt, das Schlummerlied XXIV, 7, 9 mit der Bitte, daß das

Kind aus dem Schlaf wieder erwachen möge, den Dämon Alter XXIX,

26 f., die Bedrohung der Götter VII, 106 f. (vgl. Wesseley in der

Denkschrift d. Wien. Akad. XXXVI. 27 f.), die Unsterblichkeit ver-

leihende Ambrosia XV. 1051'., die goldsammeluden Ameisen XVII, 107,
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die Äpfel als Liebeszeichen II, 120, III, 10, V, 88, VI, 6 (vgl. auch

B. 0. Foster, The symbolism of the apple in classical

a n t i q u i t y. Harvard studies X , S. 39 f.)
,

Apotropaa VI , 23 f.,

Artenris-Hekate-Hades II, 30, daicotXaOoc in Reinigungen XXIV, 87,

assyrische Wahrsager II, 162, ßato? bei Reinigungen XXIV, 88,

barbarische Zauberinnen III, 31, Lorbeerblätter beim Zauber II, 1,

23 f. , die Entstehung der Bienen aus den Leichen von Rindern

Syrinx 3, Liebeszauber II, 2, Asche bei Reinigungen XXIV, 93,

Metall zum Iynx-Rad II, 30 und gegen Gespenster II, 36, die Ver-

wendung und Wirkung der Zauberkünste II, 61, 159 f., 15, Kreuz-

wege II, 36, Cyklamen V, 123, dreimaliges Rufen der Toten beim

Begräbnis XXIII, 44, Herbstgebräuche X, 46 f., Wahrnehmung der

Geister durch Hunde II, 12, 35, die prophetische Bedeutung des

Adlers XVII, 71 f., die iu-ropou-avTeia H, 24 f., den bösen Blick III,

37, V, 12, VI, 39, VIII, 39 f., die bei der Geburt zu beobachtenden

Gebräuche XVII, 60 f., die heilende Wirkung des Speichels VII, 126,

die Entstehung von Blasen auf der Zunge infolge von Lügen IX, 30,

XII, 24, die Neunzahl XXX, 26 f., das Spucken XXIX, 26 f., die

glückverheißende Bedeutung der Sternschnuppen XIV , 49 f. , die

Dreizahl XVII, 82 f., V, 43, VI, 39, XVII, 71, XXII, 4, XXIII, 44,

XXIV, 63, die Begegnung eines Wolfs XIV, 22.

Die Frage nach der Echtheit der einzelnen Gedichte
prüfen, von den Untersuchungen von Wilamowitz abgesehen.

1. E. Fairon, De l'authenticite* de l'idylle VIII

du recueil de Theocrite. Rev. de l'instruct. publ. en Beige 43,

S. 237 f.

2. C. Kattein, Theocriti idyllis octavo et nono
cur abroganda sit fides Theocritea. These. Paris 1901.

3. M. Rannow, De carminum Theocriti XXIV et

XXV compositione. Festschrift für Vahlen. Berlin 1900,

S. 87 f.

Fairon verficht die Ansicht, dali das achte Gedicht aus langen

Bruchstücken eines Theokritischen Gedichtes bestehe, die ein späterer

Grammatiker durch eigene Verse miteinander verbunden habe ; diese

vermittelnden Verse seien 28—32, 61 und 62, vielleicht auch 92

und 93. Dagegen ist Kattein der Ansicht, daß das Idyll aus

Bruchstücken verschiedener Dichter zusammengesetzt sei, von denen

vielleicht die V. 63—70, 72 und 73, 76, 78—80, 82—87 von

Theokrit herrührten. Dali auch diese Annahme unhaltbar ist, zeigt

M. Rannow Wochenschr. f. klass. Philol. 1902, Kr. 47, S. 1280 f.
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Das zuerst von Valckenaer ausgesprochene und dann ziemlich

allgemein gebilligte Urteil , das die Verse dem Theokrit abspricht,

ist wohl begründet , wie auch Wilamowitz Textgesch. . S. 122 f.,

eingehend nachweist; nach diesem Gelehrten stammt das Gedicht,

das einheitlich ist, wenn man mit G. Hermann die V. 57— 60

auswirft, von einem kenntnisreichen hellenistischen Poeten.

Das neunte Idyll spricht Kattein in Übereinstimmung mit allen

Forschern dem Theokrit ab; nur Rannow a. a. 0. sucht es als

theokritisch zu erweisen. Wilamowitz widmet diesem Gedicht

die siebente Beilage; er tritt darin für die Einheit dieses Idylles ein,

wie auch ich es im letzten Jahresb. Bd. C1V (1900), S. 151 getan

habe. Die V. 28 f. faßt er so, als ob der Dichter damit ein Lied,

das er früher gesungen, aber bis jetzt nicht veröffentlicht habe —
daher V. 30 --, dem Vorhergehenden anfüge; der Sinn von ©ottvets,

zu dem er jioi ergänzt, sei: „zeiget es mir", eine poetische Wendung

für: „da fällt mir ein"; das Lied selbst folge in V. 31 f. Ich kann

diesen Ausführungen nicht beistimmen, einmal weil ich an diese Be-

deutung von ©atvsre nicht glauben kann ; wenn er das Lied früher

gesungen hat, so brauchen es ihm die Musen doch jetzt nicht cpai'vetv.

Sodann weil — angenommen, daß man V. 31 f. als Lied bezeichnen

kann — doch auch das Vorhergehende ein Lied des Dichters ist.

Allerdings hat er es so dargestellt, als ob jene Verse dem Daphnis

und Menalkas gehören, also die Unwahrheit gesagt, aber jetzt stellt

er dies richtig und daher V. 30. Mit ojoa'v , -av irox' lyo xtX. ist

also das ganze Idyll gemeint, um dessen Verbreitung und Bekannt-

machung er hier die Musen bittet: <patvs-e „zeiget es, macht es be-

kannt"; den Grund zur Bitte enthalten die V. 31 f.; der Dichter ist

eil, Freund und Verehrer der Musen.

Die Gedichte 19, 20. 21, 23, 26 und 27 betrachtet auch

Wilamowitz, wie andere Gelehrte, als nicht theokritisch; 19,

20, 21 und 23 sind nach ihm in der Zeit um und nach Bion ent-

standen.

Id. XXIV behandeln Rannow und Wilamowitz. Textgesch..

S. 96 f. und 237 f. Das Gedicht ist nach Überlieferung und Be-

schaffenheit theokritisch; aber Rannow findet in der Erzählung

sowohl als in der sprachlichen Form Härten und Lücken und glaubt

daher, daß es stückweise entstanden sei und unvollständig vorliege.

Die meisten der von Rannow erhobenen Bedenken fallen nicht

schwer ins Gewicht; so z. B. wenn er meint, nach V. 10 fehle ein

Hinweis darauf, daß auch die Eltern sich schlafen legten, in V. 22

werde der Grund, warum es im Zimmer hell wird, nicht ausgesprochen.
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V. 84 stehe mit 13 f. im Widerspruch, weil hier Hera, dort die

döavaxoi die Schlangen schicken, oder V. 85 und 92 mit 16, weil

es V. 16 (passiv, V. 85 otaÖTjX^aaaÖat und 92 xavstv von der gleichen

Sache heiße, V. 60 f. falle es auf, daß kein Wort der Anerkennung

oder des Lobes über die Tat des Herakles beigefügt werde, und

V. 101 f., daß Teiresias abgehe, ohne daß Alkmene antwortet oder

über die Erfüllung der Prophezeiung etwas angegeben wird — lauter

Ausstellungen, für die der Charakter der alexandrinischen Poesie

oder die Eigenart des Dichters die Verantwortung trägt. Anderes,

woran man Anstoß nahm , wie der Gedankenzusammenhang V. 34 f.,

50 f., 86 f., erläutert Wilamowitz gut; V. 86 f. erklärt sich auch

Rannow gegen die Annahme einer Lücke. Daß ein besonderer

Schluß so wenig notwendig war wie ein besonderer Anfang, hebt

nach anderen auch Wilamowitz mit Recht hervor. Das Gedicht

ist ein Ganzes für sich . eine echt alexandrinische Rhapsodie , kein

Teil einer Herakleia, wie auch Rannow bemerkt. — Über locjoa

V. 8 spricht F. Bechtel, Hermes 1901, S. 422 f.; er lehnt die

gewöhnliche Erklärung „wohlbehalten" ab und gibt unter Vergleichung

von Hesych. s. v. die Deutung „einer der sich leicht bewegt", xa/etav

6pjAr
(
v Kpbs a'j;7jaiv syu>v. Dagegen bemerkt Wilamowitz, S. 97,

Anm. 2, daß (lie cwfyotc in dem Worte nicht liege; die Mutter

wünsche nicht , daß die Kleinen sich bloß strampeln , sondern daß

sie „wohlbehalten" die Nacht durchschlafen. V. 31 sind die

Wr
orte oTci tpocptp mit ^ccXadr^v zu verbinden, wie Wilamowitz

nachweist.

Id. XXV wird von Rannow und Wilamowitz, Textgesch.

Beilage 9 besprochen. Rannow weist es, wie andere vor ihm,

dem Theokrit zu, was in der Überlieferung, wie Hill er zeigte,

keinen Rückhalt hat. Eine Vergleichung, die er zwischen diesem

und dem 24. Gedicht anstellt, ergibt, daß Id. 25 in seinen Teilen

vollständig ist, weniger Dorisinen und mehr Homerisches enthält und

in der Erzählung eine gewisse epische Breite verrät. Es besteht

aus drei Teilen, die, wie Wilamowitz nachweist, ihre Vervoll-

ständigung in den Überschriften finden, der erste Teil 'HpaxXr,?'

rtpbs cqpotxfSv, der zweite Teil k-mailrpi; , für den dritten Teil ist

die Überschrift verloren. Wir haben also auch hier alexandrinische

Rhapsodien und dürfen aus dem Fehlen von Einleitung und Schluß,

sowie dem Mangel jeder Verbindung zwischen den einzelnen Teilen

nicht folgern, daß wir Stücke eines, wenn auch nur beabsichtigten,

größeren Ganzen, etwa einer Augeias, vor uns hätten. — V. 27

verbessert Wilamowitz ot iroXosp-fOt gut in du.7:£Xosp70i, ebenso 99
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aukds in a-iXta; und 120 oiotpireplc»? ßot« in oiajntspkc eofota. —
V. 164 überliefern die Hs. korrupt <bc v£oc (oder jjijo?) dx^v (oder

otxfir^); Wilamowitz bemerkt richtig, wie ich glaube: „dictum

erat, quando ille venisset". Demnach scheint stea in vso? oder jtlaoc

zu stecken, zu dem mit dem verdorbenen a»? das Zahlwort an-

gegeben wurde: U; die Worte l£ sts' <*xu.r> bilden einen Zwischen-

satz: „es sind gerade eben sechs Jahre". — V. 216 vermutet

Cholmeley ansprechend xal ooSi icq fyvia xtX. st. o»j8' org.

Über die Epigramme handelt Wilamowitz ausführlich

Textgeseh., S. 113 f.; nach ihm gab es keine authentische Sammlung

dieser Gedichte, die von dem Dichter selbst hergestellt worden wäre,

sondern die in den Hs. überlieferte Sammlung, die schon in der

kommentierten Ausgabe stand , wurde nach des Dichters Tod aus

Epigrammen, die man auf ihn zurückführte, hergestellt; sie entstand

erst nach Meleager; denn sonst hätte dieser sie benützt. Damit

urteilt Wilamowitz jedenfalls richtiger als Reitzenstein , der

die Sammlung Meleager bekannt sein läßt. Jedoch hätte ich ge-

glaubt. Wilamowitz werde von diesen Voraussetzungen aus dazu

kommen, die ganze Sammlung für zweifelhaft zu erklären und dem-

nach nur die Epigramme als theokritisch anzuerkennen, deren Echt-

heit sich bestimmt nachweisen läßt; denn wenn sich auch bei dem

einen oder anderen die Erinnerung an den Verfasser erhalten haben

mochte , bei den meisten war dies gewiß unmöglich. Statt dessen

hält Wilamowitz alle Epigramme für echt, deren Unechtheit nicht

erweisbar ist. Dem Theokrit spricht er nur die Epigramme 2 . 4,

5. 6, 12, 16 und 23 ab; die Autorschaft des elften Epigrammes bleibt

nach ihm zweifelhaft. Selbst Epigr. 24, das in den Theokrit-Hs.

nicht steht und in der Anthologia Pal. mit «Uo bezeichnet wird,

weist er dem Theokrit zu, trotzdem es auch mit seinen Verbesserungen

:

V. 1 Tcoir&Aom, 2. 3 und 4 xou pkv ... xou 8e\ 5 toasoao' «zpifyoc

(st. TrmoaSs -(dp vtv) keinen befriedigenden Sinn gibt; denn so sind

die meisten avaft^fiata eben nicht apyaia, wie es V. 1 heißt, sondern

v£o>Tspa, wie die Basis. Unbeanstandet seitens der Gelehrten sind

bis jetzt, soviel ich sehe, nur Epigr. 1, 8. 10, 13, 17, 18, 19 und

22 nach Wilamowitz' Zählung, die mit der Zieglers übereinstimmt:

aber auch von diesen enthalten nur Epigr. 8 und 11 Beziehungen

zu Theokrit
,

jenes wegen der Nennung des Nikias , dieses wegen

der Verherrlichung Epicharms. Die Anordnung der Gedichte läßt

sich ebensowenig wie die Polymetrie mit Wilamowitz als Beweiß

der Echtheit anführen, da die letztere von verschiedenen Dichtern

angewandt wurde, die erstere ja vom Sammler herrührt. An das
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Epigramm auf Epicharm konnte der Sammler andere auf frühere

Dichter, an das für Nikias ähnliche Weiheepigramme anreihen, und

die bukolischen Epigramme sprach er ihm als ßukoliker zu. Wenn
man bei einigen zweifelte, ob sie dem Theokrit oder dem Leonidas

von Tarent gehörten, so war dazu der Inhalt die Veranlassung; denn

auch Leonidas behandelte ländliche Motive, wenn auch in anderer

WT
eise als Theokrit.

Dem vierten Epigramm hat Wilamowitz die sechste Beilage

seiner Textgeschichte gewidmet. Er weist nach, wie hier mehrere

Motive hellenistischer Epigrammatik zu einer Elegie verarbeitet

werden, die den Elegien des Properz nahesteht. Insofern ist dieses

Gedichtchen sehr interessant ; man sieht daraus , wie weit damals

schon die Griechen auf dem Wege von Kallimachos zu Properz

waren. — Außerdem erklärt Wilamowitz Epigr. 8 auf S. 118,

Anm. 1, Epigr. 13 ebenda Anm. 2 und Epigr. 14 auf S. 119, Anm. 2.

Über die Technopägnien spricht Wilamowitz in der

elften Beilage seiner Textgeschichte, nachdem er darüber schon früher

in dem Jahrbuch des kais. deutsch. Archäolog. Instituts Bd. XIV,

S. 51 f., gehandelt hat. Er verteidigt seine hier ausgesprochene

Ansicht gegen Boitzens t ein, der in dem Artikel Epigramm in

Pauly -Wissowas Realencyklopädie die Technopägnien für Buch-

epigramme erklärt. Wilamowitz hält sie, wie vor ihm schon

Hecker, für wirkliche Aufschriften; Simias greift nämlich zu den

verschieden langen lyrischen Versen , um den Raum zu füllen , der

ihm gegeben war: die Schneide des Beiles, die Flügel der Statue,

die Fläche des Eies. Ebenso ist Theokrits Syrinx zur Aufschrift

auf eine Syrinx bestimmt, die dem Pan geweiht wird. Dagegen be-

zeichnet der dorische Altar des Dosiadas den Fortschritt zum Carmen

tiguratum; die Verse standen nicht auf dem als Ort für sie an-

gegebenen Altar der Chryse auf den Neä bei Lemnos , sondern er-

wecken nur den Schein, als ob sie durch die Raumverhältnisse jenes

Altars bedingt seien. Noch weiter geht der ionische Altar, der jede

Fiktion aufgibt. In dem als Verfasser überlieferten Besantinos ver-

mutete Häberlin den Julius Vestinus, der vom Vorsteher des

alexandrinischen Museums zum ab epistulis avanciert ist, und Wila-
mowitz hält diese Vermutung für recht wahrscheinlich. A. Franke,
De Pallada epigrammatographo, Diss. Lips. 1899, S. 10 f.,

hält dagegen an Besantinos als Dichternamen unter Zurückweisung

der lokalen Deutung fest und G. K n a a c k im Nachtrag zu Pauly-

Wissowas Realenc. s. v. stimmt ihm bei; vgl. übrigens auch H. Stadt-

müller, Wochenschr. f. kl. Philol. 1900, S. 825 f.. der A. P. IX,
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118 BijaavTivou als Bezeichnung der Heimat des Dichters Palladas

faßt. Daß auch das Versmaß der Technopägnien beachtenswert ist,

besonders das des Eies, legt Wilamowitz ausführlich dar. Die

von H. Omont in den Monuments Piot XII, 1 herausgegebenen und

Rev. des (Hudes gr. XVI, 496 aus dem Altertum hergeleiteten

Miniaturen zu den Technopägnien sind nach Wilamowitz, S. 9,

Anrn. 1, erst aus späterer Zeit. — Am Schlüsse von Sipiou -£Xsxi>?

schreibt Wilamowitz aaiojxsvo? st. jioOvoc, in den [Uipufsc 9 o-j8'

'Apeoc st. o' "Apsof, im '<2i6v 3, 4 : ^ too' axpiov vlov Acopta; ctTjSovo;,

15 zaaai st. Talon, 16 iz avtpa, 17 Ha>s«jiav jxo/otTdxtp , 19 xax'

(oxa, in B^aavTtvoo ßu>ji6c 10 Xaßovxe. — Über Dosiadas vgl.

R. R e i t z e n s t e i n in Pauly-Wissowas Encykl. Bd. V, S. 1596 f.,

wo die Ergebnisse der Forschung übersichtlich zusammengestellt sind.

Gegen Lykos von Rhegion als Vorbild des Theokrit für das Lied auf

Komatas (VII, 83 f.) spricht sich E. Sch wartz aus, vgl. oben S. 267 f.

Mit dem Leben und der Dichtkunst Theokrits beschäftigt

sich, abgesehen von den schon genannten Schriften von Wilamowitz
und E. S ch wartz , auch

C. Wendel, De nominibus bueolicis. Abdruck aus

dem 26. Supplementband der Jahrb. f. klass. Philologie. Leipzig

1900 [Der erste Teil erschien als Haller Dissert. 1899] und

Theoer itea. Philol. 1905, S. 269 f.

Wilamowitz hat die Ergebnisse seiner Forschungen in der dritten

Beilage seiner Textgeschichte, die „Zeitbestimmung der Gedichte

Theokrits
tt

betitelt ist
,
zusammengestellt , in mancher Hinsicht seine

früheren Ansichten berichtigend. Als Heimat Theokrits steht Syrakus

durch das Selbstzeugnis des Dichters in der Spindel und im Kyklop

fest ; mit Orchomenos hat er nach Wilamowitz nichts zu tun.

Dagegen greift Wendel im Philol. a. a. 0. die auf Orchomenos

bezügliche Notiz des Scholiasten zu VII, 21 auf. um seine Ansicht

über den Namen Simichidas damit zu stützen. Da nämlich hier ein

Simichidas, Sohn des Perikles, aus Orchomenos genannt wird, so hält

er es für möglich, daß dieser der Stifter eines tKaaos lijir/tÖwv auf

Kos war, dem Theokrit angehört habe und als dessen Mitglied er

sich Vtjxt/i'Sa? genannt habe. Ebenso will er IixsXi'Öa; auf einen

Oiaao? SixeXiowv zurückführen. Das Bedenken, daß die sonst über-

lieferten Namen von Vereinen nicht patronymisch, sondern auf -3X7)?

oder adjektivisch gebildet sind, will er durch den Hinweis auf die

dichterische Freiheit und auf Namen wie 'Aixk^mtäai und 'Ofir,pi'5at

entschuldigen. Nach der Analogie von 'Oji^pt'öai und 'AjxXr^raaöai

wären die Simichiden und Sikeliden Männer, die sich vereinigt hätten,
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um die Tätigkeit des Simichos und Sikelos fortzusetzen; dies würde

eine hervorragende Stellung und Bedeutung dieser Stifter voraus-

setzen, wie es bei Asklepios und Homer der Fall war; wir hören

aber nichts von ihnen, und ebensowenig von den von ihnen gestifteten

Vereinen, trotzdem diesen Dichter wie Theokrit und Asklepiades

angehört hätten. Außerdem wäre jedes Mitglied eines solchen Vereins

ein Zipt/ffia? ,)ller SocsXßa?; wären das also für den einzelnen be-

zeichnende Namen V Wilamowitz hält es für wahrscheinlich, daß

ein Zusammenhang zwischen Asklepiades - Sikelidas und Theokrit-

Simichidas obwaltet, gesteht aber, daß wir nicht imstande sind, ihn

zu durchschauen; „nicht einmal soviel ist gesichert, daß Theokrit,

bevor er die Thalysia dichtete, oder auch nachher. Simichidas genannt

worden ist. zumal der Name mit der Hirtenmaske verbunden ist".

Seine Heimat verließ Theokrit früh , um sich seine Bildung im

Osten zu holen ; hier schloß er auch seine Freundschaft mit Nikias.

Wilamowitz weist also auch jetzt noch die Annahme, daß Theokrit

in Kos bei Philetas studiert habe , zurück , obwohl sie doch , wenn

der Dichter im Osten gebildet wurde, als die wahrscheinlichste er-

scheint. Von da reiste Theokrit wieder nach Sizilien zurück, wo er

im Jahre 275 4 die Chariten an Hieron richtete; in diesen Aufenthalt

fällt auch der Kyklop und die Spindel. Schwartz hat unrecht,

wenn er die C hariten in den alexandrinischen Aufenthalt des Dichters

verlegt. Als Theokrits Versuch, Hofdichter Hierons zu werden,

mißglückt war, reiste er zu seinem Freunde Nikias nach Milet und

von da nach Alexandria; unterwegs besuchte er einer Notiz des

Scholiasten zufolge Kos. In Alexandria entstanden die Adoniazusen

und etwas später das Enkomion auf Ptolemäos; hier kann er auch

die Bekanntschaft des Kallimachos gemacht haben, die in den Ge-

dichten zum Ausdruck kommt, wie im Thyrsis, wo sich Kallimachos

unter dem Namen Chromis verbirgt. Aber auch in Alexandria hatte

Theokrit keinen bleibenden Aufenthalt ; wir finden ihn in der nächsten

Zeit in den dorischen Gegenden Asiens, wo auch der Schauplatz

einiger seiner Gedichte ist; so der des Thyrsis, der Pharmakeutria,

und auch die Kameen des fünften Gedichtes weisen dahin, ebenso

die Ergatinä. Einen längeren Aufenthalt auf Kos setzen die Thalysia

voraus. Von einer Verbindung mit Sizilien ist keine Rede mehr. Das

Todesjahr des Dichters ist ebenso unbekannt wie das Geburtsjahr;

aber da seine Gedichte in die Jahre 274—260, vielleicht auch noch

etwas später, fallen, scheint er nicht gerade alt geworden zu sein.

Wilamowitz spricht dem Theokrit Originalität in der Er-

findung ab und meint, er übernehme immer nur fremde Motive. Ich

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX11I. (1907. I ) 19

Digitized by Google



290 Jahresbericht über die griechischen Lyriker. (Sitzler.)

habe oben schon bemerkt, daß sich dieses Urteil dem Erfinder des

Hirtenmimus und der Bukolik gegenüber nicht aufrecht erhalten läßt.

Die Vorzüge Theokrits in der Behandlung seiner Stoffe erkennt auch

Wilamowitz an, und Schwartz weist eingehend nach, mit welcher

Kunst sich unser Dichter in die verschiedensten Situationen zu finden

und überall den rechten Ton zu treffen weiß. Als Dichter vertritt

Theokrit die Grundsätze des Kallimachos gegen Apollonios; so in

den Thalysien, dem Hylas und den 1 Hoskuren. Daher hätte Schwartz

den Hylas nicht in die voralexandrinische Zeit des Dichters ver-

legen sollen.

Die Frage nach der strophischen Gliederung der Theokritischen

Gedichte , die von früheren Gelehrten zu großem Schaden des über-

lieferten Textes behandelt worden war, bespricht Wilamowitz in

der zweiten Beilage in ganz vortrefflicher Weise: er zeigt, daß sie

von unserem Dichter bei passender Gelegenheit angewandt wurde,

aber nicht als ein leeres Spiel mit Zahlen und auch nicht überall.

Besonders interessant sind die Darlegungen über die musikalische

Wirkung des Refrains oder der Schaltverse. Auch Wendel tritt

für die Annahme strophischer Gliederung ein, weun der Fehler, jedes

Idyll in ein festes Zahlenschema, womöglich mit Gewalt, einzupressen,

vermieden wird. Wenn er aber weiter aus der in Q neben VIII, 88

stehenden Randbemerkung avTUxpocp/] schließen will, daß die V. 88

bis 93 als Gegenstrophe zu 82—87 als Strophe aufgefaßt worden

seien , und daß demnach der Versuch , Strophen bei Theokrit fest-

zustellen, das Recht der Überlieferung für sich in Anspruch nehme,

so übersieht er, daß avxia-po'f^ an dieser Stelle kein metrischer

Terminus ist , sondern ein grammatischer , der auf die Umkehruug

der Form der Gleichnisse in V. 88 f. die Aufmerksamkeit der Leser

hinlenken will, also dasselbe bezweckt wie das Schul., das Ahrens,
S. 301, zu der Stelle anführt : xatTsrai 8s evaUctS, -poxepov xo «k

vsßpo? ähkz-ai im xrjv [xr^pa, (slxa x&) ooicu xal 6 7rat? £/apV Über

övTts-po^ vgl. jetzt auch W. Rutherford, a chapter in the

history of annotation 1905, S. ;U4.

Wie der strophischen Gliederung der Gedichte, so habin die

Gelehrten auch den in den Gedichten vorkommenden Eigennamen

ihre Tätigkeit zugewandt. Hier handelt es sich besonders darum,

festzustellen , mit welchen Namen der Dichter wirkliche Personen

bezeichnete, uud wer die Personen sind, denen er diese Namen bei-

legte. Wendel hat diese Frage von neuem untersucht und ist

dabei zu dem Ergebnis u< kommen, daß nur Phrasidamos, Antigenes,

Lykoreus, Philetas, KuUritos, Amyntas, Lykidas, Ageanax, Myrto,
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Aratos, Philinos, Molo, Aristis, Glauke, Pyrrhos, Milon, Praxiteles

wirkliche Personen benennen ; die anderen Namen sind erdichteten

Personen beigelegt, nur daß Sikelidas den Asklcpiades und Simichidas

den Theokrit bezeichnet, worüber ich schon oben sprach. Dasselbe

Thema behandelt Wilamowitz in der ersten Beilage, die auch

einige Versehen Wendeis berichtigt; er weist mit Recht darauf

hin, daß man auch die sprachlich bedenklichen Namen aus dem

grammatischen Grunde allein nicht antasten dürfe. Im Gegensatz

zu Wendel hält er, S. 165 f., daran fest, daß auch Lykidas und

Tityros Pseudonyme seien, wie Simichidas und Sikelidas, und

Schwartz stimmt ihm darin bei. Wilamowitz beruft sich dabei

besonders auf Id. III , 3 , wo zu Tixops die Worte IjaIv to xaLkbv

Tze.<piha\iivs. beigefügt werden, die gewiß auf keine „Füllfigur" hin-

deuteten ; offenbar habe Theokrit damit das dritte Gedicht dem

Genossen gewidmet, den er Tityros genannt habe, bzw. der in seinem

Kreise so genannt worden sei. Wer dieser Tityros sei, sagt Wila-
mowitz nicht, aber daß Lykidas Pseudonym für Dosiadas sei, be-

trachtet er auch jetzt noch als wahrscheinlich. Schwartz bringt

den Namen Tityros mit Ti-tSptvo? zusammen, womit die italischen

Dorcr die Flöte mit einem Rohr, sowie den, der sie spielte, benannten.

Ebenso hält er auch Glauke und Pyrrhos nicht für Dichter, sondern

für Musiker, und den Thyrsis für einen umherreisenden Sänger

Wilamowitz bemerkt S. 133 f., daß mythische Personen bei

Theokrit nur in den Reden oder Liedern der handelnden Personen

vorkommen; wo sonst derartige Namen erscheinen, gehören sie be-

liebigen Hirten an. Die Annahme, daß mit dem gleichen Namen bei

unserem Dichter nicht immer die gleiche Person gemeint ist, wurde

durch Wendel s und Wilamowitz' Untersuchungen bestätigt.

Über das Verhältnis Theokrits zu Homer spricht

Kattein im zweiten Exkurs seiner oben erwähnten Schrift. Er

knüpft dabei an Futh, De Theocriti studiis Homericis.
Halle 187G und an Stanger, Homer im Theokrit. Blätter f.

d. bayer. Gymnasialw. 18b*7, S. 201 f., an. Katteins Untersuchung

bestätigt die Tatsache, daß die mimischen und bukolischen Gedichte

an Nachahmungen Homers ärmer sind als die epischen.

Das Verhältnis zwischen Theokrit und seinen Nach-
ahmern untersucht Wendel, und zwar hinsichtlich der griechischen

im zweiten Teil , hinsichtlich der römischen im dritten Teil seiner

genannten Abhandlung.

Zum Schluß erwähne ich noch, daß Wendel im ersten Aufsatze

seiner oben angeführten Theocritea auch das Verhältnis, in dem die

19*
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drei in den Jahren 1596, 1603 und 1604 erschienen Corame-
linschen Ausgaben der Bukoliker zueinander stehen, eingehend

behandelt. Dabei ergibt sich, daß die Ausgabe von 1603 weder eine

neue Ausgabe noch ein neuer Abdruck der früheren Ausgabe ist,

sondern daß Commelin im Jahre 1603 die noch vorhandenen Exemplare

der Ausgabe von 1596 samt den Emendationen von Scaliger und

Casaubonus aus dem gleichen Jahre unter das Publikum zu bringen

suchte, indem er sie mit den zwei Jahre vorher erschienenen Scholien

und den neuen Emendationen von D. Heinsius zu einem Korpus ver-

einigte und dabei das alte Titelblatt bzw. die Jahreszahl beseitigte.

Wer den Text der Ausgabe von 1596—1603 besorgte, ist unbekannt.

Von der Heinsiusschen Ausgabe weicht er erheblich ab, jedoch hat

Heinsius keine Hs. benützt, sondern nur die Lesungen älterer Aus-

gaben gemischt und Konjekturen, die im wesentlichen einen reineren

Dorisinus bezwecken, beigefügt.

B i o n.

Den T.Tttta<pto? 'A5cuvi8oc behandelt

U. v. Wilamo witz-Moellendorff, Bion von Smyrna.

Adonis. Deutsch und Griechisch. Berlin 1900.

An die Spitze ist die deutsche Umdichtung des griechischen Liedes

gestellt. Dann folgt die Einleitung, in welcher der Verfasser über

den Dichter und das Gedicht spricht. Das Gedicht bildete keinen

Teil der gottesdienstlichen Handlung, obwohl es das Fest zur Voraus-

setzung hat , sondern wurde offenbar anläßlich des Festes öffentlich

vorgetragen ; es gehörte zu jenen
,

gerade in der alexandrinischen

Zeit nicht seltenen Gedichten, die „gottesdienstliche Stoffe in der

Weise behandelten, daß sie ein Abbild der heiligen Zerimouie vor-

führten, auch mit dem ganzen Wechsel der Stimmungen, die ihrem

typischen Verlaufe entsprachen". Daran schließt sich die Analyse

des Gedichtes und seine Einreihung in die Poesiegattungen jener

Zeit.. Hierauf wird der griechische Text mit kritischen Fußnoten

abgedruckt, und Bemerkungen über die hs. Überlieferung, über

Sprache und Metrum , sowie über einzelne Stellen beigefügt. Mit

Recht bemerkt Wilamowitz, daß der Schaltvers keine Strophen

abtrennt, sondern nur die Stimmung trotz dem Wechsel der Bilder

immer wieder zu dem Grundton der Klage zurückführt (vgl. auch

Textgeschichte, S. 146 f.). V. 73 weist der Verfasser 2[it»), das

J. II. Voll vermutete, mit Recht zurück; aber auch die Überlieferung

i\i6y\)z\ ist nicht zu halten. Man erwartet Eäsjxsv oder l^saxav.
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Im übrigen vgl. meine Anzeige in N. Phil. Kundschau 1901,

S. 193 f.

In dem Epithalamios des Achilleus und der Deidameia ist V. 9

unverständlich ufirprfivx überliefert, was Wilamowitz in avop'

ijvst xaxa abändert
;

richtiger erscheint mir s-ptu an Stelle von ^vet

:

„sie lernte ihn als Mann kennen".

Ein neues Gedicht Bions, Orpheus, will G. K n a a c k

aus dem Moschos zugeschriebenen Epitaphios Bionis V. 14 f. er-

schließen (vgl. Pauly-Wissowas Realencyklop. Bd. II, S. 481). Ihm

folgte Fr. Skutsch, Aus Vergils Früh zeit, Leipzig 1901,

S. ">6 f. Diese Vermutung weist J. Heumann, De epyllio

Alex and rino, S. 37, mit Recht zurück. G. Knaack, Ein
verlorenes Idyll des Bion von Smyrna. Hermes 1905,

S. 336 f., sucht seine Ansicht in ausführlicher Darstellung von neuem

wahrscheinlich zu machen, jedoch ohne Erfolg, wie auch Wilamo-
witz, Textgeschichte, S. 241 f., dartut, der zu dem Ergebnis

kommt, daß überhaupt jeder Anhalt fehlt, an einen Orpheus des

Bion zu denken.

Moscho s.

Im "Ep<oc SpotTriTTje V. 22 emendiert Wilamowitz gut ttoau

ttXsov a oatc aoiep. Den letzten Vers des Gedichtes aiaX xal xb

at'Sctpov, o t&v xtX. schließt er aber ohne Grund als unpassend ein;

st. alai ist oatsi zu schreiben : „sie entzünden sogar das Eisen, das

den Feurigen festhalten soll", die unwiderstehliche Macht des Eros

charakterisierend und so das Ganze gut abschließend.

Europa V. 61 schreibt Wilamowitz taperos st. tapaoTc, aber

V. 83 behält er oöofc ukv oioc flem? o-oSjxr^Ösl? fyjzi iroX'jcpopTOv

«irijvyjv bei. Meiner Meinung nach ist osti? üiroöjiijfteic aus 03^X73771

o^Öet; entstellt. Den V. 140 erklärt Wilamowitz für interpoliert,

weil er einen geschlossenen Zusammenhang unterbreche, und Europa

keine Veranlassung habe, in dem Stier einen Gott zu sehen (vgl.

Textgesch. , S. 101). Ich kann mich von der Richtigkeit dieser

Ausstellungen nicht überzeugen. Wenn die Jungfrau das Verhalten

des Stiers zuvor auf dem Lande und jetzt im Meere erwägt, so muß

sie auf den Gedanken kommen , nicht nur daß es ein Wunderstier

ist . sondern daß sich ein Gott unter dieser Maske verberge , um so

mehr als sie ja die Geschichte der Jo , die auf ihrem Blumenkorb

dargestellt ist, kennt; Jo als schwimmende Kuh und Zeus alä

schwimmender Stier hat der Dichter absichtlich einander gegenüber-

gestellt. Den Grund für ihren Verdacht gibt sie in den Worten
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öeoic 8' iirsoixoia c^Cst; an , die im folgenden ausgeführt werden

;

so wenig wie die Delphine auf das Land, gehen wirkliche Stiere in

das Meer; diesem Stier aber ist Land, Meer, ja sogar der Luftraum

zugänglich, wie einem Gott. Man sieht, wie passend dieser V. 140

zwischen dem Vorhergehenden und Folgenden vermittelt. Der Schluß

des Gedichtes ist verstümmelt; die Worte aün'xa ^ivsto [Mjtijp sind

eine Nachahmung von fsvEt' aoxixa vuticpTj im vorhergehenden Vers

und, wie Wilamowitz bemerkt, zur Ergänzung einer Lücke bei-

gefügt, in der über die Königswürde der Söhne der Europa ge-

sprochen wurde, also etwa xett Kpovtor, xexs zatoa? a-yzxlziwjt faaikrps.

Über den 'Eirixoteio? Bteuvoc spricht Wilamowitz, Text-

geschichte, S. 146 f. und S. 241 f. An der ersteren Stelle legt er

die Bedeutung des Schaltverses dar, welcher überall da steht, wo

eine Pause angemessen ist; so auch nach V. 112, wo der Dichter

etwas verschweigt und sagt , daß er etwas verschweigen wolle. An
der letzteren Stelle begründet er die Änderung von -yy^poc aetösv

V. 16 in Y^pac dei'Ssi. V. 93 schreibt er sT ok l'opaxoatotat Osoxpixoc

st. £v Öe !\, eine Konjektur, deren Richtigkeit er Hermes 1905,

S. 141, nachzuweisen sucht: „für Syrakus bist du, Bion, Theokritos" ;

einfacher und besser scheint es mir, iv in r
t
v zu ändern: „es war", ist

aber jetzt nicht mehr, da Bion an seine Stelle getreten ist.

Megara V. 57 schreibt Wilamowitz xaxa YXcupupaiv st.

ßXecpa'ptov; damit ist ji^Xiov „Wangen" zu verbinden (vgl. Text-

geschichte, S. 41, Anm.). Auch s-^ou' £?<o (st. ooajisvsojv) V. 77

ist recht ansprechend.

Zu dem Moschos zugeschriebenen Epigramm (Anth. Plan. IV,

200) bemerkt Wilamowitz: „nec pictura talis nec epigramma

Moschi Siculi temporibus convenit".

Das Anakreonteum vsxpov lAocuvtv

verlegt Wilamowitz in die frühbyzautinische Zeit, in das 4.—6. Jahr-

hundert. V. 32 ist korrupt; Wilamowitz erwartet: „und da hat

mein Hauer das Unheil angestiftet" (vgl. Textgeschichte, S. 71, Anm.).

Ich glaube, in xaxsat'va's steckt xaiaaT^vaCe „laß deinen Unmut an

mir aus"; dann bildet dieser Vers nicht den Abschluß des Vorher-

gehenden, sondern den Beginn der folgenden Worte. Das Verb

xotTaaiOYva'Csiv paßt in die byzantinische Abfassungszeit.

Ein neues Idyll

veröffentlicht J. Sturm, Ein unbekanntes griechisches
Idyll aus d c r M i 1 1 e des XV. Jahrhunderts aus dem cod.
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Vaticanus gr. 1898 in der Byzant. Zeitschrift X (1901), 8. 43:3 f.

Es sind 63 Hexameter; der Dichter ahmt darin die alte bukolische

Dichtung nach.

IV. Anthologie.

Über den cod. Marcianus 481, das Autographon des

Planudes, macht

K. Radinger, Zur griechischen Anthologie. Rhein.

Museum 1U03, S. 294 f.,

einige Mitteilungen. Auf dem vorderen Umschlageblatt stehen In-

schriftenkopien, die auf die Scheden des Cyriaeus von Ancona zurück-

gehen. Der Verfasser teilt diese mit. Wie aus der Unterschrift

der Nonnos-Metaphrase des Johannesevangeliums, die auch in dem

codex enthalten ist, hervorgeht, wurde die Hs. im September 1301

vollendet. Am Schlüsse der Anthologie steht das bekannte Epigramm

auf die Bibliothek des Apollodor. Eine Randnotiz auf fol. 46 v be-

sagt, dal* Planudes aus Exzerpten das Kapitel ek a^aXu-orra öetov an

unrichtiger Stelle eingefügt habe, und ähnliche Redaktionsfehler finden

sich auch sonst. Die Anordnung des Kapitels efe d^aXiiOLza Osoiv

ist alphabetisch nach den Götternamen, aber im Nachtrag fol. 98 r bis

fol. 98 v eine freie. Reste der Primärquellen lassen sich da und

dort noch entdecken, so aus dem Meleagerkranz, aus dem Kranz des

Philippos und aus dem Kyklos des Agathias. Die Verfassernamen

weichen öfter von denen der Palatina ab; nach Radinger gehört

Plan. 186 dem Xenokritos . von dem auch VII, 291 stammt; der

Dichter Xenokrates ist zu streichen. Plan. 235 muß man dem

Apollonios von Smyrna lassen; Plan. 213 ist von Meleagros, wie

Plan. 251, und Plan. 249 dichtete entweder Anyte selbst oder einer

ihrer Nachahmer, wie Mnasalkas oder Nikias. Zum SchlulJ fügt der

Verfasser noch eine Reihe von Bemerkungen zu einzelnen Gedichten

bei, von denen ich erwähne IX, 332, 3 IloXiapyi? st. MoXuapxk.

Plan. 239, 3 «DupojAayo? st. <I>uXo>ayo?. Plan. 238, 2 EOa-oytSr,?

st. Etrcuytojjc. IX. 701, 1 ou8e 7' "OXutiTtoc st. ooo' äv "O. Plan.

322, 1 <I>ip{xo? und Oi'puov. wie CJA III, 721 a.

Daran reihe ich

E. J 0 v y , P. Herbert et s e s t r a v a u x i n 6 d i t s s u r

1' Anthologie de Plan u de. Soc. d. sciences et arts de

Vitry-le-Francois XX, 1900. S. 10 f.,

die uns zwar wenig Neues bringen, aber für die Geschichte der

Anthologie- Forschung wertvoll sind. Herbert beschäftigte sich
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sein Leben lang — er starb 1872 — mit dem griechischen Epigramm.

Er tibertrug Epigramme aus Planudes in französische Prosa und

stellte Untersuchungen über Entstehung und Entwicklung des Epi-

gramms an, liesonders in den sechs Abhandlungen: 1. I/epigramme

chez les Grecs. les Latins et les Francais. 2. Des commencements,

de la perfection et de la döcadence de Le^igramme greeque. 3. Des

gpigrammatistes grecs anciens. 4. Sources diverses d'oü vieunent

les epigrammes grecques. 5. Des recueils d'ejngrammes grecques.

0. Interpretation et critique des textes de LAnthologie de Planude.

Am wertvollsten ist die zuletzt genannte Abhandlung, die eine

charakterisierende Aufzählung aller von Herbert benutzten editiones

Planudeae enthalt und auch sonst einige beachtenswerte Mitteilungen

bringt, so z. TL die Notiz, dali Herbert zu Troyes die Florentina

des Franciscus Pithoeus entdeckte, aus der die griechischen (Musurus)-

Scholien der AVecheliana stammen; der cod. Marcianus 481 blieb

Herbert unbekannt. Als Zugabe zu den Planudea kommt noch

hinzu: 1. Eine biographische Skizze über Jean Brodeau von Tours.

2 Biographische Mitteilungen über Pierre Gilly. 3. Eine nicht

edierte Übersetzung der griechischen Anthologie in lat. Verse (Suppl.

grec 448 E), die. nach dem Text der Stephaniana gefertigt, aus der

Zeit von 1500—1570 stammt und Chardon de la Hochette gehörte.

4. Das Epigramm in Indien, eine von Jovy herrührende Über-

setzung der Vorrede des von P. E. Moore im Jahre 1 8**1* ver-

öffentlichten Buches A Century of Indian Epigrams chiefly froin the

sanskrit of Bhartrihari, der die Übertragung einer Anzahl indischer

Epigramme ins Französische von Jovy beigefügt wurde.

An neuen Ausgaben liegen vor v

1 . A n t h o 1 o g i a Graeca e p i g r a m m a t u m P a 1 a t i n a

cum Planudea edidit IL St ad tm tili er. Vol. II pars prior

Palatinae 1. Ml Planudeae 1. 111 continens. Leipzig 1899 und

2. A. Veniero, I poeti de l'Antologia Palatina
sec. III a. C. Vol. I parte 1. Asclepiade. Callimaco,
Dioscoride, Leonida Tarentino, Posidippo. Tcsto,

versione e commento. C'on introduzione su la genesi de l'epigramma

epidittico ed erotico. Catania 1905.

Der zweite Band setzt Stadtmüllers grundlegende Ausgabe

der griechischen Anthologie in derselben Weise fort, wie ihn der

er^te Band begonnen hat; es genügt, darüber auf Jahresb. Bd. 92

(1897), S. 168 f., zu verweisen. Leider hat jetzt der Tod den

verdienten Gelehrten dahingerafft , ehe er noch sein Lebenswerk,
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die Aasgabe der Anthologia, vollenden und die Ergebnisse seiner

jahrelangen Studien in zusammenfassender Darstellung veröffentlichen

konnte.

Veniero hat seiner Ausgabe eine Abhandlung über das epi-

deiktische und erotisch-sympotische Epigramm der Griechen voraus-

geschickt, die für die spätere Zeit mehr befriedigt als für die ältere,

in deren Behandlung sie der Überlieferung nicht kritisch genug gegen-

übersteht; jedoch kommen Sprache und Versmaß nicht zur Behand-

lung, die Einwirkung der späteren Komödie auf das Epigramm ist

nicht beachtet, und der Unterschied zwischen Elegie und Epigramm

bei den Alexandrinern ist nicht gebührend hervorgehoben. Der Text

hält sich möglichst an die Überlieferung; doch beachtet der Verfasser,

wo es ihm notwendig erscheint, auch die vorgebrachten Verbesserungen

oder bessert selbst , das letztere allerdings nur selten. In dem Ge-

dicht des Asklepiades V, 187, 7 f. ergänzt er iravTot toi i^xot und

liest ofot X^ei?* wSjxßpoi 860 xal <r/aö6vs?; aber auch von der

Konstruktion abgesehen, ist es nicht wahrscheinlich, daß die einzelnen

Posten so genau angegeben wurden; denn sonst wären die Worte

des nächsten Verses cc-jpiov a-j-A xaXu»; Xo^io'jfxeÖa überflüssig. Es

müssen also Worte fehlen, die diesen Zusatz nötig machen, etwa

ttov 5' uTToWrcov
|

md, XoryaK, axofißpot, aYjaajißs?
,

a/aoovs?. Als

Metrum für seine Übersetzung bedient sich Veniero der Versform

der italienischen Epigramme. Die beigegebenen Anmerkungen be-

schäftigen sich mit Ausgaben, Abhandlungen, Lesarten, Autorschaft

und Erklärungen der Epigramme; das Leben der Dichter wird nicht

behandelt.

Einzelne Dichter behandeln

A. Franke, De Pallada epigrammatographo. Diss.

Ups. 1899.

Im ersten Kapitel untersucht der Verfasser, welche Epigramme

der Anthologie unserem Dichter zuzuweisen sind, wobei er in lobens-

werter Weise das sichere Eigentum des I'alladas von dein zweifel-

haften scharf sondert; das erstere besteht in 144 Gedichten, das

letztere in 28. Ein Versehen ist dem Verfasser bei X , 45 unter-

laufen , insofern es nicht der cod. Palat. , wie der Verfasser meint,

sondern nur Planudes dem Palladas zuweist. Ein Grund, die Echt-

heit von X, 88 anzuzweifeln, liegt nicht vor, wenn man nur mit

Stadtmüller, Wochenschr. f. kl. Piniol. 1900, S. 824, annimmt,

daß der Dichter hier nicht in seinem Sinne spricht, sondern im Sinne

des Philosophen, dem er die Verse widmet; Stadtmüller möchte

das Epigramm geradezu als Motto zu Piatons Phaedon bezeichnen.
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Dagegen ist IX, 397 nach Stadtmüller jedenfalls nicht von

Palladas, sondern vielleicht von Paulus Silentiarius. Übrigens ist

Frankes Tadel, S. 7, Anm. 3, gegen Duebner unbegründet; das

Epigramm ist wirklich zu VII, 223 auf den unteren Rand der Hs.

geschrieben, nicht zu VII, 230, das am Ende der S. 241 des Pal.

beginnt (v^l. H. Stadtmüller zu VII, 229, S. 150, Z. 10).

Besonders wertvoll ist das zweite Kapitel , das im ersten Teil

über Palladas Epigramm gegen Themistios XI, 292, im zweiten über

das Leben des Dichters handelt. Der Verfasser weist überzeugend

nach, daß das genannte Epigramm im Jahre 384 n. Chr. gegen den

damaligen Stadtpräfekten von Konstantinopel Themistios gerichtet wurde

und gewinnt dadurch einen sicheren Anhaltspunkt , die Lebenszeit

des Palladas zu bestimmen. Das Epigr. IX, 400 auf die Philosophin

Hypatia ist vor 415. IX, 528 auf den Palast der Marina, der jüngsten

Tochter des Kaisers Arkadios, die im Jahre 403 geboren wurde,

nach 420 gedichtet, und XI, 281 geht auf den Arzt Magnus, der

im 4. Jahrhundert n Chr. zu Alexandria lebte. Da nun Palladas

nach X, 97 72 Jahre alt ist, so wurde er etwa um 350—365 ge-

boren und starb um 420—440, lebte also am Ende des 4. und

Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr. Mit Palladios darf er nicht

zusammengeworfen werden. Das Lemma zu IX , 528 gibt ihm den

Heinamen 6 u-eifcopoc, den im Lemma zu IX, 481 auch Julianos

Scholastikos erhält ; der Verfasser will in dieser Bezeichnung einen

Tadel des Dichters wegen seines Hasses gegen die Christen erblicken,

während Fr. Jacobs darin eine ehrende Benennung sah. Eine be-

friedigende Erklärung ist bis jetzt noch nicht gefunden. Palladas

wird nach seiner Heimat und seinem Aufenthaltsort Alexandriner

und Agyptier genannt: er war aber auch in Konstantinopel. Er be-

zeichnet sich selbst als Grammatiker, war jedoch mit diesem Berufe

unzufrieden und scheint später einen anderen ergriffen zu haben,

nach dem Scholion einer Münchener Hs. , das allerdings wertlos ist,

die Rhetorik und Gerichtsrede (vgl. II. Stadtmüller a. a. 0.,

S. 822). Er war unglücklich verheiratet, worüber er in vielen Ge-

dichten klagt. Vom Christentum und den Christen wollte er nichts

wissen, sondern neigte dem Epikureismus zu.

Eine schwere Aufgabe stellt sich das dritte Kapitel, nämlich zu

erforschen , wie die Gedichte des Palladas in die Anthologie des

Kephalas gekommen sind. Dali eine Palladas-Sammlung vorhanden

war, die auch die Späteren noch kannten, steht längst fest; dafür

zeugen die Palladas-Reihen der Anthologie , dafür zeugt auch das

Scholion zu MI, 339: aorjXov, iirl tivi toOto fifpamw rXrjv Sti iv
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toi? toG IlaXXaSa lzifpd\i\ia ,3iv sopsÖTj xet'u.evov u^zoTe hl Aotmotvou

l<mv. Aus diesem Seholion schließt der Verfasser, daß außer Palladas

auch noch andere Dichter in der Sammlung enthalten gewesen seien,

wie Lukian . Eutolmios , Nestor von Laranda , Tiberius Illustris,

Julian Imperator, Cyrillus und viele ofojXa, mit Unrecht, wie ich

glaube; denn wäre dies der Fall gewesen, so hätte der Scholiast ja

nur nachzusehen brauchen, von wem das betreffende Epigramm ist.

Seine Bemerkung deutet also an, daß die Sammlung nur Palladas-

Epigramme enthielt, aber nicht von dem Dichter selbst gesammelt

und herausgegeben, sondern von einem anderen, der auch Unechtes

unter Palladas' Namen mit aufnahm ; nur in diesem Fall konnte der

Scholiast über ein in der Palladas-Sammlung vorhandenes Epigramm

die Vermutung aussprechen : utjttoxs AouxtavoD ianv. Und das-

selbe Ergebnis liefert die Anthologie , in der Palladas mit Lukian

oder den anderen erwähnten Dichtern nirgends so innig verbunden

ist, daß auf eine Sammlung zu schließen wäre; auch in der Reihe X,

26—43 ist nur ein Palladas-Epigramm.' Anders verhält sich die

Sache dagegen, wenn man Palladas und den Kyklos des Agathias

ins Auge faßt; hier findet eine vollkommene Verschmelzung des

Talladas mit den Dichtern des Kyklos statt (vgl. z. B. die Reihe VI,

— 8ti, X, 64—76, XI, 349—354 und 365—387). Franke hätte

also nicht sagen sollen, Palladas sei aus dem Kyklos des Agathias

ausgeschlossen gewesen. In Wahrheit ist es so, daß Agathias den

Palladas benutzte, daß aber daneben noch eine Sammlung unter des

Pallada*' Namen fortbestand, deren sich Kephalas ebenfalls bediente

;

aus ihr stammen die langen Palladas-Reihen.

Kann ich so dem Verfasser in diesen Punkten nicht beistimmen,

so erkenne ich doch gerne an, daß seine Arbeit auch in diesem Kapitel

nicht vergeblich gewesen ist. Er legt die Komposition des zehnten

und elften Buches der Palatinischen Anthologie klar dar und be-

richtigt Sakolowski (vgl. Jahresber. Bd. 92 [1897], S. 169) in

dieser Hinsicht vielfach, er scheidet den Lucillius von Lueian, indem

er diesem die Epigramme des zehnten, jenem die des elften Buches

zuweist und liefert auch im einzelnen schätzbare Beiträge. Mit Recht

bemerkt er, daß die Epigramme XI, 27 und 39 in dem alphabetisch

geordneten Bruchstücke aus Philipps Kranz dem Makedonios nicht

angehören können; das erstere spricht Stadtmüller dem Maecius

yuintus zu, das letztere ist das einzige, das zu MaxTjOovioo noch Heasa-

Xovixsa»? hinzusetzt; es wird wohl von Philippos oder Antipatros

*ein. XI, 72 vermutet Stadt müller, daß die Überschrift Basaoo

1'uop.vaiou aus Baaaoo r, Mupt'voo entstanden sei. Auch weist er
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nicht, wie Verfasser angibt. XI, 198 dem Meleagrisehen Kranze zu,

sondern scheidet den hier genannten Theodoras wohl von dem des

Epigramms VI, 282. Das Gedicht XI, 213 wird wie 214 dem

Lucillius angehören, wie schon S et t i vermutete. Demselben Lucillius

weist der Verfasser XI. 267, 268 und 316 zu, dem Palladas IX.

409, 500, XI, 342, außerdem X. 105. 111. 113, 115 und vielleicht

116—119. Dazu fügt Stadtmüller noch IX, 530, 133 und 164,

eine Parallele zu XI, 386. Nach demselben Gelehrten ist XI, 7

und 8 von Nikarehos, XI, 270 von Julian.

Die zwei letzten Kapitel handeln über die Arten von Epi-

grammen, die Palladas dichtete, über die Stoffe, die er behandelte,

Über Wortspiele und Parodien, deren er sich bediente, über die Vor-

bilder, die er hatte, über die Sprichwörter, die sich bei ihm finden,

über sein Verhältnis zu den Kömern, besonders Martial und Ausonius,

über seine Hcdeutung als Dichter, über seine Nachahmung durch die

Späteren, über Sprache und Metrik seiner Epigramme und geben so

ein vollständiges ttild von dem dichterischen Schaffen und der

Eigenart unseres Epigrammatikers.

Ein Gedicht des Palladas (X. 87) ist bei den österreichischen

Ausgrabungen in Ephesos als Inschrift aufgefunden worden (vgl.

Jahresh. d. österr. arch. Instituts V, Heiblatt 33 f.). Hier lautet der

zweite Vers ztvtuvTS? f
(

tprj'ftovTs? f
(

toXooplvoi. E. Kaiinka hat

in den Wien. Stud. 1902, S. 292 f., das Gedichtchen ausführlich be-

sprochen. Am Anfang möchte er iv tir, f £/.umev st. £v ;xr
(
7*Xai|i£v

lesen, wovon ihn schon hätte abhalten sollen: fsXtojxev -hv ßtov

xtX. erklärt Palladas in Epigr. X, 72: sxijvr, r£z 6 ßio; xal -acyvtov

r
(

jj-aOs itai^siv
|

ttjV a7cooöf
(
v jis-aftsi? r

t
vips. xa? ^ouva?. Was das

Leben und das Schicksal briugt , sagt der Dichter, muß man als

Scherz und Spiel auffassen , worüber man lacht und wodurch man

sicli den Genuß des Lebens nicht verderben läßt; wollte man es

ernst nehmen und darüber nachdenken, so würde man sich nur das

Leben verbittern, da man überall Willkür und Ungerechtigkeit fände.

Derselbe Gedanke ist auch X, 77 und 96 ausgedrückt.

Maria Joanna Ii a a 1 e , S t u d i a in A n y t e s p o e t r i a e

vit am et carminum reliquias. Diss. Amstelodam. 1903.

Die Verfasserin behandelt nicht nur das, was sie neu gefunden

zu haben glaubt , sondern auch das , was sogar ihrer Meinung nach

längst bekannt ist, mit gleicher Ausführlichkeit, und dadurch ist die

Abhandlung über Gebühr lang geworden; immerhin enthält sie gute

Beobachtungen. Das erste Kapitel über das Leben Anytes bringt

nichts Neues; beachtenswert sind aber die Ausführungen, mit denen
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sieKalkmanns Bedenken gegen die Richtigkeit der Angabe Tatians,

Anyte sei von den Künstlern Euthykrates und Kephisodotos bildlich

dargestellt worden, bekämpft; sie glaubt an die Wahrheit dieser

Mitteilung und nimmt zwei Statuen der Anyte an, eine aus Marmor

von Kephisodotos und eine aus Erz von Euthykrates. Der Name
der byzantinischen, mit Anyte etwa gleichzeitigen Dichterin lautete

nach ihr Myro, nicht Moiro, und in diesem Glauben macht sie nicht

einmal die Wahrnehmung schwankend , daß durch Einführung von

Myro st. Moiro das Metrum verletzt würde (A. P. II, 410, IV. 1, 5,

IX, 26, 3); sie hilft sich durch die Annahme, die Dichter hätten

aus Mißverständnis oder Not die erste Silbe von Myro lang gebraucht,

über dieses Bedenken hinweg. Wenn man aber weiter noch be-

achtet, worauf auch die Verfasserin hinweist, daß Moiro ein seltener,

Myro dagegen ein ganz gewöhnlicher Name war, so wird man die

Verschreibung bzw. Abänderung von Moiro in Myro selbstverständlich

rinden, während man nach einem Grund. Myro in Moiro zu bessern,

vergeblich suchen wird. Man wird also gut tun, an Moiro als Namen

der Dichterin festzuhalten, zumal da er auch etymologisch an den

anderen mit Moipo- beginnenden Namen einen Rückhalt hat. Was
die Verfasserin über Beziehungen zwischen Anyte und Moiro oder

gar innige Freundschaft zwischen ihnen sagt, schwebt vollständig

in der Luft ; die Überlieferung weiß von einem Verkehr zwischen

beiden nichts.

Das zweite Kapitel, Mitteilungen über die Palatina, Planudea

und andere Sammlungen im Anschluß an die bis jetzt vorliegende

gelehrte Forschung, könnte ohne Schaden fehlen: dagegen stellt das

dritte Kapitel eingehende Untersuchungen über Sprache, Metrum und

Echtheit der Anyte zugeschriebeneu Gedichte an. Besonders wichtig

sind hier die Beobachtungen über die attische Korrcption und den

Gebrauch von Daktylen und Spondeen; interessant die Nachweise

über Anklänge an Homer und die Tragiker. Außer den 17 der

Anyte von der Überlieferung einheitlich zugewiesenen Epigrammen

gehören ihr noch IX. 313, VII, 190 und 049 aus der Zahl der

Gedichte, hinsichtlich deren die Überlieferung schwankt; aber VII,

189, 232, 236, 238, 492, 538 und XVI, J29 haben mit unserer

Dichterin nichts zu tun. Dies Ergebnis stimmt mit den bisherigen

Annahmen überein ; nur daß Stadt müller VII, 190 dem Alexandriner

Leonidas geben wollte, da es isopseph ist, wenn man im zweiten Vers

etso/e st. etsuce und im vierten -a^vt' 6 st. r.ai^via liest. Die letztere

Verbesserung ist gut und auch von B aale aufgenommen; die erstere

weist sie aber mit Recht zurück, da der Aorist hier ganz an seinem
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Platze ist. Übrigens würde das Epigramm auch durch die Schreibung

cbjoovt im ersten Vers, wie sie in der Iis. steht, und durch die

Änderung 5t£a 'fip auxa st. ouaa 72p a^ta» im dritten Vers unter

Beibehaltung von T.aiyn 6 isopseph; aber seinem ganzen Charakter

nach gehört es nicht dem Alexandriner. Epigr. VII. 492 sprach

Stadtmüller dem Antonius Thallus zu, was Baale nicht billigt,

yi , 12:? . 2 hält sie an 8auov als Anapäst fest und sucht diese

Quantität zu verteidigen, trotz lASveöa'ou mit langem a in VII, 208, 1;

empfehlenswerter erscheint es mir mit Umstellung zu lesen xca'Cs

«povov Scftuv ya'Xxsov au©' wuyja.. IX, 313 liest die Verfasserin unter

Verwertung der Verbesserung R e i t z e n s t e i n s richtig : fCso raso'

U7r*> xt/,., ebenso XVI, 22«, 3 '^Xpa'v st - ^~/ßv 1X
*

:^ 5
,
2

.

aber VII, 215. 6 ist dliHav st. II paStva'v nicht zu billigen; man

braucht ein Wort , das den Gegensatz zu der früheren Tätigkeit des

Delphins zum Ausdruck bringt, also 8' ctopav^tov „untätig, kraftlos".

K. Radinger, Leonidas von Tarent. Rhein. Museum

1903, S. 294 f.

Die Arbeit des Verfassers ist eine willkommene Berichtigung

und Ergänzung der Untersuchungen Sakolowskis, Settis und

Piccolominis (vgl. vor. Jahresb. Bd. 92, S. 171 f. und S. 180 f.);

freilich hätte der Verfasser diese etwas mehr berücksichtigen dürfen.

Einen Anhalt zur Bestimmung der Lebenszeit des Leonidas findet

er in Epigr. IX, 349, das nach ihm an Kaiser Claudius im Jahre 53

gerichtet wurde; denn dieser war am 1. August geboren, Vespasian

dagegen, auf den man das Gedicht gewöhnlich bezieht, am 18. November,

also zu einer Jahreszeit, wo man das Abruzzenbad Cutiliae nicht be-

suchen konnte ; auch die Bezeichnung „Großvater" paßt auf Claudius

besser als auf Vcspasianus. Aber die Isopsephie des Epigrammes

stimmt nicht; ergänzt man mit Heringa ra7.iv in V. 3, so fehlen

im ersten Distichon noch 400, und der Verfasser hat diese Differenz

nicht ausgeglichen. Dübner schlug KoxoXsta st. Kon'Xeia vor, aber

auch so bleibt noch ein Rest von lo, den man beseitigen kann, indem

man KooiiXsia liest, ou als Umschreibung des kurzen lateinischen u,

wie auch sonst (vgl. z. B. IX, 791, 6 lloatouuo?. XVII, 100, 5

LloooEVTa? und Kühner-Blaß gr. Gr. I, S. 55, 11).

Dann wendet sich der Verfasser den Gedichten des Leonidas

zu und bezeichnet es als verfehlt, daß Stadtmüller dem Alexan-

driner VI, 2U0, 262, VII, 19, 17 !. 190, (556, 660 und IX, 337 zu-

gewiesen habe. Daß ich hinsichtlich des Epigr. VII, 190 derselben

Ansicht bin, habe ich schon oben gesagt, und auch hinsichtlich der

anderen, abgesehen von VII, 173 und IX, 337, stimme ich Radinger
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bei; denn die durch Abänderung der Überlieferung hergestellte

Isopsephie kann ich für kein sicheres Kennzeichen der Autorschaft

halten , da sie sich , wie mir ein Versuch zeigte , auch bei anderen

Dichtern erreichen läßt. Schwierig ist die Frage, wie die Isopsepha

in unsere Anthologie kamen. In Meleagers Kranz waren sie nicht

eingereiht, wie ich schon im vor. Jahresb. a. a. 0., S. 172, aus-

führte. Radinger spricht sie auch dem Kranze des Philippos und

dem Anthologion des Diogenian ab und teilt die Vermutung Weigands,
daß sie Kephalas dem Sammelwerke des Leonidas selbst entnommen

habe, wofür auch die längeren Reihen VI, 321—321), VII, 547—55 D,

IX, 78—80, 344—356 sprächen. Gewiß ist das Gewicht dieser

Beobachtung nicht zu unterschätzen, und es wurde von mir auch

schon oben bei Palladas gewürdigt; aber anderseits ist doch auch

eine Verbindung des Leonidas mit Dichtern des Philippischen Kranzes

in unserer Anthologie nicht zu verkennen; so VII, 173: Leonidas,

174: Erykios, 175, 176: Antiphilos, eine Stelle, die allerdings für

den Verfasser nicht in Betracht kommt, da er VII, 173 dem Alexan-

driner abspricht; aber auch IX, 10: Antipater Thess., 11: Philippus,

12: Leonidas und noch mehr IX, 77: Antipater Thess., 78— 80:

Leonidas, 81: Krinagoras, 82: Antipater Thess. usw. tritt diese

Verbindung zutage. Ich neige mich also der Annahme zu, daß auch

Philippos Gedichte dos Leonidas von Alexandria in seinen Kranz

aufnahm , daß daneben aber auch noch Leonidas' Sammlung selbst

dem Autor unserer Anthologie zur Verfügung stand. Ähnlich liegt

der Fall ja auch bei Palladas, wie ich oben dartat.

Als Dichter ist der Alexandriner, wie Radin-ger nachweist,

sklavischer Nachahmer der älteren Epigrammatiker, am häufigsten

des Philippos, in den Skoptika auch des Lucillius. Etwas freier

und selbständiger als in der Wahl der Stoffe zeigt er sich in der

Ausführung der Gedanken, jedoch hat er auch hier manches aus

Kallimachos herübergenommen. Auch Selbst Wiederholungen sind bei

Leonidas nicht ausgeschlossen. Im Sprachschatz hat er manche

Neuerungen , so das pass. gebrauchte iöüveu VI, 328, 3, irpo'fipEiv

mit Akk. IX, 344, 4, TSio? IX, 354, 2. Ob Leonidas Nachfolger

auf dem Gebiet der Isopsephie gefunden hat, wissen wir nicht.

Rubensohn wollte die Sitte, teo^epoe zu dichten, auf orientalische

Einflüsse zurückführen; ich halte dies mit Radinger für unnötig,

da sie nur ein Glied in der Kette jener Künsteleien bilden, die von

den Simonideischen fptepot über die carmina figurata zu den Akrosticha

des Eudoxos und Dionysios und zu den Anastrephonta des Nikodemos

von Heraklea leitet.
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Zum Schlüsse prüft Radinger die Isopsephie der erhaltenen

Gedichte nach. Ohne Änderung stimmen VII, 547 (7207), (568

(6576). 675 3702). IX, 12 (7666), 80 (6501), 123 (7523), 344

(6600), 348 (4173), 351 (7302), XI, 70 (7246), 199 ,6863), XII,

20 (6749). Änderungen sind nötig bei VII. 548, 1 Aa>a>v st.

Aatatov (7150). 549, 1, wo Radinger iot'st st. ctfcust schreibt;

ich lese Öpr>oiJt veou« (6828). Anders Stadtmtiller. 550, 2 mit

Piccolomini (Düsiwxrjv st. <l>fhu>X7jv und V. 4 sayec mit Plan.

(9722). IX, 345 schlagt Radinger <A(v>a&aiia; vor (6422); mir

gefallt ouV A&ajia? besser. 350, 1 besserte Toup ytovwSea st.

dxov<o8ea (8035). 352, 1 Dübner HußpiSoc st. Ö'jj*Ppi8o; (7218).

353, 1 Reiske ßeßaioxaxov und V. 4 Heringa dot8Q7:<$X.o? (5161).

354, 4 Radinger Ovr^OSoji' (8316). 355, 1 schlug ich früher

schon ixst(jL7/(ia st. |xt|x^{ia vor, um Isopsephie zu erlangen (6422).

356 stellte Piccolomini die Isopsephie durch die Schreibung &<;

7* dp-jaeaftai her (7380); noch einfacher gewinnt man diese, wenn

man nach xrjx IX, 347, 2 hier im vierten Vers xr,?' st. xefc schreibt

(7673). Radinger verwandelt im ersten Vers sxiprj? in tspr^; so

fehlen aber immer noch zwei. XI, 9 liest Radinger V. 1 {jlou st.

iaoi, V. 2 avxot st. dpxa, V. 3 dfpo::ovoi3i st. 2p-pirovoi3i , dies mit

C asaubonus, jenes mit Piccolos, und erhält so 8170. XI, 187, 1

macht Settis 1\>uoXo? st. Sijjloao; isopseph (10 011). IX, 42 wird

isopseph, wenn man xaxe'ouae st. &x' sSoae V. 3 liest (7911); nach

V. 2 ist stark, nach vs<u? xpoirtv leicht zu interpungieren. Damit

erledigen sich Settis und Piccolominis Versuche (vgl. vor.

Jahresber. a. a. 0., S. 182). Radinger will V. 3 dpfscroj; ö' ox'

sßuss v. xpOTriv, dario' dvrßa
|
amDst? xxX. , wobei immer noch zwei

fehlen. IX, 78, 3 vermutete Hermann xXaosöjai st. x/vaÖi'oi<Jt; dazu

fügte S e 1 1 i V. 1 f)dX7roi>aav st. ödXXouaotv und V. 3 6<p£Xxei st.

Ise/.xst; so fehlen an der Isopsephie noch fünf, die man durch Ein-

rechnen des apostrophierten s in jas V. 1 gewinnen kann; richtiger

aber wird meiner Ansicht nach V. 3 uto? dcssXxei st. aXXo? lyikxzi

geschrieben, wodurch die Isopsephie vollständig ist; oto? verlangt

schon der Gegensatz ^xpi' V. 4. Die Summe ist 5903. IX, 79

stellt Stadtmüller durch Verwandlung von iwtvxote V. 2 in ttoOiov

her (7230); ebenso IX, 106 durch (&v)E?).sge und xoar,vo' V. 1, xijv f'

V. 4; ähnlich auch Setti und Piccolomini; die Summe ist 5307.

Auch in IX, 179 fand Stadtmüller die Isopsephie, indem er in

V. 3 irou st. iroO' und xsiaai st. xetxai schrieb (8540). XI, 200

vermutet Ra d i n g e r xocxaxdsxo st. xaxExaiVco, wodurch die Differenz

bis auf eins zusammenschmilzt
;
jedoch ist o-epyaXdaai nicht zu halten.
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sondern mit Seal ige r urex/aXaaat zu ändern. Um bei dieser

Emendation die Isopsephie zu erhalten, verwandelt Piccolomini
Ztjvo-^vou? am Anfang in Olv^ivws, was schon wegen des folgenden

otxof unwahrscheinlich ist
;
allerdings scheint der Fehler in den Namen

zu liegen. Ebensowenig sind bis jetzt IX, 346 und 347 sicher

hergestellt; denn Stadtmüllers und Piccolorainis Versuche

führen zu weit abseits. Liest man in 346, 2 mit der Iis. ^paTrer,?,

so ergibt das erste Distichon 7563; im zweiten erhält man 7564,

wenn man im dritten Vers ^ptaXiotuv st. fyTaXfycuv und vf^z st. rrjvoe

schreibt und außerdem 81 voll rechnet. IX , 347 , 2 lese ich mit

Piccolomini dvsXxoixeda st. £<psXx6|xe8a ; rechnet man dXXa voll,

so erhält man im ersten Distichon 4705 ; und dieselbe Summe findet

man im zweiten, wenn man tpeafrjc st. efpsafyc rechnet.

Anhangsweise erwähne ich hier kurz

A. Sogliano, Isopsepha Pompeiana. Rendiconti della

Reale Accademia dei Lincei X (1901), S. 256 f..

der aber nicht von isopsephen Gedichten in der Art des Leonidas

spricht, sondern Inschriften anführt, auf denen der Name durch eine

Zahl ausgedrückt ist, wie man dies aus der Apokalypse XIII, 16 bis

18 kennt.

G. Setti, Una congettura dello Scaligero e gli

epigrammi di Agatia scolastico. Atti e memorie della

R. Accad. di Padova vol. XVI, 1900. S. 227 f.

Seal ig er schlug vor, A. P. V, 217, 2 TXüxlpa? st. vXuxepct?

oder ^Xoxspoo? zu lesen. Diese Vermutung weist II. Weil im Journal

des savants 1900, S. 49, zurück, aber Setti nimmt sie in Schutz,

indem er auf das Menanderfragment in den Oxyrh. Pap. II, Nr. CXI

[MepixeipouivrJ verweist, wo die Geliebte des Polemon den Namen

Glykera trägt. Im Anschluß daran stellt er eine Betrachtung über

die Epigramme des Agathias an , die sich auf den Gebrauch von

fXox'j? und fXoxspo?, auf die Benennung der Haare und auf die Eigen-

namen bei Agathias erstreckt. Die sich daran knüpfende Durch-

forschung seiner Epigramme ergibt 23 erotische, 20 epideiktische,

18 epitymbische , 7 skoptische, 5 protreptische und 2 sympotische;

dazu kommen noch 8 artistische aus Planudes und das Einleitungs-

gedicht A. P. IV, 3. Zuletzt gibt Setti eine wohlgelungene Charakte-

ristik des Agathias als Epigrammatiker. Im Rollet, di Filol. class. VI,

S. 278 f., weist er A. P. V, 241 mit Sternbach dem Agathias zu,

was man nur billigen kann.

R. Reitzenstein behandelt im vierten und fünften Band von

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXIII. (1907. I.) 20
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Pauly-Wissowas Realencyklopädie die Dichter der Anthologie, deren

Namen mit D und E (teilweise) anfangen. Die Artikel orientieren

über den Stand der jetzigen Forschung, teilweise ergänzt und ver-

vollständigt durch des Verfassers eigene Untersuchungen. Am Schlüsse

des Artikels über Damagetos (Bd. IV, S. 2027) hebt R. mit Recht

hervor, daß die Anklänge seiner Epigramme an Nossis, Kallimachos.

Theätet und die Simonideische Sammlung allgemein und unsicher

sind, während die Epigr. VII, 9 auf Orpheus als Erfinder der Mysterien

und des Hexameters und VII, 432. XVI, 1 auf spartanische Tapfer-

keit zeigen, daß er in der Wahl seiner Stoffe von Dioskorides be-

einflußt wurde. — In dem Artikel über Diodoros (Bd. V, S. 660 f.)

macht R. den lobenswerten Versuch, das Diodorische Gut der Antho-

logie unter die drei Diodori, die beiden Sardianer und den Tarser,

zu verteilen. Was nun die Zuweisungen an den Grammatiker aus

vSardes betrifft, so trifft der Verfasser in der Hauptsache mit Stadt

-

müller Anth. Pal. Bd. II, S. XIX, zusammen; schwieriger ist die

Scheidung zwischen den zwei Rednern aus Sardes, was auch R. nicht

verkennt ; ich zweifle, ob sie mit unseren Mitteln überhaupt möglich

ist. — Dioskorides wird von R. Bd. V, S. 1125 f., ausführlich

besprochen , im ganzen gewiß richtig; nur halte ich es für Willkür,

aus VII, 37 und 707 schließen zu wollen, daß unser Dichter auch

auf Pratinas , den Erfinder des Satyrspieles , ein Epigramm gemacht

habe , und ebensowenig erscheint es mir berechtigt , auf Grund von

VII, 410, 4 anzunehmen, Dioskorides habe vor Thespis noch Susarion

und zwischen den Tragikern die Komiker erwähnt. Wie bei den

literarischen Epigrammen, so hätte R eitzenstein auch bei den

historischen, vornehmlich bei denen auf spartanische Tapferkeit, darauf

hinweisen können, daß auch sie in dem Charakter jener Zeit be-

gründet waren. Von unserem Dioskorides will R. den Dioskorides

von Nikopolis, der als Verfasser von VII, 178 angegeben wird,

trennen; aber schon Stadt müller in seiner Ausgabe wies darauf

hin, daß Epigr. 178 von demselben Dichter herrühren müsse wie

Epigr. 162; auch VII, 167 gehört nach diesem Gelehrten dem gleichen

Dioskorides. In der Einleitung zu seiner Ausgabe Bd. II, S. XX,
spricht Stadt müller die Vermutung aus, daß der Epigrammatiker

Dioskorides wohl aus Nikopolis stamme, was nach Steph. Byz. s. v.

'Iaao? spätere Bezeichnung für Issos ist. Zu VII, 162 bemerkt

Wilamowitz, Hermes 1905, S 142, der Sprechende betone deshalb

seine Abstammung von persischen Eltern und seine echt persische

Nationalität so sehr, weil damals in Ägypten viele Perser tt,c kw/jv^c

lebten, die ganz hellenisiert waren. — Der Artikel über Diotimos
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(Bd. V, S. 1149 f.) nimmt drei Dichter mit Namen Diotimos an, einen

Athener, Sohn des Diopeithes, auf Grund von VII, 420, einen

Adramyttener und einen Milesier, die beiden ersteren Dichter des

Meleagrischen , der letztere des Philippischen Kranzes. Hätte aber

Meleager zwei Diotimoi in seinen Kranz aufgenommen, so hätte er

dies im Widmungsgedicht anzugeben gewiß nicht vergessen. Es kommt

noch dazu, daß das Lemma zu VII, 420 von C auf Rasur geschrieben

ist. Stadt in aller glaubt, es sei aus Pseudo-Plut. Leben der zehn

attischen Redner, p. 844 am Schlüsse der vita Lykurgs entnommen;

aber der Name Diotimos Sohn des Diopeithe> aus Athen war zu

bekannt, um eine besondere Quelle nötig zu machen. Anklänge des

Gedichtes an andere Epigramme des Diotimos weist Stadtmüller

nach. So bleiben also für die Anthologie nur der Adramyttener

des Meleagrischen und der Milesier des Philippischen Kranzes übrig,

unter die man die Gedichte verteilen muß. Dem Adramyttener

schreibt Stadtmüller auch VII, 228 zu, aber VII, 173 gehört,

wie wir oben sahen, als isopseph dem Alexandriner Leonidas (vgl.

Stadtmüller Bd. II, S. XX f.).

Hieran reihe ich

M. Boas, De epigraramatis Simonideis. Pars

prior: commentatio critica de epigrammatum traditione. Groningac

1905,

da sich ein großer Teil der Abhandlung mit der Anthologie be-

schäftigt. Der Verfasser, der den Korrektor C, trotzdem er bisweilen

nicht die nötige Sorgfalt anwendet und auch eigene Vermutungen

vorbringt, im ganzen doch für glaubwürdig hält, behandelt S. 151 f.

die Lücken, die sich im cod. Pal. finden. Er geht hierbei von der

Lücke nach VI, 143 aus, wo folgender Tatbestand vorliegt. Nach

VI, 143 läßt der Schreiber A eine Lücke von sechs Zeilen, auf die

dann VI, 144 mit der Überschrift toi aotoO folgt. Zu diesem toO

<xütoG bemerkt Stadtmüller: „quo Anacreon — die vorhergehenden

Gedichte sind nämlich dem Anakreon zugewiesen — non magis

significatur quam quivis poeta alius, cuius epigramma post A. P. VI,

143 excidisse librarius A testatur" , eine Bemerkung, der gewiß

jeder zustimmen wird. Der Korrektor C fügt zur Lücke bei:

Xeiirei alpai ooö* ivtaoöa, mit ooös auf seine ähnliche Bemerkung

zu der Lücke nach VI, 125 zurückverweisend. Nun ist das Epigr. VI,

144, vor der die Lücke ist, nach VI. 213 wiederholt, gleichfalls mit

dem Lemma toO aotoO, und zwar in einer Simonideischen Reihe, also

mit xoO aoxoö ebenfalls dem Simonides zugewiesen. Drängt sich da

nicht von selbst der Schluß auf, daß nach VI, 143 ein Simonideisches

20*
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Epigramm ausgefallen ist, auf dessen Überschrift sich toG «ixoS des

144. Epigrammes bezieht?

Und nun sehe man, wie Boas diesen einfachen Tatbestand sich

zurechtlegt! Zunächst folgert er aus toG autoG des 144. Epigrammes,

das doch der Schreiber A einfach seiner Vorlage entnahm, und aus

der Notiz des Korrektors , der doch nur das Vorhandensein einer

Lücke in Abrede stellt, daß beide VI, 144 für anakreontisch gehalten

hätten. Infolgedessen läßt er die alphabetisch geordnete Anakreon-

Reihe bis 144 gehen, obgleich 143 die alphabetische Anordnung

unterbricht ; in diesem Fall mußte er auch noch 145, vom Korrektor

ebenfalls mit toD aG-ou bezeichnet, hinzunehmen und eine zweite

Unterbrechung der Reihenfolge anerkennen. Dann wendet er sich

der Simonides-Reihe VI, 212 f. zu. Da das choregische Epigramm

CJA III, 82 a, p. 484. nicht nur VI, 213 a = VI, 144 nachahmt,

sondern auch Simonides epigr. 147 Bergk — das letztere wird

übrigens meiner Meinung nach durch das allgemein poetische iis—exn

xuöo; nicht hinreichend bewiesen — , so standen diese beiden Gedichte

in der von dem Verfasser jener Verse benützten Sammlung nach

Boas beisammen. Gerade als ob dies die condicio sine qua non für

Benützung und Nachahmung wäre! Und mußte denn der Nachahmer

überhaupt eine Sammlung benützen V Die Sammlung erklärt Boas
für den Meleagrischen Kranz, und so schließt er, daß Meleager Vl

7

213 und Simon, ep. 147 in seinen Kranz aufgenommen hatte, von

denen Kephalas das 147. Epigramm wegließ. Meleager hatte also

VI, 144 zweimal, einmal in der Anakreon- und einmal als VI, 213 a

in der Simonidcs-Reihe nach den zwei choregischen Epigrammen des

Simonides; da er es aber nicht verschiedenen Dichtern beilegen

konnte, so muß mit toG autoG auch bei der Wiederholung in der

Simonides-Reihe Anakreon bezeichnet gewesen sein. Und auch dies

bringt Boas fertig, indem er einfach annimmt, daß VI, 213 a durch

Zufall hinter 213 gekommen sei, während es ursprünglich zu VI, 212

wegen des Inhaltes hinzugefügt gewesen sei, und daraus ergibt sich

dann wieder die weitere Annahme, daß VI, 212 ursprünglich dem
Anakreon gehöre und erst später, als es in die Simonides-Reihe mit-

einbezogen wurde, diesem Dichter beigelegt worden sei. Es sei ein

Zwillingsgedicht zu VI, 143, und wie dies hier VI, 213a, so sei

jenes dort auch gegen die alphabetische Reihenfolge VI, 144 von

Meleager vorangestellt worden.

Außer der Lücke nach VI, 143 finden sich in dem cod. Pal.,

soweit wir bis jetzt wissen, noch drei Lücken, nämlich nach VI, 125
eine von sechs Zeilen, wo der Korrektor bemerkt: oo Xsiitet «i?
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oTuai, nach VI, 157 eine von sieben Zeilen, zu der der Korrektor

schreibt: C" <ra'xX SvSsxa ( st - kmi.) und eine von drei Zeilen nach

dem ersten Distichon von V. 4, ausgefüllt durch Wiederholung der-

selben Verse. Die Lücken gehen auf die Vorlage von A und C

zurück
s
jedoch waren sie vielleicht in dem von C benützten Exemplar

nach VI, 143 und 125 nicht vorhanden und daher sein ou Xefcsi.

Boas ist der Ansicht, daß an allen diesen Stellen, auch bei V, 4,

ein Epigramm entfernt worden sei , und glaubt , diese entfernten

Epigramme im 13. Buch unserer Anthologie wieder zu finden, und

zwar für die erste Lücke XIII, 4, zwei Zeilen, für die zweite XIII, 7,

drei Zeilen , für die dritte XIII , 8 , zwei Zeilen und für die vierte

XIII, 1, fünf Zeilen. Gegen diese Annahme spricht einmal der Um-

stand , daß keines der vier beigezogenen Gedichte der Verszahl der

Lücke gerecht wird, sodann daß das für die erste Lücke nach VI,

143 bestimmte ein iiuT'ju.ßiov statt des erwarteten dvaftojfiaTixov ist,

und endlich daß dieses in die alphabetische Reihenfolge der Ana-

kreontischen Gedichte ebensowenig paßt, wie XIII, 1 nach dem ersten

Distichon von V, 4. Den letzten Anstoß sucht der Verfasser durch

den Nachweis zu beseitigen, daß die Lücken in unserer Hs. nicht mehr

an der Stelle seien, aus welcher ursprünglich das Epigramm entfernt

worden sei. Der Abschreiber, der die Zeilenzahl seiner Vorlage auf

jeder Seite genau eingehalten habe, habe nämlich die Lücken jeweils

ans Ende der Seiten verlegt, also auch mitten in ein Gedicht, wenn

es sich gerade so traf. Die späteren Abschreiber hätten dann die

Lücken an den ihnen angewiesenen Stellen beibehalten , aber die

Zeilenzahl der Seiten geändert, so daß jene auch an anderen Stellen

der Seiten, nicht mehr nur am Ende waren. Aber sein Beweis für

diese gekünstelte Annahme stimmt nicht , da er statt der Zeilenzahl

der Lücken die Verszahl der von ihm eingesetzten Gedichte in

Rechnung stellt und dabei noch voraussetzen muß. daß VI, 144 zur

Zeit, wo diese Umschreibung stattfand, aus einem Distichon bestand,

was sich nicht beweisen läßt. Welche Gedichte in den Lücken fehlen,

bleibt also auch weiter unbekannt
;
V, 4 scheint nur eine Dittographie

ausgelassen zu sein. Die im fünften und sechsten Buch den Epigrammen

jeweils von zehn zu zehn beigesetzten Zahlen deuten keinen Ausfall von

Gedichten an; sie stammen also aus späterer Zeit. Daß VII, 344 a

und b ein Gedicht ist und auch als solches gerechnet wurde, bemerkt

Boas mit Recht gegen Stadtmüller, der die Wiederholung von

VII, 187 übersah; beachtenswert ist auch seine Zuweisung von VII,

350 an Kallimachos.

Mit den bisherigen Darlegungen ist schon angedeutet, wie sich
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Boas die Entstehung des 13. Buches der Anthologie denkt; nach

ihm entfernte jemand aus der Sammlung des Kephalas gewisse Ge-

dichte in verschiedenen Metren und stellte sie zu einer besonderen

Sammlung zusammen. Um dies wahrscheinlich zu machen, hätte

Boas den Grund, warum jemand dies tat, sowie den Plan, nach dem

er dabei verfuhr, angeben müssen. Beides hat er unterlassen; da-

gegen meint er in der Lage zu sein, Beweise für seine Ansicht bei-

bringen zu können. XIII , 28 liest man KaXXtfidyoo im Tcj5 a-jtqj

TSTpafiixpq) £vSsxaa6)Aaßov , ohne daß ein entsprechendes Gedicht

angeführt wäre, und VII. 728 im -q> ototep texpauirptp &v5sxa:JuX/*aßov.

ohne daß diese metrische Bemerkung im Vorhergehenden ihre Erklärung

fände. Diese Tatsache deutet Boas so, daß der Sammler des

13. Buches VII, 728 in seine Sammlung aufnehmen wollte und nach

XIII, 27 schon den Titel geschrieben hatte; dann reute ihn aber

sein Vorhaben, vielleicht weil der dritte Vers am Ende lückenhaft

ist, und er ließ das Epigramm an seiner Stelle, strich aber den Titel

und die metrische Bemerkung nicht nur nicht aus, sondern schrieb

die letztere auch noch zu VII, 728 hinzu. Für mich folgt aus den

genannten Stellen, daß VII, 728 aus XIII entnommen ist, wo nur

der Titel mit der metrischen Notiz zurückblieb, und ebenso urteilt

Stadtmüller zu VII, 728. Und nicht triftiger ist der Beweis,

den Boas aus der hs. Numerierung des VII. und aus den Lücken

des V. und VI. Buches entnehmen will; denn daraus, daß Epigramme

in jenen Büchern fehlen, folgt doch nicht, daß diese Epigramme ins

XIII. Buch übernommen worden sind. Boas weiß in der Tat auch

die Gedichte des XIII. Buches nicht alle in unserer Anthologie

unterzubringen. Ich bleibe also bei der von Wilamowitz über

das 13. Buch ausgesprochenen Ansicht, nur daß ich darin kein

dürftiges Exzerpt aus einer Sammlung ix öta<popcuv jietpcov, die

schon vor Kephalas angelegt wurde, sehe, sondern den Überschuß

der Epigramme, die Kephalas in seine Sammlung nicht aufnahm;

so erklärt es sich auch, daß kein Gedicht des 13. Buches in der

Anthologie steht.

Von Einzelheiten erwähne ich noch, daß Boas, S. 172, die

Ansicht ausspricht. Meleager habe auch eine Sammlung inschriftlicher

Epigramme benützt ; diese habe er als dSes-ota bezeichnet
;

später

sei diese Bezeichnung ohne Unterschied gleichbedeutend mit oßr
t
k*

gebraucht worden, das eigentlich nur den Epigrammen zukomme, die

aus irgendeinen) Grund den Namen des Verfassers eingebüßt haben.

An den Gebrauch inschriftlicher Epigramme durch Meleager dachte

auch schon Jacobs und Weißhäupl. — Über Mnasalkas als
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Nachahmer des Simonides handelt Boas S. 210 f.; er weist diesem

VII, 301, 442, 443 und VI, 2 zu. — Dem Antipater Sidonios gibt

er S. 137, Anni. 103 die Epigramme VII, 20 (mit Stadtmüller),

24, 25, 344 a und b, 514, XIII, 11. Anth. Plan. 23, 24.

Nicht zur Verfügung stand mir

R. Weißhäupl, Zum Kranz des Philippos. Festschr.

zur Feier des 200jährigen Bestandes des K. K. Staatsgymn. im

VIII. Bezirk Wiens 1901. S. 57 f.

Kritische und exegetische Beiträge zur Antho-

logie liefern

1. H. v. II er werden, Ad Anthologiae Graecae
librum VII. Mnemosyne 28, S. 24 f.

2. J. B. Bury, Notes on the seventh book of the

greek Anthology. Class. Rev. 1900, S. 148 f.

3. R. Ell i s [VII. Buch]. Class. Rev. 1899, S. 446 f.

4. Th. Korsch, Ad Anthologiam Pal. VII, 492, 5.

Fil. obozr. 16, S. 182.

5. J. P. Postgate, On two epigram ms of the greek

Anthology. Class. Rev. 1900, S. 153 [V, 100, 187].

6. M. Rubensohn, Ad Anthologiam Graecam capita

duo. Festschr. für Vahlen 1900. Beitrag 7 [IX, 405, Philippos

Thessal.].

7. R. G. Bury, Anthol. Pal. V, 13, 197. Class. Rev.

1901, S. 221.

8. M. Gitlbauer, Studia critica in Anthologiam
Pal. Wien. Stud. 1901, S. 169 f. [VII, 64, 59, 2 b, 146].

9. G. A. Papabasileios, xptxixat icapaxrjp^aetc efc

x 7} v 'EXXtjvixtjv ÄvOoXo-pav [VII, 495]. Athcna 14, S. 148.

10. W. Headlam, Various conjectures. Journal of

Piniol. 1898, S. 97 [Append. 34]. S. 100 f. [Buch V, VII, IX,

X, XI, XIII, XIV, XVI].

11. W. Headlam, xoxltov a parent' and the kindred

forms. Class. Rev. 1901, S. 401 f. [VII, 79, 408]. — Trans-

position of words in Mss. Class. Rev. 1902, S. 245 [VII,

48]. — Metaphor with a note on transference of

cpithets. Class. Rev. 1902, S. 437 [VII, 49].

12. K. Ohlert, Zur antiken Rätselpoesie. Philologus

57, S. 599 f. [XIV, 16].
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13. E. N. Gardiner, Phayllus and his reeord jumb
[Append. 297]. Journal of hellen, studies XXIV, S. 70 f.

14. R. Holland, Die Sage von Dadalos und Ikaros.

Progr. Leipzig 1902, S. 30, Anm. 3 [VII, 699).

15. G, Kaibel, Sepuleralia. Herraes 1900, S. 567

[VII, 500].

16. R. Arnoldt, Zu griechischen Schriftstellern.

Festschritt der 48. Versammlung deutsch. Piniol, u. Schulmänner

in Hamburg dargebracht vom Lehrerkollegium des Christianeuras

zu Altona 1905, S. 4 [VII, 27].

17. Ph. Legrand, Sur quelques epigram mes du

troisieme siecle. Rev. des «Hudes anciennes 1901, S. 185 f.

Von diesen Arbeiten verdient die zuletzt genannte von Legrand
besondere Erwähnung, die sich mit Epigrammen des 3. Jahrhunderts

v. Ch. , welche die Geschichte Griechenlands zum Inhalt haben , be-

schäftigt. Zunächst untersucht er die Gedichte des Damagetos und

findet, daß die gewöhnliche Annahme, als ob dieser Dichter mit

seinen Sympathien auf seiten der Achäer gegen die Ätolier gestanden

sei, sich nicht aufrecht erhalten läßt; nur VII, 438 verherrlicht einen

Achäer. Ich glaube demnach, daß Damagetos neutral blieb und die

Tapferkeit pries, wo er sie fand. Der Verfasser hält den Dichter

für einen Eleer. Dann wendet er sich den Epigrammen zu, welche

Großtaten der Lakedämonier verherrlichen, an erster Stelle denen

des Dioskorides. hierauf denen des Nikander, des Tymnes und dem

ao£3roTov VII, 723, das er mit Bergk dem Messenier Alkäos zu-

schreibt. Nach ihm sind diese Gedichte durch die Erhebung Spartas

unter Agis und Kleomenes . die auch ihren Eindruck am Hofe in

Alexandria nicht verfehlten, hervorgerufen. Dioskorides' Lebenszeit

möchte Legrand etwas früher ansetzen, als esKnaack in Suse-
mihi, Geschichte der gr. Lit. in der Alexandrinerzeit, Bd. II,

S. 543 f., getan hat. Die Tätigkeit des Nikander, der in Ätolien

lebte, fällt in die Zeit des achäisch-ätolischen Krieges (220—217)

(vgl. Pomptow, Rhein. Museum 1894, S. 581 f.. Jahrb. f. Phil.

1896, S. 631); das Epigr. VII, 435 paßt allerdings nicht wörtlich,

da Messenien selbst nicht angegriffen war. Dem Tymnes legt die

Überlieferung VII, 433 bei; die Vermutung Stadtmüllers, daß

ihm nur das dritte Distichon gehöre, während die drei anderen

Disticha ein vollständiges Epigramm des Damagetos seien , hält

Legrand für nicht ganz überzeugend; wenn er sie aber noch durch

den Hinweis darauf stützen will, daß in dem aus diesen drei Disticheu
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bestehenden Epigramm alles für Sparta Nachteilige ängstlich ver-

mieden sei, so darf man nicht vergessen, was ich schon oben betonte,

daß Damagetos nicht der Lobredner Spartas um jeden Preis war.

Mit Recht bemerkt Legrand aber, daß IX, 61, eine Nachahmung

des Tymnes bzw. Damagetos und des Antipater von Thessalonike

(vgl. VII, 531), dem Dioskorides nicht zugewiesen werden dürfe,

und daß VII, 723 sich nicht auf die Ereignisse des Jahres 188,

wie man gewöhnlich annimmt, sondern des Jahres 207 beziehe (vgl.

Polyb. XI, 18, 8—9.

Aus den anderen aufgezählten Arbeiten führe ich folgendes an

:

Headlam sucht das Wort xox£<ovec „Eltern" im Griechischen nach-

zuweisen ; er findet es VII ,79,3 xoxseovac Iii» Ssve und 408 , 3

xoxetovs ßarfcots; aber im letzteren Fall ist der Dual anstößig, im

ersteren stellt der Vorschlag den Vers nicht her. G. H. Rendali,

Cl. Rev. 1902, S. 28, weist noch auf Antonin. IV, 46 hin, wo über-

liefert ist: oxi oö oet irotloa? xgxscovcdv xxX. — Rubensohn zeigt,

daß IX, 405 auf den jüngeren Drusus geht (vgl. Sucton. Tib. 54

und Tac. ann. IV, 60) und gibt dem Philippus von Thessalonike die

Epigr. VI, 236, 251, IX, 533, die zum „iter Actiacum" gehören:

außerdem schreibt er ihm das Epigramm auf die Schlacht bei Actium

in den Pap. Brit. Mus. CCVI (Kenyon, Rev. de phil. XIX, 177) zu.

V, 13, 3 ist dXX' ipi'aaaa
[
zb ax^jxa X7)v «jwyijv £; fadytüv dvdfsi

überliefert; R. G. Bury bessert dXX' iiucpuaa, nur hätte er auch

xo'crcSjia TTjv tyuyrp in tw Trouaxi «j'O/Tjv ändern sollen. — 197, 5

ergänzt er unter Vergleichung von 178, 2: oOxexi aoi (IVjÖixtj)

^otpSTpT] 7rr. fosxoo?
|

xp'j7rxsi; besser paßt in den Zusammenhang

oaplxpr, (xsve^) oder {-zh x*jxoc) «aplxpijc

VII im Lemma berichtigt Headlam die verdorbenen Worte

o'jS' dviocpeXr, XaX^aat xe xtX. gut in all
1

r^ii xs. — 17, 6 schreibt

II er werden Xsi'jaäxo;, wodurch das anstößige öatjAOvo? beseitigt

wird. — 25, 9 wünscht J. B. Bury dXX
1

sx' exsivot?, sc. xoi? vsxpot?.

was nicht in die Konstruktion paßt; ich vermute sx' dst'8u>v im An-

schluß an das Vorhergehende; auch 28, 2, wo derselbe Gelehrte

für das überlieferte -apicuv eintritt, wird man besser zpoaicuv lesen. —
48, 1 liest man gewöhnlich aWcdsoto irjpi; adpxs? ptTrfJst, indem man

das am Ende des Verses überlieferte sdpxs? nach irup<S? stellt ; besser

ist Headlams Umstellung adpxs? Ott' aföaXsoio -opo?. Im letzten

Verse ist mit Bury 7tovof in Trofto? zu ändern. — Epigr. 49 erklärt

Headlam gut, indem er das zweite Distichon von einem Blitzschlag

versteht , der die Inschrift . den Hinweis auf die Sterblichkeit des

Dichters, vertilgte; damit erledigen sich alle Konjekturen zu ftvccxav
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a^jictToc foroptav. — 51, 6 ändert Bury in engem Anschluß an die

Überlieferung in axr,vd? sußoX' IpeiSouiva? ab, wozu er Eur. Bakch.

591 vergleicht, und 79, 6 vermutet er ratpa? ytxlpt <p£Xac 'F.ssaou,

wo ich die Verbindung von Tratpaf mit dem Vorhergehenden und die

Lesung yatp' a> uXac 'E'feaou (st. x«ipe o' & 'K.) vorziehe; gerade

GXa; ist hier nach dem Vorhergehenden ganz an seinem Platze. —
87, 2 macht Her werden die Überlieferung tÜv xovi? dcJTd/ue? durch

die Schreibung dvcrcax^t „producit fruges" coli. Apoll. Rhod. IV,

271 verständlich; derselbe Gelehrte schlägt 106, 3 xai tot' axp^-rov

st. des anstößigen t6v vor und 11 ^ autxTov st. aijjujxTov, ohne Zweifel

richtig. Den fehlerhaft überlieferten Vers 116, 2 stelle ich her, indem

ich sXaß£ |x£ (ti) xuvapiov (st. xuvoc a^piov) o8ac lese. — 132, 2

berichtigt Bury XpTjua gut in xvr^jxa oder xviafia im Gegensatz zu

TiTpwaxov. — 233, 3 f. wird von Her werden durch Tsp|i.a 8'

a<foxTOv
|
sföcv, dp. £ii<paviaa? töurjv,

|

irr^ev uro xtX. vortrefflich her-

gestellt
;
vorausgegangen war ihm Stadtmüller mit r,jx<paW sit'

föfcjv. — 279, 2 ist afsv unhaltbar; es ist wohl aus tjot, verschrieben. —
286, 4 empfiehlt sich Burys Vorschlag zur Ergänzung der Lücke:

?po08\ <otjxa xat) rdsr,?; auch an d~o xat, Tmesis st. d-6X«oX», ließe

sich denken. — 302, 2 vermutet Bury FlaXei? als Namen der Stadt,

und 331, 1 wünscht Ellis OXiopr,? st. Opoopr^. — 382, 5 ver-

wandelt Bury xsvooaa richtig in jx' sXo-jaa, wie der Gegensatz

7:apa8oö<ja zeigt. — 386, 4 vermutet Ellis ansprechend r^v texov

st. T6xov ; danach ist aber nur Komma zu setzen und <u st. tu zu

schreiben, da Niobe mit jxe-j-dXr^ Xetyava irupxai7
4
; sich selbst meint. —

403, 6 schlägt II erwerde n aejivd (bzw. a£jj.v' a) X^Xo^Xs v£xu? im

Sinne von a£ßeiv ypr) tou? Tacpou? und 409, 8 dXX' dXuov st. d&avaTcuv

vor, beides passend. — 411. 5 f. wünscht Bury u» (Jtojxo -dvTcoc
J

oefcov , dpx«tot? xtX. , worin im Dil t h e y mit irdvTtoc (st. irdvTuiv)

vorausgegangen ist, und Her werden u> aTOjia TrdvTtov
|

xpetsaov

xdpxaicuv oder ^epTSpov, dp/auov xtX. ; aber der Fehler liegt in

7rdvctov, wofür Mougwv zu schreiben ist. Äschylos wird als STOjia

Mooatov bezeichnet wie 4, 1 Homer, 75, 1 Stesichoros und IX, 184, 1

Pindar; zu ip/aiwv r
t
piMu>v als Bezeichnung der alten Dichter vgl.

409, 2. 708, 3. — 422, 3 verbessert II c ad 1 am 72 fir^v in ifEV^v,

richtiger vielleicht ysvtjv (vgl. Kallim. fr. 241). — 444, 1 nimmt

Bury das überlieferte oJvodOevtcc mit Recht gegen Änderungsversuche

in Schutz. — 466, 7 wird Herwerden mit stV, (st. e^c) das

Richtige treffen. — 467, 3 ändert Bury eu rovov in tcvoov, was

zu dem Folgenden -Dp vorzüglich stimmt; rvoV = itvor] erwähnt

Hesych. — 472, 15 schlägt Ellis atel toDto togov jifiiivr^voc vor,
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passender als xoOx* iv foio; xocrov entspricht dem Folgenden d/pi?

ojxiX-fi? Cü)Oi?. — 500. Kai bei vergleicht Anth. Lat. II, 982. —
534. 5 ist £}iirr>po£, das aus dem vorhergehenden Vers wiederholt

ist, mit Her werden in ajtjxopo? zu ändern: „zu deinem Unglück;

denn" usw.; auch mit der Vermutung wird Her werden recht

haben, daß in dem Schol. zu 555, 2 Cu^fouc = oopavtoo? in oöpavtouc

eine Verschreibung aus xou? fapiouc vorliegt. — 614, 6 schreibt

Herwerden exxetvEv st. Ixxave, wodurch die Ergänzung von üfif

die Stadtmüller vornimmt, unnötig wird. — 642, 1 vermutet

El Iis T^fißpou xal NetXoio, das letztere mit Heringa; Tembros

ist eine Stadt auf Kypros. Diese Lesung kommt der Überlieferung

näher als Supou xal AiJXoio. Derselbe Gelehrte emendiert 648, &

ivcrrg a^aCtüv ansprechend in lv<rcair
t
vdaacuv. — 650, 4 verbessert

Her werden dv8po? lotlv vortrefflich in dvöpl [jloXeTv, und recht be-

achtenswert ist auch seine Vermutung zu 654 , 3 oux eooa(u.ovi (st.

£ot:tovi) : „onus domino navis non felix, sed exitiosum futurum erat". —
679, 8 ist mit Her werden oüx ejioö . . . ooö° stepcuv oder o-jx' . . .

ouft' st. oü5' . . . o&8' zu schreiben und 698, 12 Trogst (st. irMsi):

„reliquit sui desiderium omnibus, quos nunc ipse plus quam parentes

desiderat". — 726, 6 ändert Bury xeivov gut in östvov bzw. oTvov

und 727, 2 Herwerden saxe Ödv^ in £3x£ öa'v£v, indem er 6 5e

<pö. xXauxco als Zwischensatz faßt. — 733, 6 kommt El Iis mit afc

oatTj der Überlieferung isocrir, am nächsten. — 735, 2 will Bury
i? aipt/f^v voxxa in dapoxxov ändern; ich wünsche dxpuxov oder

TjXofiov.

IX, 26, 9 schreibt II e ad 1 am richtig ivvia. o' au xa'? (st»

auta';). — 330, 7 unterbricht er die Rede nach w asixv', indem er

ou Xe;ei? dem Pan gibt, wodurch ein besserer Sinn erreicht wird,

als wenn man oo Xifeic E. X^-pv noch mit w aeftv' verbindet. —
Zu 339 vergleicht er Zenob. IV, 60. — 423, 8 schlägt er foov

rxsoÖe tsXo; vor ; mit fxsaÖe (st. exsiaOe) trifft er sicher das Richtige

;

aber feov (st. zk h) ist unnötig, da ek iv die gleiche Bedeutung

hat und auch den Dativ zu sich nehmen kann. Übrigens ist im

siebenten Vers zu lesen BoGp' dXao' 0' 'EXt'xr, xsxXoajievat (st.

BoOpa xal zk 'EXi'x^v xexXaJjxIva). — 490, 2 wünscht er xäv döoxTjxa,

was nicht angeht; etwa xwvx' — xal ovx'. — 709, 6 ändert er

xü>u.d££tv gut in xouaivEtv und ebenso ist 710, 3 dxpojxExioira (st.

dxpa }xixü>-a) ganz passend.

X, 56, 15 wünscht Headlam f,Xtxfa xotvov tJot; xptvEi (st.

TjXtxt'a xoi'vov rfis. xptvfix'); aber xoivuv mit langer letzter Silbe ist

anstößig. Ich vermute yaxia xoivov xoÖ£ (xi?) xpivEi.
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XI, 108, 2 liest er iv xr^ 8k xXiv
7l

(st. xXivr, os), um die

Quantität von xm'vt, zu wahren. — 162. 1 schlagt er idetScrfl (st.

-Xeujoti oder ttXsogoi) vor, 234, 1 ou x*t (st. oux av) . was einen

besseren Sinn gibt als oux apa, wie man gewöhnlich liest, und

388, 1 und 3 öoxst (st. Soxei"), wodurch das Gedicht wesentlich

gewinnt.

XII, 48, 2 macht Headlam darauf aufmerksam, daß man

"f£peiv von oTöa abhängig machen und es auch zu oiSa xal Ijirupa

xo£a ergänzen müsse. — 120, 4 verbessert er irapaxac<$u.svov (st.

TrapatouajjLevov) und 157, 3 yeifiaivet 5£ ßap ?j? tcv. IT., wie 167, 3. —
166, 6 wünscht er iz ujxs'fov xouxiov Iv xt ßo'jXoji' sysiv (st. des

hs. stxsxi). was für mich keinen befriedigenden Sinn ergibt. Meiner

Meinung nach ist aXXo xt als Frage zu lesen. Der Dichter will von

den Eroten getötet werden, um seiner Pein ledig zu sein.

XIV, 16 vrjso? fiux7j}xa ßoo? cpa>v^ xs oavsiTcou deutet

Ohlert auf Muxovo?, was wahrscheinlich ist. Die ?ü>VTj öaveirrou

findet er in ovo? = eins , d. h. das Aß auf dem Würfel und meint,

daß in den Rüden der Wechsler auch das Würfelspiel üblich war.

Ich möchte darin lieber eine Anspielung auf Konnos sehen, der

sprichwörtlich zur Bezeichnung eines armen Teufels genannt wurde,

vgl. Schol. zu Aristoph. Ritter 534 und Wespen 675. Suidas s. v.

Kovva?. Die reichen Bankiers mögen diesen wohl im Munde geführt

haben. — 102, 4 schlägt Headlam ßpoxtuv izipi iraviocpov aXXtov

vor, wodurch das anstößige ttoX'j vor zavao'fov beseitigt wird.

Planudea 126, 1 schreibt Headlam 6 -atSoiaopo? (st. 6 Trat?

o xatipoc); dies wird durch XII, 42, 2 7raio6xopa£ bestätigt. — 265, 6

ist mit ihm im xa xwv ireXa; euro/ta zu lesen; die Hs. hat Irl xa?

xwv z. eöxoyta?, was unmöglich ist.

Appendix 297 hält Gardiner, der die Nachrichten über den

Sprung des Phayllos prüft, für unglaubwürdig; alle Mitteilungen der

Scholiasten und Lexikographen gehen auf unser Epigramm zurück,

das eine rhetorische Übertreibung ist.

Außerdem erwähne ich

W. H. I). Rouse, Greek votive offerings. An essay

in the history of greek religion. Cambridge 1902,

der nach Feststellung des Begriffes Weihgeschenk die verschiedenen

Anlässe aufzählt , bei denen Weihgeschenke gestiftet wurden , sowie

die Weiheformeln und die Art der Weihung mitteilt. Die ausführ-

lichen Indices geben eine Übersicht über die Weihgeschenke, die in

den verschiedenen Heiligtümern Griechenlands aufgefunden wurden,

und ebenso über die, welche in der Anthologie enthalten sind.
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L. Arata, La poesia e l'arte dei sepolcri negli

epigrammi del VII. libro d e 1

1

' Antologia Palatina.

Pesaro 1904,

das mir nicht zur Verfügung stand. Eine Rezension darüber von

Cessi steht in Iliv. di stor. ant. N. S. IX, S. 470—472.

Br. Lier, Topica carminum sepulcralium Latinorum.

Philologus 62, S. 445 f., 63, S. 54 f.,

der im ersten Teil den Schmerz und die Trauer der Überlebenden,

im zweiten Teil die Trostgründe und im dritten Teil Verschiedenes

behandelt, wie das Empfindungsvermögen und Bewußtsein der Manen,

die Störung der Kuhe der Toten durch zu große Klage , die Auf-

forderung der Toten an die Lebenden , das Leben zu genießen , die

Mahnung, an den Tod zu denken. Dabei wird überall auf die

griechischen Vorbilder hingewiesen. Über die Grabschrift des

Sardanapallos handelt der Verfasser, S. 60 f., eingehend. Vgl. auch

E. Meyer, Forschungen I, S. 203 f. und II, 541 f., der die Inschrift

dem jüngeren Chörilos zuschreibt, und E. Maaß, Orpheus, S. 210 f.,

der richtiger den älteren Chörilos für den Verfasser hält.

Zu Kaibels epigrammata Graeca ex lapidibus con-

lecta lieferten Beiträge

1. A. Wilhelm [Epigr. 214]. Jahresh. des österr. archäol.

Instituts 1901. Beiblatt 17.

2. U. v. Wilamowitz [Epigr. 254). Hermes 1898, S. 519.

3. P. N. Papageorgiu, Emendatur epigram ma
Mytilenarum [Epigr. 329 = Paton inscript. Gr. 458]. Berl.

philol. Wochenschr. 1899, Nr. 50, S. 1566 f.

4. E. Bormann, Zu CJA I, 333 [Epigr. 749 = Hoffmann

266]. Festschrift für Th. Gomperz. Wien 1902. S. 474 f.

5. W. H. Roscher, Ephi altes. Abb. d. Kgl. Sächs.

Gesellschaft der Wiss. Bd. XX, 1900 [Epigr. 802]; dazu R. Wünsch,

Wochenschr. f. Klass. Philol. 1901, S. 230.

6. E. Groag [Epigr. 888 a]. Festschrift f. E. Bormann.

Wiener Studien XXIV, 1902.

Wilhelm stellt den Inhalt des Epigr. 214 dahin fest, daß die

beiden Brüder Pharnakes und Myron von Amisos sich bei einem

Sturme an die Insel Seriphos retteten, hier aber von den Bewohnern

getötet wurden; Protos errichtet ihnen ein Kcnotaphion mit einer

Säule. In diesem Sinne ergänzt er den Text. — Wilamowitz
macht darauf aufmerksam, daß nach einer neuen Abschrift 254, 2
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An neuen Funden liegen vor

A. W. V e r r a 1
1

, Two unpublishedinscriptionsfrom
Herodotus. Class. Rev. XVII, S. 98 f.

Der Verfasser glaubt, in der Prosa Herodots zwei metrische

Inschriften entdeckt zu haben, die erste IX, 76, die Bitte der Koerin

an Pausanias um Rettung nach der Schlacht bei Platää, die zweite

VIII, 114, die Forderung der Spartaner an Xerxes, ihnen für die

Tötung des Leonidas Genugtuung zu geben. Aber von Inschriften

kann keine Rede sein; höchstens wären es epideiktische Epigramme

nach der Form tfva; äv sfooi ko^ous r
t
K^r, xtX. (vgl. IX, 453 f.).

In Wirklichkeit sind es eigene Schöpfungen Verralls im Anschluß

an Herodots Worte.

D. Bassi, Sette epigrammi greci inediti. Riv. di

Filologia 1898. S. 385 f.

Der Verfasser hat die sieben Epigramme im cod. Ambros. D 538

der Vitae parallelae des Plutarch gefunden ; sechs davon sind von

dem Archiatros Constantinos Amentianos, das siebente von Georgios

Kydones. Die zwei längsten beziehen sich auf Demetrios Kasandrenos.

der von 1291/92—1361/62 lebte, die anderen auf Nikephoros Angelos

Kanates und dessen Gemahlin Maria, der Tochter des Demetrios

Kasandrenos.

B. Grenfell and A. S. Hunt. The Oxyrhynchus
Papyri. Part III, London 1903. Part IV, London 1904.

Der dritte Teil bringt unter Nr. 464 kurze Reste von etwa

sieben astrologischen Epigrammen aus einer Sammlung des 3, Jahr-

hunderts n. Chr.; jedes trägt eine Überschrift, die den Inhalt an-

gibt. — Der vierte Teil, Nr. 662, enthält zunächst das Ende der

Zeilen von Leonidas' Epigr. A. P. VH , 163 und von Antipaters

Epigr. VII, 164; dann zwei Epigramme von Amyntas, das erste auf

Prexo (vgl. A. P. VII, 163. 164, 165), das zweite auf die Eroberung

von Sparta durch Philopömen im Jahre 188 v. Chr.: Amyntas, von

dem sonst nichts bekannt ist, lebte also im 2. Jahrhundert v. Chr.;

ferner zwei neue Epigramme
,
Weihungen der Jägerin Glenis , das

eine von Leonidas, das andere von Antipater, und schließlich Reste

eines weiteren Epigrammes des Leonidas. Der Text stammt aus der

Zeit des Augustus. — Die Nr. 671 besteht aus trümmerhaften Stücken

eines epideiktischen Epigrammes.

B. Grenfell and J. G. Smyly, The Tebtunis Papyri.

Part I, London 1902.
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ti-n:-.-*-.' — '.h *- .'; A. P IX. das Aikäo? Ton Messene

a.tf '.'i K>:: vvL ThebrE TerfaiKe . mit den
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». K*t**t liMiL. Mohorn 19»>4. 14:3. macht dazu

M ^ 1 a rj e * N'jf ole. Genf 190'-.

*. *Ah—"il\ yt< nentlKhen G.-A- Gerhard und O. Crusius

*v> <i*:n Heidelberger Papyrus. Nr. 1271, sechs Epigramme myth-v

,v,'. Inhaltes nach der rhetorischen Schablone nva? av zlrri

>/>7'/>; xt/. ohne poetischen Wert.

L". v. Wilamo witz, Zwei Gedichte ans der Zeit

Euergetes II. Archiv für Papyrn sforschang I (1901). S. 219 f.

Der Verfa—f-r behandelt die zwei Grab>chriften, die P. Jouget
irn Bulletin de correspondance hellenique XX. S. 191, bekannt ge-

macht und F. v. Bi-sing dann nachverglichen hat. Sie bestehen

an* Distichen, das erste 24 Ver>e umfassend, mit der Unterschrift

'A'fpov.sk /p^yrr, /otlps. 'Hptoor,; svpaiEv. das zweite 22 Verse, mit

der I nterschrift 'A^AXcovie /p^Trs /atps. 'Ilpwor^. Der Dichter

Merodes ist unbekannt; Aphrodisia war die Frau, Apollonios der

Sohn des Ptolemäos. eines 3077 svr,?, womit ein Adel bezeichnet wird,

der personlich nicht erblich war.

D. Comparetti. Su alcune epigrafi metriche
cretesi. Wiener Studien 1902. S. 265—275, 1903, S. 1—4.

Der Verfasser bespricht eingehend drei metrische Inschriften,

die in dem von L. Savignoni und G. De Sanctis herausgegebenen

Werke: Esplorazione archeologicadelleprovincieocci-
dentali di Creta. Roma 1902 enthalten sind. Die wichtigste,

die schon Halbherr veröffentlicht hatte, stammt von dem Metroon

in Phaestos ; sie gehört der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. an.

T h. R e i n a c h
,

Inscriptions g r e c q u e s. Rev. des

Stüdes grecques 1903. S. 180 f.

Ks werden zwei neue Epigramme aus Thasos und vier ans

Ägypten behandelt.

O. Kern, De epigram mate Larisaeo commen-
tariolus. Gratulationsschrift für Greifswald. Rostock 1906.

Das Distichon bezieht sich auf Melia, die Mutter Hämons.

O. Schröder besprach in der Januarsitzung der Archäolog.

Gesellschaft zu Berlin 1902 die Polyzalos-lnschrift (vgl. Wochen-

Digitized by Google



Jahresbericht über die griechischen Lyriker. (Sitzler.) 321

schrift f. klass. Philo]. 1902. Nr. 9, S. 258 f., Archäol. Anzeiger

1902, S. 11 f.).

Außer dem schon genannten II er od es wurden noch die Namen
anderer Epigra'mmendichter bzw. Epigrammensammler
bekannt.

A. Wilhelm. Der Dichter Antiphon aus Athen.

Jahreshefte des österr. archäolog. Instituts 1900, S. 93 f.,

behandelt zwei Epigramme mit der Unterschrift 'AvTtcpuivTO? ; das

erste steht bei Cougny I, 216, das zweite blieb bis jetzt unbeachtet.

Antiphon ist nach ihm der bekannte Dichter der neuen Komödie im

2. Jahrhundert n. Chr.

W. Radtke, Aristodemos' £7ti7pau|AaTa Br, ßatxa.

Hermes 1901, S. 36 f.,

weist nach, daß das Werk des Aristarcheers Aristodemos, das den

Titel Bijßaixa iiriYpajiJ*«T« trug, als Grundstock Epigramme enthielt

und so stofflich neben Polemons 7rspl -u>v xaxa r.oltiz iT^pai^dxmv,

Philochoros' iTrqpa'jAjAaTa Ärctxa und den aristotelischen Peplos tritt.

Die von Aristodemos gesammelten Gedichte gehören dem 4. Jahr-

hundert und vielleicht schon dessen Anfang an \ sie standen in Theben

auf Steinen oder waren doch für diesen Zweck bestimmt, und ihr

Inhalt betraf thebanische Örtlichkeiten. Aristodemos prüfte sie an

der maßgebenden literarischen Überlieferung , besonders an Homer,

und entschied sich dann entweder für oder gegen die Angabe seiner

Epigramme. Die Fragmente dieser Epigramme stellt Radtke fest

und vermehrt sie durch neue.

J. Pomptow, Die Ly sander-lnschrift in Delphi
Archäolog. Anzeiger 1902, S. 18 f. Berl. phil. Wochenschrift

1901, S. 734,

spricht über das Epigramm, das Lysander nach der Besiegung der

Athener bei Ägospotamoi auf die von ihm nach Delphi geweihte

Statue setzte. Nach der Unterschrift ist es von einem bisher un-

bekannten Dichter Jon von Samos verfaßt, dem Homolle, der das

Epigramm zuerst in den Comptes rendus de l'acad. des inscriptions

1901, S. 681, veröffentlichte, auch Pausan. VI, 3, 14 und III, 17, 4

zuweisen möchte. Jon würde dann zur Schar der Lysander-Dichter

gehören, aus der wir Chörilos, Antilochos, Antimachos von Kolophon

und Nikeratos von Heraklea kennen. Vgl. auch E. Bor mann
Jahresh. d. öst. arch. Instituts VI, 1903, S. 243.

Zum Schlüsse erwähne ich noch

J. M. Stow asser. Griechische Schnadahüpfeln.
Wien 1903.

Jahresbericht für Altertumswi^orucbaft. IM. CXXX1II. [VJOl. I.) Jl
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*

Der Verfasser ist der Ansicht, daß dem griechischen „Zwei-

zeiligen
0

bei uns das „Vicrzeilige
4
* völlig entspricht, daß also der

deutsche Umformer, um volkstümlich zu bleiben, die antiken Disticha

in Schnadahüpfeln verwandeln muß. Dies sucht er theoretisch aus

einer Betrachtung der Natur und des Wesens der Disticha und

praktisch durch die Übertragung einer großen Zahl von Gediehtchen

aus dem Griechischen in das Deutsche und umgekehrt zu erweisen,

von denen viele recht gelungen sind. Nur übersieht er, daß das

Distichon prinzipiell dem Schnadahüpfel nicht gleichgestellt werden

darf; dieses ist immer volk>tüinlich, mit sangesartigem Vortrag ver-

bunden, das Epigramm aber als literarische Gattung zeigt eine Kunst

und Feinheit, die den schärfsten Gegensatz zum Volkstümlichen

bildet; es ist für die Gelehrten und Gebildeten bestimmt.
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Bull. = Bullettino dell' Istituto di diritto Romano.

Jhber. — Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertums-

wissenschaft.

Krit. Viertelj. = Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechts-

wissenschaft.

Nouv. Rev. = Nouvelle Revue historique de droit francais et etranger.

Sav.-Z. = Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, rom. Abt.

WklPh. = Wochenschrift für klassische Philologie.

Paul. sent. 4, 2, 2 (Gai. inst., Ulp. reg.) = Fragment aus Justinians Digesten.

Paul. Sent. 1, 21, 1, Gai. Inst., Ulp. Beg. bezieht sich auf die einzeln er-

haltenen Schriften des Paulus usw.

Vorbemerkung.

In dem Quinqucnnium 1901—1905 ist die Zahl solcher Arbeiten,

welche die römische Rechtsgeschichte zu fördern imstande sind, er-

heblich zurückgegangen, da manche von den bedeutendsten deutschen

Romanisten dauernd durch das Bürgerliche Gesetzbuch in Anspruch

genommen sind. Zum Ersätze des Ausfalls ist auf allen Seiten eine

doppelte Menge von (soweit uns ein Urteil zusteht) geringwertigeren

Abhandlungen aufgetaucht, denen auch hervorragende Zeitschriften ihre

Spalten öffneten. So kam es, daß der Berichterstatter diesmal eine

schwerere Aufgabe hatte als sonst. Hätten wir uns nicht große Be-

schränkungen auferlegt, so hätte unser Bericht viel umfangreicher werden

müssen als die beiden vorhergehenden (in diesem Jhber. LXXXIX
206—305; CIX 17—84). Ein eigenartiges Gepräge erhält unser

Quinquennium durch eine Kritik, die sich an fundamentale, kaum zu

erschütternde Annahmen heranmacht und dazu zwingt, die Grundlage

solcher Annahmen einer neuen Prüfung zu unterziehen. Daneben
Jahreabericht ftr Al*rtttm»wüsen»ch*tt. Bd. CXXXIV. (1907. II.) 1
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wird jene Digestenkritik, welche Worte der klassischen Juristen ohne

weiteres für Justinianische Einschiebsel erklärt , wenn sie zu einem

selbstgemachten System nicht passen wollen, erfreulicherweise bereits

etwas seltener, wenn sie auch immer noch einzelne Blüten treibt.

Entsprechend dem in diesem Jhber. C1X 18 aufgestellten Grund-

satz haben wir aus der italienischen Literatur nur einige Proben

gegeben durch Anführung von solchen Erscheinungen, die entweder

durch ihre Bedeutung ganz besonders hervorragen oder speziell für

uns interessanter waren ; wir gestatteten uns diese Beschränkung im

Hinblick auf die periodischen Berichte über die italienische Romanistik,

welche A. Schneider in der Kritischen Vierteljahresschrift hoffent-

lich auch weiterhin erstattet.

Neben Italien ist Frankreich unter Führung von P. F. Girard

in den Wettbewerb mit Deutschland um die erste Stelle auf unserem

Gebiete [in der geschichtlichen Erforschung des römischen Rechts] ein-

getreten. Für England und Spanien scheinen wenigstens die aller-

ersten Grundlagen zu einem künftigen Wettbewerb gelegt.

Daß der Tod Th. Mommsens*) (f 1. Nov. 1903), dessen

Wissen seine Wurzel im Corpus iuris hatte, um sich von dort über

alle Bereiche der Philologie zu verbreiten, für unser Gebiet einen

besonders schweren Verlust bedeutet, braucht wohl nicht gesagt

zu werden. Ein Jahr vor Mommsen (am 17. Okt. 1902) starb

C. Ferrini (zu Suna am Langensee), welcher auf dem Gebiete der

römischen Rechtsliteratur ein italienischer Mommsen zu werden ver-

sprochen hatte.

Bezüglich der Besprechung von einzelnen Werken und Abhandlungen

bitten wir zu beachten, daß wir nicht über das römische Recht oder gar

über das gemeine deutsche Recht, sondern über die römische Rechts-

literatur zu berichten haben. Deshalb mußte gar oft bei der Besprechung

eines Werkes gerade der Hauptinhalt trotz seiner Trefflichkeit ohne
Würdigung bleiben. Außerdem mußte sich unser Bericht auf die uns zur

Verfügung stehenden Werke und Zeitschriften beschränken. Dank sei an
dieser Stelle der Leitung der Kgl. Universitätsbibliothek Würzburg gesagt,

welche uus sowohl andere Werke als vor allem die neueren Zeitschriften, so

weit vorhanden, in liberalster Weise zur Benützung überließ. Ebenso danken

*) Von den vielen Ehrungen Mommsens möchten wir hier nur eine

erwähnen, weil wir sie in deutschen Zeitschriften nicht erwähnt gefunden

haben: E. Costa, Teodoro Mommsen. Discorso inaugurale per l'anno di

studi 1904—05. Bologna, 1904, 90 S., wo nach Aufzählung von Mommsens
Verdiensten und Werken ein Anhang interessante Briefe Mommsens an

B. Borghesi veröffentlicht. Die ersten beiden der abgedruckten Briefe (1845)

sind französisch geschrieben. Von 1846 an zeigen die Briefe italienische

Sprache.
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wir Verfassern und Verlegern für die Unterstützung unserer Berichterstattung

durch gütige Zusendung von neuen Erscheinungen. Da wir unser Referat

jetzt niederlegen, bitten wir, durch ähnliche Zusendungen (zu Händen von

Herrn Prof. W. Kroll in Münster i. W.) auch unserem Nachfolger die Arbeit

erleichtern zu wollen.

Das Stellenverzeichnis zum Corpus iuris, welches in unseren beiden

vorhergegangenen Berichten die kritisch besprochenen Stellen möglichst

vollständig zu bringen suchte, haben wir diesmal weggelassen, zunächst um
Platz zu sparen, sodann weil wir durch Hinweis auf Vorgänger manchem,

welcher eine neue Interpolation gefunden zu haben glaubt, die Freude ver-

derben könnten.

I. Allgemeine Werke.

1. Cesare B er toi in i, Le obbligazioni. Parte speciale. I.

Contratti ;
patti ; quasicontratti. (Appunti didattici di diritto Romano,

Universita di Torino 1904/5, 1905/6.) 4 Hefte, behandelt Nexam,

Dotis dictio, Jas iarandum liberti, Stipulatio, Nomina transscripticia,

Chirographa and Syngraphae, Mutuam, Fidacia, Commodatum, Depo-

situm, Pignus, Permutatio, Aestimatio, Precariam. — Wir werden in

unserem Bericht mehrmals Gelegenheit haben, Bertolinis Stellung-

nahme zu Streitfragen anzuführen. — Forts, s. Nachträge.

2. *BiagioBrugi, Istituzione di diritto privato Giustinianeo.

Parte II. Verona-Padova 1901 gibt sich nach Binder, Krit. Viertelj.

1905 S. 892 ff. absichtlich mit der Darlegung der historischen Ent-

wicklung des röm. Rechts weniger ab.

3. E. C o s t a , Corso di storia de! diritto romano dalle origini

alle compilazioni Giustinianee. Bologna. * Vol. 1 (Le fonti , la fa-

miglia a la persona nel diritto privato) 1901 u. *Vol. II (I diritti

reali, le obligazioni, le successioni) 1903, ist von L. Weng er in

der Sav.-Z. XXIV 471—478 besprochen, der u. a. die sorgfältige

Berücksichtigung der Papyrusfunde rühmt. Im einzelnen nimmt C.

zu Streitfragen folgende Stellung ein: Die (echten) XII Tafeln sind

von griechischer Kultur beeinflußt; Gaius war kaum ein Provinzial-

jurist; das Zitiergesetz beweist nur für die westliche Hälfte des

röm. Reiches einen Tiefstand der Jurisprudenz; die Gliederung

der Servitutes in serv. personales und serv. praediales stammt ver-

mutlich erst von den Kompilatoren der Digesten: der ususfruetus

gehörte vorher (?) gar nicht zu den Servituten. (Hier wird C. Longo,

* Bull. XI 281 ff. zitiert.)

4. K. von Czyhlarz, Lehrb. der Institutionen des röm.

Rechts. 7. und 8. Auflage. Wien 1902.

1*
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4 \V. Kalb: Römische Juristen

5. P. F. Girard, Manuel elementaire de droit romain. 4 me

6d. Paris 1906. — Im Laufe von etwa zehn Jahren wurden drei

Auflagen des praktischen und billigen Handbuchs mit über 10 000 Ex.

aligesetzt , in der Hauptsache vermutlich in Frankreich . wo das

Studium des röm. Rechts zu immer größerer Blüte kommt. Jetzt

schickt sich das Werk an, die ganze Welt zu erobern; eine deutsche

und eine englische Übersetzung sind in Vorbereitung, und die ge-

drängte historische und literaturgeschichtliche Einleitung (Livre 1.

Introduction historique, p. 1—89) ist bereits englisch in Canada er-

schienen. Der Vf. hat zwar sein Manuel in erster Linie für die

Studierenden des Rechts bestimmt; aber es ist doch ein streng

wissenschaftliches Werk, und die Anmerkungen führen nicht nur die

einschlägigen Stellen aus den römischen Schriftstellern an, sondern

sie geben auch Aufschluß über die neue und allerneueste Literatur,

wobei freilich die philologische Seite neben der juristischen zu kurz

kommt: in der Bibliographie generale (p. IX—XVJ) und sonst ver-

mißt man die Erwähnung mancher Arbeit*), die nicht fehlen würde,

wenn der Hauptzweck nicht eine Darlegung des Systems des römischen

Privatrechts wäre, auf welche gegen n
/i2 des ganzen Werkes fällt.

Der Jahresbericht für die klass. Altertumswissenschaft hätte , soweit

er das röm. Recht betrifft, vielleicht trotzdem erwähnt werden können,

um dem Benutzer des Manuel Gelegenheit zu geben, diejenige neuere

Literatur kennen zu lernen, welche Vf. nach dem Plane des Werkes

übergehen zu müssen glaubte. — Ein Index von 30 Seiten Umfang

erleichtert die Benutzung.

6. P. F. Girard, Histoire de l'organisation judiciaire des

Romains. *Vol. I. Les six premiers siecles de Rome. Paris 1901,

ist nach der Anzeige von 0. Geib in BphW. 1905 S. 691—695 der

erste von vier beabsichtigten Bänden, von denen der zweite das letzte

Jahrhundert der Republik seit der Lex Aebutia einschließlich , der

dritte die Kaiserzeit bis zum Untergang des weströmischen Kaiser-

reiches behandeln soll. Der vierte Band , der zunächst erscheinen

soll, wird eine zusammenstellende Liste der Magistrate, der Ge-

schworenen und der Gerichtsbezirke bieten. Der erste Band faßt

das Thema in weiter Ausdehnung an , so daß er zugleich eine Ge-

schichte des Legisaktionenprozesses gibt. Nach Geib schließt sich

der Vf. in seinem vortrefflichen Werke zwar vielfach an Monimsens

Auffassung an, nimmt jedoch oft auch eine selbständige Stellung ein.

7. Th. Kipp, Geschichte der Quellen des röm. Rechts. Zweite.

*) Z. B. S. 64 zu Papinian.
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umgearbeitete Auflage. Leipzig 1903. Das ausgezeichnete Buch,

welches einerseits im eigentlichen Text (auf kurzen Raum zusammen-

gedrängt und doch in leicht verständlicher Darlegung) alles bringt,

was der ersten Einführung in die röm. Rechtsliteratur dienen kann,

anderseits in den Anmerkungen auch der Wissenschaft Rechnung

trägt, ist zum erstenmal 1896 erschienen (Jhber. LXXXIX 208 f.).

Auch die neue Ausgabe berücksichtigt alle wissenschaftlichen

Äußerungen bis unmittelbar an die Zeit ihres Erscheinens hin und

zeigt eine treffende Beurteilung derselben. Ref. hat deshalb im

folgenden Bericht, um Platz zu sparen, sich nicht selten mit einer

Verweisung auf Kipps Geschichte der Quellen begnügt. — Als

Kuriosum mag ein Satz aus einer Anzeige von Kipps Buch durch

G. Testaud in Nouv. Revue XXIX 687 aufgeführt sein: „le chapitre

cinquieme, fort court, est consacre* aux leges Romanorum promulgutfes

dans les royaumes barbares d'occident, dans lesquels, faisant tres

patriotiquement viblence ä l'histoire, M. Kipp voit dejä Tempire

germanique : la loi romaine des Wisigoths M
usw. Kipp spricht von

„germanischen Reichen auf römischem Boden" ; seine „Fälschung"

besteht vermutlich darin, daß er nicht von barbarischen Reichen

auf französischem Boden sprach.

8. Th. Mommsen, Gesammelte Schriften. Berlin 1905. —
Die beiden ersten Bände von Mommsens gesammelten Schriften sind

gleichzeitig die beiden ersten Bände von Mommsens juristischen Auf-

sätzen, die bisher in verschiedenen Zeitschriften verstreut waren.

Da die allgemeinen Weisungen für die Herausgabe noch Mommsen
selbst gab, sind ephemere Sachen weggelassen. (Der * erste Band

umfaßt die Aufsätze Mommsens, welche sich auf inschriftlich erhaltene

Einzelgesetze und andere Rechtsurkunden beziehen.) Der zweite

Band ist von B. Kubier herausgegeben, welchen sich Mommsen 1902

selbst zum Mitarbeiter für diesen Zweck erwählt hatte. Er umfaßt

die Abhandlungen Mommsens Uber Juristen , Juristenschriften und

(kodizierende) Gesetzeswerke sowie Funde, die zur Erläuterung der-

selben dienen können. Nur verhältnismäßig selten hat B. Kübler

| in zweieckigen Klammern] Zusätze (über die neuere Literatur) ge-

macht. (Zusätze von Mommsens eigener Hand, die sich zuweilen in

Mommsens Handexemplaren fanden, bezeichneten die Herausgeber

mit eineckigen Klammern.) Der älteste aufgenommene Aufsatz (Die

Wiener Fragmente von Ulpians Institutionen) stammt aus dem Jahre

1850, der jüngste ( AwSsxaSs/.TO?) aus dem Jahre 1903 (wobei wir

absehen von den Bemerkungen über Sanctio pragmatica, die aus

Mommsens Nachlaß erst 1904 herausgegeben wurden). Besonders
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wer nicht in der Lage ist, eine größere Bibliothek mit den ver-

schiedenen Zeitschriften, in denen Mommsens Aufsätze erschienen

sind , zur Verfügung zu haben , wird die Ausgabe bei wissenschaft-

lichen Arbeiten auf unserem Gebiet nicht gerne entbehren.

9. Paul y s Realenzyklopädie der klassischen Altertums-

wissenschaft. Neue Bearb., hrg. v. Wissowa, ist bis zum zehnten

Halbband fertiggestellt, bis Ephoroi. Im fünften Band (1905) ist

behandelt unter anderem von Leonhard dictio dotis, dominium,

donatio, von Jörs digesta und als der 88 te Domitius auf S. 1485

bis 1509 Ulpian, von Kipp edictum, von Weng er editio actionis usw.

10. A. Pernice, Labeo. Römisches Privatrecht im ersten

Jahrhunderte der Kaiserzeit. II. Abt. II, 1. 2. Aufl. Halle 1900.

(Vgl. diesen Jhber. LXXX1X 269, CIX 66.) Der Tod des be-

deutenden Romanisten hat die Vollendung der Neubearbeitung dieses

Werkes verhindert. Der vorliegende Abschnitt desselben umfaßt das

achte Buch, welches den Spezialtitel führt „Verschulden und Verzug".

Für Philologen interessant ist besonders das erste Kapitel , welches

über den Sprachgebrauch von culpa, inprudentia, noxa und noxia,

neglegentia, mora, stat per eum quominus handelt — Begriffe, die

freilich erst in den folgenden Darlegungen ihre richtige Gestalt ge-

winnen können. Das zweite Kapitel behandelt das fahrlässige Ver-

gehen, wobei solche religiöser Art von weltlichen geschieden werden.

Das dritte Kapitel mit der Überschrift „Die Fahrlässigkeit im Rechts-

verkehr" , welches den Hauptinhalt des Bandes bildet (S. 67 ff.),

schlägt mehr als die vorhergehenden ins speziell juristische Gebiet

ein. Die vielen Digestenstellen, welche (besonders in diesem letzten

Kapitel) besprochen sind, zählt ein Stellenregister auf.

11. Henry John Roby, Roman private law in the times of

Cicero and of the Antonines. Cambridge 1902, 2 Bde., will nach

L. Wenger, Sav.-Z. XXV 420—430 ein System des röm. Rechts

zur Zeit der klassischen Juristen bieten , so daß also die Justinia-

nischen Neuerungen und Interpolationen (für deren Feststellung

übrigens Vf. zur Vorsicht mahnt) nicht in Betracht kommen. — Nach

der Anzeige von G. May, Nouv. Revue XXVIII 225—228 scheint

der wissenschaftliche Wert gering zu sein , da dem Vf. historischer

Sinn mangelt und das Bewußtsein abgeht, daß von Cicero bis auf

Ulpian sich wesentliche Änderungen im röm. Recht vollzogen. Die

deutschen Gelehrten verspottet er d'avoir l'oeil assez percant pour

voir dans l'obscur et l'csprit assez ingdnieux pour faire de rien

quelque chose. — Ohne das Streben nach Aufhellung vorhandener

Dunkelheit gibt es keine Wissenschaftlichkeit. Es ist kaum eine
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Kunst, die offen darliegenden Lehren der Institutionenwerke breit-

zutreten.

12. M. Voigt, Römische Rechtsgeschichte. III. (Schlußband)

1902, scheint nach WklPh. 1904 S. 126 nichts in unser Gebiet Ein-

schlägiges zu enthalten. (Bd. II ist in diesem Jhber. C1X 19 be-

sprochen.) Hervorzuheben ist eine Würdigung von Voigts gesamtem

Lebenswerk durch H. Er man in BphW. 1905 S. 63 ff. , worin ge-

zeigt wird, daß Voigt zwar vielfach auch nutzbringende und die

Wissenschaft fördernde Anregungen gab, öfter aber durch seine als

sichere Tatsachen hingestellten Hypothesen irregeführt hat.

13. * Folgende Schriften, die dem Ref. nur dem Titel nach be-

kannt wurden, seien wenigstens registriert:

P. Bonfante, Storia del diritto romano. Milano. — Ders.

,

Istituzioni di diritto romano. .3* edizione. Milano. — E. Costa,

Storia del diritto romano privato. Firenze 1903. — F. Gas-
parola, Jus civile romanum. Vol. V. Senis 1904. — G. Pacchi-
oni, Corso di diritto Romano. I. La costituzione e le fonti del

diritto. Innsbruck 1905. — Fr. Prestidonato, Le azioni

populari. I. romano. Palermo 1904. — Fr. Zoll, Geschichte

der römischen Gesetzgebung. I. (Polnisch.) —

Zusatz: Sprache der Jurisprudenz. (Vgl. auch Nr. 25—40.)

14. W. Kalb hat über Erscheinungen und gelegentliche Be-

merkungen auf dem Gebiet des Juristenlateins (im weiteren

Sinne) Bericht erstattet in Vollmöllers Rom. Jahresbericht VI 1

S. 133-135 (1899—1901), VII 1 S. 75-78 (1902-1903), VIII

(noch im Druck) 1904—1905.

15. Vocabularium iurisprudentiae Romanae (vgl.

diesen Jhber. LXXXIX 243; CIX 53) ist von 1894—1903 erst mit

dem Buchstaben C fertig geworden und damit mit dem ersten Bande.

Die Arbeit lag zuletzt allein auf den Schultern von B. Kühler;

so erklärt sich das langsame Fortschreiten. Genauer haben wir in

WklPh. 1904 S. 376 ff. und in Vollmöllers Rom. Jhber. VII 1 S. 77 f.

über die vierte Lieferung berichtet. Im Interesse der rascheren

Fertigstellung wird man es gerne mit in den Kauf nehmen, wenn

die Disposition zuweilen etwas äußerlich ist, wenn z. B. bei den

Konjunktionen in der Regel keine Rücksicht darauf genommen wird,

ob der Konjunktiv in direkter Rede oder in indirekter Ausführung

(also vielleicht in Vertretung eines Indikatives der direkten Rede)

gesetzt ist.
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II. Brunner, Die Savignystiftung seit 1880, Sav.-Z. XXII S. X
berichtet unter anderem auch über das Vocabularium iurispr. Rom.

Wir erfahren daraus, daß für das Wörterbuch seit 1886—1901 von

der Savignystiftung allein schon 29 300 M. aufgewendet wurden.

Dabei war die wichtigste Vorarbeit, die Herstellung eines Wortindex

zu den Digesten, 1886 bereits nahezu fertig. Man ist geneigt, hier

eine Parallele mit den Wörterbüchern von Merguet zu ziehen . der

kaum solche Mittel zur Verfügung hatte.

Um die Fertigstellung des Vocabulariums zu beschleunigen, wurde

für die ferneren Bände die Arbeit unter vier neugewonnene Mitarbeiter

so verteilt, daß Band II (I)—G) Ed. Grupe, Band III (H—M)
R. Hesky, Band IV (N— Q) St. Braßloff, Band V (R—Z)

E. Volkmar herstellen soll, wahrend die Generalredaktion sämt-

licher Bände , die gleichzeitig in Angriff genommen werden , iu den

erprobten Händen von B. Kühler liegt. Ed. Grupe hat von

seinem Pensum bereits Dactyliotheca — doceo erledigt: = Tom. II

fasc. I (Sp. 1—320, Berlin 1906), besprochen von W. Kalb, WklPh.

1907 Sp. 599 f.

16. Nur dem Titel nach ist uns bekannt Edgar S. Shumway,
Zum Juristenlatein. Proceedings of the American Philological Association

1901, Philadelphia Dez. 1900.

17. Erwähnt sei auch Otto Graden witz, Laterculi vocum

latinarum. Lpz. 1904. — Die erste Hälfte, S. 1—278, gibt nach

Wölfflins Archiv f. lat. Lex. u. Gr. XIII 585 ein Wörterverzeichnis

nach der gewöhnlichen Reihenfolge, beginnend mit a, schließend mit

zythum , die zweite ein Wörterbuch , das alphabetisch nach dem

letzten Buchstaben jeden Wortes geordnet ist, also beginnt mit a,

faba und schließt mit astt/ (wobei die Flexionsendungen natürlich

nicht berücksichtigt sind). Zweck dieses Wörterbuchs ist in erster

Linie nicht, wie man vermuten könnte, das Reimen zu erleichtern,

sondern ein äußerliches Hilfsmittel zu bieten für die Ergänzung von

fragmentarischen Papyri.

17 a. L. Hahn, Rom und Romanismus im griechisch-römischen

Osten. Mit bes. Berücksichtigung der Sprache. Bis auf die Zeit

Hadrians. Leipzig 1906 s. Nachträge.

II. Fontes iuris.

a) Sammelwerke.
18. P. F. Girard, Textes de droit romain. 3*me 6d. revue

et augmenttfe. Das Werk , welches um billigen Preis gleichzeitig

die Urkunden von Bruns Fontes iuris und die juristischen Schriften
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der Collectio librorum iuris Anteiustiniani bietet, ist in der neuen

Auflage um fast 60 Seiten vermehrt. Von neuen Funden (vgl.

.Thber. CIX 22 ff.) sind zu erwähnen Lex municipii Tarentini (S. 61 ff.);

Oratio Claudii über das erforderliche Alter der Rekuperatoren; ein

griechisches Edikt des Praefectus Aegypti M. Mettius Rufus (89 n. Chr.)

;

ein griechisches Reskript von Severus und Caracalla über die longae

possessionis praescriptio ; ein kaiserliches Edikt über die Fristen bei

Appellationen an den Kaiser, das von den früheren Herausgebern

ins erste Jahrhundert gesetzt wurde (Ref. hatte a. 0. S. 30 darauf

hingewiesen, daß die Sprache zu jener Zeit nicht zu passen scheine;

nach Girard setzte es Mommseu aus sprachlichen Gründen ins dritte

Jahrhundert); das 1897 von Grenfell und Hunt veröffentlichte, jetzt

in Oxford befindliche Fragment aus Paul. Ed. (vgl. D. 17, 2, 65, 16

und 17, 2, 67, 1), vgl. u. Nr. 154; die von Wessely 1898 ver-

öffentlichten Randbemerkungen zu einem verlorenen Werke R(ubrica).

Catenatus esse debet. non tarnen ut in carcere agat, nisi suspecta

sit persona.
||

R(ubrica). Cowfestim excusare debet apud principem

proeses qui appellantem non distulit; weiter eine Reihe von Privat-

urkunden über Kauf, Quittung usw. — In einer Appendix auf S. 849 f.

veröffentlicht Seymour de Ricci ein im Jahre 1903 von Lord

Amherst erworbenes Diptychon aus Hermupolis maior , das eine

(lateinische) Notitia über Freilassung inter amicos enthält mit

darunterstehendem griechischen Chirographum des Freilassers.

Girards Werk bietet also manches, das der Benützer von Bruns,

Fontes und Huschke. Jurispr. Antejust. in diesen Ausgaben noch

nicht findet.

Erwähnt sei auch 19. Dareste, Haussoullier, Th. Rei-

nach, *Recueil des inscriptions juridiques (scheint nach Rev. er.

1906 S. 64 f. vorzeitig abgeschlossen worden zu sein).

b) Leges.

Zu verschiedenen Gesetzen.

Allgemeines:

20. E. Costa, Le figurazioni allusive alle leggi sopra le

monete consolari romane, Roma 1903 bespricht nach G. May, Nouv.

Revue XXVIII 382 ff. die Erscheinung, daß auf den spätrepublikanischen

Münzen (seit 104 v. Chr.) die Triumviri monetales zwar zuweilen

an ein staatsrechtliches Gesetz zum Ruhm ihrer Familie erinnern,

z. B. ein P. Porcius Laeca auf einer Münze durch die Darstellung

eines Kriegers, eines Liktors und eines Bürgers sowie die Unter-
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10 W. Kalb: Römische Juristen.

schrift provoco an die Lex Porcia, daß dagegen auf keines der vielen

zivilrechtlichen Gesetze angespielt wird — was eigentlich selbst-

verständlich scheint.

21. P. Huvelin, Les tablettes magiques et le droit roinain

in den Ann. intern, d'hist. Paris 1901 scheint nach P. Coli inet.

Nouvelle Revue XXVI 621 den Versuch zu machen, eine Parallele

zwischen Ausdrücken der in den Papyri gefundenen oder sonst be-

kannten Verhexungsformcln und solchen des röm. Rechts zu suchen.

Schloßmann, Nexum S. 33 Anm. 1 erwähnt daraus das häufige

Auftreten von obligare, damnare, damnas esto in Devotionstafeln und

fügt hinzu, daß sich obligare auch in einer Devotionstafel findet,

die in Hadrumetum gefunden und von 22. Fr. Büchel er im Rhein.

Museum f. Phil. LV1I1 (1903) S. 624 fT. mitgeteilt ist.

23. F. Senn, * Leges perfectae, minus quam perfectae et

imperfectae. Paris 1902.

24. M. Voigt, *Die röm. Baugesetze. Berichte über die

Verh. der Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wiss., 1903, V p. 175—198.

Über einzelne Ausdrücke und Begriffe des Ku riaistiis.

25. A. Döhring, Vindex , iudex und Verwandtes. Archiv f.

lat. Lex. XIV 136— 138 hält die Ableitung des vindex aus vin -f-

dex für irrig und führt das Wort zurück auf die (nasalierte) Wurzel

vid = „teilen", „scheiden" (dividere, vidua) und die Nachsilbe -ex= dt.

-er, wozu er pod-ex und ind-ex vergleicht; vi(n)d-ex ist ihm also

„der Teilende, Trennende, Scheidende" ; sibi partem vindicat = „er

teilt sich einen Teil zu". Freilich scheint schon aus diesem Beispiel

zu erhellen, daß die bekannte Bedeutung von vindicare hier erst durch

den Dativ sibi hereinkäme , während in den alten Legisaktions-

sprüchen (Gai. 4 16) ein solcher Dativ fehlt i z. B. Postulo , anne

dicas, qua ex causa vindieaveris. (Vindicta soll den Trennungsstab

bedeuten.) Gerade in der Rechtssprache , die ja anerkanntermaßen

besonders konservativ ist und der außerdem das Wort vindicare von

Hause aus angehört, läßt sich die Bedeutung von vindex und vin-

dicare kaum mit äußerstem Zwang auf die Bedeutung „teilen" zurück-

führen, was bei der Ableitung von vis „Gewalt" (wenn auch nicht

von vim-5eixv6vai, so doch von vim-däre — vini-ttOevat) weniger der

Fall ist. — Iudex kommt nach D. nicht von ius und dico, sondern

vom Stamm joudh, der auch in iubeo liegt (vgl. ruber mit ipuOpoc u. a.).

Dieser Stamm ist auch im griechischen euD-j?, Mu? vorhanden; Pindar

sagt Xaoic Sixa; eoÖ-jvsi; iubere = „gerade auf etwas hinweisen".
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26. v. Grienb erger, Idg. Forschungen XVI 27—35 faßt

nach WklPh. 1904 Sp. 718 in der Duenosinschrift ast = „cum",

„si". (Dieses ast kommt auch in den Leges regiae und XII Tab. vor.)

* 27. 0. Küspert, Über Bedeutung und Gebrauch des Wortes

„caput u im älteren Latein. Progr. Hof 1903 (WklPh. 1904 S. 251).

28. L e n e 1 , Zur Ableitung der Worte vas und praes , Sav.-Z.

XXIV 414 will nicht mit Mommsen vas von vadere, praes von prae-

videre ableiten, sondern er bringt vas mit wadi — „Wette" zu-

sammen und erklärt praes aus prai-vads (praivas) = Vorzugspfand. —
Ihm tritt entgegen

29. Schloßmann, Praes, vas, vindex. Sav.-Z. XXVI 285 bis

315 (vgl. Ref. in Vollmöllers Rom. Jhber. VIII).

30. Th. Mommsen bespricüt Sav.-Z. XXIII 438—441 die

ursprüngliche Bedeutung von mancipium (in der ältesten Zeit

bildeten die Sklaven den wichtigsten Teil des beweglichen Privat-

eigentums, da das Großvieh wohl in Geschlechtsbesitz stand)

und manceps, bei welchem Wort die anzunehmende ursprüngliche

Bedeutung (Eigentumserwerber durch Handgriff) nirgends vorkommt
;

es bedeutet den Nehmer bei den staatlichen Lizitationen; diese

Übernahme hat aber die Eigentumserwerbung keineswegs als not-

wendige oder auch nur regelmäßige Folge, wenn auch in den ältesten

Fällen der Verkauf von Kriegsgefangenen einen wichtigen (vielleicht

sogar den wichtigsten?) Bestandteil der Lizitationen bildete. Der

praes, den Mommsen nicht von praevas, sondern von praevideo

ableitet, ist von manceps nicht zu trennen. Er bedeutet die ftir-

sorgende Person, praedium die Vorsichts-Sache, welche bei einer

Versteigerung besonders dann neben dem manceps notwendig sein

mußten, wenn der Steigerer ein Unfreier oder Ausländer war. Die

Bedeutung von manceps, praes, praedium entstammt wohl dem ius

praediatorium , das neben dem ius civile (in dem das mancipium

seinen Ursprung hat) in ähnlicher Selbständigkeit des Sprachgebrauchs

stand wie heute Börsenusance neben Gerichtsgebrauch.

31. Silvio Pcrozzi sprach nach R. Caillemer, Nouv. Revue

XXIX 689 in einer Abhandlung „Problemi di origini" in Studi pubbl.

in onore di Vitt. Scialoja, Milano 1905, 11 167 über Freilas sung,

confarreatio, coemptio, Tutel, Prädialservituten.

82. Mich. Pokrowskij lehrt (nach WklPh. 1902 S. 956)

in Kuhns Zeitschrift XXXVIII 261— 277 u. a., daß vindicta nicht

von vindicare abgeleitet ist , sondern zu vindicit in den XII Tab.

gehört — was man auch wohl bisher schon vermutete.

33. S. Schloßmann, Stipulari, Rhein. Museum LIX 346
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12 W. Kalb: Römische Juristen.

bis 372 stellt nach WklPh 1904 S. 1209 die Ansicht auf. die ur-

sprüngliche Bedeutung von stips und stipula. wovon er stipulari ab-

leitet, sei „Halm". Natürlich kann er dann die Bedeutung von

stipulari bei den Juristen nur durch einen abenteuerlichen Bedeutung-

wandel erklären. (Über die verschiedenen Etymologien der Alten,

von denen die Ableitung aus der Wurzel sta wohl die beste ist,

s. Bertolini, o. Nr. 1, S. 47).

34. Sigm. Schloß mann. Tributum, tribuere, tribu?.

Archiv f. lat. Lex. XIV (1905) S. 25—40 erklärt für die Grund-

bedeutung des Verbums tribuere die bei Georges zuletzt stehende

einteilen, verteilen, ohne Dativ. Er führt für diese (wohl nicht zu

bestreitende) Ansicht außer sprach-logischen Gründen auch das Vor-

kommen in der actio tributoria an, die den Gläubigern eine recht-

mäßige Teilung der Activa bei Insolvenz eines Handelspeculium>

sichert. Tributum ist nicht das, was der Steuerzahler der Staat ? -

kasse (als schuldige Zahlung) zuerteilt, oder was die Staatskasse dem

einzelnen als Last zuerteilt, sondern es bedeutet einfach das Geteilte

oder das auf mehrere Verteilte. Es war ein allgemeiner Ausdruck,

der sich für die spezielle Verteilung der Steuerlasten ebenso ein-

bürgerte , wie man das allgemeine Wort Dividende für die spezielle

Verteilung von einem Gewinn gebraucht: das tributum ist gleichsam

eine Passivdividende (also eben im letzten Grund doch das, was die

Staatskasse den einzelnen als Last zuteilt?). — Zwischen tributum

und tribus besteht kein direkter sachlicher Zusammenhang, aber doch

eine Verwandtschaft. S. bespricht etymologische Erklärungen des

Wortes tribus und zieht zur Erklärung der Grundbedeutung die

iguvinischcn Tafeln herbei, auf welchen trifu, freilich nur eine

Trifu, im Gegensatz zur tota (= civitas) gebraucht ist. Ob trifu

hier, wie schon Huschke glaubte, die Gemeindeflur (welche verteilt

gedacht werden muß) und tota die eigentliche Stadt ist, oder ob

trifu neben tota so zu denken ist wie plebs neben dem (alten

populus Romanus als die geteilte (?) Volksmenge , oder ob trifu

identisch ist mit poplo, darüber fällt S. kein bestimmtes Urteil. —
Schließlich stellt Schi, die Ableitung von tres insofern als möglich

bin, als die Dreizahl auf ganz alten Kulturstufen identisch mit dem

Plural ist : tribus würde dann nicht ein Drittel bezeichnen, sondern

einen (Viel)teil, ähnlich wie wir „entzweischlagen" gebrauchen, auch

wenn etwas in viele Teile zerschlagen wird.

35. S. Schloßmann, Der Vindex bei der in ius vocatio.

Sav.-Z. XXIV 279—329 möchte (besonders gegen Lenel) nach-

weisen, daß im klassischen Recht (anders nach Sehl, in XII Tab..
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s. n. S. 26) vindex lediglich einen Bürgen bezeichnet habe, und

zwar in allgemeiner Weise und nicht in dem speziellen Sinn eines

solchen Bürgen, der an Stelle des in ius vocatus selbst mit dem

Kläger zum Prätor geht usw., wie ihn Lenel in seinem Edictum per-

petuum , französ. Ausgabe S. 74 anschaulich darstellt. Wenn Gai.

Inst. 4, 46 schreibt (formulae) velut adversus eum, qui in ius vocatus

neque venerit neque vindicem dederit, so hätte Gaius auch neque

satisdederit schreiben können. Der Vindex in der Lex Rubria 21 Z.

21 sq., welcher einem zum vadimonium cum satisdatione Verpflichteten

die Erfüllung seiner Satisdationspflicht ermöglicht, und der Vindex

in der Lex Col. Gen. Jul. 61, der für einen verhafteten Schuldner

eintritt, um ihn aus der Haft freizumachen, werde die Bürgschaft in

der regelmäßigen Form, der Stipulation, geleistet haben.

36. 0. Lenel, Der Vindex bei der in ius vocatio, Sav.-Z.

XXV 232—254 nimmt hiegegen Stellung. Schloßmanns Annahme

scheitert vor allem an der vom Prätor gegen den Vindex ge-

gebenen Actio in factum, statt deren man eine Actio ex stipulatu

finden müßte; Schloßmanns Hinweis auf die Actio in factum

(neben in ius) concepta beim Depositum beseitigt diesen Einwand

nicht. — Lenel nimmt jetzt folgendes Vorgehen an: „Wer eine in

ius vocatio vornehmen wollte, wird sich in der Regel von Zeugen

haben begleiten lassen. Dies war notwendig, nicht bloß um das

etwaige Eintreten eines vindex , sondern schon um den einfachen

Ungehorsamsfall — die Weigerung des Geladenen, mitzugehen —
zu konstatieren. Den durch den vindex befreiten vocatus traf die

Pflicht, sich zur Verfügung des Klägers zu halten — „sui potestatem

facere" (Schloßmann setzt sich nach L. in Widerspruch mit D. 42,

4, 2 pr. u. 1 u. 2, wenn er behauptet, das potestatem sui facere

bedeute im Sinne des Edikts „das Erscheinen vor dem Gerichte"). —
. . . „Verletzte er diese Pflicht — durch latitatio oder absentia

ohne Sorge für Defension — , so unterlag er nach dem Edikt der

missio in bona. Aber dem Kläger lag nicht ob , den Gegner lange

zu suchen ; er konnte statt dessen den vindex in ius vozieren und

beim Prätor beantragen , daß dem vindex aufgegeben werde , den

Gegner zu bestimmtem Termine zu stellen (D. 2, 8, 4). Erfolgte

die Gestellung nicht, so gewährte der Prätor actio in factum wider

den vindex auf quanti ea res erit, D. 2. 8, 2. 5." Nach Paul, ad

Plaut. 2, 11, 10 pr. hätte der beklagte vindex die Möglichkeit ge-

habt, noch nach der Litiscontestatio durch Stellung des eigentlichen

Schuldners sich der Haftung zu entziehen; aber die Worte ut vel

exhibeam eum vel defendam sind nach Lenels Vermutung inter-
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poliert. — Schloßmann, Praes, vas und vindex (s. o. Nr. 29)

erörtert den Unterschied zwischen vas und vindex nach seiner Auf-

fassung.

87. J. H. Schmalz, BphW. 1903 S. 574 sagt, ihm leuchte

Skutschs Erklärung ein, wonach zur Erklärung des nec in nee
maneipi eine Unterdrückung des positiven Teiles anzunehmen sei,

also res [maneipi] nec maneipi. Dagegen Ref. in Vollmöllers

Jhber. VII 1 S. 77.

88. W. St int z in g, Über die Mancipatio, Leipzig 1904 l>e-

trachtet nach B. Kühler, Sav.-Z. XXVII 548 ff. als den ursprünglichen

Hauptzweck der Mancipatio die Übernahme der Gewähr gegen

Eviktion — eine kaum haltbare Ansicht.

89. * Zitiert sei auch E. P. Garofalo, A Livio III 55 7. Sui

decemviri stlitibusiudicandis. Bull. XV 318. — D. Magie,
De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in

graecum sermonem conversis. Leipzig. — Ad. Menzel.
Homo sui iuris. Zeitschr. f. d. Privat- u. Öff. Recht der Gegen-

wart XXXII 78—98. — Siegm. Schloßmann, *In iure cessio

und Mancipatio. Kiel 1904. — Zocco Rosa, La sponsio nel

primitivo diritto R. privato , Annuario di storia nel diritto Rom. di

Catania VIII (1901/2) S. 39 ff. —

Nachtrag zu unserem letzten Bericht:

40. A. Becker, De facetiis iuridicis apud scriptores Latinos.

Paris 1896, eine Pariser Dissertation, ist — wenn auch verspätet —
deshalb zu nennen, weil sie (in gefälligem Latein und hübscher Dar-

legung) zeigt, wie viele Ausdrücke aus dem Kurialstil die nicht-

juristischen Klassiker teils unbewußt, teils mit bewußter Anspielung

in übertragenem Sinne gebrauchen.

b) Legres.

Legres regiae.

Pomp. ench. 1, 2, 2, 2 nennt einen Papirius zur Zeit der Ver-

treibung der Könige als den Urheber einer noch zu seiner Zeit vor-

handenen Sammlung der leges regiae (= Jus Papirianum). Man hat

die Unmöglichkeit dieser Angabe schon längst erkannt. Aber man

ist in der Kritik neuerdings so weit gegangen, daß man den Kompi-

latoren der Digesten die eingeklammerten Worte bei Pomp. ench. 1,

2, 2, 2 zuschrieb : leges regum . . . conscriptae extant in libro Sexti

Papirii [qui fuit Ulis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii

tilius] (Bremer, Jurispr. Antehadr. I 182). Das ist willkürlich; denn
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schon Dion. Hai. nennt 8, 86, 4 einen Pontifex maximus G. Papirius,

welcher jieta ttjv ixßoXr
4
v xcuv ßaat)ia>v die leges regiae wieder ge-

sammelt der Öffentlichkeit übergab (vgl. Kalb in BphW. 1897 S. 203).

Anderseits ist es freilich nicht nur möglich, sondern nach der Sprache

der Leges regiae gewiß, daß jene (noch zur Zeit des Pomp, vor-

handene ?) Sammlung von leges regiae nicht aus der ältesten Zeit

der Republik stammt. Nun hat

41. 0. Hirschfeld, Sitzungberichte der Berl. Ak. 1903

S. 2 ff. (vgl. Mitteis, Sav.-Z. XXIV 419 ff.) zu zeigen versucht, daß

eine solche Legende wenigstens unter Beiziehung des

Namens Papirius auch dem Cicero noch nicht bekannt war. Denn

Cic. Farn. 9, 21 (wahrscheinlich aus dem Jahre 46) will dem L. Papirius

nachweisen, daß dieser unrecht habe, wenn er in seinem Briefe seine

Gens Papiria als eine durchaus plebeische bezeichne. Zu diesem

Zweck führt Cicero aus alter Vorzeit eine Anzahl von Papirii

(Papisii) an, die kurulische Ämter bekleideten zu einer Zeit, wo

solche dem Plebejer noch nicht zugänglich waren. Wäre ihm die

Sage von jenem Papirius des Dion. Hai. bekannt gewesen, so hätte

er doch gewiß jenen Pontifex maximus aus etwa 509 v. Chr. nicht

unerwähnt gelassen. Dagegen kannte Cicero, wie Hirschfeld Uberzeugend

nachgewiesen hat (s. u. Nr. 133), eine andere Sammlung von Gesetzen

des Numa in den Monumenta des Manilius (Konsul 149), Cic. Rep.

2, 14, 26; 5, 2, 3, und erwähnt dort mit keinem Worte einer Samm-

lung des Papirius.

Die Legende von einem Papirius, der 509 (oder 449) Pontifex

Maximus gewesen sei
,

geht nach Hirschfeld möglicherweise auf den

älteren Zeitgenossen des Cicero Valerius Antias zurück, den Cicero

nie nennt. Möglich sei ja freilich auch, daß diese Geschichtsfälschung

von dem uns unbekannten Veranstalter der Sammlung der Königs-

gesetze unter dem Namen Jus Papirianum auf eigene Hand begangen

worden ist, um derselben ein ehrwürdigeres Ansehen zu geben. Wann

diese Sammlung entstand, läßt II. dahingestellt; jedenfalls aber ist

das Jus Papirianum nach H. frühestens am Ende der republikanischen

Zeit, wenn nicht noch später entstanden, wahrscheinlich in Anlehnung

an die Manilischen Monumenta. — Ihm tritt im allgemeinen T h. Kipp
bei (Geschichte der Quellen des röm. Rechts a S. 25 A.). — Wir

möchten die Folgerungen wesentlich einschränken. Denn die Nicht-

erwähnung bei Cic. Farn. a. o. beweist nur, daß dem Cicero kein Jus

Papirianum bekannt war, das vor Beendigung des Stände-
streits (300) entstanden gewesen wäre, daß er also nur von jenem

Papirius, der um 509 oder 449 Pontifex maximus gewesen sein soll,
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noch nichts wußte. Daß jene mit dem Schleier des Geheimnisses be-

deckten Regeln des rituellen Herkommens vor der Lex Ogulnia (300),

welche den Plebejern auch die meisten Priesterstellen eröffnete, hätte

veröffentlicht werden können, ist ohnehin unwahrscheinlich; es hätte

höchstens ein plebeischer scriba wie Flavius ins Geheimnis eingeweiht

sein müssen. Wenn aber ein Plebejer Papirius nach 300 als

Herausgeber der Leges Regiae dem Cicero bekannt war, so durfte
er diesen doch für seinen Beweis nicht anführen. — Anderseits spricht

auch gegen die Annahme der Entstehung des Jus Papirianuni in

der Zeit nach Cicero die Erwähnung bei Dion. Hai. (s. o.), der um
70 v. Chr. geboren wurde. Den umstrittenen Granius Flaccus können

wir dabei außer Ansatz lassen. Man müßte höchstens an eine Fund-

fälschung wie bei der Krone des Saitaphemes denken — eine An-

nahme, die doch nur möglich wäre, wenn man Leute wie Labeo und

Capito für so beschränkt hielte, daß sie sich damit anschwindeln ließen.

Dagegen konnte ein Valerius Antias oder ein anderer selbständig

denkender Geschichtschreiber gar wohl, wenn er vom Jus Papirianum.

d. h. einer Sammlung von Leges regiae unter dem Namen Papirius,

aus unbekannter Zeit Kenntnis hatte, den Schluß machen, daß der

Autor unmittelbar nach der Königszeit gelebt haben müsse oder

spätestens zu jener Zeit, wo auch die XII Tab. veröffentlicht wurden.

Daß der Sammler Pontifex maximus gewesen sein müsse, war auch

eine ganz einfache Vermutung, die sogar wohl richtig ist. — Die

Nichterwähnung des Jus Papirianum bei Cic. Rep. 2, 14, 26 beweist kaum,

daß Cicero das Jus Pap. nicht kannte. Denn sie geschieht in einem

Gespräche zwischen dem jüngeren Africanus und M. Manilius. Wenn
die Sammlung nach dem Tode des Manilius erschienen wäre und eine

Neubearbeitung der Monumenta des Manilius war, konnte Cicero diesen

wohl nicht von ihr sprechen lassen, selbst wenn Cicero sie kannte.

Wenn aber umgekehrt, was an und für sich wahrscheinlich ist, weil

auch das Jus Aelianum und Jus Flavianum die ersten juristischen

Werke ihrer Art waren, Manilius in seinen Monumenta das Werk des

Papirius nur neu bearbeitet hatte, so konnte der Redende schon aas

Höflichkeit nicht die „Quelle" des Manilius nennen, jedenfalls aber

war auch kein Grund dazu da. Denn wer bei den Alten eine Schrift

„verbessert und vermehrt" herausgab, betrachtete sehr häutig sich

selbst als den Verfasser. Bei uns ist es übrigens nicht viel anders. —
Wenn Cic. Rep. 5, 2, 3 den Africanus Minor sagen läßt diuturna

pax Numae, qui legum etiam scriptor fuit, quas scitis extare.

so betrachtet Hirschfeld dies als ein Kompliment gegen den an-

wesenden Vf. der Monumenta. Aber aus dieser Stelle dräng'
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sich uns noch ein weiterer Gedanke auf: Hätte Cic. wohl von den

XII Tab. jemanden sagen lassen quas scitis cxtare? Gewiß nicht,

denn jedermann kannte sie; man lernte sie in der Schule. Folglich,

so könnte man nach quas scitis extare vermuten, kannte man
die Gesetze des Numa und der Könige zu C i c e r o s Zeit nicht mehr alle,

wenigstens nicht wörtlich. Es ging wohl wie später mit den XII Tal .:

die Kommentare, zu denen (nach Hirschfelds Beweis) die Monumenta

des Manilius gehörten, machten den Text der Gesetze zuletzt über-

flüssig. So dürfen wir also vielleicht Hirschfelds Darlegung dahin

modifizieren, daß ein Papirius zwischen 300 und 200 die leges regiae

aus der Tradition der Pontifices zuerst veröffentlichte, teils wörtlich

(soweit er sie wörtlich im Archiv der Pontifices vorzufinden glaubte),

teils ihrem Inhalte nach, und daß um 150 Manilius in seinen Monu-

menta sie neu herausgab und bearbeitete. — Zitiert sei hier auch

G. Baviera, *I monumenta di Manilio e il Jus Papirianum,

Archivio giuridico LXXI 255-276.

XII Tabulae.

Name des Gesetzwerkes.

42. Th. Mommsen, Aa>8exaöeXTOC Melanges Boissier 1903

p. 1—3 = Gesammelte Schriften von Th. M. S. 141—143 (eine der

letzten Veröffentlichungen Mommsens) erinnert daran, daß das Gesetz-

werk der XII Tafeln von den Klassikern nicht Lex XII tabularum

genannt wurde (dies bezeichnet vielmehr ein bestimmtes Gesetz aus

den XII Tafeln) , sondern XII tabulae, auch mit Ellipse von

tabulae; korrekt, doch selten, ist auch leges XII tabularum (Pomp.

D. 1, 2, 2, 4). Aber seit dem zweiten Jahrhundert n. Chr. kam

der Mißbrauch auf, daß man mit Lex XII tab. das ganze Gesetzes-

werk (le Code lui-meme) bezeichnete. Gaius nannte seinen Kommentar

selbst Att>oexa8&TOo libri sex, aber die Kompilatoren der Digesten

änderten diesen Titel in (libri) ad legem XII tab.

Echtheit und Geschichte der XII Tab.

43. Ettore Pais, Storia d' Italia dai tempi piü antichi alla

fine delle guerre puniche (I 1, 1894, II 1, 1, 1898, H 1, 2, 1899)

machte (nach H. Erman, Sav.-Z. XXIII 450 ff.) mit der ganzen römi-

schen Überlieferung bis nach 300 v. Chr. tabula rasa. Dementsprechend

erklärte er die XII Tab. neben der historischen Publikation des

Cn. Flavius für eine ähnliche rtickspiegelnde Verdoppelung dieses

geschichtlichen Ereignisses durch die Legende, wie wir sie an-

Jahresb«rictat fftr Alterturaswisaenschaft. Bd. CXXXIV. (1907. II.) 2
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18 \V. Kalb: Römische Juristen.

geblich finden bei dem Bericht von einer dreimaligen Gesetzgebung

darüber, ut quod tributim plebs iussisset, Universum populum teneret

in der Lex Valeria Horatia und Publilia Philonis hinter der Hortensia

von 287, von denen nur das letzte Gesetz historisch sein soll. Die

Kritik habe schon längst die mosaische Gesetzgebung, die muhammeda-

nische, in Rom auch die Leges regiae als solche Rückspiegelungen

historischer Tatsachen in eine vorhistorische Zeit erwiesen. Die

Dezemvirallegende gipfele in einem Freiheitsprozesse; sie sei bloii

eine verschönende Erweiterung von Vorkommnissen unter den ur-

sprünglichen plebeischen Friedensrichtern, den X viri stlitibus diiudi-

candis. In unserem letzten Bericht (Jhber. CIX 21) glaubten wir.

die ganze Hypothese mit ein paar Worten erledigen zu können. Aber

dem italienischen Hyperkritiker trat in Frankreich Ed. Lambert bei,

dessen Schriften ziemliches Aufsehen machten.

44a. Ed. Lambert, La question de l'authenticitä des XII tables

et les annales maximi. Nouvelle Revue de droit fr. et elr. XXVI
(1902) p. 149—200. —

44b. Derselbe, * Le probleme de l'origine des XII tables,

Revue generale de droit, 1902 p. 385 ff., 481 ff. —
44c. Derselbe, L'histoire traditionelle des XII tables et les

criteres d'inauthencite' des traditions en usage dans 1'öcole de

Mommsen, Mdlanges Ch. Appleton. Lyon 1903. (Entgegnung auf

Mays, Appletons, Girards noch zu erwähnende Widerlegungen.) Vgl.

den Bericht hierüber in Nouvelle Revue XXIII 619.

Lambert ging noch über Pais hinaus: er stellte den Satz auf,

daß die XII Tafeln die Schöpfung ihres angeblichen Kommentators

S. Aelius Paetus, des Vf. der Tripertita, um 200 v. Chr. gewesen

seien — wahrscheinlich eine bona fide gemachte Privatsammlung,

der erst Spätere den Namen und Charakter von Gesetzen gaben

(Ref. ist hier wieder dem Bericht von H. Erman a. a. O. gefolgt).

Man dürfe die Leges XU tab. nicht mit anderem Maßstabe messen

als die leges regiae , die man jetzt allgemein für unecht halte. Es

sei (so fügt er in L'hist. trad. des XII tables hinzu) unlogisch, wenn

man einerseits nach Mommsenscher Methode die Erzählung von Ver-

ginia oder auch die Sendung einer Kommission nach Griechenland

als legendär bezeichne, anderseits die Erzählung von der Kodifikation

der XII tab. durch X viri für völlig wahrheitsgetreu erkläre. Die

Legende von den X viri legibus scribundis könne wohl eine Rück-

spiegelung der decem legati sein, welche seit 246 bei den Friedens-

schlüssen und bei der Organisation der Provinzen als Beirat des

Feldherrn more maiorum (Liv. 33, 24) mitwirkten, und die ursprünglich
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XII Tabulae. Echtheit und Geschichte. 19

vom Volk gewählt worden seien, erst später vom Senat bestimmt

worden. Zwischen diesen und den X viri (III viri, V viri) agris

dandis adsignandis, welche Cicero (De lege agr. 2, 6, 15 ; 2, 11,

29; 2, 13, 83; 2, 14, 35) decem reges, regnum decemvirale nenne,

habe eine natürliche Verwandtschaft bestanden. Außerdem befänden

sich unter den Bestimmungen der XII Tab. einige, welche ins Bereich

von anderen Magistraten mit dem Namen X viri einschlugen. Die

sogenannten XII Tafelgesetze seien lediglich Gewohnheitsrecht ge-

wesen, und deshalb ohne nähere Bezeichnung einfach mit dem Worte

lex bezeichnet worden (legis actio u. a.). So komme es auch, daß

die sogenannten XII Tab. Anordnungen aufstellen, die sich auf ganz

verschiedene Kulturstufen beziehen: wir haben einerseits die Ge-

stattung der Zerstücklung des Schuldners, die doch nur einer ganz

Biederen Kulturstufe angehören könne, anderseits einschränkende

Bestimmungen über den Aufwand bei Beerdigungen, die eine fort-

geschrittene Entwicklung beweisen. Das in den XII Tab. aus-

gesprochene Verbot der Beerdigung innerhalb der Stadt sei (Lambert

verweist auf * Le Probleme de l'orig. des XII tables p. 37—43) erst

260 veröffentlicht worden usw.

Einzelne dieser Gründe scheinen uns einer etwas eingehenderen

Prüfung wert. Lambert hat seine Position dadurch unhaltbar gemacht,

daß er den Satz nicht beachtete: qui plus petit, causa cadit. Denn

beispielsweise das Gesetz hominem mortuum in urbe ne sepelito neve

urito ist auch uns schon längst wegen seiner modernen Fassung etwas

verdächtig vorgekommen; aber wir haben daraus doch nur den

Schluß gezogen: vielleicht hat Cicero, wenn er es den XII Tab. zu-

schreibt, sich geirrt, indem er die XII Tab. und ein anderes Gesetz,

vielleicht die sogenannten leges regiae verwechselte. Und wenn es

tatsächlich sicher ist, daß die Erlaubnis zur Zerstücklung des

zahlungsunfähigen Schuldners mit jener Kulturstufe in Widerspruch

steht, die sonst aus den XII Tab. zu erschließen ist — dann ist

eben die Erklärung tertiis nundinis partis secanto trotz der exole

de Mommsen nicht vom Zerschneiden des Leibes zu verstehen, sondern

vom Zerteilen des Vermögens (vgl u. zu Tab. III).

Es sind dies nicht die einzigen Gründe, die L. vorführt; aber

solche, die unseres Wissens nicht in Diskussion kamen oder nach

unserer Meinung nicht in Diskussion kommen können, müssen wir,

da unserem Berichte nach Zeit und nach Raum Schranken gesetzt

sind, beiseite lassen. Einige werden wir bei Besprechung der

Widerlegungen noch kennen lernen. Auf den Nachweis von Wider-
sprüchen hinsichtlich der Überlieferung über die X viri und die

2*
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20 W. Kalb: Römische Juristen

XII Tab. verwendet L. in Histoire trad. etwa 60 Seiten. Wer sich

einigermaßen in die Art und Weise hineinversetzt, wie die ersten

Familiengeschichten in Rom zustande gekommen sein mögen, wie

man hier nicht etwa ausschließlich auf Grund der kurzen Auf-

zeichnungen im Staatsarchiv schrieb, sondern auch die Erinnerung

alter Leute herbeizog und ihre Widersprüche irgendwie auszugleichen

suchte, wie dann die folgenden „Historiker" ihre Quelle aus dem

Gedächtnis benutzten, wie man aus gleichen Namen selbständige

Schlüsse zog, wie man zur Ausschmückung Anekdoten aus anderen

Völkern und anderem Zusammenhang zu Tatsachen umprägte (wie

z. B. Cäsar die den Germanen zugeschriebene Methode, Elentiere

zu fangen durch Ansägen des Baumes, an den die Tiere sich nachts

anlehnen, nach Caes. B.G. 6, 24, 2 vgl. mit Dion. Hai. 8, 27 dem
alexandrinischen Jägerlatein entlehnt hat, ohne daß man deshalb

Cäsars Rheinübergang für legendenhaft ansehen darf), der wird

Widersprüche in Nebensachen, d. h. in solchen, die nicht zu den

wichtigsten, in den Staatsarchiven verzeichneten Tatsachen gehören,

für selbstverständlich halten. Auch L. gesteht S. 105 gegenüber

Girards Widerlegung (s. u.) zu, daß solche Gründe nur geringe Be-

deutung haben.

Nicht als Grund für die Unechtheit, aber zum Beweis für die

absence de garanties externes d'antiquite führt L. an, daß die XII Tab.

bei den ältesten Schriftstellern (Plaut., Enn.
,

Cato) nie erwähnt

werden — der erste Gewährsmann sei Cassius Hemina, nach 146

(Hist. trad. S. 145).

Auffallend erscheint es, daß L. auch nicht die Sprache der

XII Tab. als Beweis dafür anerkennen will, daß sie im allgemeinen *)

älter sind als die ältesten überlieferten Literaturerzeugnisse der

Römer. Für den Philologen bedarf es hier kaum langen Beweises.

Doch * scheint 45a. Michel Bröal ihn geführt zu haben. Von

ihm finden wir zitiert eine Abhandlung über „die Sprache des

Zwölftafclgesetzes", Acad£mie des inscriptions 29. August 1902 und

5. Oktober 1902, sowie unter dem gleichen Titel im Journal des

savants Nov. 1902 p. 599—688. Nach WklPh. 1902 S. 1432 und

1903 S. 19 sowie nach Lambert, Hist. trad. p. 25 ff. verteidigt er

die Echtheit der XII Tafeln, wenn auch ihre Sprache mit der Zeit

sich etwas modernisierte und manche Glossen bisher verkannt seien.

*) Daß man hone in nunc, oino in unum, ploiromei in plurimi usw.

modernisierte (vgl. Lenel, Sav.-Z. XXVI 500), ist ganz selbstverständlich.

Man hat mit Recht auf die fortschreitende Modernisierung von Luthers

Bibelübersetzung hingewiesen.
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(Dagegen die Geschichte der Dezemvirn ist auch nach Br. zum Teil

sagenhaft.)

Lamberts Hypothese wurde in Deutschland zuerst nur kurz

widerlegt. 45b. H. Ermann, Sind die XII Tafeln echt? Sav.-Z.

XXIII 450—457 gab eine Darlegung von Pais-Lamberts Aufstellungen

und deren Widerlegung durch Girard; 45c. Lenel sprach davon

in Holtzendorffs Enzykl. 6. Aufl. 1903 S. 96 Anm. 1; 45 d. Kipp,
Geschichte der Quellen, 2. Aufl. 1903 S. 32 f. zeigte in einer An-

merkung von Vh Seiten ihre Unnahbarkeit; 45 e. F. Cauer,
BphW. 1903 S. 1607 ff. widmete ihr 3 Seiten.

Dagegen in Frankreich rief die Schrift mehrere neue Abhand-

lungen zu der Frage hervor, und auch in der rechtsgeschichtlichen

Sektion des internationalen Historikerkongresses 2.—9. April 1903

zu Rom wurde die Frage zur Diskussion gestellt, an welcher sich

Chr. Appleton, Leonhard, Zocco-Rosa, Scialoja, Ricco-

bono, Semeraro, E. Cuq beteiligten (nach Nouv. Revue XVII 1 908

S. 473). Literarisch traten in Frankreich außer M. Bröal (s. o.)

auch G. May, Chr. Appleton und P. F. Girard in die

Schranken.

So wie die Hypothese von Lambert zuerst aufgestellt gewesen

zu sein scheint (1902), ist sie überhaupt nicht diskutierbar. Eine

private Rechtsaufzeichnung aus dem Jahr etwa 200 v. Chr., deren

Inhalt man erst s p ä t e r für Gesetze gehalten habe, können die XII Tab.

unmöglich gewesen sein; enthielten sie doch (wie sofort eingewendet

wurde) z. B. ein Wort, lessum , das der angebliche Verfasser jener

angeblichen Rechtsaufzeichnung, Sex. Aelius, selbst nicht mehr zu

verstehen erklärte (Cic. Leg. 2, 59). Es wäre undenkbar, daß ein

Mann, der um 200 die Gesetze verfaßt hätte, die Sprache so archaisch

gestaltet haben könnte, während einem Sprachktinstler wie Cicero die

Nachahmung der alten Gesetze in De legibus nur mangelhaft gelang.

(Vgl. Erman a. a. O.). Unerklärlich wäre für 200 der Satz, daß

der zahlungsunfähige Schuldner trans Tiberim peregre verkauft werden

konnte, da zwar noch 338 vornehme Latiner zur Strafe trans Tiberim

relegiert wurden, dagegen um 200 der Tiber in keiner Hinsicht mehr

Grenzfluß war (Kipp a. a. O.) usw. usw.

Aber Lambert änderte seine Ansicht im Jahre 1903 infolge der

erhobenen Einwendungen wesentlich. Besonders Mays Gründe scheinen

Eindruck auf L. gemacht zu haben. Nämlich 46. Gas ton May,
* La question de l'authenticite' des XII Tables (Annales de la

Faculte" des Lettres de Bordeaux 1902 =) Revue des ötudes an-

eiennes IV 201—212 nahm (nach WklPh. 1902 S. 1352) in recht
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besonnener Weise, doch entschieden, Stellang gegen Lamberts

Hyperkritik und zog zum Vergleiche nach Inhalt und Sprache

einige neugefundene Inschriften herbei. Er glaubte (wie wir aus

Lambert, Hist. trad. S. 17 Anm. 3 entnehmen) die zeitliche In-

kongruenz der verschiedenen Gesetze der XII Tab. so zu erklären,

daß die uns bekannten Reste der Xll Tab. auf einen Auszug (som-

lnaire) der XII Tab. zurückgehen, der Änderungen und Zusätze aus

späterer Zeit erhielt.

In Hist trad. p. 19 modifizierte Lambert seine Hypothese

dahin: „II est possible de discerner, au travers des XII Tables,

plusieurs coutumiers (Aufzeichnungen des Gewohnheitsrechts) de dates

diffgrentes que le compilateur definitif s'est borne* ä röunir, et dont

les plus anciens s'ötaient probablement agglomörös les uns aux autres

des avant lui.
M

Vielleicht geht L. später noch einmal einen Schritt weiter ; wenn

er zenturiatgesetzliche Zusätze zu den XII Tab. von 451/449 an-

nähme, die, weil einfache Änderungen jener Kodifikation, als Bestand-

teile derselben gegolten hätten (Lenel, Sav.-Z. XXVI 503 Anm. 2 zieht

zum Vergleiche die verschiedenen Bearbeitungen der Lex Salica bei),

dann könnte seine Hypothese der Kritik leichter standhalten. ( Vgl.

F. Cauer, BphW. 1903 S. 1607 — 1609.) Da er aber auch jetzt

noch dem Grundstock der XII Tab. die Eigenschaft eines Gesetzwerkes

aus dem 5. Jahrhundert abstreitet, so müssen wir auch die wichtigsten

der hiergegen gemachten Einwendungen, soweit sie uns durch die

erwähnte Modifikation nicht oder nicht genügend entkräftet zu sein

scheinen, kurz registrieren.

47. P. F. Girard, L'histoire des XII Tables. Paris 1902

(= Nouv. Revue XXVI) zeigte , daß Lamberts Schluß von der Un-

echtheit der Leges regiae auf die Unechtheit der Leges XII Tab.

nicht besser ist, als wenn man die Beweise für die Nichtexistenz

des Gottes Apollo mit Dupuis benützt, um Napoleon I. als eine

mythische Figur zu beweisen. — Aus dem Schweigen der archaischen

Dichter oder Catos könnte man nur in dem Falle den Schluß ziehen,

daß ihnen die XII Tab. unbekannt gewesen seien, wenn sie die XII Tab.

an irgendeiner Stelle hätten nennen müssen, oder wenn man die

Erwähnung der XII Tab. an irgendeiner bestimmten Stelle wenigstens

vermissen könnte. — Den Beweis, den die Erwähnung der X viri

legibus scribundis in den kapitolinischen Fasten für deren Existenz

bietet, darf man, wie Girard zeigt, nicht so leichter Hand abschütteln,

wie es Lambert getan. Man mag zugeben, daß die Fasten aus

Atticus oder Verrius Flaccus oder einem anderen Schriftsteller ge-
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schöpft sind; man muß auch zugeben, daß einzelnes, wie die Ein-

fügung der Cognomina für die Zeit vor der Mitte des siebenten

Jahrhunderts der Stadt, erst späteren Ursprungs ist: in der Haupt-

sache aber gehen sie gewiß mindestens auf die Zeit vor dem Aufkommen

des Rhotazismus zurück (der erste Papisius , der sich nach Cicero

Papirius schrieb, war Konsul 340 v. Chr.; nach anderen führte

Appius Claudius, Censor 312, diesen Rhotazismus ein). Denn die

älteren Teile der Fasten kennen den Rhotazismus noch nicht. Ein

anderer Beweis dafür, daß die Fasten nicht etwa erst im ersten Jahr-

hundert v. Chr. zusammengestellt sind, ist das Vorkommen von

Familiennamen in den älteren Teilen der Fasten, welche sich später

nicht mehr finden. So wird unter den X viri ein Curiatius, ein

Romilius, ein Sextius aufgeführt. Das sind unwiderlegliche Beweise

dafür, daß die XII Tafeln nicht erst von S. Aelius Paetus um

200 v. Chr. zusammengestellt sein können (Lambert), auch nicht

von Cn. Flavius um 300 (Pais). Zwar für 451/449 ist damit, wie

H. Erman, Sav.-Z. XXIII 450 ff. wohl nicht im Gegensatz zu Girard

bemerkt, zunächst noch nichts erwiesen, und die Geschichte von

Verginia und andere Ausschmückungen kann für unecht halten, wer

will. Aber was die Namen und das Amt der X viri betrifft, so

kann man daran nicht rütteln. — Die letzte Gruppe von Girards

Echtheitsbeweisen ist juristischer Art: Der Inhalt der XII Tafeln

paßt nämlich nach G., dem sich Erman (s. o. Nr. 44 e) anschließt,

viel besser ins Jahr 450 als ins Jahr 300 oder gar 200. Außerdem

haben sich manche Bestimmungen des XII Tafelgesetzes, z. B.

Testamentum per aes et libram, Emanzipation und Adoption, weiter-

entwickelt, wozu eine längere Zeit nötig war. Einzelne Gesetze,

welche Bestimmungen der XII Tafeln derogieren, liegen außerdem

höchstwahrscheinlich vor S. Aelius, die Lex Poetelia nach Girard

schon vor Cn. Flavius. Erman fügt hinzu, daß auch die zwölf

Tafeln als Werk von zehn Männern durchaus nicht wie Erfindung

aussehen. —
48. Ch. Apple ton, Le testament Romain. La möthode du

droit compar6 et l'authenticite' des XII tables. Paris 1903, weiß die

von anderen bereits geltend gemachten Gründe gegen Lamberts

Hypothese durch noch weitere zu verstärken und weist besonders

an der X. Tafel, die nach Lambert S. Aelius den Solonischen Ge-

setzen entnommen hätte, nach, in welche Widersprüche eine solche

Annahme verwickelt. Vor allem aber widerlegt er Lamberts Be-

hauptung (Lambert, La tradition romaine sur la succession des

formes du testament devant Phistoire comparative, Paris 1901), nach
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welcher der Begriff des Testaments im eigentlichen Sinne bei der

Römern im vierten Jahrhundert der Stadt noch nicht habe existieren

können. Lambert stützt sich für seine kühne Hypothese auf die

vergleichende Rechtsgeschichte, besonders das Recht germanischer

Völker. Appleton weist dagegen nach, daß das Recht sich durchaus

nicht bei allen Völkern in gleicher Weise entwickeln muß. Ins

einzelne können wir den beiden Gelehrten hier nicht folgen, da uns

und unserem Berichterstattungsgebiet der Stoff zu ferne liegt.

49. Nachträglich finden wir auch noch eine gründliche Wider-

legung Lamberts durch Lenel in Sav.-Z. XXVI 498—524. Er

widerlegt besonders die Aufstellung , auf welche Lambert besonderes

Gewicht legt, daß nämlich in den XII Tafeln Bestimmungen vereinigt

sind, die nicht in dem gleichen Gesetze gestanden haben können,

weil sie, wie die vergleichende Rechtswissenschaft lehre, verschiedenen

Stufen der sozialen Entwicklung angehörten. Lenel bespricht die

angebliche Zerstücklung des Schuldners ; die Talion, die sich irgend-

wann und irgendwie bei den meisten Völkern der Erde findet, im

russischen Recht noch im 17. Jahrhundert, und die in den XII Tab.

in dem ni cum eo pacit ihre Milderung fand; die angeblich all-

gemein-vereinsgesetzliche Bestimmung bei Gai. tab. 47, 22, 4, die

sich nur auf Kultvereine bezieht ; die Regelung des Begräbnisaufwandes,

deren Übereinstimmung mit der Solonischen Gesetzgebung nach Lenel

durch die Vermittlung der Etrusker zu erklären ist. Sodann wider-

legt Lenel die Behauptung, daß im 5. Jahrhundert zu Rom eine Gesetz-

gebung durch vom Volke erwählte Dezemvirn überhaupt unmöglich

gewesen sei, weil noch bis um 800 das Priesterkollegium der

pontifices (die doch wohl vom Volke gewählt waren?) das Monopol

der interpretatio iuris gehabt hätte. Auch hier ist es uns nicht

gestattet, auf das rechtsvergleichende Gebiet näher einzugehen.

50. * Außerdem nahmen Stellung gegen Lambert in kürzeren

Besprechungen: P. Bonfante, Boll, di filol. cl. X 181—183, XI

132—134; Glasson in S£ances et travaux de l'Acad. des sc. mor.

et pol. 1904 S. 533—535 (nach WklPh. 1904 S. 777 und 1905

S. 307); Woltjer im Museum, Maandblad voor Philologie XII

111 f., der auf die Funde auf dem Forum hinwies, nach WklPh.

1905 S. 325.

Th Mommsen, AtoSexaosXxo? (s. o. Nr. 42) erinnert daran,

daß lex in vielen Verbindungen speziell eine lex der XII Tab. be-

zeichnet: z. B. in tutor legitimus (dagegen tutor Atilianus nach der

Lex Atilia); iudicium legitimum; legitimus heres. Ebenso versteht

Mommsen lex publica nicht nur in den Formeln bei Gai. Inst. 2,
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104; 3, 174, sondern auch bei Cato fragm. ed. Jordan S. 21 und

in Inschriften, welche den Besuch von Begräbnisstätten regeln. Daß

in dieser Ausdrucksweise ein Beweis für die Echtheit der XII Tafeln

liegt, den freilich Lambert ins Gegenteil umzukehren versuchte, s. o.

S. 19, läßt Moramscn zwischen den Zeilen lesen, wenn er die

XII Tafeln nennt „combattues et malmendes par notre chere jeunesse,

plus ztflöe que räflechie".

51. D. H. Müller, Die Gesetze Hammurabis und ihr Ver-

hältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln, Wien

1908, besprochen von L. Mi tt eis, Das syrisch-römische Rechtsbuch

und Hammurabi, Sav.-Z. XXV 284—297.

D. H. Müller, ein Orientalist, hat den Versuch gemacht, den

Einfluß Hammurabis nicht bloß für das hebräische Recht, sondern

auch für das röm. Zwölftafelgesetz nachzuweisen. Die Ausführungen

über einen Einfluß auf das Zwölftafelgesetz, der im besten Fall nur

bei Annahme von unbekannten Vermittlungsgliedern denkbar erschiene,

würdigt Mitteis gar nicht einer näheren Besprechung. Dagegen weist

er die Haltlosigkeit der Behauptung nach, daß das Syrisch-römische

Rechtsbuch Spuren des Einflusses von Hammurabi zeige. Die beiden

Bestandteile dieses Rechtsbuches sind vielmehr, wie Mitteis bereits

in seinem „Reichsrecht und Volksrccht" gezeigt, römisches Recht

und griechisches Provinzialrecht.

Die Frage, ob die XII Tab. nach dem gall. Brand neu
in Erz gegraben wurden, ist Girard, Nouv. Revue 1903 p. 412

zu bejahen geneigt, nach Kipp, Gesch. der Quellen S. 84 Anra. 10,

der die Erneuerung für unwahrscheinlich hält. — S. Schloßmann,
Altröm. Schuldrecht (s. u. Nr. 60) S. 07 sagt: „Die Zwölftafeln

waren im gallischen Brande untergegangen, und sind nicht wieder

erneuert worden. Nur im Gedächtnis der Römer lebten sie fort,

und in den Kommentaren und sonstigen Schriften der Juristen" usw.

Woher weiß dies gerade Schi, so gewiß V Daß die auf dem Forum

aufgestellten Tafeln zugrunde gingen, das ist ja gewiß ; aber es wäre

doch eine etwas naive Auffassung, zu glauben, die Römer in Veji

oder Alba Longa seien vor dem gallischen Brand immer nach Rom

gefahren, wenn sie in ihrem „B.G.B." etwas nachsehen wollten. Man
schrieb sie doch selbstverständlich ab, vielleicht konnte man sie

sogar im Buchhandel kaufen. Ganz abgesehen davon war, wenn auch

nicht auf dem Kapitol, so doch im Archive der Pontifices vermutlich

die Urschrift deponiert. Sollten die Senatoren, die nach der sagen-

umwobenen Überlieferung weder Kopf noch Herz verloren, sollten

die Pontifices nicht auch an die Rettung von Urkunden gedacht haben V
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Tab. L
Schloßmann, Der Vindex bei der in ius vocatio (s. o. Nr. 35)

behauptete unter Hinweis auf sein Altrömisches Schuldrecht (s. u.

Nr. 60) S. 20, die Worte ADSIDUO VINDEX ADSIDÜÜS ESTO (die

man nach Schloßmann ohne Grund zur tab. I statt zu tab. III rechnet )

bezögen sich nicht, wie man meist annimmt, auf die in ius vocatio.

sondern auf die manus iniectio iudicati ; adsiduus bedeute nicht (wie

später) einen wohlhabenden Mann, sondern nur den Ansässigen (wie

nach Schloßmann, Nexum, auch andere bereits annahmen), und der

Zwölftafelsatz habe verhindern wollen, daß ein erbsässiger Grund-

besitzer in das maneipium eines „proletarius", eines Nichtansässigen,

gerate ; denn die Tätigkeit des vindex bei der Manus iniectio iudicati

habe darin bestanden, daß er den vom Kläger ergriffenen Nexus vom

Gläubiger loskaufte und ihn sich in iure zedieren ließ, um dafür von

diesem späterhin vielleicht nicht nur Ersatz, sondern auch noch weitere

Vorteile zu erlangen. Gegen Schloßmann:

52.0. Lenel, Sav.-Z. XXV 395—405. Schloßmanns Auffassung des

Vindex bei der Manus iniectio als eines eigennützigen Spekulanten

ist zum Teil auf Gai. 4, 21 gegründet: vindicem dabat qui pro se

(nicht pro eo) causam agere solebat , das nur bedeuten könne , daß

er für sich, in eigener Angelegenheit den Prozeß führte. Aber dieser

Deutung wiederspricht nach L. der ganze Zusammenhang. Der Vindex

führt vielmehr an Stelle des iudicatus den Prozeß. (Kübler, WklPh.

1904 S. 769 zeigt, dass ein solches se statt eo auch bei Cic. und

Caes. vorkommt. Lenel weist hin auf die Definition bei Boeth. in

Cic. Top. 2, 10 Vindex est qui alterius causam suseipit vindicandam,

veluti quos nunc procuratores vocamus.)

53. Th. Mommsen sprach über iumentum in Hermes 1903

S. 151—153.

Tab. HL
AERIS CONFESSI Tab. III 1 bezeichnet nach Schloßmann,

Altr. Schuldrecht S. 129 (s. u. Nr. 60) nicht, wie man es all-

gemein faßt , eine eingestandene Geldschuld , denn nicht aes heißt

Schuld, sondern nur aes alienum. Schi, betont das c o n , das in den

XII Tab. noch nicht bedeutungslos sei wie oft im späteren Latein,

sondern immer seine ursprüngliche Bedeutung (zusammen) habe. Aes

confessum bedeutete demnach ein vereinbartes Geld , d. h. eine

durch Vertrag begründete Geldschuld. Da nun Schi, nexum manci-

piumque für den einzigen in den XII Tab. anerkannten Vertrag hält,

so folgert er kühn weiter, daß aes confessum weiter nichts sei als

eine nexu nianeipioque festgestellte Geldschuld.
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In der 3. Tafel könnte nach Schloßmann, Altr. Schuldrecht

S. 139) gestanden haben (vgl. Gell. 20, 1, 42) AERIS CON-

FESSI NEXIQUE (statt REBUSQUE) JURE JUDICATIS. Die Aus-

führungen in Schl.s Nexum (s. u. Kr. 61) S. 46 gegen B. Kubier (s. u.

Nr. 61a) sind nicht ganz unbegründet: es ist sprachlich kaum denk-

bar, daß eine Art von Gen. abs. neben einem Abi. abs. stehe; doch

auch Lenel, Sav.-Z. XXV 395 ff. tritt nicht auf Schl.s Seite. (Viel-

leicht bildet rebusque iure iudicatis einen Zusatz , den ein späteres

Gesetz machte. Denn acris confessi triginta dies iusti sunto hat

guten Sinn, und rebus iure iudicatis trig. dies iusti sunto ebenfalls.

Gerade bei Zusätzen, freilich auch bei solchen zu eigenen Nieder-

schriften, kommen gerne solche Unebenheiten vor. Ref.) Mit ganz

besonderer Gründlichkeit, und wie wir glauben, endgültig überzeugend,

tritt Schloßmann, Altröm. Schuldr. S. 61 ff. der von Huschke „albern"

genannten Auffassung des Satzes entgegen TERTIIS NUNDIN1S
PARTIS SECANTO. SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SE FRAUDE
ESTO, als hätten die Gläubiger das formelle Recht gehabt, den in-

solventen Schuldner zuletzt zu zerstückeln. Besonders beachtenswert

ist der Hinweis darauf, daß bloß in diesem Satze der Tab. III von

einer Mehrzahl von Gläubigern die Rede ist ; also einer allein hatte

das Recht zum secare nicht: von einem Tötungsrecht kann also gar

nicht die Rede sein. Da nun auch noch in späterer Zeit sectio

bonorum, Verkauf des Vermögens, das Endergebnis der Insolvenz

war, verstand Huschke mit Recht partis secanto von der Verteilung

des Vermögens. Hier hätte Schi. Halt machen sollen. Er stellt aber

noch die weiteren Möglichkeiten auf, daß der Satz der XII Tab. eine

Fälschung sein könne oder eine Erfindung der Rhetorenschulen. Wozu

dies? Genügte es nicht, wenn Belletristen, um interessant zu sein,

oder Gelehrte aus Irrtum den echten Satz falsch deuteten, was sie

um so leichter konnten, als man von dem um 328 abgekommenen

Schuldrecht wenig mehr wußte?

54. f\ K 1 e i n e i d am , Die Personalexekution der Zwölf Tafeln.

Breslau 1904*, bringt nach H. Erman, Sav.-Z. XXVI 556—564

manche originelle , wenn auch nicht haltbare Erklärungen zu den

XII Tab. Da er das Wort secta in mittelalterlicher Weise von secare

ableitet, wird es ihm nicht schwer, PARTIS SECANTO zu fassen =
sie sollen abstimmen, indem er an die itio in partes denkt. — H. Erman

vergleicht damit die Erklärung Schulins secanto = secunto (= sie

sollen ansagen [welchen Teil jeder in Anspruch nimmt], wobei Sch.

an virum mihi Camoena insece denkt). Anerkennenswert ist es immer-

hin, daß Kl. dem Dogma von der Zerstückelung des Schuldners ent-
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gegentritt. Nach Kl. gaben die XII Tab. dem Gläubiger (mit Pachte,

gegen Mommsen) gegenüber einem verstockten Schuldner nur die

Wahl einerseits zwischen Tötung oder Verkauf nummo uno trans

Tiberim oder anderseits Loslassung des Schuldners.

L e n e 1 (s. o. Nr. 49) S. 508 tritt ebenfalls der gruseligen Zer-

stücklung des Schuldners entgegen und zeigt, daß auch von einer

Tötung desselben (Kleineidam) nirgends die Rede ist. In den zwei

Sätzen SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SE FRAUDE ESTO findet

L. einen Wechsel des Subjektsnumerus: „. . . dann soll ihn keine

Schuld treffen". Vielleicht hatte nach L. der betreibende Gläubiger

bei der Verteilung des Vermögens eine besondere Rolle. (Andere

denken sich als Subjekt zu esto „es", das sich auf den ganzen Wenn-

satz bezieht.) — Für die Zerstückelung jedoch Bekker, s. Nach-

träge.

Tab. IV.

B. Kühler, Sav.-Z. XXIV 454—457 bespricht

55. Hans Stockar, Entzug der väterlichen Gewalt im r. R.

Zürich 1903. Stockar sieht in dem Satze der XII Tafeln SI PATER
FILIÜM TER VENUM DüUIT FILIUS A PATRE UBER ESTO
eine Erweiterung der väterlichen Gewalt, da diese vorher konsequenter-

weisc schon mit der ersten Manzipation geendet habe , Kübler da-

gegen mit den meisten Rechtshistorikern eine Beschränkung der väter-

lichen Gewalt: der verkaufte Sohn kehrte, wenn ihn der Käufer

freigelassen hatte, quasi iure postliminii in die Gewalt seines Vaters

zurück, und zwar ursprünglich nicht bloß zweimal.

Tab. VI.

CUM NEXUM FACIET MANCIPIUM QUE, UTI LINGUA
NUNCUPASIT, ITA IUS ESTO.

56. L. Mitteis, Über das Nexum. Sav.-Z. XXII 125—13!».

57. 0. Lenel, Das Nexum. Sav.-Z. XXIH 84—101.

58. E. I. Bekker, Über die Objekte und die Kraft der Schuld-

verhältnisse. Sav.-Z. XXIII 1—30, 429—430.

59. Th. Mommsen, Nexum. Sav.-Z. XXIII 348—355.

Seit Huschke ging die vorwiegende Meinung dahin, das Wesent-

liche des Nexum sei gewesen, daß es per aes et libram eine publi-

zistische, einem Urteil gleichkommende Obligation begründet habe,

so daß der Gläubiger, wenn die Schuld fällig wurde, sofort zur Legis

actio per manus iniectionem , bei welcher der Ergriffene sich nicht

mehr selbst verteidigen durfte, habe schreiten können. Die Meinung

Iluschkes wurde neuerdings von verschiedenen Seiten angefochten.
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Zuerst war es Mitteis, der die Ansicht vertrat, daß das

Nexum, ein Wort, welches in der ältesten Zeit auch den solennen

Kauf bezeichnet habe, eine Selbstverpfändung, d. h. einen bedingten

Selbstverkauf des Schuldners bedeutet habe, wie auch vor Huschke

schon Niebuhr und andere gemeint hatten. Der Gläubiger konnte

also bei Fälligkeit der Schuld kurzweg den Schuldner als Eigentum

vindizieren. (In Sav.-Z. XXV 282 ändert Mitteis seine Meinung

dahin etwas ab, daß unter Nexum nicht ein bedingter, sondern ein

unbedingter Selbstverkauf des Schuldners zu verstehen sei, der erst

nach Fälligkeit des Darlehens bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit

vorgekommen ist.) — Nexum undmancipium sind, wie besonders

Lenel a. a. 0. ausführte, nicht Begriffe, die einander ausschließen,

sondern sinnverwandte Wörter, deren zweites das erste lediglich vor

Mißdeutung schützen soll, so daß sie einen einzigen Begriff bilden:

„wenn einer Wägegeschäft und Zugriff vornimmt" . Maßgebend ist Varro

L. 1. 7, 105: Nexum Manilius scribit omne quod per libram etaes geritur,

in quo sint mancipia (Lenel: = „in welchem die Manzipationen

nur inbegriffen sind"); Mucius, quae per aes et libram fiant ut obli-

gentur (Mommsen S. 349 obligetur), praeterquam (praeter quom

Mommsen nach A. Spengel; praeterquam quod liest unnötigerweise

Lenel) mancipio detur (d. h. nach Lenel: „was per aes et libram

noch neben dem Mancipium geschieht mit dem Effekt, daß daraus eine

Obligation entsteht".) — Die feineren Unterschiede, die Lenel macht

unter Hinweis auf die Wadiation, können wir hier nicht darlegen.

Daß das nexum nicht als identisch mit einer körperlichen Haft be-

trachtet wurde, sondern als ein Vorgang, auf welchen bloß unter be-

stimmten Bedingungen die Hingabe an den Gläubiger folgte, d. h. bei

Insolvenz nach Fälligkeit der Schuld, das scheint die Darstellung

bei Liv. 2, 27 zu beweisen. Der plebeierfeindliche Konsul Appius

(493) dachte nach dem Sieg über die Feinde nicht im entferntesten

daran, die Versprechungen seines Kollegen einzulösen, mit welchen

dieser die Plebs zur Teilnahme am Kriege bewogen hatte: vielmehr

quam asperrime poterat ius de creditis pecuniis dicere. Deinceps

(nacheinander) et
,

qui ante (vor dem Feldzug) nexi fuerant credi-

toribus tradebantur , et nectebantur alii. E. I. B e k k e r 'gibt eine

anschauliche Darlegung des Negotium per aes et libram und des

Nexum, wobei er an Mitteis manche Konzessionen macht; im ganzen

aber steht er auf Huschkeschem Standpunkt : Der wegen Nichtbezahlens

einer Schuld mit manus iniectio (damnati) Ergriffene konnte sich den

schlimmen Folgen, die zuletzt zum Verkauf trans Tiberim führen

konnten, in der Regel wohl durch pacisci entziehen, am leichtesten,
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wenn er noch Hab und Gut hatte, um sie dem Gläubiger zu manzi-

pieren gegen precario- Überlassung. Er weist besonders auf rechts-

geschichtliche Schwierigkeiten hin, welche dem ansprechenden Ge-

danken von Mitteis, „die Brücke vom Libripens ins Ergastulum kürzer

zu schlagen" entgegenzustehen scheinen.

Th. Mommsen hatte im Jahre 1857 sich als Anhänger der

Huschkeschen Theorie geäußert, hat aber in der Abhandlung „Bürger-

liche und peregrinische Freiheit im römischen Staat", Festgabe für

Beseler 1885 S. 256, 261 die Schuldverpflichtung in der ältesten

Zeit als bedingten Selbstverkauf bezeichnet. Mommsens weitere Aus-

führungen gehören nicht mehr zu unserem Referat. —
Der Selbstverkaufstheorie gegenüber vertreten die Huschkesehe

Auffassung mit größeren oder geringeren Abweichungen außer

E. I. Bekker auch C. Bertolini (s. Nr. 1), P. F. Girard (nach

Schloßmann s. u. Nr. 60), B. K übler (s. u. Nr. 61a) und wie es

scheint auch F. Senn (s. u. Nr. 62).

60. S. Schloß in a nn, Altrömisches Schuldrecht und Schuld-

verfahren. Leipzig 1904. — 61. Derselbe, Nexum. Nachträgliches

zum Altrömischen Schuldrecht. Leipzig 1904.

Wir können hier aus den beiden interessanten Schriften (in

denen Schi, nur etwas zu wörtlich dem Satz Mommsens folgt, daß

die Phantasie aller Historie Mutter sei) nur solche Punkte anführen,

die für Philologen Interesse haben können. Huschkes Aufstellung,

daß das Nexum (oder auch das Damnationslegat) beim Verfall der

Schuld die Wirkung eines Urteils gehabt habe und ohne wirkliches

richterliches Urteil sofort zur manus iniectio pro iudicato unter Ausschluß

aller Selbstverteidigung geführt habe, ist nach Schi, (dem hier auch

Lencl, Sav.-Z. XXV 395—405 beitritt) für einen Rechtsstaat un-

möglich. Selbst der harmloseste Mensch hätte sich immer von einem

Vindex begleiten lassen müssen. (Anders bei der In ius vocatio,

welcher mutatis mutandis in jedem Rechtsstaat Folge geleistet werden
muß.) Bekker hat zwar nach Schi, die Sache dadurch erklären zu

können geglaubt, daß das Nexum infolge der Beiziehung von fünf

Zeugen stadtkundig geworden sei : aber abgesehen von der Ausdehnung

Roms konnte ja auch durch Lüge manches „stadtkundig" werden. (Ob

wir aber nicht vielleicht, wenn Rom ein ähnliches Klima hätte wie

Ägypten, über solche mündliche Verträge vor Zeugen auch in Rom
schriftliche Beweise fänden? Ob nicht auch die Gemeindetafel eine

Rolle spielte?) Schi, erhebt freilich selbst einen Einwand: daß ja

auch ein Freier von der Straße weg als Sklave hätte in Anspruch

genommen werden können, der dann, wenn er keinen adsertor fand,
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in ähnlicher Weise wie der von ihm in Schutz genommene pro iudi-

cata Gefaßte rechtlos dem Vergewaltiger verfallen gewesen wäre.

Er hält alich hier einen solchen ßechtszustand für undenkbar. Wir

haben aber aus Cod. Just, (wenn wir nicht irren aus der Zeit des

Alexander Severus) einen Fall in der Erinnerung, wo tatsächlich ein

Freier, sogar von seinen eigenen Sklaven, auf dem Sklavenmarkte

verkauft wurde. — Im großen und ganzen tritt Schi, in der Er-

klärung des Nexum Mitteis bei, von dem er in einzelnem freilich ab-

weicht. Nicht für möglich halten wir Schl.s Erklärung der Varro-

stellc L. 1. 7, 105 (oben S. 29 abgedruckt): bei der Definition des

Manilius faßt er nexum = das Nexusgeschäft, bei der Definition des

Mucius ergänzt er sich nexa — nektierte Gegenstände und faßt

quae . . . fiant ut obligentur als pleonastische Ausdrucksweise für

quae obligentur: „Nektierte Sachen sind Sachen, die obligiert, d. h.

verpfändet werden," und das folgende praeterquam (quod)mancipio

de<n)tur (so verbessert Schi.) versteht er, „wenn man bei ihrer Be-

nennung als nexa davon absieht, daß sie (dem Gläubiger) auch man-

zipiert werden". Den Pluralis fiant (statt fiat ut, was er in seiner

ersten Abhandlung als eine „nicht lateinische" Vermutung Spengels be-

zeichnet, in der zweiten freilich nicht mehr) will er rechtfertigen mit

einer Attraktion, wie sie nach griechischer Analogie häufig ist in te

faciam ut scias. Hier wie auch sonst verweist er auf Grammatiken:

aber kein Nachschlagewerk kann jenes Sprachgefühl ersetzen, das

aus der fortgesetzten Beschäftigung mit einer Sprache sich ergibt. —
Geistreichen Luftritten Schl.s zu folgen, verbietet uns die unserem

Berichte gesetzte Schranke (vgl. 0. Lenel, Sav.-Z. XXV 395—405);

doch zu einigen besonders erwähnenswerten Ausführungen konnten

wir an anderen Orten unseres Berichts Stellung nehmen.

Schloßmanns Altr. Schuldrecht wurde besprochen von 61 a

B. Kübler, WklPh. 1904 S. 175 ff., Schloßmanns Nexum von dem-

selben 61b in WklPh. 1904 S. 764 ff.; ferner veröffentlichte 61c

Kübler in Sav.-Z. XXV 255—281 „Kritische Bemerkungen zum

Nexum". Er zeigt die Unnahbarkeit von Schloßmanns Erklärung

der Varrostelle. Er selbst übersetzt : Unter Nexum versteht Manilius

alle Libralgeschäfte, also einschließlich der Manzipationen, Scaevola

dagegen nur die obligatorischen, also abgesehen von der Manzipation.

Als solche sind nach K. freilich nur das Darlehensnexum und etwa

noch die entsprechende nexi liberatio zu verstehen. Zweifellos hat

einerseits K. das Richtige getroffen, wenn er in den beiden Er-

klärungen, der des Manilius und der des Scaevola, die Gegensätze

findet: Man.: omne quod per aes et libram gcritur, in quo sunt
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raancipia — Scaev. : nur quae per aes et librara fiunt ut obli-

getur, praeter quam mancipio detur, und hier, in diesem
Punkte, opponiert ihm Schloßmann, Nexum S. 41 in einer geradezu

unverständlichen Weise: „um zu einer Beschränkung der Dinge (?)

quae fiant ut obligentur auf Libralgeschäfte zu gelangen, müßte es

möglich sein, zu diesem Relativsätze ein Beziehungswort zu ergänzen,

das den Begriff Libralgeschäft ausdrückt" — als ob per aes et libram

nicht klar und deutlich auch in der Definition des Mucius stünde !
—

Weiter dagegen können wir Kübler nicht folgen. Er folgert,

Huschkes Ansicht sei demnach doch richtig, nexum und mancipium

seien zwei getrennte Rechtsgeschäfte, und Lenel, Mitteis u. a. hätten

mit Unrecht angenommen, daß nexum und mancipium von jeher nur

zwei Bestandteile eines und des nämlichen Rechtsgeschäfts gewesen

seien. Wohl, was das que in nexum mancipiumque betrifft, hat

Kübler recht: que und ve bedeutet das gleiche, aus que kann man

gar keine Schlüsse ziehen. Aber was obligare und was mancipium

bedeutet, darüber kann man anderer Meinung sein. In der Be-

sprechung von Schl.s Nexum sagt Kübler, es sei selbstverständlich,

daß unter die mancipia fallen außer dem Testamentum per aes et

libram auch die Adoption, Emanzipation, Coemptio, soweit sie hierher

gehören. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Manilius, ja,

er faßte dies alles darunter. Aber Mucius Scaevola hatte vermutlich

für jedes derselben seinen eigenen Namen, geradeso wie er nexum

und mancipium trennt, und nannte die mancipia vielleicht nur a parte

maiore. Mancipium halten wir nicht für dasselbe wie mancipatio,

wie Kübler will ; es ist, im Sinne des Scaevola wenigstens, ein engerer

Begriff = Manzipations k a u f von res mancipii. Mit dieser Modi-

fikation paßt Küblers Erklärung der Varrostelle auch zu der Er-

klärung des Nexum durch Mitteis und Lenel. Der Bedeutungswechsel,

der sich in den Auffassungen von Manilius und Scaevola darzustellen

scheint (hierüber Bekker S. 14), wäre dann derselbe Bedentungs-

wechsel, den wir für die meisten zweigliederigen Asyndeta annehmen

(Juristenlat. S. 87 Anm. 1): ursprünglich (umgekehrt Schloßmaun,

Nexum S. 44) bezeichnete man alle „Libralgeschäfte" mit dem einen

Worte nexus
;

irgendein Gesetz (vielleicht die XII Tab. selbst)

wollte, da man begann, von nexi als Verschuldeten zu sprechen, jedes

Mißverständnis ausschließen und setzte mancipium dazu; wir würden

es in Klammern setzen „Wägegeschäft (Zugriff)". Später schied

man dann , ähnlich wie bei usus (fruetus) , die zwei Worte aus-

einander. — Ob an der Varrostelle obligare verpflichten (Kübler)

oder verpfänden (Schloßmann) bedeutet , ob also Varro schließlich
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für Huschke oder für Mitteis spricht, das zu entscheiden, reicht das

Sprachgefühl nicht aus; hier kommt es auf den Sprachgebrauch der

Mucianischen Zeit an; ihn festzustellen, tiberlassen wir anderen.

(Vgl. über die Bedeutung von obligare Manigk, Zur Geschichte

der röm. Hypothek I 54 ff. ; 18 Anm. 1. Auf S. 96 f. stellt Manigk

fest, daß Gaius das Wort obligare, wenn von Pfand die Rede ist,

nie vom Faustpfande , sondern nur von einer Hypothek , die ja die

wichtigsten Zwecke der alten Fiducia nur in praktischerer Weise

erfüllte, angewendet hat.)

62. Zuletzt hat sich über das Nexum geäußert F. Senn,

Le Nexum. Nouvelle Revue XXIX 49—95. Er steht im ganzen

auf Huschkeschem Standpunkt, sucht jedoch einzelne von den Wider-

sprüchen in den Quellen durch die allmähliche geschichtliche Ent-

wicklung zu erklären. Der Darleiher sprach bei der Zuwägung des

Edelmetalls (die nach Einführung des geprägten Geldes eine reine

Form wurde, zu welcher die tatsächliche Summe mit Worten hinzu-

gefügt werden mußte, das bedeute der Satz: Uti lingua nuncupasit,

ita ins esto) gleichzeitig eine damnatio gegen den Schuldner aus (damnas

esto) usw. Die Lex Poetelia Papiria (Liv. 8) schaffte nach S. zwar

das Nexum nicht ab, benahm ihm aber seine exekutorische Kraft; man

mußte seitdem, wie bei anderer Schuld, einen Richterspruch herbeiführen.

So kam das Nexum allmählich außer Gebrauch, weil einfachere Wege
zum gleichen Ziele führten. (Die entgegenstehenden Ansichten über

die Lex Poetelia berührt Senn kurz in einer Anm.) Mit der Sache

kam auch der Name nexum außer Gebrauch. Das freigewordene

Wort nexum konnte deshalb jetzt, was bei Nichtjuristen am wenigsten

auffallen kann, gebraucht werden für das noch weiter bestehende

negotium per aes et libram, die mancipatio, besonders wenn sie die

obligatio auctoritatis herbeiführte. In den Digesten und im Codex

hat nexum überhaupt keine Beziehung mehr zum negotium per aes

et libram ; es bedeutet einfach obligatio. (Es scheint bei den Juristen

erst aufzutreten, als man [seit Papinian] die gewöhnlichen Ausdrücke

immer mehr durch gewählte zu ersetzen begann , wo nectere eine

erwünschte rhetorische Abwechslung mit dem gewöhnlichen obligare

bot. Ref.)

Tab. Vni.
63. M. Bröal, Une Disposition de la loi des XII tables

relative au client. Nouv. Revue XXVI (1902) S. 147 f. erkennt in

dem Satze PATRONUS SI CLIENTI FRAUDEM FECERIT, SACER
ESTO das fraudem facere als die Versäumnis des dem Klienten vor

Gericht geschuldeten Beistandes.

Jahresbericht für Altertun.swUsenschaft. Bd. IXXXIV. (1907. II.) 3
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64. Paul Huvelin, La notion de r„iniuriau
dans le tres

ancien droit romain. Lyon 1903. Angezeigt von L. Seuffert (in Archiv

für lat. Lex. XIII 587—589). H. weist nach, daß in dem XII Tafel-

satze SI INIURIAM FAXSIT, XXV POENAE SUNTO das Wort

iniuria ursprunglich nicht , wie es Cicero und andere erklärten , die

Beleidigung bedeutete, sondern den rechtswidrigen körperlichen An-

griff auf eine Person. Auch im sonstigen Altlatein bedeute iniuria

nach dem Ausweis von 104 Stellen immer entweder das Unrecht in

allgemeinerem Sinne oder im spezielleren die widerrechtliche Tätlich-

keit. Entsprechend, bedeutete auch occentatio und Carmen famosum

nicht eine einfache Beleidigung durch Spottlieder und Schmähgedichte,

sondern Zauberlieder. Man hat also nicht nötig, eine Scheidewand

zu ziehen zwischen incantare (excantare) und occentare. Weitere

Erörterungen beziehen sich auf flagitium und flagitatio, convicium

und contumelia.

65. M. W 1 a s s a k , Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Spruch-

verfahren , Sav.-Z. XXV bespricht auf S. 95—102 die Strafe gegen

den für manifestus (XII Tab. 8, 14) nach Gell. 11, 18, 8 und

Gai. 3, 189. Das Gesetz kann nicht befohlen haben Verberatns

addicitor (in Schuldknechtschaft), cui furtum factum est. Die Strafe

der Schuldknechtschaft, eingesetzt statt der von den XII Tab. tat-

sächlich vorgesehenen Sklaverei, war vielmehr eine nachträgliche

rein theoretische Erfindung der Veteres, die erst aufkam, als die

Strafe des Vierfachen den Satz der XII Tab. verdrängt hatte. Ur-

sprünglich mag das Gesetz ganz allgemein verordnet haben: libero

si furtum manif. faxit capital esto; d. h. er sollte die Freiheit ver-

lieren. Wenn die addictio noch besonders erwähnt war, so konnte

dies nur in dem Sinne geschehen sein, daß der Prätor seine Ge-

nehmigung hinzutreten ließ (ad-dicere = idera dicere) „zum formu-

lierten klägerischen Spruche, mittels dessen der Verletzte sein aus

dem Delikt entsprungenes Recht gegen den Dieb in Anspruch

nimmt". Ihre Spitze kehrte diese Vorschrift gegen die Selbsthilfe.

Jus ciyile Flavianum.

66. E. I. B e k k e r , Zur Lehre von den Legisaktionen. Sav.-Z.

XXV (1904) S. 55—80 gehört zwar seinem Inhalte nach nicht zu

unserem Referat, sondern zur Geschichte des römischen Prozesses.

Auch nicht deshalb erwähnen wir die Abhandlung, weil, wer einiger-

maßen einen Begriff von dem mutmaßlichen Inhalte der altrömischen

Gesetze, die den Zivilprozeß betreffen, bekommen will, diese Abhandlung
kennen muß: Denn sonst hätten wir in den bisherigen Referaten
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schon manche andere Schrift dieser ersten Autorität auf dem Gebiete

der römischen Aktionen anzeigen müssen. Aber in den einleitenden

Worten erzählt E. I. Bekker, Mommsen habe in einem Gespräch

gesagt, wenn er einmal einen röm. Strafprozeß zu schreiben hätte,

so würde er die Hauptaufgabe in der Rekonstruktion der
Formeln, Spruch- und Schriftformeln, suchen. Denn wenn sich

von den alten Spruch formein der Legisaktionen durch scharfsinnige

Kombination noch wesentlich mehr erraten ließe als bisher bekannt

ist, dann könnte ein phantasievoller Kopf vielleicht an eine Rekon-

struktion jenes Buches denken, in welchem App. Claudius die Actiones

zusammengestellt hatte, und das Cn. Flavius veröffentlichte. Aber

Bekker hält die alten Formeln für zu buntscheckig, als daß das

Mommsensche Problem gelöst werden könnte.

Gesetze zwischen XII Tab. und Sulla.

67. F. Kleineidam, Beiträge zur Kenntnis der Lex Poe-
telia. (S.-A. aus der Festgabe für Felix Dahn. IL) Breslau 1905

scheint nach der Besprechung durch H. Erman, Sav.-Z. XXVI 556 ff.

nicht unanfechtbare Aufstellungen zu bieten.

68. P. F. Girard, Histoire de l'organisation judiciaire des

Romains. I. Paris 1901 sucht nach H. Krüger, Sav.-Z. XLXIII

493 die Lex Plaetoria genauer zu datieren. Terminus post

quem: 512 = 241 v. Chr. In diesem Jahre wurde der praetor

peregrinus eingesetzt, und von einem praetor urbanus, der in der

Lex Plaet. erwähnt ist, sprach man doch wohl erst nach der Ein-

führung des praetor peregrinus (nach II. Krüger könnte er auch im

Gegensatz zu den zu Felde ziehenden Konsuln so genannt sein).

Terminus ante quem: 570 = 180 v. Chr., Todesjahr des Plautus,

der auf das Gesetz offenbar anspielt. Am meisten scheint dem Vf.

für die Zeit um 512 = 241 v. Chr. oder um 527 = 236 v. Chr.

zu sprechen. — Vgl. auch Geibs Anzeige BphW. 1903 S. 694.

69. E. P. Garofalo, * La lex Cincia de donis et muneribus-

Bull. XV 310—312 (1903).

70a. R. Hesky, Anmerkungen zur Lex Acilia repetun,

darum, Wiener Studien XXV 272—87 nimmt u. a. gegen einzelne

Vermutungen Mommsens (C. L L. I 49—5 4) Stellung.

70b. St. Braß 1 off, Beiträge zur Erklärung der Lex Acilia,

Wiener Studien XXVI 106—117 handelt, mehrfach gegen Hesky

sich wendend, L De patrono repudiando. Er glaubt, auf diesen

Titel sei ein Abschnitt gefolgt , worin die Exkusationsgründe vom

Amt des patronus festgestellt waren. II. Lex Acilia und Lex Cincia.

3*
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Br. glaubt, daß sich Z. 28 (Gestattung des pecuniam capere ex h. L)

anf die lex Cincia bezieht, welche den gewöhnlichen patroni verbot.

Honorar anzunehmen. III. Über das Verhältnis der Lex Acilia zur

Lex Calpurnia und Lex Junia. Br. bleibt bei Mommsens Ansicht,

daß die Lex Acilia auch für das prozessuale Verfahren keine rück-

wirkende Kraft hatte.

70c. Nach Braßloff (s. Nr. 70b) ist ein neues Bruchstück
der Lex Acilia von Bor man in der * Festschrift für Hirschfeld

S. 432 f. publiziert worden.

71. C h. Apple ton, Les lois romaines sur le cautionnement.

Sav.-Z. XXVI 1—48, der über die Leges Appuleia, Furia, Vallia

spricht und die früher schon von ihm vertretene Ansicht, daß die

Lex Furia auf das Tribunat des P. Furius von 654 zurückgehe,

wieder aufnimmt (widerlegt von P. F. Girard, Une exception usw.,

s. u. Nr. 178 a), erhebt wohl nicht den Anspruch auf Beachtung

durch Philologen, denn er spricht S. 47 die Behauptung nach, welche

jüngst ein Jurist gegen einen Philologen in der entschuldigenden

Hitze des Gefechts aussprach, „daß nur wer ein geltendes Recht

beherrscht und in seiner praktischen Anwendung studiert hat,

zu rechtshistorischer Forschung fähig ist". Appletons Spruch kann

übrigens gegen uns Philologen von anderen Seiten mit dem gleichen

Recht ausgespielt werden: es müßte doch, wer über Caes. B. G.

schreibt, mindestens einmal einen Krieg praktisch durchgemacht

haben ; wer über die Werke des Phidias forscht , müßte selbst den

Meißel in der Hand gehabt haben; über die Geschichte einer Cloaca

niaxima könnte nur ein Latrinenreiniger ein Urteil haben.

Die (Bruchstücke der) Lex munieipii Tarentini, welche

1894 gefunden worden sind (vgl. diesen Jhber. CIX 22), ist mittler-

weile neu herausgegeben und kommentiert worden von

72. Th. Mommsen, Ephemeris epigraphica IX (1903) S. 1— 11.

Näheres Lei Girard, Textes 8 S. 61.

Gesetze aus der Zeit von Sulla bis Cäsar.

73. J. Keil, Zur Lex Cornelia de vigintiquaestoribus.
Wiener Studien XXIV 548—551. ( Vgl. WklPh. 1903 S. 35 f.)

74. H. Erman, D. (44, 2) 21 §4. Etudes de droit classique

et byzantin, = Melanges Ch. Appleton S. 201—304, Lyon 1903

zeigt, daß der Satz der Lex Cornelia von 76 v.Chr. ut praetores

ex edictis suis perpetuis ius dicerent die Prätoren nicht so sehr ein-

geschränkt hat, wie man vielfach glaubt, und zitiert R. Schott,
Das Gewähren des Rechtsschutzes im röm. Civilprozeß, Jena 1903, S. 7.
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Gesetze von Sulla bis Caesar. 37

Gesetze des Cäsar.

Zur Lex Antonia de Termessibus hat nach Girard,

Textes S. 851 75. Bormann in der Festschrift für Hirschfeld 1903

S. 434—439 die Bemerkung gemacht, daß die Ergänzungen, welche

Accursius nach einer Mailänder Hs. zur Lex gab, nicht daher rühren,

daß er die heute verstümmelte Inschrift in besserem Zustande vor-

fand, sondern aus seiner eigenen Kombinationsgabe. Girard glaubt

daraufhin seine Lesung berichtigen zu müssen.

Lex Julia „municipalis". Th. Mommsen hat in Ephem.

cpigr. IX 5 (s. Nr. 72) bezüglich der Tabula Heracleensis,
die einen großen Teil von einem Gesetze Cäsars aus dem Jahre 45

enthält, darauf hingewiesen, daß die seit Savigny übliche Identifi-

zierung mit eiuer anderwärts genannten Lex Julia municipalis will-

kürlich ist. Für das Nähere sowie für 76. Hackel, Die Hypothesen

über die Lex Julia municipalis, Wiener Studien XXIV (1902) S. 552

bis 562 können wir auf Girard, Textes 8
S. 78 f. verweisen. „In-

dessen sind die allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes über die Ver-

fassung der Bürgergemeinden doch so zahlreich , daß man (gegen

Mommsen) sehr wohl sagen kann , dasselbe enthalte eine allgemeine

Städteordnung, die freilich der Ergänzung durch die speziellen Ord-

nungen der einzelnen Städte bedurfte." Th. Kipp, Gesch. der

Quellen S. 39 f.

77. 1. Bdar/? , Römische Forschungen XXXVII. 'Aör,va XIV

(1902) S. 371 f. legt nach WklPh. 1903 S. 329 dar, daß in der Lex

Julia municipalis Z 26 rationem habere und renuntiare dasselbe be-

zeichne.

Lex Rubria und verwandte Gesetze.

78. C. Apple ton, Le fragment d'Este, extrait de la Revue

ge'ne'rale du droit (Paris 1900) scheint wenig Neues zu bieten. Doch

vgl. B. Kübler, Sav.-Z. XXII 200 ff.; Girard, Textes 8 S. 77.

Über das Verhältnis zur Lex Rubria, zu welcher das Fragment

nicht gehört, von der eine seiner Bestimmungen vielmehr ab-

geschafft wurde, spricht Kipp, Gesch. der Quellen S, 39 Anm. 12.

79. Th. Mommsen hat (vgl. Girard, Textes S. 71) in den

Wiener Studien XXIV (1902) S. 238 f. und Eph. ep. IX (1903) S. 4

gesagt, daß das Gesetz auf der velejatischen Tafel, das man

bisher mit Lex Rubria bezeichnete, nicht eine lex rogata, sondern

eine lex data gewesen sei, und daß der Name lex Rubria, der aus

Kap. XX erschlossen wird, ihm wohl nicht gebühre; die dort in

einer Formel erwähnte Lex Rubria scheine vielmehr ein anderes
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Gesetz gewesen zu sein, das sich wahrscheinlich auf damnum in-

fectum bezogen habe. Doch Th. Kipp vertritt in seiner Gesch. der

Quellen S. 88 Anm. 10 die Richtigkeit der bisherigen Ansicht, daß

die velejatische Tafel wirklich Reste der Lex Rubria enthält. —
80. Lex Rubria c. XXI bespricht 0. Lenel in Sav.-Z. XXV

244 und die dort zitierten Gelehrten.

Gesetze des Augustus.

Lex Julia de maritandis ordin. — Windscheid - Kipp,

Pandekten § 509 hatte im Anschluß an Alibrandi das Verbot der

Schenkungen unter Ehegatten auf die Lex Julia de marit. ordin.

zurückgeführt. Diese wie alle anderen Meinungen über Entstehung

des Verbotes nach der Lex Cincia (vgl. Vat. fr. § 804) suchte nach

81. A. von Tuhr, Krit. Vierteljahresschr. 1904 S. 165 Nikolsky
(Die Schenkungen unter Ehegatten nach röm. Recht I 1. Petersb.

1903, russisch) zu widerlegen, besonders mit dem Hinweis auf Paul,

ad S. 1, 3, 86 immo magnae auctoritatis hoc ius habetur, quod in

tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere

:

Denn diese Stelle bezieht Lenel in der Palingenesia auf jenes

Schenkungsverbot ; da er die von Alibrandi für interpoliert (der Be-

ziehung auf die Lex Jul. de marit. ord. entkleidet) erklärte Stelle

Ulp. ad S. 24, 1, 1 Moribus apud nos receptum est ne inter v. et

u. donationes valerent (wohl mit Recht) für echt hält.

Lex Fufia Caninia. — Nach WklPh. 1906 S. 671 berichtet

82. Lanciani in * Athenäum vom 16. Mai 1906 (S. 617) über

einen Altar, den man in der Nähe des Kolosseums gefunden. Der-

selbe war unter dem Konsulate des Caninius Gallus und des Fufius
Geminus errichtet worden im Jahre 2 n. Chr. Der Konsulmann

Fufius Geminus für dieses Jahr war bisher noch nicht bekannt. Von
diesem Konsulpaare stammt die Lex Fufia Caninia, welche Frei-

lassungen in Testamenten über einen gewissen Prozentsatz der Sklaven

hinaus verbot. Sie war bisher nicht bestimmt datierbar; durch den

neuen Fund erfahren wir also, daß sie der Lex Aelia Sentia, die

auch die Freilassungen unter Lebenden beschränkte, um fünf Jahre

vorherging. Weiterhin wird niemand mehr auf den Gedanken

kommen, mit älteren Ausgaben bei Just. Inst. 1, 7 zu lesen De lege

Furia Caninia sublata. Vgl. Gatti in Bull. XVIII 115 fT.

88. Hier sei auch zitiert C. F e r r i n i , I commentari di Terenzio

demente e di Gajo ad legem Juliam et Papiam. Rendiconti <L

R. Istit. Lombardo ser. 2 a vol. XXXIV fasc. 4. — Derselbe,
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I commentari di Ulpiano e di Paolo ad legem Juliam et Papiam.

Rendiconti ser. 2 » vol. XXXIV fasc. 6.

Gesetze nach Augustus.

84. Hellems, *Lex de imperio Vespasiani, Diss.
,

Chicago

1902, ist nach WklPh. 1904 S. 556 in der Revue critique von J. T.

als fleißige Zusammenstellung ohne neue Ergebnisse bezeichnet

85. H. Dessau, *Zu den spanischen Stadtrechten. Wiener

Studien XXIV (1902) S. 240 — 247 behandelt nach WklPh. 1903

S. 353 1. die Frage, wie die Lex Salpensana nach Malaca kam,

2. die Interpolationen der Lex Ursonensis, 3. ein neues Fragment

eines spanischen Stadtrechts. „Eine bei Sevilla gefundene Bronze-

tafel gehört einem aus der Lex Malacitana bekannten Kapitel an,

durch welches die Inschrift ergänzt wird." — S. Nachträge.

86. R. Dareste, La Lex Rhodia. Nouvelle Revue XXIX
429— 448 wiederholt einen in der Revue de philologie Jan. 1905

(XXIX 1—29) veröffentlichten Aufsatz über die rhodische Seeordnung,

die, obwohl griechisch, unser Gebiet insofern berührt, als sie für das

röm. Recht von Augustus und auch späteren Kaisern rezipiert wurde.

In der * Revue de philol. gibt D. auch den griechischen Text der

byzantinischen Zusammenstellung von Bestimmungen der Lex Rhodia

(zuletzt mit vielen Fehlern herausgegeben von Pardessus, Lois maritimes I

1847), und zwar nach dem Codex Ambrosianus Nr. 68 saec. XI, der

ihm weitaus die beste Hs. zu sein scheint (vgl. diesen Jhber. CIX 52).

Domänenordnungen.

87. A. Schulten, Zur Lex Manciana, Rh. Museum LVII 4

„wendet sich" nach WklPh. 1903 S. 296 „gegen Seecks Entgegnung

(Rh. Mus. LVI 477 f.) auf des Vf. Kritik (ebenda LVI 120 f.) und

beharrt bei seiner Behauptung, daß der Altar der Lex Manciana pro

salute imperatoris dediziert worden sei." — * Pernot, L'inscription

d'Henchir- Mettich = Mölanges d'archeologie et d'histoire, Rome

1901, p. 67—95.

88. N. Vulie, Zur Inschrift von Ain-Wassel. Wiener Studien

1905 S. 138—140 glaubt (gegen Schulten, s. diesen Jhber. LXXXIX
218), daß die Lex jener Inschrift nicht eine Kopie aus der in ihr

erwähnten Lex Hadriana sei.

c) Senatusoonsulta.

89. Unter den Senatusconsulta bringt Girard, Textes S. 125 bis

128 auch die Reste der zwei im Senat gehaltenen Reden des
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Claudius (?) über das erforderliche Alter der Rekuperatoren und

die Erledigung von Strafprozessen, welche zuerst von Gradenwitz und

Krebs, Agypt. Urk. a. d. Kgl. Museen zu Berlin II Nr. 611 heraus-

gegeben sind (vgl. diesen Jhber. CIX 8). Nach Girards Textes, auf

welche wir verweisen, handelten hierüber in unserem Berichts-

quinquennium Dareste, Nouvelles Stüdes d'histoire du droit 1902

8. 207—211; Braßloff, Aetas legitima (s. u. Nr. 165).

d) Edlcta.

Das Edictum perpetuum.

90. Otto Lenel, Essai de reconstitution de l'ödit j>erp£tuel,

traduit en francais par Peltier sur un texte revu par Tauteur,

2 vol., Paris 1901—1908. — Da Lenel die französische Ausgabe

seines 1880 zuerst erschienenen „Edictum perpetuum" nicht nur mit

den Ergebnissen von solchen Forschungen bereichert hat, die er in der

SavignyZeitschrift seit 1881 veröffentlicht, sondern auch mit neuen

Zusätzen , die noch nirgends gedruckt stehen , so muß zurzeit von

Rechts wegen auch der deutsche Spezialforscher die französische

Ausgabe heranziehen. Über die Bedeutung von Lenels Restitution

des Ediktes spricht

91a. Girard, L'ödit perpötuel, Nouv. Revue XXVIU (1904)

p. 117—164. Er legt zuerst die Methode dar, welche Lenel mit

so großartigem Erfolge angewendet hat, und die man stets werde bei-

behalten müssen; in einzelnen untergeordneten Punkten würde freilich

Girard nicht ganz den gleichen Weg gehen : beispielsweise die Regel,

daß in den Juristenwerken eine Materie nicht in das nachfolgende

oder vorhergehende Buch überzugreifen pflegt, möchte G. weniger

streng gelten lassen wie Lenel (II 288) , der übrigens (in seiner

Palingenesia) auch einzelne Ausnahmen zulasse (Pomp. Paling. fr. 55,

56, 57). So sei das Edict über das vadimonium von Paulus offenbar

kommentiert im Schluß von (ed.) Buch 1 und in Buch 2, von Ulpian

(ed.) in seinem ganzen Buch 2 und dem Beginne von 3; das ergebe

sich besonders aus der Vergleichung von Ulp. fr. 215 mit Paul,

fr. 94 und 105 (Erklärung von nomen und res). Sodann spricht G. von

dem hohen Wert der Lenelschen Ediktsrekonstruktion. Zuletzt er-

örtert er die Frage, ob das vorjulianische Album die Edikte im

engeren Sinne (z. B. actionem dabo) mit den Prozeß formein ver-

mischt aufzeigte (was für das Julianische Edikt als sicher anzunehmen

ist), eine Meinung, die Ferrini unter Lenels Zustimmung vertrat,

oder ob die Edikte im engeren Sinne (das „Programm" des Beamten)

völlig getrennt waren von den Formeln, was u. a. Wlassak (1882)
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\ertrat. Der letzteren Meinung schließt sich auch G. an, weil man

sonst nicht recht verstünde, was die Ausdrücke (Julianus) edictum

composuit, ordinavit bedeuten sollen, wenn er nicht die Formeln

an ihren Platz bei den Edikten im engeren Sinne setzte; denn die

sonstige Ordnung des alten Ediktes übernahm Julian in sein Edikt

einfach herüber. Sodann führt G. für seine Ansicht an, daß im

Julianischen Edikt (nach Lenels Wiederherstellung) in den einzelnen

Titeln die Formeln, die sich an Edikte anschließen, den isolierten

(an eine actio civilis sich anschließenden) Formeln vorhergehen ; Julian

habe also offenbar die im Formel -Album stehenden Formeln zu-

nächst bei den entsprechenden Edikten untergebracht, den Rest dann

unten angefügt. Endlich führt Girard für Wlassaks Meinung an, daß bei

den vorjulianischen Juristen keine Erklärung einer Formel mit der

Erklärung eines Ediktes i. e. Sinne vereint auftritt, und daß die Noten

des Valerius Probus unter 24 Abkürzungen von Ediktswendungen

keine einzige Abkürzung einer Formel aufzuweisen. — 91b. Nach

A. Audibert, Nouv. Revue XXV 642—659 finden sich Ab-

weichungen von der deutschen Ausgabe unter anderem in den Titeln

De in ius vocando (Bedeutung des vindex), De cognitoribus et

procuratoribus , im Paragraphen De noxalibus actionibus , im Titel

De rebus creditis. Bezüglich der Condictio certi, die sich auf certa

pecunia beschränkte, hält Lenel Dig. 12, 1, 9 für stark interpoliert.

-Geändert hat sich seine Auffassung bezüglich der condictio incerti

infolge der neueren Untersuchungen, bes. von Trampedach ( vgl. diesen

Jhber. CIX 66 f.). Die Lehre von der condictio incerti ist , wenn

auch nicht eine Schöpfung der Kompilatoren der Digesten, so doch

zu jung, als daß schon der Prätor in seinem Edikt eine Formel

dafür aufgestellt haben könnte. — 91c. Zu erwähnen ist noch die

Besprechung der französischen Ausgabe von Lenels Edictum durch

0. Geib, BphW. 1904 S. 979 ff. — Unbekannt geblieben ist dem

Ref. A. Zocco-Rosa, La ricostruzione delP Edictum perpetuum

Hadriani, Rivista italiana per la scienze giuridiche. XXXIII (1902)

S. 397-413.

92. M. Collinet (Lille) sprach beim internationalen Kongreß

ür die hist. Wissenschaften (Rom 1900) über das Fortleben der

Klageformeln in der späteren Kaiserzeit (nach Nouv. Revue XXVII 473).

Einzelne Sätze des prätorisehen Ediktes.

93. Adrien Audibert, Nouvelle Ctude sur la formule des

actions familiae herciscundae et communi dividundo. Nouv. Revue

XXVIII (1904) S. 273—305, 401—439, 649—697 bezeichnet seine
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Studie als eine Fortsetzung seiner Abhandlungen „* L'6volution de la

formule des actions familiae erciscundae et comrauni dividundo" in

Mölanges Ch. Appleton, Lyon-Paris 1903 S. 1—87, welche nach dem

Berichte von B. Kubler in Sav.-Z. XXV 446—449 so weit als

möglich die Prozeßformeln für die Teilungsklagen nach ihrer zeitlichen

Entwicklung feststellen will. Aud. unterscheidet, ob bei den ge-

nannten Klagen die Formel auf Teilung abzielte oder auf die Regelung

von Leistungen. Im ersten Falle war die Klage 1. natürlich doppel-

seitig, 2. sie ist bonae fidei erst unter Justinian geworden, 3. sie

hatte die Merkmale einer actio in rem. Im zweiten Falle war sie

1. nicht notwendig doppelseitig, 2. sie war bonae fidei, 3. in personam.

Das Ergebnis wird zum Teil durch eine Annahme von „Interpolationen*

erzielt, die nicht immer der Kritik standhält (s. u. Kr. 164 a).

94. H. Erman erhebt Sav.-Z. XXIII 449 f. gegen von Seelers

Rekonstruktion des publicianischen Ediktes (Dig. 6, 2, 1 ; vgl. Jhber.

C1X 27) verschiedene grammatische und logische Einwendungen und

bleibt dabei stehen, daß non a domino von den Korapilatoren ein-

geschoben wurde, um von vornherein die Abschaffung der Bonitarier-

publiciana zu proklamieren.

95. Einen Anwendungsfall des Ediktes De inspiciendo ventre

haben nach Girard, Manuel 1072 neuerdings Mitteis und Wilcken

entdeckt (Wilcken, Arch. f. Pap. III 873 ff., 1905) in den zwei

schon 1894 vom Eigentümer Prof. Nicole in Genf (Revue arch.

XXIV 65—75) und von H. Erman (Sav.-Z. XV 241—255) ver-

öffentlichten Papyrusstücken.

96. 0. Graden witz, Ältere und neuere formula arbitraria.

Sav.-Z. XXIV 238—251 nimmt für die formula arbitraria (de eo

quod certo loco dari oportet) eine geschichtliche Entwicklung an ; am'

den Vordersatz Si paret Num Num A° A° Ephesi decem dare oportere

neque Nu- Nu* A° A° arbitratu tuo satisfaciat sei in der älteren Zeit

sofort die Condemnatio gefolgt: Num Num A° A° decem condemna

s. n. p. a., in der neueren Zeit, seitdem Julian (bei Ulp. ed. 13, 4,

2 , 8) Labeos Rücksicht auch auf des Klägers Interesse an der

Zahlung an einem bestimmten Ort zur Geltung gebracht, dafür:

Num Num A° A° decem et si quid A* A1 (actoris) interfuit eam

pecuniam Ephesi potius quam hic solvi.

Das Verfahren in iure.

97. M. Wlassak, Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen

Spruchverfahren. Sav.-Z. XXV 81—188 sucht für eine Reihe von

Fällen des alten Legisaktionsverfahrens größere Klarheit festzustellen.
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Besonders interessant sind die Ausführungen über die tria verba •

praetoris: do, dico, addico, von denen eines bei jeder Legis-

actio einer der begleitenden Sprüche des Beamten aufwies. Denn

auch der Prätor war hierbei an herkömmliche Spruchformeln gebunden.

Das farbloseste und allgemeinste ist dicere, das im Grunde genommen

die beiden anderen in sich schließt. Der Magistrat gebraucht es in

seinem Spruche z. B. bei der Grundstücksvindikation (istam viam

dico, Cic. pro Mur. 12, 26), dann im vindicias dicere. Beides er-

scheint „als eine die Ordnung des Prozeßverhältnisses, die vornehmlich

Sache der Litiganten ist, ergänzende Tätigkeit des Magistrats
M —

also nicht ein Urteil. Addico ist nicht in dem sonst häufigen Sinne =
„zusprechen", „übereignen" zu fassen, sondern in der Grundbedeutung

(Festus S. 13 M.) = idem dicere et approbare dicendo. Es ist

also notwendig, daß ein Antrag vorhergeht, dem der Prätor zustimmt.

(Diese Bedeutung ist nach Wl. auch für XII Tab. 8 anzunehmen:

Gell. 11, 18, 8 ex ceteris . . manifestis furibus liberos verberari

addicique — iusserunt ei cui furtum factum esset; vgl. o. Nr. 65.)

Dieses addicere gebrauchte der Prätor bei der In iure cessio (und

vermutlich auch bei der Confessio in iure), „als staatliche Genehmigung

und Bekräftigung des von den Parteien gesetzten Geschäftes". Des

Wortes dico „bedient sich der Beamte, wo er durch seinen Spruch

allein eine Anordnung trifft; dagegen ist eine ad-dictio nur denkbar

unter Bezugnahme auf eine schon gesetzte Parteihandlung, weil sie

ohne diese inhaltsleer wäre". Anders nach Vf. Rudorff, R. Rechts-

gesch. II 133, 24 und Bech mann, Legisactio sacramenti S. 32.

—

(Die versprochene Forts, ist leider in Sav.-Z. XXVI und XXVII

nicht erschienen.)

98. Josef Partsch, Die Schriftformel im röm. Provinzial-

prozesse. Breslauer Diss. 1905 sucht nach der Anzeige von

L. Wenger in Sav.-Z. XXVI 530 ff. zu beweisen , daß die Schrift-

formeln schon vor der Lex Aebutia ein Vorbild hatten in Anweisungen

zu Schiedssprüchen, welche beim Streite zwischen provinzialen Ge-

meinden der römische Senat eine andere Gemeinde zu fällen be-

auftragte. — Für die Schriftformel des röm. Privatrechtes kann

Wenger der Meinung von Partsch und Lenel (s. u. Nr. 102) nicht

beistimmen, daß in der Streiturkunde das „Titius iudex esto" nicht

gestanden habe.

99. Ehrlich, * Recht und Prätor. Zeitschr. f. Privat- u. öff.

Recht XXXI 331—364.

100. P. F. Girard, Les assises de Cice*ron en Cilicie.

Paris 1003 (S.-A. aus Me"langes Boissier) zeigt, was man aus
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Cicero betreffs der Anwendung der Conventus in den Provinzet

lernen kann.

101. Ed. H öl der, Die Litis contestatio des Formularprozessn.

Sav.-Z. XXIV 197—287.

102. 0. Lenel, Zur Form der klassischen Litiskontestatioc.

Sav.-Z. XXIV 329—343.

103. E. I. Bekker, Streitfragen aus dem Aktionenprozeßrecht.

Sav.-Z. XXIV 344—374.

Der Ansicht Kellers, wonach die im Legisaktionsverfahren

vorhandene „Zeugenaufrufung* im Formularprozesse das Gesamt-

verfahren in iure, speziell den ideellen Endpunkt des Verfahrens be-

deutete, der mit dem Moment der schriftlichen Erteilung der FonnnU

durch den Magistrat zusammenfalle, war von Wlassak eine andere

Auffassung entgegengestellt worden, wonach die Litisc. auch im

Formularprozesse noch ein wirklicher, von den Parteien vollzogener

Formalakt gewesen sei, und zwar ein zweiseitiger Privatakt, welcher

der Formelerteilung nachfolgte (edere und accipere indiciom i.

Lenel pflichtet im wesentlichen Wlassak bei: die Litis conteMatic

die ursprünglich mit der Aufrufung der Zeugen begann, bedeutete

die Akzeptation der vom Prätor erteilten Formel durch den Be-

klagten. Die Ernennung des iudex war in der datio iudicii ud^I

litis contestatio nicht enthalten, sondern sie wurde erst in einem

späteren Termine vollzogen. — Eine ähnliche Auffassung von der

Litisc. hat im allgemeinen auch Kipp in Windscheids Pandekten

(nach Holder, Krit. Vicrtelj. 1904 S. 234) und (nach Schloßmann.

Litis contestatio S. 1) auch R. Schott, Rom. Zivilproz. (19041

S. 43 ff.

Dagegen auf Kellers Standpunkt stellen sich im wesentlich«

Ed. Holder und E. I. Bekker. Ins einzelne die Differenzpankte

verfolgen, hieße die Grenzen unseres Berichtes überschreiten. Erwähnt

sei jedoch E. I. Bekkers Mahnung, die Frage nicht allzusehr aal

hypothetische Nebensächlichkeiten und Begleiterscheinungen ao>-

zudehnen, sondern sich hier mit Ignoramus zu begnügen.

104. S. Schloß mann, Litis contestatio. Leipzig 1905.

sprechen u. a. von 104 a. H. Krüger, Sav.-Z. XXVI 541—

Schi, sucht besonders sprachliche Untersuchungen zu benutzen, bid

über die Form der Litis contestatio ins klare zukommen. At*r

gerade die sprachlichen Untersuchungen bilden die schwächste Sei«

des Buches. Er kommt zu folgender Aufstellung: Die Litis contestatio

ist nicht als ideeller Zeitpunkt zu betrachten (Keller) , sondern ?i<

war eine selbständige formale Handlung (Wlassak). Aber als solch«
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gehörte sie nicht mehr zum Verfahren in iure (wie allgemein, auch

von Wlassak und Lenel, angenommen wird), sondern sie bildete den

Beginn des Verfahrens in iudicio. (Die Beweise für diese Meinung

sind freilich kaum durchaus stichhaltig; vgl. H. Krüger, Sav.-Z.

XXVI 549.) Der Iudex war nach Schi, in der Regel anwesend, wenn

der Prätor das Verfahren in iure schloß mit der mündlichen Ver-

kündung des Wortlautes der Formel, welche unter Mitwirkung der

Parteien vom Prätor gutgeheißen und festgestellt worden war. Der

Judex trat nun sofort in seine Tätigkeit, indem er das Verfahren

vornahm, das in den Quellen (nach einem nebensächlichen Akte, s. u.)

Litis contestatio genannt wird. Wenn der iudex nicht in iure an-

wesend war, so mußte für die Ernennung des Geschworenen sowie

die Litis contestatio und damit für de» Prozeßbeginn ein neuer Termin

vom Prätor angesetzt werden. Denn die Worte neque enim in ad-

dicendo praesentia vel scientia iudicis necessaria est bei Pap. q. 5,

1 , 39 glaubt Schi, für Tribonianisches Einschiebsel erklären zu

dürfen. Diese sogenannte Litis contestatio denkt sich nun Schi, so:

der Kläger dictabat iudicium, d. h. er sprach die Formel,

deren schriftliche Abfassung seitens des Tribunals oder seitens

der Parteien durchaus keine rechtliche Notwendigkeit war (gegen

Wlassak u. a.), dem Beklagten vor; ob ganz oder bloß soweit sie

ihn betraf, läßt Schi, dahingestellt; er änderte jedoch vermutlich die

vom Prätor erhaltene Formel insoweit um, daß er von sich in der

ersten, vom Beklagten in der zweiten, vom Richter in der dritten

Person sprach (z. B. Tc mihi dare oportere). Der Beklagte
sprach sie, ebenfalls subjektiv umgeändert, nach : concepit verba
(eine Bedeutung von concipere, die trotz vielen angeführten Stellen

kaum zu halten ist), oder accepit iudicium. Schi, gründet seine

Theorie vor allem auf die fast ganz in der Luft stehende Hypothese,

iudicium dictare und iudicium accipere seien zwei korrelative Begrifle,

die sich entsprochen hätten wie stipulari und spondere. Für iudicium

dictare läßt sich die angenommene Bedeutung, wie Schi, selbst zu-

gibt, aus den Rechtsquellen nicht durch Stellen erweisen, und es

mutet sonderbar an, wenn Schi, sich nun flüchtet zu dem Latein der

Elementarschulen, wo aber magister dictat wohl auch nicht das Vor-

sprechen, sondern nur das energische Sprechen bedeutete (vgl. dictator),

und zu einzelnen Stellen von Dichtern. Anderseits schließt iud.

accipere gelegentlich auch die Tätigkeit des Klägers mit ein, z. B.

Gai. 4, 104 Legitima iudicia quae inter omnes cives Romanos

accipiuntur, vgl. Lex Ruhr. XX Z. 48, was Schi. S. 121, wie es

scheint, als eine Art Synekdoche aus seinem hypothetischen Ganzen
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dictare et accipere rechtfertigen will. Doch folgen wir Schloßmanns

Phantasie weiter! „In Verbindung mit diesem Akte" (des iudicium

dictare und accipere) „erfolgt regelmäßig, aber wohl nicht notwendig, die

Litis contestatio im eigentlichen Sinne, d. h. jede von beiden Parteien

fordert die von ihr mitgebrachten Zeugen" (die wir uns als Rechts-

berater zu denken haben) „auf, dem Prozesse als ihr Beistand bei-

zuwohnen." Ton diesem Aufruf hat nach Schi, das dictare et accipere

iudicium den Namen Litis contestatio bekommen, also wieder eine

Synekdoche, und zwar, da die Litis contestatio „im eigentlichen

Sinne" gar nicht unbedingt nötig war, eine doppelte. (Mit solcher

synekdochischen Methode könnte man alles mögliche beweisen.) Nach

dieser Zeugenaufrufung konnte sofort zur Verhandlung geschritten

werden, wenn sie nicht aus bestimmten Gründen vertagt wurde.

Was es für einen Zweck haben sollte, den Streitpunkt zweimal
festzustellen, und wie man es machte, daß bei der zweiten Fest-

stellung (in iudicio) einem nachträglichen schlaueren Gedanken einer

Partei ein Riegel vorgeschoben werden konnte, das bleibt bei Schl.s

Aufstellung unklar. Ein Fortschritt ist dagegen enthalten in dem

methodischen Beweis dafUr, daß die formulae ursprünglich nicht ah

schriftlich ausgefertigt zu denken seien (was nach H. Krüger

schon B. Küble r und H. Er man gelegentlich vermutet hatten):

vor allem nämlich fehlt in der gesamten Formel-Terminologie der

Begriff des Schreibens, denn die scheinbare Ausnahme praescriptio

(pro reo u. ä.) bedeutet lediglich „Einschränkung", wie H. Krüger

gut nachweist; man hat bei praescriptio = praefinitio so wenig an

den Begriff „Schreiben" gedacht wie bei circumscribere = circum-

venire. Von geringerer Bedeutung ist der Hinweis darauf, daß keine

schriftlichen Formulae uns erhalten sind neben ungezählten Manzi-

pations- und Stipulationsurkunden ; denn die letzteren waren tausend-

mal häufiger, auch hatte ja die formula eine beweisende Kraft in der

Regel nur für kurze Zeit , und sobald der Streit entschieden war,

kam es meistens bloß noch auf das Urteil an. Und daß auch schon

zur Zeit der Verschüttung von Pompeji die Formulae, wenn auch nicht

notwendigerweise , so doch tatsächlich in der Regel schriftlich aus-

gefertigt wurden, das hat wohl auch Schi, nicht bestreiten wollen.

Darum versteht man aber auch nicht, weshalb Schi, es auffallend

findet, wenn ein Nichtjurist abweichend von der juristischen Termi-

nologie sagte formulam scribam, und weshalb er die Stelle Quint.

Inst. Or. 6, 3, 83 ihres Humors entkleidet. In der späteren Zeit,

wo sich das Schreiben der formulae eingebürgert hatte, ist auch der

Ausdruck praescriptis verbis agere entstanden (H. Krüger), wo
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praescribere eine ganz andere Bedeutung hat als in der erwähnten

praescriptio.

104a. E. I. Becker, Anfang und Ende des „in iure
tt

- Ver-

fahrens, Sav.-Z. XXVII 1—45 s. Nachträge.
105. S. Schloßmann bezieht im Rhein. Museum LX, vgl.

dessen Litis contestatio (s. o. Nr. 104) S. 33, die tabulae bei Hör.

S. 2, 1, 79 f. nicht mit Erman auf die Schriftformeln, sondern solventur

tabulae soll heißen, die vorläufig mit Beschlag belegte Schrift wird

(im Kognitionenverfahren vom Caesar selbst) wieder freigegeben.

S. Nachtrag. 106. S. Schloßmann, Der Vindex bei der in ius

vocatio. — 107. O. Lenel, Der Vindex bei der In ius vocatio

s. o. Nr. 81b und 31c.

Edictum censorum.

108. G. Bloch, L'authenticite de l'ödit censorial de 92 avant

J. C. contre les rhöteurs latins, in den „Beiträgen zur alten Geschichte"

III 68—78 hat nach WklPh. 1908 S. 804 „die von Marx gegen

die Echtheit des Ediktes der Censoren Cn. Domitius Ahenobarbus

und L. Licinius Crassus gegen die lateinischen Rhetoren (Suet. De clar.

or. 1, Gell. 15, 11) vorgebrachten Gründe" entkräftigt. — Girard

hat aber wohl mit Recht das Edictum nicht in seine Fontes auf-

genommen (bei Bruns, Fontes findet es sich in den älteren Auflagen).

Die Sprache beweist die Unechtheit wenigstens des Wortlauts.

e) Kaiserliche Erlasse.

Über die Rede des Claudius in den Ägypt. Urk. a. d. Kgl.

Museen zu Berlin II Nr. 611 s. o. Nr. 89.

109. C. Callewaert, *Le rescrit d'Hadrien a Minucius

Fundanus. Revue de Thistoire des religions 1903, II p. 152—189

sei registriert.

110. Th. Mommsen druckte Sav.-Z. XXII 195—197 ein

Bruchstück eines Kaisererlasses ab, vielleicht aus dem

Constantinischen Kreise (wegen des in der Überschrift erhaltenen

Const.), das sich im zweiten Band der von Grenfell und Hunt heraus-

gegebenen Amherst papyri (London 1901) S. 70 findet. Von den

9 teilweise lesbaren Zeilen lauten die ersten, deren Entzifferung

hoffentlich noch nicht abgeschlossen ist, debere

pat. qd . . bus fiet ac Const cc gsu\ : hdtop.

h. .
||

Aurelio Severo e . . e rescripto . . .

m se .... ationibus impetratum . . .
||

si contra reum

narratio falsi eligitur . posse nocere constat : neque litem institutam
|

Digitized by Google



48 W. Kalb: Römische Juristen.

diu trahi iura permittunt: si quidem contra eum etiam qui post Ii

institutam desti- tit . huiusmodi passis quaestionera c . . . operies

destitutori a . . . r . o . s consulan-||tur : propter quod aditus recto

provinciae usw. (Der Rest bietet noch weniger Zusammenhang.)

Außer . dem erwähnten Papyrus druckt Mommsen a. a. O. auch

noch ein zweites Stück ab, das aus drei kleinen nicht zusammen-

schließenden Fragmenten eines Papyrusblattes besteht; von den

Fragmenten umfassen die zwei längsten 8 Zeilen, aber von jeder

Zeile sind nur ein paar Wortfragmente oder im besten Falle einzelne

Wörter erhalten.

111. A. Schneider, Zu dem von Mommsen Sav.-Z. XXII 195

abgedruckten Papyrus. Sav.-Z. XXIV 414—416 erkennt in dem

Papyrus eine Konstitution aus dem Jahre 294 ; der Papyrus berühre

sich mit den Konstitutionen dieses Jahres auch sprachlich. Das

Datum CC consulibus ist dann zu lesen Caesaribus consulibus.

112. 0. G r a d e n w i t z
,
Reskripte auf Papyrus. L Amherst II 27.

Sav.-Z. XXIII 356—379 unterzieht den in Nr. 110 an erster

Stelle erwähnten Papyrus (d. h. das Faksimile) einer eingehenden

Untersuchung, wobei er zum Verständnis des Inhalts vor allem den

Sprachgebrauch anderer Erlasse mit ähnlichen Wendungen herbeizieht.

Der Papyrus stellt vermutlich ein Stück aus einer Sammlung von

Kaisererlassen dar. Die ersten Worte bildeten wohl die Sub-

scriptio unter einem Kaiserreskript (vielleicht von Constantin, a. 821

Crispo II et Constantino II CC. conss.); ihm schließt sich ein anderer

Erlaß an, nach dem Sprachgebrauche vielleicht von Diokletian.

113. Vom Diokletianischen Maximaltarif (vgl. diesen

Jhber. LXXX1X 220 f. und CIX 81) hat nach WklPh. 1906 S. 198

Arvanitopoullos zu Tegea ein neues Bruchstück gefunden, das

die Preise für Wohlgerüche, Arzeneien u. ä. enthält, und darüber

in der * 'A*bjva XVIII berichtet.

114a. Über ein anderes Stück (in lateinischer Sprache), das

sich deckt mit einem bereits bekannten Abschnitte (in Mommsen-

filümners Maxinialtarif des Diocl. S. 7—8) und das zu Oetylus an

der Westseite des Messenischen Golfs gefunden wurde, berichtet nacb

WklPh. 1906 S. 440 Edward S. Forster, A fragment of the

„Edictum Dioletiani" im Journal of Hellenic Studies XXV (19051

S. 260—262.

114b. R. Pari beni bespricht nach WklPh. 1903 S. 246

in der 'E'^uspl? ap/aio/.o-yix^ 1902 S. 11—16 ein athenische-

Fragment des Diokletianischen Tarifs.
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Statt in lim Einzelpreisen zu M. 257.50 liejen ich,

solange der dazu bestimmte Vorrat rei< ht,für M.60.—:

Berliner Studien für klassische Philologie und

Archäologie (Bde. I XVI und Neue Folge I, II, III. 1), soweit

erschienen. i

Statt für M. 99.20 für M. 12.50 liefere ich,

solange ti<>- tili zu bestimmte Vorrai reicht:

M. Tullii Ciceron IS* Opera quae supersunt omnia ex

recensione I. C. Orellii. Editio altera emendatior. Curaverunt

I. Casp. Orellius, I. G. Baiterus, Carolus Halmius.

A. Textus. 4 Bände in 5 Teilen 2. Auflage. 1845- 61. 48 M. 20 Pt
Vol. I. Libri rhetorici. Editio II. 1845. M. 8.—. - A
„ II. (2 Partes) Orationcs ad Codices ex magna parte aut priraun aot

iterum collatos emendaruut I. O. Baiterus et C. Haltnius. 2 vol.

1854—57. M. 18 80. Einzeln ä M. 9.40. /J
.. III. Epistolac Accedit historia critica epistolarum Ciceronis. Edilio II

1845. M. 8.—. - '-'.SB
,', IV. Libri qui ad philosophiam ad rem publicam spectant. Ex liliri*

manuscriptis partim primum partim iterum cxcussls emendaverunt I.

G. Baiterus et C. Halmius. Accedunt fragmenta I. C Orellii
secundis curis recognita. 1861. M. 13.40. ^fl

B. Scholia. M. Tullii Ciceronis scholiastae. C. Marius Victorinus, Rufinus,

C. Julius Victor, Boethius, Favonius, Eulogius, Asconius Pedianus, scholfti

Bobiensia, scholiasta Oronovianus ediderunt lo. C. Orel Ii u s et lo. Qeorg
Baiterus. 2 vol. M. 24.—. '*flfl

C. Onomasticon. Onomasticon Tullianuni continens M. Tullii Ciceronis vitam,

historiam literarum, indicem geographictim et historicttin iudicem gracCo»

latimim, fastos consulares. Curaverunt lo. C. Orellius et lo. Georgiuf
Baiterus. 3 vol. M. 27.-. JflH

Die 5 Teile Text apart statt M. 48.20 für M. 10.—.

hie Exemplare sind neu, aber etwas >/.., kßeckig*'.*

Leipzig, Mai 1907.
O. R. I Island.
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Registriert sei auch eine Bemerkung über Diokletians Maximal -

tarif von 114c. C. Rolfe im American Journal ot* Archaeology

VI 23 ff.

114 d. Von Blümner ist der Artikel Edictum Diocletiani in

Pauly-Wissowas Realencykl. V 1948—1957 behandelt.

Zusatz: Treueide.

115. R. deRuggiero, Un nuovo giuramento di fedeltä all'

imperatore Augusto, recentemente scoperto. Roma, Pasqualucci, 7 S.

(Bull. XIII fasc. II—VI) zeigt, daß Mommsens Vermutung zu den

zwei bisher bekannten Treueiden für Caligula, daß sie nach älterer

Schablone gemacht seien, durch die neue Entdeckung Franz Cumonts,

die er in Vözir-Keupreu in Kleinasien gemacht, bestätigt wird. (Cumont,

Revue des Stüdes grecques, XIV 26—45.) Ja, R. de R. vermutet

sogar, daß der erhaltene (griechische) Text zurückgeht auf einen

Treueid, den die orientalischen Völkerschaften schon ihren früheren

Herrschern schworen; denn Augustus wird schon ganz den Göttern

gleich behandelt. — Zitiert sei Fr. Cumont, Communication du

texte d'un sermont de fidölite" ä l'empereur Auguste, texte de'couvert

dans l'ancienne Paphlagonie. Comptes rendus de l'Acadgmie des

inscriptions et belles-lettres. 1900. Nov.-De'c. p. 687—691.

f) Vertragsrkunden u. fi.

116. Ch. Apple ton, La clause „Apochatum pro uncis duabus u
.

Prato 1904. (Extrait des „Studi in onore di Vittorio Scialoja")

beweist (nach B. Kühler, Sav.-Z. XXVI 536 f.), daß in der

Wendung apochatum pro uncis duabus , welche sich in zwei sieben-

bürgischen Manzipationsurkunden über Sklavenverkäufe findet , die

zwei Unzen formelhaft gesetzt sind und so viel bedeuten wie auf

anderen Manzipationsurkunden die Worte sestertio uno. (Mommsen,

der bloß Eine Urkunde kannte , hatte es als wirklichen Kaufpreis

betrachtet und zwei Goldunzen darunter verstanden.)

117. £d. Cuq, Une fondation en favcur des Colleges municipaux

de Preneste, Nouv. Revue XXVIII (1904) S. 265—272 bespricht

eine in Palestrina auf dem Markt des alten Präneste gefundene In-

schrift aus etwa 350 n. Chr., welche G. Gatti in den Notizic degli

Scavi (1903 S. 575) publiziert hat. Sie war angebracht auf dem

Sockel einer statua togata, welche die „collegiati
a

von Präneste zu

Ehren des mit 18 Jahren gestorbenen P. Aelius Apollinaris Arknius

gesetzt hatten, weil dieser (oder vielmehr auf seine Bitte sein Vater,

Jahresbericht für AlttTtumswissenPchaft. R<1. UXXXIV. (1907. II.» 4
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50 W. Kalb: Römische Juristen.

actor causarum der Stadt und praeses provinciae Corsicae , sowie

praefectus vigilibus) eine Stiftung (bestehend in Grundstücken) er-

richtet hatte, aus deren Erträgnis den collegia Praenestinae civitatis

jährlich am Geburts- und Todestag des jungen Apollinaris con[v]ivia

exhiberentur. Ed. Cuq benützt die Inschrift zu einer Illustration

der in der späteren Kaiserzeit über Geschenke geltenden Bestimmungen

(vgl. Frgm. Vat. 249; Cod. Th. 8, 12, 1: Constantinus (316) Cod.

Just. 8, 53, 25.

Besprochen ist die Inschrift auch von M i 1 1 e i s in der Sav.-Z.

XXV 374—379.

118. H. Ermnn, Zum antiken Urkundenwesen. Sav.-Z. XXVI

456—478 bespricht u. a. die Geschichte, den Zweck und die Art

des Verschlusses der alten Urkunden, ihre Fälschung und die Tätig-

keit der Zeugen.

119. L. M(itteis), Neue Urkunden. Sav.-Z. XXV 376— 379.

1. Ein Dokument, veröffentlicht von Grenfell und Hunt im

IV. Band der Oxyrrhynchus-Papyri als Nr. 720, besprochen von

Wilckcn, Arch. f. Pap.-Forsch. III 313, enthält ein (lateinisches)

Gesuch um Vormundschaftsbestellung vom Jahr 247 n. Chr., gerichtet

an den praeses provinciae. Ein Plutamonn (der sich aus Verseheu.

wie die Petentin, Aurelia [V| unterschreibt), erklärt sich (mit

griechischen Worten) zur Übernahme bereit, und der praef. Aegypti

gibt (mit lateinischen Worten) den Vormund unter dem Vorbehalt,

daß diese magistratische Tutorbestellung nur bei wirklichem Maugel

eines anderweitigen Tutor gelten soll.

2. s. u. Nr. 129. 3. Ein Diptychon aus Hermupolis maior, Notitia

über Freilassung inter amicos mit darunterstehendem griechischen Chiro-

graphum des Freilassers ist schon bei Girard, Textes 3 S. 849 f. von

S. de Kicci veröffentlicht . weiterhin von demselben mit lehrreichen

Erläuterungen herausgegeben in den Proceedings of the society oi

bibl. Archeology Mai Juni 1904.

4. s. u. Nr. 128. 5. s. o. Nr. 117. 6. In den Compto
rendues de l'Acad. des Inscriptions et bellcs lettres 1904 März/April

S. 177 macht P. Cagnat vorläufige Mitteilung von einer zu Corteganu

in Spanien gefundenen Bronzetafel , in der mehrmals iudicia fieri.

iudicare u. ä. vorkommt , die aber erst noch genauer entziffert

werden muß.

7. Eine in Arausio gefundene Inschrift bezieht sich auf Ver-

pachtung öffentlicher Ländereien (Parzellen
,

merides). Die * Be-

sprechungen von Digonnct in den Mgmoires de TAcad. de Vaucluse
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Vertragsurkunden u. ä. 51

und von E. Espörandieu in der Revue Epigraph, waren, wie

L. M. mittelt, beim Druck seiner Mitteilungen noch nicht ver-

öffentlicht.

120. Seymour de Ricci und P. F. G irard , Textes juridiques

Latins inädits. Nouv. Revue 1906 S. 477— 498. — Auf einer Studien-

reise nach Ägypten, die er im Auftrage des französischen Ministeriums

unternommen, fand S. de Ricci unter anderem im Museum von Kairo

vier Wachstafeln (drei Diptycha und eine einfache) mit lateinischer

Schrift, auf welchen nicht nur das Wachs auf der Innenseite, sondern

auch die wachsfreien Außenseiten, zuweilen auch der Rand der Innen-

seite (diese mit Tinte) beschrieben sind. Hierüber erstattet er in

Form eines Briefes an P. F. Girard Bericht, und Girard knüpft daran

Bemerkungen. Die vereinzelte Tafel, im Museum zu Kairo, Nr. 29 811,

enthält die Entlassungsurkunde eines Reiters, die nicht vom Kaiser

ausgestellt ist, wie die bis jetzt bekannten aus Bronze, sondern vom

Präfectus Aegypti am 4. Januar 122 n. Chr.; ihre hübsche Er-

klärung durch Girard schlägt nicht in unser Gebiet ein. — Das

Diptychon Nr. 29 808, 115 X 140 mm., vom 29. September 170 n. Chr..

enthält die Bezeugung des Erbschaftsantritts der (a^yjtaxo? oojtj?)

Valeria Serapias. Die Innenseiten, wo die Schriftzüge nur auf dem

Wachs stehen und durchaus erhalten sind, lauten VALERIA SERA-
PIAS ANTIN01S VIRGO PER PROCURATORE L. VAU LUCRE-
TIANO MATIDIO QE ( - qui et?; PLUTINIO ANTINOENS 10

FRATRE E1US TESTATA ES<T) SE HERED1TATEM FLAVIAE
VALERIAE MATRIS EIUS AD1SSE CREV1SSAEQ. SEQ. 1IEREDES

(= heredem) ESSE SECUNDUM TABULAE ( tabulas) T. (= testa-

tnenti) EIUS. ACTUM AEG. ( - Aegypto) NOMO ARS1N01TE
METROPOLI III. KAL. OCT. M. CORNELIO CETHEGO. SERVIL10.

CLARO COS. Die wachslosen Außenseiten enthalten, mit Tinte ge-

schrieben und daher zum Teil verblaßt, im wesentlichen das gleiche

;

nur steht beim Datum auch noch das Regierungsjahr des Kaisers

und die ägyptische Bezeichnung des Monats. Dem Hauptinhalt voran

gingen vermutlich die Namen der Zeugen (ganz unleserlich) und der

Tlatz für die Siegel („non signat Aegyptus 4

*, Erman, Sav.-Z. XXVI

460); eine griechische Bezeichnung des Inhaltes schloß sich unten

an. — Das Diptychon Nr. 29 810 ist fast gleich mit dem vorher-

gehenden. Nur enthält es die Annahme der Erbschaft von der

Großmutter der Serapias, vom gleichen Datum. Auf der ersten

Seite sind die Namen der sieben Zeugen, die im Genitiv dem Siegel-

platz beigesetzt waren, größtenteils erhalten. — Das Diptychon

Nr. 29 807 (175 X 124 mm) aus dem Jahre 148 n. Chr. enthält

4*

Digitized by Google



52 W. Kalb: Römische Juristen.

einen beglaubigten Auszug aus dem standesamtlichen Geburtsregister

zu Alexandria. Es hat noch die alte Schnur und rechts unten auf

der ersten Seite ein vereinzeltes Siegel. Näheres s. u. Nr. 13(5.

Von den juristischen Papyri gehören in unser Berichterstattungs-

gebiet zunächst nur die verschwindend wenigen lateinischen, die wir

an ihrer Stelle besprochen haben oder besprechen werden. Die

vielen griechischen dürfen aber doch nicht völlig übergangen werden,

da sie für das Verständnis mancher römischen Rechtsquellen förderlich

sind. Folgende Schriften seien deshalb angeführt:

121. L. Wenger, Papyrusforschung und Rechtswissenschaft.

Ein Vortrag, gehalten im Grazer Juristenvereiu. Graz 1903. führt

in fesselnder Weise zuerst ganz allgemein in das Gebiet der Papyri

ein, deren Entdeckung für alle Fakultäten irgend etwas Neues

zutage gefördert hat, um sodann an der Hand der wichtigsten

Papyri zu zeigen, wie das römische Recht durch den Einfluß ein-

heimischen Rechts in Ägypten sich praktisch gestaltete. Wir bekommen

in ungemein anschaulicher Darstellung Illustrationen zur Vollmachts-

erteilung, zum Grundbuchrecht, das durchaus nicht etwa eine speziell

germanische Einrichtung ist, zum Pfandrecht, zum Kauf, zur Pacht usw..

zum Familien- und Erbrecht. — Ein sechs Seiten umfassender An-

hang gibt dem Leser Fingerzeige darüber, wo er über einzelne Punkte

nähere Aufschlüsse erhalten kann. Aus den Zitaten sei erwähnt eine

Darlegung von 122. L. Mitteis, Aus den griechischen Papyrus-

urkunden, Vortrag auf der 6. Versammlung deutscher Historiker zu

Halle, Leipzig 1900.

123. BiagioBrugi, 1 papiri greci d'Egitto e la storia del

diritto Rom., Atti del Reale Istituto Veneto LXI 1 S. 807—814
bespricht in ähnlicher Weise den Wert der Papyri für die rechts-

geschichtliche Forschung. Besonders beachtenswert ist der Hinweis

darauf, daß durch die Rücksicht auf die tatsächliche Praxis schon

lange vor Justinian viele Einschiebsel oder Korrekturen an den

geläufigsten Juristentexten veranlaßt wurden , welche Justinian dann

in sein Corpus mit aufnahm. Er verweist u. a. auf Wr enger, Zur

Lehre von der actio iudicati. Graz 1901.

124. Roberto de Ruggiero**), 11 diritto Romano e la

papirologia. Bull. XIV (1901) hat sich das Verdienst erworben, die

*) Vgl. den Bericht von Viereck in Bd. KU [W. K.].

**) Hier sei zu unserem letzten Bericht nachgetragen P. Bonfante e

R. de Ruggiero, La Petizione di Dionysia, Bull. XIU fasc. 1, 33 S.

Uber griechische Papyri*).
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gesamte Literatur zusammenzustellen, soweit sie die Papyri

betrifft. Nachdem er zuerst die wichtigsten allgemeinen Werke be-

sprochen, welche die Einführung in die Papyruskunde oder die

einschlägige Paläographie betreffen, bringt er auf zwölf Seiten zuerst die

Schriften, welche über den Inhalt der einzelnen Sammlungen (1. London,

2. Oxford, 3. Dublin, 4. Berlin usw.) orientieren, sodann ein alpha-
betisches Verzeichnis von erläuternden Abhandlungen, welches

nach WklPh. 1903 S. 533 N. Hohlwein in Bullet. Beige 1902

S. 438 vervollständigt. — Dazu neuerdings P. Viereck, Bericht über

die griech. Pap.-Urk. 1899 bis 1905 indiesem Jhber. CXXXI 36 ff.
—

Mitteis, Neue Urkunden. Sav.-Z. XX VII 340 ff.

125. E. Costa, Le locazioni dei fondi nei papiri greco-egizi.

Roma, Ist. di dir. R. 1902. (S.-A. aus Bull.) Nach G. May, Nouv.

Revue XXVIII 453 ist besonders der Hinweis auf die Kautelen in

ägyptischen Papyri interessant, in denen der Verpächter eines Grund-

stücks, der dasselbe gegen Quotenabgabe (in der Regel 3'4) ver-

pachtet, dem Pächter (colonus partiarius) gegenüber sich ausbedingt,

daß er dxivSuvoc ravio; xivfcüvoo sein sollte: nach röm. Recht gilt

nämlich (falls nicht Gegenteiliges vereinbart ist) der Rechtssatz

(Gai. prov. 19, 2, 25, 6): partiarius colonus quasi societatis iure et

dainnum et lucrum cum domino fundi partitur. G. May zitiert für

diese Papyri auch Wilcken, Archiv für Papyrusforschung, 1902

S. 128—139, ebenso Jouguet und Lefebvre, Bulletin de corre-

spondance hellenique 1902 S. 98—116. Letztere veröffentlichen

Papyri aus Magdöla, in welchen sich der Vorbehalt des dxivSuvov

ebenfalls findet, jedoch mit dem Zusatz zXtjv dßpoyou xou xaxaßp4/oo.

Die Herausgeber setzen die letzterwähnten Papyri in das 3. Jahr-

hundert vor Chr.: damals also scheint in Ägypten schon ein ähn-

licher Rechtssatz gegolten zu haben, wie er oben aus Gai. angeführt

ist. Es ist vielleicht kein Zufall, daß die Stelle aus dem Kommentar

ad edictum provinciale stammt. —
126. E. Costa, Mutui ipotecari Greco-egizi. Estrato dal

Bull. XVn (1905) 9 S. bespricht einen griechischen Hypotheken-

vertrag aus Ägypten vom Jahre 153 n. Chr., welchen Vitelli schon

früher in Atene e Roma und neuerdings im ersten Heft der Papiri

fiorentini, die von der R. Accademia dei Lincei unter der Direktion

von D. Comparetti und G. Vitelli herausgegeben werden (Documenti

pubblici e privati de 11' etä romana e bizantina a cura

di Girolamo Vitelli), abgedruckt hat und einen ebensolchen vom

Jahre 103, welchen Vitelli in Atene e Roma VI (1903) S. 383 ff.

besprochen hat. Durch beide wird der Pap. von Oxyrr. n. 506,
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Vol. III 232 ff. (vom Jahre 143 n. Chr.) noch klarer. Außerdem

bespricht E. Costa ein u-ojiv^ua von Hermupolis aus der Zeit

Domitians, veröffentlicht von Breccia, Rendiconti della H. Accad.

dei Lincei, Classe di sc. mor. stor. e tilol. XIII Ser. 5, fasc. 5, 1904.

Es stellt dies eine Eingabe an die einschlägige Behörde dar zum

Zwecke der Verfolgung einer fälligen Hypothek , die zwischen

82 und 86 n. Chr. abgeschlossen wurde. Vf. erörtert im Anschluß

daran den Einfluß des römischen Rechts, welches sich auf der alten

Subscriptio praediorum aufbaute, auf das griechische Recht, das aus-

ging von der irpaat? lid Xäaei, der sich zu zeigen scheint zwischen

der Zeit des letzterwähnten Hypothekenvertrags und den Jahren 103

bzw. 153. Einen Widerhall des Konflikts beider Rechte sieht Vf.

z. B. noch bei Marci. hyp. 20, 1, 16, 9. — S. Nachtrag.

127. E. Costa, * Sul papiro fiorentino num. 1, Roma, Ist. di rom.

1902, 7 S. (Separatauszug aus Bull.) ist besprochen von G. May in Nouv.

Revue XXVII 454 f., wo auch Mitteis, Sav.-Z. XXIII 300—304
als über die gleiche Sache sprechend zitiert wird. Der Papyrus be-

trifft einen Leihkontrakt vom 25. März 153 n. Chr., der ein Beispiel

von einer lex commissoria bietet. —
128. G renfeil und Hunt, die so große Erfolge auf dem

weiten Gebiete der Papyri erzielten, haben jetzt (nach Mitteis.

Sav.-Z. XXV 374—879) auch den Papyrus Cattavi in Alexandria

(vgl. diesen Jhber. LXXXIX 223) in befriedigender Weise entziffert;

Archiv f. Papyrusforsch. III 55. P. Meyer hat einen lehrreichen

Kommentar beigegeben. Der Papyrus enthält besonders Protokolle

über gerichtliche Verhandlungen, die das Eherecht der Soldaten be-

treffen.

129. U. Wilcken, Die Berliner Papyrusgrabungen in Herakleo-

polis Magna im Winter 1898/99. Archiv f. Papyrusforsch. II 294

bis 336. — Ders. hat nach Mitteis, Sav.-Z. XXV 374 im Archiv

f. Papyrusforsch. III 244 f. eine griechische Urkunde aus dem Jahre 16S

n. Chr. (— Pap. Lond. 470, Kenyon II 212) entziffert : eine Fran

(Römerin) erläßt unter Beiziehung eines tutor mulieris mit Ge-

nehmigung ihres gräkoägyptischen Mannes einem Schuldner eine

Stipulationsschuld.

130. * Zitiert seien noch folgende Titel: 0. Gradenwitz.
Zwei Bankanweisungen aus den Berliner Papyri. Archiv für Papyrus-

forschung II (1902) S. 96—116. — L. Mitteis, Adoptionsurkunde

vom Jahre 381 n. Chr., ebenda III 173—184 (1904). — Derselbe.
Über die Freilassung durch den Teileigentümer eines Sklaven, ebenda

III 252—256. — L. Mitteis und U. Wilcken, P. Lipsiensis 13.
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ebenda III 106—112. — J. C. Naber. Observatiunculae ad papyros

iuridicae, ebenda II 32—40 und III 6—21. — J. Nicole, Compte

d'un soldat romain, ebenda II 63—69. — R. de Ruggiero, I papiri

greci e la stipulatio duplae, ebenda (vgl. u. Nr. 226). — R. di

Ruggiero, Studi papirologici sul matrimonio e sul divorgio nell' Egitto

Greco-romano. Bull. XV 104 ff. , 180 ff. (1903), besprochen von

J. Declareail, Nouv. Revue XXIX 679— 684. — L. Wenger,
Zu den Rechtsurkunden in der Sammlung des Lord Amherst, Archiv

f. Pap. II 41—62. — L. Wenger, Rechtshistorische Papyrus-

studien, besprochen im Litt. Centralbl. 50 (1902) S. 1684 f. —
L. Wenger, Rechtsurkunden aus Tebtynis, Arch. f. Pap. II 483

bis 514. — U. Wilcken, Papyrus-Urkunden. Arch. f. Pap. II 117

bis 147 (bespricht verschiedene Schriften über Papyrusforschung).

III. Die einzelnen klassischen Juristen.

a) Sabinlaner und Proculianer.

131. Giovanni Baviera, Sul nome dei Proculiani e dei

Sabiniani (in Studi di diritto Romano pubbl. in onore di Vitt. Scialoja,

Milano 1905, II 759) zeigt (nach Caillemer, Nouv. Revue XXIX 689),

daß der Name Sabinianer neuer ist und die Klassiker immer (?) von

Cassianern sprechen (vgl. Kipp, Sav.-Z. XXI 392 ff.
,

angezeigt in

diesem Jhber. CIX 34).

132. Ed. Wölf fl in, Beiträge zur lat. Lexikographie (Sitzungsb.

der Akad. der Wiss., München 1900, Heft 1) ist geneigt, den Namen
unserer S p e z e r e ihandlungen auf die Prokulianer zurückzuführen,

welche bei der Spezifikation als species Wein, Öl und Mehl (soweit

man bei frumentum an Mehl denken darf) nennen; auch weiterhin

werden species besonders durch Spezifikation entstandene Artikel

genannt. Doch hat zur schließlichen Bedeutungsannahme für species

auch der Zolltarif beigetragen, der die einzelnen Nummern als species

bezeichnet, eine Bedeutung, die dann auch auf andere Handelsartikel

überging. Besonders die Wohlgerüche werden hier erwähnt.

b) Manilius.

133. O. Hirschfeld, Sitzungsb. der Berliner Akad., 1903

S, 2 ff. hat (vgl. L. M(itteis), Sav.-Z. XXIV 419 ff.) die Worte bei

Pomp. ench. 1, 2, 2, 39 et cxtant volumina (in)scripta Manilii monu-

inenta" erklärt und geklärt durch den Hinweis auf Cic. Rep. 2, 14,

26, wo der jüngere Scipio Afr. von König Numa sagt: „idemque Pompilius
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animos propositis legibus bis quas in monumentis habemus.

ardentes . . cupiditate bellandi religionum caerimoniis mitigavit". Da

Cicero unmittelbar nachher den Juristen M. Manilius redend ein-

fuhrt, so dürfen wir wohl bei den monumenta in Cic. Rep. an das

Werk des Manilius denken, das bei Pomp. ench. erwähnt ist. Offen-

bar haben also die Monumenta des Manilius (nach Hirschfeld) die

Gesetze des Numa enthalten, wenn auch nicht diese allein, sondern

daneben vielleicht auch wissenschaftliche Erörterungen. Vgl. oben

Nr. 41.

c) Celsus.

134. II. Er man, 1\ Juventius Celsus und das Kammergericht.

Zeitschr. f d. Privat- u. off. Recht XXXI 569—588.

Zwei Kammergerichtsurteile, welche Testamente für ungültig er-

klärt haben infolge von allzuwörtlicher Interpretation des B.G.B.,

würden nach E. seitens des Juristen Celsus wohl eine ähnliche Kritik

erfahren, wie er sie als Antwort auf die berühmte Quaestio Domitians

gibt (Dig. 28, 1, 27): aut non intellego quid sit de quo me con-

sulueris, aut valide stulta est consultatio tua: plus enim quam ridi-

culum est dubitare, an aliquis iure testis adhibitus sit, quoniam idein

et tabulas testameuti scripserit. Denn in seiner Antwort zeigt sich

Celsus als Todfeind des Formalismus, wie Vf. in seiner neuen Er-
klärung der Stelle zeigt. — Ein Satz des Sabinus, der bis aut

Celsus allgemeine Geltung hatte, und den Celsus natürlich gut

kannte, besagte (D. 28, 1, 21, 2): In testamentis, in quibus testes

rogati adesse debent, ut testamentum hat, alterius rei causa
forte rogatos ad testandum non esse idoneos placet. Als nun

einmal ein Testament angefochten wurde, weil man einen Mann als

einen der Zeugen hatte unterschreiben lassen, qui alterius rei causa

(nämlich zum Zweck des Schreibens) beigezogen worden war, mögen

die Interessenten sich an Celsus gewendet haben. Dem Celsus schien

es ungerecht, wegen einer so geringfügigen Sache ein Testament um-

zustoßen; und da er anderswo sagt ius est ars aequi et boni
,

„so

wird es nichts als ein Mittel zum Zwecke, ein bloßer Kunstgriff sein,

wenn er sich liier dumm stellt und grob wird". Die an ihn ge-

richtete Frage hatte gelautet: Quaero an testium numero habendus

sit is
,

qui cum rogatus est ad testamentum scribendum.
idem quoque cum tabulas scripsisset, signaverit. Celsus verdrehte

(nach E.) die Worte der Anfrage und ließ gerade das beiseite, wa>

den Fragesteller zu seiner Frage veranlaßt hatte; dafür spielte er

den ungenaueren Schluß aus „cum tabulas scripsisset", indem er sagt

:

das Schreiben des Testamentes kann unmöglich jene schwere Folge
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Celsus. Julianus. 57

haben. Diese nicht ganz lautere Art , wie er dem Recht zum Sieg

verhilft, paßt nach E. ganz zum Charakter des Celsus, welcher als

Mitverschworener gegen Domitian „dem Domitian als dominus et deus

huldigte, sich als Spitzel ihm anbot, um dann unter immer neuen Vor-

wänden, ohne irgend jemand anzuzeigen, die Sache in die Länge und

sich selbst aus der Gefahr zu ziehen (Dio 67, 13)
u

. Dali er jene

Anfrage, die doch im Sinne von Sabinus gestellt wird, „valide stulta"

nennt, hat seine Parallele in Vat. fr. 75. wonach Celsus eine andere

Meinung des Sabinus ut stolidam reprehendit. — Nach Celsus modifi-

zierte man dann (vielleicht durch die responsio Celsina veranlaßt)

den erwähnten Satz des Sabinus: Ulp. ad S. 28, 1, 21, 2 setzt die

Nota bei: Quod sie aeeipiendum est, ut, licet ad aliam rem sint

rogati vel collecti, si tarnen ante testimonium certiorentur ad testa-

mentum se adhibitos, posse eos testimonium suum recte perhibere.

Daß diese Stelle mit Unrecht für ein Justinianisches Einschiebsel ge-

halten wurde, wird in einem Exkurs über certiorare gezeigt. — (Die

Erklärung E.s ist höchst einleuchtend bis auf die Annahme jenes

jesuitischen Kunstgriffes. Dieser ist aber wohl kein integrierender

Bestandteil der neuen Interpretation. Möglicherweise hat Celsus jene

Schulregel des Sabinus absichtlich mit Stillschweigen übergangen,

weil sie auf den vorliegenden Fall gar nicht paßte : denn der scriba

ist vielleicht gar nicht alterius rei causa, sondern testamenti causa

rogatus. Alterius rei causa rogatus wäre etwa der Arzt, der natur-

gemäß sein Augenmerk auf etwas anderes als das Testament richtet

und deshalb testis nou idoneus est. Ref.)

d) Julianus.

135. L. Boulard, * Salvius Julianus, son oeuvre, ses doctrines

sur la personnalite* juridique. These de Paris. 1903. Solche Disser-

tationen pflegen nichts Neues zu bringen.

136. Th. Mommsen, Salvius Julianus. Sav.-Z. XXIII (1902)

S. 54—60.
Am 9. Juli 1899 wurde in Afrika, in Sidi-el-Abiod, dem alten

Pupput, welches Mommsen als einen vicus des etwa 45 Milien ent-

fernten Hadrumetum, der Heimat Julians, betrachtet, die Inschrift einer

dem Julian zu Ehren von seinen Landsleuten errichteten Bildsäule

gefunden , aus der wir Julians genaue Namen und manches Neue

über seine Ämterlaufbahn erfahren. Sie ist von P. Gauckler in

den Comptes-rendus der Pariser Acade*mie des inscriptions et belles

lettres, 4 me
se"rie, Band 27 (1899) S. 366 herausgegeben und lautet

nach Mommsen : L. Octavio Cornelio P. F. Saivio Juliano Aemiliano,
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xviro, quaestori imp(cratoris) Hadriani, cui divos Hadrianus soli

salarium quaesturae duplieavit propter insignem doctrinam, tribfuno)

plebis, pr(aetori), praef(ecto) aerarf ii) Saturni, item mil(itari). co(n)-

s(uli), pontif(ici), sodali Hadrianali, sodali Antoniniano, cnratori

aedium sacrarom, legato imp(eratoris ) Antonini Aug. Pii Germania*

inferioris, legato imp. Antonini Aug. et Veri Aug. Hispaniae eiterioris,

proco(n)s( uli) provinciae Africae
,

patrono d(ecreto) d(ecurionum)

p(ecunia) p(ublica). Julians Heimatgeraeinde Hadrumetum ehrte

sieh selbst und ihren Mitbürger, wenn sie ihm (in seinem Geburts-

dorfe ?) ein Denkmal setzte. Dali Julianus aus Hadrumetum stammte,

hat man bereits aus der Vita des Kaisers Julian erschlossen : wenn

freilieh diese Vita die Clara Aemilia (Mutter des Kaisers) und deren

Bruder Salvius Julianus (wahrscheinlich Konsul 175) Enkel des

Juristen sein läßt , so hält Mommsen dies für einen Irrtum ; es

waren (nach Eutrop. 8, 17) vielmehr Kinder des Rechtsgelehrten.

Was Mommsen von den einzelnen Ämtern sagt, die Julian bekleidete

(vgl. Kipp, Gesch. der Quellen S. 109), kann nicht alles angeführt

werden; auf die Zeit seiner Statthalterschaft in Germania inferior

geht die Inschrift aus den Rheinlanden zurück Q. Aelio Egrilio

Euareto philosopho amico Salvi Juliani usw. bei Brambach 449, vgl.

Borghesi Opp. VII 532. — Eittings Ansetzung von Julians Konsulat

in das Jahr 148 (mit Borghesi), gegen welche Mommsen früher

Einwendungen erhoben hatte, hält er jetzt für gesichert, da er nach

der afrikanischen Inschrift nicht vor der Regierung von Marcus und

Verus zum Prokonsulat von Afrika gelangt ist. Nach der Vita des

Kaisers Julian wäre er noch ein zweites Mal Konsul gewesen; da*

hält Mommsen für höchst unwahrscheinlich; der ordentliche Konsul

des Jahres 175 P. Salvius Julianus ist allem Anschein nach (s. o.l

>c'm Sohn. Mommsen betrachtet das Reskript von Marcus und Veras

( Dig. 37, 14, 17) als einen Fingerzeig dafür, daß der Redaktor des

Edikts noch unter der gemeinsamen Regierung der divi fratres. also

vor 169, starb, weil die Kaiser sagen: sed et Salvi Juliani amici

nostri clarissimi viri hanc sententiam fuisse. Mit Recht sagt er

alter, «laß dies nicht ganz entscheidend ist. Konnte man doch auch

aus Gai. Inst. 2, 280 scio tarnen Juliano placuisse, in eo legato *\uod

sinendi modo relinquitur, idem iuris esse quod in tideicommissis

:

quam sententiam et bis temporibus magis optinere video die Ver-

mutung schöpfen, Julianus sei bei AI fassung der Gaianischen Insti-

tutionen (161) bereits tot gewesen: die neugefundene Inschrift lehrt

uns, daß er nach 161 noch Statthalter in Spanien und Prokonsul

in Afrika war. Mommsen schließt: „Vermutlich starb er hochbejahrt.
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Ob das Denkmal von Pupput dem Julianus von den Hadrumetinern bei

seinen Lebzeiten gesetzt ist, als der berühmte Landsmann als Statthalter

in seine Heimat zurückkam, oder nach seinem Ableben, das, wie es

scheint, bald nachher erfolgte, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden."

Mommsen glaubte, daß der Konsul des Jahres 148 auf einer

längst wieder verlorenen Inschrift*) (C. I. L. VI 375), bis 1899

der einzigen, welche den Vornamen des Konsuls 148 nennt, nur durch

ein Versehen des Abschreibers den Vornamen P. erhielt , während

die verlorene Inschrift selbst L. gehabt hätte, daß also jene Inschrift

ebenfalls von unserem Juristen spreche, der demnach 148 Konsul

gewesen sein müßte. Der Annahme eines solchen Abschreibe-

versehens gegenüber wies Girard schon in seinem Manuel 4
S. 1072

auf ein neugefundenes Diptychon aus Ägypten hin, das er neuestens

im Anschluß an die Veröffentlichung durch S. de Ricci in Nouv.

Revue besprach (s. o. Nr. 120). Dieses, ein Auszug aus dem

standesamtlichen Register zu Alexandria von 148 n. Chr., gibt den

Namen des zweiten Konsuls viermal : zweimal auf den (ursprünglich

zugesiegelten) Innenseiten , auf denen die eigentliche Urkunde sich

befindet , und zweimal auf den Außenseiten , auf welchen hier wie

sonst der Inhalt noch einmal, größtenteils mit gleichen Worten wieder-

holt ist. Die beiden Innenseiten, in Wachs geschrieben und bis auf

ein paar Buchstaben sehr gut erhalten, lauten, soweit sie uns hier

interessieren, nach S. de Ricci folgendermaßen (wobei statt unseres

E und I in der Regel das Zeichen II, statt U ein V und die Wörter

nicht getrennt zu denken sind):

C • BELLICIO CALPURNIOJTORQUATO
C SALVIO IULIANO COS • III NON NOVEM
BRES • ANNO XII IMP CAESARIS T AE
LI HADRIAN! ANTONINI AUG • PI

MENSE ATHYR die Vli ALEXAnDRE
GYPTUM RESCRIPTUM ET RECOGNI
TUM FACTUM EX TABULA ALBI PROFESSI
ONUM LIBERORUM NATORUM QUA[E]TRAS
SRIPTUM • FUIT II) QUOD INFR ASRIPTUM
EST C • BELLICIO CALPURNIO TORQUA

(p. 3j TO C SALVIO IULIANO COS ANNO XII IM
PERATOR CAESARIS T • AELI HADRIANI AN
TONINI AUG PI M PETRONIO HO
NORATO PRAEF. AEG. PROFEESSIONIS
LIBERORUM ACCEPTAE CITRA CAU
SARUM COGNITIONEM TABULA V ET
POST ALIA PAGINA III usw.

*) C • BELLICIO • TORQ . P • SALL . COS .
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Die Außenseiten sind mit Tinte geschrieben und weniger gnt

erhalten. S. de Ricci sagt S. 485 von dem ganzen Diptychon : je ne

veux pas präsenter comme definitive une copie que j'ai £t£ obliee

d'execnter assez rapidement. — Auf den Außenseiten findet sich

das erstemal, beim Datum der Ausstellung des Auszugs aus dem

Familienstandsregister, beim Konsulat der Name P SALVIO IULIANO.

das anderemal, bei der Wiedergabe der Worte des standesamtlichen

Registers, G-SALVIO JULIANO. Auf den Innenseiten heißt der

Vorname beidemalc Gaius. Nun glaubt Girard, daß der Vor-

name Gaius durch die Erinnerung an den Vornamen des erstgenannten

Konsuls („G. Hellicio Calpurnio Torquato") dem Schreiber in den

Griffel gegeben worden sei , während das Richtige Publio sei. Die

neugefundene Urkunde würde also, wie Girard glaubt, die Richtigkeit

der von Mommsen verdächtigten Wiedergabe jener verlorenen Inschrift

beweisen. Da nun Mommsens Gründe für die Identität des Juristen

Julianus mit dem Konsul von 148 doch schwerer wiegen, so

ist Girard geneigt, zwei Vornamen für den Juristen Julianus

anzunehmen, wie man bei der Adoption zwei Namen hatte. Aber

dies ist schon an und für sich wohl unwahrscheinlich; außerdem

müßte der afrikanischen Inschrift bei dieser Annahme doch eine Un-

genauigkeit zugeschrieben werden , da sie bei ihrer Ausführlichkeit

beide Namen hätte nennen müssen. Geradesogut können wir an-

nehmen , daß die afrikanische Inschrift den Vornamen falsch gibt.

Wollen wir nun unter den drei Vornamen Publius, Lucius, Gaius den-

jenigen heraussuchen , der die größte Beglaubigung hat , so könnte

man zunächst auf Publius kommen, da dieser Name auf der Abschrift

der verlorenen Inschrift ebenso wie auf der Außenseite, d. h. der

Abschrift, des Diptychons vorkommt. Aber wägen wir die drei

Namen nach dem Wert ihrer Beglaubigung ab, so müssen wir das

Original der standesamtlichen Urkunde, d. h. die scriptura interior.

als das am besten beglaubigte Zeugnis erklären : die Wahrscheinlich-

keit scheint uns dafür zu sprechen, daß der Jurist den Vornamen
Gaius hatte, wenn er wirklich 148 Konsul war — und wenn auf

den Innenseiten der Urkunde wirklich Gaius, nicht Publius zu lesen

ist. S. Nachtrag.
Daß die scriptura e x t e r i o r das erstemal den Vornamen P.

hatte, kann dagegen wohl überhaupt nicht in Betracht gezogen werden.

Bietet sie doch das erstemal sogar einen unrichtigen Vornamen des

Kaisers (IMP-CAESAKIS L-AELI HADRIANI ANTONINI AUG

•

PI) ! Die Außenseite wurde offenbar nicht so sorgfältig wie die Innen-

seite geschrieben und offiziell vielleicht gar nicht verglichen; sie
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war ja auch keine eigentliche Urkunde, sondern sollte nur den In-

halt der Urkunde angeben. Dagegen die eigentlichen standesamt-

lichen Urkunden, hier die Innenseiten des Diptychons, wurden wahr-

scheinlich auch zu Alexandria ähnlich wie bei uns mit besonderer Sorgfalt

geschrieben und mit dem Originale verglichen; ein Schreibversehen

wäre also auf den Innenseiten bei der Vergleichung entdeckt worden.

Ganz ausgeschlossen ist die Möglichkeit, daß der Schreiber der Innen-

seiten den Vornamen nicht gewußt hätte; denn er schrieb ihn täglich

vielleicht dutzendmale. Dagegen beim afrikanischen Stein ist Unkenntnis

des Vornamens ebenso leicht denkbar wie ein Versehen. Denn erstens

konnte sich der Magistratsbeamte, der die Inschrift entwarf, im Vor-

namen des Juristen irren. Zwar zog er offenbar an sicherer Quelle

über die Ämter des Juristen Erkundigung ein; aber sein Gewährs-

mann mochte die Vornamen , als selbstverständlich bekannt , un-

erwähnt lassen, und man sah sich deshalb in Hadrumentum auf

eigenes Wissen angewiesen. (Wie viele gibt es auch bei uns, welche

die Vornamen z. Ii. von Ministern nicht wissen!) Zweitens konnte

auch der Steinmetz aus Versehen in seiner Vorlage leicht statt C

ein L lesen. — Endlich die verlorene Inschrift hätte, auch wenn die

Abschrift mit dem Vornamen P. als richtig angenommen würde, schon

wegen des zweiten Fehlers Sali, statt »Salv. geringere Beweiskraft.

Außerdem war nichts leichter denkbar als eine Verwechslung der Vor-

namen von Vater und Sohn: der Vater des Juristen hieß Publius,

vermutlich auch sein Sohn (s. oben S. 58).

e) Sextus Pedius.

137. Girard, L^dit perpetuel (s. Nr. 91a) S. 159 hält die

Meinung von P. Krüger (die auch Kipp, Gesch. der Quellen, 2. Aufl.,

S. 110 Nr. 95 übernommen habe) nicht für einwandfrei, wonach der

Ediktskommentar des Pedius zwischen die Digesten des Julianus und

den Ediktskommentar des Pomponius falle. Denn Paul. ed. 4, 8,

32, lb" Julianus impune non pareri (dicit) . . . Idem Pedius probat

(Mo. : Pedius id improbat) scheint ihm nicht beweisend.

Dagegen könne Sextus Pedius nicht nach Domitian angesetzt

werden, weil Valerius Probus die Abkürzung aufweist S. P. M. Sexti

Pedii Medivani , die man nicht auf einen anderen Pedius beziehen

kann, und weil Val. Probus, wie G. in einer ausführlichen Note be-

gründet, spätestens bis in die Zeit Domitians schriftstellerisch tätig

war. (Aber sollte S. P. M. wirklich, wie die Iis. gibt, Sexti Pedii

Medivani bedeutet haben? Das scheint uns im Hinblick auf den

Zusammenhang sowie den Zweck der Noten ganz unwahrscheinlich. Ref.)
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I) Gaius.

138. Gai Institution um commentarii quattuor. Separatini

ex Jurispr. anteiustin. reliquiarum a Ph. Ed. Huschke compositarum

ed. sexta ed. E. Seckel et B. Kuebler. Leipzig 1903, ist von

uns bereits in BphW. 1904 S. 877 besprochen. Dem Hinweis auf

die Vorzüge der Ausgabe stehen nur wenige Ausstellungen gegenüber.

139. Gai Institution es — with a translation and commen-

tary by the lute E. Poste. 4 th ed., revised and enlarged by

E. A. W h i 1 1 u ck. With an historical introduction by .1. Greenidge.
Oxford 1904.

Ein eigenartiges Werk, das für die Einführung in die Anfangs-

gründe des röm. Rechtes ganz besonders geeignet ist. Es wird

immer zuerst ein Kapitel (Rubrica) aus Gai. Inst, (das entweder nur

einen Paragraphen umfaßt, in der Regel aber mehrere, einigemale

über 30 Paragraphen) auf der einen Halbseite in lateinischem Text

nach Krüger -Studemunds letzter Ausgabe, auf der anderen Seite in

englischer Übersetzung gegeben. Daran schließt sich eine Erklärung

des Absatzes, welche die im Texte vorkommenden Regeln gründlich,

oft sehr ausführlich , erläutert und die vorkommenden Begriffe be-

spricht und gelegentlich auch zweckmäßige Exkurse macht : z. B. zu

1, 7 ( Responsa prudentium sunt usw.) ist auf vier Seiten eine kurze

Geschichte der röm. Rechtslitteratur bis auf Modestin gegeben. Diese

Art der Darstellung scheint eine nicht zu unterschätzende didaktische

Bedeutung zu haben. Denn die Erläuterungen geben vielfach Antwort

auf Fragen, die sich der anfangende Leser des Gaius selbst vor-

legt; sie kommen also dem Interesse entgegen: gar mancher wird so

Kenntnisse in sich aufnehmen, die er der systematischen Darlegung

unserer Institutionen werke infolge mangelnden Interesses nicht ab-

gewinnen würde. Da das Werk Anlanger in die röm. Rechtswissen-

schaft einführen will, war es nicht immer nötig, Streitfragen der

modernen Gelehrten zu erwähnen oder die eigene Auffassung zu be-

gründen. Z. B. zu 1, 5 (S. (3) ist bemerkt In the time of Gaius they

(edicta prineipum) had only binding force during the life of the

emperor who issued them, requiring the confirmation of Iiis successor

for their continuing validity . . Hier ist z. B. Th. Kipp anderer

Meinung (Gesch. der Quellen des r. Rechts * S. 61): Proculus wird

S. 11 Seinpronius Proculus genannt, obwohl heute nur wenige dir

Grundlage für diese Annahme als haltbar erklären werden. Wo e>

nötig schien, ist dagegen eine solche Meinungsverschiedenheit aucl

wohl angedeutet. — Die historische und rechtsgeschichtliche Ein-

leitung auf S. IX—LV ist ein Zusatz der neuen Auflage, deu
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J. Green idge verfaßte. Damit beginnt das Werk, wenn wir

uns nicht irren , seine eigenartige Methode zu verlassen , um in die

ausgetretenen Bahnen der systematischen Institutionenwerke einzu-

lenken. Wenigstens enthält der neue Anbau manches, das in anderer

Form im alten Gebäude sich auch schon findet, wen« auch etwas

kürzer oder anders; vorsichtiger als an der oben angeführten Stelle

(S. 6) heißt es S. XLYI1: An edict of an emperor did not necessarily

bind his successors; but, if usw. — In den Bemerkungen über Leben

und Werke des Gaius (S. LIII—LV) wird Berücksichtigung der

neueren Litt erat ur und des Jahresberichtes für die klassische

Altertumswissenschaft vermißt.

Zur Uaiusparaph rase von Autun.

140. Fragmenta interpretationis Gai institutionum

Augustodunensia post Acmilii Chatglain et Pauli Krueger curas

ediderunt C. Ferrin i et V. Scialoja. Roma 1901 (Estratto dal

Bull. XIII fasc. 1).

141. P. Krüger, Der Kommentar zu Gai Institutiones in

Autun. Sav.-Z. XXIV 376—408.

Die 1899 gefundene Gaiusparaphrase, die sich auf 15 in Autun

und 4 in Paris aufbewahrten Palimpsestblättern befindet, und deren

erster Abdruck in Krügers Ausgabe des Gaius ist in diesem Jhber.

CIX 37 f. besprochen. Nach 1900 erschien die neue Ausgabe von

Fcrrini und Scialoja, die sich auf Photographien stützt, welche

der Entdecker der Handschrift, E. C h a t e 1 a i n . den beiden italieni-

schen Gelehrten zur Verfügung gestellt hatte. Diese italienische Aus-

gabe bot für P. Krüger das handschriftliche Material zu einer Neu-

bearbeitung in der angeführten Abhandlung. Die neue Ausgabe weist

zwar zuweilen in weiten Lücken eine Silbe oder ein paar Wörter

mehr auf als die frühere, und bei engeren Lücken sind zuweilen sogar

so viele Silben neu entziffert, daß man in Versuchung kommt, sie

durch eine Konjektur zu überbrücken; aber wirklich ausgefüllt ist

noch keine Lücke so . daß wir neuere Ergebnisse für die römische

Rechtsgeschichte gewinnen könnten. Zu diesem Behuf müßte erst ein

Gelehrter von Studemundscher Art über die Handschrift selbst kommen,

welche durch Photographien eben doch nicht völlig ersetzt werden

kann. Vielleicht unternimmt dies einmal V. Scialoja. Zwar glaubt

ein Kenner wie P. Krüger, daß die Bedeutung des Werkes eine der-

artige Genauigkeit nicht rechtfertige; sein wissenschaftlicher Wert

stehe erheblich hinter den „sonst nächstverwandten u
lnterpr. zu Cod.
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Th. und Paul. Sent. sowie hinter dem Institutionenkommentar de>

Theophilus. Aber wenn Ref. den Gaius Aug. in den neuen Ausgaben

vergleicht mit dem drei Jahre früher vorliegenden, so gewinnt er

den Eindruck, als wenn jenes barbarische Gewand doch schon an manchen

Stellen vermodert zusammengefallen wäre, um unter der schlechten

Hülle allmählich einen besseren Kern hervorschimmern zu lassen.

So wird sich vielleicht auch das Urteil auf S. 406 weiterhin noch

etwas milder gestalten: „In einigen Erläuterungen gehen die selb-

ständigen Gedanken des Vf. fehl. So bei der Erklärung des Ver-

kaufs nummo uno an den Universalfideikommissar (Gai. Inst. 2, 252):

in Erinnerung daran, daß Gaius die mancipatio als Scheinkauf be-

zeichnet (Inst. 1, 113. 110), und daß diese auch als mancipatio

nummo uno verwendet wurde . . ., gestaltet er den Verkauf zwischen

Erben und Fideikommissar zur mancipatio nummo uno. Noch gröber

ist das Mißverständnis in § 6. 7 [so dürfen wir wohl lesen statt 67], daß

die generelle Erteilung des römischen Bürgerrechtes nur als ius Latii

in Frage komme." — Die Ausgabe der Gaiusparaphrase in Girards
Textes gründet sich auf die eben besprochene.

142. V. Scialoja, „Sulla noxae deditio" del cadavere. Breve

nota ai framrn. d'Autun. Roma, Pasqualucci 1901. 5 S. (Estratto

dal Bull. XIII fasc. 1.)

143. Derselbe, L'abuso della consegna nossale da parte dello

schiavo. Roma 1901. 7 S. (= Rivista Italiana di sociologia V

fasc. III) zeigt unter Hinweis auf afrikanische Völker, zu welchen)

Mißbrauch die Noxae deditio führen kann. In Chartum braucht ein

Sklave, der mit seinem bisherigen Herrn unzufrieden ist, blofs einem

Kamele des erstrebten neuen Herrn ein Ohr abzuschneiden, so wird

er dessen Sklave; in Futatoro kann er auch dem gewünschten Herrn

selbst ein Ohr abschneiden (was freilich einem schlechten Witz sehr

ahnlich sieht), und er wird sofort dessen Sklave. Die Wieder-

einlösung solcher Sklaven durch den früheren Herrn ist außer-

ordentlich schwierig. Solchem Mißbrauch kamen die Römer dadurch

zuvor, daß sie die noxae deditio mortui gestatteten. Hierüber klärt

uns die Gaiusparaphrase von Autun näher auf. Ein Sklave , der

wußte, daß er dem gewünschten Herrn vielleicht erst werde aus-

geliefert werden, nachdem er selbst zu Tode gepeitscht sei, hütete sich

wohl, eine solche Schikane zu beginnen. Da bei Tieren eine so bös-

willige Absicht nicht angenommen werden kann, fällt bei ihnen

auch die deditio cadaveris weg. — Vielleicht hatte nach Sc. die Aus-

lieferung des Leichnams ursprünglich den Zweck, den Geschädigten

noch am Leichnam seine Rache ausüben zu lassen. — Besonders er-
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wähnenswert ist auch der Hinweis auf Liv. 8, 39, 14; 9, 1, 6 ff.,

wonach die aufständischen Samniter durch Auslieferung vom Leich-

nam des Rädelsführers Genugtuung leisten wollten. Danach wäre also

die Noxae deditio im Privatrecht vielleicht aus dem altitalischen

Völkerrecht entstammt; in der ältesten Zeit zählte ja oft eine Familie

nicht viel weniger Köpfe als ein „populus".

144. * Zitiert sei F. Buonamici, Un' altra nota aggiunta a

quelle di C. Ferrini e di V. Scialoja per la interpretazione dei

frammenti d' Autun, Bull. XIII (1901) S. 294—299.

145. In der Frage, ob Gaius noster (gemeint ist hier Gaius

Cassius) bei Pomp, ad Muc. 45, 3. 39 Justinianische Interpolation

sei, oder ob Justinian in seinen Institutionen den Ausdruck Gaius

noster (Just, nennt den Institutionenverfasser so) vielmehr aus jener

Pomponiusstelle sich angeeignet habe, stellt sich T h. Kipp, Gesch.

der Quellen S. 111 A. 1 auf die Seite derer, die das erstere an-

nehmen (Lenel Paling. II 72, Seckel und Kühler, Ausgabe des Gaius

8. 3); wir sehen aber keinen Grund für eine solche Interpolation,

während Justinian in seinen Institutionen auch sonst zuweilen von der

Ausdrucksweise der klassischen Juristen sich beeinflussen ließ.

Gegen die Ansicht, daß die Werke des Gaius Neubearbeitungen

von Werken des Gaius Cassius seien (vgl. diesen Jhber. LXXXIX
232, CIX 40), bringt Th. Kipp. Gesch. der Q. S. 113 verschiedene

Gründe vor, darunter zwei von schwererem Gewicht : 1. es wäre kein

Grund abzusehen, weshalb der Neubearbeiter (um 161) sich unter

die Anonymität versteckt hätte (aber wahrscheinlich war der Neu-

bearbeiter gar kein wissenschaftlich bedeutender Jurist — die Über-

arbeitung , d. h. der Gaius in seiner jetzigen Gestalt wird ja auch

von keinem Juristen genannt — , sondern nur ein praktischer Kopf,

der absichtlich spitzfindigen Fragen aus dem Wege ging und nur

lehren wollte, was man „fürs Haus braucht"), und 2. es wäre un-

verständlich, weshalb er den Gaius Cassius in seinen eigenen Werken

nicht auch Gaius, sondern Cassius nannte. Aus diesem Einwand er-

gibt sich jedenfalls als sicher, daß der vermutete Neubearbeiter um 161

selbst nicht gewußt hätte, daß Gaius und Cassius identisch sind. Er

konnte zwar seine Ergänzungen zum alten Werke einfach aus anderen,

nacheassianischen Schriften nehmen, ohne etwas zu ändern; aber wer

an der ursprünglichen Identität des Gaius mit Cassius auch weiterhin

festhalten wollte, müßte dafür in Anbetracht von solchen Einwendungen

noch mehr positive Gründe finden, als bisher vorgebracht worden sind.

Jahresbericht für AUertutn*m^enschaft. Bd. CXXXIV. (lfcKt. II.) 5
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Zu einzelnen Stellen von Gai. Inst.

146. Ehrlich, Die Anfange des testamentum per aes et librara.

Bericht, erstattet dem Historikerkongreß in Rom, rechtshistor. Ab-

teilung, 1903, S. 11 scheint nach Xouv. Revue XXIX 413 ff. die Dar-

stellung des Gaius Inst. 2 , 108 (olim familiae emptor ^ heredi>

locum optinebat usw.) nicht für historisch zu halten.

147. Graden witz bezeichnet in der Festschrift der jur.

Fakultät zu Königsberg für J. Th. Schirmer zum 1. August 1900

nach II. Krüger Sav.-Z. XXIII 485 Gai. Inst. 2, 66—79 als ein

Gaianisches Einschiebsel in die ursprüngliche Vorlage, durch dessen

Ausschaltung das Einteilungsprinzip in res mancipi und nec mancipi

klar hervortritt, so daß eine Umstellung der Paragraphen unnötig ist.

148. P. Krüger, Zur Stellung von Gai. 2, 62—64, Sav.-Z.

XXII (1901) S. 49—51 verteidigt die Umstellung der §§ 62—64

hinter § 79, die er in seiner Ausgabe nach dein Vorgang Heinibach*

vorgenommen, gegen Gradenwitz, obwohl er Mommsens Annahme, die

Paragraphen seien ein späterer Nachtrag des Gaius (vielleicht zu

seiner Quellschrift), nicht ganz ablehnen will.

149. J. C. Naber. Observ. de iure Romano LXXXIX. De
pignoris historici origine (in Mnemosyne XXXI 211—283) bespricht

nach WklPh. u. a. auch Stellen aus Gaius.

Senn, Le Nexum (s. o. Nr. 62) bespricht verschiedene Gaius-

stellcn, die mit der legis actio per manus iniectioncm in Zusammen-

hang stehen, z. B. Gai. Inst. 4, 21.

S. Schloßmann, Litis contestatio S. 49 ff. (s. o. Nr. 104)

faßt bei Gai. Inst. 4, 80 Per legem Aebutiam effectum est , ut

per coneepta verba. id est per formulas, litigemus die Worte coneepta

verba — „nachgesprochene "Worte*, indem er vota coneipere u. a.

Ausdrücke herbeizieht. Wie er sich das „Nachsprechen" denkt, ist

oben S. 45 gezeigt. [II. Krüger (s. o. Nr. 104) übersetzt v. c.

„zusammengefaßte Worte* ; aber es ist nicht einzusehen, weshalb

coueipere hier etwas anderes als sonst bei den Juristen bedeuten

soll; per verba conc. bedeutet eben „mit formulierten Worten".] Auf

der angenommenen Bedeutung von conc. baut Schi, sofort noch weitere

Hypothesen auf : vielleicht hat auch das furtum coneeptum (Gai. Inst.

3, 183 ff.) von einem formellen zweiseitigen Verbalakt, der mit dem

Suchen mit lanx und licium verbunden war , seinen Namen (hier

drückt sich Vf. freilich recht vorsichtig aus), und auch das reeeptura

argentarii könnte von einem solchen zweiseitigen Akt, der etwa die

Form hatte: „Recipisne" und „Recipio" seine Bezeichnung erhalten
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haben. Hier ihm weiter zu folgen, verbietet die Grenze unseres Be-

richterstattungsgebietes.

Über die westgotische Gaiusbearbeitung s. u. — Über Scaevola

s. Nachtrag.

g) Venuleius Saturninus und Claudius Saturninus.

Th. Kipp, Gesch. der Quellen S. 117 hält den Schluß, den

wir mit Kariowa aus der Wendung Venul. stip. 45, 1, 138 pr. Proculus

et ceteri diversae scholae auetores zogen, als wäre demnach Venuleius

zu den Sabinianern zu rechnen, nicht für ganz glatt.

h) Papinianus.

Nikolsky rekonstruiert in der unter Nr. 81 erwähnten Schrift

die Rede des Kaisers Sept. Severus, die er (206) im Senat über

Konvaleszenz der Schenkungen zwischen Ehegatten hielt. Diese er-

weist sich deutlich als von Papinian verfaßt durch vita decedere

Dig. 24, 1, 32, 14 (Kalb, Bekannte Federn = Commentationes Wölffli-

nianae S. 332) und concordium Dig. 24, 1, 3 pr. (vgl. Leipold,

Sprache des Jur. Papinianus S. 48 Anm. 3), welches Nikolsky S. 299

wohl mit Recht als Afrizismus erklärt, da dieses Neutrum sonst bis-

her nur auf einer afrikanischen Inschrift nachgewiesen ist. (Doch

vgl. di^cordium bei Calpurnius Siculus 1, 57.) — Wenn Ulpian den

Papinian als Verfasser der Rede kannte, so erklärt sich daraus, daß

er die Rede bald dem Sept. Severus zuschreibt (Ulp. ad. S. 24, 1, 23),

bald dem Caracalla (Ulp. ad S. 24 , 1 , 32, 1); vermutlich hat

Papinian sie nicht nur verfaßt, sondern auch im Senate vorgelesen.

I) Ulpianus.

150. Otto L e n e 1 hat neue Bruch stücke aus einem Juristen,

wie er überzeugend nachweist, aus dpi ans Disputationen,
auf einem halb zerstörten Pergamentblatt entziffert, welches die Straß-

burger Universitäts- und Landesbibliothek unter anderen ägyptischen

Stücken erworben hat. Lenel hat den Fund in den Sitzungsberichten

der Berliner Akademie 1903 (XLI 922 ff. nebst Nachtrag im gleichen

Band S. 1034—1035) unter Beigabe eines Lichtdruckes eingehend be-

sprochen und hat den Text auch weiterhin in der Sav.-Z. XXIV 41 o" be-

kannt gegeben. Das Blatt war in zwei Kolumnen beschrieben: von

der äußeren Kolumne haben sich nur die Anfangsbuchstaben bzw. die

letzten Buchstaben (oder Worte) von sieben Zeilen erhalten; die

wenigen Reste von zwei Zeilen lassen Ulp. disp. 27. 8, 2 erkennen

und beweisen, daß diese Digestenstelle von Justinians Räten gekürzt

5*
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ist. Die inneren Kolumnen sind fast vollsfändig erhalten. Lenel

liest die eine:

facit, tunc euin et sequewti condemnandum: sie fieri, ut sua, inquif,

culpa ab altera bona eius veneant aut, ut quibusdam, inquit, videtur,

ducatur. sed veriux est nec post condemnation^m maritum facile duc»

| | j | | ,
| nec ducitur nudu». sed melius est sie dicere utriusque rationem

habendam, etiamsi altera postea litem sit contestata, ut post condem-

nationem alterius in 6onorum venditione aequas partes ferant, cum sine

metu vineulorum sit futurum, si&ique inputet, qui poterat se liberare

a sequenti condemnatione, si satis fecisset priori sententiae. — Marcellus

tarnen libro VII digestorum putat, si haec fuit patrimonii qualitas, ut

difficile esset explicari pecunia, aequissimum esse, etiamsi sequenti fuerat

condemnatus, denegari sequenti iudicationem aut certe . . .

Die erhaltene Kolumue auf der anderen Seite des Pergament-

blattes liest Lenel:

(ita demum excussisJfacultatibuB tutorum satis ei fieri nonpotuerit,

eamque aetionem causa cognita in eos dandam scrifa'f (s~c Ms.; vgl. Lenel,

Sav.-Z. XXV 374) divumque Pium rescripsisse et in heredes eorum
ttidem causa cognita, quamvis Julianus in heredem magistratus uon

putavmt tribuendam actiowem, cum idem heredem iurtVci«, qui litem suam
fetf'sset, teneri existimaverit. sed utrumque contra est, cum heres magi-

stratus teneatur et iudicis nou teneatur. et magistratus
1 1

|
uon ut ttitores

tenentur: denique in bonis eorum Privilegium cessare procul duftio est.

quaestionis fuisse, ut sponsores an potius ut fideiussores deberent

teneri. et Julianum quidem ut fideiussores conveniendos putasse, Mar-

cellum vero magis sponsorum locum optinere apud Julianum uotare.

Marcelli sententiam ratione iurari negari nonposse: sufficere eniin, si in

locum eorum succedant, quos aeeipi neglexerunt uel quos minus idoneos

aeeeperunt.

151. Weiterhin erwarb die Straßburger Bibliothek zwei Pergament-

fetzen , einen großen und einen ganz kleinen , die offenbar zu der

gleichen Handschrift gehörten. Ausführlich hat diese neuen Bruch-
stücke aus Ulpians Disputationen Lenel besprochen in den

Sitzungsberichten der Berl. Akad. 1904 S. 1156, wo sie auch im

Lichtdruck reproduziert sind; kürzer Lenel, Sav.-Z. XXV 368—374.

Auf dem kleineren Fetzen sind auf jeder Seite nur Stücke von etwa

15 Wörtern erhalten, die auf der einen den Zeilenanfang, auf der

anderen den Zeilenschluß bilden. Die eine ergänzt Lenel so : sed et

si dito sint fruetuarii vel bonae fidei jwssessores , alierum conventum

«Kerum liberare Juliunus atf, quamvis non maion's peculii quam penes

eum (geändert aus se) est, condemnari debeat. Sed licet hoc iure

amtingat, tarnen uequitas dictat rcscissorium tudteium in eos dari
y

qui occasione iuris liberantur. Es entspricht dies der Digestenstelle

ülp. disp. 15, 1, 32 pr. Das Interessante an der Sache ist, daß man
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die Digestenstelle neuerdings von verschiedenen Seiten für „inter-

poliert" durch Justinian erklärt hatte; der Pergamentfetzen beweist die

Echtheit, und der Fund verstärkt also die Seite derer, die znr Vor-

sicht in der Annahme von Interpolationsvermutungen rieten.

Die Rückseite dieses kleineren Stückes enthält nach Lenel die

Worte
conventus e

raque tractat

JPomponius ad

t in pe

renditor conve

Zicet condemnaw
rem consu

Ulpian erörterte nach Lenel die Frage, wie dem Gläubiger zu

helfen sei, der durch erfolglose Klage gegen den Verkäufer des

Sklaven die actio de peculio auch gegen den Käufer verloren hat
#

Das größere Stück liest Lenel, unter Hinweis auf das Proble-

matische der Ergänzungen, so:

pignoriz dandi in Italia contra

ctus est, sed si pignus in Italia con

fractum est, hoc est conven

fio de pignore: ut in Furi

a lege spectamus ubi Sponsor

acceptus est, non ubi ob\iga

tio confracta, cui sponsus acce

d'\t. Denique ex duobus

$j>onsoribus, quorum alter in Italia

alter in provincia acceptus est

eiim Vernum relevat qui

italicus est.

Si in Italia pignus dafwm est,

convenit tarnen, ut in provi«

cia solvatur, juito nomine eius ex

ceptionem locum habere: sed in

provincia datum [si] convenerif

uf in Italia solvatur, magis

Italicum pignus videbitur.

Tude si renovata pactione

licet in provincia heres re

rfcmerit, cessare exceptionem

p/acet: e contrario si re

dement exceptionem locum

/jaluturam.

Nam si Romae pignus ac

ceptum sit, in provincia eadem res.
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Die Exceptio , welche hier erwähnt wird , ist nach Lenel die

exceptio longae possessionis , die der heutigen sog. Ersitzung der

Pfandfreiheit entspricht. (Vgl. Ulp. disp. 44, 3, 5, 1.) Wir er-

fahren die neue Tatsache, daß bei beweglichen Pfandern jene

Exceptio nur stattfand, wenn die Verpfändung in der Provinz er-

folgt war. — Vgl. neuerdings Lenel, Sav.-Z. XXVII 71—82.

Da auf der Rückseite dieses Stückes Lenel in seinen Ergänzungen

größere Lücken läßt, so wird das bisher Abgedruckte wohl hin-

reichen, um die Art des neuen Fundes zu kennzeichnen. Lenel hofft

auf Erwerb noch weiterer Stücke von jener Handschrift von Ulpians

Disputationes, zu der die neuen Funde einst gehörten.

152. Nach der Art, wie bei Ulp. ed. die Kaiser zitiert sind

(z. B. d i v u s Severus , oder imperator Severus) , nahm man an.

daß Ulp. von seinem Ediktskommentar zu Lebzeiten des Severus

einen ersten Entwurf fertigte, und daß bei der Schlußredaktion unter

Caracalla aus Versehen einige Hinweise auf Severus als einen Lebenden

stehen blieben. Th. Kipp, Gesch. der Quellen S. 122 Anm. 53

vermutet, daß das ganze Werk von Ulp. zweimal herausgegeben ist,

das erstemal vor dem Tode des Septimius Severus, das zweitemal

nachher und nach dem Tode Caracallas. Diese Annahme wird wohl

das Richtige treffen; denn es ist bei der raschen Arbeitsweise des

Ulp. unwahrscheinlich, daß er von seinen Werken Uberhaupt erst einen

„Entwurf" machte. — Vgl. jetzt auch Girard, MeUanges Gerardin (1907)

S. 279 Anm. 1.

k) Paulus.

153. 0. Gradenwitz, Glossierte Paulusreste im Zuge der

Digesten. Sav.-Z. XXIII 458 f. G r a d e n w i t z und Dr. G. A. G e r -

hard entdeckten, daß ein Papyrusblatt in der Großherzogl. Bibliothek

zu Heidelberg eiuige Zeilenreste (immer nur höchstens ein paar Buch-

staben vom Anfang oder Ende der Zeileu) von Paul. q. 5, 2, 17. 1

und den beiden folgenden Digestenstellen Paul, inoff. 5, 2, 18 und

Paul. q. 5, 2, 19 enthält. Am vollständiger erhaltenen Rand finden

sich einige griechische Glossen von zusammen 21 Zeilen. Es ist nach

Gr. das erste Stück eines schon im Altertum glossierten Digesten-

exemplars (vielleicht aus dem 6. Jahrhundert), das uns vor Augen

kommt. „Ausführlichere Besprechung wird an anderem Ort erfolgen."
1

154. Das in diesem Jhber. CIX 47 als neuer Fund angezeigte

Fragment (des Paulus, s. a. 0.), das jetzt in der Bodleianischen

Bibliothek zu Oxford aufbewahrt wird, hat Seymour de Ricci neu

kollationiert. Er hat nach seiner gütigen Mitteilung dabei zwei

wichtige neue Lesarten gewonnen:

Digitized by Google



Paulus. Marcianus. — Justiniani Digesta: Abfassung. Überlieferung. 71

Zeile 6 si DECESSERIT SOCIUS MEUS ET
„ 7 CUM PÜTAREM HEREDITAT

und „ 14 TISNOMINE MURICESTIAM
(oder T? PSE? U? )

Zeile 6 und 7 ist demnach klar zu lesen; Zeile 14 noch nicht.

Auch Girard, Textes 8
S. 435 verzichtet für diese Zeile noch immer

auf sichere Lesung; er schreibt Lab(eo) ita interpretatwr (ur sichert

nach S. de R. Häkchen über T) ut societa / tis nomine tum ipse tum(?) .

.

155. G. A. Gerhard, Scriptura interior und exterior. Sav.-Z.

XXV 382—389 behandelt die Stelle Paul. Sent. 5, 25, 6 Amplissimus ordo

decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam

continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad

mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae

supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem

interior servet (Mo. reseret. Girard, Textes 8 S. 851). Nach einer

Besprechung der bisherigen Erklärungsversuche liest er ut scripturae

tidem integriorem servent. Dagegen zeigt II. Er man, Sav.-Z. XXVI

467, daß die bisherige Lesung, welche durch die älteste Breviar-

handschrift, Cod. Monac. aus dem 7. Jahrhundert, beglaubigt wird,

allein vollständig befriedigen kann.

•

1) Marcianus.

156. C. Ferrini hat in einer Abhandlung über die Institutionen

Marcians in den Rendiconti del R. Istituto Lombardo Ser. II,

Vol. XXXIV (1901) nach B. K übler, Sav.-Z. XXIII 509 nachzu-

weisen gesucht, daß das Institutionenwerk Marcians nicht, wie P e r n i c e

in seiner Abhandlung über die res communes omnium (Festgabe für

Dernburg 1900) vermutet, „als Lern- und Nachschlagebuch für an-

gehende kaiserliche Verwaltungsbeamte gedacht war" , sondern daß

es vielmehr für den Gebrauch der Provinzialen des Ostens bestimmt

war, denen es die Kenntnis des römischen Rechtes vermitteln sollte.

— S. Nachträge.

IV. Justiniani Digesta.

a) Abfassung und Überlieferung der Digesten.

157. Franz Hofmann, Die Kompilation der Digesten

Justinians, nach des Vf. Tode hgg. von Ivo Pfaff. Wien 1900. (Vgl.

den Bericht in diesem Jhber. CIX S. 50 f.)

158. Ehrenzweig, Zeitschrift für Privat- und öff. Recht

XXVIII (1901) S. 313 ff.
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159. Th. M omni sen, Hofmann versus Blume. Sav.-Z. XXII

(1901) S. 2-11.

1 *iO. 1*. Krüger, Über die Reihenfolge der Leges in dex

Titeln der Digesten Justinians. Sav.-Z. XXII (1901) S. 12—49.

Hufmanns Arbeit ist nur ein Teil eines von ihm beabsichtigtet;

Werkes. Es ist ziemlich selbstverständlich, daß der Vf. es vor de:

Ausgabe noch einmal gründlich revidiert hätte, wenn er das Leben

gehabt hätte. Was der Vf. nicht konnte, der Herausgeber aus Pietit

nicht durfte , das muß der Leser zum Teil nachholen. Z. B. M
Justinian behauptet in § 17 der Const. Tanta, die Kompilatoren der

Digesten hätten alb' die zur Verfügung stehenden Schriften durch-

gelesen usw., das nennt Vf. eine ungeheuerliche Lüge. Dafür hätte

er vielleicht gesagt: es entspricht nicht genau den Tatsachen, oder

es darf nicht zu wörtlich verstanden werden. Vermutlich hätte er

auch den Vorwurf unglaublicher Kritiklosigkeit, den er gegen die

Romanisten seit Bluhme, von Hugo und Savigny bis za P. Kröger

und Th. Mommsen erhebt, wieder gestrichen; ja vielleicht hätte er

sogar sein Endresultat nachgeprüft und abgeändert, weil es ohne die

Annahme einer solchen Kritiklosigkeit nicht bestehen kann.

Das Endresultat seiner Abhandlung ist: Bluhmes Dreimassen-

theorie ist falsch: sie ist bloß in einer recht bestechenden Form

vorgetragen (er hat z. B. an die Spitze seiner Beweisführung die

hierfür besonders geeigneten Titel D. 50, 16; 50, 17; 45, 1 gestellt

[Hofmann S. 114]), und nur die besondere Protektion durch Hugo

und andere hat ihr zur allgemeinen Annahme verholfen. Die Arbeit

der Digestenkompilation wurde nicht von drei Kommissionen ab-

geführt, die alle in den Digesten zitierten Bücher durchsahen, sondern

die Grundlage bildeten — zwei „Massen" , die Hofniann den

Bluhmeschen entgegensetzt — Ulpians Werke ad edictum und ad

Sabinum. Daneben wurden noch eine Anzahl anderer Werke direkt

benützt , aus denen besonders die größeren und größten Fragmente

geschöpft sind. Eine große Menge von Juristenschriften dagegen,

vor allem die kürzeren Exzerpte aus unbekannteren Autoren, haben

die Kompilatoren gar nicht persönlich durchgelesen, sondern be-

sonders aus Randglossen herübergenommen oder aus Anthologien ge-

schöpft, auf deren Vorhandensein man u. a. aus der Existenz der

Fragm. Vat. schließen darf.

Hofmanns E n d resultat nun ist f a 1 s c h. Das weisen

T h. Mommsen und besonders P. Krüger in den oben an-

geführten Abhandlungen nach, und zwar so, daß sich kaum ein Ver-

teidiger desselben mehr finden wird. Die Bluhmesche Einteilung
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aller Digestenfragmente in drei voneinander getrennte Hauptmassen

hatte Hofmann noch nicht nachgeprüft ; sonst hätte er sie nicht als

eine Erfindung hingestellt. P. Krüger gibt sich die Mühe, den Weg,

welcher Bluhme zu seinem 'Resultate geführt hat , noch einmal zu

zeigen. Wer aber trotz allem noch an der Richtigkeit der Drei-

massentheorie zweifelt, dem empfehlen wir, die Fragm. Vaticana —
die man ja nach ihrer Anlage entfernt mit den Digesten vergleichen

könnte — nach der Bluhmeschen Ordnung zu betrachten. Denn wenn

das Bluhmesche Schema einem Zufall entstammt, der nur durch Fest-

stellung von ungezählten Ausnahmen zu einer Regel umgekünstelt

wäre, dann müßte man doch ähnlich auch bei Vat. umkünsteln können.

Wir erhalten folgendes Bild (wobei wir die Kaisererlasse mit Imp.

bezeichnen):

Vat. fr. Vat. fr. Vat. fr.

(Tit. I.) Ex empto v. (Tit. IV.) De excus. ? V

Sab. 3 (?) Ed. m Sab. 1

Pap. 181 Lücke Im P-

(Imp.) ? ? Pap. 181

Pap. 207 ImP-

Ed. 142 PaP- 181

Pap. 180 ImP-

Pan 220 1>a P- 18:*
Ed

*
96,

Pap! 220 I-P- Ed
-
(fehlt in Di *->

Sab. 1
I'ap- 235 I*P.

Zill Etil (Tit VII.) De cogni-

^188 Pap. (?) 225 (?)
torlb « 8 -

Sa£ x
fehlt in Dig.; bloß In- ? ?

(Imp )
dex

-

Sak 4

H f i
Ed. 142 Ed. (?) 96 (?)

Ed. 142 Sab. (?) 4 (?)

Ed. 142 ImP-

Sab. 82 ? ?

fehlt in Dig. paP- Wl

(Tit. II.) De usufr.

(Imp.)

Sab. 41

Lücke
Sab. 1

App. (?) 274 (?)

App. (?) 274 (?)
? ?

tückf ^ (T
!

t - V -) QUÄnd0 ^ckeJjUCKe Donator usw.
?

'Ti\" L) 1>eretti
- Im P' „ Ed.(?)95(?,

»
p
„ 88

Pap - 181
*»p- *»ran. 188 _

Imp. (Tit. VI.) <Ad legem tap-

Pap. 188 C in ei am.) Ed1.95

LT r
Pap. 181 Imp.
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Von den Titeln der Fr. Vat. hat am meisten Exzerpte aus

Juristen der Tit. De excus. Vergleichen wir mit diesem den ent-

sprechenden Digestentitel (27, 1), so erhalten wir für diesen

folgendes Bild.

Dig. De excus.

1 — 10 wechseln Ed. 141, Ed. 142 und Ed. 143 ab;

folgen Fragmente aus:)

Sab. 82 Sab. 14 Sab. 22 Pap. 207

Ed. 141 Sab. 22 Pap. 181 Pap. 221

Ed. 141 Sab. 38 Pap. 188 Pap. 207

Ed. 141 Sab. 41 Pap. 188 Pap. 208

Ed. 141 ap. 180 Pap. 188 Pap. 225

Ed. 141 Sab. 47 Pap. 183 Pap. 208

Ed. 159 Sab. 82 Pap. 183 Pap. 219

Ed. 161 Sab. 44 Pap. 188 Pap. 219

Sab. 4 Pap. 181 Pap. 189 Pap. 225

Ob sich die verschwindend wenigen Ausnahmen, z. B. Dig. I

Tit. 3, wo man schwer die Bluhmeschen Massen herausfinden kann,

mit Bluhme aus eingehenderer Überarbeitung erklären lassen , oder

so wie wir es im nachfolgenden tun , oder ob man hier etwa doch

an Hofmann eine kleine Konzession machen könnte, bleibt für das

Ganze gleichgültig. Jene verschiedenen Sammlungen, aus denen nach

Hofmann die große Masse besonders der kleineren Fragmente ge-

schöpft sein soll, hätten jedenfalls auch nach den Bluhmeschen Massen

geordnet sein müssen. Das wäre unerklärlich.

Ehrenzweig nimmt deshalb an, daß die Kompilatoren ein

einziges älteres Digestenwerk benützten, welches die Fragmente

bereits in der Bluhmeschen Ordnung aufführte, jedoch trotz der an-

nähernd gleichen Zahl von Exzerpten einen ganz wesentlich geringeren

Umfang hatte, weil es nur kleinere Fragmente enthielt. Die Kom-

pilatoren erweiterten ihre Vorlage um vielleicht das Sechsfache, indem

sie die Exzerpte durch Nachträge aus dem Originalwerk ergänzten

und auch neue Fragmente einschoben — besonders solche, die heute

die Bluhmesche Ordnung stören. Möglicherweise ist die zugrunde

liegende Collectio nach E. in den Digesten gemeint mit den „Leges".

die nach der Const. Omnem 1 im zweiten und noch im dritten Uni-

versitätsjahr vor Einführung der Justinianischen Digesten gelesen wurden

(unsere Erklärung der „Leges" nach Bluhme s. u.). Dann schätzt E.

ihren Umfang auf sex libri (die nach a. 0. gelesen wurden) -f septem libri*

semotis (so liest E. ib.), + libri singulares quattuor (ib.) = 17 Bücher.

Aus diesem älteren Sammelweik schöpfte nach Ehrenzweig Priscian

seine Zitate; dieses Werk benützte auch Lydus: denn von dessen
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Zitaten finden sich die meisten auch in den Digesten, aber so, dali

Lydas unmöglich aus den Digesten geschöpft haben kann
;
diejenige^

welche sich nicht in den Digesten finden, passen alle in den Titel I 2

De origine iuris. Dieser Titel bestand in jener angenommenen Quelle

aus einer großen Menge verschiedener Fragmente, welche die Kom-
pilatoren strichen, da sie nach Erweiterung des fr. 2 (Pomp, ench.)

aus dem Originalwerk unnötig waren. — Ehrenzweigs Aufstellung ist

so unmöglich. Denn wenn — wie E. offenbar annimmt — jenes

Quellenwerk allgemein bekannt war, dann hätte Justinian einen anderen

Schwindel aufbringen müssen, als wie wir ihn in Const. Tanta § 17

bei Ehrenzweigs Auffassung annehmen müßten (e tantis . . voluminibus,

quorum et nomina antiquiores non dicimus nesciebant, sed nec unquam

audiebant). Wenn aber jenes Quellenwerk niemandem bekannt war und

von Tribonian irgendwo gefunden wurde, dann hätte er für sein

Plagiat keine 16 Mitwisser, für die Ausführung keine 16 juristi-

schen Mitarbeiter, sondern einfache Schreiber gewählt. Doch nach

P. Krügers Ausführungen ist hierüber wenig mehr zu sagen. Nur

das eine glauben wir behaupten zu können, daß für jenes angebliche

Quellenwerk die Zusammensetzung nach den Bluhmeschen Massen

rätselhafter wäre, als sie so ist.

Ehrenzweig kam zu seiner Aufstellung durch die Erkenntnis, daß
Hofmann recht hatte*), wenn er sagte: das Digestenwerk

konnte unmöglich in drei Jahren fertig werden, wenn keine Grundlage

vorhanden war, auf der die Kompilatoren aufbauen konnten. Jeder hätte

im Durchschnitt 170 000 Zeilen lesen und exzerpieren müssen, das ist

mehr als unsere Digesten — und dann wäre erst noch das Zusammen-

stellen und Überarbeiten gekommen. Aber der tatsächlich voraus-

zusetzende Grundstock ergibt sich auf viel einfachere Weise, als Hof-

mann und Ehrenzweig annehmen : den Grundstock bildete das , was

schon damals den Studenten in die Hand gegeben wurde. — Es

waren nach der Const. Omnem § 1 ff. sechs Werke, in welchen Ab-

schnitte aus wenigen Juristen gesammelt waren: 1. Gaius, bestimmt

für das erste Jahr; 2. prima pars legum (seil. Ulpiani ed.), 3. de

iudieiis (seil. Ulp. ed.), 4. de rebus (?), diese für das zweite Jahr
bestimmt; 5. Pap. resp., 6. Paul, resp., für das dritte Jahr. Da

aus diesen Werken, obwohl sie selbst schon gekürzt waren, im Unter-

richt vieles weggelassen wurde, so hat wohl buchhändlerische Speku-

*) B. Brugi (s. o. Nr. 123) hat bemerkt: „Avrä esagerato lo Hofmann:

ma niuno, a mente calnia, poträ asserire che fosse possibile interpolare

celermente tanti frammenti se non vi era qualche cosa di pronto."

Digitized by Google



70 W. Kalb: Römische Juristen.

lation oder studentische Sparsamkeit auch verkürzte Ausgaben, die

für die einzelnen Jahre bestimmt waren, veranstaltet. Das, was tat-

sächlich behandelt wurde, dürfen wir als die Grundlage annehmen,

auf welcher die Kompilatoren arbeiteten: die Professoren, denen nach

Bluhme der Löwenanteil der Arbeit zufiel, wußten dieses Kompendium

so ziemlich auswendig, und auch den Advokaten war es mindestens

von ihrer Universitätszeit her wohlbekannt. Was lag näher, als daß

die Kompilatoren die Jahrgänge des Kompendiums unter sich ver-

teilten? Ein Professor, dem das Pensum des ersten Jahrganges be-

sonders geläufig war, übernahm die Gaiusabteilung , der zweite die

Schriften des zweiten Jahrganges, d. i. die Ediktsabteilung, der dritte

das Pensum des dritten Jahrganges. (Nach der Const. Tanta waren

zwar vier Rechtslehrer beteiligt ; aber einer davon kam wohl erst im

Laufe der Arbeit hinzu ; darauf scheint hinzudeuten § 9 Anatolium . . .

qui . . . ad hoc opus allectus est.) Die anderen Mitarbeiter mochten

sich nach ihrer Neigung hier oder dort angliedern. Die einzelnen

Abteilungen verteilten nun die Tribonianische Bibliothek unter sich.

Natürlich war Tribonian nicht so unvorsichtig, an Gelehrte ein Buch

auszuleihen. Die drei „Kommissionen" werden drei Arbeitsräume

gehabt haben, wo natürlich auch die für sie ausgewählten Bücher,

nach ihren Katalognummem geordnet, standen. Für die Exzerpierungs-

arbeit legten sie nun vermutlich nicht ein von vornherein hergestelltes

Gerüste zugrunde, das aus den Titeln des Ediktes und des Codex
" abgenommen gewesen wäre, wie man meist annimmt; denn auf solcher

Grundlage wäre die Arbeit als lückenloses, gleichmäßiges Ganzes in

drei Jahren nur dann herstellbar gewesen, wenn die Exzerptoren

mit den zu exzerpierenden Schriften vertrauter gewesen wären, als

man aus Const. Tanta § 17 schließen darf; in diesem Punkte ist

Hofmanns Aufstellung auch durch den Hinweis auf die leicht auf-

findbaren Rubricae in den Schriften kaum völlig widerlegt (hierüber

Jörs bei Pauly-Wissowa , s. v. digesta, V 496 ff. ; wohl aber mögen

sich die Exzerptoren von vornherein über einzelne Punkte geeinigt

haben, z. B. die legata nicht von den fideicommissa getrennt zu be-

handeln, Jörs a. 0.). Ihre Grundlage haben vielmehr eben jene Schul-

werke gebildet und die dort aufgestellten Rubriken, welche jede

Kommission unter ihre Mitglieder verteilen mochte. Ihrer Ergänzung

und Erweiterung galt die nächste Arbeit der Exzerptoren, welchen zu

diesem Zweck vermutlich die Bibliothekdiener die vorhandenen Bücher

der Reihe nach herholten, um sio nach Benützung für die jeweilige

Rubrik (das Abschreiben besorgten natürlich Hilfskräfte) wieder an

den richtigen Ort zu stellen. Wenn einer der Gelehrten die Bücher
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nicht nach ihrer Stehreihe benützen wollte, so stand an und für sich

nichts im Wege. Aber nach kurzer Arbeit mußte er finden, daß er

so manches Werk doppelt vornahm, andere ausließ, so daß er wieder

zur Ordnung zurückkehrte.

Wenn der Exzerptor der Gaiusmasse mit einer Rubrik fertig war

und die anderen Mitglieder seiner Kommission nichts mehr dazu-

zusetzen hatten, so gab er den Entwurf an die Ediktsabteilung und

diese gab ihn an die Papinianabteilung und entsprechend auch um-

gekehrt, damit auch aus den Werken der anderen Kommissionen noch

Zusätze gemacht werden konnten. Die ursprüngliche Absicht, das

Elaborat der Gaiusabteilung auch für die Zukunft zur ersten Ein-

führung zu benützen, mußte bald wieder aufgegeben werden, als sich

zeigte, daß nach den Ergänzungen aus anderen Werken die Gaius-

abteilung zu diesem Zweck viel zu ausführlich wurde. So erklärt es

sich, daß der Plan zu den Justininanischen Institutionen erst während

der Herstellung der Digesten entstand. So erklärt es sich wohl auch,

daß einzelne Titel von verschiedenen Kommissionen gleichzeitig in

Angriff genommen wurden, z. B. De legatis 1 von der ersten Abteilung,

De legatis 2 von der zweiten, De legatis 3 von der Papiniankommission.

(Daß die drei Bearbeitungen (= Dig. 30; 31; 32) nebeneinander-

gestellt wurden, mochte sich erst im Verlaufe der Arbeit als zweck-

mäßig ergeben.) Zum Zwecke der Zusammenarbeitung solcher Dupli-

kate und zur Ordnung der Titel nach bestimmmten Grundsätzen

mochte die Kooptation eines vierten Rechtslehrers sich empfehlen

(Anatolium ... qui . . . ad hoc opus allectus est), der außerdem die

mittlerweile neu hinzugekommenen Schriften zur Durchsicht über-

nahm (Bluhme's Appendix) und solche Exzerpte, welche die drei

Kommissionen für aufnahmswert fanden, ohne sie in einen bestimmten

Titel einzugliedern, nötigenfalls in besonderen Titeln zusammenstellte.

— Entsprechend den Änderungen im ursprünglichen Plane, die sich

im Laufe der Arbeit ergaben, mußte die Const, Deo auetore (De

coneeptione Digestorum) nachträglich etwas abgeändert werden. —
Mit diesen Erklärungen glauben wir einerseits in den Spuren der Be-

weise und Nachweise von Bluhme (der auch auf die Ähnlichkeit seiner

drei Massen mit den drei Lehr - Jahrgängen hinweist) , sowie von

P. Krüger und Th. Mommsen zu wandeln, anderseits aber auch das

Richtige aus den Nach Weisungen von Hofmann und Ehrenzweig be-

rücksichtigt zu haben. —
160 a. Zu den Aufstellungen von Hofmann und Ehrenzweig

nimmt auch in ausführlicher Weise Stellung Jörs (s. v. digesta) in

Pauly-Wissowas Realenzykl. V 496 ff.
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A. Ehrenzweig (s. o. Nr. 158) S. 328 will in Const. Omnem

§ 1 lesen : Iiis autem sex libris Gai nostri institutiones et libri singu-

lares quattuor connumerabantur. Dagegen P. Krüger, Sav.-Z.

XXII 12 ff.

161. *Digestorum seu Pandectarum codex Floren-
tius olim Pisanus phototypice expressus, a cura della

commissione ministeriale per la riproduzione delle Pandette. Volume 1.

fasc. 3. Roma 1903. Die Reproduktion der berühmten Digesten-

handschrift war 1893 auf sieben Jahre berechnet (s. diesen Jhber.

LXXX1X 240) Doch erschien das zweite Heft erst 1902 . das

dritte (s. o.) 1903. Das ist im Hinblick auf die Kosten eines solchen

Werkes, dessen Anschaffung sich auch wohl nicht allzuviele Bibliotheken

gestatten können, leicht verständlich. — Nach Nouv. Revue XXVII

473 haben auf dem internationalen Historikerkongreß in der rechts-

geschichtlichen Sektion Buonamici und Scialoja über ihr großes Unter-

nehmen berichtet. Die Versammlung hat dem aufopferungsvollen Werke

ihre Glückwünsche gewidmet.

1G2. *Die Titel seien erwähnt von F. Buonamici. L'opera

deir imperatore Giustiniano, Rivista italiana per le scienze giuridiche

XXXIV (1902) p. 89—97. — F. Buonamici, Süll' indice degli

autori e dei libri che servirono alla compilazione delle Pandette.

Pisa 1901. — S. di Marzo, Sulla compilazione dei digesti di Giusti-

niano, Circolo giuridico XXXII (1901) S. 308—318. — Zocco-
Uosa sprach auf dem internationalen Historikerkongreß zu Rom im

April 1903 über neue Beobachtungen hinsichtlich der von den Kom-

pilatoren der Justinianischen Digesten eingeschlagenen Methode, nach

Nouv. Revue XXVII 474.

b) Gesamtkommentare und Übersetzungen.

163. F. Glück, *Commentario alle Pandette, tradotto ed

arrichito di note e confronti col Codice civile dei regno d'Italia.

Direttori C. Fad da e P. Cogliol o. Milano, ist nach den Anzeigen

in Nouv. Revue bis zu fasc. 461 und 465—466 (fine dei libro XXXVIIL
parte dei libro XXXIX) vorgeschritten.

164. T h e I) i g e s t ofJustinian translated by C h. H. Monro.
Vol. I. Cambridge 1904 haben wir in BphW. 1905 S. 634 eingehender

besprochen. Der I. Band enthält Buch 1 — 6 der Digesten. Möge

Vf. überall dem Interesse begegnen, ohne das die Durchführung eines

so schwierigen Unternehmens nur selten möglich ist ! Wir halten es

für einen Vorteil des verdienstvollen Werkes, daß es solche Aus-

drücke, für welche im Englischen ein völlig gleichbedeutendes Wort
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nicht vorhanden ist, in der Regel unübersetzt läßt. (Ein Anhang am

Schlüsse des Werkes soll seinerzeit über solche Ausdrücke aufklären.)

Andere Grundsätze befolgt die deutsche Übersetzung von Otto,

Schilling, Sintenis — die freilich ohnehin in vielen Punkten veraltet

ist. — Monros Grundsätze scheint im großen und ganzen auch

H. Krüger für die richtigen zu halten in einer Besprechung von

M. Conrat, Breviarium Alaricianum (Sav.-Z. XXV 413), wo er zwar

sagt, daß man nicht „ohne Not" lateinische Ausdrücke einfach über-

nehmen dürfe, doch die „Not" bei manchen, z. B. dotis dictio, litis

contestatio, zugesteht.

c) Exegese und Kritik einzelner Stellen.

Adrien Audibert, Nouvelle dtude usw. (s. o. Nr. 93)

erklärt u. a. Paul, ad PI. 10, 3, 14, 1 (Impendia autem)

S. 287 ff. , wo er die Worte quia bonae fidei iudicium est communi

dividundo und weiterhin noch vier Zeilen (quae cum ita sint rectissime

dicitur ctiam impendiorum nomine utile iudicium dari bis impendo)

für Justinianische Interpolation hält, obwohl z. B. rectissime in

Justinians Erlassen fehlt und impendia durch expensae völlig ver-

drängt ist (vgl. Kalb, Roms Jur. S. 99). Ebenso scheint ihm (S. 426)

interpoliert bei Jul. d. 10, 3, 24 pr. und in der Parallelstelle Gai.

prov. 41, 1, 45 (Communis servus si ex re altcrius dominorum ad-

quisierit usw.) quia (Gai. nam) fidei bonae convenit, ut unusquisque

praecipuum habeat, quod ex re eius servus adquisierit. Dabei er-

klärt er nicht, durch welchen Zufall es kommen konnte, daß die Re-

daktionskommission an zwei soweit voneinander entfernten Stellen

wörtlich das Gleiche interpolierte; außerdem steht an beiden
Stellen fidei bonae ; die Stellung tides bona statt bona fides ist (vgl.

Kalb, Juristenlatein 2 S. 47) zwar im Kurialstil üblich, findet sich

aber schon bei den nachjulianischen Juristen (abgesehen von ex fide

bona) selten. Justinian aber, der f. b. an den beiden genannten

Stellen interpoliert haben soll, stellt ausnahmslos bona vor fides.

Außerdem findet Vf. Interpolationen bei Ulp. ed. 10, 3, 4, 2

;

Gord. Cod. J. 3, 36, 9 und bei Diocl. Cod. J. 3, 38, 3, wo Consult. 2, 6

gründliche Änderung durch Justinian beweist.

C. Bertolini, Le obbligazioni (s. o. Nr. 1) geht hinsichtlich der

Annahme von Interpolationen vielfach mit A. Pernice und Lenel. Der

Ansicht von Gradenwitz jedoch, daß das Substantiv praescriptis verbis

actio immer interpoliert sei, stimmt er nicht bei. Eine Interpolations-

annahme, die uns bis jetzt unbekannt war, finden wir S. 64 zu Ulp.

ad. S. 45, 1, 1, 4 (Si stipulanti mihi „decem" tu „vijrinti" re-
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spondeas usw.) für die Worte licet enim oportet congruere summam.

attamen manifestissinium est viginti et decem inesse (doch vgl. unten

Nr. 181); zu Ulp. ed. 13, 6, 17, 3 (Sicut autem voluntatis usw.i

hält B. die Worte aut etiam sciens vitiosa commodaveris für Glossenj

oder Interpolation.

165. Stephan Braßloff, Aetas legitima, Sav.-Z. XXII 16*

bis 179 (vgl. o. Nr. 89) sucht den Widerspruch aufzuklären, der

darin liegt, daß die in einem Papyrus erhaltene Senatsrede des

Kaisers Claudius (oder Caligula) nach den Ergänzungen der Heraus
geber als die Schutzaltersgrenze der Lex Plaetoria das 24. Jahr be-

zeichnet, während man aus Plaut. Rud. 5, 4, 24 (cedo quicum habeam

iudicem, ni dolo malo instipulatus sis, nive etiam dum siem qainque

et viginti annos natus) schließt, daß das Gesetz noch die jungen

Leute bis zum 25. Jahr einschließlich schützte. Er sucht zunächst

eine Erklärung von Dareste zu widerlegen und dann selbst nachzu-

weisen, daß dieses Schutzalter in der Augusteischen Reformperiode

auf 24 Jahre herabgesetzt, später unter Marc Aurel (oder Antoninu>

Pius) wieder erhöht worden sei. Zum Nachweis benützt er besonder?,

einen eigentümlichen logischen Schlüssel, der mehrmals angewendet

wird; wenn nämlich ein Jurist sagt: „dies ist so und so zu ver-

stehen", so gehe daraus hervor, daß man früher die umgekehrte

Anschauung gehabt habe: „dies ist nicht so zu verstehen". Z. B.

Ulp. adult. 48, 5, 16, 6 sagt (von der Lex Julia de adulteriis):

minorem XXV annis (quem lex accusare prohibet) etiam eum accipimus.

qui vicensimum quintum annum aetatis agit : folglich habe unmittelbar

vor Ulpian dieser Grundsatz noch nicht oder nicht mehr gegolten.

Damit stimme das Staatsrecht der früheren Kaiserzeit überein, welches

den Beginn des 25. Jahres zur Übernahme der Quästur für ge-

nügend erklärte (annus coeptus pro completo habetur). Doch der

Raum verbietet uns, den wenn auch kaum haltbaren, so doch höchst

anregenden Begründungen und den eigenartigen Interpretationen von

Digestenstellen hier weiter nachzugehen. Nur eins sei noch er-

wähnt. Für den eben erwähnten Satz: annus coeptus pro completo

habetur, der in der früheren Kaiserzeit für das ius civile allgemeine

Geltung gehabt haben soll, habe die Grundlage gebildet der andere

Satz: nasciturus pro iam nato habetur; d. h. man habe die zehn

Monate der Maximalzeit des „intrauterinen Lebens" zum Alter hin-

zugerechnet, und zehn Monate seien in der alten Zeit ein Jahr ge-

wesen; anniculus war also ein Kind sofort nach der Geburt . . .

usw. usw. Welcher Arzt es war, der gerade etwa unter Augustus

diesen Grundsatz aufbrachte, erfahren wir nicht; aber abgeschafft
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wurde er nach Br. S. 194 vielleicht unter einem gewissen Einfluß

von Marc Aurels Zeitgenossen Galenus, der den nasciturus nicht als

animal gelten lassen wollte — und damit sei auch dem anderen Satz

coeptus annus pro completo habetur die Grundlage entzogen worden. —
166. St. Braß 1 off, Textkritisches zu römischen Rechtsquellen.

Wiener Studien XXIV (1902) S. 563—571 bespricht die Erklärungs-

versuche zu Ulp. ed. 17, 2, 52, 2 und löst den Widerspruch mit

Gai. cott. 17, 2, 72 dadurch, daß er bei Ulp. a. a. 0. Celsus . . .

ita scripsit: socios inter se dolum [et culpam] praestare oportet die

eingeschlossenen Worte für Justinianische Interpolation erklärt statt

tautum, wobei er sich auch auf die Basilica berufen kann.

167. Buckland, Manumissio vindicta par un fils de famille.

Nouv. Revue XXVII (1903) p. 737—744. Mitteis hatte Sav.-Z. XXI
199—212 (vgl. diesen Jber. CIX 63) im Hinblick auf den Satz

nemo alieno nomine lege agere potest bestritten , daß der Haussohn

bei der Manumissio vindicta statt des Pater familias habe eintreten

können. Die widerstreitenden Stellen hatte er durch Änderungen

seitens der Digestenkompilatoren erklärt. Ihm tritt Buckland ent-

gegen; er hält die Stellen für unverdorben und erklärt die Ab-

weichung von jenem Fundamentalsatz daraus, daß tatsächlich die

Manumissio vindicta schon in der Zeit der klassischen Juristen so

gehandhabt wurde , daß man gar nichts mehr von einer legis actio,

einem förmlichem Prozeß, sah, und daß auch andere Abweichungen

von den für Prozesse geltenden Regeln allgemein zugestanden waren.

Dabei weist B. hin auf Just. Cod. 7. 15, 1, 3 ut explosa antiqua

personarum differentia liceat parentibus tarn feminis quam

masculis üliis filiabus . . . mandatum imponere, quatenus servos in

libertatem producant. Sodann erweist B. die Echtheit von Paul, ad

leg. Juliam (nicht zu schreiben Juniam mit Mitteis) 40, 9, 15, 1

und Paul. q. 40, 2, 22 ; Jul. d. 40, 2, 4 pr. ist zwar von Tribonian

stark überarbeitet, aber § 2 beweist, daß die Stelle nicht von einer

formlosen Freilassung, sondern von einer Vindicta-manumissio spricht

(Minor viginti annis dominus nec communem quidem servum sine

consilio recte manumittit); unerfindlich ist es für B., wie Mitteis

für Mod. reg. 40, 1, 16 den Bezug auf die Man. vind. in Abrede

stellen kann, da doch von einem minor annis viginti und einer causae

probatio gesprochen wird. — Daß der filius familias mit Willen des

paterfamilias vindicta manumittere kann
,

belegt B. weiter durch

folgende Stellen: Paul, ad Plaut. 40, 2, 18, 2 (tilius quoque voluntate

patris apud patrem manumittere potest spricht aber nicht notwendig

von Vertretung des Vaters durch den Sohn bei dieser legis actio,

Juhrestaricht für AlUrtonuwissonschaft. Bd. CXXX1V. (1907. II.) 6
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denn der Vater — als Konsul u. ä. — apud s e manumittere potest ; es

beruht vielmehr vielleicht auf dem Satz volenti non fit iniuria) ; Lic.

Ruf. reg. 23, 2, 51, 1 (ein Vater wird seinem Sohn gewiß nicht be-

fohlen haben, eine Sklavin, die der Sohn heiraten soll, anders als so

freizulassen, daß sie civis Romana wird)*); Paul. a. s. 40. 9, 16, 5.

Marci. reg. 40, 2, 10 (Surdi vel muti patris filius iussu eins manu-

mittere potest).

1C8. L. Mitte is, Die Manumissio vindicta durch den Haus-

sohn. Sav.-Z. XXV 371»—382 stellt die von Buckland ins Feld ge-

führten Gründe als völlig haltlos hin. Er verzichtet darauf, im

einzelnen durchweg zu replizieren. „Zur Begründung dieses Ver-

zichtes genügt der Hinweis darauf, daß, wenn ich zur erstgenannten

Stelle (gemeint ist D. 40, 9, 15, 1) die Tatsache namhaft mache,

daß die Inskription ad legem Juliam in Flor. 2 (soll heißen im Index

Flor., von F. 2) korrigiert ist in Juniam, was eben auf die Junianische

Freilassung hindeutet, Vf. mir entgegenhält 1. daß weder Mommsen
noch Lenel eine Korrektur in der Inskription für angebracht befunden

haben, 2. daß es wahrscheinlicher sei, daß der Korrektor sich hier

geirrt habe." —
Die Stelle Paul, ad Plaut. 40, 2, 18, 2 Filius quoque voluntate

patris apud patrem manumittere potest zweifelt Mitteis hinsichtlich

ihrer Echtheit an ; sie habe sich vielleicht ursprünglich nur auf Frei-

lassung aus dem kastrensischen Peculium bezogen, und Justinian hal*

sie verallgemeinert. (Müßte sich dann nicht auch ib. pr. ursprüng-

lich auf das kastrensischc Peculium bezogen haben Apud filium

familias magistratum manumitti potest, etiamsi ipse filius familias

manumittere non potest?) Für verdächtig hält er die Erwähnung

der voluntas, wie auch bei Jul. d. 21, 2, 39, 1 si Titius servum

petierit et ideo victus sit, quod servus tuus in tradendo sine voluntate

tua proprietatem hominis transferre non potuisset (mit Lenels Zu-

stimmung) eine Interpolation zu erkennen ist.

169. P. Collinet, Contributions du droit romain (vgl. diesen

Jhber. C1X 56) hat eiue zweite Fortsetzung in der Nouv. Revue

XXVI veröffentlicht. Eine dritte Forts, iu Nouv. Revue XXIX 171

bis 194 führt die Überschrift „L'histoire de la confessio in iure".

Er glaubt , daß die Rcchtsregel Confessus pro iudicato habetur erst

durch Justinian zu der allgemeinen Bedeutung kam, in der sie uns

*) In der Entgegnung Sav.-Z. XXV 380 sagt Mitteis, was es für ein

Bedenken haben solle, hier eine Ehe des tilius mit einer Latina anzu-

nehmen, sei nicht abzusehen.
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in den Digesten entgegentritt. Er hält sie für interpoliert bei Ulp.

ed. 42, 1, 56 and sonst. Bei Ulp. trih. 42, 2, 6 sind nach seiner

Meinung Lenel und Pernice, von denen er in Einzelheiten abweicht,

mit der Annahme von Justinianischer Interpolation nicht weit genug

gegangen. — 170. A. Giffard, La loi 6 De confessis (D 42, 2)

et r„oratio divi Marci" , Nouv. Revue de droit XXIX 449—475,

hält zwar Ulp. trib. 42, 2, 6 und Ulp. ed. 42, 1, 5(5 mit

P. Collinet für stark interpoliert , weicht aber im einzelnen ab von

P. Collinet. — Collinet und Giffard zitieren mehrfach die Doktor-

arbeit von Giffard, La „confessio in iure
44 dans la proc^dure

formulaire, Paris 1900.

171. Eisele, Zum röm. Sklavenrecht (L. 25 § 1 De usufr. 7, 1),

Sav.-Z. XXVI 66—83, gibt für Ulp. ed. S. 7, 1, 25, 1, wo er früher

die Worte cum plus pretium solvit servus, non faciet nummos ac-

eipientis für Interpolation gehalten hatte, eine gründliche Erklärung,

wodurch die Annahme einer Interpolation überflüssig gemacht wird.

172. Ehrlich, Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen I 47

(Berlin 1902) will nach Kipp, Gesch. der Quellen S. 94 Anm. 83

den Ausdruck ius civile ausschließlich für das Juristenrecht (ein-

geschlossen das von den Juristen anerkannte Gewohnheitsrecht) in

Anspruch nehmen und behauptet, ius civile bedeute nie (?) das

positive Gesetzesrecht; Pap. def. 1, 1, 7 pr. Jus autem civile est,

quod ex legibus usw. sucht er als interpoliert zu verdächtigen. Da-

gegen Kipp a. a. 0. Vgl. auch H. Er man u. Nr. 176.

173. IL Erman, Dig. 18, 1, 1 pr. Sav.-Z. XXII 161—168.

Die Worte bei Paul. ed. 18, 1, 1 pr. (Origo emendi vendendique usw.)

eaque materia (d. h. das Geld) . . . usum dominiumque non tarn ex

substantia praebet quam ex quantitate spielen wohl einerseits an

auf den Gegensatz zwischen der vollwichtigen Münze, die „usum ex

substantia praebet" und der untergewichtigen, die nur "„ex quantitate

usum praebet", anderseits aber — bei dominium praebet — be-

deutet quantitas hier die Fungibilität , so schief es auch war, als

Gegensatz hiezu substantia zu gebrauchen, statt wie sonst corpora.

Paulus erscheint darnach schuldig, mit demselben Gegensatz: „quantitas"

und „substantia" zwei grundverschiedene Dinge bezeichnet zu haben.

174. H. Erman, Noch einmal die „actiones in factum", Sav.-Z.

XXIII 445 ff. (vgl. diesen Jhber. CIX 58). Obwohl in factum actio

ein Lieblingsausdruck Justinians ist, so ist die Sache doch nicht eine

Justinianische Neuschöpfung, was H. Krüger, Zeitschrift f. Privat- u.

öff. Recht XXVII 471 f. trotz Ermans früheren Ausführungen immer

noch für diskutabel hält. Die in factum actio findet sich ja auch
6*
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bei Ulp. in Coli. 12, 7 (vielleicht nach Proculus), und gegen die

Coli, besteht gar kein Überarbeitungsverdacht. Auch die Gaias-

bearbeitung von Autun (zu Gai. 4, 107 ff.) kennt die in factum actio,

und zwar vertritt sie die formula in factum concepta des Veronenser

Gaius, und eine ähnliche Ersetzung oder Umbildung finden wir auch

bei Ulp. reg. 44, 7, 25, 1, vgl. mit Gai. 4, 46. Ob freilich Ulpian

selbst sie schon kannte, soll damit nicht behauptet sein; die Stelle

scheint kein Originalsatz (weder Ulpians noch Tribonians) , sondern

ein Streichungsprodukt zu sein von einem Bearbeiter von Ulpians

Regulae, der dem Bearbeiter des Gaius von Autun geistesverwandt

war. Justinian verdrängte mit der actio in factum gelegentlich eine

ungcläufig gewordene Klage wie die actio fictitia bei Ulp. ed. 39, 2,

17, 3.

175. II. Erinan, 1). (44, 2) 21 § 4 = Mölangcs Ch. Appleton

S. 201—304. Angezeigt von Ref. in BphW. 1905 S. 416.

Pomp. ad. S. 44, 2, 21, 4 Si pro servo meo fideiusseris et

mecum de peculio actum sit, si postea tecum eo nomine agatur, ex-

cipiendum est de re iudicata mag man im Sinne Justinians vielleicht mit

Proc. ep. 46, 3, 84 (Egisti de peculio servi nomine cum domino:

non esse liberatos fideiussores eins respondit) in Einklang zu bringen

versuchen, tatsächlich aber ist ein Widerspruch vorhanden, und mög-

licherweise hat Pomp., weil er sich des Gegensatzes zur herrschenden

Lehre bewußt war, seinem Klienten geraten, eine Exceptio zu be-

wirken, während er sonst vielleicht auch die ipso-iure-Konsumption

hätte erwähnen können. Übrigens hielten nach E. die Proculianer

an der alten, strengen Auffassung von der konsumierenden Wirkung

der Intentio bei der Litiskontestation fest, während die Sabinianer

eine etwas freiere Auffassung einführten, wie wir aus Gai. 4, IM
folgern dürfen. Wenn Ulp. ed. 15, 1, 30, 4 schreibt Is, qui semel

de peculio egit, rursus aueto peculio de residuo debiti agere potest.

so entspricht dies der Sabinianischen Ansicht; man braucht nicht

mit Ferrini die Justinianische Streichung eines non vor potest anzu-

nehmen, weil andere Digestenstellen diese Proculianische Ansicht ver-

treten. Überhaupt soll man Justinianische Interpolationen nicht immer

gleich annehmen, wenn man etwas nicht erklären kann, sondern nur.

wenn auch das Recht Justinians und die Sprache die Annahme nahe-

legen. Möchten E.s Grundsätze bald allgemeiner werden ! — Die

vielen in der Arbeit besprochenen Stellen aus dem Corpus iuris und

aus Gaius sind auf der letzten Seite der Abhandlung in einem Indes

zusammengestellt. Vgl. auch die Anzeige der Abhandlung durch

B. Kühler, Sav.-Z. XXV 436—444.
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176. H. Erman, Recht und Prätor. Sav.-Z. XXIV 421—440.
Mit Beziehung auf E. Ehrlich, Beiträge zur Theorie der Rechts-

quellen, I, Berlin 1902, VII und 258 S. bespricht E. die Begriffe

von ius und civilis (welches auch das fehlende iuralis ersetzt) und

ius civile in seinen verschiedenen Bedeutungen und Beziehungen.

Dabei verteidigt er die Echtheit von Pap. def. (Buch 2) 1, 1, 7 Jus

civile est, quod usw. gegen Ehrlich (s. o. Nr. 172) gewiß mit Recht.

(Wenn eine solche Definition im zweiten Buch statt im ersten auffallen

muß, so dürfen wir statt libro II wohl unbedenklich libro I lesen.)

177. H. Erman, Entstammt B.G.B. § 226 Tribonian oder

Celsus V Sav.-Z. XXV 352—365. Der Gedanke von B.G.B. § 226:

„Die Ausübung eines Rechtes ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck

haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen 44

, findet sich ähnlich

bei Cels. d. 6, 1, 38. Pernice und andere haben ihn für Tribonianisch

erklärt. Erman beweist die Echtheit, zum Teil mit sprachlichen

Gründen ähnlich wie Kalb, Jagd nach Interpolationen S. 26, Sonder-

abdruck S. 17.

H. Erman behandelt in dem Aufsatz „P. Juventius Celsus und

das Kammergericht ü
(s. o. Nr. 134) in einem Exkurs auf S. 578—588

certiorare in den Digesten. Gradenwitz hatte seinerzeit alle Stellen

mit certiorare für verdächtig erklärt , von Justinian interpoliert zu

sein. Wölfflin und Kalb hatten certiorare umgekehrt nahezu als Echt-

heitsbeweis hingestellt, da sich die 18 Stellen mit cert. in den

Digesten auf Marcellus, Ulpian und Modestinus beschränken, die in

engen Beziehungen zueinander stehen, und da Justinian es nur ein

einziges Mal aufweist. Erman weist nun darauf hin, daß Justinian das

dem certiorare bei den älteren Juristen entsprechende certiorem

facere gar nicht aufweist (certum facere nur einmal): es sei also

Justinians Gesetzen die Sache fremd, nicht das Wort ; wenn er trotz-

dem certiorare in den erhaltenen Erlassen einmal schreibe, so ergebe

sich „eher Vorliebe als Widerwille Tribonians für certiorare". Dem-

entsprechend hält E. das Wort an den meisten Digestenstellen für klassisch,

für Justinianisch dagegen bei Ulp. disp. 12, 4, 5, 1; ed. 13, 6, 5, 8

(hier tritt ihm auch Bertolini, s. o. Nr. 1 S. 273 Anm. 2 bei);

ed. 13, 7, 36, 1; disp. 17, 1, 29 pr. Was Ulp. disp. 12, 4, 5, 1

betrifft, so kann die Möglichkeit einer Interpolation vielleicht zu-

gegeben werden; an den anderen drei Stellen spricht nach wie vor

kein innerer Grund für gerade Justinianische Interpolation und jede

Wahrscheinlichkeit dagegen. Denn wenn dem Justinian „die Sache"

(also wohl der Begriff) des cert. fremd wäre, so hätte er die fremde

Sache kaum so oft interpoliert. Der Begriff ist ihm aber gar nicht
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fremd ; das klassische certiorem facere war jener gekünstelten Sprache

bloß zu wenig gewählt. Certiorare hätte sich z. B. verwenden lassen

bei Just. Cod. 1, 27, 2, 13 cum . . . docuerit nos de omni ordi-

natione . . dioeceseos
; 2, 55, 5. 1 attestatio . . . per quam mani-

festum ei fiat detinitionem non esse amplectendam; 1, 1, 8, 12 manifestum

facimus vestrae sanctitati , ähnl. § 22. Ersatz ist manifestare an

folgenden Stellen: 8, 86, 5, 1 cum non emptori manifestaverit rem

in iudicium deductam fuisse; 4, 30, 14, 4 querellam non numeratae

pecuniae manifestare ei (ähnl. 1, 4, 21, 1); 6, 2, 20 pr. . . . Si

servus . . hoc domino manifestaverit (vgl. Ulp. ed. 5, 8. 20, 11

nisi forte is cui denuntiatum est eum certioraverit) *).

178. Fitting, Zur Kritik des Digestentextes. Sav.-Z. XXVI
49—53 gibt ansprechende Konjekturen zu 10 Digestenstellen.

Giffard s. o. Nr. 170.

178a. P. F. Girard, Une exception a la division de la loi

„Furia de sponsu
1

*, Naples 1905, Estratto dagli Studi in onore di

C. Fadda zeigt, daß für Pap. q. 46, 6, 12 Si plures fideiussores a

tutore pupillo dati sunt usw., wo Lenel in seiner Palingenesia die fide-

iussores nicht als Justinianischen Ersatz der sponsores betrachtet,

noch nicht Gai. Inst, verwertet sind. Die Lex Furia de sponsu. eine

Lex minus quam perfecta, setzte nach Gai. 4, 22 eine manus iniectio

pro iudicato fest adversus eum, qui a Sponsore plus quam

virilem partem exegisset; die actio auf das Ganze war demnach

durch die Lex Furia an und für sich nicht verboten; wohl aber

hat der Prätor die Konsequenzen gezogen und bei einer Klage auf

das Ganze in der Regel sofort eine Exceptio im Sinne der Lex Furia

gegeben (Gai. 3,. 121). Diese Exceptio erklärte Papinian für un-

billig bei der satisdatio rem pupilli salvain fore. Nimmt man so au.

daß Pap. ursprünglich von sponsores sprach, so erklärt sich das Frag-

ment Papinians viel leichter, als wenn er von fideiussores gesprochen

*) Auf S. 583 dieser interessanten Abhandlung macht Erman die Be-

merkung, certiorare gehöre in Dig. 19, 1, 39 nicht dem Modestin selbst, sondern

dem ihn fragenden Juristen, dessen Anfrage Modestin seiner Art nach wörtlich

wiedergebe, ahnlich wie resp. 50. 1, 36 (unbeantwortete Fragen); 2, 14,

(„pecuniam auream"); 10, 2, 30 (erste Person); 31, 34, 3 („post multos dies").

34, 1, 4 pr. (griechisch-breite Ausführungen). Tatsächlich scheinen die An-

fragen mehr Vulgarismen zu haben als die eigenen Ausführungen Modestins;

die Vulgarismen in den Anfragen an Juristen würden ein dankbare-

Thema für eine philologische Doktorarbeit geben. Daß der Jurist aber

(soweit es sich nicht ohnehin um bloß fingierte Anfragen handelt) die Worte
der Anfragenden nach freiem Ermessen umändert, will E. wohl nicht be-

streiten. (Vgl. für Scaevola jetzt Samter, Sav.-Z. XXVII 151 ff. s. Nachtrag.)
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hätte; die fideiussores sind also auch in der l. c. Justinianischer Er-

satz der sponsores.

179. 0. Graden witz, Natur und Sklave bei der naturalis

obligatio in der * Festgabe für J. Th. Schinner zum 1. Aug. 1900

(besprochen von H. Krüger in Sav.-Z. XXIII 481 ff.) erklärt (auch

aus sprachlichen Gründen) bei Jul. d. 46, 1, 16, 4 (Naturales obli-

gationes usw.) die Worte naturales debitores als Einschiebung

Tribonians statt des ursprünglichen servi. Er gibt dabei lexiko-

graphischen Aufschluß über das Vorkommen von natura (mit naturalis,

naturaliter) in den Digesten.

180. 0. Graden witz, Libertatem imponere. Sav.-Z. XXIII 337

bis 347. Libertatem imponere, häufig bei Justinian (nach Gr. in An-

lehnung an vindictam oder festucam imponere gebraucht oder im

Gegensatz zu servitutem imponere gebildet) entspricht dann nicht dem

Sprachgebrauch der klassischen Juristen, wenn die libertas nicht als

Last gefaßt werden kann. Es kommt in den Digesten viermal vor.

Jul. d. 40, 2, 4 pr. erweist sich als von den Kompilatoren um-

gearbeitet durch eine Parallelstelle (vgl. diesen Jhber. (IX 68),

Pap. q. 38, 2, 41 (vgl. Kalb, Juristenlat. S. 75) verrät auch durch

den Inhalt die Hand Tribonians; weniger entschieden kann man die

Interpolation behaupten für Ulp. ad S. (Pap.) 24, 1, 7, 8 und Ulp. ed.

4, 4, 11, 1, da hier das imponere der Freiheit immerhin als eine

Last für den Käufer (freilich nicht für den Sklaven, worauf es eigent-

lich ankäme) gefaßt werden kann.

0. Gradenwitz, Sav.-Z. XXIV 249 (s. o. Nr. 96) will bei

Ulp. ed. 13, 4, 2 pr. : quod si rei interest, minoris tit pecuniae con-

demnatio quam intentum est , aut si actorii», maioris pecuniae fiat

nicht mit Hai. die beiden letzten Worte streichen, sondern lieber

sich denken minoris fit arbitratus quam intentum est, aut (at?) si

actoris, maioris pecuniae fiat condemnatio. Er zitiert auch Cohn,
Actio de eo quod certo loco S. 191, der die Stelle für „zugerichtet

14

hält, vielleicht durch Streichungen. — Mit dieser Stelle verträgt sich

nach I. C. Naber, Mnemosyne XXX 321 nicht Ulp. ed. 13, 4, 2, 8.

Nach Gradenwitz war hier der komplizierte Mechanismus der Formeln

erläutert, und die Kompilatoren mußten deshalb streichen und ändern.

181. 0. Graden witz, Licet enim legibus soluti sumus attamen

legibus vivimus. Sav.-Z. XXVI 347—366 glaubt, daß licet . . . attamen

in den Digesten in der Regel von Justiniau interpoliert ist, besonders

wenn die subtilitas iuris dem aequum et bonum weichen muß. Die

Aufstellung ist nicht ganz neu; nur für vier Stellen (an denen die
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Interpolationsannahme sogar einem Anton Faber unmöglich gedankt

zu haben scheint) sind uns keine Vorgänger bekannt.

181a. Derselbe bespricht in Sav.-Z. XXVII 228 ff. (Zur actio

de peculio) u. a. Ulp. ed. 15, 1, 30, 4 (s. Nr. 175).

182. Hellmaun, Zur Terminologie der römischen Recht?-

quelleu in der Lehre von der Unwirksamkeit der juristischen Tat-

sachen, Sav.-Z. XXIII 380—430, XXIV 50—121 hat vermutlich ftr

den Juristen in manchen Abschnitten größeres Interesse als für den

Philologen. Denn für Philologen kann es kaum einen wesentlichen

Zweck haben, daß im ersten Abschnitt in vielteiliger , wörterbuch-

ähnlicher Disposition eine ungezählte Menge von Ausdrücken wie rata

erit traditio, valebit donatio und andere, die sich auf die Gültigkeit

von Rechtsgeschäften bezichen, zusammengestellt werden. Der Philo-

loge möchte weniger eine Statistik als die Ergebnisse der Statistik

vor sich sehen. Als ein solches sei angeführt, daß die Rechtssprache

22 Ausdrücke gebraucht, welche die Nichtigkeit eines Rechts-

geschäftes (oder nach dem Vf. genauer: „die Unwirksamkeit einer

juristischen Tatsache") bezeichnen: nou consistit, corruropitur , in-

rirniatur, vitiatur, effectuin non habet, inefticax est, non est, nullus est,

locum non habet, irritus est usw. Bei den häutigsten Rechtsgeschäften

kommen naturgemäß die meisten Ausdrücke zur Verwendung, z. B.

für legatum alle mit Ausnahme von inane esse, nihil agi, non esse,

non videri factum. Aber es scheint sich doch auch ein bestimmter

Sprachgebrauch gebildet zu haben : z. B. servari non oportet wird

nach II. fast ausschließlich für pactum, nihil agi nur für Hand-

lungen inter vivos angewendet. — Nullus est wird zwar auch zur

Bezeichnung des Nichtdaseins von Tatsachen verwendet, z. B. Jul.

ad Urs. 30, 104, 1 si tabulae nullae fueruut, wenn keine Urkunde

existiert. Aber wo es sich um ein Urteil über die (juristische)

Wirkungsfähigkeit eines Tatbestandes handelt, weist es nach H. immer

auf den Mangel der Wirkungsfähigkeit und nicht auf den Mangel

des Tatbeslandes hin (oder, wie II. S. 70 sagt, sprachlich bleibe es

korrekt, von der Existenz eines Tatbestandes zu reden, obwohl er

unvollendet sei). Nulluni tideicommissum erit heißt also nach H.

nicht : es wird kein Fideikommiß vorhanden sein, sondern: das Fidei-

kommiß hat nicht seine normale Wirkungsfähigkeit. Der Nichtjurist

wird die Tragweite solcher Feststellungen schwerer einschätzen können.

Und wenn Vf. die Richtigkeit von Leonhards Aufstellung (Irrtum S. 297

bis 338) bestreitet, daß das attributive nullus in der Regel bedeute „kein",

das prädikative dagegen „nichtig", so könnte dies dem Nichtjuristen

für die sprachliche (und wohl auch die exegetische) Seite ein Streit
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um des Kaisers Bart scheinen, zumal das prädikative Adjektiv aus

dem attributiven hervorgegangen ist. Aber der gelehrte Jurist

zielt vermutlich auf systematische Ergebnisse ab. die unserem Ge-

biete fernerliegen. — Im letzten Abschnitt bespricht H. die Ausdrücke,

welche die Anfechtbarkeit der Rechtsgeschäfte (oder genauer

„der juristischen Tatsachen") bezeichnen. Es sind dies retractare

(retractatio), das „in einem anderen Sinne als in dem eines auf Rück-

gängigmachung bereits eingetretener Rechtswirkungen gerichteten

Angriffs überhaupt nicht vorkommt", sodann rescindere (rescNsio)

und revocare (revocatio) , die auch zuweilen die Nichtigkeit eines

Rechtsgeschäftes bezeichnen*). -

183. E. G. Herreros, La sucesion contractual. (Prölogo

de R. de ürena.) Madrid 1902.

Die Arbeit , eine gekrönte Preisschrift , ist dem Andenken von

A. Comas gewidmet, zu dessen Ehrung die Preisaufgabe gestellt war:

Es aplicable la forma juridica del contrato ä todas las instituciones

de la sucesion mortis causa? Romanische und germanische Rechtssysteme

werden herangezogen, und schließlich werden als Anhang Verbesserungs-

vorschläge zu den entsprechenden Paragraphen des Cödigo civil Espaßol

gemacht. Die vielseitige Arbeit berührt demnach unserGebiet nur wenig.

184. Houtsma handelte nach WklPh. 1904 S. 125 in der Kgl.

holl. Akademie der Wissenschaften vom 9. Sept. 1903 über den von

Ulpian off. proc. 47, 11, 9 erwähnten Skopelismus in Arabien, den

er mit der schon vor Mohammed bestehenden Sitte des Steinwerfens

in Verbindung bringt.

185. P. Krüger, Bemerkungen zu Dig. 40, 7, 29 § 1. Sav.-Z.

XXIV 193—197. Pomp, ad Q. Mucium 1. c. sagt: Q, Mucius

scribit: Paterfamilias in testamento scripserat : „Si Andronicus servus

meus heredi meo dederit decem, über esto". Deinde de bis bonis

coeperat controversia esse .... Si viginti heredi scripto dedisset

et res contra possessorem (i. e. contra hunc) iudicata esset, illum in

Servitute fore usw. Die Stelle war bisher schwer zu verstehen und

sie widersprach anderen Digestenstellen. Auf einfache Weise hilft

P. Krüger ab, indem er liest Deinde de (h.is =) heredis bonis

coeperat controversia esse. — Den Schluß des Fragments hat

A. Faber schon von sed verissimum est an ohne genügenden Grund

für unecht erklärt ; wohl mag etwa verissimum est kürzend eingesetzt

*) Nach einer Andeutung auf S. 120 scheint der vorliegenden Veröffent-

lichung eine weitere Arbeit folgen zu sollen, worin die Frage beantwortet

wird, welche praktischen Konsequenzen von der Aufstellung des Begrifts der

„Anfechtbarkeit" zu erwarten sind.
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sein, aber anstößig sind erst im letzten Satz die Worte: hunc autem,

id est possessorem hereditatis.

0. Lenel. Zur Form der klass. Litiskontestation (s. o. Nr. 102

1

erklärt Ulp. ed. 46, 7, 3 pr. si quis apod aliqnem iadicem itaras

stipalatas est iudicatam solvi et agit apod alterum, non committitur

stipnlatio für interpolationsverdächtig; die Stelle werde ursprünglich

von der Ersetzung der Centumviri durch einen Einzelgeschworenen

oder umgekehrt gehandelt haben.

186. Ernst Levy, Zur Lehre von der Muciana cautio im

klass. röm. Recht, Sav.-Z. XXIV 122—151 beweist zunächst, daß die

herrschende Lehre richtig ist, wonach die Muciana cautio nicht ein

Institut des prätorischen, sondern des Volksrechtes (Juristenrechtes)

ist. Von den weiteren Ausführungen, die alle recht anregend sind,

wenn uns auch der Raum verbietet, näher darauf einzugehen, sind

einige kaum haltbar. Gewiß mit Unrecht erklärt er für interpoliert

Gai. prov. 35. 1, 18 Is cui sub condicione non faciendi aliquid re-

lictum est , ei scilicet cavere debet Muciana cautione . ad quem iure

civili deficiente condicione hoc legatum eave hereditas pertinere potest.

Die sachlichen Gründe sind, soweit unser Urteil reicht, hinfallig. so-

bald man die Stelle cum grano salis versteht, und haltlos ist der

sprachliche Hinweis auf cautione cavere, den er für die Zeit des Gaius

als dizaLz £?f>7,uivov bezeichnet. Denn bei Justinian, der es interpoliert

haben soll, wäre es erst recht ein ctrot; s?p7,uivov; dieser sagte nicht

nur nie so (sondern cautionem oder cautelam praestare , exponere.

auch dare und facere), sondern er gebrauchte auch cavere allein

fast nie im Sinne von cautionem interponere, sondern im Sinne von

„anordnen", seltener „sich hüten", „sich enthalten" (weshalb bei-

läufig bemerkt auch cavere in iudicio sisti bei Ulp. ed. 5, 1, 2, 6

kaum erst von Justinian in Ulpians Text statt vadimonium facere ein-

gesetzt sein kann). Dagegen lesen wir in den Digesten bei Hermo-

genian (epit. 46, 8, 6) cautione[m?] ratam rem dominum habiturum

cavere compellendus est. Damit findet sich Vf. leicht ab: „ohne An-

gabe eines hinreichenden Grundes" würden von Kipp, Quellenkunde 2

S. 125 die Fragmente, die wir unter Hermogenians Namen haben,

(der Sprache nach) der klassischen Zeit zugerechnet. Kipp hat seine

Gründe durch Verweisung angegeben *). — Weiterhin wittert L. eine

*) .Jedenfalls ist zu cautione cavere nur noch ein Schritt von der

folgenden Konstruktion: Ulp. ed. 5, 1, 2, 6 debebit cavere in iudicio sisti

is. o.) . . . Sed utrum nuda cautione an satisdato, Marcellus dubitat.

Sogar Gaius selbst schreibt urb. 30, 69, 5 ut cautio interponeretur , qua

heres caveret. Übrigens hat der Abi. bei der etymologischen Figur gar
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Interpolation bei Ulp. ad S. 35, 1, 7 pr. Mucianae eautionis utilitas

consistit in condicionibus (das darf man natürlich nicht mit L. über-

setzen „besteht in Bedingungen" : sonst wäre es allerdings „durchaus

unlogisch" ; sondern es heißt: „die Anwendung tritt ein bei B.
u

) quae in

non faciendo sunt conceptae, ut puta n si in Capitolium non ascenderit" usw.

— wo Ulpian nicht entfernt daran denkt, die Grenzen der Muciana

cautio zu erweitern ; er hat vermutlich im weiteren Verlauf gesagt

:

Sed non in omnibus condicionibus, quae in non faciendum sunt con-

ceptae, Muciana cautio locum habet, sed in his tantummodo, quae

nisi tine vitae impleri non possunt oder ähnlich. Ebenso soll in § 1

die zweite Begründung interpoliert sein nam iure ipso videtur impleta

condicio eo, quod non est, quem possit de dote convenire ipse ade-

undo hereditatem. Im übrigen müssen wir unser Manuskript kürzen

und auf den Aufsatz selbst verweisen.

187. A. Manigk, Zur Geschichte der römischen Hypothek I.

Die pfandrechtliche Terminologie und Literatur der Römer. Breslau

1904. Gegenüber der seit lange herrschenden Meinung, daß die

Schutzklagen für den Gläubiger bei der Verpfändung einer Sache

durch bloßen Vertrag (statt durch Übergabe als Faustpfand oder

durch Fiducia) ihren Ursprung mehr oder weniger lange vor Ende

der Republik gehabt hätten und bloß der Name hypotheca für jenes

Vertragspfand erst später entstanden sei, hat sich neuerdings eine ent-

gegengesetzte Auffassung geltendgemacht (Kuntze, Voigt), und zu-

letzt hat N. Herzen als Entstehungszeit jener Schutzklagen die Zeit

etwa zwischen 30 v. Chr. und 70 n. Chr. nachzuweisen versucht (vgl.

diesen Jhber. CIX 28). Manigk zeigt, daß Kuntze und Voigt nur

einen Teil der Quellen berücksichtigten und hier zuweilen falsch

interpretierten. Er selbst schafft sich für die Erforschung der römischen

Hypothek zunächst eine feste Grundlage, indem er mit Hilfe des

Berliner Wörterbuches und Index zu den Digesten und an der Hand

der Lenelschen Palingenesia alle auf das Pfandrecht bezüglichen

Rechtsquellen zusammenstellt und nun die Stellen nach den einzelnen

Juristen katalogartig bespricht. Da kommen denn ganz andere Er-

nichts Auffallendes; er durfte nur wegen des Akkusativs noxam nocere u.a.

bei Kalb, Juristenlatein 4 S. 36 nicht unerwähnt bleiben. Der Abi. der figura

etymologica findet sich wohl zu allen Zeiten gelegentlich angewendet, weil

er eine bequeme Hilfe ist, wenn die anderen möglichen Verba gerade nicht

zur Hand sind. Den a. a. 0. beigegebenen Wendungen fügen wir bei multa

multetur bei Ulp. ed. 11, 5, 1, 4; puniendus ea poena Ulp. ed. 26, 10, -\ 15;

una cludatur clausula Ulp. disp. 46, 7, 13 pr.; für actione agere gibt Kühlers

Vocabularium iurispr. Rom. ungezählte Belege.
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gebnisse zutage, als Voigt und Kuntze sie gefunden. — Was sich

für die Terminologie von pignus und hypotheca ergibt, wird in

einem ersten Kapitel vorausgeschickt. Pignus bedeutete ursprünglich

das Faustpfand, weshalb Gaius es von pugnus ableitete. Als weiter-

hin das Vertragspfand aufkam , zunächst für die invecta illata , be-

zeichnete man auch dieses als pignus, weil man eben keinen anderen

Ausdruck hatte; so lauten Formeln für den Pfandvertrag über ein-

gebrachte Sachen des Gutspächters bei Cato R. r. 140 donicum solutum

erit aut satisdatum erit, pignori sunto oder ähnlich*). Bei den

Juristen wird pignus oft im Sinne von hypotheca gebraucht, wo aus

dem Zusammenhang sich ergibt, daß ein Vertragspfand gemeint ist.

Einige Stellen sagen ausdrücklich, daß kein Bedeutungsunterschied sei.

Erst spät wird pignus als Faustpfand gelegentlich auch in Gegensatz

gebracht zu hypotheca als Vertragspfand, z. B. Ulp. ed. 13, 7, 9, 2

proprie (— im engeren Sinne) pignus dicimus quod ad creditorem

transit, hypothecam cum non transit ncc possessio (ins. nec dominium ?)

ad creditorem. — Mit Vorliebe, doch durchaus nicht immer, werden

vom Vertragspfande gebraucht pignus obligare und pignori rem obli-

gare (vgl. oben S. 33), ebenso, aber durchaus nicht so regelmäßig,

wie Voigt will, pignori aeeipere und dare vom Faustpfand. Aus

der oben angeführten Formel bei Cato erklärt es sich, daß convenit

ut res pignori esset und ähnliche Wendungen gerne vom Vertrags-

pfande, speziell für die invecta illata, gebraucht werden, so auch bei

Gai. 4, 147 (s. u., Anm.), wo pignori pepigisset nicht zusammengehört. Im
ganzen stellt Vf. etwa 60 Verbindungen zusammen, welche das Ver-

pfänden betreffen; sie berechtigen ihn zu dem Schluß, daß pignoris

causa tradere und aeeipere durchaus nicht immer interpoliert sein

muß, wie man gemeint hatte. — Die Verba, mit denen hypotheca ver-

bunden wird, sind im ganzen die gleichen wie bei pignus (hypothecae

dare usw.). Schon daraus geht hervor, daß es bloß ein gelegent-

liches Ersatzwort für pijznus ist. Das Wort hypotheca (hypothecarius)

wurde übrigens bei den römischen Juristen im allgemeinen nicht recht

*) Herzen, Bericht über das vorliegende Buch in Sav.-Z. XXV 4o0

will hier kein Vertragspfand, sondern ein gewöhnliches Faustpfand er-

kennen, so daß der Eigentümer des Grundstückes gleichzeitig als Besitzer

der invecta et illata betrachtet worden wäre. Aber schon in dem vor-

liegenden Teile nimmt M. gegen diese Auffassung Stellung. Wenn für den

Catonianischen Vertrag der Besitzschutz ausgereicht hätte, wie Kuntze u. a.

glauben, so wäre nicht abzusehen, weshalb man später noch ein besonderes

Schutzedikt erlassen hätte: Gai. 4, 147 (Interdicto . . . Salviano) utitur

dominus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedtbus fundi pignori futuras

pjpigisset.

Digitized by Google



Justiniani Digesta: Exegese und Kritik. 93

heimisch. Julian gebraucht es, obwohl mehrere Stellen auch vom

Vertragspfande handeln, nur einmal; Afr. nicht; Gaius nicht, außer

in dem Werk ad form. hyp. , hier aber 1 9 m al; Marcellus nicht;

Scaevola nur 4 mal, trotz seinen sonstigen Gräzismen, und zwar 3 mal

in Verbindung mit pignus (p. sive h. u. ä.); Pap. nur 6 mal (nie

actio hypothecaria , sondern dafür Serviana); Ulp. nur 7 mal (trotz

130 pfandrechtlichen Stellen!); Paul, nur 5 mal (trotz 81 pfand-

rechtlichen Fragmenten); Marcian nicht — außer in seiner Mono-

graphie zur form, hyp., hier aber sogar 6 2 mal. Hierausgeht

hervor, daß man aus dem späten Auftreten des Wortes hypotheca

keinen Schluß ziehen darf auf spätes Auftreten des Vertragspfands,

welches man ja heute überall (bei uns beschränkt auf Immobilien)

Hypothek nennt. Weshalb hypotheca eigentlich nur in den Werken

ad form. hyp. des Griechen Gaius und des Marcianus sich wirklich

heimisch zeigt — zwei Juristen, von denen keiner ihrer Zeitgenossen

etwas erwähnt, da man von Gaius noster bei Pomp, und von den Re-

skripten an einen Marcianus wohl absehen darf — , das wird M. wohl

im zweiten Teil erklären ; er wird vermutlich auch daran erinnern, daß

für die hypotheca, d. h. das Vertragspfand, abgesehen von den in-

vecta et illata außerhalb Italiens ein besonderes Bedürfnis vor-

lag für die Grundstücke, die, der römischen Eigentumsübertragung

durch mancipatio und in iure cessio entrückt, mit tidueia nicht verpfändet

werden konnten. Dieses Bedürfnis machte sich vermutlich schon bald

nach Erwerbung der ersten Provinzen geltend. Die Römer erblickten

in diesem Vertragspfande nicht von Anfang an eine griechische

Hypothek; es hatte vielmehr nationalen Ursprung. Direkte Zeug-

nissefür den dinglichen Klagschutz des Vertragspfandes (der Hypothek)

finden sich zwar nach Manigk erst seit Celsus. Doch werden auch

andere alte Rechtsinstitute bei den ältesten Pandektenjuristen nicht er-

wähnt. Wir haben eben nur wenig Reste von ihnen. Jedenfalls aber

treten schon bei den ersten Juristen, die jenen Klagschutz erwähnen,

kompliziertere Fälle auf, welche eine längere Entwicklung des Rechts-

institutes voraussetzen. Julians Fragmente über das Pfandrecht

haben nach Zahl und Bedeutung den Vorrang vor denen des Pomponius

(gegen Kuntze). Lenels Annahme, daß das ganze 35. Buch von

Pomp, ad Sab. von der fiducia gehandelt habe, beruht nach M. auf

dem Mißverständnis von ein paar Stellen*). — Wir haben hier

*) Für M.s besonnene und selbständige Auffassung der Digesten-

fragmente bringen wir als Beispiel statt vieler Stellen eine, Pomp, ad S. 13,

7, 6 pr. (Quamvis convenerit, ut fundum pigneraticium tibi vendere liccret

usw.). Hier hat man seit Cuiacius (Obs. VII 139) und A. Faber (Conj. VIII,
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wieder eine jener (leider!) seltener gewordenen Monographien vor

uns, die, wie es wissenschaftlicher Sinn verlangt, zuerst die Quellen

prüfen, um darauf ihre Schlüsse aufzuhauen, während man anderweit

zuweilen zuerst sich irgendeine Hypothese ausdenkt, um dann die

Quellen, die nicht dazu stimmen wollen, für falsch zu erklären.

188. N. Herzen, Sav.-Z. XXV 449—457 ist dagegen mit dem

Gesamtergebnis nicht in allen Punkten ganz einverstanden. -— Zu er-

wähnen ist auch die (im ganzen anerkennende) Anzeige durch

H. Erman in BphW. 1905 S. 1409—1417.

189. K. v. Mayr, Condictio incerti. Sav.-Z. XXIV 258— 278,

XXV 188—232 bringt für die Digestenkritik wenig vollständig Neues. Die

Kompilatoren sollen allenthalben eine besondere Vorliebe für die con-

dictio bekunden. Die condictio hält Vf. für identisch mit der actio

certae crcditae pecuniae, nur bezeichnet actio c. c. p. regelmäßig den An-

spruch, condictio dagegen das Verfahren. Mit Recht hält Vf. S. 266 die

*Stintzingsche (Beiträge z. röm. Rechtsgesch., Jena 1901) (An-

nahme einer) Interpolation bei Paul. ed. 12, 2, 14 für „kaum über-

zeugend begründet". Die „berüchtigte" Stelle Ulp. ed. 12, 1, 9 pr.

u. 3 Certi condictio competit usw. hält v. M. mit manchen anderen

immer noch für interpoliert. An der „Schwesterstelle1
*, Paul. ed.

46, 2, 12, hält v. M. zunächst nur die Ausdrücke condictio certi und

incerti für verdächtig (s. u.). Die Condictio triticaria (Dig. 13 tit. 3)

hält v. M., was den Ausdruck betrifft, mit Naber (dag. Kalb, Jhber.

LXXXIX 265) für Justinianische Schöpfung.

Ebenso hält er, was den Ausdruck betrifft, die condictio incerti

für eine Erfindung der Kompilatoren, wenn sie auch sachlich schon

in einer Zeit zulässig wurde, die infolge Verschwindens des Formular-

prozesses das Verständnis für das besondere Kondiktionenverfahren

verloren hatte und ungescheut condictio mit actio in personam über-

haupt identifizieren konnte. Im klassischen Recht entsprach der

Trichotomie Justinians (cond. certi, ine, trit.) vermutlich der Gegen-

satz von einerseits condictio (= actio certae pecuniae) und ander-

14 u. 18) nachgewiesen, daß Justinianisch seien die Worte melius autem est

dici eum, qui dederit pignus, posse vendere et aeeepta pecunia solvere id

quod debeatur, ita tarnen ut creditor necessitatem habeat ostendere rem

pigneratam <der folgende Wennsatz hängt nach M. vom nachfolgenden

c. praestanda ab); si mobHis sit, prius idonea cautela a debüore pro indem**
tote ei praestanda. Invitum enim creditorem cogi vendere satis inhumanum
est. M. weist nach, daß die Stelle, wenn man so wie er interpungiert, an

Einheitlichkeit und Logik nichts zu wünschen läßt Er hält sie für echt

Ulpianisch , und hier hat er wohl recht (bis auf si mobilis sit, priua . .

cautela . . praestanda, vgl. Kalb, Roms Jur. S. 139).
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seits actio incerti (wenn Trampedach dafür incerta actio ursprüng-

lich geschrieben denkt, so gesteht R. v. M. nur so viel zu, daß

manchenorts, nicht immer, die Genitivform Tribonianisch sein kann). —
Die besprochenen Stellen anzuführen, fehlt der Raum.

190. H. II. Pflüger, Ciceros Rede pro Q. Roscio Comoedo

rechtlich beleuchtet und verwertet. Leipzig 1904 ist u. a. besprochen

von W. Kalb, WklPh. 1905 S. 900—905 und von E. I. Bekker in

Sav.-Z. XXV 390—395. Der Auffassung, daß die Kondiktionenlehre

sich aufbauen lasse auf dem Ciceronianischen Gedanken „haec pecunia

necesse est aut data aut expensa lata aut stipulata sit" (von

dem aus Pfl. für die condictio rei weiter folgert, daß die res aut

data aut stipulata aut contrectata sein müsse) setzt E. I. B. erneut

den Hinweis entgegen auf Ulp. ed. 12, 1, 11, 2 und begründet den

Einwand stichhaltig. Für die Condictio ist nicht immer nötig vorher-

gegangene datio (pecuniae), es genügt auch, wenn pecunia (oder res)

mea ad te pervenit. — Wenn eine Digestenstelle zu jenem von Pfl.

aufgestellten Satze (wobei er freilich hinsichtlich des Erfordernisses

des datum ziemlich weitherzig ist) nicht paßt, so erkennt er darin

Justinians Hand. So mustert er alle Stellen mit condicere und con-

dictio durch. Aber wir haben a. a. O. darauf hingewiesen, daß das

Recht von Cicero bis zu Ulpian sich doch gewiß weiterentwickelte, und

daß anderseits Justinian, wie aus seinen Konstitutionen hervorgeht, den

Begriff der condictio nicht besonders liebt. Das Wort condictio gebraucht

Justinian nur 10 mal (darunter 3 mal condictio ex lege), das Verbum con-

dicere fehlt bei ihm völlig. — E. I. Bekker erinnert daran, daß die Kom-

pilatoren nicht die Zeit hatten, unnötige Änderungen in größerer Zahl zu

machen; gar manches, das uns als Justinianische Neuerung erscheint, ist

schon vor Justianian durch den Einfluß der Wissenschaft und nach deren

Erlöschen durch die Praxis ins Leben gerufen worden. Erwiesen ist

z. B., wie B. beiläufig bemerkt, durch das Syrisch-römische Rechts-

buch, daß Justinians Verordnungen über die donatio propter nuptias

nicht neues Recht geschaffen, sondern nur frühere Bräuche gesetzlich

bestätigt haben. — Trotzdem hält Bertolini noch 1905 (s. o. Nr. 1)

die condictio certi und incerti für Neuschöpfungen der Kompilatoren.

191. R. v. Mayr, Vindicatio utilis. Sav.-Z. XXVI 83—124

bespricht eine Reihe von Digestenstellen kritisch und exegetisch. Die

vindicatio utilis (die man nach den Quellen nicht rei vindicatio utilis

nennen darf), in den Quellen in der Regel utilis in rem actio oder in rem

utilis oder utilis actio ad rem vindicandam, zuweilen schlechthin utilis

actio genannt , doch nicht identisch mit der Publiciana , ist von

Mancaleoni, Contributo alla storia ed alla teoria della rei vindi-
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oatio utilis, Studi Sassaresi, I 1, 1901, S. 1 ff., 80 ff., zögernd auch

von Lenel , an einzelnen Stellen auch vom Vf. selbst als Inter-

polationswerk bezeichnet worden. Das Fragment Gai. prov. 24. 1.

30 (es besteht aus vier Wörtern) utilem tarnen viro competere ist nach

R. v. M. mit Unrecht für interpoliert erklärt worden. Bei Ulp. ed

39, 6, 29 u. 30 ist er eher geneigt, an irgendeine Änderung za

denken. Bei Gai. cott. 41, 1, 9, 2 (Sed non uti litterae enarti>

inembranisve cedunt usw.) will R. v. M. einen Gegensatz finden zu

Gai. Inst. 2, 78. Es ist aber kaum einer vorhanden. Denn si petas

imaginem tuam esse bei Gai. Inst, kann im Hinblick auf die Vindi-

kationsformel unmöglich auf eine persönliche Klage gedeutet werden:

vgl. Kalb, Juristenlatein 2
S. 55; es bedeutet genau dasselbe wie die

recta vindicatio bei Gai. cott., wo also recta von R. v. M. ohne Grund

verdächtigt wird. Als echt wird verteidigt Ulp. op. 26, 9, 2 (Si tutor

vel curator usw.) gegen Eisele, Phil. Cod. Just. 3, 32, 8 (Si, ut pro-

ponis usw.) gegen Mancaleoni.

191a. A. de Medio, *I Tribonianismi avvertiti da Antonio Fabre.

Bull. XIII (1901) S. 208—242 gibt nach Jörs, Pauli-Wissowas Real-

enzyklop. V 522 ein Verzeichnis der von A. Faber als interpoliert

bezeichneten Stellen, Ausdrücke und Redewendungen.

192. L. Mitteis, Textkritische Miszellen. Sav.-Z. XXII 12'»

bis 139 bespricht Proc. ep. 23, 8, 67 Ancilla quae nupsit usw., die

nicht so stark interpoliert ist. wie A. Pernice annahm: interpoliert

mag sein nisi forte usucapta est , echt ist dagegen Quod si vir eam

pecuniam pro suo possidendo usucepit: interpoliert ist nach Mitteis

(Kalb, Jagd S. 16 [26] scheint unbekannt ) utique siantequam matrimonium

esse inciperet, usucepit: d.h. nicht die usucapio pro suo ist Justinianische

Neuschöpfung, sondern die Lehre von der dos tacita bei konvalidierten

Sklavenehen. Diese ist auch Justinianische Einfügung bei Ulp. ed.

23, 3, 39 pr. (Si serva servo quasi dotem dederit usw.), wo die

Iuterpolation beginnen soll mit den Worten ita res moderetur usw.

(Die Sprache hat aber nicht entfernt Justinianisches Gepräge. Ref.) —
Bei Just. Inst. 3, 15, 8 si ita stipuleris „Decem aureos annuos

quoad vivam dare spondes* ? et pure facta obligatio intelligitur et

perpetuatur, quia ad tempus deberi non potest ist annuos erst von

den Kompositoren der Institutionen eingesetzt. — Bei Ulp. ed. 43.

32, 1, 4 (Si pensio nondum debeatur usw.) hält M. die Worte ita

tarnen si conventio specialis facta est in conductione domus , ut non

liceat ante finitum annum vel certum tempus migrare für interpoliert.

(Auch hier spricht die Latinität kaum für die Annahme.)

193. M i 1 1 e i s , Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum (Abh.
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der kgl. sächs. Ges. d. Wiss. XX 1901), besprochen von H. Er man,
Krit. Viertelj. 1904 S. 171—177 berührt unser Gebiet nur insofern,

als M. zeigt, daß Justinian zu einigen Änderungen der überkommenen

Rechtsquellen (s. Dig. VI Tit. 8; Cod. Just. 1, 33, 2; 11» 62, 12)

genötigt war, weil seit Ende des vierten Jahrhunderts der Emphyteuta

(nach M. ursprünglich Zeitpächter von Äckern des kaiserlichen

Patrimonium) dem Perpetuarier (schon lange Erbpächter der kaiser-

lichen res privata) gleichgestellt worden sei. — Vgl. auch Nr. 194.

Mitteis s. auch u. Nr. 168.

194. Th. Mo mm sen, Zur Geschichte der Erbpacht (Sav.-Z. XXIII

441—443) verteidigt mit klaren Gründen die Echtheit von Paul. ed.

(6, 3, 1, 1 nnd) 6, 3, 3 (placuit competere eis in rem actionem ad-

versus quemvis possessorem, sed et adversus ipsos municipes) . . et

si ad tempus habuerint conductum nec tempus conductionis finitum

sit, gegen Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum, s. o.

Nr. 193.

195. A. v. Nolde (Petersburg) bespricht Sav.-Z. XXIV 441 bis

451 die russisch geschriebene Abhandlung von Nikolsky über die

Schenkungen zwischen Ehegatten (s. o. Nr. 81), der er wissenschaft-

lichen Wert abspricht.

H. H. Pfltiger s. o. Nr. 190.

196. E. Kabel, Die Haftung des Verkäufers. I. Geschicht-

liche Studien über den Haftungserfolg, Leipzig 1902 bespricht nach

H. Erman Sav.-Z. XXV 457 ff. auch einige Digestenstellen. Seine

Annahme, daß Paul. resp. 5, 1, 49 ursprünglich begonnen habe

nicht Venditor ab emptore denuntiatus sondern Venditor ab emptore

in ins vocatus, wird von E. widerlegt, ebenso die andere, bei Ulp.

ed. 19, 1, 11, 18 habe Justinian geschrieben Qui autem habere licere

vendidit statt des Ulpianischen Qui a. h. 1. spopondit. Auch bei

Ulp. ed. 44, 4, 4, 31 (sed hoc in emptore solo servabimus usw.) ver-

teidigt E. gegen R. die Echtheit, dagegen ebenso die Unechtheit

bei Scaev. q. 45, 1, 131, 1 des traditus, für welches Lenel in seiner

Palingenesia mit Recht mancipatus eingesetzt hat.

197. R. Samter, Probatio operis. Sav.-Z. XXVI 125—144

stellt zu Flor. inst. 19, 2, 36 (Opus quod aversione locatum est usw.)

die aus sprachlichen Gründen kaum haltbare Meinung auf, bei et in

ntraque causa nociturum locatori usw. sei nicht esse sondern est zu

ergänzen, und glaubt, daß das Mißverständnis dieser Stelle auch in

das Bürgerliche (§ 644) übergegangen sei.

198. Schloßmann, Nemo sibi ipse causam possessionis mutarc

potest, Sav.-Z. XXIV 13—49, will glaublich machen, daß diese alte

Jabretbericbt für Altertumiwi^enschafl. Bd. CXXXIV. (1907. II.) 7
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Regula iuris bedeute (S. 37): „Der auf Grund eines Vertretungs-

verliultnisses oder eines sonstigen Verhältnisses zur Verfügung über

eine fremde Sache Befugte kann diese Befugnis mit rechtlicher Wirkung

nur im Verhältnis zu Dritten, nicht zu sich und zu eigenen Gunsten

ausüben/ Die klassischen Juristen verstanden diese Kegel nicht

richtig , weil sie zu ihrer Zeit längst durch andere Kechtssätze un-

nötig geworden war. Die Erklärung Julians (d. 41, 3, 33. 1), auf

die sich Savigny stützte, wie die des Marcellus (d. 11, 2, 19. 1).

welcher Jhering sich anschloß, gibt zu Einwendungen Anlaß, und

andere klass. Juristen wenden nach Schi, die Kegel sogar an ganz

unpassenden Stellen an.

Andere Gelehrte pflegen, wenn die Digesten nicht zu ihren An-

sichten stimmen, Justinianische Interpolationen anzunehmen. Das tut

Schi, erfreulicherweise hier nicht. Bloß bei Jul. d. 41, 3, 83, 1

hält er totiens verum est, quoticns quis sciret se bona fide nun
possidere für eine Änderung des Julianischen Urtextes, der vielleicht

gelautet halte quotiens quis sciret se bona non possidere oder se

bonorum possessorem non esse. Kaum mit Grund.

199. Schloßmann, Zur Geschichte des römischen Kaufes.

Sav.-Z. XXIV 152—193 sucht den Widerspruch zwischen Paul. q. 19.

5, 5, 1 Si quidem pecuniam dem ut rem accipiam und lels. d. 12.

4, 16 Dedi tibi pecuniam, ut mihi Stichuni (mancipio? Schi.) dares:

utrum id contractus genus proportione (so liest Sehl, gut statt pro portione.

wozu pro consule — proconsule zu vergleichen ist) emptionis et ven-

ditionis est an nulla hic alia obligatio e*t quam ob rem dati re non

secuta? In quod proclivior sum anders, als es bisher geschehen ist.

zu lösen: die von Celsus gegebene Entscheidung erklärt sich ah

Überbleibsel von einem (damals nicht mehr bestehenden) Recht, da?

die Emptio venditio noch nicht als Konsensualkontrakt kennt ('.'».

sondern in der Mancipatio des Sklaven den eigentlichen Kontrakt

findet. Celsus hatte nach Schi, in der Fortsetzung geschrieben Finge

alienum esse Stichum, sed te eum tantum tradidisse (tradidisse halte

Lenel irrtümlich für interpoliert statt mancipasse): repetere a te pe-

cuniam potero. quia hominem non mancipaveris: et rursus , si tun?

est Stichus et mancipurc eum non vis, non liberaberis {ut non pn*

hibeur) quomiuus a te pecuniam repetere possim. — Dare in dare
j

iacere oportere , fundum Tusculauum dari spondes u. ä. erklärt du I

herrschende Meinung nach Schi, irrtümlich von der Übertragung de?

Eigentums. — Gegen Schi, führt gute Gründe an H. Knuan.

Sav.-Z. XXV 467.

0. Lenel hatte für zahlreiche Digestenstellen, in welchen wi:
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einen fideiussor qui in iudicio sistere promisit u. ä. finden, die Ver-

mutung aufgestellt, daß mit diesen Worten Justinian den vindex der

klassischen Juristen bei der in ius vocatio verdrängt habe. Schloß-
mann. Der Vindex bei der lniusvocatio (s. o. Nr. 35) meint, daß

an jenen Stellen sich das Wort vindex ursprünglich nicht befunden

habe; doch gesteht er zu, daß durch die Justinianische Prozeß-

ordnung hier Interpolationen bedingt wurden: fideiussor ist in den

erwähnten Ausdrücken Justinianisch, ebenso in iudicio statt in iure.

Aber wie Justinian auf den Gedanken kommen konnte, den i s qui . . .

sisti promisit zu ersetzen durch einen fideiussor, qui . . . sisti

promisit, dafür reicht Sehls Erklärung nicht aus: vgl. Lenel, Sav.-Z.

XXV 232 ff. — Außerdem glaubt Schi. Justinianische Interpolationen

zu sehen in Dig. II Tit. 6 In ius vocati ut eant aut satis v e 1

c a u t u m dent. wo Lenel wohl mit Recht ein ursprüngliches ut eant aut

vindicem dent angenommen hatte: bei Paul. sent. 2, 4, 17 erkennt Schi,

vor justinianische Überarbeitung von Paul. Sent., vielleicht mit Recht.

Auch bei Paul. ed. 2, 8, 16 Qui iurato promisit iudicio sisti non

videtur peierasse, si ex concessa causa hoc deseruerit sind nach

Schi, höchstens die Worte qui promisit echt. Dig. II Tit. 8 Qui satis-

dare cogantur vel iurato promittant scheint Schi, deutlich Justiniani-

schen Stempel zu tragen, und bei Paul. ed. 12, 2, 15 Ad personas

egregias .-v> domum mitti oportet ad iurandum stammt das egregias

von den Kompilatoren, da die egregii erst in der konstantinischen

Rangordnung eine bestimmte Kategorie von Personen darstellen.

200. Schloß mann, Persona und flpostoirov im Recht und

im christlichen Dogma, Kiliae 1906 bespricht in recht interessanter

Weise die Bedeutung und Etymologie von persona. Wir können den

Leser „den dornenvollen Weg" vom Gebiet des Altlateins durch die

christologischen Streitigkeiten nicht noch einmal führen, weil er

zuletzt doch zu keinem rechten Ziele führt. Wenn Theophilus sagt

ohizai d-pojco-oi eteiv, so bedeutet dies nach Schi, einfach: „Sklaven

haben keine Existenz" (natürlich für das Gesetz). Aber dem Begriff

persona selbst gehe jede Beziehung auf das Recht ab. Wenn

römische Juristen sagen servi personam non habent, so ist persona

in dieser Verbindung nur die Übersetzung des griechischen -poaturcov

usw. Aus den Aufstellungen soll hervorgehen, daß die Bezeichnung

„juristische Person" für Gemeinden sich trotz Frontin, De controv.

agr. II (Gromatici ed. Rudorff I 54 Z. 23) ,
Agenius Urbicus 8 , 6

(ebenda 1 16) und Ulp. ed. 4, 2, 9, 1 nicht auf die römische Rechts-

sprache berufen dürfe. Man kann zwar bis jetzt aus den Aus-
7*
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-

führungen des Vf. eher auf das Gegenteil schließen, doch will er

seine Erörterungen noch fortsetzen. — Fr. Schulz s. Nachtrag.

201. Vittorio Scialoja, Nota critica sul testo dell' Editto

edilitio „de feris
a

. Koma 1901. (Aus Bull. XIII 1.)

Das Ädilenedikt hei Ulp. ed. aed. 21, 1, 40, 1 Ne quis canem

verrem vel minorem aprum lupum ursum usw. qua volgo iter fiet, ita

hahuisse velit, ut cuiquam nocere . . possit hatte Huschke ver-

bessert Ne quis canem verrem vel mai.ilem aprum usw. Sc. zeigt,

daß diese Stelle, ohne daß es Huschke wußte, auch schon von

Cuiacius behandelt worden ist, der vel minorem als Glossem be-

trachtete. Sc. erklärt in einleuchtender Weise, wie leicht ein Ab-

schreiber, welcher fand CANEM VERREM infolge undeutlicher

Schrift seiner Vorlage zweifeln konnte, ob verrem zu lesen sei oder

minorem; er schrieb das eine und setzte gewissenhaft darüber ..oder

minorem ?* So konnte es in den Text kommen. (Ebenso begreif-

lich wäre es, wenn vel minorem vor verrem eingesetzt wordeu wäre

als ironisch fragende Glosse zu canem. Zunächst erwartet man näm-

lich zu canem ein Attribut, das „wild" bedeutet; Bas. xuva

afpiov. Ref.) Ähnliche unbeabsichtigte Glossen zeigt Sc. noch an

mehreren Stellen.

202. Siber, Krit. Viertelj. 1904 S. 308 ff. bespricht auf

18 Seiten eine 75 Seiten umfassende Arbeit von Koeppen über Ne-

gotium mixtum cum donatione und scheint diesem zuzustimmen in

der (kaum begründeten) Annahme Justinianischer Interpolation bei

Ulp. ed. 39, 5, 18 pr. und ad S. 24, 1, 5, 5 hactenus quatenus

locupletior quis eorum factus sit (dieses hactenus quatenus fehlt bei

Justinian).

203. *Studi di diritto, pubblicati in onore diV. Scialoja,
Milano 1905, 2 voll., enthält (nach R. Caillemer, Nouv. Revue XXIX
690) unter anderem folgende Aufsätze:

R. de Ruggiero Sulla cautio usufructuaria (I 71); S. Rieeobono
über den Begriff des Usus im klassischen Recht (I 579), wobei eine Justiniani-

sche Interpolation für Ulp. D. 7, 8, 12, 1 gewittert wird; A. As coli, Sulla

prescrizioue estintiva e la rei vindicatio (I 473); Zucari, Sulla proprietä

dei singoli piani di un edificio (1 737) unter Verfolgung des Satzes super-

ficies solo cedit bis ins moderne Recht; Ev. Carusi, Sul concetto dell'

obligazione; Ch. Apple ton, Apochatum pro uncis duabus (II 503) s. o.

Nr. 116; E. Ehrlich, Ulpians iKtofo- Theorie II 731 (bespricht Ulp. ad

S. 18, 1, 9, 2); C. Arno, La massima „dolus auctoris bona fide euaptori

non nocet" nella Const. 3, Cod. 4, 48 (I 341); A. F. Sorrentino, Sulla

responsabilitä del „periculum rei
u

nel commodato solidale, zu Afr. q. 13, t\

21, 1 (I 643); A. de Medio über die Actio legis Aquiliae (I 27); P. Bon-
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fante über deu Begriff Successio in Universum ius und Universitas (I 531;

das klass. Recht kannte nach B. nur die successio in ius; Justinian führte den

Begriff der universitas hei der successio ein und interpolierte (?) ihn auch in den

Digesten); S. di Marco spricht (II 51) über die Lehre von der hereditas

iacens, welche nach ihm erst Justinian durch Interpolationen zu einer

juristischen Person (domina) gemacht haben soll (?); G. Segre, Note esege-

ticho sui legati I 239); G. Bonelli, Garanzia evizionale tra fratelli nella

divisione paterna (II 681, über Pap. resp. 31, 77, 8 Evictis praediis usw.);

F. Mancaleoni, Sülle donazioni tra vivi e la legittima del patrono

(II 609); C. Manenti, Sulla regola Sabiniana relativa alle condizioni impossi-

bili, illecite e turpi in dir. Rom. (I 391); C. Longo, II criterio Giustinianeo

della „natura actionis" (I 605) spricht von den actiones strioti iuris und bonae

fidei und scheint dabei auch Justinianische Interpolationen in den Digesten

nachzuweisen; A. March i, II giuramento in lite e la stima della cosa

perita nei giudizi di stretto diritto sucht eine Justinianische Interpolation

bei Marci. reg. 12, 3, 5, 4 (Plane interdum usw.) nachzuweisen (I 165);

S. Solazzi handelt I 663 ff. über das Edictum de fructu praediorum ven-

dendo locandove.

204. L. Wenger, Zur Lehre von der actio iudicati. Graz 1901.

Ders., Rechtshistorische Papyrusstudien. Graz 1902 ist von

II. Er man, Sav.-Z. XXII 241 ff. besprochen. Ennan hebt hervor,

daß Wenger mit Gründlichkeit und Scharfsinn festes, umfassendes

"Wissen vereinigt. Interpolationen weist er nach bei Ulp. ed. 26, 7,

1, 2; Ulp. ed. 2, 14, 7, 13. In ägyptischen Urkunden weist er Vor-

läufer nach z. B. für den Justinianischen Gebrauch von fideiussio

(iudicio sistendi causa). Auch sonst wird das Justinianische Recht

vorbereitet durch provinzial- und vulgärrechtliche Weiterbildungen

von klassischen Instituten. Wenn einzelne klassische Institute Cod.

Theod. ignorierte, während sie sich bei Just, finden (z. B. exceptio,

actio utilis), so war Cod. Th. radikaler als die Praxis seiner Zeit.

Freilich darf man daneben nicht vergessen, daß von Just, auch

manches tatsächlich Verschollene zu offiziellem Scheindasein erweckt

wurde, und sodann vor allem, „daß unter den byzantinischen Juristen

und so auch in Justinians Kommission zwei entgegengesetzte Strömungen

waren, die schulmäßig-romantische, die möglichst viel herüberzuretten

suchte, und die modernistisch-praktische von Paul. ed. 8, 5, 46, 1"

[nach alter Annahme von Just, interpoliert : in extraordinariis iudiciis .

.

haec suptilitas (Unterschied zwischen directa und utilis actio) super-

vacua est usw.]
,

„die am liebsten den ganzen Urväterhausrat des

formellen Aktionenrechtes über Bord geworfen hätte".

205. L. W e n g e r , Zur Vormundschaft der Mutter, Sav.-Z. XXVI
449—456 möchte plerumque bei Gai. prov. 2(3, 1, 16 pr. (Tutela

plerumque virile officium est) nicht (mit Lenel und der ersten
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Meinung Wissenbachs) für unecht halten, sondern (mit Wissenbach-

spaterer Ansicht) als echt erklären und zwar nicht nur durch Hh>

weis auf Ner. reu. 2ti
, 1, 18, wo kaiserliche Dispense erwähnt

werden, sondern besonders durch Hinweis auf Papyrusurkunden aas

Ägypten, welche zeigen, daß in diesem Punkte das Provinzialrecht

mit dem römischen kollidiert, und daß es hieraus sich erklärt. dali

Pap. resp. 26, 2, 2b' pr. Fälle im Auge hat, wo der provinciae

praeses imperitia lapsus im Hinblick auf einen testamentarischen

Wunsch eines verstorbenen Vaters die Mutter zur Vormünderin er-

klärte.

M. Wlassak, Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen Sprucb-

verfahren. Sav.-Z. XXV 81—188 (s. o. Nr. 97) behandelt u. a.

Gai. Inst. 3, 189; Ulp. ed. 2, 3, 1, 1 (si quis rem mobilem vindicari

a se passus non est) vgl. mit Gai. Inst, 3, 169; vind. a se non pati

ist gleichbedeutend mit rem non defendere (vgl. auch Anth. ed. 6.

1, 80 mit Ulp. ed. 50, 17, 156 pr.). Zum defendere gehört als

Wichtigstes das iudicium (actionem) accipere, d. h. die Mitwirkung

bei der Streitbefestigung in der Rolle des Beklagten (S. 125). (Ein

ganz anderes defendere ist das, zu welchem der Auktor dem Käufer

verpflichtet ist, == Beistandschaft, das selbst wieder vielleicht Justiniani-

scher Ersatz war für eine uns noch unbekannte Wendung des klassi-

schen Rechts). Bei Gai. tab. 2, 4, 22 kann defendet nach W. nicht

mit Lenel das Eintreten des Vindex für den Geladenen bezeichnen,

wegen des Futurs.

206. * Eine Reihe von Abhandlungen und Werken sind dem Ref.

nur dem Titel nach bekannt geworden, z. B. C. Arnö, Sul fr. 3 § 1

Dig. 26, 1, Archivio giuridico LXXI 320—348. —

V. Justiniani Institutiones.

207. C. F er rin i, Sülle fonti delle Istituzioni di Giustiniano.

Bull. XXIII (1900) S. 101—207, besprochen von

208. B. K übler, Sav.-Z. XXI II Ö08—526, veröffentlicht eine

vielfach verbesserte und ergänzte Neubearbeitung seiner Abhandlung

Sülle fonti delle Istituzioni von 1891 (vgl. diesen Jhber. LXXXIX 28ti).

Ferrini weist (gegen Kalb) mit Recht Inst. 1, 1, 2 dem Gaius zu. Da>
beweist statim ab initio, das, wie Kühler nachgewiesen hat, nur Gaius kennt.

Inst. 1, 2, 8 weist Ferrini dem Ulpian zu. Kubier führt als Beweis hiefür

die speziell Ulpianische Wendung an ut est constitutum. Inst. 1, 4, 1 könnte

man nach Kühler vielleicht auch dem Ulpian (statt mit Ferrini und Kalb

dem Marcian) zuschreiben, der allein (zwar nur einmal, doch vgl. ut est
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constitutum) saepissime constitutum est gebraucht. Weitere Einwendungen
erhebt Kubier (teils gegen das Resultat, teils bloß gegen Ferrinis Beweis-

führung) zu 1, 20, 3 u. 4 (Ferr. : Marcian); 1, 24, 1—4 (imperialis ist ein

Lieblingswort Justinians); 2, 1, 25 (media sententia bei der Spezitikationslehre

hält Ferrini ohne genügenden Beweis für Entlehnung aus Paulus); 2, l, 35 usw.

— Inst. 2, 5, 2 schreibt Ferrini wegen nec non nicht dem Gaius, sondern

dem Ulpian zu, Kühler hält sie für Gaianisch, wegen convenienter, während

nec non eine Justinianische Modifikation sei; vielleicht wäre auch eine media

sententia existimantium möglich, daß die Umrahmung Gaianisch sei, der im

Folgenden mit liegendem U eingeschlossene Satz ein Zusatz aus Ulpian ist:

[der Inhaber der habitatio darf das Haus nur soweit benützen, daß er cum

uxore sua liberisque suis (Gai. hatte hier wohl eingeschoben et servis,

qui cottidiani usus causa habentur) d item libertis nec non aliis liberis

personis quibus non minus quam servis utitur S habitandi ius habeat;

2, 6, 4 wird von Kühler — übrigens mit A. Faber, Err. 40, 10 — (mit

Unrecht, wegen utique) für Justinianisch gehalten; 2,6, 12 ist nach Kübler,

wenn von Marcian, jedenfalls stark interpoliert; in Inst. 2, 14, 5 spricht

Kübler quantascumque = quotcunque dem Ulpian ab; 2, 14,9 stammt nach

Ferrini von Ulpian, auf welchen diesen die Lesart denique statt diemque

Kr. geführt, nach K. frei nach Marcian, vgl. D. 28, 7, 14; 2, 18, 1 ist wegen

Just. Cod. 8, 28, 27 nach K. nicht von Marcian, sondern von Just.; in 2,

18, 3 hält K. alles, nicht nur wie F. vieles, für Justinianisch. (Dann müßten

sich aber noch mehr Justinianismen finden. Falsch überlieferte Modi sind

nicht ohne weiteres als Justinianismen zu betrachten, da solche sich auch

im Veronenser Gaius sehr viele fänden, wenn die Herausgeber sie nicht ver-

bessert hätten. Vgl. Kalb in Vollmöllers Rom. Jahresber. IV 1 S. 97.) Wenn
zu 2, 20, 8 Kübler Bedenken erhebt: „Wrenn es hier heißt alio quolibet

modo, so entspricht das nicht dem Sprachgebrauche des Gaius, welcher

quilibet vor alius zu stellen pflegt", so hat er sich vielleicht durch seinen

Artikel über alius im Vocab. iurispr. Rom. irreführen lassen, der zwar auf

Seite 373, 11 keine Gaianische Stelle für alius quilibet aufweist, wohl aber

auf S. 386, 54: Gai. iul. pap. 35, 1, 63 pr. alii cuilibet Wenn dies auch

kein Subst. bei sich hat, so verbietet es doch im Verein mit Gai. Inst. 2,

87 ex aliqualibet causa eine Stelle wegen alius quilibet dem Gaius abzu-

sprechen. Vgl. Kalb, WklPh. 1904 S. 377.

Zu 2, 23, 9 weist Kübler hin auf die weitere Gaianische Sprach-

gewohnheit una aliqua re vgl. tls tic; 3, 2,8 in. parens, qui . . . filium vel

filiam, nepotem vel neptem ac deinceps emancipat hält F. für Gaianisch:

Kübler erklärt dagegen, Gaius kenne ac deinceps „in dieser absoluten

Fassung" nicht. Er schließt auf Ulp. oder Just. AVenn für diesen Gebrauch

von deinceps das Vocab. iurispr. Rom II 143 nur Stellen aus Ulpian an-

führt, so könnte dies Zufall sein; denn bei Ulpian wird es nur 6 mal nach-

gewiesen, und wir haben von ihm doch etwa 8 mal soviel als von Gaius;

d. h. wenn wir von Ulpian nur soviel hätten wie von Gaius, so fänden wir

bei ihm jenen Gebrauch von deinceps auch nur höchstens einmal, und jeden-

falls ist aus Ulp. nur et deinceps uud einmal deincepsque nachgewiesen, nicht

ac d. Inst. 3, 8, 2 schreibt Kübler wegen alii plerique dem Ulpian zu,

während Ferrini den Autor wohl mit Recht in Gaius erkennt. Kübler stützt

sich darauf, daß alii plerique zweimal bei Ulpian vorkommt. Aber nach
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der Wahrscheinlichkeitsrechnung dürfen wir wieder annehmen, daß es bei

Ulpian auch nicht vorkäme, wenu von ihm nicht viel mehr erhalten wäre

als von Gaius. Von Inst. 11 spricht K. dem Ulp. auch den Anfang zu.

wegen certe si, welches er als Lieblingswendung von Ulpian nachweist. Inst

3, 13 pr. halt F. für Florentiusen; K. denkt an Papinian, dessen Ausführung

freilich auch durch Florentius Vermittelung herübergenommen sein könne.

Zu 3, 15, 2—7 hält K. die Beweise für Florentins Urheberschaft mit Recht

nicht für ausreichend; K. selbst denkt an Ulpian, und von seinen Gründen
ist besonders die Ähnlichkeit der Stelle mit einer Stelle Modestins (Mod.

reg. 45, 1, 100) hervorzuheben, da Mod. nicht selten den Ulp. ausgeschrieben

hat, wie F. selbst anderswo nachweist. Vom Titel 3, 19, 27 kommt nach

Kubier der Grundstock von Gaius, nicht, wie F. will, von Florentinus;

3, 2f> pr. ist = Gai. cott. 17, 1,2; nach Kühler ist — wie nach seiner

Meinung fast überall bei solchen Parallelstellen — die Lesart der In-

stitutionen für die echtere zu halten; anders Ferrini. Für die Worte [man-

datum contrahitur] quinque modis und vielleicht auch für die Schlußworte

nee inandati inter nos [Just, vos] actio nascitur wird Kübler recht haben;

diese Worte strichen die Kompilatoren der Digesten als überflüssig. Aber
die anderen Abweichungen der Institutionen sind Änderungen Justinians

nach dem bekannten Grundsatz, daß er seine Majestät nicht als Beispiel in

der ersten Person anführen will, sondern dafür die zweite Person setzt oder

anderen Ersatz schafft. Inst. 3, 27, 1 ist nach Kübler = Gai. cott. 44, 7,

5 pr. Kübler sagt: „Auch hier ist der Digestentext stärker interpoliert als

der der Institutionen." Aber an der Digestenstelle hat Kübler einige

Wendungen mit Unrecht für Justinianisch gehalten, vgl. Kalb in Vollmöllers

Rom. .Ihber. VII 1 S. 7. Den in Inst. 4, 6, 2 erwähnten unus casus — vgl.

diesen Jhber. CIX 71 — sucht Ferrini mit Kühlers Zustimmung in einer

verlorenen Stelle des Gaius. In 4, 6, 6 glaubt K. die Schreibweise des Gaius

zu erkennen. Inst. 4, 6, 21—27 hält Ferrini wohl mit Recht für Gaianisch,

besonders wegen et denique; zwar weist Kübler, der die Stelle für Justinianisch

halt mit Gaianischcm Aufputz, auf aut denique hin, das dem Gaius fehlt,

aber aut denique ist überhaupt keine charakteristische Verbindung (vgl.

Hand, Turs. II 270), und reiner Zufall ist es, daß wir es in den Digesten nach
Kübler nur bei Scaev. d. 32, 35, 3 (doch aut aerea denique supellectili

Geis. d. 33, 10, 7, 1) antreffen. Justinian hat in Cod. und Nov. denique

überhaupt nie gebraucht. Gegen die Zuweisung der zweiten Hälfte von 4,

17, 2 an Gaius erhebt Kübler mit Recht Einwendungen.

209. L ( u d w i g ) M ( i 1 1 e i s ) weist Sav.-Z. XXIII 443 f. darauf

hin, daß die bei Justinian (Inst. 2, 10, 3) sich findende Dreiquellig-

keit des Rechtes aus ius civile, ius praetorium und den Kaiser-

konstitutioneu schon in einer „Weiheinschrift" für den Statt-

halter Valerius Dalmatius der provincia Lugdunensis tertia auftritt,

die aus 400—410 n. Uhr. stammt, 1901 in der Nähe von Magyar

Boly gefunden und in den Sitzungsber. der Berl. Akad. 1902 S. 836 f.

von Th. Mommsen veröffentlicht wurde. Denn auf der Dedikations-

urkunde rühmen folgende Verse die Rechtskenntnis des Gefeierten:

Jus ad iustitiam revocare aequumque tueri Dalmatio lex est, quam
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dedit alma fides. Bis sex scripta (— XII tab.) tenet praetorisque

omne volumen, Doctus et a sanctis condita principibus. Hic idem

interpres legum legumque minister Quam prudens callet tarn bonus

exequitnr.

210. Zitiert sei wenigstens der Titel von J. B. Moyle, Im-

peratoris Justiniani Institutionum libri IV. 4 th ed. Oxford 1904. —
J. Pastor y Alvira, Manual de derecho romano segün el orden

de las Instituciones de Justiniano. III. ed. Madrid.

VT. Codd. Gregorianus, Hermogenianus,

Theodosianus. Notitia dignitatum.

a) Cod. Greg:, und Herrn.

211. Th. Mommsen, Die Heimat des Gregorianus. Sav. -Z.

XXII (1901) S. 139—144.

Daß Gregorius, der Sammler der Erlasse im Cod. Greg., in der

unter Diokletian stehenden Reichshälfte die Erlasse zusammengestellt

hat , ist bekannt
;

dagegen ist nach M. noch nicht hervorgehoben

worden , daß von sechs bestimmbaren Adressaten , die in den In-

skriptionen erwähnt sind, vier Statthalter der Provinz Syria Phoenice

waren. Vielleicht war also Gregorius Lehrer an der Rechtsschule

zu Beryt ; denn der Sammler hat sein Material nicht direkt aus dem

kaiserlichen Archiv bezogen, wie aus der Behandlung der kaiser-

lichen Erlasse hervorgeht, bezüglich deren Mommsen noch einiges zu

einem früheren Aufsatz (Sav.-Z. XII 244 f.) nachträgt. — Th. Kipp,
Geschichte der Quellen S. 79 Anm. 14 begründet (zum Teil gegen

Mommsen, vgl. diesen Jhber. CIX 73) die Ansicht, daß der Cod.

Herrn, nicht sowohl ein Nachtrag (den Mommsen und Krüger, früher

auch Kipp, zwischen 314 und 324 datierten), als ein Seitenstück des

Cod. Gr. war und beide Codd. in ihrem Material mit 294 in der

Hauptsache abschlössen, beide im Orient geschrieben sind und später

(Cod. Greg, sicher auch im Occident) Nachträge von anderer Hand

erhielten.

b) Cod. Theod. und Novellen dazu.

212a. Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis

et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes ed.

Th. Mommsen et P. M. Meyer. Berlin, Weidmann. Zwei

Volumina von wesentlich verschiedenem Umfang. Vol. II ist unter

Nr. 214 besprochen; Vol. 1 führt den Spezialtitel

:
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212 b. Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis

edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen.
Es war Mommsen beschieden, die neue Ausgabe des Cod. Th.,

woran er seit 1896 arbeitete, im Manuskript vollenden zu können

und den Druck bis gegen den Abschluß fortschreiten zu sehen. Er

erklärt zwar auf S. CXVII sq., daß er das Werk nicht zu unter-

nehmen gewagt hätte, wenn nicht die Ausgabe des Cod. Th. von

Hänel (Bonn 1842) vorangegangen wäre. Aber er hat auch die

Mängel jener Ausgabe ebenda gekennzeichnet: in der überfüllten

Variantensammlung schied Hänel den Weizen zu wenig von der Spreu,

oft war er zu allgemein in der Angabe der Handschriften für eine

bestimmte Lesart („multi" . . . „alii" ) , und auf seine Mitteilungen

ist nicht immer Verlaß.

Mommsens Pars prior, deren Seiten lateinisch numeriert sind,

gibt Prolegomena. Die Handschriften, welche zu Rate gezogen werden

konnten (vgl. hierüber den Bericht in diesem Jhber. CIX, 1901 II,

S. 73 f.) , zerfallen in solche des eigentlichen Codex Theodosianns

und in solche des Breviarium. Die sechs Handschriften des eigent-

lichen Theod. enthalten sämtlich nur größere oder kleinere Teile oder

Stücke des Cod. Th. Die wichtigsten und umfangreichsten befinden

sich zu Turin (T), Paris (R) und im Vatikan (V). Sie machen für

die betreffenden Teile die Textkritik ziemlich leicht. Aber wo sie

alle fehlen, muß der Herausgeber auf den (vielen) Handschriften der

Lex Romana Visigothorum fußen, jenem Gesetzbuch („Breviarium")

Alarichs IL, in welches u. a. eine Verkürzung des Cod. Th. auf-

genommen ist. Wenn der Justinianische Codex solche Stellen eben-

falls überliefert (es sind deren nicht wenige), ist an den nicht von

Just, interpolierten Stellen seine Lesart in der Regel die richtige;

Mommsen befolgt also den Grundsatz, den wir in diesem Jhber.

LXXIX 293 gegenüber einem Aufsatz von E. Grupe betonen mußten.

Auch da, wo nur Hss. des Breviarium den Text haben, glaubt

Mommsen wenigstens den Text des westgothischen Theodosianus, der

ja vom ursprünglichen vielfach abweichen mußte, im allgemeinen her-

gestellt zu haben. Mommsen verzichtet darauf, weitverzweigte Hand-

schriftenfamilien festzustellen mit Stammbaum, wie man es bei anderen

Schriftstellern tun konnte : denn da das Breviarium in Spanien bis

654 , in Gallien bis über Karl den Großen hinaus für die Recht-

sprechung praktische Bedeutung hatte, so wurden die verschiedensten

Exemplare miteinander verglichen , und es wurden (wenigstens in

Gallien) Ergänzungen oder Verbesserungen aus dem vollständigen

Cod. Theod. oder aus eigener Konjektur miteinander ausgetauscht.
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Doch stellt Mommsen zwei Hauptklassen der Hss. fest, deren eine

häutiger den besseren Text bietet als die andere. Gute Lesarten,

die möglicherweise erst spät aus dem echten Cod. Theod. in das

Breviarium eingetragen wurden, kommen dem Zweck der vorliegenden

Ausgabe natürlich ebenso erwünscht , als wenn sie sich schon im

Exemplar Alarichs gefunden hätten. Durch seine Ergänzungen aus

dem vollständigen Cod. Theod. hat z. B. der Ambrosianus (saec. 9)

allein den Anfang uns gerettet. —
Von den Breviarhandschriften bewertet Mommsen besonders drei

in einer erwähnenswerten Weise. Codex Oxoniensis (0), obwohl erst

1125 geschrieben, teilt nach M. oft allein von allen Breviarhand-

schriften gute Lesarten des eigentlichen Cod. Th., und er scheint an

vielen Stellen allein Spuren von der Lesart der Breviar - Urschrift

aufzuweisen (?). Dagegen Cod. Paris. 4403 (L) hält Mommsen für

bisher zu hoch eingeschätzt. Was diese Handschrift allein aufweist,

geht nach M. nicht auf die Breviarurschrift zurück, ist also kein

Vorzug, sondern freie Zutat nach noch vorhandenen Quellen.

Hänels Stelle Cod. Th. 3, 18, 2 Si mater defensorem usw. hat des-

halb im Texte selbst keine Aufnahme gefunden. — Verhältnismäßig

gering wird von Mommsen der fragmentarische Codex Legionensis

(H) eingeschätzt, welcher erst 1887 im Archiv der Kathedrale zu

Leon entdeckt wurde (vgl. diesen Jhber. LXXXIX 308 f.) und im

Auftrag der Madrider Akademie 1896 mit großen Kosten veröffent-

licht wurde. Die Madrider Ausgabe scheint Mommsen nur dort zu-

verlässig zu sein, wo sie von Hänels Text abweicht. Obwohl eine

Neuvergleichung nicht möglich war, glaubt Mommsen doch das Urteil

fällen zu können, librum ^> non contemnendum quidem esse (er

rechnet ihn zu der besseren Klasse), sed nequaquam inter breviarii

Codices primarium locum tenere. Dieses Urteil muß überraschen nicht

etwa, weil die Madrider Akademie besondere Ausgaben darauf wandte

;

denn hiefür ist ein genügender Grund der, daß es der erste juristische

Palimpsest ist, der in Spanien gefunden wurde, und die einzige vor-

handene Hs. des Breviarium in Spanien, wo es doch lange in Geltung

war. Wohl aber gehört sie zu den ältesten Hss. der Lex Korn. Vis.,

sie hat vermutlich Spanien nie verlassen, und es trennen sie von der

Urschrift höchstens 100 Jahre. Deshalb war einerseits kein Grund*),

*) Mommsen: Additamenta ~ ex Theodosiano hic codex non exhibet

excepta una constitutione omnium postrema 16, 10 (lies 11), 3. Da dieser

Erlaß verfügt, daß sämtliche früheren Verfügungen circa catholicam legem

Geltung haben sollen, dürfen wir vermuten, daß König Reccared, als er 589

zum katholischen Glauben übergetreten war, die Aufnahme dieses Erlasses
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sie nach dein echten Cod. Theod. umzuändern ; denn in Spanien galt

das Breviarium nur als solches, weil autorisiert von den West-

gotenkönigen. In Frankreich dagegen (soweit es nicht oder nicht

mehr zum Westgotenreiche gehörte) berief man sich auf das Breviar

nicht deshalb, weil es von Alarich II. zum Gesetzbuch gemacht war,

sondern weil darin römisches Recht, vor allem Cod. Th.. aufgezeichnet

war (vgl. A. de Wretschko in Mommsens Ausg. p. CCCXIII sqq.):

in Frankreich wurden deshalb die Breviarhandschriften nach dem voll-

ständigen Cod. Th. vielfach verbessert, und sie müssen ceteris paribus

für Mommsens Zweck schon deshalb größeren Wert haben. Aber

wenn es sich einmal später um eine Ausgabe des echten Breviar-

textes handelt, wird der Palimpsest von Leon, mit dem in fehlerhaften

Kleinigkeiten nach Mommsen besonders die Handschrift in Maihingen-

W'allerstein und die in Gotha übereinstimmen, vielleicht bessere

Dienste leisten können. So glauben wir z. B. 9, 14, 1 in den

WT

orten dieser Iis. capitale supplicium sustinebit die Lesart des echten

Breviars zu erkennen. Denn die gespreizten und zweideutigen Worte

des Theod., die vermutlich aus diesem erst nachträglich in die

jüngeren IIss. des Brev. hineingekommen sind , erit capitale istud

malum, verlangten bei der Aufnahme in ein Gesetzbuch dringend eine

redaktionelle Änderung, wie ja auch Justinian bei der Aufnahme des

Gesetzes in seinen Codex änderte: sciat se capitali supplicio esse

puniendum. — Unberechtigt ist, wie auch P. Krüger urteilt, der Titel

der Sammlung: Theodosianus ohne Codex (vgl. p. XI sq.), den

Mommsen dem Gesetzbuch gibt. So hat er gewiß in späterer Zeit

geheißen, aber der Kaiser Thcodosius selbst bzw. seine Räte haben

ihn (Theodosianus Codex und) Codex Theodosianus genannt; so

(Cod. Th.) vor allem in den Gesta senatus Romani von 430

(Mommsen S. 1 ff.) § 4 in., die man die Geburtsurkunde des Cod.

Theod. nennen könnte. (In den Hss. des echten Cod. Theod. ist der

Titel nicht erhalten, und einige Bücherexplicit beweisen kaum irgend

etwas.) — Eine chronologische Ordnung der Erlasse mit Angabe des

Ortes und der Adressaten füllt p. CCIX bis CCCVl aus. P. CCCVII

in sein Gesetzbuch verfügte, ähnlich wie 546 der König Theudis einen

eigenen Erlaß aufnehmen ließ. — Paul Krüger nimmt in Sav.-Z. XXVI 328

(s. n. Nr. 213) an, auch 15, 1, 9 sei die richtige Inscriptio Imp. Julianus A.

in H (und drei anderen Hss.) aus Cod. Theod. nachgetragen. Aber vielleicht

liegt die Annahme näher, daß umgekehrt die anderen Hss. ihr (falsches)

Idem aus dem Cod. Th. geschöpft haben, in welchem ein Erlaß Julians

vorherging, den Alarichs Kommission nicht aufnahm, weil er in ihr Gesetz-

buch nicht paßte.
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bis CCCLX enthält eine Abhandlung von A. de Wretschko, De

usu breviarii Alariciani forensi et scholastico per Hispaniam, Galliam,

Italiani regionesque vicinas adiecto indice locorum ex Breviario ad-

hibitorum.

Die Pars posterior gibt den Text. Die Ausgabe ist viel

handlicher und übersichtlicher als die Hänels. Obwohl sie größere

Genauigkeit in der Angabe der wichtigen Varianten anstrebt und

weniger an Platz spart, umfaßt sie doch nicht so viele Lexikonoktav-

seiten als Hänels Ausgabe Hochquartspalten. — Eine erfreuliche Zu-

gabe ist eine Mappe mit sechs Lichtdrucktafeln in Großfolio, Proben

aus vier Handschriften, welche Leop. Traube zusammengestellt und

erklärt hat. Je ein Blatt enthält eine vollständige (cum grano salis)

Seite von Cod. Parisiuus lat. 9643 (= R) und Vaticanus Reg. Lat.

886 (— V), Handschriften des ursprünglichen Cod. Theod., sowie

von Berolinensis Philippsianus (Traube: Philippici) 1761 (— P) und

Monacensis Lat 22 501 (= M), zwei alten Handschriften des

Breviars etwa aus dem 6. Jahrhundert. Die zwei letzten Tafeln

geben neun einzelne interessante Spezialproben aus den genannten

vier Handschriften, die nach Traube (Mommsen) möglicherweise alle

jn Lyon oder nicht weit entfernt entstanden sind. — Über den An-

teil P. Krügers an der Herstellung der Ausgabe berichtet dieser

in der Sav.-Z. XXVI 316—331:

213. P. Krüger, Über Mommsens Ausgabe des Codex

Theodosianus.

Der Titel von Mommsens Ausgabe des Cod. Th. enthält den Beisatz:

adsumpto apparatu P. Kruegeri edidit. Über Krügers Mitarbeit hätte

Mommsen vermutlich in den Prolegomeua von Pars I noch näher sich ver-

breitet, wenn ihm der Abschluß auch dieser beschieden gewesen wäre.

P. Krüger, mit welchem sich Th. Mommsen immer in die Herausgabe der

Juristenschriften geteilt hatte (Corpus iuris wie die vorjustinianischen

Juristen in der Weidmannschen Sammlung), wäre, wenn nicht das Bürger-

liche dazwischengetreten wäre, auch der Mitherausgeber des Cod. Theod.

geworden, und im Anfange betrachtete ihn Mommsen auch als solchen: vgl.

p. XXXIX Paulo Kruegero operis nostri socio. Nämlich durch seine

Herausgabe des Cod. Just, war P. Krüger zu einer Vergleichung der wich-

tigsten Hss. des Cod. Th. (der von den Räten Justinians als Grundlage be-

nützt wurde) geradezu genötigt worden (veröffentlicht wurde ein Abdruck

des Turiner Palimpsestes von Cod. Th. Buch 2—5), und nach der Fertig-

stellung des Cod. Just, faßte er den Plan, den Cod. Theod. neu heraus-

zugeben. Zu diesem Zweck suchte er den kritischen Apparat zu vervoll-

ständigen. Da aber die Savignystiftung keine Mittel zur Verfügung stellen

konnte, um zu diesem Zwecke auch fremde Hilfe gewinnen zu können, so

stellte Krüger zunächst (bis 1896) Buch 6—16 und teilweise Buch 1 zum
Druck fertig, da hierfür die sämtlich von ihm nachverglichenen Hss.
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die Grundlage bildeten. Als Mommsen, der von diesen weitergehenden

Arbeiten Krügers keine Kenntnis hatte, ihn um Überlassung seines Materiales

bat, stellte ihm Krüger sein ganzes Manuskript und seine Vergleichungen

zur Verfügung. Nun begütigte sich aber Mommsen nicht damit, solche H:>s.

/.u vergleichen oder vergleichen zu lassen, die Krüger noch nicht ver-

glichen hatte, sondern er nahm auch Krügers Hss. größtenteils noch einmal

vor; wenn er dabei mit seinen eigenen Augen, die doch vermutlich bei

seinem hohen Alter an Scharfe nachgelassen hatten, etwas nicht mehr fand,

das Krüger (und seine Vorganger) gelesen hatten, so verließ er sich nur auf

das von ihm selbst Gesehene. Dabei wurde er natürlich gelegentlich zu

irrigen Ergänzungen verleitet, so 8, 18, 4. Zu 6, 3, 19 (lies 6, 2, 19?) ist

Krügers Bemerkung übersehen, daß ein Teil des von Cuiacius gegebenen

Textes noch heute als Spiegelbild auf dem folgenden Blatte zu lesen ist. —
Bei eingehenderer Nutzung von Krügers Vergleichung waren auch noch

einige andere Versehen vermieden worden. — 1*. Krüger glaubt auch,

Mommsen hatte für Buch 1—8 nicht auf die Ergänzung des Textes nach
( od. .Just, verzichten sollen. — Da Mommsen ursprünglich sich Krüger als

Mitarbeiter dachte, wie er diesen auch bis 1900 immer über das Fort-

sc breiten der Arbeit auf dem Laufenden erhielt, war es erklärlich, daß er

Euiendationcn und Ergänzungen Krügers nicht mit dessen Namen be-

zeichnete. — P. Krüger schließt seine Bemerkungen mit den Worten: ..Die

früheren Ausgaben sind durch die neue in jeder Beziehung überholt und

veraltet; nur der Kommentar von .1. Gothofredus behält seinen Wert."

214. Theodosiani libri XVI usw. (s. o. Nr. 212) Vol. II mit

dem Spezialtitel: Leges novcllae ad Theodosianum pertinentes

edidit adiutore Tb. Mommseuo P. M. Meyer. Berlin 1903 ersetzt

llänels Novellae constitutiones impp. Theod. II, Valent. III usw. durch

eine neue Ausgabe. Bei der Besprechung der Codices konnte der

Hgbr. oft auf Vol. I verweisen, da auch hier die Lex Korn. Visig.

eine ähnliche Ersatzrolle spielt wie beim Cod. Tb. Dabei wird die

Iis. L der Lex Rom. Vis. für die in ihr überlieferten Novellen besser

eingeschätzt, als es Moimnsen für Cod. Theod. tat (s. o. S. 107). —
Der Text zerfällt in drei Abschnitte: 1. Corpus legum novellarum

Theodosii II, Valentiniani Iii. Maioriani in occidente a Maioriano
conditum. (Dieses Corpus Maiorianuni umfaßt den Hauptteil des

Textes bis S. 178.) 11. Legum novellarum in Oriente promulgatarum

Marciani in Epitomen Alaricianam reeeptae (S. 179—196); III. Aue-

tarium, leges novellas extravagantes continens Severi et Anthemii, S. 197

bis 211. Corrigenda et addenda (auch zu Vol. I Codex Theodos. ed.

Mommsen) auf S. 213—219 schließen das Werk. In der Vorrede

erklärt der Herausgeber, daß er nach Mommsens Tod häufig von

O. Seeck beraten worden sei. — Die unter dem Texte immer an-

gegebenen Varianten der Hss. regen zu sprachlichen Untersuchungen an.

215. II. 'Ap ol ß a vtivo c, 2ou.ßoXr, tstopixrj sf; t>)v äpp^vstav

too Öeau.oö rtfi taxTixr
4
c d-pojTroptTri'j -epioust'ac t6jv 6irs;oi>3ta>v,
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Ä&Tjvai 1902, sucht nach K. Triantaphyllopoulos, Sav.-Z. XXV 406

bis 409 durch neue Gründe die Ansicht zu stützen, daß Konstantin

durch die Verordnung Cod. Th. 8, 18, 1 eine Veränderung der

väterlichen Rechte an den bona materna derart vorgenommen habe,

daß das Muttergut nicht mehr dem Vater, sondern dem Kind zustehen

solle. Es werden dabei auch einige andere Stellen von Cod. Th. be-

sprochen; bei Pap. resp. 29, 2, 86 pr. liest Vf.: divum . . Pium

contra constituisse ... in eo
,

qui legationis causa Romae erat et

filio (statt tilium qui) matris delatam possessionem absens amiserat usw.

Stephan Braßloff (s. o. Nr. 165) liest in Cod. Th. 12, 1,

18 filios . . militarium . . . aut patris militiam assequi volumus aut,

si detrectaverint militare et triginta quinque annos impleverint,

curiis mancipari statt XXXV nicht mit Gothofred und Seeck XXV,

sondern XXIV; Br. erklärt die Verwechselung von XXIV mit XXXV
paläographisch durch versehentliche Verlängerung des Zehner-

querstriches.

216. Chauvin, La Constitution du Code The'odosien sur les

agri deserti et le droit arabe. Möns, 1900.

217. Edouard Cuq sprach beim internationalen Kongreß für

die historischen Wissenschaften (Rom, April 1903) über den Nutzen

der Borghesischen Listen der Praefecti praetorio für

die Geschichte der Gesetzgebung in der späteren Kaiserzeit. (Nach

Nouv. Revue XXVII 474.)

c) Notitia dignitatum.

218. Die Notitia dignitatum hat nach Mommseu, Hermes

XXXVI 547 ihre letzte Redaktion um das Jahr 425 n. Chr. er-

halten. (Vgl. WklPh. 1902 S. 525.)

219. J. Schöne, Zur Notitia dignitatum, Hermes XXXVII 271

bis 277 konstatiert nach WklPh. 1902 S. 1295 „zwischen der Not.

dign. per orientem und der per occidentem auch von sprachlichen

Gesichtspunkten aus dasselbe Verhältnis, das Mommsen und Seeck

schon aus sachlichen Gründen festgelegt haben." (Vgl. auch Kipp.

Gesch. der Quellen S. 132.) — * Zitiert sei hier P. Koch, Die

byzantinischen Beamtentitel von 400—700, Jena 1904 (WklPh. 1904

S. 222).

VII. Codex Justinianus

und Syrisch - römisches Rechtsbuch.

a) Cod. Just.

219. Wladimir Benesche witz, [Codex JustineusV), Sav.-Z.

XXIV 409—414 wirft die Frage auf, ob der heilige Theodor bzw.
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dessen Vita nicht vielleicht den Nachweis liefern könnte, daß es

schon einen Cod. Justineus gegeben hätte. Es ist kaum anzunehmen,

daß man den Hinweis auf (nicht Justins, sondern) Justinians Pan-

dekten und Codex und Novellen verkennen wird in den Worten:

OSxoc 6 maxoxctxoc ßaaiXeuc 'Iooaxiviavo?, rpo xt;c aoxoG aoxoxpaxia?,

ext C&vxoc xou SaoxoO Östoo, fjvixa xai oi TraXouol v<5jxot dvexatvia&r
(
3av

[=r Dig.] xal r
t
vsctpd (sie galt also noch zur Zeit des Hagiographen)

vouofteafa i^pacpT) [~ Cod.] xai TjVioBr^aav irdvxa iv jiti ßißXcp (iri-

xXr^Ö&v xo ßtßXi'ov 7) v£a xiXsuaic [= Novellae constitutiones, wobei der

Hagiograph offenbar jene Sammlung der Novellen im Sinne hatte, die

auch einige Erlasse von Justin II aufgenommen hat] x&v ßaoiXeo-

öVkdv [nicht ßaatXeoaavxcov]) , x<5xe . . . BeoSaipav £aoxo> ^v^aiav

r^oqexo.

220. B. Brugi, II nome dell' azione nel „libellus conventionis*

Giustinianeo. 5 S. (Aus der Festgabe für J. Pepere, Napoli 1900)

glaubt, daß die Nennung des Namens der beabsichtigten Klage im

Klageschriftsatz nicht fakultativ und überflüssig war (wie E. I. Bekker

aus Cod Just. 2, 57, 1 schloß), sondern, abgesehen von bestimmten

Füllen, obligatorisch.

221. Ch. Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au

VI« siecle. Paris, 1901, bringt nach G. May, Nouv. Revue XXVI
über die gesetzgebende Tätigkeit Justinians nichts Neues.

222. H. Eitting berichtet in Sav.-Z. XX1I1 434—438 über

Reste einer Handschrift des Justinianischen Codex mit voraccursischen

Glossen aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, die Prof. Cantor zu

Halle in den Einband eines Buches eingearbeitet fand. Sie umfassen

30—40 Zeilen von Krügers großer Ausgabe und stimmen mit der

Vulgata überein.

223. P. Krüger, Zu Cod. Just. 5, 1, 5, Sav.-Z. XXII (1901)

S. 52—55 verteidigt gegen Riccobonos Annahme einer Justinianischen

Interpolation die Echtheit des Erlasses von Leo aus dem Jahre 472 T

worin dieser die Strafe des quadruplum auf das duplum der Arra

sponsalicia mindert.

224. P. Krüger, Beitrag zur accessio temporis bei der Er-

sitzung, Sav.-Z. XXVI 144—148 erinnert u. a. daran, daß für Just.

Cod. 7, 31, 3 seine kritische Ausgabe in der Stereotypausgabe ver-

bessert ist. Außerdem weist er eine Aufstellung von Zanzucchi.

Archivio giuridico LXX1I 177 ff. über die Anrechnung der Besitzzeit

zurück.

225. B. Kühler beanstandet Sav.-Z. XXIV eine Übersetzung
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Stockars (s. o. Nr. 55) von Just. Cod. 11, 41, 6 (Lenones patres et

doniinos usw.)

226. R. de Ruggiero, I papiri Greci e la ^stipulatio duplae
u

.

Estratto dal Bull. XIV (1901) fasc.2 liefert nach Ii. Kübler, Sav.-Z.XXIV

451 ff. durch Besprechung eines griechischen Kaufkontraktes aus dem

Jahre 454 n. Chr. (vgl. Wilcken, Arch. f. Pap. II 142) eine Illustration

der Zustände, die den Kaiser Justinian zu dem Erlaß von Just. Cod.

7, 47 bestimmten. Denn während im klass. Recht der Verkäufer,

wenn überhaupt stipuliert wird, in der Regel nur die Erstattung des

doppelten Kaufpreises zusichert für den Fall der Entwehrung (stipulatio

duplae), verspricht er in der angeführten Urkunde auch noch die

doppelten dvaXtofiata und oairav^jxata. Dazu ließ sich ein Verkäufer

jedenfalls erst herbei, als man mit der actio emti vom Verkäufer im

Falle der Entwehrung das ganze Interesse erlangen konnte, also

nnter Umständen dasselbe oder sogar noch mehr, als durch die ge-

wöhnliche actio ex stipulatu duplae. Jetzt war ein vorsichtiger Käufer

nicht mehr zufrieden mit der gewöhnlichen stipulatio duplae; denn

die Form der Stipulation sollte ihm ja besondere Garantien bieten,

die er sonst nicht gehabt hätte. So läßt er sich denn auch noch das

Doppelte der impensae versprechen (in anderen Urkunden auch noch

die Haftung wegen ßXotß>j, damna). So habe sich der Käufer im Falle

der Entwehrung unter Umständen unrechtmäßig bereichert, und diesem

Abusus trat Just. Cod. 7, 47 entgegen: hoc quod interest dupli

quantitatem minime excedere.

•Zitiert sei E. de Angel is, Sulla legge C. 2, De resc. vend.,

4, 44. Circulo giuridico 1900. XXXI 361—867. — C. Arnö, La

const. 2 Cod. 4, 48 nella Summa Perusina. Modena 1902. 4°.

14 S. — C. Arnö, Comento ad Cod. De peric. et comra. rei ven-

ditae (4, 48) Const. 1. Archivio giur. LXV 301—804. — G. Pfann-
müller, Die kirchliche Gesetzgebung Justinians. Bespr. in ThLZ.

21 (1902) S. 571.

b) Syrisch-römisches Rechtsbuch.

228. Ferrini, Beiträge zur Kenntnis des sog. Syrisch-römischen

Krchtsbuches, Sav.-Z. XXIII 1902 S. 101 ff. ist von Kipp, Gesch. d.

Quellen S. 134 Anm. 39 erwähnt.

229. L. Mitteis, Über drei neue Handschriften des Syrisch-

römischen Rechtsbuches. Abh. d. preuß. Akad. d. Wiss. 1905,

59 S.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. IM. CXXXIV. (1907. II.) 8
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VIII. Germanisch-römische Rechtsquellen.

a) Das gesamte Westgotenrecht.

230a. Rafael de Urefta y Smenjaud, La legislaciüu

Götico-Hispana. (Leges antiquiores. — Uber iudiciorum.) Madrid

1005.

Der Absicht, anläßlich der Vollendung von Zeumers Ausgabe der

Leges Visigotnorum im Anschluß an akademische Vorlesungen eine

Abhandlung von 50 oder 100 Seiten zu bieten, ist ein umfangreiches

Werk (588 S.) entsprungen, welches den Manen von Th. Mommsen und

E. Perez Pujol gewidmet ist. Zunächst gibt der gelehrte Verfasser

eine Übersicht über die Literatur zur westgotischen Gesetzgebung im

vorigen Jahrhundert ; in einem zweiten Kapitel bespricht er die Aus-

gaben jener Gesetze bis auf Zeumer sowie die Funde einzelner Stücke;

das dritte Kapitel behandelt die Weiterentwicklung des Westgoten-

rechtes (S. 108—536), und hier ist Vf. Spezialist von hervorragender

Gelehrsamkeit und Bedeutung. Im vierten Kapitel (Ape"ndice) druckt

R. de Urefia u. a. auch ein von Zeumer in seiner Ausgabe über-

gangenes, von der span. Akademie 1815 veröffentlichtes Stück ab.

Interessant ist auch die phototypische Wiedergabe von drei

Blättern von Hss. : wir haben vor uns 1. ein vereinzeltes, mit dem
Cod. Legionensis vereinigtes Blatt aus einem Codex des 10. Jahr-

hunderts vom Liber iudiciorum, 2. und 3. Vorder- und Rückseite von

Fol. 158 des Cod. B 32 der Biblioth. Vallicell. zu Rom, von der

Lectio legum, aus dem 10. Jahrhundert (vgl. Gaudenzi, Riv. ital. per

le scienze giur. VI [1888] S. 234 ff.). — Wir sind leider in diesem

Grenzgebiet des röm. Rechtes so wenig bewandert, daß wir uns damit

begnügen müssen, in so allgemeiner Weise den Fachleuten von dem
Werke Kenntnis zu geben.

230b. R. de Urefia y Smenjaud, Observaciones acerea del

desenvolvimento de los estudios de Historia del Derecho Espafiol.

Discurso lei'do en la solemne inauguraciön del curso acad£mico de

1906/07. Madrid 1906 ist ebenfalls ein Werk bibliographischen In-

halts , durch welches der gelehrte Vf. das Studium der spanischen

Rechtsgeschichte zur früheren Höhe zurückzuführen sucht. Möge es

ihm gelingen, den Gelehrtennachwuchs mit seinem Geiste zu erfüllen

!

231. K. Zeumer, Geschichte der westgotischen Gesetzgebung.

Neues Archiv für ältere Geschichtskunde XXVI (1900 1901) S. 91

bis 149.
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b) Lex Romana Visigrothorum.

232. Max Conrat (Cohn), Breviarium Alaricianum. Römisches

Recht im fränkischen Reich in systematischer Darstellung. Leipzig

1903 ist uns nur aus der Anzeige von H. Krüger, Sav.-Z. XXV
410—420, bekannt. Das Werk bietet keine freie Bearbeitung des

Stoffes, sondern füllt ein nach neueren Begriffen hergestelltes System

(Einleitung: Quellen des Rechtes; Privatrecht, Zivilprozeßrecht, Straf-

recht, Staats- und Kirchenrecht) mit den Worten des Breviariums aus,

und zwar, soweit die „Interpretatio" vorhanden, mit einer (nach H. Krüger

oft nur allzu wörtlichen und nicht durchaus einwandfreien) Übersetzung

der Interpretatio. „Anmerkungen" verzeichnen die wesentlichen Ab-

weichungen der Interpretatio vom eigentlichen Legaltext; „Noten"

unter den Anmerkungen enthalten den vollständigen lateinischen Text

des Breviariums samt der Interpretatio , nach der Hänelschen Aus-

gabe. Wenn ein Text in mehrere Materien eingreift, ist er mehrere

Male abgedruckt, soweit nötig. — H. Krüger fügt einige Winke bei,

wie die Übersetzung Conrats hätte verbessert werden können. Vgl. o.

Nr. 164 (S. 79).

233. Max Conrat (Cohn), Die Entstehung des Westgotischen

Gaius, Verhandelingen der Akademie van Wetenschappen te

Amsterdam, Afd. Letterkunde, X. R. VI 4 (1905) ist im Nachtrag

besprochen.
«

234. Th. Mommsen, Eine verlorene Breviarhandschrift. Sav.-Z.

XXII (1901) S. 55—58. Aus einer nicht mehr vorhandenen Hand-

schrift der Lex Rom. Vis. sind in einem Exemplar der Sichardschen

Ausgabe (Pariser Bibliothek Reserve F 4) Einträge von Petrus

Pithoeus (1496/97-1553/54) gemacht.

Vgl. auch oben Nr. 212— 214.

235. *Der Titel sei erwähnt von E. Besta, Per la determina-

zione dell' etä e della patria della cosidetta Lex Romana Rhaetica

Curiensis, Rivista italiana per le scienze giuridiche XXX (1900) 309

bis 374 und XXXI (1901) 3—64. — C. Calisse, II Breviario

Alariciano, Archivio giuridico LXXII 143-147.

c) Legres Visigrothorum.

236. Die schon länger vorbereitete ( vgl. diesen Jhber. CIX 83)

Ausgabe der Leges Visigothorum von Zeumer ist in den

Monumenta Germaniae historica, Legum Sectio I, erschienen.

8*
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d) Leges Alamannorum.

237. B. Schröder, Romanische Elemente in dem Latein der

Leges Alamannorum, Diss. Rostock 1898, 72 S. ist uns nur aus dem

Bericht von W. Meyer-Lübke in Vollmölters Rom. Jhber. VI 1.

S. 123 bekannt.

IX. Agrimensoren.

Im Hinblick auf den neuen Stoff, den Papyri und (in Deutsch-

land) das Bürgerliche Gesetzbuch den Romanisten bieten, kann es nicht

wundernehmen, daß hinsichtlich der Feldmesser die Forschung ruhte.

Nur weniges ist zu verzeichnen.

238. B. Brugi, Nuovi studi sugli agrimensori romani, Rendi-

conti della Reale Accademia dei Lincei XI (1902) S. 334—341 gibt

einige Nachträge zu seinem von der Accad. dei Lincei preisgekrönten

Werke Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani, Verona-

Padova 1897. Er bespricht I. Un termine graccano delT ager Cam-
panus. II. Fiumi pubblici compresi nella limitazione. III. Pascua

fundorum publica. — Forts, ebenda XII (1903) 293—300.

239. Fr. Stolz, Zum latein. Wortschatz, Indogerman. For-

schungen XVII 85—93 glaubt nach WklPh. 1904 S. 1263, daß arci-

finius ager, „das neutrale Grenzgebiet", erwachsen sei aus arcae

finium, d. i. „Marksteine der Grenzen".

240. H. Schöne, Das Visierinstrument der röm. Feldmesser.

Mit 1 Tafel und 6 Abbildungen. Jahrbuch des deutschen archäol.

Instituts 1901, III 127—132.

Nachträge.

Seit Einlieferung des Ms. hat lief, zwar auf systematische Durchsicht

der neueren Literatur auf unserem Gebiete verzichtet, aber trotzdem glaubt

er, wenigstens die wichtigeren oder interessanteren von den Veröffent-

lichungen, die ihm bis Juli 1907 bekannt wurden, erwähnen zu sollen.

Zu S. 8 (Nr. 1). C. Bertolini , Le obbligazioni fasc. 5 und 6

(bis S. 689), Torino 1906/07 behandelt von
4
den Konsensualkontrakten

Kauf und Miete. Auch in dieser Fortsetzung zeigt sich eine staunens-

werte Kenntnis der neuen (besonders auch deutschen) Literatur. —
Auf S. 673 erfahren wir, daß Cicogna, * Sulla cosidetta relocatio

tacita, Archivio giur. LXXIV (1905) S. 259 ff. bei Ulp. ed. 19, 2, 14
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et huiusmodi contractus neque verba neque scripturam utique desi-

derant für interpoliert erklärt. Aber Justiuian hat es wohl nicht inter-

poliert, wegen utique, vgl. Kalb, Jagd S. 16 f. (26 f.)

Zu S. 8 (Nr. 17 a). L. Hahn, Rom und Romanismus im

griechisch-römischen Osten. Mit besonderer Berücksichtigung der

Sprache. Bis auf die Zeit Hadrians. Leipzig 1906 bietet eine Studie

über den Einfluß des römischen Geistes und des römischen Wesens

auf die griechisch redende Welt. Die Ausbreitung des römischen

Kechtes wird dabei nur gelegentlich gestreift. Interessant ist jedoch

der Nachweis, daß gerade auch Wörter aus dem römischen Rechts-

und Staatsleben in größerer Zahl in die griechische Sprache Eingang

fanden, und zwar nicht erst in spätrömischer Zeit (vgl. Kalb, Roms

Jur. S. 1). Polybios zwar hält sich noch ziemlich zurück und be-

schränkt sich auf Wörter, für welche das Griechische keinen völlig

deckenden Ausdruck hatte, wie öixxaxtup, iraxpixto?; spätere Schrift-

steller aber sowie Inschriften lieferten größere Ausbeute. Ein Index

von lateinischen Fremdwörtern auf S. 270—274 führt unter etwa

320 Wörtern auf: afpapiov, xa axxeitxa, ösiroaixa, eoixxa, xapxapa,

xoopaxops'jo, xto5txsXXoc »xotxov, otkvötxxa, nexooXta, xtxXos.

Zu S. 17fT. (Nr. 43—49). Ch. Collard, De l'authenticite de

la loi des XII Tables. Louvain 1907 gibt auf 58 S. in ausführ-

licherer Weise, als uns es der Raum gestattete, eine Darlegung des

Versuches, die XII Tab. als unecht zu erklären, sowie die Nachweise

seiner Unnahbarkeit.

Zu S. 27 f. Für die wörtliche Auffassung des secare = „Zer-

stückeln" tritt neuerdings ein E. I. Bekker (>. o. Nr. 104a), indem

er die Erbitterung gegen den zahlungsunfähigen Schuldner mit leb-

haften Farben malt. Den Pluralis seeanto erklärt B. damit, daß ein

einzelner Gläubiger den „Lumpen" trans Tiberim verkauft haben

wird ; wenn mehrere Gläubiger auftraten, wollte man unnütze Streitig-

keiten vermeiden und gab die Parole aus: „Schlagt den Hund tot!"

— Der Hinweis darauf, daß schon Plautus secare — zerstückeln

faßte oder vielmehr von dem Auditorium so gefaßt wissen wollte,

scheint weniger zu beweisen, weil das mißverständliche secare in der

längst veralteten Verordnung zu Witzen geradezu herausforderte.

Zu S. 34 (Nr. 64). P. F. Girard, Les jur£s de l'action d'in-

jures = Mölanges Görardin 1907 S. 255 ff. zeigt u. a., wie sich die

Jnjurienklage, die sich in den XII Tab. nur auf Tätlichkeiten bezog,

allmählich auf alle Beleidigungen ausdehnte.

Zu S. 39. Mitteis druckt in Sav.-Z. XXVII 355—357 ein

neues. Bruchstück (fast zwei Druckseiten) der sog. Lex metalli
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Vipascensis ab, im Anschluß an Cagnat, Journ. des Sav. 1906

p. 441—443. (Vgl. Bruns, Fontes I 266; Kipp, Gesch. der Quellen 2

S. 43 f.)

Zu S. 44 ff. (Nr. 104 a). E. I. Bekker nimmt in Sav.-Z. XXYU
in manchen Punkten eine vermittelnde Stellung ein. Die Litis

contestatio hat ihren Namen aus den Legisaktionen . wo die

Zeugenaufrufung ein „mündliches Protokoll" herstellte. Im Formular-

prozeß bedeutet die 1. c. den Abschluß der Erteilung einer Formala

(Keller); die Formula ist als Befehl des Beamten gestaltet und wird

nach Vereinbarung mit den Parteien erlassen ; der Befehl bedarf aber

zur Erlangung der Rechtskraft „noch einer nachträglichen" (das Ende

der Verhandlungen in iure bildenden) „Billigung seitens der Parteien,

die ihren Ausdruck findet in dem (uns formell unbekannten) iiteru

contestari, das der Actor im Einverständnis mit dem Reus vor-

zunehmen hat. Auf diese Erklärung des Einverständnisses ist der

Name und sind die Folgen der 1. c. übertragen". Daß im Formular-

prozeß der actor das eigentliche Subjekt des contestari war, be-

weist E. I. B. aus dem Vocab. iurispr. — Zu erwähnen ist auch

B.s Annahme, daß das häufige ius dicito usw. in Gesetzen darauf hin-

zuweisen scheine, daß ius dicere ursprünglich einen mehr oder minder

feierlichen Eröffnungsakt des Magistrats bedeutet habe, welcher den

rechtsverbindlichen Äußerungen der Parteien (und der datio iudicii)

vorherging. (Busz, s. d. F., S. 46 zieht geradezu eine Parallele zwischen

den tria verba praetoris do dico addico und den Worten von Ge-

setzen ITA IUS DICITO 1UDICTA DATO IÜDICARE 1UBETO oder

IURIS D1CTIO RECUPERATORUM DATIO ADDICTIO ESTO u. ä,)

H. Busz, Die Form der Litiscontestatio. Diss., Münster 1907

kommt in einer gründlichen Abhandlung über die ganze Frage (B. ist

Schüler von H. Erman) im wesentlichen zum gleichen Ergebnis wie

E. I. Bekker, dessen Abhandlung er nur noch zitieren konnte. Er

weist u. a. darauf hin , daß die Grundlage zu einer Vereinbarung

über die formula in der editio actionis lag. Die datio actionis durch

den Prätor erfolgte allen Anzeichen nach mündlich; auch dafür, daß

das daran anknüpfende litem contestari des Klägers oder das iu-

dicium aeeipere des Beklagten im Formularprozeß von Anfang au

schriftlich geschehen mußte, liegt nach B. kein Beweis vor, da man

praescriptio auf die Voranschrift im prätorischen Album beziehen

könne, woraus sich vielleicht die übertragene Bedeutung „Begrenzung"

(s. o. S. 46) entwickelte. Der Zeugenaufruf mit Testes estote (als münd-

liches Protokoll über die Formula gedacht) bestand nach B. auch im

Formularprozeß zunächst noch fort, wenn er auch in der klass. Zeit
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vermutlich allmählich tortfiel, so daß die vorher nur übliche Aufzeich-

nung der formula Rechtseinrichtung wurde. — Die Echtheit des Wort-

lautes bei Sev. und Carac. Cod. 3, 9, 1 si tantum postulatio sjmplex

celebrata sit scheint dem Vf. kaum anfechtbar (so ist wohl zu lesen

statt „annehmbar"), da sich nach Carlo Longos Vocab. die Wendung
postulationem celebrare bei Just, nicht finde. Aber celebrare — facere

(z. B. venditionem) findet sich bei Just, oft (vgl. Kalb, Juristenlatein

S. 68). — In einem Anhang nimmt B. Stellung gegen Ausführungen

in Schloßmanns neuester Schrift * Praescriptiones und praescripta

verba, Leipzig 1907.

Zu S. 47 (Nr. 105). St. Braßloff, Zu Hör. Serm. 2, 1,

74 ff. will tabulae in dem Verse solventur risu tabulae nicht

mit Erman auf die Urkunde der Formula beziehen, sondern als

testificationes verstehen (vgl. Paul. resp. 3, 2, 21 pr.), worin Augustus

bezeugt, daß die carmina des Horaz bona seien und andere Personen

die Integrität seines Charakters und die ehrlose Gesinnung der

Prozeßgegner bestätigen.

Zu S. 54 (Nr. 127). Emilio Costa, I papiri fiorentini. Att4

del K. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Anno accad. 1906—07,

Tom. LXVI parte II 91—118 behandelt aus den Papyri zu Florenz,

welche Girolamo Vitelli 1906 herausgegeben hat, Urkunden über

Verpachtung von Immobilien , über locatio operarum , mutuum , ven-

ditio, pcrmutatio und andere Verträge, sodann aus dem Familien-

recht usw. Zitiert wird

L. Wenger, Die Stellvertretung im Hechte der Papyri, Fest-

schrift der Univ. Graz vom 15. Nov. 1906, Leipzig 1906.

Zu S. 60. Während des Druckes teilt Herr Dr. Friedr.

Zucker, der die Güte hatte, das Diptychon aus 148 in Kairo ein-

zusehen, uns mit, daß zwar die Lesung P(ublius) der Außenseite

sicher sei, daß er aber auf den Innenseiten — soweit er bei der

schlechten Beleuchtung des Arbeitszimmers im Museum überhaupt ein

Urteil abgeben könne — eher geneigt gewesen sei, ebenfalls

P(ublius) zu lesen. „Das P hat eine Form, die, besonders allerdings

wenn continuo geschrieben ist, zur Verwechslung mit C. führen kann."

Herr Dr. Z. weist hin auf die fast völlig gleiche Schrift des Papyrus

Nr. CVIII (Tafel V) bei Grenfell - Hunt , New classical fragments

and other Greek and Latin papyri, Oxford 1897 (aus 167 n. Chr.),

besonders auf das p in Zeile 8 und auf der letzten Zeile.

Zu S. 67. It. Samter, Das Verhältnis zwischen Scaevolas

Digesten und Responsen. Sav.-Z. XXVII (1906) S. 151—210 scheidet

zunächst die Anfragen von den Bescheiden und zeigt, daß (besonders
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in den Digesten) die Anfragen durch ihre oft unbeholfene oder vul-

gare Ausdrucksweise und durch Unkenntnis des juristischen Sprach-

gebrauchs, durch Anführung von Punkten, die für die Rechtslage ganz

gleichgültig sind, sich deutlich von den Antworten unterscheiden, und

glaubt, daß Seaevola selbst diese Verstöße (vgl. oben S. 86 Anni.)

in seinen Antworten zuweilen richtig stelle oder persifliere. In den

Responsen sind diese Anfragen von Seaevola oder einem seiner

Studiosi überarbeitet. Die Digesten dagegen hält S. für ein posthunies

Nachschlagewerk , zusammengestellt aus selbständig gesammelten

Originalakten usw. unter Einverleibung der (echten) Responsen und

anderer Sammlungen.

Zu S. 71. H. Dessau, Sav.-Z. XXVII 420 teilt mit, daß im

Sept. oder Okt. 1906 zu Saloniki eine Inschrift gefunden wurde Afat)^

xu^T* Aixivviov Touoeivov, t&v xpamtov xal /»ajnrpoTa-cov xal £v~st-

p6taiov voawv uTraTueSv, KXa-jSto? Mlvcov tov eüspfenjv. Die In-

schrift bezieht sich auf den Pandektenjuristen Licinnius Rufinus,

der zu Anfang des 3. Jahrhunderts lebte. Dazu stimmt nach D. die

Zeit des Claudius Menon , der auch in anderen Inschriften genannt

wird. Der Jurist Lic. Ruf. ist nach D. auch identisch mit

M.Gnaeus Licinius Rutinus, der in mehreren Inschriften von Thyatira

ebenfalls 6 Xajnrp^TaTo; uratixo? genannt wird.

Zu S. 84 (Kr. 175). In Sav.-Z. XXV11 405—419 begründet

H. Krman einige seiner Aufstellungen näher gelegentlich einer Be-

sprechung von R. Leonhard, Die Replik des Prozeßgewinnes (Fest-

gabe für F. Dahn II 65—106, Breslau 1905). — Vgl. auch Nr. 181a.

Zu S. 99 (Nr. 200). Schloß mann. Nachträgliches zu persona

und TTpoawirov, Sav.-Z. XXVII 358— 360 widerlegt die Ableitung von

persona aus sona (— W>virj) durch Stowasser und Walde und erwähnt

die Erklärung aus dem etrusk. ?ersu durch Skutsch, Arch. f. lat.

Lex. XV 145.

Zu S. 100. Fritz Schulz, Klagen - Zession im Interesse de»

Zessionars, Sav.-Z. XXVII 82—150 bespricht kritisch und exegetisch

eine Reihe von Digestenstellen. Interpolationen nimmt er u. a. an bei

Afr. q. 46, 1, 21 pr. ideoque in utraque specie transeunt obligationes.

Zu S. 106 (Z. 21) und S. 110 (Nr. 214). Der Turiner Palimp-

sest des Cod. Th. ist im Bibliothekbrande 1903 untergegangen, nach

P. Krüger, Krit. Viertelj. XLVII (1906) S. 37. — Hier bespricht

P. Krüger auf S. 36—42 die neue Ausgabe des Cod. Th. und be-

sonders P. M. Meyers Ausg. der Novellae ad Theod. pert. Meyer

hatte auf die Benutzung von Krügers ihm angebotenen Vergleichungeu

verzichtet; wie seine Lesung von der Krügers in vielen Einzelheiten
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Nachträge. 121

auscim Vergeht, zeigt Kr. für Vat. reg. 1023 au der Hand von Nov.

Theod. 24. — Zum Schluß regt Kr. die Schaffung einer kritischen

Palingenesia sämtlicher Kaisererlasse (an Stelle des Hänelschen Corpus

legum) an, die er hoffentlich selbst in die Hand nimmt.

P. M. Meyers Ausgabe ist (ausführlich) auch besprochen von

B. K übler, Sav.-Z. XXVII 877—394.

Zu S. 115 (Nr. 233). Max Conrat (Cohn), Die Entstehung

des westgotischen Gaius. Nachdem C. in gründlicher Weise eine

Charakteristik des westgotischen Gaius (= Epitome von Gai. Inst,

in der Lex Romana Visigothoruni) und seiner Abweichungen von Gai.

Inst, gegeben hat, kritisiert er weiterhin zunächst die „herrschende"

Meinung, nach welcher die Kompilatoren der Lex Rom. Vis. die Be-

arbeitung des Gaius, die sie in das Gesetzbuch aufnahmen, im großen

und ganzen schon vorfanden (S. 47—83). Dieser gegenüber glaubt

C. beweisen zu können, daß die westgotische Gaiusepitome vom west-

gotischen Gesetzgeber selbst aus den Gaianischen Institutionen her-

gestellt worden sei*).

*) Von den Beweisen, die freilich nicht alle stichhaltig sind, seien

folgende angeführt: 1. Die westgotische Gaiusepitome ist nach Erlassung der

Novelle Valentinians III. vom Jahre 447 (in der Ausgabe von Mommsen
Cod. Theod. II 119 = Nov. Val. 25, 2, iu Lex Rom. Vis. = Nov. Val. 6,

1, 2) entstanden, weil in 1, 1, 6 das durch sie geschaffene Erbrecht sich findet.

In der Zeit /.wischen 450 und 506 war zwar im Osten des Reiches eine Art

von Renaissance der Rechtswissenschaft, nicht jedoch im Westen. Die

Epitome von Gaius scheint dem Vf. aber (wohl mit Recht) im Westen ent-

standen (nicht in Rom, da beispielsweise der praetor vor dem praeses pro-

vinciae gestrichen zu sein scheint, 1, 6, 3). 2. Die westgotische Gaius-

epitome scheint dem Vf. mehrmals auf andere Stellen der Lex Rom. Visig.

Bezug zu nehmen: so werden 2, 1,4 bei der Besprechung des Satzes super-

ficies solo cedit im Gegensatz zu Gai. 2, 78, dagegen mit Lex. Rom. Vis.

Cod. Greg. 6, 1 die Wein Stöcke erwähnt. Mehrmals glaubt Vf. vor allem

einen Anklang an den Wortlaut der Interpretatio Legis Rom. Vis. feststellen

zu können. In der westgot. Epitome des Gaius heißt es z. B. 2, 9, 17

Dissolvitur societas . . . capitis diminutione, id est, si unus ex soeiis, sicut

freq uentersupradiximus, capite fuerit diminutus. Dies kann sich nach

Vf. nicht auf die eine Stelle Gai. Vis. 2, 3, 5 si . . capite minuatur, id est

aut ab hostibus capiatur aut pro crimine in exsilium deputetur allein be-

ziehen. Vf. glaubt, das frequenter habe auch noch die Interpretatio zu Vis.

Cod. Th. 2, 19, 1 im Auge: — und das wäre nahezu allein ein Beweis dafür,

daß der Kodifikator der Lex Rom. Vis. selbst die Epitome verfaßt hat,

wenn nicht die gleiche Wahrscheinlichkeit dafür spräche, daß frequenter

supra diximus sich außer auf Gai. Vis. 2, 3, 5 auch auf eine der Stelle Gai.

1, 160 entsprechende Stelle der westgotischen Epitome bezog, welche der

Kodifikator in der von ihm bereits vorgefundenen Epitome strich. (Daß

die Verweisung trotzdem stehen blieb, hätte eine Art von Parallele z. B.
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122 W. Kalb: Römische Juristen.

Vf. sucht nicht mit blendender Dialektik einen Augenblickserfolg

zu erzielen, sondern bringt immer auch (und dieser Punkt gibt dem

Buch seinen großen wissenschaftlichen Wert) die Einwendungen, die

man gegen seine Gründe ins Feld führen könnte, am sie dann nach

Möglichkeit zu widerlegen. Vielleicht der schwerwiegendste Einwand

ist der, daß die meisten Gründe des Vf. ihre Geltung behalten auch

bei der Annahme, daß der Kodifikator der Lex Rom. Vis. eine Gaius-

überarbeitung vorfand und diese durch Streichungen und gelegentliche

Einschiebungen für sein Gesetzbuch zustutzte. — Betrachten wir den

letzten Titel von Gai. Vis. (2, 10, 1), so heißt es hier: Ex delicto

nascuntur obligationes, si aliquis furtum fecerit, vel bona aliena ra-

puerit, vel damnum alteri dederit, aut iniuriam fecerit ... § 2.

Furtorum autem genera sunt quatuor usw.; bis zum Ende wird nur

vom furtum gesprochen, die anderen Delikte werden gar nicht er-

wähnt. Hätte der Koditikator den alten Gaius selbst epitomiert, so

hätte er vermutlich entweder die bona rapta und das damnum datnm

in § 1 ganz weggelassen, oder er hätte am Schlüsse (nach § 6) hin-

zugefügt de reliquis delictis alio loco referemus oder ähnlich. Da-

gegen ergab sich die jetzige Form ganz von selbst, wenn der Kodi-

tikator der Lex Rom. Vis. eine Gaiusepitome, die nicht lange vorher

in Südgallien oder Spanien entstand, schon vorfand und sie nur für

seine Zwecke zurechtmachte.

in dem bekannten nnus casus bei Just. Inst. 4, 2, 5). — 3. Auch die Lücken,

welche die westg. Gaiusepitome im Vergleich mit Gai. Inst, aufweist, erklart

Vf. so, daß der Kodifikator in seinem Exzerpt außer Veraltetem fast nur

solches weggelassen habe, was bereits sonst in der Lex Rom. Vis. stand.

Daß man den Satz beiseite ließ (Gai. 2, 69) Quae ex hostibus capiuntur

naturali ratione nostra tiunt glaubt Vf. am besten aus der Annahme zu er-

klaren, daß der Vf. der Gaiusepitome eben ein germanischer Gesetzgeber

war , denn jener Satz habe germanischer Rechtsanschauung widersprochen,

was dem Laien etwas auffallend erscheinen wird.

Druck fehler.

8. 3 Z. 20 v. u. sollte stehen Istituzioni.

S. 3ti Z. 8 v. o. „ „ Bormann.
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Bericht ober die Literatur zu Ciceros Reden aus den

Jahren 1903—1906.

Von

J. May in Durlach.

In der Literatur über Ciceros Reden kommt diesmal am meisten

das .kritisch -rhetorisch -rhythmische Moment in Betracht. Durch

A. Clarks und auch durch W. Petersons Forschungen über den

Cluniacensis und andere Handschriften und durch die infolge davon

eingetretene Änderung in der Schätzung derselben wird die sonst wohl

ziemlich gesicherte kritische Grundlage der Heden Ciceros mannig-

fach berührt, obwohl diese Studien noch nicht abgeschlossen sind.

Dazu kommen die Forschungen über den Rhy thmus, die jedoch erst

in der Entwicklung begriffen sind und noch zu keinem festen Re-

sultate geführt haben. Ja es herrscht nicht einmal Einverständnis

über die Methode der Untersuchung, weil innerhalb der Periode der

Begriff dessen, was rhythmisch ist, noch nicht mit Sicherheit fest-

gestellt ist. Jedenfalls darf sich dieser Begriff nicht auf die Klausel

beschränken. Wenn in dem folgenden Referat bei den einzelnen Be-

sprechungen der rhythmische Gesichtspunkt stark hervortritt, so ge-

schieht dies, weil für dies neue Substrat der Cicerokritik erst Bahn

geschafft werden muß. Erfreulich ist, daß die neuere Kritik auf

Grund von Ciceros Schriften auch das rhetorische Moment mehr, als

dies in den seitherigen Ciceroausgaben geschieht, berücksichtigt.

Ebenso ist für die sachliche Erklärung der Reden selbst in juristischer

Beziehung manches geschehen; ferner hat des Redners politische

Stellung und Bedeutung eine Erörterung gefunden. Von den be-

zeichneten Bestrebungen soll das nachfolgende Referat Zeugnis ab-

legen.

1. Anecdota Oxoniensia. Classical Series, Part. X. The vetus

Cluniacensis of Poggio by A. C. Clark. Oxford 1905.

2. Von demselben Verfasser: M. Tulli Ciceronis orationes: Pro
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il>»; Bericht über die Literatur zu Ciceros Reden

indem der Schreiber e und e" verwechselte. — Mil. § 46 (nicht 47): Daß

omnes oder homines scilicet (1 H) Lanuvini Glosse ist, wie schon Lambin
gesehen, zeigt auch die Responsion:

flaminem necesse esse,

facillime scire posset.

— ^- |

— ^ — cret.-tr.

^ — \j — |
— - — ditr. mit cret.

Zu dieser Klausel paßt kein Zusatz mehr. — H gestützt von 2: Mil.

§ 16: ingemuit.
Quis tum non ingemuit,

quis non arsit dolore,

- — - - w —

I
- - *

p. XXVI: Mil. §81: vestri (2 H) richtig'), nicht vestri ordinis:

esse vobis sui se capitis

quam vestri defensorem fuisse.

— — — — — ^ <J
~

|
- ^ - ^ ditr. mit cret.

B H: in huius salute (m) nicht § 101, sondern 100. — § 101 erweist

die Responsion, daß die gewöhnliche Lesart animo eritis besser ist als die

von B H, worauf schon die Homoioteleuta hinweisen:

1 quo tandem animo eritis?

2 Milonis retinebitis,

3 ipsum eicietis?

w ^ ^ ^ - spond. — cret. (Auflös,)

- ebenso.

yy \s — — ebenso.

Allerdings ist die Auflösung der Kretiker in den 3 Reihen nicht gleich,
'

was eben Cic. liebt. — § 105: Die Richtigkeit von exceperit erweist sich

durch Paronomasie:
exceperit,

eiecerit

amiserit

— — —
_ _ w -

w -, also nicht excipiet.

In demselben Paragraph wäre sentitis (2 B H) unrichtig: Responsion:

quod sentietis,

id audeatis.

v-» — W
w - w - - Dies würde durch sentitis zerstört.

Es ist sehr die Frage, ob nicht Mil. 58 fuissent (2j richtig ist

Quos nisi manu misisset,

etiam dedendi fuissent

-\^«^v_y|- — disp.

kj |
- w - - ditr.

•) In der Variantensammlung S. 56 ist dies nicht verzeichnet. —
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aus den Jahren 1903—1906. (May.) 127

Der ditr. -Klausel geht in den beiden Reihen je ein cret. voraus, ver-

schieden in den beiden Reihen (1. Auflös., 2. erschwert). Eigentümlicher-

weise steht diesmal, was selten, die Cholose (disp.) vor dem regulären

ditr. Wenn auch fuissent, wie Clark mit Recht sagt, „an inferior

reading" ist, so bedingt der Rhythmus manche Ausdrucksweise, über die

die Stilistiker sich den Kopf zerbrechen. — Die 3 § 70 in Betracht kommenden
Lesarten ergeben alle eine gute Responsion, so daß hieraus kein Schluß

gezogen werden kann:

1. Vulg: absolvi a vobis oporteret, 10

ut omnes contitentur, liceret. 10
8'

|
- w - cl. cret. = tr.

w - w -
|
— w — — dicr.

2. 1 mit oportet — licet.

| - ^ - - ditr. mit cret.

u |
- w u - ditr.

3. H mit oportet und liceret.

|
_ ^ _ ^ 1

, w > ditr. mit je vorausgeh. cret.
W _ — — W _

|
— W —

I

Bei der Lesart 3 gleicht sich der Rhythmus der Füße am meisten.

Berücksichtigt man aber nur die Grammatik, so ist natürlich die Vulg. vor-

zuziehen, wie auch Cl. sagt: „The vulgate seems preferable." — Mil. 98:

hic (H 2) wird weder inhaltlich noch durch die Responsion gestützt, inhalt-

lich nicht, weil omnibus in terris doch wohl zu den beiden folgenden Sätzen

gehört. Die Responsion aber ist folgende:

quoniam omnibus in terris et
|
iam versatur

et semper habitabit nominis mei gloria

uu-u^ | disp. mit cret.

www w| — w w — dicr.

Bemerkenswert ist, daß da, wo die genaue Respousion beginnt (omnibus

in terris und habitabit nominis meiX diese durch die Einschiebung von hic

gestört würde. — Eigentümlich ist das Verhältnis bei Mil. 105 nämlich bei

der Frage, ob delegit (2 B), elegit (H F), legit (E). Volle Gleichheit der Re-

sponsion ergibt legit.

is maxime comprobavit,

fortissimum quemque legit.

I S4w — |
— w — —

w -
|
- w - - Kl. Ditr. mit vorhergeh. cret.

Besser aber wirkt die von Cic. in der Responsion so häufig angewandte

Cholose, also elegit:
w- — w--w- —

Aber auch delegit ergibt gute Responsion

:

— — w —
|
— w — ~

Dann steht der ditr. -Klausel eine cret.-troch. gegenüber, was eben-

falls häufig. Das Beste ist das, was die Herausgeber gewählt haben. — Ea
vis nicht Mil § 80, sondern 84. — T 2: Cael. § 54 (p. XXIX): für die hier
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128 Bericht über die Literatur zu Ciceros Reden

in Betracht kommende Hesponsion ist es gleichgültig, ob man domi suae

(T £) oder suae domi liest:

quod in agris locisve publicia factum reprehenderet,

id in urbe ac domi suae coeptum esse leniter ferret.

w w w — >w/
— ^ — —

|

— Vw/v_/ — daktyl.-cret

— "~ v> — \j — — —
|
~ \^ •- — — cret.-tr.

praetermitteret (T ist richtig:

periculo non praetermitteret,

hominis dissimulandum putaret?

^ - ^ - | ^ — dicr.

w w -
1
- ^>vv ^ - ditr. mit chori.

Diese zweite Klausel wäre nach Ziel, eine Ableitung und zu bezeichnen

mit L 3t' (Klauselgesetz S. 100). — labor otfendit (p. XXXL) steht nicht

Cael. § 47, sondern 46. —
Lesarten, aus alten Ausgaben stammend, scheinen indirekt durch

italienische Kollation auf den Clun. zurückzuführen (p. XXXI): Cael. § 29: et

copiose et graviter (1 Naugerius*). Ergibt Responsion:

üt tibi reum neminem, sed vitia
|
ista'*) proponas,

res tarnen ipsa et copiose et graviter ac | cusari potest

— \j ^ \j — — w — — u u | "w — — —
— W^> — — — W — — Wv-/ \J — \

— — — —

Am deutlichsten ist die Responsion gerade bei copiose et graviter. Kl.

kret.-troeh. und umgekehrt. — § 69: a Caelio non est factum (1 und
vett. edd.). Jedenfalls richtig. Die Wiederholung factum hebt mit Nach-
druck hervor, und beides respondiert:

Quod etiam si est factum,

quidem***) non est factum —
• j ^

|
\j — — — —

w — - — si est ohne Elision. —
Richtig ist auch § 77 iam res, iam dies (I edd. vett); denn iam dies

mitigarit respondiert deutlich zu iam ista deferverint:

- w u - — ditr. mit cret.

- kj ^ — dicr.

1 B: Cluent § 183 (p. XXXV): posset entspricht der Konstruktion des

Satzes, welcher in 3 Teilen respondiert:

üuod si aut conndens astutia 10 „
S

aut callida esset audacia, 10

vix ullo obsisti modo posset 10

-

-

w — -. Diese Responsion erfordert mit B
die VVeglassung von iis. —

*) So aber auch Orelli (ed. prior).

So Clark.

••*) So Cl. nach 1 V«. -
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aus den Jahren 1903-1906. (May.) 12!»

§ 124 Stellung der Vulg. richtig in cum re coniunctum esse:

(cens)oriam amplexato,

esse defendito:

- ^ -
— ^ ~

Zu § 190 ist bemerkt: accusatorem om. £ T, während in der Ausgabe

über 1 das Gegenteil gesagt ist. — a Stratone steht nicht § 177, sondern

178. — p. XXXVI: §29: Auch die Responsion scheint für de eo de quo zu

sprechen:
de eo de quo iurati sententias ferre debebant,

de eo cuius praesentis nefariam et consceleratum
— - - — - -<^<-| — w-- —

— — — — — V/ — V>— — w w — —

Die Rhythmen entsprechen sich ziemlich genau. Klausel in Reihe 1

kret. = tr., für R. 2 aber voltum intuebantur (-) - ^ außerhalb der

Responsion, jedoch gleiche Klausel mit R. 1. — § 140: STR.: posset negare

nicht posset se negare:
ab se esse dictum,

posset negare

-

§ 5 (nicht 3) puniatur. Der gleiche Klauselausgang scheint die Richtig'

keit von ponatur zu erweisen:

1 et sine invidia
|
culpa pleotatur,

2 et sine culpa invidia ponatur.

— w — ^ w -
!
- w - — —

— v_/ ^ —
|
— w — - —

1 Kl. kret = tr. 2 dikret. mit Auflös. - p. XXXVII: § 180: Sehr

beachtenswert ist die Lesart T 8 a homines quaerebant, wodurch fieri potuisset

von einer Klausel befreit würde, die gar nicht paßt. Responsion:

animadverteretur,

fieri potuisset.

^/ v_/ -
|
- w — —

Der heroischen Periodenschlußklausel steht ein ditr. gegenüber. Es
mag quaerebant eine Konjektur sein, wie Clark 1

*) meint, aber jedenfalls hat

1 richtig quaerebant am Schluß nicht. Folglich paßt auch requirebant

nicht. Mit -et requirebant, das Cl. als Konjektur Z.s in der Ausgabe be-

zeichnet, wird dieser cl. V. 1 ß konstruiert haben.

censorium st. nicht § 124, sondern 123. — p. XU: A hat „proprii

errores", „which I have not found in other Italian MSS", z. B. Rose. § 6

et fortissimo om. A. fortissimo et respondiert aber

darissimo
— — v_/ —

— — —

*) Claas. Rev. XIX 168.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX1V. (1907. II.) 9
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130 Bericht über die Literatur zu Ciceros Reden

TT (p. XLIV): Rose Am. § 76 ist zu arcessunt bemerkt A-, in der Aus-

gabe aber A f . — Zu «F (p. XLVIII): Mur. § 60 ergibt patiatur (r$ eine viel

bessere Klausel als patitur:

ut mihi videtur,

natura patiatur.

- \j ^ w — —
— — v. — —

hominis est nicht § 61 sondern 62. — § 30 oop nunc 1 (Ausgabe); anec-

dota non nunc 1 ohne die Zeichen der Tilgung. — § 80: Das Zitat aus

Quintilian IX 2, 18 steht wohl in den aneedot., aber nicht in der Ausgabe

an der richtigen Stelle. — § 60 (p. XLIX): non possum (<F a S) ist richtig.

Responsion:
vituperare non possum;

leviter emendare possim.

u uuj - u cret = tr.

w o — —
|
— w — — di tr.

quod iter nicht Rose. § 141, sondern 140. — p. L: Verwandtschaft von

S mit f: In beiden fehlt, bzw. ist getilgt Mur. § 35: quasi .... fecerit.

Unrichtig. Beweis 1. Gegenseitige Beziehung der Satze durch fit — factum

esse . . fecerit. 2. folgende Responsion:

aliud atque existimaris,

populus admiretur,

quasi vero non ipse fecerit.

«s> kj — —
|

- ^ - — ditr.

\j v> \j
|

— — — disp.

\y ^ - - -
|
— w — ^ — troch. cret.

Es wird nicht verkannt werden können, daß hier respondierender

Rhythmus herrscht. — p LI steht perdito nicht Mil. § 62, sondern 63. —
In b (S. marc. 256) p. LH ist die alte Lesart in manchen Fällen darüber

geschrieben. Mil. 2 paßt oratori gut in den Rhythmus:

cederem tempori,

oratori locum.

~ v- — _ ^ -

Mil. 40 ist factus est auch durch die Responsion erfordert:

impetus factus est,

opprimendi fuit.

— \j \j —

- kj w - dikret. Kl.

p. LIII Cael. § 71 wird referretur auch durch die Responsion bestätigt

fabula referretur,

causa renovata?

" ^ vv w — —

— w \J W — —

In beiden Reihen aufgelöster cret. zuerst mit cret. in schwerer Form,
dann mit tr. — p. LV: Manche Lesarten werden gestützt von 6* 6*s, so

Clu. § 29:
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aus den Jahren 1903—1906. (May.) 131

auditis non sine testibus, das paßt zu

auditis non ab inimico

! - w w - w ^ dactyl. cret.

i

- u - - cret. tr.

§ 86 ergibt accusationem Cluentius eine sehr gute Klausel, aber nicht

mit dem Zusatz poterat; auch die Responsion mit accusatore poterat Albius

spricht für Weglassung von poterat.

w -
|
- w - w — tr. cret.

v |

cv= v - u - tr. cret. (mit Auflösung).

§ 58 tarnen interdum non defendere, 10

sed praevaricari videretur. 10

w w — — —
\
— — — w ^ 8p. Cr.

\j — |
- %j er. sp.

Lesart in a (? 2) richtig; Zusatz in Mfxa falsch. — Sehr schade, daß

Cl. p. LV nur zwei Fälle veränderter Wortstellung aus ST angibt; es könnte

jedenfalls durch Rhythmus und Responsion manches auf seine Richtigkeit

geprüft werden. So ist z. B. § 27 die Stellung in publico valens visus esset

•besser als die andere, weil Cic. es liebt, alliterierende Wörter nebeneinander

su stellen: in publico valens visus esset,

ante quam luceret combustus est:

w - w -
|
- w - — ditr.

- w | kj — gp. = cret.

Ziel. S. 200 admonitus lesend und et vor gratiae streichend behält

also im wesentlichen die überlieferten Worte bei und konstruiert aus

gratiae fabulam die Kl. V 2 als gut. Die dikret Klausel ist ganz richtig.

Ref. teilt aber, wie gezeigt, anders ab und behält et bei. Schlecht kann
Ref. vom Standpunkt der Klausel Kaysers admonitus est nicht finden; es

respondiert sogar zu exeogitarit:

-
|
- w -r * ditr.

-www- ebenfalls mit Auflösung.

§ 25: terrebantur (Mb^) gibt einen besseren Schluß gegenüber dem re-

epondierenden Worte: ceteri proscriptionig

mortis metu terrebantur.

— \j -— |
— w — w ditr.

w —
|
- - - — dispond., welcher gegenüber dem

ditr. eine passende Cholose bildet. — Ti. ST steht nicht $ 97, sondern

98. — p. LV1I § 123, Ob quis, wie Cl. konjiziert, gerade notwendig, kann

man bezweifeln; dagegen ist ne . . . delinqueret richtig:

hostium metu delinqueret,

a maioribus eonstitutus

— w — w — w —

w -
1
- w - - ditr. mit cret.

ferner: poenam capitis subirent,

sortitio comparata est.

— — ww|-w- —
w -

|
- w - - beide KI. ditr., in Reihe 2 mit cret,

in 1 mit daktyl. — Rose. Am. § 6 omnemque metum u> Halm. Ref. gelangte

9*
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Bericht über die Literatur zu Ciceros Reden

in seiner Schrift „Rhythmische Analyse der Rosciana* S. 20 auch zu dieser

Lesart. —
b) Ausgabe: In dieser stehen außer der Rosciana und Mureniana,

deren historisch-kri.ische Erforschung den Hauptinhalt der anecdota bildet

und außer den Reden pro Cluentio und Caelio, zu denen, wie auch zur

Miloniana dort aus den cluniacensischen Hundschriften ebenfalls kritische

Beitrage gegeben werden, noch die Pompeiana und die Catilinarien, welch

letztere in dem von W. Peterson in Holkham entdeckten cod. 498 enthalten

sind. Aber auch die Pompeiana, insofern sie auf den gleichen Handschriften

beruht wie die Miloniana, geht indirekt auf cluniacensischen Ursprung

zurück. Wie nun durch Clarks Forschungen die Stellung der Handschriften

eine andere geworden ist, insofern z. B. die Vorherrschaft von W gebrochen

ist, so hat Clark unter Beizug alter bisher über Gebühr vernachlässigter

Ausgaben selbst zahlreiche Textverbesserungen vorgenommen, wobei er

Zielinskis Theorie unbedingt zu trauen scheint, wenn er auch in die von

Z. aufgestellten Gesetze noch Zweifel setzt. Ref. hat nün viele Stellen der

Ausgabe untersucht, begreiflicherweise zuerst diejenigen, in denen GL auf

Ziel, verweist. Es möge der prinzipiellen Wichtigkeit der Sache wegen ge-

stattet sein* einige zü behandeln. So schreibt Cl. Gat. I, § 28 nach Ziel,

iveris. Daß hier Rhythmen vorliegen« kann man schon an dem symmetrischen

Bau der Sätze sehen (si < . si . . . ):

si id feceris, vix molem istiua invidiae,

si in exilium iussu consulis ieris, sustinebo.

— — \j — — — — — ^ — w -

~ — \y ^ — — — — wv^s«/<w/ —
\
— KS — C7

ieris ist hier als Responsion zu den Kürzen von invidiae gähz be*

rechtigt und Vom Redner gerade döswegeü gewählt Offenbar zieht Z. iveris

deshalb vor, weil er eihen cret. vor dem ditr*. erhält. Dieser ist aber aüch

bei ieris vorhanden, nur ist die erste Länge des cret. aufgelöst, süslinebo

6teht außerhalb der bezeichneten Responsion, auch ein Beweis, daß die

ditr. Klausel als etwas für sich Bestehendes zu gelten hat. — Mur. § 83

nimmt Gl. sustinendum auf (Völhel) und verweist dabei auf Ziel. S. 204,

welcher transigendum oder sustinendum als V 3 empfiehlt und Halms
beispielsweise angeführte Verbesserung als M9 1 * verwirft Nun respondiert

der Periodenschluß dem Vorhergehenden, wenn man exequendum festhalt,

in auffallender Weise:

scientia ad bellum gerendum,

velis negotium exequendum.

\_/ — v> — —
|
— w —

v^ — — w|—

Diese Responsion ist aucü inhaltlich begründet, weil Wissen und
praktische Erfahrung bei Murena miteinander in Beziehung stehen. Die
beiden Klauseln sind ditr. mit vorausgehendem spond. bzw. troch. Eine
genauere und inhaltlich wie formell passendere Responsion gibt es nicht.

Die durch exequendum entstehende Klausel bezeichnet aber Ziel, als

mala 9 l * (Klauselgesetz § 168). Die Hauptform IX der M-Klaäse ist auch
wieder so lang, daß sie kein Mensch als Klausel empfinden kann. Von
welchem Gesichtspunkte übrigens Halm bei der Annahme der Symmetrie
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ausgeht, ist dem Ref. nicht bekannt, aber vom Standpunkte der Responsion

ist er durchaus im Recht. — Cael. § 14 scheint die Lesart quibusdam 1

richtig, nicht q. etiam Ptto:

commune cum multis

et cum quibusdam bonis.

- - w - - *
-

| - o - - w « Kl. dicret.

Dadurch entseht mit Ausnahme der Formwörter est enim eine rhyth-

mische Beziehung zwischen multi und quidam boni, und zwar entsprechen

sich cret. = tr. und dicret. Die Ähnlichkeit des Inhaltes wird so durch

verwandte metrische Formen ausgedrückt. Ziel, konstruiert Kl. 2* (Typus yt),

indem er ohne jede Beziehung zu cum multis nur Bruchstücke von Wörtern

berücksichtigt. Daß - busdam etiam bonis Klausel sei, kann Ref. nicht

mitempfinden. Man erwartet doch wenigstens cum quibusdam etiam bonis,

Das wäre ein Schluß, der auch dem Sinn entspricht. Um die Kl. 2<* au

konstruieren, bedarf Ziel, auch noch der Annahme einer vom dicret. ab^

weichenden Entfaltungsform (- j w - v> - Dactyl. cret.), während nach

unserer Analyse der dicr. ganz rein erscheint. — Sehr richtig behält Cl.

Cat. III, § 22 potuerunt bei. Denn dies ergibt die einzig mögliche Klausel

gegenüber der Responsion :

1 id non divinitus esse factum putatis,

% sed tacendö super|are potuerunt.

— — — — ^ |
— \j - — v_/ — —

— \j — — \j — \j \J - —

Der erste Teil der bezeichneten Responsion bedarf keiner weiteren

Erklärung; dann aber stehen sich cret. = ditr. in 1 und cret = tr. mit

Auflösung des cret. in 2 gegenüber; in 2 entsteht dadurch die bekannte

Form gleich esse videatur. Um diese Klauselform zu erzielen, hat Cic. offen-

bar den in solcher Verbindung ungewöhnlichen Indikativ beibehalten; durch

potuerjnt würde diese Klauselfarm zerstört. Ziel, konstruiert aber S. 128

wieder eine ganz andere Klausel, nämlich (ta)cGudo superare potuerint,

während nach unserer Analyse bloß — 0 superare potuerunt in Betracht

kommt. Z.8 Form 4 24
, die er als cl. mala bezeichnet, wird kaum von jemand

als Klausel empfunden werden, so wenig als M 4*4 Rose. Am. § 76, (prae)

sertim conficere, potuerit; denn auch dort liegt die Sache wieder anders.

Kur conficere pot. ist Klausel und respondiert zu inter homines fuerit.

- w ^ cc v_, — Beides dikret. Klauseln mit Auflösung.

esse factum ist sehr richtig; die Stelle qui praes. — potuerint aber mit

Eberh. zu streichen, wird widerraten durch die gute Responsion, also nicht

cl. mala, sondern optima. Um in Zielinskischer Terminologie zu reden,

liegt hier nicht M 4 24
, sondern LI" vor. Dies ist doch wenigstens eine

pL licita. — Cluent. § 44: Die von Cl. wohl mit Recht aufgenommene Ver-

besserung demoveri (Klotz) ergibt eine sehr einfache, häufig vorkommende
Klausel, nämlich:
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Martialium demoveri.

mentem maxime commovebat.

-I
Ditr. mit vorausgehenden Kretikern.

Auf die Responsion weisen schon die Komposita von movere hin.

Z. (S. 166) bezeichnet unter Beibehaltung von removeri die cl. Martialium

removeri als P P 3, d. h. als cl. pessima mit unregelmäßiger Basis, wahrend

nach unserer Analyse mit demov. eine bei Cic. sehr häufige gute Klausel

daraus wird. Aber selbst, wenn man removeri beibehält, wird die Sache anders:

l — \j — \j — sj \j — "

commovebat verhalt sich zu rem. wie eine Biegung (Cholose), indem

der ersten Kürze des dactyl. in 1 eine Länge in 2 entspricht, was eben wie

eine Biegung wirkt. Dieses Verhältnis der beiden Komposita zueinander

kann man aber nicht als schlecht bezeichnen, sobald man den Zusammen-
hang der Stelle in Betracht zieht. Warum aber die Basis vor der heroischen

Kl. unregelmäßig sein soll, wenn sie ein Ditr. ist, kann man auch nicht ein-

sehen; denn die troch. » dactyl. Verbindung ist .sehr natürlich. Z. scheint

aber nicht das ganze Wort Martialium zu berücksichtigen, sondern nur

(Martialium. Das ist aber unnatürlich und widerspricht auch der Symmetrie.

Ref. bleibt aber als dem Natürlichsten bei demoveri. — De imper. Cn. P.

§ 68: Einverstanden ist Ref. mit Zielinski in der Ansetzung der Klausel esse

nemo debeat, obgleich man nach S. 199 wieder eine längere Kl. annehmen
muß mit gravior. Wenn er aber sie mit L 2 tr bezeichnet, so kann nur jene

gemeint sein. Genauer müßte sie aber nach S. 87 bezeichnet sein mit

L 2 tr ß 6. auf esse nemo debeat kommt aber Ref. durch die Responsion

(terrla marique exstiterunt, also:

1 — ^/ — - w— —

2 - yj

1 ditr. mit cret. 2 wäre nach Ziel. cret. mit vorausgehendem epitrit T

einer Entfaltung des cret. — Ebenda § 42 ist cognoscitis, das auch Ziel-

beachtenswert findet, allein richtig; dann ist folgende Responsion genau 1

quaedam dignitas imperatoria,

hoc ipso ex loco saepe cognoscitis.

1

iIki.— - —
l
— w - w -

J

dicret.

Jedenfalls hat Cic, um diese genaue Responsion zu erzielen, cognoscitis

gewählt. — Ebenda § 22 ist nur retardavit richtig:

rex ipse e
|
manibus effugit.

hos laeti|tia retardavit.

c

u !
^ Kl. cret. = tr.

Ziel, bezeichnet dies gegenüber tardavit als L 1
1
ß mit schlechtem

Anlauf. Warum aber das Moment der Raschheit, das durch die Kürzen
in beiden Klauseln bezeichnet werden soll, ein schlechter Anlauf sein soll,

ist unverständlich. Im Gegenteil, der Anlauf ist ausgezeichnet, weil er eben
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jenes Moment in der glücklichsten Weise ausdrückt. — Den hier gegebenen

Beispielen zufolge wird Clark vielleicht zugestehen, daß der Zielinskischen

Theorie gegenüber große Vorsicht geboten ist, denn Z. hat nicht nur die

Responsion der Klausel nicht berücksichtigt, sondern auch gar nicht be-

achtet, daß die metrische Form einer Klausel auch durch den Inhalt des

Auszudrückenden bedingt sein kann. Darauf ist genau zu achten und zu

sehen, ob und wie dies stattfindet. Das ist freilich nicht immer der Fall.

Manchmal ist die metrische Form einer Klausel nur durch das Streben be-

dingt, gegenüber der Responsion Varietät zu erzielen. Aber überall ist die

Responsion zu beachten, denn von dieser hängt die Beschaffenheit der

Klausel, z. B. ihre Länge, ab. Das Gefühl allein ist nicht maßgebend.

Ref. hat bei den in Betracht kommenden Stellen stets Z.s Kap. II

„Folgerungen für die Textkritik" berücksichtigt; es wird dies, aber nicht

hier, in noch weiterem Umfange geschehen müssen, denn die Zielinskischen

Resultate bedürfen notwendig einer Richtigstellung, die man freilich nicht

kurzer Hand abmachen kann, weil jede Stelle einer Erklärung bedarf, warum
so und nicht anders. Cl. wird vielleicht der Berücksichtigung Zielinskis

so lange Kinhalt tun, bis dies geschehen ist. Jedenfalls wäre Ref. dafür

dankbar, zu wissen, wie sich Cl. nunmehr zu der Sache stellt; „nam sentio

lites impendere in quibus profecto vojxoftfc»); nostcr fortiter proeliaturus

est" sagt Clark. Ref. hat schon betont, daß es angesichts der auf sicherster

Grundlage ruhenden kritischen Methode Clarks eine angenehme Aufgabe

ist, seine in der Ausgabe niedergelegten Resultate durchzugehen und mit

dem Instrument des Rhythmus auch da und dort zu prüfen. Ja, Ref.

möchte dies deshalb für notwendig halten, weil Clarks Ausgabe epoche-

machend ist und die Grundlage bilden muß für alle anderen späteren

Cicero- Ausgaben, wozu ich natürlich auch die Schulausgaben rechne.

Wenn jemand glaubt, ein Scherflein zur Verbesserung beitragen zu können,

so dürfte es Pflicht sein, dies zu tun. Ref. darf aber seine Arbeit nicht zu

weit ausdehnen, deshalb beschränkt er sich hier auf die Rosciana, obgleich

er auch viele Stellen in anderen Reden untersucht hat.

Rose. § 4: neglegere debebam. Cl. bevorzugt Ernestis Konjektur de-

bebam und bezieht sich dabei auf Zielinski, S. 191. Dieser bezeichnet

(neg)legere debebam, was er als Klausel anzusehen scheint, als L l
1

p,

während ihm debeam als schlecht gilt. Erstens ist das rhythmische Ver-

hältnis ein ganz anderes, als Z. annimmt. Es findet Responsion sowohl

zwischen den Verben:
ignorare ^

aspernari

neglegere — ^ w ^

als auch zwischen den beiden letzten Satzteilen:

auetoritatem aspernari 9

voluntatem neglegere 8 | debebam.

^ - - I ^ Ä 0ljer -
^ - - - — ^ ^ ^

|

Zu den schweren Rhythmen der entsprechenden Verba (ignor. und

aspern.) bildeten die Kürzen in neglegere einen beabsichtigten Gegensatz;

somit findet unter den Verben Responsion statt. Die Periodenschlußklause
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al>er ist dikretisch, wobei es rhythmisch ganz gleichgültig ist, ob man de-

bebam oder debeam liest; denn beides sind Kretiker, jenes ein schwerer.

dies ein regulärer, also heißt die dikret. Klausel ~
0 r̂ Z Z =• 1>as

Hilfszeitwort (dcb.) steht hier außerhalb der Responsion wirksam für sich

allein, bildet aber mit neglegere die Periodenklausel; Ref. neigt sich zu

debebam, aber nur deshalb, weil es einen wuchtigen Gegensatz (Cholose) zu

neglegere bildet. Sonst ist neglegere debeam nach Ziel, selbst eine aus-

gezeichnete Klausel, nämlich: 2-5 (S. 72), wenn man nämlich nicht

(negilegere debeam als solche statuiert, was offenbar falsch ist. Man wäre

also hier geneigt, Z. durch Z. zu korrigieren. Wir mit unserer einfachen

Terminologie sagen einfach: die Klausel ist hier dikretisch mit Auflösung

des ersten creticus, der deshalb aufgelöst, weil das Vernum im rhythmischen

Kontrast stehen soll zu ignor. und aspernari. Das Schlußwort ist auch

ein cret., aber unentschieden, ob ein schwerer oder regulärer Wenigstens

kann für die Richtigkeit der einen oder anderen Lesart aus dem Rhythmus
hier gar nichts geschlossen werden. — § S: Rhythmisch ist es ganz gleich,

ob man consuerant (Ernesti) oder consueruut liest , welches letztere auch

Clark aufgenommen hat, denn beides ergibt den an dieser Stelle sehr be-

rechtigten Ditroch., weil Responsion zu adsequantur stattfindet. Während
aber vor cons. ein cret. steht, was ja sehr häufig der Fall, geht dem ditr.

adsequantur ein Troch. voraus, was auch vorkommt:

iusque iurandum id adsequantur
et ferro ad sequi consuerunt.

In den Rhythmen vor der Klausel findet umgekehrtes Verhältnis statt:

Reihe 1 cret. = tr. und 2 troch. (sp.) cret.

Die Responsion erlaubt also hier nur einen ditroch-, aber nicht con-

sueverant, was Ziel, als L 2 tr allerdings unter Zweifeln aufgenommen hat.

Daß übrigens Ernesti so lese, ist mir unbekannt. —
§ 22: Zu in|stare praeparet ( - • -) ist eine Responsion erforder-

lich, die unmöglich sunt sanet oder reparet sein kann; denn einer troch.-

kret. Klausel entspricht in der Regel nur ditr. oder cret.-troch. Statt des

ditr. kann auch eine dispond. eintreten. Sulla ist damit beschäftigt, zu

gleicher Zeit das Vergangene wiederherzustellen und das Kommende vor-

zubereiten. Es scheint ferner ein Wort erforderlich, das im Verhältnis eines

Homoiotel. zu praeparet steht, vielleicht instauret. Vielleicht verhilft der

Anklang an instare dem Wortspiel instauret zur Beachtung. Das Wort

nach sunt kann wegen Ähnlichkeit der Schreibung ausgefallen sein: st.

Der Schreiber erkannte wegen Ähnlichkeit der Schreibung das zweite inst

nicht als verschiedenes Wort, meinte, dies sei das gleiche Wort wie 5t und

ließ es weg. Der Redner scheint auch Silbenresponsion beabsichtigt zu

haben:
et ea — inst auret 12

et ea — praeparet 18

§ 24: flagitiosa kann mit cod. Lambini sehr wohl zu possessio gesetzt

werden und bezieht sich dann dem Sinne nach auch auf die folgenden Sub-
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stantive; neuerdings vermißte man zu bonorum emptio mit Recht ein Ad-

jektiv, anders aber ist die Sache, wenn man bonorum ademptio liest nach

§ 80: bona adempta. Die Responsion ist folgende: •

flagitiosa possessio,

furta, rapinae, donatione».

Diese Responsion ist sehr genau, auch mit dem ditr. am Schluß der

zweiten Reihe, der oft einem cret. gegenübersteht. —
Eine mit Figuren verbundene Responsion steht § 88:

et yitam Titiis flagitiisque omnibus deditam,

et denique omnia ad pernieiem profligata atque perdita ?

I
_ -

|

^

Teilt man anders ab und läßt man namentlich et vor denique weg

(MadvigX so entsteht die bezeichnete Responsion nicht, die doch, nament-

lich vom ersten 3trich ab, sehr genau ist. Außerdem ist deutlich erkenn-

bar, daß jenes et nur gesetzt ist, weil die Teile der ganzen Partition mit

et verbunden sind. Klausel dikr. und tr.-kret. Daraus wie auch aus der

Zugehörigkeit des letzten et zur zweiten Reihe würde folgen, daß deditam

yoll auszusprechen und nicht mit et durch Synizese zu verbinden sei.

Außerdem ist auch die Alliteration zu beachten. —
§ 54: Vere nihil potes dicere-, nichts sagen und erdichten stehen sich

gegenüber! also:

vere nihil potes dicere;

finge aliquid saltem commode,

Liest mau dicere, so stehen in Kl. 1 in natürlicher Folge zwei Kretiker

nebeneinander, denen in Kl. 2 spond.-cret., was sehr häufig, gegenüberstehen,

edicere würde in diese Klausel gar nicht passen; elicere ergäbe, wenn man
die letzte Silbe lang mißt, auch einen cret., was an dieser Stelle etwas un-

gewöhnlich sein dürfte. An vorletzter Stelle mit folgendem Troch. ist eine

solche Auflösung häufig, an letzter aber nicht. — § 56: Novak tilgt das

zweite tarnen (nach suspicione). Wenn man den Rhythmus nicht in Be-

tracht zieht, so ist es allerdings unnötig, aber die Responsion ist folgende:

verum tarnen, quamquam abest a culpa, 11

suspicione tarnen non «aret; 10

Die beiden tarnen stehen in beiden Reihen au gleicher Stelle; das

zweite wird also durch die Responsion veranlaßt sein, tarnen kann aber

schon wegen der gleichen Bildung der Sätze nicht fehlen: verum tarnen . .

tarnen; tametsi . . . tarnen. —

§ 85: natura non tarn propensus ad misericordiam 15

quam applicatus ad severitatem videbatur. 15

-I Kl. dicr. u. er. tr.
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Die beste Le>art scheint inclinatus zu sein, das auch bei Cic. vor-

kommt (inclinatus ad diligendum) und an das handschriftliche implicatus

anklingt. - § D8. 99:

ut Capitoni quam
|
primum nuntiet?

quod Capitonem primum I scire voluerit?

Capitonem in his bonis
|
esse socium.

An dieser Stelle ist der maßgebende Gesichtspunkt, an dem einzusetzen

ist, die dreimalige Wiederholung des Wortes Capito. Warum hat der

Redner nicht auch einmal illum gesagt? Solche Wiederholungen geschehen

natürlich, sagt man, des Nachdrucks wegen. Diese Erklärung reicht aber

nicht aus. Cic. wollte mit der Wiederholung Rhythmen verbinden. Dabei

ereignet sich nun der Fall, daß vom rhythmischen Standpunkt aus die hand-

schriftliche Lesart voluerit die beste ist:

-
I

~ sp. cret.

— — • — —
i

— — tr. er. (Auflös.)

(
_> - = ditr. (Auflös.)

Erstens steht der Eigenname jedesmal antistrophisch an der gleichen

Stelle; zweitens sind die drei Reihen rhythmisch ziemlich gleich; da wo sie

nicht gleich scheinen, entsprechen s-ie sich in der Auflösung. So entsteht

eine schöne Responsion in Anfang, Mitte und Ende. Darum glaubt Ref.,

daß die Handschriften recht haben, und daß sowohl voluit als vellet abzu-
i

weisen sind. Wenn voluit (Müller) richtig ist, muß man auch voluerit sagen

können. Ziel, bezeichnet letzteres grammatisch und klauseltechnisch als

schlecht (M 4 4
). Ref. findet es in letzterer Beziehung ausgezeichnet und

glaubt, daß Cic. gerade aus diesem Grund die weniger gute Form gewählt

hat. Die Klausel M 4 4 (Capiton)em primum scire voluerit ist auch wieder

viel zu lang, abgesehen davon, daß die Responsion eine ganz andere An-

nahme erfordert. —

§ 115: Form der conduplicatio , welche T. Roscio erfordert Gegen-

überstellung:

Sex. Roscius mandavit

T. Roscio mandatus est;

$ 124: Ziel, bezeichnet S. 192 und S. 161 (plu)res laesos se esse

putent als schlechte Klausel P 2. Aus dem Rhythmus kann man aber be-

weisen, daß die Paronomasie attinet und putent auch rhythmisch gehalten

ist; ebenso ist infolge der Responsion nil zu sprechen und esse, so gut

ciceronianisch Clarks se putent auch ist, zu belassen:
* •

id quod ad | me nil attinet,

plures laesjos se esse putent.

= sp. er.

i (ij tr- ,n , t Auf lös.).
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Es ist ganz in Ordnung, daß das Sich-verletzt-fühlen durch einen leb-

haften Rhythmus am Schluß bezeichnet wird. Dem sp. er. in Reihe 1

steht, was häufig vorkommt, ein ditr. gegenüber, welchem, was ja

ganz der Theorie Ziel.s entspräche, ein cret. vorausgeht. Für viel besser

hält Ref. die von Z. aufgestellte, aber mit einem Fragezeichen versehene

V 2- Klausel se esse putent. Die Responsion erfordert aber die oben be-

zeichnete. — § 128: Wie richtig reduviam eurem ist, kann man aus

folgender Responsion sehen

:

tempus, iudices, haec scrutari et prope modum errare

(Sex)ti Rosci mederi debeam, reduviam eurem.
~

I =. Kl. cret. aufgelöst tr.

Hier bieten also weder 1 noch G das Beste, sondern Vulgathandschriftem

§ 180: Sehr richtig Clark:
partim improbante

partim imprudente

Derartige gleichartige Zusammenstellungen entsprechen sich in der

Regel auch rhythmisch. —
Auf die beiden besprochenen Werke, Zielinskis Klauselgesetz und

Clarks Ciceroausgaben, sollte und wird auch vielleicht noch näher ein-

gegangen werden, teils um Zielinskis Klauselstatuierung zu modifizieren, teils

um Clarks Resultaten nachzugehen, die gerade, weil sie auf eingehender

Forschung beruhen, durch die Klauseltheorie vielfach bestätigt werden.

Überall aber ist dieses Instrument nicht anwendbar. Bis jetzt hat Ref. den

Eindruck, daß die Vulgathandschriften häufig sehr Beachtenswertes bieten

und weder 2 noch W immer den Vorzug verdienen. —
Ree: DL 1905, Nr. 24, S. 1491—93 v. Zielinski. —

W. Peterson, The vatican codex of Ciceros Verrines. American

Journal of Philology. S. 409—436.

Der um die Erforschung der kritischen Grundlage von Ciceros

Reden (Cluniacensis 498) verdiente Gelehrte bringt hier im Gegen-

satz zu Meusels und C. F. W. Müllers verdammendem Urteil (falla-

cissimus auetor und foedissime interpolatus est) eine Handschrift (V)

von hoher Wichtigkeit zu Ehren. Keinesfalls kann die zu den ältesten

lateinischen Handschriften überhaupt zählende und ins dritte oder

vierte Jahrhundert zurückgehende Handschrift zu den Codices de-

teriores (5) gerechnet werden , wie die beiden Gelehrten tun. Von

Wichtigkeit ist dabei auch die Heranziehung des clun. 498 für das

zweite und dritte Buch der Verrinen, soweit dessen Lesarten aus den

codd. Nannianus, Metellianus und Fabricianus rekonstruiert werden

können. Der Vf. würdigt aber auch die anderen in Betracht kommenden

Handschriften; namentlich Par. 7775 (S). SD (Par. 7823) sind autoritativ
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für die früheren Reden wie R (Reginensis 2077) für die späteren.

Das günstige Urteil des Vf.s über V nun ist im allgemeinen durchaus

berechtigt, aber es zeigt sich hier das Gleiche, was wir auch bei

Besprechung der Anecdota oxoniensia von Clark hervorhoben, daß auch

die anderen Handschriften, sogar die codd. deteriores, manches Be-

achtenswerte bieten, das durchaus nicht vernachlässigt werden darf.

Weder V noch das, was aus dem cluniacensis eruiert werden kann,

ist allein entscheidend. Es bedarf dies jedoch genaueren Nachweises

im einzelnen, wobei auch des Vf.s Geneigtheit, auf Zielinskis Klausel-

gesetz einzugehen
,

berücksichtigt werden muß. Der Vf. mag dann

selbst entscheiden, ob man mit der Theorie Zielinskis sicheren Boden

gewinnen kann.

Aus dem vom Vf. zuerst behandelten Fragment docet hominem II, 1

§ 105 bis usitata satis § 114 seien folgende Stellen hervorgehoben: Müller

180, 8: reprehendiV sol. Dies ist natürlich richtig und unter Veränderung
der Wortstellung von den Herausgebern auch angenommen. — Wahrschein-
lich ist aber reprendi zu lesen:

neque post edictum reprendi

neque ante edictum provideri potuit.

1 ,

| s
2

| _
Klausel in 1 ditr. mit vorausgehendem irregul. cret., in 2 dicr. mit

Auflösung des zweiten, repreh. würde heroi. Klausel ergeben, cret.-ditr. ist

aber, abgesehen von der besseren Responsion bei Cic. eine sehr häufige

Klausel. 179, 22 wird singularis (V u. a.) durch den Rhythmus bestätigt:

tarne tsi singularis
|
est audaciae,

turnen ad pupillae ma|trem sum mittebat.

1 -|

2 |
=

Auf die Responsion weisen die gleichlautenden Anfange hin. Die

Klauseln sind gleich (spond. = cret.), wobei cret. in 1 regulär, in 2 irregulär

ist. Mit singulari würde vorstehende Responsion nicht erzielt. — 179, 29

simul ohne et V. Dieses fällt zwar nicht in die Responsion, aber in dem
gleichen Satze folgendes, das als treffendes Beispiel angeführt werden möge:

tarn improbum non
|
arbitrabantur;

appellati
|
perncgaverunt.

|

=

179, 31: Mit a (liberis SDp) ergeben sich gleiche Rhythmen in:

ereptum a liberis,

(e) dictum c on scripserit

quaeso cogno>eite.
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Dieselben Rhythmen allerdings auch ohne a (V). Hesseler rhythmischer

Laut allerdings mit a. Doch ist dies subjektir. — 179, 85 scripsit Y sol.

fecit SDp. Der Vf. bezeichnet richtig ersteres als bemerkenswerte Lesart.

Wenn er aber aus anderen Beispielen, in denen das Verhältnis der Hand-

schriften das gleiche ist wie hier, auf die Richtigkeit von scripsit schließt,

weil seine Beispiele eine gute Klausel ergäben, so bedarf dies doch einer

näheren Untersuchung jedes einzelnen Falles, die der Vf. aber nicht an-

stellt; er sagt bloß: „either reading gives a good clausula: and it is in

teresting to speculate, whether the motive of the change, in this and

similar instances, was the wish on the part of sorae copylst to conforme

more closely to some law of prose rhythm, such as has recently been ex-

pounded by Zielinski". Bisher fand Ref. noch in keinem Fall bestätigt, daß

ein Abschreiber eine Änderung vornahm, um eine gute Klausel zu erzielen;

im Gegenteil, die Abschreiber verderben oft eher eine solche. Gerade in

den von dem Vf. angezogenen Stellen scheirit die Richtigkeit eher auf

seiten von SDp zu sein als bei V: 181, 8,

Quia non generis,
verbis amplecteris, —
iure esse commotum.

ampl. Paronomasie zu generis ; ferner verbis ampl. dikr. Schluß einer

Reihe, welchem als Cholose Cret tr. gegenübersteht. — 186, 22 fügt sich

cognostis (p) besser in die Responsion als didicistis:

coniecturam facere possitis,

actione cognostis, audite.

Kret.-tr.-Klausel in beiden Reihen, in 1 mit Auflösung, welcher gegen-

über die Responsion als Cholose wirkt. An der Stelle nun, von Welcher

der Vf. ausgeht, kann aus dem Rhythmus gar nichts geschlossen werden;

denn beide Verben ergeben den gleichen:

mulieres fecit, (scripsit)

scriptum videretur.

Kl. beide Male kret.-tr., in 1 mit Auflösung. - 219, 17 scheint abiret (V)

allerdings besser als discederet:

(pal)aestricum vidistis;

unetior abiret.

epitr. tr. stehen einem aufgelösten cret mit tr. gegenüber. Epitrit tritt

oft statt des cret. ein, also kann man wieder gleiche Klauseln statuieren.

— Wenn die Herausgeber 186, 85 venissent (p) gegenüber fuissent (V) be-

vorzugen, so tun sie dies jedenfalls, um die dreimalige Wiederholung des

gleichen Wortes (fuissent, fuisset, fuisse) zu vermeiden; es ist aber sehr
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fraglich, ob diese Paronomasie nicht beabsichtigt ist. Mit fuisset wird die

rhythmische Responsion gleich

:

(ante) eum praetorem fuissent,

aditurum non fuisse.

also beide Male ditr.-Klausel mit vorausgehendem spond.

292, 11 deberet (p q 0 Par. 4588), vellet V, haberet S. deberet auch

dem Sinne nach wohl allein richtig; denn es handelt sich nicht darum, da»

Grospus soviel Getreide gab, als er wollte oder hatte, sondern als er

mußte; er wurde aber gezwungen, noch mehr zu geben, als er eigentlich

schuldig gewesen wäre. Responsion:

ut frumenti daret, 6 1

non quantum deberet, 6
{

sed quantum cogeretur. 7

Diese 3 Reihen beginnen alle irregulär kretisch, 2 davon enden auch

kretisch, die letzte ditr. Die letzte Reihe hat häufig eine Silbe mehr. —
180, 30 patietur V. Richtig. Responsion:

(si quis) novi quid instituit

rata esse patietur.
^ ^ w

_
w

esse patietur ist die bei Cic. in der Responsion beliebte kreU-tr. Kl.

mit Auflösung des crt*t. patitur würde die Kl. zerstören. — 181, 12: dis-

crimen V sol. ist richtig; aber auch Müllers Vermutung sed tarnen st. tum.

tum entstand aus der Schreibung tfi in den Handschriften. Dadurch
folgende Responsion:

1 sed tarnen vituperari posset, 10
^

2 in discrimen venire non posset. 10

Wahrscheinlich auch noch

3 nemo enim committeret.

In 1 und 2 weisen die Gleichheit der Silbenzahl und das Homoiotel.

auf die Responsion hin. Klauseln sind in l. disp., 2. cret. tr. , 3. spond.

cret. bei Cic. beliebte Variationen. — Sehr richtig 181, 17 inventus est (V)

„the first of a considerable number of transposition variants" mit genauer

Responsion zweier Reihen:

(pro)oemio esset ornatum, ecquis inventus est

postea praetor, qui idem illud ediceret
,

~
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In beiden Reihen dikret. Klauseln. — 181, 20:

multi testamenta eodem modo fecerunt —
testamento fecit heredem filiam.

Müller bezeichnet die Lesart der ersten Reihe (SDp) als wahrschein-

lich richtiger denn als die von V („nescio an veius
M
). Ref. ist der gleichen

Ansicht. Die Gleichheit der gesperrt gedruckten Wörter spricht nicht gegen die

Lesart, sondern für ihre Richtigkeit, da Cic. antistroph. Beziehungen, aus-

gedrückt durch Wortgleichheit, häufig anwendet. Responsion:

I
= Kl. dicr. u. spont. cret.

Ein solches rhythmisches Verhältnis ergäbe sich bei der Lesart V nicht,

überhaupt gar keines. — Bei dieser Gelegenheit möge zu § 111 beispielsweise

noch folgende Responsion verzeichnet werden:

sua sponte'instituisset,
iA n »m ;n<>m „ a Ilomoiot.
id neminem metuisse,

Ferner: (corr)igere testamenta vivorum,
nisi etiam rescinderes mortuorum. Homoiot -

| — cret. tr.

- 1 ditr. mit cret.

Diese gewiß genau respondierende Stelle beweist auch, daß ein Re-

sponsionsteil über den anderen hinausgehen kann, ohne daß dadurch die

Responsion aufgehoben würde; denn der letzte Troch. ist dazu unerläßlich

notwendig. —
ex improviso si quae res nata esset,

ex urbano edicto decernere.

Die beiden Schlußkürzen markieren den Schluß durch den gegensätz-

lichen Rhythmus. — 186, 16: Durch homo sit (V) schwindet der Hiatus,

der auch den Rhythmus stört:

de sella vir optimus dixit:

libertinus homo sit heres.

~
I
— ~ — cret. tr.

w|w - ~ — ss ditr. mit Auflös. und voraus-

gehendem tr. nicht cret.

Aus den anderen Stellen, die der Vf. noch aus dem ersten Buch an-

gibt, an denen außer V besonders Par. 7776 (p) berücksichtigt ist, mögen

folgende hervorgehoben werden. 182, 17:

nostra iniuria doleremus,

in foro non esset relictum.

I- 9 cret. tr.

- ~ — | • - ditr. mit vorausg. cret.

nullam (V) ist sachlich wirksamer. Rhythmisch aber sind beide gleich.

186, 12 perfacete (VO) jedenfalls richtig:
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neque ehim perfäcete dicta
neque porro hac 6everitate digna (sunt)

-I - - disp.

- ditr.

sunt hält Ref. für eine Glosse, weil es das Homoiot. stört. — 185 23:

produxit richtig, weil es egit entspricht:

in contione egit

Romani produxit;

_
j
__ _ _ — —

Klauseln gleich (cret. tr.); II cret. irregulär, wodurch die II. Kl. als

Cholose wirkt; also produxisset (V) unrichtig. Zur Stutze von V verweist

der Vf. auf Zielinskis Klausel S 3; dies beweist aber nichts; denn an und

für sich ist S 3 ebensogut als S 2. Kriterium ist aber nur die Responsion,

die Z. nicht kennt. Nach dieser ergibt sich weder S 3 noch S 2, sondern

cret. tr. Dies wäre nach Z.s Terminologie V 1. — 186, 17 ist der Vf. für

surrexerit (V), wobei er sich wieder auf Ziel, beruft („probably right"). Be-

wiesen ist aber damit nichts. Vielmehr bildet surrexit Hönioiotel. mit dixit.

Responsion, wobei eine schon behandelte Stelle in Hetracht kommt:

de sella vir optimus dixit: 9

libertinus homo sit heres? 9

quod illinc vivus surrexit, 8

3 | - - cret, tr. wie 1; 2 ditr.

In der III. Reihe als Scliluß schwere Rhythmen. —
187,30: Entweder dubitavit ( V pq

1
) oder dubitarit (Kayser) aber nicht

dubitaverit (Ziel.), denn das Verbum respondiert zu putavit:

quos numquam liberos putavit,

pectiniam non dubitavit.

non dub. ist allerdings die „verpönte" heroische Klausel, die aber bei

Cic. nicht selten ist. Zur Vermeidung derselben schreibt Z. dubitaverit,

das nicht in die Responsion paßt. Der Vf. sagt übrigens selbst: „P 3 is

of not infrequeilt occurrence in the Verrines". — Bei 190, 37 hat man sich

zu entscheiden, ob man die Paronomasie alii nummos numerabant, alii tab.

obsignabant annehmen will. Es ist möglich, daß in V die Änderung ge-

macht wurde, um jene zu vermeiden, die aber Cic. vielleicht gerade be-

absichtigte. — 191, 5 bietet nicht V das Beste, sondern pr u. a.; denn es

besteht Responsion zu:
ser|mocinaturam

;

esse facturara,

Durch se facturam würde diese zerstört. — Falsch zitiert ist 192, 2

st. 192, 22. — Eine sehr ansprechende Konjektur proponiert 4er Vf.

zu 192, 36: Quid? est in multis etc. — 193 , 27: petissem (9 Priscian) als
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Korrelat zu putassem ist jedenfalls richtig, petivissem aber falsch. Der
Rhythmus erzielt nämlich in beiden Reihen Ditr.- Klauseln, die nur durch

Ausscheidung der Silbe vi möglich sind:

(pecuni)a columnas dealbari putassem,
ccrte numquam aedilitatem petissem.

In den beiden Reihen vor der Klausel cret. bzw. epitr. — Für suae (V)

198, 14 gibt der Vf. anfangs den richtigen Gesichtspunkt an: „the word
should probably be retained: there seems to be a point in the repetition

suorum — suum suae", möchte dann aber secundae schreiben st. suae;

letzteres ist jedoch allein richtig:

homo amentissimus suorum —
putavit per sodalem suum —
iudicem quaestionis suae;

2

Bestimmend ist namentlich 2 und 3, die beide dikret, enden; ohne

suae würde die Reihe vor dem Schluß abbrechen. — 198, 17 erepta esset

facultas eorum bringt einen neuen Nachsatz herein, der eine Emendation,

wie sie der Vf. vorschlägt. Nun besteht aber gemäß der Fassung V folgende

Responsion

:

quam largissime
|
factum oportebat, —

sine causa sub | sortiebatur.

~ Klauseln cret.tr. mit jeweils vorausgeh.Kretikern.

Allerdings brauchte an diesen Stellen auch bei der LA p. nichts ge-

ändert zu werden; nähme man aber den Zusatz p an, so würde der be-

stehenden l'bung gemäß dieser dem Schluß sine c. s. respondieren; denn

Satzschluß respondiert dem Periodenschluß. Nach obiger Responsion rv-

spondiert aber der l'eriodenschluß dem Satzschluß q. 1. f. oportebat; folg-

lich hat er. esset f. eorum auszuscheiden. Diese Worte sind eine Ein-

schiebung, welche die Geschlossenheit der Periode empfindlich stört; also

bietet hier V das Bessere. — Auch aus den folgenden Büchern der

Verrinen gibt Vf. Beispiele zugunsten von V, worauf wir noch eingehen

wollen. 221, 28 occasionem calumniae scheint doch nicht so unbedingt

abzuweisen, da Ref. findet, daß der Anfang des Satzes mit dem Schluß

harmoniert:
Iste amplam occasionem calumniae nactus, —
in primis actionem daturum.

Ohne occasionem cal. wäre diese Responsion unmöglich. In Ordnung

ist auch die Kl. der I. Reihe (kret. tr.j; in 2 ditr. mit cret. Auch ist der

Gebrauch von ampla keineswegs über jeden Zweifel erhaben, wie Müller zu

d. St. nachweist. — Auch 230, 9 ist nicht jeder Zweifel ausgeschlossen,

dolore z.B. ist zur Responsion notwendig: ferner ist die Wiederholung von

Jahresbericht für Altertumswis-ens.-haft. Bd. CXXXIV. (1907. II.) 10

Digitized by Google



Bericht über die Literatur au Ciceros Reden

tarnen nicht abzuweisen. Ref. beobachtete nämlich an anderen Stellen, daß

Wiederholungen, die sachlich nicht notwendig scheinen, oft nur der Sym-

metrie wegen eintreten. Darnach wäre die Responsion folgende:

(angebatur) tarnen animi dolore necessario —
tarnen dolorem suum nemini impertiebat.

Allerdings ergibt auch (anim) i necessario eine gute (dikr.) Klausel,

aber die Reihenresponsion wird durch V gestört. — Trotz der Superioritar

von V unterlaufen auch Irrtümer (DittographieX die der Vf. aber nicht als

Ungenauigkeit, sondern im Gegenteil als übertriebene Gewissenhaftigkeit

bezeichnet. Unrichtig zitiert ist tinam domo, das 222, 31 steht, nicht 21.

— Für Buch II und III gibt der Vf. drei Listen von Lesarten: 1. sichere

aus V, 2. zweifelhafte, 8. Umstellungen. Es möge gestattet sein, daraus

noch einige in Kürze zu behaudelu. — 2H, 25 ist postridie (V) richtig:

postridie venit in mentem,

sortiri dicas oportere.

I

~ Kl. gleich.

223, 30 ist Vf. für se (V): „this would seem to make a better clausula

than sese". Dies mußte bewiesen werden. Wahrscheinlich meint der Vf.

ditr. mit vorausgehendem cret.; Vf. statuiert natürlich nach Z.s Theorie

ohne Rücksicht auf Responsion. Die beiden Formen daturum weisen aber

auch auf solche hin Jlomoiotel).

:

iudicem de sua cohorte daturum,
actionem rei sese daturum.

Die rhythmische Beziehung der beiden Reihen ist bis zu den Klauseln

deutlich. Von diesen ist die erste die verpönte heroische, die zweite ditr.

mit vorausgehendem spond. Ziel, würde hier zwar Kpitrit als Entfaltung

des Kret. annehmen. Wenn die Klauseln nicht gleich sind, so ist dies bei

Cic. nicht selten, der nach Varietät strebt. Zu der bezeichneten Respon>ion

ist aber sese nötig, also nicht wegen der Klausel, sondern wegen der ganzen

Reihe.

Es wären noch manche Stellen zu besprechen, doch soll dies auf eine

andere Gelegenheit verspart werden.

1. T h. Z i e 1 i n s k i , Das Klauselgesetz in Ciceros Reden. Grund-

züge einer metrischen Rhythmik. Leipzig 1904.

2. F. Blass, Die Rhythmen der asianischen und römischen

Kunstprosa. Leipzig 1905.

3. H. Bornecque, Les clausules me'triques dans Torator.

Revue de philol. 29, S. 40—50.

4. H. Bornecque, Wie soll man die metrischen Klauseln

studieren? Rhein. Mus. 58, S. 371—81.
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5. J. May, Rhythmische Analyse der Rede Ciceros pro

S. Roscio Amerino. Leipzig 1905.

6. J. May, Die Rhythmen in Ciceros Reden pro Archia (§ 1

bis 15). Progr. Durlach 1900.

L

Durch die Untersuchungen Uber Rhythmus und Klauseltechnik

ist in die Erklärung der Reden Ciceros ein neues Moment ge-

kommen, dem sich die Herausgeber in Zukunft nicht mehr entziehen

können, auch deshalb nicht, weil die Textkritik davon berührt wird.

Wenn man auch nicht so weit gehen will wie Zielinski, der im Vor-

wort seines Buches S. 3 sagt, „daß kein Ciceroherausgeber ohne ge-

naues Studium des Klauselgesetzes seiner Aufgabe gewachsen ist",

so ist doch der Rhythmus, aber nicht allein die Klausel, ein

Instrument der Prüfung für manche überlieferte Lesart und Konjektur.

Freilich ist die Sache noch im Werden und weder in bezug auf den

„konstruktiven
4
* Rhythmus noch auf die Klausel zum Abschluß ge-

bracht, welches letztere man im Hinblick auf das Zielinskische Buch

vielleicht verwunderlich finden wird. Aber das ist gewiß, der

rhetorisch-rhythmische Gesichtspunkt und die lumina orationis, worin

des Demosthenes Kraft besteht, dem Cicero nacheifert, werden in den

Ausgaben zu wenig berücksichtigt, indem die Erklärung sich meist

auf den Inhalt, auf den sprachlichen Ausdruck und die Beschaffenheit

des Textes beschränkt. Und doch legt Cicero auf die numerosa

oratio den allergrößten Wert. Gewiß sind in rhythmischer Beziehung

manche Ausgaben ergiebige Fundstätten, unter den älteren die von

Garatoni, unter den neueren der Kommentar zur Rosciana von Land-

graf. In Zukunft muß aber noch die Rhythmik hinzukommen, und

zwar ist es nach den bis jetzt gemachten Vorarbeiten von Plüß,

E. Müller, Norden, I. Wolff, Zielinski und Blaß, unter den Franzosen

L. Havet und H. Bornecque nicht so schwer, wenigstens über die

Klausel ins reine zu kommen, obgleich über die einzelnen Formen

derselben noch keine volle Übereinstimmung herrscht. Einen end-

gültigen Abschluß glaubt nun Zielinski in seinem Buch Uber das

Klauselgesetz gegeben zu haben. Er zieht darin alle Reden Ciceros

in Betracht und eruiert 17902 Klauseln, die er mit einer erstaunlichen

Klassifikationskunst rubriziert und zwar so subtil , daß Blaß in dorn

unter 2 erwähnten Buch S. 113 meint, in diesen „uupfx^xoj dhrpaTroi"

finde sich kein Kopf zurecht außer dem des Vf.s. So verwickelt

jedoch ist die Theorie nicht, daß man sie nicht durchschauen könnte,

ja, A. Clark hat in seiner neuesten ausgezeichneten Ausgabe Ciceroniani-

10*
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scher Reden (1905) schon angefangen, kritische Proben zu einzelnen

Stellen aus dem Zielinskischen Buche zu übernehmen. Anerkannt

werden muß die frische und geistreiche Art, in der das Buch ge-

schrieben ist. Z. selbst ist von großer Zuversicht betreffs der

Richtigkeit seiner Lehre erfüllt und stellt seine Gesetze mit apodik-

tischer Gewißheit auf. Da nun das Zielinskische Buch voraussicht-

lich auf lauge Zeit bei den Klauseltechnikern im Vordergrund des

Interesses stehen wird, indem die einen die Resultate annehmen und

gutheißen, andere, wie Blaß, sie strikte verwerfen, so kann sich Ref.

nicht auf eine bloße Inhaltsangabe des Buches beschränken, sondern

es muß die Theorie auf ihre Haltbarkeit besonders an Beispielen ge-

prüft werden.

Dem Vf. ist, was auch schon W. Meyer postulierte, der creticus

das klausclbildende Element, und jede der fünf Hauptformen hat als

Basis einen creticus, wozu Kadenzen von verschiedener Form kommen,

die mit der Basis zusammen das Wesen der Hauptform bestimmen.

Nach Feststellung jeder Hauptform behandelt der Vf. jeweils sehr

eingehend das typologische Moment, d. h. die Frage, wie bestimmte

Worttypen zur Klauselbildung verwendet sind. Aus der Verschieden-

heit dieser Typen entwickeln sich wieder Unterformen, deren Zahl

ziemlich bedeutend ist. Im Anschluß daran werden zahlreiche Ge-

setze aufgestellt. Am Ende jeder Hauptform gibt der Vf. eine

interessante Geschichte der jedesmaligen Hauptform. Auf die Theorie

der Klausel folgt in mehreren Abschnitten die Anwendung derselben.

Eine Grund- und Vorfrage nun. die vor allem behandelt werdeu

muß, und mit der das ganze System steht und fällt, ist: Sind die

Klauseln richtig aufgestellt? Ziel, läßt sich dabei, wie er S. 7 selbst

sagt, nur vom Gefühle leiten. „Wo die Periode schließt, sagt uns,

wie dem Redner selbst, lediglich unser rednerisches Gefühl". Daß

aber das Gefühl eine unsichere Sache ist, dürfte klar sein. Kann

für den Umfang der Klausel kein anderes Kriterium gewonnen werden

als das Gefühl, so wird nie eine Einigung über die Klausei zustande

kommen. Tatsächlich sind auch die Klauseltheoretiker in der

Statuierung der Klauselformen durchaus nicht einig. Dies kommt

vom Mangel an einem Kriterium; und dies ist die Kesponsion. Wo
keine Responsion stattfindet, ist auch kein Rhythmus. Jene ist das

Wesen des Rhythmus. So auch bei der Klausel. Dieses Moment ist,

wenn es auch von den Klauseltheoretikern bisher gar nicht berück-

sichtigt wurde , das allernotwendigste. Ohne Berücksichtigung des-

selben ist die Aufstellung einer Theorie der Klausel gar nicht mög-

lich. Wie viele Klauseln haben z. B. Norden oder 1. Wolff
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zusammengestellt, ohne zu merken, daiJ diese oder jene Kl. mit einer

anderen korrespondiert. Nun sagt Z. S. 6, er untersuche bloß den

Periodenschlußrhythmus. Aber auch dieser hat seine Kesponsion wie

der Satz- oder Kommaschlußrhythmus. Wenn der Periodenschluß-

rhythmus keine Responsion hat, dann mag das Zielinskische Gebäude

richtig sein, hat er aber jeweils eine solche, dann sind die Klauseln,

wie er sie annimmt, großenteils falsch. Ref. kommt auf Grund der

Responsion bei seiner Untersuchung der Zielinskischen Klauseln zum
Resultat, daß unter 10 Klauseln ungefähr 8 falsch angesetzt sind,

mit anderen Worten, daß die Responsion unter 10 Klauseln 8 mal

ein anderes Resultat ergibt, als Z. annimmt. Da dieser Punkt grund-

legend ist, so nimmt auch Ref. wie 2. die Caeciniana vor, aus welcher

dieser S. 9 ff. die vorhandenen Klauseln ausschreibt. Dann möge der

Leser selbst entscheiden. Sehr richtig stellt zwar Z. S. 8 die Vorfrage

:

„Wo beginnt in der Periode die Klausel?" Antwort: „Dort wo die

Regelmäßigkeit in der Gestalt des Schlusses beginnt." Diese Be-

hauptung könnte jnan fast für unsere Meinung in Anspruch nehmen.

So meint es aber Z. nicht. Nach ihm beginnt die Klausel da, wo

die Basis der Hauptform beginnt , die er annimmt ; diese Basis ist

aber immer der creticus ; was darauf folgt, gleichviel wie lang , ist

nach ihm Kadenz. Diese kann in Hauptform I aus 3Va Trochäen

und noch mehr bestehen. Ref. meint dagegen, der Beginn der

Klausel hängt von der Responsion ab ; wo in dieser die Gleichmäßig-

keit beginnt, beginnt auch die Klausel. Die respondierenden Formen

dürfen aber nicht zu weit entfernt sein; sonst hört man sie nicht;

denn erste Bedingung des Rhythmus ist, daß er ins Gehör fällt*).

Wir treten nun in die Prüfung der von Z. aus der Caeciniana an-

geführten Beispiele ein, wobei aber jedesmal eine Erklärung notwendig ist.

Deshalb ist es auch nicht möglich, so viele Beispiele zu behandeln, als Ref.

eigentlich möchte. — Eins der sonderbarsten Beispiele scheint uns § 81 —
tur, sed id quod dicitur, valebit, ein Beispiel, das wohl kaum jemand als

Klausel, als Abschluß eines Gedankens empfinden wird. Mit der Responsion

lautet die Stelle so:

non id, quod intelligitur, 8

sed id, quod dicitur, valebit. 9

intelligitur steht zu dicitur im Kontrast, welches Verhältnis noch durch

Paronomasie illustriert wird.

*) orat. 67: quidquid est, quod sub aurium mensuram aliquam cadat,

— numerus vocatur.
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Dem Ditr. der zweiten Reihe entspricht in der ersten intelligitur (spond.

und aufgelöster tr.). Es mag hier die Bemerkung vorausgeschickt werden,

daß dem Ditrochäus in Reihe 2 kein cret. vorausgeht, sondern ein tr., ob-

gleich es Z. in den Bemerkungen zur Hauptform III als Gesetz bezeichnet,

daß dem Ditr. stets ein cret vorausgehen müsse. Zur Veranschaulich ung

der von ihm statuierten Klausel bedarf er folgender Zeichen: 5 tr M or*K

während in der einfachsten Kürze gesagt werden kann: Die Klausel in

Reihe 2 ist ditr. und in Reihe 1 spond. -troch. mit Auflösung des Troch.

Hinzugefügt kann noch werden, daß das spond.-tr.-Maß dem gleichen

angehört wie der Ditrch. Also sind die beiden Klauseln metrisch nicht so

weit voneinander entfernt. — § 8 bezeichnet Z. als Periodenklausel : illorum

testibus. Gerade an dieser Stelle aber liegt nicht nur Klausel-, sondern

eine weitergehende Re>ponsion vor, nämlich:

confessione I adversarii; 10

nunc vero in ill | orum testibus: 10
8"

Wie man sieht, ist die Responsion ganz genau, die sich aber nicht

bloß auf die Klausel, sondern auch auf das Vorhergehende erstreckt. Nun
geht der spont.-kret. Klausel je ein kret. voraus, was häufig, aber nicht

immer, der Fall ist. Der Grund, warum das kret. so häutig vor dem troch.

Maße, also auch vor dein ditr. steht, liegt 1. in der leichten Verwendbarkeit

desselben (or. 215: creticus — quam commodissime putatur in solutam

orationem illigari), 2. darin, weil in der Klausel nur Rhythmen ver-

wendet werden, die mit dem cret. oft zusammen gebraucht werden. Dahin
gehört in erster Linie der troch In dieser Beziehung gilt der Satz im or.

§199: ad hunc exitum tarnen a principio ferri debet illa coraprehensio et

tota a capite ita fluere, ut ad extremum veniens ipsa consistat. Der Aus-
druck dieses Satzes (tota a capite fluere) ist so gehalten, daß, wenn ein

troch. oder cret. oder spond. dem ditr. vorausgeht, kein Einschnitt oder

Pause angenommen werden darf. Der Fluß der Rede darf dadurch nicht

unterbrochen werden. Weil Cic. vor dem Ditr. verwandte Maße wählt, so

ist der l'bergang natürlich und ungezwungen.

Diese naturliche I berleitung fand Ref. in der Rosciana und in der

Archiana überall bestätigt. Obige Klausel heißt nun — orum testibus, nicht

illorum testibus. — Ein anderes Beispiel respondierender Klauseln, das

aber bei Z. nicht verzeichnet ist, weil er bloß den Periodenschluß beachtet,

steht in demselben § 'S nämlich:

si probi ex|istimarentur,

quod dixiss
|
ent, probaren t.

*) Angesichts der zahlreichen Zeichen, die Ziel, erfunden, ist es un-

möglich, auf alle einzugehen. Hier aber, da es die erste Veranlassung ist,

soll es geschehen. — M = mala clausula; 5 bezeichnet die Klasse der

Integrationsformel (S. ltfi; tr. gibt an, daß diese Klasse in ihrer Kadenz
troch. endet, sollen mnemotechnische Mittel sein und von a an gerechnet

die soundsovielte Stelle des Einschnittes bezeichnen, also hier die vierte

und siebente.
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Die wechselseitige Beziehung der beiden Reihen tritt schon in der

antithetischen Form des Satzes hervor: (improbi — falsi — probi — pro-

barent). Ks steht kret.-tr. Klausel einer ditr. gegenüber. Cic. wechselt

nämlich in der Klauselresponsion häufig mit den Formen, um Einförmig-

keit zu vermeiden (or. § 215: primum enim numerus aguoscitur, deinde

satiat, postea cognita facilitate contemnitur), und doch kann man nicht

sagen, daß dadurch ein anderes genus entstehe. Solche rhythmische Re-

sponsion kommt am Schluß der Periode nicht mehr vor, als innerhalb der-

selben, ja es sind nicht selten die Rhythmen hier eklatanter als am Schluß.

Nach Ansicht des Vf.s heißt der Periodenschluß dieses § 3 — um fide

derogatur. Auch das ist unrichtig, wenn man das unmittelbar Voran-

gehende ansieht, worauf schon der Doppelgebrauch des Wortes fides führen

mußte

:

sive fides
1
non habetur,

testium fide
j

derogatur.

Beide Reihen sind inhaltlich eng verbunden und haben ditr. Klausel.

Dem Ditr. in Reihe 1 geht ein Choriambus, in R. 2 ein creticus voraus.

Dies entspricht an und für sich der Theorie des Vf.s, der S. 100 unter

Hauptform 3 die Ableitungen zu dieser Form angibt. Das Vorausgehen

eines chori. vor dem Ditr. bezeichnet er dort als L 8 tr
, d. h. als clausula

licita; 3 = HauptformS. tr. = troch (— ~
]
~ — ). Hiezu mag nur ganz kurz

bemerkt werden, daß, wenn eine Form durch den Gedauken notwendig be-

dingt ist, wie hier, man nicht das Recht hat, dies als cl. licita zu be-

zeichnen. Cic. wird der Meinung gewesen sein, daß der Ausdruck hier

notwendig sei, gleichviel, welcher Rhythmus daraus entsteht. Den Redner

aber derart meistern zu wollen, daß man eine durch den Gedanken bedingte

Ausdrucksform als cl. licita oder mala oder pessima bezeichnet, scheint denn

doch ein unzulässiges Verfahren. — Ein anderes Beispiel entnehmen wir

dem § 5 (Caecin.), wo der Verf., diesmal richtig, zwei Klauseln statuiert:

— amque praestarem u.

— um requiratur.

An dieser Stelle kommen aber 4 Reihen in Betracht:

idoneum esse me defensorem, 10 _

diligentiamque praestarem: — 9

in re praesertim aperta ac simplici, 12

quod excellens ingenium requiratur. 12

; w ~
|

*

Bemerkenswert in diesen 4 zusammengehörigen Reihen ist, was ja

auch Cic. in der schon angeführten Stelle des or. verlangt, die natür-

liche und den Rhythmen der Klausel entsprechende Überleitung zu diesen.

Die Rhythmen in den 3 ersten Reihen vor der Klausel sind cret.-tr., wobei

statt des tr. auch einmal ein sp. verwendet werden kann. In der vierten

Reihe steht vor der Kl. ein Daktylus. Es herrscht also darin Mannig-
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faltigkeit und doch Einheit, wie es Cic. verlangt. Al>er zu verlangen

wie Bornecque in dem erwähnten Aufsatz, daß vor einer bestimmten

Klausel nur dieser oder jener Versfuß erlaubt sei, widerspricht der Lehre

Ciceros und seinem ausgesprochenen Streben nach Abwechslung und

ist auch an und für sich ein Unding. Die Uberleitungen sind an kein be-

stimmtes Maß gebunden und sollen den Übergang nur in natürlicher Weise

vollziehen. — Aus § 12 führt der Vf. folgende Klauseln an: esse licuisset

und ipsa capiebat; diese 2 Klauseln, mit deren Statuierung Ref. einverstanden

ist, setzt der Vf. unmittelbar untereinander, aber außer aller Verbindnng,

weil er keine Klauselresponsion kennt. Es ist aber sehr leicht zu erkennen,

daß hier folgende Beziehung herrscht, die schon durch die HomoioteleuU

angedeutet ist:

iucundus 1
mulieri fuisset,

esse licuisset;

tr. (aufgelöst) u. ditr.

crs — s cret. (aufgel.) tr.

esse cupiebat

ipsa capiebat

w ~Z _ -
J

cret. tr. mit Auflös.

Klauselstatuierung und Responsion werden wohl richtig sein. Ziel,

hätte aber wahrscheinlich, wenn er mulieri fuisset einbezogen hätte, auch

noch iucundus dazu genommen und daraus die Hauptform V als clausula

mala konstruiert. Das vorliegende Beispiel hätte er jedenfalls zu dem

Typus oe (S. 132) gerechnet. Ref. untersuchte noch viele Klauselformen in

der ( aeciniana, aber es ist nicht möglich, hier alle zu behandeln. Aus der

bisherigen Untersuchung ergab sich mit Hilfe der notwendigerweise zu be-

rücksichtigenden Responsion, 1., daß es nicht ausreichend ist, bloß die

Periodenklausel zu berücksichtigen, weil diese selbst anderen Satzteilen re-

spondiert , 2. ergeben sich ganz dieselben Klauselformen in den Schlüssen

der Sätze und Satzteile, '.i. sind die von Ziel, aufgestellten Schlüsse ent-

weder unrichtig oder, wenn sie richtig sind, unvollständig, weil die dazu

gehörige Responsion nicht berücksichtigt ist. Es muß nun auch auf andere

Punkte eingegangen werden, die der Vf. bespricht. Dahin gehört die Cho-

lose (S. 16). „Durch die abnorme Erschwerung des letzten creticus bekommt

die V-(era)-Klausel eine eigentümliche Wucht". Das ist richtig; die Wucht

entsteht aber erst durch das Verhältnis der Erschwerung zu der kor-

respondierenden Stelle. Wie der Begriff Erschwerung überhaupt nur ein

relativer ist und etwas Leichteres voraussetzt, so ist es auch bei der Klausel.

Wenn der Verf. Rah. p. r. 18 (popu)li Romani interfectum ! als „abnorme Er-

schwerung des letzten creticus" bezeichnet, so ist 1. die Stelle falsch

analysiert, 2. tritt die Cholose erst dadurch ein, daß der respondierende

Ditroch. durch den Dispondeus erschwert wird:

ut possem hoc praedicare,

(popu)li Romani, interfectum
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Es ist doch leicht erkennbar, daß dem Ditr. hier nicht ein cret.,

sondern ein dispondeus respondiert. Die Wucht entsteht nun dadurch, daß

der ersten Kürze des ditr. an der bezüglichen Stelle eine Länge gegenüber-

steht. Also Cholose ist kein absoluter, sondern ein Verhältnisbegriff. Zu
bemerken ist noch, daß der Klausel jeweils ein irregulärer cret., wie so

häufig, vorhergeht.

Ebenso ist die Cholose nur verständlich, wenn man bei der S. 17 aus

Verr. IV 53 zitierten Stelle die Kesponsion heranzieht. Dann muß das Zitat

aber bei avertere beginnen, wovon folgendes in Betracht kommt:

per ma|gistratum solebant :

occulte auferebant:

(tam)en condemnabantur.
1- ~ - *

__,

Die Klauseln der drei Reihen sind ditroch. mit Erschwerung am Schluß

eben zur Erzieluug der Wucht. Diese wird also erst erreicht durch ihr

Verhältnis zu den Ditrochäen der zwei ersten Reihen. Wenn Ziel, zu dieser

Stelle bemerkt, derartige Klauseln seien „gewiß nicht schlecht, aber nicht

gerade häufig", und wenn er sie deshalb als „gesucht" bezeichnet, so ist

dies ein Irrtum, weil die Cholose bei Cic. häufig vorkommt, da sie ein wirk-

sames rhetorisches Mittel ist Und warum „gesucht"? Da wo die Rede

wuchtig werden soll, tritt eben Erschwerung ein. Dann müßte man über-

haupt das Streben, wuchtig zu reden, als gesucht bezeichnen.

Zweifelhaften Wertes ist auch Z.s Einteilung der Klausel in Wort-

klassen, indem er S. 15 clausulae verae, licitae, malae (gemiedene), pessimae

(verpönt), selectae (gesucht) unterscheidet. Nach seiner Lehre verliert jede

Klausel durch Auflösung, Entfaltung, wie er sagt, an Wert. „Durch jede

Ableitung wird der Klauselwert um einen Grad vermindert". Aber „durch

die abnorme Entfaltung im letzten cret. büßt die V- Klausel ihren ganzen

Wert ein und wird zur P-(essima)Klausel". Darnach müßte also z. B. or.

pro Quinctio § 76: non vendiderit eine ganz schlechte Klausel sein. Z. bringt

aber diese Klausel nicht, weil sie nicht Periodenschluß ist. An dieser

Stelle kommen jedoch außer dem Periodenschluß, den Z. S. 55 anführt,

noch folgende 3 Klauseln in Betracht:

non transegerit,

non vendiderit,

nemo accesserit,

1 w = spond.-cr.

2 - - «5 - ditr. (Auf lös.)

3 wie 1.

Die „Entfaltung" in 2 ist gegenüber 1 und 8 eine variatio, wie sie Cic.

häufig eintreten läßt. Als Periodenklausel, die Z. unter der Bezeichnung

L 12, d. h. als erlaubt mit Doppelauflösung anführt, sollen an dieser Stelle

die Worte (trans)igere potuisse gelten: sie heißt aber nicht so, sondern

transigere potuisse und zwar mit Responsion:
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neque tarn temer|arium quemquam fuisse,

perseverare et
|
transigere potuisse.

Responsion auch äußerlich nn der Paronomasie fuisse — potuisse er-

kennbar. Die Doppelauflösung aber ist veranlaßt durch die gegenüber

(quemquam fu — ) und dabei (persöveräre" et) stehenden schweren Rhythmen.

Eine solche Auflösung ist aber durch den ganzen Zusammenhang der Stelle

sehr berechtigt. Z , indem er trans- außer acht läßt, bezeichnet -igere po-

tuisse als cl. licita ; hätte er aber trans- dazu genommen, so hatte er sie

nach S. 32 wahrscheinlich als M 1
88 bezeichnet, d. h. als schlechte Klausel.

Nach des Ref. Auffassung ist sie aber, in Z.s Terminologie zu reden, eiue

cl. vera ersten Hanges, weil sie nicht bloß eine wohltuende Abwechslung
bringt, sondern auch gerade durch die Auflösung ganz energisch die statt-

gehabte Möglichkeit der Abmachung betont. Z. aber sagt: „Durch Auf-

lösung usw. verliert die Klausel an ihrer individuellen Präzision" und be-

zeichnet solche Klauseln als malae oder pessimae. Wir sind vom Gegenteil

überzeugt.

Nur noch eine Stelle. Bei der Statistik der Typologie ^er Kl. L I
1

-i

1

(§ 82) wählt Z. aus der Rede Qu. R. com. das Beispiel (es)se patiebantur.

Das ist ein Irrtum. Der Ausdruck kommt in der ganzen Rede nicht vor*),

sondern steht in der Singularfonn Rose. Am. 45, wo mit Rücksicht auf den

darzustellenden Gedanken folgender Rhythmus angewendet ist:

alterum a se
|
non dimittebat,

alterum ruri | esse patiebatur.

[ _ cret. tr. -
j dicr. mit Auflösung und Erschwerung.

Das Nichtentlassen ist sachgemäß in schweren Rhythmen aus-

gedrückt, das Gegenteil in leichten. Wie man nun in der zweiten Reihe

messen will, darauf kommt es weniger an als auf den Kontrast. Die Haupt-

sache ist, daß da, wo der Kontrast einsetzt, Längen und Kürzen einander

entgegengestellt werden. Solche Beispiele inhaltlich bedingter Entfaltung

und Auflösung gibt es überall, z. B. Rose. Am. 60 innerhalb der Periode:

aperiri bonorum
|
emptionem,

vexari pessime
|
societatem,

_
| ditr.

I ditr. mit Auflös.

Man darf wohl annehmen, daß die Auflösung des II. Ditr. durch den

Inhalt begründet ist, weil die Entlarvung der Gesellschaft betont werden

soll. Wo die Entfaltung nicht durch den Inhalt bedingt ist, waltet da>

Streben nach Abwechslung ob. Kanu aber ein sachlicher Grund für die

Auflösung angegeben werden, dann darf man Absicht des Redners an-

nehmen; dann liegt aber auch keine minderwertige, am wenigsten eine

schlechte Kl. vor. Man ist deswegen berechtigt, die ganze, einen breiten

Raum im Zielinskiscben Buche einnehmende Einteilung der Klauseln iu

•) Sonst ist Z. in den Zitaten zuverlässig, aber redivivus constitneretur

(S. 46) steht auch nicht Verr. 1, 48. —
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Wertklassen zu verwerfen. Jedenfalls aber hat ein Kritiker, der keine

Klausel auf ihren inhaltlichen Wert geprüft und sich an keiner Stelle ge-

fragt hat, warum wohl der Redner hier eine Auflösung eintreten ließ, kein

Recht, von schlechten Klauseln zu sprechen. Wenn nun Z. bloß die

Periodenklausel in Betracht zieht ohne Rücksicht auf die Kolonklausel*)

der anderen Sätze, so kann er auch kaum allgemein bindende Gesetze daraus

ableiten. Ob Z. sein Gleichgewichtsgesetz (S. 81) so versteht wie ich, weiß ich

gar nicht. „Die Erschwerung oder Erleichterung der Klausel erweckt das

Streben, durch entsprechende Entlastung oder Belastung des unmittelbar

benachbarten Gebietes das metrische Gleichgewicht wieder herzustellen".

Den diesem Gesetz zugrunde liegenden Gedanken versteht Ref. so, daß eine

schwere Klausel durch die Responsiou wieder erleichtert wird und umgekehrt.

Da nun die schwere Klausel in der Responsion meist einen Gegensatz hat,

so könnte man dies auch Kontrastgesetz nennen. Das Gleichgewicht wird

durch den Kontrast wieder hergestellt. So wird es aber Z. nicht meinen**).

Und was heißt „unmittelbar benachbartes Gebiet"? Das ist ein sehr weiter

Begriff, mit dem Ref. gar nichts anfangen kann. Wenn ferner Z. im Distanz-

gesetz (S. 31) sagt: „Die Strenge in der Observanz der Klauselgesetze nimmt

mit zunehmender Entfernung vom Klauselschlusse ab", so ist das ganz

natürlich, sonst käme man auf volle rhythmische Gleichheit der Kola, was

nur in wenigen Fullen zutrifft, anderseits kann man aus Cic. or. § 199 den

Satz ableiten, daß, je mehr sich die Rhythmen der Klausel nähern, sie

dieser desto ähnlicher werden, was so ziemlich das Gleiche sagt wie das

Z.sche Gesetz. Daß die Ableitungen (F pathol. Korrespondenzgesetz) „im

allgemeinen das Bestreben haben, sich in Hinsicht auf ihre Typologie nach

der Grundform zu richten", ist wohl natürlich. Auch das Häufigkeitsgesetz

ist richtig, daß die relative Bevorzugung des einen oder anderen Klausel-

typus in direktem Verhältnis stehe zur relativen Häufigkeit der Wörter, die

zu seiner Bildung notwendig sind. Das Aut lösungsgesetz aber (S. 34), dem-

zufolge „die Auflösungssilben nicht dadurch auseinandergerissen werden

dürfen, daß sie sich auf End- und Anfangssilben zwei- oder mehrgliedriger

Wörter verteilen", hält nicht Stand bei Rose. Am. 44 in dem offenbar sym-

metrisch gehaltenen Satz:

id quasi novum reprehendis;

id odio factum criminaris;

•

i

- ss her. Kl.

, = ditr.

Die für das Gesetz in Betracht kommenden Füße sind eigentümlicher-

weise Päone, welche sich in Reihe 1 und 2 auf je 2 Wörter verteilen.

Ebenso Arch. 23 fam|amque penetrare ^ - =); auch Arch. 22 — laude

decorantur ( I
~ - -). Dagegen nicht 24 (peten)tem repudiasset

(-1 _). Die Stelle der Auflösungen ist sehr verschieden und kann

an kein Gesetz gebunden werden.

*) Dieser von Clark in seinem Referat über das Zielinskische Buch

gebrauchte Ausdruck dürfte das Richtige treffen (Classical Rev. XIX 3

S. 169 : „I would prefer to call it the rhythm of the colon".

**) Ein Kontrastgesetz stellt Z. S. 33 unter G auch auf, aber natürlich

wieder unter einem anderen Gesichtspunkte.
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Wenn wir nun schon die ubergroße Ausdehnungsmöglichkeit der

Kadenz in der Integrationsklausel nicht billigen können, weil sie, wie die aus

der Caeciniana angeführten Beispiele beweisen, durch die Responsion nicht

bestätigt wird, so noch viel weniger die III. Hauptform überhaupt. Wir

behalten mit Norden und 1. Wolff den Ditrochäus als selbständige Klausel

bei und berufen uns einfach auf die bekannten Beispiele im or. 214, wo

comprobavit und persolutas auch als selbständige Klauseln betrachtet sind.

Es ist ja richtig, daß dem ditr. besonders häutig ein cret. vorausgeht, aber

nicht immer, es wurde schon oben hervorgehoben, daß dem ditr. ein diesem

Genus verwandtes Maß vorausgehe, also außer dem cret. auch spond. und

troch., weil nach Cic or. $ 199 natürliche Überleitung erforderlich Ut.

Denkt jemand Rose. Am. 1 daran, daß der wuchtige Periodenschluß com-

parandus (— -) keine selbständige Klausel 6ei? Ziel, bringt, soweit

Ref. sieht , dieses Beispiel gar nicht in seiner Sammlung. Nach seiner

Theorie aber müßte das v orhergehende qui sedeant als Basis zu der Kadenz

comparandus hinzukommen und als choriambische Klausel betrachtet

werden, das Ganze mit dem Zeichen L 3 tr ß'. Nach des Ref. Ansicht ge-

hört aber qui sedeant gar nicht zu comparandus, sondern respondiert zu

bezeichnen auch die gleichen Personen und haben demgemäß mit comparandus

rhythmisch gar nichts zu tun. Ein anderes Beispiel, das Z. auch nicht

auffuhrt, steht ebenda 7: propulsetis. Dies ist selbständige Klausel und

nicht mit intenditur zu verbinden. Die Klausel, ein schwerer Ditr.

(Dispondeus) korrespondiert vielmehr mit (calamita)tem levetis (3), auch mit

(Ros ei periclum (sie!) 2 und mit (sceler) i resistatis (1). Das Ganze so:

Der Dispondeus am Schluß steht in rhythmischer Beziehung zu den

bezeichneten Ditr., und nicht zu (in)tenditur, das allerdings kretisch ist.

Nun Beispiele dafür, daß dem Ditr. auch andere Füße als ein cret. vorher-

gehen können. Rose. Am. 23:

Vor dem ditr. hier ein troch., die Sache liegt jedoch so, daß die Reihe

im Anlauf in lebhafter Weise daktylisch ist und dann in Trochäen über-

geht, worunter eben auch die Klausel fällt, die korrespondierende Reihe

ist daktyl.-tr. (heroische Klausel). Dem ditr. geht ein Daktylus vorher § 89:

(ad) hoc scelus impulerunt (- - • -). Es wäre hier ganz unnatürlich.

um einen cret. vor dem ditr. herauszubringen, syllaba aneeps anzunehmen.

Jeder muß merken, daß das daktyl.-tr.-Schlußmaß hier eng verbunden ist.

ebenso § 40: perspicuam fuisse. Die Annahme eines Hiatus würde eben-

falls den von Cic. in jenem § 199 verlangten Fluß der Rede stören (tota a

capite ita fluere ut.). Wenn wirklich einmal vor dem ditr. Pause anzunehmen,

dann gehört der vorhergehende creticus oder das, was Ziel, als Ersatz der

(nobilissim)i sedeant

qui sedeant'
. Diese beiden Wendungen gehören offenbar zusammen.

1 — - cret. tr. im Wechsel mit Ditrochäen.

3 - ~

multa palam domum suam auferebat,

plura clam de medio removebat;
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Entfaltung annimmt, nicht zu dem ditr., wie in dem Beispiel Rose. Am. § 1,

wo qui sedeant mit comparandus rhythmisch nichts zu tun hat. Durch die

Einbeziehung des cret., namentlich aber des choriambischen oder epi-

tritischen Ersatzes werden die Klauseln auch zu lang, so daß sie als solche

nicht mehr empfunden werden können.

Es wäre interessant, auch den Typen Z.s nachzugehen und sie mit

dem Ergebnis unserer Methode zu vergleichen ; es ist dies aber im Rahmen
des Referats nicht möglich, weil jede Stelle der Erklärung bedarf.

Interessant sind die Darlegungen zur Geschichte der einzelnen Haupt-

formen, worin sich Z. aber weniger mit Cic. selbst, namentlich mit dessen

orator auseinandersetzt als mit seinen Vorgangern in der Klauselforschung.

Im zweiten Teil des Buches folgt die „Anwendung", d. h. aus seiner

Klauseltheorie zieht Z. Folgerungen für Orthographie, Prosodie, Textkritik

und Akzentlehre. Was er darin, abgesehen von seiner Klauseltheorie,

Wissenschaftliches vorbringt, ist richtig; da aber alle Einzelfälle nach

dieser Theorie bemessen werden, so sind die Resultate ebenso angreif-

bar wie die besprochene Theorie selbst. Auch hier sind wieder auffallend

subtile Einteilungen gemacht; so unterscheidet er, wenn bei einem Wort
doppelte Messung möglich, drei Fälle, 1. neutrale, 2. wenig belangreiche,

8. durchschlagende Falle. Die neutralen Fälle werden S. 172 wieder drei-

fach geteilt. Man würde sich auch dies gefallen lassen, wenn man mit den

Resultaten dieser subtilen Einteilung einverstanden sein könnte. Aber so-

fort erhebt sich der Konflikt, so S. 172 gleich bei dem ersten prosodischen

Beispiel. Z. sagt hier: „c) Relativ gleichwertige Klauseln. Es stehe zur

Entscheidung patriae: pätriae. Letzteres ist ein anapästisches Wort, das

überhaupt in keiner V(era)-K lausei möglich ist ; für pätriae beweist demnach

eine I>(icita)-Klausel gerade soviel, wie für pätriae die entsprechende V, so daß

z. B. in Flacc. 104 et patriae debuisse die Klauseln V 3 (patriae) und L 'A ir

(pätriae) tatsächlich gleichwertig sind. Die Sache liegt aber folgender-

maßen, wobei natürlich von der Stelle auszugehen ist:

et patriae debuisse:

Responsion: iudices providete.

Die beiden einander gegenüberstehenden ditroch. entsprechen sich

genau. Dem Chori. et patriae ( ) steht in der Responsion ein

creticus gegenüber, der häutig für einen chori. eintreten kann, patriae ist

zwar für sich betrachtet ein anapästisches Wort, im Zusammenhang der

Stelle entsteht aber mit et ein Chori. Nnn wird man zugeben müssen, daß

man unter Umständen schließlich auch pätriae messen kann: aber pätriae

ergibt die bessere Klausel und nicht bloß eine licita 3 tr
. Z. rechnet aber

patriae zu den cl. verae, was kaum gebilligt werden dürfte.

Durchschlagend findet Z. solche Fälle, wo die eine Bildung eine gute,

die andere eine schlechte Klausel ergibt, wo also V(era) oder L(icita) mit

Al(ala) oder P(essima) konkurrieren. Beispiel redueo gegen reddueo.

Phil. II, 10 ergibt Caesaris lege reduetus, also die leichte Wortform, die

ganz schlechte claus. heroica (P 3), die schwere dagegen die ausgezeichnete

V 1, also müsse es reddueo heißen. Die Responsion ergibt folgendes:
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fleges) ullae possent coercere?

Caesaris lege reductus?

L>ie schwere Wortfono erzeug hier Gleichheit der Klauseire »pon>i »e

die leichte dagegen die heroische Klausel, die Cicero durchaus nicht ?

selten anwendet und die hier Mannigfaltigkeit des Rhythmus erzeugt Ck

variiert aber viel häufiger, als daß er die beiden Klauseln gleichmich-

Nach des Ref. Ansicht liegt hier Gleichwertigkeit vor.

Direkt unrichtig ist aber S. 173 aus Qu. 1 (medi)öcriter pertimesco ai>

neutral zu bezeichnen. Denn dies respondiert zu:

nonnihil commoveor

=i a lso ist o n jer lang.

S. 184 Synkopierte Verbalstamme. Hier tritt Z. für surpere ein und

vergleicht act. 1, 4 satis esset surpuisset. Durch die Responsion kiü

man aber beweisen, daß surripuissent ganz richtig ist:

qui quod ipsis solis satis
|
esset surripuissent

ut | id multis satis esse possit

Die Klausel liegt bloß in surripuissent und in esse possit, die Kr

spoosion geht aber, wie man sieht, weiter. Daß die Daktylen sich anti-

strophisch entsprechen, müßte doch zu bedenken geben, ob man nicht der

„verpönten" heroischen Klausel etwas toleranter gegenüberstehen sollte

Unter dejcere figuriert wieder eine ganz unmögliche Klausel : Caec. 90 —
at, negas dejci posse (S 3 eine gesuchte Klausel). Responsion:

quemquam |
deici posse,

negas deici posse

Die beiderseitigen Klauseln sind gar nicht gesucht, sondern wenn

man nicht synkopiert kret.-tr., synkopiert man aber was an sich

nicht falsch wäre, aber das Hereinbringen einer Kürze entspricht mehr dem

Inhalt, darum bin ich nicht für die Synkope.

Ziel, gibt dann noch eine kritische Durchsicht der Reden Ciceros auf

Grund seiner Klauseltheorie und findet, daß die Ausgabe C. F. Müllers „al>

die beste und zuverlässigste vor dem Klauseli?ericht weitaus am besten be-

standen hat". Wenn aber eine Ausgabe ohne jedwede Berücksichtigung des

Rhythmus zustande gekommen ist, so müßte gerade Müller eine merkwürdige

Divinitionsgabe entwickelt haben. Ref. stellt in dieser Beziehung Müllers

Ausgabe nicht höher und nicht niederer als die von Baiter-Halm. Diese

Ausgaben haben nur den Zweck, auf Grund von Handschriften eine mög-

lichst sichere Grundlage des Textes herzustellen. Eine namhafte Stütze

für den Rhythmus bieten aber weder die Ausgaben noch die Handschriften.

Keiner der librarii hat mehr ein Bewußtsein davon gehabt, daß Cic. nach

rhythmischen Gesichtspunkten sprach. Auch in den Demosthenes - Hand-

schriften finden sich keine Anhaltspunkte ; denn die Zeichen am Schluß der

Reden beziehen sich bloß auf die Zeilenzahl und nicht auf die Kolometrie.
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Was die Akzentuation betrifft, so liegt kein Grund vor, von den durch

die lat. Grammatik festgelegten Betonungsregeln abzugehen. Der rednerische

Akzent ist weder poetisch noch vulgär. Auch in dieser Beziehung kann uns Cic.

im or. einigermaßen Führer sein. Er sagt dort § 195: neque numerosa esse tit

poema, neque extra numerum, ut sermo vulgi, esse debet oratio und § 227

:

Numerus autem (saepe enim hoc testandum) est non modo non poetice

iunctus, verum etiam fugiens illum eique omnium dissimillimus, non quin

eidem sint numeri non modo oratorum et poetarum etc. Auch so 198. Cic.

beobachtet also die herkömmlichen Retonungsregeln. Wenn aber Ziel.

S. 240 meint, aus der Betonung des Anfanges der ersten Catilinaria, wie

er sie gibt, und gegen welche gar nicht viel einzuwenden, müsse jeder, der

es überhaupt könne, die numeris contorta fulmina erkennen, so ist dies

sehr unrichtig: denn erstens braucht Cic. jenen Ausdruck in bezug auf

Rhythmen des Demosthenes, zweitens versteht Cic. unter fulmina orationis

etwas ganz anderes, als Ziel, meint; er versteht darunter den von ihm sehr

weit gefaßten Begriff des numerus, wozu auch die lumina orationis (Figuren

aller Art) gehören, was Cic. im or. des Genaueren darlegt. Niemals kann

die Akzentuation als Fundgrube der fulmina orationis im Demosthenischen

Sinne angesehen werden. Übrigens ist Ref. mit der Akzentuation mancher

Beispiele, die Ziel. S. 225—243 gibt, einverstanden, nur kommt er wieder

auf einem anderen Wege zu seinem Resultat als Ziel. Dieser statuiert

(S. 232) Falle, wo der Satzschluß in den Periodenschluß hineinrage, z. B.

Verr. III 13:

(fortu) nis tuis prospiceres, cxcitavit.

Hier sei prospiceres choriambischer Satzschluß, der mit dem Perioden-

scliluß excitavit zu verbinden sei (P 2 — L S tr): — — - sei wieder

cl. pessima der IL Hauptform und | cl. licita der

III. Hauptform. Nun ist dieses Beispiel überhaupt nur Satzschluß, nicht

auch Periodenschluß, respondiert aber dem Periodenschluß, der jedoch anders

lautet, nämlich so:
prospiceres excitavit

ne fieret, labonisti

So wird die Akzentuation lauten-, im Chori. ist nicht die erste Kürze

zu betonen, sondern die erste Länge, während - es Nebenton hat. In dieser

ganzen Responsion kann aber weder von cl. pessima , noch von licita die

Rede sein, sondern die Längen in laborasti sind ein wirksamer Abschluß,

während die Kürzen in prospiceres, excitavit sich dazu wie ein Auftakt ver-

halten.

Was das Wort memoria betrifft, rücksichtlich dessen Z. S. 239 noch

Zweifel ausspricht, so möchte Ref. noch zwei Beispiele aus „konstruktivem

Rhythmus" zur Erwägung anheimgeben: Aren. § 8:

•et de hominum memoria tenere, 12.

litterarum memoriam flagitare, 12 S.

Die Stelle ist ein seltenes Beispiel für konstruktiven Rhythmus und

besonders für antistrophische Responsion des gleichen Wortes, wobei das

Wort memoria in der ersten Reihe mit der Schlußsilbe noch zur ditroch.
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Klausel gehört, während dasselbe Wort in der II. Reihe außerhalb d-r

Klausel steht, die rhythmisch der ersten gleich ist. Es wäre nun sonderbar,

wenn das erstemal memoria, das zweitemal wieder anders zu betonen wäre,

memoriä deswegen, weil -ä die Basis der Klausel ist, ferner ebenda § '*)

spargere me ac disseminare arbitrahar

(in) orbis terrae memoriam sempiternam

Hier wäre memoriam, als Responsion zu (dis)semina(re) ein aufgelöster

creticus, die richtige Betonung, weil bedingt durch die Stellung in

rhythmischen Satzganzen. Dann ergäben sich in den angeführten Bei-

spielen drei verschiedene Betonungsmöglichkeiten. Zuzugeben ist mit

Lindsay (S. 199), daß der Akzent, den ein Wort in der Vereinzelung hat,

von dem Akzent verschieden sein kann, der diesem Wort in Verbindung

mit anderen Worten im Satzganzen zukommt. Daraus aber einen besonderen

oratorisch - poetischen Akzent abzuleiten, geht zu weit. Auch kann keine

allgemein bindende Regel darüber aufgestellt werden, weil dies von der

jeweiligen Verbindung der Worte abhängt.

Was am Schluß die Konkordanztabellen betrifft, so ist die erschreckend

große Zahl von M- und P-Klauseln auffallend. Ein System aber, das unter

12* Formen 40 M- und 22 P-Klauseln ergibt, dagegen mir 22 V- Klauseln,

kann unmöglich richtig sein. Den Zweifel an der Richtigkeit seiner Schernau

deutet Z. bei manchen Formen selbst durch Fragezeichen an. Bei zahl-

reichen Nummern kann aber Ref. nicht einsehen, warum sie, wenn von Tic.

gebraucht, schlecht sein sollen, namentlich dann nicht, wenn sie inhaltlich

und symmetrisch erklärt werden können, wie im Vorstehenden geschehen

ist. Die typolog. Konkordanztabelle steht auf dem Standpunkt Bornecques,

wonach das letzte Wort den Typus des vorletzten bestimmt, „indem dieses

(fügt Ziel, hinzu) dasjenige Schema enthält, wodurch jenes zur bestmög-

lichen Klausel wird". Dies ist ein der Lehre Ciceros diametral entgegen-

gesetzter Weg, der nach or. § 199 seinen Rhythmus nicht vom letzten Wort

aus bestimmt, sondern ihn, was auch der natürliche Gang ist, entweder vom

Anfang oder von der Mitte aus auf den Schluß hinüberleitet, dessen Form

möglichst rhythmisch sein soll. Dabei ist in vielen Fällen nicht bloß die

Klausel, sondern auch das Vorhergehende, dies aber in größter Mannig-

faltigkeit, rhythmisch, weshalb beides nicht getrennt behandelt werden

sollte; denn es ist aufs engste verbunden. Die Klausel allein gibt ein un-

vollständiges Bild des Kolonrhythmus.

Ree: CR XIX 8 S. 164—172 v. A. C. Clark. Bph Nr. 52 S. 1659—62 v.

Kroll. WklPh. 05 Nr. 12 S. 316—19 v. May. — AlPh. XXV 4 p. 453-63

v. K. Fl. Smith. — Rcr. 05 Nr. 51 S. 472—82 v. P. Lejay.

II.

Hornecques Methode der Klauseluntersuchung unterscheidet

sich von der E. Müllers, wie auch von der Zielinskis prinzipiell da-

durch , daß er bei der Statuierung der Klausel von der metrischen

Form des Schlußwortes ausgeht und dadurch die metrische Form

des vorhergehenden Wortes bestimmt sein läßt, während die anderen
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Klauseltheoretiker eben bestimmte regelmäßig wiederkehrende Klausel-

formen annehmen, deren Zahl nicht gleich ist, verschieden bei

E. Müller und I. Wolff und bei Ziel. Dieser nähert sich nur in der

Hauptform Hl dem Bornecqueschen Standpunkte, indem er behauptet,

daß der dem Ditr. vorausgehende Fuß (cret.) durch die ditroch.

Schlußform bestimmt sei. Bornecque gibt nun eine Liste der Klauseln

nach I. Wolff und untersucht zweierlei: 1. ob alle in dieser Liste

enthaltenen Klauseln metrisch seien, 2. ob diese Liste sämtliche

Klauseln enthalte. Bei der Untersuchung zu 1. behauptet er, daß

der Typus 2 ( — dispond.) niemals vorkomme. Dem gegenüber

muß konstatiert werden, daß dieser Typus sehr häufig ist, daß er

aber nicht bestimmt wird durch das, was neben ihm steht, sondern

durch das, was gegenübersteht, was ihm respondiert. Dieser Punkt

ist bei der Cholose Zielinskis schon behandelt. Der Dispondeus ist

eine sehr wirksame Erschwerung respondierender leichter Rhythmen,

den ein Redner an solchen Stellen anwendet, in welche er eine be-

sondere Wucht gelegt wissen will. Für Typus 7 böten die metri-

schen Schriftsteller auch kein Beispiel. Rose. Am. § 126 steht aber

am Schluß venierint quaero ( -). Daß dies metrisch ist,

wird nicht bestritten werden können. Was die Cäsur betrifft, so ist

kaum anzunehmen, daß sich die metrischen Schriftsteller so binden

lassen, wie Bornecque annimmt. Warum soll z. B. Typus 14 nicht

mehr metrisch sein, wenn er in der Form vorkommt?

Rose. Am. 126 praesidiis fuit ; das ist die Verbindung des Chori. mit

einzelnem Jambus. Das Wichtigste in diesem Typus ist der Chori.,

der sachgemäß durch ein Wort gebildet wird , wozu als Anhängsel

noch der Jambus fuit kommt. So ist es auch mit anderen Typen,

deren metrische Richtigkeit von der Stelle des Einschnittes abhängen

soll. Die metrische Richtigkeit einer Klausel wird wesentlich mit-

bestimmt durch die Responsion. Wenn ein Klauseltypus inhaltlich

und formell einem anderen respondiert, so ist er richtig, gleichviel,

wo und welche Cäsur angewendet ist. Typus 1 steht mit der Cäsur

nach z. B. Rose. Am. 5: de[sertus esset (-) - - II
- = ). Gerade

die Formen von esse sind sehr geeignet zur Verwendung im Schluß

einer ditroch. Klausel mit der „vermiedenen
u Cäsur n - -.

Die allerdings nicht in der Klausel stehende Responsion zu de-

sertus esset heißt (praesidi)o defensus. Denn es ist sichtbar, daß ,

defensus inhaltlich im schärfsten Kontrast zu desertus steht; es kann

deshalb rhythmisch sehr wohl:

(praesidi)o defensus und

(de)sertus esset gegenübergestellt werden.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Kd. CXXXIV. (1907. II.) 11
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So sehen wir schon in diesen wenigen Beispielen die Cäsar

anders gestaltet als in den Formen, die Bornecque verzeichnet. Was

die Frage betrifft, ob jene Liste sämtliche metrischen Klauseln ent-

hält, so ist dies deshalb nicht wahrscheinlich, weil andere wieder

andere Klauseln aufgestellt haben, so Zielinski, der zu seinen Klauseln

durch sein anders geartetes System kam. Wolff berücksichtigt auch

zu wenig die Auflösungen, die Ziel, die poetischen Klauseln nennt

und als malae oder pessimae bezeichnet. Werden einmal alle Auf-

lösungsmöglichkeiten zusammengestellt, so baut vielleicht jemand auch

darauf ein System und kann die Klauselzahl leicht vermehren. Die

Auflösungen sind aber meist auf die einfachen
,

gewöhnlich vor-

kommenden Klauselformen zurückzuführen. Doch bedürfte dies auch

einer näheren Untersuchung ; kurz , es gibt noch viele andere Ge-

sichtspunkte für die Klauselforschung. Was die Schlußfolgerungen

Bornecques betrifft, so ist richtig, daß vor der Feststellung der Klausel-

theorie, die ein Autor angewendet habe, das Studium des ganzen

Werkes notwendig, wobei aber die Beobachtung der Responsion die

condicio sine qua non ist. Daß Cicero jedoch in einer Schrift andere

Klauseln angewendet habe als in der anderen, hält Ref. für unmög-

lich. Die Klauseln, die Cic. braucht, sind nicht von ihm festgestellt,

sondern von den Griechen, und Cic. selbst nähert sich am meisten

Demosthenes, z. B. rspl x<ov iv /e^pov^atp § 12:

TTjv p.iv tyftpav xat t6 ßoüXeaftat xioX-ietv MeSetyftat,

yurepfCovra« ?i tü>v Ip^tov aiapvijv irpoao<pXt<maveiv.« -I

Responsion ist hier ganz genau. Klauseln verschieden wie bei

Cicero. Ein gleiches Beispiel auch Cic. Rose. Am. § 147:

(ut), quanto honore ipsa ex illorum dignitate adficeretur,

non minora Ulis ornamenta ex sua laude redderet.

Nach Bornecque hängt die Richtigkeit eines Klauseltypus von

der Zahl der vor dem Schlußwort stehenden Füße ab; ist sie eine

höhere, als man erwarten sollte, oder gleiche, so [ist sie für eine

metrische Klausel zu halten. Ist sie eine kleinere, dann nicht.

Bornecque hat doch wenigstens ein Kriterium für seine Klauseln:

Ziel.s Maßstab ist bloß das Gefühl. Der Maßstab des Ref. geht aus

dem hervor, was in der Responsion des Zielinskischen Buches gesagt

ist. Ohne Beachtung der Responsion, aber nicht der daneben-, sondern
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der gegenüberstehenden, auch inhaltlich entsprechenden Responsion

hält jedoch Ref. die Statuierung einer Klausel nicht für möglich.

Diese Klauselresponsion ist in den beiden oben bezeichneten Analysen

der Rosciana und Archiana überall beobachtet und hervorgehoben

;

ebenso ist dem Satze Ciceros im or. § 199 zufolge stets darauf ge-

sehen, ob und wie die Rhythmen zur Klausel hinleiten. Zu be-

stimmten Forderungen oder Gesetzen darüber, welche Füße vor den

Klauseln stehen können, ist Ref. nicht gelangt. Es kommen alle

diejenigen Füße in Betracht, welche in einem rhythmisch gleichen

oder ähnlichen Verhältnis zur Klausel stehen. Was die Klausel

selbst anlangt
1

, so hat Ref. am meisten die von E. Müller, Norden

und L Wolff aufgestellten bestätigt gefunden; es sind immer die

kretisch-trochäischen Formen mit all den Verschiedenheiten, die durch

Auflösung und Erschwerungen möglich sind. Ref. konnte um so

weniger zu bestimmten Gesetzen gelangen und gelangen wollen , als

er bei der Untersuchung der Rhythmen stets vom Inhalt ausgeht ; so

mannigfach dieser ist, für ebenso mannigfach hält er die Rhythmen,

wobei aber in der Klausel, wie gesagt, das kret. -troch. Maß im

weitesten Sinne genommen das herrschende ist.

III.

Blaß gibt eine interessante Darstellung über die Entwicklung

der Rhythmen der asianischen und der darauf fußenden römischen

Kunstprosa. Unseres Wissens ist Blaß der erste, der diese Entwick-

lung wissenschaftlich behandelt. Indem er von der attischen Kunst-

prosa ausgeht , deren Rhythmen er in früheren Werken [behandelt,

beschränkt er seinen hier dargelegten Standpunkt, mit dem eigent-

lich, wie Blaß selbst zugesteht, niemand recht einverstanden war, und

zwar liegt der Grund, wie Dittenberger ganz richtig erkannte, 1. in

der angenommenen Unabhängigkeit der Rhythmen von der Satz-

gliederung, 2. dem ständigen Übergreifen derselben. Meines Wissens

sagte Bl. selbst einmal, es dürften die respondierenden Rhythmen

nicht zu weit voneinander entfernt sein, sonst merke man sie nicht.

Jetzt steht er auf einem anderen Standpunkt und sagt S. 2:

„Rhythmen , die ineinander übergreifen und sich nicht voneinander

sondern, sind keine Rhythmen mehr; Rhythmen aber, deren Enden

und Anfänge nie nach der natürlichen Gliederung der Gedanken ge-

richtet sind, müssen schlechte Rhythmen heißen". Das ist auch der

Standpunkt Ciceros, dessen Rhythmen nie ineinander übergreifen, sich

streng an die Satzgliederung halten und sich von der altgriechischen

Weise vielleicht nur durch die größere Einförmigkeit der Klausel-

Ii*
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:
.

•

- izi i-?r I^::i*«?rer An. ta»c£>

;.'..*• * .
• « ^ ii^r rr; -i+z. Ki-^kmm. wie tei

JV-.v. -..-.*V-_ i-. - :*> .2Tf-^r-' ---i A*~ir»:kes*. des .be-

ärgere* 2*e^:^:e Aus-imok. der das Verhältnis

o.vl E;.N;:<- :. e * zu Y*r»*L-he:n und Entsprechendem

'Jru<k f/r.ri-':**>. Kurz, der .k^-:mktire Rhythmus* äußert sich

r/' i f ic. in -* ur j^aniii /faiti/er Weise. E> ist deshalb verfehlt, ihn

auf 'Ije KUu-eJ /u beschränken. Es wird dies am besten aus

( i' t-r<>'. Reden -elh-t bewiesen. Wir wählen sie ans einer erst kürz-

lich vorgenor/j/rj' ncn Durchsuchung der Rede pro Archia poeta.

Vau «klatant* - ÜM^-piel genauer metrischer, sogar antistrophisch ge-

bfelfprü-r <liu* h!/« hend'-r I{e»pon»ion steht § 27:

'jui cum Aetolih Knnio coraite bell avit, Fulvius, 17

non rluhitavit Martis manubias Musis consecrare. 17
"

I>ic bfidffn J'äone entsprechen einander an der gleichen Stelle. Darauf
folgt in Uvihfl 1 eine Hpond.-kret. Klausel, welcher in Reihe 2, wie so häufig

Kin liüiNpiel dazu aus Demosth. und Cicero gab ich S. 162.
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in der Responsion, eine ditroch. gegenüberstellt (consecrare). Daß der

Rhythmus vor den Päonen nicht ganz gleich ist, wird keiner weiteren Er-

klärung bedürfen; deswegen ist die Responsion doch genau, denn das

{(ifjLCTpov gehört zum gleichen yfvo«, und Cic. sagt or. § 195 : Nec enim effugere

possemus animadversionem, si Semper isdem (pedibus) utereraur, quia neque

numerosa esse, ut poema, neque extra numerum, ut sermo vulgi, esse debet

oratio.

Es muß nun gesagt werden, daß solche sich genau entsprechende Kola

nicht zahlreich sind wieder der Lehre Ciceros gemäß or. § 222: sed quoniam
non modo non frequenter, verum etiam raro in veris causis — circum-

scripte numeroseque dicendum est — etc. Dagegen ist, was schon in der

Rosciana auffällig hervortrat, der „zweigeteilte Ausdruck" (Parallelismus)

häufig, der auch rhythmisch zum Ausdruck gebracht wird, z. B. § 8:

quae depravari nullo modo possunt, repudiare, 16

(tabulas) quas idem dicis solere corrumpi, desiderare. 16

'

-~l - ~ - -

Dieser Parallelismus entspricht sich auch rhythmisch sehr genau und

ist bezeichnet durch Anaphora und Paronomasie, was, nebenbei gesagt,

nicht selten Anzeichen einer rhythmischen Gestaltung der Sätze.

§ 9: Immo vero iis tabulis professus,
quae solae ex illa professione
—- — — •—• — •—>

-—
•

|
— —

Solche Parallelen könnten noch viele erwähnt werden; es gehören

dazu auch die an erster Stelle angeführten. Bestätigt gefunden habe ich

dabei die Lehre Ciceros über die membra (§ 221): Haec enim in veris
causis maxumam partem orationis obtinent. Wenn aber Cic. weiter

sagt, eine volle Periode besteht „quatuor fere partibus, so ist fere zu be-

tonen, denn es gibt auch solche von zwei Teilen, vgl. Demetr. de eloc. 16:

twv Ii repidituv a\ fitxfSpTtpat |xiv ix foolv xioXoiv auvxWevTut, al (x^iaxai 5£

ix T8TT7ptov. Cicero: quamquam utrumque nonnunquam vel potius saepe ac-

cidit, ut aut citius insistendum sit aut longius procedendum. Die Kola

einer comprehensio erstrecken sich manchmal sehr weit von 10 bis 24, ja 30,

manchmal bis 34 Silben. Wenn nun bei einer Zwei- oder Dreiteilung ge-

naue Responsion stattfindet, so ist in der Regel auch die Silbenzahl gleich.

Das ist am Ende natürlich. Aber auch, wenn keine genaue rhythmische

Responsion herrscht , sind zusammengehörige Kola oft an Silben gleich.

Wenn das der Fall, so muß es hervorgehoben werden, denn es ist von Cic.

beabsichtigt or. § 147: De verbis enim componendis et de syllabis pro-

pemodum dinumerandis et dimetiendis loquemur; quae etiamsi

sunt, sicuti mihi videntur, necessaria, tarnen fiunt magnificentius quam
docentur. Das ist es eben; seine angewandten Rhythmen zeigen eine

größere Vielgestaltigkeit, als er im or. sagt. Man nimmt ja auch an, daß

er hier nichts von Responsion sagt, und doch beruhen alle seine Rhythmen

darauf; denn ohne Responsion gibt es keinen Rhythmus. Seine zahlreichen

Bemerkungen über concinnitas verborum , ferner die häufig im or. vor-

kommende Forderung, ut verba verbis quasi dimensa et paria re.

spondeant, ut crebro conferantur pugnantia comparenturque contraria
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. i * s^ir :-kr~z: rzsu^c-fm. Freilich l»ekommt auch

k -v.r. n:^r* :»t-::uix. I-.iÄ ai^ntmt. c-; Tn).;iä> kann

K .\, zxz i.

'

.l.* U: -i^ir ii^x. Acch 7. - teüe ich anders ab:

A'.'b 'i;*r *.-.L .--e n 7. » *:r.«i ander?:
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12. 13 T'/ rap-i» rcS itfv;
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(
v oj

— Dann die Klausel xatpttoTcrr^v, der in 14

a-j-rö; -i-to/esev entspricht;

äs, wodurch eine Varietät herein-

kommt.

Aih h \i\ und 17 weiden ganz auseinandergerissen, während beide

lli'llmii unter hieb reKpondieren

:

lUull dn^t'nrii; to; tri ra/atatc = ouTioydp cxctSTOU. ^^arr^aev allein

1» »Inn A Utting von ls f
(

to-3 t^uij. Kurz ich suche mehr das inhaltlich

mdlo und bcisiunnuMi Siebende zu vereinigen, während Bl. ohne jede

uhi rt\»l" den lulmll alles nuseinanderreißt und Rhythmen hervor-
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bringt, die niemand merken kann. Auch über die Statuierung der Klausel

kann man verschiedener Ansicht Bein; so bezeichnet Bl. v. 7 den Schluß

als Auflösung einer ditr. Klausel; es ist aber — sat itprfrepov outiuc, die Auf-

lösung eines cret., also: — — — — (kret.-tr.), denn Responsion ist 8 tU

Y<ivora auyxafA<p#el« (— ~- =rcr — dikr.). Bl. statuiert hier aber als Klausel

:

— 3. Ferner sind die aufgelösten Kürzen in 16 ein aufgelöster cret. mit

troch., dem in 17 gegenübersteht: &eov igforrjStv - —
i dicret.),

wobei der zweite cret. irregulär ist. So ist es noch in anderen Fällen, auf

die aber nicht eingegangen werden kann. — Die Beispiele aus Cic. haben

vor allern den Fehler, daß es Bruchstücke aus Reden sind und keine ein-

heitliche Analyse einer Rede. Zweitens werden auch hier die Rhythmen
auseinandergerissen und offenbar Zusammengehöriges nicht beachtet.

Um bei dem von Blaß selbst gegebenen Beispiele zu bleiben, so ist

seine Korrektur div. 32 (S. 132), seine Versetzung von aliquid offenbar un-

richtig und die Überlieferung aliquid a me requirerent richtig; denn die Re-

Bponsion ist:

a |
me requirerent,

me non defuturum.
-1

1 «

Es entsprechen sich bei Cic. nämlich oft ditr. und tr.-cret, gerade um
Gleichheit der Klausel zu vermeiden. Mit esse actorem putabit hat me
non defuturum gar nichts zu tun; denn putabit gehört rhythmisch zu pro-

babit und zu nichts anderem.

H. Pflüger, Ciceros Rede pro Q. Roscio Comoedo. Rechtlich

beleuchtet und verwertet. Leipzig 1904.

Th. Zielinski, Zeitbestimmung der Rede Ciceros p ro Q. Roscio

comoedo. Philologus N. F. XVIII S. 15—16.

Th. Hübner, De Ciceronis oratione pro Q. Roscio comoedo

quaestiones rhetoricae. Regimonti 1906.

I. Die von Juristen in sachlicher Beziehung viel behandelte

Rede ist von dem Vf. neuerdings zum Gegenstand einer genauen

und in ihrem Endresultat neues Licht verbreitenden Untersuchung

gemacht worden. Ob zwar dieses Resultat überall bei den Fach-

genossen Anklang finden wird, ist nach dem bisherigen Verlauf der

Streitfrage zweifelhaft; denn so oft auch der Rechtsfall behandelt

wurde, Übereinstimmung wurde nicht erzielt. Der in der Rede dar-

gestellte Rechtsstreit entwickelte sich aus einem Sozietätsverhältnis

zwischen Roscius und Fannius Chaerea, welche miteinander einen

Sklaven Panurgus besaßen, den ersterer in der Schauspielkunst unter-

richtete, der aber von Flavius getötet wurde. Gegen den Zerstörer

ihrer Hoffnungen strengten beide einen Prozeß an, bei welchem

Fannius als cognitor die Vertretung des Roscius übernahm. Ohne
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aber den Ausgang des Prozesses abzuwarten, verglich sich R. mit

Flavius und erhielt an Zahlungsstatt ein Grundstück, das im Anfax?

beinahe nichts wert war, dann aber durch glückliche Konjunkturei

im Preise gewaltig stieg. Nun klagte seinerseits Fannius gegei

Roscius. Dieser Prozeß wurde offenbar durch ein Schiedsgericht,

nicht gerichtlich entschieden und zwar dahin, daß Rose, an Fanniu?

die verhältnißmäßig ungeheure Summe von 100000 Sesterzen zahlen,

Fannius dagegen von dem, was er noch von Flavius beitreiben

würde . an Rose, die Hälfte abgeben sollte. Aus diesem Vergleich

entwickelte sich der Prozeß, weil Rose, zwar die erste Rate mit

50 000 Sest. zahlte, aber nicht die zweite.

Fannius klagte. Die Klage war eine condictio
,

genauer eine

actio certae creditae pecuniae. Wie begründet aber Fannius seine

Klage? Dem Nachweis, daß diese überhaupt unbegründet sei, ist

der I. Teil von Ciceros Rede gewidmet. Cicero sagt, es gebe nur

drei Möglichkeiten zur Klage: 1. aus Darlehen (pecunia necesse est

aut data), 2. Literalkontrakt (aut expensa lata), 3. Stipulation

(aut stipulata sit). Der erste Punkt scheidet aus, denn datam non

esse Fannius contitetur. Der Vf. meint (S. 102), des dritten Klage-

grundes hätte Fannius sich wohl bedienen können, aber jedenfalls

keinen Gebrauch davon gemacht. Bleibt also nur der Literalkontrakt,

dessen sich nach Ansicht des Vf. Fannius jedenfalls bedient , ob-

gleich sich Cic. die größte Mühe gebe, diesen Fall als nicht vorhanden

darzustellen. In Abschn. IX beweist der Vf. näher, daß der eine

bestehende Geldschuld voraussetzende Literalkontrakt hier vorliege,

und daß Fannius darauf seine Anklage gegründet habe. Folgt der

II. Teil der Rede, von welchem Cic. c. 5 § 15 sagt, daß er eigent-

lich ganz überflüssig, und daß es ihm nur darum zu tun sei, die von

Fannius angegriffene Ehre des Roscius wiederherzustellen. Indes

sind die Juristen nicht einmal über Sinn und Absicht des II. Teiles

einig. Der Vf. gibt gegenüber den anderen Ansichten über den

II. Teil, die alle so ziemlich darauf hinauslaufen, Fannius habe seine

Klage entweder ex causa furtiva nämlich aus der dolosen Unter-

schlagung einer der Sozietät gehörenden Summe oder als condictio

sine causa aus der widerrechtlichen Bereicherung des Rose, her-

geleitet, nur das zu, daß Cic. allerdings erst im II. Teil auf die Vor-

geschichte des Prozesses und damit auf das ehemalige Gesellschafts-

verhältnis unter den Parteien zu reden kam. Cic. tat dies des-

wegen, weil er ja nachweisen wollte, daß Rose, dem Fannius nichts

schulde. Dafür bringt der Redner drei Gründe vor, die der Vf. alle

gleich schlagend findet. Wenn z. B. Rose, bei seinem Vergleich mit
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Flavius im Namen des Fannius gehandelt hat, warum hat denn

Flavius sich keine Sicherheit geben lassen, daß Fannius mit dem
Vergleich einverstanden sein und ihn nicht weiter in Anspruch nehmen

werde? Ferner hat Fannius unbekümmert um den Vergleich den

Prozeß gegen Flavius fortgesetzt, hat auch von diesem 100 000 Sest.

erhalten , die er dem Rose, verheimlicht. Kurz, Fannius handelte

seit jenem Vergleich stets für sich
,

folglich hat er auch jetzt von

Kose, nichts zu beanspruchen. So Cicero. Der Vf. rühmt dann noch

die unvergleichlich geschickte Art, wie Cic. den Rose, verteidigt, und

wie er aus jeder Schwäche eine Stärke zu machen verstehe. Wenn
nun aber Rose, dem Fannius nichts schuldig war, warum ließ er sich

zu dem Vergleich herbei, an diesen 100 000 Sest. zu zahlen, von

denen er, wie wir wissen, 50 000 erlegt, während er mit den anderen

50 000 zurückhielt, auf deren Bezahlung eben der Kläger drang?

Nun sind aber, wie der Vf. darlegt, die 100000 Sest., welche immer als

Gewinn des Rose, bezeichnet werden, sicher falsch. Th. Mommsen
hat nämlich in den Handschriften die Entdeckung gemacht, daß neben

dem Zeichen für 100 000 noch das erst durch die Inschriften re-

habilitierte Zeichen x> für quingenta milia zu bemerken ist. Statt

100000 müssen wir lesen 600 000. Auf diese Höhe ist das Grund-

stück durch die Gunst der folgenden Zeiten gekommen. Im Verhält-

nis zu dieser Zahl konnte jetzt auf einmal die Summe, die Rose, an

Fannius zu zahlen hatte, zu niedrig erscheinen. Denn beide teilen

ja auf halb und halb, wie man auch daraus sieht, daß das Versprechen

des Fannius, die Hälfte dessen, was er von Flavius erhalten würde,

an Roscius abzugeben, auf halb und halb schließen läßt. Ist das

aber so, warum verlangt der Schiedsrichter nicht auf einmal

800 000 Sest.? Antwort: weil es sich um einen Vergleich und um

einen billigen Ausgleich handelt. Hätte der Schiedsrichter gefunden

und festgesetzt (S. 154), daß Roscius verpflichtet sei, mit ihm zu

teilen, so hätte Rose, selbstverständlich entweder Fannius zum Mit-

eigentümer des Grundstückes machen oder die Hälfte des vollen

Wertes an ihn auszahlen müssen. Der Schiedsrichter hätte dann

aber keinen Vergleich vorgeschlagen, sondern Roscius verurteilt. Bei

einem Vergleich, der doch nur möglich war, wenn die Frage, ob

Roscius teilen müsse, offen blieb — mochte der Schiedsrichter sie

auch nur deshalb absichtlich offen lassen, um Flavius nicht abweisen

zu müssen , sondern einen billigen Ausgleich zu versuchen — bei

einem Vergleich konnte Roscius nicht zugemutet werden, in derselben

Weise zu teilen, wie wenn seine Verpflichtung feststände. Wohl aber

konnte man, und so erklärt sich in der Tat die Vergleichssumme
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von 100 000 Sest., wenn man teilen wollte, den Betrag dessen,
was man teilte, nach Belieben festsetzen.

Indem Ref. im vorstehenden die Darlegung des Vf. in den

wesentlichen Punkten rekapitulierte, muß er es als auffallend be-

zeichnen, daß Pflüger und seine Fachgenossen die Ansicht Ciceros,

des Anwaltes des Roscius, ohne weiteres sich zu eigen machten, daß

Roscius dem Fannius nichts schuldig , und daß die Summe , die

Roscius dem Fannius zu zahlen sich erbot, ein Akt der Freiwilligkeit

gewesen sei. Diese Ansicht unterliegt doch ernsten Bedenken. Wozu
war denn das Schiedsgericht? Schon in dem Wort Schiedsgericht

liegt, daß Roscius sich dem Fannius gegenüber verpflichtet fühlte.

Sonst hätte man sich doch auf kein Schiedsgericht eingelassen.

Diesem Gesichtspunkt mußte unseres Erachtens Pflüger besondere

Aufmerksamkeit zuwenden. Zweitens ist auffallend, daß Pflüger in

seiner Schrift die Cicerostelle c. 13, 88 stets mit den Worten pro

opera labore zitiert, ein Ausdruck, dessen Sonderbarkeit jedem auf-

fallen muß. Es ist richtig, daß dies handschriftlich bezeugt ist,

aber ebenso richtig, daß der Ausdruck kaum möglich ist. Schon

Manutius schrieb deshalb pro opera, pro labore. Halm-Baiter: pro

opera et labore. Eines von diesen beiden , aber nicht pro opera,

labore. Was nun den Streitfall selbst betrifft , so ist er durchaus

keine Ausnahme. Etwas Ähnliches ist auch in unseren Tagen mög-

lich; nur kann der erste Grund eines solchen Falles natürlich nicht

im Besitz eines Sklaven liegen. Daß aber aus einem Sozietats-

verhältnis wegen eines plötzlich im Werte außerordentlich gestiegene«

Grundstückes („unverdienter Wertzuwachs") ein Prozeß entsteht,

kann in Städten mit großem Gebietskomplex jeden Tag vorkommen.

Dem Umfang nach den größten Teil der im vorstehenden be-

sprochenen Schrift (S. 16— 100) nimmt jedoch nicht der Rechtsfall

selbst ein, sondern die Frage der Interpolationen in den Digesten,

welche an der Hand zahlreicher Stellen kritisch besprochen werden.

Der Schluß dieser ganzen „quellenkritischen Walpurgisnacht" ist,

daß Ciceros Rede pro Roscio Comoedo „den Schlüssel des klassischen

Kondiktionenrechts enthält".

rec: BphW. 05 Nr. 11 S. 664—73 v. B. Kühler. WkPh. 05 Nr. 3334
v. W. Kalb. —

2. Was die Zeit der Rede betrifft, so kann aus der Stelle bei

Macrob. III 14, 13, wonach Roscius von Sulla in den Ritterstand er-

hoben wurde, „ferner aus der Tatsache, daß Rose, „proximis his

annis", wie Cic. in der Rede § 23 sagt, sich des schauspielerischen
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Erwerbes enthielt, womit Ehrlosigkeit verbunden war, allerdings mit

Recht geschlossen werden, daß unter den letzten Jahren nicht die Zeit

zwischen 78 und 68 gemeint sei, denn dies wäre eine Verringerung der

tatsächlichen Dauer, sondern daß Cic. die mehr allgemein gemeinte und

auch in diesem Sinne vorkommende Zahl 10 gewählt hat, um die

Zeit, die sich ja über 10 ausdehnt, zu bezeichnen, während welcher

sich Rose, seiner schauspielerischen Tätigkeit enthalten hat. Man
kann z. B. die Zeit von 88—76 auch noch unter den Begriff 10

unterbringen, ganz besonders, wenn man die Zeit der Cinnanischen

Wirren abrechnet. Jedenfalls aber spricht nichts für 68. Zielinski

sagt: „Damit (nämlich mit der Erhebung des Roscius in den Ritter-

stand durch Sulla) „ist jedoch der zweite Ansatz (68) ausgeschlossen:

es lag nicht im Interesse des Verteidigers, die 15 Jahre zwischen

82 und 68 zu 10 zu verringern, wohl aber die 7 Jahre zwischen 82

und 76 zu 10 auszudehnen."

3. Von der Rechtsfrage absehend, behandelt Hübner, nachdem

er in der Einleitung die Abfassungszeit bestimmt, ausschließlich rhe-

torische Gesichtspunkte, und zwar spricht er cap. I de orationis

gencre dicendi, cap. II a) de abundantia, b) de synonymis copulatis,

c) de concinnitate, d) de figuris. Was die Zeit der Rede betrifft,

die auch er ins Jahr 76 setzt, so akzeptiert er das von Sternkopf

beigebrachte Moment, daß die Rede aus einer Zeit stammen müsse,

von der das Wort gelten könne, das § 33 stehe: „nunc deum im-

mortalium benignitate omnium fortunae sunt certae". So könne aber

vor 77 nicht gesprochen werden. Nun sei der Redner 77 von seiner

asiatischen Reise zurückgekehrt und 75 als Quästor in Lilybäum ge-

wesen, also bleibt entweder 76 oder 74/73. Nach letzterem Zeit-

punkt sei der Gladiatorenkrieg ausgebrochen, wo die Verhältnisse

von neuem unsicher gewesen seien. Wenn nun aber gemäß Cic.

Brut. 92, 818 eine gewisse Reife der Kunst nach 75 eingetreten sei,

so könne die Rede, weil in ihr diese Reife noch nicht vorhanden sei,

nicht nach 75 gehalten sein. Bevor nun der Vf. zur Darstellung der

einzelnen rhetorischen Mittel übergeht, macht er viele Worte über

den Asianismus, ohne dessen Wesen genau definieren zu können.

Dem Vf. gilt Hortensius als Repräsentant dieser rednerischen

Richtung, der Cic. sich nach der asiatischen Reise ebenso hin-

gegeben habe wie vorher. „Vehementer errat, si quis coniciat

Ciceronem in animo habuisse omnino Asianis renuntiare: mirum

enim profecto fecisset, si hanc ob causam in ipsam Asiam pro-

fectus esset (S. 9). Er sei also gar nicht deshalb nach Asien

gegangen, sondern wie man aus Brut. 92, 312 ff. ersehe, mehr aus
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äußeren Gründen , aus Rücksicht auf seine Gesundheit und uk

im Sprechen mäßigen zu lernen (temperatius dicere). Seine asianüctt

Richtung sei davon unberührt geblieben. Das ist eben gerade seh*

tu bezweifeln. Was man aus den Erstlingsreden eruieren kann, ä
wie Cic. selbst sagt, eine gewisse iuvenilis redundantia. Aber Kom-

position, Redefiguren und Konzinnität sind in allen Reden glei?i

weil die rhetorischen Kunstmittel teils auf hergebrachter Übung br-

ruhten, teils auf griechischer Überlieferung und Studien. Es - l

die vorliegende Rede noch ganz in der Manier der Asianer eeschriei*:

sein; dies ist eine unbegründete und auch unbewiesene Behaupte:

Von diesem Gesichtspunkt aus wäre es sehr zu empfehlen gewesen

wenn der Vf. sein Studium auch auf andere, mindestens aber ah-

zeitlich benachbarten Reden gerichtet hätte. Er würde getondri

halien, daß die redundantia sich ebenso sehr z. B. in der Rede p:

Sexto Rose. Am. findet, ja daß sie, wenn auch nicht mehr in dea

Maße, eine spezielle Eigentümlichkeit der Ciceronianischen Berede
keit ist. Eigentlich asianisch ist aber keine Rede Ciceros, denn c

bekämpfte ja die langweilige Art der Asianer, z. B. den stets gleiche:.
i

Süt/schluß ihrer Stilart. Was der Vf. im II. Kap. über die Rede-

tiguren sagt, muß als dürftig bezeichnet werden. Er bebandelt zwar

rednerische Figuren und gibt auch ansprechende Beispiele, aber den

wichtigen Punkt de concinnitate fertigt er viel zu kurz ab, indem

er aus der Rede p. R. c. einige wenige Beispiele anführt. Stau

dessen mußte wenigstens diese eine Rede untersucht, aber auch der

numerus beachtet werden, überhaupt die Gesichtspunkte, welche Cic

im orator bebandelt. Rhythmus, numerus und Klausel scheinen aber

für den Vf. gar nicht zu existieren, überhaupt gerade das, was in den

letzten Jahren auf diesem Gebiete getan oder wenigstens erstreit

worden ist.

H. Bog Ii. Über Ciceros Rede für A. Caecina. Burgdorf 1906.

Dieselbe Verschiedenheit der Ansichten über die Rechtsfrage wie

bei der Rede pro Roscio comoedo besteht zurzeit noch unter den

Juristen bezüglich der Caeciniana, welche der Vf. zum Gegenstand

einer interessanten rechtsgeschichtlichen Untersuchung gemacht hat.

Darin setzt er sich bloß mit seinen Fachgenossen, besonders mit

Keller, Savigny. Kariowa und Mommsen auseinander, während er den

gelegentlichen Bemerkungen der Philologen nicht viel Beachtung schenkt.

Die Vorgeschichte des Erbschaftsstreits ist nach der im I. Kap.

behandelten Narratio der Rede folgende : M. Fulcinius , ein Bankier

(argentarius) in Rom, hat die in barem Gelde zugebrachte Mitgift

(dos uxoris numerata) seiner Frau Caesennia dadurch sichergestellt.
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daß er ihr ein Landgut bei Tarquinii in Etrurien käuflich zu Eigen-

tum tiberließ. Er selbst kaufte für sich einige an dieses Landgut

anstoßende Grundstücke. Sein Erbe und Rechtsnachfolger war sein

Sohn, mit welchem dessen Mutter Caesennia den Nießbrauch am ge-

samten Vermögen teilen sollte. Der Sohn starb bald nach dem Vater,

und sein Testamentserbe war ein gewisser P. Caesennius , während

seine Frau und seine Mutter Caesennia Vermächtnisse erhielten. Zum
Zwecke der Auseinandersetzung fand in Rom eine Erbschaftssteigerung

(auetio hereditaria) statt, bei welcher Sex. Aebutius diejenigen Grund-

stücke ersteigerte, die Fulcinius zu dem Landgut seiner Frau hinzu-

gekauft hatte; sie werden als fundus Fulcinianus bezeichnet. Diese

bilden den Gegenstand des späteren Rechtsstreites, in welchem Cicero

als Kläger für Caecina auftrat. Mit letzterem hatte sich Caesennia

nach dem Tode des M. Fulcinius verheiratet, und er erhielt, als sie

vier Jahre nach der Erbschaftssteigerung starb, testamentarisch 69
/72

ihres Vermögens, während einem gewissen M. Fulcinius, Frei-

gelassenen ihres ersten Mannes, 2/72 und dem Sex. Aebutius V72

laut Testament zufielen.

Cicero spricht nun in der narratio von einem vorausgegangenen

Erbschaftsstreit zwischen Caecina und Aebutius, der sein Erbteil über

Gebühr habe ausdehnen wollen: „cum . . . sextulam suam nimium

exaggeraret". Keller und die allgemeine Meinung nimmt an, Caecina

als Erbe und Besitzer der Erbschaft habe gegen Aebutius aüf gericht-

liche Erbteilung durch einen arbiter familiae erciscundae angetragen.

Der Vf. sucht nachzuweisen, daß nicht Caecina, sondern Aebutius die

Teilungsklage (actio familiae erciscundae) angestellt habe. Wie dieser

Streit erledigt wurde und welche Rolle dabei der fundus Fulcinianus

spielte, ist nicht ersichtlich.

In dem von Cic. für Caecina geführten Prozeß handelt es sich

lediglich um den fundus Fulcinianus. Aebutius behauptet nämlich,

daß er denselben in jener Erbschaftssteigerung auf Ableben des

jungen Fulcinius, Sohn der Caesennia, für sich zu Eigentum ersteigert

habe, während Caecina geltend machte, Aebutius, welcher der Ver-

traute und Berater der Caesennia gewesen sei, habe nur im Auftrag

und Namen der letzteren gehandelt und nur für diese den fundu6 er-

worben. War die Behauptung des Aebutius richtig, so war er Allein-

eigentümer des fundus, und dieser fiel nicht in den Nachlaß der

Caesennia. Andernfalls hatte Aebutius nur V72 an diesem fundus wie

Uberhaupt an diesem Nachlaß der Caesennia zu beanspruchen. Der

Vf. führt nun aus : Caecina habe durch Cicero im Interdiktenverfahren

klagen lassen, obwohl er weder das Eigentum an dem fraglichen
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Grundstück gehabt habe, noch in dessen juristischem Besitze gewesen

sei; wenigstens seien die Beweise für diesen Besitz äußerst dürftig

gewesen. Aufgabe Ciceros sei es daher gewesen, die Richter (Re-

kuperatoren) durch juristische Kunstgriffe zu überzeugen, daß der

Antrag seines Klienten, ihn gemäß dem interdictum de vi hominibus

eoactis armatisve in den Besitz des streitigen Grundstückes zu re-

stituieren, auch für den Fall begründet sei, daß weder dessen Eigen-

tum noch dessen früherer Besitz von den Richtern angenommen

werde. Cic. habe sich seiner Aufgabe durch rabulistische Entstellung

des Sachverhaltes und spitzfindige dem Geiste des römischen Rechtes

widerstreitende Auslegung des Gesetzes zu entledigen gesucht.

Für die Dürftigkeit seiner Beweisführung sprechen auch die

Digressionen , die so zahlreich sind, daß mehr als Vs der Rede aus

ihnen besteht; eine solche ist nach Bethmann - llollweg § 50—85,

durch welche der Redner offenbar die Aufmerksamkeit von dem ent-

scheidenden Punkt ablenken wolle; ebenso § 95— 103 über das

römische Bürgerrecht , wonach Cic. an den Stolz der Richter als

römische Bürger appelliert und „ein ihm günstiges, wenn auch nicht

eigentlich zur Sache gehöriges Terrain aufsucht"; ebenso bezeichnet

Mommsen § 34 als teilweise sophistisch.

Ob Cic. seinen Zweck erreicht, hält der Vf. für ungewiß. Vor

dem Richterstuhl der Wissenschaft habe der Gegner den Prozeß ge-

wonnen.

J. II über

g

t
Ein verkanntes Bruchstück von Ciceros Rede

pro Q. Gallio. Wiener Studien XXVII S. 93—94.

E. H auler, Die in Ciceros Galliana erwähnten Convivia poetarum

ac philosophorum und ihr Verfasser. Ebenda S. 95— 105.

In ein Cicerofragment aus der Rede pro Gallio, das in

Hieronymus' Brief an Nepotianus (Ep. 52, c. 8) enthalten ist, bringt

Hilberg , der von der Wiener Akademie mit der Herausgabe von

Hieronymus' Briefen beauftragt ist, neues Licht. In dem neuen Text

werden die entscheidenden Worte, ohne daß der Herausgeber eine

Korrektur vorzunehmen braucht, anders lauten. Nach attende folgt

st. ne his fraudibus ludaris: „Loquor enim, quae sum nuper expertus

unus quidam poeta nominatus , homo perlitteratus , cuius sunt illa

colloquia poetarum ac philosophorum Folgendes : His autem ludis

(loquor enim
,

quae sum ipse nuper expertus) unus quidam poeta

dominatur, homo perlitteratus, cuius sunt illa convivia etc.

ferner fuisse disiunetas. Atque his quantus plausus . . .

Jetzt erhält loquor enim eine richtige Stelle, und da st. des Partizips
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nominatus ein verbum finitum (dominatur) folgt, so mußte nachher

mit atque ein neuer Satz beginnen. Sehr richtig bezieht der Vf. das

Fragra. 5 bei C. F. W. Müller auf dieselben ludi wie in Fragm. 2. Die

Frage Hilbergs um 1. was waren dies für ludi? 2. wer war der Vf.

jener convivia ? beantwortet in interessanter Weise E. Hauler in der

unter 2 bezeichneten Abhandlung in demselben Heft 1. Nach Hauler

waren die Spiele theatralischer Art. Beweis das Folgende: plausus

et clamores und in theatro. Das Noniusfragment weist auf ein

komisches, an Wortwitzen reiches Stück. Ferner habe man an einen

mimus zu denken und zwar des Publilius Syrus. Der Ausdruck homo

perlitteratus sei sarkastisch gemeint, wie aus dem zeitlichen Schnitzer,

den jener begangen haben soll, hervorgehe; ferner müsse der unus

quidam poeta den niederen Schichten angehören, und dies passe vor-

trefflich auf Publilius Syrus, der 93 geboren und 83 nach Rom ge-

kommen sei und zwar als Sklave eines libertinus, bevor er selbst frei-

gelassen und sorgfältig erzogen worden.

Unter convivia poetarum ac philosophorum sei jedenfalls ein

mimus mit lustiger Darstellung eines Gelages zu verstehen, wobei

Sokrates und Epikur als Unterredner fungiert hätten. Namentlich

ersterer habe besonders als Bühnenfigur gepaßt und sei auch als

solche dargestellt worden. Zweitens stimme ein uns erhaltener

Bühnentitel zu dem Inhalt jener Stelle, wenn man statt Publilius

Putatoribus lese Publ. Potatoribus. Dies ist sehr wahrscheinlich;

ebenso ansprechend ist auch Haulers weitere Vermutung, daß an den

Floralien (28. April bis 3. Mai), einem tollen, mit ausgelassener

Lustbarkeit gefeierten Weinfest, das Zecherstück Potatores oder viel-

mehr, wofür der Plural (convivia) spreche, zwei Gelagszenen

zu Anfang und zu Ende einer etwas größeren Posse von dem

Mimendichter Publilius Syrus zur Aufführung gebracht worden

seien.

So sind Hilbers und Haulers Erklärung ein wertvoller Beitrag

zur Erklärung der Gallianafragmente.

Fr. Cauer, Ciceros politisches Denken. Berlin 1903.

Wenn der Vf. Ciceros politisches Denken als sein Thema be-

zeichnet, das er aus dessen Schriften, namentlich den philosophischen,

entwickelt, so kann er sich doch, wie natürlich, der Berücksichtigung

des politischen Tuns nicht entschlagen, was namentlich in dem

II. Teil der Schrift geschieht. Ciceros politische Theorie ist aus

den erhaltenen Teilen der Schrift de republica und de legibus er-

klärt, wobei freilich wie auch in den rhetorischen Schriften die Frage
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offen bleibt, wie viel von den in jenen Schriften ausgesprochenen An-

sichten auf Rechnung der Quellen zu setzen, und was davon sich

Cicero zu eigen gemacht hat. Wie man nämlich dessen rhetorischen

Schriften die Entlehnung aus griechischen Quellen deutlich anmerkt,

ohne daß er die darin ausgesprochene Theorie auch immer sich zu

eigen macht und praktisch ausübt, so wird es auch in seinen

politischen Darlegungen sein.

Wenn nun der Vf. einleitend bemerkt, die moderne harte Kritik

Uber Cic. sei von realpolitischer Auffassung eingegeben, die zusammen-

hange mit dem in der Neuzeit hervorgetretenen Streben der Deutschen

nach Betätigung solcher, und wenn der Vf. zur Erklärung dieser Er-

scheinung das Beispiel Bismarckischer Realpolitik heranzieht, so müßte

Mommsen, der die härteste Kritik an Cicero geübt, wenigstens Bis-

marck gegenüber gerecht gewesen sein. Unseres Wissens aber ge-

hörte Mommsen derselben politischen Partei an wie Virchow , über

dessen Lippen nie ein anerkennendes Wort über Bismarck kam. Bis-

marck beklagte sich wenigstens nicht selten über Mangel an gerechter

Würdigung seiner Politik seitens der Partei, die sich die freisinnige

oder Volkspartei nennt. Mancher ist zwar Realpolitiker in der

Theorie, aber nicht in der Praxis. Der Vf. vorliegender Schrift be-

handelt nun Cic. nicht ungerecht und sucht aus Wort und Schrift

dessen politische Stellung zu erklären. Sehr richtig sagt er, daß

unter 100 wohl 99 in solch schweren Krisen, wie sie Cic. durchlebt,

auch nicht anders gehandelt hätten. Im Jahre 1866 schwankten iD

Deutschland, namentlich im Süden, wohl ebensoviele und gelangten

zu fester Stellung erst, als sie Erfolg sahen, ohne daß man ihnen den

Vorwurf politischer Charakterlosigkeit machte. Es ist ja leicht, über

Cic.s politische Schwankungen den Stab zu brechen, und die schärfsten

Kritiker sind immer die Doktrinäre , die in der praktischen Politik

niemals etwas geleistet haben. Bei Cic. muß man verschiedene sein

Wesen bedingende und durch sein Leben hindurchgehende Gesichts-

punkte im Auge behalten: 1. war er zeitlebens Optimat, woran er

in allen Krisen festhielt ; 2. ließ sich seine sensitive Natur zu sehr

von gloria leiten (Arch. § 26: optimusquisque maxime gloria ducitur)

und von den Parteien benützen, woher es auch kam, daß Cäsar und

Pompeius ihn auf ihre Seite zu ziehen suchten, um aus seiner Rede-

gabe und seinem politischen Einfluß Nutzen zu ziehen ; er war nicht

stark genug, um allen diesen Lockungen zu widerstehen, daher sein

zeitweiser Abfall von den Optimaten (i. J. 55), überhaupt sein häufiges

Schwanken. Bei einem der schwersten Fehler seines Lebens, der

Hinrichtung der Katilinarier , war er doch eigentlich der von den
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Optimaten Vorgeschobene, die ihn nachher im Stich ließen, was die

Ursache neuer Schwankungen war. Cic. war aber auch drittens

natürlich in den Ideen seiner Zeit befangen. Ein politischer Re-

formator war er nicht, sondern eher eine Gelehrtennatur, die vermöge

ihrer Beredsamkeit und der ihm innewohnenden Ruhmsucht sich zu

sehr in das politische Leben hineinreißen ließ. Weil aber keine in

sich gefestigte Natur, trieb ihn das Schiff im Sturm der Wellen dahin

und dorthin. Aber auch in Wissenschaft und Kunst war er kein

Reformator, sondern ein Mann, der die wunderbare Fähigkeit besaß,

alle fremden Formen wissenschaftlichen Denkens sich zu assimilieren

und daraus wieder selbst Systeme zu bilden. Wie befangen Cic. in

den Ideen seiner Zeit war, sieht man aus seiner Stellung zur Agrar-

frage, worauf der Vf. näher eingeht. Ciceros Standpunkt war darin

so einseitig wie der eines Patriziers aus alter Zeit. Dazu kam, daß

die agrarischen Reformen vielfach von Männern ausgingen, die Demo-

kraten waren, denen Cic, wie der Vf. hervorhebt, immer abhold war.

Cic. betrachtet die Besitzer des ager publicus als in ihren Rechten befind-

lich, ein Standpunkt, von dem er nie abwich. Der Vf. macht ihm

daraus einen Vorwurf. Liegen denn aber heutzutage die Verhältnisse

in Italien viel anders als in alter Zeit? Ist heute jemand imstande,

den Bann der Großgrundbesitzer zu brechen und der notleidenden

bäuerlichen Bevölkerung, die vielfach außer Landes Arbeit sucht, zu

Besitz zu verhelfen?

Wie eng das politische Tun mit dem Denken verbunden ist,

sieht man daran, daß der Vf. in Abschn. III und IV 1. praktische

Eonsequenzen aus dessen theoretischen Ansichten zieht, 2. Ciceros

Haltung gegenüber den Mächten seiner Zeit behandelt, während er

in I und II das philosophische und historische Ideal des Redners

darstellt. Abschnitt I erfreut sich einer ansprechenden Darlegung,

nur ist mit den Abschnitten Recht und Sitte, Sitte und Moral,

Moral und Trieb, Recht und Moral für eine scharfe Umgrenzung

des philosophischen Ideals nicht viel gewonnen, zumal da die Bücher

de republica nur zum Teil erhalten sind und man auch nicht über

den Grad der Abhängigkeit von seinen griechischen Quellen unter-

richtet ist. Wenn nun aber der Vf. für die Darlegung der politischen

Denkung8weise Ciceros die Reden ausschließt, „weil Cic. in den

Reden die Dinge nicht darlegt, wie er sie ansieht", sondern wie er

„sie von seinem Publikum angesehen wissen will", so dürfte dieser

Standpunkt kaum richtig sein, denn die Reden enthalten doch recht

viel Material zur Kennzeichnung des politischen Standpunktes Ciceros.

Es lassen sich aus diesen Reden politische und für Leben und

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXIV. (1907. II.) 12
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Stellung Ciceros wichtige Gesichtspunkte gewinnen, sogar aus der

Rede pro Plancio, auch pro Murena, pro Sestio, pro lege Manilia,

pro Marcello u. a. Mir scheint dies ein Punkt zu sein, der in der

Schrift mit Unrecht zu sehr zurücktritt. Bezeichnend, aber nicht

richtig ist, daß er unter Ausschluß der Reden unter allen Quellen

die Briefe am meisten benützt. So weit ging selbst Drumann nicht,

der sich in seinem für Cicero allerdings ungünstigen Gesamturteil

vielfach auf die Reden bezog. Zwar sind die Konsequenzen, die

Cauer zieht, nicht so schroff wie die Drumanns ; er sucht im Gegen-

teil dem Redner gerecht zu werden, nur insofern nicht, als er von

ihm verlangt , er hätte sich in Fragen , die der Vf. z. B. in Ab-

schnitt IV bespricht, über die Vorurteile seiner Zeit erheben sollen.

Das ist von Cicero, der kein Staatsmann war wie Cäsar, zu viel ver-

langt. Wenigstens hat er nie wissenschaftliche Errungenschaften auf

politischem Gebiete ins praktische Leben zu übertragen versucht,

schon deswegen nicht, weil er zu keiner Zeit die Macht dazu besaß.

Er dient bloß den Parteien , beherrscht aber keine. Bestimmte

politische Ansichten hatte er, die er zeitlebens unbedingt festhielt,

auch Antonius gegenüber, und zwar gerade diesem gegenüber fester

als gegen jeden anderen. Aber das Streben, Einfluß zu gewinnen

und zu behalten auch da, wo für ihn kein Boden mehr war, führte

ihn zu Schwankungen, die dem scharfen Kritiker Mangel an Einsicht
*

und Absicht zu sein scheinen. So scharf aber urteilt Cauer nicht,

dessen anregend geschriebene Schrift vom Streben nach Objektivität

begleitet ist.

rec: WklPh. 04 Nr. 21 v. Th. Zielinski.

G. A m m o n , Cicero als Naturschilderer. In : Festschrift zum

25 jähr. Stiftungsfest des Histor. - philolog. Vereins zu München.

S. 21 u. f.

In einem feinsinnigen Aufsatz behandelt der Vf. Ciceros Natur-

schildcrungen. Diese dürfen wir freilich nicht ganz mit unserem

Maßstabe messen; denn wir verbinden mit Naturschilderungen leicht

den Begriff des Romantischen, auch Phantastischen. Dieser Begriff

schwärmerischer Sentimentalität, wie sie z. B. in Matthissons Ge-

dichten hervortritt, ist dem Altertum fremd. Das Altertum faßt die

Natur objektiver; es fehlt ihm wohl auch der Sinn für Detailmalerei.

Hat z. B. ein antiker Schriftsteller eine Schilderung der Alpen ge-

geben, wie sie in unserem Zeitalter gang und gäbe ist ? Daß Horaz

einmal ein adäquates Wort für die Großartigkeit der Alpennatur
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fände, erwartet man vergebens. Bekannt ist sein Wort aus den

Satiren, das auch der Vf. anführt. Es fehlt den Alten wie auch

Cicero „die Ruhe des Versenkens, die Geschlossenheit der Gefühle,

mithin auch die Harmonie des Naturgenusses", S. 37. „Den Aufbau

einer Landschaft zeichnet Cic. kaum irgendwo". „Cic. betrachtet die

Landschaft nicht mit den Augen des Geologen, sondern eher mit dem

Blick des Theologen. Ihm ist die Welt ein wirklicher x6au,o? (mundus

Ordnung) , überall erblickt er in ihr die ordnende , zwecksetzende

Hand des allweisen Gottes". Von diesem Gesichtspunkt, der noch

erweitert wird durch den teleologischen, sind Ciceros meiste Natur-

schilderungen durchzogen; eher treffen wir noch bei dem alten

Cato Schilderungen, die mit ästhetischem Behagen gegeben sind.

Dennoch aber finden sich in Ciceros Schriften zahlreiche Stellen, die

als Naturschilderungen bezeichnet werden können. Diese hat der

Vf. mit viel Geschick zusammengestellt und zu verschiedenen Bildern

gruppiert, und so spricht er im vorliegenden Aufsatz über den

„Redner und Naturschilderer", über „die Grundlage der Natur-

schilderungen Ciceros" und gibt mannigfaltige Proben davon; zuletzt

handelt er auch über die Sprachkunst der Schilderungen. Aus der

Behandlung des Gegenstandes durch den Vf. ergibt sich die Richtig-

keit seines Wortes, daß die edelsten Keime zur Naturschilderung

ins Altertum hinaufreichen; darum setzt er sehr richtig seine Unter-

suchung bei dem Schriftsteller ein, „bei dem die ineisten Saiten des

Lebens und Fühlens anklingen, und den man zugleich den modernsten

unter den antiken Menschen genannt hat". Es finden sich also die

edelsten und ersten Keime der modernen Naturbetrachtung bei diesem,

es muß aber auch gesagt werden, daß seine Naturschilderungen mehr

philosophischer und theologischer Art sind , als daß sie von einem

eingehenden Versenken in den Naturgegenstand zeugen, was mehr

moderne Art ist.

K. II achtmann, Die Verwertung der IV. Rede Ciceros gegen Verres

(de signis) für Unterweisungen in der antiken Kunst. Gotha 1904.

II. bespricht im Anschluß an die in der bezeichneten Hede erwähnten

Künstler deren Bedeutung. Von einer Behandlung der einschlägigen Kunst-

werke kann aber nicht die Rede sein, denn kein einziges der von Cicero

erwähnten Werke ist erhalten, vielleicht mit Ausnahme der Sappho Süanios,

von der nach Winters Annahme eine Büste in der Villa Albani Bei. Streng

genommen entspricht eine Behandlung, wie sie H. zu den betreffenden

Stellen der Lektüre im Auge hat, den bei der Interpretation zu be-

obachtenden Gesichtspunkten nicht, da doch nur das erklärt werden soll,

was darin steht. Die Darstellung des Vf.s über Myron, Polyklet und

Praxiteles, über Gotter- und Heroenbilder ist ja sehr interessant und mit

12*
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Benutzung aller Quellen durchaus wissenschaftlich gehalten, aber ein großer

Teil davon (Zeus usw.) war schon im Geschichtsunterricht zu absolvieren.

Wenn des Vf.s Darstellung im Anschluß an Sekunda in Prima — denn nur

für diese Klasse kann wohl die Rede de signis in Betracht kommen — den

Zweck einer Repetition und Erweiterung haben soll, so ist, wenn Zeit zur

Verfügung steht, nichts dagegen einzuwenden. Daß die Schüler der Prima

aber über Myron, Polyklet und Praxiteles orientiert werden, ist durchaus

zu billigen.

L Mesk, Ciceros Nachruf an die legio Martia (Phil. XIV 30

bis 35).

Es ist möglich, daß in diesem Nachruf griechische Gedanken,

wie der Vf. beweisen will, verarbeitet sind, obgleich die griechischen

eritd^ioi mit den lateinischen orationes funebres nicht« gemein

haben. Was Cic. in dem Nachruf vorbringt, sind, abgesehen von

dem, was sich speziell auf die legio Martia und das ihr zu setzende

Denkmal bezieht, zwar sehr passende, aber allgemeine Gedanken, die

wohl jeder bei einem solchen Anlaß ausspricht, wie der Vf. selbst

sagt. Aber er findet Anklänge an griechische Epitaphien, namentlich

an die Grabrede des Hypereides , was er durch Beispiele beweist

Die Stelle § 35 at memoria bene redditae vitae sempiterna entspricht

der im eirvra<p. des Lysias § 79 xal fap toi «-pQPaT01 jxev auxcuv ai

u.VT,u.ai. Einleitend gibt der Vf. auch eine Inhaltstibersicht des Cicero-

nianischen Passus, die jedoch genauer Disposition ermangelt. Cicero

teilt seine laudatio selbst in zwei Teile (§ 31), deren Unter-

abteilungen leicht zu erkennen sind. Beachtenswert ist
?
daß Cic.

neue Punkte viermal durch atque utinam und den Schluß durch atque

etiam einleitet.

P. Romuald Banz. Die Würdigung Ciceros in Sallusts Ge-

schichte der katilinarischen Verschwörung. Einsiedeln.

Daß Sallust kein Freund Ciceros war, ist bekannt. Man erkennt

dies aus den orationes invectivae, welche, wenn sie auch offenbar

aus Rhetorenkreisen stammen, doch auf Sachkenntnis beruhen. Der

Vf. obiger Schrift sucht nun darzutun, daß Sallust in seinem bellum

Catilinae der Bedeutung Ciceros und seiner Wirksamkeit in der

katilinarischen Krise nicht nur nicht gerecht geworden sei, sondern

seine Tätigkeit teils durch das, was er sage, teils durch das, was

er verschweige , in das schlechteste Licht zu setzen gesucht habe.

Es ist nun nicht zu leugnen, daß Ciceros Wirken gegenüber den

Vorstellungen, die wir uns von seiner Person und Bedeutung machen,

nicht genügend hervortritt. Zu bedenken aber bleibt, daß Ciceros
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politische Stellung gerade um die Zeit, wo Sallust schrieb (a. 46),

heftige Angriffe erfuhr, durch welche sein Bild eine starke Trübung

erfahren mußte. Man tadelte namentlich seine schwankende Haltung

in verschiedenen Krisen. Der Vf. obiger Schrift übertreibt aber.

Sallust hat ja wohl Ciceros Reden gekannt, aber das Bild von Be-

ziehungen Sallusts zu Ciceros Reden, das der Vf. entwirft, ist jeden-

falls nicht richtig. Wenigstens gewinnt man aus der Gegenüber-

stellung der einzelnen Stellen keineswegs den Eindruck der Ent-

lehnung durch Sallust. Man muß vielmehr Mommsen und John durch-

aus beistimmen, daß die Benützung von Ciceros Reden durch Sallust

eine höchst oberflächliche sei. Aus gewissen ähnlichen Ausdrücken

in ähnlicher Situation kann man nicht sogleich auf Entlehnung

schließen. Vor derartigen Annahmen ist bei der typischen Aus-

drucksweise der antiken und mittelalterlichen lateinisch schreibenden

Schriftsteller von sachkundiger Seite oft genug gewarnt worden. Ge-

hässig ist Sallust Cicero gegenüber nirgends, sondern objektiv, viel-

leicht kalt. Daß aber aus der Kritik der am 8. Nov. 63 gehaltenen

Rede Ciceros (c. 31) kalter Hohn spreche, ist vollends unrichtig. In

„utilem reipublicae" liegt keine Ironie. Hyperkritisch ist auch, wenn

der Vf. noch darüber streiten möchte, ob cap. 23 „si eum (con-

sulatum) quamvis egregius homo novos adeptus foret" überhaupt auf

Cic. zu beziehen sei. Auf wen denn? Zuzugeben ist, daß Sallust

seine Quellen recht oberflächlich studiert, woher es auch kommt, daß

er in der Besprechung der Einzelereignisse nicht immer die richtige

Reihenfolge innehielt. Es ist ja richtig, was der Vf. sagt, daß

Sallust mehr eine dramatische Darstellung gab, als strenge Ge-

schichte. Daß er aber darauf ausging, seinen Gegner zu vernichten,

davon kann gar keine Rede sein. Wäre dies richtig, so hätte er

c. 22 nicht geschrieben: nobis ea res pro magnitudine parum com-

perta est, sondern hätte eher gesagt, daß der anläßlich der katil.

Verschwörung gegen Cicero entstandene Haß durch Märchen wie das

vorher erzählte nicht gemildert werden könne. Auch kann bei der

oberflächlichen Quellenbenutzung durch Sallust aus dem, was dieser

verschweigt, nicht ohne weiteres auf die Absicht, schaden zu wollen,

geschlossen werden. Aus diesem Grunde kann auch die Verschiebung

von Tatsachen, z. B. der Umstand, daß die Versammlung in Laecas

Haus und der Mordanschlag auf Cicero zu früh erzählt werden, nicht

mit einer solchen Absicht verbunden werden. Sallust ist weder ein

Freund der Aristokratie noch der Demokratie; er ist bloß Freund

einzelner Personen, besonders Cäsars, oder achtet markante Persön-

lichkeiten wie Cato. Cicero dagegen behandelt er nicht in einer
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seiner Persönlichkeit entsprechenden Weise. Daß er ihn aber zu

„vernichten" strebt, ist zu viel behauptet.

H. Deiter, Ciceros Leben und Schriften. Hannover 1904. Frei-

beilage zu Cicero. 5 S.

Ks ist natürlich, daß eine so kurz gefaßte Biographie die Zusammen-
hänge in den einzelnen Lebensabschnitten nicht darstellen kann. In der

vorliegenden sollte man aber doch mehr Deutlichkeit erwarten. „Da er

Cicero) nach seiner Rückkehr (aus Kilikien) einsah, daß der Kampf der

Parteien mit dem Schwerte entschieden werden müsse, schloß er sich dem
Pompeius an. So ohne weiteres sah er das nicht ein, denn er arbeitete

immer auf Aufrechterhaltung des Friedens hin und wollte den Vermittler

spielen, was allerdings nicht gelang. Zweitens war der Anschluß an Pom-

pejus gar nicht so selbstverständlich, sondern Cic kämpfte, wie aus den

Briefen an Attikus hervorgeht, lange mit sich, bevor er sich an Pompejus

anschloß. Auch den Satz „Cic. erwarb während seiner Tätigkeit im öffent-

lichen Leben bedeutende Reichtümer" kann man mißverstehen; denn er

war, trotzdem er zahlreiche Villen besaß, oder vielleicht gerade deswegen,

oft in finanziellen Schwierigkeiten, aus denen Attikus immer wieder heraus-

helfen mußte. Wenn der Vf. vom J. 45 sprechend den Ausdruck gebraucht,

„er förderte mit rastlosem Eifer seine eigene Ausbildung", so ist dies eine

für den 61jährigen Mann wenig angemessene Bezeichnung. Cicero entfaltete

damals eine reiche schriftstellerische Tätigkeit. Bezüglich der philosophischen

Schriften ist S. 5 gesagt, Cic. gebe in ihnen die griech. Quellen in freier

Weise wieder. Darin besteht doch ein Unterschied. Die Bücher de re-

publica z. B. können nicht einfach als freie Wiedergabe bezeichnet werden.

Die Schrift Deiters sollte auch bei der Kürze, die er ihr gegeben, eine

etwas tiefere Auffassung bekunden.

1. Fr. Roh de. Cicero quae de inventione praeeepit, quatenus

secutus sit in orationibus generis iudicialis. Königsberg 1903.

2. Rudolf Preis werk, De inventione orationum Ciceroni-

anarum. Diss. inaug. Basel 1905.

Ein sehr wichtiger Gesichtspunkt für die Erklärung der Reden

Ciceros, den die modernen Ausgaben zu wenig berücksichtigen, ist die

Verknüpfung der Abschnitte und Teile der Rede mit den Vorschriften

der alten Rhetoren. In früherer Zeit geschah dies mehr als jetzt.

In den Halmschen Ausgaben *) fehlt dieser Gesichtspunkt ganz,

während es doch für den Lernenden von hohem Interesse ist, zu

wissen, wie die einzelnen Redegattungen zu scheiden, und welchen

Gesichtspunkten die Teile der Rede ihren Stoff entnehmen. Die

beiden bezeichneten, denselben Gegenstand darstellenden Arbeiten

unterscheiden sich darin, dalJ Rhode nur die Gerichtsreden behandelt,

*) „editiones Caroli Halm paene sine fruetu inspexi." Preiswerk.
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während Preiswerk jede Redegattung, also nicht bloß das genus

iudiciale, sondern auch das g. deliberativum und demonstrativum in

Betracht zieht. Führer sind beiden natürlich Ciceros rhetorische

Schriften de inventione, bzw. auctor ad Herennium. Eigentümlich

ist, .daß beide sich so ganz der Berücksichtigung einschlägiger

rhetorischer Schriften der Griechen enthalten haben. Man vermißt

das ganz besonders bei dem schwierigen Kapitel de constitutionibus,

das von den Griechen viel gründlicher erörtert wird als von Cicero.

Wenn auch, wie Rhode ganz richtig sagt, die meisten Gerichtsreden

dem Status coniecturalis angehören , so ist das Grenzgebiet der

einzelnen statns doch nicht so klar, daß es nicht einer genaueren

Erörterung bedürfte. Es gibt auch Unterabteilungen des st. con-

iecturalis. So ist wohl auch der Status negotialis nicht als selb-

ständiger Status zu fassen, sondern als Unterabteilung zum Status

iuridicialis. Beide Vf. geben aber unter Anknüpfung an die Vor-

schriften der Rhetorik eine reiche Zahl von Beispielen zum exordium,

zur narratio, argumentatio, reprehensio und conclusio und erörtern,

wie diese Teile in den einzelnen Reden behandelt sind, worauf hier

im einzelnen nicht eingegangen werden kann. Neu ist, was Preiswerk

S. 26, 27 nachweist, daß in der Ciceronianischen narratio das Vor-

bild der römischen Komödie zu erkennen sei. Eigentümlicherweise

werden bei Preisw. exordium und peroratio zusammen behandelt: „quae

spatio maxime distant, argumento artissime cohaerent" (S. 7). Dies

stimmt bei manchen Reden, insofern der Redner in der peroratio

auf den im exordium ausgesprochenen Gedanken zurückkommt und

in Anknüpfung daran den eigentlichen Schlußgedanken bringt; z. B.

Phil. I wird in exordium die Ursache der Reise und Rückkehr

Ciceros erörtert und in der sehr kurz gefaßten peroratio bloß gesagt

:

cepi fructum reversionis meae. Unrichtig ist der Gedanke des

exordium zu Phil. II dargestellt: „narratur, quomodo Clodius,

Antonius in Ciceronem invecti sint
u

(S. 13). Clodius wird hier nur

nebensächlich erwähnt. Eigentümlich ist, daß Preisw. aus späteren

Teilen einer Rede Gesichtspunkte für das exordium herleitet, so Rose.

Am. § 10 und 83. Dasselbe tut Rohde, dessen für das exordium

aufgestellte Gesichtspunkte ganz sachgemäß sind, der aber in der

Zahl derselben zu weit geht und seine Beispiele sehr zersplittert. So

werden bei Rohde die Punkte des exordium zu jener Rede an 12 ver-

schiedenen Stellen behandelt. Auch kann man verschiedener Ansicht

sein, ob alle von R. angeführten Punkte dem exordium zuzuteilen

sind, z. B. Rose. Am. 2, 6: Cicero Chrysogonura Sex. Roscio dam-

nato et eiecto Patrimonium, quod adeptus sit per scelus, id per
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luxuriam effundere se posse sperare dicit. Es scheint also die

Klassifizierung der Teile der Rede nicht überall sicher. So sagt R..

in der Rede pro Archia fehle die propositio. Diese in Verbindung

mit der partitio ist aber enthalten in § 4: Quodsi mihi etc. Das

exordium der Archiana erscheint bei Pr. zweimal, § 10 unter dem

Gesichtspunkt qua necessitate cum reo coniunctus sit, dann als ratio-

cinatio tripertita; letzteres ist zu bezweifeln. Richtig ist aber, was

Pr. hervorhebt, daß Cic. sich bemüht habe, wie er im or. ausführe,

seinen Gegenstand der speziellen Färbung zu entkleiden und auf eine

höhere philosophische Stufe zu erheben. Dies gilt besonders für den

II. Teil der Rede pro Archia, bezüglich dessen man aber wieder

zweifelhaft sein kann, ob man ihn als egressio (wapixßaat?) betrachten

soll oder als integrierenden für die Sache des Archias in Betracht

kommenden Bestandteil. Was nun Pr. S. 115 über die kunstvolle

Form der Antithese „eleganterque sibi respondentes sententias

gratissimas ac quasi rotundas", also über die angewandte Konzinnität

sagt, ist weder klar, noch ausreichend. Es kann niemand einsehen,

was der Vf. unter ^nova quaedam partim solutior ac suavior, partim

gravior (sc. concinnitas) versteht, wenn er dies nicht selbst unter-

sucht oder wenigstens einigermaßen angedeutet hat, was er damit

meint. Von „sescentae aliae observationes", die er anführen könnte,

bringt er keine mehr bei; er sagt nur „quae (quaestio) cohaeret cum

ea quae est de clausulis numerosis". Dafür mußte er wenigstens ein

Beispiel anführen. Gerade die Konzinnit&t kommt am meisten nicht

durch eine abgerissene Klausel, sondern durch symmetrische Ge-

staltung der Sätze zum Ausdruck. Auch die dictio asiatica (Brut. 825)

ist ein schwieriger Punkt, den man nicht so kurz abtun kann. Im

allgemeinen aber muß man sagen, daß die beiden Schriften eine ein-

gehende Kenntnis der Reden Ciceros und der rhetorischen Vorschriften

zeigen, und daß die Subsumtion der zahlreichen Beispiele meist sach-

gemäß und richtig ist. Die Erklärung der Reden Ciceros wird durch

diese Schriften gewiß gefördert.

1. G. Peiser, De invectivis quae Sallustii et Ciceronis nomi-

nibus feruntur. Progr. Posen 1903.

2. Th. Zielinski, Die Cicerokarikatur im Altertum. In:

Festschrift zum 25 jähr. Stiftungsfest des Histor.-philol. Vereins zu

München. 1905. S. 14—20.

Das von „ineptiae
u

strotzende Machwerk eines Rhetors 1. in

M. Tullium Ciceronera declamatio, 2. in C. Sallustium Cr. contro-

versia erregt immer wieder die Aufmerksamkeit der Gelehrten. Merk-
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würdigerweise hielt Quintilian die ersten Invektive für echt und

zitierte inst. or. IV 1 , 68 daraus eine Stelle. Peiser bespricht in

seiner Schrift zuerst die verschiedenen Zeugnisse der Alten über die

beiden Invcktiven, verwirft in der Stelle bei dem Grammatiker Dio-

medes den Namen Didius, aber auch den des Epidius, liest statt

sed Didius im Anschluß an Jordan sit Tullius, so daß also, was die

Alten betrifft, die Frage darin gelöst scheint, daß Quintilian den

Sallust als Vf. der ersten Invektive annimmt, Diomedes den Cic.

als Vf. der zweiten. Davon kann natürlich keine Rede sein. Wenn
auch die Invektiven im Ausdruck hie und da an die bezüglichen

Autoren anklingen, so sind doch wieder, wie der Vf. S. 6 nachweist,

Ausdrücke darin, die weder des einen noch des anderen würdig

sind. Im allgemeinen aber herrscht sallustianische Ausdrucksweise

bei beiden vor, nur habe der Deklamator der zweiten Invektive seine

Sallustkenntnisse ungeschickt verwertet. Der Vf. der beiden sei aber

eine und dieselbe Person. Dann streift der Vf. kurz die „ineptiae"

der beiden Reden, um das bisher wenig erörterte Zeitverhältnis zu be-

rühren. In der ersten weist kein Ereignis auf die Zeit nach 54

v. Chr., in der zweiten aber vieles. Daraus sollte man auf Ver-

schiedenheit der Vf. schließen. Das tut aber Peiser nicht, sondern

wegen einer gewissen einheitlichen auf Sallustianischen Stil zurück-

gehenden Diktion bleibt er bei einem Vf., der aber nicht den Stoff

selbst gesammelt, sondern zur ersten Inv. eine Rede oder einen

Brief gegen Cicero oder zur zweiten eine nach dem Tode des

Sallust geschriebene Biographie benützt habe. Mit dieser Annahme

kann sich Ref. nicht einverstanden erklären; denn erstens müßte

diese Biographie eigens zur Schmähung des Toten geschrieben ge-

wesen sein , zweitens scheint mir denn doch der Stil der Inv. 2 zu

verschieden zu sein von 1 , als daß e i n Vf. angenommen werden

könnte. Peiser sagt S. 11 selbst: „in posteriore invectiva componenda

cum studio copiae Ciceronianae imitandae tum inopia rerum,

quibus criminibus in Ciceronem allatis responderet, ut verba con-

gereret, coactus est". Das ist auch unser Eindruck, daß nämlich

die zweite Inv. eine größere Wortfülle zeigt als die erste. Daraus

schließt Ref. auf Verschiedenheit des Vf.s. Der Annahmen sind

aber verschiedene möglich, z. B. die, daß die beiden Invektiven De-

klamationen aus einer Rhetorenschule sind, aber von verschiedenen

Verfassern ; etwas Bestimmtes jedoch kann über den Ursprung nicht

gesagt werden. Was die Bewertung der zahlreichen Handschriften

betrifft, so unterscheidet sich Teiser nicht viel von Jordan, nur daß

er II 1 eine größere Selbständigkeit gegenüber A zuspricht als Jordan.
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Alle Handschriften aber gehen auf einen nicht mehr vorhandenen

Archetyp zurück, die beiden Handschriftenklassen (1. H 1 ATB,

2. H H 2
) auf verschiedene Exemplare des Archetyps. Zum Schluß

behandelt der Vf. eine nicht geringe Zahl von Stellen teils zur Er-

klärung, teils zur Textkritik. In letzterer Beziehung sei der Vf.

darauf aufmerksam gemacht, daß Zielinski in seinem Buch „Das

Klauselgesetz" S. 219, 220 aus dem Prozentsatz der clausulae malae.

licitae und selectae auf die Unechtheit der Invektive Ciceros gegen

Sallust schließt. Da aber Ziel, bloß Zahlen angibt, ohne auch nur

eine einzige Stelle zu erklären, so ist es mir unmöglich, nachzuprüfen.

Ein anderer wird dies wohl auch nicht können *). Statt dessen prüfte

ich nach meiner Methode mehrere Stellen, die auch kritisch in Be-

tracht kommen, in Hinsicht auf den durchgehenden Rhythmus und

kam dabei zu dem Resultat, daß in den beiden Invektiven die

Rhythmen nicht anders sind als in echten Reden Ciceros ; namentlich

scheint mir dies in Inv. 2 der Fall zu sein.

Inv. L I Ii maledicta tua paterer, M. Tulli,

morbo animi petulantia ista uti;

I

ss

|
~

pet. ista uti auch H « ATB. Peiser sagt S. 15, sonst stehe iste. wenn

es betont sei, voraus, tritt aber mit Recht an dieser Stelle für die Lesart

der bezeichneten Handschriften ein. H : ista pet. Die Klauselresponsion

(ditr. und kret-tr.), ein beliebter Wechsel, spricht auch für pet. ista. Vor

den Klauseln ist auch Rhythmenresponsion. — Im Folgenden weist gleicher

Bau der Satzteile auf Rhythmen hin:

(dicend)o voluptatem eepisti,

(e)am male
|
audiendo amittas.

I Z 1 1 Z Z Z Z -\ dikret. Klausel in schwerer Form.

Mit Recht tilgte Peiser nach dem Vorgang Wölfflins quos implorem.

Sehr viel Ansprechendes hat ferner Eussners Konjektur esse praedae st.

esse perfidiae; diese Konjektur ist inhaltlich viel besser als esse perfidiae;

zweitens ergibt sie einen besseren rhythmischen Schluß. Bei Weglassung
von quos impl. nun entspricht sich die Silbenzahl der beiden Satzteile

(ubi — r. publ. 16, atque — praedae 15). Rhythmen:

;

) Zielinski kann nicht erwarten, daß jemand bei seinem ohnehin ver-

wickelten Zeichensystem weiß, welche Stellen gemeint sind, wenn er S. 220

die Klauseln folgendermaßen darstellt: „V : 22 + L : 28 + M : 27 + S : 14 +
P:11 M

. Auch aus der Anm. 32 wird man nicht klüger. Das bezeichnete

Klauselverhältnis soll aber nach Ziel, das Zeichen „einer sicher unechten*

Rede sein.
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conscripti, dirip|i rempublicam

atque audacissim|o cuique esse praedae?

w | w_i= Klauseln spond.-kret. und spond.-ditroch.

Peiser verwirft die von Baiter und Jordan aufgenommene Lesart der

Hss. reperticius und stimmt der Lesart der Aldina bei : repticius. i — c.

reptando iugressus. Gestützt wird diese Lesart rhythmisch durch die Re-

sponsion:
ac non repticius accitus

ac paulo ante insitus huic urbi civis.

II, 3 weist die dreifache Paronomasie — erat auch auf Rhythmen hin:

(op)pugnatum venerat,

(sen)atui fecerat,

(de e)o tui compertum erat.

Dies sind nur die Klauseln der Stellen, und zwar jedesmal Dikretiker,

wobei der erste Kretiker der dritten Reihe zu einem Epitrit erweitert

ist. — II, 4:
— acceperis *~ — 1

/ aa— accrevent, ~ —
j

aedificaveris, — — — — — c

(pecuni)a domum paraveris, — — — ~ — — -

civium paraveris? - ~ — ~ — ~ w

IV, 7: Es entsprechen sich:

(quem tandem locum) in hac I civitate obtines?

(quae tibi partes) rei|publicae placent?

— —
|
— ~ - ~ - Die Klauseln sind dikr. und troch.-kret —

Es sind in dieser ersten Sallust-Invektive gegen Cic. noch andere Stellen,

die eine rhythmisch-kritische Besprechung verdienen, worauf aber hier nicht

eingegangen werden kann, da auch einige Stellen aus der zweiten Invektive

(gegen Sallust) gewürdigt werden müssen, um zu zeigen, ob auch hier

Rhythmen vorhanden sind. Hier sind derartige Stellen zahlreicher, wie der

Stil überhaupt eine größere Wortfülle zeigt. 1, 1 i

ac tu loqui potest,

vita honestiore est

Das Abgetrennte sind die Klauseln zu den betreffenden Sätzen. —
convicia|tori respondero,

omnem ae|tatem nudavero,

Die Klauseln sind in völliger Entsprechung beide Male dikretisch. —
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I, 2: et pro me minimo cum fastidijo respondeam, 15

et in hunc minime mentitum
| esse videatur. 15.

^
,

_ =

Klauseln: spond.-kret. und kret. (aufgelöst) — troch. Vom rhythm.

Gesichtspunkte ausgehend, möchte man diese „controversia" für ein Er-

zeugnis Ciceros halten. Auffallig ist nämlich 1. die antistrophische Re-

sponsion (minimo und minime), wie sie auch in den echten Reden Ciceros

vorkommt, 2. in der zweiten Klausel die aus Cicero bekannte Auflösung des

Kretikers, die dort gern geradeso wie hier gebraucht wird, nämlich in der

Responsion. — Zu mentitum esse bemerkt Baiter: „quidni mentitum passive

hic quidem scriptor usnrpaverit? tf

. Peiser möchte ementitum, was ich

wegen des Zusammentreffens der beiden e am Schluß und am Anfang der

Wörter nicht für angebracht halte. —
1, non ex oratione, 7

sed ex moribus suis, 7
'

spectare debebitis. 7

Der eigentliche Satzschluß ist repräsentiert durch die dritte Reihe,

womit jedoch das Vorhergehende in der bezeichneten Weise übereinstimmt,

und zwar so, daß, was auch Cicero liebt, keine Klausel der anderen gleich

ist, 1. ditroch., 2. troch.-kret., 8. dikret.

II, 4: Mit Recht tritt der Vf. für die Weglassung von „de" bei nobis

ein. respondet „nobis" praecedenti „Ulis" ; die Responsion besteht aber

überhaupt in der Gleichheit der Silbenzahl der beiderseitigen Sätze:

tyiod si bis dignitatis und cuius bis acta je 19 Silben. Die beiden Reiben

enden ditrochäisch (integ) errime acta und dignitatis. —
II, 7: qui togatus [armatus]

et pace bellum oppressi?

Die Einklammerung rührt auf Grund von c von Baiter her. armatus

ist aber ganz richtig, da die Ausdrücke sich inhaltlich und rhythmisch ent-

sprechen :

qui togatus armatos

et pace bellum oppressi?

Besonders stehen sich als Kretiker in schwerer Form armatos und

oppressi gegenüber. Die Responsion geht aber weiter, da sich troch.-cret.

und dicr. gegenüberstehen. — III: Nach dem Rhythmus ist nichts zu

ändern, weder illuin zu scribentem hinzuzufügen, wie Peiser meint, noch

illum vor palam zu streichen, wie Baiter möchte:

An turpius est scribentem mentiri

quam illum palam in hoc ordine dicentem?
w w | —

Die Responsion ist vollständig. Daß in der zweiten Reihe ein Chori-

ambus steht, ist bedingt durch das Streben nach Abwechslung gegenüber
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dem respondierenden dicreticus. — 8 Daß nocens, das der Vf. mit Körte als •
Glosse streichen möchte, richtig ist, dürfte aus der Responsion hervorgehen t

ausus eis eloquentiam
|
ut vitium obicere,

cuius Semper nocens eguis|ti patrocioio?

Gerade nocens respondiert sehr gut. In den Klauseln stehen sich

dactyl. und paeon (cret.) und troch. mit paeon (cret.) gegenüber. Was die

Sache betrifft, so ist es, wenn der Redner einmal einen solchen Vorwurf
erhebt, daß der Gegner seines Schutzes immer bedurft habe, ganz einerlei,

ob er noch nocens dazu setzt oder nicht. —
IV, 12: Ein Beispiel prosodischen Reims in den folgenden Klauseini

(pati)entiam culpavi

(aut virtutibus) Caesaris favi;

dicret.

— 1 cret.-tr.

Es ist hier nicht der Ort, alle Stellen zu behandeln, die kritisch

oder rhythmisch in Betracht kommen. Aber die behandelten zeigen,

daß wenigstens in der 2. Invektive die Rhythmen ganz die gleichen

sind wie bei Cic. Ein stringenter Schluß kann freilich daraus nicht

gezogen werden. Den Vf. aber möchte ich anregen, bei einer Revision

seiner Arbeit diesen Gesichtspunkt im Auge zu behalten; denn bei

der Beurteilung der Echtheitsfrage kommt er mit in Betracht. Aus

dem, was Ziel, in seinem „Klauselgesetz" S. 219 über die Invektive

sagt, wird er freilich nicht viel ersehen können, weil Z. keine Stelle

wirklich erklärt, sondern nur, wie er so gern tut, mit Zahlen operiert

und nur die Paragraphen angibt, wo diese oder jene von ihm gemeinte

Klausel sich findet. Damit kann man aber nicht viel anfangen. —
2. Zielinski behandelt die pseudosallust. Invektive in Ver-

bindung mit der Rede des Fufius Calenus bei Cassius Dio XLVI ff.

als Beispiel einer antiken Cicerokarikatur. Die enge Verbindung

dieser beiden Invektiven gehe daraus hervor, daß hier wie dort die-

selben Vorwürfe wiederkehren, was er an einigen Beispielen nach-

weist. Sehr richtig findet der Vf. zunächst S. 14, daß der Autor der

pseudosallust. Invektive „aus einem wohlunterrichteten Gewährsmann"

schöpfe. Tendenz und Fassung derselben — dies gilt aber auch für

die Calenusrede — machen entschieden den Eindruck, daß die In-

vektiven aus Cicero feindlichem Parteilager hervorgingen, wo man

die Schwächen von Ciceros Charakter und Handeln sehr wohl kannte

und mit scharfem Auge erspähte. Was z. B. dem Cicero in politischer

Beziehung vorgeworfen wird, kann nur ein mitten im Parteileben

stehender Mann wissen. Wie bissig ist Romule Arpinas! Cicero,

der zweite Gründer des römischen Staates, bezieht sich natürlich auf
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die Entdeckung der katilinarischen Verschwörung. Qui Scipiones

superasti : In der Tat, die Scipionenzeit war Ciceros Ideal sein ganzes

Leben hindurch. Bei manchen Ausdrücken ist man im Zweifel, wer

oder was gemeint sei. Im Zusammenhang der Stelle sollte man

glauben
,

quos tyrannos appeilabas beziehe sich auf die Optimalen,

während auch Cäsar dafür in Betracht kommen kann. Der Satz qai

tibi ante optimates videbantur, eosdem nunc dementes ac furioses

vocas geht wohl auf die Zeit, wo die Optimaten Cic. gegen Clodius

im Stich ließen , also 58. Mit quem maxime odisti, ei maxime ob-

sequeris ist wohl Cäsar gemeint. Bezüglich des Jahres aber kann

man zweifeln, ob der Autor das Jahr 55 oder 45 im Sinne hat:

levissime transfuga! So kann er genannt werden zur Zeit der Rede

pro Marcello. Es ist überhaupt interessant, die einzelnen Punkte

der Hede zu durchgehen, wenn man sie auch nicht immer auf einen

bestimmten Zeitpunkt festlegen kann. Aber die Grundlage der ln-

vektiven ist gewiß römisch und aus dem Parteileben heraus ge-

schaffen. Das beweisen noch andere Punkte als die angeführten.

Recht haben wird Ziel, mit der Annahme, daß der Autor im Lager

des Asinius Pollio zu suchen sei, wobei er dem Rhetor der augustei-

schen Zeit L. Cestius Pius eine Rolle vindiziert. Was die Mangel-

haftigkeit der Anlage und Fassung, ferner die Störungen in einzelnen

Abschnitten anlangt, so kann dies in der defekten Überlieferung seinen

Grund haben. Daß aber auch Pseudosallust auf griechische Über-

lieferung zurückgehe, ist schwer zu glauben. Dafür ist der bei-

gebrachte Beweis zu schwach.

J. C. Nicol, Ciceronis pro S. Roscio oratio. Cambridge 1905.

Eine sorgfältig gearbeitete Schulausgabe, „well adapted for school

use
u

, die sich vielfach, sowohl in der Erklärung, als auch in den

kritisch-zweifelhaften Stellen an Landgrafs Kommentar anlehnt.

Ciceros ausgewählte Reden. Erklärt von Halm. Sechster Band.

Die erste und zweite Philippische Rede. Achte Auflage von G. Laub-

mann. Berlin 1905.

Zur Empfehlung der vielgebrauchten Halmschen Ausgaben der

Reden Ciceros noch ein Wort zu sagen, ist überflüssig. Auch die

neueren Auflagen, von G. Laubmann besorgt, sind in ihren Vorzügen,

hauptsächlich in Verwertung der modernen Forschungen auf sachlichem,

wie textkritischem Gebiet vielfach lobend besprochen worden. Auf

einen Mangel möchte ich aber doch hinweisen, nämlich auf die Ab-

wesenheit jeder Erklärung, die sich auf das rhetorische Gebiet,
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von dem rhythmischen gar nicht zu reden, bezieht. Wohl liest man

hie und da von Oxymoren oder Litotes, aber das, was den Kunst-

wert der Reden Ciceros ausmacht, tritt doch in den Halmschen Aus-

gaben ungebührlich zurück. Und das war von jeher so. Es er-

wuchsen aber doch seit Halms Zeit der Erklärung neue Aufgaben,

deren Lösung in dem rhetorischen Moment gesucht werden muß, wozu

Garatoni den Grund gelegt, und wozu in dieser oder jener Ausgabe

dann und wann ein Baustein beigetragen worden ist oder noch wird.

Denn der Wert der Reden Ciceros liegt doch mindestens ebenso sehr,

vielleicht mehr, in der Form als in der Sache. Zum mindesten muß

einmal damit der Anfang gemacht werden, an der Hand von Ciceros

orator und anderen rhetorischen Schriften zu untersuchen, wo Cicero

ein rednerisches Kunstmittel angewandt hat. Denn der große Beifall,

den er errang, ist doch in allererster Linie, wie man aus dem orator

merkt, der Redekunst zuzuschreiben. Mit ausschließlich sachlich-

kritischen Bemerkungen kommt man aber an diese nicht heran. Die

Klauseltheorie z. B. ist jetzt so weit gediehen, daß die Beispiele,

auch in ihrer Responsion, Uberall massenhaft zu Gebote stehen.

Da aber hier nicht der Ort ist, näher darauf einzugehen, so bietet

vielleicht die Besprechung des „kritischen Anhanges" zu vorliegender

Ausgabe hie und da Gelegenheit, damit zu operieren. Sehr richtig

ist I, 2 zu reperiebatur die Bemerkung: „wohl absichtlich unbestimmt,

„man fand". Auch die Rhythmen beweisen dies; es entsprechen sich

nämlich commcntariis
|
reperiebatur;

quae quaesita erant,
|

respondebat

Klausel 1 kret.-troch. mit Auflösung; dieser steht Kl. 2 ein

Ditr. (disp.) gegenüber. Gerade den drei Kürzen in 1 stehen in 2 sehr

wirksam drei Längen gegenüber. Damit ist die Responsion der

beiden Verba auch durch metrische Responsion zum richtigen Aus-

druck gebraucht. Eine weitere Änderung ist nicht nötig. Die Längen

respondebat sind ein Cholose, wie es Zielinski nennt, oder infraction

(Bornecque) oder Biegung. Ferner bestätigt eine ganz genaue Re-

sponsion I, 4 die Richtigkeit der Festhaltung Laubmanns an der her-

kömmlichen Lesart und seiner Erklärung: „quod . . fuisset: konzessiv

iustum rechtmäßig, solange Diktatoren ad tempus gewählt wurden".

Alle zu der Stelle gemachten Konjekturen sind hinfällig:

quod saepe iustum fuisset,

republica sustulisset.

Beide Male ditroch. Klausel mit genauer Responsion.
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I, 9: ibi velle tuto

ubi ille non posset.

non posset ist , wie aas dieser Responsion hervorgeht , gam

richtig. —
I, 16: ne prolatis quidem,

sed tantummodo dictis,

Respondiert ganz gut; eine weitere Konjektur ist unnötig, da

die Ausdrucksweise sehr gut erklärt werden

W. Sternkopf, Gedankengang und Gliederung der Divinatio

in Q. Caeciliam. Progr. Dortmund 1904/05.

In dieser Programmbeilage, die in der Hauptsache Gedanken-

gang und Disposition der divinatio darstellt, bespricht der Yf. an-

hangsweise zur Kritik und Erklärung einige Stellen; so tritt er § 25

für die Beibehaltung von tarnen ein, das, wie er sagt, alle Herausgeber

gestrichen hätten. Aber in der II. Auflage der Orellischen Ausgabe,

besorgt von Baiter und Halm, steht tarnen im Text. Eigentlich fehlt

das Wort in den Handschriften, nur in G 1 und anderen geringeren

Handschriften steht cam, das als tarnen gedeutet wird ; es kann aber

auch causam sein, während Halm darauf hin eam vermutet. Daß

tarnen so, wie Sternkopf tut, erklärt werden kann, ist kein Zweifel:

„und dabei doch". Trotzdem bin ich aus Responsionsgründen nicht

für Beibehaltung:
totam esse mutandam, 7

et ita mutandam, 6

Die beiden Formen mutandam entsprechen sich, wozu die bei-

gesetzten Wörter gehören, tarnen würde diesen Rhythmus verderben. —
§31: Der Vf. verteidigt mit Recht suspicionem criminis auch durch

Hinweis auf act. pr. 17, 52, wo derselbe Ausdruck gebraucht ist.

Außerdem kann man suspicionem gegen alle Änderungsversuche auch

durch den Rhythmus rechtfertigen, indem non modo suspicionem

( — ~ ~) der Klausel ipsam pertinescat ( —) ent-

spricht. — § 60 Quare cum incertum sit de injuria. Cicero macht

am Schluß, wenn er auch selbst nicht dieser Ansicht ist, das Zu-

geständnis des Unrechtes, da er ja selbst im vorhergehenden Satz

mit qui si summam iniuriam ab ille aeeepisti diese Möglichkeit
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hypothetisch ausgesprochen hat. Also wird quare cum incertum sit

beizubehalten sein. Dagegen glaube ich, daß unmittelbar vorher mit

Schütz und Kahnt sine vituperatione zu lesen ist unter Tilgung von

ulla. Die Ausdrücke sine vitup. und sine scelere werden dann am
Schluß in gleicher Form noch einmal gesetzt. Außerdem entsteht

durch Tilgung von ulla folgende auffallende Responsion:

Auch bei der Wiederholung ist Rhythmus und Responsion deutlich:

sine vituperatione

quam cum scelere diseedere?

i
~ dikret. Periodenklausel mit Re-

sponsion zum Vorhergehenden. — Die divinatio bietet noch viel An-

laß zur Textkritik, wenn man das rhetorisch-rhythmische Moment be-

rücksichtigt. Wenn übrigens der Vf. in der Einleitung bemerkt, die

divinatio eigne sich „wie keine zweite zur ersten Einführung in

die Cicerolektüre", so steht Ref. vielmehr auf dem Standpunkt der

Lehrpläne von 1901, die sie für die Obersekunda empfehlen. Schon

der Stoff, der Streit zwischen Cicero und Caecilius, wer Verres ver-

teidigen soll, eignet sich besser als Einleitung in die Lektüre der

Verrinen in Prima. In Obersekunda kann man von diesem Gesichts-

punkt aus Interesse dafür erwecken , in Untersekunda dagegen als

Anfangslektüre aber kaum. Für den Anfang eignen sich besser

kleinere Reden, die auch stofflich leichter faßbar sind, wie die pro

Archia, pro Ligario u. a.

Reinhardt, Bemerkungen zu Ciceros Rede für Plancius.

Programm. Wohlau.

Der Vf. behandelt hier als Anhang zu seiner Ausgabe der Rede

eine Anzahl kritisch unsicherer Stellen. Mit aequum in § 7 kann

man sich einverstanden erklären. Daß aber in der Bedeutung ein

wesentlicher Unterschied sei zwischen tune (Wrunder) und tu (Lambin),

st nicht einzusehen. Tu aequum ist aber ein Hiatus, den Cic.

schwerlich angewendet haben dürfte; denn orat. § 151 sagt er,

nachdem er betont, daß Demosthenes den Hiatus als fehlerhaft ver-

mieden: Sed Graeci viderint : nobis, ne si cupimus quidem, distra-

here voces conceditur.

§ 34. Der Vf. bezeichnet den Satz communis ille sensus bis

et lingna „als eine schlechte Wiederholung des ersten (omnibus bis

Jahresbericht für Altertumswi-.^ens.haft. B<J. CXXXIV. (Iy07. II.) 13

sine vituperatione
[
accusare:

sine scelere eum accus jare non potes.

d.
)

> Klauseln.
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194 Bericht über die Literatur zu Ciceros Reden

apertius). Ref. stößt sich an dem zweiten Satze gar nicht, weil von

Cicero Parallelisinen der Gedanken sehr gern angewendet werden, was

keines näheren Beweises mehr bedarf. Der Sinn der beiden Sätze ist:

Alle Staatspäehter schmerzte jenes Unrecht , aber dieser trug den

Schmerz offener zur Schau. Von allen diesen mochten andere jene«

Gefühl, obgleich es in allen vorhanden war. mehr verbergen, dieser

zeigt es aber offener als die anderen (ceteri) ; ceteri ist eine Rück-

beziehung auf die genannten alii. Außerdem besteht zwischen den

Sätzen

:

omnibus illa iniuria dolori fuit publicanis

und Communis ille sensns in aliis fortasse latuit

rhythmische Beziehung:

Klausel in Reihe 1 ditr. mit vorausgehendem cret. Reihe 2

wieder Ditr. mit Auflösung. Daß das den Klauseln Vorangehende

auch rhythmische Beziehung hat, ist sichtbar; ebenso scheinen auch

folgende Sätze zu harmonieren:

sed eum ipsum dolorem hie tulit paulo apertius.

hie quod cum «eteris animo seutiebat.

-
|

- Kl. tr.-kret.

- - - - - -- -- I- _ .
~ ditroch. mit vorausgeh. Chori-

ambus, Ersatz für rret.

Diesem Chori. steht in der Responsion ein cret. gegenüber; vor-

her entsprechen sich auch noch 2 Kretiker, Beweis genug, daß die

beiden Reihen untereinander Beziehung nahen. Was der Verf. über

ceteri und alii sagt, rst gesucht. —
Bei § 48 supponiert der Vf. schon wieder eine Interpolation,

an die bis jetzt noch niemand gedacht hat. Der Vf. sollte es mit

advokatischen Fiktionen nicht so streng nehmen. Im allgemeinen

aber muß hier bemerkt werden, daß die Überlieferung der Reden

Ciceros weniger an Interpolationen leidet, sondern vielmehr an sehr

unerwünschten Auslassungen. Sehr zu verwundern ist , warum der

Vf. an § 60 Anstoß nimmt. Die Worte Ciceros deutet er so: „Zum
Ruhme kann nur der Mann von vornehmer Geburt gelangen, der Wec
zum Ruhme ist dem niedrig Geborenen verschlossen." Das meint

Cic. aber nicht, sondern die Stufen des Ruhmes seien deshalb ver-

schieden
,

weil die virtus verschieden sei: etenim
,

sagt Cic. gleich

nachher, in virtute multi sunt adscensus ut is maxime gloria excellat.

qui virtute plurimum praestet. Das ist ein so klarer Gedanke, d3tf

darüber gar kein Zweifel möglich ist. Darum ist summis bomiuibu;
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et infimis ganz richtig und nicht in omnibus umzuändern. Responsion

ist übrigens folgende vorhanden:

infimis sunt pares,

gloriae dispares.

§ 55, 57. Es ist richtig, daß hier eine etwas auffällige Wieder-

holung vorliegt. Indes nahm Ms jetzt noch niemand Anstoß daran

;

außerdem sind die Rhythmen ganz eiceronianisen, namentlich im

zweiten Teil:

multi communes obtrectatores

atque omniuin invidi multa tinxerunt.

Kl. kret.-tr., welcher ein dispond. gegenübersteht. Ferner

weisen Köpke- Landgraf auf die beliebte Parataxe multi -multa hin.

Noch besser rhythmisch sind die beiden ersten Zeilen:

multi amici aciusatoris,

nonnulli etiam nostri iniqui,

I-
w w ^

Die beiden Klauseln sind gleich ditroch., {wobei es für die Re-

sponsion keinen Unterschied macht , ob statt des einen Troch. ein

Spond. steht. Vor diesem Ditr. stehen aber gerade solche Füße, die

Zielinski als regelrechte Rhythmen vor einem Ditr. bezeichnet, näm-

lich in der ersten Reihe- ein Epitrit und in der zweiten ein Chori.

Beide Füße betrachtet Ziel, als häutig vorkommenden Ersatz, bzw.

Entfaltung eines Kretikers , der nach der Theorie Ziel.s eigentlich

stehen müßte. Wäre die Stelle eine Interpolation, wie der Vf. meint,

so wären die rhythmischen Regeln kaum so streng beobachtet worden.

Mit Wiederholungen, namentlich wenn sie formell doch einen Unter-

schied zeigen wie hier, sollte man bei einem Redner nicht so streng

ins Gericht gehen. Auf keinen Fall darf a« multi communes

obtrect. etc. gerührt werden, denn obtrectator kommt § 55 gar nicht

vor, und atque omnium etc. ist selbständige Gestaltung eines im Vor-

hergehenden allerdings schon berührten Gedankens.

13*
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Jahresbericht über die nachaugusteischen Epiker, Sensal

Tragödien, Ausonius, die Bukoliker und die lateinische

Anthologie von 1903—1906.

Von

Johannes Tolkiehn in Königsberg i. Pr.

i. Senecas Tragödien.

Bereits das Jahr 1902 hat die nach dem Tode R. Peipers von

G. Richter allein beendete zweite Auflage der einst von beiden Ge-

lehrten gemeinschaftlich veranstalteten Ausgabe gebracht (Leipzig.

Teubner). Diese ist ausführlich besprochen von

Fr. Leo Gott. gel. Anz. 1903, S. 1—11 und

0. Roßbach Herl. phil. Wochenschr. 1904 S. 326—333 und

361—369.

Leo bestreitet die Richtigkeit des Verfahrens , welches Richter

in der Adnotatio critica bei der Mitteilung der Varianten aus den

interpolierten llss. angewandt hat, und verlangt, „daß der ursprüng-

liche A - Text aus der trüben und breiten Überlieferung , soweit es

möglich ist, klar herausgestellt werde".

Roßbach zeigt, daß die Lesarten der A-Klasse in viel weiterem

Umfange Berücksichtigung verdienen, als man bisher zugegeben hat,

und betont , wie notwendig es sei , daß alle Hss. dieser Klasse ge-

nügend durchforscht werden, was bisher kaum für die italienischen

und einen Teil der deutschen der Fall ist. Bis das aber geschehen,

ist ein abschließendes Urteil über unsere Überlieferung unmöglich.

Über eine derartige Hs., den Dresdensis R 52 macht Mit-

teilungen

M. Manitius, Handschriftliches zu Vergil und Seneca Trag.

Philol. 1904. S. «13—315.

Fol. 39 und 40 sind zwei Blätter aus einer Senecahs., die im

14. Jahrhundert in Italien geschrieben wurde, enthaltend Troad. 315
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bis 422, 1142 bis Ende und Medea 1—70. Ein paarmal findet sich

Übereinstimmung mit den Lesarten von E.

Was die Gestaltung des Textes im einzelnen anlangt , so hat

Roßbach S. 361 ff. dargetan, daß eine ganze Reihe von Stellen

irrtümlich für verderbt erklärt worden , daß bei richtiger Erklärung

oder Interpunktion aber die Überlieferung vollkommen in Ordnung ist.

Von den von ihm vorgeschlagenen Änderungen erwähne ich

Herc. für. 353 „posse (et) invidiam pati".

Troad. 304 „amore subido" (st. subito nach Valerius Aedituus

bei Gell. XIX 9, 11), die Umstellung von Med. 362 und 368

Agam. 91 „nimium ventos" st. „ventos nimium".

Auch M.Schmitt-Hartlieb, Zu Seneca Troades 783. Rh.

Mus. 1906, S. 634 f.

hat die Überlieferung „morte dira" in Schutz genommen.

Mit der Kritik einzelner Stellen der Medea hat sich

Charles Knapp, Notes on Seneca's Medea Class. Rev.

1903 p. 44—47

beschäftigt. Er verteidigt u. a. Med. 22. 23 die Überlieferung gegen

die auch von Peiper-Richter gebilligte Umstellung Leos und zeigt in

Übereinstimmung mit Michael Müller, In Senecae tragoedias

quaestiones criticae. Berlin 1898, p. 22 f., daß innerhalb der V. 301

bis 339 jede Änderung der in den Hss. gebotenen Reihenfolge un-

nötig ist.

Einen sprachlich-exegetischen Beitrag liefert

I. P. Postgate, On Horace Epode XV 5 and Seneca Herc.

Oet. 335 sqq. Class. Rev. 1903 p. 337 f.,

indem er unter Berufung auf Tibull II 2, 19 f. ausführt, daß in den

Versen „Indos ante glacialis polus — Scythasve tepida Phoebus in-

ficiet vota
u

kein Zeugma vorliege, wie Housman und Alton behauptet

haben.

Auf dem Gebiete der höheren Kritik bewegen sich zwei Arbeiten,

welche sich unabhängig voneinander mit der Echtheitsfrage de9

Hercules Oetaeus beschäftigen.

1. Walter C. Summers, The autorship of the Hercules

Oetaeus. Class. Rev. 1905 p. 40—54.

2. Aemilius Ackermann, De Senecae Hercule Oetaeo Piniol.

Suppl. X 3 p. 325—428.

Summers beginnt mit einer Kritik der bisher aufgestellten An-

sichten. Er gibt vor allem eine Übersicht über die Argumente, mit
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>'.''- ä .- i. ; . , . : : .• %• ar -i aach sprachliche Wieder-

> a •,. 'i. iL . .-r Zahl vorkamen und besonder?

v <-..,* wvr, In V. 17:; ff. «i-.nt er einen Cento aus dem Xp-

n<' tuhh uiA mA-]-*.' _\ nl» i h* n : rla^esrcn hält er Leos Ansicht

für jrri/, »J.ii; V. r,;.;ff. ( jn unver- harnt» -s Plagiat aus Phaedra 1104

*''»""- Aurl, (/j|,t i-i- MHzor recht, welcher die Gedankenfolge ander.

vom |,«o lie;insfjin(lrten Stellen vollkommen befriedigend gefunden hat:

''Inno Ii,. Ii er jenes Proti st gegi'ii G. K i c h t e r für gerechtfertigt,

«« lehn (|>e Sciiera t ragonliarum anetore, Honn 1862) den Hercule«

(»••Imi iim wrj/rii des l ehlens gewisser Partikeln verdächtigt hat, und

duinll ui-mlet Verl. sich der Betrachtung des Wortschatzes zu.

I nn/ der srlmeren Hedeiiken, so etwa fuhrt er aus, die schon
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oft hinsichtlich der Latinität des Stückes erhoben worden, sind doch

die auffallendsten Punkte im Vokabular bisher den Augen der

Kritiker entgangen. Das ist der Gebrauch 1. von quotus V. 95 f.

:

„quota est mundi plaga— oriens subactus aut quota est Gorgon

feraV" 2. von iecur synonym mit cor und pectus (4 mal), 3. von siccus

= ohne Tränen V. 1268, 4. von pensare == meinen V. 1747 f.,

5. von gigans == Riese V. 1759. Es ist aber nicht einzusehen,

weshalb Seneca nicht so soll geschrieben haben können, zumal im

zweiten und fünften Falle, da ja auch r^ap und -^as in gleicher

Bedeutung verwendet werden.

Summers aber kommt auf Grund der angestellten Erwägungen

nunmehr zu dem Schluß , daß Melzers Theorie, wonach uns nur ein

roher Entwurf des Hercules Oetaeus mit doppelt ausgeführten Szenen

enthalten sein soll, unter denen Seneca eventuell habe wählen wollen,

nicht ansrcicht zu der Erklärung der drei auffallenden Erscheinungen,

die er als „pointlessness", „patchwork" und „bad Latinity" be-

zeichnet.

Nachdem er noch einige Bemerkungen über den Gebrauch der

Anaphora im Hercules Oetaeus und in den anderen Dramen hinzu-

gefügt hat — der Unterschied ist, beiläufig bemerkt, recht gering —
kommt Summers dazu, seine eigene Lösung der Frage zu entwickeln.

Er betrachtet das Stück als ein Flickwerk, das dadurch entstanden

sei, daß ein späterer Herausgeber eine Reihe von Partieen, die von

Seneca selbst herrühren, mittelst eigener Zutaten zu einem Ganzen

verbunden habe. Die Zeit dieses Redaktors läßt er unbestimmt.

Um seineu Standpunkt eingehender auseinanderzusetzen, prüft er

zuerst den Prolog V. 1—103. In diesem machen ihm V. 1—27 den

schlimmsten Eindruck, während V. 28— 46 dem Seneca recht wohl

angehören können. V. 47—71 haben wir lauter Schlacken, V. 72

bis 88 und die erste Hälfte von V. 89 bilden einen Glanzpunkt
;

von da ab sinkt der Ton wieder herab.

Einen klaren Fall derselben Kontamination sieht Summers in

der Rede der Amme V. 233—255: die ersten 7 Verse hält er für

Senecas Eigentum , den mit Phrasen aus der Medea durchsetzten

Rest setzt er auf Rechnung des Editor. Dabei muß er, um die ur-

sprüngliche Form wiederzugewinnen, zur Textesänderung greifen.

In gleicher Weise versucht er nun auch das übrige in seine

beiden Restandteile zu zerlegen. Ich muß mich hier darauf be-

schränken, in Kürze seine Ergebnisse anzudeuten.

Die lange Szene zwischen Deianira und ihrer Amme V. 256 bis

582 ist reich an Stellen, die auf Seneca selbst zurückgehen. Spuren
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der Nichtvollendung sind in V. :t07 und 407 bemerkbar. Wie weit

sich die Tätigkeit des Herausgebers erstrecken soll, vermag Summers

vielfach nicht mit Sicherheit anzugeben. In dem von Leo ganz ver-

worfenen Teile der Tragödie können V. 710—14 von Seneca sein.

706—709 nicht. Schlecht genug ist der Beginn des Auftrittes zwischen

Hyllus und seiner Mutter V. 742 ff., namentlich V. 751—754 erweisen

sich als Flickwerk. Einen besseren Eindruck machen V. 775 ff.;

V. 80H—812 stören den Zusammenhang: der Rest der Erzählung

bis V. 841 ist wieder echt; ebenso nimmt Summers das Folgende,

die Rede der Deianira V. 842 ff. und den Dialog V. 889 ff. für

Seneca in Anspruch. Aber von V. 910 an zeigt sich klar die Hand

des Editor; mit V. 949—963 kehren wir zu Seneca zurück (V. 954

greift Summers wieder unnötigerweise zur Konjektur „uteri tui
u

f.

„veram tui
u

). V. 1000- 1006 scheinen ganz in Senecas Manier zo

sein, V. 1007—1030 rühren von Editor her.

Von nun an bis zum Schluß herrscht lauter Schutt vor. nur sieben

Stellen stehen in bemerkenswertem Gegensatz zu ihrer Umgebung:

1. 1100—1127. 2. 1249—1268 (didicit), 3. der Dialog 1352 ff..

4. 1564-1592, 5. 1619 -1641, 6. 1693—1707 (erubesco), 7. 1863

bis 1898.

Der Verf. dürfte schwerlich viele zu seiner Ansicht bekehren.

Was er vorbringt , ist vielfach in hohem Grade subjektiv und zum

Teil unrichtig aufgefaßt, so daß sein Verfahren nimmermehr von einer

vorsichtigen Kritik gebilligt werden kann.

Ganz anderer Art ist die sorgfältige, wenn auch nicht er-

schöpfende Arbeit von Ackermann. Er hat die Anregung dazn

von Birt empfangen, der seine frühere Ansicht von der Unechtheit

des Hercules Oetaeus im Laufe der Zeiten geändert hat. In dem

Kapitel De Herculis auctore (p. 326 — 386) entkräftet A. in sehr ge-

schickter Weise die Gründe, welche Leo mit Rücksicht auf die äußere

Beschaffenheit des Stückes gegen die Autorschaft Senecas geltend

gemacht hat. Wenn z. B. dieser mit Bentley daran Anstoß ge-

nommen hat, daß der Hercules und die Octavia allein mit einein

Canticum schließen, so entgegnet er darauf, daß Phaedra und Octavia

die einzigen Stücke seien, denen ein Prolog fehlt, und darum doch

niemand die Phaedra für unecht halten werde. Der Grund aber,

den man aus den vielen dariu enthaltenen Nachahmungen gegen die

Echtheit des Hercules Oetaeus hergeleitet hat, wird hinfällig durch

die Beobachtung, daß auch die Medea in gleichem Verhältnis zu den

anderen Stücken steht, daß in den übrigen Tragödien Wiederholungen

ebenfalls an der Tagesordnung sind und dieses Verfahren auch den
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Griechen nicht fremd ist. Des weiteren widerlegt A. die Bedenken,

welche sich nach D. Heinsius, Birt und Tachau hinsichtlich des Aus-

druckes an manchen Stellen ergeben haben , indem er Melzers Aus-

führungen zum Teil modifiziert. Auch der Vorwurf der Torheit,

welcher mehrfach gegen den Autor des Dramas erhoben worden ist,

hat nichts auf sich , und die Nachlässigkeiten im Stil sind nicht

größer als sonst bei Seneca. Eine genaue Prüfung der Metrik und

Prosodie aber ergibt , daß in dieser Hinsicht nur solche Verse An-

stoß geben , die einer Korrektur bedürfen. Nachdem A. noch die

ünwichtigkeit orthographischer Dinge mit Recht betont hat, recht-

fertigt er den Sprachgebrauch im einzelnen gegen die von ver-

schiedenen Seiten erhobenen Verdächtigungen.

Im 2. Kapitel De unitate tragoediac (p. 387—408) kommen die

Ansichten derjenigen an die Reihe, welche die Einheit der Kom-

position geleugnet und einen oder den anderen Teil des Stückes für

unecht erklärt haben. Was nach dieser Seite auffallen könnte, ent-

schuldigt A. durch die wohl schwer von der Hand zu weisende An-

nahme , daß wir es hier mit einem zur Rezitation , nicht aber zur

Aufführung bestimmten Drama zu tun haben, wie ein solches auch in

der Phaedra des Seneca vorliege.

Im 3. Kapitel De consilio poetae (p. 408—422) sucht A. die

Entstehung des Stückes aus der philosophischen Richtung Senecas zu

erklären. Er weist darauf hin, daß die Stoiker gerade im Hercules

ihr Ideal sahen, und so, meint er, habe der Dichter diesen Heroen

seinen Lesern als nachahmenswertes Muster vorführen wollen. Dann

aber brauchte er den Hercules Oetaeus als notwendige Ergänzung

des Hercules Furens. Damit bringt A. zugleich eine Erklärung für

die übermäßige Länge des ersteren und für die durch den Einfluß

der Rhetorik verschuldete Schwülstigkeit der Diktion. Es läßt sich

nicht leugnen, daß auch diese Betrachtungen die Wahrscheinlichkeit

der Autorschaft Senecas zu erhöhen geeignet sind.

Über die Bedeutung des Chores bei Seneca handelt, dem Titel

nach zu schließen

*A. Romizi, La Urica nel teatro di Seneca. Biblioteca

delle scuole italiane. X 13.

Für die Würdigung Senecas als Dramatikers ist wichtig der Auf-

satz von

Antonio C ima. Intorno alle tragedie di Seneca Riv. fil.

1904 p. 237—259.

Der erste Teil enthalt nämlich „Osservazioni sull' uso della .per-

sona muta*
w

.
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Die Bewunderung, deren sich Seneca in den verflossenen Jahr-

hunderten erfreute, hat heutzutage einer weniger günstigen Hearteilan^

Platz gemacht , welche in seinen Stücken lediglich Deklamationen ia

dramatischer Form sieht. Diese Auffassung ist nach Cima nicht

richtig. Er meint, daß sich vielfach Stellen bei dem Tragiker finden,

die auf eine szenische Wirkung berechnet sind, und daß daher kern

Zweifel bleibe, daß Seneca wirkliche Dramen schreiben wollte. Yoa

besonderer Wichtigkeit scheint ihm in dieser Heziehunng die schon

von Weil bemerkte Tatsache, daß Seneca die Regel von den drei

Schauspielern beobachtet hat. Indem Cima nun die einzelnen Fälle

eingehend bespricht, gelangt er zu dem Ergebnis, daß Seneca hei

der Anwendung der persona muta nicht die dramatische Wahrheit

verletzt hat, daß er in den Spuren der griechischen Tragiker wandelt,

indem er die Kegel von den drei Schauspielern mit einer manchmal

an Pedanterie .streifenden Strenge befolgt , die aber durch den Vor-

gang seiner griechischen Muster gerechtfertigt erscheint. Doch hat

unserer Ansicht nach Verf. damit keineswegs bewiesen, daß Seneeas

Dramen für die Aufführung bestimmt gewesen sind. Denn die Be-

obachtung jener Kegel von den drei Schauspielern mußte gerade bei einer

Rezitation für das Verständnis von besonderem Vorteile sein, indem

dadurch an die geistige Anspannung der Zuhörer geringere An-

forderungen gestellt wurden und sie leichter dem Vorgetragenen zu

folgen vermochten als bei dem gleichzeitigen Auftreten einer größeren

Zahl handelnder Schauspieler.

Der zweite Teil „Sulla composizione delle ,Troiane'
u handelt kurz

von der Szenenfolge in den Troades , welche nach Cima uns nur in

provisorischer Gestalt vorliegen, und erörtert dann die Frage nach

der Quelle, welcher der Dichter bei der Schilderung des Streites

zwischen Pyrrhus und Agamemnon gefolgt ist. Cima meint. Seneca

habe das Motiv aus Euripides' Hecuba übernommen und mit Zutaten

eigener Erfindung ausgestattet , und weist auf die ähnliche Behand-

lung der Person der Helena hin. Das erfordert aber noch eine ge-

nauere Untersuchung.

Der dritte Teil endlich, „Sulla composizione delle ,Fenicie
4t

. wirft

die Frage auf. oh die unter dem Titel Phoenissae vereinigten Frag-

mente einer oder zwei Tragödien angehören. Cima wendet sich

gegen die verschiedentlich behauptete Abhängigkeit des ersten Teiles

von Sophokles' Oedipus Coloneus, indem er richtig auseinandersetzt,

daß nur die Begleitung des Oedipus durch Antigone Sophokles und

Seneca gemeinsam ist. Letzterer scheint vielmehr durch Euripides'

phoenissen beeinflußt zu sein. Da Cima annimmt, daß bei V. 320
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Antigone weiterredet, nicht ein Bote, so maß er auch annehmen, daß

das Folgende unabhängig vom Vorhergehenden entstanden ist.

Ein anderer Aufsatz von

*Cima, La „Medea u
di Seneca e la „Medea" di Ovidio,

Atene e Koma 1904, p. 224—229

richtet sich gegen Leos Zurückftthrung der Abweichungen Senecas

von Kuripides auf Ovid. Dieselbe ist in der Tat unsicher; vgl.

meine Bemerkungen Zur XII Heroide Ovids, Wochcnschr. f. kl. Phil.

ll»0G S. 1208 f.

Das Fortleben des Tragikers in einer bestimmten Periode der

Neuzeit verfolgt das beinahe 400 Seiten umfassende Buch von

Paul Stachel. Seneca und das deutsche Renaissancedrama.

Studien zur Literatur- und Stilgeschichte des 16. und 17. Jahr-

hunderts. Palaestra, Bd. XLVI, Berlin 1907.

Von diesem Buche, das in den Jahren 1903 und 1904 ent-

standen ist , war die Einleitung und der Anfang des 2. Kapitels

bereits 1905 als Berliner Dissertation erschienen. Kap. I (S. 4—29)

versucht auf Grund älterer Arbeiten in nicht immer einwandfreier

Weise Seneca als Dramatiker zu würdigen und bietet eine eingehendere

Betrachtung seines rhetorischen Stils. Kap. II (S. 30—13Gt behandelt

Seneca im deutschen Schuldrama. Die erste Entlehnung, die man

hier nachweisen kann, ist seltsanierwei>e travestierend. Sie rindet

sich in Pirkheimers „Eceius dedolatus" vom Jahre 1520. Zunächst

vermag St. überhaupt nur auf Einzelheiten hinzuweisen und hat darauf

verzichtet, „die zahlreichen wenig untersuchten Dramen des 1(5. Jahr-

hunderts , in denen nie das Tragische das bestimmende Element ist,

auf gelegentliche Entdeckungen hin zu prüfen." Erst gegen Ende

des Jahrhunderts hat man im Hinblick auf moderne Muster des Aus-

landes im Geist und Stile Senecas zu dichten begonnen. Hierher

gehören die Tragödien des Altdorfer Professors Michael Virdung, der

Straßburger. unter denen der kaiserliche Poet Casper Brülow die

hervorragendste Erscheinung ist, und des Pfarrers zu Asselheim

bei Worms. Theodor Rhode. Kap. III (S. 137 -179) zieht mit Recht

das stammcsgleiche Holland in den Kreis der Betrachtung. Wir be-

gegnen da so glänzenden Xamen wie denen eines Daniel Heinsius, Hugo

Grotius und Joost van den Vondel, des größten Dichters unter den

Holländern. Kap. IV (S. 180—350) geht auf das deutsche Drama

im 17. Jahrhundert ein. Es behandelt ausführlich die Übersetzung

der Troades durch Martin Opitz , beschäftigt sich besonders ein-

gehend mit Andreas Gryphius, berührt den Nürnberger Poetenkreis
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und gibt sich wieder eingehender mit Caspar von Lohenstein ah.

Den Schluß endlich bilden Hallmann und Haugwitz.

Daneben kommt St. auf viele Dinge zu sprechen, die mit

seinem eigentlichen Thema in mehr oder minder engem Zusammen-

hange stellen. So geht er z. B. gelegentlich auf die Senecastudien

des Rektors der Meißener Fürstenschule Georg Fabricius, auf den

Caesar des bekannten Franzosen Muret, auf die Beurteilung Senecas

durch die Holländer u. a. m. ein. Inwieweit er bei seinen Angaben

Vollständigkeit erreicht hat , entzieht sich meiner Kenntnis. Zu er-

wägen bleibt m. F., ob nicht vielfach da, wo Anlehnungen an Seneca

konstatiert werden, Ovid die ursprüngliche Quelle gewesen sein dürfte.

Für englische Studenten bestimmt ist

Seneca , The tragedies rendered into English verse by Ella

Isabel Harris. London, Oxford, New York 1904.

Diese durchweg auch für die lyrischen Partieen, deu fünffüßigen

Jambus benutzende Übersetzung, der Leos Text zugrunde liegt, ist

mir nur aus der sehr anerkennenden Anzeige von W. Gern oll.

Wochenschr. f. kl. Piniol. 1905 S. 543 f. und der geradezu ver-

nichtenden Beurteilung von C. Summers, Class. Rev. 1905 S. 124 f.

bekannt. Letzterer zeigt au einer Reihe unzulänglich, irrtümlich oder

nachlässig wiedergegebener Stellen, daß die Übersetzerin ihrer Auf-

gabe ganz und gar nicht gewachsen gewesen ist.

2. Octavia.

Nicht weniger als 4 Schriften sind über die Quellen der Octavia

erschienen.

1. * Antonio Cima. La tragedia Romana Octavia e gli Aunali

di Tacito. Pisa 190L Vgl. Hosius Berl. phil. Woch. 1905.

S. lH5f.

2. Friedrich L a d e k , Zur Frage über die historischen Quellen

der Octavia. Zeitschr. f. d. österr. Gymn., 1905. S. 673 bis

701, 865—883, 961-972.

3. Vincenzo Ussani, Su l'Octavia Riv. fil. 1905, p. 449— 470.

4. Antonio Cima, Octaviana. Nuovi appunti sulle relazioni

della tragedia „Octavia" cogli „Annali" di Tacito, ebd. 1906,

p. 529—564.

Bereits in seiner Dissertation De Octavia praetexta, Wien 1891

hatte Ladek den Nachweis zu führen unternommen, daß die Octavia

kurz nach Neros Tode von einem durch und durch rhetorisch ge-

bildeten Manne geschrieben . möglicherweise in einer Rhetorenschule
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entstanden sei. Gleichzeitig hatte Nordmeyer in der Schedae

Usenero oblatae 1891 die Ansicht ausgesprochen, daß der Dichter

nicht die Annalen des Tacitus, sondern die Geschichtswerke des

Cluvius Rufus und Fabius Rusticus benutzt habe; in einer späteren

Abhandlung Fleckeis. Jahrb. Suppl. XIX hielt er diese Ansicht

wenigstens in bezug auf Cluvius aufrecht. Die Ausführungen beider

Gelehrten hat Cima in dem zuerst genannten Schriftchen zu wider-

legen und die dereinst von Fr. Vater und W. Braun vertretene An-

sicht wieder zu Ehren zu bringen sich bemüht , wonach der Prae-

texta die Darstellung des Tacitus zugrunde liegen und das Stück

dem 2. oder 3. Jahrhundert angehören soll.

Demgegenüber hat Ladek noch einmal das Wort in dieser Frage

ergriffen und untersucht, ob die Meinung, daß das Stück gleich nach

Neros Tod verfaßt sei, nunmehr aufgegeben werden müsse. Er be-

spricht zunächst sämtliche Stellen, die für die Ansicht herangezogen

worden sind, daß Tacitus die Quelle der Octavia sei, und zeigt klar

und deutlich, daß durch jene nichts bewiesen wird. Überhaupt findet

sich kein Anhaltspunkt dafür, daß der Dichter, dessen Darstellung

vom Ende der jüngeren Agrippina die allereinfachste ist, aus einein

Historiker schöpfte ; vielmehr scheint die Praetexta für die erfundenen

letzten Worte der Agrippina in unserer Überlieferung Quelle geworden

zu sein Für erfunden hält L. auch die Darstellung des Schiffs-

unfalles V. 310—356, und auf sie gehe, meint er, in letzter Linie

Dios Bericht zurück. Jedenfalls spricht nicht das geringste dafür,

daß der Dichter hier von einer historischen Vorlage abhängig ist.

Auch sonst enthält das Stück keine Stellen, die mit Notwendigkeit

auf eine historische Quelle bezogen werden müßten. „Der Dichter hat

es eben nicht nötig gehabt, für die Darstellung des Schicksals der

Octavia und dessen, was damit zusammenhängt, ein historisches Werk

nachzuschlagen, weil er all das selbst miterlebt hat. In dem Chor-

liede aber, das den Schiffbruch und den Tod der jüngeren Agrippina

behandelt, haben wir es vielleicht sogar mit originellen Angaben zu

tun, die möglicherweise nicht ohne Einfluß auf spätere Darstellungen

geblieben sind."

Cima aber hat sich damit nicht zufrieden gegeben und in seinem

späteren Aufsatze sich noch einmal, wenn auch ohne Erfolg, die

Abhängigkeit der Octavia von Tacitus darzulegen bestrebt. Da-

gegen hat er seinerseits recht, wenn er behauptet, Ladeks Hypothese,

daß der Verfasser der Praetexta selbsterlebte Ereignisse dargestellt

habe, stehe auf schwachen Füßen.

Auch Ussani verhält sich den Ausführungen Cimas gegenüber
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ungläubig. Wenn dieser auch gezeigt halte, daß die Situationen

in der Octavia. welche dem Berichte der Anualen nicht genau ent-

sprechen, >ich oft als poetische Einkleidungen ein und derselben Er-

zählung erweisen. >o tiudet U. doch in den auf Agrippiua sich beziehenden

Widersprüchen zwischen beiden Autoren genügende Gründe , derent-

halben die Tragödie nicht von Tacitus abhängig sein könne. Yoä

ganz besonderer Wichtigkeit ist es aber, wenn er darauf hinweist,

daß die C harakteristiken der l'oppaea und Octavia bei dem Dichter

und Historiker wesentlich verschieden sind. Dazu komme , daß die

Untersuchung der Sprache eine Reihe von Momenten ergebe, die für

die Priorität der Octavia sprächen. Die Übereinstimmungen mit

Seneca ferner und die Nachahmungen anderer Dichter, deren letzter

Lucan ist, führen L'. dazu, den Verfasser des Stückes in die zweite

Hälfte des 1. Jahrhunderts der Kaiserzeit zu setzen. So weit kann

man ihm beistimmen: nicht jedoch ist das möglich hei den folgenden

Auseinandersetzungen. Die Übereinstimmungen mit Tacitus näuilica

erklärt er aus der Benutzung einer gemeinsamen Quelle, für die er

in Übereinstimmung mit Gercke, wenn auch aus anderen Gründen. .

Plinius' Werk A tine Aufidii Rassi hält. Daraus aber, daß der Dichter

von der sündhaften Leidenschaft Neros für seine Mutter, von der

Fabius Rusticus zu berichten wußte, nichts verlauten lasse, folgert UM
daß Fabius damals sein Werk noch nicht veröffentlicht gehabt habe

und die Octavia zwischen dem Erscheinen des letzteren und Plinius'

Geschichtswerk. d. h. zwischen 79 und 83 entstaudeu sei, was natur*

lieh eine ganz unl>eweisbare Hypothese ist.

Textkritische Hemerkungen bietet

F. Leo, Conieetanea Herrn. 1903 p. 310 f.

Er empfiehlt V. 487 die Änderung des Avantius „votum est" und

konjiziert V. 489 „orbem prospere sacrum regis" und V. 611 im An-

schluß an Grotius „memoris mei".

3. Lucanus.

Mit der Tradition, welche Seneea als Verfasser der ersten sieben

Verse der Pharsalia bezeichnet, sucht sich

V. Ussani. Su i versi 1— 7 (Lib. I) del poema Lucaneo Riv.

fil. 1903 p. 463-469

abzufinden. Er weist darauf bin, daß sie sich bis ins 9. Jahrhundert

zurückverfolgen läßt. Dagegen weiß Beda, De arte metrica VII

p. 245 , 8 K. augenscheinlich noch nichts von ihr. Sie kann also

schon im 8. Jahrhundert entstanden sein und hat sieh dann wohl
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schnell verbreitet. Zur Erklärung ihres Aufkommens zieht Ussani

die von Manitius aus einer Dresdener Iis. veröffentlichten Lucan-

scholien heran , welche vorwiegend Parallelstellen aus anderen

Dichtern und Lucan selber enthalten und meint, ein am Räude zu

V. 5 f. beigeschriebenes Zitat aus Seneca Phoen. 298 habe die Ent-

stehung jener Nachricht veranlaßt. Sehr wahrscheinlich klingt das nicht.

Die vielen Konjekturen , die in dem Schriftenverzeichnis der

Vaeca-Vita im Anschluß an das überlieferte appamata oder ippamata

gemacht worden sind , hat um eine nicht gerade sehr wahrschein-

liche vermehrt

G. Gundermann, Lucans Epigramme, Kh. Mus. 1904,

S. 14«. 149.

Er liest dpa^u-OLra und denkt dabei an Gesangsvorträge mit Musik-

begleitung.

Die Abfassungszeit einzelner Partien sucht zu bestimmen

Albert C ollig non, Remarques sur deux passages de la

„Pharsale" de Lucain. Mölanges Boissier 121— 125.

Ausgehend von der Annahme, daß Lucan in Buch IV—X auch

einige Stücke aufgenommen habe, die er schon früher, schon vor dein

Zerwürfnis mit Nero vollendet hatte, findet er ein solches Stück IX

950 ff. (Besuch Casars in den Ruinen Trojas und Opfer), dessen Ton

ihm nicht zur Umgebung zu passen scheint. Die andere Stelle, die

er behandelt, ist VU Anf. (Traum des Pompeius vor der Schlacht

bei Pharsalus). Er sieht in V. 9 ff. eine Reminiszenz an des Dichters

eigene dichterischen Erfolge im Theater des Pompeius und meint,

die Stelle sei geschrieben zur Zeit, als jener sich infolge seiner Be-

teiligung au der pisonischen Verschwörung und infolge der Be-

sorgnis vor einem tragischen Ausgange in gedrückter Stimmung

befunden habe.

Auf den Tod Lucans bezieht sich

V. Ussani, L'ultima voce di Lucano (Tacito Ann. XV 70).

Riv. fil. 1903, p. 545—554.

Er wendet sich gegen eine Behauptung von Kortte, die heute

-wohl kaum Anhänger haben dürfte, daß nämlich der Bericht bei

Tacitus über die letzten Augenblicke Lucans eine von „otiosi litteratores"

gemachte Erfindung sei, und sieht in der Stelle Phars. IV 566 ff. die

Verse, welche der Dichter bei jener Gelegenheit rezitiert habe. Ihre

Beziehung zu Tacitus ist aber ganz oberflächlich, wahrend die ge-

wöhnlich mit diesem in Zusammenhang gebrachten Verse III 638 ff.
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vollkommen in Einklang mit ihm stehen, was Ussani selbst nicht ent-

gangen ist.

Derselbe Gelehrte hat die vielerörterte Frage nach den QuelleD

und der damit zusammenhängenden Zuverlässigkeit des Dichters in

Angriff genommen in dem Buche

Sul valore storico del poema lucaneo, Roma 1903.

Der geschichtliche Wert des Gedichtes läßt sich nur auf Grund

von genauer Kenntnis der darin benutzten Quellen bestimmen. Es

ist deshalb so schwierig, hierüber Klarheit zu erhalten, weil Lucans

Vorgänger unter den Historikern bis auf Cäsar verloren sind und

die späteren Darstellungen vielfach das Epos selbst in höherem oder

geringerem Grade herangezogen haben. Dazu gehören Florus, Appian,

Dio. Daß Orosius zu diesen von Ussani fälschlich gerechnet wird,

hat schon Hosius, Herl. phil. Woch. 1904 S. 842 gezeigt. Nicht

recht klar ist sich Verf. über die Art und Weise, in der Livius vom

Dichter benutzt ist. Diesem soll nicht das Originalwerk des Ge-

schichtschreibers, sondern eine mit anderen Quellen, namentlich Asinius

Pollio kontaminierte Epitome vorgelegen haben. Daneben glaubt er

noch direkte Benutzung des Asinius annehmen zu müssen. Vollends

unwahrscheinlich ist seine Annahme, daß Cäsars und Ciceros Brief-

wechsel dem Dichter als Quellen gedient hätten. Vgl. Hosius a. a. 0.

S. 843. In Bd. II und IX hingegen kann Lucan unter der Ein-

wirkung des Thrasea Paetus stehen.

Für die Beurteilung des geschichtlichen Wertes der Pharsalia

ist der Umstand von besonderer Wichtigkeit, daß Lucan gar nicht

Geschichte zu schreiben beabsichtigte und sich daher auch nicht an

die Wirklichkeit zu halten brauchte. Ussani zählt zunächst eine

Reihe von Ungenauigkeiten auf, die sich in Bd. I—III und VII finden.

Schwerer wiegen schon die Erfindungen des Dichters, die künstlerisch-

rhetorischen Zwecken dienen und unter denen besonders die ein-

gestreuten Reden hervortreten. Noch bedenklicher ist es, daß mehrere

einander ähnliche Ereignisse bisweilen in eins zusammengezogen,

andere Ereignisse gar nicht berücksichtigt werden. Am schlimmsten

jedoch sind die Geschichtsfälschungen , die der Dichter von seinem

politischen Parteistandpunkte aus vorgenommen hat. Nur da, wo es

sich um bloße Berichte von Tatsachen handelt, ist Lucans Dar-

stellung zuverlässig, und da bietet er manchmal Ergänzungen zu den

Berichten unserer anderen Quellen.

Ferner hat Ussani einen wertvollen Beitrag zur Beurteilung der

Scholien geliefert :
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II testo Lucaneo e gli scolii Bernensi. Studi Ital. 1903 S. 29

bis 811.

Nach einem Bericht über die verschiedenen Ansichten, die über

den Wert und das gegenseitige Verhältnis der Hss. aufgestellt worden

sind, geht er daran, den Text, den die Scholien, vor allem die von

Usener herausgegebenen Berner aufweisen, für die Textkritik zu ver-

werten. Die Lemmata kommen dabei nicht in Frage, da sie, wie

schon Francken bemerkte, nur die Bedeutung eines Kodex vom Aus-

gange des 10. Jahrhunderts besitzen; anders steht es mit den

Erklärungen. Ussani betont mit Recht, daß keine genügenden

Gründe vorhauden sind, ihre Hauptmasse dem Vacca zuzuschreiben,

daß im Gegenteil manches dagegen spricht. Auch Paulus von

Konstantinopel kann nicht ihr Urheber sein. Aus der Bemerkung

zu VIII 824 schließt Ussani, daß der Verfasser vielmehr ein West-

römer war und für Weströmer schrieb. Als seine Zeit sieht er das

4. Jahrhundert an. Ich glaube, daß man bei näherem Zusehen noch

weiter kommen kann und sich ein nicht unwesentlicher Teil der

Scholien auf den Kommentar das Porphyrio zurückführen lassen wird.

Der Text, den die Scholien bieten, schwankt zwischen der

paulinischen und der nichtpaulinischen Rezension. Ussani versucht

etwas Genaueres aus den nichtberücksichtigten Versen zu ermitteln.

Es ist aber keineswegs ausgemacht, daß Verse, die nicht kommentiert

werden, auch nicht im Texte des Kommentars gestanden haben.

Den zweiten Teil der Abhandlung bildet ein sorgfältiges Ver-

zeichnis aller Lesarten, auf denen die Erklärung des Scholiasten

fußt, mit Zwischenbemerkungen Ussanis.

Mit einem einer viel späteren Zeit augehörenden Kommentar hat

es der Aufsatz desselben Gelehrten zu tun:

Le Annotazioni di Pomponio Leto a Lucano. Rendiconti dell'

Accad. dei Lincei, 1904, p. 366—385.
Der Codex Vaticanus 3285 enthält außer einem minderwertigen

Text des Epos den letzten geschriebenen Lucankommentar, der Porn-

ponius Laetus zum Verfasser hat. Allerdings ist die Arbeit des

Humanisten nicht beendet, sondern hört bei VIII 753 auf; oftmals

stehen verschiedene Erklärungen darin nebeneinander. Ussani teilt

als Probe die Anmerkungen zu I 1—100 mit. Von der unmittel-

baren Betrachtung der zu erklärenden Stelle schweift der Verfasser

oft ab, um die mannigfaltigsten Notizen aus allen möglichen Schrift-

stellern beizubringen, und kommt dabei vielfach auf Dinge zu sprechen,

die zu dem eigentlichen Gegenstande so recht keine Beziehung mehr

haben.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Hd. CXXXIV. «1907. II.) 14
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j

Die wichtigste Erscheinung der gesamten Literatur über Lucan

in der hier behandelten Periode ist ohne Zweifel

M. Annaei Lucani de bello civili libri decein iterum edidit

Carolus Hosius. Lipsiae 1905.

Eine Neubearbeitung der bereits 1892 erschienenen ersten Aus-

gabe war aus mehrfachen Gründen dringend erwünscht. Einmal

waren die Exemplare schon längst im Buchhandel vergriffen, sodann

hatte Hosius damals das Ilandschriftenmaterial nicht in wünschens-

wertem Umfange herangezogen, und endlich war seit jenem Jahre

auf diesem Gebiete viel Neues erschienen, was berücksichtigt werden

mußte. Auch heute bildet noch immer der Montepessulanus die

Grundlage für die Gestaltung des Textes; er ist von Bonnet von

neuem eingesehen. Dagegen hat Hosius nunmehr sein Urteil über

das Verhältnis verschiedener Hss. zu M wesentlich geändert; die

Praefatio gibt darüber Aufschiuli. Er findet die zweitbeste (Quelle in

Parisinus 10:511 s. IX (Z), ihm stellt er Paris. 7502 s. X zunächst.

In einem geringen Zwischenräume laßt er Vossianus XIX f. 63 s. X (V i.

in einem weiteren Vossianus XIX q. 51 s. X (V) folgen. Mit M.

hangt außerdem aufs engste das fraginentum Lucani im Parisin. 10 4<»3

s. IX (Q) zusammen, welches das Stück VIII 575 — 1X 124 zum Teil

in sehr verstümmeltem Zustande enthält. Bisweilen haben auch die

Korrektoren von M und Z Brauchbares geliefert. Auf die un-

gleiche Behandlung der Orthographie habe ich Berl. phil. Wochenschr.

1907 S. 7 f. hingewiesen.

Einzelbemerkungen, welche der Erklärung und Textkritik dienen

»ollen, enthalten folgende Arbeiten:

1. A. C ollignon, Note sur Lucain Pharsalia 1193—96. Rev.

des Stüdes anciennes 1904 p. 42—46.

Er erklärt die Worte „Libycas sibi colligit iras* mit dem Com-

nientum Bernense: „Ilonianis scilicet collegit inimicos secum Afros",

und den Ausdruck „couflato ferro
1
* mit Haskins: „les fers des ergastule*

forgös en öpdcs ärmerem ces mains föroces".

2. Alex. Wough Young, Two notes on Lucan. Class. Rev.

1905 p. 112

will I 123 überrlüssigerweise „te, Caesar, opes ususque laborum-erigit".

dagegen scheint mir die Änderung II 665 „maris Aegusae 4
* sehr

glücklich.

3. Adolf Haslauer, Zu Lucans Pharsalia üb. VH. Pr. von

Burghausen 19'ö
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behandelt für das Buch des Epos, welches mit der Erzählung von

der Entscheidungsschlacht den eigentlichen Mittelpunkt des Ganzen

bildet, einzelne fragliche Lesarten und Erklärungen, namentlich unter

Berücksichtigung der neuesten Ausgaben von Haskins, Hosius (1892),

Francken und Postgate. Seine Ausführungen sind verständig und

vorsichtig, wenngleich sie sich nicht ausnahmslos allgemeiner Billigung

erfreuen werden. Da, wo er die Überlieferung gegen unnötige

Änderungen verteidigt, wie z. B. V. 12, 128, 764 f., 801, wird man

ihm meist ohne weiteres beistimmen können. V. 488—521 tritt er

wohl mit Recht gegen Hosius und Postgate für die Reihenfolge in

MV ein. Gut ist auch seine Erklärung von V. 462 f. „quo sua pila

cadant aut quam sibi fata minentur — inde manum spectant" (gleich

„in wessen Schußlinie sie stehen"). Empfehlenswert ist auch die

V. 199 f. vorgeschlagene Interpunktion: „seu lumen in aethere

maestum — solis, in obscuro pugnam pallore notavit".

4. HobertusSamse, Interpretationes Lucaneae. Diss. Göttingen

1905

hat sich vielfach um die richtige Erklärung einzelner Stellen verdient

gemacht und namentlich solche mit abweichender Überlieferung in

den Kreis der Betrachtung gezogen. In manchen Punkten berührt

er sich mit Haslauer, der ihn aber an Klarheit übertrifft. Wenn
er in bezug auf die Wertschätzung der Hss. zu Steinharts und

Hosius' Ansicht von der Vortrefflichkeit des Montepessulanus sich

bekennt, wird man ihm im großen und ganzen beipflichten; zur

Unterstützung dieser Ansicht hat er manche nützliche Bemerkung

beigesteuert und gezeigt, daß diejenigen Kritiker irren, welche be-

haupten, daß Paulus von Konstantinopel den Text durch Konjekturen

entstellt habe. Im einzelnen sei folgendes erwähnt: Die Überlieferung

nimmt er mehrfach gegen überflüssige Konjekturen in Schutz , so

IV 559, VI 18, 126, IX 580, 592, 762, 944, III 379. VI 200 zieht

er die Lesarten von M vor. IX 338 setzt er wohl richtig mit Leo

ein Komma hinter mare. I 103 hält er Isthmos für das Subjekt zu

frangent. I 531 bezieht er tenso auf die intentio der Luft, VI 708

erklärt er plena = iusta. VII 125 konjiziert er „laxat ceu
u

, was

sehr unwahrscheinlich ist. Ganz mißglückt scheint mir die Behand-

lung von VII 460 ff. Hier will er die Stellung von M beibehalten,

ül ersetzt V. 462 tempus ungeheuerlicherweise mit „Schläfe", wozu

„vultus a Glosse sei, und billigt Leos Konjektur „tempus cognoscere

possint", muß aber selbst zugestehen, daß dabei ein „audacissimum

dicendi genus" herauskomme usw. Ich verweise demgegenüber auf

Haslauers natürliche Erklärung. VIII 157 verteidigt Samse richtig

14 •
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die Lesart „summissa nimis" gegen Hosius, daß aber turba = vpio?

«ein kann, dafür ist er den Beweis schuldig geblieben.

Ganz zuletzt spricht er sich für die Echtheit des Proömiums

aus. Die Notiz von der Autorschaft Senecas, meint er, sei erfunden,

um Lucan gegen Frontos Angriff (p. 157 Nab.) zu verteidigen.

5. J. Cornu. Zu Lucan 6, 558. Arch. f. lat. Lexikogr., 190ü

empfiehlt die Lesung der Fragmenta Neapolitana „vacabat% was

wegen der Bedeutung des Verbums sehr bedenklich ist.

Als einen Beitrag zur Erklärung Lucans kann man auch noch

bezeichnen die Veröffentlichung von

J. P. Postgate, Pharsalia nostra. Class. Rev. 1905, p. 257

Er hält schwerlich mit Recht die Angaben der antiken Schrift-

steller für zu unbestimmt, als daß man daraus irgend etwas Sicheres

über die Örtlichkeit der Entscheidungsschlacht zwischen Cäsar und

Pompeius folgern könnte. Seine Behauptung aber, daß der Dichter

Thessalia vollkommen synonym mit Pharsalia brauche, ist nicht stich-

haltig.

Nicht zugänglich gewesen sind mir folgende Arbeiten;

* W. K. Clement, Der Gebrauch des Infinitivs bei Lucan,

Valerius Flaccus, Statius und Juvenal, Proceedings of the American

Piniol. Assoc. XXXIV, p. 36.

*J. W. Basore, Direct speech in Lucan as an element of

epical tcchnic, ebd. XXXV, p. XCIV—XCVI.
* Lucano poema tradotto da U. Ussani. Fase. VII 1. VII,

Torino 1903.

* Lucan. Pharsalia Translated into blank verse by Ed. Ridley.

London 1905.

*P. Thomas, Notes sur Lucain, Su^tone et le Querolos.

Melanies Paul Frtfdericqs. Brüssel 1904.

4. Valerius Flaccus.

Über das Leben des Dichters hat geschrieben

Caesar Giarratano,De Valerii Flacci vita commentatio.

Rendiconti della R. Accad. di Archaeol. Neapel 1903.

Nach dem Berichte von Amatucci, Riv. fil. 1905 p. 607 f.

scheint das Schriftchen identisch mit dem zweiten Kapitel der Pro-

legomena in der tüchtigen Ausgabe desselben Gelehrten:

S. 184

bis 260.
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C. Valerii Flacci Balbi Setini Argonauticon libri VIII. Re-

cognovit Caesar Giarratano. Mediolani-Panormi-Neapoli 1904

Sehr nützlich ist der vorausgeschickte „Index scriptorum ad

Valerium Flaccum pertinentium", welcher die seit 1724 erschienenen

Schriften mitsamt den über sie veröffentlichten Besprechungen in chrono-

logischer Reihenfolge verzeichnet. Die Schriften, welche vor dieses Jahr

fallen, erwähnt das erste Kapitel der Prolegomena, indem zugleich die

früheren Ausgaben besprochen werden. Das dritte untersucht sorg-

fältig die handschriftliche Überlieferung und entwickelt die Grund-

sätze, von denen sich der Herausgeber bei der Gestaltung des Textes

hat leiten lassen. Danach ist der Vaticanus 3277 die vornehmste

Quelle , unter seinen Abschriften beansprucht der Monacensis den

ersten Rang ; wo der Vaticanus offenbar verderbt ist , kommt der

Sangallensis an die Reihe, wo beide versagen, ist die Handschrift

Carrions, aber nur mit der äußersten Vorsicht, zu Rate zu ziehen;

den Interpolationen des Sangallensis und liber Carrionis gegenüber ver-

dienen die leichten Emendationen im Vaticanus den Vorzug. Die Härte

des Ausdruckes bei Valerius bringt es mit sich, daß öfters eine

richtige Erklärung statt einer Korrektur nottut; daraus ergibt sich

für den Herausgeber die Pflicht,
;
tunlichst der Schreibung des Vati-

canus zu folgen, wo aber emendiert werden muß, von den tiber-

lieferten Buchstaben möglichst wenig abzuweichen.

Das vierte Kapitel behandelt eine Reihe einzelner Stellen. Im

fünften sucht Giarratano die Frage zu lösen, ob das Epos vollendet

ist oder nicht. Er kommt dabei zu dem Ergebnis . daß Heinsius'

Ansicht, wonach das Fehlen des Schlusses auf Rechnung der Über-

lieferung zu setzen sei, das meiste für sich habe.

Was den darauf folgenden Text, unter dem ein reichhaltiger

Apparat steht, anlangt, so zeigt der Herausgeber hier eine lobens-

werte Vorsicht und einen anerkennenswerten Konservativismus.

Zur Kritik und Exegese sind folgende Schriften namhaft zu

machen

:

1. Fr. Leo, Coniectanea Herrn. 1903, p. 807—310.

2. J. B. Hublocher, Enarravit Petrus Langen C. Valerii

Flacci Argonauticon libros VIII. Pr. Landshut 1904.

3. H. Stroh, Studien zu Valerius Flaccus , besonders über

dessen Verhältnis zu Vergil. Diss. München. Augsburg 1905.

4. *E. H. Renke ma, Observationes criticae et exegeticae in

C. Valerii Flacci Argonautica. Diss. Utrecht 1906. Vgl.

die Rezension von Hublocher, Wochenschr. f. kl. Philol.

1907 S. 484 ff.
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5. * J o h. S a m u e 1 s s o n , Studia in Valerium Flaccum, Eranos VI,

p. 72—100. Upsala 1906. Vgl. die Rezension von 0. Helm,
Wochenschr. f. kl. Philol. 1906 S. 908 f.

Leo behandelt etwa ein halbes Dutzend einzelner Stellen, indem

er teils die Überlieferung durch richtige Erklärung verteidigt, teils

eigene Textesänderungen vorschlägt, die auch Giarratano in der Ad-
notatio critica zu seiner Ausgabe mitgeteilt hat.

Hublochcr und Stroh geben Nachträge zu dem bekannten

Kommentar von Langen. Ersterer bringt nach einer allgemeinen

Beurteilung dieses Buches, die ja nur günstig ausfallen konnte, Be-

obachtungen zu ausgewählten Stellen. Da er vielfach nur seine sub-

jektive Ansicht ohne Anführung von Gründen vorbringt , so ist ein

großer Teil seiner Arbeit vollkommen wertlos, nur ab und zu findet

man einige Woizenkörner unter der Spreu. Einen viel vorteil-

hafteren Eindruck macht der kritische Anhang, den Stroh seiner

Arbeit angehängt hat. Er räumt mit einer Reihe von Konjekturen

auf, die von den Herausgebern zu Unrecht auf Kosten der richtigen

Überlieferung in den Text gesetzt worden sind. I 6 ; z. B. liest er

getrennt „ex terno (st. externo) liventia mella veneno" (= infolge

dreier Arten von Gift), indem er auf die Bedeutung der Zahl 8 im

antiken Zauberwesen hinweist. VI 552 hält er das überlieferte

„atris
u

in der Bedeutung „verhängnisvoll, furchtbar" u. a. m.

Die Arbeit von Kenkema bezeichnet Hublocher als einen schätzens-

werten Beitrag zur Valeriusliteratur. Eine dreifache Aufgabe hat

sich nach seinem Bericht der Verf. gestellt. Die erste, die darin

besteht, durch Erklärung das Verständnis derjenigen Stellen des Ge-

dichtes zu fördern , deren Sinn noch nicht genügend erkannt ist,

habe R. durchweg glücklich gelöst. In bezug auf die zweite Aufgabe

aber, den verderbten Stellen durch Emendation aufzuhelfen, habe er

häufig ohne Rücksicht auf die Eigenart des Dichters an der Über-

lieferung auch da, wo es nicht am Platze sei, gerüttelt. Ein wirk-

liches Verdienst endlich habe er sich dadurch erworben, daß er an

verschiedenen Stellen die Authentizität der ohne Grund angefochtenen

Worte des Dichters verteidige.

Bei Samuelsson nimmt den Hauptteil der Arbeit, wie aus Helms

Bericht hervorgeht, die Besprechung einzelner Stellen ein. Außerdem

aber bietet er auf Grund von einer eigenen Kollation des Vat.

3277 Nachträge zu den handschriftlichen Lesarten im Anschluß an

Thilos Ausgabe und prüft die Frage nach dem Wert des Sangallensis

und der Hs. Carrions aufs neue, wobei er gegen Giarratano polemisiert.

Er „vertritt die alte Ansicht von Thilo, daß der Sangallensis aus dem

i
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Vaticanus selber stammt." Auch in betreff des über Carrionis wendet

er sich gegen den italienischen Gelehrten, der meint, daß diese Hs.

aus demselben Archetypus wie der Vaticanus oder einem sehr ähn-

lichen abgeschrieben sei.

Die Beziehungen des Valerius zu Vergil sind in Langens

Kommentar ziemlich eingehend verwertet worden. Daß aber die

Nachahmung dieses Dichters noch weiter geht, als die Angaben des

Erklärers erkennen lassen, ist schon von Karl Wey man, Bl. f. d.

bayr. Gymnasialw. 1898 S. 628 ausgesprochen worden. Auf An-

regung dieses Gelehrten hat Stroh in der oben angeführten Disser-

tation die Frage nochmals untersucht. Nach möglichst genauer Prüfung

der vorhandenen Literatur führt er im 1. Abschnitt (S. 7—27) die-

jenigen Stellen an , die außer den von Langen angegebenen im

Kommentar hätten Platz finden können; im 2. Abschnitt (S 28— 52)

macht er auf eine Anzahl bisher noch nicht herangezogener Parallelen

aufmerksam, und zwar ordnet er sie nach dem Sitz der imitatio im

Verse. Zahlreiche Anklänge an Vergilische Verse treten uns am
Anfange des Hexameters vor der Cäsur entgegen, weitaus die zahl-

reichsten zeigen sich aber im Ausgange des Verses, seltener ist Über-

einstimmung am Anfange und Schluß des Hexameters zugleich. In

nicht wenigen Versen endlich finden wir gleichklingende Worte vor einer

der drei gewöhnlichen Cäsuren und in dem letzten Fuße des Hexameters.

Besonders häufig ist die Erscheinung, daß ein Attribut vor der Cäsur,

das zugehörige Adjektiv aber am Schlüsse zu stehen kommt. Der

3. Abschnitt (S. 53—74) beschäftigt sich mit den Variationen Vergili-

scher Verse. „Hiebei leiteten den Dichter zum Teil metrische Gründe,

zum Teil auch das Bestreben , den Schein eines sklavischen Nach-

ahmens zu vermeiden. Vielfach wählt er für das Wort seines großen

Vorgängers ein gleichbedeutendes, oft sucht er durch Heranziehung

eines anderen Bildes oder einer poetischen Figur dem Verse eine

andere Färbung zu verleihen." Der 4. Abschnitt (S. 72—77) zeigt,

wie Valerius sein Vorbild an Kraft des rhetorischen Ausdruckes noch

zu übertreffen bemüht ist. Der 5. Abschnitt endlich (S. 78-83) be-

handelt diejenigen Stellen, an denen der Dichter Teile verschiedener

Vergilischer Hexameter, besonders Anfangsworte und Versschlüsse in

einem einzigen Verse verwendet hat.

5. Silius Italicus.

Eine Ausgabe der Punica ist erschienen in dem

Corpus poetarum latinorum ed. Postgate. Vol. II Part. 4.

London 1904.
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Der Herausgelier \V. C. Summers stützt sieh auf die Sammlungen

von H. Blaß und die Ausgabe von L. Bauer und bringt selbst nicht

viel Neues.

Textkritischer Natur sind die Aufsätze von

1. II. \V. Garrod, Some emendations of Silius Italiens. Class.

Rev. 1905, p. 358.

2. J. P. 1* ostgate, Yews and suicide, ebd. p. 358 f.

Unter den von Garrod angestellten Verbesserungsversuchen

scheint mir nur I 613 ff. r menta
tt

st. „mensa" beachtenswert. Gegen

seine Konjektur „fas est" III 329 st. „saxo" wendet sich Postgate,

der liupertis Vorschlag „taxo" billigt.

Vermischten Inhalts ist die Arbeit von

A. T. Lindb lom. In Silii Italici Punica quaestiones.

Commentatio academ. Upsaliae 1906.

Sie zeugt von ausgebreiteter Literaturkenutnis und zerfällt in

3 Teile. Der erste handelt vom Gebrauch der Modi und Tempora

in Hauptsätzen, der zweite von demselben Gegenstande in bezug auf

Nebensätze, der dritte bringt „Adnotationes variae ad criticam maxime

rem spectantes" meist von konservativem, die Überlieferung billigendem

Standpunkte aus.

Nicht zu meiner Kenntnis gelangt ist das Programm von

*Z. Baudnik, Die epische Technik des Silius Italicus im

Verhältnis zu seinen Vorbildern. Teil I. Krumau 1906.

6. Statius.

Eine Gesamtausgabe der Gedichte des Statius liegt vor in dem

Corpus poctarum latinorum ed. Postgate. Vol. U Fase. IV.

London 1904.

Die Thebais und Achilleis ist von A. S. Wilkins besorgt, welcher

den Puteaneus selbst verglichen hat, ebenso die beiden Codices, die

sich in Canterbury befinden. Im übrigen liegt Kohlmanns Apparat

dem seinigen zugrunde. — Die Silvae haben Postgate und G. A. Davies

gemeinsam bearbeitet. Ihre Quelle ist die Ausgabe von Klotz.

In den Silvae hat die Handschriftenfrage eine lebhafte Kontro-

verse hervorgerufen. Alfred Klotz in seiner Ausgabe der Silvae

Leipzig. Teubner 1900, p. LXXIII hatte behauptet, daß der codex

Matritensis (M) die einzige und älteste Quelle unserer Überlieferung

sei, da er identisch sei mit dem Sangallensis, von dem Poggio während

des Kostnitzer Konzils eine ziemlich liederliche Abschrift nach Italien
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geschickt habe , und dessen Lesarten bekannt seien durch die von

Angelo Poliziano aus dieser Abschrift in einem Exemplar der Edit.

princ. — jetzt in der Bibliotheca Orsiniana in Rom befindlich —
gemachten Eintragungen.

Demgegenüber trat A. Engelmann, De Statii Silvarum codicibus,

Leipz. Stud. XX, 1902, S. 1—144 für die Selbständigkeit und den

Wert der Kollation Polizianos ein.

Auf seine Seite stellte sich sein Lehrer Wachsmath, Zu den

Handschriften der Silven des Statius, ebd. S. 203—214, nur wich er

insofern von Engclmann ab, als er sich darzulegen bemühte, daß

Poggio wirklich den alten Kodex und nicht nur eine Abschrift nach

Italien gebracht und Poliziano in der Tat diesen alten Schweizer

Kodex selbst benutzt habe.

An der Lösung dieser Frage haben sich weiter beteiligt:

1. Fr. Vollmer, Zur Überlieferung von Statius' Silvae. Hermes,

1903, S. 134—139.

2. A. Engel mann, Über 'die Handschriften der Silven des

Statius, ebd. S. 285—291.

3. A. Klotz, Zur Überlieferung der Silvae des Statius, ebd.

S. 468—480.

4. J. P. Postgate, The manuscript problem in the Silvae of

Statius. Class. Rev. 1903. S. 344—351.

Postgate erörtert zunächst, was wir unter der alten Hs. des Poggio

zu verstehen haben; er nimmt in Übereinstimmung mit Vollmer wohl

mit Recht an . daß in der Tat nur eine Abschrift , nicht aber der

alte Kodex selbst durch Vermittelung des gelehrten Florentiners nach

Italien gekommen sei. Als er das Ms. dorthin sandte, hatte Poggio

nach seinem eigenen, in einem Schreiben an Francesco Barbaro ent-

haltenen Zeugnis es nur bis zum 13. Buche der Punica des Silius

Italicus, die auch darin enthalten waren, durchgesehen, bis zu den

Silvae war er noch nicht gelangt und hat vermutlich zur Fortsetzung

der Textesrevision nicht vor dem Jahre 1431 oder 1432 Gelegenheit

gehabt. Bis zu seinem im Jahre 1459 erfolgten Tode ist die Hs.

wohl in seinem Besitz geblieben. Dann hören wir nur noch einmal

von ihr durch die Mitteilung Polizianos in seinem Kollationsexemplar,

dem über Corsinianus „incidi in exemplar Statii Sylvarum, quod ex

Gallia Poggius Gallica scriptum manu attulerat. A quo videlicet

uno licet mendoso depravatoque et (ut arbitior) etiam dimidiato

reliqui omnes Codices, qui sunt in manibus emanarunt". Mit dieser

Annahme soll sich nach Vollmer, dem Klotz beistimmt, Poliziano
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gründlich getäuscht haben. Demgegenüber betont Postgate mit ge-

wichtigen Gründen, daß Poliziano zweifelsohne den codex Poggii ge-

fanden hat. Dann aber folgt notwendig , daß dieser nicht mit dem

Matritensis identisch sein kann. Denn bei aller Übereinstimmung

finden sich doch mehrere Unterschiede zwischen beiden , die -ich

durch diese Annahme nicht 'aus dem Wege schaffen lassen. Gecen

ihre Identität spricht der Umstand, daß der Vers 1 4. 68 a „attollara

cantu gaudet thrasymennus et alpes" in M steht, während Poliziano

ausdrücklich sagt: „lue versus deest i libro vetustissimo poggii qui

e Germania in Italiä e relatus", woran wir nicht zweifeln dürfen.

Außerdem schien Poliziano der Kodex, den er benutzte, unvollständig

(dimidiatus), während M die Subscriptio enthält: .FIN1S ADEST
VERE PRECIVM VVLT SCRIPTOR HABERE*. Endlich teilt Post-

gate mit , daß u. a. Kenyon auf eine diesbezügliche Anfrage erklärt

habe, der Matritensis sei vermutlich um das Jahr 1430 in Italien

geschrieben, also nicht „gallica manu" wie die von Poliziano be-

schriebene Iis.

Nach diesen Auseinandersetzungen gelangt Postgate zu dem

Schlüsse: „that the Madrid codex is a copy of the Vetus Poggii

made after its arrival in Italy", und man wird zugeben, daß mit

dieser Annahme die bislang bestehenden Schwierigkeiten gehoben zn

sein scheinen. Daß in der Praefatio zu Bd. I in M eine Lücke von

elf Buchstaben vorhanden ist, während am Rande des Corsinianus die

Ergänzung „oportet huius" steht, wovon das erste o von der Haud

Polizianos herrührt, kann man daher erklären, daß Poliziano nur noch

diesen Buchstaben lesen konnte, der Schreiber des Matritensis aach

nicht einmal diesen mehr. Die Lücke ist auch von Wichtigkeit für

die Beurteilung der Stellung der übrigen Hss. zu M und dem alten

codex des Poggio.

Was den Vers 14, 86a betrifft, so haben Vollmer und Klotz

recht, die ihn gegen Engelmanns Athetierung in Schutz nehmen. Er

stand vermutlich in der Hs. des Poggio, als M daraus abgeschrieben

wurde, und ward späterhin ausradiert. In bezug auf den Ursprung

der Iis. des Poggio schließt sich Postgate der Ansicht L. Traubes

an , welcher sie für eine Abschrift hält , die ein irischer Schreiber

von einem St. Gallener Ms. des 0. oder 10. Jahrhunderts genommen habe.

Und was folgt aus alledem für die Gestaltung des Textes der

Silvae? „Neben M, den man nicht überschätzen darf, ist Poliziano«

Kollation zu berücksichtigen" *).

*) Dali diese ganz wertlos ist und nur der cod. Matiit. die Grundlage

des Textes bildet, zeigt P. Thielscher, Philol. N. F. XX 85 ff. W. K.
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Auf diesem Standpunkt steht auch die neueste englische Ausgabe

P. Papini Stati Silvac. Recognovit brevique adnotatione

critica instruxit J. S. Phillimore. Oxonii 1904,

wo in der Praefatio die Frage nach dem Verhältnis zwischen jenen

beiden Zeugen der Überlieferung von neuem aufgerollt wird. Neu

sind hier im Apparatus criticus Marginalien, die von Gelehrten des

15. oder IG. Jahrhunderts in einigen Ausgaben der Bodleiana und

einer Domitiana sich vorfinden. Wie wenig glücklich Phillimore in

der Gestaltung des Textes gewesen, hat Alfred Klotz, Perl,

philol. Wochenschr. 1906 S. 461 ff. ausführlich dargetan.

Auf einen in der neueren Zeit unbeachtet gebliebenen Kodex

der Silvae hat hingewiesen

A. Elter, Eine Statiushandschrift in Palma. Berl. phil.

Wochenschr. 1905 S. 1100 f.

Sein Verhältnis zu den übrigen Uss. hat auf Grund von Photo-

graphieen zweier Seiten daraus aufgeklärt

A. Klotz, ebd. S. 1101 f.

Er ist erst in der zweiten Hälfte das 15. Jahrhunderts ge-

schrieben und vermutlich ein Zwillingsbruder des Kodex, aus dem

die Edit. pr. stammt.

Ganz besonders zahlreich sind die Bemühungen um einzelne

Stellen der Silven, doch haben sie nicht gerade viel brauchbare Er-

gebnisse gezeitigt. Wir verzeichnen sie nachstehend in chronologischer

Reihenfolge

:

1. A. Klotz, Jubatus. Aren. f. lat. Lexikogr. 11)04 S. 286.

2. W. R. Hardie, Notes on the Silvae of Statius. Class. Rev.

1904 p. 156-158.

3. Job. P. Postgate, Ad silvas Statianas silvula. Philol., 1905

p. 116—136.

4. A. Schilling, Lucubrationum Statianarum Pars I. Progr.

Rixdorf 1905.

5. R. Törnebladh, Ad Statium adnotationes. Commentat.

philol. in honorem J. Paulson. Gotoburgi 1905 p. 41 — 54.

6. A. E. Housman, The silvae of Statius. Class. Rev. 1906

p. 37—47.

7. D. A. Slater, Conjectural emendations in the silvae of

Statius. Journ. of Philol. 1906 p. 133— 160.

8. J. P. Postgate, On three passages of the Silvae of Statius.

Class. Rev. 1906 p. 306, 307.
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Klotz erklärt Silv. V 1, 83 iubatus „vom Haupthaar umwallt".

Hardie weist I 4. 39 t". „quae tum patrumque equitumque notavi-

lumina et ignarae plebis lugere potentes" die Auffassung Vollmers

von lumina (= Leuchten) und ignarus (— unbekannt , obskur

i

zurück und erklärt : „What eyes I observed — that is ,what sadne**

I read in the eyes of Senator and knight and of the commous, un-

wont as they are to show sympathy for the 'great
iU

. In II 2, 100

bis 106 sieht er im Gegensatz zu Vollmer zwei voneinander ganz

verschiedene Bilder. V. 100—103 schildern eine Nereide mitten im

Weinberge, die mit einem blätterreichen Zweige sich das Salzwasser

aus dem Gesicht wischt. V. 104— 106 zeigen uns Satyre und Pane

auf der Verfolgung einer anderen Nymphe namens Doris. Die Worte

„sparsa est vindemia fluctu" bedeuten: „der Schaum des Meeres be-

spritzt die reifen Trauben". Hier ist H.s Auffassung wohl natür-

licher. In demselben Gedicht V. 147 f. schlägt er die Ergänzung

vor: „Tuque nurus inter longe praedocta Latinas — parque viro

mentem, cui non praecordia curae" etc. Das ist selbstredend eine

hypothetische Ergänzung wie jede andere; doch hat H. wohl darin

recht, daß „nurus" in der Bedeutung „Frauen" nicht ohne einen die

Herkunft bezeichnenden Zusatz gebraucht wird.

Postgates Aufsatz im Philologus enthält eine Reihe ganz geist-

reicher Einfälle, die aber meist ohne praktischen Nutzen sind. Seine

Konjekturen stützen sich vorwiegend auf die von Engelmann be-

obachteten und klassifizierten Verschreibungen in Matritensis. Eine

besondere Vorliebe hat er für die Vertauschung metrisch gleich-

wertiger Worte innerhalb zweier aufeinander folgender Verse. Be-

achtenswert scheint mir seine Behandlung von 14, 61, wo er das

überlieferte „progressus" halten und „morast"? (— num moraris?)

schreiben will, ferner II 1, 64, 65 die Vertauschung der Präpositionen

ad und in, U 6, 50 der Vorschlag „repetisse" für das verderbte

„potasse" und IV 5, 9 die Interpunktion „nunc cuneta veris: fron-

dibus" etc.

Schilling, der in der Einleitung einen überschwenglichen Lobes-

hymnus auf Statius anstimmt, behandelt der Reihe nach Silv. I 3. 5.

II 3— 5. IV 5. 7. 9. V 4, indem er jedesmal einige Stellen zuvor

bespricht und dann den Text mit Übersetzung folgen läßt. Die Vor-

bemerkungen sind jedoch recht unbedeutend , seine Verbesserungs-

vorschläge entbehrlich und die Übertragung erscheint wenig gewandt.

Töruebladh geht von dem gewiß zu billigenden Grundsatze aus,

daß die Autorität der Hss. im allgemeinen höher stehen müsse als

Emendationsversuche, doch dürfe man darüler nicht unberücksichtigt
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lassen, was der Zusammenhang oder der Sprachgebrauch fordere.

Dementsprechend nimmt er sich au mehreren Stellen der durch Kon-

jekturen gefährdeten Überlieferung an und teilt nützliche Beobachtungen

über den Sprachgebrauch des Dichters mit. Auch die Erklärung

hat er in mehrfacher Hinsicht gefördert, und man wird ihm z. B.

I 1, 37—39 und 100, wo er von Vollmer abweicht, gern beistimmen.

Zu 12, 138 sucht er darzutun, daß Violentilla Witwe gewesen sei,

durch Vergleichen der Ausdrücke, deren Vergil sich über Dido bedient.

Wenig Gutes ist über Housmans Leistung zu sagen. Seine Vor-

schläge sind meist überflüssig, und dabei gestattet er sich zum Teil

ganz gewaltsame Eingritfe in den Überlieferten Text. Doch fällt auch

ab und zu etwas Brauchbares ab. Ich notiere III, 28 „crudi
comitem sociumque doloris", IV 8, 49, wo er im Anschluß an eumeliss

M unter Hinweis darauf, daß Parthenope nicht des Eumelus, sondern

des Achelous Tochter war, „Eumelus" schreibt, und V 3, 49, wo

er „Cyclopum scopuli" wohl mit Recht als zyklopische Bauten er-

klärt. Ähnliches gilt von Slaters Bemühungen, der viel Scharfsinn

umsonst aufgewendet hat. Er überschüttet den Leser förmlich mit

Konjekturen, hauptsächlich paläographischen, die vollkommen ent-

behrlich sind. Das hindert ihn aber nicht, sehr absprechend sich über

Vollmers Verdienste zu äußern: „The stolid conservatism of Dr. Vollmer"

heißt es auf p. 159, und doch hat der deutsche Gelehrte auf mancher

Seite seines Kommentars die Statiusforschung mehr gefördert als

Slater durch seine ganze Arbeit. Erwähnenswert ist vielleicht

IV 6, 43 „dant spatium" und V 3, 94 „idem animus" für cydalibem.

Die drei von Postgate in dem späteren Aufsatz behandelten

Stellen sind II 1, 230, wo er die Worte „comes ille" für aus „coma

s(a)eua" („the snaky feil of Cerberus") entstanden ansieht, II 7, 100,

wo er die Interpunktion in der Ausgabe seines Corpus: „sie et tu

rabidi nefas tyranni, — iussus praeeipitem subire Lethen" durch den

Hinweis auf Lucan Phars. VIII 549 rechtfertigt, und IV 4, 69 ff.

Hier will er V. 73 avos M beibehalten als die alte Nominativform.

In dem avus sieht P. den Großvater mütterlicherseits Cn. Hosidius

Geta, der consul suffectus 45 oder 46 war und 95, als dieses Gedicht

geschrieben ward, wohl nicht mehr unte.r den Lebenden weilte. „Poscit

is more impressive if the Claim comes from the dead. The con-

struetion praestat novisse appears to be on the pattern of ,dat habere',

,tradam portare' etc.; but praestat may govern novisse directly'".

Nach bestimmten Gesichtspunkten hin sind die Silvae durch-

forscht worden in der Dissertation von
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II. Lohrisch, De Statii silvarum poetae studiis rhetorieis.

Halis Saxonum 1905.

Der Verf. verfolgt das Ziel, die ausgedehnte rhetorische Bildung

des Dichters darzulegen, was trotz vieler Vorarbeiten bisher noch

nicht im Zusammenhange geschehen war. Er versucht das zunächst

an Einzelheiten darzutun , die sich auf das Lob von Personen be-

ziehen, dann an den carmina funebria, nuptialia, natalicia, propemptica

und in einem besonderen Kapitel an den Beschreibungen. Das Schluß-

kapitel geht auf die Gleichnisse und sonstigen Redeschmuck ein.

Die Überlieferung von Statins' Epen haben folgende Arbeiten

zum Gegenstande:

1. 0. Müller, Aus alten Handschriften des Statius. Wochenschr.

f. klass. Philol. 1903 S. 191—197.

2. M. M a n i t i u s , Handschriftliches zum Texte des Statius. Rh.

Mus. 1904 S. 588—590.

3. — Dresdener Scholien zu Statius' Achilleis, ebd. 1904 S. 597

bis 602.

4. IL W. Garrod, The S. John's College (Cambridge) MS.

of the Thebaid. Class. Rcv. 1904, p. 38—42.

5. A. Klotz, Die Barthschen Statiushandschriften. Rh. Mus.

1904 S. 373-390.

6. — Zur Überlieferungsgeschichte der Epen des Statius. Philol.

1904, S. 157—160.

7. — Probleme der Textgeschichte des Statius. Herrn. 1905.

S. 341—372.

Müller macht äußerst interessante Mitteilungen über musikalische

Zeichen (Neuinen), die sich in einer Hs. der Kasseler Bibliothek zu

Theb. XII 325—335 (Klage der Argia an der Leiche des Polynices) und

im Puteaneus und in emer Münchener Hs. 6396 zu Theb. V 60S bis

616 (Klage der Hypsipyle über den Tod des Archemorus) finden,

ferner über die Benutzung eines Distichon des Cato als Schreib-

vorlage auf dem letzten Blatt des Puteaneus und stellt die irrtüm-

lichen Angaben Kohlmanns zu Theb. VIII 743 richtig.

Manitius behandelt die Handschrift der Königl. Bibliothek zn

Dresden D c 156. Sie enthält zwei Exemplare der Thebais, die zu

verschiedenen Zeiten geschrieben sind. Die Kollation mit der Aus-

gabe von Kohlmann hat ergeben, daß beide sich im allgemeinen nahe

stehen, ja von Ende Buch X an gleich werden, um dann am Schluß

wieder zu divergieren. Beide, oder auch nur eine von ihnen, haben

sehr viele Lesarten mit dem Puteanus gemein, wo dieser nach Kohl-
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mann ganz allein steht , und die einzig richtige Überlieferung ver-

tritt. Ja, zuweilen geht die Überlieferung des Dresdensis über den

Puteanus hinaus und bietet handschriftliche Unterlagen für Eraen-

dationen, die längst dem Statiustext angehören.

Die zweite Veröffentlichung desselben Gelehrten stammt aus dem

Dresdensis D l> 157, welcher im 13. Jahrhundert in Italien ge-

schrieben ist. Der Wert dieser Hs. besteht in den Scholien, welche

bis I 164 ziemlich reichlich sind, dann aber sehr große Lücken auf-

weisen und fast zu Glossen herabsinken. Das Vaterland der Hs.

ergibt sich nicht nur aus der Schrift selbst , sondern auch aus

mehreren italienischen Worten, die in den Scholien stehen. Diese

selbst sind durchaus gleichzeitig in sehr kleiner Schrift geschrieben

und verraten oft genug große Nachlässigkeit.

Klotz bricht im Kh. Mus eine Lanze für Barths Angaben über

die von ihm benutzten Hss. der Thebais und Achilleis, deren

Existenz Otto Müller geleugnet hat. Er zeigt , daß im allgemeinen

jener Glauben verdient; zugleich aber ergibt sich auch die Wert-

losigkeit der Barthschen membranae optimae für die recensio, und

eine neue Ausgabe der Thebais braucht den kritischen Apparat nicht

mit deren Lesarten zu belasteu. Ungewiß bleibt noch, ob die Barth-

sehen Hss. für die Scholien irgendwelche Bedeutung haben ; eine

Untersuchung darüber, die durchaus notwendig ist, steht noch aus.

Derselbe Gelehrte versucht in Philol. die Genealogie des für die

Überlieferung von Statius' Thebais und Achilleis so wertvollen codex

Puteaneus weiter zurückzuverfolgen. In der subscriptio des vierten

Buches der Thebais_findet sich eine Notiz über den Eigentümer

CODEX 1VLIAN1 VC. Vollmer, Rh. Mus. 1896 S. 27 Anm. 1

hatte vermutet, dieser Julianus sei identisch mit dem Adressaten

von Priscians grammatischem Hauptwerk. K. sucht diese Vermutung

zu stützen, indem er wahrscheinlich zu machen sich bemüht, daß die

Vorlage der Hs. , aus der der Puteaneus abgeschrieben ist, durch

den Erzbischof Aelbcrth von York (f 780) von Rom nach York ge-

bracht worden sei. Lebte jener Julianus in Rom, so stand er ver-

mutlich zum Kreise der Symmachi in Beziehung. Im Herrn, endlich

bespricht Klotz die Differenzen zwischen den Statiuszitaten bei

Priscian und dem Puteaneus. Diese sind, abgesehen von denjenigen

Stellen, an denen sich in letzterem Schreibfehler tinden, nur gering.

Nur II p. 72, 22 zitiert Priscian aus Theb. IV V. 415 und 417,

während er den in P. überlieferten, zwar sprachlich und metrisch

unanstößigen, aber die Konstruktion des Satzes störenden V. 416

ausläßt. Dieser Vers ist vor nicht langer Zeit auch in der eng-
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lisehen Hs. zum Vorschein gekommen, über die Garrod im Class. Rev. I

berichtet hat. Sie stammt aus dem 10. Jahrhundert und gehört«

nach der Bemerkung „lib(er) monachorum de Dovorya" und des I

alten , jetzt in der Bodleiana befindlichen Kataloges der Priorei von I

Dover. Hier ist nach V. 715 zu lesen: „apta ruit phaethontis eqao? I

magnumque laborem u
. Dasselbe bietet nach Garrods Mitteilung die I

Hs. von P. Vlamingius am Hände mit Einsetzung von „longumque"

für „magnumque". Eine weitere Spur hat G. in dem Cod. Corp.

Christi zu Oxford (s. XI1I/XIV zu finden gemeint, in dem zwar

V. 7Di fehlt, 717 aber diese Form hat:

fuit

Haec quoque secreta nutrit langia sub mubra.

G. nimmt an, daß die Glosse fuit zu dem ausgelassenen V. 716

gehört, wo sie als Variante zu ruit beigeschrieben gewesen >ei.

Licht wird in diese Frage gebracht durch den Codex repert. I 12

der Leipziger Stadtbibliothek, den Klotz im Herbst 1903 verglichen

hat. Die im 11. Jahrhundert geschriebene Hs. gehört wie die

Doversche Hs. zur Klasse der älteren Vulgata. Da stehen hinter

V. 7 Li nicht weniger als 7 Verse mehr als in den anderen Hss., an

dritter Stelle steht der im Puteaneus zwischen 715 und 716 über-

lieferte Vers mit der Lesung „fuit" st. „ruit* und zwar so. daß er

ohne Änderung eines Buchstabens sich in den Zusammenhang fügt.

Klotz zeigt des weiteren, daß die Versgruppe in der Leipziger Hs.

an unrechter Stelle auftritt, und meint, da V. 716 im Puteaneus ein

versprengter liest dieser Versgruppe sei, daß sich auch hier Überein-

stimmung zwischen dem Puteaneus und Priscian ergebe. Eine hieran

sich anschließende Betrachtung aller derjenigen Stellen, an denen

Verse in einer Reihe von Hss. fehlen, führt Klotz zu der Ansicht,

daß jene Verse unecht sind. Doch erscheint das noch nicht so ganz

ausgemacht.

Eine kritische Ausgabe der Epen des Statius ist in England

erschienen

:

C. Papini Stati Thebais et Achilleis. Kecognovit brevique

adnotatione critica instruxit II. \V. Garrod. Oxonii 1906.

Die Überlieferung der Thebais zerfällt in zwei Klassen; die erste

wird von Puteaneus. die zweite von BDKNQS gebildet. Beide

gehen auf einen gemeinschaftlichen Archetypus (-) zurück. Dieser

war in Minuskeln vermutlich s. VIII aus einem Exemplar in Kapital-

schrift (p) abgeschrieben, enthielt auch die Achilleis und wahrschein-

lich je 30 Verse auf der Seite, verstreute Glossen, an vielen Stellen

aber zwischen den Zeilen geschriebene Varianten. Dagegen ist Garrod
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nicht dafür, daß der Kommentar des Lactantius an seinem Rande

gestanden habe. Ob - oder p der „ codex Juliani v. c." ge-

wesen, läßt er unentschieden. Aus it ist s. IX P entsprungen, Ende

des 8. oder Anfang des 9. Jahrhunderts o>*, welcher die gemeinsame

Quelle von B, D, K, N\ Q (to) und S war. Sodann kommt der Heraus-

geber zu der Vermutung, daß in P die zweite Rezension des Statins

selbst vorliege. Die ganze Textesgestaltung muß daher auf dieser

Hs. beruhen, doch will G. auch ein möglichst treues Bild der ersten

Rezension in seinen Noten geben. Die nach s. XI geschriebenen

Hss. hält er für ganz unglaubwürdig, da sie alle aus u> S stammen

und interpoliert sind. In der Achilleis hat G. den von Klotz heran-

gezogenen Kodex C gar nicht berücksichtigt, dagegen den von Klotz

beinahe ganz unbeachtet gelassenen Etouensis (E) verglichen, und er

hält ihn für wertvoll , indem er den beiden Schenkl vorwirft , un-

richtige Angaben darüber gemacht zu haben.

Einzelne Stellen sind behandelt von

1. Garrod, Some emendations in Statius' Thebaid. Class. Rev.

1904, p. 300—301.

2. Postgate, On Statius Thebaid IX 501, ebd. p. 301.

3. A. Rivoiro, La casa del sonno (Ovidio Metam. XI 951 sgg.

Stazio Thebaide X 84). Classici e Neolatini I 1.

Von Garrods Vorschlägen erwähne ich IV 757 f.

„tu nunc undis — pluvioque rogaris
|

pro Jove — tu refugas" etc.

Zum Schluß erwähnt er eine Hs. der Phillips Library of Cheltenham,

welche im 10. Jahrhundert geschrieben ist; nur I und II 1—62
rühren von jener Hand des 12. Jahrhunderts her; er hält sie für

nahe verwandt mit G 8 = K. Die Subscriptio lautet

:

LIHER REVEN MI DNI DNI D (Name ausradiert)

CARDINA LI S PRAESTANTISSIMI
C1ARPALLEONE VULGARITER NUNCUPATUS

NICOLAUS FULG1NAS DOC. ARTIUM.

Postgate will Theb. IX 501 für das im (TL vorgeschlagene

„passa vadum" jetzt „passa salum u
setzen.

Im Anschluß hieran möge noch erwähnt werden der Aufsatz von

II. W. Gar r od. Metrical stopgaps in Statius' Thebaid. Journ.

of Philol. 1904, p. 253—262.

Er stellt den Grundsatz auf: „Where the MSS. oner a diver-

sity of readings, all of which give apparently an equal sense, that

reading is to be preferred of which the initial or final letters re*

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXIV. (1907. II.) 15
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semble the letters of the word, or words, following or preceding~ und

zählt sodann die Stellen her, wo die meisten Herausgeber mit Recht

in derartigem Falle sich P angeschlossen haben: nur VII 258 will

er „vetus" und VIII 129 „nulli' mit tu (statt media P) lesen. Eodlich

teilt er eine Reihe eigener Konjekturen mit, die er an Stelle ver-

meintlicher metrischer Lückenbüßer setzen möchte: 1 457

—

16Q stellt

er also her:

pariter stabulare bimembres

Centauros unaque ferunt Cyclopas in Aetna

compositos (sunt et rabidis iura insita monstris

fasque suum nt nobis) sociare cabilia terrae.

V 646 schreibt er: r exciderant Cirrhae (^ cire) ante adytis

accepta profundis". Die Echtheit von VI 177—185 scheint er mir

mit Recht zu verteidigen, indem er V. 180 — 183 im allgemeinen der

Lesung von P folgt und V. 181 „tori, Archemori", 182 „paranti"

und 185 „exsequias" ändert.

Ein umfangreiches Buch von 365 Seiten über die Thebais hat

verfaßt

L£on Legras, Etüde sur la Thebaide de Stace. Paris 1905.

Die Introduction (p. 1— 13) enthält Retrachtungen über das

Leben des Dichters und die damaligen Zeitverhaltnisse. Die I. Partie

(p. 15 — 144) ist betitelt „Le sujet et les sources de la Thebaide*

und zerfällt in zwei Kapitel, von denen das eine „La legende avant

Stace
u

kurze Angaben über Antimachus, Callimachus, Theokrit.

Apollodor und Seneca macht , während das zweite eine Analyse des

Gedichtes gibt, indem erörtert wird, welche Quellen in den einzelnen

Abschnitten benutzt sind. Daß hierbei manches zweifelhaft bleibt,

liegt in der Natur der Sache. Ein Anhang stellt den Zeitraum fest,

über den sich die Handlung des Gedichtes erstreckt: B. I—IV um-

fassen ungefähr drei Jahre, V—VII nur 24 Tage. In der IL Partie:

„I/^xöcution" (p. 145—345) faßt Verf. zuerst die Komposition ins

Auge und bemerkt richtig, daß Statius sein Epos nach Analogie der

Äneide in 12 Gesänge geteilt, ihm aber keine Einheit zu geben ver-

mocht hat , weil ein Mittelpunkt fehlt. Ferner begegnen viele un-

nötige Episoden, und ein dritter Fehler besteht im Mangel an Zu-

sammenhang. Kap. 2 „Le merveilleux dans la Thebaide" gibt Aus-

kunft über den philosophischen Standpunkt des Dichters, der sich

den stoischen Anschauungen nähert, und zeigt, daß er in der Ver-

wendung der Mythologie Vergil und bisweilen Homer zum Muster

nimmt. Die Unfähigkeit des Epikers tritt aber ganz besonders hervor
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in Kap. 3 „Les personnages de la The*baide u
. „Aucun personnage",

so lautet das Urteil des Verfassers, „ne s'impose ä notre memoire;

poete de peu de genie il n'a pas su en göneral faire agir ni parier ses

heros d'une facon originale et forte"
;
Kap. 4 „L'esprit et les usages

romains dans la Thebaide" weist auf die vielen Anachronismen hin,

an denen das Gedicht reich ist : Statius kann sich nicht von der Ge-

wohnheit freimachen, den Maßstab seiner Zeit anzulegen, aber er

schildert nicht ausschließlich römische Sitten, wie behauptet worden,

sondern sucht auch hier Anlehnung an Homer. Kap. 5 „Les

ornements öpiques dans la Thebaide" führt aus , einen wie un-

verhältnismäßig großen Platz die ornamenta bei Statius einnehmen.

Kap. 6 „Le. style de la Thebaide" kommt zu dem Ergebnis „que si

Stace a fort bien use* en gtfnöral de la langue poe*tique latine, si m§me
il a rencontr6 parfois des tournures tres energiques et neuves, cependant

son style ne präsente pas dans Tensemble cette originalite" vigoureuse

qui fait les grands £crivains et surtout les grands poetes öpiques".

Es folgt noch eine „Note sur la prosodie et la mötrique de Stace"

mit einer kurzen Polemik gegen M oerners Ausführungen De

P. Stati Thebaide p. 62 ff. , doch bleibt dessen Resultat bestehen,

daß der 5. Gesang in metrischer Hinsicht am gelungensten ist. Die

„Conclusion" (p. 347—349) stellt den Dichter als das echte Kind

seiner Zeit hin.

Nur in dürftigem Auszuge ist gegeben die Abhandlung von

Kirby Flower Smith, The influence of art upon certain

traditional passages in the epic poetry of Statius. Amer. Journ. of

Archaeol. 1903, p. 93.

Es heißt darin: „The object of this paper was not the source,

but the effect and meaning of artistic influence in Statins".

Die Beziehungen zwischen Statius und Silius Italicus, welche

schon oft die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich gelenkt haben,

ohne daß hier ein sicheres Ergebnis erzielt worden wäre, hat in ein

klareres Licht zu rücken unternommen

Löon Legras, Les „Puniques" et la „Thebaide". Rev. des

Stüdes anciennes, 1905, p. 131— 146, 357—371.

Ausgehend von der Datierung der Punica kommt Legras zu

folgenden Schlüssen, daß

1. die Punica vollständig unter Domitian publiziert sind,

2. Buch I—XII zuerst erschienen ist,

3. die Epen des Silius und Statius ungefähr gleichzeitig be-

gonnen sind und keines auf das andere einen merklichen Einfluß aus-

geübt hat.

15*
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Zur ersten >chlußfolgerung gelangt er durch die Erwägung, dalo.

da Silius im Jahre 68 Konsul and nach dem damals üblichen Zwischen-

raum von neun Jahren 77 Prokonsul war. er etwa von 79 an sich ernst-

lich mit seinem Epos beschäftigt habe und, jedes Jahr ein Buch voll-

endend, mit dem Ganzen fertig geworden sei. Da Martial VII •;.>

(Ende <JD bereit* die Veröffentlichung eines Abschnittes voraussetzt.

Sil. XIV 68 '» ff. aber nicht vor 93 verfaßt sein können, so hindert nicht?

anzunehmen, daß B. I—XII zuerst veröffentlicht sind, außer III b<>7

bis 629. welche auf das Jahr 96 hinzudeuten scheinen. Es bleibt da: n

nichts anderes übrig, als eiue spätere Entstehung und Hinzufügun?

dieser Stelle anzunehmen. Es ist möglich, daß die Dinge in Wirk-

lichkeit so liegen
,

wenngleich die von Legras beigebrachten Gründe

nicht besonders beweiskräftig sind. Haben Nachahmungen statt-

gefunden, so kommen danach für Statins nur die letzten 5 Bücher

der Punica, für Silius nur die Achilleis und die beiden letzten Bücher

der Silvae in Frage; und eine Betrachtung der vorhandenen Parallelen

bestätigt dieses Verhältnis.

Eine Beurteilung des dichterischen Wertes der Erzeugnisse de?

Statius versucht

E. E issfei dt, Zu den Vorbildern des Statius. Philol. 1904

s. 378 424.

r Dic vorliegende Arbeit hat weniger den Zweck, etwas ganz

Neues zu bieten; vielmehr sollen die bisherigen Forschungen auf dem

Gebiete der Vorbilder des Statius übersichtlich zusammengestellt und,

soweit es möglich ist, abgeschlossen werden; ferner sollen darau*

Schlüsse gezogen werden, was von Statius als Dichter zu halten sei.

Es wird daher an einer einzelnen Silve und ebenso an einem Buche

der Thebais alles zusammengetragen, was Statius von anderen Dichtern

entlehnt hat. Dann wird zusammengefaßt werden, wie weit der

Dichter seinem Hauptvorbild , dem Vergil , im allgemeinen nach-

geahmt hat , und endlich wird eine Übersicht über alle Bücher der

Thebais gegeben und darin kurz alles aufgeführt, was Eigentum

anderer Dichter ist. Nachdem so ein klares Bild gewonnen ist, wie

weit Statius die Nachahmung und Entlehnung treibt, wird es mög-

lich sein, ein Urteil über seine Selbständigkeit und dichterische Be-

gabung zu fallen."

Mit diesen Worten entwickelt der Verfasser sein Programm, da?

er dann im Anschluß an Silv. III 2 und Theb. VI im einzelnen aus-

zuführen bestrebt ist. Doch hat er sich die Sache viel zu leicht ge-

macht. Die Scholien hat er überhaupt nicht berücksichtigt, auch
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kennt er wichtige frühere Arbeiten, wie z. B. die tüchtige Disser-

tation von Fr. M oerner, De Papinii Statii Thebaide quaestiones,

Königsberg 1890 nicht. Vielfach ist er in der Annahme von Nach-

ahmungen zu weitgegangen; denn Parallelen zwischen zwei Dichtern

beruhen nicht immer auf Benutzung des einen durch den anderen.

Wenn er ferner dem Statius in der Thebais Mangel an Originalität

vorwirft und meint, daß dieser wie kein anderer sich an seine Vor-

gänger angelehnt habe, so bedenkt er nicht, daß Statius das Unglück

gehabt hat. daß uns eine große Zahl seiner Vorgänger erhalten ist,

während es z. B. mit Vergil umgekehrt steht.

7. Ausonius.

Die Annahme, daß eine Statue des Ausonius erhalten sei, hat

beseitigt

Ph. Lau zun, La pr^tendue statue d'Ausone au Musäe

d'Auch. Rev. des ötudes anciennes. 1906, p. 52.

Er betont, daß es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, daß die in

der Ebene von Gers gefundene Statue den Dichter darstellt, wie

(haudruc de Crazannes geglaubt hat. Sie dürfte eher dem 2. al9

dem 4. Jahrhundert angehören.

Für die Echtheit einiger angezweifelten Gedichte hat sich ver-

wendet

Lucien Villani, Quelques observations sur les chants

chre*tiens d'Ausone, ebd. 1906 p. 325—337.

Äußere Gründe, sowie Sprache und Inhalt sprechen danach für

die Autorschaft des Ausonius bei der Oratio, die in der Ephemeris

an dritter Stelle steht. V. zeigt ferner, daß die Zweifel an der

Echtheit der Versus paschales wenig oder gar nichts bedeuten. Auch

die Oratio consulis Ausonii versibus rhopalicis ist von Scaliger und

neuerdings wieder von Brandes und Peiper dem Dichter mit Unrecht

abgesprochen worden. V. erklärt die darin herrschende barbarische

Latinität durch den Zwang, der Ausonius durch die seltsame Form

auferlegt wurde. Das läßt sich hören; auch die Handhabung der

Prosodie erscheint für jene Zeit nicht ungewöhnlich.

Derselbe Gelehrte hat sich auch mit der Textkritik einiger Ge-

dichte abgegeben in seiner

Note al testo di Ausonio. Hiv. fil. 1904, p. 267—272,

und zwar hat er mehrfach mit Glück sich der verdächtigten Über-

lieferung angenommen, wie Caes. Tetrast. XI 4, Epist. XI 1,
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XIV 98 usw.; an anderen Stellen empfiehlt er mit weniger Glück

ältere Konjekturen. Eigene Vermutungen bietet er nicht.

L. Havet, Ausonius Technopaegnion 12, 25. Rcv. fil. 1904.

p. 125

pflichtet H. Weil bei, der meint, daß Techn. XIII 25 (ed. Peiper)

„Haec corucis effigies Palamedia porrigitur <1>" statt <1> F zu schreiben

und Fou zu lesen sei. Dann aber sei „corucis" in „crucis" zu ändern,

was übrigens schon Scaliger vorgeschlagen hat.

Aus Kpigr. 52, 1 (ed. Peiper) „orta salo, suscepta solo, patre

edita Caelo" zieht

0. Hey, Zur Aussprache des C. Arch. f. lat. Lexikogr. 1906

S. 112

den Schluß, daß „caelo" sehr ähnlich „selo" geklungen habe und

somit der Assibilierungsprozeß des C vor hellen und i- verwandten

Vokalen im Gallien des 4. Jahrhunderts schon im wesentlichen voll-

zogen gewesen sei.

Die Stellung des Ausonius zur Astrologie ist besprochen im

4. Kapitel der Abhandlung von

H. de la Ville de Mirmont, L'astrologie chez les Gallo-

Romains. Kev. des 6tudes anciennes. 1903, p. 255—275.

Er durchmustert die einzelnen Werke des Dichters und zeigt,

daß dieser in den offiziellen Schriften alle astrologischen Anspielungen

ängstlich vermieden hat, während er sich solche in den Gedichten

privaten Charakters häufig gestattet ; sie scheinen in der damaligen

Umgangssprache der Gebildeten gang und gäbe gewesen zu sein,

während gesetzlich alle geheimen Wissenschaften verboten waren.

Mirmont gibt die einzelnen hierher gehörenden Stellen an und er-

klärt sie meist. V. 76 f. des Griphus ternarii numeri

:

et modus et genetrix modulorum musica triplex

:

mixta libris secreta astris vulgata theatris

erläutert er also: Les trois modes sont: le mode dorien, le mode

lydien et le mode phrygien; la niusique est mixte en puissance et

non en acte dans les livres — dans la partition oü eile est notee; —
eile devient la possession du vulgaire, quand passant de la puissance

ä Tacte du livre muet ä rextfeution eile est jouee au theatre. Elle

est secrele, eile est inconnue aux hommes, quand eile est la musiqoc

des spheres Celestes cette musique dont il est si souvent question dans

les thtfories platoniciennes". Für die Frage nach dem Christentum

des Ausonius hätte auf das Programm von Brandes, Beiträge m
Ausonius, Wolfenbüttel 1895 verwiesen werden müssen.
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8. Querolus.

In der Voraussetzung, daß die anonyme Komödie Querolus

wenige Jahre nach der Veröffentlichung des Liber eclogarum des

Ausonius in Gallien entstanden sei, fügt Mirmont den Ausführungen über

Ausonius ebd. p. 275—285 ein Kapitel unter dem Titel „L'astrologie

dans le Querolus" hinzu. Eine Hauptrolle in dem Stück spielt ja

Madrogerus, der sich für einen magus und matheinaticus (= Astro-

logen) ausgibt, und so ist natürlich auch hier vielfach von astrologischen

Dingen die Rede. Mirmont polemisiert namentlich gegen Klinckhamer,

welcher in V. 23 ff. satirische Anspielungen auf die Verhältnisse des

Kaiserreiches hat sehen wollen.
t

9. Claudius Claudianus.

Hier ist nur zu verzeichnen die Mitteilung von

.
Arturo Galanti, I tempi e le opere di Claudio Claudiano.

Atti del congresso internationale di scienze storiche. Vol. II. Roma

1905, p. 125— 128.

Galanti ist der Ansicht, daß die Bedeutung Claudians als eines

der letzten heidnischen römischen Dichter und Panegyrikers des

Honorius, Manlius Theodorus, Olybrius, Probinus und Stilicho bisher

noch nicht genügend gewürdigt worden sei, und stellt ein ausführ-

liches Werk über ihn in Aussicht, dessen Inhalt er skizziert. Es

wird in 5 Bücher zerfallen, von denen B. 1 sich mit dem Leben und

der literarischen Tätigkeit Claudians beschäftigen, B. II von seinem

Heidentum handeln, B. III die Darstellung der römischen Geschickte

in Claudians Gedichten untersuchen , B. IV seine Wichtigkeit als

historische Quelle für die Jahre 395—404 dartun und B. V endlich

die Vorbilder und Nachahmer des Dichters, sowie seine Stellung im

Mittelalter besprechen soll. Als Abschluß des Ganzen wird eine voll-

ständige Bibliographie zu Claudian von der Renaissance bis auf die

Gegenwart verheißen.

io. Calpurnius Siculus.

Eine willkommene Ausgabe der Bucolica des Calpurnius ist ent-

halten in dem

Corpus poetarum Latinorum ed. Postgatc. Vol. II Part IV.

London 1904.

H. Schenkl hat sich in dankenswerter Weise der Aufgabe unter-

zogen, die Neubearbeitung vorzunehmen. Er fußt dabei auf seiner
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1885 in Leipzig und Prag erschienenen größeren Ausgabe. Daß im

Apparatus criticus die Angaben über verschiedene Lesarten in beider:

Ausgaben bisweilen nicht übereinstimmen , erklärt sich daraus , daß

der Herausgeber den Neapolitanus, Gaddianus, die Randbemerkungen

des Riccardianus und Harleianus von neuem verglichen oder ein-

gesehen hat.

In die Werkstatt e des Dichters versucht einzudringen

F. Fritzsehe, De Calpurnii Eclogis Pr. Schwerin

1908.

Die erste Eklogc des Calpurnius verrät eine unverkennbare Über-

einstimmung in der Anlage mit der fünften Vergils , aber auch in

bezug auf einzelne Gedanken und Ausdrücke tinden Anlehnungen

statt. Wenn Fritzsehe daneben den EinHuß von Theokrit ld. I nach-

zuweisen sich bemüht , so gelingt ihm das nicht , da die Überein-

stimmungen zu allgemeiner Natur sind. Klarer hingegen wird die

Benutzung des griechischen Bukolikers in der zweiten Ekloge. Hier

weist der erste Teil vielfach Verwandtschaft mit dem achten und der

zweite Teil solche mit dem fünften Idyll Theokrits auf. In der

dritten Ekloge wiederum ist die Ähnlichkeit mit Id. XIV nur gering,

dagegen zeigen sich deutliche Parallelen mit Ovid und Vergil.

Gegen die von Haupt aufgestellte Hypothese, derzufolge der Ver-

fasser des Lobgedichtes auf Piso mit dem Bukoliker identisch sein

soll, hat sich gewendet

'Giovanni Ferrara, Calpurnio Siculo e il panegirico a

Calpurnio Pisone. Pavia 1905.

W. Kroll, Deutsche Literaturz. 1907, S. 731 und

R. Helm, Wochenschr. f. kl. Philol. 1906 S. 183 bekunden

übereinstimmend, daß der Angriff gelungen ist.

Der Aufsatz von

*0. Jirani. 0 fcivote T. Calpurnia Sicuia., Listy filolol. 1904

S. 321—327

kann wegen der Sprache, in der er geschrieben ist, nicht berück-

sichtigt werden.

ii. Die bukolische Dichtung des Nemesianus.

Auch von seiner Ausgabe der Bucolica des Nemesiauus hat

H. Schenkl in Postgates Corpus poetarum Latinorum Part. V, London

1905 eine verbesserte Neuauflage veranstaltet.

Digitized by Google



Jahresbericht Qher die nachaugusteischen Epiker. (Tolkiehn.) 233

12. Anthologia Latina.

Hier sind folgende teils kritische teils exegetische Schriften zu

verzeichnen

1 . M. M a n i t i u s , Handschriftliches zur Anthologia latina. Piniol.

1903 S. 640.

Der Cod. Monacensis lat. 22227 saec. XII überliefert ani Ende

fol. 207 * aus der lateinischen Anthologie Nr. 390, 494 und 670 (ed.

Riese). Im ersten Gedichte gibt er V. 15 allein die richtige, schon

von Meyer gefundene Lesung „despectis" und in der Überschrift des

zweiten die Verbesserung „dedicatum".

2. W. M. Lindsay, Anthologie latine I. XXVI. Mtflanges

Boissier, Paris 1903, p. 361—364.

^ Das Gedicht „Rure morans quid agam" ist im Codex Salmasianus

unter dem Titel „de habitatione ruris" und im Vossianus und Thuaneus

unter den Exzerpten aus Martial mit der Überschrift ^poeta de

sese ad librum suum" überliefert ; außerdem wird es in einer anderen

Gruppe von Hss. des 9. und 10. Jahrhunderts dem Avianus oder Avienus

zugeteilt. Lindsay stellt jede Beziehung zwischen den beiden ersten

Quellen in Abrede. Er hat wohl recht , wenn er meint , daß der

Thuaneus direkt abgeschrieben sei aus einer Wiener Hs. N. 277

(vgl. Traube, Berl. phil. Woch. XVI 8. 1050). Diese enthält u. a.

1. Exzerpte aus einem vollständigen Martial, 2. Exzerpte aus einer

unvollständigen Abschrift der salmasianischen Anthologie: ebenso sei

der Vossianus entstanden, aber die Exzerpte seines Archetypus seien

weniger zahlreich und die aus Martial zum Teil andere als die in der

Wiener Hs. gewesen.

Die Zuweisung des Gedichtes I 26 (ed. Riese) an Avianus erklärt

Lindsay also: Im Vossianus stehen die Fabeln des Avianus vor den

Martialexzerpten. In diesen letzteren liegt eine Unordnung vor,

indem B. V ff. den früheren Büchern voraufgehen ; da an der Spitze

von B. V das „Rure morans" stand, konnte dieses leicht noch zu den

Gedichten Avians gezogen werden. Lindsays Vermutung, daß in der

auf die Spectacula bezüglichen Notiz einiger Hss.: „Hü versus in

quodam vetustissimo allali inveuiuntur, qui ab aliis deerant" für

„allali" nicht „Martiali", sondern „Aviani" zu lesen sei, scheint mir

nicht glücklich. Daß I 26 auch Cato, Horaz und Ovid beigelegt wird,

hat er nicht berücksichtigt.

3. Julius Ziehen, Geschichtlich -textkritische Studien zur

Salmasianus-Anthologie, Philol. XVII S. 362-377
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bringt exegetische und textkritische Bemerkungen zu einer Reihe von

äußerst interessanten Gedichten, welche für die innere Geschichte

des Vandalenreiches in Afrika in Frage kommen, und zwar bietet er

nacheinander eine Erklärung folgender Nummern aus dem ersten

Bande der Rieseschen Anthologie : 1. Nr. 203, 2. Nr. 376; hier nimmt
er die Überlieferung, in V. 23 „dilectis", V. 26 „cortice" und V. 37

r manet
u

gegen Rieses Änderungen in Schutz. V. 29 „in regem*

und 35 „et neptere" hält er für noch ungelöste Schwierigkeit^ n.

3. Nr. 377: V. 7 verteidigt er das überlieferte „ignis amoenus";

trefflich scheint mir seine Konjektur in V. 15: „Haec Tibilis mono-

menta tibi natisque manebunt" mit Hinweis auf die in dem Itinerarium

Antonini und Augustini genannte numidische Stadt Tibilis an der

Straße von Cirta nach Karthago, das heutige Hammum Mescutin,

dessen heiße Quellen im Altertum bereits bekannt waren und das

also sehr gut das afrikanische Baiae sein kann, von dem das Gedicht

handelt.

In Y. 16 schlägt Ziehen vor zu lesen: „et decorata manent
claros per saecla nepotes" oder „et decorata magis claros per

saecla nepotes"; in V. 17 bleibt er bei der Überlieferung „tu tarnen

excelsus
w gegenüber Traubes „tuta senex caldis".

Den Dichter von Nr. 200 glaubt ausfindig gemacht zu haben

L. Raquettius. De auctore carminis Pervigilium Veneris

inscripti. Gass. Rev. 1905, p. 224, 225.

Er liest V. 73 f.:

unde Kamnes et Quirites et proque prole postera

Romoli patrem crearet et Xepotem Caesarem

und versteht unter „Romoli pater" Orestes den Vater des Romulus

Augustulus und unter Nepos Caesar den Kaiser Julius Nepos , der

vom 24. Juni 474 — 31. Oktober 475 regierte. Da das Gedicht am

letzten März geschrieben ist, muß es in das Jahr 476 fallen; denn

am 28. August dieses Jahres wurde Orestes getötet. In jener Zeit

aber gab es keinen Dichter , dem man ein solches Gedicht zutrauen

könnte, außer Sidonius Apollinaris, und dieser soll sonach der Ver-

fasser des Pervigilium Veneris sein. Sidonius hatte eine Tochter

Roscia, die Alethius heiratete. Anspielungen auf beider Namen sind

V. 14—26 die Beschreibung der rosa und V. 3 und 84 „alites", und

das Gedicht entpuppt sich schließlich als ein Epithalamium.

Auf die Haltlosigkeit dieser Kombinationen hat hingewiesen

J. B. Bury, On the pervigilium Veneris ebd. p. 304.

Dessen eigene Konjektur in V. 74 „mater" ( Venus) befriedigt

i< Ii nicht.
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i3. Rutilius Namatianus.

Eine sehr umfangreiche Bearbeitung des Rutilius enthält die

These von J. Vessereau, Cl. Rutilius Namatianus. Edition critique

accompagnee1 d'une Traduction francaise et d'un Index et suivie d'une

e*tude historique et litteraire sur l'ceuvre et l'auteur. Paris 1904.

Die vorangeschickte Bibliographie, welche solche Werke verzeichnet,

die entweder unmittelbar und ausschließlich sich mit Rutilius' Person,

Gedicht und Umgebung beschäftigen oder bei den verschiedenen ihn

betreffenden Fragen eingesehen werden können, ist nicht ganz voll-

ständig. Es folgt die Ausgabe, deren kritischer Apparat sich von

der sonst üblichen Anlage sehr unterscheidet. Er zerfällt nämlich in

zwei gesonderte Abteilungen , deren erste die handschriftlichen Les-

arten bietet und zwar auch sämtliche Varianten des von V. über-

schätzten Romanus, während in der zweiten die Lesungen und Kon-

jekturen der früheren Herausgeber und Rutiliusforscher in ganz

maliloser Weise angehäuft sind. Dankenswert ist der Index ver-

borum plenissimus. Die Übersetzung ist in Prosa abgefaßt und nicht

immer genau. Den Hauptteil bildet die Studie über das Werk des

Rutilius (p. 73—437). Die erste Partie behandelt die Geschichte des

Gedichtes. Kap. 1 berichtet von der Auffindung der nachmals wieder

verloren gegangenen Hs. im Kloster zu Bobbio im Jahre 1493. Auf

diese geht unsere gesamte Überlieferung zurück, worüber Kap. 2

Auskunft erteilt. Kap. 3 enthält einen Überblick über die Rutilius-

studien seit dem Ende des 15. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart.

Kap. 4 verbreitet sich über die Ausgaben in der Zeit von 1520 bis

1883, die in 6 Perioden eingeteilt wird.

Die zweite Partie zieht die Persönlichkeit des Dichters, seine

Verwandten, freunde und Bekannten in den Kreis der Betrachtung.

Die dritte Partie ist dem Gedichte selbst gewidmet und behandelt

die Reise des Rutilius, die Exkurse über Mönche und Juden, die

historischen Exkurse und Reminiscenzen, die verschiedenen An-

spielungen und endlich eine Reihe ähnlich angelegter Werke von

Lucilius bis auf Addison und Cooper. Die letzte Partie hat es mit

der Form des Gedichtes zu tun. Kap. 1 bespricht den Titel, der

nicht sicher zu ermitteln ist, die Lücken, Interpolationen und Vers-

umstellungen. Kap. 2 befaßt sich mit der Komposition, dem Wort-

schatz, der Grammatik, sodann namentlich mit der Allitteration und

mit den Nachahmungen der früheren Dichter. V. schließt mit den

gewiß richtigen Worten : „On ne peut donc pas voir en lui un grand

poete; il est sürement comme le dit L. Müller, un praestantissimus

versificator
u

.
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Eine Ergänzung zu dieser Ausgabe liegt vor in dem Aufsatz von

J. Vessereau et P. D im off, Rutiiiana. Rev. phil. 1906,

p. 61—70.

Im ersten Teile wird gezeigt, daß die Annahme der Benediktiner.

Poitiers sei des Rutilius Vaterstadt, jeder festen Grundlage entbehrt.

Ebensowenig kommt des Dichters Name in den Inschriften von Toulouse

und Umgegend vor, von wo die meisten seinen Ursprung herleiten;

der Name ist in Aquitanien überhaupt sehr selten. Es werden dann

alle Inschriften aufgezählt, in denen der Name Rutilius bzw. Rutilia.

Namatianus, Exuperantius und Palladius (des Vaters seines Freundes

und dieses selbst) vorkommen: Sie weisen auf die Gallia Narbonensis

als Heimat des Dichters hin ; und wahrscheinlich stammt er aus

Narbonne. Doch darf man auf die Inschriften nicht, wie die Ver-

fasser getan haben, allzuviel Gewicht legen, und die Sache ist sehr

unsicher.

Der zweite Teil will das Datum der Reise des Rutilius feststellen.

Seine Ankunft in Falerii fällt auf den 1. November; dann ist er am

13. Oktober von Rom aufgebrochen, hat sich vom 14. bis 18. in Porto

aufgehalten und ist am 29. zu Schiff gegangen. Die Reise fällt in

das Jahr 417, wie man vor A. \V. Zumpt allgemein annahm: denn

I 135 f. rechnet der Dichter nach der catonischen , nicht nach der

varronianischen Ära.

Unbekannt geblieben sind mir

* Pascal, Di una probabile fönte di Rutilio Namatiano.

Napoli 1903.

*Manfredi, 1/ ultimo poeta classico di Roma Claudio Rutilio

Namaziano. Intra 1904.
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Bericht aber die Literatur zu Suetonius von 1897—1006.

Von

Th. Opitz in Zwickau.

I. Allgemeines.

Macii, Essai sur Sutftone. Paris 1900.

Aus dem reichen Inhalte des sehr ausführlichen Werkes kann

ich nur das Wichtigste hervorheben:

Kapitel I: SueMone avant les lettres de Pline

(69—97). Suetons Vater hieß Suetonius Laetus, er war Ritter

und Tribun der 13. Legion. Sueton ist vermutlich in Rom geboren,

vielleicht schon 69. Jedenfalls ergibt Mommsens sich auf Plin.

ep. III 8 stützende Annahme, daß er erst 77 geboren sei, ein zu

spätes Jahr. Denn S. war nach seiner eigenen Angabe 8s adu-

lescens, auch konnte ihn bei einem Altersunterschied von 15 Jahren

Plinius schwerlich contubernalis nennen, schließlich stimmt auch das

ihm von Trajan 113 verliehene jus trium liberorum besser zu dem

früheren Geburtsjahr.

Kapitel II: Suetone et Pline (97—113). Die sechs in

Betracht kommenden Briefe des Plinius werden datiert und be-

sprochen. An Einzelheiten sei folgendes erwähnt : Die Bitte Suetons,

ihn von der Übernahme des Militärtribunals zu entbinden (III 8), ist

jedenfalls erfüllt worden. Das erste große Werk, das S. veröffent-

lichte, war de viris illustribus , das sicher nicht vor 109 und ver-

mutlich nicht vor 113 erschien. In diesem Werke wurde Plinius

nicht erwähnt, wohl deshalb, weil er bei dessen Veröffentlichung noch

lebte. Aus der Bezeichnung contubernalis (I 24, 1) ergibt sich

nicht, daß S. mit Plinius in Bithynien gewesen wäre. Durch Plinius

hat S. sicher Tacitus, obwohl er ihn nirgends nennt, und viele Leute

kennen gelernt, von denen er manche Einzelheiten aus der Zeit Neros,

dem Dreikaiserjahr und der Herrschaft der Klavier erfuhr.
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Kapitel III: Suötone a la cour d'Hadrien. Vermutlich

durch Vermittlung des Septicius Claras, eines Freundes des Plinius.

erhielt S. bei Hadrian, vielleicht 119, die Stelle ab epistulis. Beide

Männer stimmten in vielen Punkten tiberein. Am Hofe trat S. zu

manchen Vertretern der Literatur in Beziehung, z. B. zu Florus.

Kapitel IV: Le söcretaire ab epistulis auxarchives
imperiales. Wenn auch S. als ab epistulis nicht zugleich Vor-

stand des kaiserlichen Archivs war, welches Amt vermutlich der

a studiis bekleidete, so hatte er doch leicht Zutritt dazu. In ihm

lernte er z. B. unveröffentlichte Briefe des Augustus kennen , ferner

die Testamente des Caesar, Augustus und Tiberius. Den index rernm

(monumentum Ancyranum) hat S. in einzelnen Fällen benutzt, anderseits

fehlt es aber auch nicht an Widersprüchen. (Vgl. unten.) Auch Caesars

Briefwechsel hat S. kennen gelernt, dagegen teilt er von Tiberius,

Gaius und Claudius nichts Unveröffentlichtes mit, in den letzten sechs

Biographien erwähnt er fast kein Schriftstück der Kaiser. Übrigens

waren die Caesares im wesentlichen wohl abgeschlossen, als S. das

Amt ab epistulis erhielt. So hat er nur in den ersten Biographien

manches eingefügt. Acta senatus, acta diurna und dergl. brauchte S.

nicht im Archive einzusehen, da diese veröffentlicht waren.

Kapitel V: Sue*tone publie les XII Casars. Sa dis-

gracc. Ses dernieres anntfes. Son caractfcre. Die

Caesares sind 121 herausgegeben und zwar auf einmal. Die An-

nahme, daß sie vor der Veröffentlichung von Tacitus' Annalen er-

schienen sein müßten, weil S. sonst manches geändert haben würde,

wird dadurch widerlegt, daß sich bei ihm auch den Historien gegen-

über Irrtümer finden, die er ruhig hat stehen lassen. Vor 119

können die Caesares nicht veröffentlicht sein , da S. erst in diesem

Jahre Zutritt zum Archiv erhielt. Während Hadrian in Britannien

war, fiel S. zugleich mit seinem Gönner Septicius in Ungnade und

zwar für immer. Gestorben ist er gegen 141, denn der bei Fronto

erwähnte Tranquillus ist nicht S.

Kapitel VI: Le polygraphe (S. 242—856). Die übrigen

Werke Suetons zerfallen in vier Klassen: Grammatik und Lexiko-

graphie
,

Archäologie und institutions , Geschichte
,

Naturgeschichte.

1. Klasse: Das Werk de viris illustribus, 118 veröffentlicht , um-

faßte Dichter, Redner, Historiker, Philosophen, Grammatiker und

Rhetoren, in den einzelnen Teilen in chronologischer Reihenfolge. Als

Quellen nennt S. selbst Varro, Santra, Nepos, benutzt hat er gewiß

auch Hyginus, wohl auch Asconius und von Seneca die controversiae.

— nepl xaiv Iv ßtßXtoi? aTjyeuuv, nicht ein Anhang zu de viris illustribus,
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sondern eine selbständige Schrift. — llepi Soc^jacov >i$eu>v tJtoi ßXa-

a'fr^itov xal tco^sv fxdcraj, vermutlich in griechischer Sprache verfaßt.

Dieses Werk wird sehr oft zitiert. Von ihm ist ein Auszug erhalten

bei Miller, Mölanges de litterature grecque (1868), den Reifferscheid

noch nicht kannte. — De rebus variis. — 2. Klasse: Ilepl tu>v

-Kap "EXXr,ai itaiöiüv, ebenfalls griechisch geschrieben, ebenfalls ein

kleiner Auszug bei Miller. — Fiept tr
4
c Kixspwvoc iromsia?, eine

Verteidigung von Ciceros Werk de republica gegen Didymos Chalken-

teros, wie denn überhaupt S. Cicero sehr freundlich gesinnt ist und

vermutlich dessen sämtliche Werke gelesen hat, — De institutione

offuiorum, wohl mit Benutzung der magistratuum libri des C. Sem-

pronius Tuditanus. — Die vier Schriften irepl Tuijat)? xat t&v iv aorjj

vojxt}jLü>v xal Työtuv, de genere vestium, irspl xou xata 'Pcou.at'ou? iviaoxoo

und historia ludicra bildeten jedenfalls ein Ganzes für sich und nicht

einen Teil der Prata. Die Schrift über das Jahr ist viel von Späteren

ausgeschrieben worden, in der über die Spiele benutzte S. außer

Varro u. a. vielleicht auch die Öeatpixr) tTcopta des Königs Juba. —
3. Klasse: De regibus behandelte in drei Büchern die Könige von

Europa, Asien und Afrika. — IIspl iTria^jituv Tropvtov, wohl lateinisch ge-

schrieben, besprach z. B. Circe und Omphale, Aspasia und Phryne. —
4. Klasse: Prata, nicht Pratum; denn der Plural ist besser be-

zeugt. Die von Schanz herrührende Rekonstruktion dieses Werkes

ist wahrscheinlicher als die Reilferschcidsche, wenngleich im einzelnen

vielfach unsicher. — Am Schlüsse dieses ausführlichen Kapitels er-

wähnt der Verfasser noch sechs apogryphe Werke, d. h. solche, die

von irgendwem dem S. zugeschrieben werden. Z. B. tragen in

manchen Handschriften Caesars Bücher über den gallischen Krieg

Suetons Namen, ein Irrtum, den sogar Orosius und Sidonius Apolli-

naris teilen , ebenso die Schrift differentiae verborum in der Hand-

schrift von Montpellier, der einzigen, in der sie erhalten ist. Weiter-

hin erwähnt Lionurdo Bruni eine Rede Suetons , manche legen ihm

den dialogus de oratoribus oder das Schriftchen de viris illustribus

bei. Wenn schließlich Reifferscheid eine historia bellorum civilium

als ein Werk Suetons ansah, so ist das unbegründet: denn die bei

Hieronymus vorhandenen Stellen gehen auf eine Livius-Kpitome zurück,

und die Zitate bei Gellius und Servius beziehen sich auf andere

Schriften Suetons.

Kapitel VII: Observations sur les sources des

XII Casars. Im Caesar und Augustus nennt S. mehr Autoren als

in allen anderen vitae zusammen, und zwar nur Zeitgenossen dieser

beiden Caesaren. Das letztere gilt auch für die übrigen Kaiser. Der
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einzige spätere Schriftsteller, der erwähnt wird, ist der ältere Plinius.

In den Biographien der ersten beiden Caesaren, für die S. überhaupt

ein ganz besonderes Interesse hat, ist nicht eine Hauptquelle anzu-

nehmen, sondein der Stoff ist aus vielen Quellen zusammengetragen,

und zwar aus einer größeren Zahl, als genannt werden. Dagegen

folgt S. in den Biographien von Tiberius bis Vitellius einer Haupt-

quelle, die unter den von ihm nicht namhaft gemachten Schriftstellern

zu suchen ist. Für Tiberius, Gaius und Claudius ist diese vielleicht

Servilius Nonianus , für Nero wohl Fahrns Rusticus, für das Drei-

kaiserjahr wohl sicher die Historien des älteren Plinius. In den

Biographien der Flavier sind vor allem primäre Quellen benutzt.

— Fabius Rusticus ist zwischen 92 und 98 gestorben. Der beim

Tode des Tiberius genannte Seneca ist der Rhetor. Die Historien

des Tacitus kannte S. natürlich, aber hat sie nie als Hauptquelle

benutzt.

Kapitel VIII: La prose metrique et le style de

SuiMone. Daß auch S. rhythmische Prosa geschrieben hat, sucht

der Verfasser an Satzausgängen nach der Formel perferre oder re-

ferre zu erweisen. Indem er sich nach Roths Interpunktion ge-

richtet hat, hat er von jeder Sorte 11 Ii Beispiele gefunden. Er ver-

langt, daß die ganze Frage weiter untersucht werden soll. Die Be-

merkungen über den Stil sind ganz allgemeiner Natur.

Kapitel IX: La räputation de Suetone en occident
et en Orient. 1. Römische Literatur: Schon im 2. Jahr-

hundert zeigen Bekanntschaft mit S. Schriftsteller wie Fronto, Gellius.

Marius Maximus, die sciiptores historiae Augustae, weiterhin

Censorinus, Solinus, Ammianus, Victor, Eutropius, Hieronymus,

Orosius, Cassiodorius
,

Priscianus, Isidorus u. a. Während Paulus

Diaconus die Caesares nicht kannte, ahmte Einhard sie nach. 'Aus

dieser Zeit stammt der Memmianus. 2. Griechische Literatur:

Plutarch hat zwar die Caesares nicht benutzt, erwähnt aber das Werk
de viris illustribus im Leben Ciceros. Dagegen zeigt bei Polyaenus sich

Benutzung der vitae. Zwischen Dio und S. finden sich oft Wider-

sprüche, so daß von ihm S., wenn überhaupt, so nur ganz selten zu

Rate gezogen worden ist. Dagegen ist Benutzung mit größerer oder

geringerer Sicherheit anzunehmen unter anderem bei Hesychius, Lydus.

Photius, in den Etymologicis, ferner bei Suidas, Eustathius, Tzetzes.

Ein Anhang enthält eine Zusammenstellung von „passages

correspondants" des S. mit solchen des monumentum Ancyranum, des

Tacitus , Dio und Plutarch. Den Schluß bildet ein ausführlicher

Index.
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Peter, Die Geschichtschreiber der römischen Kaiserzeit.

2 Bände.

Naturgemäß ist an vielen Stellen dieses weitschichtigen Werkes

von Sueton die Rede. Die wichtigsten sind etwa folgende: I, 122:

über die Vielseitigkeit seiner Schriftstellerei und ein Überblick über

diese. — II, 67: Die Caesares sind vermutlich 119—121 veröffent-

licht. S. ist mehr Antiquar als Politiker und sucht mit seiner Person

in den Hintergrund zu treten. Da er dieselben Quellen wie Tacitus

benutzte, so finden wir auch bei ihm „die Illusionen jenes senatorischen

Kreises" wieder. Bei seiner Gewissenhaftigkeit hat er absichtlich

nichts Unwahres berichtet; freilich hat er Neigung zum Klatsch. —
II, 328 : S. faßt „den Kaiser als Persönlichkeit für sich" und sieht in

ihm den alleinigen Leiter des Staates, wobei eine „gerechte Würdigung

des Charakters freilich nicht möglich ist". Von der vita Augusti

gibt der Verfasser eine ganz genaue Disposition und bemerkt dazu,

daß diese in den übrigen Viten nicht so genau durchgeführt sei. —
I, 465 : Zweifellose Entlehnungen aus dem monuraentum Ancyranum

sind durch die ganze vita Augusti zerstreut. Vgl. unten. — Sueton

ist von Eutrop teils ziemlich wörtlich , teils freier benutzt worden,

ebenso auch in den Breviarien des 4. Jahrhunderts. In der Epitome

ist vielleicht ein Suetonius auetus ausgeschrieben worden.

Leo, Die griechisch-römische Biographie.

Mit Sueton beschäftigen sich drei Abschnitte, S. 1—10 (Caesares)

S. 11— 16 (die literarischen Biographien), S. 136—145 (von Varro

bis Sueton). Das Wesentlichste dürfte Folgendes sein: In der

römischen Geschichtschreibung ist durch Sueton die Biographie an

Stelle der Historie getreten. Das Schema ist „Name, Taten, Lebens-

führung, Tod", doch verschiebt es sich hier und da. Am schärfsten

ist es durchgeführt in der vita Augusti, am meisten weicht die

vita Titi insofern ab , als sie ein prooemium und einen eigentlichen

Schluß hat. Die literarischen Biographien sind nach demselben Grund-

satze disponiert. Doch wird das Schema nur dann ausgefüllt, wenn

S. in der betreffenden Rubrik etwas zu sagen weiß. Daher gehören

die Caesares und die literarischen Biographien zu derselben literarischen

Gattung, obwohl es an Verschiedenheiten im einzelnen nicht fehlt.

S. hat also die Anwendung einer für Dichter und Philosophen er-

fundenen und brauchbaren Form und Behandlungsweise auf die Be-

herrscher des römischen Reiches durchgeführt, nicht gerade zum Vor-

teile der Sache. Die Caesares sind das einzige Beispiel einer ohne

biographische Vorgänger direkt aus den Quellen herausgearbeiteten

zusammenhängenden Folge von Biographien wissenschaftlichen Stils.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX1V. (1907. II.) 16
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i'eitr. Die Literatur der Witzworte in Rom und die ge-

zzz '.'>rz W.re iL- Mui-ie Caesars. Neue Jahrbücher für Philologie

IM. !•*'> 1?*7. S. --•. -V-.0.

V 2 ( je-ir sir.d i ;
er 3- Witzworte überliefert , besonders bei

-z und FWtarcb. Von einer Sammlung wissen wir zwar nichts,

al-er z»*:~ ha: es eine gelben. Von Einzelheiten sei erwähnt, daß

Säet. U^«. 32 ai: Erasmus iacta alea esto statt est gelesen werdet

soll w. .-en Flut. P - j . 60 dy-yy^m xjpoc (so aach bei Meuanden

BerziLanns. Die Quellen der vita Tiberii (Bach 57 der

Liii'.'na ivr^na de? Cassini Dio). Heidelberger Dissertation 1903.

Durch eir.r sanz genaue Analyse der einzelnen Kapitel Dio?

k ..mmt der Verfasser zu dem Ergebnis, daß Sueton nie direkt vol

Dio benatzt worden ist. Die Tatsachen, in deren Bericht beide und

zum Teil Ta< itus als dritter übereinstimmen, gehen auf gemeinsame

Quellen zurück. Als solche nimmt der Verfasser zwei biographische

und eine annah-tische an. Die erste ist von Sueton besonders für

Tib. 26—35. die zweite für Tib. 61— 67, die dritte, aber nur in ge-

ringem Maße, für Tib. 34—37 benutzt.

W. Dennis u n. The epigraphie sources of the writing of Gaius

Suetonius Tranquillus. Reprint from the American Journal of

Archae«dogy. New York 1898.

Einleitungsweise spricht der Verfasser über die von Sueton selbst

genannten (Quellen im allgemeinen.

Der 1. Hauptteil behandelt das Verhältnis Suetons zum monu-

mentum Ancyranum oder, genau genommen, zu dessen Original. Die

hier erörterte Frage, ob Sueton die Mausoleumsinschrift oder da-

dieser zugrunde liegende volumen des Augustus benutzt habe, ist für

die eigentliche Frage , um die es sich handelt . ziemlich belanglos.

Alsdann werden 47 Stellen des monumentum Ancyranum mit ent-

sprechenden Stellen Suetons zusammengestellt und drei Grade der

Ähnlichkeit angenommen: wörtliche Übereinstimmung. Ähnlichkeit des

Ausdrucks, Ähnlichkeit in Auszügen. Am wichtigsten ist Aug. 43

fecisse se ludos ait suo nomine quater, pro aliis magistratibus.

qui aut abessent aut non sufficerent, ter et vicies und mon. Anc. IV 3ö

ludos feci meo nomine quater. aliorum autem magistratuum vicem ter et

viciens, denn der Zusatz bei Sueton qui aut abessent aut non sufficerent

ist völlig nichtssagend und wird wohl von ihm selbst stammen. Von

den übrigen Stellen sind nur wenige beweiskräftig , namentlich ent-

halten manche Angaben Suetons selbständige Einzelheiten, die darauf

hinweisen, daß eine andere Quelle als das monumentum Ancyranum
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zugrunde liegt. Anderseits fehlt es auch nicht an direkten Wider-

sprüchen. Als Resultat ergibt sich also, daß Sueton von dem Original

des monumentura Ancyranum Gebrauch gemacht hat, aber doch nur in

sehr bescheidenem Umfange.

Der 2. Hauptteil beschäftigt sich unter folgenden sieben Ge-

sichtspunkten mit Suetons Verhältnis zu anderen Inschriften: 1. Stellen,

die sich auf Inschriften zu beziehen scheinen, die wirklich von Sueton

eingesehen worden sind ; 2. solche, die sich auf Inschriften beziehen,

die Sueton sehr wahrscheinlich eingesehen hat; 3. solche, die sich

auf Inschriften beziehen, die Sueton wahrscheinlich nicht eingesehen

bat •, 4. solche, die sich ganz im allgemeinen auf Inschriften selbst oder

auf Denkmäler mit Inschriften beziehen ; 5. solche, die eine Ähnlich-

keit mit erhaltenen Inschriften aufweisen; 6. verschiedene Be-

ziehungen; 7. Beinamen und Titel der Kaiser, die bei Sueton stehen

und durch Inschriften bestätigt werden. Abgesehen von den vier

unter die erste Rubrik gehörigen Stellen (Aug. 7, Tib. 5, Cal. 23,

Claud. 41), denen man noch einige der zweiten zugesellen könnte,

z. B. Dom. 5 und 13, sind auch hier die Resultate, wie der Verfasser

selbst zugibt, recht wenig sicher. Vielfach dienen ja die angeführten

Inschriften in geeigneter Weise dazu, die betreffenden Suetonstellen

zu erläutern, daß sie ihnen aber als Quellen zugrunde liegen, wird

sich nur ganz vereinzelt behaupten lassen.

Beck , De monumento Ancyranosententiae controversae. Mnemo-

syne XXV S. 349—360 und XXVI S. 238—257.

Dem Verfasser erscheint es im höchsten Grade zweifelhaft,

ob das monumentum Ancyranum eine Kopie der Inschrift auf dem

Mausoleum Augusti ist (S. 247 monumentum Ancyranum et titulum

Mausolei quendam congruere adhuc non satis eonstat). Für ganz

unwahrscheinlich erklärt er ferner eine Benutzung desselben durch

Sueton, geht also in dieser Hinsicht noch einen Schritt weiter als

Dennison. Auch er stellt S. 247—257 mehr als 30 Stellen neben-

einander, in denen Sueton und das monumentum dieselben Tatsachen

berichten und kommt ebenfalls zu dem Ergebnisse, daß Suetons Bericht

vielfach Einzelheiten enthält, die im monumentum fehlen. Daß Sueton

diese aus irgendeiner anderen Quelle hinzugefügt habe, erklärt er für

sehr unwahrscheinlich. Dabei wird besonders der Gesichtspunkt be-

tont, daß Sueton in seiner Eigenschaft als Geheimschreiber doch ganz

andere Quellen zur Verfügung hatte als das monumentum. Aus der

großen Zahl der Stellen hebt der Verfasser (S. 355 f.) drei als auch im Aus-

druck einander besonders ähnelnd hervor, und zwar außer den oben schon

16*
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angeführten Aug. 43 und mon. Anc. IV 35 noch Aug. 43 navaie

proelium circa Tiberim, cavato solo, in quo nunc Caesarum nemu>

est und mon. Anc. IV 43 navalis proeli spectaclum populo dedi trani

Tiberim, in quo loco nunc nemus est Caesarum, cavato solo e. q. s..

sowie Aug. 21 nec ulli genti sine iustis et necessariis causis bellum

intulit und mon Anc. V 12 Alpes .... pacari feci nulli genti

hello per iniuriam inlato. Aber auch diese Parallelen sind nach der

Ansicht des Verfassers nicht von der Art , daß mau deshalb eine

direkte Benutzung anzunehmen genötigt wäre.

H. W ö 1 f f 1 i n , Sueton und das monumentum Ancyranum.
Archiv für lat. Lexikographie XIII S. 193—199.

*

Um zu entscheiden, ob Sueton aus dem monumentum Ancyranuni

geschöpft hat
,

vergleicht der Verfasser Suet. Aug. 52 exque Ü£

cortinas Apollini Palatino dedicavit mit mon. Anc. 4, 53 exque ea pecunü

dona aurea in aede Apollinis . . . posui und erörtert im Anschluß

daran die Frage , an welche einsilbige Präpositionen que angehängt

wird. Ergebnis: an ab, ob, sub tritt que nie, ebensowenig an ad.

mit ganz vereinzelter Ausnahme; cum que ist archaisch und findet

sich bei Cicero nur ganz selten und auch dann nur mit Formen von

is, bei Sueton fehlt es; postque kommt vor Vellerns und Valerius

Maximus nicht vor; bei in und per ist der Gebrauch schwankend:

exque, das in der Kurialsprache üblich war und aus dieser sieb

bei Cicero findet, verschwindet mit dem Ende der Republik aus der

guten Prosa, so daß es bei Livius, Curtius, Seneca. Quintilian und

Tacitus sowie bei Sueton und Ammian fehlt. Also stammt die oben

angeführte Stelle mit exque aus dem monumentum Ancyranum.

F.Gottanka, Suetons Verhältnis zu der Denkschrift des Augustus

(monumentum Ancyranum). Programm des K. Luitpold-Gymnasiums

in München. 1904.

Einleitungsweise zählt der Verf. die Schriftsteller und sonstigen

(Quellen auf, die Sueton in der Biographie des Augustus selbst

nennt , und stellt die bisher aufgestellten Ansichten über das vor-

liegende Thema zusammen. Dann werden alle Stellen, an denen die

beiden Berichte Vergleichspunkte bieten, im Wortlaute abgedruckt.

Der Verf. teilt sie in fünf Klassen ein: 1. Stellen (30) mit bloß

„materieller Übereinstimmung", 2. solche (12), die „in stilistischer

Hinsicht eine Beeinflussung Suetons durch die Denkschrift des Augustus

vermuten lassen", 3. solche (6), die „eine größere stilistische Ähn-

lichkeit zeigen , wobei jedoch Sueton gleichsam bestrebt ist , eine

Variation in den Worten anzuwenden", 4. solche (5), wo „Sueton
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fast dieselben Worte gebraucht wie das monumentum" und 5. solche (9),

an denen „Sueton vom monumentum abweicht". Meist werden nicht

bloß die Stellen nebeneinander gestellt, sondern allerlei erläuternde

Bemerkungen beigefügt.

Die Stellen der 1. und 2. Klasse können meistens nicht viel be-

weisen, zumal da wiederholt Sueton Einzelheiten hat, die im monu-

mentum fehlen. Da hat doch die Annahme sehr viel für sich, daß

Sueton diese nicht dem Berichte des monumentum aus einer anderen

Quelle hinzugefügt, sondern aus dieser alles entnommen hat. Wirk-

lich beweiskräftig sind nur die Stellen der 4. Klasse, namentlich die

schon angeführten navalis — solo und ludos — viciens verglichen

mit den entsprechenden Worten Suetons. Das Endergebnis der Unter-

suchung ist, daß Sueton die Denkschrift des Augustus direkt benutzt

hat, wenn auch in bescheidenem Umfange.

W. Fürst, Suetons Verhältnis zu der Denkschrift des

Augustus (monumentum Ancyranum). Erlanger Dissertation. Ans-

bach 1904.

In der Einleitung seiner nach Gottanka erschienenen Dissertation

stellt der Verf. ebenfalls die bisher veröffentlichten Ansichten zu-

sammen. Die in Betracht kommenden Stellen des monumentum und

Suetons werden zunächst ohne Abdruck des Wortlautes verzeichnet.

Der Inhalt der eigentlichen Abhandlung ist in 7 Abschnitte ge-

gliedert: 1. Übereinstimmungen in Form und Inhalt; 2. solche in

Inhalt und Anlehnungen in der Form; 3. Widersprüche; 4. a) Identität

des monumentum mit der Urschrift, b) der von Sueton benutzte Text

der Denkschrift; 5. das von Sueton entnommene Material; 6. dessen

Verarbeitung und Umgestaltung; 7. der Index und die späteren

Historiker der Kaiserzeit. Im 1. Abschnitte wird natürlich besonderer

Nachdruck ebenfalls auf die Stelle ludos — viciens gelegt. Unter den

Stellen des 2. sind nicht wenige, die recht wenig beweisen. Über

sie ist dasselbe zu sagen wie über die aus der 1. und 2. Klasse bei

Gottanka. Im 3. ist interessant die Vergleichung von mon. Anc. 3

victorque Omnibus [superstitib]us civibus peperci mit Suet. Aug. 13

in splendidissimum quemque captivum non sine verborum contumelia

saeviit. Hier vermutet nämlich der Verfasser, daß Sueton den be-

schönigenden Worten des Augustus absichtlich widerspricht. Übrigens

folgt aus den Widersprüchen keineswegs die Nichtbenutzung über-

haupt. Denn Sueton brauchte sich doch nicht in allem an das monu-

mentum anzuschließen. Im 4. Abschnitte versucht der Verfasser den

Nachweis, daß Sueton einerseits aus der im kaiserlichen Archiv auf-

bewahrten Urschrift des Augustus, anderseits aus einem Exemplar
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geschöpft hat, das „den nach des Kaisers Tode redigierten "Wortlaut

aufwies (vermutlich die Erzinschrift am Mausoleum selbst)". 31

man über diese Vermutung urteilen, wie man will, mit seinem Haupt-

ergebnis hat der Verfasser, gerade wie Gottanka, gewiß das Richtig*

getroffen.

G. K ort g e , In Suetonii de viris illustribus libros inquisitionniL

capita tria. Dissertationes philologicae Haienses. Malis Saxonuc

Vol. XIV (1901) S. 187—284.

Im 1. Kapitel sucht der Verfasser festzustellen, was in den fön'

erhaltenen vitae des Vergilius und den zwei des Lucanus auf Sueto:

zurückgeht. Von den erstcren kommen nur die des Probus und

Donatus in Betracht, da Hieronymus, Servius und Focas nichts Selb-

ständiges haben. Die beiden vitae Lucani, deren eine von Vacca

stammt, hat ein Unbekannter zusammengeschweißt. Der Verfasser

hebt dann die Besonderheiten in der Behandlung des Stoffes hervor,

die sich in den erhaltenen Teilen der Schrift de viris illnstribtzs

finden. Indem er nun damit die vitae Vergilii und Lucani , erstere

sehr eingehend, vergleicht, wird es im höchsten Grade wahrscheinlich,

daß der größte Teil ihres Inhaltes auf Sueton zurückgeht. Auch in

der vita Persii erinnert mancherlei sehr an Suetons Art. — Das

2. Kapitel hat weniger mit Sueton zu tun. Doch wird nachgewiesen,

daß er in den vitae Juvenalis nachgeahmt ist. — Das 3. Kapitel

handelt zunächst über Suetons römische Quellen : Varro, Santra, Fene-

stella, Asconius, Briefe des Augustus und anderer, wohl auch die

acta senatus. Die ganze Art der biographischen Schriftstellerei

Suetons ist auf peripatetische Biographen zurückzuführen (Dicäarchus.

Aristoxenus, Herniippus u. a.). Zum Schlüsse werden die von diesen

hervorgehobenen Gesichtspunkte zusammengestellt.

P. Weber, Quaestionum Suetonianarum capita duo. Halis

Saxonum ll»03.

I. Decommentis latinis, quae suntdenotiscriticis.

Das aneedotum Parisinum (cod. 7530) über 21 kritische Noten, das

schon Bergk auf Sueton zurückgeführt hat, stammt nach Reifferscheid

aus dessen Schrift rspt tuiv h ßißXtot? sijuei'cdv. Aus derselben Quelle

leitet dieser auch Isidoras I 20, 21 und 24. abgesehen von den

christlichen Noten, ab. Gegen die Richtigkeit dieser Ansicht hegt

der Verfasser schon aus dem Grunde Bedenken, weil Isidor dem aus-

geschriebenen Autor nichts oder nur ganz wenig hinzuzufügen pflegt.

Auch finden sich zwischen dem aneedoton und Isidoras mancherlei Ab-

weichungen. Hinzu kommt das von Kettner herausgegebene aneedotum
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Monacense (cod. 14 429). Die drei Texte druckt der Verfasser neben-

einander ab und kommt nach gründlicher Untersuchung zu folgendem

Ergebnis : die ersten 12 notae des anecdotum Parisinum gehen auf

Sueton zurück. Zu ihnen wurden später 9 hinzugefügt. Aus diesem

commentum stammt das anecdotum Parisinum und, indem noch christ-

liche notae hinzukamen, das anecdotum Monacense und Isidorus. Vgl.

unten.

II. De Pratorum dispositione. Der Verfasser geht darauf

aus, die von Schanz gegebene Disposition des Pratum (vgl. in diesen

Jb. Bd. 97 S. 102) als unmöglich zu erweisen. Die Annahme, daß

der 1. Teil (Buch 1—4) über den Menschen und der 2. Teil

(Buch 5—8) über die Zeit gehandelt habe, sei völlig unbegründet.

Auch die von Schanz aufgestellte Behauptung, daß die Prata die

Hauptquelle für Censorinus de die natali seien , sucht er zurück-

zuweisen. Vielmehr führt er mit Wissowa den 1. Teil dieser Schrift

im wesentlichen auf Varros Tubero sive de origine humana zurück.

Für den 2. Teil erkennt er mit Schanz Suetons Schrift de anno

Romanorum als Quelle an, lehnt aber auch hier die Prata als solche

ab und erklärt Varros antiquitates humanae, sowie für das 2. und

3. Kapitel desselben Atticus sive de numeris dafür.

F. Büchel er, Neptunia prata. Rheinisches Museum Bd. 59

(1904) S. 321-328.

Im Katalog des Musee Aloui zu Tunis S. 32 Nr. 166 wird ein Mosaik

mit Darstellungen von römischen Schiffen verschiedener Art beschrieben.

Den Bildern sind 17 verschiedene Ausdrücke für Schiffe, lateinisch,

zum Teil auch griechisch, beigeschrielen. Der Verfasser macht es nun

wahrscheinlich, daß das Verzeichnis dieser Ausdrücke auf Suetons

Prata zurückgeht. Beiläufig bemerkt er gegen Mace, daß Suetons

Schrift Trefft tt)? Ktxe'pwvoc roXiTet'a? nicht dessen Werk de re publica

gegen Didymus in Schutz nehmen sollte, sondern eine Schutzschrift

„über Ciceros Verhalten im Staate" war.

Traube, Die Geschichte der tironischen Noten bei Suetonius

und Isidorus. Berlin 1901 (S.-A. aus Archiv für Stenographie

Bd. 53).

Isidorus I 21 (üler die kritischen Zeichen) stammt im wesent-

lichen, abgesehen von den christlichen Zeichen, aus Sueton. Vgl. oben.

Es wäre aber falsch, alle Paragraphen und die Reihenfolge als suetonisch

anzusehen. Dieser Fehler aber ist vielfach bei Isidorus I 22 (über

die stenographischen Zeichen) gemacht worden. Dieser Abschnitt

besteht aus 6 Sätzen. Von diesen ist der 6. aus Augustinus, der

8. im wesentlichen aus Hieronymus geflossen, der seinerseits aus
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Suetons vita Ciceronis in dem Bache de viris illustribus geschöph

hat. Satz 1 und 4 sowie die Worte Romae und sed tantum i>rae-

positionum gehen anf Sueton zurück, wohl auch Satz 2. Sau 5

stammt von einem unbekannten christlichen Gewährsmann.

Die in den übrigen Kapiteln Isidors de notis enthaltenen Stückt

antiquarischen Inhalts sind vermutlich aus Sueton t irspl tgüv £v xr>~;

flt^Ätot; 37,jxsiü>v geflossen. Überhaupt hat Isidor viel Suetonisches

Eigentum, z. B. zitiert er zweimal die Prata. Aber alle die^

Schriften hat er nicht selbst benutzt. Offenbar hat es einen Auszug

aus Suetons kleinen Schriften gegeben, von dessen Benutzung sich

auch sonst Spuren zeigen.

II. Handschriftliche Oberlieferung.

Prcud'hommc, Premiere £tude sur l'histoire du texte d<

Suötone de vita Caesarum. Bulletin de PAcademie royale dt

Belgique. Bruxelles 1902 S. 299—328.

Derselbe, Seconde e'tude usw. Daselbst S. 544—551.

Derselbe, Troisifcme Ctude usw. Daselbst 1904. (Sonder-

abzug 94 S.).

Im ersten Abschnitte der ersten Studie beschäftigt sich der

Verfasser mit den von Bentley benutzten Handschriften (vgl. Ihm): er

weist nach, daß dessen R und Ks = Regius 15 C III und C IV im

britischen Museuni sind ; ferner S i und S 2 = 2 Hdschr. aus dem

College von Sion
,

jetzt ebenfalls in London , L — Lincoln College

Lat. 93 in der Bodleiana, M und Ms oder L = Del 10, 41 und

KK 5, 24 in der Universitätsbibliothek zu Cambridge. S2 ist R 2

sehr ähnlich, Si nahe verwandt mit einem Parisinus und dem Prae-

monstratensis. R ist bereits von Vossius benutzt, in einem jetzt in

Leyden befindlichen Exemplar der Ausgabe des Torrentius von 1591.

Wahrscheinlich hat Graevius Mitteilungen aus M2 oder E gemacht.

Im zweiten Abschnitt wendet sich der Verf. gegen die Be-

hauptung von Smith (siehe unten), daß auch die Hdschr. des

15. Jahrhunderts im besonderen V 6 (Vaticanus 1905) Beachtung

verdienen. Ferner weist er nach, daß bei der Herstellung des von

Howard (siehe unten) herangezogenen Parisinus 5809 gedruckte Aus-

gaben benutzt worden sind. Also sind die Hdschr. des 15. Jahr-

hunderts für die Kritik wertlos (so schon Roth).

In der zweiten Studie spricht der Verf. über die von Roth

erwähnten excerpta Lislaeana, Bongarsiana, Cuiaciana. Die an erster

und zweiter Stelle genannten stammen nicht aus einem von Casaubonus
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benutzten Cuiacianus, sondern einer jetzt auf der Stadtbibliothek in

Soissons befindlichen Handschrift. Diese ist nicht nur von Bongars,

sondern auch von Lislaeus benutzt worden. Dagegen ist der Cuia-

cianus identisch mit Parisinus 5804.

Die dritte Studie ist die wichtigste. Sie bringt die Klassifi-

kation der vom Verf. benutzten Hdschr. Sie zerfallen in 2 Klassen:

X und Z. Die Berechtigung dieser Einteilung sucht er an mehr als

400 Stellen nachzuweisen, an denen die beiden Gruppen in Lücken,

Interpolationen, Wortstellungen und sonstigen Abweichungen aus-

einander gehen.

Die erste Klasse X ist die wesentlich bessere. Ihr teilt der

Verf. 8 Hdschr. zu: A (Memmianus), B (Vat. 1904), C (Wolfen!).

268), D (Par. 5804), a (Laur. 68, 7), b (Par. 5801), c (Laur. 66,

39), f (Montpellier 117). — a, b, c, f stammen aus demselben Arche-

typus x der mit B aus demselben Originale X abzuleiten ist.

a ist die beste Hdschr. dieser Gruppe. — C ist von Becker über-

schätzt worden. — Die von ihm veröffentlichten excerpta scheinen

aus einer Hdschr. der Klasse x 1 B zu stammen.

Z, der Archetypus der zweiten Klasse, war jünger als X, ist

also schon deshalb von geringerem Werte , hat aber auch gute Les-

arten. Die zahlreichen Vertreter dieser Klasse stammen meistens aus

dem 14. und 15. Jahrhundert. Von den älteren hat Verf. 10 heran-

gezogen. Deren bester ist a (Brit. Mus. 15 C III), dann kommen
zunächst s (Soissons 19), ß (Paris. 6116) und 7 (Laur. 64, 8);

doch haben sie viele Fehler. Auf Grund dieser Untersuchungen wird

S. 61 der Stammbaum aufgestellt.

Der 1. Anhang bietet eine nach Jahrhunderten geordnete Über-

sicht aller dem Verf. bekannt gewordenen Hdschr. mit Angaben über

Alter, Herkunft und bisherige Benutzung. Von ihnen weist er 58

der ersten und 72 der zweiten Klasse zu; bei weiteren 21 verzichtet

er auf Entscheidung. — Der 2. Anhang beschäftigt sich mit P, dem

Archetypus aller Hdschr., und 12, der Quelle von P.

M. Ihm, Beiträge zur Textesgeschichte des Sueton. Hermes

36 (1901) S. 343-363, 37 (1902) S. 590 f., 40 (1905) S. 177

-190.

1. Die Suetonexzerpte des Heiric von Auxerre. Von

Heiric (geboren 841) gibt es Exzerpte aus Sueton. die auf dem

Diktate des Lupus von Ferneres beruhen. Letzterer entnahm sein

Diktat aus einer Suetonhandschrift in Fulda. Die beste Handschrift

dieser Exzerpte, die aus allen Viten außer denen des Claudius, Galba

und Otho gemacht sind, ist der Parisinus 8118 (saec. X 1) = a.
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Ebenso alt ist Brit. Mus. add. 19 835 = ß. Dahinter zurück steht de:

Leipziger Kodex Rep. I 4. 48 — 7. während Parisinus 13 432 = l

wertlos ist. Auf diese allgemeinen Bemerkungen folgt der Text de:

Exzerpte mit Varianten Verzeichnis.

2. Glossen in Suetonhandschriften. Im Memmiana?

stehen Scholien nur auf den ersten Blättern, spätestens von einer

Hand des 12. Jahrhunderts, meist Worterklärungen, celegentlieh auch

längere Erklärungen. Im ganzen sind sie belanglos, alter nicht un-

interessant wegen Übereinstimmung mit Glossaren. Ähnlich sind die

ebenfalls aus dem 12. Jahrhundert stammenden Glossen im Vaticanus

Lipsii. Einige Scholien waren bereits in den Text des Archetypus

eingedrungen. Erklärungen zu griechischen Wörtern kommen ers*

seit dem 12. Jahrhundert öfter vor.

3. Humanistenhandschriften. Das Urteil Roths, daß

diese wertlos und die in ihnen sich etwa findenden guten Lesarten

als Konjekturen anzusehen seien, hat sich dem Verfasser, der gegen

hundert solche Handschriften auf bestimmte Lesarten hin geprüft hat

oder hat prüfen lassen, durchaus bestätigt. Daher sind die Versuche

einzelner Kritiker (Veldhuis, Moddermann, Howard), eine oder die

andere dieser Handschriften zur Geltung zu bringen, als verfehlt zu

bezeichnen. Im besonderen ist der von Smith (vgl. unten) empfohlene

Mon. 5977 saec. XV (m) aus G abgeschrieben. Einige richtige Les-

arten, die G nicht kannte, beruhen auf Konjektur.

4. Die „maßgebenden" Handschriften. Als frei von

Interpolationen dürfen nur M und V angesehen werden. Schon G

hat manche eigenmächtige Änderungen, gehört aber immer noch zur

Sonderklasse. Die Bedeutung der sonst in Betracht kommenden Hand-

schriftcii ist den genannten gegenüber eine sekundäre. Die eine

Klasse (X) umfallt LPST, die andere (Y) IlQR. L ist der beste

Vertreter von X. In Y finden sich allein in den Viten Caesars und

der Klavier über 30 Interpolationen.

Im Anschluß hieran bespricht der Verfasser einige orthographische

Fragen wie magno opere und ace. plur. auf is. Ferner weist er

nach , daß an einer ganzen Reihe von Stellen die kopulative Kon-

junktion schon im Archetypus fehlte, ebenso mitunter die Präposition.

An mehreren Stellen, wie Caes. 49, Cal. 50, Aug. 40, an denen jetzt

ac vor einem mit c anfangenden Worte im Texte steht, muß statt

dessen at geschrieben werden.

Schließlich bespricht der Verf. einige einzelne Stellen. Mit Recht

setzt er die handschriftliche Lesart Nero 22 prasini rectorem und

Galba 16 universis ordinibus offensis ein. Zweifelhaft bleibt mir
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Claud. 1 navi (novi Vulg.) et immensi operis. Beachtenswert sind

die Konjekturen auf Grund der Überlieferung Aug. 17 ad (so MGX l
)

desideria militum omnia ordinarentur
,
Aug. 88 protinus virili toga

stimpta, Dom. 2 quin et e sex consulatibus.

Smith, Harvard studies XII (1901) S. 19 f. Ein kürzerer

Bericht steht in Transactions and proceedings of the american

philological association. XXXII (1901) S. XXVI f.

Der Verf. hat über 30 Hdschr. selbst untersucht: 20 in der

Vaticana, 5 in der Laurentiana, 4 in der Marciana, 5 im britischen

Museum, je 1 in München und Leyden.

In eine Klasse gehören A (Memmianus), G 2 (Gudianus 268) =
C bei Preud'homme, Monacensis, V 4 (Vaticanus 1904) — - B, M 8 (Med.

68, 7) a, M 1 (Med. 66, 39) == c, R 1 (Reginae Suecorum 833). Der

Verf. stimmt also in der Znsammenstellung von AV 4 G 2 M 8 M 1 mit

Preud'homme überein, fügt aber seinerseits noch etliche hinzu. Engere

Gruppen bilden A Mon G 2 und M 8 M 1 R *, während V* in der

Mitte steht. Besonders eng verwandt sind Mon und G 2
, ohne daß

jedoch ersterer eine Abschrift des letzteren ist. Ebenfalls enge Be-

ziehungen bestehen zwischen M 8 und M 1 (ebenso Preud'homme).

In der 2. Klasse bilden eine Gruppe V° (Vat. 1860), V 1 (Vat.

7310), M 2 (Med. 64, 8) = 6\ Bibl. s. Crucis XX sin. 3 — M*
und Med. 64, 9 = M ß

. Unter diesen stehen einerseits V° V l
,

anderseits M 2 M 4 M 5 in engeren Beziehungen. Dazu gehören auch

noch B 1 (Brit. Mus. 15 C III) = a und 15 C IV = X. Die übrigen

Handschriften stammen aus dem 15. Jahrhundert. Besonders wichtig

ist V ft (Vat. 1905). Die Handschriften des 15. Jahrhunderts werden

von Roth unterschätzt. Es ist unmöglich, daß die in ihnen ent-

haltenen richtigen Lesarten sämtlich von Gelehrten des 15. Jahr-

hunderts stammen (ebenso Howard, dagegen siehe Preud'homme und Ihm).

Derselbe, Daselbst XVI S. 1—14.

Vat. 6396, 15. Jahrhundert, gehört zu der in der 1. Abhand-

lung aus 7 Hdschr. gebildeten Urbinasgruppe. — Das in dieser über

V 4 gefällte Urteil ist durch erneute Untersuchung bestätigt. —
B 8 (Brit. Mus. Lat. Class. 31914), B 4 (desgl. 12009), Am (Ambro-

sianus H 90) und L (Leidensis), alle dem 15. Jahrhundert angehörig,

bilden eine Gruppe in der 2. Klasse. — Ambrosianus II. 144 ist

wertlos. — B 6 (Brit. Mus. Lat. Class. Arundel 32). 15. Jahrhundert,

steht M 8 sehr nahe, gehört also in die 1. Klasse. — B 7 (Brit. Mus.

Lat. Gas. 21098), 15. Jahrhundert, stammt aus 2 Quellen: 1. Teil

(bis pag. 97, 33) gehört in die 1. Klasse zur Gruppe M 8
, 2. Teil

steht V °" nahe.
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Zum Schlüsse wendet sich der Verf. von neuem gegen Roths

Ansicht von der Wertlosigkeit der Handschr. des 15. Jahrh. Für die

2. Klasse sind sie gar nicht zu entbehren, da keine ihr angehörende

Ildxhr. über das 12. Jahrh. hinausgeht.

Howard, Notes on a fifteenth century manuscript of Suetonin*

Hanard Studies XII (1901) S. 261—265).

Die Hdschr. des 15. Jahrhunderts dürfen nicht vernachlässigt

werden. Besonders bemerkenswert ist l'arisinus 5809. Er hat

11 richtige Lesarten, die Koth auf Sabellicus, 30, die dieser auf

Beroaldus. und etliche, die dieser auf Politianus oder alte Ausgaben

zurückführt. Diese kann der Schreiber nicht erfunden haben : sie

stammen aus alter Quelle (vgl. dagegen Preud'homme und Ihm).

von Radinger. Eine verschollene Handschrift des Sueton.

Jahresbericht des Realgymnasiums. Korneuburg 1905.

Die Handschrift Vat. 1904 kann nicht gut als „ verschollen" be-

zeichnet werden, denn sie ist bereits von Ihm, Smith und Preud'homme

behandelt. Geschrieben ist sie im 9. bis 10. Jahrhundert in Flavignv.

Sie enthalt die ersten drei vitae und vom Caligula den Anfang. Der

Verf. gibt vom Tiberius eine vollständige Kollation, von den übrigen

vitae eine sich aufs Wichtigste beschränkende. Die Orthographie

ist noch nicht sehr verwildert, aber inkonsequent. Es finden sieb

ziemlich viele Auslassungen. Den griechischen Zitaten ist oft eine

Interlinearversion übergeschrieben. Sehr nahe steht Med.8 dem Vat.

Ergebnis: Vat. ist die nachlässige Kopie einer Handschrift der besten

Überlieferung.

M. Ihm, Richard Bentleys Suetonkritik. Sitzungsberichte der

Preuß. Akademie der Wissenschaften. 1901. XXVII, S. 677—695.

Im ganzen gibt es 5 Handexemplare Bentleys (vgl Preud'homme),

die teils mit Kollationen, teils mit Konjekturen, teils mit Randbemerkungen

aller Art versehen, zum Teil auch bereits für den Druck zurecht gemacht

sind. Die von ihm benutzten Handschriften sind: M (Eliensis Epi-

scopi), R (Regius), R 2 (Regius), M 2 (Eliensis Episcopi), SS (2 collegii

Sionensis), E (Eliensis) = M 2
. Abgesehen von R sind sie minder-

wertig. Sie zu klassifizieren ist zwecklos. Die meisten Konjekturen,

die allerdings vielfach mit forte oder an versehen sind, sind verfehlt.

S. 679—695 Miid alle Bemerkungen Bentleys abgedruckt und

zum Teil vom Verfasser mit weiteren verschen. Daraus ergibt sich,

daß Bentleysche Konjekturen und Lesarten nicht selten von späteren,

natürlich unwissentlich, wiederholt worden sind. Einzelheiten hervor-

heben ist hier unmöglich. Doch sieht man auch hieraus von neuem,
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welche gründlichen Vorstudien der Verf. für seine demnächst zu er-

wartende Suetonausgabe gemacht hat.

Einen Nachtrag dazu bietet

Derselbe, Bentleys Noten zu Suetons Schrift De grammaticis

et rhetoribus. Rhein. Mus. 56 (1901) S. 635 f.

Ein Handexemplar Bentleys enthält eine Kollation des jetzigen

Par. 1773 (früher Bibl. Colbertinae 6150). In 2 anderen Exemplaren

stehen Randbemerkungen. Nicht wenige der in ihnen enthaltenen

Konjekturen sind schon von anderen vorweggenommen. Manche stehen

bei Reifferscheid im Texte, natürlich, ohne daß dieser von ihnen

Kenntnis hatte.

Derselbe, Zur Überlieferung und Textkritik von Suetons

Schrift De grammaticis et rhetoribus. Rhein. Mus. 61 (1906)

S. 543—553.

Die von Reifferscheid der Textesrezension zugrunde gelegten

2 guten und 4 geringeren Handschriften genügen nicht. Es gibt

mindestens 18 Handschriften. Namentlich müssen diejenigen genau

untersucht werden, die den index capitum enthalten, sie sind besser

als die übrigen deteriores. Aber vielleicht ergeben auch diese etwas.

Im besonderen behandelt der Verfasser die von Huemer ans Licht ge-

zogene Wiener Handschrift aus dem Jahre 1466 (Haus-, Hof- und

Staatsarchiv Nr. 711) = W. Sie enthält die Lesarten, die Reiffer-

scheid aus den 4 Handschriften NOGJ aufgenommen hat, sämt-

lich. Auch etliche andere derartige verdienen Beachtung. Auch in

orthographischer Hinsicht ist W gut, daher muß er auch in Kleinigkeiten

beachtet werden. Jedenfalls hat der Schreiber nie absichtlich geändert.

Am engsten sind die Beziehungen zwischen W und O(ttobonianus).

Von den zahlreichen Einzelheiten können hier nur einige hervor-

gehoben werden: Kap. 4 haben WO titulo; Kap. 10 hat W nebst

GJ nihil, was richtig ist, da bei Sueton nil nie vorkommt; Kap. 14

steht das ergänzte non vor possit in WO; Kap. 22 liest W cum

ex oratione Tiberius verbum reprehendisset, was für die Richtigkeit

von Madvigs Tiberii verbum spricht
;
Kap. 23 hat W allein vicetinus

;

Kap. 28 steht nucerino in WO.

III. Kritik.

Veldhuis, Annotationes criticae ad Suetonium. Lugduni

Batavorum 1897.

Der positive Ertrag dieser Abhandlung ist nicht sehr groß. Die

zahlreichen besprochenen Stellen lassen sich in drei Gruppen zer-
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legen: 1. Die Lesarten einzelner Handschriften werden
für richtig erklärt. Da es sich hierbei fast ausschließlich um

deteriores handelt , namentlich um den von dem Verfasser sehr be-

vorzugten Vind. 1
. so haben die empfohlenen Lesarten nur ganz geringe

oder vielmehr gar keine Autorität für sich, können also nicht den

Anspruch erheben, als hand^hriftliche Überlieferung in den Teit

eingesetzt zu werden. Wenn trotzdem die eine oder andere solcher

Lesarten immerhin beachtenswert oder gar empfehlenswert ist.

so hat sie nur die Bedeutung einer guten Konjektur. Dies gili

etwa von Caes. 87 pro pullo pulleiaceum statt apud pullum p.

und Claud. 21 qualis est cum mit Streichung von ut. Bei allen

andern ist nicht daran zu denken . daß sie richtig seien . z. B.

Aug. 2* magi>tratil.us e seuatu statt ac senatu. Claud. 1 magna

vi statt novi . Nero 5 mitiorem statt certiorem. Etwas andere?

ist es Caes. 25. denn da steht quadringenties im Vat. — 2. Der

Verfasser empfiehlt die Konjekturen anderer, nament-

lich älterer Herausgeber. Auch hier hat das meiste wenig Wahr-

scheinlichkeit für sich. Am ehesten möchte ich als empfehlenswert

bezeichnen: Claud. 29 Streichung von se (Graevius), Nero 10 omne>

senatores ordiue >tatt omnes ordiues (Lipsius), Nero 14 tanquau

nullo residuo hello (derselbe). Nero 21 non dubitavit etiam . . . .

dare (Oudendorp), Nero 32 cogeretur si qui (Lipsius). vielleicht auch

noch Cal. 1 dedisset statt devicisset (derselbe), Cal. 44 sex milium

statt sexcentorum milium (derselbe) und C«l. 49 intra quintuu:

mensem statt quartum (Kyck). — 3. Eigene Konjekturen:
Sicher ist meines Erachtens keine, beachtenswert sind etwa Claud. 42

Musio novum addituiu, was übrigens in ähnlicher Weise schou von

Drechsler vorgeschlagen ist, Nero 14 iuteriecto anuuo spatio statt

inter annua spatia, vielleicht auch Cal. 26 peginatibus quoque

patres .... obiciebat statt paegniaris.

Ihm, Die sogenannte „villa Iouis" des Tiberius auf Capri

und andere Suetoniana. Hermes 36 (1901) S. 287—304.

S. 289 A. 2 erteilt der Verf. Auskunft über die Handschriften,

auf denen er den Suetontext zu konstituieren gedenkt.

Im übrigen ist der Inhalt des Aufsatzes etwa folgender: Tib. 65

ist nicht überliefert uilla quae vocatur Iouis, sondern Ionis. Viel-

leicht hieß sie nach einein die Geschichte der lo darstellenden Ge-

mälde so. Ist diese Lesart richtig, so fällt natürlich die bekannte

Kombination in sich zusammen, daß die 12 Villen auf Capri die

Namen der 12 Götter trugen. — Der Archetypus hatte mancherlei

Lücken. Ansprechend sind die Ergänzungen Galba 6 (legatus Ger-

Digitized by Google



Bericht über die Literatur zu Suetonius von 1897—1906. (Opitz.) 255

maniae in locum Gaetulici) substitutus und Dom. 3 Domitiam, ex qua

in secundo suo consulatu filium tulerat alteroque anno (principatus

amisit), consalutauit Augustam. Ferner wird der Versuch gemacht,

mit Hilfe teils des Mem., teils des Gud. die Zeilenlänge des Arche-

typus festzustellen. Außerdem fanden sich im Archetypus auch kleinere

Lücken. Sehr einleuchtend ist z. B Caes. 43 obsonia contra vetitum

(proposita) und Claud. 20 opera magna potius et (überl. ist quam)

necessaria quam multa perfecit. — Von den Autoren, die Sueton

benutzt haben, ist nur Einhard für die Kritik noch nicht verwendet

worden. Aug. 65 wird Moddermanns Vermutung mortes quam de-

decora suorum durch Einhards Worte mortes nMiorum ac filiae . . .

patienter tulit gestützt. Doch hält Ihm in diesem Punkte mit Recht

sehr Maß. — Der Archetypus hatte ferner Umstellungen von Buch-

staben, Silben und Worten. Mit Recht wird vorgeschlagen Cal. 57

vomuit statt vomit (vomitu MG), Nero 14 tanquam nullo residuo

bello mit Lipsius statt tarn nullo quam residuo und Cal. 35 uxorio

nomine (non prius) dignatus est. — Da in Kapital- und Unzialschrift

S und B leicht verwechselt werden, so ist Aug. 35 excusantibus statt

excusatis (Roth nach schlechten Handschriften) zu lesen , indem

die gute Überlieferung excusantis (excusantib) hat. Ebenso findet

sich Verwechslung von D und R. Daher ist Caes. 24 prospere ce-

dentibus rebus statt deeedentibus zu schreiben.

Wölfflin, Archiv für lat. Lex. X S. 149

empfiehlt mit Recht Suet. Aug. 86 die Lesart verbis statt urbibus.

Ihm, Zu Suetons Caesares. Rhein. Museum 53 S. 495 f.

Infolge der eben erwähnten Leichtigkeit der Verwechslung von

S und B ist Claud. 19 civibus, nicht civi (civis die Handschriften)

zu lesen und Wölfflins verbis statt urbibus zu billigen.

Helmreich, Zu Suet. Cal. 20. Berl. philol. Wochenschrift

1903, 43, S. 1374

liest lingua velut spongea statt spongea linguave; paläographisch

wenig wahrscheinlich. Überdies würde velut spongea ein ganz über-

flüssiger Zusatz sein.

Thomas, Notes sur Lucain, Suötone et le Querolus. M6-

langes Paul Fredericq (Bruxelles 1904) S. 37—41.

3 Konjekturen zu Sueton. Sachlich gut ist Nero 33 venenorum

artifice, weicht aber zu, sehr von der Überlieferung ab; unsicher ist

Tib. 59 sed re magis statt sed et magis, überflüssig Aug. 3 a senatu

statt in senatu.
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Preud'homme, Notes sur Su^tone. Daselbst S. 43—49.

Trotz Roths Genauigkeit gibt es in seinem Texte mehr al?

70 Stellen , an denen Lesarten der deteriores oder Konjekturei:

stehen, von denen er annahm, daß sie dem Memmianus oder anderer

guten Handschriften angehörten. — Die guten Handschriften schreiben

stets sestertius and sesteriium aus; letztere Form haben sie auch

dann, wenn es sich um Genetiv oder Ablativ handelt. Daraus folgt,

daß Sueton stets HS geschrieben hat. Und dies wird wohl in den

Text einzusetzen sein. — Die Zahlangaben sind meist in Worten

ausgeschrieben, seltener finden sich Zahlzeichen. Mitunter erklären

sich die verschiedenen Lesarten daraus, daß Zahlzeichen standen und

verschieden aufgelöst wurden. Im Anschluß daran empfiehlt der

Verfasser u. a. Jul. 42 mit Casaubonus minorve LX statt decem und

Aug. 32 mit Shuckburgh a XXV aetatis anno statt XXX zu lesen.

Andresen, Agermus. Wochenschrift für klass. Philol. 1905.

43. S. 1178 f.

Der Nero 34 erwähnte Freigelassene heißt nicht L. Agerinus.

sondern L. Agermus. Auf diese Namensforra führt die Über-

lieferung bei Sueton und Tacitus (ann. XIV 6, 7, 8 und 10).

Ihm, Berliner philologische Wochenschr. 1906, 47, S. 1480.

Caes. 77 haben alte Handschriften amprius. — Caes. 81 ut illo

statt Iulo mit Turnebus und Bentley. — Aug. 27 haben alle Hand-

schriften Julius Saturninus. — Claud. 42 nomine novum mit Drechsler.

Büchel er, Ns^cpov. Rhein. Museum. 61 (1906) S. 307.

Suet. Nero 39 ist zu lesen

:

ve^Tjtpov. NEPiiN loiav dire'xTEtvs, „hier ein novum ac

repertum des Calculs, Neros Name bezeichnet arithmetisch den Mutter-

mörder." (Nspcuv hat den Zahlenwert 1005 , die folgenden Worte

töiav wip* d^xTEtvs den Wert 75 + 454 + 476 = 1005.)

Ihm, Zu Suetons vita Lucani. Hermes 37 S. 487 f.

pag. 299, 27 Roth ist zu lesen: clariore crepitu ventris emisso.

Vahlen, Varia XLIX. Daselbst 33 S. 245 f.

Am Ende der Horazbiographie ist zu lesen : decessit V kal. De-

cembris C. Marcio Censorino et C. Asinio Gallo consulibus post nonum

et quinquagesimum (diem quam Maecenas obierat, aetatis agens sep-

timum et quinquagesimum). Zum Ausdruck ist Titus 11 und Vesp. 24

zu vergleichen.
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Stow asser, Porcius Licinus über Terenz. Zeitschrift für

die österreichischen Gymnasien. Bd. 51 (1900) S. 1069—1075.

Die Verse des Porcius Licinus in Suetons vita Terentii (pag. 292

ed. Roth) stellt der Verfasser folgendermaßen her:

Ddm lasciviam nobilium et fücosas laudes petit,

dum Africani vdce divina inhiat avidis aüribus,

dum ad Philum se c«±nitare et Laelium pulchrum putat,

ddm se ab his amari credit <öb venam ditem ingeni,

5. r6da> crebro in Albanura [?] rapitur ad florem aetatfs suae.

Is pös sublatis rebus ad summam inopiam redäctus est.

haque ex conspectu ömnium abiit in Graecam terram ültimam,

mörtuus [t] Stymphali Arcadiae. Öppido nihil Scipio

6*i profuit, nihil illi La^lius, nihil Fürius,

10. tr£s per id tempus qui agitabant nöbiles facillime<i>.

Der Text ist nicht mit Ritsehl auf den Parisinus 7920 (saec. XI ).

sondern durchaus auf die jüngeren Handschriften des 15. Jahrhunderts

zu basieren. Für die Herstellung der Worte ist festzuhalten, daß

man aus ihnen nach Suetons Worten ein unreines Verhältnis zwischen

Scipio und Laelius herauslesen kann, aber nicht muß.

IV. Zur sachlichen Erklärung.

Mus otto, Intorao alla tradizione della morte di Germanico,

figlio di Druso, presso Tacito, Dione Cassio e Suetonio. Rivista

di storia antica. N. S. Anno LX (1904) S. 1—4.

Die Berichte des Tacitus, Dio und Sueton über die Vergiftung

des Germanikus stammen aus einer dem Tiberius feindlich gesinnten

Quelle. Die für diese angeführten Gründe sind nicht ausreichend,

auch die Behauptung Suetons nicht, daß das Herz des Germanikus

nicht verbrannt und dies ein Beweis für den Giftmord sei. Er ist

nicht vergiftet worden, sondern an einer Krankheit gestorben.

Stow asser, Rezension von Fisch, Tarracina- Anxur und

Kaiser Galba im Romane des Petronius. Zeitschrift für österreichische

Gymnasien. 49. Band. S. 614.

Aus Tib. 39 iuxta Tarracinam in praetorio, cui Speluncae nomen

est, geht nicht hervor, daß in Tarracina praetores gewaltet hätten,

sondern praetorium bedeutet „Palast".

Willrich, Caligula. Klio III (1903) S. 85—118, 288—317.

397—470.

Eine eingehende Würdigung dieser hochbedeutenden Aufsätze

(1. Jugend und Jugendeindrücke; 2. Gaius und Tiberius; 3. Re-

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX1V. (1907. II.) 17
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gierungsanfang ; 4. Gaius und seine Familie ; 5. Der Orient unter

(iaius; 6. Gaius und der Westen; 7. Die Juden; 8. Verwaltung uc

Justiz; 9. Religionspolitik: 10. Gaius und die drei Stände; 11. Gaiu>

Persönlichkeit) gehört in einen anderen Bericht. Hier sei nur er-

mahnt, was der Verf. über die Quellen sagt: Ein flüchtiger Blick

genügt, zu bemerken, daß Dio von Sueton nicht beeinflußt ist, th

vielmehr beiden schon ausgeführte Charakterzeichnungen des Kaisen

vorgelegen haben. Man kann sagen, daß ihn die Nachwelt durch dV

Brille Senecas sieht.

Hausso ullier. Caligula et le temple d'Apollon DidymeVr

Kevue de philologie XXIII S. 147-168.

Schon langer als drei Jahrhunderte war man mit dem Neubau

des Tempels des Apollo zu Didyma bei Milet beschäftigt , und ddcIj

war kein Ende abzusehen. Da entschloß sich zu dessen Vollendon^

i \ihgula fSuet. i'al. Jl). und zwar wollte er tatsächlich dadun:

einen Tempel für sich haben Dio 59, 28). Zu dem Zwecke ordnet

er an, dal» die Provinz A>ien die Kosten zu tragen habe. Der Yen

vermutet nun, daß die in einer von ihm zuerst veröffentlichten Ii

schritt von Didvma (Nr. SO) erwähnte Schenkung eines nicht genannte:

Kaiser* von i'aluula gemacht worden sei. Hierzu stimmt auch, daß t-

milesische Münzen ans der Zeit Caligulas gibt, auf denen ein Hexastyl -

al gebildet ist, mit dem doch offenbar das Didymeion gemeint ist.

Infolge alles dessen beschlossen die Milesier für Caligulas Schwester

DniMlla o ;>S) gottliche Khren. Vielleicht waren auch die in eimr

anderen Inschrift von Milet (r*vue XXI S. 42 Nr. 17) genannten

ks;j-. .:xt dem Caligula geweiht.

H. Bodewig. Ein Trevererdorf im Coblenzer Stadtwalde.

Westdeutsche Zeitschrift XIX (1900) S. 1—67, im besonderen

S, M*— 67.

Den i'al. S erwähnten vicus Ambitarvius supra Confluentes glaubt

der Verfasser im Cobleiu-er Stadt wähle aufgefunden zu haben. Cor-

tlueutes mui> , da es keinen weiteren Zusatz hat, sich auf Coblerü

begehen. Der gefundene vicus stellt sich als eine Anhäufung von

Km;clgehoflen d.»r. in denen jeder Eigentümer sich durch Maut:

und Zaun von der ulrigen Welt abzusondern sucht (keltisch). Der

Altar ob Agnpptuae Puerperium bezieht sich auf einen Ende 14 oder

Anfang lo n. Chr. dort geborenen, früh verstorbenen Sohn de'

tiermamkus und auf die Ende lri n. Chr. dort geborene Dmsilla.

Kr ist vermutlich nicht von diesem selbst gestiftet.

</ ramer. Der vicus Ambitarvius. Daselbst XXII (190S>

S. J74 -JSo.
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Der Verfasser bezeichnet Bodewigs Ausgrabungen als sehr

n ichtig. Indem er dann Arabitarvius mit Ambitrebius (Bezirk auf

Leiden Seiten der Trebia) vergleicht, erklärt er es als einen Gau zu

beiden Seiten eines Baches, der etwa Tarva oder Tarvos hieß. Als

Flußname ist dieses Wort zwar verschwunden , es lebt aber fort in

dem Siedlungsnamen Zerf, mittellateinisch Cervia. Dort ist auch ein

Bach , der unterhalb von Niederzerf in die Ruwer fließt , während

diese unterhalb von Trier in die Mosel mündet. Bei genauer Lokal-

betrachtung ergibt sich, daß der Ausdruck supra confluentes durchaus

angemessen ist. Confluentes oder Ad Confluentes kommt nicht nur

zur Bezeichnung von Coblenz vor.

Boot, Verslagen en mededeelingen der koninklijke Akademie

vom vetenschapen XII 3 (exzerpiert in Woch. für klass. Philol.

1897 S. 15)

bespricht im Anschluß an Cal. 37 (fabrieavit et deceris Liburnicas)

die Funde im Nemisee. Die Länge des aufgefundenen Frachtschiffes

wird von Tauchern auf 68 m bei einer Mittelbreite von 20 m an-

gegeben. Gefunden wurden u. a. Bronzeverzierungen, die auf runden

oder viereckigen Pfeilern gesteckt haben, ein Bronzezylinder mit

Löwenköpfen und einem Ring zum Befestigen von Ketten oder

Stricken. Ein zweites und größeres Schiff liegt 150 m vom Ufer

entfernt.

Siebe rt, Die ältesten Zeugnisse über das Christentum bei

den römischen Schriftstellern. Charlottenburg, Programm des

Augustagymnasiums 1897. S. 6—7.

Judaeos impulsore Chresto usw. (Claud. 25) bezieht sich, indem

Chrcstus vermutlich „eine in Rom bekannte jüdische Persönlichkeit

(daher nicht Chresto quodam) dieses Namens" bezeichnet, nicht auf

eine Christenverfolgung, sondern auf die auch bei Lukas (Apostel-

geschichte 18, 2) erwähnte Judenvertreibung. Vielleicht ist diese

ins Jahr 52 zu setzen.

P. Werner, De incendiis urbis Romae aetate imperatorum.

Leipziger Dissertation 1906.

Der Verfasser stellt in sehr fleißiger Weise alle über die Brände

Korns in der Kaiserzeit sich findenden Angaben zusammen. Dabei

wird naturgemäß besonders ausführlich der große Brand unter Nero
besprochen, namentlich eingehend seine Ausbreitung. Doch trifft

der Verfasser keine Entscheidung in der Frage über die Urheber-
schaft. Über diese Frage ist in den letzten Jahren eine außer-

17*
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r<r--_ :i I «.-_<a*dei . die hier nicht l

T*r:« ki^_ I:i rxr 7*S Sorten umfassende We-i

A. rr i- L* f-it: m : tesp: deilo incendio Xeroniis

:

T*r«- n - r.r*- »je -i;* Ittren Jahresberichte Andrese:-

Mirk*. Ner .-i rrea: ji-p-canah Athenäenm Xr. 374

D*r Ali*:.: •*>? -aet_ Ner: 31 (und Tac. ann. XV 42) e>

-*:.:.•>& Kr.i>. Ner-> v>=i Arvernersee nach Ostia baoe:

in der zr-.-va ii Face zu sehen, die an der Nordwestsei;

de- -ee~ bejitr.:. B:s jerzt hat man diese nach Straho für ein Werk

de» C -:a*. enes IczeLiears de? Agrippa, gehalten, aber mit IV
rer .*. Denn des»en Werk ist vielmehr in der grotta della SibilU

«rrhal?-n. Die grotta di Pace hat gerade die Richtung, die dor

^chiff-kanal einschlasen maßte. Die Vermutung des Verfassers, da -

aas deren Breite »K« engl. Faß — ca. 5 m) und der Notiz Sneto&v

daß auf d^m Kanäle < ontrariae quinquereraes commearent. sich vie l-

leicht ein Schluß auf die Breite solcher Schiffe ziehen lasse, entbehrt

jeder Wahrscheinlichkeit. Denn dann könnten zwei quinquereme-

zusammen nur h m breit gewesen sein.

Fahia, Neron acteur. Bulletin de la societä des amis de

Kuniversite. de Lyon. Bd. XIX (1906) S. 27—52.

So lange Agrippina lebte, wagte Nero nicht, öffentlich aufzutreten.

Doch studierte er unter der Leitung des Terpnus mit großem Eifrr.

Nach ihrem Tode trat er zuerst bei den Juvenalien in den Vatikani-

schen Gärten vor Eingeladenen auf, 64 zum ersten Male in Neapel, später

auch in Korn, z B. bei der Anwesenheit des Tiridates. 67 unter-

nahm er seine Kunstreise nach Griechenland. Alle vier großen Fest-

spiele waren auf dieses Jahr verlegt worden, in Olympia wurde ein

lesondorer musikalischer Agon eingelegt. Mit 1808 Kränzen kehrte

er nach Horn zurück und feierte einen glänzenden Triumph. Bei den

dazu gehörigen Spielen trat er selbst wieder auf. Kurz darauf er-

folgte sein Ende. Er besaß ein bescheidenes Talent, das jedoch seiue

maßlose Selbstüberschätzung zu einem Genie aufbauschte. Trotzdem

hatte er vor jedem Auftreten eine tüchtige Angst. Daher führte er

eine wohlorganisierte Claque mit sich.

Derselbe, Comment Poppde devint imperatrice. Rev. de

philol. XXI (1897) S. 221—249.

Die Beziehungen zwischen Nero und Poppaea (vgl. diesen Jahres-

bericht Bd. 97 S. 109) begannen 58. Damals war Boppaea etwas
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über 25 Jahre alt, Nero dagegen erst 21. Ihre Schönheit war ebenso

hervorragend wie ihr Streben, diese sich zu erhalten. Sehr ergeben

war sie den Astrologen, auch zeigte sie eine gewisse Neigung zum

Judentum. „Impudique" war sie „par calcul et non par instinct". Daher

liebte sie nicht Neros Person, sondern nur seine Stellung und strebte,

nachdem sie dessen Geliebte geworden war, nach dem Throne. In

diesem Streben stieß sie auf drei Hindernisse: Agrippina, Burrus,

Octavia. Agrippina suchte ihren erschütterten Einfluß zu wahren,

indem sie Nero zum Incest verleiden wollte. Aber gerade dies be-

nutzte Poppaea, um Nero gegenüber ihre Behauptung, daß Agrippina

eine Verschwörung plane, zu stützen. So entschloß sich Nero zum

Muttermord. Hinsichtlich des Todes des Burrus erklärt es der

Verf. für das Wahrscheinlichste (so Sueton Nero 35), daß auch er,

an Angina erkrankt, durch ein vergiftetes Mittel beseitigt wurde.

Von Octavia trennte sich Nero, nachdem er sie des Ehebruchs mit

dem Flötenspieler Eucaerus beschuldigt hatte, und heiratete

1 2 Tage darauf Poppaea. Alsdann wurde Octavia nach Campanien

verbannt. Da aber das Gerücht von ihrer Zurückberufung das Volk

dazu veranlaßt hatte, die Bildsäulen der Poppaea zu stürzen und die

der Octavia aufzustellen, wurde letzterer Ehebruch mit Anicetus vor-

geworfen. Die Strafe war die Verbannung nach Pandateria, wo sie

ihren Tod durch Mörderhand fand. Als Poppaea ihr abgeschlagenes

Haupt mit eigenen Augen sah, fühlte sie sich endlich als Kaiserin.

Derselbe, Le regne et la mort de Poppee. Daselbst

XXII S. 333—345.

Als Poppaea einer Prinzessin das Leben gegeben hatte , wett-

eiferten der Senat, die Arvalen usw. in Schmeicheleien. Beide,

Mutter wie Tochter, erhielten von Nero den Titel Augusta. Aber

das Kind starb noch vor Vollendung des vierten Monats. Trotzdem

wußte Poppaea ihren Einfluß immer mehr zu steigern. So veranlaßte

sie im Bunde mit Tigellinus den Tod Senecas. Auch wird sie bei

ihren Beziehungen zu den Juden wohl die Verfolgungen der Christen

mit veranlaßt haben, da diese ja den Juden verhaßt waren. Dagegen

hinderte sie weder Neros öffentliches Auftreten noch die Fortsetzung

seines sittenlosen Lebens. Daß Poppaea durch Nero vergiftet worden

sei (so Tacitus nach gewissen Quellen), ist bei seiner Liebe zu ihr

und bei seinem brennenden Wunsche, Kinder zu bekommen, unwahr-

scheinlich. Dagegen ist die Überlieferung, daß er ohne eigentliche

böse Absicht durch einen Fußtritt ihren Tod veranlaßt habe (so

Sueton Nero 35. Dio und Tacitus nach anderen Quellen), wohl glaub-

lich. Auch empfand er dauernde Reue. Dies beweisen die Ehren,
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die er der Getöteten erwies, z. B. weihte er ihr noch 68 — 65 war

sie gestorben — einen Tempel. Wenn er trotzdem recht bald Messa-

lina heiratete, so hat diese doch seinem Herzen nie so nahe gestanden

wie Poppaea. In seiner nächsten Umgebung hatte er Sportis , weil

dieser ihr sehr ähnlich war. Auch bewahrte er immer eine nach-

trägliche Eifersucht auf ihren früheren Gatten Crispinus, den er des-

halb nicht nur nach Sardinien verbannte, sondern auch sich zu tötet

veranlaßte. Welch eine Macht Poppaea über die Männer ausgeül t

hat. geht übrigens auch daraus hervor, daß Otho ihre Bildsäulen

wieder aufrichten ließ.

Paul, Kaiser Marcus Salvius Otho. Rh. Mus. 57 (19«rJ>

8. 76—186.

Den Anfang des interessant geschriebenen Aufsatzes machen

einige Bemerkungen über die Familie Othos. Wenn seine Charakteristik

bei Sueton (Kap. 12) und Tacitus nicht übereinstimmen, so erklärt die>

sich daraus, daß Sueton auf die städtische Skandalchronik Rücksicht

nimmt. Ausführlich spricht dann der Verfasser über das Verhältnis

Othos zu Poppaea Sabina, wobei ihm der Aufsatz von Fabia (vgl.

diesen Jb. Bd. 97 S. 109) unbekannt geblieben ist. Sie war ein

Weib, das ein „vollendeter Routf wie Otho leicht reizen und an sich

locken konnte". Hauptsächlich aber ließ sie sich wohl durch den

Einfluß bestimmen, den Otho bei Nero besaß. Und so gelang es ihr.

auch diesen für sich zu gewinnen. Um nicht im Wege zu sein,

wurde Otho Statthalter von Lusitanien, ein Amt, das er 58—68 in

tüchtiger Weise verwaltete. Als Galba auftrat, schloß er sich sofort

an ihn an, offenbar aus Rachsucht (Suet. 4), und gewann durch Leut-

seligkeit die Truppen für sich. Dadurch, daß Galba nicht ihn.

sondern Piso adoptierte, fühlte er sieh schwer verletzt. Auch setzten

ihm seine Freigelassenen sowie die Sterndeuter zu. So ließ er sich

zum Kaiser ausrufen. Die damit zusammenhängenden Ereignisse

werden vom Verfasser ausführlich dargestellt, im wesentlichen nach

Tacitus, jedoch unter Heranziehung von Sueton und Plutarch sowie

Dio. Als dann Vitellius' Truppen heranzogen, kam es zur Schlacht

bei Betriacum. Wenn sich nach ihr Otho selbst den Tod gab, so

sieht der Verfasser den Hauptgrund in dem Zweifel, ob er die Sache

durchführen könnte.

Fabia, Le gentilice de Tigellin. R£v. de philol. XXI

S. 160—166.

Tigellinus (Suet. Galba 16) hieß nicht Sophonius Tug., sondern

Ofonius, wie bei Tac. hist. I 72 und ann. XIV 51 handschriftlich
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überliefert ist. Die gens Oionia ist überdies zweimal inschrittlich

bezeugt, die Sophonia nirgends.

Newton. The egigraphical evidence for the reigns of Yes-

pasian and Titus. Cornell .tudies XVI (1901).

Diese fleißige Zu-ammenstellunc and Erläaterung aller aus der

Zeit des Vespasianus und Titus erhaltenen Inschriften {'166 Nummern)

kann hier und da auch zur sachlichen Erklärung Suetons heran-

gezogen werden, z. B. Nr. 89— 98 über Yespasians Bautätigkeit zu

Suet. Vesp. 8 und 9 . Nr. 220 über Yespasians Mutter Polla zu

Vesp. 1, Nr. 228—233 über Flavia Domitilla Mutter, Tochter und

Enkelin zu Vesp. 3 und Dom. 15. Nr. 236 über Domitia zu Dom. 3,

Nr. 237 und 238 über Caenis zu Vesp. 2 , Nr. 274 über Helvidius

Priscus zu Vesp. 15.

Sanders, The younger Ennius. Transactions and procee-

dings of the american philological association. XXXII (1901)

S. XXIII.

Zu de gramin. 1. Der jüngere Ennius ist zwischen 140 und

100 v. Chr. anzusetzen. Ihm ist die Übersetzung des Euhemerus

zuzuweisen.

Cantarelli, Sopra un passo di Suetonio. Boll, di philol.

classica IV 110.

Aus De gramm. 16 Q. Caecilius Epirota cum tiliam

patroni nuptam M. Agrippae doceret
,

suspectus in ea et ab hoc

remotns folgert Drumann, daß die Ehe zwischen Agrippa und Pom-

ponia geschieden worden sei. C. weist mit Recht darauf hin,

daß aus den Worten Suetons nicht einmal hervorgeht, daß Pomponia

überhaupt ein Verdacht getroffen habe.

H. Wölfflin, Salsaraentarius. Archiv für lat. Lex. XII

S. 366.

Salsamentarius (vita Horatii) ist ein Händler mit Schinken,

Würsten usw. Denn die Terenzscholien und Glossen erklären sal-

samenta durch aut salsi pisces sunt aut lavidum oder carnes salo con-

ditas oder omnes res salsae.

Lucas, Die Herkunft Bions und Horazens. Philol. 58

(N. F. 12) S. 622—624.

Die Worte der vita Horatii : cum illi quidam se emun-

gentem sind unbedingt echt. Wie sich aus der Vergleichung dessen,

was Diog. Laert. IV 7, 46 über Bion berichtet, ergibt, war es die

Sitte der Freigelassenen, sich mit dem Ellbogen die Nase zu wischen.

Der dem Horaz gemachte Vorwurf bezieht sich also nur darauf, daß

sein Vater ein Freigelassener war.
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V. Sprachgebrauch.

Dalmasso, La grammatica di C. Suetonio Tranquili

Torino 1906.

Außer einem Vorwort ist noch eine introduzione vorausgeschicir.

Deren wesentlicher Inhalt ist folgender: Sueton war weder der neue^

Richtung (Seneca), noch der archaisierenden sehr geneigt ; er ist maS

voll konservativ und schließt sich mehr an Cicero an. Wenn ihm

das nicht so gelingt wie z. B. Quintilian, so liegt das an dem da-

zwischenliegenden halben Jahrhundert. Außerdem hängt jeder Schrift-

steller von dem Zustande der Sprache ab, den er vorfindet. \Va^

archaisch erscheint, ist oft Volkssprache. Das von Quintilian vor?

Historiker verlangte poetische Element findet sich bei Sueton seltener.

Das liegt an der ganzen Art seiner Geschichtschreibung.

Darauf folgt die Grammatik in 247 Paragraphen ganz nach dem

Schema einer lateinischen Grammatik. Daß der Verfasser auf dies?

Zusammenstellungen viel Fleiß verwendet hat , ist unleugbar. Eint

vollständige Sammlung aller Beispiele war offenbar nicht beabsichtig

sondern nur eine solche der Abweichungen vom regelmäßigen Sprach-

gebrauch. Daß dies nicht ausreicht, sondern daß es notwendig ist.

auch das Verhältnis der unregelmäßigen zu den regelmäßigen Er-

scheinungen anzugeben und ferner zu erwähnen, welche Worte oder

Konstruktionen fehlen, möge das Beispiel der Präpositionen zeigen:

nicht behandelt werden circum, eis, erga, extra,, infra, prope, tran>.

ultra sowie clam sine subter. Und doch wäre der Schluß, daß

Sueton diese gar nicht gebraucht, falsch. Nach der clavis Suetoniana

fehlen nur eis, erga und subter. Wer also an eine solche Grammatik

nur das Verlangen stellt , daß man sich über das von den gewöhn-

lichen Kegeln Abweichende schnell orientieren kann, wird auch mit

der vorliegenden völlig zufrieden sein.

Der Syntax sind auch stilistische Bemerkungen beigefügt: Kürze

(z. B. Ellipse), Ungenauigkeit (z. B. Pleonasmus und Inkonzinnität).

dichterisches Kolorit, Neuerungen, griechische Ausdrücke, Wortstellung.

In den Anmerkungen wird gelegentlich auf Kritik eingegangen.

W. Freund, De C. Suetonii Tranquilli usu atque genert

dicendi. Breslauer Dissertation 1901.

Der wesentliche Inhalt dieser umfänglichen Dissertation ist etwa

folgender

:

Pars I. De uni versa elocutione. S. 3—43.
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1. De perspicuitate: Sueton vermeidet lange Perioden, z. B.

Aug. 94, 13—17 und Tib. 11, 22—25, wo andere Schriftsteller un-

bedingt die Periodisierung angewendet hätten ; Zitate stehen oft nicht

im Abhängigkeitsverhältnis, sondern mit ut und einem Verbum ; An-

akoluthe sind selten ; an den Spitzen der einzelnen Teile stehen Stich-

worte. 2. De brevitate sermonis: Das übermäßige Streben

nach Kürze führt mitunter zu Dunkelheit; sehr ausgedehnt ist der

Gebrauch des Partizipiums. 3. De copia verborum: Nachträge

zu Baumgarten-Crusius. 4. De dctractionibus: Häufig ist die

Ellipse von esse und fuisse sowie von is in Hauptsätzen und beim

Infinitiv, bei letzterem auch die von se. 5. De collocatione

verborum: Das Attribut ist oft vom Substantivum getrennt; die

Amts- und Verwandtschaftsbezeichnung steht vielfach vor dem Eigen-

namen , der Beiname Magnus stets. 6. De ornatu sermonis:
Verba und Substantive stehen oft in übertragenem Sinne ; rhetorische

Figuren werden selten angewendet. 7. De concinnitate: In-

konzinnität ist sehr gebräuchlich. 8. De dissolutione: Das

Asyndeton ist sehr beliebt , daher wird das satzverknüpfende autem

wenig gebraucht; relative Anküpfung wird vermieden; Polysyndeta

sind ganz selten. 9. De clausulis numerosis: Der Verfasser

stellt aus der vita Augusti zahlreiche rhythmische Satzausgänge ' zu-

sammen.

Pars II. De quibusdam proprietatibus sermonis
Suetoniani S. 44—68.

1. De substantivis: Von Substantiven hängen oft ab Prä-

positionen , Infinitive , Sätze ; bei Eigennamen stehen oft gen. oder

abl. qual. 2. De adiectivis: Viele Adjectiva sind mit per oder

prae zusammengesetzt
;
Komparative ohne eigentliche komparative Be-

deutung; seltene Superlative; verschiedene Steigerungsgrade werden

zusammengestellt; Neutra mit Präpositionen werden als Adverbia

verwendet; Präpositionen hängen von Adjektiven ab; es heißt nie

alius ac, sondern alius quam; negiertes alias ist sehr beliebt.

3. De adverbiis: Adverbia der Ähnlichkeit stehen mit quam oder

ac ; sehr beliebt sind item, frequenter, non temere, amplius, mox. 4. D e

n o m i n i b u s n u m e r a 1 i b u s : Oft kommt unus atque alter vor. 5. D e

pronominibus: Suus im prägnanten Sinne (Livia sua); is = ille;

Besonderheiten des Relativums. 6. De verbis: Einzelne Verba

werden besprochen , z. B. consulere = consultare , offensus , facere

und reddere mit Adjektiven, foret und forent, verba frequentativa,

unpersönliches Passivum, unpersönliche Konstruktionen. 7.
a
A~at et'-

p 7)
{i £ v a : Nomina. Adverbia, Verba. 8. De syntaxi congruentiae.
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9. De casibus, 10. De praepositionibus bieten einige Nach-

träge zu Thimms und ßagges Zusammenstellungen. 11. De con-

iunetionibus: Besprochen werden besonders ut beim Relativum,

quotiensque, quamqnam und quamvis, quasi und tanquam zur Angabe

der subjektiven Meinung. 12. De quaestionibus: Nachträge.

13. De particulis: et — et quidem, que an Präpositionen au-

gehängt, etiam = quoque, quoque steigernd, neque = ne quidem,

non modo sed, Stellung von autem, Gebrauch von ergo, igitur und nam.

0. Siesbye, Nordisk Tidsskrift for Filologi XI (1902)

S. 152—155

behandelt den Nero 37 non amplius quam horarum spatium und

Dom. 3 secretum sibi horarum sumere solebat vorkommenden Ge-

brauch von horae ohne weiteren Zusatz (vgl. S. 269).

Funaioli, Der Lokativ und seine Auflösung. Archiv für

lat. Lexikographie. XIII S. 301-372.

apud = in z. B. Tib. 40 apud Fidenas, Titus 5 apnd Memphim,

bei einer Insel Aug. 92 apud Capreas. bei einem Lande Vesp. 5 apud

Iudaeam.

circa — apud: Jul. 4 circa Pharmacussam , Otto 9 circa Pla-

centiam.

Steele, Affirmative final clauses in the latin historians.

American journal of Philology XIX S. 255—284.

Zur Bezeichnung des finalen Verhältnisses bietet bei Sueton

ut 67, ad 91, qui 25, quo 49, causa 22, Supinum 4, part. fut. 10.

Gerundivum 27, Dativ des Gerundivs 5 Beispiele. Dagegen fehlt der

Genetiv des Gerundivs.

Reissinger, Über Bedeutung und Verwendung der Prä-

positionen ob und propter. II. Teil. Speyer, Gymnasium. 1900.

S. 36 f. und 56.

Sueton hat, abgesehen von den Formeln ob 48 mal verwendet

(meist kausal, 9 mal zur Vergeltung, 1 mal in geschäftlicher Be-

deutung Caes. 11). Dagegen propter, ohne Formeln, 30 mal. Be-

merkenswert ist mit Gerundivum Tib. 2 ob expellendum Ciceronem.

B e n n e 1 1 , Die mit tanquam und quasi eingeleiteten Substantiv-

sätze. Archiv für lat. Lex. XI S. 410 und 415.

Bei Sueton finden sich für tanquam zwei Beispiele (Aug. 6

und 94), für quasi zwölf, z. B. Aug. 6, 14, 16, 28, 94.

Lane, Hidden versus in Suetonius. Harvard stndies IX

S. 17—26.

Der Aufsatz enthält eine Sammlung der Stellen, die sich in

Lanes Nachlaß vorgefunden hat. Ausgearbeitet ist nur die Einleitung.
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Ausgehend von einer Vergleichung des Virgilzitats Cal. 45 mit dem

Originale nimmt der Verfasser an, daß man in Zitaten bei Sueton,

in denen man Verse vermutet, kleine Änderungen vorzunehmen be-

rechtigt sei. Er zerlegt die in Betracht kommenden Zitate in vier

Klassen: 1. Verse ohne Änderung; 2. V. mit leichter Änderung in

der Wortstellung; 3. V. mit Änderung in einem Worte; 4. V., die

in oratio obliqua angeführt werden. Vieles bleibt ganz unsicher.

Sollte z. I>. Spurinna wirklich in einem Verse Caesar vor den Iden

des März gewarnt haben (Caes. 81) V

Howard, Metrical passages in Suetonius. Daselbst X S. 23

—28.

Der Verf. bewegt sich auf ähnlichen Pfaden wie Lane. Auch

hier überwiegt das Unsichere. Ich erwähne als Beispiel die Ver-

mutung, daß Caesars Worte am Kubico (Jul. 02) etwa in der Form

eätur quo deörum ostenta et inimicorum iniquitaa

vocat. acta Jalea est (oder esto)

aus einer Tragödie stammen (vgl. S. 242).

VI. Ausgaben.

C. Suetonii Tranquilli de vita Cacsarum libri VIII. Recensuit

Leo Preud'homme. Groningae 1906.

Preud'homine hat in drei Abhandlungen (vgl. oben S. 248) gründ-

liche Vorstudien über die Überlieferung Suetons angestellt. Die

Frucht ist die vorliegende Ausgabe. Sie ruht auf dt r von ihm nach-

gewiesenen Einteilung der maßgebenden Handschriften in zwei Klassen

(X und Z), denen gegenüber die detcriores sehr in den Hintergrund

treten. Über die Zuverlässigkeit des kritischen Apparates, wie über

die ganze Ausgabe, spricht sich Ihm in der Berliner philologischen

Wochenschrift 1906, 18, 552 - 556 ziemlich wegwerfend aus, während

Stangl in der Wochenschrift für klassische Philologie 1906, 39, 1057

— 1062 günstiger urteilt. Daß sie jedenfalls gegenüber Roths Aus-

gabe (1857) einen nicht unwesentlichen Fortschritt bezeichnet, habe

ich bereits im Literarischen Centralblatt 1907, 8, 272 gesagt.

Die wichtigsten Abweichungen vom Rothschen Texte in den vitac

des Tiberius, Claudius und Nero (zusammen reichlich 100 Seiten) sind

etwa folgende:

1. Aus allen Handschriften: Tib. 34 consueverat st. consuerat,

51 Iiis st. iis, 67 quia st. qui, 72 subvectus est; Claud. 4 nuncu-

paret legatoque an einer freilich ganz unsicheren Stelle, 13 aquila st.
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aquilae, wobei der Singular immerhin befremdlich ist, 29 ut cum;

21 Nioban, 31 pascuis; Nero 12 Pasiphaan.

2. Aus XZ (gegen die geringeren Handschriften): Tib. 46

Graecorum st. gratorum, Claud. 12 contirmarent
;
(gegen x 1

): Nero 42

animoque male facto st. fracto, eigentlich sind beide Aasdrücke gleich

befremdlich.

3. aus X : Tib. 12 etenim vero, Nero 22 ampliari st. ampliare.

obwohl letzteres mehr dem Sinne entspricht.

4. aus A (und einer oder der anderen Hdschr.): Tib. 30 di«

scriptione st. descriptione, 35 e st. et, 61a liberis suis; Claud. 17

M. Crassus.

5. Aus Handschriften der Klasse X. aber gegen A: Tib. 56 com-

perissetque richtig : Claud. 34 cum et spectare. wohl richtig ; Nero oh

et dolo unsicher.

6. Aus einzelnen Handschriften: Tib. 21 laudo aus cod. Ursini

eingeschoben, schwerlich mit Recht; Tib. 26 Venerios iocos st. locc?

aus Dbcf, hat etwas Bestechendes, ist aber doch wohl unnötig:

Tib. 65 Iovis aus Da, vielmehr lonis, vgl. Ihm S. 254:

Claud. 32 ut more veteri statt qui m. v. aus DC , wohl richtig;

Nero 5 repentem st. repentc aus 1), nicht übel, aber doch zu schlecht

bezeugt : Nero 6 et eosdem. kaum richtig Nero 33 venenorum aus e.

also ganz schlecht überliefert (vgl. unter 7); Nero 37 iocabatur st.

vocabatur, sehr unsicher.

7. Fremde Konjekturen : Tib. 28 si qui de nie (Madvig), richtig;

Tib. 43 quem (Becker)
,
wenig wahrscheinlich , denn der Beiname

Caprineus bezieht sich doch schwerlich auf den habitus Paniscoruui

et Nympharum; Tib. 45 obscenitate moris (Heinsius), wohl richtig:

Claud. 20 magna potius atque necessaria (Kraffert), dem Sinne

nach richtig; Claud. 30 non defuit ei, verum stanti (Bentley), richtig;

Claud. 41 [et] Torrentius, wohl richtig; Nero 33 venenorum artitice

(Thomas), (vgl. oben unter 6), besser überliefert ist veuenariorum,

aus indice läßt sich dann am besten principe (Roscher) machen, aber

unsicher bleibt auch dieses; Nero 35 [inter] Torrentius, gut; Nero 38

[ut] Wolf, gut.

8. Eigene Konjekturen: Tib. 52 alterius vitiis (alterius virtutibus),

während sonst diese beiden Worte vorher eingeschoben werden;

Claud. 11 at fratris, memoria per omnem occasionem celebrata,

comoediam .... doeuit. Da/5 darnach die comoedia als ein Werk

des Bruders, d. h. des Germanikus, erscheint, ist unbedenklich, aber

hart erscheint der abl. abs. und ungeeignet at.
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9. Ein Sternchen zur Bezeichnung, daß die Stelle noch un-

.
geheilt ist, mit Recht beseitigt Nero 5, mit Recht neu gesetzt, Tib. 40,

Nero 14, obwohl hier tanquam nullo (Faernus) sehr nahe liegt (vgl.

S. 254) und Claud. 4.

C. Suetonii Tranquilli vitac Galbae Othonis Vitellii. Commen-

tario instruxit Cornelius Hofstee. Groningae 1898.

Der Hauptnachdruck dieser Ausgabe liegt auf der sachlichen

Erklärung. Zu dem Zwecke sind zunächst unter dem Texte Parallel-

stellen anderer römischer und griechischer Historiker abgedruckt,

dann folgen die Anmerkungen in zwei Kolumnen. Die Nachweise

über die einzelnen Personen scheinen mir vielfach zu ausführlich zu

sein. Sprachliche Anmerkungen tinden sich nur in ganz geringer An-

zahl, kritische in etwas größerer. Die Abweichungen vom Rothschen

Texte sind, soweit es sich aus den Anmerkungen erkennen läßt, nicht

sehr zahlreich. Mit Recht wird Galba 20 in gremium abdidit statt

addidit nach den Handschriften geschrieben, wohl auch Galba 22 libi-

dinis—pronioris statt pronior mit Stephanus. Dagegen hätte Vit. 12

die Form circumforaneo nicht aus Roth übernommen, sondern mit den

Handschriften circumforano geschrieben werden sollen. Unbegründet

ist auch Vit. 3 die Lesart spintriae cognomine, da hier spintheriae

überliefert ist (Tib. 43 spintria, Cal. 16 psinthria). Eigene Kon-

jekturen werden in den Anmerkungen vorgetragen. Überflüssig sind

Vit. 11 de dominicis statt de dominico und Vit. 15 septimo statt

octavo, nicht übel ist Galba 3 vel eloquentissimus statt et. These IX

schlägt Vit. 10 vor: vario coronarum genere statt variarum coronarum

genere.

Gudeman, Latin literature of the empire. New York a:id

London. Harper & Brothers publishers. 1898. S. 357—395

enthält die vita Terentii, sowie Abschnitte aus den vitae Caesaris

und Neronis. Der Text ist im wesentlichen der Rothsche. Mit Recht

wird Caes. 84 idoneum statt ad donum (Heinsius) und Nero 49 tur-

piter pereo statt turpiter* geschrieben. Mindestens unsicher möchte

ich Nero 37 duarum horarum statt horarum (vgl. S. 266) und 39

lujTpoxiovoi statt jx/jTpoxTovo; nennen. Viel zahlreicher sind die

Änderungen in der Terenzbiographie. Hier scheint mir richtig nur

pag. 292, 30 (ed. Roth) dicitur (mit Mommsen) statt dictus est.

Stets unsicher wird die Herstellung der angeführten Verse bleiben.

Aber auch die meisten der Ritschlschcn Konjekturen, die der Heraus-

geber aufgenommen hat, können kaum darauf Anspruch machen, als

notwendig bezeichnet zu werden, so 292, 31 in subsellio statt sub-
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sellio, 293, 15 levius se statt se.levias, 293, 18 pro se . . . . inquit

statt pro se ait qui.

Kunze, Die Germanen in der antiken Literatur I. Leipzk
und Wien 1906, S. 84—87

druckt folgende Stellen Suetons vollständig oder teilweise ab : Aug. 23

:

Tib. 9, 17, 37; Cal. 43, 51; Chiud. 1, 24: Galba 6: Titus 6:

Dom. 6.
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